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J3e5 
Alb 

= 407 
Aberſicht Ve 

im Regiernngs-Blatte vom Jahre 1907 

enthaltenen Verordnungen und Bekanntmachungen, 

nad) der Beitfolge geordnet. 

Datum 
ber 

Verordnung uſw 

1906. | 
31. Dezember. | Belanntmachung, betreffend die Beitimmungen für die | 

| 

M Seite 

bes Regier.-Blatts 

Benugung der Bibliothek der Landesuniverfität . . l 
1907. 

2. Januar. | Bekanntmachung, betreffend Erhöhung der Koftgelder 
für die Zöglinge der Rettungsanitalt zu Gehlädorf . 1 

8. Januar, | Befanntmachung, betreffend die Allodifizierung des 
Lehnguts Harmshagen, Amts Grevesmühlen . . 2 | 7 

8. Januar. | Belanntmachung, betreffend Berleihung der Rechts— 
fähigkeit an den Fuhrverein zu Kavelitorf . . . 2 1 

9. Januar. | Befanntmachung, betreffend Mitteilung des in einem 
bei den ordentlichen Gerichten anhängigen Verfahren 
nach einem SKreisphyfilatsgutachten eingeholten 
weiteren jachverjtändigen Gutachtens an den be= | 
treffenden Kreisphyſikus 2 || 8 

24. Januar. | Bekanntmachung, betreffend Verleihung der Rechts— | 
fähigfeit an den Rindviehzuchtverein Roftod . . 8 | 12 

to ST 5. Januar. | Verordnung zur Abänderung der Verordnung, be= | 
treffend die juriſtiſchen Prüfungen uſw. vom 21. | 

Be: 181.7 Er 3109 



IV 

Datum 
ber 

Derorduung um. 

1907. 
25. Januar. 

26. Januar. 

26. Januar. 

28. Januar. 

5. Februar. 

8. Februar. 

12. Februar. 

15. Februar. 

21. Februar. 

23. Februar. 

23, Februar. 

Überficht des Jahrgangs 1907. 

Inhalt. 

Verordnung, betreffend die Trichinenſchau bei Schlach— 
tungen im Inlande u Een ne a te 

Verordnung zur Abänderung des Stempeltarifs in 
Anlage A der Verordnung vom 22. Dezember 1899, 
betreffend die Stempelftuer . . . . . NE? 

Bekanntmachung, betreffend die Mitteilung des Preifes 
veräußerter Grundſtücke an die in der dritten Ab- 
teilung des Grundbuch eingetragenen Gläubiger . 

. 0 7 3 [TR Tr Tr Tr rer Tr Tr Te 

Verordnung zur Abänderung des Kontributions-Edikts 
vom 12, Mai BER 2 ar A 

Belanntmachung, en landesherrliche Bejtäti- 
gung der „Adam- und Staehle-Stiftung‘ am Real- 
gymnaſium zu Schwerin . ». . 2 2 2220. 

Belanntmachung, betreffend den Worbereitungsdienft 
und die Prüfung für den Negijtraturdienit bei den 
Sroßherzoglihen Domanialämtern . ..... 

Belanntmachung, betreffend die Getreide-Durchſchnitts— 
preife, nach welchen der Geldfanon der Domanial- 
Erbpächter ufw. für die nächſte Zahlungsperiode 
zu HE nee ie 

Belanntmacung, betreffend Abänderung der Prüfungs- 
ordnung für Arte. oo oo non 

Bekanntmachung, len den unmittelbaren Ver— 
(ae mit niederländijchen Juftizbehörden in Straf- 
fachen 

Bekanntmachung, betreffend Tandesherrliche Genehmi- 
auna der Stiftung „Konfirmandenipende zu St. 
Nicolai in Roſtock“ 

Ba en ar et 

ten ia Fate 

M ' Seite 

des Negier.-Blatts 

or 

— 

11 

39 

12 

40 

41 

46 

49 

51 



Überficht des Jahrgangs 1907. V 

M | Seite 
bes Regier.-Blatts 

1907. 
23. Februar. | Bekanntmachung, betreffend Iandesherrliche Genehmi: 

gung der „von Biel’jchen Stiftung zur Hebung 
der Fresfomalerei” zu Roftod . . . 2... . 9 55 

2. März. KontributionsEdikt für das Fahr Johannis 1907/1908 9 53 

11. März. | Bekanntmachung, betreffend die Vergütung für die | 
Mitglieder der Gejellenprüfungsausfhüfle . . . 10 57 

11. März | Bekanntmachung, betreffend das Strafregifter .. .| 11, 6 

12. März. | Bekanntmachung, betreffend Feitfegung des Wertes | 
der Naturalbezüge für die Zwecke der Unfallver- 
ſicherungsgeſetze, des Snvalidenverficherungsge- 
jeßes ſowie des Krankenverficherungsgejetes 10 58 

13. März. | Belanntmachung, betreffend die Erlaubnis zur Her- 
jtellung von Sprengitoffen - . 222 2.. 10° 60 

19. März. | Bekanntmachung, betreffend Aufhebung des Steuer: | 
amts zu Sülhhßgggeeeeeee 11,6 

20. März. —5 betreffend die Erſtattung von 
Koſten der Rechtshilfe oder ſonſtigen Beiſtands— 
leiſtung in gerichtlichen Angelegenheiten 11 68 

26. März. | Verordnung, betreffend das Dienſteinkommen der 
Domaniallandfchullebrer . . . 2» 2 222.0. 12 75 

26. März. | Verordnung, betreffend die Domanialhauptichultafie. | 12 85 

26. März. | Verordnung zur Abänderung des $ 4 Abi. 2 der 
Verordnung vom 1. Mai 1900, betreffend die 
Penftonierung der an den Landſchulen im Domanium 
angeſtellten Lehrerr.. 12 88 

26. März. | Verordnung zur Abänderung des $ 11 der Sagung 
des Witwen⸗-Inſtituts für Prediger, Organıiten, 
Kantoren, Küfter und Lehrer vom 22. Dezember 
1BB7 ra een ee 



VI. Überficht des Jahrgangs 1907. 

Datum 
der 

Verordnung ufw. 

13. April. Bekanntmachung, betreffend Anderung der Ver— 
ordnung vom 30. Marz 1894 über Die Ber: 
e = ſſoff d mM jendung von Sprengitoffen un unittonsgegen: 



15. April. 

16. April. 

17. April. 

18. April. 

19. April. 

30. April. 

Überficht des Jahrgangs 1907. VII 

M | Seite 

Inhalt. bes Negier.-Blatts 

tänden der Militär: und Marineverwaltun 

Bekanntmachung, betreffend Begleitbefcheinigung für 
Wildfendungen nah dem Regierungsbezirk 
EIG: u ee ee rg 17 | 119 

Bekanntmachung, betreffend — der Novelle 
der Gewerbeordnung vom 7. Januar 1907. . . 16 115 

Bekanntmachung, betreffend Verleihung der Rechte: 
fähigkeit an den Rindviehzuchtverein für m 
rotbraunes Niederungsvieh in Güſtrow. .  . 20 154 

—— g, betrefi end die Dienſtvergehen der nicht: 
x as 

Verordnung, betreffend die am 12. Juni 1907 ftatt: | 
findende Berufs: und Betriebszählung - . . - - 18 | 121 

u hung 
gkeit an ven 



vm Überficht des Jahrgangs 1907. 

Datum t M | Seite 

Yerndang uf. - des Regier.-Blatts 

1907. 
27. Mai. 

27, Mai. 

30. Mai. 

8. uni. 

13. Juni. 

11 J 4 ADET- 

aße nach dem Friedrich Franz-Bahnbofe . . . 22 159 

19, uni. Belanntmachung, betreffend Strafmitteilungen an 

24. Juni. 

3 22 Des Reichsgeſet 



Überficht des Jahrgangs 1907. IX 

Datum M Seite 

Yanbuıg uſw. J u h alt. des Negier.:Blatts 

17. 
fämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom | 
30. uni 1900 feſtgeſetzten Desinfeltions- 
RTDEN MEERE < ur ..u 00 Gay ars 24 175 

11. Juli. Biere betreffend die freie Verkäuflichkeit 
BED: REDEN 4 5 et ee a ee 24 | 176 

— In Juli. Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der 
Patentverordnung vom 21. Juli 1821 wegen ver— 
bejjerter Einrichtung des Landjchulmefens . . . 24 167 

12. Juli. Bekanntmachung, betreffend die Ordnung der Reife- 
prüfung an den Gymnafien . . . . - ee 175 

16. Juli. Bekanntmachung, betreffend Bejtimmung des Zeit: 
punftes, in welch m das Grundbuch als angelegt 
RESEIEBEN 6 30 ee en 25 177 

27. Zuli. Bekanntmachung, betreffend Verleihung dev Rechts— | 
fähigkeit an den Rindviehzuchtverein Bügom i. M. | 
für rotweißes mectlenburgifches Niederungsvieh . .| 26 | 180 

30, Juli. | Verordnung zur Abänderung der Verordnung vom | 
15. Auguft 1899, betreffend Ordnung der Prüfung | 
für das Lehramt an höheren Schulen . - . . . 26 | 179 

6. Auguft. | Bekanntmachung, ie den öffentlichen Wetter: 
RRÖTKDIENDIENE » = = 24.2000 ee 27 190 

10. Auguft. | Verordnung, betreffend die —— der nicht: | 
richterlichen Iandesherrlichen Beamten . . . . - 27 | 181 

14. Auguft. | Bekanntmachung, betreffend landesherrliche Ge: | 
nehmigung der „Heinrich Bodeus- Stiftung“ zu 
VE ee ee 28 | 196 

14. Auguft. | Bekanntmachung, betreffend landesherrliche Ge: 
nehmigung der dem von Blücher’fchen Familien— 
vermögen angegliederten „Auguften-Stiftung” . . 29 197 



X Überficht des Jahrgangs 1907. 

Datum M | Sie 
Yeroebmung uf. des Regier.-Blatis 

1907. | 
23. Auguft. | Verordnung, betreffend die Einrichtung und den 

Betrieb von Bäckereien und ſolchen Konditoreien, 
in denen neben den Konditorwaren auch Bäder- | 
waren bergeftellt werden 28 191 

23. Auguft. | Ergänzungsverordnung zur Verordnung, betreffend 
den FFilchereibetrieb vom 18. März 1891. . . .| 28 195 

28. Auguft. | Belanntmachung, betreffend landeöherrliche Ge: 
nehmigung der „Erullfchen Stiftung” zu 
Wismar 29 198 

28. August. | Bekfanntmachung, betreffend Tandesherrliche Ge— | 
nehmigung der —— „Vermächtnis der Ge: | 
brüder Frahm“ zu 

31. Auguft. | Belfanntmachung, betreffend Abänderung des Namens 
des Erbpachtgehöftes „Faſanerie“ in „Fafanenhof” 29 198 

iSmar 29 | 198 

31. Auguft. —— betreffend Mitteilung von dem 
Tode eines Ruſſen an das Erbſchaftsſteueramt 29 | 198 

4. September. | Belarintmachung, betreffend die Werleihung der 
Nechtsfähtgkeit an den „Rindviehzucdhtverein für 
rotweißes Dftfriefenvieh in Mecenburg- Schwerin“ 
zu Grevesmühlen 29 199 

12. September.| Bekanntmachung, betreffend Mitteilung der rechts: 
kräftigen Verurteilungen von griedifchen Staats: 
angehörigen wegen Verbrechen und Vergehen an 

19. September.| Bekanntmachung, betreffend Änderungen der Poſt— 
ordnung 30 202 

20. September. Bekanntmachung, betreffend die Poſtzuſtellungs— 
urfunden 30 

21. September.) Belfanntmachung, betreffend die vom Reichskanzler 
erlafjenen Bejtimmungen über die Zuſammen— 

| 

ihren Heimatsjtaat 29 199 

fegung und den Gefchäftsbetrieb der Cadı- 



Überficht des Jahrgangs 1907. XI 
J 

Datm M | Seite 
er N 

Verordnung ufw. bes Regier.-Blatts 

verftändigen: Kammern für Werke der bildenden | 
Künfte und der Photographie 32 217 

21. September.| Befanntmadhung, betreffend die vom Reichskanzler 
erlaffenen Beitimmungen über die Zufammen: 
feßung und den Gejchäftsbetrieb der gewerblichen 
Sadjverjtändigen-Bereine 832 | 219 

21. September.| Befanntmachung, betreffend den Anſchluß an die für 
das Königreich Sachjen gebildeten Sachverftändigen- 
Kammern für Werke der bildenden Künfte und der 
Photographie und die ——— Sachverſtän⸗ 
digen: a ereine . . 32 ; 221 

24. September.| Befunntmachung, betreffend den Nachweis der Unter: 
fuhung auf Trichinen 32 222 

26. September.| Verordnung, betreffend die öffentliche Ankündigung | 
oder Anpreifung von Geheimmitteln 31 | 205 

26. September.| Verordnung, — den Verkehr mit Geheim— 
mitteln und ähnlichen Arzneimitteln 31 

1. Oftober. | Bekanntmachung, betreffend die neue Faſſung der | 
im Bundesrate vereinbarten Grundfäge für die | 
Bejegung der mittleren, Kanzlei» und Unterbeamten- 
jtellen bei den Reiche: und Staatsbehörden mit 
Militäranmärtern und Inhabern des Anftellungs- | 
fcheins 33 225 

8. Oftober. | Bekanntmachung, betreffend die Überwachung der 
verfteinten Feſtpunkte der Yandesvermeflung . . 34 257 

10, Oftober. | Bekanntmachung, betreffend Verleihung der Rechts- 
fähigkeit an den Rindviehzuchtverein Maldhin in 
Maichin 35 263 

15. Oktober. | Bekanntmachung, betreffend Beitimmung des Zeit: 
punftes, in welchem das Grundbud) als angelegt Ä 
iſcheeenn en 34 258 

b* 



1907. 
15. Dftober. 

16. Oktober. 

19. Oktober. 

19. Dftober. 

25. Dftober. 

26. Oktober. 

29, Dftober. 

30. Oftober. 

1. November. 

1. November. 

Überficht des Jahrgangs 1907. 

— betreffend Verleihung der Rechts- 
fähigfeit an den Rindviehzuchtverein für das ſüd— 
lihe Mecklenburg in Plau 

Bekanntmachung, betreffend die Grundbuchbezirke, für 
mwelhe nah dem 1. November 1907 das neue 
Grundbuchrecht noch nicht gilt 

Bekanntmachung, betreffend Beftimmungen über die 
Vorführung von PBerfonen zu militärgerichtlichen 
Terminen 

Bekanntmachung, betreffend Allodifizierung des Lehn- 
guts Neu:-Stuer, Amts Lübz. 

Bekanntmachung, betreffend die neue Faſſung der 
im Bunbdesrate vereinbarten Grundſätze für Die 
Belegung der mittleren, Kanzlei und Unterbeamten- 
ftellen bei den Kommunalbehörden ufm. mit Militär: 
anmwärtern und Inhabern des Anſtellungsſcheins 

Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der 
Verordnung, betreffend die Beteiligung der Ge: 
meinden im Domanium an den Ortsfchulen, vom 
29. Juni 1869 

Bekanntmachung, betreffend das Verfahren zur Er- 
wirkung der Feitnahme oder Auslieferung nad) 
dem Ausland geflüchteter Perſonen 

Bekanntmachung, betreffend das Verfahren mit dem 
Nachlaffe der im britischen bezw. deutjchen Schiffs- 
dienjte verftorbenen deutſchen bezw. britifchen 
Seeleute 

Verordnung, betreffend den Tarif für Hilfsfchreib- 
arbeiten 

Belanntmachung, betreffend die Kleinbahn Malchin — 
Neukalen Dargun . » » 2 2 

35 

34 

35 

40 

36 

37 

87 

87 

264 

258 

261 

350 

267 

285 

281 

278 

281 



Überficht des Jahrgangs 1907. XIII 

1907. 
1. November. Bekanntmachung wegen Anderung des $ 6 der Be— | 

fanntmachung vom 9. September 1904 in der 
Faſſung vom 21. September 1905, betreffend die 
Ausführung des Neichögefeßes über die Be- 
feitigung von Anftectungsftoffen bei Viehbeförde- 
rungen auf Eifenbahnen vom 25. Februar 1876 37 | 283 

2, November. | Verordnung zur Abänderung der Gerichtsvollzieher- 
BEDIENEN: en a ee ne ee 8397 | 27 

2. November. | Belfanntmahung zur Abänderung der Gefchäfts- | 
anmweifung für die Gerichtövollzieher . . . . . . 837 283 

7. November. | Bekanntmachung, betreffend die Verwendung von 
Schreibmafchinen und Stempeln bei der Her- 
ftelung von Urkunden . .. 2.2 2 2220 39 | 342 

1 — 

— 

. November.) Bekanntmachung, betreffend Beilegung der amtlichen | 
Bezeihnung „Winkelmoor“ für die auf der Feld— | 
marf der Stadt Grabow errichtete Büdnerfolonie 39 342 

20. November.| Belanntmachung, betreffend Verleihung der Rechts: | 
fähigkeit an den Herdbuch-Berband der Mecklen— 
burgifchen Rindviehzuchtvereine für ſchwarzweißes 
Niederungsvieh in Güfttom . . . 2.2... 39 347 

20. November.| Bekanntmachung, betreffend Verleihung der Rechts: 
fähigkeit an den Herdbuch-Verband der Mecklen⸗ 
burgifchen Nindviehzuchtvereine für rotweißes 
Niederungsvieh in Güftrow . . 2. 2.2.2... 39 | 347 

23. November.) Bekanntmachung, a die am 2, Dezember 
1907 vorzunehmende Viehzählung . : . . . . . 39 339 

23. November. Bekanntmachung, betreffend Allodifizierung des Lehn- 
guts Nuftrom, Amts Gnoien. . . 22.20. 40 350 

t Dezember. Bekanntmachung, betreffend die Verwendung von 
reibmaſchinen und Stempeln bei der Her— 

ſtellung von Urkunden. 2 220 40 | 350 



XIV- Überficht des Jahrgangs 1907. 

| 
Datum RM. | Seite 

—*8 um. des Regier.-Blatts 

197, 
4. Dezember. | Verordnung, betreffend Aufhebung der Verordnung 

vom 16. Mai 1898, betreffend die gefjundheits- 
polizeiliche Kontrolle der einen mecklenburgiſchen 
Hafen anlaufenden Seeſchiffe 40 349: 

10. Dezember. Bekanntmachung, betreffend die Hinterbliebenenbezüge . 
auf Grund des 8 31 des Militärhinterbliebenen: 
gejeges vom 17. Mai 1907 41 | 353 

20. Dezember. | Verordnung, beireffend das Schleppen von gefuppelten | 
Fahrzeugen auf der Elbe 42 | 355 

20. Dezember. | Verordnung, betreffend den Radfahrverfehr. ... .| 42 | 357 



Barhregilter zum Regierungs-Blafte 
vom Jahre 1907. 

4. 
Alodifizierung des Lehnguts Harmshagen, Amts Grevesmühlen, Nr, 2, ©. 7; 

des Leh 2 Keez, Amts Medlenburg, Nr. 22, ©. 160; des — 
Groß-Nienhagen, Amts Bukow, Nr. 23, ©. 162; des Lehnguts Neu» 
Stuer, Amts Lübz, Nr. 40, S. 350; des Lehnguts Nujtrom, Amts 
Smoien, Nr. 40, ©. 350. 

Amtsjubalterne, Beitimmungen, betreffend den Vorbereitungsdienit und die Prüfung 
für den Regiftraturdienjt bei den Domanialämtern Nr, 6, ©. 41. 

Ärzte, Abänderung der Prüfungsordnung für Ärzte Nr. 7, ©. 49. 

B. 
Bädereien, Einridtung und Betrieb derjelben Nr. 28, ©. 191. 
Beamte, michtrichterliche, Dienjtvergehen derjelben, ne dag unge gegen die— 

jelben und Berfegung derjelben in den Ruheftand ufw. Nr. 19, ©. 125. 
‚ Penfionierung der nichtrichterlichen Beamten Nr. 27, ©. 181. 

Berufs» und Betriebszählung am 12, Juni 1907 Nr. 18, ©. 121. 

C. 
Creolin ſ. Gifte. 

D. 
Desinfektionsanweiſungen ſ. Krankheiten. 
Dienſtvergehen und Disziphinarverfahren ſ. Beamte. 
Domanialhauptſchulkaſſe, Anderungen der Beſtimmungen für dieſelbe vom 1. 

Mai 1900 Nr. 12, S. 85. 
Domaniallandfhulen, Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der Ver— 

ordnung, betrejfend die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den 
Ortsſchulen, vom 29. Juni 1869 Wr. 36, ©. 265. 

Domaniallandjhullehrer, Dienjteinfommen derjelben Nr. 12, ©. 75. 
—, Abänderung des 8 4 der Verordnung vom 1. Mai 1900, betreffend die Pen— 

Tagging: = an den Landſchulen im Domanium angejtellten Lehrer 
Nr. 12, ©. 88 



XVI 

E. 
Eiſenbahnen, Vorſchriften für die Benutzung der Gleisverbindungen zwiſchen dem 

Zentralbahnhofe zu Roſtock nach dem Strande und von da über den Strand 
und die Grubenjtraße nad) dem Friedrich Franz-Bahnhofe Nr. 22, ©. 159. 

Br —— betreffend die Kleinbahn Malhin— Dargun—Reutalen Nr. 37, 

Emeritierungd-Ordnung vom 4 Januar 1900, Abänderung und Ergänzung der- 
elben Nr. 13, ©. 9. 

Epiftolifge geltionen für die Sonn- und Feſttage des Kirchenjahres Nr. 13, 

Gesihafisheuen, Benachrichtigung des Erbſchaftsſteueramts in Noftod von in 
enburg Schwerin erfolgten Toon * SA die in Deutjchland 

—— hinterlaſſen haben Nr. 29, 

m 

Ö- 
Fiſcherei, Dee ee zur — betreffend den Fiſchereibetrieb, 

8. März 1891 Nr. 28, ©. 

G. 
— Öffentliche Ankündigung oder Anpreiſung derſelben Nr. 31, S. 205. 

‚ Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln Nr. 31, ©. 210. 
GeHtsder], Erhöhung der Kojtgelder für die Zöglinge ber Rettungsanftalt dajelbft 

r. LS. I. 
Gerichtsvollzieher, Abänderung der Gerichtsvollzieherordnung Nr. 37, ©. 277. 

‚ Abänderung der Gejchäftsanmweijung für die Gerichtövollzieher Nr. 37, ©. 283. 
Sefeltenpräfn ngsausjhüjje, Vergütung für die Mitglieder derjelben Nr. 10, 

Gejundheitspolizei, Aufhebung der Verordnung vom 16, Mai 1898, betreffend 
die gejundheitöpolizeiliche Kontrolle der einen mecklenburgiſchen "Hafen ans 
laufenden Seejdiffe Nr. 40, ©. 349, 

SGetreidepreije, nad welchen der Geld-Kanon der — —— uſw. für 
die nachfte Zahlungsperiode zu — iſt Nr. 6, S. 46. 

„für Berechnung der Landeskontribution 21, ©. 156. 
Gewerbeordnung, Ausführung der Novelle der Gewerbeorbnung vom 7, Januar 

1907 Nr. 16, ©. 115. 
Gifte, Bekanntmachung wegen freier Berkäuflichkeit des Greolin Nr. 24, ©. 176. 
Grundbuchweſen, Mitteilung des Preijes veräußerter Grundſtücke an die in der 

dritten Abteilung des Grundbuch eingetragenen Gläubiger Nr. 5, ©. 39. 
‚ Beitimmung des na in ah das Srundbud als angelegt anzujehen 

it Nr, 15, ©. 113; Wr. 25 177; Nr. 34, ©. 258. 
-, Grundbuchbezirte, für welche nad) dem 1. — 1907 das neue Grundbuch⸗ 

recht noch nicht gilt Nr. 34, ©. 258. 



xvn 

Sutadten, Mitteilung des in einem bei den ordentlichen Gerichten atthängigen Ber- 
fahren nad) einem ee eingeholten weiteren jachverjtändigen 
Gutachtens an den betreffenden Kreisph ir Nr. 2, © 8. 

Gymnaſien, Abänderung der Ordnung der Reifeprüfung Nr. 24, ©. 175. 

H. 
Hilfsſchreibarbeiten, Tarif für * Nr. 37, S. 278. 

Invalid e icherung, Sr bes Wertes der Naturalbezüge für die Zwecke 
Unfallverficherungsgejeße, des ale jowie des 

— —— Nr. 10, S. 5 

K. 
Konditoreien, Einrichtung und Betrieb ſolcher Konditoreien, in denen neben ben 

Konditorwaren auch Bäderwaren hergejtellt werden Nr, 28, ©. 191. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Medklenburg- Schwerin, 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 11. Januar 1907. 

Inhalt. 
II. bteilung. (1) Belanntmachung, betreffend Erhöhung der KRoftgelder für bie 

Zöglinge der Rettungsanftalt zu Gehlsdorf. (2) Bekanntmachung, 
betreffend die Beftimmungen für die Benugung der Bibliothek ber 
Landeduniverfität. 

— 

II. Abteilung. 
— ⸗— — 

(1) Bekanntwmachung vom 2. Jannar 1907, betreffend Erhöhung der Koſtgelder 

für die Zöglinge der Rettungsanftalt zu Gehlsdorf. 

Das unterzeichnete Minifterium bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, 
daß durch Vereinbarung mit dem Vorftande der Rettungsanftalt zu Gehlsdorf 
die in der Anlage der Bekanntmachung vom 6. Februar 1900, betreffend 
Aufnahme jugendlicher Perfonen, welche der Zmangserziehung übermwiefen 
find, in die Rettungsanftalt zu Gehlsdorf (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 7 
S. 100 f.), unter Nr. 5a bis c feftgefeßten Koftgelder für die Zeit vom 
1. Juli d. J. an in nachftehender Weife erhöht worden find: 

Das für die Zöglinge an das "Rettungshaus zu zahlende Koftgeld 
beträgt jährlich: 

a. für Knaben, welche zur Zeit der Aufnahme das 10. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben . . . 140 Marf, 
und zwar ohne daß eine Erhöhung des Koſigeldes bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr ſtattfindet, 

b. für Knaben, welche zur Zeit der Aufnahme das 10. 
Lebensjahr vollendet haben, bis zum vollendeten 
14. Lebensjahre ae ia . . . 210 Marl, 

1 
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c. für alle Knaben vom vollendeten 14. Lebensjahre an 
d. er Mädchen 

1. bis zum vollendeten 10. Lebensjahre . ; 
2. vom vollendeten 10. Lebensjahre bis zum voll. 

endeten 14, Lebensjahre . . 
3. vom vollendeten 14. Lebensjahre ab 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

250 Mar, 

180 Darf, 

225 Marf, 

250 Darf. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanutmachung vom 31. Dezember 1906, betreffend die Beſtimmungen für 
die Beuntzung der Bibliothet der Landesuniverfität. 

Das unterzeichnete Minifterium macht”in der Anlage die Beftimmungen für 
Pi die Benugung der Bibliothek der Yandesuniverfität öffentlich befannt. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniiterium, Abteilung 
für Unterrichtsangelegenheiten. 

Langfeld. 
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Anlage. 

Beitimmungen 
für die Benugung ber Univerfitätsbibliothef. 

81. 

Die Bücherausgabe der Univerfitätsbibliothef ift täglih von 11 bis 1 Uhr, das Katalog: 
jimmer täglid von 9 bis 1 Uhr und von 4 bis 6 Uhr offen, jedoch mit Ausnahme ber 
Sonnabendnadhmittage, der Sonn- und Felttage und der Tage vor und nad} den brei großen Feſten. 

An den Sonn: und Feittagen und an den Geburtstagen des Kaiſers und des Landes— 
bern bleibt die Bibliothef überhaupt geichloffen. Außerdem mird die Bücherausgabe am 
28. Februar und in der Zeit vom 15. Auguſt bis zum 1. September gefchlofjen. 

Von dem Oberbibliothefar fann mit Zuftimmung des Bizefanzlers in außerorbentlichen 
Fällen die Biblioıhef auf die Dauer von drei Tagen geichloffen werden. Die Schließung iſt 
rechtzeitig vorher am ſchwarzen Brett befannt zu maden. 

5:2, 

Ohne Begleitung eines Bibliothefsbeamten ift der Eintritt in die Bücherfäle der Bibliothek 
nur den Dozenten der Univerfität und den mit einer fchriftlihen Spezialerlaubnis des Ober: 
bibliothefars verfehenen Perfonen geitattet. 

Die in Abſatz 1 genannten Perfonen dürfen die von ihnen aus den Fächern heraus- 
genommenen Bücher, wenn fie nicht ganz ficher über das Fach find, nicht felbjt wieber ein- 
itellen, ſondern follen fie auf den nächiten hierfür beftimmten Zagerplag nieberlegen. 

Das Handſchriftenzimmer darf ausnahmslos nur in Begleitung eines Bibliothefsbeamten 
betreten werden. 

Über die Benugung des Leſezimmers und bes Arbeitsgimmers beftehen befondere 
Vorſchriften. 

3. 

— ze jur Benugung ber Univerfitätsbibliothel find deren Beftimmung gemäß an 
eriter S 

ei die Dozenten der Univerfität; 
2. die an der Univerfität immatrifulierten Studenten gegen Vorzeigung ihrer Er⸗ 

fennungsfarte (vgl. $ 23, Ziff. 2 der Disziplinarvorfchriften vom 28. Febr. 1906). 
Zur Benugung ber Bibliothef find außerdem zugelajjen: 

3. die Behörden und öffentlicherechtlichen Anftalten, welde ihren Sig im Lande 
haben. 

Someit ber Zmwed, dem hiernach die Univerfitätsbibliothet dient, dadurch nicht beein- 
trädhtigt wird, fteht ihre Benutzung: 

4. auch anderen Perfonen und Anftalten für wiſſenſchaftliche Zwecke zu. 
Dem Dberbibliothefar liegt es ob, im Bereich der Ziffer 4 burd allgemeine vom Vize: 

fangler gutgeheißene Ordnung oder im eingelnen Fall zu bejtimmen, ob die Benugung von der 
Beitellung einer ausreichenden Bürgichaft abhängig zu machen ift. ine derartige Bürgichaft 
lann ber Oberbibliothelar auch von reichsausländifchen Studenten (Abſ. 1, Ziff. 2) verlangen. 
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84. 
Inſoweit der Oberbibliothekar für einzelne Werke nichts anderes beſtimmt hat, dürfen 

der Regel nach alle zu der Univerſitätsbibliothek gehörenden Bücher ausgeliehen werden. 
Ausgenommen hiervon find die im Leſezimmer, im Arbeitszimmer und im Katalog: 

zimmer aufgeftellten Werke und Zeitfchriften, welche nur aus befonberen Gründen für kurze 
Zeit mit ausdrüdlicher Genehmigung bes Oberbibliothefars verliehen werben bürfen. 

Handfchriften, Incunabeln, feltene Bücher und Bücher von unerjeglihen Werte dürfen 
nur zur Benußgung im Arbeitszimmer unter den von der Bibliothelsverwaltung vorgefchriebenen 
Kautelen ($ 2, Abſ. 4) herausgegeben werben. 

85. 
Für den Austaufh von Druden, Handfchriften und Archivalien im Leihverlehr der 

öffentlichen Bibliothefen und Ardive unter einander find die befonderen Vorfchriften maß» 
gebend, welche hierüber erlaffen werben. 

5 6. 
Für die Beftellung der Bücher follen nach vorgefchriebenem Formular Beſtellzettel be 

nugt werben, bie zugleich als Quittungen über den Empfang der Bücher dienen. rfolgt bie 
Beitellung in anderer Weiſe, jo hat ber Entleiher nachträglich ein vorfchriftsmäßig ausgefülltes 
Beitellformular einzureichen. 

Für jedes Werk ift ein befonderer Beftellzettel auszuftellen. 
Die bis 9 Uhr vormittags beftellten Bücher können in der Regel no an bemfelben 

Tage in der Bücherausgabe in Empfang genommen werben. Die beftellten Bücher werden 
drei Tage lang für die Befteller bereit gehalten. 

In der Regel werben nicht mehr als 10 Bände zu gleichzeitiger Benugung an eine 
und dieſelbe Perſon verliehen. Dieje Beſchränkung findet auf Dozenten der Un 
Anwendung- 

8 7. 
Wenn beftellte Bücher nicht abgegeben werben können ober nicht vorhanden find, fo ill 

der Beitellzettel mit einer entfprechenden fchriftlichen Bemerkung zurüdzugeben. 
Der Befteller kann feine Beftellung in einem in ber Bücherausgabe ausliegenden Bude 

vormerken; er foll in diefem Falle nach dem Erwerb oder dem Wiedereingang bes Buches in 
der Regel vor fpäteren Beftellern berüdfichtigt ‚werden. 

88. 
Regelmäßig wird ein Buch nur für bie Dauer eines Monats, an Dogenten ber 

Univerfität für die Dauer eines Semefters ausgeliehen. 
Die Ausleihefrift kann im einzelnen Fall um einen weiteren Monat innerhalb bes 

laufenden Semefters verlängert werben. 
Die Bibliothefsverwaltung kann jedoch jeberzeit ein ausgeliehenes Buch zurüdforbern. 

89. 
Der Entleiher hat ji von dem Zuftand der ihm übergebenen Bücher bei bem Empfang 

zu überzeugen und vorhandene Diängel, foweit fie hierbei fejtgeftellt werben können, dem 
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Beamten der Bücherausgabe bis zum Tage ber nächſten Bücherausgabe mitzuteilen. Unterläßt 
er dies, jo wird, bis zum Beweiſe des Gegenteils, angenommen, daß er die Bücher in 
tabellofem Zuftande empfangen bat. 

g 10. 
Am Ende jedes Semejters find alle verliehenen Bücher auf eine von ber Bibliothefs- 

verwaltung in der Roſtocker Zeitung, dem Roſtocker Anzeiger und ben Amtlihen Meden: 
burgifhen Anzeigen veröffentlichte Aufforderung zurüdzuliefern. 

S II. 

Mer geliehene Bücher über die bewilligte Zeit hinaus behält oder der nah $ 10 
ergangenen öffentliden Aufforderung nicht nachkommt, wird brieflid (vgl. Ziffer 2 der Ver— 
ordnung vom 3. März 1899, betreffend den portopflichtigen Gejchäftsbetrieb, Negierungs- 
Blatt Nr. 8) an die Rüdgabe erinnert. 

Iſt die Rückgabe nicht innerhalb dreier Tage nach Empfang des Erinnerungsfchreibens 
erfolgt, fo werden die in der Stabt Roſtock ausgeliehenen Bücher durch einen Bibliothefs- 
diener abgeholt, dem hierfür die geleliche Gebühr zu zahlen ift. Auswärtige Entleiher werden 
durh ein DMahnfchreiben zur unverzüglihen Rückgabe des Buches und zur Entrichtung der 
für das Mahnjchreiben zahlbaren Gebühr aufgefordert (vgl. Gebührenordnung für die 
Univerfitätsbibliothef vom 25. Mai 1906, 8 1 Zirfer 4). 

Wenn diefe Maßnahmen erfolglos bleiben, jo ijt der Wermaltungsbehörde für die Finanzen 
der Univerfität hiervon Anzeige zu machen. 

8 12. 
Dem Entleiher liegt es ob, dafür zu forgen, daß die entliehenen Bücher auch im Fall 

jeiner Abwefenheit rechtzeitig zurüdgegeben werden 

g 13. 
Jeder Entleiher ift verpflichtet, die ihm anvertrauten Bücher ſorgſam zu behandeln und 

jede Beihädigung der Bücher zu verhüten. Unterſagt ift namentlich jegliches Schreiben, 
Korrigieren und Anftreihen in den Büchern, das Umbiegen der Blätter und das faliche 
Brechen von Abbildungen, Starten und Tabellen. 

Es ift dem Entleiher nicht erlaubt, die Bücher an andere weiter zu verleihen. 

Ss 14. 

Die Höhe des Schadens, welchen der Entleiher nad) den Vorfchriften des bürgerlichen 
Rechts zu erfegen hat, wenn er ein entliehenes Buch überhaupt nicht oder nur in beſchädigtem 
Zuſtande zurüdliefern fann (vgl. S 9), wird unter Ausfchluß des Rechtsweges nad) Anhörung 
des Oberbibliothefars von dem Bizefanzler feſtgeſetzt, deſſen Ermeſſen auch darüber zu 
enticheiben hat, ob die Rüdnahme des Buches verweigert und der Erjag feines vollen Geld: 
wertes beanſprucht werben foll, oder ob das Buch zurüdzunehmen und daneben von dem 
Entleiher die dem vorhandenen Schaden entfprediende Geldjumme zu erftatten ift. 

Im erjten Fall geht mit der Zahlung der feitgejeßten Erjaglumme das Eigentum des 
Buches auf den Entleiher über. 

5) 
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$ 15. 
Der Entleiher, der in dem in 5 11 erwähnten Verfahren bas Buch nicht zurüdgibt 

oder die ſchuldigen Gebühren nicht entrichtet, oder die im $ 14 feitgeiegte Erfagfumme inner: 
halb einer Frift von zwei Wochen nicht zahlt, wird, vorausgejegt daß es ſich nicht um einen 
Dozenten der Univerfität handelt, durch Verfügung des Oberbibliothefars von der Benugung 
der Bibliothek ausgeſchloſſen. Die Verfügung fann auf Antrag vom Oberbibliothefar zurüd- 
genommen werden. 

8 16. 
Dieje Beitimmungen treten am 1. Januar 1907 in Kraft an Stelle des Regulativs 

vom 19. Dftober 1840 nebſt Zufagbeiliimmungen vom 27. Juli 1841 und 3. Januar 1857. 
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Negiernngs: Blatt 
für das 

Großherzontum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 25. Januar 1907. 

Inhalt. 

I. teilung. (1) Belanntmachung, betreffend die Allodifizierung des Lehnguts 
Harmshagen, Amts Grevesmühlen. (2) Bekanntmachung, betreffend 
Verleihung der Nechtsfähigkeit an den Fuhrverein zu Kavelſtorf. 
(3) Belanntmachung, betreffend Mitteilung des in einem bei den 
ordentlichen Gerichten anhängigen Verfahren nach einem Kreisphyſikats— 
gutachten eingeholten meiteren jachveritändigen Gutachten® an den 
betreffenden Kreisphufifus. 

IL. Abteilung. 

(1) Bekanntmahung vom 8. Jannar 1907, betreffend die Allodifizierung des 
Lehnguts Harmöhagen, Amts Grevesmühlen. 

a8 Lehngut Harmshagen Amts Grevesmühlen ift unter dem heutigen 
Datum allodifiziert worden. 

Schwerin, den 8. Januar 1907. 

Sroßberzoglih Medlenburgifches AYuftizminiiterium. 
Zangfeld. 

(2) Befauntmahung vom 8. Januar 1907, betreffend Verleihung der Rechts- 

fähigkeit an den Fuhrverein zu Kaveljtorf. 

Dem Fuhrverein zu Kavelſtorf ift die Nechtsfähigfeit verliehen worden. 
Schwerin, den 8. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yujtizminifterium. 
Langfeld. 
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(3) Bekanntmachung vom 9. Jauuar 1907, betreffend Mitteilung des in einem 

bei dem ordentlichen Gerichten anhäugigem Verfahren. nad) einem Sreisphyfitats- 

gutachten eingeholten weiteren fadhverftändigen Gutachtens an deu betreffenden 

Kreisphyſikus. 

Iſt in einem bei den ordentlichen Gerichten anhängigen Verfahren vom 
Kreisphyfifus ein jachverftändiges Gutachten abgegeben und hierauf eine neue 
Begutachtung - durch einen anderen Sachverſtändigen angeordnet worden, fo 
ift, jobald e8 das Verfahren zuläßt, dem betreffenden Kreisphyfifus das neue 
zu Protofoll aufgenommene oder fchriftlich erftattete Gutachten in Abjchrift 
unentgeltlich zur Kenntnis mitzuteilen. In Straffachen liegt diefe Mitteilung 
der Staatsanmwaltichaft ob. 

Zugleich wird hierdurch unter Bezug auf die Verordnung vom 24. März 
1906, betreffend die Vorjchriften für das Verfahren der Ärzte bei den gericht- 
lihen Unterjuchungen menjchlicher Leichen, an die Belanntmahung vom 
25. „juni 1903 (Regierungs-Blatt 1903 Nr. 25) erinnert. 

Schwerin, den 9. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium der Juſtiz 
und Abteilung für Medizinalangelegenheiten, 

Langfeld. 
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Negierungs- Blatt 

Großherzogtum Rlecklenburg Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 2, Februar 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (M 1.) Verordnung zur Abänderung“ der;Verordnung, betreffend die 

juriftifchen Brüfungenfpp., vom 21. April 1879. (N 2.) Verordnung 
zur Abänderung des Stempeltarif3 in Anlage A der Verordnung vom 
22, Dezember 1899, betreffend die Stempelfteuer. 

II. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend Verleihung der Rechtsfähigfeit an den 
Rindviehzuchtverein Roſtock. (2) Bekanntmachung, betreffend die 
Gebühren für die Unterfuchung des in das Zollinland eingehenden 
Fleiſches. 

¶ bieiluus 
(M 1) Berordnung vom 25. Jaunar 1907 zur Abänderung der Verordnung, 

betreffend die juriftifchen Prüfungen pp., vom 21. April 1879. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg, Fürſt 
zu Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roſtock und Stargard Herr ufw. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner König: 
lihen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg: Streli5 und nad ver- 
faſſungsmäßiger Beratung mit Unferen getreuen Ständen zur Abänderung der 
Verordnung vom 21. April 1879, betreffend die juriftiichen Prüfungen pp., 
(Regierungs-Blatt Nr. 9) was folgt: 

Artikel 1. 
Der $ 35 erhält als Abjag 4 den Zufaß: 

Kündigt der Neferendar den zur mündlichen Prüfung beftimmten 
Termin ohne genügende Entfchuldigung ab, fo ift auf feinen Antrag 

4 
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ein neuer Termin nach Ablauf einer Frift von drei Monaten, ge 
rechnet vom Tage des vorher beftimmten Termins, anzufegen. Wird 
auch diefer Termin ohne genügende Entichuldigung abgefündigt, fo 
gilt die Prüfung als nicht beftanden. Dies gilt auch, wenn die 
Prüfung in einem Zeitraum von zwei Jahren nad) der Zulaflung 
des Referendars nicht beendigt ift; Ausnahmen hiervon fann bei 
dem Borhandenjein bejonderer Entjchuldigungsgründe Unſer Juſtiz— 
Minifterium zulaffen. 

Artikel N. 
Der $ 45 erhält die nachfolgende Fafjung: 

Der Referendar, welcher die zweite Prüfung beftanden hat, ift 
befugt, die Bezeichnung als Aſſeſſor zu führen. 

Er wird auf fein an Unfer uftizminifterium zu vichtendes 
Geſuch von Uns dem Befinden nach zum Gerichtsafjeflor ernannt. 

Reicht er ein Geſuch um Ernennung zum Gerichtsafjeflor nicht 
binnen drei Monaten nach Ablegung der Prüfung ein oder wird 
er mit einem innerhalb diejer Friſt eingereichten Gejuche abgewiejen, 
jo fcheidet er, fall3 fein Ausfcheiden nicht bereits früher erfolgt ift, 
mit dem Ablaufe der Friſt bezw. mit der Zurückweiſung feines 
Geſuchs aus dem AJuftizdienfte aus. 

Artifel III. 
Die Vorfchriften in Sa 1 und 2 des 8 35 Nbf. 4 (vgl. Artikel 1) finden 

auf Prüfungstermine, zu denen der Neferendar bereit$ vor der Verfündung 
diejer Verordnung geladen ift, feine Anwendung. 

Die Vorſchriften in Sat 3 dafelbft finden auf die zur Zeit der Ber 
fündung diefer Verordnung anhängigen Prüfungen mit der Maßgabe An- 
wendung, dab der zweijährige Zeitraum vom Tage der Verkündung der Ber: 
ordnung zu berechnen ift. 

Die gleiche Berechnung findet in Anſehung der im $ 45 Abſatz 3 
(vgl. Artifel II) beftimmten dreimonatigen Friſt bei Anwendung diefer Vorſchrift 
auf diejenigen Referendare ftatt, welche die Prüfung bereits vor der Ver— 
fündung diefer Verordnung bejtanden haben. 

Gegeben durch Unfer Staatdminifterium. 

Schwerin, den 25. Januar 1907. 

Friedrich Franz. 
E. Graf von Bafjewig-Levegom. NA. von Preſſentin. Langfeld. 
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(MM. 2.) Verordnung vom 26. Jannar 1907 zur Abänderung des Stempeltarifs in 
Anlage A der Berordunng vom 22. Dezember 1899, betreffend die Stempelftener. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Nageburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roſtock und Stargard Herr uſw. 

Mir verordnen nach verfafjungsmäßiger Beratung mit Unſeren getreuen 
Ständen zur Abänderung des Stempeltarifs in Anlage A der Verordnung 
vom 22. Dezember 1899, betreffend die Stempelfteuer, was folgt: 

1. Die Nummer 60 erhält folgende Faſſung: 
„Schenkungen auf den Todesfall (Bürgerliches Geſetzbuch 8 2301) 
wie Tejtamente. 
Schenkungen unter Yebenden find ftempelfrei.“ 

2. Die Nummer 71 nad der Faſſung der YZufagverordnung vom 
15. Juli 1902 bat zu lauten: 

„Bollmadhten, Ermächtigungen und Aufträge zur Vornahme von 
Rechtsgeſchäften 50 Pfennig. 
Stempelfrei find Vollmachten, welche 
a) aus einer Vollmacht weiter erteilt werden, 
b) an den Ehegatten des Vollmachtgebers oder an Perfonen, 

die mit dem Bollmachtgeber in gerader Linie oder in der 
Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandt oder ver 
ſchwägert find oder die zu dem Vollmachtgeber in einem 
Dienftverhältniffe jtehen, 

c) zur Führung gerichtlicher Zivilprozefje ſowie zur Vertretung 
in einem Strafverfahren oder in einem Konfursverfahren 
erteilt werden. 

Diefe Vollmachten bleiben auch dann ſtempelfrei, wenn 
in ihnen der Bevollmächtigte zur Empfangnahme von Geldern, 
Sachen und Leiftungen aller Art, zur Erteilung vechtsgültiger 
Quittung, zur Bewilliaung von Zahlungs und Lieferungsfriften 
fowie zur Vertretung in dem Verfahren vor den Hinterlegungs- 
behörden mit Einſchluß der Zwangsvollſtreckung ermächtigt wird. 

Vrgl. au) Grundbuchordnung $ 31.” 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26. Januar 1907. 

Friedrich Franz. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. U. von Prefjentin. Langfeld. 
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II. Abteilung. 

(1) Befauntmahung vom 24. Januar 1907, betreffend Verleihung der Medhts- 

fähigfeit an den Nindviehzuchtverein Roſtock. 

Dem Rindviehzuchtverein Roſtock ift die Rechtsfähigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 24, Januar 1907. \ 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminifterium. 
Langfeld. 

(2) Bekauutmachuug vom 28. Janunar 1907, betreffend die Gebühren für Die 

Unterfuchnng des in das Zollinland eingehenden Fleiſches. 

Die vom Bundesrat auf Grund des 8 22, Nr. 3 des Geſetzes, betreffend die 
Schlachtvieh- und Fleifchbeichau, vom 3. Juni 1900 erlaffene, in Nr. 4 des 
Zentralblattes für das Deutiche Rei) von 1907 veröffentlichte Bekannt: 
machung, betreffend die Gebühren für die Unterfuchung des in das Zollinland 
eingehenden ?yleifches, durch welche die Gebührenordnung vom 12. Juli 1902 
(Regierungs: Blatt 1902, Nr. 31) bis auf weiteres abgeändert ift, wird im 
nachftehenden zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Schwerin, den 28. Januar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgiſches Miniſterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

Bekanntmachung, 
betreffend die Gebühren für die Unterſuchung des in das Zollinland eingehenden 

Fleiſches. 

Auf Grund des 8 22 Nr. 3 des Geſetzes, betreffend die Echlachtvieh: und Fleiſchbeſchau, 
vom 3. Juni 1900 (Neichs:Gefepblatt S. 547) hat der Bundesrat bejchlofjen : 

Die Bekanntmachung, betreffend die Gebührenordnung für die Unterfuchung des in das 
Zollinland eingehenden Fleiiches, vom 12. Juli 1902 (Zentralblatt für das Deutſche Reich 
©. 238) wird bis auf weiteres abgeändert, wie folgt: 

I. $ 2 Abſ. 1 erhält folgende neue Faſſung: 
„Die Gebühren betragen, abgejeben von den in ben SS 4 bis 6 für 

bejondere Unterjuchungen feſtgeſetzten Gebühren, 
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A. bei friſchem Fleiſche: 
1. für ein Stüd Rindvieh (ausſchließlich der Kälber) oder ein Nenntier 1,50 Mt. 
De De A En a hen 050 „ 
3. für ein Schwein oder Wildihwein . - - » 2: 22 nn na. 0,60 „ 
4. für ein Schaf oder eine Ziege - : >» 2: 22m 0,40 „ 
5. für ein Pferd oder ein anderes Tier des Einhufergefchlechts (Eſel, 

Maultier, Maulefel). - - > 2 22 0 ne en 3,00 „ 

B. bei zubereitetem Fleiſche (ausgenommen fett) : 

6. von Därmen für jedes Kilogramm -. . 2 2 nn nun 0,005 „ 
7. von Sped für jedes Kilogramm . - . : 2 2 2 nenn 0,01 „ 
8. von jonftigem zubereitetem Fleiſche für jedes Kilogramm. . . . 0,02 „ 

U. Die im 8 4 Abſ. 1 Nr. 1 feftgefeßte Gebühr für die Unterfuchung eines ganzen 
Schweins oder Wildſchweins wird auf 0,75 Mt. herabgefegt. 

III. Die im $5 Abſ. 1 Sag 1 feitgefegte Gebühr für die hemiiche Unterſuchung von 
zubereitetem Fett, einfchließlic) der Vorprüfung, wird auf 0,005 Mt. für jedes 
Kilogramm einer gleihartigen Sendung herabgefegt. 

Diefe Velanntmgchung tritt am 15. Februar 1907 in Kraft. 
Berlin, den 24. Januar 1907. 

Der; Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schw erin, Dienstag, den 5. Februar 1907. | 

Inhalt. 
I. Übteilung. (M 3.) Verordnung, betreffend die Trichinenichau bei Schlachtungen 

im Inlande. 

1. Abteilung. 
— — 

(AM. 3.) Verordnung vom 25. Januar 1907, betreffend die Trichinenſchau bei 

Schlachtungen im Julande. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürſt zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr ufm. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelit und nach verfaffungsmäßiger 
Beratung mit Unferen getreuen Ständen was folgt. 

Abſchnitt I. 

Trichinenſchauzwang. 

81. 
Schweine und Wildſchweine, deren Fleiſch zum Genuß für Menſchen ver— 

wendet werden ſoll, unterliegen einer amtlichen Unterſuchung auf Trichinen. 

6 
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In Ortfchaften des platten Landes darf bei Schweinen, deren Fleifch 
ausjchließlich im eigenen Haushalte des Beſitzers verwendet werden foll, die 
Unterfuchung unterbleiben, ſoweit nicht durch Ortsſatzung etwas anderes 
beftimmt ift oder wird. 

Eine gewerbsmäßige Verwendung von Fleifch, bei welchem auf Grund 
des Abſatzes 2 die Unterfuchung unterbleibt, ift verboten. 

ALS eigener Haushalt im Sinne des Abjates 2 iſt der Haushalt der 
Kafernen, Krankenhäufer, Erziehungsanftalten, Speifeanftalten, Gefangen: 
anftalten, Armenhäufer und ähnlicher Anftalten, ſowie der Haushalt der 
Schlächter, Fleifchhändler, Gaſt-, Schanf: und Speifewirte nicht anzufehen. 

8 2, 

Rohes oder zubereitetes Fleifch von Schweinen oder Wildfchweinen, das 
aus einem anderen Bundesjtaat eingeführt wird, ift amtlich auf Trichinen zu 
unterjuchen, fofern e8 zum Genuß für Menfchen verwendet werden joll und 
nicht bereit3 einer amtlichen Trichinenfchau unterlegen hat. Ausgenommen 
hiervon find ausgefchmolzenes Fett und das zum Neifeverbrauche mit- 
geführte Fleiſch. 

Die bereitS auswärts erfolgte amtliche Unterfuchung des Fleifches ift mit 
der im vierten Abjae bezeichneten Ausnahme auf Verlangen der Ortsobrigfeit 
nachzuweijen. 

Diefer Nachweis wird geführt: 
a) durch Beibringung einer Bejcheinigung der Polizeibehörde des Her: 

funftsortes darüber, daß die Unterfuchung auf Trichinen für alles 
zum Verkauf und zum Verſand fommende rohe oder zubereitete 
Fleifch von Schweinen bezw. Wildfchweinen eingeführt ift, oder 

b) durch Kennzeichnung des Fleiſches oder der FFleifchware mittels 
Stempel, Plombe, Siegel oder angehefteter Bejcheinigung, wonach 
das Freifein von Trichinen und der Herkunftsort (Befchaubezirk) 
deutlich erkennbar ift. 

Die Unterfuchung gilt als gefchehen bei Schmweinefleifch und bei den aus 
ihm hergeftellten Waren, welche aus Gebieten ftammen, in denen nach Be: 
fanntmachung Unjeres Minifteriums, Abteilung für Medizinalangelegenheiten, 
für gewerbliche Schlachtungen von Schweinen die Zwangstrichinenjchau befteht. 
Für dieſes Fleisch genügt als Nachweis der erfolgten Trichinenfchau die Feſt— 
jtellung, daß es aus einem jolchen Gebiet jtammt. 
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Als Herkunftsort ift in der Regel anzufehen 
a) bei Bahn: und Poftjendungen der auf den Begleitpapieren der 

Sendung (Frachtbrief, Poftpafetadrefje) angegebene Abgangsort, 
b) wenn das Fleiſch von Perſonen mitgeführt wird, der Herfunftsort 

der betreffenden Perſonen. 

83, 

Das nad) $ 1 der Trichinenfchau unterliegende Schwein oder Wildjchwein 
darf — unbefchadet der Vorfchriften der allgemeinen Schlachtvieh: und Fleifch: 
beihau — nicht eher zerlegt, veräußert, feilgeboten, zum Verkauf ausgelegt 
oder zum Genuffe für Menfchen verwendet werden, bevor der Trichinenfchauer 
die Tauglichkeit des Fleiſches feftgeftellt und dasjelbe vorjchriftsmäßig gefenn- 
zeichnet hat. 

Als Zerlegung gilt nicht die Teilung des Tierförpers in zwei, noch an 
einer Stelle fi) in natürlihem Zufammenhange befindende Hälften, ſowie das 
waidmännifche „Aufbrechen“ von Wildfchweinen. 

Das aus einem anderen deutjchen Bundesitaate eingeführte rohe oder 
zubereitete, nach S$ 2 dem Beſchauzwange unterliegende Schweinefleifch darf 
ebenfall3 erft dann veräußert, feilgeboten oder zum Genufje für Menjchen 
verwendet werden, wenn das unterfuchte Fleiſch von dem ZTrichinenfchauer für 
trihinenfrei erklärt und gekennzeichnet oder der nach $ 2, Abjat 3 erforderliche 
Nachweis erbracht ift. 

Abſchnitt II. 

Beſchauperſonal. 

84. 
Jede Ortsobrigkeit hat für ihren obrigkeitlichen Bezirk die erforderliche 

Anzahl von Trichinenſchauern und Stellvertretern öffentlich zu beſtellen und 
auf die gewiſſenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu beeidigen. Die 
Beeidigung erfolgt in der Weiſe, daß der zu Beeidigende vor der Ortsobrig— 
teit den in der Anlage | 

A 

enthaltenen Eid Förperlich ableiftet und fchriftlich vollzieht. 
Einer wiederholten Beeidigung bedarf es nicht, wenn der Befchauer 

bereit3 von einer Obrigkeit als folcher beeidigt ift. 
6* 
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Der Trichinenfchauer darf die Beichau nicht ausüben, wenn er Eigen: 
tümer, Miteigentümer oder Befiter des Schweins oder der Fleiſchwaren iſt. 

Perſonen, welche, ohne als Tierarzt approbiert zu fein, ſich mit der 
Ausübung der Tierheilfunde bejchäftigen, oder welche das Fleiſcher- oder 
Abdeckereigewerbe, den Fleiſch- oder Viehhandel betreiben oder Agenten eines 
Viehverficherungsunternehnens find, jomwie die zum Haushalte der Borgenannten 
gehörigen Perfonen dürfen als Trichinenjchauer nicht angejtellt werden. 

Der Trichinenfchauer ſoll möglichjt nicht mehr als 7 km von dem Dt, 
für welchen er bejtellt ift, wohnen. Die Beftellung der Trichinenfchauer und 
deren Stellvertreter erfolgt auf Widerruf, 

Abſchnitt III. 

Erwerb der Befähigung für die Trichinenſchau. 

85. 

Zur Ausübung der Trichinenfchau außerhalb der öffentlichen Schlacht: 
häufer dürfen nur folche Perſonen bejtellt werden, welche das 21. Lebensjahr 
vollendet, dur ein amtliches Führungszeugnis ihre Zuverläffigfeit inbezug 
auf die Ausübung des Berufs als Trichinenfchauer dargetan und nad) erfolgter 
Ausbildung ihre Befähigung zur Trichinenfchau durch eine vor einem Bezirks: 
tierarzt abzulegende Prüfung und ein von diefem auszuftellendes Zeugnis 
nachgemwiejen haben 

Der Ausbildungsnachmweis ift entweder in der im 8 3 Abſatz 1 Ziff. 4 
der Ausführungsbeftinmungen E de3 Bundesrats zum Reichsfleiſchbeſchaugeſetz 
vorgefchriebenen Weife oder durc den Nachweis einer entiprechenden privaten 
Ausbildung zu erbringen. 

Die auf Grund folcher Prüfung angeftellten Trichinenfchauer haben fich, 
jofern fie als öffentliche Trichinenſchauer weiterhin tätig zu fein wiünfchen, 
alle drei Jahre einer Nachprüfung vor einem Bezirkstierarzt zu unterziehen. 

Der Ausfall der Nachprüfung ift auf dem Befähigungsausweis von dem 
prüfenden Tierarzt zu vermerken. 

Die Gebühren für die Prüfung betragen ſechs Mark, die Gebühren für 
jede Nachprüfung drei Mark. 

Perſonen, welche die Prüfung auf Grund der Ausführungsbeftimmungen E 
des Bundesrats nach Maßgabe der Beftimmungen unter Nr. II der Bekannt: 
machung vom 6. September 1904 über die Ausbildung der Fleifchbefchauer 
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und der Trichinenſchauer (Hegierungs-Blatt 1904 Nr. 34) beftanden haben, 
find auch zur Ausübung der Trichinenjchau jür inländifches Fleiſch befähigt. 

Approbierte Arzte, Tierärzte und Apotheker haben die Befähigung auf 
Grund ihrer Approbation. 

Die zurzeit des Inkrafttretens diefer Verordnung auf Grund orts— 
jtatutarifcher Vorſchriften bereits als öffentliche bejtellten und beeidigten 
Trichinenſchauer find zur weiteren Ausübung der Trichinenfchau ohne befondere 
Prüfung zuzulafen. 

Bon den Nachprüfungen werden fie jedoch nicht entfreit. 

Abſchnitt IV. 

Frift zur Anmeldung und Zeit der Unterſuchung. 

8 6. 

Die Anmeldung zur Unterfuchung hat von dem Beſitzer oder defjen 
Vertreter bei dem zuftändigen Trichinenfchauer möglichft zeitig vor der Schlachtung 
bezw. in den Fällen des $ 2 vor dem zur Unterfichung in Ausficht genommenen 
Zeitpunfte zu gejchehen. 

Wenn das Tier der allgemeinen Fleifchbeichau unterliegt und der Fleiſch— 
befhauer als zuftändiger Trichinenfchauer auch die Trichinenjchau ausübt, jo 
gilt die Anmeldung zur Fleiſchbeſchau auch al3 Anmeldung zur Trichinenfchau. 

Die Auswahl unter den für eine Ortichaft beftellten Trichinenfchauern fteht 
den Schlachtenden frei, jomeit nicht ort3obrigkeitlich eine andere Regelung 
erfolgt ift. 

87. 

Die Beichauzeit kann von der Ortsobrigfeit auf beftimmte Tagesſtunden 
beichränft werden, außerhalb deren die Befchauer — abgejehen von Not: 
ſchlachtungen und ähnlichen dringenden Fällen — nicht verpflichtet find, den 
an fie ergebenden Aufforderungen zur Ausübung ihres Amtes Folge zu leiften. 

Bei der Feſtſetzung der Bejchauzeiten find die Wünfche dev Gemwerbetreibenden 
und der beteiligten Beichauer, fomweit irgend tunlich, zu berückjichtigen. 

Abſchnitt V. 

Ausführung der Trichinenſchau. 

Ss 8. 
Für die Ausführung der Trichinenfchau gilt die in der Anlage 

B 

enthaltene Dienftanmweifung für die Trichinenfchauer, 
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Unjer Minifterium, Abteilung für Medizinalangelegenheiten, ift befugt, 
die auf die Ausftellung der Befundfcheine, die Kennzeichnung des Fleiſches und 
die Führung der Tagebücher bezüglichen Beftimmungen nach Bedürfnis abzu- 
ändern und zu ergänzen. 

89. 
Die zur Unterfuchung bejtimmten Fleifchproben hat der Trichinenfchauer 

perjönlich zu entnehmen; es kann jedoch in öffentlichen Schlachthöfen und 
außerhalb des MWohnortes des Trichinenfchauers auf dem platten Lande die 
Probeentnahme durch obrigfeitlich angeftellte und an Eidesftatt durch Handfchlag 
befonders hierzu verpflichtete Probeentnehmer erfolgen. 

Abſchnitt VI. 

Derfahren nad) der Unterſuchung. 

8 10. 
Sobald der Trichinenfchauer in dem unterfuchten Fleisch Trichinen entdeckt 

bat, muß der Beſitzer auf die hiervon gemachte Anzeige ($ 8 der Dienſt— 
anweifung in Anlage B) zunächit für fichere Aufbewahrung des Fleifches Sorge 
tragen und die weiteren Anordnungen der Ort3polizeibehörde abwarten. 

Die Ortsobrigfeit hat an der Hand der jemweilig geltenden gejeßlichen 
Vorſchriften (gegenwärtig: $ 34 Ziff. 4; $ 37 I u. III Biff. 5; $ 88 (1) 
I u. Ila 2; $ 39 Ziff. 2; 8 45 Abſ. 3 der Ausführungs-Beftimmungen A 
des Bundesrats zum NReichsfleifchbefchaugefeg und Ausführungs:Beftimmungen C, 
Abfchnitt IT Ziff. 2 Ne. 22 a. a. D. in der Faffung der Bekanntmachung 
vom 27. März 1903 (abgedruckt im Negierungs:Blatt 1903 Nr. 11) Beftimmung 
über die weitere Behandlung des trichinenhaltigen Fleiſches zu treffen.*) 

*) Durch eine Belanntmachung des Bundesrats vom 27. März 1903, beir. Anderungen der 
Ausführungsbeftimmungen A. C. D. zu dem Schlachtvieh- und Fleiſchbeſchaugeſetz mitgeteilt in dem 
„Zentralblatt für das Deutiche Neich von 1903 Wer. 14 S. 116) iſt eine differentielle Behandlung des 
teichinöfen jFleifches nach. Mafigabe des geringeren oder ftärferen Gehalts an Trichinen vorge 
ichrieben, wie folgt: 

„Schweine, bei deren Beichau durch die mifroffopifche Unterfuhhung von mindejtens je 6 
aus den Zwerchiellpfeilern, dem Nippenteile des Zwerchfells, den Kehltopimusteln umd den Zungen: 
musfeln zu unterfuchenden Präparaten in nicht mehr als 8 Präparaten Trichinen feitgejtellt werden, 
gelten als fchwach trichinds. 

Die ganzen Tierförper von folchen Schweinen find als bedingt tauglich anzujehen. 
Die Brauchbarmahung ſolchen Fleiſches zum Genuffe für Menjchen hat durch Kochen oder 

Dämpfen zu geicheben. Bei Fett ift auch Ausſchmelzen gejtattet, Ber der Anwendung diefer 
Verfahren find die Vorſchriften im Ss 39 der Ausführungsbeitimmungen A: mit der Mafigabe zu 
beachten, das beim Kochen das Fleiſch in Stücken von nicht über 10 cın Dicke mindejtens 2'/s Stunden 
in fochendem Waffer gehalten werden muß.“ 
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8:31, 
Wenn vom Befiser des trichinenhaltig befundenen Fleijches ein bezüglicher 

Antrag bei der Ortsobrigfeit geftellt wird, muß diefe eine zweite Beſchau durd) 
einen approbierten Tierarzt vornehmen laſſen, der bei der erjten Bejchau nicht 
beteiligt war. 

Bei dem auf Grund der Nachbeſchau abgegebenen Gutachten behält es fein 
Bewenden. 

Beftätigt das auf Antrag des Befigers erfolgte Gutachten den Befund 
des Trichinenfchauers, jo fallen die Koften des Gutachtens dem Antragiteller 
zur Laſt. 

In Ortſchaften, in denen fich Ortsvorfteher befinden, kann der Antrag 
an diefe gerichtet werden; jeder Ortsvorfteher ift verpflichtet, den Antrag ohne 
Verzug an die Ortsobrigfeit zu übermitteln. 

8 12. 
Wenn der Beichauer die Entdeckung von Finnen in unterfuchtem Fleiſch 

angemeldet hat ($ 9 der Dienſtanweiſung in Anlage B) jo hat die Orts- 
obrigfeit die weiteren fanitätspolizeilichen Anordnungen zu treffen und zwar 
in denjenigen Fällen, in denen der Trichinenfchauer nicht approbierter Tierarzt 
ift, nach zuvoriger Zuziehung des für den betreffenden Ort zuftändigen tier: 
ärztlichen Fleifchbejchauers oder eines andern approbierten Tierarztes. (SS 34 
3iff. 2; 35 Ziff. 1; 37 III Ziff. 4; 38 (1) Ub 3, c und (2); 39 Ziff. 2; 
45 der Ausführungsbeftimmungen A des Bundesrat3 zum Reichsgeſetz, be- 
treffend die Schlachtvieh: und Fleifchbejchau vom 3. uni 1900. — Regierungs— 
Blatt 1902 Nr. 22). 

$ 13. 
Der Trichinenfchauer hat, wenn er das Echwein, Wildjchwein bezw. 

Fleiſchſtück als trichinenfrei erfennt, das Fleifch mit dem amtlichen Stempel 
nach Vorfchrift der Dienftanweifung ($ 11 der Anlage B) zu fennzeichnen und 
auf Verlangen einen Bejundjchein auszuftellen. 

Demgegenüber ift zu beachten, daß ſtark trichinöfes Fleifch mit Ausnahme des Fettes als 
„untauglich“ zum Genufje für Menfchen anzufehen und enimeder durd höhere Hitegrade (Kochen 
oder Dämpfen bis zum Zerfallen der Weichteile, trodene Dejtilation, Verbrennen) oder auf 
hemitchem Wege bis zur Auflöfung der Weichteile zu bejeitigen. Die hierdurch gewonnenen 
Erzeugniſſe Lönnen technifch verwertet werden (S 45 Abi. 1 a. a. Oh. Das Fett gılt als bedingt 
tauglich und darf als menjchliches Nahrungsmittel nur im eigenen Haushalt des Beſitzers und nur 
dann verwendet werden, wenn es gemäß $ 58 Abf. 1 Iund Ila 2 uno 3 30 Ziff. 1 der Yundesrats: 
Ausführungsbeftimmungen A durch Ausjchmelzen zum Genufje für Menichen brauchbar gemacht ift. 
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Iſt auf dem platten Lande die zur Unterfuchung beftimmte Fleifchprobe 
von einem Probeentnehmer entnommen ($ 9), jo fann diefer das Fleiſch an 
Stelle des Trichinenjchauers auf Grund des von letzterem koſtenfrei zu erteilenden 
Befundjcheind mit dem amtlichen Stempel ($ 11 der Anlage B) Fennzeichnen. 
Der Befundjchein ift von dem Beſitzer des Fleiſches aufzubewahren. 

Unterliegt das Fleifch der allgemeinen Fleiſchbeſchau und ift der Trichinen- 
ſchauer zugleich der zuftändige Fleifchbejchauer, jo bedarf e3 in Anjehung des 
von ihm gefennzeichneten Fleiſches der Ausjtellung eines bejonderen Befund: 
ſcheins über die Trichinenſchau nicht. In folchen Fällen ift der untere Teil 
des für die Schlachtvieh: und Fleiſchbeſchau vorgejchriebenen Formular zur 
Eintragung des Befundes über die mikroſtkopiſche Unterfuhung auf Trichinen 
zu benußen. 

Bei Schlahtern und Fleifchhändlern vertritt die Eintragung in die 
Spalten 14 bis 18 des Schlachtbuchs und in die Spalten 12 bis 16 des 
Fleiſchbuchs ($ 10 der Verordnung vom 22. Dezember 1902 zur Ausführung 
des Neichögejeges vom 3. Juni 1900 — Negierungs-Blatt 1902 Nr, 45) 
die Stelle des Befundjcheins. 

Abſchnitt VII. 

Beaufſichtigung der Trichinenſchau. 

814. 

Die Trichinenſchauer, deren Stellvertreter ſowie die Probeentnehmer ſtehen 
unter der Aufſicht der Ortsobrigkeiten. Dieſelben können bei Verfehlungen 
in Ausübung ihres Geſchäftes, insbeſondere bei Zuwiderhandlungen gegen 
die ihnen erteilten Dienſtanweiſungen, von der Ortsobrigkeit mit Ordnungs— 
ſtrafe bis zu 50 Mk. belegt werden. 

Abſchnitt VIII. 

Koſten. 

815. 
1. Für die Unterſuchung außerhalb der öffentlichen Schlachthäuſer hat 

— ſoweit nicht für Ortjchaften des platten Yandes im Wege des Ortsftatuts 
höhere Säge beſtimmt jind — der Beſitzer der unterfuchten Tiere oder Fleiſch— 
jtüche folgende Gebühren zu entrichten: 
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a) für ein Schwein oder Wildfchwein . . 0,50 Mt. 
b) für einen Schinken oder ein anderes Fieſchſuct .. 030, 
ce) für ein Stück Sped . . ... 030, 
d) für eine Wurſt . . 0,20 „ 

Für einen nicht von Amtswegen zu erieilenden Befund- 
fchein find zu zahlen 0,20 ” 

2. Außerdem ift für eine Unterſuchung außerhalb des Wohnorts des 
Beſchauers noch eine Wegegebühr von 10 Pf. für jedes zurückgelegte oder 
angefangene Kilometer Landweg und von 8 Pf. für jedes zurückgelegte oder 
angefangene Kilometer Eiſenbahn, und zwar nur für die Hinreiſe berechnet, 
zu gewähren. 

Werden mehrere Tiere verſchiedener Beſitzer an demſelben Orte vom Be— 
ſchauer auf demſelben Wegegange unterſucht, ſo ſind die Wegegebühren ent— 
ſprechend zu verteilen. 

Wegegebühren ſind nicht zu entrichten, wenn dem Beſchauer freies Fuhr— 
werf gejtellt wird. 

3. Vereinbarungen zwifchen der Anftellungsbehörde und den Trichinen- 
ihauern über abweichende Säge für die Vergütung der Reifen find zuläfjig, 
jedoch fallen hiernon dem Beſitzer der unterjuchten Tiere bezw. Fleiſchſtücke 
immer nur die unter Ziffer 2 beftimmten Sätze zur Yaft. 

4. Die Gebühren umfaſſen auch die Vergütungen für Benachrichtigungen, 
für Eintragungen in die Schlacht- und Fleiſchbücher und für die Kennzeich— 
nung des Fleiſches. 

5. Die Gebühren find an den Bejchauer, welcher die betreffende Unter— 
juhung vorgenommen hat, ſofort nad) Beendigung der letzteren zu zahlen. 
Die Gebühren find auch dann zu entrichten, wenn der Bejchauer auf vorherige 
Anmeldung ſich an die Schlachtjtätte begeben hat, aber aus irgend einem 
Grunde, für welchen den Bejchauer ein Verſchulden nicht trifft, es zur Unter: 
juhung nicht gekommen ift. 

Die Beitreibung von dem Verpflichteten kann auf Antrag des Befchauers 
im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens erfolgen. 

6. Die Beftimmungen unter Ziffer 1 bis 5 gelten für die in öffentlichen 
Schlahthäufern vorzunehmende Beſchau nur infoweit, als. nicht durch ein 
landesherrlich beftätigtes Schlachthausftatut die Gebührenerhebung geordnet iſt. 

7. Die Ortsobrigfeiten find befugt, die Beichauer mit einem feſten 
Jahreseinkommen oder unter Gewährung einer höheren als der unter Ziffer 1, 
2 vorgejchriebenen Vergütung anzuftellen und dafür ihrerſeits die von den 
Verpflichteten zu zahlenden Gebühren zu vereinnahmen, 

7 
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8. In den gemeindlich verfaßten Ortichaften des Domaniums, der 
Nitterfchaft, fowie der Hlöfterlichen und KRämmereigebiete bedarf es der Zu: 
ftimmung der Gemeinden, wenn die Befoldung aus der Gemeindefaffe gegen 
Bereinnahmung der Gebühren zu derjelben gewährt werden ſoll. 

9. Bei fefter Befoldung der Beichauer fünnen die Ortsobrigfeiten — in 
den Fällen der Ziffer 8 unter Zuftimmung der Gemeinden — eine Herab: 
jegung der unter Ziffer 1, 2 vorgefchriebenen Gebühren bejchließen. 

8 16. 
Die Formulare für die Befundfcheine, für die Tagebücher und die zur 

Kennzeichnung des Fleifches vorgefchriebenen Stempel ſowie die erjte Aus: 
rüftung mit den im $ 2 der Pienftanweifung (Anl. B) genannten Geräten 
haben die Trichinenfchauer auf eigene Koften jelbft zu befchaffen. 

Abſchnitt IX. 

Sonflige und Strafbefimmungen. 

8 17. 

Die Ärzte find verpflichtet, jeden in ihre Behandlung kommenden Fall 
von Trichinofe jogleich der Ortsobrigfeit und dem zuftändigen Phyſikus anzuzeigen. 

8 18, 

Wer den Vorjchriften diefer Verordnung oder den auf Grund der 88 10 
und 12 ergangenen Anordnungen zumiderhandelt, wird, injofern nicht eine 
jchwerere Strafe verwirkt ift, mit Geldftrafe bis zu 60 ME. oder mit Haft 
bis zu 14 Tagen beftraft. 

Daneben kann im Falle des 8 10 und 8 12 auf Einziehung des verbots— 
widrig behandelten Schweines oder Fleiſchſtückes erfannt werden. 

Die Strafe fann durch polizeiliche Strafverfügung fejtgefegt werden. 

8 19. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Dftober 1907 in Kraft. 

S 20. 

Die gegenwärtigen Ortsfagungen über Trichinenjchau treten mit der Be: 
Ihränfung außer Kraft, daß diejenigen Beftimmungen der für Ortjchaften des 
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platten Landes beftehenden Sabungen, melde die Zmangsmäßigfeit der 
Trichinenſchau bei Schweinen, deren Fleiſch im eigenen Haushalt des Beſitzers 
verwendet werden foll ($ 1, Ab. 2) und die höheren Unterfuchungsgebühren 
($ 15, Ziff. 1) betreffen oder die Kennzeichnung des unterfuchten Fleiſches 
dem Probeentnehmer nicht vorbehalten, in Geltung bleiben. 

Weitergehende Beftimmungen über die Trichinenjchau in Sabungen für 
öffentliche, unter behördlicher Aufficht ftehende Schlachthäuſer find zuläffig. 

Die der gegenwärtigen Verordnung entgegenjtehenden Beitimmungen in 
den ftädtifchen Schlachthausfagungen werden im übrigen aufgehoben, jedoch 
verbleibt es hinfichtlich der Anmeldung zur Trichinenfchau, der Beſchauzeiten, 
der Mitwirkung der Trichinenfchauer bei der Finnenjchau, der Führung der 
Tagebücher, der Kennzeichnung des Fleifches, der Mitteilung des Beſchauers 
über den Trichinenjchaubefund, ſowie hinfichtlich der jür die Unterfuchung zu 
erhebenden Gebühren bei den befonderen Vorfchriften der Schlahthausfagungen. 

Gegeben durch Unſer Staatsminifterium, 

Schwerin, den 25. Januar 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Preſſentin. Langfeld. 

7* 
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Anlage A. 

Ich N. N. ſchwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwiffenden, daß ich die Pflichten 

eines Trichinenfchauers nad) den Vorfchriften der Landesgefege und ber Dienftanmweifung für 

die Trichinenfchauer jederzeit gewiſſenhaft und treu erfüllen und mich in allen Beziehungen 

fo verhalten will, wie es einem rechtichaffenen Trichinenſchauer gebühre; fo wahr mir Gott 

helfe und Sein Heiliges Wort! 
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Auflage B. 

Dienflanweifung 
für 

die Trichinenſchauer. 

81. 

Der Trichinenfchauer hat allen in orbnungsmäßiger Weife an ihn ergebenden An- 
forderungen zur Nusübung feines Amtes innerhalb feines Beſchaubezirkes alsbald Folge zu 
leiften und hierbei den Wünjchen der Antragiteller inbezug auf Zeit und Ort der Unterſuchung 
tunlichft zu entſprechen; insbefondere hat er die ihm obliegende Unterfuchung jo fchleunig vor— 
zunehmen, daß die Erledigung ber allgemeinen Fleiſchbeſchau feinen vermeidbaren Verzug er: 
leidet. In der Regel foll er die Unterſuchung nicht jpäter als 6 Stunden nad) der Anmeldung 
vornehmen, wobei die Stunden von abends 7 Uhr bis morgens 7 Uhr in der Zeit vom 
l. April bis 30. September und von abends 7 Uhr bis morgens 8 Uhr in ber Zeit vom 
1. Oftober bis 31. März außer Rechnung bleiben. 

Iſt ein Trichinenfchauer verhindert, die Trichinenfchau auszuüben, fo hat er den Antrag- 
fteller unverzüglich an feinen Stellvertreter zu verweijen. 

$ 2. 

Die Unterfuhung hat mit einem Mikroſtop ftattzufinden, welches eine 30- bis 40fache 
und außerdem eine etwa 100fache Vergrößerung ermöglicht und bie Objekte ar und deutlich 
erfennen läßt. 

Als Objektträger find Komprefjorien aus zwei durch Schrauben gegeneinander drück— 
baren Gläjern zu verwenden, von welchen das eine in gleiche Felder geteilt it. Außer bem 
Mifroffop und zwei Komprefjorien muß der Trichinenfhauer zur Hand haben: 

1 Heine frumme Schere, 
2 Präpariernabdeln, 
1 Binzette, 
1 Diefier zum Probeausfchneiben, 
1 Tropfpipette, 
je ein Gläschen mit Effigfäure und Kalilauge. 

Die von ben gegenwärtig bereits öffentlich beftellten Trichinenfchauern benugten 
Mikroſkope können, auch wenn fie nicht die vorftehend vorgefchriebenen Vergrößerungen er: 
möglichen, dann weiter benugt werben, wenn deren Brauchbarkeit durch den Bezirfstierarzt 
feftgeftellt wird. 
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S 3. 

Auf die mikroſtopiſche Unterſuchung der Proben eines Schweines, einjchließlih dei 
Herftellung der Präparate, jeboch ausſchließlich der für die Probeentnahme aufgemenbeten Zeit 
find mindeftend 18 Minuten, auf die mifroffopifche Unterfuhung eines einzelnen Stüdes 
Sped minbeftend 9 Minuten, auf die Unterfuhung fonftiger einzelner Fleifhftüde mindeftens 
14 Minuten zu verwenden. 

84. 
Die zur Unterſuchung beſtimmten Fleifchproben hat der Trichinenſchauer bezw. der 

Probeentnehmer ($ 9 der V. D.) bei frifchem Fleiſch vor dem Zerlegen des Schweinelörpers 
zu entnehmen. 

Wenn aus mehreren Schweinen oder Fleiſchſtücken zugleich Proben entnommen werden, 
find zu ihrer Aufbewahrung und Unterfcheidung geeignete Gefäße mit feften Nummern zu 
verwenden. Die einzelnen Schweine: oder Fleilchitüde, von denen die Proben entnommen 
werben, find übereinftimmend mit den zugehörigen Proben zu numerieren. 

$ 5. 
Die Proben find in der Größe einer Bohne oder Hafelnuß zu entnehmen, und zwar 

bei ganzen Schweinen aus folgenden Körperteilen: 
a) ben Zwerchfellpfeilern (Nierenzapfen), 
b) dem Rippenteile des Zwerchfells (Kronfleiſch), 
ce) den Kehlfopfmusteln, 
d) den Zungenmusfeln. 

In Fällen, in denen bie unter c) und d) genannten Fleifchteile etwa abhanden gefommen 
find, find je eine weitere Probe aus den unter a) und b) genannten Körperftellen oder 2 Proben 
aus den Bauchmuskeln zn entnehmen. 

Bon zubereitetem Fleiſche (Pökelfleiih, Schinken oder Speckſeiten) find von jedem einzelnen 
Stück 3 fettarme Proben von verfchiedenen Stellen und womöglich aus der Nähe von Anochen 
oder Sehnen zu entnehmen. 

8 6. 
Von jeder der vorftehend bezeichneten Fleiſchproben hat der Beichauer bei Sped 4, 

mithin im ganzen 12, im übrigen 6, mithin bei ganzen Schweinen 24, bei einzelnen Fleifch- 
ſtücken 18 haferforngroße Stüdchen auszufchneiden und zwiſchen den Gläfern des Komprefioriums 
fo zu quetſchen, daß durch die Präparate gewöhnliche Druckſchrift gelefen werden fann. Iſt 
das Fleiſch der zu unterfuchenden Stüde troden und alt, fo jind bie Präparate vor dem 
Quetſchen 10 bis 20 Minuten mittels Kalilauge zu ermweichen, weldye etwa mit der doppelten 
Menge Waſſer verdünnt iſt. 

87. 

Die mikroſkopiſche Unterfuhung hat in ber Weife zu erfolgen, daß jedes Präparat bei 
30 bis höchſtens 40facher Vergrößerung langfam und fjorgfältig durchmuſtert wird. 

Bei zweifelhaften Befund ift die Unterfuhung an einer weiteren Zahl von Fleiſchproben 
und zes nötigenfalls mit Hilfe ftärferer Vergrößerungen bis zur völligen Aufllärung 
fortzuſetzen. 
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88. 
Wenn ber Trichinenfchauer in dem unterfuchten Schweine oder: in ben unterfuchten 

Fleiſchwaren Trichinen auffindet, fo hat er ſowohl der Ortsobrigkeit als auch dem Beſitzer des 
Schweines oder der Fleiſchwaren bezw. deſſen Vertreter ſchleunigſt hiervon Anzeige zu machen 
und das gejamte Fleiſch ſicher zu ſtellen. Außerdem hat er die betreffenden Präparate und 
Proben mit genauer Bezeichnung des Ortes, des Datums und der Fundſtelle zu verſehen. 

89. 
Bei Schladhtungen, die der allgemeinen Fleiſchbeſchau nicht unterliegen (5 2 bes Reichs: 

gefepes vom 3. Juni 1900 und 8 1, Abfag 2, der Verordnung, betreffend die Unterſuchung 
des Schweinefleifches auf Trichinen), hat der Trichinenfhauer aud eine Unterjuhung auf 
Finnen nad Maßgabe des $ 8, Sag 1, der Anlage b der Ausführungsbeitimmungen D 
des Yundesrats vorzunehmen. Stellt der Trichinenſchauer in ſolchem Falle bei der.Unterfuhung 
Finnen oder ben Verdacht auf ſolche feit, fo hat er den ganzen Tierkörper vorläufig ſicher zu 
itellen, den Befiger ober deſſen Stellvertreter davon in Kenntnis zu jegen und die Ortsobrigfeit 
zu benachrichtigen. 

$ 10. 
Findet der Trichinenfchauer bei der Unterfuhung Merkmale einer die Genußtauglichkeit 

ausfhließenden Krankheit, jo hat er den Beſitzer oder deſſen Stellvertreter darauf aufmerfjam 
ju machen, daß derartige Schlacdhtftüde der allgemeinen Fleiſchbeſchau unterliegen. In jolden 
Füllen ‚hat der Trichinenſchauer auch die Ortsobrigkeit zu benachrichtigen. 

g 11. 
Die Kennzeihnung des trichinenfrei befundenen Fleiiches ($ 13 der Verordnung) erfolgt 

mittels eines befonderen Trichinenfchauftempels und zwar 
1. bei dem der allgemeinen Schlachtvieh- und Fleiihbeihau nicht unterliegenden Tier: 

förper jede Körperhälfte an den nadjverzeichneten Körperftellen : 
a) auf dem Schulterblatt, 
b) auf den Spedfeiten, 
ec) auf der Innenfläche des Hinterjchentels ; 

2. bei dem der allgemeinen Fleiſchbeſchau unterliegenden Tierförper auf der Innenfläche 
bes Hinterfchenfels mit je einem Abdruck des Stempels ; 

3. bei zubereitetem Fleisch dur; Anbringung der Stempelabdrüde an zwei Stellen jeden 
Fleifchftüdes — bei Schinken und Sped tunlichſt auf der Schwarte. 

Verlangt der Befiger des Schweines außer den unter Nr. 1 und 2 genannten Stempel: 
abdrücken noch ſolche an anderen Sörperteilen, jo hat ber Trichinenfchauer fie anzubringen. 

Als Stempel ift ein länglicher, rechtediger Brenn: oder Farbſtempel mit unſchädlichem 
Farbftoff von mindeftens 5 cm Länge und 2 cm Breite zu verwenden, ber in beutlichen 
Inteiniihen Buchſtaben die Aufichrift „Trichinenfrei” und darunter den Namen des Beſchau— 
bezirkes bezw. des Wohnortes des Beichauers trägt. 

Die vorfiehenden Vorfchriften finden auf die Kennzeichnung des Fleiſches durch einen 
Probeentnehmer mit der Maßgabe entfprechende Anmendung, daß der von ihm zu verwendende 
Stempel die Aufichrift „Trichinenfrei” und darunter die Bezeichnung der Ortsobrigkeit, welche 
den Probeentnehmer bejtellt hat, enthalten muß. 

8 
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g 12. 
Der Befundichein ($ 13 der Verordnung) in in der nadjftehenden Faſſung auszujtellen: 

„Schaubuchnummer Ich befcheinige hierdurch, daß in den 
von mir heute — —— aus dem Fleiſche eines am 
BR ten geichlachteten*) 

feine Selinen nabgenicen find. 

.. den ... ten 19 _ 

N. N., 

öffentlich beftellter und beeidigter Trichinenſchauer.“ 

813. 
Im allgemeinen dürfen von einem Trichinenſchauer an einem Tage nicht mehr als 

20 Schweine, 40 Sped- oder 26 fonftige Fleiſchſtücke unterfucht werden. 

$14. 
Bon den Trichinenfhauern find Tagebücher nad) dem Formular in Unteranlage 1 und 

zwar aud, wenn die Trichinenichauer zugleich Fleiſchbeſchauer find, getrennt von den für bie 
Fleiſchbeſchau vorgeichriebenen Tagebüchern zu führen und aufzubewahren. Die Eintragungen 
in die Tagebücher find fofort nach der:Anmeldung und Unterfuhung zu bewirken. 

*) Bei eingeführten Fleiſch ift an Stelle des Wortes „geſchlachteten“ zu jegen: „zur Befchau geitellten“. 
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Mnteraufage 3. 

Staat: Mectlenburg- Schwerin. 

Dedizinalbezirk: 

Trichinenfchaubezirk: 

Jahr 19 

Tagebuch für Trichinenſchauer 

geführt von 

zu 

(Name und Wohnort des? Trichinenfchauers.) 

Angefangen am 

Geichloffen am 
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Bezeichnung Zeit ber — — über 
des Gegenſtandes Name und Wohnort Anmeldung |Unterfuchung der Unter: | Austellung Bemerkungen 
der Unterfuchung, ſuchung eines Trichinenverdacht) 
Schwein, Wild | 

— * des Veſitzert — *3 E (Trihinen- | Befund- | beflätigt ufm. 
|| Feifch, Spedftüd 2.989.818 | frei m.) ſcheines 

6 7 Sa Jessie oe La m 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merlenburg- Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 14. Februar 1907. 

Inhalt. 

[. Abteilung. (MM 4.) Verordnung zur Abänderung des Kontributions:Edifis von 
12. Mai 1903. 

IT. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Mitteilung des Preijes veräußerter 

Grundſtücke an die in der dritten Abteilung des Grundbuchs ein: 

getragenen Gläubiger. (2) Bekanntmachung, betreffend landesherrliche 
Betätigung der „Adam: und Staehle-Stiftung“ am Realgymnafium zu 
Schwerin. 

I. Abteilung. 
— t—ñ— — 

(A 4.) Berordnung vom 5. Februar 1907 zur Abänderung des Koutributions— 

Edikts vom 12, Mai 1903. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Yande Roſtock und Stargard Herr uſw. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßigem Benehmen mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Strelitz und nad) verfaffungsmäßiger 
Beratung mit Unjeren getreuen Ständen zur Abänderung des Kontributions: 
Edikts vom 12. Mai 1903 (Negierungs:Blatt Nr. 22) wie folgt: 

10 
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Artikel 1. 

Der 8 32 erhält die nachjtehende Faflung: 
„S 32. Steuer der Brauer, Brenner und Nübenzuderfabrifen. 

Die Gewerbefteuer für Bierbrauereien und Branntweinbrennereien, 
joweit dieje Gewerbe nicht von Gejellichaften betrieben werden ($ 30), 
jowie die Gemwerbejteuer für die NRübenzucerfabrifen wird bemefjen 
nach der im Normaljahre ($ 56) zur Anfchreibung gekommenen Malz: 
und BZuderftoffemenge, Maijchbottichfteuer bezw. Branntwein- 
menge und der Zuckerrübenmenge in der Art, daß 

1. Bierbrauer von jedem Zentner des zur Verwendung 
fommenden Malzes jechs Pfennige und von jedem 
Zentner der (für Bereitung von obergährigem Bier) zur 
Verwendung fommenden Zuderftoffe zwölf Pfennige, 

. Branntweinbrenner von jeder vollen Marf der Maifchbottichjteuer 
oder, wo anjtatt diefer der Zufchlag zur Verbrauchdabgabe erhoben 
wird, von je 5 Yitern des in der Brennerei hergeftellten veinen 

Alkohols einen Pfennig, 

3. NRübenzucerfabrifen von jedem Doppelzentner der zur Anjchreibung 
fommenden Rübenmenge einen Pfennig bezahlen. 

Bei neu entjtehenden Brauereien, Brennereien und Rübenzucker— 
jabrifen findet für die Zeit bis zum Beginn desjenigen Steuerjahres, 
für welches die oben unter 1, 2 und 3 aufgeführten Malz: und 
Zuderftoffemengen, Maifchbottichfteuer bezw. Branntweinmengen 
und Nübenmengen grundleglich gemacht werden können, ein Steuerſatz 
nach billigem Exrmefjen unter Berückjichtigung der bis zur Veranlagung 
etwa zur Anjchreibung gefommenen Malz: und Zuderftoffemenge, 
Maifchbottichitener, Branntwein- und Zuckerrübenmenge jtatt. Diefer 
Steuerſatz kann aber in dem folgenden Jahre nachträglid” nad) 
dem Ergebnis der wirklich) angejchriebenen bezüglichen Malz: und 
Zuderftoffemenge, Maifchbottichjteuer, Branntwein- und Zucer- 
rübenmenge berichtigt werden und es findet dann, joweit es nötig, für 
das erite Steuerjahr eine Nachzahlung oder Rückerftattung der zu 
wenig oder zu viel gezahlten Steuer ftatt. 

Die Steuerhebeftellen für die indireften Steuern find verpflichtet, 
jährlich bi8 zum 15. Auguft die im verfloffenen „jahre vom 15. Juli 
bis 14. juli für jede der in ihrem Bezirk belegenen Brauereien, 
Brennereien und Rübenzuckerfabriken zur Anfchreibung gekommenen 

to 
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vorbezeichneten Malz: und Zuderftoffemengen, Maiſchbottich— 
fteuer, Branntwein- und Zucerrübenmenge den Obrigfeiten der 
betreffenden Steuerpflichtigen mitzuteilen.” 

Artikel 11. 

In dem Steuer-Deflarations: Formular (Anlage D zum Kontributions- 
Edikt) hat das zu $ 32 Bemerfte zu lauten: 

„In meiner Brauerei find im verflojjenen Normaljahre zur 
Verwendung gelangt: 

an Malz Zentner, 
an Zuckerſtoffen. . . . Zentner. 

Di Brennerei 
Die von meiner Rubenzuckerfabrik) im verfloſſenen Normal 

jahre bei der Steuerbehörde zur Anſchreibung an NE 
fteuer bezw. Branntweinmenge beträgt . ; 

Nübenmenge beträgt 

Artikel II. 

Dieje Verordnung tritt mit dem 15. Juli 1907 in Kraft. 

Gegeben durch Unjer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 5. Februar 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. AU. von Preſſentin. Langfeld. 

“ 

11. Abteilung. 
— —— —— 

(1) Bekauntmachung vom 26. Januar 1907, betreffend die Mitteilung des Preiſes 

veräuferter Grnudſtücke an die im der dritten Abteilung des Grundbuchs ein- 

getragenen Glänbiger. 

Im Hinblick darauf, daß die zur dritten Abteilung des Grundbuchs ein— 
getragenen Gläubiger ein begründetes Intereſſe daran haben, im Falle der 
freiwilligen Veräußerung eines Grundſtücks den Preis, zu welchem die Ver— 
äußerung erfolgt iſt, zu erfahren, die Kenntnis des Verkaufspreiſes bei gewiſſen 
Kategorien von Gläubigern, insbefondere bei juriftifchen Perſonen des öffentlichen 



40 Nr. 5. 1907. 

Rechtes, Sparkaffen, Berficherungsunternehmungen, Hypothefenbanfen, Stiftungen 
und dergleichen mehr auch im öffentlichen Intereſſe liegt, wird in Über: 
einftimmung mit den in anderen Bundesitaaten erlafienen Borjchriften zur 
Ergänzung der Anordnungen zur Ausführung der Grundbuchordnung vom 
9, April 1899 (Megierungs-Blatt Nr. 15) das Nachjtehende bejtimmt: 

Hinter die Nummer 103 der Anordnungen treten al® Nummer 103a 
die folgenden Vorjchriften: 

Wird bei einem Grundſtück infolge jreiwilliger Veräußerung ein 
neuer Eigentümer eingetragen, jo iſt in die Bekanntmachung an die: 
jenigen, für welche eine Hypothek, Grundſchuld oder Rentenſchuld oder 
ein Recht an einem jolchen Rechte im Grundbuch eingetragen iſt ($ 55 
der Grundbuchordnung in der Faſſung des Gejeges vom 14. Juli 
1905 — Reichsgeſetzblatt S. 707), die Mitteilung des Preijes, zu 
dem das Grundſtück veräußert worden ift, aufzunehmen. Iſt ein 
Preis nicht vereinbart, der Preis nicht befannt oder deſſen ziffermäßige 
Angabe nach der Art der Preisbeitimmung nicht tunlich, jo ift der 
der Kojtenberechnung zu Grunde gelegte Wert des Grundftüds in der 
Bekanntmachung mitzuteilen; bei ritterichaftlichen Yandgütern (vergl. 
Serichtsfoftenordnung 8 43 Nr. 1b) unterbleibt in diefem Falle 
eine Mitteilung. 

Die Mitteilung ift auf einen kurzen Vermerk dahin: 
„Als Wert des veräußerten Grundftücks find Mar 

Pfg. angegeben — der Koftenberechnung zu Grunde gelegt“ 
zu bejchränfen. 

Schwerin, den 26. Januar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Suftizminifterium. 
Langfeld. 

(2) Befauntmadung von 8. Februar 1907, betreffend Iandesherrliche Beftätigung 

der „Adam: und StachleStiftung” am Nealgymunfium zu Schwerin. 

Die „Adam: und Staehle-Stiftung” am Realgymnaſium zu Schwerin ift 
landesherrlich beftätigt worden. 

Schwerin, den 8. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium der Juſtiz 

und Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, 
Langfeld. 

— — — 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 20. Februar 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend den Vorbereitungsdienft und die Prüfung 

für den Regiftraturdienit bei den Großberzoglichen Domanialämtern. 
(2) Belanntmachung, betreffend die Getreide-Durchichnittspreije, nach 
welchen der Geldfanon der Erbpächter uſwp. in den Domänen fir die 
nächjte Zahlungsperiode zu berechnen ijt. 

AI. Abteilung. 
— mm 

(1) Bekanntmachung vom 12. Februar 1907, betreffend den Vorbereitungsdienft 

nud die Prüfung für den MNegiftraturdieuft bei den Grofherzoglihen Domanials 

änıtern. 

Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großherzog die in der Anlage abge: 
druckten Bejtimmungen, betreffend den Worbereitungsdienft und die Prüfung 
für den Megiftraturdienft bei den Großherzoglichen Domanialämtern, zu 
genehmigen geruht haben, werden diejelben hierdurch zur Nachachtung befannt 
gemacht. 

Schwerin, den 12. Februar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Finanzminifterium, Abteilung 
für Domänen und Forften. 

U. von Prejjentin. 

11 
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Befllimmungen, 
betreffend den Borbereitungsdienit und die Prüfung für den Regiſtraturdienſt 

bei den Großherzogliden Domanialäntern. 

Erſter Abſchnitt. 

Vorbereitungsdienſt. 

Fuür die Zulaſſung zum Regiſtraturdienſt bei den Großherzoglichen Domanialämtern und für 
die Dienſtverhältniſſe der Anwärter, Amtsdiätare und Amisſchreiber gelten, unter Aufhebung 
der Rundſchreiben vom 4. April 1896 und vom 23. Februar 1901, vom 1. Oktober 1907 
ab die nachfolgenden Beftimmungen: 

81. 

Als Anwärter zum Amtsdiätariat wird nur zugelafjen, wer 
a) das 17. Lebensjahr vollendet und das 24. noch nicht erreicht hat, 
bh) einen gefunden Körper hat, 
c) die für den einjährigsfreiwilligen Militärdienit erforderliche wiſſenſchaftliche Be— 

fähigung befigt und ſich 
d) eine fejte deutliche, fließende Handſchrift angeeignet hat. 

82. 
Über die Zulaffung der Anwärter entfcheidet das Großherzogliche Finanzminifterium, 

Abteilung für Domänen und Forften. Die Annahme der Anmärter findet in der Regel nur 
zu Ditern und Michaelis ftatt; in befonderen Fällen können Ausnahmen von diefer Negel 
zugelaffen werden. 

Dem Gefuhe um Zulaſſung find anzufcließen : 
a) der Geburtsichein, 
b) eine kurze felbftverfaßte und felbjtgefchriebene Darftellung des Lebenslaufes, 
c) ein ärztliches Gefundheitsatteft, 
d) der Berechtigungsichein zum einjährig-freiwilligen Militärdienſt, 
e) der Ausweis über die erlangte Schulbildung, ſowie auf Erfordern 
f) ein Unbeicholtenheitszeugnis. 

83. 
Die Zahl der zuzulafienden Anwärter richtet fich nad) dem jeweiligen Bedürfnis. 

84. 

Nach erfolgter Zulaſſung hat der Anwärter bei einem Großherzoglichen Amte in den 
Vorbereitungsdienſt zu treten und dem Großherzoglichen Finanzminiſterium, Abteilung für 
Domänen und Forſten, die Anzeige zu machen, an welchem Tage und bei welchem Amie 
er für den Worbereitungsbienft angenommen ift. Worbehalten bleibt die Zumeifung des An: 
wärters an ein beftimmtes Amt, bezw. feine ſpätere Verfegung an ein anderes Amt. 

Beim Antritt des Worbereitungsdienftes iſt der Anmärter mittelft Handidlages an 
Eidesitatt zur Amtsverfchwiegenheit zu verpflichten. Die darüber aufzunehmende Verhandlung 
ijt vom Amte beim Finanzminifterium, Abteilung für Domänen und Forjten, einzureichen. 



Nr. 6. 1907. 43 

86. 
Dem leitenden Beamlen liegt die allgemeine Leitung des Vorbereitungsdienſtes ob. 

Insbeſondere aber find bie Negiftraturvorftände verpflichtet, ſich die Anleitung der Anwärter 
zur Ausbildung in den verichiedenen Gejhäftszweigen des Bureaubienftes der Domanialver- 
mwaltung angelegen fein zu lafjen. 

Der Borbereitungsdienft ift jo einzurichten, daß der Anwärter bei einigem Fleiße den 
in den SS 19, 20 und 21 gejtellten Anforderungen genügen fann. 

$ 6. 
Aljägrlih zum 1. Juli hat der leitende Beamte über die Führung, Beanlaqung, ben 

Fleiß und die Brauchbarfeit der Anwärter an das Großherzogliche Finanzminifterium, Ab— 
teilung für Domänen und Forften, zu berichten. 

87. 
Bedingungen für die Ernennung zum Amtsdiätar iſt 

a) der lebige Stand, 
b) die Ableiftung eines mindejtens zweijährigen Vorbereitungsdienftes (vergl. S 1-4), 
c) Beltehen ber im zweiten Abfchnitt vorgefchriebenen Prüfung. 

88. 
Nach beſtandener Prüfung wird der Anwärter zum Amtsdiätar ernannt und auf den 

Dienſt beeidigt, falls die Beeidigung aus beſonderen Gründen nicht ſchon früher geſchehen iſt. 
Im Beeidigungstermine iſt ber Diätar mit den bezüglichen Beſtimmungen der Direktorial— 

Ordnung vom 15. Juli 1876 bekannt zu machen, auf die Innehaltung der Vorſchrift im 
$ 12 dieſer Beſtimmungen bei Strafe ſofortiger Kündigung aufmerkſam zu machen und darauf 
binzuführen, daß er mit der Ernennung zum Amtsdiätar noch nicht in die Reihe der landes: 
berrliden Diener eintritt, vielmehr feine etwaige demnächftige Anjtellung lediglich von 
feiner weiteren Führung und Befähigung abhängig bleibt. 

89. 
Hat ein geprüfter Diätar von dem erften auf jeine Ernennung folgenden Vierteljahrs: 

anfang an einjchließlich des abgeleijteten Militärjahres eine Dienftzeit von 9 Jahren vollendet, 
fo wird er, tabdelfreie Dienftführung vorausgefegt, als landesherrlicher Diener mit dem Titel 
„Amtsſchreiber“ etatmäßig angeftellt. 

Die bereits in Stellung befindlichen nicht geprüften Diätare werben gemäß der bisher 
geltenden Beitimmung nad Vollendung einer Dienftzeit von 12 Jahren unter Einrechnung 
des Vorbereitungsbdienites und des abgeleifteten Militärdienitjahres zu Amtsfchreibern ernannt, 
und zwar diejenigen, deren anrechnungsfähige Dienftzeit in der erjten Hälfte eines Monats 
wirffam wird, zum eriten Tage ebendesjelben Monats, diejenigen, bei welden dies in der 
zweiten Hälfte eines Monats der Fall ift, zum erjten Tage des nädjitfolgenden Monats. 

$ 10. 

Die penfionsfähige Dienftzeit wird ohne Nüdliht auf etwaige frühere Beeidigung von 
der Ernennung zum Amtsdiätar an gerechnet. 

11* 



44 Nr. 6. 1907. 

11: 

Die Zeit der Ableitung der Dienftpflicht im ftehenden Heere ift in das Ermeſſen ber 
Amtsdiätare und Anwärter geftellt. 

g 12. 
Ale Amtsdbiätare und Amtsfchreiber haben zu ihrer etwaigen Verheiratung die Ge: 

nehmigung des Finanzminifteriums, Abteilung für Domänen und Forften, zu erwirken, 
welche von dem Nachweife und der Sicherftellung eines jährlihen Zuſchuſſes zu den Tage: 
geldern oder Gehalten bis zur Beförderung zum Amtsprotofolliften abhängig ift. 

Zweiter Abſchnitt. 

Prüfung. 

8 13. 
Die im Regiftraturdienft bei den Großherzoglichen Domanialämtern beichäftigten An: 

wärter haben fih einer Prüfung zu unterziehen, von deren Beltehen die Ernennung zum 
Amtsdiätar abhängig ift. 

814. 
Die Meldung zur Prüfung it zuläffig, wenn der Anwärter mindeftens 2 Jahre lang 

im Vorbereitungsdienft bei einem Domanialamte beichäftigt geweſen iſt. 
Es wird erwartet, daß der Anmärter fih innerhalb 3 Jahren vom Beginn des Vor: 

bereitungsdienites ab zur Prüfung meldet (vergl. $ 24). 
Die Meldung ift von dem Anwärter dem leitenden Beamten des Amtes, bei dem er 

beichäftigt wird, unter Anſchluß eines jelbjtverfaßten und felbitgefchriebenen Lebenslaufes vor: 
zulegen und von dem leitenden Beamten bei dem Grofherzoglichen Finanzminiiterium, Ab: 
teilung für Domänen und Forften, einzureichen mit einer gutachtlien Nußerung über Hand: 
ichrift, Beanlagung, Führung, Fleiß und Brauchbarfeit des Anmwärters, ſowie darüber, ob 
er fih die mwichtigiten gefeglihen und verwaltungsredhtlichen Vorjchriften für den Regijtratur: 
dient angeeignet bat. 

$ 15. 

Das Finanzminifterium, Abteilung für Domänen und Forſten, befindet über das Geſuch 
und überweiſt im Falle der Zulafjung den Anmärter der Prüfungsfommiffion zur Vornahme 
der Prüfung. 

$ 16. 
Zur Vornahme der Prüfung wird eine Kommilfion eingefegt, melde dem Finanz— 

minifterium, Abteilung für Domänen und Forſten, unterftellt if. Diefelbe bejteht aus drei, 
regelmäßig auf 5 Jahre zu berufenden Mitgliedern, nämlich: 

1. einem Mitgliede des Finanzminifteriums, Abteilung für Domänen und Foriten, 
als Vorſitzenden, 

2. 2 Domanialbeamten. 
Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter beitellt. 
Die Prüfungskommiſſion hat ihren Sig in Schwerin. 
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8 17. 
Die Prüfungstommiffion tritt nach Bebürfnis zweimal im Jahre, nämlih im Mai 

und im November, zulammen. 

g 18. 
Die Prüfung ift eine fhriftliche und eine mündliche. Die ſchriftliche Prüfung geht 

der mündlichen voraus. 

8 19. 
Die fchriftlihe Prüfung erfolgt an einem Tage unter Aufſicht eines Beamten von 

9 bis 1 und von 3 bis 5 Uhr. In derfelben werden mindeftens ſechs von der Prüfungs- 
fommiffion zu beftimmende Aufgaben aus dem Gebiete der praftiichen Tätigfeit der 
Regiftraturbeamten, insbefondere 

der Protofollführung, 
der Regiftraturaufnahme, 
ber Kaſſen⸗, Rechnungs⸗ und Liftenführung 

geftellt. Für die Bearbeitung jeder Aufgabe ift eine beftimmte Zeit feflzufegen. Hülfsmittel 
dürfen nur benugt werden, ſoweit die Prüfungstommiffion dies zuläßt. 

8 20. 

Bei der Beurteilung der jchriftlihen Arbeiten fommt die Handſchrift und die Gemandt- 
heit im fchriftlichen Ausdrud mit in Betradt. 

Erachtet die Prüfungstommiffion fämtliche fchriftliche Arbeiten für mißlungen, fo ift 
die Prüfung nicht beftanden. Die Prüfungstommilfion fann die Prüfung aud dann für 
nicht beftanden erklären, wenn der größere Teil der Arbeiten mißlungen ift. 

Eine mündliche Prüfung findet in diefen Fällen nicht mehr ftatt. 

8 21. 

Die mündliche Prüfung erfolgt vor der Prüfungstommiffion und zwar fo, daß zu der: 
jelben Prüfung in der Regel nur drei Anwärter zugelaflen werden. 

Die Prüfung erftredt fih auf alle Gegenftände, deren Wiſſen für den Negiftratur- 
dienft notwendig ift, und hat tunlichft die theoretifchen und praftifchen Kenntnifie des Anmwärters 
in allen verichiedenen Zweigen des Dienftes darzulegen. Im einzelnen ift fie darauf zu 
richten, ob der Anwärter die für den Regiftraturdienit erforderliche Kenntnis der behördlichen 
Drganifation, des amtlichen Geſchäftsbetriebes einfchließlih des Kaſſen-, Rechnungs⸗ und 
Liftenweiens, der für den Gejchäftsbetrieb wichtigen Beitimmungen der Reichs- und Landes: 
geiege, Negulative und Rundjchreiben ſich erworben hat und diefe Senntnis prakliſch an— 
zuwenden verjteht. 

Die Mitglieder der Kommiſſion prüfen abmwechielnd, jedod hat der Vorſitzende das 
Recht, ſowohl von eigener ragejtellung Abjtand zu nehmen, als aud jederzeit in die 
Prüfungsverhandlung einzugreifen. 

g 22. 
Die Frage, ob die Prüfung beftanden ift und im Bejahungsfalle, ob dieſelbe „aus: 

reihend“, „gut“ oder „mit Auszeichnung” beftanden it, wird durch einfache Mehrheit ber 
Stimmen nad) dem Gejamtergebnis der jchriftlihen und mündlichen Prüfung eniſchieden. 
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Die am Schluffe der Prüfung zu treffende Entfcheidung wird dem Anmärter fofort 
eröffnet, auch bei erjtmaligem Nichtteftehen der Prüfung beftimmt, wie lange der weitere 
Vorbereitungsdienit dauern foll. 

Mer die Prüfung beitanden hat, erhält darüber von ber Prüfungsfommifjion ein 
fchriftliches Zeugnis, in welchem das erteilte Prädikat zum Ausdrud kommt. 

Über den Gang der mündlihen Prüfung und das Gefamtergebnis der fchriftlichen und 
mündlihen Prüfung ijt eine Verhandlung zu den Akten aufzunehmen. 

8 23. 

Über das Ergebnis der Prüfung bat die Prüfungsfommilfion an das Grofherzogliche 
Finangminifterium, Abteilung für Domänen und Forften, alsbald nad) ftattgehabter Prüfung 
zu berichten, welches den nicht beftandenen Anwärter zur weiteren Borbereitung einem 
Großherzoglihen Domanialamte überweiſt. 

8 24. 

Die Wiederholung der Prüfung ift nur einmal geftattt. Anwärter, welde die 
Prüfung zum zweiten Male oder innerhalb fünf Jahren vom Beginn des Worbereitungs- 
dienftes an nicht beftehen, werden aus dem Dienfte entlaffen. 

$ 25. 
Der zur Ableiftung des Militärdienftes oder wegen längerer Krankheit erteilte Urlaub 

fommt bei Berechnung der in den 88 14 und 24 beftimmten Friſten nicht in Anrechnung. 

8 26. 

Die Prüfungsordnung ergreift ale Anwärter, welde am 1. Oftober 1905 und fpäter 
in den Vorbereitungsdienit getreten find. Früher eingetretenen Anwärtern und Amtsdiätaren 
fann die Zulafjung zur Prüfung auf Antrag geitattet werden. 

(2) Befauntmahung vom 15. Februar 1907, betrefiend die Getreide-Durchſchnitts⸗ 

preife, nach welchen der Geldfauon der Erbpädter nfw im den Tomänen für 

die nächſte Zahlungsperiode zu bereuen ift. 

2 ad) den dem yinanzminifterium, Abteilung für Domänen und Forſten, 
vorliegenden Einzeugungen haben die Getreidepreije bei Zurücjührung derjelben 
auf die in der Verordnung vom 27. Januar 1873 — Negierungs: Blatt 
Nr. 4 — in Beihalt der Belanntmahung des Minifteriums tes Innern vom 
18. Januar 1555 — Regierungs:Blatt Nr. 5 — bezw. dem früheren Yandes- 
Icheffel und dem früheren Grabower Scheffel gleichgeiegten Gemichtseinheiten, 
ſowie in Berüchichtigung der Verordnung vom 22. Auguft 1757 unter II 
wegen des Aufmaßes beim Hafer und der dazu ergangenen Bekanntmachung 
vom 31. Dezember 1882 — Negierungs-Blatt Nr. 5 —, wonach der Scheffel 
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Hafer das eine Mal geftrichen und das andere Mal gehäuft fih auf 41"/: Pfund 
ftellt, für Ware mittlerer Güte betragen: 

A. im Jahrgang Johannis 1906/1907: 

1) in Schwerin: 

2) in Roftod: 

3) in Wismar: 

4) in Boizenburg: 

5) in Grabom: 

für 56 Pd. Roggen (entfprechend dem 
früheren Landesjcheffel), während 
der legten 8 Tage vor Antoni 1907 

während der lebten 14 ar vor 
Antoni 1907 ... 

für 56 Pf. Roggen — se 
legten 8 Tage vor Antoni 1907 

während der legten 14 a vor 
Antoni 1907. : 

ferner: 
für 59 Pfd. Weizen 

(egten 8 Tage vor 
für 48 Pfd. Gerfte 

legten 8 Tage vor Antoni 1907 
für 41% Pd. Hafer während der 

legten 8 Tage vor Antoni 1907 

für 56 Pfd. Roggen während der 
legten 8 Tage vor Antoni 1907 

für 56 Pfd. Roggen mährend der 
legten 14 Tage vor Antoni 1907 

für 56 Pfd. Noggen während der 
legten 8 Tage vor Antoni 1907 

für 56 Pfd. Roggen während der 
legten 14 Tage vor Antoni 1907 

und für die Zeit vom 11. Dezember 
1906 bis 8. Januar 1907 R 

für 82". Pd. Roggen (entjprechend 
dem früheren Grabomwer Scheffel) 
während ver legten 8 Tage vor 
Antoni 1907 

während” der lebten 14 Tage vor 
Antoni 1907 —J—— 

während der 
Antoni 1907 
während der 

‚6: 24,87 

4. 31,20 A, 

31,20 » 

20,00 : 

20,00 = 

01,50 - 

86,40 - 

8 - 28,70 » 

“ 20,00 

4 = 20,00 » 

34,00 

4 + 34,00 - 

34,00 “ 

ler} 35,25 - 
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B. Im Durchſchnitt der legten 20 Jahre 1887/1907. 

1. Für 56 Pfund Roggen (entjprechend dem früheren Landesjcheffel): 

1) in Schwerin: für die leßten 8 Tage vor Antoni 3.4 89,89 A), 
En a A nie e 3 = 90,60 : 

2) in Rojtod: en ande SE Sa J 3 - 84,23 » 
TREIBER: ı_ SE a = 3 » 84,64 : 

FE Biinit:. z%- 5.8247 5 ä 3 » 83,44 = 
ee A ie — 3 » 83,58 — 

4) in Boizenburg: „ „u u 8 un 2 3 » 95,17 ⸗ 
4“... 3:87» 

Il. Für 82'/: Pfund Roggen (entjprechend dem früheren Grabower Scheffel): 

in Grabomw: für die legten 8 Tage vor Antoni 5 ..# 79,40 A% 
Pe ⏑ — . D =» 80,21 = 

Darnach ift der nad) 2Ojährigen Durcchfchnittspreifen des Roggens zu 
regulierende Kanon der Domanial-Erbpächter, Erbzinsleute, Büdner und 

ſonſtigen Nußeigentümer, für welche die Preisperiode \ohannis 1887/1907 
und die oben beregten Stichzeiten normieren, in Geld zu berechnen. 

Schwerin, den 15. Februar 1907. 

/ 

Großherzoglich Medlenburgiiches Yinanzminifterium, Abteilung 
für Domänen und Forften. 

Im Auftrage: von Shudmann. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 
Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 26. Februar 1907. 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Prüfungsordnung 

für Arzte. 

II. Abteilung. 
— ñ ——⸗, 

(1) Bekanntmachung vom 21. Februar 1907, betreffend Abänderung der Prüfungs- 
orduung für Ärzte. 

Das unterzeichnete Minifterium bringt hiermit die Abänderung der Prüfungs: 
ordnung für Arte vom 28. Mai 1901 — Hegierungs- Blatt 1901 
Nr. 29 — zum Abdruck, welche der Bundesrat auf Grund des $ 29 der 
Gewerbeordnung beichloffen und der Reichskanzler im Zentralblatt für das 
Deutjche Reich 1907 Nr. 7 unter dem 12. d. Mts. veröffentlicht hat. 

Schwerin, den 21. Februar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Miniftertum, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Zangfeld. 

Bekanntmachung, 
betreffend Abänderung der Prüfungsordnung für Arzte. 

Auf Grund des 8 29 der Gewerbeordnung hat der Bundesrat beichlojien: 

I. Die 88 6, 7 und 23 der Prüfungsordnung für Ärzte vom 28. Diai 1901 werben 
wie folgt abgeändert: 

12 
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8 6. 

Der Meldung iit beizufügen das Zeugnis der Reife von einem beutichen 
Gnmnafium, einem deutſchen Realgymnafium oder einer deutichen Oberrealfchule. 

Das Zeugnis der Reife von einem Gymnafium, einem Realgymnafium 
oder einer Oberrealichule außerhalb des Deutichen Reichs darf nur ausnahms⸗ 
weiſe als genügend erachtet werben ($ 65). 

Inhaber des Reifezeugniſſes einer Oberrealfchule haben nadyzumeijen, 
daß fie in der lateinischen Sprache die Kenntniſſe befigen, welche für die Ber: 
fegung in bie Oberfetunda eines deutſchen Realgymnaliums gefordert werden. 
Eind diefe Kenntniffe erworben an einer deutfchen Oberrealjchule mit wahl» 
freiem Lateinunterriht, jo genügt das Zeugnis des Anftaltsleiters über die 
erfolgreiche Teilnahme an diefem Unterricht; andernfalls ift der Nachweis durch 
ein auf Grund einer Prüfung ausgeftelltes Zeugnis bes Leiters eines beutjchen 
Symnafiums ober eines deutichen Realgymnafiums zu erbringen. 

87. 

Der Meldung ift der Nachweis beizufügen, daß ber Studierende nad) 
Erlangung des Neifezeugniffes ($ 6 Abſ. 1 und 2) mindeftens fünf Halbjahre 
dem mebiziniichen Studium an Univerfitäten des Deutſchen Reiche obgelegen 
hat; die Zulaffung darf indeiien ſchon innerhalb ber legten ſechs Wochen des 
fünften Studienhalbjahrs erfolgen. 

Auf dieje fünf Halbjahre ift die Zeit des Militärdienſtes, jofern ber 
Studierende während diefer Zeit an einer Univerfität immatrifuliert war und 
die Ableiſtung am Univerfitätsort erfolgte, bis zur Dauer eines halben Jahres 
anzurechnen. 

Ausnahmsweije darf die Studienzeit, welche 
1. nad Erlangung des Reifezeugniſſes ($ 6 Abſ. 1 und 2) einem 

dem medizinifchen verwandten Univerjitätsitubium gewidmet, 
2. an einer ausländijchen Univerfität zurückgelegt ift, 

teilmeife oder ganz angerechnet werden ($ 65). 

g 23. 
Der Meldung ift der durch Univerſitätsabgangszeugniſſe zu erbringende 

Nachweis beizufügen, daß der Kandidat nad Erlangung des Reifegeugnifies 
(5 6 Abj. 1 und 2) einjchließlih der für die ärztliche Vorprüfung nachge— 
wiefenen mediziniſchen Studienzeit mindeftens zehn Halbjahre dem medizinischen 
Studium an Univerfitäten des Deutichen Reichs obgelegen hat. Auf dieſe 
zehn Halbjahre ift die Zeit bes Meilitärdienftes, fofern der Studierende 
während diefer Zeit an einer Univerfität immatrikuliert war und die Ableiftung 
am Univerfitätsort erfolgte, bis zur Dauer eines halben Jahres anzurechnen. 

Die Beftimmung des $ 7 Abi. 3 findet entiprechende Anwendung. 
I. Diefe Vorjchriften treten am 1. Mär; 1907 in Sraft. 

Berlin, den 12. Februar 1907. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

— — — 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin, 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 27. Februar 1907. . a Gr 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend den unmittelbaren Verkehr mit nieder: 

ländifchen Juſtizbehörden in Strafjachen. 

II. Abteilung. 
N e — ꝰ 

(1) Bekanntmachung vom 23. Februar 1907, betreffend den unmittelbaren Ver— 

fehr mit niederländifcen Auftizbehörden in Strafſachen. 

Unter Bezugnahme auf $ 39 Abf. 2 der Bekanntmachung vom 6. Dezember 
1905, betreffend die Erjuchen der Juftizbehörden nach dein Auslande, ſoweit 
fie nicht auf Auslieferung oder Feſtnahme gerichtet find, wird auf Grund einer 
mit der Königlich Niederländischen Regierung getroffenen Vereinbarung folgendes 
beftimmt: 

Den niederländifchen Generaljtaatsanmwälten in Amfterdam, im Haag, 
in Herzogenbufch, in Arnheim und in Leeumwarden find auf deren Erjuchen 
zum Zwecke der jtrafrechtlichen Verfolgung von Ausländern oder von ſolchen 
Deutfchen, die fich in den Niederlanden befinden, Auszüge aus dem Straf: 
regifter, Mitteilungen über das allgemeine Vorleben einer Perfon, ſowie 
andere Auskünfte im Wege des unmittelbaren Gejchäftsverfehrs zu erteilen. 
Zwecks ftrafrechtlicher Verfolgung von Deutfchen, die ſich außerhalb ver 
Niederlande befinden, find jolche Auszüge und Mitteilungen zu verjagen. 

In dem gleichen Umfange wird den entfprechenden Erfuchen der zu— 
jtändigen einheimiichen uftizbehörden von den niederländifchen General: 
jtaatsanmwälten ftattgegeben werden. 

13 
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Die niederländiichen Generalftaatsanwälte werden die Erſuchen an die 
landgerichtlichen Staatsanmwaltichaften richten. Der Erjte Staatsanwalt hat, 
jofern ſich jonjt feine Bedenken ergeben, die Erteilung der erforderten Straf: 
regifterauszüge anzuordnen und den Erfuchen um Ausfunftserteilung, erforder: 
lihenfall3 nach Beichaffung polizeilicher Feſtſtellungen zu entjprechen. 

Die Befugnis, wegen Erlangung von Strafregifterauszügen und anderen 
Auskünften oder Mitteilungen in Strafjachen mit den niederländischen General: 
jtaatsanmwälten in unmittelbaren Gejchäftsverfehr zu treten, bleibt auf Die 
Staatsanwaltichaften bei den Landgerichten und die Unterfuchungsrichter, denen 
im Falle des 8 183 der Gtrafprozeßordnung die Amtsrichter gleichzuftellen 
find, bejchränft. Andere Juſtizbehörden haben fich zu dieſen Zwecken der 
Vermittelung der Staatsanmwaltichaft zu bedienen. 

Diefe Beftimmung tritt am 1. April 1907 in Kraft. 

Schwerin, den 23. Februar 1907. 

Großherzoglih Medlenburgifches Juſtiz-Miniſterium. 
Zangfeld. 

Mit diefer Nr. 8 werben ausgegeben: Nr. 7 und 8 bes Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1 907. 

Inhalt, 
T. Abteilung. (M 5.) Kontributions-Edikt für das Jahr Johannis 1907/1908. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Iandesherrliche Genehmigung der Stiftung 
„Konfirmandenipende zu St. Nicolai in Roftod*. (2) Bekanntmachung, 
betreffend landesherrliche Genehmigung der „von Biel’jchen Stiftung zur 
Hebung der Fresfomalerei” zu Roſtock. 

1. Abteilung. 
me,  Tr—/ 

(M 5.) SKontributiond» Edit für das Jahr Johannis 1907/1908 vom - 
2. März 1907. 

Wir Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Nabeburg, auch Graf zu Sc;werin, der 
Lande Roftod und Stargard Herr uſw. 

fügen unter Entbietung bezw. Unſeres gunjtgnädigften und gnädigiten Grußes 
Unjeren Beamten und anderen berechnenden Dienern, denen von der Ritterfchaft, 
auch Bürgermeiftern und Räten in den Städten, ſowie ſonſt allen Unferen 
Untertanen und Landeseingefefjenen, welche es angeht, hiermit zu wiſſen: 

Nachdem auf dem lebten Yandtage zu Malin Unfere getreuen Stände 
zur Erlegung der landesverfaffungsmäßigen ordentlichen Kontribution, nämlich 
der ordentlihen Domanial- und ritterfchaftlichen Hufenjteuer und der .erb- 
vergleihsmäßigen landftädtifchen Steuer von Häufern und Yändereien, fowie 
der nach Artikel II der Steuervereinbarung vom 29. Juli 1870 und nach der 
Vereinbarung vom 14,17. Dezember 1887 Uns aus Yandesmitteln zu: 
geſicherten Jahresſumme von 533000 ME. pflichtichuldigjt fich bereit erklärt 

14 
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und die Erhebung der ediftmäßigen Kontribution zur Dedung der Bedürfniſſe 
der Landesfteuerfafje im Betrage von zehn Zehnteln der ediftmäßigen Sätze 
bewilligt haben und zwar, joviel die Jahresſumme von 533000 ME. anlangt, 
unter Vorbehalt der etwaigen Veränderung des Betrages nach der Vereinbarung 
vom 14./17. Dezember 1887, fo verordnen Wir hiermit für das Rechnungs: 
jahr 1907/1908: 

I. die Erhebung der ordentlihen Kontribution, und zwar: 
a) der ordentlichen Domanial-Hufenfteuer im Betrage von 77 ME. für 

die Hufe; 
b) der ordentlichen ritterfchaftlichen Hufenfteuer im Betrage von 77 DIE. 

für die Hufe, fomwie der auf dem legten Landtage bemilligten 
ordentlichen Nezeffarien mit 9 ME., zufammen aljo 86 ME. für 
die Hufe, wiewohl mit der Maßgabe, daß die fteuerbaren Pfarrhufen 
und die Liepener Pfarrbauern nur je die Hälfte diejes Betrages 
fteuern, und daß die ritterfchaftlichen Bauern, injofern nicht Die 
Regulative derjelben hierüber andere Beftimmungen enthalten, von 
der vollen, halben und viertel Bauernhufe bezw. 38 ME. 21 Pfg., 
19 ME. 10 Pfg. und 9 ME. 55 Pig. beizutragen haben; 

c) der erbvergleichsmäßigen landftädtifchen Steuer von Häufern und 
Ländereien; 

1. die Erhebung der Kontribution nach dem Kontributions-Edift vom 
12. Mai 1903 mit zehn Zehnteln des vollen ediftmäßigen Betrages. 

Die ritterfchaftliche Hufenfteuer ift in den Landfaften zu bringen und 
von diefem zu "/« zu Johannis 1907, zu 7% zu Weihnachten 1907 und zu 
’/ı zu Oftern 1908 an die Renterei abzuführen; die landftädtifche Steuer von 
Häufern und Ländereien ift nach Maßgabe des Landesgrundgejeglichen Erb: 
vergleich S 47, I und II bis $ 68, und der Steuervereinbarung von 1870, 
Artikel I und VIII, bezw. der Verordnung vom 5. Februar 1884 zur De 
klaration und Ergänzung des Artifel3 VII der Steuervereinbarung von 1870, 
und die Domanial:Hufenfteuer nach den darüber beftehenden Borjchriften zu 
erheben. Die Erhebung der ediftmäßigen Kontribution geichieht nach $ 54 des 
Edikts zur einen Hälfte mit fünf Zehnteln im Dftober 1907, zur anderen 
Hälfte mit fünf Zehnteln im April 1908. 

. Derjenige Teil der ordentlichen Kontribution, welcher in der jahres: 
ſumme von 533000 ME. (möglichenfall3 zum veränderten Betrage) bejteht, 
wird durch die Erhebung der ediktmäßigen Kontribution mit aufgebracht und 
in Gemäßheit de3 Artikels IV der Steuervereinbarung von 1870 aus der 
Yandesjteuerfafje an die Großherzogliche Renterei gezahlt. 
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Demnad gebieten und befehlen Wir hiermit, daß ein jeder das ihm Ob- 
liegende, bei Strafe der Zwangsvollſtreckung, rechtzeitig und vorgefchriebener- 
maßen entrichten joll. 

Gegeben durch Unſer Staat3minifterium. 

Schwerin, den 2. März 1907. 

Friedrich Franz. 

&. Graf von Bafjewig-Levegow. NA. von Preffentin. Langfeld. 

II. Abteilung. 
— —⸗ꝰ 

(1) Bekanntmachung vom 23. Februar 1907, betreffend landesherrliche Geuehmigung 
der Stiftung „Koufirmandenſpende zu St. Nicolai in Roſtock“. 

Die Stiftung „KRonfirmandenfpende zu St. Nicolai in Roſtock“ ift Landes- 
herrlich genehmigt worden. 

Schwerin, den 23. Februar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches — 

Langfeld. 

(2) Bekanntmachung vom 23. Februar 1907, betreffend landesherrliche Genehmigung 

der „von Biel'ſchen Stiftung zur Hebung der Freskomalerei“ zu Roſtock. 

Die „von Biel’jche Stiftung zur Hebung der Freskomalerei“ zu Roſtock iſt 
landesherrlich genehmigt worden. 

Schwerin, den 23. Februar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Yuftizminifterium. 

Langfeld. 

Mit dieſer Nr. 9 wird ausgegeben: Nr. 10 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs- Blatt 
Großherzogtum Medlenburg-Schwerin. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 18. März 1907. 
ee <a en a — — 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Vergütung für die Mitglieder der 

Geſellenprüfungsausſchüſſe. (2)’Befanntmachung, betreffend Feitiegung 
des Wertes der Naturalbezüge für die Zmede der Unfallverficherungs- 
gejeße, des invalidenverficherungsgefeges jomwie des Krankenverficherungs- 
gefeges. (3) Bekanntmachung, betreffend die Erlaubnis zur Herftellung 
von Sprengftoffen. 

IL Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 11. März 1907, betreffend die Bergütung für die Mit- 
glieder der Geſelleuprüfungsausſchüſſe. 

em 8 15 der unterm 15. Mai 1901 (Regierungs-Blatt Nr. 27) ver: 
öffentlichten Prüfwrigsordnung für die Gefellenprüfung ift auf Grund des 
$ 131b Abjab 2 der Gewerbeordnung beziehungsmweife des 8 49 Abfah 3 
der Sabungen der Mecklenburgifchen Handwerkskammer nunmehr die nad) 
ftehende Faſſung gegeben: 

8 15. 

Die Mitglieder des Prüfungsausfchuffes verwalten ihr Amt ala Ehren- 
amt unentgeltlich, doch werden ihnen für die Mitwirkung an der zur Vor: 
nahme der theoretifchen Prüfung anberaumten Situng 

a) ala Reiſekoſten 
bei Eifenbahn: und Dampfichiffahrten 5 Big. für das Kilo- 
meter, in anderen Fällen 40 Pfg. für das Kilometer, 

b) für Zeitverfäumnis und Zehrung 
bei Bornahme der Prüfung am Wohnort 6 Marf für den 
Tag, bei Vornahme der Prüfung außerhalb des Wohnortes 
10 Mark für den Tag 

gewährt, 15 
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Nimmt die Vornahme der Prüfung am Wohnort nicht einen ganzen 
Tag in Anſpruch, jo tritt in diefem Falle Vergütung nad) Stunden ein und 
zwar von 1 Mark für jede angefangene Stunde. Nimmt die Vornahme der 
Prüfung außerhalb des Wohnorts nicht mehr ala einen halben Tag in Anſpruch, 
jo ift eine Vergütung von 5 Mark zu zahlen. Als halber Tag gelten 
4 Stunden. 

Neifefojten dürfen, wenn Bahnverbindung bejteht, nur nad dem für 
Eifenbahnreifen geltenden Sage in Nechnung geftellt werden, 

Schwerin, den 11. März 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Befauntmahung vom 12. März 1907, betreffeud Feſtſetzuug des Wertes der 

Natnralbezüge für die Zwede der Unfallverfiherumgsgejege, des Juvaliden- 

verfiherungsgejeges fowie des Kraukenverſicherungsgeſetzes. 

Der Wert der Naturalbezüge im inne des $ 6 des Gemerbe-Unfalfver- 
ficherungsgejeges, des S 5 des Unfallverficherungsgejeges für Land: und Forft- 
wirtichaft, des $ 9 des Bau-Unfallverfiherungsgefeßes vom 30. Juni 1900 
in der Faflung der Bekanntmachung vom 5. Yuli 1900, im Sinne des 8 3 
des Invalidenverſicherungsgeſetzes vom 13. Juli 1899 in der Faſſung der 
Belanntmachung vom 19. Juli 1899, fowie im Sinne des $ 1 Abja 4 des 
Krantenverficherungsgefeßes in der Faff jung des Gejege vom 25. Mai 1903 
wird an Stelle der Sätze in der Befanntmahung vom 16. Oktober 1900 
(Regierungs-Blatt Nr. 36) hiermit 

vom 1. April d. J. ab 

wie nachiteht, fejtgejeßt: 
Es iſt zu berechnen für: 

1. freie Station (Wohnung, Beköftigung, Yeuerung, Beleuchtung) 
a) für einen verheirateten Betriebsbeamten (Inſpektor, Wirt: 

Ichafter, Förster und dergleichen), Molkereiverwalter, Werf- 
meifter, ZTechnifer und dergleihen . . . . 840 Mt. 

b) für einen unverheirateten Betriebsbeamten (Iufpektor, 
Wirtjchafter, Förfter und dergleichen), Molfereiverwalter, 
Werfmeifter, Techniker, für —— — en, — 
lehrlinge und dergleichen . . . .. .500 Mt. 
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c) für einen verheirateten Gärtner, Gutsjäger, Statthalter, 
Rade-(Stell-Jmachher, Schmied, Ziegler, Meier, Mafchiniften 
und dergleichen .. . . 570 ME. 

d) für einen unverheirateten Gärtner, Gutsjäger, Statthalter, 
Rade⸗(Stell⸗)macher, Rade-(Stell-Jmachergefellen, Schmied, 
Schmiedegefellen, Schlofjergefellen, Ziegler, Mafchiniften, 
Meier, Molkereigehülfen, für eine Wirtfchafterin, Meierin, 
für Meierlehrlinge und dergleichen . . 390 Mi. 

e) für einen verheirateten Arbeiter in Siegeleien, Ralt- und 
anderen Brennereien, in Eifen- und jonftigen EIER 
zweigen und dergleichen. . . 510 ME. 

f) für einen umverheirateten Arbeiter im Ziegeleien, Kalt. 
und anderen Brennereien, in Eifen- und fonjtigen Induſtrie— 
Zweigen, für OHREN, —* a und der · 
gleihen. . . . 365 Mt. 

Anmerfun Die — Station — a, 6, e ey ger RR : 
Dee Sei tung; Di Perfonen und deren am Betriebsfige- wohn⸗ 

* Sollte eine Ehefrau neben ihrem Manne im Betriebe tätig 
fein, — 3. B. als Wirtfchafterin, Meierin d) — fo greifen für 
den” betreffenden Spemann die Anfäße unter b, d oder f ‘Pla. 

2. freie Wohnung. 
a) für einen verheirateten Betriebsbeamten ufw. wie la . 180 Mt. 
b) fir einen unverheirateten Betriebsbeamten ufw. wie. 1b 80 Mt. 
c) für einen verheirateten Gärtner ufw. wie lc. . . . 100 Mt. 
d) für einen unverheirateten Gärtner ufw. wie Id... . . 48 ME. 
e) für einen verheivateten Arbeiter ufw. wie le. . . . 80 ME, 
f) für einen unverheirateten Arbeiter ufw. wie 1f . . . 40 ME, 

3. freie Beköſtigung. 
a) für einen verheirateten Betrieb3beamten ufw. wie la . 570 Mt. 
b) für einen unverheirateten Betriebsbeamten : ufw. wie 1b. 375 Mt. 
c) für einen verheirateten Gärtner ufw. wie lc. . . . 410 Mt. 
d) für einen unverheirateten Gärtner ufw. wie 1d. . . 306 Mt. 
e) für einen verheirateten Arbeiter ufw. wie le. . . . 370 ME. 
f) für einen umverheirateten Arbeiter ufw. wie Lf. .. . 295 Mt. 

4. freie Feuerung. . 
a) für einen verheirateten Betriebsbeamten ufmw. wie la . 65. ME. 
b) für einen unverheirateten Betriebsbeamten ujw. wie 1b 32 ME. 
c) für einen. verheirateten Gärtner ujw. wie lc. . .. ...42 ME, 



60 Nr. 10. 1907. 

d) für einen unverheirateten Gärtner ufm. wie Id. . . 26 Mt. 
e) für einen verheirateten Arbeiter ufmw. wie Te. . . 45 ME. 
t) für einen umverheirateten Arbeiter ufm. wie If . . . 20 ME. 

5. freie Beleuchtung. 
a) für einen verheirateten Betriebsbeamten ufw. wie la . 25 Mt. 
b) für einen unverheirateten Betriebsbeamten ufw. wie 1b 13 ME, 
c) für einen verheirateten Gärtner ufm. wie Ic. .. 18Mk. 
d) für einen unverheirateten Gärtner uſp. wie d. .. 10 Mt. 
e) für einen verheirateten Arbeiter uſwp. wie le. . . 15 Mt, 
f) für einen umverheirateten Arbeiter ufw. wie 1f . . . 10 ME, 

wi =3 Run > — — 

. freie Haltung eines eigenen Pferdes . 

. Nugung von l ar (= 4,61 ON.) Gartenland . 

. Nußung von lar (= 4,61 a) Aderland 

. Nußung einer Ruh. . . i 
Nugung eines Schafes. 

. Korn und andere Lieferungen: 
a) 100 Kilogramm Weizen . 

h) 
i) 
k) 1000 Soden Torf. 

ein 

B Roggen . 
z ‚ Gerfte 
u Hafer 
r Erbfen . 
u Stroh 
z u 

NRaummeter Buchenholz . 
Tannenholz . 

Schwerin, den 12. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium 
C. Graf von — Levetzow. 

. 17 Mt. 

. 15 ME. 

. 16 ME. 

. 15 Mt. 

.BEME — 
4 Mt. 

. AME 

. 10 ME, 

. 10 ME. 
5 ME, 

300 Mt. 
2 Mt. 

1,50 ME. 

130 Mt. 
10 Mt. 

39 Pig. 
52 Pig. 
06 Big. 
87 Pig. 

g. 
88 Pfg. 
38 Pfg. 

33 Pfg. 
— Pig. 
— Pig. 

des Innern. 

(3) Bekanntmachung vom 13, März 1907, betreffend die Erlaubnis zur Her 
ftellung von Sprengftoffen. 

a3 ſeit einiger Zeit in Steinbruche: und Tiefbaubetrieben in Gebraud) 
gefommene Verfahren, einen Eprengjtoff, der aus an fich nicht jprengkräftigen 
und leicht erhältlichen Beftandteilen zuſammengeſetzt wird, zur unmittelbaren 
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Verwendung an Ort und Stelle herzuftellen, gibt zu erheblichen Bedenken 
Veranlafjung. Da eine folche Herftellung von Eprengftoffen an der Ber: 
brauchsftelle häufig ohne die nötige Sachkunde und Vorſicht erfolgt, aljo 
beifpielSweife feine genügende Sicherheit gegen die ungleichmäßige Durch— 
mifchung oder die Verunreinigung der inzelbejtandteile des Sprengftoffs 
bietet, jo befteht bei diefer Herftellungsweife die Gefahr, daß unbeabfichtigt 
Iprengfräftige Mifchungen am unrechten Orte entjtehen. Ferner mangelt es 
in folchen Fällen an jeder hinreichenden Kontrolle über den Verbrauch des 
Sprengftoffmaterialg. Endlich ift diefe Herftellung von Sprengjtoffen an der 
Berbrauchsftelle geeignet, die Kenntnis von der einfachen Herftellungsweife 
gewifjer brifanter Sprengitoffe in weiteren Kreifen zu verbreiten und unbefugte 
Perfonen zur mißbräuchlichen Herjtellung ſolcher Sprengftoffe anzureizen. 
Aus NRückfichten der öffentlichen Sicherheit erjcheint es daher dringend geboten, 
daß die Erlaubnis zur Herftellung von Sprengftoffen nur für die Herftellung 
in einer gemäß $ 16 der Neichögewerbeordnung genehmigten, im Erlaubnis» 
icheine genau zu bezeichnenden Anlage oder für die Herftellung kleiner Mengen 
von Sprengftoffen zu wiſſenſchaftlichen Zwecken in einer hierfür errichteten 
Anftalt zu erteilen ift, und daß außerdem, fomweit zur Zeit eine Erlaubnis 
zur Herftellung von Sprengftoffen an Perfonen erteilt ift, welche weder über 
eine gemäß $ 16 der Reichögewerbeordnung genehmigte Anlage verfügen, noch 
ſich auf die Herftellung in Eleinen Mengen zu wifjenjchaftlichen Zwecken in 
einer hierzu beftimmten Anftalt bejchränfen, die Zurücnahme unverzüglich zu 
erfolgen hat. 

Die Ortsobrigfeiten werden angewiefen, hiernach in vorfommenden Fällen 
zu verfahren. 

Schwerin, den 13. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Anftrage: Schmidt. 

Dit diefer Ar. 1O wird ausgegeben: Nr. I1 des Neichs-Gefegblatts von 1907. 
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A 11. es 

Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 26. März 1907. 
— 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Aufhebung des Großherzoglichen Steuer— 

amts zu Sülze. (2) Bekanntmachung, betreffend das Strafregiſter. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Erſtattung von Koſten der Rechts— 
hilfe oder ſonſtigen Beiſtandsleiſtung in gerichtlichen Angelegenheiten. 

ur. Abteilung. 
EN nn 

(1) Befanntmahung vom 19. März 1907, betreffend Aufpebung des Groß: 
herzoglihen Steneramt3 zu Sülze. 

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß das Großherzogliche 
Steueramt zu Sülze zum 1. April d. J. aufgehoben wird. 

Schwerin, den 19. März 1907. 

Sroßherzoglich Mecklenburgiſches Finanzminifterium. 

U. von Prefjentin. 

(2) Befanntmahung von 11. März 1907, betreffend das Strafregifter. 

ur Ergänzung der für die Führung des Strafregifterd geltenden Vorfchriften 
(Regierungs-Blatt 1882 Nr. 20, 1896 Nr. 29, 1906 Nr. 24) wird folgendes 
bejtimmt: 

17 
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. 1. 

Nr. 11. 1907. 

Von jeder Bewilligung der Strafausfegung nad; der Verordnung 
vom 14. November 1902, betreffend die fogenannte bedingte Be- 
gnadigung (Regierungs-Blatt 1902 Nr. 41) ift unverzüglich der Straf: 
regifterbehörde Mitteilung zu machen und zwar auch dann, wenn 
die Verurteilung an fi) nicht in das Gtrafregifter einzutragen 
fein würde. 

Hierzu ift ein Formular (E) in gelber Farbe mit dem aus 
der Anlage erfichtlihen Vordrude zu benugen. Für Größe und 
Format ift das für Strafnachrichten beftimmte Formular (A) maß- 
gebend. 

. Führt der Verurteilte befugter- oder umbefugterweife mehrere 
Familiennamen, jo werden auf die einzelnen Namen bejondere 
Strafausfegungsnachrichten ausgefertigt; jede diefer Nachrichten hat 
einen Hinweis auf die andere zu erhalten. 

. Gehört der Geburtsort zu dem Bezirk einer anderen Regifterbehörde, 
jo ift die Strafausſetzungsnachricht an diefe abzugeben und die mit- 
teilende Behörde hiervon in Kenntnis zu jeßen. 

. Erledigt fi die Nachricht durch Widerruf, durch Begnadigung oder 
auf andere Weife, jo ift dies der Regifterbehörde mitzuteilen. 

. Die Strafausfegungsnachrichten find folange aufzubewahren, biß die 
Mitteilung von ihrer Erledigung (Nr 4) erfolgt, dann find fie zu 
vernichten. 

Geht während diefer Frift von einer anderen Behörde eine 
Strafnachricht, eine Stecbriefnachricht oder ein Erfuchen um Aus: 
funftserteilung über Vorftrafen uſw. ein, aus dem fich auf eine 
anhängige Unterfuhung jchließen läßt, jo hat die Regifterbehörde 
hiervon fogleich die Behörde in Kenntnis zu ſetzen, die die Straf: 
ausjegungsnachricht überfandt hat, ſowie der erwähnten anderen 
Behörde von der Sachlage furze Nachricht zu geben. 

. Wo nad) den beftehenden Vorfchriften die Verurteilung einer Polizei- 
behörde mitzuteilen ift, find diefer auch die unter Nr. 1 und 4 
erwähnten Mitteilungen zu machen. 

. Die Vorfchriften unter III, 3 Abſ. 2 des Aundfchreibend des unter- 
zeichneten Minifteriums vom 14. November 1902 werden aufgehoben. 

. Die Beamten der Staatsanmwaltjchaft haben von jedem Gnaden- 
erweife, der eine im Strafregifter zu vermerfende Verurteilung 
betrifft, der zuftändigen Negifterbehörde unverzüglih Mitteilung zu 
machen. 
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Es macht hierbei feinen Unterfchied, ob der Gnadenermweis in 
völligem oder teilweifem Straferlaß, bedingungslofer oder bedingter 
Strafummandlung, Wiederverleihung der bürgerlichen Ehrenrechte 
oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter befteht. 
Gnadenermweife, die nur eine Hinausfchiebung der Strafvollftreefung 
oder nur die Gerichtäfoften betreffen, bleiben unberückjichtigt. 

Zu diefer Mitteilung ift ein Yormular (F) mit dem aus der 
Anlage erfichtlichen Vordrucke zu benugen, für welches Papier on N 
grüner Farbe zu verwenden ift. Für Größe und Format ift das 
für Strafnahrichten befiimmte Formular A maßgebend. 

2. Der Regifterführer hat den Gnadenerweis al3bald nad) Eingang 
der Nachricht F in der Strafnahriht A oder in der Strafliſte 
unmittelbar unter der Eintragung der von dem Gnadenerlaſſe be- 
troffenen Strafe — mit roter Tinte oder unter Benußung eines 
Stempel® — fo zu vermerken, daß diefer Vermerk bei einer 
jpäteren Ausfunftserteilung nicht überfehen werden fann. 

3. Bei jeder Auskunft aus dem Strafregifter ijt zugleich mit der Ver: 
urteilung auch der Vermerk über die erfolgte Bennadigung mit: 
zuteilen. 

4. Die Nachricht F ift nach der Übertragung des Vermerkes aus dem 
Regifter zu entfernen. 

5. In gleicher Art iſt bezüglich jeder Verurteilung, die nach den be: 
jtehenden Borfchriften einer Polizeibehörde mitzuteilen ift, dieſer 
auch von einem etwaigen Gnadenerweije (Nr. 1 Abi. 2) Mitteilung 
zu machen. 

Schwerin, den 11. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtizminiſterium. 
Langfeld. | 

17* 
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Mitteilende Behörde: Nachricht über Strafaufihub (E) für das Altenzeichen: 

Strafregifter zu 

Familienname (bei Frauen Geburtsname): 

Vornamen (Rufname zu unterftreichen): 

Familienftand: ledig verheiratet verwitwet geichieden 

Vor: und Familien: (Geburts-) name 
bes (bezw. früheren) Ehegatten: 

Des Vaters Vor: und Familienname: 

Der Mutter Vor: und Geburtsname: 

Ge: Tag: 

burts- Monat: 

Ge: Gemeinde: Sandgerichtöbezirt: 

burts= ev. Straße, Stabtteil: 
Staat: 

tag. Jahr: ort.  Bermwaltungsbezirt: 

Wohnort: ev. legter Aufenthaltsort: 

Stand (Beruf, Gewerbe): ev. Stand des Ehemannes: 

Verurteilt am durch 

wegen 

zu 

Strafaufſchub mit der Ausſicht auf Begnadigung iſt erteilt 

bis 

Es wird erſucht, von den bis zur Beendigung des Strafaufſchubes eingehenden Strafnachrichten, Steck— 

briefsnadhricgten oder Anfragen wegen Vorſtrafen jofort hierher Mitteilung zu machen. 

Datum: 

Unterfchrift: 
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Mitteilende Behörde: Nachricht über Begnadigung (F) für das Aftenzeichen: 
Strafregiiter zu 

Familienname (bei Frauen Geburtsname): 

Vornamen (Rufname zu unterjtreidhen): 

samilienftanb: ledig verheiratet verwilmwet geichieden 

bor⸗ und Familien: (Beburts-) name 
des (bzw. früheren) Ehegatten: 

des Vaters Vor- und Familienname: 

Der Mutter Bor: und Geburtsname: 

Ge: Gemeinde: Landgerichtsbezirt: 

hurts- Monat: burts- ev. Straße, Stadtteil: 

tag. 
Staat: 

ort. vVerwaltungsbezirt: Jahr: 

Wohnort: eo. legter Aufenthaltsort: 

Stand (Beruf, Gewerbe): ev. Stand des Ehemannes: 

Verurteilt am durch 

wegen 

zu 

* Durch Erlaß vom iſt 

dieſe Strafe erlaſſen. 

ermäßigt auf eine ftrafe von 
umgewandelt in eine ftrafe von unter dem 

Vorbehalt, daß es bei Nichtzahlung der Gelditrafe bei der erfannten Freiheitsſtrafe verbleibt. 

die Viederverleihung der bürgerlichen Ehrenrechte — der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter — erfolgt. 
Das nicht Zutreffende iſt zu durchſtreichen. 

Datum: 

Unterſchrift: 
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(3) Bekanutmachnug vom 20. März 1907, betreffend die Erftattung von Koften 

der Rechtshilfe oder ſonſtigen Beiftandsleiftung im gerichtlichen Angelegenheiten. 

Nach einer zwiſchen den Regierungen fämtlicher Deutfchen Bundesftaaten 
getroffenen Vereinbarung find hinfichtlich der Erftattung von Koften der 
Rechtshilfe oder jonftigen Beiftandgleiftung in gerichtlichen Angelegenheiten 

mi vom 1. April d. J. ab die aus der Anlage erfichtlichen Grundfäge zu 
beobachten. 

Zu diefen Grundfäßen wird das Nachftehende bemerkt: 

L, 

ot 

Die PVorfchrijten unter TA Nr. 1, Nr. 2 Abf. 1 und Abſ. 5, 
Nr. 3, unter IB und IC geben den inhalt der unter dem 
5. Oftober 1904 befannt gemachten Grundfäße, betreffend die 
Koften der Nechtshilfe unter den Behörden verjchiedener Bundes: 
ftaaten pp. (Regierungs-Blatt Nr. 37) mit einem Zufa (unter 
A Nr. 2 Abf. 1 Sab 2) wieder. 

. Die Vorfchriften unter TA Nr 2 Abſ. 2 bis 4 entjprechen im 
übrigen den Beftimmungen des Nundfchreibens an die Erjten Staat3- 
anwälte und die Aıntsgerichte vom 4. Mai 1885, betreffend den 
Umfang der nach 8 165 des Gerichtsverfafjungsgejeßes zu erftattenden 
Koſten; nur die Vorfchrift unter Nr. 2 Abf. 3 Sab 2 ijt neu. 

. Die Vorjchriften unter TA Nr. 4 find neu; fie find dazu beftimmt, 
Zweifel, die in der Praris hervorgetreten find, zu löſen. 

. Die Vorjchriften unter HA Ne. 1 und 2 geben den {inhalt des 
Bundesratsbeichluffes vom 11. Juni 1885, betreffend die Boll: 
jtrefung von Geſamtſtrafen in folchen Fällen, in denen die Einzel- 
ftrafen von Gerichten verjchiedener Bundesjtaaten feſtgeſetzt find, 
(Belanntmachung vom 7. Juli 1885, NRegierungs-Blatt Nr, 22) 
infoweit wieder, als diejer die Koftenerftattung betrifft. Die Vor- 
Schriften unter IT A Ne. 3 und 4 wiederholen die Beftimmungen der 
Bekanntmachung vom 10. Mai 1901 (Regierungs-Blatt Nr. 25). 

. Die Vorſchriften unter IIB find neu; fie betreffen die Koften der 
auf die bürgerlichen Behörden übergehenden Vollſtreckung militär- 
gerichtlich erfannter Gefamtftrafen, an welchen verjchiedene Bundes- 
jtaaten beteiligt find. 

>. Die Vorschriften unter lII find ebenfalls neu; durch die Vorfchrift 
unter Nr. 2 wird jedoch zugleich die Beftimmung in Abi. 3 des 
Nundichreibens an die Erften Staatsanwälte und die Amtsgerichte 
vom 10. September 1903, betreffend die Koſten der Vollſtreckung 
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der Unterfuchungsgaft auf Erjuchen der Behörden eines anderen 
Bundesſtaates, gededt. 

. Auch die Vorfchriften unter IV find neu; durch fie werden Die 
Beftimmungen des ARundjchreibens an die Erjten Staatsanwälte und 
die Amtsgerichte vom 9. Juli 1902, betreffend die Erftattung der 
Koften richterlicher Unterfuchungshandlungen gemäß 8 160 der 
Strafprozeßordnung, erjeßt, welche fomit in Wegfall treten. 

,‚ Die Borfchrift unter VA Ne. 1 gibt die Beftimmung in 84 
Abſ. 2 der Anmeifung des Bundesrat3 vom 23. April 1880, be: 
treffend den zum Zweck der Einziehung von Gerichtsfoften unter 
den Bundesftaaten zu leijtenden Beijtand, (Bekanntmachung vom 
25. Mai 1880, Negierungs:Blatt Nr. 16) wieder. 

. Die Vorfchriiten unter VA Nr. 2 find neu; fie ſollen dazu dienen, 
die Zweifel abzufchneiden, die fic) gegenüber dem Wortlaut des $ 3 
Abf. 2 und des SA Abi. 2 der vorerwähnten Anmeifung des 
Bundesrat® vom 23. April 1880 in betreff des Umfanges der 
hienach der erfuchten Behörde zufallenden Vertretung der erjuchenden 
Stelle ergeben haben. 

Im Anschluß an diefe Vorfchriften und zur Ausführung der: 
jelben werden die Amtsgerichte hierdurch angemiejen, im Falle eines 
Verfahrens, betreffend die Ableiftung des Offenbarungseides, einen 
nicht vichterlihen Beamten des Gerichts zum Vertreter der 
erjuchenden Behörde im Eidestermine zu bejtellen, jomwie in den 
Fällen der Nr. 2 Sat 2 auf den Antrag der erfuchenden Behörde 
einen nicht vichterlichen Beamten des Gerichts mit der Wahrnehmung 
des Termind auf Grund einer Vollmacht der erjuchenden Behörde 
zu beauftragen. 

Ein Erfuchen um Beauftragung eines Beamten mit der Wahr: 
nehmung eines Termins ift ftetS an diejenige auswärtige Behörde 
zu richten, welcher nad) dem im Zentralblatt jür das Deutjche Reich 
veröffentlichten Verzeichniſſe die Einziehung der Gerichtsfoften obliegt. 
Unter VA Ne. 3 wird der in dem Nundfchreiben an die Amt3- 
gerichte vom 21. Mai 1857 bezeichnete, jeiner Zeit unter den 
Bundesregierungen vereinbarte Grundfab, betreffend das Porto der 
Erfuchungsjchreiben, wiedergegeben. 
Die Vorſchrift unter V A Nr. 4 ift neu; fie dient zur Bejeitigung 
hervorgetretener Zweifel; dieſelbe hat nur die Fälle im Auge, in 
denen dem erjuchenden Staate tatjächlich die Ausgabe eines Beftell- 
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geldes erwächſt umd die erfuchende Behörde auf deſſen Einziehung 
ausdrücklich anträgt. 

12. Die Vorfchriften unter V B entjprechen den Bekanntmachungen vom 
20. März 1901 (Regierungs-Blatt Nr. 11) und vom 12, Mai 1903 
(Regierungs-Blatt Nr. 21), betreffend die Einziehung von Koften 
in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und in Grundbuch— 
jachen auf Erſuchen der Behörde eines anderen Bundesjtaates. 

13. Wegen der nad) VI Nr. 3 unberührt bleibenden Vorjchriften über 
die Zuziehung von Sachverftändigen, die in einem anderen Bundes- 
jtaate wohnen, wird auf die Bekanntmachung vom 12. Juli 1900 
(Negierungs: Blatt Nr. 27) und den zweiten Abjat der Belannt- 
machung vom 5. Oktober 1904 (Negierungs:Blatt Nr. 37) verwiejen. 

14. Diejenigen. Borjchriften der Grundfäße, welche nad) Borjtehendem 
inhaltlic) ganz oder zum Teil neues feftjegen, find zur Erleichterung 
der Uberficht durch befonderen Druck fenntlich gemacht. 

Schwerin, den 20. März 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Juſtizminiſterium. 
Langfeld. 

Grundſätze 
betreffend 

die Erſtattung von Koſten der Rechtshilfe oder ſonſtigen Beiſtandsleiſtung 
in gerichtlichen Angelegenheiten. 

Im Verkehr unter den Behörden verſchiedener Bundesſtaaten gelten hinſichtlich der Erſtaltung 
von Koſten der Rechtshilfe oder ſonſtigen Beiſtandsleiſtung in gerichtlichen Angelegenheiten 
folgende Grundſätze: 

J. Rechtshilfe in den Angelegenheiten der ſtreitigen und der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit einfchliehlih der Grundbuchſachen. 

A. 1. Für die Erledigung der Erſuchen um Rechlshilſfe werden Gebühren nicht erhoben. 
2. Die baren Auslagen, welche durch eine Ablieferung oder Strafvollitredung ent: 

jtehen, werden der erjuchten Behörde von der erjudenden erjtattet. Als Ad- 
lteferung im Sinne dieser Grundsätse ist die swangsweise Zuführung 
einer Person auch dann anzusehen, wenn ste nur su einem einzelnen 
Vermin oder zu einem bestimmten vorübergehenden Zweck erfolgt. 
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Als Beginn des Ablieferungs: oder Strafvollitredungsverfahrens gilt die 
Ergreifung bes Abzuliefernden oder Verurteilten. 

Die nad) dem Zeitpunfte der Ergreifung entjtehenden, zur Ausführung der 
Ablieferung oder Strafoollitrefung aufgewendeten Koften, insbejondere auch bie 
Roften der Verpflegung, find zu den zu erftattenden baren Auslagen zu rechnen, 
ohne Rückſicht darauf, ob die Ablieferung oder Strafvollitrefung völlig durch— 
geführt oder ob etwa durch die Flucht des Verhafteten oder durch andere Umitände 
ein Hindernis entgegengetreten ift. An Stelle barer Erstattung des Wertes 
eines milgegebenen Kleidungsstücks kann das Kleidungsstück zurück- 
gegeben werden; für die Abnutzung von Kleidungsstücken ist Ersatz 
nicht zu leisten. 

Zu den zu eritattenden baren Auslagen gehören nur die mit dem Ab— 
lieferungs= ober Strafvollftredungsverfahren felbft verbundenen Koften, nicht bie 
nebenbei durch Zuitellungen oder Korreipondenzen entitandenen Auslagen (Zu: 
ftellungSgebühren, Poſtgebühren und dergleichen). 

Im übrigen werden die durch die Erledigung der Erfuchen um Nechtshilfe 
erwachienden Auslagen nicht erftatte. Der Betrag biejer Auslagen wird ber 
erjuchenden Behörde mitgeteilt. Das Recht der erjuchenden Behörde, die Aus— 
lagen von ber zahlungspflichtigen Partei einzuziehen, bleibt unberührt. 

3. Someit die Tätigkeit der erjuchten Behörde über den Gegenitand des bei ber 
erjuchenden Behörde anhängigen Verfahrens hinausgeht, bleibt das Recht der er- 
ſuchten Behörde, Koften und Abgaben von der zahlungspflichtigen Partei zu er: 
heben, unberührt. 

4. Die Fälle, in welchen ein Gerichtsvollzieher unmittelbar oder durch Ver- 
mittelung des Gerichtsschreibers mit der Beitreibung einer Geldstrafe oder 
einer Geldstrafe und der durch das Strafverfahren entstandenen Kosten 
von der Fustisbehörde eines anderen Bundesstaates beauftragt wird 
(FS 161, 162 des Gerichtsverfassungsgesetzes), werden durch die vor- 
stehenden Grundsätze nicht berührt. Die Gebühren und Auslagen sind 
vielmehr in solchen Fällen von der auftraggebenden Behörde zu zahlen. 

B. Die vorftehenden Grundfäge gelten für die den bürgerlichen Gerichten durch Reichs— 
aejeg oder Landesgeſetz lbertragenen Angelegenheiten der ftreitigen oder freiwilligen 
Gerichtsbarkeit einſchließlich der Grundbuchſachen. Für die durch Reichsgeſetz den 
Gerichten übertragenen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarfeit und bie 
Grundbuchſachen gelten fie auch dann, wenn dafür nad) den in Betracht fommenden 
Landesgejegen andere als gerichtliche Behörden zuftändig find. Im übrigen finden 
fie auf diejenigen Sachen, für welde die Zuftändigkeit landesrechtlih geregelt ift, 
nur Anwendung, wenn die Sache gemäß den Gefegen des Staates, von dem das 
Erſuchen ausgeht, vor die Gerichte gehört. Worausfegung ihrer Anwendung in 
allen Fällen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ift, daß die Erledigung des Erfuchens 
durch eine gerichtliche Behörde erfolgt. 

C. Auf Anträge und Erklärungen, die gemäß $ 11 des Neichsgejehes über die An- 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zum Protofoll eines Gerichtsfchreibers in 
Angelegenheiten erfolgen, für melde die Behörden eines anderen Bundesftants zu— 
ftändig find, finden die vorftehenden Grundjäge entipredhende Anwendung. 

18 
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ll. A. Vollſtrecknug einer anf Grund von $ 79 des Strafgeſetzbuchs oder $ 492 
der Strafprozeßordnung erfaunten Gejamtitrafe, falls die Einzelftrafen von 

1. 

tv 

Gerichten verjdjiedener Bundesftaaten feitgefett find. 
Sind bei der gemäß dem Belchluffe des Bundesrats vom 11. Juni 1885 
(Zentralblatt für das Deutihe Reich S. 270) erfolgenden Vollftrefung einer 
Sefamtitrafe mehrere Bundesitaaten mit einem gleihen Höchſtbetrag an ber 
Gefamtitrafe beteiligt, jo werden die Koiten der Strafvollitrefung, als welche 
indes nur bare Auslagen in Rechnung geitellt werden follen, von den mehreren 
höchitbeteiligten Staaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen findet eine 
Erftattung von Koften nicht ftatt (Nr. 4 des angeführten Befchlufjes). 

. Im Falle einer die Dauer von ſechs Wochen nicht überjteigenden Geſamtſtrafe 
erhält der fie auf Grund des $ 163 des Gerichtöverfaifungsgeieges voll: 
itreddende Staat die nah 8 165 des Gerichtöverfafjungsgeleges zu er- 
ftattenden Auslagen von demjenigen Staate erfegt, der die Volljtredung gemäß 
dem Beichluffe vom 11. Juni 1885 zu übernehmen hätte (Nr. 5 des angeführten 
Beſchluſſes). 

3. Wird die in einem Bundesſtaat in Vollzug geſetzte Freiheitsſtrafe demnächſt in 
eine Geſamtſtrafe einbezogen, deren Vollſtreckung von einem anderen Bundesſtaate 
zu übernehmen ift, jo findet eine Eritattung von Koſten für die Vollſtreckung der 
in die Gejamtjtrafe einbezogenen Einzelftrafe nicht jtatt. 

. In Ausnahmefällen, insbefondere wenn die Übernahme der Strafvoliftredung in 
einer dem ordnungsmäßigen Gange der Gejchäfte nicht entiprechenden Weiſe 
verzögert worden jein jollte, bleibt eine Verjtändigung der beteiligten Bundes: 
ftaaten barüber vorbehalten, inwieweit eine Eritattung der Koſten der Straf: 
volljtredung jtattzufinden hat. 

B. Bollftrefung militärgerichtlih erfannter Gejamtftrafen, an welchen ver- 
ſchiedene Bundesftaaten beteiligt find, durch bürgerlihe Behörden. 
Sind bei der Vollstreckung einer gegen eine Militärperson erkannten 

Gesamtstrafe mehrere Bundesstaaten mit einem gleichen Höchstbetrag an 
der Gesamtstrafe beteiligt, so werden die Kosten der Strafvollstreckung 
von den mehreren höchstbeteiligten Staaten zu gleichen Teilen getragen: 
als Kosten werden jedoch nur bare Auslagen in Rechnung gestellt. Im 
übrigen findet eine Erstattung von Kosten nicht statt. 

11. Bollſtreckung der Unterinhungshaft. 
Wird ein in Untersuchungshaft genommener Beschuldigter zum Zwecke 
der Strafverfolgung an einen anderen Bundesstaat abgeliefert, so hat 
dieser die durch die Untersuchungshaft und die Ablieferung entstandenen 
Kosten dem abliefernden Staate zu ersetsen. Auf den Umfang der zu 
erstattenden Kosten finden die unter TA Nr. 2 aufgestellten Grundsätze 
entsprechende Anwendung. 

. Auch wenn es nicht zur Ablieferung kommt, findet eine Erstattung der 
Kosten gemäß Ziffer ı statt, sofern die Untersuchungshaft oder ihre 
Fortdauer auf Antrag der Staatsanwaltschaft des anderen Bundestaats 
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angeordnet worden oder die Anordnung durch das Gericht des anderen 
Bundesstaats erfolgt ist. 

IV. Unterfuhungshandlungen gemäß $ 160 der Strafprozefjorduung. 
Gehört in den Fällen des $ 160 der Strafproseßordnung das Gericht, 

welches die Untersuchungshandlung vornimmt, einem anderen Bundesstaat 
als die das vorbereitende Verfahren leitende Behörde an, so findet eine 
Erstattung der Kosten, welche durch die Vornahme der beantragten 
Untersuchungshandlung entstanden sind, nicht statt. 

Der Betrag der Kosten wird der antragstellenden Behörde mit- 
geteilt. Das Recht dieser Behörde, die Kosten von der sahlungspflichtigen 
Partei einzusichen, bleibt unberührt. 

V. Einziehung von Koſten auf Erſuchen der Behörde eines anderen 
Bundesjtants. 

A. 1. Wird zum Zwede der Einziehung von Koften, welche in den Angelegenheiten ber 
ftreitigen Gerichtsbarkeit entitanden jind, Beiltand zwiſchen den Behörden ver— 
fchiebener Bundesstaaten gewährt, jo findet eine Erjtattung der durch die Beiftands- 
leiftung entftandenen Koften nicht ftatt (vergl. $ 4 Abſ. 2 der Anmweifung des 
Bunbdesrats vom 23. April 1880, Zentralblatt für das Deutſche Neid S. 278). 

2. Als durch die Beistandsleistung entstanden sind auch die Kosten für einen 
von dem ersuchten Bundesstaat im Verwaltungsswangsverfahren herbei- 
geführten Offenbarungseid sowie für die Eintragung einer Sicherungs- 
hypothek wegen der Kosten und für deren demnächstige Löschung an: 
zusehen. Dagegen erstreckt sich die Beistandsleistung nicht auf die 
Vertretung ın Rechtsstreitigkeiten, die Dritten gegenüber durch das 
Zwangsvollstreckungsverfahren veranlaft werden, oder auf die Vertrstung 
in Konkursen; ist jedoch ein Termin in einem anderen Bundesstaate 
wahrzunehmen, so ist auf Ersuchen ein Beamter dieses Bundesstaats mit 
der Wahrnehmung des Termins auf Grund einer Vollmacht der er- 
suchenden Behörde zu beauftragen: in diesem Falle sind die durch die 
Wahrnehmung des Termins entstehenden baren Auslagen zu erstatten. 

3. Das von der erjuchten Behörde mit den. Koften eingezogene Porto für das 
Erſuchungoſchreiben iſt der erjuchenden Behörde nicht zu eritatten (Nr. 3 ber 
Belanntmahung des Bundesfanzlers vom 29. Auguft 1870, betreffend bie 
portopflichtige Korrefpondenz zwiſchen den Behörden verjchiedener Bundesitaaten 
— Bunbes:Gefegblatt S. 514 —). . 

4. Bei Einziehung der Kosten hat die ersuchte Behörde neben dem Über- 
sendungsporto auch das Bestellgeld für die Zahlungsübermittelung an 
den ersuchenden Staat einzusiehen. 

B. Wegen der Einziehung von Roiten, welche dem anderen Bundesstaat in Angelegenheiten 
ber freiwilligen Gerichtsbarkeit oder in Grundbuchfachen entitanden find, gelten 
diefelben Vorfchriften mie bezüglich ber Koften in Angelegenheiten der ftreitigen 
—— Die Grundfaätze zu I B Satz 2 und 3 finden entſprechende An: 
wendung. 
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VI. Schlußbejtimmungen. 
Someit nad den vorftehenden Grundſätzen Koften erftattet werben, find für ihre 
Berechnung bie in dem erftattungsberechtigten Staate geltenden Borfchriften 
maßgebend. 

. Als Bunbesftaat im Sinne der vorftehenden Grundfäße gilt auch das Reichsland 
Elſaß⸗Lothringen. 

. Die Vorfchriften über die Zuziehung von Sachverſtändigen, die in einem anderen 
Bundesſtaate wohnen, bleiben unberührt. 

. Die vorftehenden Grundfäge find auf alle Sachen zur Anwendung zu bringen, 
in denen die Nechtshilfe oder fonftige Beiftandsleiftung am 1. April 1907 noch 
nicht oder nicht vollftändig geleiftet war. 
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I. Abteilung. (MM 6.) Verordnung, betreffend das Dienfteinfommen der Domanial- 

landjchullehrer. (N 7.) Verordnung, betreffend die } Demnninlbanptiiiils 
fajfe. (N 8.) Verordnung zur Abänderung des $ 4 Nbj. 2 der Ber- 
ordnung vom 1. Mai 1900, betreffend die Benflonierung der an den 
Landichulen im Domanium angeftellten Lehrer. (NM 9.) Verordnung 
zur Abänderung des $ 11 der Satzung des Witwen-nftituts für 
Prediger, Organiften, Kantoren, Küfter und Lehrer vom 22. Dezember 1897, 

I. Abteilung. 
u 9 EEE 

(8. 6.) Berordnung vom 26. März 1907, betreffend das Dienfteinfonnmen der 

Domaniallandichullehrer, 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und NRabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roftod und Stargard Herr ufw. 

Mir verordnen über das den Lehrern an den Landichulen in Unferem 
Domanium zufommende Dienfteinfommen, was folgt: 

81. 

Schullehrer, welche nach Beſtehen der Abgangsprüfung oder der ſo— 
genannten Extraneerprüfung bei dem Schullehrerſeminar zu Neukloſter an 
einer Landſchule im Domanium angeſtellt ſind oder angeſtellt werden, ſowie 
Schullehrer, welche ohne Beſtehen der Prüfung zur Zeit des Inkrafttretens 
dieſer Verordnung an einer Landſchule im Domanium bereits angeſtellt ſind, 
erhalten ein Dienſteinkommen nach den folgenden Beſtimmungen: 

19 
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I. Dienfteinkommen der Inhaber von Familienfdyulftellen. 

82. 
Das den Inhabern der Familienfchulftellen im Domanium zu gewährende 

Dienfteinfommen befteht: 
1. in einer ihrem Betrage nach in einer beftimmten Geldfjumme zu 

berechnenden Anfangsbefoldung, 
2. in Alterözulagen. 

83. 

Als Anfangsbefoldung ($ 2 Nr. 1) bleibt das bisherige Dienfteinfommen 
der SFamilienfchulftellen mit der nachjtehenden Abänderung von Beftand: 

1. Al Schullohn ift künftig — unter Wegfall der bisherigen nach 
dem jedesmaligen Martinipreife berechneten baren Vergütung für 
1500 Pfund Roggen — zu zahlen: 

bei 50 und weniger Schullindeen . . . . . 200 ME. 
bei 51 bis 60 Schullinden . » 2 2.2.2... 220 ME 
bei 61 bis 70 Schultinden . » 2 2 2.2... 230 ME. 
bei 71 und mehr Schulfindern . . ... 240 Mk. 

2. Die den Inhabern der Familienſchulſtellen beim Inkrafttreten dieſer 
Verordnung bewilligten perſönlichen Zulagen verbleiben dauernd bei 
der betreffenden Schulſtelle mit der Wirkung, daß fie auf das Dienft- 
einfommen anzurechnen find. 

3. Wenn das bisherige Dienfteinfommen einer Familienſchulſtelle 
bei 50 und weniger Schulkindern den Betrag von 1100 ME. 
bei 51 bis 60 Schulfindern den Betrag von . . 1120 ME. 
bei 61 bis 70 Schulfindern den Betrag von. . i130 Mt. 
bei 71 und mehr Schulfindern den Betrag von . 1140 ME. 

nicht erreicht, jo ift e8 durch eine bare Stellenzulage bis auf dieſen 
Betrag zu erhöhen. 

4. Die Feitftellung bezw. Neufeftftellung des Schullohns (Ziffer 1) 
und des über 1100 ME. hinausgehenden Betrags (Ziffer 3), welcher 
nach dem Durchſchnitt der Martini jeden Jahres zu ermittelnden 
Schulkinderzahl in den drei bezw. vier dem Zeitpunkt der Feititellung 
unmittelbar voraufgehenden Jahren zu berechnen ift, hat zu erfolgen: 

a) erftmalig für alle Schulftellen, deren Dienjteinfommen in 
Beihalt des $ 18 nach der neuen Ordnung geregelt wird, vom 
1. Oftober 1907 ab nad dem Purchjchnitt der drei dem 
1, Oftober 1907 voraufgehenden ‘Jahre; 
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b) bei Neubejegung einer Syamilienfchulftelle nach dem Durchichnitt 
der drei dem Zeitpunfte der Neubeſetzung voraufgehenden Fahre; 

c) beim Einrücden des Lehrers in eine höhere Gehaltsftufe nach) 
dem Durchichnitt der drei bezw. vier jahre, die dem Einrücken 
in die erfte und zweite bezw. höhere Stufe der Alterszulagen 
($ 7) voraufgehen. 

Die Feitftellung gilt bis dahin, daß der Stelleninhaber in eine höhere 
Gehaltsſtufe einrückt, 

Für Schulftellen, deren Inhaber das Endgehalt bezw. von 1800 Mk., 
1820 Mf., 1830 ME. oder 1840 Mf. ($ 7) bereit3 beziehen, erfoigt die 
Ermittelung und Neufeftitellung des Schullohn3 und des über 1100 ME, 
hinausgehenden Betrages in Zwijchenräumen von vier zu vier Jahren, vom 
Zeitpunft der Bewilligung der letzten Alterszulage ab gerechnet, immer nach 
vierjährigem Durchichnitt. 

8 4. 
Iſt mit einer Familienfchulftelle ein Kirchenamt verbunden, fo foll die 

Anfangsbefoldung entiprechend der mit dem firchlihen Amte verbundenen 
Mühemwaltung ein höheres fein, als im $ 3 beftimmt ift. 

Der Mehrbetrag (der kirchliche Voraus) wird im einzelnen Falle durch 
Verfügung Unferes Oberfirchenrats feftgefeßt, jedoch darf derfelbe 200 Mi. 
nicht überfchreiten. Erachtet der Oberficchenrat die Feftfegung eines Voraus 
von 100 ME. bis 200 ME, für angemefjen, jo bedarf es der Zuftimmung 
Unjeres Minifteriums, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten. 

Wenn der anjchlagsmäßige Wert des bisherigen Dienſteinkommens der 
mit einem Kirchenamt verbundenen Familienfchulitelle den Betrag, welcher 
ſich duch Hinzurechnung des Firchlichen Voraus (Abi. 2) zu der Anfangs: 
bejoldung der Stelle ($ 3 Nr. 3) ergibt, nicht erreicht, fo iſt das Dienft- 
einfommen durch eine bare Stellenzulage bis auf diefen Betrag zu erhöhen. 

8 5. 

Die Grundſätze für eine billigmäßige Veranſchlagung des Dienſt⸗ 
einkommens, welche auch in den Füllen des 54 Anwendung finden, werden 
durch Unſer Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, im Ein: 
vernehmen mit Unſerem Finanzminiſterium feſtgeſtellt. Jedoch foll die auf 
Grund der Veranfchlagungsgrundfäge vom 28. Mai 1897 bezw. 15. Juli 
1902 erfolgte Veranichlagung des bisherigen Dienfteinfommens der Familien: 
Tchuljtellen bis auf weiteres mit der Maßgabe in Geltung bleiben, daß der 

19* 
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Ertrag der mit den Schulftellen verbundenen Landnutzung mit denjenigen 
Betrage auf das bisherige Dienfteinfommen in Anrechnung zu bringen ift, 
auf welchen deren Geldwert nad den in Anlage I enthaltenen Vorjchriften 

— neu eingeſchätzt worden iſt oder künftig eingeſchätzt wird. 

86. 
Eine Reviſion der Veranſchlagungsgrundſätze und der Veranſchlagungen 

auf Grund derſelben bleibt von zehn zu zehn Jahren auf Veranlaſſung der 
zuſtändigen Miniſterien vorbehalten. Die erſte Reviſion kann ſchon vor 
Ablauf der zehnjährigen Friſt erfolgen. 

„€ finden jedoch die vor Ablauf der zehnjährigen Friſt getroffenen 
Anderungen oder Ergänzungen zu Ungunften der Schulftellen, für welche das 
Dienfteinfommen zur Zeit der gegenwärtigen Verordnung bereits feftgeftellt 
ift, vor deren Erledigung und Neubejegung feine Anwendung. 

Unfer Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, kann auch 
fchon vorher im einzelnen Falle eine Neufchägung des Ertrages der Yand- 
nugung aus bejonder3 zwingenden Gründen veranlafjen, z. B. bei erheblicher 
Anderung der der früheren Schägung zu Grunde liegenden tatjächlichen 
Verhältniſſe. 

we 

Die Inhaber der Familienfchulftellen erhalten folgende bare Alterszulagen: 
nah 3 Dienjtjahren eine Alterszulage von jährlih 100 ME,, 
„6 . 5 J — 200 Mk., 

" 10 " " 2 2 " 300 ME., 

„14 e — " 2 „400 ME, 

" 18 " " " m " 500 ME., 

„ 22 " " " B „ 600 ME, 
26 700 ME., 

die Inhaber von Schulftellen, deren Anfangsbefoldung den Betrag bezw. von 
1100 Mk., 1120 Mk., 1130 ME. und 1140 ME. ($ 3 Ziff. 3) überfteigt, 
jedoch nur in dem Betrage, daß das Dienfteinfonmen der Stelle und die 
Alterszulage zuſammen fich reſp. nad) 3, 6, 10, 14, 18, 22 und 26 Dienft- 
jahren: 

a) bei 50 und weniger Schulfindern auf reip. 1200 Mf., 1800 Mk., 
1400 Mk. 1500 M., 1600 Mk. 1700 ME. und 1800 ME, 

b) bei 51 bis 60 Schulfindern auf reſp. 1220 Mf., 1320 ME, 
1420 Mk., 1520 ME, 1620 Mk. 1720 Mi. und 1820 ME, 
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c) bei 61 bis 70 CSculfindern auf refp. 1230 Mf., 1330 ME., 
1430 Mt., 1530 Mi., 1630 Mk., 1730 ME. und 1830 Mk., 

d) bei 71 und mehr Schulfindern auf 1240 Mk., 1340 Mk., 1440 ME, 
1540 Mk., 1640 Mt., 1740 Mi. und 1840 Mi, 

belaufen. 
Die Feitfegung des Höchfteinfommens in den vorftehend unter a bis d 

bezeichneten Fällen erfolgt nach Maßgabe der Beftimmung im $ 3 Ziff. 4. 
Für die Inhaber von Sculftellen, mit denen ein Kirchenamt verbunden 

ift, bleibt bei der Berechnung der Alterszulagen der Betrag des Firchlichen 
Voraus außer Betracht. 

58. 
Die Gewährung der Alterszulagen und das Einrücken in eine höhere 

Stufe derjelben auf Grund der Beitimmungen der gegenwärtigen Verordnung 
jegen ein pflichtmäßiges Verhalten des Lehrer? voraus. 

Ergeben fich Bedenken gegen das VBorhandenjein der Vorausjegung des 
vorjtehenden Abſatzes, jo enticheidet hierüber Unjer Mlinifterium, Abteilung 
für Unterrichtsangelegenheiten. 

Die Enticheidung, durch welche die Gewährung der Alterdzulage, bezw. 
das Einrücden in eine höhere Stuje ausgeſetzt wird, wirft auf die Dauer 
eines Jahres. Grgeben fich nach Ablauf dieſes Zeitraumes von neuem Be- 
denken hHinfichtlich des pflichtmäßigen Verhaltens des Lehrers, jo kann die 
Gewährung der Alterszulage bezw. das Einrücken in eine höhere Stufe 
jedesmal auf ein weiteres ‘jahr ausgejeßt werden. 

89. 

Bei Berechnung der nach Maßgabe der Beftimmungen der gegenwärtigen 
Verordnung zu gemwährenden Alterszulagen ift als Anfangstermin der Dienftzeit 
der 1. Dftober desjenigen Kalenderjahres zugrunde zu legen, in welchem der 
Lehrer nach beftandener Prüfung bei dem Seminar zu Neuflofter — 
beziehungsweije die zur Zeit des Inkrafttretens der gegenwärtigen Verordnung 
bereit3 jeft angeftelten, durch $ 1 mitumfaßten Lehrer auch ohne jolche 
Prüfung — in Medlenburg: Schwerin als Lehrer oder Hilfslehrer im öffent: 
lihen Sculdienfte oder als Glementarlehrer an einer ftaatlichen Anftalt 
(Schullehrerjeminar, Blindenanftalt, Taubjtummenanjtalt, Srrenanftalt, Anitalt 
für geiftesfchwache Kinder, Landesitrafanftalt zu Dreibergen, Aderbaufchule 
zu Dargun ujw.) angejtellt worden find. 

Als Anftellung im öffentlichen Schuldienft im Sinne des vorjtehenden 
Abſatzes ijt auch anzufehen die Anftellung als Lehrer oder Hiljslehrer: 
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1. an dem Rettungshauje zu Gehlsdorf bei Roſtock, 

. an einer aus landesherrlichen Mitteln oder aus Mitteln des 
Staates oder der Stadt bezw. der Ortsobrigfeit unterftüßten 
Privatichule, 

3. an einer von der Stadt bezw. von der Ortsobrigfeit errichteten 
oder aus landesherrlichen Mitteln oder aus Mitteln des Staates 
oder der Stadt bezw, der Ort3obrigfeit unterftügten Mittelfchule, 
fowie höheren Knaben: und Mäpchenjchule bezw. an einem von der 
Stadt errichteten oder ans Mitteln des Staates oder der Stadt 
unterflügten, zur Abhaltung von Entlafjungsprüfungen für berechtigt 
erflärten Yehrerinnen-Seminar. 

Als von der Stadt bezw. der Ortsobrigkeit unterjtügt ift im Sinne des 
vorftehenden Abjages Nr. 2 und 3 eine Schule oder ein Yehrerinnen-Seminar 
anzujehen, wenn die Stadt bezw. die Ortsobrigfeit verpflichtet ift, zu den Un- 
foften der Schule bezw. des Seminars aus öffentlichen Mitteln dauernd Bei- 
träge zu leiften und das Beftehen der Schule bezw. des Seminars von Unjerem 
Minijterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, für den Zweck der 
gegenwärtigen Verordnung als im öffentlichen Intereſſe liegend anerfannt ift. 

10 

8 10. 
Bei Berechnung der Dienſtzeit kommt diejenige Zeit nicht in Anrechnung, 

welche der Lehrer nicht in Mecklenburg-Schwerin im Schuldienſte, oder in 
Mecklenburg-Schwerin nicht im öffentlichen Schuldienſte, beziehungsweiſe nicht 
im Dienſte als Elementarlehrer an einer ſtaatlichen Anſtalt zugebracht hat. 

Diejenige Zeit, während welcher der Lehrer im Schuldienſt außerhalb 
des Landes angeſtellt geweſen iſt, kommt nur im Anrechnung, wenn die An: 
rechnung von der Anſtellungsbehörde zugeſichert iſt. 

Dem Schuldienſt in Mecklenburg-Schwerin ſteht der Schuldienſt im Aus— 
lande gleich, wenn Wir den Lehrer unter Vorbehalt der Zurückberufung zur 
Verwaltung einer Lehrerſtelle im Auslande entſenden. 

Es bleibt Unſerem Ermeſſen vorbehalten, dem Schuldienſte im Groß— 
herzogtum Mecklenburg-Schwerin den Schuldienſt im Großherzogtum Mecklenburg— 
Strelitz gleichzuſtellen. 

Außerdem wird die Zeit angerechnet, welche der Lehrer nach erlangter 
Anjtellungsfähigkeit in einem mit einem Schulamte nicht verbundenen Kirchen: 
amte im Yande zugebracht hat, 
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el, 
Der Dienftzeit werden hinzugerechnet: | 

1. die Zeit, die der Lehrer nach Beftehen der im 8 1 gedachten 
Prüfung vor Ableiftung des Militärdienftes oder vor endgültiger 
Befreiung von derjelben an einer der im $ 9 genannten Schulen 
oder Anftalten auftragsweife zugebracdht hat; 

2. die Zeit des aktiven Militärdienftes im Neichsheere oder in der 
Raiferlihen Marine, wenn der Militärdienft nach Erlangung der 
Anftellungsfähiafeit abgeleiftet ift; 

3, die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen oder 
Erſatz-Truppenteile abgeleiftete Militärdienftzeit, auch wenn fie in 
die Zeit vor Grlangung der Anjtellungsfähigkeit fällt. 

ALS Kriegszeit gilt in diefer Beziehung die Zeit vom Tage 
einer angeordneten Mobilmahung, auf welche ein Krieg folgt, bis 
zum Tage der Demobilmachung. 

8 12. 
Für jeden Feldzug, an welchem ein Lehrer im Neichsheere, in der Kaiſer— 

lichen Marine oder in der Armee eines Bundesſtaates in der Art teilgenommen 
hat, daß er wirklich vor den Feind gekommen oder in dienftlicher Stellung 
den mobilen Truppen in das Feld gefolgt oder auf einem zur Verwendung 
gegen den Feind beftimmten Schiffe oder Fahrzeuge der Kaiferlichen Marine 
eingefchifft gemefen ift, wird demfelben zu der wirklichen Dauer der Dienftzeit 
ein Jahr hinzugerechnet. 

Ob eine militärifche Unternehmung in diefer Beziehung als ein Feldzug 
anzujchen iſt, und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kriegs: 
jahre in Anrechnung fommen follen, bleibt in jedem Falle der Beſtimmung 
Unferes Minifteriums, Abteilung für UnterrichtSangelegenheiten, vorbehalten. 

8 18, 
Die Zeit 

1. einer Feitungshaft von einjähriger und längerer Dauer, ſowie 
2. der Kriegsgefangenjchaft 

fann nur mit Genehmigung unferes Minifteriums, Abteilung für Unterrichts: 
angelegenheiten, angerechnet werden. 
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II. Das Dienfteinkommen der unverheirateten Lehrer. 

8 14. 
Das Dienfteinfommen der Inhaber von Schulftellen an Landfchulen in 

Unferem Domanium, welche Familienfchulftellen nicht find (Klafjenlehrerftellen), 
befteht in 

1. einem baren Jahresgehalt von 720 Mk., 
2. in freier Dienftwohnung und Feuerung. 

Das Anfangsgehalt von 720 ME. erhöht fich nach fünf ie um 
den Betrag einer Alterszulage von 100 ME. auf jährlich 820 ME, 

III. Sefoldung der Schulafliftenten. 

g 16. 
Das bare Gehalt der Schulaffiftenten, welche zur einftweiligen Verwaltung 

einer Klaffenlehrerftelle abgeordnet werden, beträgt 600 ME. jährlich. 
Schulaſſiſtenten, welche durch Tod erledigte Organiſten-, Küfter- und 

Schullehrerftellen in Unferem Domanium einftweilen verwalten, oder erkrankten 
Organiften, Küftern und Schullehrern zu Stellvertretern beigeordnet find und 
dort freien Unterhalt haben, erhalten eine bare Vergütung von 7 ME. die Woche, 

IV. Aufbringung des Dienfteinkommens. 

g 16. 
Das Dienfteinfommen der Lehrer an den Landichulen in Unferem Domanium, 

einjchließlih der Anfangsbefoldung auf Grund der SS 2 und 3 wird — 
foweit nicht im Abſatz 2 und Hinfichtli der Alterszulagen durch die Ver: 
ordnung, betreffend die Domanialhauptichulfaffe vom 26. März d. J. etwas 
anderes beftimmt ift, — in Grundlage der geltenden Amtsſchulkaſſen-Regulative 
mit der Maßgabe aufgebracht, daß die Erhebung der Beiträge zu den Amts— 
ſchulkaſſen fünftig halbjährlich, und zwar für die Zeit vom 1. Oftober bis 
31. März im Dezember und für die Zeit vom 1. April bis 30. September 
im uni jeden Jahres, zu erfolgen hat. 

In die Amtsfchulfaflen fließen künftig noch folgende weitere Zufchüfle 
aus landesherrlichen Kafjen: 

a) der bisher zur Domanialhauptichulfaffe aus Unferer Renterei 
geleiftete Zufchuß von 20000 ME. jährlich zur Beftreitung von 
perfönlichen und Stellenzulagen (Nr. 1 Ziff. 1 der V. O. vom 
1. Mai 1900, betr. Errichtung einer Domanialhauptjchulfaffe); 
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b) ein jährlicher Zufhuß aus Unferer Domanialverwaltung bezw. 
der Verwaltung Unferes Haushalts in Höhe der den Schul- 
itellen auf den unter Verwaltung Unferes Yinanzminifteriums, 
Abteilung für Domänen und Forften, ftehenden Pachthöjen und 
der auf den Pachthöfen in den Domänen Unfere® Haushalts 
befindlichen Schulftellen zur Erhöhung der Anfangsbefoldung 
nach Mafigabe der SS 2 und 3 zu gewährenden baren Stellen: 
zulagen. 

V. Zahlung des baren Dienſteinkommens. 

Ss 17. 

Die Zahlung des baren Pienfteinfommens an die Hauptlehrer, Klafjen- 
(lehrer und Aififtenten, perfönlicher Zulagen, der Stellenzulagen und aller 
anderen mit den Familienfchulftellen verbundenen baren Einkünfte, abgejehen 
von den kirchlichen Einkünften, erfolgt vierteljährlich am Ende des Viertel 
jahrs. Zu dieſem Zwecke werden alle mit der Stelle verbundenen baren Be— 
züge zuſammengezogen und in einer feſten runden Summe für jede Familien— 
ſchulſtelle feſtgeſtellt. 

VI. Uebergangs- und Schlußbeſtimmungen. 

8 18. 
Die Verordnung tritt mit dem 1. Ottober 1907 in Kraft. Gleichzeitig 

verlieren die auf die Negelung des Dienjteinfonmens der Domaniallandfchul- 
lehrer bezüglichen Bejtimmungen der Verordnung vom 12. März 1901 
(Regierungs:-Blatt 1901 Nr. 13) ihre Geltung. 

Die vor dem Inkrafttreten diejer Verordnung feftangeftellten Lehrer find 
zu einer Erklärung darüber aufzufordern, ob fie die Einjegung auf dasjenige 
Dienfteinfommen, welches ihnen nach ihrer auf Grund der SS 9 biß 13 zu 
berechnenden Dienftzeit in Gemäßheit der Beitimmungen der 88 3, 4, 5 und 7 
zu gewähren ift, winjchen oder bei der bisherigen Ordnung auf Grund der 
Verordnung vom 12. März 1901 verbleiben wollen. 

Die Erklärung ift binnen 2 Wochen nad Zuftellung der Aufforderung 
fchriftlich abzugeben und ift unmiderruflih. Wird feine Erklärung abgegeben, 
jo gilt die Einjegung auf das Dienfteinfommen nad) der neuen Ordnung als 
beantragt. 

20 
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Bei Erledigung der in der bisherigen Ordnung verbleibenden Schuljtellen 
tritt die Neuregelung des Dienjteinlommens nach Maßgabe der gegenwärtigen 
Berordnung ohne weiteres ein. 

Segeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. U. von Prefjentin. Langfeld. 

Anlage 1. 

Borfdriften 
über die Einſchätzung der feitliegenden Schulländereien. 

Zwecks Vornahme der Ermittelung des wirklichen Nutzungswertes des Dienſtlandes iſt 
für jedes Amt eine Kommiſſion gebildet: 

1. aus einem Domanialbeamten des Amtes als Leiter; 
2. aus dem Diftriftsingenteur und zwei landwirtſchaftlichen Sadjverjtändigen aus dem 

Kreife der Eleineren Grundbefiger (Erbpädhter und Bübner) ald Taranten. 
Das Amt ernennt die beiden Sadverftändigen und für jeden derſelben einen Stell- 

vertreter. 
Zu Sadverjtändigen find nicht zu ernennen: 

a) die Mitglieder der Gemeindevorftände, 
b) die Inhaber von Schuljtellen, 
c) Perfonen, welche mit ben Inhabern der Schulftellen nahe verwandt oder ver: 

ſchwägert find. 
Die Sahverftändigen find mittels Handſchlags an Eidesftatt zu einer unparteiifchen 

und gewilenhaften Vornahme des Geſchäfts zu verpflichten. 
Der leitende Domanialbeamte gibt den Taranten bei der Beſichtigung der Ländereien 

an Ort und Stelle über die Größe und die Bonitierung, fowie über alle jonftigen einschlägigen 
Verhältniffe jede etwa gemwünfchte Auskunft. 

Die drei Taranten haben fodann nad Anhörung des Gemeindevorjtandes und bes 
Inhabers der Sculftelle auf Grund ihrer eigenen Sachkunde und prafiifchen Erfahrung, 
ſowie in pflihtmäßiger Würdigung aller nad ihrem Ermeſſen für die Schätzung in Betracht 
fommenden Momente, jedoch unter Verüdfichtigung der unentgeltlichen Beftellung durch die 
Gemeinden, 

den Neinertrag, den die Ländereien nad) ihrer bisherigen wirtichaftlichen Be: 
nugung bei Selbjtbewirtihaftung durd einen Stelleninhaber von mittlerer 
perfönlicher Befähigung zur Wirtfchaftsführung gewähren fönnen, zu beitimmen. 

Über die Abihägung ift ein Protokoll aufzunehmen. Einigen fih die Taranten über 
die Beitimmung nicht, fo ift aus den drei Schägungen der Durchſchnitt mit der Maßgabe zu 
ziehen, daß die Brüche für voll gerechnet werden. 
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(7). Berordunng vom 26. März 1907, betreffend die Domanialhanpticulfafje. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürſt zu Wenden, Schwerin und NRabeburg, auc; Graf zu Schwerin, der 
Lande Roftoc und Stargard Herr ufw. 

Wir verordnen wegen der Domanialhauptichulfafje hierdurch, was folgt: 

81. 
Für die Domanialhauptſchulkaſſe, welche eine landesherrliche Kaſſe iſt 

und zum Reſſort Unſeres Miniſteriums, Abteilung für Unterrichtsangelegen— 
heiten, gehört, und welche von Unſerer Renterei nach näherer Anordnung 
Unſerer Miniſterien der Finanzen und Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten 
berechnet und verwaltet wird, treten an Stelle der Beſtimmungen der Ver— 
ordnung vom 1. Mai 1900, betr. die Errichtung einer Domanialhauptſchul— 
faffe pp. (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 18) nachſtehende Beſtimmungen: 

82. 
Aus der Domanialhauptſchulkaſſe ſind zu beſtreiten: 

1. die Alterszulagen der Domaniallandſchullehrer, 
2. die Auhegehalte der Domaniallandfchullehrer. 

S 3. 
In die Domanialhauptfchulfaffe fließen: 

1. folgende Zuſchüſſe aus landesherrlichen Kafjen: 
a) ein bis auf weiteres aus Unferer Nenterei gewährter jährlicher 

Zufchuß von 80,000 ME. zu den Alterszulagen ($ 2 Ziffer 1), 
h) ein bis auf weiteres aus der Zentralfaffe Unſeres Haushalts 

gewährter jährlicher Zufhuß von 3200 Mi, zu den Alters- 
zulagen ($ 2 Ziffer 1), 

e) ein aus Unferer Nenterei und der Zentralkaſſe Unſeres Haus- 
halt3 bis auf weiteres in Höhe von zwei Fünftel der jähr: 
lihen Gejamtausgabe für Nuhegehalte ($ 2 Ziffer 2) gewährter 
jährlicher Zuſchuß. Die Verteilung diefer jährlichen landes: 
herrlichen Beihilfe auf die Nenterei und die Zentralfajje er: 
folgt alljährlich durch) Unjer Minifterium, Abteilung für 
Unterrichtsangelegenheiten, im Ginvernehmen mit Unferem 
Finanzminifterium und der Oberften Berwaltungsbehörde 
Unferes Haushalts; 

20* 
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2. die Schulftener; 
3. die von ritter- und landfchaftlichen Ortichaften oder Zeilen von 

folchen auf Grund von Einfchulungsverträgen zu zahlenden Bei: 
träge zu den Alterszulagen und zu den Ruhegehalten; 

4. die Zinfen des der Domanialhauptichulfajje gehörigen Vermögens 
und die Leiftungen aus deren auf einem befonderen Hechtstitel be: 
ruhenden Forderungen. 

84. 
Zur Domanialhauptſchulkaſſe find alle diejenigen ſteuerpflichtig, welche im 

Domanium die ediktmäßige Yandesfteuer (vgl. $ 5 Abſ. 1) zu erlegen haben. 
Jedoch find 

1. über den Kreis der durch das KontributionsEdift begründeten 
Steuerbefreiungen hinaus bis auf weitered von der Echulfteuer 
befreit: 
a) die Domanialgemeinden, 
b) die Kirchen und Pfarren, 
c) die Eijenbahnen, 
d) die Prediger und Küfter rückfichtlich ihres Pienfteinfommens 

während ihrer Dienftzeit und rückjichtlich ihres Auhegehaltes 
nach eingetretener Penfionierung, ſowie die Witwen derfelben 
hinfichtlich ihrer aus der Witwenfafje zahlbaren Penfionen. 

2. Die nach dem Kontributions-Edifte der Gewerbefteuer nicht unter: 
worfenen, lediglich ein wanderjcheinfteuerpflichtiges Gewerbe im 
Umberziehen betreibenden Perfonen find bis auf weiteres verpflichtet, 
von dem vierten Teile der Wanderfcheinfteuer den auf Grund des 
$ 6 beſtimmten Prozentfa als Schulfteuer zu zahlen. 

8 5. 
Die Erhebung der Schulftener durch Unfere Ämter erfolgt 

halbjährlich und zwar für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 
im Oftober und für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni im 
April, gleichzeitig mit der Erhebung der Yandesiteuer, 

unter Berücfichtigung der SS 4 und 6 auf Grund desjenigen Haupt: 
jtenerregifterd, nach welchem die ediftmäßige Steuer im Dftober und April 
erhoben wird. 

Die BVorfchriften des Kontributions-Edikts vom 12. Mai 1903 8 68 
Abſatz 2, 3 und 4 finden entfprechende Anwendung. 



Nr. 12. 1907. 87 

8 6. 
Unfer Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, beftimmt 

jährlich vor der Dftoberhebung der ediktmäßigen Landesſteuer 
die Höhe de3 Prozentjages, zu welchem gleichmäßig der Betrag der 
ediftmäßigen YLandesjteuer der Beitragspflicditigen als Schulfteuer 
mit der Maßgabe zu erheben ijt, daß für die Schulfteuer die land: 
wirtjchaftliche Steuer der Zeit: und Erbpächter von Höfen nur in 
halber Summe zur Berechnung kommt. 

ST. 

Die im $ 2 bezeichneten Zahlungen erfolgen durch Vermittelung Unferer 
Ämter für Rechnung der Domanialhauptfchultafie. 

Die Zahlung der Alterszulagen erfolgt vierteljährlich am Ende des Viertel: 
jahrs, dagegen werden die Nuhegehalte der penfionierten Demaniallandfchul- 
lehrer vierteljährlich im voraus innerhalb der eriten vierzehn Tage jedes Viertel: 
jahres gezahlt. 

88. 
Die Beſtimmung des alljährlich zu erhebenden Prozentſatzes ($ 6), ſowie 

das Schlußergebni3 der Domanialhauptfchulfaflenrehnung wird alljährlich in 
der Amtlichen Beilage des Regierungsblattes befannt gemacht. 

89. 
Alle Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leiftung der Schulfteuer, 

einfchließlic) der Anfprüce auf Rückzahlung geleifteter Zahlungen, werden 
unter Ausjchluß des Nechtäweges vom zuftändigen Amte unter Vorbehalt der 
Bejchwerde an Unjer Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, 
im Berwaltungswege entfchieden und vollſtreckt. 

S 10. 8 
Dieſe Verordnung tritt am 1. Oktober 1907 in Kraft. 
Auf die Fleden Dargun, Lübtheen, Zarrentin und auf den Ort Neu: 

flojter findet fie feine Anmwendung. 

Gegeben durch Unfer Staat3miniiterium. 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Friedrich Franz. 

&. Graf von Bafjewig-Levegom. U. von Prefjentin. Langjeld. 
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(# 8) Berordunng vom 26. März 1907 zur Abänderung des 84 Abf. 2 der 

Verordnung vom I. Mai 1900, betreffend die Venfionierung der au den Laud— 

ihulen im Domanium augefteliten Lchrer. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Noftod und Stargard Herr uſw. 

Nachdem durch Unjere Verordnung vom 26. d. Mts. das Dienfteinfommen 
der Domaniallandichullehrer neu geregelt worden ift, finden Wir Uns ver: 
anlaßt, hierdurch zu verordnen, daß an die Stelle des Abſatzes 2 des $ 4 der 
Verordnung von 1. Mai 1900, betreffend die Penfionierung der an den Yand- 
ichulen im Domanium angeftellten Yehrer (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 18) 
folgende Beſtimmungen treten: 

I. 
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Il. 

Diefe Verordnung tritt zugleich mit der Verordnung vom 26. d. Mts., 
betreffend das Dienfteinfommen der Domaniallandichullehrer, in Kraft. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Friedrich Franz. 
C. Sraf von Baffewig-Levegom. A. von Prefjentin. Langfeld. 

(M 9.) Verordunug vom 26. März 1907 zur Abänderung des $ 11 der Sagung 
des Witwen-Juftitutd für Prediger, Organiften, Kautoren, Küfter und Lehrer 

vom 22, Dezember 1897. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Nabeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roftod und Stargard Herr uſw. 

Nachdem durch Unfere Verordnung vom 26. d. M. das Dienfteinfommen der 
Domaniallandfchullehrer neu geregelt und auch das Dienfteintommen der 
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jeminariftifch gebildeten Lehrer an den Volks: und Bürgerfchulen der Städte 
und Flecken inzwijchen durch die Berördnung vom 12. März 1901 amder: 
weitig geordnet ift, verordnen Wir hierdurch in Abänderung der Beſtimmung 
in Sag 2 des $ 11 der Eabung des Witwen-Inſtituts für Prediger, Organiften, 
Kantoren, Küfter und Lehrer vom 22. Dezember 1897 (Regierungs-Blatt 1898 
Nr. 1) allgemein, 

daß, foweit auf Grund der jeweilig geltenden Verordnungen, be: 
treffend die Dienfteinfommensverhältniffe der feminariftifch gebildeten 
Lehrer an den Landjchulen in Unjerem Domanium, an den ritter- 
und landſchaftlichen Landjchulen und an den Volks- und Bürger: 
ihulen der Städte und Flecken, ſowie auf Grund der dazu geltenden 
Veranjchlagungsgrundfäge eine Regelung des Dienſteinkommens 
erfolgt ift, diefe für die Aufnahme in das Witwen-nftitut maß- 
gebend fein joll. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. MU. von Prejjentin. Langfeld. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 3. April 1907. 

Inhalt. 
I, Abteilung. (K 10.) Verordnung, betreffend Abänderung des $ 119 der Verordnung 

vom 28. Mai 1879 zur Wusführung der Strafprozeßordnung. 
(M 11.) Verordnung, betreffend die Einführung eines Jahrganges 
epiftolifcher Lektionen für tie Sonn: und Feſttage des Kirchenjahres. 
(N 12.) Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der Emeritierungs— 
Ordnung vom 4. Januar 1900. 

II, Abteilung. (1) Bekanntmachung zur Abänderung der Bekanntmachung vom 16. Mui 
1900, betreffend die Grundjäße für die billigmäßige VBeranjchlagung der 
Pfarreinfommen der evangelifch-lutherifchen Geiftlichen. (2) Bekannt— 
machung, betreffend Aufhebung der Großherzoglichen Saline-Berwaltung 
zu Sülze und Einrichtung des Großherzoglichen Kommiſſariats für das 
Solbad Sülze. (3) Bekanntmachung, betreffend landesherrliche Geneh— 
migung der „Mori und Clara Pineus-Stiftung“ zu Schwerin. 

I. Abteilung. 
—ꝰ, 

(M 10.) Berordnung vom 26. März 1907, betreffend Abänderung des F 119 

der Berorduung vom 28. Mai 1879 zur Ausführung der Strafprozehorduung. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr uſw. 

Wir verordnen nach) hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nad) verjafjungs- 
mäßiger Beratung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt: 

21 
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Der $ 119 der Verordnung vom 28. Mai 1879 zur Ausführung der 
eat (Regierungs: Blatt Nr. 33) erhält als Abſatz 2 den 
ufaß: 

Unfer Suftizminifterium fann, jomweit nicht die in Abſatz 1 
Ziffer 1 angezogene Vorfchrift Plat greift, anordnen, daß Haft: 
ftrafen in den im $ 117 Cab 1 bezeichneten Gefangenanjtalten 
vollftrecft werden. 

Gegeben durch Unſer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Sriedrih Franz. 

C. Graf von Baffewig-Levegom. NA. von Prefjentin. Langfeld. 

(A. 11.) Verordnung vom 26. März 1907, betreffend die Einführung eines 
Jahrganges epiftolifher Lektionen für die Sonn: und Feittage des Kirchenjahres 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roftod und Stargard Herr ufw. 

Wir verordnen hierdurch nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner 
Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nach ver: 
faffungsmäßiger Beratung mit Unferen getreuen Ständen in Abänderung der 
bezüglichen Beftimmung der Nevidierten Kirchenordnung ol. 151, 152 und 
165, daß die in der Anlage verzeichneten Abjchnitte aus der Heiligen Schrift 
in den Hauptgottesdienften der Sonn: und Feſttage des Kirchenjahres, wenn 
und jofern in denfelben über die altkicchliche Epiftel gepredigt wird, ftatt der 
legteren gehörigen Ortes vom Altare verlejen werden, 

Wir wollen auch geftatten, daß in den Kirchen des Landes abwechjelnd 
mit den alten Perifopen und den 1897 eingeführten evangelifchen Lektionen 
nach einem firchenregimentlicherjeitS noch näher zu beftimmenden Turnus über 
dieje Abfchnitte gepredigt werde. 

Gegeben durch Unſer Staatsminifterium., 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Sriedrih Franz. 

C. Graf von Bafjewig:Levegow. A. von Prejjentin. Langfeld. 
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Anlage. 

Meue epiflolifde Yerikopenreihe mit untermiſchten 
altteffamentlidien Texten. 

Sonn: Altteftl. 
reip. Feſntag Epiftol. Tert Tert Inhaltsangabe 

1. Advent. Jer.33,14— 17. Der Herr, ber unjere Gerechtigkeit iſt. 

2. Men. | _ gef. 12. | Dantlied der Erlöjung. an: 
3. Adoent. 2 Jeſ. 35, 3—10. Die Werke des Meilias. 
4. Adoent. EN ER Jeſ. 40, 1-8. Die Stimme des Predigers in der Wuſte 
a Chrifttag. ‚1. Job. Ä,1ı4 1.8 Wort I des Lebens. 

2. Chriſitag. | Se. 1 26.. —— Die legte Rede Gottes durch den Sohn. 

"ei ch 1. Betr. 2, 1—9. Der lebendige Eckſtein Sheifius. 

Neujahr. 0 Bf 121. | Der Hüter Joraelh.. 
Sonntag nad) I}. 3,15 — Die Liebe Gottes in der Kindſchaft 

Neujahr. Joh. — — der Gläubigen. 
Epiphanias. 2. Kor. 4 3— 6. | Das Licht aus ber Finſternis 

co Wie lieblich find deine Wohnungen, 
I. ade Gpipfanias. Bi. 84. . Herr ya nung 

n. P- Epiphanias. — 14, 16— 19. — Geh. —— 

II. p. Epiphanias. Nöm. 8, 28-39. Der —— ee 

‚IV. p. Epipban. , Vſ. 48. | Go unfere Zuverſicht und ( Stärfe. 

V. p. Epipbaniae. 2. Tım. 2,1922. Der dert tennt die Seinen. 
VI. p. Epiphan. 2. Kor. 3, 12—18. Des Herrn Klarheit. 

— Tut Fle Er⸗ 
Septuageſimae 2. Betr. 1, 2—1 1. Tut — a eure Er 

_ Seragefimae.. Röm. 1, 1317. Das Evangelium eine Kraft Gottes. 
Eitomibi. 1. Kor 1,21--31. Wir predigen den gekreugiglen Chriſtum. 
Invocavit. Seb. 4, 14- 16. Der mitleidige Hohevprieſter. 

Reminiscere Heb 12, — ODhne Heiligungfieht man den Herrn nicht. 

Dei. II. Petr. 1,13-22. Das teure Blut Ehrifti. 

1. Moſe 
Laetare. 22, 1—14. Iſaaks Opferung. 

_Subica. | Geb. 12, 1-7. Cafjet uns auffehen auf Jefum. 
vPalmarum. | Heb. 5, 7—10. Der gehorjame Gottesfohn. 

al* 
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Sonn: Altefil. 
reſp. Sefttag Epiftol. Tert Tert Inhaltsangabe 

Gründonnerstag. 1. Kor. 10,16—17. ‚ Der gejegnete Kelch. 
Karfreitag. 2. Kor. 5, 14—21. Einer für alle geitorben. 

1. Oftertag 1. Ber. 1, 3—9. | Wiedergeboren zueiner lebend. Hoffnung. 

2. Oftertag. |1.Ror.15,12—28. | — — unter denen, die 
Quafimodogeniti. | Kol. 3, 1—4. Trachtet nach dem, das droben iſt. 

Mij. Dom. | Bi. 23. | Der Herr ift mein Hirte. 

Juubilate. | Bi. 126. Tränenfaat und Freubenernte. 

Gantate. 2. Tim. 2, 8—13.| | Halt im Gedächtnis Jeſum Chriſtum. 

Rogale. I1. Tim. 2, 1—6. ' Fürbitte für alle Menſchen. 

Himmelfahrt. Pſ. 110, 1—4.| See dich zu meiner Rechten. 
Exaudi. 1.0.3, 19—24. | Gott größer ala unfer Herz. u 

1. Pfingfttag. | doel 3,15, Ich Be, Geiſt ausgiehen auf 

2. Pfingfttag. | Jeſ. 44, 16. Waſſerſtröme für die Durftigen. 
Trinitatis. 4.00f.6.29-37 Der Naronitiihe Segen. 

Ip. Trin. Ap.-Geich.2,37—47. Diriie erſte Gemeinde. 
II. p. Trin. Di. 3, 14—22.| Ach, dab du falt oder warm wäreſt! 

IIT. p. rin. —— om 
IV. p. Trin. Röm. 5, 1—5. Frieden und Hoffnung durch den Glauben. 

V. p. Trin. | Buß: und Bettag vor der Ernte. — 
VI. p. Trin. Ap Geſch. 4,1-12 ' Sn feinem andern Heil. 

VI. p. Trin. |1. Tim. 6, 6—12. Gottſelig und genügſam. 
VIII. p. Trin. 1. Job. 4, 1-6. Prüfet die Geiſter. 
IX. p. Trin. | Hebr. 3, 7—14. | Verſtocket eure Herzen nicht. 
X. p. Trin. Ap.:Gejch. 7,5459. Tod des Stephanus. 

XI. p. Trin. |1.Tim. 1,12--17. Dir iſt Barmberzigkeit widerfahren. 
XII p. Trin. | Jak. 1, 22—297. Seid Täter des Worts. 
XUI. p. Trin. 

XiV. p. Trin. 
XV. p. Trin. 
XVI. p. Trin. 
XVIL p. Trin. 

XVIII p. Trin. 

| Röm. 3, 21— 28. 

1.Thefi.5, 1424. 
Phil. 1, 21—25. 
Kol. 3, 18—4, 1. 

Epheſ. 1, 15—23. 

Bi. 103. 

Allein durd den Glauben. 

Lobe den Herrn meine Seele. 

Dankbar und fröhlich in allen Dingen. 

Chriſtus ift mein Leben. 

Haustafel. 
Geſetzt zum Haupt d. Gemeindeüberalles. 



Sonn: 

reip. Feſttag. 

XIX. p. Trin. 

XX. p. Trin. 
XXI. p. Trin. 

XXII. p. Tin. 

XXIII p. Trin. 

XXIV p. Trin. 
XXV. p. Trin. 

XXVL p. Trin. 
XXVII. p. Trin. 

(# 12.) 
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a 2 Altteſtl. 
Epiſtol. Text. Tert. Inhaltsangabe. 

— Wohl dem, dem die Übertretungen ver- 
Bi. 32, 1—7. geben find. 

Off. 19, 6—9. Die Hochzeit des Lammes. 

Hebr. 10, 35—11, 1. Der Glaube eine gewiſſe Zuverſicht. 

— Erbauet euch auf euren allerheiligſten 
Judã 17—21. — h ul 

Phil 3, 7—14. . Bauli Vorbild. . 

Off. 2, 8-11. Sei getreu bis an den Tod. 

Of. 7, 9-17. Gekommen aus großer Trübjal. 

Dff.20,11-—15 Die Bücher werden aufgetan. 

Of. 21, 1-7. Der neue Himmel und die neue Erde. 

Berorduung vom 26. März 1907 zur Abänderung nnd Ergänzung 
der Emeritierungd:Ordunung vom 4. Jannar 1900. 

Mir Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Raätzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr uſw. 

verordnen nach hausvertragsmäßiger Berhandlung mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelif und nach verfaſſungsmäßiger 
Beratung mit Unferen getreuen Ständen zur Abänderung und Ergänzung der 
Verordnung vom 4. Januar 1900, betreffend die Emeritierung der evangelijch- 
(utherifchen Geiftlichen, (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 4) was folgt: 

I. Der 
8. 

S 5 Nr. 2 der Verordnung erhält folgende Faſſung: 
ein Lehramt an einer öffentlichen Schule oder an einer aus 
landesherrlichen Mitteln oder aus allgemeinen Landesmitteln 
oder aus Mitteln der Stadt beziehungsweife der Ortsobrigfeit 
unterftügten Privatjchule im Großherzogtum Mecklenburg: 
Schwerin betleidet hat, 

1. Der $ 12 Nr. 3 der Verordnung hat zu lauten: 
3. eine Beihülfe aus der Yandesjtenerkaffe, welche jich aus einem 

jeften jährlichen Zufchuffe von 55000 Mark und aus dem Be- 
trage zufammenfeßt, welcher dem durch die VBorfchrift des 8 14 
Abſatz 3 entitandenen Einnahmeausfalle des vorlegten Nechnungs: 
jahres entipricht. 
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II. Der $ 14 der Verordnung erhält als Abſatz 3 folgenden Zufab: 
Solange von der Stelle eine Witwenabgabe zu entrichten: ift, 
wird dieſe von der Emeritenabgabe abgezogen, jedoch darf leßtere 
dadurch nicht unter den Betrag finfen, auf den ſich ein nach 
8 13 zu berechnender Beitrag belaufen wiirde. 

IV. Dem 8 19 ift al3 Abſatz 2 die Beitimmung hinzuzufügen: 
Das Geſetz erftreckt fich auch auf ausländifche Geiftliche, welchen 
die Verwaltung eines Pfarramtes an einer inländischen Kirche 
im Nebenamt übertragen ift oder übertragen wird, jedoch ind 
die Penſionsſätze der Anlage A (vergleiche $ 4 Abſatz 2) nur 
von dem Einkommen zu berechnen, welches der ausländische 
Geiftliche aus dem Pfarramt an der einheimifchen Kirche bezieht. 

Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1907 in Kraft. 

Gegeben durch Unfer Staatsminijterium., 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Friedrich Franz. 

GE. Graf von Baſſewitz-Levetow. U von Prefjentin. Langfeld. 

(1) Bekanntmachung vom 26. März 1907 zur Abändernng der Befauntmahung 

vom 16. Mai 1900, betreffend die Grundfäge für die billigmäßige Beranfhlagung 
der Pfarreinfommen der evangeliſch-lutheriſchen Geiftlihen. 

Der S 8 Mr. 1 der Grundfäge für die billigmäßige Veranfchlagung ; der 
Pfarreintommen der evangelifch-Iutherifchen Geiftlichen (Regierungs-Blatt 1900 
Nr. 20) erhält mit Wirkung vom 1. Juli 1907 ab nachjtehende Faſſung: 

1. Die Witwenabgabe aus der Pfarre, jomweit e3 fich nicht um Die 
Beranfchlagung für eine nach $ 14 der Emeritierungdordnung zu 
leiftende Abgabe handelt; 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Großherzoglich Medlenburgiiches Staatsminifterium. 

G. Graf von Baſſewitz-Levetzow. U. von Prefjentin. Langfeld. 
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(2) Befauntmahung, betreffend Aufhebung der Großherzoglichen Saline-Berwaltung 

zu Sülze nnd Einrihtung des Großherzoglichen Kommifjariats für das Solbad 
Sülze. 

Nach Einftellung des Betriebes auf der Großherzoglichen Saline zu Sülze 
it die Großherzogliche Saline-Berwaltung dajelbft unter dem heutigen Tage 
aufgehoben. 

Die Verwaltung des Solbades und der bisherigen Salinegrundftüce nebſt 
Anlagen auf demfelben ift „dem Großherzoglichen Kommifjariat für das 
Solbad Sülze“ übertragen, und iſt diefes Kommifjariat dem Oberamtsrichter 
Jatzow zu Sülze bis auf weiteres unterſtellt worden. 

Schwerin, den 1. April 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Finanzminijterium, Abteilung 
für Domänen und Forſten. 

Im Auftrage: von Shudmann. 

(3) Befauntmahung vom 26. März 1907, betreffend Iandesherrliche Genehmigung 

der „Morig und Clara Pincus-Stiftung“ zu Schwerin, 

Die „Moris und Clara Pincus:Stiftung“ zu Schwerin ift landesherrlich 
genehinigt worden. 

Schwerin, den 26. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scwerin. 

Jahrgang 1 907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (4% 10.) Verordnung, betreffend die Vorbildung der [Theologen und 

die theologijchen Prüfungen. 
LU. Abteilung. (1) Betanntmachung, betreffend Vertretung der Kreisphyſiker für ben 

all ihrer Verhinderung oder Beurlaubung. 

I. Abteilung. 
— ——— 9 

(M 10.) Berorduung vom 5. April 1907, betreffend die Vorbildung der Theologen 
für den Kirhendienft und die theologifhen Prüfungen. 

Wir Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roftod und Stargard Herr uſw. | 

verordnen nach hausvertragsmäßiger Kommunikation ınit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nad) verfafjungsmäßiger 
Beratung mit den getreuen Ständen, unter Aufhebung der Verordnung vom 
5. Februar 1844 wegen Prüfung der Kandidaten der Theologie, über die 
Vorbildung der Theologen für den Kirchendienft und die theologischen Prüfungen, 
was folgt: 

I. Im allgemeinen. 

S L. 

Erforderniſſe der Anſtellungsfähigkeit im allgemeinen. 

Anſtellungsfähig im Dienſte der evangelifch-Lutherifchen Landeskirche iſt 
jeder evangeliſch-lutheriſche Mecklenburg-Schweriner, der 25 Jahre alt, un— 
beſcholten, geiſtig geſund und frei von ſolchen körperlichen Gebrechen iſt, welche 

22 
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die Ausübung des geiftlichen Amtes hindern, fofern er in Bezug auf jeine 
Borbildung den Beftimmungen diefer Verordnung genügt hat. 

Befreiung von dem Erfordernis des Alters kann durch Unferen Ober: 
firchenrat erteilt werden. 

82. 

Ablegung von zwei theologifhen Prüfungen. 

Die Befähigung zur Verwaltung des geiftlichen Amtes ift durch die 
Ablegung von zwei theologischen Prüfungen nachzuweijen, der erjten wiſſen— 
chaftlichen oder Kandidatenprüfung (Tentamen, Eramen pro licentia concionandi 
oder pro candidatura) und der zweiten oder Amtsprüfung (Examen pro 
ministerio). 

8 38. 
Einrihtung und Zufammenfegung der Prüfungsbehörden. 
Zur Abhaltung diefer Prüfungen beftehen zwei theologifche Prüfungs: 

behörden: die erſte theologiſche Prüfungsbehörde für die Kandidatenprüfung 
und die zweite theologifche Prüfungsbehörde für die Amtsprüfung. 

In einer jeden führt einer Unferer Landesfuperintendenten den Vorſitz. 
Außerdem gehören der erjten theologijchen Prüfungsbehörde ein ordent: 

licher Profefjor der Theologie an der Univerfität Roſtock und ein Paftor der 
Landeskirche und der zweiten ebenfalls ein ordentlicher Profefjor der Theologie 
an der Univerfität Roſtock und drei Paftoren der Landeskirche an. 

Jede Prüfungsbehörde hat ihren Si an dem Wohnorte des leitenden 
Superintendenten. Doc ift die mündliche Prüfung im Amtseramen immer 
in Schwerin abzuhalten. 

84. 
Prüfungstermine. 

Bei beiden Prüfungsbehörden finden in jedem Jahre zwei regelmäßige 
Prüfungstermine ſtatt, der eine gleich nach dem Oſterfeſte, der andere Ende 
September oder Anfang Oktober. 

85. 
Zulaſſung zu den Prüfungen. 

Über die Zulaſſung zu beiden Prüfungen entſcheidet Unſer Oberkirchenrat 
auf Antrag der Bewerber durch Verfügung an die Vorſitzenden der Prüfungs— 
behörden. 
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56. 

Zulaffung nichtmeclenburgifcher Theologen, 

Theologen, welche nicht die mecklenburg-fchwerinfche Staatsangehörigkeit 
befigen, im übrigen aber einen den Beftimmungen diefer Verordnung ent- 
iprechenden Bildungsgang durchgemacht haben und fich zum evangelijch- 
(utherifchen Glauben befennen, bedürfen für ihre Zulafjung Unferer befonderen 
Erlaubnis. 

Dabei kann denjenigen, welche bereits in einer anderen evangelifch- 
utherifchen Kirche oder in der evangelifchen Landeskirche des Königreichs 
Preußen die erſte theologifche Prüfung mit Erfolg beftanden haben, eine 
Biederholung derjelben vor der einheimifchen Prüfungsbehörde erlafjen werden. 

Dagegen ift die zweite theologifche Prüfung in allen Fällen vor der 
einheimischen Prüfungsbehörde abzulegen, und zwar auch von folchen nicht- 
mecflenburgifchen Theologen, welche bereit3 in einer anderen evangelijch- 
Iutherifchen Kirche Deutjchlands oder in der evangelifchen Landeskirche des 
Königreich Preußen das Amtseramen bejtanden bezw. ein geijtliche® Amt 
bekleidet haben. Mit Nückficht auf befondere wiſſenſchaftliche oder praktiſche 
Leiſtungen können leßtere jedoch von einzelnen Teilen der Prüfung befreit werden. 

Nichtmecklenburgifche Theologen evangelifch - [utherifchen Bekenntniſſes, 
welche anderswo mindeftens die erfte theologifche Prüfung mit Erfolg beftanden 
haben, gewinnen durch ihre Präfentation für eine Pfarre ſtändiſchen Patronats 
ein Recht auf Zulafjung zur zweiten theologischen Prüfung. 

Il. Die erjte theologische Prüfung. 

87. 

Borausfegungen der Zulaffung. 

Die Zulaffung fest voraus: 
1. Die Ablegung der Reifeprüfung auf einem humaniftifchen Gymnafium 

bezw. das Beftehen einer entjprechenden Ergänzungsprüfung, wenn die Reife 
für das Univerfitätsftudium auf einem Realgymnafium oder einer Oberreal- 
ſchule erworben ift. 

Falls fich die Reife bezw. Ergänzungsprüfung nicht auch auf die Kenntnis 
der hebräifchen Sprache erſtreckt hat, ift für diefes Fach die Prüfung an der 
Univerfität abzulegen und zwar jo rechtzeitig, daß nach dem Beftehen derfelben 
nod volle fünf Semejter auf das Studium der Theologie verwandt werden. 

22* 
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2. Ein mindeftens dreijähriges Studium der evangelifchen Theologie auf 
einer deutjchen Univerfität, bei welchem jedenfalls auch eine Borlefung über 
Pädagogik zu hören und während zweier Semefter an den Übungen des ho- 
miletifch-Fatechetifchen Seminars teilzunehmen ift. Fällt in diefe Zeit der 
einjährige Militärdienft, fo ift das Studium um zwei Semefter zu verlängern. 

88. 

Beantragung der Zulaffung. 

Das Gefuh um Zulafjung darf früheftens am Schluffe des fechiten 
(bezw. bei Ableiftung der Militärpflicht während der Studienzeit: des achten) 
Studienfemefter und muß ſpäteſtens ein Jahr nach beendigtem Univerfitäts- 
ftudium bei Unferem Oberfirchenrat eingereicht werden. 

Dem Geſuche find anzufchließen: 
a) ein Tauf- und Konfirmationsſchein; 
b) ein ärztliche8 Gejundheitsatteft; 
c) das Gymnafial-Reifezeugnis, ſowie gegebenenfalld das Zeugnis über 

die Prüfung im Hebräifchen; 
d) ein Ausweis über die Militärverhältnifie des Gejuchitellers; 
e) die Abgangszzeugniffe der Univerfitäten, welche der Bewerber bejucht 

bat, und falls jeit Beendigung der Univerfitätsftudien ein längerer 
Zeitraum verjtrichen ift, ein Zeugnis der betreffenden Obrigfeit und 
des zuftändigen Präpofitus über die fittliche Unbejcholtenheit des 
Kandidaten; 

f) ein in deutfcher Sprache abgefaßter ausführlicher Lebenslauf, in welchem 
der Bewerber auch über feine innere Entwicelung, jomwie über die 
von ihm gehörten Borlefungen, über jeine Privatftudien und über 
etwaige Neigung für bejondere Einzelfächer der Theologie Rechenjchaft 
zu geben hat. 

89. 

Zwed und Anforderungen. 

Der Zweck der erften theologischen Prüfung ift die Exrmittelung, ob der 
Bewerber diejenige theologifche Bildung jich erworben hat und überhaupt die- 
jenigen äußeren und inneren Anlagen und Fähigkeiten beſitzt, welche die Er- 
teilung der Erlaubnis zum Predigen (licentia oder venia concionandi) und 
die Aufnahme in die Kandidatenlifte rechtfertigen und feiner Zeit die wirkjame 
Ausübung des geiftlichen Amtes erwarten lajjen. 
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Er hat deshalb in der mit ihm anzuftellenden Prüfung insbejondere 
nachzumeifen, daß er die nötige Kenntnis der Grundfprachen der heiligen 
Schrift, der biblifchen Gefchichte und der biblifchen Einleitungswifjenichaft 
befigt, um eine leichtere altteftamentliche Stelle richtig überjegen und erklären 
und einen neutejtamentlichen Abjchnitt jelbjtändig behandeln zu fünnen. Er 
muß ferner über die Gejamtentwicelung der Kirche nach ihrer inneren und 
äußeren Seite eine klare Überficht gewonnen haben und über die wichtigeren Zeit⸗ 
abſchnitte tiefer eingehende Auskunft geben können. Er muß das Syſtem 
chriſtlicher Lehre überſchauen und in die Hauptſtücke derſelben eine klare und 
gründliche Einſicht haben und ſich endlich mit der Geſchichte, der Bedeutung 
und dem Inhalte der ſymboliſchen Bücher unſerer Kirche bekannt zeigen, auch 
dartun, daß ihm die Gabe des mündlichen freien Vortrags nicht fehlt. 

810. 
Schriftliche und mündliche Prüfung. 

Ob der Bewerber den vorſtehend dargelegten Anforderungen genügt, iſt 
durch ſchriftliche und mündliche Prüfung feſtzuſtellen. 

Für die ſchriftliche Prüfung ſind drei freie und drei Klauſur— 
arbeiten zu liefern. 

2.31; 
Freie Schriftliche Arbeiten. 

Die freien fchriftlichen Arbeiten beftehen 
1. in einer Arbeit aus der biblifchen Iheologie; 
2. in einer Arbeit aus der fyftematischen Theologie; 
3. in einer ausgearbeiteten Predigt über einen aufgegebenen Text; 

fämtlich in deutfcher Sprache. 
Die Arbeit aus der fyftematifchen Theologie foll einen hiſtoriſch-dogmatiſchen 

Charakter tragen, die über das aufgegebene Thema in der Gejchichte hervor: 
getretenen Gegenfäße darlegen und beurteilen. 

Die bei jämtlichen Arbeiten gebrauchten literariſchen Hülfsmittel find 
anzugeben, und es ijt die eidesjtattliche VBerficherung hinzuzufügen, daß fie 
ohne fremde Beihülfe abgefaht und von niemandem verbefjert find. 

8 12. 
Klaufurarbeiten. 

Die Klaufurarbeiten werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
angefertigt. 
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Sie beftehen in . 
1. der jchriftlichen Überſetzung und Hiftorifch-grammatifchen Erklärung 

einer leichteren Stelle des Alten Teftaments; 
2. der fchriftlichen Uberſetzung und eregetifchen Behandlung eines Abfchnittes 

aus dem Neuen Teftament; 
3, in einer den Charakter einer gefchichtlichen Überficht tragenden kirchen— 

gejchichtlichen Arbeit. 
Sämtliche Arbeiten find in deutfcher Sprache abzufaflen. Zu jeder find 

ſechs Stunden zu bemilligen. Literarifche Hülfsmittel find nicht geftattet, 
außer einem hebräifchen Wörterbuch, daß auf Verlangen gegeben oder zu- 
gelafjen werden kann. 

8 18. 
Miündlihe Prüfung. 

Die mündliche Prüfung findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
ftatt. Sie umfaßt 

. Altteftamentliche Exegeſe, Geſchichte und Einleitung; 

. Neuteftamentliche Gregefe, Geſchichte und Einleitung; 
. Kirchen: und Dogmengefchichte; 
. Dogmatif; 
. Ethik; 
. Symbolif. 

An die mündliche Prüfung ſchließt fich eine Predigtprobe, welche in dem 
Bortrage eines Teiles der eingelieferten Predigt befteht, und eine Probe im 
Katechiſieren. 

Sp 

III. Die zweite theologiiche Prüfung. 

g 14. 
Vorausſetzungen der Zulaffung. 

Die Zulaffung ſetzt voraus: 
1. die Ableiftung der erſten theologiichen Prüfung; 
2. den einjährigen Befuch des Predigerjeminars zu Schwerin. 

8 15. 
Beantragung der Zulaffung. 

Dad Gefuh um Zulaffung darf früheftens zwei Jahre, muß 
ſpäteſtens fünf Jahre nach Ablegung der erjten theologischen Prüfung bei 
Unferem Oberfirchenrat eingereicht werden. 
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a. Gefuche find anzufchließen: 
ein furzer Bericht über den Aufenthalt und die Tätigkeit des Be- 

“ werbers ſeit der Ableiftung der erften theologiichen Prüfung; 
. da8 Zeugnis über den Beſuch des Predigerjeminars; 
. die Befcheinigungen darüber, daß der Bewerber nach der Ableiftung 

der erjten theologifchen Prüfung mindeftens viermal jährlich im 
öffentlichen Gemeindegottesdienft gepredigt hat. 

8 16. 

Zweck und Anforderungen. 

Der Zweck der zweiten theologifchen Prüfung befteht in der Ermittelung 
und Feitftellung der Anftellungsfähigfeit des Bewerber im geiftlichen Amte 
der evangelifch-[utherifchen Landeskirche. 

Er Hat deshalb in der mit ihm amzuftellenden Prüfung nachzumeifen, 
daß er nicht bloß die nötigen wiffenfchaftlich-theologifchen Kenntnifje und das 
ausreichende theologifche Urteil, fondern auch die erforderliche praftifche 
Tüchtigfeit befigt, um das Pfarramt der Landeskirche mit Erfolg und Segen 
verwalten zu fünnen. Inſonderheit muß ſich au der Prüfung ergeben, daß 
der Kandidat die in der erjten Prüfung geforderte und nachgewieſene 
theologische Bildung inzwifchen durch eine größere geiftige Durddringung des 
Stoffes vertieft hat und den Kirchendienjt in jeinen einzelmen Zweigen ebenjo 
theoretifch Fennt, wie praftifch auszuüben imftande ift. 

$ 17. 

Schriftlide und mündliche Prüfung 

Auch die zweite theologijche Prüfung zerfällt in einen fchriftlichen und 
einen mündlichen Zeil, und auch für fie find freie: jchriftliche und Klaufur- 
arbeiten anzufertigen. 

mw 

g 18. 

Freie ſchriftliche Arbeiten. 

Als einzige freie f chriftliche Arbeit iſt eine ſyſtematiſche Abhandlung 
in deutſcher Sprache über ein Thema aus der Dogmatik oder Ethik zu liefern 
unter Berücjichtigung der dogmengefchichtlichen Entwicelung des zur Be 
ſprechung ſtehenden Lehrſtücks. 
Es kann ftatt deſſen auch ein Thema aus der Dogmengeſchichte gegeben 

werden. Doch iſt alsdann die Aufgabe jo zu ſtellen, daß die ſyſtematiſche 
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Schulung und das dogmatifche Urteil des Kandidaten aus ihrer Bearbeitung 
erfichtlicy wird. 

Auch für diefe Arbeit gelten die Beftimmungen in Abſatz 3 des 8 11. 

8 19. 

Klaufurarbeiten. 

Die Klaufurarbeiten werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
angefertigt und bejtehen 

1. in der Überfegung und Erklärung einer prophetifchen oder hagio- 
graphifchen Stelle des Alten Teſtaments unter Servorhebung der 
praktijcherbaulichen Grundgedanfen derjelben ; 

2. in der wifjenfchaftlichen Exegeſe eines nicht zu leichten und nicht zu 
befannten Abjchnitt3 aus dem Neuen Tejtament; 

3. in der fchrijtlichen Behandlung eines Themas aus dem Gebiet der 
praftiichen Theologie. 

Im übrigen gelten auch hier die Beitimmungen am Schluſſe von $ 12. 

g 20. 

Mündlihe Prüfung. 

Die mündlihe Prüfung findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
ftatt und umfaßt die nachfolgenden Fächer: 

. Altteftamentliche Exegeſe, Gejchichte und Einleitung; 

. Neuteftamentliche Exegeſe, Gejchichte und Einleitung; 

. Kirchen: und Dogmengejchichte; 

. Symbolit; 

. Dogmatik; 
. Ethik; 
. Homiletif; 
. Liturgil; 
. Ratechetif nebft Pädagogik; 

10. Poimenik nebſt Kirchenrecht. 
Außerdem hat der Kandidat vor der Prüfungsbehörde zu Fatechifieren 

und einen öffentlichen Gemeindegottesdienft zu verjehen, in dem er ohne 
Gebrauch des Konzepts die Predigt zu halten hat. 

OD Ot$ OD — 
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IV. Das Berfahren bei den beiden theologijhen Prüfungen. 

8 21. 
Einlieferungs- und Geftellungsfriften für die fchriftlihe und die 

mündlihe Prüfung. 

Die freien jchriftlichen Arbeiten find bei beiden Prüfungsbehörden für 
den regelmäßigen Frühjahrstermin jpäteftens® am 1. Januar, für den regel: 
mäßigen Herbfttermin der Prüfung ſpäteſtens am 1. Juni an den Borfigenden 
einzuliefern (vergl. 8 4). 

Erfolgt die Übergabe der Arbeiten nicht rechtzeitig und wird die Ver: 
zögerung nicht genügend entjchuldigt, jo verliert der Eraminand das Recht 
— Zulaſſung zu den weiteren Abſchnitten der Prüfung in dem betreffenden 
Termine. 

Für die Anfertigung der freien ſchriftlichen Arbeiten iſt den Examinanden 
in beiden Prüfungen eine Friſt von längſtens 15 Monaten zu bewilligen, 
einer früheren Ablieferung derfelben fteht nichts entgegen. 

Leiftet ein Graminand, nachdem er die fchriftlichen Arbeiten eingeliefert 
hat, der Ladung zur Klauſur oder zur mündlichen Prüfung ohne den Nach) 
weis zwingender Gründe feine Folge, jo ift ihm zu eröffnen, daß die 
betreffende Prüfung für beendigt und er als im derſelben nicht beftanden 
anzufehen fei. 

g 22. 
Verfahren bei ungenügender Leiftung in der fohriftlihen Prüfung. 

Ein nad einftimmigen Urteil jämtliher Mitgliever der betreffenden 
Prüfungsbehörde entjchieden ungenügender Ausfall der freien fchriftlichen 
Arbeiten oder der Klaufurarbeiten jchließt von den weiteren Abfchnitten der 
Prüfung aus, 

$ 23. 

Beftehen und Wiederholung der Prüfung überhaupt. 

Die in der erften oder der zweiten Prüfung beftandenen Eraminanden 
find jedesmal alsbald nach Abjchluß der Prüfung von dem Vorſitzenden der 
Prüfungsbehörde auf die Belenntnisichriften der evangelifch-Tutherifchen Kirche 
zu verpflichten. 

Uber die beftandene Prüfung ift ihnen ein Zeugnis auszuftellen. 

23 
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Hat ein Eraminand die Prüfung nicht beftanden, jo haben die Prüfungs: 
behörden ihm dies mitteljt eines Schreibens anzuzeigen, in welchem er zugleich 
auf die Mangelhaftigkeit feiner Leiftungen und die Lücken in feinem Wiſſen 
aufmerffam gemacht und ihm der Zeitpunkt bezeichnet wird, wann er fich zu 
erneuter Prüfung melden darf. 

Es jteht zum Exrmefjen der Prüfungsbehörden, ob fie einen Eraminanden, 
der nicht bejtanden ift, die Prüfung ganz oder nur teilmeife wiederholen 
lafjen wollen. 

Selbftverftändlich aber Hat fich ein Graminand, der bereit3 auf feine 
freien jchriftlichen Arbeiten bezw. Klaufurarbeiten abgewieſen ift, beim zweiten 
Verſuch der Klaufur und der mündlichen Prüfung bezw. der ganzen münd— 
lichen Prüfung außer der zu wiederholenden jchriftlichen Prüfung oder dem 
zu wiederholenden Zeil derjelben zu unterziehen. 

g 24. 
Dritter Prüfungsverfud. 

Ein dritter Verſuch kann ausnahmsweiſe nur bei der erften Prüfung 
zugeftanden werden. Die Zulafjung zu demfelben ift bei Unferem Ober: 
firchenrate zn beantragen, der die Zulaffung je nad) den Umftänden gewähren 
oder abjchlagen wird. 

8 25. 

Berichterftattung über die Prüfungen. 

Über die Prüfung eines jeden Kandidaten ift abgefondert, unter Bei- 
fchließung der von ihm gefertigten Arbeiten nebft deren Beurteilung, ſowie 
des Protofolls über die mündliche Prüfung, in welchem die Leiftungen in 
jedem Fach befonders zu beurteilen find, an Unferen Oberfirchenrat zu berichten. 

8 26. 
Beurteilung der Leiftungen. 

Für die Beurteilung der Yeiftungen find die Bezeichnungen „fehr gut” 
„gut“, „genügend“, „ungenügend“ zu verwenden. 

8 97. 
Beihwerden der Kandidaten. 

Sollte ein Eraminand Grund zu Beichwerden über das Verfahren der 
Prüfungsbehörden zu haben vermeinen, fo find diefe Unferem Oberfirchenrate 
vorzutragen. 
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828. 

Prüfungsgebühren. 

An Prüfungsgebühren find von jedem Bewerber ſowohl für die erfte, 
als auch für die zweite theologifche Prüfung je Sechzig (60) Mark zu ent: 
richten, von welcher Summe die eine Hälfte fofort bei der Meldung an den 
Vorfigenden der Prüfungsbehörde einzufenden, die andere Hälfte jedoch erft 
nach beftandener Prüfung zu berichtigen ift. 

8 29. 

Übergangsbeitimmungen. 
Die vorftehende Verordnung tritt im übrigen fofort in Kraft. Doc 

gelten für diejenigen Kandidaten, welche bei Erlaß derfelben bereits die Themata 
für die freien fchriftlichen Arbeiten erhalten oder die legteren bereit3 abgeliefert 
haben, noch die Beitimmungen der Verordnung vom 5. Februar 1844 über 
die Klaufur und die mündliche Prüfung. Ebenſo fünnen diejenigen Kandidaten, 
welche bei Erlaß diefer Verordnung bereit3 vor 6 Monaten und länger die 
erfte theologische Prüfung beftanden hatten, auf ihren Antrag von der Be: 
ftimmung in $ 14, 2 (vergl. $ 15, 2) befreit werden. 

Gegeben durch Unfer Staatsininifterium. 

Schwerin, den 5. April 1907, 

Friedrich Franz. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. N. von Preffentin. Langfeld. 

HE. Abteilung. 
— —N — 

(1) Bekauntmachung vom 5. April 1907, betreffend Vertretung der Kreisphyſiker 
für den Fall ihrer Verhinderung oder Benrlaubung. 

Den Kreisphufitern find Landesherrlich für den Fall ihrer Berhinderung oder 
Beurlaubung in ihren amt3ärztlichen und gerichtsärztlichen Funktionen Vertreter 
nah Maßgabe der Anlage A bejtellt worden. 

Schwerin, den 5. April 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Zangfelb. 
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der Kreisphyſikus des 
Medizinalbezirks 

l. 

ot 

© © 1m 

Boizenburg 
2. Gadebuſch 

4. Schwerin 

Wismar 

.Ludwigsluſt 

Parchim 

. Güftrow 
. Roftod 

. Önoien 

. Maldin 
. Waren 

Pr. 14. 1907, 

Auflage A. 

Bertreten wird 

a. in der Verwaltung, 
b. in ben gerichtsärztlichen Funktionen. 

zu 1: a und b dur den freisphufifus zu Ludwigsluſt. 

zu 2: a und b durd den Kreisphyſikus zu Schwerin. 
zu 3: a und b dur den Sanitätsrat Dr. Goege zu Wismar. 

ju 4: a durd den Kreisphufifus zu Wismar, 
b nah Wahl der Behörden durh den Sanitätsrat 

Dr. Ruft zu Sachſenberg ober den Kreisphyſikus 
zu Wismar. 

ju 5: a durch den Kreisphyſikus des Bezirks Boizenburg, 
b nah Wahl der Behörden durch ben Kreisphyſikus 

bes Bezirks Boizenhurg oder ben Kreisphyſikus 
zu Parchim. 

zu 6: a und b durd den Kreisphyſikus zu Ludwigsluſt. 

ju 7: a und b durch den Kreisphyiitus zu Roſtock. 
zu 8: a und b durch den Dr. Marung zu Noftod. 
ju 9: a durch den Kreisphyſikus zu Malchin, 

b nad Wahl der Behörden durch den Kreiophyſikus 
zu Maldin oder den Kreisphyfifus zu Roſtock. 

zu 10: a und b dur den Kreisphufitus zu Waren. 

zu 11: a”und b durd den Rreisphyfifus zu Malchin. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 
Ausgegeben Schwerin, freitag, den 19. April 1907. 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend die Ausftellung von Päſſen an Aus— 

länder. (2) Bekanntmachung, betreffend Anderung der Verordnung 
vom 30. März 1894 über die Werjendung von Sprengftoffen und 
Munitionsgegenftänden der Militär- und Vlarineverwaltung auf Land- 
und Wafferwegen. (3) Belanntmachung, betreffend Beftimmung des 
Beitpunttes, in welchem das Grundbuch, als angelegt anzuſehen ift. 

(1) Bekanntmachung vom 10. April 1907, betreffend Ausſtellung von Päſſen au 
Ausländer. 

Nach einer Mitteilung des Reichsamts de3 Innern bringt die von deutfchen 
Behörden erfolgende Austellung von Päſſen an Ausländer, in denen ein Ver— 
merf fehlt, daß der Paßinhaber die deutfche Staatsangehörigkeit nicht befißt, 
veim Gebrauche diefer Päſſe gegenüber deutfchen Konſuln im Auslande aus 
dem Grunde Unzuträglichfeiten mit fich, weil nach den für die deutſchen 
Konſuln bejtehenden Vorfchriften der Nachweis der Neichsangehörigkeit durch 
Vorlegung eines gültigen deutjchen Pafjes geführt wird. Aber auch im Hin- 
blick auf die Verpflichtung des Reichs, hülfsbedürftige Inhaber eines deutfchen 
Paſſes zu übernehmen und die hieran fich Fnüpfenden Folgen armenrechtlicher 
Natur ift e8 von Wert, daß der einem Ausländer ausgeftellte Paß über die 
Ausländereigenfchaft des Paßinhabers feinen Zweifel läßt. 

Bei der Bedeutung, welche einem Vermerk der angeführten Art in dem 
Pafje eines Ausländers zufommt, werden die Ortsobrigkeiten angemiefen, bei 
Ausftellung von Päfjen regelmäßig eine forgfältige Prüfung der Staats- 

24 
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angehörigfeit vorzunehmen, und wenn fich ergibt, daß der Antragjteller die 
Neichsangehörigkeit nicht bejist, hierüber einen ausdrücklichen Vermerk in den 
Paß aufzunehmen. 

Übrigens erjcheint eine Erteilung von Neifepäffen an Reichsausländer 
nur dann ftatthaft, wenn für den betreffenden Ausländer die Erlangung einer 
heimatlichen Reifelegitimation entweder unmöglich oder mit erheblichen Schwierig: 
feiten verbunden: ift. 

Schwerin, den 10. April 1907, 

Großherzoglich Medlenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 13. April 1907, betreffend Anderung der Verorduung 

vom 30. März 1894 über die Berfendung von Sprengftoffen und Munitiond- 

gegenftänden der Militär: und Marineverwaltung auf Land» und Wafjerwegen, 

In den Beſtimmungen zu SS 2 und 3 der Verordnung vom 30. März 1894 
(Regierungs-Blatt Nr. 12 Seite 116) über die Berjendung von Sprengftoffen 
und Munitionsgegenftänden der Militär: und Marineverwaltung auf Land: 
und Wafferwegen werden die Worte unter a: „des $ 35, Ziffer 7 der 
Militärtransportordnung für Eifenbahnen ujm * bis „bezeichnet find“ erjeßt durch: 

„des $ 54, 18 der Militärtransportordnung vom 18. Januar 1899 
(Neichs-Gejegblatt Seite 15) durch die vereinigten Ausſchüſſe des 
Bundesrats für das Yandheer und die Feſtungen und für Eijenbahnen, 
Poft und Telegraphen, in Bayern durch das Gtaat3minifterium für 
Verkehrsangelegenheiten und das Bayerische Kriegsminifterium jemweilig 
als für den Frieden „zur Gefahrllaffe gehörig“ bezeichnet find. “ 

Schwerin, den 13. April 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(3) Bekauntmachung vom 15. Aprit 1907, betreffend Beftimmung des Zeitpunftes, 
in weldhem das Grundbuch ald angelegt anzuſehen ift. 

Auf Grund des 8 52 der Ausführungsverordnung zur Grundbuchordnung 
vom 9. April 1899 und unter Hinweis auf die Bekanntmachungen des unter— 
zeichneten Miniſteriums vom 8. Oktober 1900 und vom 20. und 21. Oktober 
1906 (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 33, 1906 Nr, 35) wird hierdurch beſtimmt, 
daß das Grundbuch für die nachftehend aufgeführten Grundbuchbezirke vom 
1. Mai 1907 ab al3 angelegt anzufehen ift: 

Bezirk des Amtsgerichts Malchow. 
Nitterfchaft, Amt Yübz: Hof Lütgendorf. 

Bezirf des Amtsgerichts Röbel. 
Aus dem Bezirke der Stadt Röbel: 

Flurbuch Abteilung II hohentorſche Vorſtadt mit Ausnahme 
der Grundftücde Nr. 67, 76, 116, 117, 119, 120, 126, 197, 

155, 170, 209, 213, 214, 220, 224, 225, 226 und 
Flurbuch Abteilung V hohentorſche Feldmark mit Ausnahme 

der Grundftücde Nr. 352, 1060, 1061, 1065, 1066, 1067, 1069, 
1070, 1091, 1105, 1106, 1108, 1165, 1215, 1259, 1412, 
1507, 1545, 1552, 1553, 1575, 1587, 1596, 1758, 

joweit nicht für einzelne Grundſtücke diefer Flurbuchabteilungen das Grund: 
buch jchon feit dem 1. Mai 1904 als angelegt anzufehen ift. 

Bezirf des Amtsgerichts Gnoien. 
Nitterfchaft, Amt Gnoien: Boddin. 

Bezirk des Amtsgerichts Roſtock. 
Aus dem Bezirke der Stadt Roſtock die Grundjtüce: 

a) Flurbucd; Abteilung I (innere Stadt) 
Nr. 623, 642, 724, 

b) Flurbuch-Abteilung II (Borjtädte mit der Stadtfeldmarf) 
Nr. 147, 365, 3911, 974, 

c) Flurbuch- Abteilung 111 (öffentliche Straßen und Pläte) Stadtbuch— 
nummer 978), 

Schwerin, den 15. April 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 

nn — — — — 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Scwerin. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 26. April 1907. 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend Ausführung der Novelle der Gewerbe: 

ordnung vom 7. Januar 1907. (2) Belanntmacdhung, betreffend 
Abänderung der Ausführungsbeftimmungen zu dem Geſetz über bie 
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. 

(1) Bekauutmachuug vom 17. April 1907, betreffend Ausführung der Novelle 

der Gewerbeorduung vom 7. Januar 1907. 

Zur Ausführung des Reichsgeſetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbe- 
ordnung, vom 7. Januar 1907 (Reichs-Geſetzblatt S. 3) wird das Nachitehende 
befannt gemadt: 

I. Einer Unterfagung des Betriebes des Gewerbes als Bauunternehiner 
und Bauleiter jowie des Betriebes einzelner Zweige des Baugemwerbes 
nach Artifel 1 des Heichsgefeßes vom 7. Januar 1907 hat die 
Anhörung eines derjenigen Sachverftändigen voranzugehen, welche 
zur Abgabe von Gutachten diefer Art im voraus von der höheren 
Vermwaltungsbehörde ernannt find. 

Das unterzeichnete Minifterium wird die Namen der von ihm 
ernannten Sacverftändigen in der Amtlichen Beilage des Regierungs: 
blatts befannt geben. 

I. Zuftändig zum Erlaß der Unterfagungsverfügungen gemäß Artikel 
3 fowie zur Entjcheidung über den Einfprucd gemäß Artikel 4 iſt 
die untere DVerwaltungsbehörde. Bor der Unterfagung ift tunlichft 

25 
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einer der gemäß Artikel 1 bejtellten Sachverftändigen zu hören; 
vor der Erteilung des Bejcheides auf den Einfprud (Artikel 4) 
muß die Anhörung eines folchen Sacjverftändigen erfolgen. Der 
den Einfpruch zurückweiſende Beſcheid kann im Wege des Refurfes 
gemäß 88 20, 21 der Gewerbeordnung — vergl. Berordnung, 
betreffend die in Gemäßheit der Gewerbeordnung fungierenden Be- 
hörden und das Verfahren derjelben, vom 25. September 1869 — 
angefochten werden. 

Schwerin, den 17. April 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Minijterium des Inrern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekauntmachung vom 18. April 1907, betreffend Abänderung der Ant. 

führungsbeftimmungen zu dem Geſetz über die Befämpfung gemeingefährlidher 

Kranfheiten. 

Unter Bezugnahme auf die Befanntmachung vom 12, März 1904 (Regierungs: 
Blatt von 1904 Nr. 5 ©. 21) macht das unterzeichnete Minifterium auf die 
in Nr. 15 des Reich3-Gejegblatte8 von 1907 veröffentlichte, nachitehend hier- 
unter abgedructe Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Ausführungs- 
beftimmungen zu dem Geſetze über die Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krankheiten, aufmerkſam. 

Schwerin, den 18. April 1907, 

Großherzoglich Medlenburgijches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

Bekanntmachung. 

betreffend Abänderung der Ausführungsbeſtimmungen zu dem Geſetz über 

die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Vom 5. April 1907. 

Der Bundesrat hat in feiner Sitzung vom 21. März 1907 auf Grund bes 8 22 des 
Geſetzes, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 
(Reichs⸗Geſetzblatt S. 306) beſchloſſen, die Ausführungsbeitimmungen — Belanntmahung 
vom 21. Februar 1904 (Reichs-Geſetzblatt S. 67) — zu ändern, wie folgt: 
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I. Befämpfung der Cholera. 
Unter Nr. 2 tritt an Stelle von Abf. 1 und 2 das Folgende: 

Zu 88 14, 18. An ber Cholera erkrankte oder frankheitsverbächtige 
Perſonen find ohne Verzug unter Beobachtung der Beitimmungen im 8 14 
Abf. 2 und 3 des Gefeges abzujondern. Als Frankheitsverbächtig find, ſolange 
nicht wenigſtens zwei in eintägigem Zwijchenraum angeftellte bafteriologifche 
Unterſuchungen den Choleraverbacht befeitigt haben, ſolche Perſonen zu betrachten, 
welche unter Erſcheinungen erfranft find, die den Ausbruch der Cholera befürchten 
laſſen. Eine mindeftens breimalige Unterfuhung ift namentlih in denjenigen 
Fällen erforberlih, in denen bas flinifche Bild den ſchweren Verdacht ber 
Cholera weiter beftehen läßt, trogbem die vorgenommenen zwei bafteriologijchen 
Unterfuchungen negativ ausgefallen find. Anſcheinend gefunde Perfonen, in deren 
Nusleerungen bei der bafteriologiihen Unterfuhung Choleraerreger gefunden 
wurden, find wie Kranke zu behandeln. 

Berlin, ben 5. April 1907. 

Der Reichsfanzler. 
In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

Mit diefer Nr. 16 wird ausgegeben: Nr. 16 des Reichs-Geſetzblatis von 1907. 
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Ntegierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 
Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 4. Mai 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Begleitbefcheinigung für Wildfendungen 
nad) dem Regierungsbezirt Schleswig. (2) Bekanntmachung, betreffend 
die Beförderung von Leichen auf Eifenbahnen. 

Bekanntmachnug vom 16. April 1907, betreffend Begleitbeicheinigung für Wild» 
fendungen nad dem Megierungsbezirf Schleswig. 

Auf Erfuchen des Königlich Preußifchen Kegierungs: Präfidenten zu Schleswig 
wird es hierdurch für das hiefige Großherzogtum zur allgemeinen Kenntnis 
gebracht, daß für den ganzen Umfang des Negierungsbezirts Schleswig neuer: 
dings eine Polizeiverordnung über den Verkehr mit Wild erlaffen worden ift, 
welche für Wildfendungen aus dem hiefigen Großherzogtum die Begleit- 
befcheinigung einer Ortspolizeibehörde oder eines öffentlichen Forſt- und Jagd— 
beamten über den rechtmäßigen Erwerb des verfandten Wildes vorjchreibt. 

In der Beicheinigung muß angegeben jein 

. die Wildart, bei Not, Damm: und Rehwild auch das Gejchlecht, 
. der Tag, an welchem, ſowie 
. der Jagdbezirk, in welchem das Wild erlegt oder gefunden wurde, 
. der Tag des Verkaufs oder der Verfendung, 
. da3 Datum der Ausfertigung der Beſcheinigung. je Bu — 

26 
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Tag und Monat der zu Ziffer 2, 4 und 5 vorgefchriebenen Daten 
find mit Worten (nicht mit Zahlen) anzugeben. 

Außerdem ınuß 
6. die Unterjchrift des Jagdberechtigten oder feines Vertreters vorliegen. 

Schwerin, den 16. April 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Miniiterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

Bekanntmachung vom 19. April 1907, betreffend die Beförderung von Leichen auf 
Eifenbahuen, 

Zur Ausführung des Bundesratsbejchluffes vom 21. März d. J. wegen Ab- 
änderung der Beftimmungen über die Beförderung von Leichen auf Eifenbahnen 
wird hiermit folgended verordnet: 

Die Beitimmung in Nr. 4 der Belanntmachung, betreffend die Be- 
förderung von Yeichen auf Eifenbahnen vom 17. März 1888 (Regierungs- 
Blatt 1888 Nr. 12) wird aufgehoben umd durch nacdhftehende Vor: 
ſchrift erſetzt: 

„Iſt der Tod im Verlauf von Pocken, Flecktyphus, Cholera oder 
Peſt eingetreten, ſo iſt die Beförderung der Leiche mittels der 
Eiſenbahn nur dann zuzulaſſen, wenn mindeſtens ein Jahr nach 
dem Tode verſtrichen iſt.“ 

Schwerin, den 19. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Miniſterien 
des Innern. Abteilung für Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Schmidt. Langfeld. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 10. . Mat 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (M 14.) Verordnung, betreffend die am 12. Juni 1907 Rattfinbende 

Berufs: und Betriebszählung. 

I. Abteilung. 
— — — 

(MX 14.) Verordnuug vom 8. Mai 1907, betreffend die am 12. Juni 1907 
ftattfindende Berufs: und Betriebszählung. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürſt zu Wenden, Schwerin und Nageburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Rojo und Stargard Herr ufw. 

Bur Durchführung der nach dem Reichögejeg vom 25. März 1907 (Reichs: 
Gefegblatt S. 87) am 12. Juni 1907 im Neiche vorzunehmenden Berufs: 
und Betriebszählung und der für diefe Zählung vom Bundesrat erlafjenen, 
in der Anlage A. auszugsmweife abgedructen Beftimmungen verordnen Wir 
nad) hausvertrugsmäßiger Verhandlung mit Seiner Königlichen Hoheit dem 
Großherzoge von Mecklenburg:Strelig und nach verfaffungsmäßiger Beratung 
mit Unferen getreuen Ständen, was folgt: 

81, 

Die in $ 2 der Beitimmungen des Bundesrats den Gemeindebehörden 
auferlegten Obliegenheiten find von den Ort3obrigfeiten zu erfüllen. Im 
Domanium find die Gemeindevorftände zur Mitwirfung verpflichtet. 

27 
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Auf allen den Grundftücen, welche dem Großherzoglichen Hofmarfchall- 
ante, fowie fonftigen zur Großherzoglichen Hofverwaltung aehörenden Behörden 
unterftellt find, foll die Zählung allgemein denjenigen Ortsobrigfeiten über: 
tragen fein, in deren Orisgrenzen diefelben belegen bezw. mit deren Gebiete 
diefelben in unmittelbarer Verbindung ftehen. 

In Zweifelsfällen beftimmt das Vlinifterium des Innern diejenige Orts: 
obrigfeit, welche die Zählung vorzunehmen hat. 

82. 
Die Ort3obrigfeiten können fich bei der Zählung zu ihrer Hülfe befonderer 

Beauftragter — Zähler oder Zählungs-Ausichüffe — bedienen. 
In den Städten find die Bürger und Einwohner, außerhalb der Städte 

die Ortsvorſteher, ſowie die Mitglieder der ländlichen Gemeinden verpflichtet, 
auf Berlangen ihrer Ortsobrigleit als Zähler oder in Zählungsausfchüffen 
zu wirfen. 

Auf Kirchendiener erſtreckt fich diefe Verpflichtung nicht. 

| 83. 
Im übrigen gelten für die Verpflichtungen der Ortsobrigfeiten die ihnen 

aus dem Minifterium des Innern zugehenden Anweifuugen und Formulare, 
für die Verpflichtungen derjenigen, welche bei der Zählung Angaben zu machen 
haben, die Vorjchriften des 8 5 des Neichsgejeges vom 25. März 1907. 

Strafen auf Grund diefes $ 5 fünnen durch polizeiliche Strafverfügung 
fejtgefeßt werden. 

Gegeben durch Unfer Staat3-Minifterium. 

Schwerin, den 8. Mai 1907. 

Auf befonderen Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Prejjentin. Langfeld. 

Anlage A. 

Beſtimmungen, 
betreffend die Vornahme einer Berufs- und Betriebszählung auf Grund 

des Reichsgeſetzes vom 25. März 1907. 

81. 
Die durch Reichsgeſetz vom 25. März 1907 (RKeichs-Geſetzblatt S. 87) angeordnete 

Berufs: und Betriebszählung findet am 12. Juni 1907 jtatt. 
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$ 2. 
Die Zählung erfolgt gemeindeweife. Ihre unmittelbare Ausführung liegt den Gemeinde: 

behörden ob, welche unter ihrer Verantwortlichfeit dafür einen bejonderen Zählungsausfchuß 
(in großen Gemeinden aud; mehrere Ausſchüſſe) einfegen fönnen. Someit möglich), find 
freiwillige Zähler heranzuziehen. 

$ 3. 
Die Angaben find von den einzelnen Haushaltungen durd) Eintragung in die Zählungs: 

formulare zu machen. Die Pflicht der Angabe und der Eintragung liegt für die Haushaltungs- 
liſten ben Haushaltungsvorftänden, als welche auch einzeln lebende Perſonen mit befonderer 
Wohnung und eigener Hauswirtſchaft gelten, für die Land- und Forſtwirtſchaftskarten, Ge- 
werbebogen und Gemerbeformulare den Betriebsinhabern oder deren Vertretern ob. Aushilfs- 
weile kann die Eintragung auf Grund der gemachten Angaben von Zähler bewirkt werben. 

54. 

Bei der Sablung fommen folgende Drudfahen in Anwendung: 
Druckſache Nr. I. Haushaltungslifte, 

II. Land» und Forſtwirtſchaftskarte, 
3 „ 41la. Germwerbebogen, 

IIIb. Gemerbeformular, 
e „ IV. Anweiſung für die Zähler, 
" r V. Kontrollifte, 

VI. Anmweifung für die Gemeindevorftände, 
w „ VI. Gemeindebogen. 

. rer re a haha er RR rear es 

85. 

Die Landesregierungen werden tunlichſe darauf Bedacht nehmen, daß Veranſtaltungen, 
welche den Stand der ortsanweſenden Bevölkerung vorübergehend weſentlich ändern können, 
wie öffentliche Verſammlungen, Feſte, Jahr-⸗, Kram» und Viehmärkte, Truppenmärſche und 
:verlegungen, Gerichteſitzungen * — gel der Zahlung is — 
.».ee 8 2 8 re rer rt rer re re hr ra Tr — er da 

89. 
Die zur Ausführung der Zählung weiter erforderlichen DR. und —— 

machungen ſind von den —— zu erlaſſen. 

810. 

Über die Bearbeitung des Zähfmaterials zu ftatiftiichen Überfichten werben folgende 
Beltimmungen erlafjen: 

= 2, Vor der Bufammenjtellung ber Zählungsergebnifie zu "endgültigen Nachweiſungen 
haben die ſtatiſtiſchen Behörden die Angaben in ben Zählungsformularen eingehend zu pehfen 
und die erforderlichen — und ————— —— 
Th, Een 4 

. TR hehe 

u. ui 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Alecklenburg-Schwerin. 
Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 15. Mai 1907. 

Inhalt, 
I. Abteilung. (4% 15.) Verordnung, betreffend die Dienftvergehen der nichtrichterlichen 

laudesherrlichen Beamten, das Disziplinarverfahren gegen diejelben und 
deren Berjegung in den Ruheſtand zc. 

I: Abteilung. 
— —ñ — 

(M 15). Berordnung vom 3. Mai 1907, betreffend die Dienſtvergehen der nicht⸗ 

rihterlihen Iandeöherrlihen Beamten, das Disziplinarverfahren gegen diefelben 

und deren Berfegung in den Ruheſtaud ꝛc. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 

zu Wenden, Schwerin und Nageburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roſtock und Stargard Herr ze. 

Mir verordnen in Betreff der Dienftvergehen Unferer nichtrichterlichen Beamten, 
des Disziplinarverfahrens gegen diefelben, fowie in Betreff ihrer unfreimilligen 
Verſetzung auf ein anderes Amt oder in den einftweiligen oder dauernden 
Ruheſtand, was folgt: 

I, Allgemeine Beftimmungen. 

54: 
Die Verordnung findet Anwendung auf alle Beamte, welche durch eine 

von Uns oder von einer durch Uns dazu ermächtigten Behörde erteilte An: 

28 
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jtellungsurfunde in Unferer landesherrlichen Verwaltung auf einer beftimmten 
Dienſtſtelle oder al etatmäßige Beamte angeftellt worden find und für welche 
nicht die Verordnung vom 22, April 1879, betreffend die Dienftvergehen der 
Nichter 2c. (Regierungs-Blatt 1879 Nr. 11), maßgebend ift. 

Die 
Beamten, 

1. 

2. 

3. 
4. 

82. 
Verordnung findet entſprechende Anwendung auf die nachſtehenden 
ſofern ſie von Uns oder einer Unſerer Behörden angeſtellt find: 
die Profeſſoren und Beamten der Landesuniverſität und der mit 
dieſer verbundenen Inſtitute und Anſtalten; 
die mit den Rechten landesherrlicher Diener ausgeſtatteten Beamten 
rechtsfähiger Anſtalten, wie der Witwen-nftitute für Zivil- und 
Militärdiener bezw. für Prediger, Organiſten, Kantoren, Küſter 
und Lehrer, der Landesverſicherungsanſtalt für die Invaliden— 
verficherung 2c.; 
die Lehrer an den Schulen im Domanium; 
die Ortsvorfteher der Flecken ſowie die Dorfichulzen in Unferem 
Domanium. 

Die Vorfchriften der SS 77 bis 90 finden auf die Profefjoren der Yandes- 
univerfität und auf die Ort3vorfteher und DVorffchulzen im Domanium Feine 
Anwendung. 

83, 

Die Verordnung findet feine Anwendung auf: 

Als 

. die Beamten Unjeres Hofftaates, Marftalld, Hofjagdamtes ſowie 
Unferes Rabinetts; 

. Unfere Gendarmerie; 
. die auf Vorfchlag der Stände von Uns angeftellten Beamten; 
. die Beamten der Landarbeitshausvermwaltung: 
. die Beamten Unferer Eifenbahnverwaltung; 
. die Beamten, auf welche das Geſetz, betreffend die Rechtsverhältnifje 
der Neichsbeamten, vom 31. März 1873 Anwendung findet; 

. den Yandesrabbiner. 

84. 
landesherrliche Verwaltung im Sinne des $ 1 ift auch die Uns zu— 

ftehende Verwaltung der Landeskirche anzufehen. Im übrigen findet Die 
Verordnung auf Geiftliche, Küfter, Kantoren und Organiften in diefer Eigen- 
Ichaft feine Anwendung. 
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85. 

Die Vorfchriften der 88 9 bis 11, 13, 17 bis 22 über die Dienſt— 
vergehen und deren Beftrafung durch Ordnungsftrafen ſowie die Borjchrift 
des 8 59 über die Entlafjung eines Beamten ohne voraufgegangenes 
Disziplinarverfahren finden entfprechende Anwendung auf: 

1. Beamte, die ihr Amt nur fraft Auftrags verwalten; 
2. Beamte, die nicht auf einer beftimmten Dienjtftelle und nicht als 

etatmäßige Beamte angeftellt find, z. B. nicht etatmäßige Aſſeſſoren 
und Gehülfen, Referendare und andere im Borbereitungsdienfte 
beichäftigte Beamte. 

Die Vorfchriften über die Beftrafung der Dienftvergehen durch Ordnungs— 
trafen finden auch entjprechende Anwendung auf die zur Ausübung amtlicher 
Berrichtungen berufenen, aber zu Unjerer Verwaltung nicht in der Stellung 
eines Beamten, fondern nur in dem privatrechtlichen Verhältniffe eines 
Vienftverpflichteten ftehenden Perfonen. 

S 6. 

Oberſte Dienjtbehörden im Sinne diefer Verordnung find für die Beamten 
ihres Dienſtbereichs: 

das Staatsminifterium, die einzelmen Minifterien, das Militär: 
Departement, die Oberfte Verwaltungsbehörde Unferes Haushalts 
und der Oberfirchenrat. 

8 7. 
Zuftellungen erfolgen in dem durch diefe Verordnung geregelten Ver— 

fahren unter entfprechender Anwendung der für Zuftellungen von Amts wegen 
im gerichtlichen Verfahren maßgebenden Vorſchriften. Die einer Behörde oder 
einem Beamten, von denen eine Zuftellung ausgeht, zugemwiejenen Subaltern: 
und Unterbeamten jtehen im Sinne diefer Vorſchriften den Gerichtsfchreibern 
bezw. Gerichtsdienern gleich. 

Hat ein Beamter, an den eine Zuſtellung erfolgen foll, feinen dienft- 
lihen Wohnſitz verlafjen, fo erfolgt, wenn fein Aufenthalt unbekannt ift, oder 
der Beamte fich außerhalb des Neichsgebietes aufhält, die Zuftellung in der 
legten Wohnung des Beamten an defjen dienftlihem Wohnorte. 

8 8. 
Die Entjcheidungen der PDisziplinar- und Verwaltungsbehörden darüber, 

ob und von welchem Zeitpunfte ab ein Beamter aus feinem Amte zu entfernen, 

28* 
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einftweilig oder endgültig in den Ruheſtand zu verfegen oder vorläufig feines 
Dienftes zu entheben fei, jomwie über die Verhängung von Ordnungsftrafen 
find für die Beurteilung der vor den Gerichten geltend gemachten vermögens: 
rechtlichen Anſprüche maßgebend. 

Das gleiche gilt von den Entfcheidungen darüber, ob die VBorausfegungen 
für die unfreiwillige VBerfegung des Beamten auf ein anderes Amt gegeben find. 

II. Dienftvergehen und deren Beflrafung. 

89. 
Ein Beamter, welcher | 

1. eine der Pflichten verlegt, die ihm fein Amt auferlegt, 
oder fich 

2. in oder außer feinem Amte eines Verhaltens ſchuldig macht, das ihn 
der für feinen Beruf erforderlichen Achtung unmürdig erfcheinen läßt, 

begeht ein Pienftvergehen und hat die Disziplinarbeftrafung verwirkt. 

8 10, 
Disziplinarjtrafen find: 

1. Ordnungsftrafen, 
2. Entfernung aus dem Amte. 

8S 11. 

DOrdnungsftrafen find: 
1. Warnung, 
2. Bermweis, 
3. Gelpftrafe bis zu dem Betrage des einmonatlichen Dienfteintommens, 

bei unbejoldeten Beamten und bei Beamten mit einem geringeren 
Dienfteintommen als 1200 ME. bis zu 100 ME. Geldftrafe kann 
mit Verweis verbunden werden. 

8 12. 

Die Entfernung aus dem Amte kann beftehen: 
1. in Strafverjegung. 

Die Strafverfegung erfolgt mit oder ohne Vergütung von Umzugs— 
foften durch Verſetzung auf ein gleichartige Amt. Sie wird durch 
die zuftändige Dienftbehörde in Ausführung gebracht. 
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Mit der Strafverfegung kann eine Geldftrafe bis zum Betrage 
des dritten Teiles des einjährigen Dienfteinfommens verbunden werden. 

2. in Pienjtentlafiung. 
Die Dienftentlaffung hat den Verluſt des Titel3 und Penfions- 

anfpruch® von Rechts wegen zur Folge. 
Gehört der Angefchuldigte zu den Beamten, welche einen An- 

ſpruch auf Penfion haben, und laſſen bejondere Umftände eine mildere 
Beurteilung zu, jo kann die Disziplinarbehörde in ihrer Entjcheidung 
zugleich fejtfegen, daß dem Angejchuldigten ein Teil der Penſion auf 
Lebenszeit zu belafjen fei. 

$ 18. 
Welche der in den 88 10 bis 12 beftimmten Strafen anzumenden fei, 

ift nad) der größeren oder geringeren Grheblichkeit des Dienftvergehens mit 
Rückſicht auf die gefamte Führung des Angefchuldigten zu bemeffen. 

8 14. 
Wegen Handlungen, die ein Beamter vor feiner Anftellung in Unferem 

Dienfte begangen hat, ift eine Disziplinarbeftrafung dann zuläffig, wenn jene 
Handlungen die Entfernung aus dem Amte ($ 10 Nr. 2) begründen. 

$ 15. 
Auf Beamte, welche einftweilig in den Ruheſtand verſetzt worden find, 

finden in Anjehung der Dienftvergehen und deren Veſtrafung die für die im 
Dienfte befindlichen Beamten beftehenden Vorfchriften entjprechende Anwendung. 

8 16, 

Beamte, welche dauernd in den Ruheſtand verjegt oder au dem Amte 
mit Beibehaltung von Titel und Nang entlaffen worden find, unterliegen der 
Disziplinarbeftrafung: 

1. wegen der Dienjtvergehen, deren fie ſich vor dem Ausfcheiden aus 
dem Amte fchuldig gemacht haben, wenn 
a) das PDisziplinarverfahren jchon vor jenem Zeitpunkte anhängig 

gemacht ift, 
oder 

b) da8 Dienitvergehen in einer Handlung befteht, welche die Ent: 
fernung aus dem Amte ($ 10 Nr. 2) begründet; 

2. wegen der Dienftvergehen, die in der Verlegung der Pflicht zur 
Wahrung des Amtsgeheimnifjes beitehen. 



130 Nr. 19, 1907. 

In Anjehung der Beftrafung finden die für die im Dienfte befindlichen 
Beamten beitehenden Vorfchriften mit der Maßgabe entjprechende Anwendung, 
daß an Stelle der Strafverfegung auf Minderung der Penfion um höchitens 
den fünften Teil ihres einjährigen Betrags und an Stelle der Dienftentlaffung 
auf Verluſt des Titels beziehungsweife Penſionsanſpruchs zu erkennen ift. 

8 17. 

Wird gegen einen Beamten eine ftrafgerichtliche Unterfuchung eröffnet, fo 
ift während deren Dauer wegen der nämlichen Tatjache das Disziplinarverfahren 
nicht zu eröffnen und das letztere auszufegen, wenn die Eröffnung bereits ftatt- 
gefunden hat. 

Diefe Vorjchrift findet feine Anwendung, wenn im Strafverfahren eine 
Hauptverhandlung nicht ftattfinden kann, weil der Angeklagte abwesend ift. 

S 18, 

Iſt im gerichtlichen Strafverfahren auf Freiſprechung erkannt, fo findet 
wegen der Tatjachen, welche in ihm zur Erörterung gefommen find, ein 
Disziplinarverfahren nur infofern ftatt, al3 diefe Tatſachen an ſich und ohne 
ihre Beziehung zu dem gejeglichen Tatbeftande der jtrafbaren Handlung, welche 
den Gegenftand der Unterfuchung gebildet hat, eine Disziplinarbeftrafung 
begründen. 

ft im gerichtlichen Strafverfahren eine Verurteilung ergangen, welche 
den Verluſt des Amtes nicht zur Folge hat, jo bleibt der Behörde, welche 
über die Einleitung des Disziplinarverfahrens zu verfügen hat ($ 32), die 
Entjcheidung darüber vorbehalten, ob außerdem ein Disziplinarverfahren ein- 
zuleiten oder fortzuſetzen jei. 

111. Disziplinarverfaßren. 

1. VBerhängung von Orduungsitrafen. 

8 19. 

Zur Verhängung von Ordnungsftrafen, mit Einjchluß der Anordnung 
ihrer Vollſtreckung, ſind alle dem Angefchuldigten vorgejeßten Behörden und 
Beamten jowie die Disziplinarfammer ($ 24) befugt. 

Zur Verhängung von Ordnungsftrafen gegen die Subaltern- und Unter: 
beamten einer Behörde find von den Mitgliedern diefer Behörde der Vorſitzende 
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oder das mit der allgemeinen Dienftaufficht betraute Mitglied und im Be- 
hinderungsfalle deren Vertreter befugt. 

Zur Verhängung von Ordnungsitrafen gegen die einftweilig oder dauernd 
in den Ruheſtand verjegten oder mit Beibehaltung von Titel und Rang ent- 
lafjenen Beamten ($$ 15, 16) find die bisherige oberfte Dienftbehörde des 
Beamten und die Disziplinarfammer befugt. 

820. 
Die Vorfchriften, durch welche für gewiſſe Beamte die Zuftändigfeit zur 

Berhängung von Ordnungsftrafen abweichend von den Vorfchriften des 8 19 
geregelt wird, bleiben unberührt. 

$ 21. 

Vor der Berhängung einer Ordnungsftrafe ift tunlichjt dem Beamten 
Gelegenheit zu geben, fich über das ihm zur Laſt gelegte Dienftvergehen zu 
verantworten. 

8 22. 

Sofern die Ordnungsſtrafe nicht von der oberjten Dienjtbehörde verhängt 
worden ift, kann fie durch eine im Auffichtsmege zu erledigende Beſchwerde 
angefochten werden. 

Die Beichwerde hat auffchiebende Wirkung. 

2. Entfernung aus dem Amte. 

a) Disziplinarbehörden. 

8 23. 
Zur Berfügung der Entfernung aus dem Amte find zuftändig: 

1. in erſter Inſtanz: 
a) die oberfte Dienftbehörde ($ 6) in Anfehung der Kanzlei-, 

Bureau: und Kajjendiener, Aktenboten, Akttenfahrer, Pförtner, 
Wärter,insbefondere Chaufjeewärter, Wächter, Heizer, Mafchiniften 
und anderer gleichartiger, lediglich zu mechanischen Dienft- 
leiftungen beftimmter Beamten; 

b) die Disziplinarfammer ($ 24) in Anfehung aller übrigen Beamten. 
2. in zweiter Inſtanz: 

da3 Staatäminifterium. 
Welhe Beamten unter die Vorfchrift des Abſatz 1 Ziffer 1a fallen, 

beftimmt im Zweifel das Staatsminifterium. 
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8 24. 
Die Disziplinartammer hat ihren Sik in Schwerin und führt die 

Bezeichnung: 
„Sroßherzogliche Disziplinarfammer für nichtrichterliche Beamte“ 
Ihre vorgejegte Dienftbehörde ift das Staatsminiſterium. 

82. 
Die Disziplinartammer befteht aus neun Mitgliedern, von denen jech® zu 

Unferen nichtrichterlichen, drei zu Unſeren richterlichen Beamten gehören follen. 

Die Mitglieder werden von Uns auf die Dauer von fünf Jahren, jedoch 
nicht über die Dauer des von ihnen bei ihrer Ernennung befleideten Amtes 
hinaus ernannt. Die Ernennung fann ohne Zuftimmung des Ernannten nicht 
zurücgenommen werden. Das infolge Ablaufs der fünf Jahre oder Aus: 
cheidens aus dem bisherigen Amte zurüctretende Mitglied kann von neuem 
ernannt werden. 

Jeder Unferer Beamten ift verpflichtet, der Ernennung zum Mitgliede 
der Disziplinarfammer Folge zu leijten. 

Das Dienftalter der Mitglieder beftimmt fich nach dem Tage ihrer erften 
Ernennung zum Mitgliede der Disziplinartammer. Bei gleichzeitiger Ernennung 
gibt das höhere Lebensalter den Ausjchlag. 

8 26. 
Der Borfiende wird von Uns aus den Mitgliedern der Disziplinar- 

fammer ernannt. Im Behinderungsfalle wird er durch daS dem Pienftalter 
nad ältefte Mitglied vertreten. 

$ 27. 

Der Disziplinarfammer werden die erforderlichen Subalternbeamten und 
Unterbeamten beigeordnet. 

g 28. 
Die Mitglieder und Beamten der Disziplinarlammer werden vor dem 

Antritt ihres Amtes unter Zurücjührung auf den von ihnen geleifteten 
Dienfteid durch einen Beauftragten Unferes Staatsminifteriums verpflichtet. 

Sie erhalten Erſatz der Reiſekoſten und fonjtigen Auslagen nach den für 
ihre fonftige dienftliche Stellung maßgebenden Vorſchriften. Ihnen kann aud) 
eine Vergütung für ihre Tätigkeit bewilligt werden. 
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8 29. 
Die Disziplinarfammer verhandelt und entfcheidet in den einzelnen Sachen 

in der Befegung von fünf Mitgliedern, mit Einfchluß des Vorſitzenden. Bon 
diefen müſſen drei michtrichterliche, zwei richterliche Mitglieder fein. Im 
übrigen bejtimmt der Vorfigende, welche Mitglieder an den einzelnen Ber: 
handlungen teilnehmen jollen. 

Kann die Disziplinarfammer wegen Behinderung der Mitglieder nicht 
vorſchriftsmäßig bejegt werden, jo wird dem behinderten Mlitgliede für die 
Dauer der Behinderung unter entjprechender Anwendung der VBorfchriften des 
$ 25 ein Vertreter beftellt. 

Die Vorfchriften des Gerichtsverfafjungsgejeßes über die Situngspolizei 
ſowie über die Beratung und Abjtimmung finden entjprechende Anwendung. 

8 30. 

An den Berhandlungen gegen Profefjoren und Beamte der Landes— 
univerfität jollen an Stelle von zwei nichtrichterlichen Mitgliedern teilnehmen 
der juriftifche Beifiger des Engeren Konzil und ein zweites von Rektor und 
Konzil aus den ordentlichen Profefjoren auf die Dauer von 5 jahren ge- 
mwähltes Mitglied. 

Im Behinderungsfalle werden vertreten: der juriftifche Beifiger des Engeren 
Konzils durch das ihn in diefer Stellung vertretende Mitglied der juriftiichen 
Fakultät und das zweite Mitglied durch einen ihm von Rektor und Konzil aus 
den ordentlichen Profefjoren auf die Dauer von 5 Jahren gewählten Vertreter. 

8 81. 
Die Disziplinarlammer ift zur Verfügung der Zwangsvollſtreckung befugt, 

b. Berfahren in erfter Inſtanz. 

& 32. 

Der Entfernung aus dem Amte bezw. der Erkennung auf Verluſt des 
Titel und des Penfionsanjpruchs muß ein fürmliche® Disziplinarverfahren 
vorhergehen. Die Einleitung desjelben wird von der oberjten Dienftbehörde 
verfügt. 

Das Disziplinarverfahren befteht in einer jchriftlichen VBorunterfuchung 
und in den zur Zuftändigfeit der Disziplinarfammer gehörigen Fällen ($ 23 
Ziffer 1b) in einer mündlichen Verhandlung vor der Disziplinarfammer. 

29 
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S 33. 

Die oberfte Dienftbehörde ernennt den unterfuchungsführenden Beamten, 
welchen alle im gewöhnlichen Strafverfahren dem Unterfuchungsrichter zu: 
ftehenden Befugnifje, mit Einfluß der Befugnis zur Verfügung der Zwangs— 
vollftreetung, zulommen, Zum unterfuchungsführenden Beamten fann mit 
Genehmigung des Auftizminifteriums auch ein Richter oder Staatsanwalt 
ernannt werden, Auf den unterfuchungsführenden Beamten finden die Vor: 
fchriften des $ 25 Abſatz 3 und des 8 28 Abſatz 2 entfprechende Anwendung. 

Iſt Gefahr im Verzuge, jo fönnen auch vor der Einleitung des Disziplinar: 
verfahrens von den vorgejegten Behörden und Beamten Unterfuchungshandlungen 
zur Sicherung des Beweiſes vorgenommen werden. 

S 34, 

In der Vorunterfuchung wird der Angefchuldigte unter Mitteilung der 
Anſchuldigungspunkte vorgeladen und, wenn er erjcheint, mit feinen Erklärungen 
und Anträgen gehört. 

Die Zeugen werden, nach Befinden eidlich, vernommen und die fonftigen 
Beweife erhoben. Den Vernehmungen der Zeugen darf der Angejchuldigte 
nicht beimohnen; eine Ausnahme findet ftatt in den im $ 23 Ziffer 1a 
bezeichneten Disziplinarfällen forie bei der Vernehmung von Zeugen, welche 
vorausfichtlich bei der mündlichen Verhandlung nicht erjcheinen können, jofern 
der Unterfuchungszwec nicht gefährdet wird. 

Die Verhaftung, vorläufige Feſtnahme oder Vorführung des Angefchuldigten 
ift unzuläffig. 

8 35. 
Über jede Unterfuhungshandlung ift durch einen vereideten Protofoll- 

führer ein Protofoll aufzunehmen. Den vernommenen Perfonen ift ihre 
Ausfage unmittelbar nach der Protokollierung vorzulejen, um ihnen Gelegen- 
heit zur Berichtigung und Ergänzung zu geben. 

8 36. 

Wenn der unterfuchungsführende Beamte den Zweck der Vorunterfuchung 
für erreicht erachtet, jo teilt er die Akten der oberſten Pienftbehörde mit 
unter Darlegung des Inhalts der erhobenen Beweife. Hält die oberjte 
Dienftbehörde eine Ergänzung der Vorunterfuchung für erforderlich, jo hat 
der Unterfuchungsführer ihrer Anordnung zu entiprechen und fodann die 
Akten der oberften Dienftbehörde wieder vorzulegen. 
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8 37. 
Bevor der unterfuchungsführende Beamte die Vorunterfuchung fchließt, 

hat er dem Angefchuldigten den „inhalt der erhobenen Beweiſe mitzuteilen 
und ihm Gelegenheit zu feiner Verteidigung zu geben. 

8 38. 

Die oberjte Dienftbehörde kann auf Grund der Ergebniffe der Vor— 
unterfuchung 

1. das Verfahren einftellen und geeignetenfall3 eine Ordnungsftrafe 
verhängen, oder 

2. in den zu ihrer Zuftändigfeit gehörigen Fällen ($ 23 Ziff. 1a) 
die Entfernung des Angefchuldigten aus dem Amte verfügen, bezw. - 

3. in den zur Zuftändigfeit der Disziplinarfammer gehörigen Fällen 
($ 23 Ziff. 1b) die Sache vor die Disziplinarkammer vermweijen. 

8 39, 
Die Entfcheidung der oberften Dienftbehörde ift, fofern fie nicht auf 

Verweifung der Sache vor die Pisziplinarfammer lautet, mit Gründen zu 
verjehen und dem Angefchuldigten zuzuftellen. 

840. 
Beichließt die oberfte Dienjtbehörde die Verweiſung der Sache vor die 

Disziplinarfammer, fo ernennt fie einen Beamten, der in dem weiteren Ber- 
fahren die Vertretung der Staatsanwaltfchaft zu übernehmen hat. Mit 
Genehmigung des Juftizminifteriums kann ein Richter oder Staatsanwalt 
dazu ernannt werden. Die Vorjchriften des $ 25 Abjah 3 und des $ 28 
Abſatz 2 finden entiprechende Anwendung. 

Der Vertreter der Staatsanwaltichaft hat die Anklagefchrift anzufertigen 
und bei der Disziplinarkammer mit den Akten einzureichen. 

Die Anklagefchrift hat das dem Angefchuldigten zur Laft gelegte Dienft- 
veraehen unter Hervorhebung der dasjelbe begründenden Tatjachen zu bezeichnen, 
die weſentlichen Ergebnifje der jtattgehabten Ermittelungen zu enthalten und, 
foweit in der mündlichen Verhandlung Beweife erhoben werden follen, die 
Beweismittel anzugeben. 

Ä 841. 
Nah Eingang der Anklageichrift beftimmt der Vorſitzende der Disziplinar: 

fammer eine Sigung zur mündlichen” Verhandlung und veranlaßt zu diefer 
die Ladung des Angejchuldigten bei abjchriftlicher Mitteilung der Anklagefchrift. 

29* 
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Der Angefchuldigte kann fich eines bei einem meclenburgifchen Gerichte 
zugelafjenen Rechtsanwalts, eines in Unferem Dienfte ftehenden Beamten oder 
eines Nechtslehrers an der Landesuniverjität al3 Verteidigers bedienen. Dem 
Verteidiger ift die Einficht der Vorunterſuchungẽ-Akten zu geftatten. 

Der Vertreter der Staatdanwaltjchaft wird von der Situng durch Vor— 
zeigung der Verfügung benachrichtigt, durch welche die Sitzung beſtimmt ift. 

8 42. 

Die mündliche Verhandlung findet ftatt, auch wenn der Angefchuldigte 
nicht erfchienen ift. Derjelbe kann fich durch eine der im 8 41 Abf. 2 
bezeichneten Perfonen, welche mit fchriftlicher Vollmacht zu verjehen ift, vertreten 
laflen. Die Pisziplinarfammer kann das perfönliche Erfcheinen de3 An- 
gejchuldigten unter der Warnung anordnen, daß bei feinem Ausbleiben ein 
Verteidiger zu feiner Vertretung nicht werde zugelaffen werden. 

8 43, 
Auf die Ausſchließung und Ablehnung der Mitglieder der Disziplinar- 

fammer finden die VBorfchriften der Strafprozeßordnung über die Ausfchließung 
und Ablehnung der Nichter entiprechende Anmendung. Ablehnungsgejuche 
wegen Bejorgnis der Befangenheit find bei Vermeidung des Ausjchluffes 
jpäteftens vor Beginn der mündlichen Verhandlung bei der Disziplinarfammer 
anzubringen. Über die Ablehnung entfcheidet die Disziplinarkammer ohne 
Mitwirkung des betreffenden Mitglieds; eine Anfechtung der Entjcheidung 
findet nicht ftatt. 

8 44. 

Die mündliche Verhandlung vor der Disziplinarfammer ift nicht öffentlich. 

8 46. 

Bei der mündlichen Verhandlung wird der wefentliche Inhalt der Anklage: 
ichrift von dem Vertreter der Staatsanmwaltjchaft vorgetragen. 

Der Angefchuldigte wird vernommen, Geſteht er die den Gegenftand 
der Anfchuldigung bildenden Tatſachen zu und beftehen gegen die Glaub» 
würdigfeit feines Geftändnifjes feine Bedenken, jo fann die Disziplinarfammer 
bejchließen, daß eine Beweisaufnahme nicht ftattfinden foll. 

Anderenfall3 gibt ein von dem VBorfigenden der Disziplinarlammer aus 
der Zahl der Mitglieder ernannter Berichterftatter auf Grund der bisherigen 
Verhandlungen eine Darjtellung der Bemweisaufnahme, joweit fie fi) auf die 
in der Anklagefchrift enthaltenen Anfchuldigungspunfte bezieht. 
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Die Berichterftattung und die Vernehmung des Angefchuldigten gefchieht 
in Abwefenheit der zu vernehmenden Zeugen. 

Die Disziplinarfammer bejchließt, ob und in welchem Umfange noch eine 
weitere Beweisaufnahme erfolgen foll, ohne hierbei durch Anträge, VBerzichte 
oder frühere Befchlüffe gebunden zu fein. 

Zum Schluß erhalten der Vertreter der Staatsanwaltichaft und fodann 
der Angefchuldigte zu ihren Ausführungen und Anträgen das Wort. Dem 
Vertreter der Staatsanwaltjichaft jteht das Recht der Erwiderung zu; dem 
Angeichuldigten gebührt das letzte Wort. 

$ 46, 
Die Disziplinarfammer kann nach freiem Grmefjen vor oder im Laufe 

der mündlichen Verhandlung die Vernehmung von Zeugen und Sachverftändigen 
außerhalb der mündlichen Verhandlung durd ein beauftragtes Mitglied oder 
einen erfuchten Richter oder in der mündlichen Verhandlung anordnen. Gie 
erläßt die hierfür ſowie für die Herbeifchaffung anderer Beweismittel erforder: 
lichen Anordnungen und verlegt nötigenfall® die Fortſetzung der Ver— 
handlung auf einen anderen Tag, welcher dem Angefchuldigten befannt zu 
machen ift. 

Die Vernehmung der Zeugen und Gacverftändigen muß auf Antrag 
des Vertreters der Staatsanwaltjchaft oder des Angefchuldigten in der 
mündlichen Verhandlung erfolgen, fofern nicht vorausfichtlich der Zeuge oder 
Sacverftändige am Gricheinen in der mündlichen Verhandlung verhindert oder 
fein Erjcheinen wegen großer Entfernung befonder8 erjchwert fein wird. 

Die Ausfage eines außerhalb der mündlichen Verhandlung vernommenen 
Zeugen oder Sachverftändigen, deifen Vernehmung nicht in Gemäßheit des 
Abjages 2 in der mündlichen Verhandlung erfolgen muß, ift, fofern es der 
Bertreter der Stantsanmwaltfchaft oder der Angefchuldigte beantragt oder die 
Disziplinarfammer e3 für erforderlich erachtet, zu verlefen. 

Für das Beweisverfahren find im übrigen die Borfchriften der Straf: 
prozebordnung maßgebend. Dies gilt insbefondere von der Borladung der 
Zeugen und Sachverftändigen ſowie deren Beftrafung im Falle des 
Ungehorfams. Über die Beeidigung eines Zeugen oder Sachverftändigen 
entjcheidet, ſoweit nicht ein geſetzliches Hindernis entgegenfteht, die Disziplinar- 
fammer nad) ihrem freien Ermeſſen. 
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8 47. 

Bei ihrer Entjcheidung hat die Disziplinarfammer nach ihrer freien, aus 
dem Inbegriffe der Verhandlungen und Beweiſe gefchöpften Überzeugung zu 
beurteilen, inwieweit die Anfchuldigung für begründet zu erachten ift. 

Iſt die Anfchuldigung nicht begründet, jo jpricht die Pisziplinarfammer 
den Angejchuldigten frei. 

Iſt die Anfchuldigung begründet, jo fann die Disziplinarfammer ftatt 
auf Entfernung aus dem Amte auf eine Ordnungsitrafe erkennen. 

Die Entſcheidung, welche mit Gründen verjehen fein muß, wird in der 
Sitzung, in welcher die mündliche Verhandlung beendigt worden ift, oder 
Ipäteften® innerhalb der darauf folgenden vierzehn Tage verkündet. Eine 
Ausfertigung der Entjcheidung wird dem Angefchuldigten zugeitellt. 

848. 
Über die mündliche Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, welches 

die Namen der Anmwefenden und die mwejentlichen Ergebniffe der Verhandlung 
enthalten muß. Das Protofoll wird von dem Vorſitzenden und dem Protokoll: 
führer unterzeichnet. 

c. Berfahren in zweiter Inſtanz und Wiederaufnahme des 

Verfahrens. 

849. 
Gegen die Entſcheidung der Disziplinarkammer ſteht ſowohl dem Ver— 

treter der Staatsanwaltſchaft als dem Angeſchuldigten die Beſchwerde an das 
Staatsminiſterium zu. 

Die Beſchwerde kann nur darauf geſtützt werden, daß von der Disziplinar— 
kammer eine geſetzliche Vorſchrift oder ein Rechtsgrundſatz oder eine Ver— 
waltungsvorſchrift oder ein Verwaltungsgrundſatz nicht oder nicht richtig 
angewendet worden ijt. 

8 50, 
Die Beichwerde muß innerhalb der Einlegungsfrift zu Protofoll oder 

ichriftlich bei der PDisziplinarfammer eingelegt und bis zum Ablaufe der 
Rechtfertigungsfrift fchriftlich gerechtfertigt werden. Bon jeiten des Ange: 
ichuldigten kann dies auch durch einen Bevollmächtigten gejchehen 

Die Einlegungs- ſowie die Nechfertigungsfrift betragen je zwei Wochen. 
Die Einlegungsfrift beginnt für den Vertreter der Staatsanwaltjichaft mit dem 



Nr. 19. 1907. 139 

Ablaufe des Tages, an welchem die Entjcheidung verkündet, für den Ange- 
ihuldigten mit dem Ablaufe des Tages, an welchem ihm die Ausfertigung 
der Entjcheidung zugeftellt worden ift. Die Rechtfertigungsfrift beginnt mit 
dem Ablaufe der Einlegungsfrift. 

8 51. 
Die Einlegung der Bejchwerde und die etwa eingegangene Beſchwerde— 

Ihrift wird dem Gegner zugejtellt. 
Binnen zwei Wochen nad erfolgter Zuftellung fann der Gegner eine 

Beantwortungsjchrift einreichen. 

8 52. 
Die in den 88 50 und 51 beftimmten Friften fünnen aus zwingenden 

Gründen von der Disziplinarlammer auf Antrag oder von Amt3 wegen ver- 
längert werden. 

8 58. 
Nach Einreichung der Beantwortungsfchrift ($ 51) oder nad) Ablauf der 

dafür beftimmten Friſt werden die Akten dem Staatsminifterium vorgelegt. 
Iſt die Beſchwerde unftatthaft oder nicht in der vorgejchriebenen Form 

oder Friſt eingelegt, jo ift fie als unzuläffig zu verwerfen. Anderenfalls 
kann das Staatsminifterium endgültig in der Sache entjcheiden oder unter 
Aufhebung der angefochtenen Entſcheidung die Sache zur andermweiten Ver: 
handlung und Entſcheidung an die Disziplinartammer zurüctverweiien. In 
legterem Falle Hat die Pisziplinarfammer die rechtlihe und Ddienftliche 
Beurteilung, welche der Aufhebung der angefochtenen Entfcheidung zu Grunde 
gelegt ift, feiner neuen Entjcheidung zu Grunde zu legen. 

Erachtet das Staatdminifterium vor Abgabe feiner Entjcheidung weitere 
Ermittelungen oder Beweiserhebungen für erforderlich, jo kann es die Vor- 
nahme der Ermittelungen und die Erhebung der Beweiſe der Disziplinar- 
kammer übertragen. 

Die Entjcheidung des Staatsminifteriums wird dem Vertreter der Staats— 
anwaltichaft und dem Angefchuldigten zugeftellt, 

8 54. 
Gecgen die Entjcheidung der oberften Dienftbehörde, durch welche die Ent- 
fernung des Angefchuldigten aus dem Amte verfügt worden ift ($ 38 Ziff. 2), 
ann, jofern die Entfcheidung nicht von dem Staatsminifterium erlaffen worden 
it, der Angefchuldigte die Bejchwerde in der Form einer Vorftellung bei der 
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oberften Dienftbehörde einlegen. Auf die Einlegung und Rechtfertigung der 
Befchwerde finden die Vorfchriften des $ 49 Abf. 2 und des 8 50 entjprechende 
Anwendung. 

Über die Beichwerde wird auf Grund eines Beichlufjes entjchieden, welcher 
von dem Staatdminifterium einzuholen: ift. 

8 586. 

Die Wiederaufnahme des durch rechtsfräftige Entfcheidung der Disziplinar: 
fammer oder durch die Befchwerdeentjcheidung des Staatsminifteriums ($ 53) 
in anderer Weife al durch Verhängung einer Ordnungzftrafe erledigten Ver: 
fahrens fann in den Fällen des $ 399 der Strafprozekordnung von dem Ver: 
urteilten, in den Fällen des $ 402 von der vorgejegten Dienftbehörde beantragt 
werden. Ein Antrag, welcher auf die Behauptung einer ftrafjbaren Handlung 
gegründet werden joll, ift nur dann zuläffig, wenn wegen diejer Handlung eine 
rechtsfräftine Verurteilung ergangen ift, oder wenn die Einleitung oder Durch): 
führung eines Strafverfahrens aus anderen Grünven als wegen Mangels an 
Beweis nicht erfolgen fann. 

Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ift fchriftlich zu ftellen; 
derfelbe muß den gejeglichen Grund der Wiederaufnahme ſowie die Beweis: 
mittel angeben. Uber die Zulafjung des Antrags entjcheidet die Disziplinar: 
fammer ohne mündliche Verhandlung. Wird der Antrag für zuläffig erachtet, 
jo veranlaßt die Disziplinartammer durch ein beauftragtes Mitglied die Auf- 
nahme der angetretenen Beweiſe, ſoweit dieſe erforderlich ift. 

Nach Schluß der Bemweitaufnahmefind der Vertreter der Staatsanwaltichaftund 
der Angefchuldigte unter Beftimmung einer Friſt zur ferneren Erklärung aufzufordern. 

Der Antrag wird ohne mündliche Verhandlung als unbegründet verworfen, 
wenn die darin aufgeftellten Behauptungen nad) dem Ermefjen der Disziplinar- 
fammer feine genügende Beftätigung gefunden haben. Anderenfalls verordnet 
die Disziplinarfammer die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Erneuerung 
der mündlichen Verhandlung. 

Die vorftehenden Vorfchriften finden auf die Wiederaufnahme eines durch 
die Entjcheidung der oberften Dienftbehörde ($ 38 Ziffer 1, 2, $ 54) erledigten 
Verfahrens mit der Maßgabe entjprechende Anwendung, 

a) daß die oberfte Dienjtbehörde von Amts wegen oder auf den bei 
ihr zu ftellenden Antrag des Angejchuldigten nach freiem Ermeſſen 
über die Wiederaufnahme des Berfahrens entjcheidet; 

b) daß die Wiederaufnahme eines eingeftellten Verfahrens nur binnen 
5 Jahren vom Tage des Einftellungsbejchlufjes ab zuläffig ift. 
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d) Allgemeine Beftimmungen. 

8 56. 

Eine auf Dienftentlaffung lautende Entjcheidung der Disziplinarbehörde, 
gegen welche die Beſchwerde nicht mehr zuläffig ift, bedarf Unferer Beftätigung. 

8 57. 
Die Vorfchriften des $ 101 der Gerichtsfoftenordnung über die Koften 

des Disziplinarverfahrens gegen Richter (Negierungs - Blatt 1905 Nr. 18) 
finden auf die Koften des Verfahrens vor der Disziplinarfammer entjprechende 
Anwendung. 

Inſoweit der Angefchuldigte verurteilt wird, hat er die Koſten des 
Verfahrens ganz oder teilweife zu tragen. Die Disziplinarfammer beſtimmt 
hierüber in ihrer Entſcheidung. 

g 58. 
Die Einftellung des Disziplinarverfahrens muß erfolgen, jobald der Ans 

geihuldigte jeine Entlaffung aus dem Amte unter Verzicht auf Titel, Gehalt 
und Penfionsanfpruch nachfucht oder im Falle des $ 16 auf Titel bezw. Penjton 
verzichtet, vorausgefeßt, daß er jeine amtlichen Gejchäfte bereits erledigt und 
über eine ihm etwa amtlich anvertraute Vermögensverwaltung volljtändige 
Rechnung gelegt hat. Die Verhängung einer Ordnungsitrafe ift in diefem 
Falle nicht zuläffig. 

Die Koften des Disziplinarverfahrens fallen dem Angefchuldigten zur Laft. 

S 59. 

Beamte, welche auf Kündigung oder fonjt auf Widerruf angeftellt jind, 
fönnen ohne ein fürmliches Disziplinarverfahren von der Behörde, welche ihre 
Anftellung verfügt hat, jederzeit entlafjen werden. 

Den auf Kündigung angeftellten Beamten ift bis zum Ablaufe der 
Kündigungsfrift ihr volles Dienfteintommen zu belafjen, wenn fie vor jenem 
Jeitpunfte aus dem Dienfte entlaffen werden. 

3. Vorläufige Enthebung vom Amte. 

8 60. 
Die vorläufige Enthebung eines Beamten von feinem Amte fann von 

der oberjten Dienftbehörde verfügt werden: 

30 
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1. wenn gegen den Beamten der Verdacht eines Dienftvergehens vorliegt; 
2. wenn gegen den Beamten wegen eines Verbrechens oder Vergehens 

das Hauptverfahren im Strafverfahren eröffnet ift. 

In dringenden Fällen können, vorbehältlich der Genehmigung der oberften 
Dienftbehörde, auch die zunächſt vorgefesten Behörden oder Beamten die 
vorläufige Enthebung vom Amte verfügen. 

8 61. 
Wird gegen den Beamten im Strafverfahren die Unterfuchungshait 

verhängt oder eine Freiheitsjtrafe volljtreckt, jo tritt für die Dauer derjelben 
die vorläufige Enthebung vom Amte von Nechts wegen ein. 

4. Bejondere Beitimmungen über die Defekte der Beamten. 

Ss 62. 

Die Feititellung der Defekte an öffentlichem oder Privatvernögen, welche 
bei landesherrlichen Kaſſen oder anderen landesherrlichen Verwaltungen entdeckt 
werden, ift zunächit von der Auffichtsbehörde zu bewirken. AuffichtSbehörde 
ift die Behörde oder der Beamte, zu deren Geſchäftskreiſe die unmittelbare 
Aufficht über die Kaffe oder Verwaltung gehört. 

g 63. 
Bon der Auffichtsbehörde ift zugleich feitzuftellen, ob ein landesherrlicher 

Beamter und eintretenden Falls welcher Beamte nach den Vorſchriften des 
$ 70 für den Defeft zu haften hat, und bei einem Dejelt an Materialien, 
auf wie hoch die zu erftattende Summe in Gelde zu berechnen iſt. 

8 64. 
Ebenjo hat die Auffichtsbehörde die Defekte an jolchem öffentlichen oder 

Privatvermögen fejtzuftellen, welches, ohne zu einer landesherrlichen Kafje oder 
anderen landesherrlichen Verwaltung gebracht zu fein, vermöge befonderer 
amtlicher Anordnung in den Gewahrfam eines landesherrlichen Beamten ge: 
fommen: ift. 

g 65, 
Die Auffichtsbehörde kann fich bei der Feitftellung der Hilfe eines Rechnungs: 

oder Nevifionsbeamten bedienen. 
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8.66. 
Über den Betrag de3 Defekts, die Perfon des zum Erja verpflichteten 

Beamten und den Grund feiner Verpflichtung ift von der Auffichtsbehörde ein 
mit Gründen verfehener Beſchluß abzufafjen. 

8 67. 
Nach Befinden der Umftände kann die Behörde auch mehrere Bejchlüfje 

abfafjen, wenn ein Teil des Defekts jofort klar ift, der andere Teil aber noch 
weitere Ermittelungen notwendig macht, ingleichen, wenn unter mehreren Per: 
ſonen die Verpflichtung der einen fejtfteht, die der anderen noch zweifelhaft iſt. 

$ 68, 
Iſt die Auffichtsbehörde zugleich die oberjte Dienjtbehörde, jo iſt der 

Beſchluß nad) Maßgabe der 88 72 und 73 vollſtreckbar. 

In allen anderen Fällen unterliegt der Beichluß der Prüfung dev oberften 
Dienftbehörde und wird erſt nach deren Genehmigung vollſtreckbar. 

Bon dem Befchluffe ift der oberften Dienftbehörde unverzüglich Kenntnis 
zu geben. 

Der oberften Dienjtbehörde bleibt in allen Fällen unbenommen, einzu: 
Ihreiten und den Befchluß felbft abzufaffen oder zu berichtigen. 

8 69. 
In dem abzufaffenden Beichluffe ift zugleich zu beftimmen, welche Voll— 

ftredungs- oder Sicherheitsmaßregeln behujs des Erſathzes des Defektes zu 
ergreifen find. 

$ 70. 
Der Beichluß kann gerichtet werden: 
I. auf die fofortige vorläufige Enthebung desjenigen Beamten, bei welchem 

fich der Defekt ergeben hat, vom Amte; 
auf Hinwegnahme, auf Beichlagnahme und auf Berfiegelung aller 
Bücher, Alten und Papiere, Gelder oder Geldeswerte, welche der 
Beamte als folcher im Befis oder Gewahrfam hat; 

II. auf die unmittelbare Verpflichtung zum Erſatze des Defefts und zwar; 
I. gegen jeden Beamten, welcher Hinfichtlich des Defekts der Unter: 

ichlagung als Täter oder Teilnehmer nach der Überzeugung der den 
Beichluß faſſenden Behörde überführt ift; 

30* 
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2.a) gegen diejenigen Beamten, welchen die Kafje ꝛc. zur Verwaltung 
übergeben war, und zwar auf Höhe des ganzen Defekts, 

b) gegen jeden anderen Beamten, der an der Einnahme oder Aus: 
gabe, der Erhebung, der Ablieferung oder dem Transport von 
Kafjengelvern oder anderen Gegenftänden vermöge feiner dienft: 
lichen Stellung teilzunehmen hatte, jedoch nur auf Höhe des in 
feinen Gewahrſam gefommenen Betrages, 
fofern der Defekt nach der Überzeugung der den Beſchluß faſſenden 
Behörde durch grobes Verſehen entjtanden iſt. 

Das gleiche gilt gegen die in $ 64 genannten Beamten in den 
daſelbſt bezeichneten Fällen. 

871. 

Sind Beante, gegen welche die zwangsweife Einziehung des Defefts 
bejchlofjen wird, in der Verwaltung ihres Aıntes, wofür fie eine Amtsfaution 
geitellt haben, belafjen worden, fo haben diefelben wegen Erjates des Defekts 
andermweite Sicherheit zu leiften. Erfolgt die Sicherjtellung nicht, ſo findet die 
Zwangsvollftrefung zunächſt nicht in die Kaution, jondern in das übrige 
Vermögen ftatt. 

8 72. 

Soweit der Beichluß die im $ 70 unter I bezeichneten Maßregeln betrifft, 
wird er im Verwaltungswege vollzogen; es findet infoweit gegen den Bejchluß, 
fofern er nicht von der oberjten Dienjtbehörde ausgina, die Beſchwerde, jedoch 
ohne aufichiebende Wirkung, an die oberjte Dienitbehörde jtatt. 

Soweit der Beichluß die in $ 70 unter II und in 8 71 bezeichneten 
Maßregeln betrifft, hat er die Bedeutung eines von einer zur Verfügung von Zwangs— 
volljtreefungen befugten nicht gerichtlichen Behörde ausgefertigten Schuldtitels. 

Die Vollſtreckungsklauſel wird von der Behörde, die den Beichluß erlaflen 
hat, erteilt. 

873. 
Gegen den Beichluß, durch welchen ein Beamter zur Grftattung eines 

Defefts für verpflichtet erklärt wird (SS 66 und 69), fteht dem Beamten 
jowohl hinsichtlich des Betrages, als binfichtlich der Erjagverbindlichkeit außer 
der Bejchwerde im Verwaltungswege der Nechtsweg zu. 

Die Beichreitung des Nechtswegs hemmt die Vollſtreckung in der Negel nicht. 
Die Frift zur Befchreitung des Rechtswegs ift eine Ausfchlußfrift; fie 

beträgt ein jahr und beginnt mit dem Tage der dem Beamten geichehenen 
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Befanntmachung des volltrectbaren Beichluffes, oder wenn der Beamte an 
jeinem Wohnort nicht zu treffen ift, mit dem Tage, von welchem der 
Beichluß datiert. 

In der wegen des Defefts etwa eingeleiteten Unterfuchung bleiben dem 
Beamten, infofern es auf die Beitrafung ankommt, feine Einreden gegen den 
Beichluß auch nac Ablauf des Jahres, wenngleich fie im Zivilprozeß nicht 
mehr geltend gemacht werden können, vorbehalten. 

8 74. 

Das Gericht kann auf Antrag des Beamten die einjtweilige Einftellung 
der Zwangsvollſtreckung anordnen, wenn der Beamte glaubhaft macht, daß 
die Vollſtreckung für ihn einen jchwer erjeglichen Nachteil zur Folge haben 
würde, und wenn dev Beamte außerdem genügende Sicherheit jtellt. 

8 75. 

Wenn eine nahe und dringende Gefahr vorhanden ift, daß ein Beamter, 
bei welchem fich ein Defekt gefunden hat, fich auf flüchtigen Fuß ſetzen oder 
jein Bermögen der Verwendung zum Erſatz des Defekts entziehen werde, jo 
fann die Auffichtsbehörde, auch wenn fie nicht die Eigenfchaft der oberjten 
DVienftbehörde hat, den pfändbaren Teil des Gehalts und nötigenfall® das 
übrige Vermögen des Beamten vorläufig in Bejchlag nehmen. 

Der vorgejeßten oberjten Dienftbehörde ift ungefäumt Anzeige zu machen 
und deren Genehmigung einzuholen. 

8 76. 

Iſt von der Auffichtsbehörde gemäß $ 75 eine Beichlagnahme erfolgt, fo 
hat das Gericht, in defjen Bezirk die Beichlagnahme ftattgefunden hat, auf 
Antrag des von derjelben betroffenen Beamten anzuordnen, daß binnen einer 
zu bejtimmenden Frijt der in den SS 66 und 69 vorgejehene Beſchluß bei- 
zubringen fei. 

Wird diefer Anordnung nicht Folge geleiftet, fo ift auf weiteren Antrag 
des Beamten die Beichlagnahme jofort aufzuheben; anderenfalls kommen die 
Beitimmungen des 8 73 zur Anwendung. 
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IV. Anfreiwillige Berfebung auf ein anderes Amt oder in den Ruheſtand. 

1. Berjegung auf ein anderes Amt. 

S 77. 

Ein Beamter muß die Verfegung auf ein anderes feiner Berufsbildung 
entiprechendes Amt von nicht geringerem Range bei Fortgewährung feines 
bisherigen Dienfteinfommens und mit Vergütung der vorfchriftsmäßigen Umzugs— 
foften fich gefallen Lafjen, wenn das dienftliche Bedürfnis, über welches lediglich 
die oberſte Dienftbehörde entjcheidet, es erfordert. 

Als eine Verkürzung im Einkommen ift e8 nicht anzufehen, wenn eine 
Veränderung in den anrechnungsfähigen Naturaldienftbezügen (Dienftwohnung, 
Dienjtfompetenz 2c.) jtattfindet, wenn die Gelegenheit zur Verwaltung von 
Nebenämtern entzogen wird oder wenn die Ortszulage oder der Bezug der für 
Dienftunkoften beſonders ausgefesten Einnahmen mit diefen Unkoften fortfällt. 

2. Einftweilige Verjegung in den Ruheſtand. 

878. 
Ein Beamter kann unter Bewilligung des vorſchriftsmäßigen Wartegeldes 

einſtweilig in den Ruheſtand verſetzt werden, wenn das von ihm verwaltete 
Amt infolge einer Umbildung der Behörden oder einer Veränderung ihres 
Geſchäftsbereichs aufhört. 

879. 
Außer in dem im 8 78 bezeichneten Falle können von Uns jederzeit 

mit Gewährung des vorfchriftsmäßigen Wartegeldes einftweilig in den Ruheſtand 
verſetzt werden: 

Die Vorftände der in $ 6 bezeichneten Behörden, die Minifterial: 
direftoren, der Vizekanzler der Yandesuniverfität, der Intendant Unferes 
Hoftheaters, der Geſandte am Königlich Preußischen Hofe und fonftige 
diplomatische Vertreter. 

Wir behalten Uns vor, diefe Vorfchrift auf andere Beamte, denen eine 
befondere Bertrauensjtellung zukommt, auszudehnen, 

8 80. 
Das MWartegeld beträgt drei Vierteile des der Berechnung der Penfion 

zu Grunde zu legenden Dienjteinfommens. Würde jedoch dem Beamten im 
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alle feiner Verfegung in den dauernden Ruheſtand eine höhere Penjion zu 
bewilligen fein, fo erhöht jich das Wartegeld auf den Betrag der Penfion. 

Auf die Zahlung des Wartegeldes finden die Vorfchriften über die Zahlung 
des Gehalts entfprechende Anwendung. Dies gilt insbefondere von den Vor- 
ihriften über die Zahlung des Sterbevierteljahrs und der Gnadenvierteljahre 
beim Ableben des Beamten. 

Die Gehaltszahlung hört auf und die Zahlung des Wartegeldes beginnt 
mit dem Ablaufe des BVierteljahrs, in welchem dem Beamten die Enticheidung 
über jeine einftweilige Verſetzung in den Ruheſtand und die Höhe des Warte: 
geldes befannt gemacht worden ijt. 

881. 
Der einftweilig in den Ruheſtand verjegte Beamte ift bei Verluft des 

Wartegeldes zur Annahme eines ihm übertragenen Amtes in Unjeren Dienfte 
unter denjelben Borausfegungen verpflichtet, unter denen er nach S 77 die 
Verjegung auf ein anderes Amt fich gefallen laſſen muß. 

S 82. 

Das Recht auf den Bezug des Wartegeldes hört, abgejehen von dem 
alle feines VBerluftes nach) Maßgabe des $ 81, auf: 

1. wenn der Beamte in Unferem Dienfte mit einem dem früher von 
ihm bezogenen Dienſteinkommen mindeitens gleichen Dienfteinfommen 
wieder angeftellt wird; 

2. wenn der Beamte die deutfche Reichsangehörigkeit verliert; 
3. wenn der Beamte ohne Unjere Genehmigung feinen Wohnfis außerhalb 

des Deutichen Reichs verlegt; 
4, wenn der Beamte entlafjen wird; 
5. wenn der Beamte in den dauernden Nuheftand verjegt wird. 

$ 83. 

Das Recht auf den Bezug des Wartegelvdes ruht: 
wenn und folange der Beamte in Unferem Dienfte, im Dienjte des 
Neichs, eines deutjchen Bundesftaates, einer Gemeinde oder im fonftigen 
öffentlichen Dienfte ein Dienfteinfommen bezieht, injoweit als der Betrag 
diefes neuen Dienfteinfommens unter Sinzurechnung des Wartegeldes 
den Betrag de3 von dem Beamten vor der einftweiligen Verjegung in 
den Auheftand bezogenen Dienfteinfommens überjteigt. 
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3. Verſetzung in den Ruheſtand. 

8 84. 
Ein Beamter, welcher das fünfundfechzigfte Lebensjahr vollendet Hat, 

fann auch gegen feinen Willen in den Ruheſtand verjet werden. 
Ein Beamter, welcher das fünfundfechzigfte Lebensjahr vollendet hat und 

penjionsberechtigt geworden ift, fann die Berjegung in den Ruheſtand verlangen. 

$ 85, 
Ein Beamter ſoll in den Ruheſtand verjest werden: 

1. wenn er durch Blinpheit, Taubheit oder ein fonftiges fürperliches 
Gebrechen oder wegen Schwäche feiner förperlichen oder geiftigen 
Kräfte zur Erfüllung feiner Amtspflichter dauernd unfähig ift; 

2. wenn er, ohne daß die Vorausfegungen für feine Dienftentlafjung 
im Wege des Disziplinarverfahrens gegeben find, durch Vermögens— 
verfall, insbefondere durch Eröffnung des Konfursverfahrens über 
jein Vermögen in eine Yage geraten ift, die fich mit feiner amtlichen 
Stellung nicht verträgt. 

g 86. 
Die Feittellung, ob tie VBorausfegungen für die Verſetzung des Beamten 

in den Ruheſtand nach Maßgabe der SS 84, 85 gegeben find, fteht der oberjten 
Dienftbehörde zu und zwar im Einvernehmen mit Unferem Finanzminifterium, 
jofern der Beamte penjionsberechtigt ift. 

S 87. 

Sudt der Beamte im Falle des 8 85 oder auf Verlangen der vorgejeßten 
Behörde im Falle des 8 84 feine Verfegung in den Ruheſtand nicht nach, jo 
wird ihm oder feinem Pfleger von der oberiten Dienftbehörde unter Angabe 
der Gründe der Penfionierung und des etwa zu gewährenden Penfionsbetrags 
eröffnet, dab der Fall einer Verſetzung in den Ruheſtand vorliege. 

S 88. 

Erhebt der Beamte oder dejjen Pfleger gegen die gemachte Eröffnung 
innerhalb der Friſt von einem Monat nach Empfang derjelben feine Einwendungen, 
fo wird in derfelben Weife verfügt, wie wenn er feine Penfionierung felbit 
nachgefucht hätte. 
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Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablaufe des Vierteljahrs, 
in welchem dem Beamten oder defjen Pfleger die Verfügung über die erfolgte 
Berjegung in den Ruheſtand mitgeteilt iſt. 

8 89. 

Werden innerhalb der im $ 88 erwähnten Friſt von einem Monat gegen 
die Eröffnung Einwendungen erhoben, jo wird die Entjcheidung von Uns durd) 
Unſer Staatsminiſterium erlaſſen. 

Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablaufe des Vierteljahrs, 
in welchem dem in den Ruheſtand verjegten Beamten die Entjcheidung über 
feine Einwendungen zugejtellt iſt. 

8 90, 

St ein Beamter vor dem Zeitpunfte, von dem ab er penfionsberechtigt 
geworden jein würde, dienftunfähig geworden, jo fann er gegen jeinen Willen 
nur unter Beobachtung der Formen, welche für das fürmliche PDisziplinar: 
verfahren vorgejchrieben find, in den Ruheſtand verjeßt werden. 

Sollten Wir es jedoch für angemefjen erachten, dem Beamten eine Penfion 
zu dem Betrage zu bemilligen, welcher ihm bei Erreichung des vorgedachten 
Zeitpunktes zuftehen würde, jo fann jeine Penfionierung nach den Vorjchriften 
der 88 86 bis 89 erfolgen. 

V. Schtußbeſtimmungen. 

891. 
In Anjehung der Beamten, welche zur Zeit des Inkrafttretens diejer 

Verordnung zwar mit dem Vorbehalte der Kündigung, jedoch mit der Abficht 
der Begründung eines dauernden Dienftverhältnifjes nad; Maßgabe des 81 
angeftellt find, kommt die Uns vorbehaltene Befugnis zur Auffündigung des 
Dienftverhältnifjes in Fortfall. 

Welche Beamte unter diefe Vorfchrift fallen, bejtimmt im Zweifel das 
Staatsminifterium. 

8 92. 
Unfere Befugnis, im Wege der Gnade das Disziplinarverfahren nieder: 

zuichlagen ſowie eine Disziplinarftrafe zu mildern, umzuwandeln oder zu 
erlaflen, wird durch diefe Verordnung nicht berührt. 

31 
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8 93. 
Die Befugnis der vorgejegten Behörden und Beamten, im AuffichtSmwege 

einen Beamten zur Erfüllung jeiner Pflichten in einzelnen Sachen anzubalten 
und auf Koften des jäumigen Beamten die diefem obliegende Handlung ander: 
weitig bejchaffen zu lafjen, wird durch diefe Verordnung nicht berührt. 

Bor der Vollſtreckung der im Abja 1 bezeichneten Maßnahmen bedarf 
es eines Gehörs des jäumigen Beamten nicht, wenn ihm die Maßnahme für 
den Fall der Nichterledigung der ihm gemachten Auflage binnen einer beftimmten 
Frift angedroht ift. 

8 94. 
Die Verordnungen vom 5. Juni 1784, 31. März 1813 und 31. Januar 1817 

betreffend „Ablegung der Rechenſchaft von anvertrautem Gute“ treten in An: 
ſehung der unter diefe Verordnung fallenden Beamten außer Kraft. 

g 95, 
Unberührt bleiben die VBorichriften des 6 der Verordnung vom 19. Mai 1879 

zur Ausführung von $ 17 des Gerichtsverfafjungsgejeges (Regierungs- Blatt 
1879 Nr. 21). 

8 96. 
Diefe Verordnung tritt am 1. Oktober 1907 in Kraft. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 3. Mai 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. U. von Prefjentin. Langfeld. 



M 2%. 151 

Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 22, Mai 1907. 

Inhalt. 

T. Abteilung. (N 16.) Landesherrliche Verordnung zur Verkündigung einer neuen 
Schiffä- und Kahnordnung für den Schweriner See. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Verleihung der Nechtsfähigfeit an den 
Nindviehzuchtverein für einfarbig rotbraunes Niederungsvieh in Güftrom. 

1. Abteilung. 
— — 

(M 16.) Landesherrliche Verorduung vom 3. Mai 1907 zur Verkündigung 
einer neuen Schiffs: und Kahnorduung für den Schweriner See. 

Wir Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr uſw. 

Tun hiermit fund, daß Wir auf Antrag Unferer Beamten hiefelbft die hier- 
neben angeheftete 

„Reue Schiffs: und Kahnordnung für den Schweriner See“ 

Zandesherrlich kraft diefes genehmigt und beftätigt haben zur Nachachtung für 
‚jedermann, den e3 angeht. 

Gleichzeitig erteilen Wir Unfern Beamten hierducch Befehl und Ermäch- 
tigung, diefe Verordnung in geeigneter Weife gemeinfundig zu machen. 

32 
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Urkundlich unter Unferer eigenhändigen Unterfchrift und beigedrucktem 
Großherzoglichen Inſiegel. 

Gegeben durch Unfere Minifterien des Innern und der Finanzen, 
Abteilung für Domänen und Foriten. 

Schwerin, den 3. Mai 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Bajjewig-Levegow, U. von Prefjentin. 

Neue Hhiffs: und Kabnorönung für den 
Schweriner See. 

Auf Grund des Vorbehalts zu III der landesherrlichen Verordnung vom 7. April 1891, 
betreffend die Schiffahrt auf dem Schweriner See, wird hierdurch für den zum Bezirke des 
Großherzoglihen Domanialamtes Schwerin gehörigen Schweriner Großen: und Ziegelſee nebſt 
ben mit diefen beiden Seen in jhiffbarer Verbindung ſtehenden Waſſerflächen unter Aufhebung 
der Polizei-Verordnung vom 21. Juni 1898 „betreffend das Halten von Fahrzeugen auf den 
Maflerflächen in der Umgebung der Haupt: und Nefidenzjtadt Schwerin” das Nachitehende 
beitimmt: 

$1. 
Für den Verfehr von Fahrzeugen aller Art, welche nicht ausichließlih zur gewerbs— 

mäßigen Beförderung von (Sütern verwandt werben (vgl. Schlußfag diefer Werordnune), 
bedarf es einer bei dem Amte zu erwirfenden Erlaubnis (Ausnahmen fiehe in 8 12). 

82. 

Die Erlaubnis wird für den Verkehr der zur gewerbsmäßigen Beförderung von Berfonen 
beftimmten Dampfichiffe, Motorboote und dergleichen in Form einer jchriftlichen „Konzeſſion“, 
für alle anderen Fahrzeuge in Form eines „Kahnbriefes“ erteilt. 

$ 3. 
Die immer für ein bejtimmtes Fahrzeug und den namentlih aufgeführten Befiger 

besjelben erteilte Erlaubnis ift vorbehältlich der in $ 5 vorgejehenen Freilaſſung des Verleihens 
weder übertragbar, noch geht fie auf Erben über. 

Wenn, was zuläffig ift, die Erlaubnis für einen Verein (Ruder-, Segel-Verein) erteilt 
wird, jo ift jedes Mitglied diejes Vereins zu der Benutzung des Fahrzeuges berechtigt. 

84. 
Jedes Fahrzeug, für welches ein Kahnbrief erteilt iſt, muß die im Kahnbrief bezeichnete 

Nummer in Schwarzer Schrift leicht fichtbar auf 2 weißen, mindeftens 14 x 11 Zentimeter 
großen Blechſchildern auf beiden Außenjeiten des Buges tragen. Bei Nuberbooten fann Die 
Anbringung nur eines Schildes am Hed geitattet werden. 
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Jedes Fahrzeug muß, jo lange es ſich nicht im Gebraud) befindet, mittels haltbarer 
Kette und Schloffes feitgelegt fein. Bon diefer Vorfchrift kann beim Vorliegen bejonderer 
Umjtände Befreiung bewilligt werden. 

8 5. 
Das Verleihen der Fahrzeuge fann verboten werben. Derjenige, welcher das 

Vermieten von Fahrzeugen oder das Ülberfahren von Perſonen (Fähren) gewerbsmäßig zu 
betreiben wünicht, bedarf einer bejonderen jchrifiliden Erlaubnis des Amte. 

8 6. 
Die gemäß $ 1 erteilte Erlaubnis kann im alle des Mißbrauchs oder des begründeten 

Verdachts des Mißbrauchs zurücdigenommen merden. 
Dasjelbe gilt von der erteilten Erlaubnis zum gemerbsmäßigen Verleihen und zum 

gewerbsmäßigen Fährbetriebe ($ 5.) . 
8 7. 

Die Veräußerung, Vernichtung oder Fortihaffung eines Fahrzeuges aus dem Geltungs- 
bereich dieſer Polizei-Verordnung, fir welches nad) 8 1 die amtlihe Erlaubnis erteilt iſt, 
hat der bisherige Befiger unter Einreihung der Konzeffion oder des NKahnbriefes binnen 
einer Woche beim Amte anzuzeigen. 

S 8. 
Der amtlihen Beihlagnahme unterliegen Fahrzeuge, welche ſchwimmend betroffen werden, 

1. ohne daß für fie die nach S 1 erforderliche Erlaubnis erteilt ift, 
2. ohne die vorgeichriebene Nummer in der im S 4 beitimmten Meife zu tragen, 
3. ohne gemäß S 4, Abiag 2, feitgelegt zu Tein, 
4. nahdem 14 Tage feit der auf Grund des 5 6 erfolgten Zurüdnahme der 

Erlaubnis verflojien find. 
$9. 

Beihlagnahmte Fahrzeuge können nah Ablauf von 4 Wochen für Rechnung ber Amte- 
fajje verkauft werden. 

w 

8. 10. 

Beihwerden gegen die vom Amte verfügte Verfagung oder Zurücknahme der 
Erlaubnis zur Haltung oder gewerbsmäßigen Benugung eines Fahrzeuges oder gegen bas 
Verbot des Verleihens desfelben, gegen die Verjagung einer nad S 4 zuläffigen Entfreiung, 
oder gegen deren Zurüdnahme, ſowie gegen eine amtlihe Beſchlagnahme führen an das 
Großherzogliche Finanz: Dlinifterium, Abteilung für Domänen und Foriten. 

811. 

Für die „Konzeſſion“ der Dampfſchiffe, Motorboote und dergleichen iſt eine Gebühr von 
6 Mk., für Erteilung eines „Kahnbriefes” eine Gebühr von 3 Mk. zu entrichten. 

S 12. 

Einer beionderen Erlaubnis bedarf es nicht: 
a) für ben Verkehr aller Fahrzeuge, welche den Dlitgliedern der Familie des Landes: 

herrn gehören, oder von dieſem ausjchließlih benupt werden; 
b) für den Verkehr aller Dienit: Fahrzeuge Großherzoglicher Behörden ; 
c) für den Verkehr aller Fahrzeuge, welche von den Fiſchereipächtern und deren 

Leuten ausfchlieglich zum Betriebe der Fiicherei gehalten werden. 
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Ss 13. 

Mit Geldftrafe bis zu 60 Mark ober mit Haftftrafe bis zu 14 Tagen wird, fofern 
nicht eine geſetzlich mit ſchwererer Strafe bedrohte Verfehlung vorliegt, beſtraft: 

1. Wer mit einem Fahrzeug, für welches die erforderliche Erlaubnis nicht erteilt 
oder zurüdgenommen ift, die oben bezeichneten Seen befährt; 

. wer die Nummer nicht in vorgefchriebener Weife anbringt; 
. wer jein Fahrzeug nicht orbnungsmäßig feitlegt ; 
. wer entgegen einem ausdrüdlichen Verbot ($ 5) fein Fahrzeug ausleiht; 
. wer ohne jchriftliche Erlaubnis gewerbsmäßig vermietet oder Perſonen überjegt ; 
ers BE une 5 

Saß 2, erteilten jchriftlichen Konzeffion oder Erlaubnis zumwiderhandelt ; 
7. wer bie im $ 7 angeordnete Anzeige unterläßt. 

Die Strafe fann dur polizeilihe Strafverfügung feitgefegt werden: 

8 14. 

Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. * 1907 in Kraft. 

Wegen des Verkehrs der aueſchliehlich zur gewerbsmãßigen Beförderung von Gütern 
beſtimmten Fahrzeuge auf dem Großen Schweriner See und den mit dem Großen See in 
Verbindung ſtehenden Seeflächen verweiſt das Amt auf die Vorſchriften zu II der landes— 
herrlichen Verordnung vom 7. April 1891, betreffend die Schiffahrt auf dem Schweriner 
See, besgleichen wegen ber für alle Fahrzeuge verbindlichen ſchiffahrtspolizeilichen Vorſchriften 
für den Großen See und bie mit diefem in Verbindung jtehenden Seeflächen auf die durch 
landesherrliche Verordnung vom 6. Juli 1897 verkündete „Neue Fahrordnung für die auf 
den MWaflerflähen in ber Umgebung der Haupt: und Reſidenzſtadt Schwerin verfehrenden 
Dampf:, Segel: und Ruderfahrzeuge.“ 

Schwerin, ben 3. Mai 1907. 

Großherzogliches Amt. 

II. Abteilung. 

(1) Befanntmahung vom 30. April 1907, betreffend Verleihung der Rechts— 
fähigfeit an den Nindviehzuctverein für einfarbig rotbraunes Niederungsvich 
in Güjtrow. 

Dem Nindviehzuchtverein für einfarbig rotbraune® Niederungsvieh in 
Güftrow i. M. iſt die Nechtsfähigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 30. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtizminiſterium. 
ZYangi Ib. 

— — — 

. wer ben befonderen Beitimmungen der ihm in Gemäßheit der SS 2 und 5, 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schmerin. 

Sfahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 13. Juni 1907. 

Inhalt. 
II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die bei dem Verkehr der Kraftfahrzeuge 

zu verwendenden Signalbuppen. (2) Befanntmachung, betreffend Ver— 
leihung der Roechtsfähigfeit an den Rindviehzuchtrerein „Recknitz“ zu 
QDudendorf. (3) Belanntmachung, betreffend Berleihung der Rechts— 
fähigkeit an den WRindviehzuchtverein Tefjin. (4) Bekanntmachung, 
betreffend die der Berechnung der Landesfontribution im Steuerjahr 
1907/8 zu Grunde zu legenden Getreidepreife. 

II. Abteilung. 
nn Tr — 

(1) Befauntmahung vom 30. Mai 1907, betreffend die bei dem Verkehr der 

Kraftfahrzeuge zu verwendenden Signalhuppen. 

Sinne der Beitimmungen im $ 3 zu Ziffer 4 und 8 18 Abſatz 4 der 
Sandesherrlichen Verordnung vom 26. September 1906, betreffend den Verkehr 
mit Kraftfahrzeugen, find, wie das unterzeichnete Minifterium im Hinblick auf 
hervorgetretene Zweifel im Einverftändnis mit den Neichskanzler hierdurch 
befannt gibt, als vorfchriftsmäßige Huppen auch Huppen mit fogenannten 
Akkordtönen zuzulaffen. - 

Schwerin, den 30. Mai 1907. 

Großherzoglih Medlenburgifches Minifterium des Innern. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

33 
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(2) Bekanntmachung vom 27. Mai 1907, betreffend Verleihnug der Rechts— 

fähigfeit an den Nindvichzudtverein „Recknitz“ zn Dudendorf. 

Dem Nindviehzuchtverein „Recknitz“ zu Dudendorf ift die Rechtsfähigkeit 
verliehen worden. 

Schwerin, den 27. Mai 1907. 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Juſtizminiſterium. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

(3) Bekanntmachung vom 27. Mai 1907, betreffend Verleihung der Rechts- 
fähigfeit an den Rindvichzudtverein Teſſin. 

Dem Nindviehzuchtverein Teſſin ift die Rechtsfähigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 27. Mai 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Juſtizminiſterium. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(4) Bekanutmachung vom 8. Juni 1907, betreffend die der Berechnung der Landes— 

fontribution im Stenerjahr 1907/8 zu Grunde zu legenden Getreidepreije. 

Bei Veranlagung der Steuer nach dem Kontributionsedikt vom 12. Mai 1903 
für das Steuerjahr 1907/8 find die in Getreide zu eutrichtenden oder zu 
erhebenden Pachterlegnifje, jomwie das der Bejoldungs: und Erwerbsſteuer 
unterliegende Einfommen an Früchten nad folgenden — in der vollen 
Woche nad) Antoni 1907 laut Makler-Atteft in Roſtock geltend gemejenen 
— Durchſchnittspreiſen für 100 Kilogramm, und nach diefem Preife weiter 
die Preife für die dem alten Yandes: (Roftocer) Scheffel, ſowie dem 
Heftoliter und deſſen Teilen gejeglich gleichftehenden Gemwichtsmengen Inhalts 
der Anlage A: 
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Anlage A. 

Etatjahr 1907/08 La en 

—n 100°, 1 —1 Ya Is !/ıo 
Roftoder Kilo: Roftoder 
(Zandes-) (Landes) Hektoliter Heftoliter Heftoliter Hektoliter 
Scheffels gramm Scheffel 

Pfund A AAN 

. Weisen . . .. 59 |1720 13 17 1 5.07 658: 263 132 
2. Roggen . . .: 56 16 50 4 34: 1126: 5,63 2,25 113 
3. Gerfte. . . „48 15 90: 3:82 9190| 4 95. 1:98, — 99 
4. Hafer (kahles Ma) 35 1570 275 713 356 143 — 71 
5. Erbin . . ., 62 16.10 4,99 12 95 645 2,59, 130 

zu berechnen. 

Roſtock, den 8. Juni 1907. 

Kuandes-Steuer- Direktion. 

Mit diefer Nr. 21 werden ausgegeben: Nr. 23, 24 und 25 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 27, uni 1907. 

Inhalt. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend VBorjchriften für die Benugung der 
Gleisverbindungen zwiſchen dem Zentralbahnhofe zu Roftod nach dem 
Strande und von da über den Strand und die Grubenftraße nach dem 
Friedrich Franz. Bahnhofe. (2) Bekanntmachung, betreffend die Aus: 
ftellung der obrigkeitlichen Zeugniffe über die bisherige Führung 
für die Meldung zum einjährigsfreiwilligen Pienft in der Marine. 
(3) Belanntmachung, betreffend Allodifizierung des Lehnguts Keez, 
Amts Medlenburg. 

IL Abteilung. 
— — — 

(1) Bekauntmachung vom 13. Juni 1907, betreffend Vorſchriften für Die 

Beuuntzung der Gleisverbindungen zwiichen dem Zentralbahnhofe zu Roſtock 

nad dem Strande und von da über den Strand und die Grubenftraße nad) 

dem Friedrich Frauz-Bahnhofe. 

In der Bekanntmachung des unterzeichneten Miniſteriums vom 8. April 1899 
— Regierungsblatt von 1899 Seite 379 — treten an die Stelle der dort 
angeführten Bahnordnung für die Nebeneiſenbahnen Deutſchlands vom 
5. Juli 1892 nebſt Nachträgen die für Nebenbahnen geltenden Borfchriften 
der Eiſenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904. 

34 
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Die Beitimmungen unter I und II der Bekanntmachung vom 8. April 1899 
bleiben gemäß $ 3 Abjag 3 der Eiſenbahn-Bau- und Betriebsordnung da- 
neben in Kraft. 

Schwerin, den 13. uni 1907, 

Großherzoglich Meclenburgifches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

(2) Bekanntmachung vom 21. Juni 1907, betreffend die Ausſtellung der 

obrigkeitlichen Zengniffe über die bisherige Führung für die Meldung zum 

 einjährig-freiwilligen Dienjt in der Marine. 

In dem 8 24,8 der Marine-Ordnung iſt für die Meldung zum einjährig— 
freiwilligen Dienft in der Marine die Beibringung eines obrigfeitlichen Zeug- 
nifjes über die bisherige Führung vorgefehen. Da es mehrfach vorgefommen 
ift, daß derartige Zeugnifje erteilt find, ohne daß in ihnen frühere Bejtrafungen 
der Betreffenden Berücfichtigung gefunden haben, jo werden die Ortsobrig- 
feiten aufgefordert, in Zukunft vor Ausjtellung jolcher Zeugnifje einen Straf— 
regifter- Auszug zn erwirfen. Die Führung der Strafregifter liegt für ven 
Bereich des Großherzogtum den Staatsanwaltichaiten ob. 

Schwerin, den 21. juni 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Minijterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Befanntmadung vom 27. Mai 1907, betreffend Allodifizierung des Lehnguts 

Keez, Amts Medlenbnrg. 

Das Lehngut Keez, Amts Mecklenburg, ift unter dem heutigen Datum 
allodifiziert worden. 

Schwerin, den 27. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminijterium. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schmwerin. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwod, den 3. Juli 1907. 

Inhalt. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Strafmitteilungen an Norwegen, (2) Be: 
fanntmachung, betreffend die Beilegung des Namens „Allwardtshof” 
für den auf der Stadtfeldmart Warin belegenen, dem Hufenbefiger 
Piening gehörigen Hof. (3) Bekanntmachung, betreffend Allodifizierung 
des Lehnguts Groß-Nienhagen Amts Bukow. (4) Bekanntmachung, 
betreffend Mafregeln zur Bekämpfung der Maul: und Klauenjeuche. 

II. Abteilung. 
— Term 

(1) Bekanntmachung vom 19. Juni 1907, betreffend Strafmitteilungen an 

Norwegen. 

Auf Grund des Artifel3 14a des am 7. März 1907 zwifchen dem Deutjchen 
Reihe und Norwegen abgeichlofjenen Zulagvertrags zu dem Auslieferungs— 
vertrage zwifchen beiden Reichen — Neich3:Gejeßblatt 1907, Nr. 22, ©. 239 — 
ind die rechtsfräftigen Verurteilungen von normegiichen Staatsangehörigen 
wegen DBerbrechen und wegen Bergehen ihrem Heimatftaate mitzuteilen. Der im 
Verfehr mit anderen Ländern entjprechenden Üblichkeit gemäß gilt das Gleiche 
von den rechtskräftigen Verurteilungen wegen Übertretungen des $ 361, 
Ziffern 1 bis 8 Str.-G.-8. 

Die Aufftellung und die MWeiterfendung der Strafnachrichten haben in 
derjelben Weiſe zu erfolgen, wie dies für den Verkehr mit mehreren anderen 

35 
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Ländern vorgefchrieben ift (vgl. die Bekanntmachung der unterzeichneten 
Minifterien vom 7. Juni 1902, betr. den Austauſch von Strafnadhrichten mit 
Peru — Regierungs-Blatt Nr. 22, ©. 44 — und die dort weiter auf: 
geführten Belanntmachungen). 

Diefe Beitimmung gilt für alle Verurteilungen, die nach dem 4. Juni 
1907 rechtskräftig geworden find. 

Schwerin, den 19. Juni 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifche Minifterien 
des Innern. der Juſtiz. 

Im Auftrage: Schmidt. Langfeld. 

(2) Bekanntmachuug vom 24. Juni 1907, betreffend die Beilegung des Namens 

„Allwardtshof‘‘ für den auf der Stadtfeldmarf Warin belegenen, dem Hufen— 

befiter Piening achörigen Hof. 

Dem auf der Stadtjeldmarf Warin belegenen, zur Zeit dem Hufenbefiger 
Piening gehörigen Hofe ift der Name „Allwardtshof“ beigelegt worden. 

‚Schwerin, den 24. Juni 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 13. Juni 1907, betreffend Allodifizierung des Lehnguts 

Gro-Nienhagen, Amts Bukow. 

Das Lehngut Groß-Nienhagen, Amts Bukow, ift unter dem heutigen Datum 
allodifiziert worden. 

Schwerin, den 13. Juni 1907. 

Großherzoglih Medlenburgifches Yuftizminifterium, 
Zangfeld. 

(4) Befauntmahnng vom 25. Juni 1907, betreffend Mafregeln zur Bekämpfung 

der Maul: und Klauenſeuche. 

Das unterzeichnete Minifterium macht darauf aufmerfjam, daß bei jedem 
Verdacht der Maul: und Klauenjeuche die vorfchriftsinäßige Feitftellung durch 
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den Bezirkstierarzt befchleunigt zu veranlaffen und die Anzeige an das 
unterzeichnete Minifterium auf Grund des $ 4 der Verordnung von 23. März 
1881 (Regierungs-Blatt 1881 Nr. 5) tunlichjt telegraphifch zu machen ift, 
und daß, wenn Treibherden mit Erlaubnis der Polizeibehörde zur Durch: 
jeuchung an einen anderen Standort gebracht worden find, die Polizeibehörde 
de3 Durchjeuchungsorts ohne Verzug den Bezirkstierarzt zuzuziehen und die 
im genannten $ 4 der Verordnung vom 23. März 1881 vorgejchriebene 
Anzeige zu machen hat und verordnet hierdurch zugleich, daß über die Be— 
ftimmungen der SS 57—69 der Bundesratsinjtruftion vom 27. uni 1895 
zum Viehſeuchengeſetz hinaus die nachfolgenden Borfchriften für die Bekämpfung 
der Maul: und Klauenſeuche maßgebend find: 

1. Sämtliche Wiederfäuer und Schweine in dem Seuchengehöft unter: 
liegen der Stalljperre. 

Bricht die Seuche auf der Weide zwifchen Vieh aus, welches 
jtändig auf der Weide gehalten wird, jo ift, wenn der Beſitzer da- 
mit einverjtanden iſt und feine bejonderen Berhältnifje entgegen: 
jtehen, da3 Weidevieh unter den im 5 65 Abjag 4 der Inſtruktion 
erwähnten VBorjichtsmaßregeln auf den Stall zu ziehen und unter 
Stallfperre zu Halten. 

Die Stalljperre dauert fort, bis die jpeziellen Schuämaßregeln 
über das Gehöft nach Vorſchriſt des $ 69 Abjaß 1 der Inſtruklion 
aufgehoben werden. Die Abheilung der Krankheit ift erjt ein- 
getreten, wenn auch die Subjtanzverlufte in der Maulfchleimhaut 
und an den Klauen der Tiere volljtändig abgeheilt und vernarbt find. 

2. Iſt der Ausbruch der Seuche durch das Gutachten des Bezirks: 
tierarztes fejtgejtellt worden, jo ijt, weil die Seuche ihrer Beſchaffen— 
heit nach eine größere und allgemeinere Gefahr einfchließt, der 
Seuchenort fofort gegen die Einfuhr und das Durchtreiben von 
MWiederfäuern und Schweinen abzufperren. 

Den Sperrbezirt des Orts umfaffen auch die zu dem Ort 
gehörigen VBorwerfe und die mit ihm im Gemenge oder jehr nahe 
liegenden Ortſchaften (vgl. $ 2 der Verordnung vom 23. März 
1881). In großen Ortjchaften kann er unter Umftänden auf 
Ortsteile bejchränft bleiben. 

3. Der Stalljperre unterliegen im Sperrbezirk (Ziffer 2) alle Wieder 
läuer und Schweine eines Gehöfts, in welchem ſich verdächtige 
Tiere befinden. Das unterzeichnete Minifterium behält ſich vor 
anzuordnen, daß ſämtliche Wiederläuer und Schweine des Sperr: 
bezirks unter Stalljperre gejtellt werden. 
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. Die Ausführung der der Anfteefung verdächtigen und der der 
Seuchengefahr ausgeſetzten Wiederfäuer und Schweine des Sperr- 
bezirt3 (Ziffer 2) ift unter den Bedingungen des 8 59 Abjab 7 
der Inſtruktion zuläffig. Das dort genannte tierärztliche Atteft 
hat nur für die Dauer von 24 Stunden Geltung. 

. Das unterzeichnete Minifterium behält fich vor, das Verladen von 
Vieh auf der Bahnftation des Seuchenort3 zu unterfagen. 

. Um den Sperrbezirk (Ziffer 2) herum ift ein Beobachtungsgebiet 
($ 59 a der Inſtruktion; Bekanntmachung vom 6, Oftober 1899, 
Negierungs-Blatt 1899 Nr. 43) zu bilden. 

Die Ausführung von Klauenvieh aus dem Beobachtungsgebiet 
darf nur unter den in Ziffer 4 genannten Bedingungen ftattfinden. 

. Die Pläe vor den Stalltüren und den Gehöftseingängen und die 
gepflafterten Wege an den Ställen und auf dem Hof der Seuchen: 
gehöfte find täglich mehrmals durch Übergießen mit Kalkwaſſer 
zu desinfizieren. 

. Die Befiger der Seuchenftälle find zu verpflichten, daß fie Einrichtungen 
treffen, durch welche andere Perfonen, als fie felbft, die jür die 
Pflege und Wartung der Tiere bejtellten Perfonen und die Tier: 
ärzte von dem Betreten der Stallungen abgehalten werden, 

Ebenjo find die Befiger der Seuchengehöfte zu verpflichten, 
daß fie Einrichtungen treffen, durch welche Perfonen, welche behufs 
Ausübung ihres Gewerbes in Ställen zu verkehren pflegen (nament- 
ih Händler, Schlächter, Viehfaftrierer) von dem Betreten der 
Seuchengehöfte abgehalten werden. 

. Im Sperrbezirk (Ziffer 2) ift die Feſtlegung der Hunde anzuordnen; 
und die Befiter der gejperrten Gehöfte find zu verpflichten, Ein- 
richtungen zu treffen, daß ihr Federvieh fi) aus dem Gehöft 
nicht entfernen fann. 
Das unterzeichnete Minifterium behält fi) vor, im Sperrbezirk 
(Ziffer 2) und im Beobachtungsgebiet (Ziffer 6) das Treiben von 
Wiederkäuern und Schweinen auf öffentlichen Straßen zu verbieten 
und den Durchtrieb von Klauenvieh durch das Beobachtungsgebiet 
zu unterfagen. 
Auf die Befeitigung gefallener oder getöteter, an Maul: und Klauen: 
feuche franfer Tiere finden die Beitimmungen in den SS 11 und 12 
der Inſtruktion mit Ausnahme der Vorichrift Anwendung, daß die 
Gruben zum Vergraben der Kadaver von Gebäuden und Gewäljern 
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mindeftend 30 Meter entfernt und an Stellen gelegen fein müffen, 
welche von Pferden, Wiederfäuern und Schweinen nicht betreten 
werden, und an welchen Viehfutter oder Streu weder geworben noch) 
aufbewahrt wird. 

12. Soll von der Beftimmung in Ziffer 1 Abſatz 1 der Bekanntmachung 
vom 5. November v. J. (Negierungs-Blatt 1906 Amtliche Beilage 
Nr. 41), welche die Wengabe von Mil in rohem, ungefochtem 
Zuftande aus dem Seuchengehöft verbietet, in Gemäßheit der Ziffer 1 
Abſatz 2 Abftand genommen werden, fo fann dies nur mit Geneh- 
migung des unterzeichneten Minifteriums gefchehen. 

Aus den Sammelmolfereien des Beobachtungsgebiets (Ziffer 6) 
dürfen neben der Magermilch (Belanntmachung vom 8. uni 1897, 
Negierungs-Blatt 1897 Amtliche Beilage Nr. 19) auch die Butter: 
milch und die Molfen nur nad) ihrer Abkochung weggegeben werden. 

Der Abkochung fteht nad $ 61 Abſatz 3 der Inſtruktion jedes 
andere Verfahren gleich, bei welchem die Mil auf eine Tempe— 
ratur von 100° Geljius gebracht oder wenigjtens eine Viertelftunde 
lang einer Temperatur mindeftens von 90" Gelfius ausgeſetzt wird. 

13. Wird die Seuche im Bereich eines Schlachtviehhofes oder öffentlichen 
Schlachthaufes feftgejtellt, jo ift in der Negel der Abtrieb aller der 
Seuchengefahr ausgeſetzten Tiere für die Dauer der Seuchengefahr 
zu verbieten. 

Die Bekanntmachung vom 3. September 1902, betreffend VBorfchriften 
für die Bekämpfung der Maul- und Klauenjeuche (Regierungs-Blatt 1902 
Nr. 33) tritt hiermit außer Geltung. Im übrigen wird auch an die Befannt- 
machungen 

a) vom 10. Mai 1897, betreffend die Benachrichtigung der Polizei— 
behörde zu Hamburg (Regierungs-Blatt 1897 Amtliche Beilage 
Nr. 16); 

b) vom 8. uni 1897 und vom 5. November 1906, betreffend die 
Sammelmolfereien (Regierungs- Blatt 1897 Amtliche Beilage Nr. 19 
und 1906, Amtliche Beilage Nr. 41); 

c) vom 31. Dezember 1897 und 5. Februar 1898, betreffend Die 
Anzeigen über Viehtransporte von auswärts (Regierungs-Blatt 1898 
Amtliche Beilage Wir. 1 und Nr. 5); 

d) vom 17. Februar 1900, betreffend Nevifionen der Viehbeſtände 
(Regierungs-Blatt 1900 Nr. 9) 

36 
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erinnert, und auf die Befanntmahung vom 18. Dftober 1906 (Regierungs: 
Blatt 1906 Amtliche Beilage Nr. 38) hingewieſen, nach welcher die Maß— 
nahmen zum Gelbjtihug gegen die Maul- und Klauenjeuche nur dann aus- 
reichlich erfcheinen, wenn die mit der Eifenbahn eintreffenden Tiere auch in 
dem Fall, daß diefelben bei der tierärztlichen Unterfuchung gefund und 
unverdächtig befunden werden 

1. wenigſtens 8 Tage lang vom einheimifchen Viehbeſtand gänzlich 
getrennt bleiben und von einem bejonderen Warteperfonal beforgt 
werden; 

2. innerhalb diefer Zeit am ganzen Körper und namentlich an den 
Klauen zweimal mit grüner Seife und warmem Wafjer tüchtig ab: 
gebürftet und tunlichjt auch mit einer zweiprozentigen Auflöjung 
von Kreolin oder Lyſol in Wafjer abgewajchen werden, 

Schwerin, den 25. Juni 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld, 

Mit diefer Nr. 23 wird ausgegeben: Nr. 28 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs: Blatt: 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 19. Juli 1907. 
—— 

Inhalt. 
[. Abteiluug. (6 17.) Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der Patent: 

verordnung vom 21. Juli 1821 megen verbefjerter Einrichtung des 
Landſchulweſens. 

II. Abteiluug. (1) Bekanntmachung, betreffend die Ordnung der Reifeprüfung an den 
Gymnafien. (2) Bekanntmachung, betreffend die vom Bundesrat auf 
Grund des $ 22 des Reichsgeſetzes zur Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krankheiten vom 30. Juni 1900 feftgejegten Desinfeltionsanmweifungen. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die freie Verkäuflichkeit des Ereolin. 

Y. Abteilung. 
— — — 

(3. 17) Berorduung vom 12. Juli 1907 zur Abänderung und Ergänzung der 
Patentverordunng vom 21. Juli 1821 wegen verbefjerter Einrichtung des 

Laundſchulweſens. 

ir Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürſt zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr ufm. " 

verordnen nad) hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecdklenburg-Strelig und nach Beratung mit 
Unjeren getreuen Ständen zur Abänderung und Ergänzung der Patent- 
verordnung vom 21. Juli 1821 wegen verbefjerter Einrichtung des Land- 
ſchulweſens hierdurch was folgt: 
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8 1. 
Es jollen für alle im ritter- und landfchaftlichen Landesteile auf dem 

platten Zande befindlichen fchulfähigen Kinder hinreichende Schulen vorhanden fein. 
Jede im ritter- oder landfchaftlichen Landesteile auf dem platten Lande 

gelegene Ortichaft muß entweder für fich allein eine eigene Schule (Ortsſchule) 
oder mit anderen ritter- oder landfchaftlichen ländlichen Ortſchaften oder mit 
Domanialortichaften oder Teilen von folchen zu einem Schulverbande vereinigt, 
eine diefen gemeinfchaftlihe Schule (Verbandsſchule) haben. 

Der Anfchluß ritter- oder landfchaftlicher Ortſchaften an eine Stadt: 
oder Fleckenfchule ift ftatthaft, wenn der Schulweg nicht länger als 3°/ Kilo: 
meter ift, 

Für Pertinenzen bedarf es der Einrichtung einer eigenen Schule nur 
dann, wenn die Entfernung von der Ortsfchule des Hauptgute® mehr als 
5 Kilometer beträgt und die Durchfchnittszahl der Schulkinder 10 überfteigt. 

Das Gleiche gilt für alle außerhalb der eigentlichen Ortſchaft belegenen 
Gehöfte, Häufer und fonftigen Anfiedelungen, welche nicht als felbftändige 
Ortſchaften anzufehen find, 

Bon den bejchränfenden Beftimmungen in Abjah 3 und 4 fann von 
Unferem Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, Entfreiung 
bewilligt werden, 

82. 
Eingeſchulte Ortſchaften dürfen von der Verbandsſchule nicht weiter als 

3° Kilometer entfernt fein. 
Die Einfchulung der Kinder einer Ortjchaft ‚in verfchiedene Schulen ift 

mit Genehmigung Unſeres Minifteriums, Abteilung für Unterrichtsangelegen: 
heiten, jtatthaft, 

8 8, 
Bei vorausfichtlich dauernder Überfüllung einer Schulffaffe, welche ange: 

nommen werden muß, wenn nach dem Durchjchnitte der legten drei Jahre 
mehr als 80 Kinder, mit Ausnahme der im $ 8 genannten jchulpflichtigen 
Kinder, diejelbe befucht haben, muß 

1. wenn es ſich um eine Ortsſchule handelt, eine zweite Schulklaſſe 
eingerichtet und ein ‘zweiter Lehrer angeftellt werden, 

2. wenn es ſich um eine Berbandsfchule handelt, entweder eine weitere 
Schulklaſſe bei Anftellung eines neuen Lehrers am Schulorte errichtet 
werden, oder die ganze oder teilmweife Auflöfung des Schulverbandes 
durch Ausscheiden aller oder einzelner eingefchulter Ortichaften oder 
Ortfchaftsteile erfolgen, 
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Wenn nah dem Durchfchnitt der lebten drei Jahre bei zweiklaffigen 
Schulen die Zahl der Schulkinder, mit Ausnahme der im $ 8 genannten 
ichulpflichtigen Kinder, unter 80 finft, jo können die beteiligten Ort3obrigfeiten 
die zweite Lehrerftelle wieder eingehen lajfen. 

8 4. 
Das Schulzimmer muß den für die Schulfinderzahl und die Unterrichts: 

zwede erforderlichen Raum bieten, 
Wenn bei einer Ortsfchule, für welche nach dem Inkrafttreten diefer 

Verordnung das Schulgebäude neu erbaut ift, infolge Steigerung der Kinder: 
zahl die Beftimmungen im 8 16 1 Abſ. 3 Ziffer 1, 2 nicht mehr erfüllt 
find, fo muß entweder die Schulftube erweitert werden, oder, wo dies nicht 
angängig ift, die Einrichtung einer zweiten Schulflaffe und die Anftellung 
eines zweiten Lehrers erfolgen. 

Ireten die Vorausfegungen des vorftehenden Abfates bei einer nach dem 
Inkrafttreten diefer Verordnung neu gegründeten oder erweiterten Verbands— 
fchule ein, jo muß entweder die Schuljtube erweitert werden oder die ganze 
oder teilweife Auflöfung des Schulverbandes durch Ausfcheiden aller oder ein: 
zelmer eingefchulter Ortjchaften oder Ortjchaftsteile ftattfinden, oder mo die 
Erweiterung der Schuljtube nicht angängig ift, die Einrichtung einer zweiten 
Schulklaſſe und die Anftellung eines zweiten Lehrers erfolgen. 

S 5. 

Die Ausscheidung eingefchulter Ortfchaften oder Ortichaftsteile aus der 
Verbandsichule kann unbeichadet der privatrechtlichen Berhältniffe erfolgen, 
infoweit nicht durch die Einjchulungsverträge die Auflöfung des Verbands: 
verhältnifjes ausgefchloffen iſt. 

Die Ausscheidung gefchieht nur am 24. Oftober und nad) voraufgegangener 
zweijähriger Kündigung. Im Falle des $ 3 Nr. 2 genügt eine einjährige 
Kündigung. 

Mird von der Obrigkeit der zu einer Verbandsfchule gehörigen Ortjchaft 
behauptet, daß nach dem Einjchulungsvertrage die Auffündigung nicht zuläflig 
jei, jo hat fie ihren Anfpruch bei Verluſt desjelben binnen 3 Monaten nad) 
erfolgter Kündigung gerichtlich geltend zu machen. 

Bis zur rechtskräftig entſchiedenen Sache bleibt unter Vorbehalt aller 
privatrechtlichen: Rechte aus dem bisherigen Verhältniffe der bisherige Beſitz— 
ftand aufrecht erhalten. 
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8 6. 
Als BVerbandsfchulen gelten an fich auch die von mehreren Ortfchaften 

benugten Küfterfchulen, bezüglich welcher die Beftimmung im 8 11 der 
Patentverordnung vom 21, Juli 1821 unverändert von Beftand bleibt. 

87. 
Neben den fonft für die Befoldung der Lehrer beftehenden gejeßlichen 

Beftimmungen ift e8 bei zweillaffigen Orts: oder Verbandsjchulen geftattet, 
den zweiten Lehrern, auf die im übrigen die Beftimmungen in 82 Abſatz 5 
und 6 der Verordnung vom 29. Juli 1893, betreffend die Abänderung 
der Verordnung vom 3. April 1879 zur Modififation und Ergänzung der 
Patentverordnung wegen verbefjerter Einrichtung des Landſchulweſens vom 
21, Juli 1821 (Negierungs-Blatt 1893 Nr. 14) Anwendung finden, freie 
Station (Wohnung, Koft, Beleuchtung und Heizung) und ein Bareinfommen 
von 450 ME. jährlich oder freie Station mit Gewährung freier Wäfche, 
freier ärztlicher Behandlung und freier Arzneimittel und ein Bareinfommen 
von 400 ME. jährlich an Stelle der gefeßlichen Einkünfte zu gewähren, 

Bei mehr als zweillaffigen Schulen darf nur der dritte Teil der an den- 
felben angejtellten Lehrer auf diefe Weife befoldet werden. 

88. 
Bei einer vorausſichtlich nur vorübergehenden Überfüllung einer Verbands— 

ſchule im Sinne der 88 3 und 4 durch Zuweiſung ſchulpflichtiger Kinder von 
Nüben- und Erntearbeitern ufw. aus einer eingefchulten Ortſchaft für die 
Dauer ihres nur vorübergehenden Aufenthalts in derfelben hat die Orts— 
obrigfeit ded Aufenthaltsortes, mangel3 anderer Vereinbarung unter den zum 
Schulverbande gehörenden Ortfchaften, die Koſten der durch die Überfüllung 

- erforderlich werdenden außerordentlichen Einrichtungen zu tragen. 

89. 
Bei den ritter- und landfchaftlichen Landſchulen trägt an fich die gefamten 

Schullaften die Ortsobrigfeit des Schulortes, joweit nicht bezüglich der Küfter- 
Schulen abweichende Beftimmungen gelten. 

8 10. 
Bei den vorhandenen Verbandsjchulen verbleibt es bezüglich der Ver: 

teilung der Schullaften auf die zum Schulverbande gehörigen Ortſchaften bei 
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den durch Vertrag oder durch zu Recht beftehende Üblichfeit getroffenen Be: 
flimmungen, 

Beftehen folche Beſtimmungen nicht und mird eine Vereinbarung über 
die Verteilung der Schullaften unter den Obrigfeiten der zum Schulverbande 
gehörigen Ortfchaften nicht erzielt, jo haben die zum Schulverbande gehörigen 
Ortichaften nach Verhältnis der aus den legten 5 Jahren zu berechnenden 
Durchſchnittszahl ihrer die Verbandsſchule befuchenden Kinder zu dieſen 
Leiftungen beizutragen, ſoweit nicht die den Ortſchaſten des Kirchſpiels bei 
Küfterfchulen obliegende Leiftungspflicht Abweichungen bedingt. 

Bir, 
Für die Zwecke der Aufbringung der Alterszulagen zahlen in ritter- und 

landschaftliche Landſchulen eingefchulte Domanialortichaften ebenfowenig Beiträge 
zum Landfaften al3 in Domaniallandfchulen eingefchulte ritter- oder landfchait- 
liche Ortſchaften Beiträge zur Domanial-Hauptſchulkaſſe leiiten. 

Zwiſchen der Domanial:Hauptichulfaffe und dem Landfaften findet aber 
ein Ausgleich in nachſtehender Weife ftatt: 

Die Zahl der ritter- und Iandfchaftliche Landſchulen befuchenden Kinder 
aus dem Domanium und diejenige der Domaniallandjchulen befuchenden Kinder 
aus ritter- und landfchaftlichen Ortſchaften wird nach dem Durchichnitte der 
legten 5 Jahre feftgeitellt. 

Je nachdem die Zahl der Domanialjchulfinder diejenige der ritter- und 
landjchaftlichen Schulkinder oder letztere die erſtere überfteigt, zahlt die Domanial- 
Hauptjchulfaffe an den Landfaften oder leßterer an die Domanial:Hauptichul: 
fafje und zwar für jedes mehr vorhandene Kind eine Entjchädigung von jährlich 
5 Marl, 

Die Feitfiellung (Abi. 3) gefchieht dur Unfer Minifterium, Abteilung 
für Unterrichtsangelegenheiten, je für einen fünfjährigen Zeitraum zuerft vom 
1. Dftober 1907 ab. 

8 12. 
Bei vertragsmäßiger Errichtung neuer und bei vertragsmäßiger Veränderung 

des Umfanges beftehender Schulverbände finden’ rückfichtlicy der Verpflichtung 
zur Teilnahme an den Schullaften die Beftimmungen der 88 9, 10 Abf. 1 
und 11 entjprechende Anwendung. 

Die einem Schulverbande angehörigen oder beitretenden Ortſchaften find 
für die Dauer de3 Schulverbandes den Ordnungen, welche für dad Schulwefen 
des Schulortes gelten, unterworfen. 
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g 18. 
Unjer Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, kann: 

1. auf Antrag der Ortsobrigfeit einer ritter- oder landjchaftlichen Ort- 
ſchaft den Anſchluß diefer Ortfchait oder eines Teiles derfelben an 
eine benachbarte ritter- oder landfchaftliche oder domaniale Orts— 
oder Verbandsſchule, 

2. auf Antrag des zuftändigen Großherzoglichen Amtes den Anfchluß 
einer domanialen Ortfchaft oder eines Teiles einer folchen an eine 
benachbarte ritter- oder landfchaftliche DOrts- oder Verbandsſchule 

anordnen, wenn das vorgefchriebene Maß der Entfernung vom Schulorte nicht 
überfchritten wird. 

Im Falle der Anordnung einer folchen zwangsweifen Einfchulung muß, 
fall3 über den von der zwangsweife aufzunehmenden Ortichaft zu übernehmen: 
den Anteil an den Schullaften der Verbandsſchule eine Vereinbarung unter 
den beteiligten Obrigkeiten nicht erfolgt, der Anteil in einer den Verhältnifien 
angemefjenen Weife von Unferem Minifterium, Abteilung für Unterrichts: 
angelegenheiten, bejtimmt werden. Bei diefer Beitimmung hat als Richtichnur 
der Grundſatz zu dienen, daß die durch die Einfchulung erwachjenen Koften 
für Bauten, Beſchaffung von Inventar, Anjtellung eines weiteren Lehrers und 
dergleichen, ſoweit fie ausichließlich durch die Einfchulung veranlaßt werden, 
von der zwangsweiſe eingejchulten Ortjchaft, wie insbefondere im Domanium, 
bezw. von der Ortsobrigkeit derfelben zu tragen find. 

Eine Kündigung derartiger Zwangsſchulverbände darf nur innerhalb der 
im $ 5 beftimmten Frift und nur mit Genehmigung Unſeres Minifteriums, 
Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, erfolgen. 

MWiderfpricht eine der Ortsobrigfeiten der beteiligten ritter- oder land: 
ichaftlihen Ortjchaften der Einjchulung oder der Beſtimmung über den zu 
übernehmenden Anteil an den Schullaften oder betrifft die Kündigung von 
Zwangsfchulverbänden nur ritter: und landjchaftliche Yandjchulen, jo bedarf 
e3 der Zuftimmung des Engeren Ausfchujjes von Ritter: und Landſchaft. 

Wo domaniale Ortfchajten oder Teile derjelben in Betracht fommen, er: 
gehen die Anordnungen und Genehmigungen, insbefondere die Beftimmung der 
zu Üübernehmenden Anteile an den Schullaften, im Einvernehmen mit den jonjt 
beteiligten Minifterien. 

8 14. 
Die Schullehrer haben feinen Anfpruch auf Entjchädigung, wenn durch 

Anlegung einer neuen Klafje oder durch das Ausjcheiden einer Ortichaft aus 
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dem Schulverbande ihre Einnahmen durch Abnahme der Schulfinderzahl ver: 
mindert werben. 

Eine Entjchädigung tritt nur dann ein, wenn das Dieniteinlommen de3 
Lehrers unter das gejegliche Mindefteintommen herabgefunfen ift. Zur Deckung 
des TFehlbetrages an dem Dienfteinfommen find die im Schulverbande ver- 
bleibenden Ortſchaften nach demjelben Maßftabe, nach welchem fie in Beihalt 
der gegenwärtigen Verordnung zu den fraglichen Leiftungen überhaupt heran- 
gezogen werden, beizutragen verpflichtet. 

8 15. 
Von jeder Gründung und Aufhebung einer Ortsſchule, ſowie von jeder 

Gründung, Veränderung des Umfanges und Auflöfung eines Schulverbandes ijt 
Unferem Minifterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, durc die Obrig- 
feit des Schulortes innerhalb der Frift von einem Monat Anzeige zu erftatten. 

g 16. 
I. Für jede Schule bedarf es eines Schulhaufes mit Zubehör, welches 

neben den nötigen Schulftuben eine Familienwohnung für den Schullehrer und 
für deſſen Wirtfchaftsbetrieb die erforderlichen Räume enthalten muß. 

Auch müſſen die nötigen Ställe gewährt werden. 
Die Unterrichtsräume find in folgender Weife einzurichten: 

1, dem Schulzimmer iſt eine folche Grundfläche zu geben, daß auf jedes 
Kind eine Grundfläche von 0,75 qm kommt. Weniger als 25 qın 
darf die Gefamtfläche nicht betragen. Über 60 qm Grundfläche 
darf eine Schulflafje nicht haben; 

, die Höhe des Schulzimmers darf nicht unter 3 m betragen; 
‚ jede Schulflaffe muß ihren befonderen, weder in Wohn-, Schlaf: 

oder Wirtfchaftsräume führenden Eingang haben, Aus derjelben 
darf feine Für unmittelbar in einen Wohn: oder Schlafraum führen; 

4, der Fußboden ift aus gehobelten und gejpundeten Brettern her: 
zuftellen; Fußböden aus Ziegelfteinen, Zementeftrih, Aſphalt und 
dergl, find nur zuläffig, wenn Holzfußbänke vorhanden find; 

5, vom Fußboden müſſen die Fenſter mindeftend 1 m entfernt bleiben; 
6, für genügende, möglichft füdlich gelegene Fenfterbeleuchtung ift Sorge 

zu tragen; 
7, außerdem müfjen die Klafjenzimmer mit Heizvorrichtungen, den 

erforderlihen Schulbänken und Tiſchen und mit Katheder nebjt 
Zubehör verfehen fein; 

S, jür das Vorhandenfein von Abortanlagen ift Sorge zu tragen, 

om 
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II. Die Vorfchriften unter Nr, I finden mit Ausnahme der Beftimmung 
in Ziffer 8, melde auf alle Schulen Anwendung findet, auf die beim 
Inkrafttreten diefer Verordnung bereit3 vorhandenen Schulen nur im Falle 
de3 Meubaues des Echulhaufes Anwendung. Im übrigen verbleibt es hin: 
fichtlich der baulichen Beichaffenheit der Schulhäufer bei den vorhandenen 
Schulen bei den Vorschriften des $ 8 der Patentverordnung vom 21. Juli 
1821 wegen verbefjerter Einrichtung des Landſchulweſens mit der Maßgabe, 
daß bei etwaiger Erweiterung oder fonftiger wejentlicher Veränderung (Umbau, 
Durchbau) diefer Schulhäufer, durch welche die Schulzimmer berührt werden, 
die letzteren nach Möglichkeit in Gemäßheit der für Neubauten geltenden 
Beftimmungen herzuftellen find, 

8 17, 
Die Vorfchriften des S 11 und die auf 8 11 bezügliche Beſtimmung 

des 8 12 Abſ. 1 diefer Verordnung finden auf die zwifchen Ortjchaften der 
Kämmerei der Stadt Roſtock, der Roſtocker Hofpitalien zum Heiligen Geift 
und zum Sankt Georg einerfeitS und domanialen bezw, ritterfchaftlichen 
Ortſchaften andererfeit3 bereits beftehenden oder fünftig zu errichtenden Schul« 
verbände mit der Maßgabe Anwendung, daß rückjichtlich der Beiträge zur 
Aufbringung der Alterszulagen der Ausgleich zwifchen der Domanial:Haupt- 
ichulfaffe bezw, dem Yandfaften und der vom Magiftrat der Stadt Roſtock 
zu bezeichnenden ftädtifchen Kaſſe ftattfindet, 

8 18. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1, Oftober 1907 in Kraft, Die SS 1 

bis 8 der Patentverordnung vom 21, Juli 1821 wegen verbejjerter Ein- 
richtung des Landſchulweſens verlieren mit der aus $ 16 Nr, II dieſer 
Verordnung erfichtlichen Beſchränkung rückjichtlich des $ 8 mit dem gleichen 
Zeitpunfte ihre Geltung, 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium, 

Schwerin, den 12, Juli 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Prejjentin. Langfeld. 
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HI. Abteilung. 
— — ne 

(1) Bekanntmachung vom 12. Juli 1907, betreffend die Ordnung der Reife— 
prüfung an den Gymnaſien. 

ac Landesherrlicher Beftimmung tritt die Borfchrift in Ziffer 3 S 14 der 
Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnafien (Anlage A der Verordnung 
vom 28, November 1903; Negierungs-Blatt 1903 Nr. 38) außer Geltung, 

Im übrigen wird auf die Vorfchrift in S 7 Ziffer 1 Abſatz 2 der 
Verordnung vom 5, April d, %8., betreffend die VBorbildung der Theologen pp. 
(Regierungs-Blatt 1907 Nr, 14) hingemwiefen, 

Schwerin, den 12, Juli 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium, Abteilung 

für UnterrichtSangelegenheiten, 

Langfeld. 

(2) Bekanntmachung vom 9. Juli 190%, betreffend die vom Bundesrat anf 

Grund des $ 22 des Reichsgeſetzes zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krauf- 

heiten vom 30. Juni 1900 feftgejeßten Desinfeftionsanweijungen. 

Durch Beichluß des Bundesrat vom 21. März d. Is. — vgl. die Belannt- 
machung des Reichskanzlers vom 11, April 1907 im Neich3-Gefegblatt von 
1907 ©. 95 — find auf Grund des 8 22 des Gejetes, betreffend Die 
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 (Reichs: 
Gejegblatt von 1900 Seite 306) eine allgemeine Desinfeftionsanweifung 
und je eine befondere Desinfeftionsanmeifung bei Peft, Ausfat, Cholera, 
Fleckfieber und Pocken feftgeftellt worden, 

Die Desinfetionsanweifungen bei Peſt, Ausfas, Cholera, Fleckjieber und 
Boden treten an Stelle der den Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 
6. Dftober 1900 (Neich8-Gejegblatt von 1900 Seite 849) und vom 
21. Februar 1904 (Reichs-Geſetzblatt von 1904 Ceite 67) beigefügten 
Desinfektionsanmweifungen — vgl. auch die Bekanntmachungen des unter: 
zeichneten Minifteriums vom 22. November 1900 (Negierungs-Blatt von 1900 
Nr. 39), 12. März 1904 (Regierungs:Blatt von 1904 Nr, 5) und vom 
24, Juni 1904 (Negierungs-Blatt von 1904 Nr. 22), 

Das unterzeichnete Minifterium nimmt Beranlaffung, die beteiligten 
Behörden hierauf befonders hinzuweifen. 
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Hleichzeitig macht das unterzeichnete Minifterium darauf aufmerkſam, 
daß die neuen Desinfektionsanmweifungen bei Peſt, Ausſatz, Cholera, Fleck— 
fieber und Pocken in befonderer Ausgabe in Geftalt von Deckblättern zu den 
„Anweifungen des Bundesrates” zur Befämpfung gemeingefährlicher Krank: 
heiten bei der Berlagsbuchhandlung von Julius Springer zu Berlin N 24, 
Monbijouplag Nr. 3, erichienen find und von dort gegen einen geringen 
Preis bezogen werden fünnen, und daß je 1 Exemplar diefer Deckblätter als 
Beilage der Nr. 24 der „Beröffentlihungen des Kaiferlichen Geſundheits— 
amtes von 1907’ beigegeben ift, 

Schwerin, den 9, Juli 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minijterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

(3) Bekauntmachung vom 11. Juli 1907, betreffend die freie Verkäuflichkeit des 

Greolin. 

Im Anſchluß an die Bekanntmachung vom 16. Februar 1906, betreffend die 
Abänderung des Berzeichniffes der Giite, Anlage | der Verordnung vom 
13. April 1895, betreffend den Verkehr mit Giften (Regierungs-Blatt 1906, 
Nr. 8, ©. 50) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß das 
Greolin (Pearſon) nicht zu den in Abteilung III des Verzeichniſſes der Gifte 
in Anlage I der Berordnung vom 13. April 1895 (Regierungs-Blatt Nr. 14, 
©. 109) aufgeführten: „Krefolen und deren Zubereitungen pp.’ gehört, aljo der 
Handel mit Greolin von der Verordnung vom 13. April 1895, betreffend 
den Verkehr mit Giften, nicht betroffen wird. 

Schwerin, den 11. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfeld. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 27. Juli 1907. 

Inhalt. 
U. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Beitimmung des Zeitpunftes, in welchem 

das Grundbuch als angelegt anzujehen ift. 

IE. Abteilung. 
— e —ñ — 

(1) Bekanntmachung vom 16. Juli 1907, betreffend Beſtimmung des Zeitpunktes, 

in welchem das Grundbuch als angelegt anzujchen iſt. 

Auf Grund des 8 52 ver Ausführungsverordnung zur Grundbuchordnung 
vom 9, April 1899 und unter Hinweis auf die Bekanntmachungen des unter: 
zeichneten Minifteriums vom 8. Oktober 1900, 21. Oftober 1906 und 
15. April 1907 (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 33; 1906 Nr. 35; 1907 Nr. 15) 
wird hierdurch beftimmt, daß das Grundbuch für die nachjtehend aufgeführten 
Grundbuchbezirke vom 1. Auguft 1907 ab als angelegt anzufehen ift: 

Bezirk des Amtsgerichts Grevesmühlen-Daffow-Klüg: 
Aus dem Bezirk der Stadt Grevesmühlen: 

die Scheunen Nr. 44, 103, 105, 115, 118, Flurbuch-Abteilung III, 
der Garten Nr. 404a, Flurbuchabteilung IV. 

die Acer Nr. 664c, 667c, 670d, 810, 1203, 1705, 1712, 
Flurbuch: Abteilung V. 

Bezirf des Amtsgerichts Röbel: 
Aus dem Bezirk der Stadt Röbel: 

Flurbuc Abteilung I (Mühlentorſche Borftadt): 
Nr. 23, 35, 43, 62, 65, 70, 192, 253, 285. 
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Flurbucd Abteilung VI (Mühlentoriche Yeldmarf): 
Nr. 1, 6, 10, 15, 16, 35, 5U, 55, 58, 99, 103, 116, 132, 
133, 138, 139, 140, 156, 254, 256, 270, 312, 313, 322, 

335, 423, 584, 618, 671, 703, 706, 723, 730, 742, 755, 
772, 796, SOL, 805, 834, 859, 890, 932, 949, 953, 973, 
1084, 1147, 1153, 1154, 1155, 1206, 1219, 1220, 1240, 
1246, 1277, 1309, 1357, 1399, 1411, 1412, 1416, 1428, 
1439, 1441, 1477, 1534, 1537, 1547, 1592, 1593, 1601, 
1623, 1632. 

Flurbuch- Abteilung VII (Altſtädter Feldmark): 
Nr. 52, 106, 139, 159, 160, 202, 203, 247, 250, 300, 
319, 340, 369, 871, 389, 552, 724, 

Schwerin, den 16. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminifterium. 
Langfeld. 

Mit dieſer Nr. 25 wird ausgegeben: Nr. 33 des Reichs Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben S Schwerin, Sonnabend, den 10. Auguſt 1907. 

Anhalt. 
T. Abteilung. (M 18.) Verordnung zur Abänderung der Verordnung vom 15. Auguſt 

1899, betreffend Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren 
Schulen. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Rechtsfähigkeit an 
den Rindviehzuchtverein Bützow i. M. für rotweißes Medlenburgiiches 
Niederungsvieh. 

J. Abteilung. 
— — — 

(M 18.) Verordnung vom 30. Juli 1907 zur Abänderung der Verorduung vom 

15. Anguſt 1899 betreffend Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren 

Schulen. 

Friedrid Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roſtock und Stargard Herr ꝛc. 

Mir verordnen hierdurch, daß die nachitehenden Beftimmungen zur Abänderung 
der Verordnung vom 15. Auguft 1899 betreffend Ordnung der Prüfung für 
das Lehramt an höheren Schulen fortan Geltung haben. 

Gegeben durch Unfer Minifterium, Abteilung für Unterricht3-Angelegenheiten. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

Friedrich Franz. 
Zangfeld. 
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Beflimmungen 

zur Abänderung der Verordnung vom 15. Auguſt 1899 betreffend Ord— 
nung der Prüfung für dag Lehramt au höheren Schulen. 

I. In $ 9, Biffer 2 heißt es Fünftig bei den aufgeführten Verbindungen der 
Brüfungsfächer: 

an zweiter Stelle: Franzöfiih und Engliſch oder Lateiniſch, 
an vierter Stelle: Religion und Hebräifch oder Griechiſch. 

II. In 8 30 ift unter Ziffer 1 alS zweiter Abjag einzufügen: 
„Auf bejonderen bei Abgabe der jchriftlihen Hausarbeiten zu ftellenden 
Antrag des Kandidaten iſt der Borfigende der Prüſungskommiſſion befugt, 
die Allgemeine und die Fachprüfung in der Weile zu trennen, daß die: 
jelben an zwei aufeinander folgenden Terminen, wie fie in $ 29, Ziffer 2 
vorgefehen jind, abgehalten werden. Das Ergebnis einer ſolchen Teil- 
prüfung fann dem Kandidaten zwar mündlich fojort nach Beendigung 
derjelben mitgeteilt werden, doc) darf ein Zeugnis erit nad) Abfchluß der 
ganzen Prüfung ($ 32) ausgeftellt werden.” 

III. In $ 37 erhält Ziffer 2 folgenden Wortlaut: 
„Die Gebühren betragen mit Ausjchluß der Koften des für das Zeugnis 
zu verwendenden Stempels für die volljtändige Prüfung 60 ME., für eine 
Ergänzungs- oder Ermweiterungsprüfung je 30 Mi. Bei der nad) $ 30, 
Ziffer 1, Abſatz 2 zuläffigen Zerlegung der Prüfung in zwei Teile ift 
neben der Gebühr von 60 ME. für die vollftändige Prüfung eine befondere 
Gebühr von 30 ME. zu entrichten. 

II. Abteilung. 
— 

(1) Bekanntmachung vom 27. Juli 1907, betreffend die Verleihung der Rechts— 

fähigfeit an den Rindviehzuchtverein Bütow i. M. für rotweißes Mecklen— 

burgiiches Niederungsvich. 

Dem Rindviehzuchtverein Bützow i. M. für rotweißes Mecklenburgifches 
Niederungsvieh ift die Nechtsfähigfeit verliehen worden. 

Schwerin, den 27. juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminifterium. 
Langfeld. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 19. Auguft 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (M 19.) Verordnung betreffend die Penfionierung der nichtrichterlichen 
landesherrlichen Beamten. 

II. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend den öffentlichen Wetternachrichtendienit. 

I. Abteilung. 
— — 

(M 19.) Berorduuug vom 10. Auguſt 1907, betreffend die Penſionierung der 

uichtrichterlichen laudesherrlichen Beamten. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Rofto und Stargard Herr ufm. 

Mir verordnen in betreff der Penfionierung Unferer nichtrichterlichen Beamten, 
was folgt: 

81. 
Die Verordnung findet Anwendung auf alle Beamte, welche durc eine 

von Uns oder von einer durch Uns dazu ermächtigten Behörde erteilte An: 
ftellungsurfunde in Unferer landesherrlichen Verwaltung auf einer beftimmten 
Dienſtſtelle oder al3 etat3mäßige Beamte angeftellt worden find und für welche 
nicht die Verordnung vom 25. April 1879, betreffend die Penfionierung der 
im Fuftizdienfte angeftellten Beamten (Regierungs-Blatt 1879 Nr. 12), gilt. 
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Die 
Beamten, 

Nr. 27. 1907, 

82. 
Derordnung findet entiprechende Anwendung auf die nachftehenden 
fofern fie von Uns oder einer Unjerer Behörden angeftellt find: 

1. die Beamten der Landes-Univerfität und der mit diefer verbundenen 
Inſtitute und Anftalten; 

. die mit den Rechten landesherrlicher Diener ausgeftatteten Beamten 
rechtsfähiger Anftalten wie der Witweninftitute für Zivil: und Militär: 
diener bezw. für Prediger, Organiften, Kantoren, Küfter und Lehrer, 
der Yandesverficherungsanftalt für die nvalidenverficherung ufw. 

83, 
Verordnung findet feine Anwendung auf: 

. die Beamten Unjeres Hofftaats, Marftalls, Hofjagdamts fowie Unferes 
Kabinetts; 

. die Geiſtlichen des Landes ſowie die von Uns angeſtellten Küſter, 
Kantoren und Organiften; 

. die Profefforen der Landesuniverfität; 
. die auf Vorfchlag der Stände von Uns angeftellten Beamten; 
. die Beamten Unferer Eifenbahnverwaltung; 
. die Beamten der Landarbeitshausvermaltung; 
. die Chaufjeewärter in Unferer Chaufjeeverwaltung; 
. die Standesbeamten; 
. die Lehrer an den Volks- und Bürgerfchulen in den domanialen Flecken 

und im Orte Neuflofter fowie an den Landjchulen im Domanium; 
. die Ortsvorfteher der Flecken ſowie die Dorfichulzen im Domanium; 
. Unfere Gendarmerie; 
. die Beamten, auf welche das Geſetz, betreffend die Rechtsverhältnifie 

der Neichsbeamten, vom 31. März 1873 Anwendung findet; 
. den Landesrabbiner. 

84. 
‘jeder der in den 88 1 und 2 aufgeführten Beamten erhält eine lebens: 

länglihe Penfion, wenn er nach. einer Dienftzeit von menigftens zehn Jahren 
infolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche feiner körperlichen 
oder geiftigen Kräfte zu der Erfüllung feiner Amtspflichten dauernd unfähig 
ift und deshalb in den Ruheſtand verjegt wird. 

Bei Beamten, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben, ift eingetretene 
Dienjtunfähigkeit nicht Worbedingung des Anſpruchs auf Penſion. 
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85. 
ft die Dienftunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder 

jonftigen Beichädigung, welche der Beamte bei Ausübung des Dienſtes oder 
aus Veranlaſſung desjelben ohne eigene Verjchuldung ſich zugezogen hat, fo 
tritt die Penjionsberechtigung auch bei fürzerer al3 zehnjähriger Dienftzeit ein. 

S 6. 
Wird außer dem im $ 5 bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung 

des zehnten Dienftjahres dienftunfähig und deshalb in den Ruheſtand verſetzt, 
jo fann demjelben von Uns bei vorhandener Bedürftigfeit eine Penfion ent: 
weder auf bejtimmte Zeit oder lebenslänglich bemilligt werden. 

87. 
Beamte, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen übertragenen Gefchäfte 

nur nebenbei in Anſpruch genommen werden, oder welche ausdrüdlich nur 
auf eine beftimmte Zeit oder für ein feiner Natur nach vorübergehendes 
Beichäft angenommen werden, erwerben einen Anſpruch auf Penfion nad) den 
Vorjchriften diefer Verordnung nur, wenn ihnen die Penfionsberechtigung 
befonder3 verliehen worden ift. 

Darüber, ob eine Dienftftellung eine folche ift, daß fie die Zeit und 
Kräfte eines Beamten nur nebenbei in Anspruch nimmt, entjcheidet die dem 
Beamten vorgefegte Oberfte Dienftbehörde. 

8 8, 
Die Penfion beträgt, wenn die Verfeßung in den Ruheſtand nad) voll: 

endetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienftjahre eintritt, 25 Prozent 
des Dienjteinfommens und fteigt mit jedem meiter vollendeten Dienftjahr nad) 
Maßgabe der Anlage A. Über den Betrag von 90 Prozent des Dienft- 
einfommens hinaus findet eine Steigerung nicht ftatt. N 

Ein Dienftjahr gilt auch als vollendet, wenn an demfelben nicht mehr 
al3 45 Tage fehlen. 

In dem Falle des $ 5 beträgt die Penfion ftets 25 Prozent, im alle 
des 8 6 höchſtens 25 Prozent des Dienſteinkommens. 

89. 
Jede Penfion wird nach oben jo abgerundet, daß fich bei Teilung durd) 

vier volle Markbeträge ergeben, und wird vierteljährlich im voraus gezahlt. 
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8 10. 

Der Berechnung der Penfion wird das von dem Beamten zuleßt be- 
zogene Dienfteinfommen, ſoweit es nicht zur Beftreitung von Repräfentations: 
oder Dienftaufwandkoften gewährt wird, oder aus Vergütungen oder Funktions: 
zulagen befteht, zugrunde gelegt. 

Teftftehende Dienft-Emolumente, namentlich freie Dienftwohnung fowie 
die anftatt derjelben gewährte Miet3-Entfchädigung, Feuerungs- und Er: 
(euchtungsmaterial, Naturalbezüge, der Ertrag von Dienftgrundftücen, ſowie 
die anftatt derjelben gewährte Entihädigung kommen nur injomweit in An- 
rechnung, als bei Verleihung des Nechts auf diefe Emolumente deren Wert 
auf die Geldbefoldung des Beamten in Rechnung geftellt ijt. 

Dienft-Emolumente, welche ihrer Natur nad fteigend und fallend find, 
werden nach den bei Verleihung des Rechts auf diefe Emolumente deshalb 
getroffenen Feſtſetzungen und in Ermangelung folcher Feſtſetzungen nach ihrem 
durchjchnittlichen Betrage während der drei letzten SKalenderjahre vor dem 
Jahre, in welchem die Penfion feftgefegt wird, zur Anrechnung gebracht. 

Die Penfion für einftweilig in den Ruheſtand verjegte Beamte wird von 
dem zur Zeit ihrer Verſetzung in den einftweiligen Ruheſtand bezogenen 
Dienfteinfommen berechnet. 

5:11, 

Die Dienftzeit wird vom Tage der Anftellung im landesherrlichen Dienft 
an gerechnet. 

Bon welchem Zeitpunkt ab der Beamte als angeftellt anzufehen ift, 
bejtimmt im Zweifelsfalle die Oberfte Dienftbehörde des Beamten im Ein- 
vernehmen mit Unferem Finanzminifterium. 

g 12. 
Bei Berechnung der Dienftzeit fommt auch die Zeit in Anrechnung, 

während welcher der Beamte 
1. vor feiner Anftellung im Probedienft geftanden hat; 
2. unter Bezug von Wartegeld in den einftweiligen Ruheſtand verjeßt 

worden iſt; 
3. in Unferem Suftizdienft oder in einem der im 83 Ziffer I, 4, 5, 

6, 7, 9, 11 und 12 bezeichneten Dienftzweige in Unferem Dienjte 
geſtanden hat; 

4. im Vorbereitungsdienft (Auditor, Neferendar, PERS OASRTNTEN, 
Supernumerar, Amtsdiätar uſw.) bejchäftigt geweſen ift; 
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5. in der Landeskirche ein geiftliches Amt bekleidet hat; 
6. Profefjor oder Privatdozent an der Landesuniverfität zu Roſtock 

gewejen ift, oder als Beamter im Dienfte der Yandes-Univerfität 
geftanden hat; 

7. als anftellung3berechtigte ehemalige Militärperfon nur vorläufig oder 
auf Probe in Unferem Zivildienft verwendet worden ift. 

Die Vorfchriften des 8 7 finden entjprechende Anwendung. 

8 13. 

Der Zivildienftzeit wird die Zeit des aktiven Militärdienftes im Reichs— 
heere oder in der Kaiferlichen Marine, jowie die Zeit eines früheren aftiven 
Militärdienftes in einem deutſchen Bundesftaat hinzugerechnet. 

8 14. 

Die Dienftzeit, welche vor den Beginn des achtzehnten Lebensjahres fällt, 
bleibt außer Berechnung. 

Nur im Kriegsfalle wird die Militärdienftzeit vom Beginn des Krieges, 
beim Eintritt in den Militärdienft während des Krieges vom Tage des Eintritt3 
ab gerechnet. 

S 15. 

Für jeden Krieg, an welchem ein Beamter im Reichsheere, in der Kaifer: 
lihen Marine oder bei den Kaiferlichen Schußtruppen teilgenommen hat, wird 
demfelben zu der wirklichen Dienftzeit ein Jahr hinzugerechnet, jedoch ift für 
mehrere in ein Kalenderjahr fallende Kriege die Anrechnung nur eines Kriegs- 
jahr3 zuläffig. 

Wer als Teilnehmer an einem Kriege anzufehen ift, unter welchen 
Vorausfegungen bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kriegsjahre anzu- 
rechnen find, welche militärische Unternehmung als ein Krieg im Sinne diefer 
Verordnung anzufehen ift, und welche Zeit als Kriegszeit zu vechnen ift, wenn 
feine Mobilmahung oder Demobilmachung ftattgefunden hat, dafür ift die 
nach $ 17 und $ 7 der Neichägejege vom 31. Mai 1906 (Reichs-Geſetzblatt 
S. 565 und 593) in jedem Falle ergehende Beſtimmung des Deutfchen 
Kaiſers maßgebend. 

Für die Vergangenheit bewendet es bei den hierüber von Uns getroffenen 
oder noch zu treffenden Beftimmungen. 
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8 16. 
Die Zeit 

1. einer Feitungshaft von einjähriger und längerer Dauer ſowie 
2. der Kriegsgefangenschaft 

fann nur mit Unfererer befonderen Genehmigung angerechnet werden. 

8 17. 
Die Zeit, während welcher ein Beamter 

1. in landesherrlich-ftändifchem Dienſt, in ftändifchem Dienft oder in 
einem Kommunaldienft in Mecklenburg. Schwerin geftanden hat, 

2. in Mecdlenburg- Schwerin als Advokat oder Rechtsanwalt tätig 
gewefen ift, 

3. im Dienſt des Deutſchen Reichs, eines deutfchen Bundesſtaats oder 
des Neichslandes Elſaß-Lothringen geftanden hat, 

4. im Kommunaldienft eines deutfchen Bundesſtaats geftanden hat oder 
Profefjor oder Privatdozent an einer deutfchen Univerfität gemwefen ift, 

fann in Anrechnung gebracht werden. 

g 18, 
Über das Borhandenfein der Dienftunfähigfeit eines feine Verfegung in 

den Ruheſtand nachjuchenden Beamten entfcheidvet nach vorgängiger Unter: 
fuchung die Oberfte Dienftbehörde des Beamten. 

8 19. 

Die Beftimmung darüber, ob und zu welchen Zeitpunft dem Antrage 
eines Beamten auf Verſetzung in den Ruheſtand jtattzugeben ift, ſowie ob 
und welche Penjion demielben zufteht, wird durch die Oberjte Dienftbehörde 
des Beamten getroffen, Hinfichtlic) der zu bemilligenden Penfion im Ein: 
vernehmen mit Unjerem Finanzminifterium, 

$ 20. 
Die Verſetzung in den Ruheſtand tritt, jofern nicht auf den Antrag oder 

mit ausdrücklicher Zuftimmung des Beamten ein anderer Zeitpunkt feitgefeßt 
wird, mit dem Ablauf des PVierteljahrs ein, in welchem dem Beamten die 
Enticheidung über feine Berjegung in den Ruheſtand und die Höhe der ihm 
zuftehenden Penſion befannt gemacht worden ift. 
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8 21. 

Das Recht auf den Bezug der Penſion kann mit rechtlicher Wirkſamkeit 
nur inſoweit abgetreten oder verpfändet werden, als die Penſion der Zwangs— 
volljtrefung (Pfändung) unterliegt. 

Bon der Abtretung oder Verpfändung ift Unfer Finanzminifterium zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung muß, um vechtlihe Wirkſamkeit zu 
erlangen, durch den Penfionär in öffentlich beglaubigter Form erfolgen. 

S 22. 

Das Recht auf den Bezug der Penfion ruht, 
1. wenn der Benfionär die deutfche Neichsangehörigfeit verliert; 
2. wenn und fo lange ein Penjionär im Reichs- oder Staat3dienft ein 

Dienjteintommen bezieht, infoweit als der Betrag dieſes neuen 
Dienfteinlommens unter Hinzurechnung der Penfion den Betrag des 
von dem Beamten vor der Penfionierung bezogenen Dienjteinfommens 
überfteigt. 

Als Reichs- oder Staatsdienft im Sinne diejer Vorfchrift gilt neben 
dem Militärdienjte jede Anftellung oder Bejchäftigung als Beamter oder in 
der Eigenfchaft eines Beamten im Reichs, Staats: oder Kommunaldienfte, 
bei den PVerficherungsanftalten für die Invalidenverſicherung, bei ftändifchen 
oder folchen Inſtituten, welche ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, 
eines Bundesftaat3 oder einer Gemeinde unterhalten werden. 

g 28. 
Erdient ein Penfionär in einem der im $ 22 Nr. 2 bezeichneten Dienfte 

eine Penfion, jo findet neben derjelben der Fortbezug der auf Grund diefer 
Berordnung bemilligten Penſion nur in dem durch $ 22 Nr. 2 begrenzten 
Umfange jtatt. 

g 24. 
Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewährung der Penfion auf Grumd 

der Beitimmungen in den 88 22 und 23 tritt mit dem Beginn des Bierteljahrs 
ein, welches auf das eine jolche Veränderung nad) fich ziehende Ereignis folgt. 

Im Falle vorübergehender Beichäftigung in Unferem Dienfte oder im 
Dienfte des Reichs, eines deutjchen Bundesſtaats, einer Gemeinde oder im 
ſonſtigen öffentlichen Dienjt gegen Tagegelder oder eine andermweite Entſchädi— 
gung wird die Penfion für die erften ſechs Monate diefer Beichäftigung 
unverfürzt, dagegen vom jiebenten Monate ab nur zu dem nach $ 22 Nr. 2 
zuläffigen Betrage gewährt. 
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g 25. 
Die Borfchriften diejer Verordnung finden RO Anwendung, 

wenn der Beamte nicht infolge eines Förperlichen Gebrechens oder wegen 
Schwäche feiner förperlichen oder geiftigen Kräfte, fondern auf Grund des 
$ 85 Ziffer 2 der Verordnung vom 3. Mai 1907, betreffend die Dienft- 
vergehen der nichtrichterlichen landesherrlichen Beamten pp., in den Ruheſtand 
verjegt wird. 

g 26. 
Die befonderen Zuficherungen, welche einzelnen Beamten wegen ihrer 

Penfionierung von Uns gegeben find oder fünftig gegeben werden, werden 
durch die Vorjchriften diefer Verordnung nicht berührt. 

8 927. 
Den Beamten, welche vor Inkrafttreten diefer Verordnung angejtellt find, 

ift die Zeit, während welcher fie in Mecklenburg als Advofat oder Rechts: 
anmalt tätig geweſen find, in Anrechnung zu bringen. 

Auf Beamte, welche vor dem Inkrafttreten diefer Verordnung in den 
Nuheftand verfegt find, finden nur die SS 21 bis 24 Anmendung. 

g 28. 
Die Entfcheidungen der Vermwaltungsbehörden darüber, ob und zu welchem 

Betrage ein Anjpruc auf Penfion nad) Maßgabe diefer Verordnung begründet 
ift, fowie ob auf Grund diefer Verordnung die Einziehung, Kürzung oder 
Wiedergemwährung einer erdienten Penſion zu erfolgen hat, find für die 
Beurteilung der vor den Gerichten geltend gemachten Anjprüche maßgebend. 

8 29. 
Diefe Verordnung tritt am 1. Oftober 1907 in Kraft. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 10. Auguft 1907, 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. U. von Preſſentin. Langfeld. 
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Anlage A. 

Die Penfionsfäße befragen: 
nah 10 Dienftjahren 25 Prozent des Dienfteintommeng, 

11 ” ” 8 [73 [77 [7 
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IE. Abteilung. 
— ER 

(1) Befauntmahung vom 6. Auguſt 1907, betreffend den öffentlichen Wetter: 
nachrichtendienſt. 

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 31. Mai 1906, betreffend Einrichtung 
eines öffentlichen Wetternachrichtendienſtes (Regierungs-Blatt Nr. 25) nimmt 
das unterzeichnete Minifterium Veranlaffung, die Aufmerkſamkeit der Orts- 
behörden und der einheimischen Landwirte hinzuführen auf eine von der Deutjchen 
Landwirtchaftsgejellichaft herausgegebene „Erläuterung zur Wetterkarte“, welche 
das Verftändnis der Wetterfarte umd ihre richtige Deutung in den reifen 
der Landwirte erleichtern ſoll. 

Denjenigen Ortsbehörden, welche täglich Wetterfarten zum Aushang 
bringen laſſen, kann nur empfohlen werden, daneben auch die bezeichneten 
Erläuterungen aushängen zu lafjen. 

Schwerin, den 6. Auguft 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 

Mit diejer Nr. 27 werden ausgegeben: Nr. 34 und 35 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 30. Augujt 1907. 

Inhalt, 

I. Abteilung. (K 20.) Verordnung, betreffent die Einrichtung und den Betrieb von 
Bädereien und folchen Konditoreien, in denen neben den Konditorwaren 
auch Bäderwaren hergeftellt werden. (M 21.) Ergänzungsverordnung 
zur Verordnung, betreffend den FFiichereibetrieb, vom 18. März 1891. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Tandesherrlihe Genehmigung der 
„Heinrich Podeus-Stiftung* zu Wismar, 

V. Abteilung. 
— — 

(2. 20.) Verordunug vom 23. Auguſt 1907, betr. die Einrichtuug und den 

Betrieb von Bäckereien und folden Konditoreien, in denen neben den Kouditor— 

waren auch Bäckerwaren hergejtellt werden. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr uſw. 

Mir verordnen nach hausvertragsmäßigem Benehmen mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzege von Mecklenburg-Streli und Beratung mit Unfern 
getreuen Ständen, was folgt: 

$1. 
Der Fußboden der Arbeitsräume darf nicht tiefer als einen halben Meter 

unter dem ihn umgebenden Erdboden Liegen. 

43 
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Das Maß von 0,50 Meter kann auf 1 Meter erhöht werden, wenn an 
der zugehörigen Außenwand ein durchgehender Licht- und Lüftungsgraben her- 
geftellt wird. Der Graben muß mindeftens 1 Meter breit jein und mit feiner 
gut zu entwäfjernden Sohle mindeftens 0,15 Meter tiefer als der Yußboden 
der anftoßenden Näume liegen. 

Durch das fachlich zuftändige Minifterium können auf Antrag Aus: 
nahmen zugelafien werden, wenn auf andere Weiſe durch zweckmäßige 
Iſolierung des Bodens und ausreichende Licht: und Luftzufuhr den gejundheit- 
lichen Anforderungen entjprochen ift. 

82. 
Die Arbeitsräume müſſen mindeften® 3 Meter hoch und mit Tyenftern 

verjehen fein, welche nach Zahl und. Größe genügen, um für alle Teile der 
Näume Luft und Licht in ausreihendem Maße zu gewähren. Die Fenſter 
müffen unmittelbar ins Freie führen und jo eingerichtet fein, daß fie zum 
Zwede der Lüftung ausreichend geöffnet werden können. 

Das fachlich zuftändige Miniſterium fann auf Antrag, abweichend von 
den vorftehenden Vorſchriften, ausnahmsmeife die Benugung von Arbeits: 
räumen bis zu einer Mindeithöhe von 2,50 Meter geftatten, fomweit nicht das 
Örtliche Baurecht an Räume, die zum dauernden Aufenthalte von Menſchen 
beftimmt find, höhere Anforderungen ftellt. 

83. 

Die Räume müfjen mit einem dichten und feften Fußboden verfehen und 
gegen das Eindringen von Grofeuchtigfeit hinreichend geſchützt fein. 

Die Wände und Decken müſſen, foweit fie nicht mit einer glatten, ab» 
wajchbaren Belleidung oder mit einem wafjerdichten Anftriche verfehen find, 
jährlich mindeftens einmal mit Kalt frifch angeftrichen werden. Der wafjer- 
dichte Anſtrich muß mindejtens alle 5 Jahre erneuert werden. 

84. 

Die Arbeitsräume dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit den 
Bedürfnisanſtalten ſtehen. 

Die Abfallröhren der Ausgüſſe und Kloſetts dürfen nicht durch die 
Arbeitsräume geführt werden. 

85. 
In Arbeitsräumen, in denen die Herſtellung von Backwaren erfolgt, muß 

die Zahl der darin bejchäftigten Perſonen jo bemefjen fein, daß auf jede 
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mwenigjtens 15 Kubikmeter Luftraum entfallen. Zur Befriedigung eines bei 
Feiten oder fonftigen bejonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnifjes ift 
eine dichtere Belegung der Arbeitsräume geftattet, jedoch mit der Maßgabe, 
daß mindeftens 10 Kubikmeter Luftraum auf die Perfon entfallen müfjen. 

86. 

Den Arbeitern muß Gelegenheit gegeben werden, ihre Kleider fauber zu 
verwahren und fi) an einem ausreichend erwärmten Orte zu mwafchen und 
umzukleiden. 

87. 

Vor dem Zurichten und Teigmachen haben die dabei beſchäftigten Perſonen 
Hände und Arme mit reinem Waſſer gründlich zu reinigen. 

Zu dieſem Zwecke find ausreichende und mit Seife ausgeſtattete Waſch— 
einrichtungen zur Verfügung zu ſtellen, für jeden Arbeiter iſt mindeſtens 
wöchentlich ein reines Handtuch zu liefern. 

Soweit nicht Waſcheinrichtungen mit fließendem Waſſer vorhanden ſind, 
muß für höchſtens je fünf Arbeiter eine Waſchgelegenheit eingerichtet werden. 
Es muß ferner dafür geſorgt werden, daß bei der Waſcheinrichtung ſtets reines 
Waſſer in ausreichender Menge vorhanden iſt, und daß das gebrauchte Waſſer 
an Ort und Stelle oder von einem Nebenraum aus abgeleitet werden kann. 

88. 
Die Mehlvorräte ſind an trockenen, vor Verunreinigungen geſchützten 

Orten aufzubewahren. 
Das Bearbeiten des Teiges mit den Füßen ift verboten. 
Das zum Streichen des Brote benugte Waſſer muß täglich erneuert 

werden. Die Backware darf nicht auf dem bloßen Fußboden gelagert werden. 

89. 
Das Sitzen und Liegen auf den zur SHerjtellung und Lagerung von 

Backwaren bejtimmten Zifchen und dergleichen ift unterfagt. Die Betriebs: 
unternehmer haben für ausreichende Gißgelegenheit in den Arbeitsräumen 
zu forgen. 

810. 
In den Arbeitsräumen find täglich zu reinigende Spucknäpfe, und zwar 

in jedem Arbeitsraume mindeſtens einer, aufzuitellen. 
Das Ausſpucken auf den Fußboden ift verboten 
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Das Rauchen, Schnupfen und Kauen von Tabak ift in den Arbeits: 
räumen und während der Arbeit verboten. 

8 11. 
Die Arbeitsräume dürfen zu anderen, mit dem ordnungsmäßigen Betriebe 

nicht zu vereinbarenden Zwecken, insbefondere als Waſch-, Schlaf: oder Wohn- 
räume, nicht benußt werden. 

g 12. 
Die Arbeitsräume find von Ungeziefer frei ſowie dauernd im reinlichem 

Zuftande zu erhalten und täglich mindeftens einmal aründlich zu lüften. Die 
Fußböden der Arbeitsräume müſſen täglich, die Wände, fomweit fie nicht mit 
Kalk geftrichen find ($ 3), vierteljährlich mindeftens einmal abgewajchen werden. 

Die im Betriebe verwendeten Tifche, Geräte, Gefäße, Tücher und der: 
gleichen dürfen nicht zu anderen als zu Betriebsziwecen benugt und müfjen in 
reinlichem Zuftande erhalten werden. 

813, 
Die im Betriebe tätigen Perfonen müſſen während der Arbeit mindeftens 

mit einem Beinkleid und einem Hemde bekleidet fein. 

$ 14. 
Perfonen mit anftectenden oder efelerregenden Krankheiten dürfen nicht 

beichäftigt werden. 

8 15. 
In jedem Arbeitsraum, in welchem die Herftellung von Badwaren 

erfolgt, ift ein Abdruck dieier Verordnung und ein von der Ortspolizeibehörde 
zur Bejtätigung der Nichtigkeit jeines Inhalts unterzeichneter Aushang 
anzubringen, aus dem erfichtlich ift: 

a) die Yänge, Breite und Höhe des Raumes, 
b) der Inhalt des Yuftraums in Kubitmetern, 
c) die Zahl der Perfonen, die nach 8 5 oder nach 8 16 in den 

Arbeitsräumen regelmäßig befchäftigt werden darf. 

8 16, 
Das fachlich zuftändige Minifterium iſt befugt, auf Antrag für beftehende 

Anlagen, jo lange jie nicht eine wejentliche Erweiterung oder einen Umbau 
erfahren, Ausnahmen von SS 2, 4 und 5 zuzulaffen, wenn darin die Arbeiter 
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in anderer Weife gegen Gefahren für ihre Gefundheit ſoweit geſchützt find, 
wie es die Natur des Betriebes gejftattet. 

8 17. 
Zumiderhandlungen gegen die Borfchriften diefer Verordnung werden 

mit Geldftrafe bi8 zu 300 Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bejtraft. 

8 18. 
Die nad) 88 1, 2 und 16 zuläffige Geftattung von Ausnahmen erfolgt 

für den obrigfeitlichen Bezirk der Stadt Roſtock durch den Magiftrat zu 
Roftod umd für den obrigkeitlichen Bezirt der Stadt Wismar durch den 
Magiftrat zu Wismar. 

8 19. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. November 1907 in Kraft. 

Gegeben durch Unſer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 23. Auguft 1907. 

Friedrich Franz. 
C. Graf von Bafjewig-Levegom. A. von Preffentin. Langfeld. 

(8. 21.) Ergänzungsverorduung vom 23. Auguft 1907 zur Berordunng, betreffend 

den FFifchereibetrich, vom 18. März 1891, 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roftod und Stargard Herr ufm. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßigem Benehmen mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg:Strelig und Beratung mit Unfern 
getreuen Ständen, was folgt: 

Die in den SS 4 und 5 der Verordnung vom 18. März 1891, betreffend 
den FFijchereibetrieb, — Negierungs-Blatt Nr. 6 — getroffenen einfchränfenden 
Beitimmungen über die Anlegung von Filchzäunen und Fiichwehren finden 
auch auf ſolche Anlagen zur Abiperrung der Gewäſſer zwecks Hinderung des 
Abwanderns der Fiſche Anwendung, mit welchen eine Fangvorrichtung nicht 
verbunden ift. 

44 
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Es kann jedoch auf Antrag des Fiichereiberechtigten von Unferm Minifterium 
des Innern eine derartige Anlage zugelaſſen werden, falls die Anlage für die 
Intereſſen anderer Fifchereiberechtigter unnachteilig ift oder doch nur gering: 
fügige Nachteile mit ſich bringt im Vergleich zu dem fifchereiwirtichaftlichen 
Intereſſe des Antragftellers. Die Zulafjung fann aud in denjenigen Fällen, 
in welchen die Abjperrung der Laich- und Brutgewinnung für künftliche Fiſch— 
zucht dienen ſoll ($ 5 Abſatz 2 der Verordnung) ohne die Beichränfungen des 
8 4 ausgeiprochen werden. 

Im übrigen foll die Zulaffung nur auf Widerruf erfolgen und unter 
Vorbehalt etwaiger auf privatrechtlichem Titel beruhender Widerfpruchsrechte 
oder Entjchädigungsanfprüche Dritter. 

Die Genehmigung zur Anlage von Abjperrvorrichtungen an den Ein: 
und Ausflüffen eines Sees, in welchen der Fiichfang nur einem Berechtigten 
äufteht, fol nur aus zwingenden Rückſichten auf öffentliche Intereſſen verjagt 
werden. Dasfelbe gilt von der Abjperrung eines Sees mit einer Mehrheit 
von Fyilchereiberechtigten, welche auf Grund getroffener Vereinbarung gemein- 
Ichaftlid die Zulaffung der Abfperrung beantragen. 

Gegeben durch Unſer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 23. Auguft 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baffewig-Levegow. A. von Prefjentin. Langfeld. 

II. Abteilung. 

(1) Bekauntmachung vom 14. Augujt 1907, betreffend landesherrliche Genehmigung 

der „Heinrich Podens-Stiftung‘‘ zu Wismar. 

Die „Heinrich Podeus-Stiftung“ zu Wismar ift Zandesherrlich genehmigt worden. 

Schwerin, den 14. Auguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Juſtizminiſterium. 
Langfeld. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Alecklenburg -Schwerin. 

IT. Abteilung. 

Sahrgang 1907. 
— — — — 

Inhalt. 

(1) Belanntmachung, betreffend landesherrliche Genehmigung der 
dem von Blücher’ichen Familien-Bermögen angegliederten „Auguften- 
Stiftung“. (2) Bekanntmachung, betreffend landesherrliche Genehmigung 
der „Erull’schen Stiftung” in Wismar. (3) Bekanntmachung, betreffend 
landesherrliche Genehmigung der Stiftung „Vermächtnis der Gebrüder 
Frahm“ zu Wismar. (4) Belanntmachung, betreffend Abänderung des 
Namens des Erbpachtgehöftes „Faſanerie“ in „Faſanenhof“. (5) Bekannt: 
machung, betreffend Mitteilung von dem Tode eines Ruffen an das 
Erbjchaftsfteneramt. (6) Bekanntmachung, betreffend Berleihung der 
NRechtsfähigkeit an den „Rindviehzguchtverein für rotweißes Oſtfrieſenvieh 
in Medlenburg: Schwerin“ zu Grevesmühlen. (7) Belanntmachung, 
betreffend Mitteilung der rechtsfräftigen Verurteilungen von griechifchen 
Staatsangehörigen wegen Verbrechen und Vergeben an ihren Heimatsjtaat. 

(1, Bekanntmachung vom 14. Auguft 1907, betreffend Iandesherrliche Genehmigung 

der dem von Blücher'ſchen Familienvermögen angegliederten „Augniten-Stiftung“. 

ie dem von Blücherichen Familienvermögen angegliederte „Auguften- 
Stiftung” ift Landesherrlich genehmigt worden. 

Schwerin, den 14. Auguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminifterium. 

Langfeld. 
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(2) Bekauutmachuug vom 28. Auguſt 1907, — laudet herclige Genehmigung 
der „Erull' ſchen Stiftuug“ in Wiemar. 

Die „Crull'ſche Stiftung“ zu Wismar iſt landesherrlich genehmigt worden. 

en den 28. Auguft 1907. 

Großherzoguch eedlebergiſches Juſttgminiſtelium. 
Langfeld. 

(3) Bekanutmachnug vom 28. Anguſt 1907, betreffend fandesherrliche Genehmigung 

der Stiftung „Vermächtnis der Gebrüder Frahm“ zu Wismar, 

Die Stiftung „VBermädtnis der Gebrüder Frahm“ zu Wismar ift Landes» 
herrlicd genehmigt worden. 

Schwerin, den 28, Auguft 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 

(4) Bekanntmachung vom 31. Anguſt 1907, betreffend Abänderung des Namens 

des Erbpachtgehöftes „Faſanerie“ in „Faſauenhof“. 

Der Name des zur Feldmark Kl.-Rogahn gehörenden Erbpachtgehöſtes 
„Faſanerie“, D.-A. Schwerin, iſt in „Faſanenhof“ abgeändert worden. 

Schwerin, den 31. Auguſt 1907 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(5) Bekanutmachung vom 31. Auguft 1907, betreffend Mitteilung von dem 

Tode eined Ruſſen an das Grbjchaftöfteneramt. 

Die Nachlaßgerichte werden angewiefen, jeden zu ihrer amtlichen Kenntnis 
gelangenden in Mecklenburg: Schwerin erfolgten Todesfall eines Auffen, der 
in Deutfchland Vermögen hinterlaffen hat, dem Erbjchajtsfteneramt in Roſtock 
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befchleunigt mitzuteilen und dabei die für die Berechnung der Erbſchaftsſteuer 
in Betracht fommenden Verhältniſſe, jomweit fie ihmen amtlich befannt find, an- 
zugeben. BAAR. 

Schwerin, den 31. Anguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminifterium. 
Im Auftrage: Rraufe. 

(6) Bekanntmachung [vom 4. September 1907, betreffend die Verleihung der 

Nehtsfähigfeit an den „Nindvichzudtverein für rotweißes Djtfriefenvich in 

Medlenburg- Schwerin“ zu Grevesmühlen. 

Dem „Rindviehzuchtverein für rotweißes Djtfriefenvieh in Mecklenburg— 
Schwerin“ zu Grevesmühlen ift die Nechtsfähigfeit verliehen worden. 

Schwerin, den 4. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches AYuftizminijterium, 
Langfeld. 

(7) Bekauntmachung vom 12. September 1907, betreffend Mitteilung der rechts— 

Fräftigen Verurteilnugen von griehifchen Stantsangehörigen wegen Verbrechen 

und Vergehen an ihren Heimatsjtant. 

Ari Grund des Artifel® 19 des Auslieferungsvertragd zwiſchen dem Weiche 
und Griechenland vom 12. März 1907 (Reichs-Geſetzblatt ©. 556/557) find 
die rechtsfräftigen Verurteilungen von griechiichen Staatsangehörigen wegen 
Verbrechen und Vergehen ihrem Heimatsftaate mitzuteilen. Der im Verkehr mit 
anderen Yändern entiprechenden Üblichkeit gemäß gilt daS Gleiche von den recht3- 
kräftigen Berurteilungen wegen Ülbertretungen des 8361 Ziffer 1 bis 8 Str.G.B. 

Die Aufftellung und die Weiterfendung der Strafnachrichten haben in 
derjelben Weife zu erfolgen, wie dies für den Verkehr mit mehreren anderen 
Ländern vorgeſchrieben ift (vergl. die Bekanntmachung der unterzeichneten 
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Minifterien: vom 7. Juni 1902, betreffend den Austauſch von Strafnachrichten 
mit Peru — Regierungs-Blatt S. 244 — umd die dort weiter aufgeführten 
Bekanntmachungen). 

Diefe Beftimmung gilt für alle PVerurteilungen, die nach. dem 
13. September 1907 rechtskräftig geworden find. 

Schwerin, den 12. September. 1907. zeei 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Minifterien 
des Innern. der Juſtiz. 

Im Auftrage: von Blücher. Im Auſtrage: Heuck. 

Mit dieſer Nr. 29 wird ausgegeben: Nr. 40 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Regierungs-Blatt 
Großherzogtum Medlenburg-Scwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 26. September 1907. 

Inhalt, 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Poftzuftellungsurfunden. (2) Befannt- 
machung, betreffend Anderungen der Boftordnung. 

1. Abteilung. 

(1) Befanntmahung vom 20. September 1907, betreffend die Roftzuitellungs- 

urfunden. 

Nach einer Mitteilung des Herrn Staatsſekretärs des Reichspoſtamtes wird 
ven Briefträgern ufw. vom 1. Oktober d. Is. ab geſtattet werden, zur Aus— 
füllung der Poftzuftellungsurtunden und deren Abjchriften ftatt der Tinte 
geeignete Tintenftifte zu verwenden. 

Unter Bezug auf $ 3 Ziffer 2 der Anweifung über das Verfahren, 
betreffend die pojtamtliche Beftellung von Schreiben mit Zuftellungsurkunde, 
(Regierungs:Blatt 1899 ©. 885 ffd.) wird dies hierdurch zur Kenntnis der 
Gerichte uſw. gebracht. 

Schwerin, den 20. September 1907. 

Sroßherzoglich Mecklenburgiſches Juſtizminiſterium. 
Im Auftrage: Mühlenbrud. 
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(2) Bekanntmachung vom 19. September 1907, betreffend Änderungen der 
Poſtordnung. 

Unter Bezugnahme auf 8 50 des Reichsgeſetzes über das Poſtweſen des 
Deutſchen Reichs vom 28. Oktober 1871 Reichs Geſetzblatt Nr. 42) wird die 
von dem Heren Reichsfanzler unterm 10. September d. 8. erlaffene Ber: 
ordnung, betreffend Änderungen der Poftordnung vom 20. März 1900 
— Negierungs-Blatt Nr. 14 — nachftehend zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Schwerin, den 19. September 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Finanzminifterium. 

U. von Preſſentin. 

Berlin W66, den 10. September 1907. 

Änderungen 
der Poftordnung vom 20. März 1900. 

Auf Grund des 8 50 des Geſetzes über das Poſtweſen des Deutichen Reichs vom 
28. Dftober 1871 wird die Boftordnung vom 20. März 1900 in folgenden Punkten ge= 
ändert. 

1. Der $ 3 „Außenſeite“ erhält folgende Faſſung: 
I) Der Abjender darf auf der Außenjeite einer Poſtſendung außer den die Beför- 

derung betreffenden Angaben jeinen Namen und feine Adrejje vermerken; dieje jämt- 
lichen Angaben können, außer bei Briefen mit Wertangabe ($ 14) und bei Roftanweifungen 
($ 20), auch durd) aufgeklebte Zettel hergejtellt werden. 

II) Bei Poſtkarten fann der Abjender ſowohl über die Rückſeite als auch über dern 
linfen Teil der Vorderjeite verfügen. Bei den jonjtigen gewöhnlichen und eingefchriebenen 
Briefjendungen find außer den nach Abj. I zuläffigen Angaben weitere Angaben, die 
nicht die Eigenſchaft einer brieflichen Mitteilung haben, ſowie Abbildungen unter der 
Bedingung zuläſſig, daß ſie in keiner Weiſe die Deutlichkeit der Aufſchrift ſowie die 
Anbringung der Stempelabdrücke und der poſtdienſtlichen Vermerke beeinträchtigen. Wegen 
der beſonderen Beſtimmungen für Poſtpaketadreſſen und Poſtanweiſungen ſiehe 88 12 
und 20. 

III) Die Freimarken find in die obere rechte Ede der Aufſchriftſeite, bei Paketen 
an gleicher Stelle auf die Poſtpaketadreſſe zu Eleben. 
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2.87 EAN | 
a) Abj. III erhält nadhjtehende Faſſung: 

Bon der Privatinduſtrie hergeitellte Formulare find zuläjjig; fie dürfen in Form, 
Größe und Papierſtärke nicht wejentlidh von den durch die Poſt ausgegebenen Formu— 
laren abweichen. Die Aufjchrift „Poſtkarte“ brauchen fie nicht zu tragen. 

b) Abſ. IV hat wie folgt zu lauten: 
Bilderichmud ſowie Aufflebungen auf der Rückſeite und auf dem linken Teile der 

Vorderjeite der Formulare jind inioweit zuläffig, als dadurch die Eigenschaft des Ver— 
jendungsgegenjtands als ofjene Poſtkarte nicht beeinträchtigt wird und die aufgeklebten 
Zettel uf. der ganzen Fläche nach befeftigt find. Warenproben und ähnliche Gegen- 
itände den Postkarten beizufügen oder an ihnen zu befeftigen, iſt nicht gejtattet. 

3. 88 „Drudjacen‘. 

A) Abi. III erhält folgende Faſſung: 
Bon der Beförderung gegen die ermäßigte Tare find ausgeichlojien die mittels des 

Durchdrucks, der Kopierpreffe und der Schreibmafchine hergeftellten Schriftſtücke, ferner 
Druckſachen, die Zeichen tragen, welche eine verabredete Sprache darzujtellen geeignet find. 

B) Abſ. VII bat wie folgt zu lauten: 
Druckſachen jind aud in Form Br Karten zuläſſig; jolde Karten dürfen die 

Größe der Formulare zu Poſtpaketadreſſen nicht weſentlich überjchreiten. 
C) Im Abi. X iſt 

a) bei Zifjer 1. hinter „‚Bifitenfarten“ einzufchalten: 
jowie auf Weihnachts- und Neujahrsfarten ; 

b) bei Ziffer 2. hinter „Abſenders“ einzujdhalten: 
und des Empfängers; 

bei Zifſer 5. hinter „durchſtreichen“ das Kommaund der Tert 
„um ſie unleſerlich zu machen“ zu ſtreichen; 
bei Zifjer 7. hinter „berichtigen“ hinzuzufügen: 

und in Mitteilungen über die Abjendung von Waren den Tag der 
Abjendung handichriftlich anzugeben ; 

bei Ziffer 8. der bisherige Tertdurd den nadftehenden 
Tert zu erjeßen: 

in Anzeigen über die Abfahrt oder Ankunft von Schiffen den Tag 
der Abfahrt oder Ankunft ſowie die Namen der Schiffe handſchriftlich 
anzugeben ; 

bei Ziffer 10. hinter „Landkarten“ das Komma und „Weih- 
nachts= und Neujahrskarten“ zu jtreihen und hinter „Bildern‘” 
nad EMONRUS des Kommas einzuicdhalten: 

u 
4.3m$9 „Geichäftspapiere” iſt unter I hinter „Verſicherungsgeſellſchaften,“ 

der Tert „ofjene Briefe und Poftkarten älteren Datums, die ihren urfprüng- 
fihen Zwed erfüllt haben“, und hinter „Arbeit“, einzufchalten: 

unforrigierte Schülerarbeiten, 
5. $ 10 ‚Warenproben” erhält unter I folgende anderweitige 

Faſſung: 

GC 

d er nn 
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— 
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Gegen die für Warenproben fejtgejegte ermäßigte Tare werden nur ſolche Waren- 
proben befördert, die feinen Handelswert haben, ferner unter der VBorausjegung, daß die 
Verſendung nicht zu einem Handelszwecke gejchieht, einzelne Schlüfjel, abgeichnittene friſche 
Blumen, Tuben mit Serum und pathologijche Gegenjtände, die jo zubereitet und verpadt 
find, daß ‚fie feinen Schaden anrichten können, naturgejchichtliche Gegenftände, getrodnete 
oder fonjervierte Tiere und Pflanzen, geologische Mufter uſw. Die Sendungen müjjen 
nad ihrer Form, Verpadung und jonjtigen Beichafjenheit zur Beförderung mit der 
u — fein. 

ms 21 „Zelegraphifche Boftanweifungen” ift am Schlufjedes Abf. VII 
alt, en: 

Auf ausdräctliches Verlangen des Aufgebers oder Empfängers werden auch gewöhn— 
liche Pojtanweifungen telegraphijch nachgejandt. 

7. 8 36 „Beltellung und Beitellgebühren‘. 
a) Im Abſ. VII (Anderung vom 17. November 1906) iſt in Zeile 2 

ſtatt „Briefe mit Wertangabe” zu ſetzen 
Briefe mit einer Wertangabe bis einſchließlich 800 Mark; 

b) Abj. VIII erhält folgenden Zuſatz: 
Wegen — ——— Beſtellgelds be der Nücdgabe einer unbeitell- 

baren aeg fiehe $ 
$ 46 ein Sa rer Bojtjendungen am Aufgabeorte” erhält 

en of. II folgenden Zuſatz: 
Vorausbezahltes Bejtellgeld wird dabei auf die vom Abjender zu erhebende Bejtell- 

gebühr in Anrechnung gebracht; eine Erjtattung vorausbezahlten Beitellgelds findet jedod) 
nicht ftatt, weder bei Abholung der Sendung am Aufgabeorte, noch für den all, daß 
die vorausbezahlte Gebühr die am Abiendn ngsorte zu erhebende Gebühr überjteigt. 

Borftehende Anderungen treten mit dem 1. Oftober in Kraft. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Kraetke. 

Mit dieſer Nr. 30 werden ausgegeben: Nr. 41 und 42 des Reichs-Geſetzblatts von 1907 
und die Fahrpläne der im Großherzogtum befindlichen Eifenbahnen vom 1. Oftober 1907 ab. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Medlenburg-Scwerin, 

Jahrgang 1907. 
— — 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 28. September 1907. 

Inhalt, 

I. Abteilung. (N 22.) Verordnung, betreffend die öffentliche Ankündigung oder An- 
preifung von Geheimmitteln. (K 23.) Verordnung, betreffend den 
Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln. 

I. Abteilung. 
—— 

(RA 22.) Verorduung vom 26. September 1907, betreffend die öffentliche Au⸗ 
fündigung oder Aupreifung von Geheimmitteln. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürſt 
zu Wenden, Echwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roſtock und Stargard Herr ıc. 

Mir verordnen nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner König. 
lihen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelig und nach ver: 
fafjungsmäßiger Beratung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt: 

81. 
Die öffentliche Ankündigung oder Anpreiſung der in den Anlagen A 

und B aufgeführten Mittel ift verboten. 
Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreifung der Mittel fteht es gleich, 

wenn in öffentlichen Ankündigungen auf Druckſchriften oder fonftige Mit- 
teilungen verwiejen wird, welche eine Anpreifung der Mittel enthalten. 

Die Ergänzung der Anlagen durch landesherrliche Verordnung bleibt 
vorbehalten. | 

47 
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82. 
Wer dem Verbote in S 1 Abf. 1 zumiderhandelt, wird mit Gelpftrafe 

bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft beftraft. 
Die Strafe fann im Rahmen des $ 453 der Strafprozeßordnung durch 

polizeiliche Strafverfügung feitgefeßt werden. 

53. 

Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1907 in Kraft. 
Mit dem in Abf. 1 bezeichneten Zeitpunkte wird die Verordnung vom 

17. Dezember 1903, betreffend die öffentliche Ankündigung oder Anpreifung 
von Geheimmitteln (Regierungs-Blatt 1903 Nr. 41) aufgehoben. 

Gegeben durch Unfer Staat3-Minijterium, 

Schwerin, den 26. September 1907. 

Friedrich Franz. 

E. Graf von Bafjewig-Levegom. MU. von Prefjentin. Langfeld. 

Anlage A. 

1. Adlerfluid, 
2. Amarol (auch als Angeftol). 
3. Amaſira Lochers (auch als Pflanzenpulvermifchung gegen Tysmenorrhoe). 
4. American coughing cure Lutzes. 
5. Antiarthrin und Antiarthrinpiäparate (auch als Sell Antiarthrin). 
6. Anticelta-Tabletten (auch als Anticelta-Tablets oder Fettreduzierungd-Tabletten 

der Anticelta-Afjociation). 
7. Antidiabeticum Bauer, 
8. Antiepileptique Uten. 
9. Antigichtwein Duflots (auch als Antigichtwein Oswald Nierd oder Vin Duflot). 

10. Antihydropfin Bödikers (auch als Wafferfuchtselirier oder Hydrops-Eſſenz Bödikers). 
11. Antimellin (auch als Essentia Antimellini composita). 
12. Antineurafthin (aud; als Nervennabrung Sartmanns). 
18, zeuen Wagners (auch als Mittel des Dr. Wagner und Marlier gegen 

orpulenz). 
14. Antirheumaticum Saids (audy als Antirheumaticum nad) Dr. Said oder Anti 

vheumaticum Lüds). 
15. Antituffin. 
16. Afthmamittel Hairs (auch als Asthma cure Hairs), 
17. Aſthmapulver Schiffmanns (auch als Aſthmador). 
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. Afthmapulver Zematone, aud) in Form der Ajihmazigaretten Zematone (auch als 
antiafthmatifche Pulver und Zigaretten des Apothefers Escouflaire). 

. Augenwafjer Whites (auch als Dr. Whites Augenwafjer von Ehrhardt). 
. Ausjchlagialde Schützes (auch als Univerſalheilſalbe oder Univerfalheil- und 
Ausſchlagſalbe Schüßes). 

. Balfam Bilfingers. 

. Balfam Lampert3 (auch als Gichtbalfam Lamperts oder Lampert-Stepf-Balfam). 

. Balfam Pagliano (auch als Tripperbalfam Pagliano). 
24. Balfam Sprangers (auch als Sprangerjcher). 

. Balfam Thierrys (auch als allein echter Balfam Thierry, englifcher Wunder: 
baljam oder englifcher Balfam Thierrys). 

. Beinjchäden Indian Bohnerts, 
. Blutreinigungspulver Hohls. 
. Blutreinigungspulver Schüßes. 
. Blutreinigungstee Wilhelms (auc als antiarthritiicher und antirheumatifcher Blut— 

reinigungstee Wilhelms). 
. Bräune-Einreibung Zamperis (auc) als Univerjal-Bräune-Einreibung und Diphthe— 

ritistinktur). 
. Bruchbaljam Tanzers. 
. Brucfalbe des pharmazeutifchen Bureaus Valkenberg (Valkenburg) in Holland (aud) 

als Paſtor Schmits Bruchſalbe). 
. Corpulin (aud) als Gorpulin-Entfettungspralinds$ oder Pralines de Carlsbad). 
. Djoeat Bauers. 
. Elixir Godineau. 
. Embrocation Ellimans (auch als Universal embrocation oder Ellimans Unis 

verjal-Einreibemittel für Menjchen), ausgenommen Embrocation etc. for horses. 
. Entfettungstee Grundmanns. 
. Epilep 
. Epilep 
. Epilep 

ieheilmittel Duantes (auch als Spezifitum oder Gejundheitsmittel Quantes). 
iepulver Gafjarinis (auch als Polveri antiepilettiche Gafjarinis). 
iepulver der Schwanenapothefe Frankfurt a. M. (auch als antiepileptiche 

Rulver oder Pulver Weils gegen Epilepiie). 
kalyptusmittel Heß' (Eufalyptol und Eukalyptusöl Heß’). 

. Ferrolin Lochers. 
Ferromanganin. 
.Fulgural (auch als Blutreinigungsmittel Steiners und Schulzes). 
. Gebirgstee, Harzer, Lauſers. 
; re Schmidts (aud) als verbejiertes oder meu verbejjertes Gehöröl Schmidts). 
. Ge 
. Glandulen. 
. Gloria tonic Smiths. 
.Glycoſolvol Lindners (auch als Antidiabeticum Lindners). 
; Sellalhe Haitzemas. 

undheitskräuterhonig Lücks. 

eilſalbe Sprangers (auch als Sprangerſche, oder Zug- und Heilſalbe Sprangers 
oder Sprangerſche). 

.Heiltränke Jakobis (auch als Heiltrankeſſenz, insbeſondere Königstrank Jakobis). 

48 
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. Homeriana (aud als Brufttee Homeriana oder ruffischer Knöterih Polygonum 
aviculare Homeriana). 

. Huftentropfen Laufers. 

. Injection Brou (aud als Brouſche Einjprigung). 

. Injection au matico (aud) als Einfprigung mit Matifo). 

. Yohannistee Brodhaus’ (auch als Galeopsis ochroleuca vulcania der Firma 
rockhaus). 

Ratafın ochers. 
. Kava Lahrs (auch als Kavakapſeln Lahrs, Santalol Lahrs mit Kavaharz oder Kava— 
dar Lahrs mit Santalof). 

nöterichtee, ruffifcher, Weidemanns (aud) als ruffifcher Knöterich- oder Brujt- 
tee Weidemanns). 

. Kongopillen Richters (auch als Magenpillen Richters). 

. Kräutergeift Schneiders (aud als wohlriechender Kräutergeift oder Luiſafluid 
Schneiders). 

. Kräuterpillen Burkharts. 

. Kräutertee Lüds. 
. Kräuterwein Ullrihs (auch als Hubert Ullrichſcher Kräuterwein). 
. Kronefjenz, Altonaer (auch al® Kroneneſſenz oder Menadiefche oder Altonaiſche 
Wunder⸗Kroneſſenz). 

.Kropf-Kur Haigs (auch als Goitre-cure oder Kropfmedizin Haigs). 

. Kurmittel Meyers gegen Zuckerkrankheit. 

. Lebensefjenz Ferneſts (aud als Ferneſtſche Lebensejjenz). 

. Lorapillen Richters. 

. Magenpillen Tachts. 

. Magentropfen Bradys (auch als Mariazeller Magentropfen Bradys). 

. Magentropfen Sprangers (auch als Sprangerice). 
5. Magolan (auch als Antidiabeticum Braemers). 

. Mother Seigels pills (aud) al® Mutter Seigels Abführungspillen oder operating 
pills). 

. Mother Seigels syrup (auch als Mother Seigels curative syrup for dys- 
pepsia, Extract of American roots oder Mutter Seigels heilender Sirup). 

. Nektar Engels (auch als Hubert Ullrichſches Kräuterpräparat Nektar). 

. Nervenfluid Dreijels. 

. Nerventraftelirir Liebers. 

. Nervenftärker Paſtor Königs (auch als Paftor Königs Nerve Tonic). 

. Nervol Rays. 

. Orffin (Paumann DOrffiches Kräuternährpulver). 

. Bain-Erpeller. 

. Beltoral Bods (auch als Huftenjtiller Bode). 

. Pillen Beehams (auch als Patent pills Beechams). 

. Pillen, indijche (auch als Antidyjentericum). 

. Billen Rays (auch al$ Darm» und Leberpillen Rans). 

. Pilules du Docteur Laville (auch als Pillen Yavilles). 

. Polypec (auch als Naturkräutertee Meidemanns). 
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Neduktionspillen, Marienbader, Schindler Barnayſche (auch als Marienbader Re— 
duftionspillen für jyettleibige). 
Negenerator Liebauts (auch als Regenerator nad Liebaut). 
Saccharoſalvol. 
Safe remedies Warners (Safe cure, Safe diabetic, Safe nervine, Safe pills). 
Sanjana-Präparate (auch als Sanjana-Spezifika). ; Pr wi 
Santal Größners. 
—— Ayers (auch als Ayers zuſammengeſetzter und gemiſchter Sarfaparill 
ertraft) 

Sarjaparillian Richters (auch ald Extractum Sarsaparillae compositum Richter). 
Sauerjtoffpräparate der Sauerftoffheilanitalt Vitafer. 
Schlaawafjer Weißmanns. 
Schweizerpillen Brandts. 
Sirup Bagliano (auch als Sirup Pagliano Blutreinigungsmittel, Blutreinigungs- 
und Bluterfrifchungsfirup Pagliano des Prof. Girolamo Pagliano oder Sirup 
Pagliano von Prof. Erneſto Bogfiano), 
Spermatol (au als Stärkungselirier Gordons). 
Spezialtees Lücks (auch als Spezialfräutertees Lücks). 
Sterntee Weidhaas' (auch als Sterntee des Kurinſtituts „Spiro Spero“). 
Stomakal Richters (auch als Tinctura stomachica Richter). 
Stroopal (auch als Heilmittel Stroops gegen Krebs-, Magen: und Leberleiden oder 
Stroops Pulver). 
Tabletten Hoffmanns. 
Tarolinkapſeln. 
Trunkſuchtsmittel des Alkolin-Inſtituts. 
Trunkſuchtsmittel Burghardts (auch als Diskohol). 
Trunkſuchtsmittel Auguſt Ernſts (auch als Trunkſuchtspulver, echtes, deutſches). 
Trunkſuchtsmittel Theodor Heintzs. 
Trunkſuchtsmittel Konetzkys (auch als Kephalginpulver oder Trunkſuchtsmittel der 
Privatanſtalt Villa Chriſtina). 
Trunkſuchtsmittel der Geſellſchaft Sanitas. 
Trunkſuchtsmittel Joſef Schneiders (auch als Antebeten). 
Trunkſuchtsmittel Weſſels. 
Tuberkeltod (auch als Eiweiß-Kräuterkognak-Emulſion Stickes). 
Univerſal-Magenpulver Barellas. 
Vin Mariani (auch als Marianiwein). 
Vulneraleréême (auch als Wunderéême Vulneral). 
Wundenſalbe, konzeſſionierte, Dicks (auch als Zittauer Pflaſter). 
Zambakapſeln Lahrs. 

Anlage B. 

. Antineon Lochers. 

. Ajthmamittel Tuckers (auch als Ajthma-Heilmethode [Specific] Tuders). 

. Augenheilbaljam, vegetabilijcher, Neichels (auch als Ophthalmin Reichels). 

. Bandwurmmittel Friedrich Horns. 
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r Bandwurmmittel Theodor Horns. 
. Bandivurmmittel Konetzkys (auch als Konetzkys Helminthenertratt). 
Bandwurmmittel Schneiders (auch als Granatlapjeln Schneiders). 

. Bandwurmmittel Violanis. 

. Bromidia Battle u. Komp. 

. Cathartic pills Ayers (auch als Reinigungspillen oder abführende Pillen Ayers). 

. Eozapulver (auch als E’Coza oder Trunffucht3mittel des Coza-Inſtituts oder 
Institut d’E-Coza). 

; ne Noortwycks (auch als Noortwyds antifeptifches Mittel gegen 
Diphtherie). 

Geſundheitsherſteller, natürlicher, Winters (auch als Nature health restorer 
Winters). 

. Gicht und Nheumatismuslikör, amerikanischer, Latons (auch als Remedy Latons). 

. Gout and rheumatic pills Blairs. 

. Peilmite des Grafen Mlattei (auch als Graf Ceſare Matteifche elektro homöopathijche 
eilmittel. 

& —— Kidds (auch als Heilmittel der Davis Medical Co.). 
oltodin Heuſchkels (auch als Mittel Heuſchkels gegen Pferdekolik). 

.Krebspulver Friſchmuths (auch als Mittel Friſchmuths gegen Krebsleiden). 

. Liqueur du Docteur Laville (auch als Likör des Dr. Laville). 

. Lymphol Rices (auch als Bruchheilmittel Rices). 

. Noordyl (auch als Noordyltropfen Noortwyds). 
. Dculin Carl Reichels (aud) ald Augenfalbe Oculin). 
. Pillen Morifons. 
. Billen Redlingers (auch als Redlingeriche Pillen). 
. Pink Pillen Williams’ (au) als Pilules Pink pour personnes päles du 
Dr. Williams). 

. Reinigungsfuren Konetzkys (auch als Reinigungsfuren der Kuranftalt Neuallfchwil 
Scweiz)). 
emedy Alberts ſauch als Rheumatismus: und Gichtheilmintel Alberts). 

. Sternmittel, Genfer, Sauters (auch als eleftro-homdopatiiche Sternmittel von Sauter 
in Genf oder Neue eleftroshomöopathifche Sternmittel ujm.). 

. Virol (auch als Ajthmamittel des Vixol Syndicate). 

(MR 23.) Verordnung vom 26. September 1907, betreffend den Verfehr mit 

Geheimmitteln nnd ähnlichen Arzneimitteln. 

Mir Friedrid Franz, von Öottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Rabeburg, aud) Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr uſw. 

verordnen hierdurch, was folgt: 
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Sl, 
Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und ähnlichen Arznei- 

mitteln, welche in den Anlagen A und B aufgeführt find, finden die nach— 
ftehenden Vorjchriften Anwendung. 

Die Anwendung der nachftehenden Vorjchriften auf diefe Mittel wird 
dadurch nicht ausgefchlofjen, daß deren Bezeichnung bei im wejentlichen gleicher 
Zufammenfegung geändert wird. 

82. 
Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diefe Mittel ab- 

gegeben werden, müſſen mit einer Inſchriſt verfehen jein, welche den Namen 
des Mittel3 und den Namen oder die firma des Berfertigerd deutlich er- 
jehen läßt, 

Außerdem muß die Inſchrift auf den Gefäßen oder den äußeren Um- 
hüllungen den Namen oder die Firma des Gefchäfts, in welchem das Mittel 
verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreijes enthalten. Diefe Beftimmung 
findet auf den Großhandel feine Anwendung. 

Es ift verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umbüllungen, in denen 
ein ſolches Mittel abgegeben wird, Anpreifungen, insbejondere Empfehlungen, 
Beftätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Außerungen oder Dankjagungen, 
in denen dem Mittel eine Heilwirfung oder Schutzwirkung zugefchrieben wird, 
anzubringen oder folche Anpreifungen, ſei es bei der Abgabe des Mittels, fei 
es auf fonftige Weife, zu verabfolgen. 

8 8, 
Der Apotheker ift verpflichtet, fich Gewißheit darüber zu verfchaffen, 

inwieweit auf diefe Mittel die Vorfchriften über die Abgabe jtarf wirkender 
Arzneimittel Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel ſowie diejenigen in der 
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zufammenfegung der Apotheter 
fid) nicht fjoweit vergewiſſern kann, daß er die Zuläffigfeit der Abgabe im 
Handverfauf zu beurteilen vermag, dürfen nur auf jchriftliche, mit Datum 
und Unterfchrift verjehene Anmeifung eines Arztes, Zahnarztes oder Tier: 
arztes, im legteren Falle jedoch nur beim Gebrauche für Tiere, verabfolgt 
werden. Die wiederholte Abgabe ift nur auf jedesmal erneute derartige Ans 
weiſung gejtattet, 
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Beflimmungen 
über die Zuſammenſetzung und den Geihäftöbetrieb der Sachverſtändigen— 

Kammern für Werfe der bildenden Künſte und der Photographie. 

Auf Grund des 8 46 Abſ. 3 des Geſetzes, betreffend das Urheberrecht au Werken 
der bildenden Künfte und der Photographie vom 9. Januar 1907 (Reichs-Geſetzbl. ©. 7) 
wird beftimmt: 

81. 
Für Werke der bildenden Künfte (einfchließlich der Erzeugniffe des Kunftgewerbes 

und der Baumerke), ſowie für Werke der Photographie werden gefonderte Sachverfländigen- 
Kammern gebildet. Bis auf weiteres fol in feinem Bunbdesftaate von ſolchen Kammern 
mehr als je eine bejtehen. . 

82, 
Jede Kammer befteht aus mindeſtens 7 Mitgliedern und aus der erforderlichen 

Anzahl von Stellvertretern. 
88. 

Die einer Kammer angehörenden Sachverftändigen (Mitglieder und Stellvertreter) 
werden von der Landes-Zentralbehörde ernannt. Diefe ernennt auch den VBorfigenden 
und deffen Stellvertreter aus der Zahl der Mitglieder. 

Die Sachverſtändigen werden gerichtlich beeidigt. 

84. 
Auf Erfordern der Gerichte und der Staatsanmwaltichaften haben die Kammern 

ein Gutachten nur abzugeben, wenn 
1. in dem Erfuchungsichreiben die zu begutachtenden Fragen einzeln aufgeführt, 
2. die Akten und das zur Abgabe des Gutachtens erforderliche Material über: 

fandt werden. 

$ 5. 
Der Vorfigende ber Kammer beftellt, jobald der Antrag auf Erftattung eines 

Gutachtend an ihn gelangt ift, nad) feinem Ermeſſen einen oder zwei Berichterftatter. 
Diefe legen dem Vorfigenden eine fchriftliche Bearbeitung der Sache vor. Die Beichlup- 
fafjung der Kammer erfolgt auf Grund mündlicher ——— in einer von dem Bor: 
figenden anzuberaumenden Sitzung nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorſitzenden den Ausſchlag. 

$ 6. 
Un jedem Beichluffe müſſen mindejtens fünf Sachverjtändige mit Einſchluß des 

Vorfigenden teilnehmen. Mehr als fieben Sadjverftändige dürfen an dem Bejchlufie 
nicht teilnehmen. Darüber, welche Sacdverftändige im einzelnen Falle an der Beratung 
und Beichlußfaffung teilnehmen, entjcheidet der Vorſitzende, fomweit nicht darüber von 
der Landes: Zentralbehörde allgemeine Vorſchriften erlafjen werden. 
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87. 

Die befchlofjenen Gutachten werden ausgefertigt, von den Sachverſtändigen, die 
an * Beſchluſſe teilgenommen haben, unterſchrieben und mit dem Siegel der Kammer 
verſehen. 

88. 
Die Kammer iſt befugt, für ihre Tätigkeit im Einzelfalle Gebühren im Betrage 

von dreißig bis dreihundert Mark zu erheben. Die Gebühren find von der erſuchenden 
Behörde der Kammer. fofort nach Erledigung des Erfuchens koſtenfrei zu überſenden. 

$ 9. 
Anträge, durch welche eine Kammer gemäß $ 46 Abſ. 2 des Geſetzes vom 

9. Januar 1907 als Schiedärichter angerufen wird, find in beglaubigter Form ein: 
zuveihen. Auf die Erledigung folder Anträge finden die Vorfchriften der SS 4 bis 8 
entiprechende Anwendung. 

Berlin, den 10. Mai 1907. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

(2) Bekanntmachung vom 21. Scptember 1907, betreffend die vom Reichskanzler 
erlafjenen Beitimmungen über die Zufammenfegung und den Gejchäftäbetrieb: 

der gewerblichen Sadverjtändigen-Bereine, 

Die im Zentralblatt für das Deutſche Reich 1907 ©. 215 bekannt gemachten, 
vom Reichslanzler auf Grund des $ 14 des Geſetzes, betreffend das Urheber— 
weht an Muftern und Modellen vom 11. Januar 1876 erlaffenen Beftimmungen 
über die Zufammenfegung und den Gejchäftsbetrieb der gewerblichen Sach— 
verftändigen-VBereine werden hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Schwerin, den 21. September 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

49* 
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Bekimmungen 
über die Zufammenfegung und den Geichäftsbetrieb der gewerblichen 

Sadjpverjtändigen-Vereine. 

Auf Grund des 8 14 des Gefehes, betreffend das Urheberreht an Muftern und 
Modellen vom 11. Januar 1876 (Heich3-Gefegblatt ©. 11) wird in Abänderung der 
Beitimmungen vom 29. Februar 1876 (Zentralblatt für das Deutfche Reich 1876 ©. 117) 
folgendes bejtimmt: 

81. 
Für Mufter und Modelle werden gewerbliche ———— gebildet. 

Bis auf weiteres ſoll in feinem Bundesftaate mehr als ein gewerblicher Sachverſtändigen— 
Verein beftehen. 

82. 
Jeder Verein befteht aus minbeftens 7 Mitgliedern und aus der erforderlichen 

Anzahl von Stellvertretern. 

83. 
Die einem Verein angehörenden Sachverſtändigen (Mitglieder und Stellvertreter) 

werden von der Landes: Zentralbehörde ernannt. Diefe ernennt auch den Vorfigenden 
und defjen Stellvertreter aus der Zahl der Mitglieder. 

Die Sachverſtändigen werden gerichtlich beeidigt. 

84. 

Auf Erfordern der Gerichte und der Staatsanwaltſchaften haben die Vereine ein 
Gutachten nur abzugeben, wenn 

1. in dem Erfuhungsichreiben die zu bequtachtenden Fragen einzeln aufgeführt, 
2. die Akten und das zur Abgabe des Gutachtens erforderliche Material über: 

fandt werden. 

85. 
Der Vorſitzende des Vereins beſtellt, ſobald der Antrag auf Erſtattung eines Gut- 

achtins an ihn gelangt ift, nad) feinem Ermefjen einen oder zwei Berichterftatter. Diefe 
legen dem Borfigenden eine fchriftliche Bearbeitung der Sache vor. Die Beichlußfaffung 
des Vereins erfolgt auf Grund mündlicher Beratung in einer von dem Vorfigenden an- 
zuberaumenden Situng nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Worfigenden den Ausſchlag. 

S 6. 

An jedem Beſchluſſe müffen mindeftens fünf Sachverftändige mit Einfluß des 
Vorfigenden teilnehmen. Mehr als jieben Sacverftändige dürfen an dem Beſchluſſe 
nicht teilnehmen. Darüber, welche Sadjverftändige im einzelnen Falle an der Beratung 
und Beichlußfafiung teilnehmen, entjcheidet der Vorfigende, ſoweit nicht darüber von 
dev Landes: Zentralbehörde allgemeine Vorjchriften erlaffen werden. 
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87. 
Die beſchloſſenen Gutachten werden ausgefertigt, von den Sachverſtändigen, die 

an dem Beſchluſſe teilgenommen haben, unterſchrieben und mit dem Siegel des Vereins 
verſehen. 

88. 

Der Verein iſt befugt, für ſeine Tätigkeit im Einzelfalle Gebühren im Betrage 
von dreißig bis dreihundert Mark zu erheben. Die Gebühren find von der erſuchenden 
Behörde dem Bereine fofort nach Erledigung des Erſuchens koſtenfrei zu überfenden. 

89. 
Anträge, durch welche ein Verein gemäß $ 14 des Geſetzes vom 11. Januar 1876 

($ 31 Abſ. 2 des Geſetzes vom 11. Juni 1870) als Schiedsrichter angerufen wird, 
find in beglaubigter Form einzureichen. Auf die Erledigung folcher Anträge finden 
die Vorfchriften der SS 4 bis 8 entiprechende Anwendung. 

Berlin, den 10. Mai 1907. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

(3) Befauntmahung vom 21. September 1907, betreffend den Auſchluß an die 

für das Königreih Sachſen gebildeten Sadverftändigensftammeru für Werfe der 

bildenden Künfte und der Photographie und die gewerblichen Sadverftändigen: 

Vereine zu Dresden. 

Unter bezug auf die Bekanntmachung vom 28, April 1877 (Regierungs: 
Blatt 1877 Nr. 12) wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß 
fich die diesfeitige Aegierung den nach Maßgabe des 5 46 des Reichsgeſetzes 
vom 9. Januar 1907, betreffend das Urheberrecht an Werfen der bildenden 
Künfte und der Photographie (Neich3-Gejegblatt 1907 ©. 7) für das König: 
reich Sachſen neu gebildeten Sacjverftändigen-Rammern für Werfe der bildenden 
Künfte und der Photographie zu Dresden angeſchloſſen und die Königlich 
Sächſiſche Regierung diefe Kammern mit der Anweifung verjehen hat, auch 
auf Erfordern der hiefigen Gerichte und Staatsanmwaltjchaften Guchtachten 
abzugeben. 

Bezüglich der auf Grund des 8 14 des Gefehes, betreffend das Urheber: 
recht an Muftern und Modellen, vom 11. Januar 1876 (Reichs-Geſetzblatt 1876 
©. 11) zu errichtenden gewerblichen Sachverſtändigen-Vereine, bleibt die Be: 
fanntmachung vom 28. April 1877 maßgebend. 

Schwerin, den 21. September 1907. 

Sroßherzoglich Mecklenburgiſches Staatsminifterium. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. AU. von Prefjentin. 
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(4) Befauntmachung vom 24. September 1907, betreffend deu Nadweis der 

Unterinhung auf Trichinen. 

Auf Grund des 5 2 Abſ. 4 der Verordnung, betreffend die Trichinenjchau 
bei Schlachtungen im Inlande vom 25. Januar d. Is. (Regierungs-Blatt 1907 
Nr. 4) macht das unterzeichnete Minifterium hierdurch folgendes befannt: 

1. In den nachftehend genannten 19 Bundesſtaaten, nämlich) 
Preußen mit Ausnahme der hohenzollernfchen ande, Königreich 
Sachſen, Sahjen-Weimar, Oldenburg, Braunfchweig, Sacjen- 
Meiningen, Sacjen: Altenburg, Sachſen-Coburg-Gotha, Anhalt, 
Ehwarzburg-Rudolftadt, Schwarzburg: Sondershaufen, Walded, 
Neuß ä. 2, Reuß j. L., Schaumburg-Lippe, Lippe, Hamburg, 
Lübeck und Bremen 

befteht für gewerbliche Schlachtungen von Echweinen die Zwangs— 
trichinenschau. 

2. Die Regierungen der unter Ziffer 1 genannten Bundesftaaten haben 
fi) zu einem gemeinfamen Trichinenfchaubezirfe mit der Wirkung 
vereinigt, daß alles FFleifch von Echweinen — andgenommen von 
Wildfchweinen —, das innerhalb dieſes Gebiet in den Verkehr 
gelangt und aus einem der genannten Bundesjtaaten ftammt, al3 auf 
Trichinen unterfucht angefehen wird. Im fibrigen find diefer Ber: 
einbarung die in den Beitimmungen des $ 2 der Verordnung vom 
25. Januar d. Is. enthaltenen Grundfäge mit der Maßgabe zugrunde 
gelegt, daß 
a) das aus einem dem Zrichinenfchaugebiet angefchlofjenen Bundes: 

ftaate eingeführte Fleiſch von Schweinen, bei dem der Nachweis 
der Herfunft aus einem der Vertragsftaaten nicht mit der nötigen 
Sicherheit geführt erfcheint, oder der Verdacht vorliegt, daß es 
nach der Einfuhr in das Trichinenfchaugebiet der vorgefchriebenen 
Trichinenfchau nicht unterlegen hat, ebenſo behandelt wird, mie 
Fleifch von Schweinen, das in das Trichinenfchaugebiet aus 
einem diefem Gebiet nicht angefchlofjenen Bundesftaat eingeführt 
wird (gl. $2 Abſ. 1 der V.O. vom 25. Januar d. J.); 

b) die Unterfuchung des in das Trichinenfchaugebiet eingeführten 
Tleifches an dem Orte ftattgefunden hat, mo zuerft die Möglichkeit 
befteht, das Fleisch in Verkehr zu bringen. Wird das Fleiſch 
nach der Unterfuchung von diefem Orte weiter gejchafft, jo wird 
e8 fo behandelt, wie wenn es an diefem Orte ausgeſchlachtet 
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wäre, d. h. e8 wird an dem neuen Beitimmungsorte nur der 
Nachweis der Herkunft (vgl. $ 2 Ab. 4 Sat 2 der V.O. vom 
25. Januar d. J.) und nicht auch der Unterfuchung auf Trichinen 
verlangt. 

3. Bom 1. Oktober d. J. ab werden auch die Großherzogtümer Medlen: 
burg. Schwerin und Meclenburg:Strelig dem vorgenannten gemein- 
famen ZTrichinenfchaubezirfe in Gemäßheit der unter Ziffer 2 auf- 
geführten Grundfäge angehören, fo daß alfo von diefem Tage ab 
auch für das aus dem einen Großherzogtum in das andere Groß» 
herzogtum oder in daS Gebiet der unter Ziffer 1 genannten Bundes: 
ftaaten eingeführte Fleifch von Schweinen der Nachweis der Herkunft 
des Frleifches aus dem Gebiete des Großherzogtum genügt, um eine 
weitere Unterfuchung auf Trichinen auszufchließen. 

Schwerin, den 24. September 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterlum, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 
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Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum Medtlenburg- Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 11. Oftober 1907. 

Inhalt. 

II. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend die neue Faffung der im Bunbdesrate 
vereinbarten Grundjäße für die Beſetzung der mittleren, Kanzleis und 
Unterbeamtenftellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militär- 
anmärtern und Inhabern des Anftellungsfcheins. 

) 

IL. Abteilung. 
— — — 

(1) Bekanntmachnug vom 1. Oktober 1907, betreffend die neue Faſſung der im 
Bundesrate vereinbarten Grundfäße fir die Beſetzung der mittleren, Kanzlei- 

und Interbeamtenftellen bei den Reichs- und Stantöbehörden mit Militär- 

anwärtern und Juhabern des Anftellungsicheins. 

Bufolge des Neichögefeßes über die Verforgung der Perfonen der Unterflaffen . 
des Reichsheeres, der Kaiferlichen Marine und der Kaiferlihen Schußtruppen 
vom 31. Mai 1906 hat der Bundesrat zu den diesfeit3 unter dem 22. Sep- 
tember 1882 — Negierungs:Blatt 1882 Nr. 22 — veröffentlichten, ſ. 3. im 
Bundesrat vereinbarten Grundfägen für die Befegung der Subaltern: und 
Unterbeamtenjtellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern 
mehrere Nachträge befchlofjen und gleichzeitig eine neue Faffung der Grund» 
ſätze fejtgeftellt. 
ee neue Faſſung der Grundfähe wird in der Anlage bekannt 

gegeben 
Die diesfeitigen Ausführungsbeftimmungen zu den Grundfäßen befinden 

fich in Nr. 22 des Regierungs-Blattes von 1882 bezw. Nr, 14 des Negierungs- 

50 

— 
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Blattes von 1886, das neuefte Verzeichnis der ausfchließlich oder abwechſelnd 
durch Militäranmwärter zu befegenden Stellen des hiefigen Staat3dienftes in 
Nr. 32 des Negierungs-Blattes von 1903. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgiihes Staatsminiftertum. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. Freiherr von Malgahn. 

A. von Prefjentin. Langfeld. 

Grundfäße 
für die Befegung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenftellen bei den 
Reichs- und Staatöbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des 

Anftellungsicheing. 

Anlage. 

81. 

(1.) Militäranmwärter im Sinne der nachflehenden Grundfäge ift jeder Inhaber des 
—— — 

(2.) Der Zivilverſorgungsſchein wird Kapitulanten, die gemäß den Beſtimmungen 
der 88 15 und 16*) des Geſehes vom 31. Mai 1906 (Reichs-Geſetzblatt S. 598) Anſpruch 
darauf haben, nach Anlage A erteilt. Auch für folche Perſonen, die den Zivilverforgungs: 
ſchein noch nachträgli” auf Grund des Militärpenfionsgefeßes vom 27. Juni 1871 

eich3-Gejegblatt ©. 275) und der Novelle vom 4. April 1874 (Reichs: Gefegblatt 
S 25) erhalten, wird er nad) diefem Mufter ausgeftellt. 

(3.) Wenn Unteroffizieren und Gemeinen, die nicht zu den Kapitulanten gehören, 
auf Grund des $ 17**) des Geſetzes vom 31. Mai 1906 der Anftellungsfchein jür den 
Unterbeamtendienft verliehen mwird, fo ift er nach Anlage B auszuitellen. Die Rechte 
der Inhaber des Anftellungsicheins beſchränken ſich auf die Stellen des Unterbeamtendienites. 

*) Die 88 15 und 16 des Gefeges vom 31. Mai 1906 lauten: 

$ 15, 
Rapitulanten erwerben durch zwölfjährige Dienftzeit den Anfpruch auf den Zivilverforgungs- 

fchein, wenn fie zum Beamten würdig und brauchbar erfcheinen. 
Eine —— von Kriegsjahren und eine Doppelrechnung von Dienſtzeit ($ 6) findet 

bierbei nicht ſtatt. 
$ 16, 

Rapitulanten mit kürzerer als zwölfjähriger Dienitzeit, bie wegen körperlicher Gebrechen im 
aktiven Dienjte nicht mehr verwendet werden fünnın und deshalb von der Militärbehörde entlaffen 
werden, haben Anfpruch auf den Zivilverforgungsfchein, wenn fie zum Beamten würdig und 
brauchbar erfcheinen, 

*, Der S17 des Gefehes vom 31. Mai 1906 Tautet: . 
Den nicht zu den Kapirulanten gehörenden Unteroffizieren und Gemeinen kann auf 

ihren Antrag neben der Rente ein Anftellungsfchein für den Unterbeamtenbienft verliehen 
werben, wenn fie zum Beamten würdig und brauchbar erſcheinen. 
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(4.) Der Zivilverforgungsfchein kann auch ehemaligen Unteroffizieren erteilt werden, 
die nad mindeftens neunjährigem aktiven Dienjte im Heere oder in der Marine in 
militärisch organifierte Gendarmerien (Yandjägerkorps) oder Schugmannfchaften eingetreten 
und dort als dienſtunbrauchbar ausgejchieden find oder unter Einrechnung der im Heere 
oder in der Marine zugebrachten Dienftzeit eine gefamte allive Dienftzeit von 12 Jahren 
zurücgelegt haben. Der Zivilverforgungsichein ift in diefen Fällen nad) Anlage C aus: 

age G. zuftellen und hat nur Gültigkeit für den Reichsdienſt und den Zivildienft des betreffenden ———_ 
Staates. 

(5.) Sind in eine militärifch organifierte Gendarmerie (Zandjägerforps) oder Schub: 
mannfchaft, in Ermangelung geeigneter Unteroffiziere von mindeftens neunjähriger aktiver 
Militärdienftzeit, Unteroffiziere von geringerer, aber mindeſtens fechsjähriger aktiver 
Militärdienitzeit aufgenommen worden, fo darf ihnen der Zivilverforgungsfchein ‚nach 
Anlage D verliehen werden, wenn fie entweder eine gefamte aftive Dienfizeit von fünfzehn 
Jahren zurücgelegt haben oder nad) ihrem Übertritt in die Gendarmerie oder —28 
mannſchaft durch Dienſtbeſchädigung oder nach einer geſamten aktiven Dienſtzeit von 
acht Jahren dienſtunbrauchbar geworden ſind. Dieſer Schein hat nur Gültigkeit für 
den Zivildienſt des ee Staates. 

(6.) Die Erteilung des Zivilverſorgungsſcheins und des Anftellungsicheins erfolgt 
in allen Fällen durch die Militärbehörde, die über den Anfpruch auf diefe Verforgung 
zu entjcheiden hat. 

(7.) Dem Eintritt in eine militärifch organifierte Gendarmerie oder Schugmann- 
ſchaft ſteht der Eintritt in eine der in den — Schutzgebieten durch das Reich oder 
die Landesverwaltung errichteten Schutz- oder Polizeitruppen oder die —— als 
Grenz: oder Zollauffichtsbeamter in den Schutzgebieten gleich. Ein auf Grund dieſer 
Beftimmung ausgeitellter Zivilverforgungsichein hat für den Reichsdienft ſowie für den 
Zivildienst aller Bundesstaaten Gültigkeit; er wird nach dem anliegenden Mujter E durch An 
den Reichstanzler (Reichs-Kolonialamt oder Reichd-Marineamt) ausgeitellt. Diejenigen, 
die auf Grund der vorjtehenden Beſtimmung den Zivilverforgungsichein erhalten haben, 
ftehen in bezug auf die Neihenfolge der Einberufung von Stellenanwärtern den im 

18 unter Nr. 4 bezeichneten Unteroffizieren gleich, infomweit fie im ftehenden Heere oder 
in der Kaiferlihen Marine unter Hinzurechnung der Dienitzeit in den Schußgebieten 
eine Gefamtdienitzeit von mindejtens acht Jahren erreicht haben. 

82. 
(1.) Die mittleren, Kanzlei und Unterbeamtenftellen bei den Reichs: und Staats» 

behörden — jedoch ausschließlich des Forſtdienſtes — find, unbefchadet der in den 
einzelnen Bundesftaaten bezüglich der Berforgung der Militäranmärter im Zivildienft 
erlaffenen meitergehenden — * nach Maßgabe der nachſtehenden Grundſätze 
vorzugsweiſe mit Militäranwärtern zu beſetzen. 

(2.) Soweit es an geeigneten zivilverſorgungsberechtigten Bewerbern (Militär: 
anmwärtern) fehlt, find die Unterbeamtenftellen vorzugsmeife mit Inhabern des Anjtellunas- 
ſcheins zu bejegen. 

83. 
Ausihlieglih mit Militäranmwärtern und — ſoweit es fi) um Unterbeamtenitellen 

handelt — mit Inhabern des Anftellungsicheins find zu bejegen: 

50* 

lage D, 

‚age E, 
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1.’ in allen Dienftzweigen und bei allen Behörden, aufer bei der Reichskanzlei, 
- dem Auswärtigen Amt, den Minifterien der auswärtigen Angelegenheiten, 
den Ehiffrier-Bureaus, den Gejandfchajten und Konfulaten: 
.. die Stellen im Kanzleidienit, einschließlich derjenigen der Tohnfchreiber, 

- + foweit deren Inhabern lediglich die Bejorgung des Schreibwertes 
(Abfchreiben, Reinfchriften anfertigen, Vergleichen ufm.) und der damit 

 zufammenhängenden Dienftverrichtungen obliegt; 
2. in allen Dienftzweigen und bei allen Behörden, außer bei den Gefandfchaften 

und Ronfulaten: 
fämtlihe Stellen, deren Obliegenheiten im mefentlichen in mechanifchen 
Dienftleiftungen beftehen und Feine -technifchen Kenntniffe erfordern. 

84. 

(1.) Mindeſtens zur Hälfte mit Militäranwärtern find zu beſetzen: 
in allen Dienftzweigen und bei allen Behörden, außer bei den Minifterien 
und fonjtigen Zentralbehörden jomwie bei den Gefandichaften und Konfulaten: 

die Stellen der mittleren Beamten im Bureaudienfte (Journal-, 
Regiſtratur-⸗, Erpeditions-, Kalkulatur-, Kajjendienft und dergleichen) 
mit Ausfchluß derjenigen, für die eine befondere wifjenjchaftliche oder 
technifche Vorbildung erfordert wird. 

(2.) Bei Annahme von Bureaudiätaren ift nach gleichen Grundfägen zu verfahren. 

85. 

(1.) In welchem Umfange die nicht unter die 8$ 3 und 4 fallenden mittleren 
Kanzlei» und Unterbeamtenjtellen mit Militävanmwärtern ufw. zu bejegen find, ift unter 
Berücfichtigung der Anforderung des Dienftes zu beftimmen. 

(2.) Welche Stellen zu den Unterbeamtenftellen zählen und ſomit auch den In— 
habern des Anjtellungsjcheins vorbehalten find, wird für den Neichsdienit durch den 
Reichskanzler, für den Staatsdienft durch die Landesregierungen nad) Mafgabe der 
:88 7 und. 8 feitgefeßt. 

8 6. 

Infoweit in Ausführung der SS 4 und 5 einzelne Klafjen von mittleren, Kanzlei: 
und Unterbeamtenjtellen für die Militäranmwärter ufw. nicht mindeftens zur Hälfte vor: 
behalten werden können, hat nach Möglichkeit ein Ausgleich in der Weije ftattzufinden, 
daß andere derartige Stellen desjelben Gefchäftsbereichs in entfprechender Zahl und mit 
entjprechendem Einfommen vorbehalten werden. 

* 

S is 

(1.) Über die gegenwärtig vorhandenen mittleren, Kanzlei» und Unterbeamtenftellen 
des Neichs- und Staatsdienftes, die nach SS 3 bis 6 für die Militäranmwärter ufw. vor: 
zubehalten find, werden Verzeichniffe angelegt. Die Unterbeamtenftellen find darin 
befonders erfichtlich zu machen. 

(2.) Gleichartige Stellen, die in Zukunft errichtet werden, unterliegen denfelben 
Beitimmungen. 
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88. 
(1.) Die Anlage F enthält das Verzeichnis der den Militäranwärtern uſw. zur Anlage 

Pi: ge F, Zeit im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen. 
(2.) Die Berzeichniffe bezüglich des Staatsdienfies werben von den einzelnen 

Landesregierungen aufgeftellt und dem Reichskanzler mitgeteilt. Lebterer wird von 
etwaigen Ausftellungen gegen diefe Verzeichnifje den beteiligten Landesregierungen 
Kenntnis geben. 

(3.) Die Verzeichniffe ſowie etwaige Nachträge dazu werden durch das Zentral: 
blatt für das Deutfche Reich veröffentlicht. 

89. $ 
(1.) Die den Militäranwärtern uſw. vorbehaltenen Stellen dürfen mit anderen 

Perfonen nicht befeßt werden, fofern ſich Militäranwärter uſw. finden, die zu deren 
Übernahme befähigt und bereit find. 

(2.) Es macht dabei feinen Unterfchied, ob die Stellen dauernd oder nur zeitweife 
bejtehen, ob ein etatsmäßiges Gehalt oder nur eine diätarifche oder andere Nemuneration 
damit verbunden ift, ob die Anitellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder fonft auf 
Widerruf gefchieht. 

(3.) Zu vorübergehender Beichäftigung als Hilfsarbeiter oder Vertreter können 
jedoch auch Nichtverforgungsberechtigte angenommen werden, falls qualifizierte Militärs 
anmärter und — bei Interbeamtenjtellen — auch qualifizierte Inhaber des re 
fcheins nicht vorhanden find, deren Eintritt ohne unverhältnismäßigen Zeitverluft oder 
Koftenaufwand herbeigeführt werden fann. 

8 10. 
Inſoweit Vorſchriften beftehen oder erlaffen werden, nach denen die Befehung 

erledigter Stellen erfolgen kann oder vorzugsmweife zu erfolgen hat, 
1. mit Beamten, die einftweilig in den Ruheſtand verjeßt find und Wartegeld 

oder dem gleich zu erachtende Einnahmen beziehen, oder 
2. mit folhen Militärperfonen im Offizierrange, denen die Ausficht auf An- 

ftellung im Zivildienfte verliehen ift, 
finden jene BVorfchriften auch auf die Beſetzung der den Militäranwärtern ufw. vor: 
behaltenen Stellen Anwendung. Auch künnen die den Militäranwärtern ufw. vor: 
behaltenen Stellen verliehen werden: 

3. ſolchen Beamten, die für ihren Dienft unbrauchbar oder entbehrlich geworden 
find und einjtweilig oder dauernd in den Ruheſtand verfegt werden müßten, 
wenn ihnen nicht eine den Militäranmwärtern uſw. vorbehaltene Stelle ver- 
— Von ſolchen Verleihungen iſt dem Kriegsminiſterium Kenntnis 

zu geben; 
4. den Beſitzern des Forſtverſorgungsſcheins“) gegen Rückgabe dieſes Scheins, 

ſofern eine Reichsbehörde oder eine Behörde des betreſſenden Staates von 

*) Der Forſtverſorgungsſchein kann gelernten Jägern bei fortgeſetzt guter Führung und 
nach Beſtehen der erforderlichen Fachprüfungen unter — Bedingungen verliehen werden: 

1. nad Ablauf der 12jährigen Militärdienftzeit, wenn dieſe mit 3 Jahren (bei hen, 
an mit 1 Jahre) im aktiven Dienfte, im übrigen aber in der Reſerve 
adge ’ 
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der Anftellung eines mit diefem Scheine Beliehenen einen befonderen Vorteil 
für den Reichs: oder Staatsdienſt erwartet; 

5. —— ehemaligen Militäranwärtern, die ſich in einer auf Grund ihrer 
erſorgungsanſprüche erworbenen etatsmäßigen Anſtellung ($ 13) befinden 

oder infolge eingetretener Dienftunfähigkeit in den Ruheſtand verfett 
worden find; 

6. ſolchen ehemaligen Militärperfonen, denen der Bivilverforgungsfchein lediglich 
um deswillen verfagt worden ijt, weil fie fich nicht fortgejegt gut geführt 
haben und die von der zuftändigen Militärbehörde ($ 1) eine Beicheinigung 
erhalten haben, daß ihnen eine den Militäranmärtern vorbehaltene Stelle 
übertragen werden fann. Eine folche Beicheinigung fönnen nur noch Perſonen 
erhalten, die vor dem 1. April 1905 aus dem aktiven Militärdienft entlafjen 
worden find und mit Verforgungsgebührnifjen nach den bisherigen Geſetzes— 
vorschriften abgefunden werden. Im übrigen wird die Beicheinigung nicht 
mehr erteilt; 

7. fonftigen Perfonen, denen, fofern es fich um den Reichsdienſt oder den 
Dienft der Landesverwaltung von Elfaß-Lothringen handelt, durch Erlaß 
des Kaiſers, in anderen Fällen durch Erlaß des Landesherrn oder des 
Senats, ausnahmsweife die Berechtigung zu einer Anftellung verliehen 
worden iſt. Dergleichen Berleihungen follen jedoch nur für eine bejlimmte 
Stelle oder für einen beftimmten Dienftzweig und auch nur dann beantragt 
werden, wenn ein befonderes dienjtliches Intereſſe dafür geltend zu machen 
ift. Die Anträge find, wenn die Anjtellung im Reichsdienſt oder im Dienjte 
der Landesverwaltung von Eljaß-Lothringen erfolgen fol, unter Mitwirkung 
des Königlich Preußijchen Kriegsminijteriums, wenn die Anftellung im Dienjte 
eines Bundesſtaats mit eigener Militärverwaltung oder in dejjen Militär- 
verwaltung erfolgen fol, unter Mitwirkung des zuftändigen Kriegsminifteriums 
zu ftellen. In den übrigen Bundesstaaten hat den Anträgen eine Mitteilung 
an die oberjte Militärbehörde des Erſatzbezirkes, innerhalb deſſen die Stelle 

2. nach Hähriger altiver Militärdienftzeit, worunter jedoch mindeftens 5 Jahre in dem 
Dienitgrad eines Oberjäger3 abgeleiftet fein müſſen; 

83. vor Ablauf der 12: oder Hährigen Militärdienftzeit, unter der Bedingung der Brauch- 
barkeit zur Ausübung des Forſiſchutzdienſtes, wenn die Jäger 

a) im altiven Dienfte feld- und garnifondienftunfähig geworden find und wenn 
entweder gefehlich die Erteilung des Zivilverforgungsfcheins vorgefchrieben ift 
oder wenn ihnen ein Rentenanfpruch zugebilligt wird, 

b) in Ausübung des Forftfchuß: oder Jagdpolizeidienites durch unmittelbare Dienft- 
befhädigung bei Angriff oder Widerfeglichkeit von Holz: oder Wildfrevlern 
feld» und garnifondienftunfähig geworden find; 

4, nach Ablauf einer 12jährigen Dienftzeit, unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur 
Ausübung des Forſtſchutzdienſtes, fofern die Jäger 

a) im Militärdienfte dauernd felddienftunfähig geworben find und Anſpruch auf 
Rente haben, 

b) in dem unter 3b angegebenen Falle nur dauernd felddienftunfähig geworden 
find oder fich in Ausübung des Forft: und Yagddienftes unverfchuldet durch 
die eigene Waffe, dur Sturz und fonitige Beichädigung dauernde Felddienit- 
unfähigfeit oder dauernde feld: und Garnifondienjtunfähigleit zugezogen haben. 
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befegt werden foll, voranzugehen. Auch iſt diefer Militärbehörde von den 
ergebenden Entfcheidungen ſowie von etwaigen ohne Antrag erfolgten Ber- 
leihungen der Anftellungsberechtigung Kenntnis zu gebeu. 

$ 11. 

(1.) Stellen, die den Militäranwärtern uſw. nur teilmeife (zur Hälfte, zu einem 
Drittel ufm.) vorbehalten find, werden bei eintretenden Vakanzen in einer dem Anteil3- 
verhältnis entjprechenden Reihenfolge mit Militäranwärtern uſw. oder Zivilanwärtern 
bejegt, und zwar ohne Rückſicht auf die Zahl der zur Zeit der Belegung tatfächlich 
mit der einen oder anderen Klafje von Anmärtern bejegten Stellen. 

(2.) Wird die Reihenfolge auf Grund des $ 10 unterbrochen, jo ift eine Aus— 
gleichung herbeizuführen. Dabei find Perſonen, deren Anftellung auf Grund bes $ 10 

. 1, 3 und 7 erfolgt, al3 Bivilanmärter, Berfonen, deren Anjtellung auf Grund des 
$ 10 Nr. 2, 4, 5 und 6 erfolgt, ald Militävanmwärter ufmw. in Anrechnung zu bringen. 

8 12. 

(1.) Die Militäranwärter ujw. haben fih um die von ihnen begehrten Stellen 
zu bewerben. 

(2.) Die Bewerbungen find an die für die Anftellung zuftändigen Reichs» oder 
Staatsbehörden — Anftellungsbehörden — zu richten, und zwar: 

1. von den noch im aktiven Militärdiente befindlichen Militäranwärtern durch 
Vermittelung der vorgefegten Militärbehörde; 

2. von den Angehörigen einer militärifch organifierten Gendarmerie oder Schutz— 
mannjchaft durch Vermittelung der vorgefegten Dienftbehörde; 

3. von den übrigen Militäranmwärtern uſw. entweder unmittelbar oder durch 
Vermittelung des heimatlichen Bezirkstommandos, das jede eingehende Be- 
werbung jofort der zuftändigen Anjtellungsbehörde mitteilt. 

2 

8 13, 

Die Militäranwärter uſw. ſind zu den in Rede ſtehenden Bewerbungen vor oder 
nach dem Eintritt der Stellenerledigung ſo lange berechtigt, bis ſie eine etatsmäßige 
Stelle erlangt und angetreten haben, mit der Anſpruch oder Ausſicht auf Ruhegehalt 
oder dauernde Unterſtützung verbunden ift. 

g 14. 
(1.) Die Anftellungsbehörden find zur Annahme von Bewerbungen nur dann 

verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Qualifikation für die Fragliche Stelle 
oder den fraglichen Dienftzweig nachweijen. 

(2.) Behufs Feſtſtellung der förperlichen Qualififation haben die Militärbehörden 
auf Berlangen die ärztlichen Zeugniffe, auf Grund deren gegebenenjalld der Zivil- 
verjorgungsfchein erteilt oder einem Inhaber des Anftellungsjcheins die Rente zugebilligt 
worden ift, mitzuteilen, fofern feit deren Ausjtellung noch nicht drei Jahre verflojjen find. 

(3.) Sind für gewiſſe Dienjtitellen oder für gemifje Gattungen von Dienſtſtellen 
befondere Prüfungen (Borprüfungen) vorgefchrieben, jo hat der Militäranmärter uſw. 
auch dieſe Prüfungen abzulegen. Auch kann, wenn die Eigentümlichkeit des Dienft- 
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zweigs es erheifcht, die Zulaffung zu diefer Prüfung oder die Annahme der Bewerbung 
überhaupt von einer vorgängigen informatoriichen Beichäftigung in dem betreffenden 
— abhängig gemacht werden, die in der Regel nicht über drei Monate aus: 
zudehnen ift. 

(4.) Bei allen von Militäranwärtern uſw. abzulegenden Prüfungen dürfen an fie 
feine höheren Anforderungen gejtellt werden, als an andere Anwärter. 

(5.) Für „qualifiziert“ befundene Bewerber werden Stellenanmwärter. 

g 15, 
(1.) Über die Bewerbungen um noch nicht vafante Stellen legen die Anftellungs- 

. 6. behörden Berzeichnifje nad Anlage G an, in welche die Stellenanwärter nach dem 
unled Sage des Einganges der erſten Meldung eingetragen werden. War die Uualififation 

noch duch eine Prüfung (Vorprüfung) nachzumeifen, jo kann die Eintragung auch 
nad) dem Tage de3 Beitehens der Prüfung erfolgen. 

(2.) Die Stellenanwärter müfjen, fo lange fie feine Zivilverforgung gefunden 
aben, ihre Meldung jährlich zum 1. Dezember wiederholen. Bewerber, die dies unter- 

laffen, find in dem Berzeichniffe zu ftreichen; fie können demnäcdjt, auf ermeuertes 
Anfuchen mit dem Datum des Einganges der neuen Meldung wieder eingetragen werden. 

(3.) Stellenanwärter, die an Stelle des Zivilverforgungsfcheind nachträglich die 
Bivilverforgungsentfchädigung oder die einmalige Geldabfindung wählen ($ 20 und 21*) 
des Geſetzes vom 31. Mai 1906), haben hiervon den Anftellungsbehörden, bei denen 
fie vorgemerkt find, Anzeige zu erftatten und find in den Bewerberverzeichnifien zu 
ftreichen. Im Falle der Wiederwahl des Zivilverforgungsicheind ($ 20 des Geſetzes) 

*) Die 88 20 und 21 des Geſetzes vom Bl. Mai 1906 lauten: 

8 20. 

Die im $ 15 bezeichneten Kapitulanten können bei der Entlafjung und bis zum Ablauſe 
von vier Fahren nach der Entlaffung aus dem aftiven Militärdienft an Stelle des Sceines 
die Bivilverlorgungsenifhädigung von 12 .#. monatlich wählen, fofern fie nicht in einer Stelle 
des Bivildienites ($ 36) ſchon endaültig angeftellt worden find. Eine fpätere Wahl der Zivil: 
verforgungsentihädigung ift zuläſſig, jofern der Kapitulant wegen Unbrauchbarkeit aus dem 
Bivildienft ohne Zivilpenſion ausgeſchieden ift. 

Die einmalige Wiederwahl des Zivilverforgungsfcheing ift zuläſſig. Das Wahlrecht erlischt 
mit dem Verlufte der MWürdigfeit zum Beamten. 

8 21. 
Den im $ 15 —— Kapitulanten, welche auf den Zivilverſorgungsſchein oder auf die 

Zivilverſorgungsentſch digung Anſpruch haben, kann bei der Entlafſung und bis zum Ablauf 
eines Jahres nach der Entla Don aus dem aktiven Militärdienft auf ihren Antrag, gegen Verzicht 
auf den Schein und auf die Zivilverforgungsentfhädigung, durch die oberfte Militärverwaltungs: 
behörde des SKtontingents eine einmalige Geldabfindung von 1500.#. bewilligt werden, wenn fie 
für eine nügliche Verwendung des Geldes Gewähr bieten. 

Soweit die Zivilverforgungsentfchädigung fchon bezogen ift, find die gezahlten Beträge auf 
„die einmalige Abfindung anzurechnen. 
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oder der Wiebererftattung der einmaligen Geldabfindung ($ 22 des Gefeges)*) werden 
fie auf Antrag mit dem Tage des Einganges der neuen Meldung wieder in das 
ge nn eingetragen, vorausgejegt, daß fie dann noch die nötige Befähigung 
beſitzen. 

g 16. 
(1) Stellen, für die keine Stellenanwärter vorgemerkt ſind, werden im Falle der 

Vakanz durch eine allwöchentlich herauszugebende Lifte (Vakanzenliſte) bekannt gemacht. 
(2.) Die Herausgabe der Vakanzenliſte veranlaßt das zuftändige Kriegsminiſterium. 
(3.) Die Aufnahme der Stellen in die Lifte vermittelt eine für den Bereich eines 

oder mehrerer Erſatzbezirke befonders bezeichnete Militärbehörde — PVermittelungs- 
behörde — (Anlage H), der zu diefem Zwecke von den Anftellungsbehörden Nach -Anlage 
weifungen nach Anlage I zuzufenden find. Skagen age I, 

g 17! 
Sit innerhalb einer Frift von fünf Wochen nach Abfendung der Nachmweifung eine 

Bewerbung bei der Anjtellungsbehörde nicht eingegangen, jo hat diefe in der Stellen- 
befegung freie Hand. 

$ 18. 

Die Reihenfolge, in der die Einberufung der Stellenanmwärter zu erfolgen hat, 
beitimmt jich nach folgenden Grundjägen: 

1. Bei ii hin für den Dienft eines Bundesitaat3 kann den dieſem 
Staate angehörenden oder aus deſſen Kontingent hervorgegangenen Stellen: 
anmärtern vor allen übrigen der Vorzug gegeben werden. 

2. Bei Einberufungen für den See, Küſten- und Seehafendienft find Unter: 
offiziere der Marine vor den Unteroffizieven des Landheeres zu berüdjichtigen. » 

3. Wo nicht etwa die Beitimmungen unter Nr. 1 und 2 ein Vorzugsrecht 
begründen, dürfen Inhaber des Anjtellungsfcheind nur dann einberufen 
werden, wenn feine Militäranmärter vorgemerkt find, oder wenn fich Feiner 
der vorgemerften zivilverforgungsberechtigten Stellenanwärter zur Annahme 
der zu bejegenden Stelle (Unterbeamtenſtelle) bereit findet. 

4. Inſoweit die Grundfäge unter Nr. 1, 2 und 3 feinen Vorzug begründen, 
find in erjter Reihe Unteroffiziere einzuberufen, die mindejtens acht Jahre 
im Heere oder in der Marine aktiv gedient haben. Abweichungen biervon 
find nur in Ausnahmefällen und nur infoweit zuläfjig, als fie durch ein 
dringendes dienftliches Intereſſe bedingt werden. 

5. innerhalb der einzelnen Klafjen von Stellenanwärtern ift bei der Ein: 
berufung die Reihenfolge in dem Verzeichnis ($ 15) in Betracht zu ziehen. 

*) Der 5 22 des Gefeges vom 31. Mai 1906 Tautet: 
Rapitulanten, welche die einmalige Geldabfindung gemäß $ 21 erhalten haben, 

find zur Nüdzahlung des Betrag verpflichtet, wenn fie in einer Stelle des Zivil« 
—— ($ 36) angeſtellt oder ohne Unterbrechung länger als ſechs Monate beſchäftigt 
werden. 

Ein Anfpruch auf Aushändigung des FZivilverforgungsfcheind entfteht erft nach 
völliger Nüdzahlung der einmaligen Geldentichädigung. 

5l 
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6. Die Neichs-Poft- und Telegraphenverwaltung wird bei ihren Anflellungen 
vorzugsweife die Stellenanwärter des Staates berüdfichtigen, in dem Die 
Vakanz entitanden ijt. 

7. Bor der Einberufung eines Militäranmärters ufw. haben fich die An— 
ftellungsbehörden die Urfchriit des Zivilverforgungsfcheins oder des An— 
ſtellungsſcheins vorlegen zu lafjen. 

$ 19. 

(1.) Die Anftellung eines einberufenen Stellenanwärters kann zunächſt auf Probe 
erfolgen oder von einer Probedienftleiftung abhängig gemacht werden. 

(2.) Einberufungen zur Probedienftleiftung werden nur erfolgen, infoweit Stellen 
($ 9 Abf. 2) offen find; eine Entlafjung Einberufener wegen mangelnder Vakanz wird 
nicht jtattfinden. 

(3.) Die Probezeit fol, vorbehaltlid der Abkürzung bei früher erwieſener 
Qualifikation, in der Regel höchftens betragen: 

1. für den Dienjt als Poſt- oder Telegraphenaffiftent ein Jahr, 
2. für den Dienft in der Eifenbahnvermwaltung, mit Ausſchluß der im $ 3 

bezeichneten Stellen, ein Jahr, 
. für den Dienft bei der Reichsbanf ein Jahr, 
. für den Dienjt in der Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern ein Jahr, 
. für den Dienft in der Straßen: und Wafferbauverwaltung, mit Ausschluß 
der im $ 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr, 

. für den nicht unter 1 bis 5 fallenden Reichs» und Staatsdienft fehs Monate. 
(4.) Späteftens bei Beendigung der Probezeit hat die Anjtellungsbehörde darüber 

Beihluß zu faſſen, ob der Stellenanwärter in feiner Stelle zu betätigen beziehungsmeife 
« in den Zivildienft zu übernehmen, oder wieder zu entlaffen iſt. 

re © 

fer] 

g 20. 
Stellenanmwärter, die ſich noch im aktiven Militärdienfte befinden, werden auf 

Veranlafjung der Anitellungsbehörde durch die vorgefegte Militärbehörde auf die Dauer 
der Probezeit abfommandiert. Eine Verlängerung der Probezeit über die im 5 19 
bezeichneten Friften hinaus ift unzuläffig. 

g 21. 
Den Stellenanwärtern ift während der Anftellung auf Probe das volle Stellen: 

einfommen, während der Probedienjtleiftung eine fortlaufende Nemuneration von nicht 
weniger als drei Viertel des Stelleneinfommens zu gewähren. 

8 22. 

.(1.) Konfurrieren bei der etat3mäßigen Belebung einer den Militäranmärtern 
vorbehaltenen Stelle mehrere bereits einberufene, aber noch nicht etatsmäßig ($ 13) an— 
geitellte Stellenanmwärter, jo finden die im $ 18 feitgeitellten Grundſätze finngemäß An- 
wendung. Einen Anfpruc auf vorzugsweiie Berückſichtigung haben jedoch die ehemaligen, 
mindeftens acht Jahre gedienten Unteroffiziere nicht denjenigen Stellenanwärtern gegen- 
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über, deren Gefamtdienftzeit (aktive Militärdienftzeit und Dienftzeit in dem betreffenden 
Dienftzweiae) von längerer Dauer ift, al3 die von ihnen felbjt zurückgelegte. 

(2.) Die in nicht etatSmäßige Unterbeamtenftellen einberufenen Inhaber des An: 
ſtellungsſcheins vangieren bei der Konkurrenz um etatsmäßige Anjtellung mit den zivil: 
verforgungsberechtigten Stellenanmärtern, die nicht mindeſtens acht jahre im Heere oder 
in der Marine aktiv gedient haben. 

(3.) Nichtverforgungsberechtigte, die für eine ben Militävanmärtern ausfchlieglich vor: 
behaltene Stelle einberufen worden find, weil fein geeigneter Stellenanwärter vorhanden war, 
find bezüglich der etatsmäßigen Anjtellung den Stellenanmwärtern, die nicht nach mindeitens 
achtjähriger aktiver Dienftzeit aus dem Heere oder der Marine als Unteroffizier aus: 
geſchieden find, gleichzuachten. Jedoch dürfen fie nicht vor jolchen qualifizierten Stellen: 
anmwärtern etatsmäßig angejtellt werden, die in demfelben Dienjtzweig eine gleiche oder 
längere Dienstzeit zurückgelegt haben. Dasjelbe gilt für die im $ 10 Nr. 7 bezeichneten 
Perſonen, ſofern ihnen die Anjtellungsfähigkeit für einen bejtimmten Dienftzweig und 
nicht für eine bejtimmte Stelle verliehen worden ift. 

(4.) Das Aufrücden in höhere Dienjteinnahmen und die Beförderung in Stellen 
höherer Klaſſe erfolgt lediglich nad) den für die einzelnen Dienjtzweige maßgebenden 
Beitimmungen. Der Befit des Zivilverforgungsfcheins oder des Anjtellungsicheins be: 
gründet dabei feinen Anjpruch auf Bevorzugung. ‘jene Beltimmungen dürfen jedoch 
ebenſowenig Beichränfungen zu Ungunften der Militäranmwärter uſw. enthalten, vielmehr 
ift tunlichit darauf Bedacht zu nehmen, daß ihnen Gelegenheit zur Ermwerbung der 
Qualififation für das Aufrücen in höhere Dienitjtellen geboten werde. 

5.) In Beziehung auf die Beförderung in Stellen des mittleren Dienftes oder 
des Kanzleidienjtes jind Inhaber des Anftellungsicheins oder etatsmäßig angeitellte ehe- 
ar ra diejes Scheines lediglich als nicht verforgungsberechtigte Zivilperfonen 
anzufehen. 

(6.) Iſt für das Aufrücen in höhere Dienfteinnahmen oder für die Beförderung 
in höhere Dienftjtellen die Gefamtdienstzeit entfcheidend, jo wird diefe für Militäranmärter 
mindejtens von dem Beginne der Probezeit in dem betreffenden Dienſtzweig ab berechnet. 

g 23. 
(1.) Bon der Belegung der den Militäranwärtern uſw. vorbehaltenen Stellen 

haben die Anftellungsbehörden am Schluffe des Vierteljahrs den Bermittelungsbehörden 
ihres Bezirkes durch Zufendung einer Nachweiſung nad) Anlage K Mitteilung zu machen. 

in der Balanzenlifte. 
g 24. 

(1.) Zur Kontrolle darüber, daß bei der Befegung der den Militäranmwärtern uſw. 
im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen den vorjtehenden Grundfägen gemäß verfahren 
wird, ift außer den Nefjortchefs der Nechnungshof verpflichtet. 

(2.) Sobald ein Stellenanwärter im Neichsdienit angeftellt wird, iſt der erjten 
Anweiſung für die Zahlung des Gehalts oder der Remuneration beglaubigte Abjchrift 
des Zivilverſorgungsſcheins oder des Anitellungsicheins beizufügen. 

(3.) Nach erfolgter etatsmäßiger Anftellung feines Inbabers ($ 13) wird der Zivil: 
verjorgungsjchein oder der Anjtellungsjchein jelbjt zu den Akten genommen. 

31* 51 

A 
(2.) Die Vermittelungsbehörden veranlaſſen eine entſprechende Bekanntmachung lage K, 
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(4.) Iſt die Befegung einer vorbehaltenen Stelle des Neichsdienftes durch einen 
Nichtverforgungsberechtigten erfolgt, jo ift zu der Rechnung, aus der diefe Beſetzung 
zum erjten Male erfichtlich wird, zu befcheinigen und auf Verlangen dem Rechnungshofe 
nachzumeifen, daß bei der Beſetzung der Stelle den vorjtehenden Grundfägen genügt 
worden ift. 

(5.) Die gleiche Verpflichtung wie den Neffortchefd und dem Rechnungshof ift 
bezüglich der Stellen im Staatsdienjte den oberſten DBerwaltungsbehörden oder nad) 
Anordnung der Landesregierungen den höchiten Rechnungs-Revifionsftellen in den einzelnen 
Bundesftaaten aufzuerlegen. 

(6.) Erfolgt die Beſetzung der Stellen durch eine oberjte Staatsbehörde, jo bedarf 
e3 eined Nachweifes vor der Nechnungs:Revifionsitelle nicht. 

8 25. 

Im Falle der Eröffnung einer gerichtlichen Unterfuchung gegen einen Militär: 
anmärter uſw. ift der Zivilverforgungsfchein oder der Anftellungsfchein zu den Unter: 
ſuchungsakten einzufordern. Führt die Unterfuchung zu einem vechtsfräftigen Urteil, das 
auf zeitige Unfähigkeit zur Befleidung öffentlicher Amter oder auf eine Strafe lautet, 
welche die dauernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter von Rechts 
wegen zur Folge hat, jo ift der Bivilverforgungsfchein uſw. unter Mitteilung der Urteils: 
formel der Militärbehörde zu überfenden, die den Schein erteilt hat ($ 1 Abi. 6). 
Andernfalls ift der Zivilverforgungsfchein oder der Anjtellungsfchein der Behörde zu 
überfenden, bei welcher der Militäranmwärter uſw. angejtellt oder bejchäftigt ift, Militär: 
anmärtern ufw. aber, die im Zivildienfte noch nicht angejtellt oder befchäftigt find, 
zurückzugeben. 

$ 26. 
(1.) Der Bivilverforgungsfchein oder der Anftellungsfchein ift verwirkt, wenn gegen 

den Inhaber rechtskräftig auf eine Strafe erfannt worden ijt, welche die dauernde Un— 
fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter von Rechts wegen zur Folge hat. 

(2.) Lautet das rechisfräftige Urteil nur auf zeitige Unfähigkeit zur Befleidung 
Öffentlicher Amter oder auf eine Strafe, welche die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Amter zur Folge hat, fo wird der Zivilverforgungsichein ufm. er Ablauf 
der Zeit, auf die fich die Wirkung des Urteils erftrect, zurückgegeben, zuvor jedoch von 
der Militärbehörde ($ 25) mit einem den mwejentlichen inhalt des Urteils wiedergebenden 
Vermerfe verfehen. Die Anftellung des Inhabers in einer den Militäranwärtern uſw. 
vorbehaltenen Stelle ift lediglich dem freien Ermeſſen der beteiligten Behörden überlafjen. 

8 27. 
(1.) Erfolgt das Ausicheiden aus der Stelle unfreiwillig aus anderen al& den im 

$ 26 bezeichneten Gründen, jo find diefe im Zivilverforgungsichein oder im Anſtellungs— 
jcheine zu vermerken, bevor defjen Rückgabe erfolat. 

(2.) Hat die unfreiwillige Entlafjung eines Militäranmwärters ufw. infolge einer 
den Mangel an ehrliebender Gefinnung verratenden Handlung oder wegen fortgejett 
Ichlechter Dienftführung jtattgefunden, jo find die Behörden zur Berücjichtigung des 
Anftellungsgefuchs nicht verpflichtet. 
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8 28. 
Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle freiwillig, aber ohne Penfton, fo ift dies 

gleichfalls in dem Zivilverforgungsfchein oder im Anftellungsicheine zu vermerken, bevor 
deſſen Rückgabe erfolgt. 

g 29. 
Der Zivilverforgungsichein und der Anftellungsfchein erlöfchen, fobald ihre Inhaber 

aus dem Zivildienfte mit Penſion ($ 13) in den Ruheſtand treten. Eine Rückgabe des 
Zivilverforgungsicheins uſw. findet in diefem Falle nicht ftatt. 

g 30. 
Bereit3 erworbene Anfprüche werden durch vorftehende Grundjäge nicht berührt. 

$ 31. 
Die vorjtehenden Grundſätze treten am 1. Oftober 1907 in Kraft. 
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Anlage 4.) 

Bivilverforgungsfdein. 

Dem (Bor: und Familienname, Dienftgrad und Truppenteil ufw.) iſt gegenmärtiger Bivilverforgungs 

ſchein nach einer aktiven Militärdienftzeit von 

Jahren Monaten 

erteilt worden. 

Er iſt auf Grund diefes Scheines zur Verforgung im Zivildienfte bei den 

Neichsbehörden, den Staat3behörden aller Bundesftaaten und den 

Kommunalbehörden ufw. des Bundesjtaats, deffen Staatsangehörigkeit 

er feit 2 Jahren befigt, 

nad) Maßgabe der darüber beftehenden Beitimmungen berechtigt. 

Der Inhaber bezieht eine Militärrente von . M . Bf. monatlich. 

N. N., den ten 19 

(Stenpel.) (Behörde, die über den Anſpruch auf den 
Sivilverforgungsfchein entfchieden bat.) 

Alter: Sabre, 

(Nr. des Zivilverforgungsfcheins.) (Unterfchrift des Militärvorgefehten.) 
(Nr. der Rentenlifte.) 

*) Die Zivilverforgungsfcheine und der Anftellungsichein — Anlagen A bis E — find in Form eine? Buches, 
wie die Militärpäffe, anzulegen. Die Vorderfeite des Umfchlags ift bei den Zivilverforgungsfcheinen nad) den Anlagen 

A und E und bei dem Anftellungsfcheine (Anlage B) mit einem großen, bei dem Zivilverforgungsicheine nach Anlage U 

mit einem kleinen Reich3adler zu verſehen. Bon den Zivilverforgungsicheinen fämtlicher Gattungen erhalten die, 
welche für Unteroffiziere beftimmt find, die nach mindeftens achtjähriger aktiver Dienftzeit aus dem Heere oder der 
Marine ausfcheiden, einen Umfchlag von roter, alle übrigen Zivilverforgungsfcheine aber einen foldhen von blaue! 

Farbe. Die Anftellungsfcheine erhalten einen gelben Umfchlag. Den Zivilverforgungsfcheinen ufw. werden Nachrichten 

über den Bezug der Militärrenten und der Invalidenpenſion ſowie über die Verforgung der Militäranwärter uſw. 

vorgedruckt. 
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Anlage B.*) 

Anftellungsfchein für den Unterbenmtendienft. 

Dem (Bors und Familienname, Dienfigrad und Truppenteil ufw.) ift geaenmärtiger Anſtellungs⸗ 

ſchein nach einer aftiven Militärdienſtzeit von 

Jahren Monaten 

erteilt worden. 

Die Reichsbehörden, die Staatsbehörden aller Bundesſtaaten und die 

Kommunalbehörden uſw. des Bundesſtaats, deſſen Staatsangehörigkeit 

er feit 2 Jahren beſitzt, 

find verpflichtet, feine Bewerbungen um Anftellung in einer der den Militäranmärtern und 

den Inhabern des Anjtellungsicheins vorbehaltenen Unterbeamtenftellen nad) Maßgabe 

der darüber bejtehenden Beſtimmungen zu berückſichtigen. 

Der Inhaber bezieht eine Militärrente von .......... MN Pf. monatlich). 

N. N. den ten 19... 

(Stempel ) (Behörde, die über die Gewährung de3 
Anftellungsfcheins entjchieden hat.) 

Alter: Sabre. 

(Nr. des Anftellungsfcheins.) (Unterfehrift des Militärvorgefeßtei.) 

(Nr. der Rentenlijte.) 

*) Siehe die Fußnote auf Anlage A, 



240 Nr. 83. 1907. 

Anlage C.*) 

Bivilverforgungsfdein. 

Dem (Bor: und Familienname, Dienftgrad in der Gendarmerie, im Lamdjägerlorvs ober in der 

Schugmannfhaft) iſt gegenwärtiger Zivilverforgungsjchein nad) 

einer aktiven Militärdienftzeit on . ». . . . Jahren Monaten 

einer weiteren Dienfizeit in der Gendarinerie (oder 

im Landjägerforps oder in der Schugmannfchaft von J — — 

mithin nach einer Gefamtdienftzeit von . . . 2... n . 

erteilt worden. 

Er ift auf Grund diejes Scheines zur Berforgung im Zivildienfte bei den 

Reichsbehörden ſowie den Staatsbehörden (Name des Bundesftaats) 

nad) Maßgabe der darüber beftehenden Beftimmungen berechtigt. 

Der Inhaber bezieht eine Penſion von A Pf. monatlid). 

N. N., den ten 19... 

(Behörde, die über den Anfpruch auf den l. 
el — Zivilverſorgungsſchein entſchieden hat.) 

Alter: Jahre. 
(Nr. des Zivilverſorgungsſcheins.) (Unterſchrift des Militärvorgeſetzten.) 

) Siehe die Fußnote auf Anlage A. 
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Aulage D.*) 

Bivilverforgungsfdein. 

Dem (Vor: und Familienname, Dienftgrad in der Genbarmerie, im Landjägerlorps oder in der Schutz: 

mannfchaft) it gegenwärtiger Zivilverforgungsichein nad) 

einer aktiven Militärdienſtzeit von . x... Jahren Monaten 

einer weiteren Dienſtzeit in der Gendarmerie (oder 

im Landjägerkorps oder in der Schutzmannſchaft) von ⸗ 

mithin nach einer Gejamtdienftzeit von . . . . s 

erteilt worden. 

Er ift auf Grund diefes Scheines zur Verforgung im Zivildienfte bei den 

Staatsbehörden des (Mame des Bundesftaates) 

nad; Maßgabe der darüber bejtehenden Beſtimmungen berechtigt. 

Der Inhaber bezieht eine Penfion von .4 Pf. monallich. 

N. N., den ien 19 

(Behörde, die über den Anfpruch auf den 

(Stempel.) Zivilverforgungsfchein entfchieden hat.) 

Alter: Sabre, 
(Nr. des Zivilverforgungsfcheins.) (Unterfchrift des Militärvorgejeßten.) 

*) Siehe die Fußnote auf Anlage A. 
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Anlage E.*) 

Alter: 

(Nr. des 

Bivilverforgungsfdein. 

Dem (Vor: und Familienname, letzte Stellung in einem der Schußgebiete) iſt gegenmwärtiger Zivil— 

verſorgungsſchein nach 

einer aktiven Militärdienftzeit vom . . .». ... Sahren . Monaten 

einer weiteren Dienstzeit in der Polizeitruppe (Schub: 

truppe, im Grenz- oder Zollauffichtsdienfte) Von . 

mithin nad) einer Gejamtdienftzeit von . . . . : s 

erteilt worden. 

Er ift auf Grund diefes Scheines zur Verforgung im Zivildienfte bei den 

Neihsbehörden ſowie den Staatöbehörden aller Bundesjtaaten 

nad) Maßgabe der darüber beitehenden Beitimmungen berechtigt. 

Der Inhaber bezieht eine Penfion von . A... Bf. monatlich. 

N. N., den ten 19 

(Behörde, die über den Anfpruch auf den 
(Stempel) Zivilverſorgungsſchein entfchieden hat.) 

Sabre. 

Zivilverforgungsfcheins.) 

*) Siehe die Fußnote auf Anlage A. 
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Aufage F. 

Verzeidnis 
der 

den Militäranmwärtern ufw. im Reichsdienſte vorbehaltenen*) Stellen, 

1. Bei ſämtlichen Berwaltungen. 11. Reichſsamt des Innern. **) 

A. Kanzleibeamte, 1. liaiferlicheg Statiftiiches Amtund Schiffg- 
Nanzleibeamte (Kanzleiſekretäre, Kanzliſten, Kanzlei bermeffungsamt: 

aſſiſtenten, Ranzleidiätare, Kopiften, Lohnfchreiber Mittlere Beamte. 
uſw.), mit Ausnahme der Stellen diefer Art bei 
der Reichskanzlei, - ——— 5 Aus⸗ 
wärtigen Amts, den Geſandtſchaften und Konſu— i \ j A 
—— der Stellen der Diätare und des 2. LKaiferliches Kanalamt zu Kiel: 

Eefretariat3afftitenten, ***) mindeftens zur Hälfte. 

vierten Teiles der etatSmäßigen Sekretäre der a. Mittlere Beamte, 

Geheimen Kanzlei des Auswärtigen Amis. Sekretariatsaffiftenten, ***) |  mindeftens zur 
B. Unterbeamte. Kanalſchreiber — Hälfte, 

Volenmeiſter, | Baggermeifter (jofern die erforderlichen tech» 
nischen Kenntniſſe nachgemwiejen werden), Dausi i ar Dausinjpeftoren (joweit fie zu den ——— 

Unterbeamten gehören), 
Aufſeher (Magazin, Bau⸗ und Oberlotſen 
Ar — | Obermafchinijten, 

Tiener (Bureau-, Haus-, Kanzlei- ı xoSafenmeifter, 
Laboratorien, Kafjen: und andere — o0Oberſchleuſenmeiſter. 
Diener und Boten), 
— Ai | b, Unterbeante, 
Dauswart, Hausmänner und Haug: | dieſer Art Mafchiniften, Bi 

knechte, = — WMaſchiniſtenaſſiſtenten mindeſtens zur Hälſte, 
—— — ovotſen mindeſtens zu einem Drittel, 
fenheizer, - | Drucker, 
Vortiers, Pförtner, Türfteher, und WMalterialienverwalter, 
Wächter und Nachtwächter, Konfulaten. | „oSchiffsführer, 
Wärter (Arreftwärter, Aufmwärter, oSteuermänner, 
Bahn, Brückenwärter, Haus: x oSchleufenmeifter, 
aufwärter, Kafernen-, Krankenz, Telegraphiften, 
Yampen:, Lauf, Lazarett: und oSchleufenmwärter, 
andere Wärter) |  oFährmärter. 

| *; Die in diefem Verzeichnis aufgeführten Stellen find den Mılitäranwärtern ufw, ausfchlieplich vorbehalten, 
oweit bei den einzelnen Gattungen von Stellen etwas anderes nicht ausdrücklich bemerkt iſt. 

Im Abſcynitt II find die Stellen, die den Militäranwärtern ujw. vorbebalten, aber regelmäßig nur im 
Rege des Aufrüctend oder der Beförderung zugänglich find, mit einem * bezeichnet. Stellen, die nur den anitellungs- 
»erechtigten Dedoffizieren und den Militäranmwärtern der Marine vorbehalten find, find mit einem © bezeichnet. 

») Die Selretariatsaffiftententellen bilden nicht den libergang zu den Sekretäritellen. 

52* 
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III. Militärverwaltung. 
(Preußen, Königreich Sachien, Württemberg.) 

a. Mittlere Beamte. 

1. liriegsminifterium: 
Kalkulatoren. 
Anmerkung. Jede fünfte Kalkulatorſtelle in der 

Naturalkontrolle des Königlich Breußifchen Kriegs: | 
minifteriums ift den Zahlmeiftern vorbehalten. 

Das Königlih Sächſiſche Kriegsminifterium | 
behält fich die Entjcheidung über die Beſetzun 
der Kalfulatorftellen mit Zahlmeiftern von Fa 
zu Fall vor. | 

Wegen der Königlich Mürttembergifchen 
Militärverwaltung fiehe unter 5. "Bnten- 
Danturen”, 

6. Artillerie-Prüfungstommiffion: 
Regiſtrator, 
Techniſcher Inſpektor. 

7. Feſtungsgefängniſſe: 
Rendanten. 

8. Garniſonverwaltungen: 
Garniſonverwaltungs-Direktoren und 

inſpektoren, 
Garniſonverwaltungs-Inſpektoren, 
Garniſonverwaltungs-Kontrolleure, 
Kaſerneninſpektoren. 

Anmerkung. In der Königlich Preußiſchen und 
Königlich Sächſiſchen Militärverwaltung ift jede 
fünfte Stelle der ontrolleure den Zahlmeiftern 
vorbehalten, ae in der Königlich Würt 

Ober: 

2. Generalftab: 

Bureauvorjteher, tembergifchen Militärverwaltung, jedoch zu 
Rechnungsführer, fammen mit den Stellen des Lazarettver 

waltungs:{nfpeftor® und des SKontrolleurs - R Bam ‚ Erpedienten und Regiftratoren. beim Belleidungdamte, 

3. Generalinfpefttion des Militärerziehungs- 
und Bildungsweſens: | 

Sekretär und Regiſtrator, | 
Negiftraturaffiitent. 

9. Invalidenhäuſer: 
Soweit die Nendantenftelle nicht 

mit einem verabjchiedeten Offi 
ziev bejegt wird, werden beide 

a — Rendant, 
4. Generalmilitärkaffe (liriegszahlamt): Anipetor Beamte aus ber Zahl der an 

Rendant, v geitellten Garnifonverwaltungs: 
Oberbuchhalter oder der Yazarettverwaltungs- 
Raffiere, 2 beamten entnommen. 
Buchhalter, 
Geheime Sefretäre. 10. Kadettenanftalten. 

| + 

> 

Anmerkung. Jede zweite Stelle der Buchhalter und —— 
Geheimen Sekretäre bei der Generalmilitärkaſſe Se retär, 
und dem Köoniglich Sächſiſchen Striegszahlamt Negiftrator und Journaliſt, 
ift den Zahlmeijtern vorbehalten. Beim Königlich Kaſſenſekretäre, 
Württembergiſchen Kriegszahlamte wird jede Kaffentontrolleur 
zweite Stelle der Buchhalter — ausſchließlich des eg 
ER Buchhalters — den Zahlmerftern vor- Hausinfpeltoren. 
ehalten. 

Antendanturen: 
Intendanturfefretäre (in der Königlich Württem- 

bergiichen Militärverwaltung aud der Kal- 
fulator bei der Naturalkontrolle), ſoweit fie 
nicht aus Zahlmeiftern oder Unterzahlmeijtern 
und BZahlmeifterafpiranten ergänzt werden, 

Intendanturregiſtratoren. 

11. liriegsaſtademie: 
Rendant, 
Hausinſpektor und Kaſſenkontrolleur, 
Regiſtrator. 

12. Lazarette: 
Lazarettverwaltungs-Direktoren und 

inſpektoren, 
Ober 
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Lazarettverwaltungs-ufpeltoren, 
Lazarettinſpektoren. 

Anmerkung. In der Königlich Preußiſchen und 
Königlich Sächfifchen ilitärvermwaltung iſt 
jede fünfte Stelle der Lazjarettverwaltungs: 
Inſveltoren den Zahlmeiſtern vorbehalten. 
Brzüglih der Königlih Württembergifchen 
Militärverwaltung ſiehe die Anmerkung zu 8. 

13. haifer Wilhelms- Akademie fürbasmilitär: 
ärztliche Bildungsweſen: 

Rendant. Die Stelle wird entweder mit einem 
verabfchiedeten Offizier oder mit einem fach: 

kundigen Militärverwaltungsbeamten beſetzt. 
Lazarettinſpektoren als Kaſſenkontrolleur und 

als Hausinſpektor. Dieſe Beamten werden 
aus der Zahl der angeſtellten Lazarettver: 
waltungsbeamten entnommen. 

4. Oberhriegsgerichte, Uriegsgerichte: 
Nilitärgerichtsfchreiber, 
Militärgerichtsfchreibergehilfen. 

5. Mititärknabenerzichungsanftalt in Anna⸗ 
burg und Soldatenfinabenerzichungs- 
anftalt in Iileinftruppen: 

Nendant, 
Inſpektoren, 
Sekretär, 
Muſiklehrer. 

16. Militär-⸗ Veterinär-Altademie: 
Rendant. Die Stelle wird mit einem fach: 
kundigen Mititärverwaltungsbeamten beſetzt, 
Hausinſpektor und Kaſſenkontrolleur. 

17. Behleidungsämter: 
Helleidungsamts-Rendanten, 
Belleidungsamts-Kontrolleure, 
Belleidungsamts Aſſiſtenten. 

Anmerkung. In der Königlich Preußiſchen Militär— 
verwaltung iſt jede fünfte Stelle der Kontrolleure 
den Zahlmeiltern vorbehalten. Das Königlich 
Sächſiſche Kriegsminiiterium behält fich die 
Entſcheidung über die Befi kung der Rendanten— 
ftellen mit Zahlmeiſtern von Fall zu Fall vor. 
Pezüglih der Königlih Württembergifchen 
Militärverwaltung fiehe die Anmerkung zu 8. 
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18. Ober-, Militär-Prüfungstommiffion: 

Regijtrator. 

19. Probiantänter: 
Proviantamt3:Direktoren, 
Proviantmeifter, 
Proviantamts:Nendanten, 
PBroviantamts:flontrolleure, 
Proviantamis-Affiitenten. 

20. Feldzeugmeifterei: 
Negijtratoren bei der Zentralabteilung, den ns 

jpeftionen der technischen Inſtitute ſowie bei 
der Artilleriedepot-nfpektion. 

21. Cechniſche Anftitute: 
Munitionsreviforen bei den Gewehr: und Muni- 

tionsfabrifen, 
Rendant, - beim Militärverfuchsamt 
Materinlienvermalter, in Berlin, 
Zeichnungenverwalter beim Artillerie-Ronftruf: 

tionsbureau, 
Oberreviforen und Reviſoren. 

22. Fieniontebepots: 
Stemontedepot-Adminiftratoren, 
Inſpektoren, 
Stabsveterinäre und Oberveterinäre, 
Sekretäre. 

23. Unteroffiziervorſchulen: 
Rendanten. 

24. Militärtechniſche Akademie: 

Rendant. 

25. Tahlungsſtelle des XIV. Armeckorps: 
Rendant, 
Buchhalter. ı 

Anmerfung: Jede zweite Stelle der Buchhalter 
ift den Zahlmeiſtern vorbehalten. 

26. Militärbauweſen: 
Milttärbauregiftratoren. 
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27. Militäreifenbahn: Waſſerwerksinſpektor beim Wafjerwerf in Feld— 
Werkſtättenvorſteher. Bee, iuſpet 

Lazarettoberinſpektoren, 
b. Unterbeamte. —— — — — —* an 

Backmeiſter, Inſpektoren, ſte wi. —* ig 
Drucker, ' Razarettinfpektoren, — igen —— 
Fultermeiſter,  Sanitätödepotinfpet: unteroffizieren dev Ma; 
Gärtner, | toren rine ergänzt werden,“ 

Kite, Bibliothekaſſiſtenten, 
— — Werftbuchführer (für den Regiſtraturdienſh, 

aſchinenaufſeher und Heizer, Werftbuchführer, ſoweit ſie nicht ausnahmsweiſe 
Waſchiniſten, aus anitellungsberechtigten ehemaligen Ober: 
Mühlenmeifter, | materialienverwaltern und Materialienvermal: 
— tern der Marine ergänzt werden. 

Nöhrmeifter, b. Unterbeamte. 
Tafeldeder, | Mafchinijten, * 
Totengräber, Untermaſchiniſten, für — lten und 
Waſchmeiſter. J Heizer 3 : 
Werkmeiſter. Bauaufſeher bei den Earniſonbauämtern, 

IV. Marineverwaltung.*) Fr mr — 

— a. rt Beamte, | Untermafchiniften | bei den Artilleriedepote, 

Gebete, | moin 
Affiftenten äntern ausnahmsweiſe Küſier/ 
Rendanten bei den aus Beamten “Magazinauffeher bei den Weriten 
Kontrolleure Berpflegungs- der Marine | Führer, “Steuerleute und "Majchiniften der 
Aſſiſtenten ämtern, ergänzt werden, Werftfahrzeuge, 
Intendanturregiſtratoren ergänzen fi) aus den | ?EGpritzenmeiſter, 

Beamten des Werftregiftraturdienites und aus Brücenmärter, 
den Stationd: und Mobilmachungs-Regiſtra— "Majchiniflen, 
toren, ſowie aus den Negijtratoren der Hoch— »Antermaſchiniſten, | ; 
feeflotte und der Inſpeklion des Bildungsweſens Leuchtturmwärter, / beim Lotjen- und See— g ‚ 
der Marine, Mebelfignalwärter, zeichenweſen, 

Marine⸗Kriegsgerichtsſekreläre, Maſchinenwärter 
Garniſonverwaltungs-Direltoren, Malerialienverwalter beim Lotſenkommando aı 
Garniſonverwaltungs-Oberinſpektoren, der Jade, 
Garniſonverwaltungs-Inſpektoren, A beim Reichs-Marineamte, 
Garnifonverwaltungs-Kontrolleure, Druder beim Admiralftabe der Marine, 
Kaferneninipeftoren, / Drucer bei der deutjchen Seemwarte. 

*) Die mit einem * bezeichneten Stellen find folche, bei denen Unteroffiziere der Marine vor Unteroffizierer 
des Yandheeres zu berüdiichtigen find. 
, *") Bewerber für en fowie Lazarett» und Sanitätsdepot:\\nfpeftorenjtellen müffen ihre Militärdienftzeit 
— — — Marine abgeleiſtet oder aber wenigſtens die Ausbildung und Prüfung im Bereiche der Marine 
erledigt haben, 
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Ober-Poſtaſſiſtenten und 

- Boftpactmeifter, 
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V. Reichs-⸗Poſt⸗- und Telegraphen- 

verwaltung. 

a. Mittlere Beamte. 
Kontrolleur beim Pofi-Zeitungs- 
amt in Berl, 
Kaffier beim Roft-Zeitungsamt ! 
in Berlin, 
Ober-Poſtkaſſenkaſſiere 
Bureau⸗ und Rechnungsbeamte 
I. Klaſſe und Ober-Poſtkaſſen— 
buchhalter, 

5. Ober⸗Poſtſekretäre und Ober— 
Telegraphenſekretäre, 

Vorſteher von Poſtämtern 
U. Klaſſe, 

VPoſtiſekretäre und Telegraphen— 
ſekretäre, 

Bureau⸗ und Rechnungsbeamte 
IT. Rlaffe 

Ober » Telegraphenaffijten- 
ten, Poſtaſſiſtenten und Te- 

zur 
Hälfte,*) 

zur Hälfte, 

zur Hälfte mit Aus: 
ſchluß derjenigen 
Stellen, für welche 

legraphenaffiftenten fomwie [| Militäranmwärter 
Vorfteher von Poſtämtern nicht geeignet 
III. Klaſſe find.**) 

b. Unterbeamte. 

Dienſtſtellen 
dienſte, 

Unterbeamte im Landbeſtell- und 
Botenpoſtdienſte (Landbriefträger) 

Poſtſchaffner bei 
den Ober-Poſtdirektionen und den 
Ober-Poſtkaſſen ſowie im Paket— 
beſtellungs⸗ und im Poſtbegleitungs⸗ 
dienſt, Unterbeamte in gehobenen 

im Poſtbegleitungs— 

ſämt⸗ 
lich.***) 

| 

3, Briefträger ſowie ee 
im innern Dienjte bei den Poſt— 
und Telegraphenämtern, Unter: 
beamte in gehobenen Dienftftellen 
im Briefträger: und im inneren 
Dienſte 
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mindeſtens 
zu zwei 
Dritteln.F) 

VI. Berwaltung der Reichseiſenbahnen. 

Anmerkung. Stellen, die nur im Wege des Auf: 
rücdens oder der Beförderun 
fönnen, find mit einem * Beach 

a. Mittlere Beamte. 

* Zugführer und " Oberpacmeiiter, 

Bureauafpiranten 

Materialienverwalter, 
Ctationsafpiranten und =diätare, 

Stationsaffiftenten, * Bahnhofs: 
verwalter, * Bahnhofsvorfteher, 
"Oberbahnhofsvorfteher, * Gü- 
tervorjteher, * Obergütervor- 
ſteher, Kaſſenvorſteher, “ Ober- 
fafjenvorfteher, und * Betriebs- 
fontrolleure. 

und =diätare, 
nichttechnifche Bureauaffiftenten, 
nichttechnifche Betriebsſekre⸗ 
täre, 4) "nichttechnifche Eifen- 
bahnſekretäre und Hauptkaſſen— 
kaſſiere, 

»Materialienverwalter I. Klaſſe 

b. Unterbeamte. 

Bremſer, Schaffner, * Packmeiſter, 
Bahnſteigſchaffner, 
Weichenſieller,*Stellwerksweichenſteller,* Weichen: 

erreicht werden 
net. 

Materialienverwalteraſpiranten und »diätare, 

zu zwei 
Dritteln. 

zur Hälfte. 

ftellee I. Klaſſe und " Bahnhofsauffeher, 

. *) Die Stellen unter 1 bis 7 find nur im Wege des Aufrüdens oder der Beförderung von Beamten zu 
treichen, die der Reichs-Poſt- und Telegraphenverwaltung bereits angehören. 

Die Stellen der Gruppe 8 werden mit geeigneten Beamten der Gruppe 9 befekt. 
) Die Zahl der vorw 

!t auf ein Siebentel der Gefamtitellenzahl feitgefett. 
+, Die Stellen für Unterbeamte in gehobenen Dienitjtellen find nur im Wege des Aufrüdens oder der 

Beförderung von Unterbeamten zu erreichen, die der Reichs-Poſt- und Telegraphenverwaltung bereits angehören. 
ü +) Die Stellen für Unterbeamte in gehobenen BDienftjtellen find nur im Wege des Aufrüdens oder der 

Beförderung von Unterbeamten zu erreichen, die der Meichd:Poft- und Telegraphenverwaltung bereits angehören. 
++) Bewerbungen um die Stellen der nichttechnifchen Betriebsfekretäre werden nicht mehr angenommen, 

auszufcheidenden, den Militäranwärtern nicht zugänglichen Stellen der Gruppe 9 
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Rottenführer, VIII. Reichsbank. 
Fahrkarten- und Steindrucker, 
Schirrmänner und *Schirrmeiſter. — 

Zademeifterafpivanten und -diätare, Lademeiſter, Bei der Keihfhauprbank und ben 
Telegraphiiten.*) Ziueiganftalten, 

VI. Reihömilitärgeridht. | Mittlere Beamte. 

Mittlere Beamte. VRegiſtratoren, 
Oberſekretäre. Sie ergänzen ſich in der Regel — — 

aus den Militärgerichisſchreibern bei den Ober— ne. ' 
—I —— Armee und der | Ralkulaturaffiftenten mindeſlens zur Hälſte. 

*) Bewerbungen um die Stellen der Telegraphiſten werden nicht mehr angenommen. 
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Anlage 6. 

(Behörde.) 

Lifte 
der 

Anwärter für die Anstellung im (oberen Garnifonverwaltungspienite). 

Anmerkungen. 

. Für jeden Dienftzweig ift eine befondere Lifte zu führen. 
— 

— 

— 

Die Liſten find unter Beachtung des $ 18 der Grundjäge in folgende Abſchnitte einzuteilen: 
1. Abſchnitt. Unteroffiziere, die mindeftens acht Jahre im Heere oder in der Marine gedient 

haben. 

I. Abſchnitt. Andere Militäranwärter (Inhaber des Zivilverforgungsfcheins). 
III. Abfchnitt. Inhaber des Anftellungsfcheins für den Unterbeamtendienit. 

« Bei den Stellen des See-, Küſten- und Seehafendienites würden in Rückſicht auf das Vorzugsrecht 
der Unteroffiziere der Marine entiprechende weitere Abjchnitte voranzuftellen fein. 

Es bleibt den Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen vorzunehmen, wenn dies für not- 
wendig gehalten wird. 

53 
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Tag 

des Ginganges 
ET m Militär 

Laufende] der Meldung 
erdienter 

Nr. oder ——— 

der beſtandenen tenfigra 

Borprüfung 

1. 15. Juni 1905 'eldiwebel 

2. 1 7. Mai 1907 Sergeant 

Nr. 33. 1907. 

Jetziges 
zor— — 
Ser Verhältnis | Geburtstag und 
und 

ber Jahr 
Familienname 

Aufenthaltsort 

Karl Fisenhahn- 14. Juni 1875 

Wilhelm Bureaulätar 

Frobe — 

Bromberg 

Peter Sergeant 1. Juli 1874 

Albert im 8. Ost- 

Mai preußischen 

Infanterie- 

Itegiment 

Nr. 45, 

Insterburg 

Geburtsort 

Kreis 

Provinz 

Bundesitaat 

Potsdam 

Potsılam 

Brandenburg 

Preußen 

Praust 

Dansig 

Westpreußen 

Preußen 
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Dienftzeit Datum Behörde, 
und Nummer Kautions— Befondere| Ob und für | bei welcher Be: 

| — —* ünſ der A t im Militär im Zivil des Zivit- | fähig |Wünfche | welche Stellen en erfmerfungen 
verforgungd=| bis zum | In bezug desjelben r — (Datum der 

| | ſcheins | Yetrage | auf die |Befchäftsbereihs*)| "| Wieder: 
von von oder des “ holung 

Jahr Jahr —— on An⸗ der Anwärter der 
——— reg tellung | vorgemerkt iſt alum „I Reibung) 
lis | bis ſcheins Mart — 8 ) der Anſtellung 

| War 

Inktober| 13 | — I — | 1. Oktober | 1000 — — — 

2 | | | 1904 
his | III. A.K. 

I.üktoher | | 88/04 
!aus | | | 

| | | 

| e » 

I Oktober 12°] 12 — — J1. Oktober 1000 Lazarettinspektor — — 

IS | 1906 
| I.A.K. 
| 50/06 

5 Siehe $ 6 der Grundfähe, 

53* 
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Anlage H. 

(Zu $ 16,) 

Verzeichnis der Vermittelungsbehörden. 

=” Bundesitant Bermittelungsbehörden 

1. |Breufen . -» . . .| a) Für den Bezirk des J Armeekorps: Bezirkskommando Braunsberg 
b) . - " " " " " " Stettin, 

c) " " " " Il. " . " Potsdam, 

d) " ” " " IV. " Magdeburg, 

e) " " n V. " . " Neufalz a.0., 

f) " " " " VL " . Pr II Breslau, 

g) " " " " TIL M . * Müniter, 

h) " 7) " [7 VII. m . " Eoblenz, 

i) r " " " IX. " . " Scyleswig, 

k) 1) " " " X. " Hildesheim, 

]) " 2 " " XI. " ‘ pr Marburg, 

m) " " " " XVII " . " Marienburg, 

n) " " „ XVIII. " Hanau. 

2,1Bayern. -. . . . .| a) Für den Bezirk des I. bayerifchen Armeekorps: Bekirkskommando ll 
München, 

b) " " " " II. Bezirkskommando 

Würzburg, 
) on " a. I, a 5 : Bezivtsfommando 

Nürnberg. 

3. Sachſen (Königreih) .| a) Für den Bezirt des XII. (1.8.©.) Armeekorps: Bezirkskommando! 
Dresden, 

Di: 0% " „ AR. (2.8. S.) = : Bezirkskommando! 
Leipzig. 

4. Württemberg. . .RKöniglich Württembergiſches Kriegsminiſterium zu Stuttgart. 

5. IBaden. » 2. Bezirkskommando Karlsruhe. 

6. Heſſen. » . Für den Bezirk der Großherzoglich Heſſiſchen (25.) Divifion: Bezid! 
fommando II Darmftadt. 

7. |Medlenburg- Schwerin .| Für den Bezirk der 34. infanterie-Brigade: Bezirkstommando Schwerin. 

8. | Sadjjen (Großherzogt.).| Bezirtsfommando Marburg. 
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N Bundesjtaat 

. |Medlenburg:Strelik 

). [Oldenburg . 

. Braunſchweig. 

ESachſen-Meiniugen. 

ESachſen-Altenburg . 

ESachſen⸗-⸗Coburg nnd 
Gotha . . .. 

5. | Anhalt . 

Echwarzburg⸗ Sonders⸗ 
banfen . 

| Shwarzburg-Rudolitadt 

Waldeck 

Reuß ä. L. (Greiz) 

M. Reuß j. L. (Gera) . 

ESchaumburg⸗Lippe 

2. |Yippe 

3. |Yübel . 

- | Bremen 

-|Damburg . 

6. Elſaß-Lothringen 

Bermittelungsbehörden 

Bezirkskommando Schwerin. 

a) Für das Fürftentum Birkenfeld: Bezirkskommando Coblenz, 
b) „  „. Übrige Staatögebiet: Bezirkskommando Hildesheim. 

Bezirkskommando Hildesheim. 

* Marburg. 

J Magdeburg. 

Bezirkskommando Marburg. 

F Magdeburg. 

Marburg. 

m Marburg. 

z Marburg. 

z Marburg. 

n Marburg. 

J Münſter. 

Pr Münfter. 

" Schleswig. 

z Schleswig. 

r Schleswig. 

a) Für den Bereich de8 XIV. Armeekorps (Bezirk Oberelfaß): Bezirks: 
fommando Karlsruhe, 

b) für den Bereich des XV. Armeeforps (Bezirk Unterelfaß und die 
Kreife Saarburg und Saargemünd im Bezirfe Lothringen): Bezirks: 
fommando Straßburg i. Elf., 

c) für den Bereich des XVI. Armeeforps (Bezirk Lothringen mit Aus: 
nahme der Kreije Saarburg und Saargemünd): Bezirkskommando Metz. 
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Anlage J. 

(Behörde. 

Uachweiſung 
einer (von) 

Vakanzlen) in den fir Militäranwärter und Inhaber des Auſtellungsſcheins 
vorbehaltenen Stellen. 

4 5 6 7 

ch, ji Betrag der 
—— Dauer der — zu beſtellen— ob 
Anforder- [etwa der| wenfat: denfaution t Ausficht 

ungen, die/Anftellung| , _ 8 und —— ommen kg De a) auf Le⸗ — 4 dor auf 

Bewerber d benszeit, Fr — 2 Verbeſſe⸗ 
gehenden yauftun⸗puge gedea Stelle — Stelle geſtellt 

werden | Probezeit digung tann 
wann? | 

Abgefandt: 
(Unterichrift.) 

N., den ten . 

Eingegangen: 
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(Behörde.) 
Anlage K. 

Uachweiſung 
der 

für Militäranwärter vorbehaltenen Stellen, die im Laufe des Vierteljahrs 19 

beſetzt worden ſiud. 

| Er u mm mer J Brobeweife*) Wirklich beſetzte Stellen on —— 
und zwar durch | d Bemer⸗ 

en beſetzte icht etatsmä gi. — m — kungen GER | 
Stellen nicht etatsmäßige etatämäßige verforgungs ſtellungs⸗ ——— g 

Anſtellung ſcheins | ſcheins G io Nr. 6) weiſung 

A. Anſtellung von Militäranwärtern = 
1. Ju Stellen, die durd die Vafanzenlijte — —— 

Grenzaufseher — — IX. 78j05| — 5.3.07. 
N.N. | | 

| — P: Nie seiser ‘geant, — Xl.08/04 | — 26.2.07 | 
. X. | 

1. Zu Eieken, die En durd die Vakanzeuliſte verbffentfißt ſi find. 

1 Postassistent — — I. 3/06 — — — 
N.N. | | 

B. — — Alitir- Il.5j0| — — — 
| Bauregistrator 
| N.N. 

— Schuldiener | — — II. 3/06 | — — 
N.N. | | 

_- — 'Kasernenwärter == — 1 7.3]99 = 
N.N. | 

r 

B. Anjtellungen von Zivilanwärtern. 
J. Weil fid) überhaupt feine Militärauwärter ufw. gemeldet haben. 

K.| Strafanstalts- — — — ii | — 15. 1. 07 
aufseher | | 
N.N. 

It. — Polizeidiener — — J | — 5.3.07 
N.N. 

II. Weil fid feine geeigneten Militäranwärter njw. gemeldet haben. 
L. | Stationsassistent — — | — | - | — = 1. er 

| | 

N., den on 19 ’ (Unterfchrift.) 

*) Anftellung auf Probe und Probedienitleiftung. 
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Erläuterungen 
zu den 

Grundfäßen für die Bejegung der mittleren, Kanzlei: und Unterbeamtenftellen bei di 
Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anſtellungsſchein 

I. Zu $1. Der Zivilverforgungs- und der Anftellungsfchein geben ihren Inhabern fein Recht co 
eine beftimmte Dienftitelle. 

I. Zu $2. Gemeindedienftjtellen fallen nicht unter diefe Grundfäße. 
III. Zu $3 ufm. 

1. Stellen oder Verrichtungen, die ala Nebenamt verjehen werden, fallen nicht unter di 
Grundfäße; fie find daher den den Militävanwärtern uſw. vorbehaltenen Stellen nicht zuzuzählı 

2. Bei Berechnung der Zahl der den Militäranwärtern ufw. vorzubehaltenden Stellen find diejenig 
Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich deren den Anitellungsbehörden freie Hand gelajjen 

IV. Zu $7. Stellen, deren Inhaber — wenn fie auch in Pflichten genommen fein follten — i 
Einfommen nicht unmittelbar aus der Staatsfaffe beziehen (Privatgehilfen), brauchen in die nah $ 
anzulegenden Verzeichnifje nicht aufgenommen zu werden. 

V. 3u $8. Das dem $ 8 als Anlage angehängte Verzeichnis der Stellen im Neichsdien 
präjudiziert den von den Landesregierungen aufzujtellenden Verzeichniſſen nicht. 

VI. Zu $$ 9 und 10. Die im $ 9 Abf. 1 enthaltene Segel, da die den Miltäranmärtern uf 
vorbehaltenen Stellen mit anderen Perfonen nicht bejet werden dürfen, fofern befähigte und zur Üb 
nahme der Stellen bereite Militäranwärter ufw. vorhanden find, fteht — abgejehen von den Ausnahmen t 
$ 10 — der Anwendung der Beftimmungen im $ 22 Abſ. 4 und im $ 30 nicht entgegen. Auch bie 
den Landesregierungen die Befugnis, Berfegungen von Beamten (Bedienfteten im weiteren Sinne) v 
Stelle zu Stelle vorzunehmen. Cine ſolche Verſetzung in eine Den Militävanwärtern uſw. vorbehalte 
Stelle darf jedodh nur dann erfolgen, wenn dadurch eine den Militäranmwärtern ufw. nad; Maßgabe die 
Grundfäge zugängliche Stelle frei wird. Auch von ſolchen Verfegungen ift dem zujtändigen Arie 
minifterium Kenntnis zu geben. 

VII. Zu $ 12. Die Anjtellungsbehörden werden durch die Landesregierungen beftimmt. Diel 
foll unbenommen fein, Zentralftellen einzurichten, an die fämtliche Bewerbungen ausichlieglich zu vic! 
find, denen die Anjtellungsbehörden die zu bejegenden Stellen mitzuteilen haben und die den Anitellun: 
behörden die bei Einberufung der Stellenanmwärter in Betracht zu ziehende Neihenfolge bezeichnen. 

VIII. Zu $ 16. Die Vermittelungsbehörden werden von den in den einzelnen Bundesitaal 
ae 26 Organen bejtimmt. 

IX. Zu $18. Als aus dem Kontingent Elfaß-Pothringen hervorgegangen werden alle die betracht 
die einem in Eljaß-Lothringen garnifonierenden Truppenteil angehört haben. 

Zu $30. Es handelt fi bier nicht um erworbene Nechtsanfprüche, fondern um Anwa 
ichaften; fo ſoll insbejondere ein erworbener Anfpruc dann ald vorhanden angenommen werden, me 
Kr er Dienftzweige die Prüfung beftanden oder der Vorbereitungsdienft zum größeren Teile i 
olviert ijt. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scmerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 21. Oktober 1907. 

Inhalt, 

II. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend bie Überwahung der verfteinten Feſt— 
punkte der Landesvermeſſung. (2) Belanntmachung, betreffend Be— 
ftimmung des Zeitpunktes, in welchem das Grundbuch als angelegt 
anzufehen ift. (3) Bekanntmachung, betreffend die Grundbuchbezirke, 
für welche nach dem 1. November 1907 das neue Grundbuchrecht noch 
nicht gilt. 

IL. Abteilung. 
En — 

(1) Bekanntmachung vom 8. Oftober 1907, betreffend die Überwachung der 
verfteinten Feſtpunkte der Landesvermeſſung. 

Die Prüfungsergebniffe der verfteinten Feſtpunkte der Landesvermeflung 
haben erkennen lafjen, daß die Feſtpunktſteine in den legten Jahren nicht in 
dem Maße gejchont find, wie folches zu ihrer Erhaltung nötig ift, haupt- 
fählich infolge zu nahen Heranaderns an diejelben. 

Die Vorfchriften der Verordnung vom 28. April 1890 und der Bekannt: 
mahung vom 18. Februar 1592 werden daher hierdurch in Erinnerung 
gebracht und die Ortsbehörden wiederholt aufgefordert, die in ihrem Bezirke 
befindlichen Feſtpunktſteine tunlichit zu überwachen, und etwa bemerkte Zumider: 
handlungen gegen die Vorjchriften der Verordnung vom 28. April 1890 
unnachfichtlich zur Beſtrafung anzuzeigen. 

Schwerin, den 8. Dftober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
— 54 
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(2) Bekanntmachung vom 15. Oktober 1907, betreffend Beſtimmung des Zeit- 

punftes, in welchem das Grundbud als angelegt anzujchen ift. 

Auf Grund des 8 52 der Ausführungsverordnung zur Grundbuchordnung 
vom 9. April 1899 und unter Hinweis auf die Befanntmachungen des unter: 
zeichneten Minifteriums vom 8. Oktober 1900, 21. Oftober 1906, 15. April 
und 16. Juli 1907 (Regierungs-Blatt 1900 Nr. 33, 1906 Nr. 35, 1907 
Nr. 15 und Ne. 25) wird hierdurch beftimmt, daß das Grundbuch für die 
nachitehend aufgeführten Grundbuchbezirke vom 1. November 1907 ab als 
angelegt anzujehen ift: 

Bezirk des Amtsgerihts Schwerin: 

Nitterfchaft, Ant Schwerin: Barner-Stüd (Bz.) mit Ausnahme der 
Erbbauernftelle Nr. Ti zu Böken und des Erbjchmiede: und Krug: 
gehöfts zu Groß:-Trebbow. 

Bezirk des Amtsgerichts Roſtock: 
Warnemünde: Flurbuchabteilung i: Nr. 645. 

Schwerin, den 15, Oftober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 
Langfeld. 

(3) Bekanntmachnug vom 16. Oktober 1907, betreffend die Grundbuchbezirke, 
für welche nad dem 1. November 1907 das neue Grundbuchrecht noch nicht gilt. 

Das unterzeichnete Minifterium veröffentlicht hierdurch unter Bezugnahme 
auf feine Bekanntmachung vom 15. d. Mts. das Verzeichnis der Grundbuch: 
bezirfe, für welche nad) den Berichten der Grundbuchämter auch nad dem 
1. November 1907 das neue Grundbuchrecht noch nicht in Kraft fein wird: 

I. Bezirk des Landgerichts Schwerin. 

1. Bezirk des Amtsgerichts Boizenburg: 

Ritterſchaft, Amt Boizenburg: Blücher. 

6. Bezirk des Amtsgerichts Grevesmühlen-Dajjow-Klüß: 

Nitterfchaft, Amt Grevesmühlen: Lütgenhof mit Daſſow und Vorwerk. 

7. Bezirk des Amtsgerichts Hagenow: 

Domanium, Amt Hagenow: aus dem Bezirk Kirch: jefar— Neu: Klüß 
— Klüßer Mühle die Erbzinsmühle zu Neu-Klüß. 
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11. Bezirk des Amtsgerichts Parchim: 

Bergrade, Hof und Dorf. 

13. Bezirk des Amtsgerihts Schwerin: 
a) Domanium, Amt Schwerin: Oftorf mit Oftorfer Hals, Tannen- 

hof, Püſſerkrug und Kalfwerder; 
b) Ritterfchaft, Amt Schwerin: Aus dem Bezirk Barner-Stüd: 

Erbbauernftelle Nr. II zu Böken und Erbichmiede- und Krug- 
gehöft zu Groß-Trebbom. 

II. Bezirk des Landgerichts Güjtrow. 

29. Bezirk des Amtsgerichts Röbel: 
a) Stadt Nöbel, mit Ausnahme der Grundftücke, für welche durch die 

Belanntmachungen des unterzeichneten Minifteriums vom 14. April 
und 28. April 1904 und vom 15. April und 16. Juli 1907 
(Regierungs-Blatt von 1904 Nr. 10 und 14, von 1907 
Nr. 15 und 25) das neue Grundbuchrecht zum 1. Mai 1904, 
1. Mai und 1. Auguft 1907 in Wirkſamkeit gefeßt worden ift. 

b) Ritterfchaft, Amt Plau: Dorf Rofjomw. 
c) Nitterfchaft, Amt Wredenhagen: Nebeband. 

34. Bezirk des Amtsgerihts Warin: 
Stadt Warin mit Wilhelmshof. 

III. Bezirk des Landgerichts Roſtock. 

40. Bezirk des Amtsgerichts Roftod: 

Aus dem Bezirk. der Stadt Roftod die Grundſtücke: Flurbuch- 
abteilung III (öffentliche Straßen und Pläße) Stadtbuchnummer 13c, 
161. 724, 745, 966. 

Warnemünde: Flurbuchabteilung I: Nr. 629, 631, 633, 634, 635, 
636, 637, 638, 6391, 639, 640, 641, 644, 646. 

Schwerin, den 16. Oftober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Fuftizminifterium. 
Langfeld. 

— — — — 
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Negierungs:Blatt 
für das 

Großherzogtum Rlecklenburg -Schwerin. 

Ja — 907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 28. Oktober 1907. 

Inhalt. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Beitimmungen über die Vorführung vor 
Perfonen zu militärgerichtlichen Terminen. (2) Belanntmachung, bes 
treffend Verleihung der Rechtsfähigkeit an den „Rindviehzuchtverein 
Malchin* in Maldin. (3) Bekanntmachung, betreffend Verleihung der 
Rechtsfähigkeit an den „Rindviehzuchtverein für das füdliche Medlen- 
burg“ in Blau. 

IL. Abteilung. 
— — —, 

(1) Bekauntmachuug vom 19. Oktober 1907, betreffend Beſtimmungen über 

die Vorführnug von Perſonen zu militärgerichtlichen Terminen. 

Es werden nachſtehend diejenigen Beſtimmungen bekannt gemacht, welche 
hinſichtlich der Vorführung von Perſonen zu militärgerichtlichen Terminen 
unter dem 13. Mai d. J. durch das Königlich Preußiſche Kriegsminiſterium 
erlaſſen worden find. 

Die einheimischen Polizeibehörden werden angemwiejen, in vorfommenden 
Fällen bezüglichen Erfuchen der Militärbehörden unter Beachtung diefer Be: 
ftimmungen zu entiprechen. 

Nach Ziffer 11 des Erlaffes werden die Koften der Borführung ein- 
ichließlich der Verpflegung aus Militärfonds erftattet. 

Schwerin, den 19. Dftober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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Bei der Vorführung von Befchuldigten und Zeugen zu militärgerichtlichen Ter— 
minen ijt nachitehendes Verfahren zu beobachten: 

2: 

IV 

nr 

-1 

Perſonen des Soldatenjtandes des aktiven Heeres oder der aktiven Marine, 
als Bejchuldigte jorvohl wie auc als Zeugen, find zu  militärgerichtlichen 
Zerminen durch dienftliche Anordnung zu geftellen. 

. Die Vorführung der im $ 1 M.-St.-©.-D. bezeichneten rer die nicht 
Perſonen des Soldatenftandes find, Tiegt der vorgejegten Militär- oder Marine- 
behörde ob. Bezüglich der zur Dispofition geftellten Offiziere, Sanitätsoffiziere 
und Ingenieure des Soldatenjtandes ($ 1 Ziffer 2 M.St.G.O.) hat der 
Gerichtöherr in jedem Einzelfalle die Art der Borführung anzuordnen. 

. Bei der Vorführung von Bejchuldigten oder Zeugen, die nicht zu den im $ 1 
M.-St.-©.-D. bezeichneten Perſonen gehören, ift die Mitwirkung der bürger- 
lihen Behörden in Anſpruch zu nehmen. 

. Ausnahmsweife kann die Ausführung eines militärgerichtlichen Borführungs- 
befehl8 gegen einen Bejchuldigten der unter Ziffer 3 erwähnten Kategorie, 
wenn diefer am Standort des Gerichts wohnt oder fish aufhält, den Militär: 
gerichtsboten übertragen werden. 

. Bei Zeugen diefer Art (Ziffer 3) bedarf es der vorgängigen Erwirkung eines 
Borführungsbefehls des Amtsrichters, in deſſen Bezirk der Zeuge feinen Wohn- 
jiß oder in Ermangelung eines ſolchen feinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. 

. Dt bei der Vorführung von Bejchuldigten oder Zeugen die Mitwirkung bürger- 
licher Behörden erforderlich, jo ijt das Erfuchen und deren Ausführung, unter 
Beifügung des militärgerichtlichen oder amtsrichterlichen VBorführungsbefehls, an 
die Polizeibehörde de Wohn- oder Aufenthaltsorts des Vorzuführenden zu 
richten. Es jteht nichts entgegen, an den Antrag auf Erlaß eines amtsrichter- 
lihen Vorführungsbefchls das Erjuchen zu Enüpfen, den Vorführungsbefehl un- 
mittelbar der Polizeibehörde zwecks Volljtrefung zu überjenden. Die Staats- 
ammwaltichaft um die Vorführung zu erfuchen, ift zwar angängig, wird ſich in- 
deſſen der Regel nach nicht empfehlen, da dieje Behörde die Vorführung nicht 
jelbjt veranlaßt, jondern diejerhalb wiederum die Polizeibehörde erjuchen muß. 

. Die Bewachung der vorgeführten Perſonen an der Gerichtsftelle fällt den 
Militärgerichtsboten zu. Sofern und foweit deren Kräfte, auch bei Benutzung 
der gerichtlichen Saftzellen, hierzu nicht ausreichen, ift von der Garnijon mili- 
tärifche Unterftügung heranzuziehen. Die Überwachung Zivilbeamten oder Zivil— 
transporteuren zu übertragen, ijt nicht angängig, weil die Wahrnehmung 
des Sicherheitsdienjtes vor den Militärgerichten Sadje der Militärbehörden iſt. 

. Die Vorführung von Gefangenen zu gerichtlichen Terminen gehört nicht zu 
dem Gejchäftsbereih der Straf» und Gefängnisanjtalten und wird deshalb von 
dieſen in der Kegel abgelehnt. Die Erfuchen um Vorführung von Zivilgefangenen 
jind daher zwar an die Vorjlände oder Direktionen der Gefangenenanftalten zu 
richten, weil ihnen die Verfügung über die Gefangenen zuſteht; fie ſind jedod) 
dahin zu faſſen, die Vorführung, wenn jie durch eigene Beamte nicht aus— 
aeführt werden kann, durch Wermittelung der Polizei herbsizuführen. In dem 
Erjuchen ift zugleich anzugeben, ob der Nücktransport durch diefelben Trans» 
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porteure erfolgen kann. Letzteres joll in der Hegel gejchehen, fofern hierdurch, 
sun der Ausführung des Nüctransports durch andere Transporteure, eine 
ojtenerfparnis erzielt wird. 

9. Alle vorgeführten Perſonen find an der Gerichtsitelle in den SHaftzellen zu 
verwahren; wo das nicht angängia, jind fie jedenfalls von Mitbejchuldigten und 
Zeugen (oder Mitzeugen) ftreng abzufondern. Kann der Rüctransport durch 
diejelben Transporteure erfolgen, jo iſt dieſen bei der Einlieferung befannt zu 
geben, wann jie den Gefangenen wieder abzuholen haben. 

10. Bon auswärts vorzuführende Zivilperfonen oder Zivilgefangene, die am Tep— 
minstag erheblich früher als zur Terminsſtunde oder bereits am Tage vor 
dem Termin am Beitimmungsert eintreffen, find unverzüglid) in das Ortspolizei- 
efängnis einzuliefern und zum Termine von dort durch Polizeibeamte vorzu- 

Führen. Desgleichen find Zivilgefangene, die am Tage des Termins nicht mehr 
auf den Nüdtransport gegeben werden fünnen, an die Ortspolizeibehörde ab» 
zuliefern, die die Verwahrung übernimmt, bis der Rüdtransport erfolgen fann. 

Dauert ein Termin mehrere Tage, jo jind derartige Gefangene zur Ver— 
wahrung während der Nachtzeit und jonjtiger Termins-Unterbredjungen von 
längerer Dauer ebenfalls dem Polizeigefängnis zu überantworten. 

Die Vor- und Zurücdführung der jo verwahrten Gefangenen zu und von 
dem Termin erfolgt durch Polizeibeamte. 

Die Verwaltung des Polizeigefängnifjes gewährt in allen derartigen Fällen 
den ihr anvertrauten Gefangenen die notwendige und übliche Verpflegung. 

11. Die Kojten der Vorführung einjchließlich der Verpflegung werden aus Militär- 
fonds erjtattet. Die Ausgaben trägt das Kapitel „Militärjuſtizverwaltung“ 
als Kojten in militärgerichtlichen Unterjuchungsjachen. 

12. Militärgefangene, die zu militärgerichtlichen Terminen von anderen Orten aus 
vorgeführt werden, find im alle des Bedürfnifjes (Ziffer 10) der Garnifon- 
Arreftanitalt zur Verwahrung zu übergeben. Die hierzu erforderlichen Erfuchen 
jind rechtzeitig an das Garnifonfommando (Stommandantur ufw.) zu richten, 
das erforderlichenfalls auch wegen der Verpflegung der Gefangenen die nötigen 
Anordnungen zu treffen hat. 

(2) Befanntmahung vom 10. Oftober 1907, betreffend Verleihung der Rechts— 
fähigfeit an den „Rindvichzuchtverein Malchin“ in Malcin. 

Dem „Rindviehzuchtverein Malin“ in Maldin ift die Nechtsjähigfeit ver- 
liehen worden. 

Schwerin, den 10, Oktober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 
Im Auſtrage: Heuck. 



264 Nr. 35. 1907. 

(3) Bekanntmachung vom 15. Oftober 1907, betreffend Verleihung der Rechts- 

fähigfeit au den „Nindvichzudtverein für das jüdlihe Mecklenburg“ in Plan. 

Dem „Rindviehzuchtverein für das füdliche Mecklenburg“ in Plau ift die 
Rechtsfähigkeit verliehen worden, 

Schwerin, den 15. Oktober 1907. 

' Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 
Langfeld. 
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Negierungs-Blatt 
für da3 

Großherzogtum Medlenburg- Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben S Schwerin, Freitag, den. 1. 3 dovember 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (M 24.) Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der Verordnung, 
betreffent die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den Orts» 
jchulen, vom 29. Juni 1869. 

II. Wbteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die neue Faſſung der im Bundesrate 
vereinbarten Grundjäße für die Beſetzung der mittleren, Kanzleis und 
Unterbeamtenjtellen bei den Kommunalbehörden uſw. mit Militär: 
anmwärtern und Inhabern des Anftellungsicheins. 

1. Abteilung. 

(M. 24.) Verordnung vom 26. Oftober 1907 zur Abänderung und Ergänzung 
der Verordunng, betreffend die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an 

den Ortsſchulen, vom 29. Juni 1869. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch) Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr üſw. 

Wir verordnen zur Abänderung und Ergänzung Unſerer Verordnung, betreffend 
die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den Ortsſchulen, vom 
29. Juni 1869 hierdurch, was folgt: 

56 
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Artikel 1. 
Der 8 4 erhält folgenden Zufaß: 
Eine Ablöfung der unentgeltlichen Beftellungspflicht fann in Fällen der 

Verpachtung oder der dauernden Abtrennung von Schulländereien durch eine 
Vereinbarung zwifchen der Gemeinde und dem Lehrer erfolgen. 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des zuftändigen Amts, welches 
darüber zuvor an Unſere Minifterien des Innern und Abteilung für Unter: 
richt3-Angelegenheiten zu berichten hat. 

Kommt eine Vereinbarung nicht zuftande, oder findet fie feine Geneh— 
migung, fo fann die Ablöfung auf Beftimmung Unferer Minifterien des 
Innern und Abteilung für Unterricht3Angelegenheiten durch das Amt unter 
Zugrundelegung der Veranſchlagungsgrundſätze für das Dienfteinfommen der 
an den Landjchulen im Domanium ufw. angejtellten feminariftifch gebildeten 
Lehrer vom 15, Juli 1902 8 3 I B (Regierungs-Blatt von 1902 Nr, 30) 
erfolgen. Gegen die Feſtſetzung des Amts fteht der Gemeinde und dem 
Lehrer eine binnen zwei Wochen nad) Zuftellung der Verfügung beim Amte 
einzulegende Beſchwerde frei. 

Vorftehende Beitimmungen finden entjprechende Anwendung in Fällen der 
Verpachtung oder der dauernden Abtrennung von Ländereien folcher Schul: 
jtellen, welche zur Zeit mit einem Lehrer nicht bejegt find. 

Nah Eingang der Beſchwerde bezw. nad) Ablauf der Befchwerdefrift hat 
das Amt an Unfere Minifterien des Innern und Abteilung für Unterrichts: 
Angelegenheiten zu berichten. 

Im Falle der dauernden Abtrennung von Schulländereien fteht der Ge- 
meinde das Recht zur Ablöjfung der Rente mit dem 2öfachen Betrage der 
ahresrente zu. Die Ablöjung bedarf der Genehmigung der zuftändigen 
Minifterien. 

Artifel II. 
Im 8 8 Abf. 1 werden hinter den Worten ‚an den Schullaften‘ ein 

gefügt die Worte „oder an der Geldrente”. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 26, Oftober 1907. 

Friedrich Franz. 

&. Graf von Bafjewiß-Levegom. MA. von Preſſentin. Langfeld. 
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II. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 25. Oftober 1907, betreffend die nene Faſſung der 

im Bundesrate vereinbarten Grundfäße für die Beſetzung der mittleren, Kanzlei: 

und Unterbeamtenftellen bei den Kommnalbehörden njw. mit Militäranwärtern 

und Juhabern des Anjtellungsjcheins. 

Bufolge des Reichsgeſetzes über die Verforgung der Perfonen der Unterflaffen 
de3 Reichsheeres, der Kaiferlichen Marine und der Kaiferlichen Schugtruppen 
vom 31. Mai 1906 Hat der Bundesrat zu den diesſeits unter dem 
10. Oftober 1899 — Regierungs-Blatt Nr. 44 — veröffentlichten, f. Zt. im 
Bundesrate vereinbarten Grundfäßen über die Befegung der Subaltern: und 
Unterbeamtenftellen bei den Komunalbehörden ufw. mit Militäranmwärtern 
mehrere Nachträge bejchloffen und gleichzeitig eine neue Faſſung der Grund: 
ſätze feftgeftellt. 

Diefe neue Fafjung der Grundfäge wird in der Anlage befannt gegeben. 
Die diesfeitigen Ausführungsbeftimmungen zu den Grundſätzen enden N 

fich in Nr. 44 des Regierungs-Blatt3 von 1899. 

Schwerin, den 25. Oktober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Staatsminijterium. 

&. Graf von Baffewig-Levegom. A. von Preffentin. Langfelp. 

— 
Grundſätze 

für die Beſetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenſtellen bei den 
Kommunalbehörden uſw. mit Militäranwärteru und Inhabern des 

Anſtellungsſcheins. 

51. 
(1.) Die mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenſtellen bei den Kommunen und 

Kommunalverbänden, bei den Berficherungsanjtalten für die Invalidenverficherung ſowie 
bei jtändifchen oder folchen Imitituten, die ganz oder zum Teil aus Mitteln des Neichs, 
des Staates oder der Gemeinden unterhalten werden — ausschließlich des Forftdienites —, 
find unbejchadet der in den einzelnen Bundesftaaten bezüglich der Verforgung der Mi- 
litäramvärter uſw. im Zivildienjt erlafjenen weitergehenden Vorfchriften gemäß den nach— 

55* 
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jtehenden Grundjägen vorzugsweife mit Militäranwärtern und Inhabern des Antellungs- 

ſcheins zu bejehen. . EEE a 
(2.) Militäranwärter im Sinne diefer Grundfäge iſt jeder Inhaber des Zivil- 

verforgungsicheins nad) Anlage A der Grundfäße für die Beſetzung der mittleren, 
Kanzlei- und Unterbeamtenftellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militär- 
amvärtern und Inhabern des Anjtellungsscheins. 

.) Soweit es an geeigneten Bewerbern aus der Klaſſe der Militäramvärter 
fehlt, find die Unterbeamtenjtellen vorzugsweife mit Inhabern des Anftellungsjcheing 
(Anlage B zu den Grundfägen für die Bejegung der mittleren ufw. Beamtenjtellen bei 
den Reichs— und Staatsbehörden ufw.) zu befegen. 

(4.) Die Anjtellungsberechtigung eines Militäranmwärters ufw. beichränft ſich auf 
den Bundesitaat, deſſen Staatsangehörigkeit er feit zwei Jahren bejigt. Verſicherungs— 
anjtalten für die Invalidenverficherung ſowie ftändifche Institute ufw., deren Wirkfam- 
feit fich auf mehrere Bundesftaaten eritredt, find zur Anstellung nur folder Militär- 
amvärter ufw. verpflichtet, die in einem diefer Staaten die Staatsangehörigkeit befigen. 

(5.) Die Rechte der Inhaber des Anjtellungsfcheins befchränten ſich auf die Stellen 
des Unterbeamtendienftes. 

Dr 
Die mittleren, Kanzlei» und Unterbeamtenjtellen bei Kommunen und Kommunal— 

verbänden, die weniger als 3000 Eimwohner haben, unterliegen den nachſtehenden Grund— 
fägen nicht. Den Landesregierungen bleibt vorbehalten, diefe Bejtimmung auf Land- 
gemeinden und ländliche Gemeindeverbände mit weniger als 3000 Eimvohnern zu 
bejchränten. 

83. 
(1.) Ausſchließlich mit Militäranwärtern und — ſoweit es ſich um Unterbeamten- 

ſtellen handelt — mit Inhabern des Anſtellungsſcheins ſind zu beſetzen, wenn die Be— 
ſoldung der Stellen einſchließlich der Nebenbezüge mindeſtens 600 Mark beträgt: 

1. die Stellen im Kanzleidienſt, einſchließlich derjenigen der Lohnſchreiber, 
Mein deren Inhabern die Bejorgung des Schreibwerfes (Abjchreiben, 

einfchriften anfertigen, Vergleichen ufw.) und der damit zufammen- 
hängenden Dienftverrichtungen obliegt ; 

2. ſämtliche Stellen, deren Obliegenheiten im weſentlichen in mechanijchen 
Dienftleiftungen beftehen und feine technifchen Kenntniſſe erfordern. 

(2.) Die Landesregierungen find befugt, den Anteil der Militäramwärter ufw. an 
den Stellen unter Abſ. 1 Nr. 1 auf die Hälfte, an den Stellen unter Abf. 1 Nr. 2 
2 zwei Drittel zu begrenzen, falls die Eigenart der Landesverhältniffe oder der dienſt— 
lichen Anforderungen oder die Organifation der einzelnen Verwaltungen den ausfchlich- 
lihen Borbehalt untunlich macht. 

4 8 

Mindeſtens zur Hälfte mit Militäranwärtern ſind zu beſetzen die Stellen der 
mittleren Beamten im Bureaudienſte (Journal-, Regiſtratur-, Erpeditions-, Kalkulatur-, 
Kaſſendienſt und dergleichen), jedoch mit Ausnahme 

1. der Siellen, für die eine beſondere wiſſenſchaftliche oder techniſche Vor— 
bildung erfordert wird, =; 



Nr. 36. 1907. 269 

2. der Stellen von Kaffenvorftehern, die eigene Rechnung zu legen haben, 
ſowie von Kafjenbeamten, die Kafjengelder einzunehmen, zu verwahren oder 
auszugeben haben, und ferner von Beamten, denen die jelbjländige Kon— 
trolle des Kaffen- und Rechnungswejens obliegt, 

3. der Stellen der Bureauvorfteher bei den Verficherungsanftalten für die 
Invalidenverficherung und bei der Verwaltung von Städten mit mehr als 
40 000 Eimvohnern, j 

4. der Stellen der mittleren Beamten, die bei Behörden, denen nad) landes— 
gefeglicher Vorſchrift Verrichtungen des Vormundichaftsgerichts, des Nad)- 
laßgerichts oder des Grundbuchamts obliegen, in diefen Dienftzweigen als 
Bureaubeamte befchäftigt werden, oder die nach fandesgefeglicher Vorſchrift 
als kommunale Hilfsbeamte ftaatlicher Grundbuchämter bejtellt find. 

$ 5. 
In welchem Umfange die nicht unter die 88 3 und 4 fallenden mittleren, Kanzlei— 

und Unterbeamtenftellen mit Militäranmwärtern ufw. zu befegen find, ift unter Berüd- 
fihtigung der Anforderungen des Dienftes zu beftimmen. In Zweifelsfällen ift unter 
finngemäßer Zugrundelegung der für die Reichs- und Staatsbehörden jeweilig geltenden 
Verzeichniffe der den Militäranwärtern uſw. vorbehaltenen Stellen Entjcheidung zu treffen. 

8 6. 
(1.) Infoweit in Ausführung der SS 4 und 5 einzelne Klaffen von mittleren, 

KRanzleis und Unterbeamtenftellen den Militäramvärtern ei nicht mindeftens zur Hälfte 
vorbehalten werden können, hat nach Möglichkeit ein Ausgleich in der Weife ftattzufinden, 
daf andere derartige Stellen innerhalb derjelben Verwaltung in entjprechender Zahl 
und Befoldung vorbehalten werden. u 9 — 

(2.) Enthält eine Klaſſe nur eine Stelle, und iſt dieſe unter Berückſichtigung der 
Anforderungen des Dienſtes zur Beſetzung mit einem Militäranwärter uſw. geeignet, fo 
braucht fie nur abwechſelnd mit Militäranwärtern ufw. bejegt zu werden. 

87. 
(1.) Über die gegenwärtig vorhandenen, den Militäranmwärtern uſw. vorbehaltenen 

Stellen werden nad) Beamtenklaffen ($ 6) geordnete Verzeichniffe angelegt. 
(2.) Gleichartige Stellen, die in Zukunft errichtet werden, find in die Verzeich— 

niffe aufzunehmen. 

88. 
Die den Militäramvärtern ufw. vorbehaltenen Stellen können auch verliehen werden: 

1. Inhabern des Zivilverforgungsfcheins nach Anlage C, D und E der Grund— 
ſätze für die — der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenſtellen bei 
den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des 
Anftellungsjcheins ; 

2. Offizieren und Dedoffizieren, denen beim Ausfcheiden aus dem aktiven 
Dienfte die Ausficht auf Anftellung im Zivildienite verlichen worden it; 
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3. ehemaligen Militäranwärtern, die ji in einer auf Grund ihrer Ver— 
jorgungsanfprüche ertvorbenen etatsmäßigen Anjtellung befinden oder in- 
folge eingetretener Dienftunfähigkeit in den Ruheſtand verfegt worden find; 

4. ehemaligen Militärperfonen denen der Zivilverforgungsichein Tediglih um 
deswillen verfagt worden ijt, weil fie fich nicht fortgefeßt aut geführt 
haben, und denen gemäß einer von der zuftändigen Militärbehörde ihnen 
jpäter erteilten Bejcheinigung eine den Militäramwärtern im Reichs— oder 
Staatödienjte vorbehaltene Stelle übertragen werden darf. Cine ſolche 
Beicheinigung können nur noch Berfonen erhalten, die vor dem 1. April 
1905 aus dem aftiven Militärdienst entlaffen worden find und mit Ver— 
forgungsgebührniffen nad den bisherigen Gefeßesvorjchriften abgefunden 
werden. Im übrigen wird die Befcheinigung nicht mehr erteilt; 

5. folchen Beamten und Bedienjteten der betreffenden Verwaltung, die für 
ihren Dienft unbrauchbar oder entbehrlich geworden find und einſtweilig 
oder dauernd in den Ruheſtand verſetzt oder entlaſſen werden müßten, 
wenn ihnen nicht eine den Militärammwärtern uſw. vorbehaltene Stelle 
verliehen würde; desgleichen ſolchen Beamten, die in den Ruheſtand ver- 
jeßt worden find, aber dienftlich wieder verwendet werden können; 

6. fonjtigen Perfonen, denen die Berechtigung zu einer Anftellung auf dem 
im $ 10 Nr. 7 der Grundjäße für die Befeßung der mittleren, Kanzlei— 
und Unterbeamtenftellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militär- 
ammwärtern ufw. vorgefehenen Wege ausnahmsweife verliehen worden ift. 

89. 
(1.) Stellen, die den Militäranmärtern uſw. nur teilweiſe (zur Hälfte, zu einem 

Drittel uf.) vorbehalten find, werden bei eintretender Erledigung in einer dem Ans 
teilsverhältnis entiprechenden Reihenfolge mit Militäramvärtern ufw. oder Zivilperfonen 
befegt, und zwar ohne Rückſicht auf die Zahl der zur Zeit der Beſetzung tatfä Tich mit 
Militäranmwärtern ujw. und Zivilperfonen befegten Stellen. 

(2.) Wird die Reihenfolge auf Grund des $ 8 unterbrochen oder wird infolge des 
g EHE Nr. 5 eine ausfchließlih mit Militäramvärtern uſw. zu bejeßende Stelle mit 
einem Bedieniteten der Verwaltung befeßt, fo iſt bei fich bietender Gelegenheit eine 
Ausgleihung herbeizuführen. Dabei find Perfonen, deren Anstellung auf Grund des $ 8 
Nr. 5 und 6 erfolgt, als Zivilperjonen, Berfonen, deren Anftellung auf Grund des $ 8 
Nr. 1 bis 4 erfolgt, als Militärampärter uf. in Anrechnung zu bringen. 

8 10. 
(1.) Die Militäranwärter ufw. haben fich um die von ihnen begehrten Stellen 

bei den AUnftellungsbehörden zu beiverben. Die Bewerbungen haben zu erfolgen: 
1. jeitens der noch im aktiven Militärdienite befindlichen Militäranmärter 

durch WVermittelung der vorgejegten Militärbehörde ; 
2. feitens der übrigen Militäramvärter uf. entweder unmittelbar oder durch 

Bermittelung des heimatlichen Bezirksfommandos, das jede eingehende Ber 
werbung jofort der zuitändigen Anjtellungsbehörde mitteilt. 
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(2.) Militäramvärter uſw. find zu Bewerbungen vor oder nach dem Eintritt der 
Stellenerledigung jo lange berechtigt, bis ſie eine etatsmäßige Stelle erlangt und ange- 
treten haben, mit der Anfprud oder Ausjicht auf Ruhegehalt oder dauernde Unterjtügung 
verbunden iſt. Bewerbungen um Stellen, die nur im Wege des Aufrüdens zu erlangen 
find, werden jedoch hierdurch nicht ausgeſchloſſen. 

g 11. 
(1.) Über die Bewerbungen um noch nicht erledigte Stellen haben die Kommunal- 

ufw. Behörden Berzeichniffe nach Anlage G der Grundjäge für die Bejegung der mitt- 
leren, Kanzlei und Unterbeamtenjtellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militär- 
anmwärtern und Inhabern des Anjtellungsicheins anzulegen, in welche die Stellenanwärter 
nach dem Tage des Einganges der erſten Meldung eingetragen werden. War die Be- 
fähigung noch durd eine Prüfung (VBorprüjung) nachzuweiſen, jo kann die Eintragung 
auch nach) dem Tage des Bejtchens der Prüfung erfolgen. 

(2.) Bei der Beſetzung erledigter Stellen find unter ſonſt gleichen Verhältnifjen 
Unteroffiziere, die mindejtens acht Jahre im Heere oder in der Marine aktiv gedient 
haben, in erjter Linie zu berücfichtigen. 

(3.) Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen find alljährlih zum 
1. Dezember zu erneuern, widrigenfalls fie als erlofchen gelten. 

(4.) Die als Stellenamwärter für den Unterbeamtendienft vorgemerften Inhaber 
des Anftellungsfcheins bilden eine bejondere Anwärterklaſſe. Sie Dürfen nur dann ein» 
berufen werden, wenn feine Militäranmärter vorgemerkt find oder wenn jich feiner der 
vorgemerkten zivilverforgungsberechtigten Stellenamvärter zur Annahme der zu beſetzenden 
Stelfe (Unterbeamtenftelle) bereit findet. 

(5.) Stellenamwärter, die an Stelle des Zivilverforgungsjcheins nachträglich die 
BZivilverjorgungsentichädigung oder die einmalige Geldabfindung wählen, haben hiervon 
die Anftellungsbehörden, bei denen fie vorgemerkt find, in Kenntnis zu fegen und find 
in den Bewerberverzeichnijjen zu jtreichen. Im Falle der Wiederwahl des Zivilverjor- 
gungsicheins oder der Wiedererjtattung der einmaligen Geldabfindung werden fie auf 
Antrag mit dem Tage des Einganges der neuen Meldung wieder in das Bewerberver- 
zeihnis eingetragen, vorausgejegt, daß jie dann noch die nötige Befähigung befigen. 

8 12. 
(1.) Wenn A Stellen, die mit Militärampärtern ufw. zu bejeßen find, feine Be— 

werbungen von Militärammärtern uf. vorliegen, jo müfjen fie im Falle der Erledigung 
von der Anjtellungsbehörde der zuitändigen VBermittelungsbehörde (Anlage H zu den 
Grundfägen für die Befegung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenjtellen bei den 
Reichs» und Staatsbehörden mit Militärammärtern und Inhabern des Anſtellungsſcheins) 
ie eine Nachweiſung (Anlage J dajelbit) behufs der Bekanntmachung bezeichnet werden. 

(2.) Erledigte Unterbeamtenjtellen, für die zwar feine Bewerbungen von Militär- 
amvärtern, wohl aber von Inhabern des Anftellungsfcheins vorliegen, brauchen der Ver— 
mittelungsbehörde nicht mitgeteilt und nicht befannt gemacht zu werden; es jteht den 
Anftellungsbehörden vielmehr frei, fie ohne weiteres einem Inhaber des Anjtellungs- 
iheins au übertragen. 



272 Nr. 36.. 1907. 

3.) It innerhalb vier Wochen nad) der Bekanntmachung eine Berverbung bei der 
Anftellungsbehörde nicht eingegangen, jo hat diefe in der Stellenbefegung freie Hand. 

8 13. 
(1.) Die den Militäranmärtern uſw. vorbehaltenen Stellen dürfen, außer in dem 

alle des $ 8, mit anderen Perfonen nicht bejegt werben, fofern fih Militäranmärter 
uſw. finden, die zur Übernahme der Stellen befähigt und bereit find. Es macht dabei 
feinen Unterjchied, ob die Stellen dauernd oder mur zeitweife bejtehen, ob ein etats- 
mäßiges Gehalt oder nur eine diätarifche oder andere Remuneration damit verbunden 
ift, ob die Anſtellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder auf Widerruf gefchieht. 

(2.) Zu vorübergehender Beſchäftigung können jedody auch Nichtverforgungsbered)- 
tigte angenommen werden. 

(3.) In Anfehung dienftlicher Verrichtungen, für die wegen ihres geringen, die volle 
Zeit und Tätigkeit eines Beamten nicht in Anfpruch nehmenden Umfanges und der Ge— 
ringfügigfeit der damit verbundenen Remuneration bejondere Beamte nicht angenommen, 
die vielmehr PBrivatperfonen, anderen Beamten als Nebenbejchäftigung oder verabſchiedeten 
Beamten übertragen zu werden pflegen, behält e8 hierbei jein Bewenden. 

g 14. 
(1.) Die Anjtellungsbehörden haben darin freie Hand, welche ihrer mittleren, 

ei und Unterbeamten fie in höhere oder bejjer bejoldete Stellen aufrüden laſſen 
wollen. 

(2.) Ebenjo find die Behörden in der Verjegung eines bejoldeten mittleren, Kanzlei— 
oder Unterbeamten auf eine andere mit Militärammwärtern ufw. zu beſetzende bejoldete 
mittlere, Kanzleis oder Unterbeamtenftelle nicht beſchränkt. Wäre die auf folche Weife 
mit einer Zivilperfon beiee Stelle mit einem Militäramwärter uf. zu bejegen gewejen, 
jo ift bei fich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung en 

(3.) Es ift darauf Bedacht zu nehmen, daß den aus den Militäramvärtern uſw. 
hervorgegangenen Beamten, ſoweit es mit den Intereſſen des Dienjtes vereinbar ift, 
Gelegenheit gegeben werde, die für das Aufrücden in höhere Dienftjtellen erforderliche 
Befähigung zu erwerben. 

(4.) In Beziehung auf die Beförderung und Verſetzung in Stellen des mittleren 
Dienftes oder des Kanzleidienftes find Inhaber des Anjtellungsjcheins oder etatsmäßig 
angeftellte ehemalige Inhaber dieſes Scheines Tediglid) als nicht verforgungsberechtigte 
Bivilperfonen anzufehen. n 

8 15. 
(1.) Die Anftellungsbehörden find zur Berüdfichtigung von Bewerbungen nur dann 

verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Befähigung für die fragliche Stelle oder 
den fraglichen Dienftzweig nachweifen und im förperlicher ſowie jittlicher Beziehung 
dafür geeignet find. 

(2.) Sind für gewiſſe Dienftitellen oder für gewifje Gattungen von Dienftitellen 
befondere Prüfungen (Borprüfungen) vorgefchrieben, jo haben die Militäramvärter uſw. 
auch diefe Prüfungen abzulegen. Auc kann, wenn es die Eigentümlichkeit des Dienft- 
zweigs erheifcht, die Zulaſſung zu diejer Prüfung oder die Annahme der Bewerbung 
überhaupt von einer vorgängigen informatorijcen Bejchäftigung in dem betreffenden 
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Dienſtzweig — gemacht werden, die in der Regel nicht über drei Monote auszu— 
dehnen iſt. Über die Zuläjjigkeit einer informatoriichen Bejchäftigung entfcheidet in 
Zweifelsfällen die jtaatliche Aufſichtsbehörde. 

(3.) Die Anjtellung eines einberufenen Militärammwärters uſw. kann zunächit auf 
Probe erfolgen oder von einer Probedienſtleiſtung abhängig gemacht werden. Die Probe— 
zeit Darf vorbehaltlich der Abkürzung bei früher nachgewieſener Befähigung in der Negel 
höchſtens jehs Monate, für den Dienjt der Straßen- und Wafjerbauverwaltung, mit 
Ausnahme der im $ 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr betragen. Handelt es ſich um 
Anjtellungen im Bureau- insbejondere staljendienjte, jo kann die Probezeit mit Ge— 
nehmigung der jtaatlichen Auflichtsbehörde unter Zujtimmung der zuftändigen Militär» 
behörde ausnahmsweije bis auf die Dauer eines Jahres verlängert werden. Während 
der Anſtellung auf Probe iſt dem Anwärter das volle Stelleneintommen, während der 
Probedientleiftung eine fortlaufende Nemuneration von nicht weniger als drei Vierteln 
des Stelleneintommens zu gewähren. 

(4.) Einberufungen zur Probedienjtleiftung dürfen nur erfolgen, injoweit Stellen 
($ 13 Abſ. 1) offen find; eine Entlaſſung Ginberufener wegen mangelnder Vakanz kann 
daher nicht ftattfinden. 

(5.) Vor der Einberufung eines Militäramvärters uf. haben ſich die Anjtellungsbe- 

—— die Urſchrift des Zivilverſorgungsſcheins oder des Anſtellungsſcheins vorlegen 
zu laſſen. 

(6.) Späteſtens bei Beendigung der Probezeit hat die Anſtellungsbehörde darüber 
Beſchluß zu faſſen, ob der Stellenammärter in feiner Stelle zu beſtätigen beziehungs— 
weiſe in den Zivildienjt zu übernehmen oder wieder zu entlaffen ift. 

(7.) Die Art der Anjtellung, namentlich auf Probezeit, Kündigung, Widerruf ufw. 
regelt ſich nach den landesrechtlichen Bejtimmungen. 

(8.) Nach erfolgter etatsmäßiger Anftellung wird der Zivilverforgungsichein oder 
der Anjtellungsichein zu den Akten genommen. 

g 16. 
Welche mittleren, Kanzleis und Unterbeamtenjtellen und gegebenenfalls in welcher 

Anzahl fie gemäß den vorftchenden Grundjägen den Militäramvärtern vorzubehalten find 
ſowie welche Stellen zu den Unterbeamtenjtellen zählen, alſo auch den Inhabern des 
Anjtellungsjcheins zugänglich find, haben die Anjtellungsbehörden feitzuitellen. Die aufs 
gejtellten Verzeichniffe, in denen die Unterbeamtenftellen beſonders erfichtlih gemacht 
werden müjlen, jind der jtaatlichen Wuffichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
Stellen, wegen deren eine ſolche Feititellung noch nicht jtatigefunden hat, dürfen, in- 
jofern nicht Militäramvärter uſw. zur Anjtellung gelangen oder das in dieſen Grund— 
jägen bezüglich der Befegung der Stellen mit Militäramvärtern uf. vorgejchriebene 
Verfahren erledigt ift, nur widerruflich bejegt werden. Die Anftellungsverhältniife der 
Inhaber von Stellen, die gemäß den ——— Grundſätzen den Militäranwärtern 
uſw. vorzubehalten, dagegen ohne Verlegung der bisherigen Beſtimmungen an nicht 
Verjorgungsberechtigte übertragen worden find, bleiben hierdurch unberührt. Gleichfalls 
unberührt bleiben bereits erworbene Aniprüce von Militäranwärtern. 

— 
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$ 17. 
(1.) Von der Beſetzung der den Militäramwärtern ufw. vorbshaltenen Stellen 

haben die Anjtellungsbehörden am Schluſſe des Vierteljahrs den VBermittelungsbehörden 
ihres Bezirkes durch Zufendung einer Nachweifung nad dem Mufter der Anlage K zu 
den Grundjägen für die Belegung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenjtellen bei 
den Neichs- und Staatsbehörden mit Militäramvärtern und Inhabern des Anjtellungs- 
ſcheins Mitteilung zu machen. 

(2.) Die Vermittelungsbehörden veranlafjen eine entiprechende Bekanntmachung in 
der Vakanzenliſte. 

g 18. 
(1.) Die Landeszentralbejörden baden darüber zu wachen, daß bei der Beſetzung 

der den Militäranwärtern uſw. bei den Kommunalbehörden uſw. vorbehaltenen Stellen 
nad; den vorſtehenden Grundſätzen verfahren wird, 

(2.) Auf Bejchwerden der Militäranwärter ujw. entjcheiden die jtaatlichen Auf: 
ſichtsbehörden. 

$ 19. 
Die 88 25 bis 29 der Grundjäge für die Bejegung der mittleren, Kanzleis und 

Unterbeamtenjiellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und In— 
habern des Anjtellungsjcheins finden finngemäß Amvendung. 

8 20. 
Anſprüche, die ſchon bei dem Inkrafttreten dieſer Grundſätze erworben waren, 

werden durch fie nicht berührt. 
8 21. 

Die vorftehenden Grundfäge treten am 1. Oktober 1907 in Straft. 

Erläuterungen. 
I. Zu $ 1. Der Hivilverforgungsjchein und der Anjtellungsfchein geben ihren 

Inhabern fein Recht auf eine bejtimmte Dienjtitelle. 
II. Zu 8 4. 

1. Unter „Bureauvorſtehern“ werden mittlere Beamte verjtanden, die an die 
Spige eines Bureauorganismus gejtellt find. Die Vorſteher einzelner 
Bureauabteilungen eh nicht unter den Begriff. Ebenſowenig ijt die 
einem Beamten zujtehende Amtsbezeihnung maßgebend; vielmehr find hier 
jowohl. wie überhaupt für die Stellentlaffififation nach den SS 3 und 4, 
die dienſtlichen Übliegenheiten der Stelleninhaber allein entſcheidend. 

2, Bei Berechnung der Zahl der den Militärampärtern uſw. vorzubehal- 
tenden Stellen find die Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich deren 
den Anjtellungsbehörden freie Hand gelajjen iſt. 

II. Zu $ 6. Unter einer „Klaſſe“ f die Gefamtheit der in einer Verwaltung 
beichäftigten Beamten zu verjtehen, deren dienjtliche Obliegenheiten ihrer Natur nad) im 
wejentlichen diejelben jind. 
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IV. Zu $ 7. Im die anzulegenden Berzeichnijfe find auch die nur im Wege des 
Aufrückens erreichbaren Stellen aufzunehmen; dagegen brauchen Stellen, deren Inhaber — 
wenn fie auch in Pflicht genommen fein ſollten — ihr Einkommen nicht unmittelbar aus 
der Kommunal- uſw. Kaſſe beziehen (Privatgehilfen), nicht aufgenommen zu werden. 

Die Verzeichniſſe werden den Militärbehörden auf Wunſch mitzuteilen fein. 
V. Zu $ 8. Die Beſtimmung unter Nr. 5 joll den Kommunalbehörden uſw. 

die Möglichkeit gewähren, jolche Perſonen, die zur ferneren Verrichtung eines vielleicht 
anjtrengenden Dienstes unfähig, oder die entbehrlich geworden jind, desgleichen ſolche 
Beamte, die bereits in den Ruheſtand verjegt find, in anderen Stellen noch zu verwenden, 
die an ſich mit Militäranwärtern ufw. zu bejegen jein würden. Dieſe Befugnis er- 
ſtreckt ſich in ihrem erjten Teile, wie der Ausdrud „Bedienſtete“ andeutet, auch auf 
die vermöge Privatvertrags zu dauernder Beichäftigung im Kommunal— uf. 3 ienſt 
angenommenen Perſonen. 

I. Zu $ 10. Die Anſtellungsbehörden werden durch die Landesregierungen be— 
zeichnet. Diejen ſoll unbenommen jein, Zentralftellen einzurichten, an die jämtliche Be— 
werbungen ausjchließlich zu richten find, denen die Anjtellungsbehörden die zu befegen- 
den Stellen mitzuteilen haben und die den Anftellungsbehörden die in Betracht zu 
ziehenden Bewerbungen mitteilen. 

Unter „etatsmäßigen Stellen“, mit deren Erlangung die Befugnis zu weiteren 
Bewerbungen gemäß dem legten Abſatz erlöjchen joll. find aud Stellen im Reichs— 
oder im Staatsdienite, ſowie im Dienſte von Privat-Eifenbagngejellichaften, denen die 
Verpflichtung zur Anjtellung von Militäranmärtern uſw. auferlegt worden ijt, zu ver- 
ſtehen. Umgekehrt erliſcht die Berechtigung zur Bewerbung um eine Stelle im Reichs⸗ 
oder im Staatsdienſt im Sinne des $ 13 der Grundſätze für die Beſetzung der mitt— 
leren, Stanzlei- und Unterbeamtenitelten bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Mi— 
(itärammärtern und Inhabern des Anſtellungsſcheins auch durch die Erlangung einer 
etatsmäßigen Stelle im Kommunal» ujw. Dienjte. Somohl hinfichtlich des Reichs⸗ 
und Staatsdienjtes als auch hinfichtlic des Kommunal- ujw. Dienjtes handelt es ſich 
hier um folche etatsmäßigen Stellen, die „Anſpruch oder Ausjicht auf Ruhegehalt oder 
dauernde Unterjtügung‘ gewähren. Auch iſt vorausgejegt, daß die etatsmäßige Anftellung 
endgültig erfolgt ift. Während der Brobedienjtleiitung oder der Anjtellung auf Prob: 
bejteht die Berechtigung zu Bewerbungen fort. 

VII. Zu $ 11 Ubi. 2. Innerhalb jeder Stellenanwärterflafje (vgl. Anmerkung 
auf der Anlage G zu den Grundjägen für die Bejegung der mittleren, Kanzleis und 
Unterbeamtenjtellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und In— 
habern des Anftellungsjcheins) it bei der Einberufung die Neihenfolge in der Bewerber- 
lijte in Betracht zu ziehen. Die Anitellungsbehörden find jedoch nicht unbedingt an die 
Innehaltung der Reihenfolge gebunden, jondern zu Abweichungen innerhalb jeder An— 
wärterflajje berechtigt, jofern dieje Abweichungen nach ihrem pflichtmäßigen Ermejjen 
durch dienjtliche Rüdfichten bedingt werden. 

VII. Zu $ 12. Gemäß Abſ. 1 und 2 bedarf es der Einreichung einer Nach— 
weifung nicht, wenn die Wiederbejegung der Stelle duch einen Militäramwärter uſw. 
erfolgt, dejjen Bewerbung ſchon vorlag. Jedoch ijt die Einreihung nachzuholen, wenn 
die Stelle einem folchen Bewerber wegen ungenügender Befähigung ($ 15) oder aus 
jonfiigen Gründen nicht übertragen wird. 



276 Nr. 36. 1907. 

IX. Zu $ 14 Abſ. 1. Bei Bejegung der den Militäranwärtern uſw. ausjchlich- 
ih oder zum Teil vorbehaltenen Stellen, die nur im Wege des Aufrüdens erreicht 
werden fönnen, dürfen bei jonjt gleichen Vorausjegungen hinſichtlich der Qualifikation 
ehemalige Militäranmärter uſw. hinter andere Angejtellten nicht zurücgejegt werden. 

. 3u $ 20. Es handelt jich hier nicht um erworbene Nechtsanjprüche, jondern 
um Anwartſchaften; jo joll insbejondere ein erworbener Anſpruch dann als vorhanden 
angenommen werden, wenn für gewiſſe Dienjtziweige die Prüfung beitanden oder der 
Borbereitungsdienjt zum größeren Teile zurüdgelegt ift. 

Mit diefer Nr. 36 wird ausgegeben: Nr. 45 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Rlecklenburg Schwerin. 

Anhalt. 
I. Abteilung. (M 25), Verordnung zur Abänderung der Gerichtsvollzicherordnnung. 

IE. Abteilung. (1) Verordnung, betreffend den Tarif für SHilfsfchreibarbeiten. 
(2) Belanntmachung, betreffend die Kleinbahn Malhin—Neufalen— 
Dargun. (3) Bekanntmachung, betreffend das Verfahren mit dem Nach: 
laffe der im britifchen bezw. deutichen Schiffsdienfte verftorbenen deutfchen 
bezw. britifchen Seeleute. (4) Belanntmachung zur Abänderung der 
Geſchäftsanweiſung für die Gerichtsvollzieher. (5) Bekanntmachung, 
wegen Anderung des 8 6 der Bekanntmachung vom 9, September 1904 
in der Faſſung vom 21. September 1905, betreffend die Ausführung 
des Reichsgejeges über die Bejeitigung von Anftedungsitoffen bei Vieh— 
beförderungen auf Eifenbahnen vom 25. Februar 1876, 

1. Wbteilung. 

(3.25) Berordummg vom 2. November 1907 zur Abänderung der Gerichts— 
volfzieherordnnng. 

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürft 
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande 
Roftoc und Stargard Herr ꝛc. 

Mir verordnen zur Abänderung der Gerichtsvollzieherordnung vom 4. Okto— 
ber 1899 (Regierungs-Blatt Nr. 48), was folgt: 

I. An Stelle des $ 32 tritt die Vorfchrift: 
Die Gerichtsvollzieher haben nad) Mafgabe der hierüber ge- 

troffenen bejonderen Borjchriften bei ihren Dienjtverrichtungen eine 
Erkennungskarte mit fich zu führen, die von dem auffichtführenden 
Amtsrichter ausgeftellt wird. 

II. Im $ 46 Nr, 1 wird hinter „Dienftfiegels“ eingejchoben : 
„der Erkennungskarte.“ 
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III. ®er $ 52 wird aufgehoben. 

IV. Im $ 55 werden die Worte „31, 34 bis 46, 50 und 52“ erſetzt 
durch die Worte „31, 32, 34 bis 46 und 50,“ 

V. Diefe Verordnung tritt am 1. Januar 1908 in Kraft. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 2. November 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Bafjewig-Levegom. N. von Preffentin. Langfeld. 

II. Wbteilung. 
⸗ ñNN — 

(1) Verorduung vom 1. November 1907, betreffend den Tarif für Hilfs— 
jdjreibarbeiten. 

Der unten folgende Tarif für Hilfsfchreibarbeiten wird hHierducch mit ber 
Beftimmung zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß derfelbe vom 2. Januar 
1908 ab an Stelle der Tare vom 2. Januar 1883 für die Großherzoglichen 
Minifterien, für die denjelben nachgeordneten Behörden und für die in der 
herrfchaftlichen Verwaltung beftellten Kommiſſarien in Kraft zu treten hat, 

Die für die Amts- und Landgerichtsfafjen erlafjenen befonderen Be- 
ftimmungen über die Berechnung von Schreibgebühren bleiben jedoch bis auf 
weiteres von Beſtand. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Staatsminifterium. 
&. Graf von Baffewig-Levegow. MA. von Prefjentin. Langfeld. 

Tarif für Hilfsichreibarbeiten. 
Bis auf weiteres dürfen berechnet werden: 
1. Für Rein: und Abfchriften mit der Feder, für die Seite . . . 10 Piennig. 

Anmerkung zu Nr. 1: BeiErmittelung der Seitenzahl wird die Seite 
zu 24 Zeilen von 25 bis 30 Buchftaben gerechnet. An— 
gejangene Seiten find für voll zu rechnen. 
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. 18 Piennig. 
—— zu M. 2 2 : Bei Ermittelung der Seiten ahl wird die 

Seite zu "30 Zeilen von 50 bis 60 Buchjtaben ge: 
rechnet. Angefangene Seiten find für voll zu vechnen, 
—“ und Verbeſſerungen bleiben unberechnet. 

echnungen und anderen linierten Arbeiten: 
a) wenn die Formulare geliefert werden: 

auf Ranzleiformat für die Seite -» -» -» » . . . . . 12 Pfennig, 
auf größerem Format für die Seite . .» . 2... . 15 Pfennig; 

b) wenn feine Formulare geliefert werden: 
auf Kanzleiformat für die Seite -. . » 2» 22.2... 15 Pfennig, 
auf größerem Format für die Seite . . . 18 Pfennig. 

Anmerkung zu Wr. 3: a) — Seiten werden für voll ge⸗ 
rechnet 

b) Für Abſchriften von englinierten Tabellen, 
zahlreichen Zufammenftellungen ufw. fann 
ein —— Zuſchlag, eventuell bis 
zur Höhe von zwei Dritteln des einfachen 
Betrages, für die Eeite gewährt werden. 

. Für das Schreiben mit chemifchen Tinten für die Seite gemöhn: 
licher Kurventjchrift ohne Rückficht auf Format und Zeilenzahl D oO Pfennig- 

- Anmerkungen zu Nr.4: a) Für angefangene Seiten von weniger als 
vier Zeilen darf eine Schreibgebühr nicht 
berechnet werden. 

b) Für das Schreiben von englinierten 
Sachen, jchwierigen Tabellen uſw. kann 
für die Seite ein entfprechend höherer 
Sat, jedoch hödjitens bis zu 1 Mark 
für die Seite, gewährt werden. 

. Für Heinere Schreibarbeiten, welche eine Berehnung nad) Nr. 
und 2 nicht zulafjen, 3. B. Ausfüllen von Formularen, — 
‚von Adreſſen ufw., für die Stunde . . . 56 Pſennig. 

. Für die Stundenarbeiten ie nad) Art der Arbeit und Beſchaffenheit 
der Leiſtung . . . 50-60 Tfennig. 
Aumerfung zu Wir. 5 und 6: "Angejangene halbe Stunden werden 

für volle halbe Stunden gerechnet. 

Allgemeine Beitimmungen. 

- Hilfsfchreiber dürfen nur dann herangezogen werden, wenn das zur Beſorgung 
der Schreibarbeiten vorhandene Perjonal hierfür nicht ausreicht, und ift Daher 
die Notwendigkeit der Annahme von Hilfsfchreibfräften von zuftändiger Seite mit 
kurzen Worten auf den bezüglicher Rechnungen zu beicheinigen. 

. Als Hilfsichreiber find nur Leute zu beichäftigen, welche neben dev erforderlichen 
Schulbildung eine ſchöne fließende Handjchrift befiten. 

58* 
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. Als Stundenarbeiter dürfen Feine Anfänger, fondern nur ſolche Hilfsjchreiber 
angenommen werden, welche nicht allein in Bezug auf ihre Fähigkeiten und 
Leiftungen bereit genügend geprüft, ſondern auch Hinfichtlih ihrer Dienft: 
verichwiegenheit erprobt worden find. 

. An nicht Ständige Hilsarbeiter dürfen grundfäglich nur Schreibarbeiten von 
größerem Umfange hingegeben werden, während die weniger umfänglichen Arbeits: 
jachen von dem dazu verpflichteten Beamten-Berfonal — eventuell unter Zuhilfe- 
nahme der jtändigen Hilfsarbeiter während der nad) Stunden bezahlten Arbeits: 
zeit — anzufertigen find. 

. Die außerhalb ver Gefchäftsräume angefertigten Arbeiten find wegen der nicht zu 
kontrollierenden Arbeitszeit nicht ftundenweife, jondern nah Bogenzahl zuvergüten. 

Koften für Schreibarbeiten mit chemifchen Tinten dürfen nur in Aus- 
nahmefällen vorfommen, da die zum Schreiben mit ſolchen Tinten erforderliche 
geringe Fertigkeit bei den mit Schreibarbeiten befchäftigten Beamten als vorhanden 
vorausgefegt wird. 

. Die Hilfsfchreiber haben ihre Arbeiten in Bezug auf Übereinftimmung mit der 
Urſchrift ohne befondere Entjhädigung zu prüfen; wenn fie aber bei wichtigeren 
Sachen zur nochmaligen Vergleihung zugezogen werden, fo fteht ihnen eine 
Vergütung nad) Nr. 6 des Tarif zu, ſofern fe nicht als ftändige Hilfsfchreiber 
einen höheren Lohnſatz beziehen, in welchem Falle ihnen diefer zu berechnen ift. 

. Leere Seiten find in den Schriftftüden und Rechnungen — auch ſchon in der 
Kladde — nad) Möglichkeit zu vermeiden. 

Bei der Berechnung von Abjchriftsfoften bleiben leere Seiten außer Anſatz. 
. Wenn in einem Schriftitüde linierte und nichtlinierte Seiten vorfommen, fo find 

erftere nad) Nr. 3 und legtere nach Nr. 1 des Tarifs zu berechnen. 
. Die in mehrfacher Anzahl anzufertigenden Schriftftüce find vorzugsweiſe mit 
der Schreibmafchine und auch im Wege des Durchichlagens herzuftellen, um die 
Vorteile der Schreibmafchine voll auszunugen. 
Die Auftraggeber (Schreibftubenvorftände pp.), haben bei eigener Erfaßpflicht 
die Abjchriften bezüglich der tarifmäßigen Seitenzahl forafältig abzufchägen. 
In den Rechnungen über Schreibarbeiten ift in befonderen Spalten ſowohl die 
wirkliche, als auch die tarifmäßige Seitenzahl anzugeben. 

Die Nichtigkeit der Schreibgebühren- Rechnungen ift jedesmal von den 
Auftraggebern jpeziell zu befcheinigen. 
Bei denjenigen Schreibftuben pp., in deren —————— die 
Leiſtungen im einzelnen nicht näher bezeichnet werden, iſt für jeden Hilfsſchreiber 
eine Liſte zu führen, in die täglich die geleiſtete Stundenzahl und jede nach 
Seitenzahl zu vergütende Arbeit, letztere auch unter Angabe der betreffenden 
Geſchäfts-Nummer und mit der wirklichen, ſowie der tarifmäßigen Seitenzahl, 
eingetragen, auch die Eintragungen von dem zuftändigen Beamten befcheinigt 
werben. 

. Der gegenwärtige Tarif findet auch entjprechende Anwendung in allen Fällen, 
wo — mie 3. B. bei kommiſſariſchen Ausrichtungen ujw. — eine Berechnung 
von Abjchriftsgebühren entweder geftattet oder durch. die Berhältnifje geboten ijt. 
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2) Befauntmachung vom 1. November 1907, betreffend die Kleinbahn Malchin — 

Nenfalen— Dargun. 

Für die der Großherzoglichen Eiſenbahn-Verwaltung unterſtehende normal—⸗ 
ſpurige Kleinbahn von Malchin über Neukalen nach Dargun wird hierdurch 
das Nachſtehende verordnet: 

1. Die genannte Bahn wird als Kleinbahn nach den beſonderen, von 
dem unterzeichneten Miniſterium genehmigten „Bau- und Betriebs- 
vorſchriften für Kleinbahnen“ verwaltet. 

2. Auf die Bahn finden die in den 88 74--82 der Eifenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung vom 4. November 1904 (Reich3:Gefegblatt von 1904 
Seite 387) für die Bahupolizeibeamten und das Publitum erlafjenen 
Vorſchriften Anwendung. 

3. Diefe Beftimmungen treten mit dem Tage der Eröffnung des Betriebes 
auf der Strede Malhin— Dargun in Kraft. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

(3) Bekanutmachung vom 30, Oftober 1907, betr. das Verfahren mit dem Nachlaſſe 
der im britischen bezw. deutſchen Sciffsdienfte verftorbenen dentſchen bezw, 

britifchen Seelente. 

Zwiſchen dem Deutſchen Reiche und der britiſchen Regierung iſt an Stelle 
des im Jahre 1869 geſchloſſenen Abkommens (vgl. Bekanntmachung vom 
11. Januar 1870 — Regierungs-Blatt 1870 Nr, 5 —-) über das Verfahren 
mit dem Nachlaß der im britifchen bezw. deutjchen Schiffsdienjte verjtorbenen 
deutjchen bezw. britifchen Seeleute die nachfolgende Vereinbarung getroffen: 

I. Das britifche Handelsamt wird in Zukunft dem Kaiferlichen General: 
fonful in London Abfchriften der ihm zugehenden Nachweifungen über Heuer: 
guthaben und Effekten verftorbener deutſcher Seeleute übermitteln und gleich: 
zeitig alle Einzelheiten mitteilen, über die e8 etwa verfügen jollte und die die 
Feſtſtellung der Identität des Verſtorbenen und der gejeglichen Erben erleichtern 
können. 
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II. In jedem einzelnen Falle, in dem eine Hinterlaffenfchaft einhundert 
Pfund Sterling im Werte nicht überfteigt und das britifche HandelSamt davon 
überzeugt ift, daß die gejeglichen Erben des verfjtorbenen Seemanns auf 
deutjchem Gebiete wohnhaft find und daß anderwärts Feine Perfonen vorhanden 
find, die einen gültigen Anfpruch auf die von ihm binterlafjene Heuer und 
die Effekten haben, wird das britifche Handelsamt von der herfümmlichen Form 
ver Nachlaßeinweifung Snpuns nehmen und das fragliche Eigentum dem 
Kaiſerlichen Generalfonful in London aushändigen. 

II, Bevor das britifche Handelsamt tatſächlich über die Hinterlaffenfchaft 
eines deutfchen Seemanns nad; Maßgabe des britifchen Nechts verfügt, wird 
es dem Kaiferlichen Generalfonjul von feiner Abficht, die Hinterlaffenfchaft an 
diejenigen Perfonen auszuhändigen, die darauf Anfpruch — Nachricht 
geben und etwaige Vorſtellungen, die der Kaiſerliche Generalkonſul dazu machen 
ſollte, in Erwägung ziehen. 

IV. Es gilt als ausgemacht, daß die von der Kaiſerlichen Regierung in 
Empfang genommenen Hinterlaſſenſchaften britiſcher Seeleute, die an Bord 
deutſcher Handelsſchiffe oder auf deutſchem oder ausländiſchem Gebiete ver— 
ſtorben ſind, in derſelben Weiſe den britiſchen Konſularbeamten werden aus— 
gehändigt werden. 

Das unterzeichnete Miniſterium bringt dies hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis mit dem Hinzufügen, daß der Nachlaß einſchließlich der Heuer— 
rückſtände der auf diesſeitigen Schiffen verſtorbenen Seeleute, wenn er ein— 
hundert Pfund Sterling im Werte nicht überſteigt, von den beteiligten Behörden, 
wenn dieſe davon überzeugt ſind, daß die geſetzlichen Erben des verſtorbenen 
Seemannes auf britiſchem Gebiet wohnhaft ſind und daß anderwärts keine 
Perſonen vorhanden ſind, die einen gültigen Anſpruch auf die von ihm hinter— 
laſſene Heuer und die Effekten haben, an den nächſten britiſchen Konſul aus— 
zuliefern iſt. 

Die Bekanntmachung vom 11. Januar 1870 (Regierungs-Blatt 1870 Nr. 5) 
tritt außer Kraft. 

Schwerin, den 30. Oktober 1907. 

Sroßherzoglich Medklenburgifches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 
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(4) Befauntmahung vom 2. November 1907 zur Abänderung der Geſchäfts— 

anweifung für die Gerichtsvollzicher. 

In der Geſchäftsanweiſung für die Gerichtsvollzieher vom 4. Oktober 1899 
(Regierungs:Blatt Nr. 48) wird der $ 16 mit Wirkung vom 1 Januar 1908 
ab durch nachjtehende Vorſchrift erſetzt: 

Erkennungskarte. 

Bei der Vornahme von Dienſtverrichtungen hat der Gerichtsvollzieher 
ſeine Erkennungskarte bei ſich zu führen und ſie den Beteiligten bei Vornahme 
von Vollſtreckungshandlungen unaufgefordert, bei anderen Amtshandlungen 
auf Verlangen vorzuzeigen. 

Schwerin, den 2. November 1907. 

Großherzoglic; Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 

(5) Bekanntmachung vom 1. November 1907 wegen Anderung des 86 der 
Bekanntmachung vom 9. September 1904 in der Faſſung vom 21. September 1905, 
betreffend die Ausführung des Reichsgeſetzes über die Befeitigung von Aus 

ftefungsftoffen bei Vichbeförderungen auf Eifenbahnen vom 25. Februar 1876. 

Die unterzeichneten Minifterien beftimmen hierdurch, daß an Stelle des $ 6 
Abſ. 1 und 2 der Belanntmachung vom 9. September 1904 in der Faſſung 
vom 21. September 1905 (Regierungs:Blatt 1905 Nr. 30) betreffend die Aus: 
führung des Reichsgeſetzes über die Befeitigung von Anſteckungsſtoffen bei Vieh: 
beförderungen auf Eifenbahnen vom 25. Februar 1876 nachitehende Vor- 
fchriften treten: 

Die feften Rampen, die Vieh-Ein- und Ausladepläße und die 
Biehhöfe (Buchten, Banjen ufw.) der Eifenbahnverwaltungen find ftet3 
von Streu, Dünger ufw. gejäubert zu halten. Iſt Schnee gefallen, 
jo ift er vor Benugung der Anlage mit Schippen und Befen zu ent: 
fernen. 

Rampen mit undurchläffigem Boden und feſte hölzerne Rampen 
find bei der Benugung zur Vichverladung täglich mindejtens einmal 
mit Waſſer zu fpülen. 
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Beihyroftwetter find die Rampen uf. nicht mit Wafler zu jpülen; 
e3 ift vielmehr ſowohl zur Abfpülung al3 auch zur Desinfektion die 
dreiprozentige Krefolichwefelfäurelöjung mut einem Zufaß von kg 
Kochſalz auf je 10 Liter Flüffigkeit zu verwenden. Reicht diefer Zuſatz 
bei ftrenger Kälte nicht aus, die Eisbildung zu verhindern, jo ift er 
bis auf 1 kg zu erhöhen. In allen Fällen ift die Desinfektionsflüſſigkeit 
jo lange mit einem SHolzjtabe durchzurühren, bis ſich daS zugejeßte 
Kochſalz völlig gelöft hat. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Minifterien 

des Innern. Abteilung für Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Schmidt. Langfeld. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum WMerklenburg-Schmerin. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 26. November 1907. 

Inhalt. 

II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend das Verfahren zur Erwirkung der Feſt— 
nahme oder Auslieferung nach dem Auslande geflüchteter Perjonen. 

(1) Belfanntmahnung vom 29. Oftober 1907, betreffend dns Verfahren zur Er— 
wirfung der Feſtnahme oder Auslieferung nad dem Auslande geflüdteter Perjonen. 

Zur Erwirkung der Teilnahme oder Auslieferung nad) dem Auslande 
geflüchteter Perſonen jind von den Juſtizbehörden die folgenden Be— 

Rimmungen zu beachten: 

I. Ablieferung aus deutiben Schußgebieten und aus Ländern, in welden 
Konjulargerihtsbarteit geübt wird. 

8 1. 
Schutzgebiete. 

Wenn eine im Inland ſtrafrechtlich verfolgte Perſon ſich in ein deutſches 
Schutzgebiet geflüchtet hat und aus dieſem Gebiet abgeliefert werden ſoll, ſo 
ſind die erforderlichen Anträge an das Juſtizminiſterium unter Beifügung einer 
mit der Beſcheinigung der Vollſtreckbarkeit verſehenen Ausfertigung des gegen 
den Verfolgten ergangenen Strafurteils oder, falls ein Urteil noch nicht 
geſprochen iſt, eines gegen den Verfolgten erlaſſenen Haftbeſehls zu richten. 
Die durch die Ablieferung entſtehenden Koſten ſind den Gerichtsbehörden in 

59 
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den Schußgebieten zu erftatten. Es ift daher in jedem Falle zu prüfen, ob 
die in Betracht kommenden erheblichen Koften des Rücktransports des Ber- 
folgten zu der Schwere der Tat im Verhältnis ftehen; in dem Bericht find 
die Gründe, welche die Ablieferung wünjchenswert erjcheinen laffen, darzulegen. 

8 2. 
Konfuln mit Gerichtäbarfeit. 

1. Gericht3barfeit wird nur von denjenigen Konjuln ausgeübt, welche 
hierzu von dem Neich3fanzler ermächtigt find (vgl. $ 6 des Gejehes vom 
7. April 1900, Reichs-Geſetzblatt ©. 213). Diefe Konfuln fomwie die Abgrenzung 
der Yurisdiktiondbezirke find in dem alljährlich) durch da8 Auswärtige Amt 
veröffentlichten, im Buchhandel erjcheinenden „Werzeichnis der Kaiferlich 
deutichen KRonfulate” und in dem im Reichsamte des Innern bearbeiteten, 
gleichfalls alljährlich erfcheinenden „Handbuch, für das Deutjche Reich“ erficht- 
lich gemadht. 

2. In welchen Ländern zur Zeit Konfulargerichttbarkeit tatſächlich aus- 
geübt wird, ergibt $ 14 Abſatz 1 der Bekanntmachung vom 6. Dezember 1905, 
betreffend die Erfuchen der Juftizbehörden nach dem Auslande, ſoweit fie nicht 
auf Auslieferung oder Feſtnahme gerichtet find (Regierungs-Blatt S. 292). 

Hinfichtlich der Adrefje, welche den Erſuchungsſchreiben an die Konfuln 
zu geben ift, vgl. $ 4 Abſ. 2 a. a. D. (Regierungs-Blatt ©. 287). 

83. 
Die Ablieferung ift bei dem Konſul zu beantragen. 

1. Liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß eine im Inland ſtrafrechtlich 
verfolgte Perfon fich nach einem der im 8 14 Abſatz 1 der Bekanntmachung 
vom 6. Dezember 1905 (Regierungs-Blatt S. 292) bezeichneten Länder gewendet 
hat, jo Hat fich die verfolgende Juſtizbehörde unmittelbar mit dem örtlich 
zuftändigen Konful zum Zweck der Feitnahme und Ablieferung des Verfolgten 
in Verbindung zu feßen (vgl. $ 18 des Geſetzes vom 7. ;April 1900 — 
Reichs: Gefegblatt S. 217 — und Titel 13 des Gerichtsverfaflungsgefeßes). 
Dabei wird zu erwägen fein, ob das Intereſſe der Strafrechtspflege und die 
Schwere der Tat die Aufmwendung der für den Rücktransport erforderlichen, 
bei den entlegeneren Ländern nicht unbeträchtlichen Koften rechtfertigen. Der 
Antrag kann ferner nur dann Erfolg haben, wenn der VBerfolgte der Gerichts- 
barkeit des Konſuls unterfteht, aljo Neichsangehöriger oder Schußgenofle ift. 
Anderenfall3 kann die Auslieferung des Flüchtigen nicht erwirft werden, da 
fie bei der Regierung feines Heimatsſtaats beantragt werden müßte, die Aus: 
lieferung der eigenen Staatdangehörigen aber in den ſeitens des Reichs und 
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Medlenburg-Schwerins abgeichloffenen Verträgen ausgefchloffen ift, auch anderen 
Staaten in bezug hierauf nah $ 9 des Strafgeſetzbuchs die Gegenfeitigkeit 
nicht zugefichert werden fönnte. 

2. Die Feftnahme des Flüchtigen durch den Konſul ann auch erfolgen, 
während fich der Verfolgte im Ankunftshafen noch an Bord des zur Überfahrt 
benußten Schiffes befindet und zwar in der Regel felbft dann, wenn dasfelbe 
fein deutjches ift. In letzterem alle wird der Konful die Mitwirkung des 
Konfuls des Heimatäftants des Schiffes oder der einheimifchen Regierung in 
Anſpruch nehmen können. 

| 8 4. 
Ausführung der Ablieferung. 

Die Maßregeln zwecks Ablieferung der fejtgenommenen Perfon nach dem 
Neich trifft der Konſul. Er benachrichtigt die erfuchende Behörde, auf welchem 
Wege und gegebenenfalls nach welchem deutſchen Hafen der Transport 
des Verfolgten bewirkt wird. Die verfolgende Behörde hat fich alsdann 
mit den Polizeibehörden dieſes Hafenorts zum Zweck der Überführung des 
Berfolgten in das zu bezeichnende Gefängnis in Verbindung zu jeßen. 

8 5. 
Durchlieferung. 

Muß der Transport des Abzuliefernden nach dem Inland durch das 
Gebiet dazwiſchenliegender Staaten, in welchen keine Konſulargerichtsbarkeit 
geübt wird, ſtattfinden, ſo bedarf es hierzu der Genehmigung der Regierung 
des betreffenden Staates. Zwecks Einholung dieſer Genehmigung iſt an das 
Juſtizminiſterium zu berichten und eine Ausfertigung des Strafurteils, 
gegebenenfalls ein Haftbefehl, welche Urkunden gemäß 88 12 ff. aufzuſtellen 
und zu beglaubigen find, für die Regierung eines jeden der in Betracht 
kommenden Durchgangsftaaten beizufügen. Wegen der Übergabe des Verfolgten 
an die deutjchen Behörden vgl. $ 29. 

8 6. 
Koſten. 

Die baren Auslagen, welche durch die Ablieferung des Feſtgenommenen 
bei dem Konſul entſtehen, ſind dieſem gemäß 8 165 des Gerichtsverfaſſungs— 
geſetzes alsbald zu erſtatten. Die Erftattung hat in der Regel nicht an den 
Konful unmittelbar, fondern an die Legationskaffe in Berlin W 8, Wilhelm- 
ftraße 75, zu erfolgen. 

59* 
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II. Auslieferung aus andern Ländern, 

8 7. 
Auslieferungen aus Staaten, mit denen ein Vertrag gefchlofjen ift. 

1. Die Auslieferung flüchtiger, von inländifchen Juſtizbehörden ftraf- 
rechtlich verfolgter oder verurteilter Perfonen ift jeitens einer Reihe ausmärtiger 
Staaten durch Verträge oder Vereinbarungen gemährleiftet. Dieſe Staaten 
find: Belgien ($ 33), Brafilien ($ 34), Columbien ($ 35), Frankreich ($ 37), 
Griechenland ($ 38), Großbritannien ($ 39), Italien ($ 40), Japan ($ 41), 
Zuremburg ($ 42), Niederlande ($ 43), Norwegen ($ 44), Ofterreich-Ungarn 
($ 45), Schweden ($ 46), Schweiz ($ 47), Serbien ($ 48), Spanien ($ 49), 
Uruguay ($ 50), Bereinigte Staaten von Amerifa ($ 51). 

2. Sobald Anhaltspunkte vorhanden find, daß eine verfolgte Perfon 
fi) nad) einem jener Länder geflüchtet hat, ift zu prüfen, ob die ftrafbare 
Handlung, welche zu der Verfolgung Anlaß gegeben, eine folche ift, daß 
ihretwegen nad) dem mit dem Zufluchtsftaat abgefchloffenen Vertrag die Aus- 
lieferung beanjprucht werden kann, und ob nicht Gründe vorliegen, welche die 
Auslieferung nad) dem Vertrag unzuläfjig erfcheinen laſſen, insbefondere, ob 
es ſich etwa um ein politifches oder ein mit einem politifchen in Verbindung 
ftehendes Vergehen oder Verbrechen handelt, ob der Verfolgte etwa Angehöriger 
des Zufluchtsftaats ift, ob die ftrafbare Handlung, wegen deren die Aus— 
lieferung beanjprucht werden foll, nach den Geſetzen des betreffenden Staates, 
fall3 diefe befannt find, etwa verjährt ift uſw. 

88 

Auslieferung aus Ländern, mit denen fein Vertrag befteht. 

Auch diejenigen Kulturftaaten, mit welchen Auslieferungsverträge nicht 
abgejchloffen find, pflegen dem Reich gegen Zuficherung der Gegenfeitigfeit die 
Auslieferung flüchtiger Verbrecher zu gewähren, jobald fie nach den Geſetzen 
des betreffenden Staates zuläſſig erfcheint und bejondere aus dem Einzelfall 
herzuleitende Bedenken nicht entgegenftehen. Wird die verfolgte Perfon in 
einem folchen Staat vermutet, jo ift vor Einreichung eines Geſuchs um Stellung 
des Auslieferungsantrag3 zu erwägen, ob die Auslieferung nach den in neuerer 
Zeit feitend des Reichs gefchlofjenen Verträgen beanjprucht werden könnte. 
Die in diefen Verträgen enthaltenen Vorausfegungen für die Auslieferung 
find im allgemeinen auch denjenigen Staaten gegenüber maßgebend, mit welchen 
Verträge nicht beftehen. Es wird alfo die Auslieferung nicht nachgefucht werden 
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dürfen, wenn der DVerfolgte Angehöriger des Zufluchtsftaats ift, wenn die 
begangene ftrafbare Handlung einen politifchen Charakter hat, wenn fie nad) 
den Geſetzen des Zufluchtsftaats verjährt ift uſw. 

89 

Antrag auf Auslieferung fann nur von Regierung zu Regierung geftellt werben. 

1. Die Auslieferung fann nur von der diesjeitigen Regierung bei 
der Regierung des Zufluchtsjtaates (im diplomatifchen Wege) beantragt 
werden. Die uftizbehörden fünnen nur die Anregung hierzu geben; fie haben 
deshalb die Anträge bei dem Juſtizminiſterium anzubringen. Unzuläffig dagegen 
ift e8, daß die Juſtizbehörden fich mit derartigen Anträgen unmittelbar an die 
diplomatifchen Vertreter de3 Reichs im Ausland oder an ausländifche Zentral: 
oder Provinzialbehörden wenden (Ausnahme: vgl. 8 44: Ofterreich). 

2. Den Juſtizbehörden wird nachdrücklich empfohlen, in Fällen, in welchen 
die Bewirfung der Auslieferung eines flüchtigen Verbrecher aus dem Ausland 
in Frage kommt, forgfältig zu erwägen, ob das Umftändliche und Koftjpielige 
einer jolchen Maßregel in einem richtigen Berhältnis zu dem Gegenftand und 
dem mutmaßlichen Ergebnis der Unterfuchung ftehen würde, und, wenn dies 
zu verneinen ift, von dem Antrag auf Auslieferung abzuftehen. 

8 10. 

Anhalt des Berichts, 

1. Der dem Juftizminifterium zu erftattende Bericht hat den Aufenthalteort 
des Verfolgten, foweit er befannt ift, anzugeben und, wenn Schritte zur 
Herbeiführung der vorläufigen Feſtnahme im Ausland getan find, diefe Schritte 
genau, aud dem Zeitpunfte nach, zu bezeichnen. Außerdem find in dem Bericht 
zweifelhaft gebliebene Punkte, die für die Auslieferung von Wichtigkeit fein 
könnten, zu erörtern, 3. B. die Staatsangehörigfeit des DVerfolgten, die Frage, 
ob die ftrafbare Handlung nuch den Gefegen des Auslandes, falls diefe befannt 
find, verjährt ift, oder weshalb dies nicht angenommen wird ufw. Dex Bericht 
hat fi, wenn es fi) um ein verhältnismäßig geringeres Vergehen handelt, 
darüber zu äußern, aus welchen Gründen ein öffentliches Intereſſe an der 
Durhführung des geftellten Antrages vorliegt (vgl. $ 9, Abf. 2, 8 51); er hat 
fi geeignetenfalls ferner darüber auszulaffen, ob auch die Beichlagnahme und 
Verabfolgung der im Beſitz des Berfolgten etwa gefundenen Gelder und 
fonftigen Gegenftände beantragt werden joll. 
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2. ft die verfolgte Perfon bereits im Ausland ergriffen oder 
ift das Erſuchen um vorläufige Feftnahme, fei e8 durch Bermittelung 
des Yuftizminifteriums, fei e8 in den zuläfligen Fällen unmittelbar bei der 
zuftändigen Behörde des Auslandes oder bei den Kaiferlihen Gejandten und 
Konſuln (vgl. 85 23 und 24), geftellt, jo find Erftattung und Abfendung 
des Bericht? befonders zu befchleunigen ($ 25), auch ift der Bericht in der 
Reinfchrift an einer in die Augen fallenden Stelle als Eilfache zu bezeichnen. 
Am erjteren Falle ift, ſoweit dies bekannt, in dem Bericht anzugeben, an 
welchem Tage die vorläufige Feitnahme erfolgt ift. 

5 11. 

Anlagen des Berichts. 

1. Dem Bericht find die zur Stellung des Auslieferungsantrags erforder: 
lichen Urkunden beizufügen. Welche Urkunden dies find, it aus den Verträgen 
mit den einzelnen Staaten und aus den im Abjchnitt V gemachten Bemerkungen 
zu entnehmen. In jedem Fall ift, auch wenn das Abkommen mit dem in 
Betracht kommenden Staat hierüber nichts enthält, oder wenn die Auslieferung 
aus einem Staat erwirkt werden foll, mit welchem ein Ablommen nicht befteht, 
entweder eine Urteilsausfertigung ($ 12) oder ein gerichtlicher Haftbefehl 
(SS 13 ff.) einzureichen; nach Verichiedenheit der Fälle fünnen auch noch andere 
gerichtliche Befcheinigungen in Frage kommen. Alle diefe Urkunden find in 
deutfcher Sprache abzufaffen und auf dauerhaften weißen Papier ohne Durch; 
ftreichungen und Nadierungen deutlich zu ſchreiben. Der Beifügung einer 
Ueberfegung in die fremde Sprache bedarf es nicht. Die für das Inland 
üblichen gedructen Formulare zu Haftbefehlen find Hierbei nicht zu verwenden. 

2. Sämtliche Urkunden find von dem Richter und foweit erforderlich dem 
Gerichtsfchreiber unter Beifügung ihres Amtscharafterd und eine Abdrucks 
des Amtsjiegels zu unterfchreiben. Urkunden oder Beicheinigungen, die von 
einem Beamten der Staatsanwaltjchaft vollzogen oder beglaubigt find, genügen 
nicht, abgefehen von den Fällen, in welchen ein von der Staatsanmwaltjchaft 
als Strofvollftreetungsbehörde ausgefertigter Haftbefehl (8 489 der Strafprozeß- 
ordnung) beigefügt wird. 

3. Es hat fich ferner als wünfchensmwert herausgeftellt, daß jchriftliche oder 
telegraphiiche Mitteilungen, die von flüchtigen, im Ausland befindlichen Ver— 
brechern nach Deutichland gerichtet und hier befchlagnahmt find, zur Erwirkung 
der Auslieferung oder der vorläufigen Feſtnahme den beteiligten Stellen ftets 
in Urſchrift — bei Briefen unter Beifügung der Umſchläge — vorgelegt 
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werden. Die Yuftizbehörden werden demgemäß die betreffenden Mitteilungen, 
wenn es fich noch um die Ermittelung und Feſtnahme des Verbrechers oder 
wenn es ſich um die SFeftftellung der Identität des feftgenommenen Verbrechers 
handelt, ihren Anträgen auf Auslieferung oder auf vorläufige Feſtnahme bei- 
fügen, wenn dies aber nad) Lage der Sache nicht angängig erjcheint, die 
Schriftſtücke unverzüglich nachreichen. Dies findet, wenn ausländijche Behörden 
im unmittelbaren Gefchäftsverfehr um die Herbeiführung der Auslieferung oder 
der vorläufigen Feſtnahme erjucht werden oder erfucht find, nur injomeit 
Anwendung, als fich im einzelnen Fall, z. B. mit Rückſicht auf die Wichtigkeit 
der in Betracht kommenden Schriftjtüce, nicht Bedenken ergeben. 

8 12, 

Ürteilsausfertigung. 

1. Handelt es fich um die Auslieferung einer im Inland bereits ver: 
urteilten Perfon, jo ift dem Bericht ($ 10) eine gerichtliche Ausfertigung oder 
beglaubigte Abfchrift des ergangenen Urteil® mit Gründen beizufügen, auch 
wenn das Urteil verfchiedene ftrafbare Handlungen zum Gegenftand hat und 
nur wegen einer oder einiger derjelben die Auslieferung nachgeiucht werden 
fann. Wird in den Gründen eined fchwurgerichtlichen Urteil auf den Wahr: 
ſpruch der Gejchworenen Bezug genommen, fo ift eine beglaubigte Abjchrift 
des Wahrſpruchs anzufchließen. 

Den Berichten, welche die Auslieferung einer im Inlande fchwurgerichtlich 
verurteilten Perſon betreffen, ift außer einer gerichtlichen Ausfertigung oder 
beglaubigten Abjchrift des ergangenen Urteils eine beglaubigte Abjchrift des 
Spruches der Gefchworenen und, wenn ſich der Tatbeſtand weder aus den 
Gründen des Urteils noch aus dem beigefügten Spruche mit genügender 
Deutlichkeit ergibt, auch eine kurze Darftellung des Tatbeſtandes beizufügen. 

2. Laſſen die Urteilsgründe den Wortlaut der angemwendeten jtrafgejeß- 
lichen Beitimmungen nicht erfehen, fo ift der Wortlaut diefer Beftimmungen 
in den Beglaubigungsvermerk aufzunehmen. Derfelbe Vermerk wird, falld der 
Berurteilte einen Zeil der Strafe verbüßt hat, die Angabe zu enthalten haben, 
wie viel von der Strafe bereits vollſtreckt ift und wie viel noch zu vollſtrecken 
bleibt. Endlich ift in diefen Vermerk, wenn möglich, eine genaue Perfonal- 
befchreibung des Verurteilten aufzunehmen. Die in diefem Abjag erwähnten 
Vermerke können auch in einer bejonderen gerichtlich ausgeftellten Urkunde 
der Urteilsausfertigung angeichloffen werden. 
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3. Bon Nuben ermweift fi) häufig die Beifügung einer Abbildung des 
Berurteilten. Sie ift auf Papier zu befeftigen, auch ift auf Grund der Alten 
gerichtlich zu befcheinigen, daß fie den Verurteilten darftellt. 

4, Der Beifügung eines von der Gtrafvollitredungsbehörde erlaffenen 
Hajstbefehls bedarf es in der Regel nicht. Ebenjowenig ift nach den abge- 
jchlofjenen Verträgen die Befcheinigung erforderlich, daß das Uıteil vollſtreckbar 
jei, und es wird daher diefe Beicheinigung, auch wenn fie im einzelnen Falle 
ausgeftellt werden könnte, aus der Urteildausfertigung befjer fortbleiben. 

8 13. 
Haftbefehl. Allgemeines, 

1. Wird die Auslieferung einer Perfon nachgefucht, gegen welche ein 
Urteil noch nicht ergangen ift, fo ift zur Stellung des Auslieferungsantrags 
in jedem Falle die Beibringung eines Haftbefehl3 erforderlich, aber auch aus— 
reichend. Die Einreichung anderer in dem Strafverfahren ergangener gericht: 
licher Beſchlüſſe, 3. B. über die Einleitung der Vorunterſuchung, über die 
Eröffnung des Hauptverfahrens, kann unterbleiben. In den Auslieferungs- 
verträgen wird zwar meift auch die Beibringung einer beglaubigten Abfchrift 
des Haftbefehls für genügend erachtet, wenn fie den Formen entjpricht, welche 
die Gefeggebung des die Auslieferung begehrenden Staates vorſchreibt. Es 
empfiehlt fich jedoch, daß in der Regel ein von dem Richter unterzeichnetes 
zweite® Gremplar des Haftbefehls eingereicht wird. Sollte aus befonderer 
Veranlafjung eine beglaubigte Abjchrift eingereicht werden, jo ift fie jedenfalls 
gerichtlich, nicht von einem Beamten der Staatsanwaltichaft zu beglaubigen. 
Der Einfendung mehrerer Exemplare desfelben Haftbefehls bedarf es nicht; 
e3 genügt Hinfichtlich jeder Perfon, deren Auslieferung begehrt wird, ein 
Eremplar (vgl. $ 21; Ausnahme: 88 5 und 30). 

2. Bei der Aufftellung des Haftbefehls find insbefondere die folgenden 
Punkte zu beachten: 

8 14. 
Befonderes. Perfonalbefchreibung. 

1. Der Haftbefehl hat eine möglichjt genaue Bezeichnung und Befchreibung 
der Perfon des Verfolgten zu enthalten. Wejentlich ift Hierbei neben der An- 
gabe der Vor- und Zunamen die des Berufs und des legten Wohnorts im 
Inland, wünſchenswert die Angabe des Alters und der Staatsangehörigkeit, 
ſowie eine möglichft genaue Perfonalbefchreibung (vgl. $ 34: Brafilien, $ 38: 
Griechenland, $ 40: Italien, 8 47: Schweiz). Neben oder aud ftatt der 
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Perjonalbefchreibung wird zur Erleichterung der Identifizierung des Verfolgten 
die Beifügung eine8 Bildes häufig von Nutzen fein. Das Bild ift auf 
Papier zu befejtigen; auf diefem ift von dem Richter, welcher den Haft- 
befehl erlaffen hat, auf Grund. der Akten zu befcheinigen, daß die Abbildung 
den Berfolgten darftelle, (Dal. auch $ 39 Abf. 22). 

2. Dagegen empfiehlt es fich nicht, in dem Haftbefehl den etwa ve- 
fannten Aufenthaltsort im Ausland oder auch nur das fremde Land jelbit, 
in welchem fich der Verfolgte befinden fol, zu bezeichnen, damit aus einem 
—— etwa erfolgten Wechſel des Aufenthaltsorts nicht Verzögerungen 
entſtehen. 

3. Zuweilen ſind von den Behörden Schriftſtücke, welche der Verfolgte 
eigenhändig geſchrieben hatte, eingereicht, um durch Vergleichung der Handſchrift 
ſeine Identifizierung zu ermöglichen. Da dies Beweismittel meiſt ein 'ſehr 
unſicheres iſt und in den vornehmlich in Betracht kommenden fremden Ländern 
zur Feſtſtellung der Perſönlichkeit des Verfolgten nicht für ausreichend erachtet 
wird, fo iſt von der Bezugnahme auf ſolche Schriftſtücke abzuſehen. (Vgl. 
aber $ 11 Ab. 3). 

8 15. 
Bezeichnung der ftrafbaren Handlung. 

Der Haftbefehl hat ferner zu enthalten: die Bezeichnung der dem Ver: 
folgten zur Laft gelegten ftrafbaren Handlung nad) Maßgabe der Terminologie 
de3 zur Anwendung fommenden inländifchen Strafgefeßes. Soll die Aus- 
lieferung aus einem Lande nachgefucht werden, mit welchem ein Vertrag 
abgejchloffen ift, jo ift der dem inländifchen Recht entiprechenden Bezeichnung 
der Straftat auc diejenige Bezeichnung hinzuzufügen, unter welcher fie in dem 
Vertrag aufgeführt ift. 

8 16. 
Konkreter Tatbeitand. 

In den Haftbefehl ijt ferner in gedrängter Darftellung der konkrete Tat: 
beitand der ftrafbaren Handlung, wegen welcher die Auslieferung beantragt 
werden fol, aufzunehmen. Insbeſondere find der Ort und die Zeit der 
Handlung hervorzuheben, auch ift dabei erfichtlich zu machen, ob die Tat im 
Inland oder im Ausland begangen ift. Der Tatbeftand muß ferner alle in 
dem inländifchen Strafgefeg vorgejehenen Merkmale der ftrafbaren Handlung 
individualifieren, alfo auch die näheren Umftände der Tat aufführen, ohne 
jedoch in eine Würdigung der Verdachtsgründe oder Beweismittel einzugehen. 
Es ijt hierbei zu berüdfichtigen, daß der Tatbeftand der ausländischen Regierung 

60 
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die Prüfung darüber ermöglichen muß, ob nad; den dortigen Geſetzen die Tat 
mit Strafe bedroht ift, da nur unter diefer Vorausſetzung die Auslieferung 
bewilligt wird. Der Angabe des konkreten Tatbeftandes bedarf es auch 
dann, wenn die Auslieferung bei einem Staat beantragt werden foll, mit 
welchem ein fürmlicher Auslieferungsvertrag nicht bejteht. 

& 17, 
Befehl zur Verhaftung. 

Der Haftbefehl hat den ausdrüclichen Befehl zu enthalten, daß die ver 
folgte Perfon zu verhaften ſei, ſowie in Gemäßheit des 8 114 der Gtraf- 
prozeßordnung die Angabe des Grundes, aus welchem die Verhaftung befchlofjen 
worden ift, und den Hinweis auf das zuläffige Rechtsmittel. 

8 18. 
Wortlaut des Strafgefehes. 

In den Haftbefehl ift der Wortlaut derjenigen Beftimmungnen des deutjchen 
Strafgejegbuchs oder anderer inländifcher ftrafrechtlicher Borfchriften auf: 
zunehmen, welche auf die dem Verfolgten zur Lajt gelegte Tat Anwendung 
finden. Der Hinweis auf die ftrafgefeglichen VBorfchriften der ausländischen 
Gejeßgebung oder auf die Vorfchriften des Auslieferungsvertrags ift, da dieſe 
Geſetze für den Erlaß des Haftbefehl ohne Bedeutung find, zu unterlafjen; 
ebenfomwenig bedarf e3 der Angabe des Wortlaut® von Beltimmungen der 
Strafprozeßordnung. 

8 19. 
Mufter eines Haftbefehls. 

1. Der zur Begründung eines Antrags auf Auslieferung erforderliche Haft- 
befehl ijt hiernach etwa nach folgendem Mufter aufzuftellen: 

Haftbefehl. 
Der Zifchlergefelle Adolf Schulze, geboren am 1. Mai 1850 

zu Roſtock im Großherzogtum Meclenburg- Schwerin, mecklenburg— 
ſchwerinſcher Staatsangehöriger, 1,50 m groß (folgt Perfonal: 
befchreibung), zulegt wohnhaft in Wismar, ift wegen dringenden 
Verdachts der Unterfchlagung zur Unterfuchungshaft zu bringen. 

Er wird befchuldigt, am 10. Dezember 1905 zu Wismar im 
Großherzogtum Mecklenburg. Schwerin den Betrag von dreitaufend 
Mark, welcher ihm vom Kaufmann A. in Wismar zur Auszahlung 
an den Maler B. dafelbft übergeben war, alfo fremde, bewegliche 
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Sachen, welche ihm anvertraut waren, ſich rechtswidrig zugeeignet 
und fic bier durch des im $ 246 des Strafgefeßbuchs unter Strafe 
geftellten Vergehens der Unterfchlagung ſchuldig gemacht zu haben. 

Der $ 246 des Strafgeſetzbuchs lautet: (folgt Wortlaut). 
Die Unterfuchungshaft wird verhängt, weil der Bejchuldigte 

flüchtig geworden ift. Gegen diefen Haftbefehl ift das Rechtsmittel 
der Beſchwerde zuläffig. 

Schwerin, den 3. Januar 1906. 

Der Unterfuchungsrichter bei dem Großherzoglichen 
Landgericht. ie 

(Siegel.) Landgerichtsrat. 

2. Das Hier mitgeteilte Mufter eines Haftbefehls darf nur bei einfach 
gearteten Tatbeftänden Anwendung finden; umfangreichere Sacddarftellungen 
dagegen find nicht in die geſetzliche Tatbeſtandsformel einzuordnen, fondern ihr 
vor: oder nachzuftellen. 

8 20. 
Mehrere ftrafbare Handlungen. 

1. Wird der Angefchuldigte wegen mehrerer jelbftändiger ſtrafbarer 
Handlungen verfolgt, ſo iſt entweder hinſichtlich jeder Tat ein beſonderer 
Haftbefehl aufzuſtellen, oder es iſt in dem Haftbefehl erſichtlich zu machen, 
daß die Verfolgung wegen mehrerer Delikte ſtattfindet. Das erſtere Verfahren 
empfiehlt ſich, wenn die Behörde im Zweifel darüber iſt, ob wegen aller 
Straftaten oder nur wegen der einen oder der anderen die Auslieferung 
zuläflig it. Wird der Angejchuldigte außer einer Handlung, wegen welcher 
die Auslieferung beaniprucht werden kann, noch wegen einer andern Tat verfolgt, 
wegen welcher die Auslieferung nicht zuläflig ift, jo ijt in den Haftbefehl 
nur die erftere aufzunchmen. 

2. Wird die Auslieferung einer Perfon angeregt, gegen welche bereits ein 
Urteil vorliegt, und welche wegen einer anderen Straftat noch in Unterfuchung 
befangen iſt, fo find zwecks Stellung des Auslieferungsantrags ſowohl eine 
Urteilsausfertigung als auch ein Haftbefehl einzureichen, falls wegen beider 
ftrafbarer Handlungen der Auslieferungsantrag zuläflig erſcheint. 

g 21. 
Mehrere VBerfolgte. 

Werden wegen derjenigen Tat, welche zu dem Ausliejerungsverfahren 
Anlaß gibt, mehrere Perjonen verfolgt, jo ift es zur Vermeidung von 

60* 
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Verzögerungen bei ihrer Feſtnahme zweckmäßig, auch wenn die Bejchuldigten 
fämtlich nach demfelben ausländischen Staate fich geflüchtet haben, für jede 
Perſon einen befonderen Haftbefehl einzureichen. Wegen der Anträge, welche 
nach Stellung eines Außslieferungsantrags erforderlich werden vgl. $ 26. 

III. Vorläufige Seftnahme flüchtiger Perjonen zur Sicherung 
ihrer Auslieferung. 

g 22. 
Anträge auf bloße Ermittelung find unzweckmäßig. 

Zuweilen wird feitens der Juftizbehörden beantragt, daß im diplomatifchen 
Wege lediglich Ermittelungen darüber angeftellt werden möchten, ob eine wegen 
einer ftrafbaren Handlung verfolgte Perſon fich in einem beftimmten freinden 
Lande aufhalte. Derartige Anträge find unzweckmäßig. Liegt die Vermutung 
vor, daß eine verfolgte Perfon fich in einem beftimmten fremden Staat aufhält, 
jo empfiehlt es fich, alsbald unter Beifügung der erforderlichen Urkunden ($$ 11 ff.) 
die Auslieferung nachzufuchen, wobei abzuwarten bleibt, ob die Ermittelung 
gelingt. In diefem Fall ift die Beibringung einer Anzahl von Abbildungen 
des Verfolgten oder DVerurteilten oder doch eine genaue Perfonalbefchreibung 
von bejonderem Wert. 

g 23. 
Antrag auf vorläufige Feftnahme erfolgt im diplomatischen Wege. 

1. Wird befürchtet, daß der Verfolgte bis zu dem Zeitpunkt, in welchem 
da3 zur Begründung des Auslieferungsantrags erforderliche Material beigebracht 
werden kann und die Stellung des Auslieferungsantrags im diplomatischen 
Wege erfolgt, fich feiner Verhaftung im Auslande durch weitere Flucht entzieht, 
jo kann feine vorläufige Freitnahme zwecks Sicherung der Auslieferung beantragt 
werden, Ein derartiger Antrag kann jedoch in der Regel ebenfall® nur im 
diplomatischen Wege (vgl. 8 9), alfo nur feitens der Zentralbehörde oder in 
deren Auftrag durc den in dem betreffenden Lande beglaubigten diplomatischen 
Vertreter des Reichs geftellt werden. Es ijt deshalb an das Yuftizminifterium, 
wenn erforderlich telegraphifch zu berichten. Der Bericht hat insbefondere Ort 
und Zeit fowie furze Bezeichnung der begangenen Tat zu enthalten; auch muß 
aus ihm hervorgehen, daß ein Strafurteil oder ein Haftbefehl erlaffen ift, 
falls die vorläufige Feitnahme in dem YZufluchtsland an die Vorausſetzung 
geknüpft ift (vgl. $ 34: Brafilien, $ 38: Griechenland, 8 40: Italien, $ 42: 
Luremburg, $ 44: Norwegen, $ 46: Schweden, $ 47: Schweiz, $ 50: Uruguay). 
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2. Der Haftbefehl oder ein fonftiges, die Straftaten des Flüchtigen 
genauer bezeichnendes Schriftſtück iſt dem Berichte nicht beizufügen. 

3. Wegen Einreichung der von dem Verfolgten nad Deutfchland vom 
Ausland her gerichteten chriftlichen und telegraphifchen Mitteilungen vgl. 8 11 
Abf. 3. 

8 24. 

Ausnahme von der Regel unter $ 23. 

1. Einzelne Auslieferungsverträge enthalten die Beitimmung, daß die 
inländifchen Behörden fich mit einem Antrag auf vorläufige Feitnahme der 
flüchtigen Perfon unmittelbar an die zuftändigen Behörden des anderen Landes 
wenden dürfen (vgl. $ 33: Belgien, $ 42: Luxemburg, 8 43: Niederlande, 
$ 44: Norwegen, $ 47: Schweiz, 849: Spanien). Derartige Anträge müffen 
ebenfalls, auch wenn fie mittelft Telegramms geftellt werden, die genaue 
Bezeichnung der dem Berfolgten zur Laſt gelegten Tat nad) Zeit, Ort und 
den näheren Umſtänden in Gemäßheit des Auslieferungsantrags enthalten. 
Iſt die vorläufige Feitnahme von dem Vorhandenfein eines Strafurteil3 oder 
eined Haftbefehl abhängig gemacht, jo ijt in dem Erfuchen ausdrücklich zu 
erwähnen, daß diefe Vorausfegung vorliegt (vgl. $ 42: Luxemburg, 8 44: 
Norwegen, 8 47: Schweiz). Uber die Fälle, in welchen die vorläufige 
Feſtnahme durch Bermittelung der Kaiferlichen Gejandten oder Konfuln 
bewirkt werden fann, vgl. $ 34: Brafilien, $ 37: Franfreih, 8 39: Groß- 
britannien, $ 40: Stalien, 8 43: Niederlande, $ 51: Vereinigte Staaten von 
Amerika. 

2. Der Haftbefehl oder ein fonjtiges, die Straftaten des Flüchtigen 
genauer bezeichnendes Schriftftück ift weder dem Antrag auf vorläufige Feſt— 
nahme beizufügen noch der erfuchten Stelle nachträglich mitzuteilen. 

8 28. 
Schleunige Einfendung der zur Stellung des Auslieferungsantrags erforderlichen 

Urkunden bei vorläufiger Feftnahme des Verfolgten. 

1. Wird die vorläufige Feſtnahme eines Verfolgten beantragt, jo find 
tunlichft gleichzeitig und jedenfalls, ohne daß eine Nachricht der ausländifchen 
Behörde über den Erfolg diejes Antrags abgemartet wird, die zur Stellung 
de3 Auslieferungsantrags erforderlichen Urkunden dem Juſtizminiſterium einzu: 
reichen. In den Berichten find die zwecks vorläufiger Feſtnahme des Ver: 
folgten unmittelbar eingeleiteten Schritte zu erwähnen. (Vgl. $ 10). 
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2. Bejonderer Eile bedarf e3 in denjenigen Fällen, in welchen der Ver— 
folgte tatfächlih auf Antrag der verfolgenden Behörde durch die ausländijche 
Behörde einftweilen fejtgenommen worden ift, da die Verträge meift eine zum 
Teil kurze Frift für die Dauer der vorläufigen Fejthaltung beftimmen derart, 
daß der Feitgenommene wieder in Freiheit geſetzt wird, wenn nicht innerhalb 
der beftimmten Friſt der gehörig begründete Auslteferungsantrag im diplo— 
matifchen Wege geftellt ift (vgl. 8 33: Belgien, $ 34: Brafilien, $ 38: 
Griechenland, $ 39: Großbritannien, $ 40: Stalien, $ 42: Luxemburg, 
$ 43: Niederlande, $ 44: Norwegen, 8 46: Schweden, $ 47: Schweiz, $ 49: 
Spanien, $ 50: Uruguay). 

8 26. 

Nach Anregung des Auslieferungsantrags fein unmittelbarer Verkehr mehr zuläffig. 

1. Iſt von der Juſtizbehörde die Auslieferung eines Befchuldigten bei 
dem Juftizminifterium bereits angeregt, jo hat fie fich des weiteren unmittel« 
baren Verkehrs mit den Behörden im Ausland, welche auf ihren Antrag die 
vorläufige Feitnahme des BVerfolgten bewirkt oder veranlaßt haben (fremde 
Behörden, Gejandte, Konſuln) zu enthalten, weitere Anträge vielmehr lediglich 
an das Yuftizminifterium zu richten. Insbeſondere hat dies auch dann zu 
gefchehen, wenn infolge nachträglicher Ermittelungen der auf den Feitgenommenen 
gefallene Verdacht befeitigt ift oder der Auslieferungsantrag aus anderen 
Gründen zurückgezogen werden joll, der Feſtgenommene alfo wieder in Freiheit 
gefeßt werden muß. Durch einen unmittelbaren Schriftwechjel mit den Be- 
hörden im Ausland können in folden Fällen, wenn inzwifchen der Aus: 
lieferungsantrag bereits der fremden Negierung übermittelt ift, leicht Weite: 
rungen entjtehen. 

2. Änderungen, welche nach Anbringung eines Antrags auf Auslieferung 
in den tatfächlihen VBerhältnifien eintreten und für die Erledigung jener An: 
träge von Intereſſe find, müfjen jofort dem Juſtizminiſterium zur Kenntnis 
gebracht werden, Insbeſondere ijt von jeder Erledigung eines Auslieferungs- 
antrages durch freiwillige Geftellung oder Ergreifung des Verfolgten im Inland, 
durch Aufhebung des Haftbefehls, durch Einftellung des Strafverfahrens oder 
durch jonftige Umstände regelmäßig telegraphiih und nur ausnahmsweife in 
anderer Art, ſtets aber unverzüglich Anzeige zu erjtatten, damit der Antrag 
ichleunigft auf diplomatischem Wege zurücgezogen werden fann. 

3. Sind Feftnahme und Ablieferung einer verfolgten Perfon unmittelbar 
bei einem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit befugten Kaiferlichen Konful be- 
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antragt, oder ift auf Grund der in einzelnen Auslieferung3verträgen enthaltenen 
Beftimmungen eine ausländische Behörde unmittelbar um die vorläufige Feſt— 
nahme eines Verfolgten, oder ein Kaiferlicher Gefandter oder Konſul um feine 
Vermittelung zur Bewirfung der Feſtnahme erfucht worden, wegen Herbei- 
führung der Auslieferung aber noch nicht an das Juſtizminiſterium berichtet, 
jo ift die erfuchte Behörde in gleicher Weife ungefäumt zu benachrichtigen, 
wenn der geitellte Antrag hinfällig wird. 

8 27, 

Anträge auf vorläufige Feftnahme an Bord des Schiffes. 

E3 ift vorgefommen, daß Behörden den Antrag geftellt haben, Perjonen, 
welche nach überfeeifchen Staaten fich geflüchtet hatten, wegen einer die Aus: 
lieferung aus dem fremden Lande nicht begründenden jtrafbaren Handlung 
durch die Konſuln feftnehmen zu lafjen, ehe die Flüchtigen den Boden des 
Auslandes betreten haben würden, alfo noch an Bord des fie nach dem Aus- 
lande führenden Schiffes. Derartigen Anträgen kann nur dann entjprochen 
werden, wenn der Verfolgte fich nach einem Lande flüchtet, in welchen von 
den Konjuln Gerichtsbarkeit geübt wird. In diefem Falle find folche An- 
träge gegebenen Falls telegraphiich bei dem Konſulat des betreffenden Küften: 
plages unmittelbar zu jtellen (vgl. $ 3). Allen anderen Staaten, insbefondere 
auch den PVereinigten Staaten von Amerika gegenüber, fann ein derartiger 
Antrag feinen Erfolg haben, da der Verfolgte fich in dem betreffenden fremden 
Hafen im Bereich der Gerichtsbarkeit der fremden Behörden, nicht in derjenigen 
des Konſuls befindet und deshalb feine Fefinahme ohne VBermittelung der 
fremden Behörden unzuläjfig. ift. 

g 28. 
Erfuhen um Feitnahme flüchtiger Verbrecher durd, die auf dem Grenzbahnhof 

in Herbesthal ftationierten Kriminalbeamten. 

1. Es findet eine ftändige Überwachung des Gvenzbahnhofs Herbesthal 
durch befondere, dem Bezirks-Polizeilommiſſarius in Aachen unterftellte Königlich 
Preußiſche Kriminalbeamte ftatt. Daher empfiehlt es ich: 

Haftbefehle oder Steckbriefe gegen folche Perfonen, von denen befannt 
oder zu vermuten ift: 

a) entweder, daß fie über die belgifche Grenze nad) dem NAuslande, 
namentlich nach Belgien, Holland, Luremburg, England oder Frank— 
reich fich zu begeben beabfichtigen, 
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b) oder daß fie ji in Belgien, Holland oder Luxemburg aufhalten, 
unverzüglich und unmittelbar der bezeichneten Dienftftelle unter der 
Adreſſe „Königlich Preußifche Staatspolizei in Herbesthal“ — nicht aber 
dem Bürgermeifter oder dem Bahnhofsvorjteher dafelbft — mitzuteilen. 
2. Die größte Schnelligkeit ift auch in den unter b bezeichneten Fällen 

geboten, weil die nad den dort genannten Staaten geflüchteten Verbrecher 
al3bald ausgewieſen zu werden pflegen, wenn fie nicht im Befige genügender 
Ausmweispapiere oder Eriftenzmittel find, ihr Eintreffen in Herbesthal daher 
regelmäßig in Furzer Zeit zu erwarten ift. Die Übernahme der von Belgien 
ausgewiefenen Perjonen gehört zu den Obliegenheiten der mit der Überwachung 
des Grenzbahnhofs Herbesthal betrauten Kriminalbeamten. 

IV. Ausführung der Auslieferung. 
829. 

Allgemeines. 

1. Die Ausführung der Auslieferung erfolgt regelmäßig in der Weife, 
daß die fremde Regierung die feitgenommene Perfon durch ihre Beamten an 
die Grenze fchaffen und den deutichen Behörden übergeben (cn (wegen Griechen: 
land vgl. $ 38). An welchen deutjchen Grenzpunkte die Übergabe ftattfinden 
foll, beftimmt die fremde Regierung. 

2. Für die Weiterbeförderung des Ausgelieferten jorgt die deutjche Grenz: 
hörde. Wünſcht indeffen die Behörde, welche die Auslieferung betreibt, den 
Ausgelieferten von dem Ort der Uebergabe abholen zu laffen, fo hat fie dies 
baldmöglichft und, wenn angängig, ſchon in dem Bericht wegen Herbeiführung 
der Auslieferung dem Juſtizminiſterium anzuzeigen. Es wird alsdann dafür 
geforgt, daß die deutjche Grenzbehörde den Ausgelieferten bis zur Ankunft des 
mit der Abholung beauftragten Beamten in Gewahrfam hält und daß der 
zuftändigen Juſtizbehörde rechtzeitig Ort und Zeit der Uebergabe mitgeteilt 
werden. 

3. Soll der Ausgelieferte nach feiner Übergabe nicht derjenigen Behörde, 
welche die Auslieferung betreibt, fondern einer andern Behörde zugeführt 
werden, jo ift auch dies tunlichit bald dem Yuftizminifterium anzuzeigen. 
Soweit erforderlich, haben die beteiligten Behörden ſich vorher miteinander zu 
verftändigen. Dies gilt insbefondere, wenn die Auslieferung gleichzeitig von 
mehreren deutichen Behörden betrieben wird oder wenn die Auslieferung eines 
Verurteilten beantragt ijt und die Strafvollftrefung an einem Orte erfolgen 
fann, welcher der Grenze näher liegt als der Sitz der erfuchenden Behörde. 
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8 30. 
Durdhlieferungen. 

Muß die Perfon, deren Auslieferung bewilligt worden ift, durch einen 
zwijchen dem eich und dem AZufluchtsftaat liegenden Staat Hindurchgeführt 
werden, um den deutjchen Behörden übergeben werden zu können, fo bedarf 
e3 hierzu der Einwilligung diefes Staates. yn einzelnen der abgejchlofjenen 
Auslieferungsverträge haben die fremden Staaten die Genehmigung zur Durch: 
lieferung gegen Beibringung gewiffer Urkunden unter der Vorausſetzung zugefichert, 
daß die Auslieferung nach dem zwifchen dem Durchgangsſtaat und dem Reich 
gejchloffenen Vertrag zuläffig gemwefen wäre. Derartige Vereinbarungen finden 
fih in den Artikeln 11 der Verträge mit Belgien, Luxemburg, den Nieder- 
landen, Spanien und Uruguay, im Artikel VII des Bundesbeichluffes vom 
26. Januar 1854 Hinfichtlich Dfterreichs, im Artikel 14 des Vertrages mit 
Griechenland und im Artikel 4 des Zufaßvertrags zwifchen dem Reich und 
Norwegen. Vgl. au: Artifel 10 der Verträge mit Italien und der Schweiz. 
Aber auch wenn die Durchführung eines Ausgelieferten duch Staaten in 
Trage fommt, mit welchen folche Abreden nicht beftehen, find von der ver: 
folgenden Suftizbehörde neben dem für die Regierung des Zufluchtsjtaats 
befiimmten Gremplar des Haftbefehl oder der Urteilsausfertigung ein oder 
mehrere Gremplare einzureichen, damit die Genehmigung zur Durchführung 
des Ausgelieferten bei der oder den Negerierungen der Durchgangsitaaten 
eingeholt werden fann. Diefe Genehmigung fann nur im diplomatifchen Wege 
erbeten werden; die Juſtizbehörden haben deshalb, auch wenn e3 fich um eine 
Durchlieferung durch Dfterreich handelt, fi niemals mit den Behörden des 
Durchgangsitaats in Verbindung zu jegen. 

8 31. 

Koſten. 

Die durch die Feſtnahme, den Unterhalt und den Transport der Perſon, 
deren Auslieferung bewilligt worden iſt, bis zur Grenze des Zufluchtsſtaats 
oder bis an Bord des nach dem Reich abgehenden Schiffes entſtehenden Koſten 
werden in der Regel von dem Zufluchtsſtaat getragen, ihre Erſtattung wird 
regelmäßig nicht verlangt. Die Auslieferungsverträge enthalten hierüber meiſt 
beſondere Abreden. Das Gleiche gilt auch von ſolchen Staaten, mit welchen 
beiondere Abreden über diefen Punkt micht beftehen. Ausnahmen gelten nur 
hinfichtlic des Verkehrs mit Frankreich ($ 37 Abi. 6), Dfterreich- Ungarn 
($ 45) und mit den Vereinigten Staaten von Amerifa ($ 51). Diefen Staaten 
müffen die fämtlichen durch die Auslieferung erwachjenen Koſten erftattet werden. 

Gl 
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g 32. 
Belohnungen. 

ft für die Ermittelung oder Ergreifung eines flüchtigen Verbrechers eine 
Belohnung ausgefegt, und kommt in Frage, ob diefe Belohnung ganz oder 
zum Teil ausländischen Behörden oder Beamten zuzumenden ſei, fo ift von 
einer unmittelbaren Zumweifung oder Auszahlung an letztere und von einer 
diplomatifchen oder konſulariſchen Vermittelung zu diefem Zwecke abzufehen, 
vielmehr ſchon vor der Verteilung an das Juſtizminiſterium zu berichten, damit 
das Erforderliche veranlaßt werden kann. 

V. Befondere Bemerkungen bezüglih einzelner Länder. 
8 33, 
Belgien. 

1. Maßgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem Reich und 
Belgien vom 24. Dezember 1874 (Reichs-Geſetzblatt 1875 ©. 73)*) nebſt dem 
Zufaßvertrag vom 28. November 1900 (Reichs-Geſetzblatt 1901 ©. 203. 

2. Bemerft wird zu Artifel 1 des Vertrags vom 24. Dezember 1874: 
Ziffer 11: Die Auslieferung ift auch erfolgt wegen des nah 8 176 

Ziffer 2 des deutichen Strafgeſetzbuchs ftrafbaren Verbrechens; 
Biffer 15: ebenjo wegen Teilnahme an einer Schlägerei, welche die 

erwähnte Folge gehabt hat ($ 227 Str. G.8.). 
Ziffer 16: Nach belgifchem Recht (Art. 462 des belgischen Strafgejeh- 

buchs) bleibt ein von Verwandten abjteigender Linie gegen Verwandte auf: 
fteigender Linie begangener Diebftahl jtraflos, jelbjt wenn ein Antrag des 
Beftohlenen vorliegt; die Auslieferung kann aljo in diefem alle nicht beanfprucht 
werden. 

Ziffer 18: Nach belgifchem Recht (Art. 496 des belgifchen Strafgefeß- 
buchs) wird wegen Betrugs beftraft: quiconque dans le but de s’approprier 
une chose appartenant & autrui, se sera fait remettre ou delivrer des fonds, 
meubles, obligations, quittances, döcharges soit en faisant usage de faux noms 
ou de fausses qualit6s, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour 
persuader l’existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un credit 
imaginaire, pour faire naitre l’esperance ou la crainte d’un succes, d’un 
aceident ou de tout autre evenement chimerique ou pour abuser autrement 

) Berichtigt dur; Bekanntmachung vom 29. Dezember 1878 (Reich3-Gejeh- 
blatt 1879 ©. 2). 
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de la confiance ou de la eredulite. Die Auslieferung wegen Betrugs kann 
deshalb nicht beanfprucht werden, wenn der Täter die Gegenftände, zu deren 
Erlangung die Täufchung erfolgt ift, nicht erhalten oder bei der Täufchung 
feine liftigen Runftgriffe angewendet hat. In welchen Handlungen dieje Kunſt— 
griffe gefunden werden, ift in dem Haftbefehl hervorzuheben. Der Verſuch des 
Betrugs ift nad) belgiſchem Recht nicht mit Strafe bedroht (vgl. Artikel 2 des 
Vertrags). 

Ziffer 20 und 21 beziehen fich nur auf wiſſentlich falfch geſchworene Eide. 

Ziffer 22 fommt nur zur Anwendung, wenn die Verleitung von Erfolg 
begleitet, der Eid aljo in der Tat falſch geleiftet wurde; ift dies nicht der 
Fall, fo liegt nur ein nach belgiſchem Nechte ftraflofer Verſuch der Verleitung 
vor, es fei denn, daß der Eid, zu deſſen Verlegung der Zeuge (Sachverjtändige, 
Dolmeticher) verleitet werden folte, in einem Strafverfahren abzuleiften war, 
welches ein Verbrechen zum Gegenftande hatte. 

Ziffer 30 umfaßt die aktive und paffive Beftechung. 
3. Zu Art. 7 des Vertrags; 
Nadı belgiſchem Necht verjährt die Strafverfolgung wegen Verbrechen in 

zehn, wegen Vergehen in drei jahren. Die Verjährung wird nicht durch 
bloße Ermittelungshandlungen, fondern nur durch Inſtruktions- und Ver— 
folgungshandlungen (im weſentlichen alfo nur durch richterliche Akte) unter: 
brochen. Aber auch diefe Unterbrechung wirft nur innerhalb des Doppelten 
der Verjährungszeit, nicht darüber hinaus, fo daß z. B. die Auslieferung aus 
Belgien zwecks Strafverfolgung nicht mehr verlangt werden fann, wenn jeit 
der Begehung des Vergehens ſechs jahre oder mehr verflojjen find und zwar 
jelbft dann nicht, wenn innerhalb diefer Frift die Verjährung durch Inſtruktions— 
und Berfolgungshandlungen unterbrochen morden if. Die Vollſtreckung 
erfannter Strafen verjährt, wenn auf friminelle Strafen im Sinne des 
belgischen Rechts (Zuchthausftrafe von mindeftens fünf Jahren) erfannt ift, 
innerhalb zwanzig, wenn auf Gefängnisftrafe von mehr als drei fahren 
erfannt ift, innerhalb zehn, wenn auf Gefängnisftrafe von geringerer Dauer 
erfannt ift, innerhalb fünf Jahren. Die Frift beginnt mit dem Tage der 
Ürteilsfällung oder dem Tage, an welchem da3 Urteil rechtskräftig geworden 
ift und wird nur durd die Verhaftung des Verurteilten unterbrochen. 

4, Welche Urkunden zur Begründung des Auslieferungsantrags vorzulegen 
find, bejtimmt Artifel 8 des Vertrags (vgl. au SS 12 ff.). 

5. Die vorläufige Feftnahme (Artifel 9 des Vertrages) foll in der Regel 
im diplomatischen Wege nachgefucht werden und fann nur im dringenden 

61* 
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fällen unmittelbar bei der zuftändigen belgifchen Behörde beantragt werden. 
Die zuftändigen Behörden find für Brüffel der Generaldireftor der Gefängniffe 
und der öffentlichen Sicherheit (direeteur general des prisons et de la sürete 
publique) dafelbft, für die belgifchen Provinzen der betreffende Staatsanwalt 
(procureur), An dieje Beamten (vgl. jedoch den folgenden Abſatz) find deshalb 
die entfprechenden Erfuchen zu richten und im Wege des unmittelbaren Gejchäfts: 
verfehrs zu befördern. 

6, Wenn man vermutet wird, daß der Verfolgte ſich nad) Belgien gewandt 
hat, näheres über feinen dortigen Aufenthalt aber nicht befannt ift, jo ift die 
Kaiſerliche Gefandtihaft in Brüffel unmittelbar um Herbeiführung der 
vorläufigen Feſtnahme zu erjuchen. An das AJuftizminifterium ift in folchen 
Fällen das Erſuchen nur dann zu richten, wenn Zweifel bejtehen, ob wegen 
der Straftat die Auslieferung beanjprucht werden fann. 

7. Da nad Artifel 1 Abſatz 2 des Zufaßvertragd der vorläufig Feſt— 
genommene wieder auf freien Fuß gejegt werden fann, wenn nicht binnen 
achtzehn Tagen nad dem Tag feiner Feſtnahme der Auslieferungsantrag mit 
einem der im Artifel 8 de3 Auslieferungsvertrags aufgeführten gerichtlichen 
Schriftjtüde auf diplomatifchem Wege bei der erfuchten Regierung eingegangen 
ift, jo ift die Einfendung der zur Stellung des Auslieferungsantrags erforderlichen 
Urkunden vorzugsweife zu bejchleunigen. 

8. Die Koſten der Feſtnahme, des Unterhalt und des Transports des 
Auszuliefernden bis zur deutjchen Grenze trägt Belgien. 

& 34. 

Brafilien. 

1. Maßgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem eich und 
Brafilien vom 17. September 1877 (Reichs-Geſetzblatt 1878 ©. 293 ff.). 

2. Welche Urkunden zur Begründung des Antrags erforderlich find, 
beftimmt der Artikel 9; danach find die Angabe der Staatdangehörigkeit und 
eine Perfonalbejchreibung des Verfolgten, ſowie etwaige andere zur Feſtſtellung 
der Identität desfelben dienende Angaben weſentlich (vgl. auch 88 12 ff.) 

3. Die vorläufige Feitnahme des Berfolgten fann in der Regel nur 
im diplomatifchen Wege beantragt werden. 

4. Der Antrag kann nur geftellt werden, wenn bereits ein Haftbefehl 
gegen den Verfolgten erlaffen ift; der Bericht hat fich hierüber zu äußern 
(vgl. $ 23). — Iſt jedoch befondere Eile geboten und liegt zugleich begründeter 



Nr. 35. 1907. 305 

Anhalt für die Annahme vor, daß fich der Verfolgte, defjen vorläufige Feſt— 
nahme herbeigeführt werden foll, in einem beftimmten Konfulatsbezirf aufhält, 
jo ift den diesfeitigen Behörden ausnahmsweiſe geftattet, da8 Erfuchen um 
vorläufige Feftnahme unter Angabe der dem Verfolgten zur Laft gelegten 
ftrafbaren Handlung und mit tunlichjt genauer Bejchreibung feiner Perjon, 
fowie unter Berufung darauf, daß ein Haftbefehl erlaffen jei, telegraphiich 
an diejenige Kaiferlich deutiche Konfulatsbehörde in Brafilien zu richten, in 
deren Bezirk der Verfolgte vermutet wird. In dem Erjuchen ift zu erwähnen, 
daß der Kaiferlichen Gelandtichaft in Rio de Janeiro Mitteilung gemacht fei, 
und daß die Stellung der nach dem Auslieferungsvertrag erforderlichen Anträge 
bei der Brafilianifchen Regierung feitens der Kaiferlichen Geſandtſchaft erfolgen 
werde. Don dem Erjuchen ift die Kaiferlich deutiche Gejandtfchaft in Rio de 
Saneiro gleichzeitig auf telegraphifchem Wege in Kenntnis zu ſetzen. Die 
Einreihung der zur Begründung des Auslieferungsantragd erforderlichen 
Urkunden an das Juſtizminiſterium ift in diefen Fällen befonders zu bejchleunigen. 

5. Die vorläufige Feithaltung dauert höchſtens neunzig Tage. 
6. Die Koften der Feitnahme, des Unterhalts und des Transport des 

Auszuliefernden bis an Bord des Schiffes, welches ihn nad) Europa bringt, 
trägt Brafilien. 

8 35, 

Golumbien. 

1. Bis zum Inkrafttreten der vorbehaltenen befonderen Bereinbarungen 
bleibt der Artikel 23 des Freundichaftsvertrags vom 23. Juli 1892 (Reichs: 
Gefegblatt 1894 ©. 471) maßgebend. 

2. Die Anträge auf vorläufige Feitnahme und Auslieferung find im 
diplomatifchen Wege zu jtellen, es ift deshalb in jedem Falle unter Beifügung 
der entjprechenden Urkunden zu berichten (vgl. SS 9, 12 ff. 23). 

g 36. 
Dänemark. 

1. Ein Auslieferungsvertrag mit Dänemark beſteht nicht; es kann die 
Auslieferung deshalb nur unter Zuſicherung der Gegenſeitigkeit beantragt 
werden. Die Gefuche find auf folche ftrafbare Handlungen zu befchränten, 
wegen welcher nad) den neuern Verträgen des Reichs, insbefondere dem Vertrag 
mit Belgien, die Auslieferung vereinbart ift. Dabei ift zu prüfen, ob auch 
die anderen in diefen Verträgen niedergelegten Vorausfegungen vorhanden find. 
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2. Der Antrag auf Auslieferung und auf vorläufige Feftnahme des 
Verfolgten fann in jedem Falle nur im diplomatischen Wege geftellt werden 
(68 9, 23). Zur Begründung des Auslieferungsantrags ift entweder eine 
Ürteilsausfertigung oder ein Haftbefehl (vgl. 88 12 ff.) bei dem Juſtizminiſterium 
einzureichen. Iſt der Verfolgte aus der Provinz Schleswig-Holftein gebürtig, 
jo ift mit Nückficht auf die Vereinbarung im Artikel XIX des am 30. Dftober 
1864 zu Wien abgefchloffenen Friedensvertrag mit bejonderer Sorgfalt zu 
prüfen, ob derſelbe Neichsangehöriger oder dänischer Staatsangehöriger ift, 
da im lebteren Falle feine Auslieferung nicht verlangt werden fann. Daß 
diefe Prüfung ftattgefunden hat, ift in dem Bericht ($ 10) hervorzuheben. 

3. Nach Bewilligung der Auslieferung wird der Auszuliefernde regelmäßig 
durch einen dänischen Beamten auf dem dänifcherfeits gewählten Wege nach 
dem deutjchen Grenzort oder Hafen gebracht und dort der von den dänischen 
Behörden vorher benachrichtigten deutichen Behörde übergeben. Grfcheint in 
einzelnen Fällen eine Abweichung von diefem Verfahren als erwünjcht, jo 
haben die Juſtizbehörden rechtzeitig entfprechende Anträge bei dem Juſtiz— 
minifterium zu ftellen. 

Wird der Transport über die Linie Gjedfer-Warnemünde geleitet, fo ift 
die Staatsanwaltfchaft beim Landgericht zu Roſtock die diesjeitige Uebernahme— 
behörbe. 

4, Die Koften der Feftnahme, des Unterhalts und des Transport3 des 
Auszuliefernden bis zur Einfchiffung oder bei Beförderung auf dem Yand- 
wege bis zur deutfchen Grenze trägt Dänemarf, 

8 37. 

Frankreich. 

1. Mafgebend ift die Konvention zwischen Mecklenburg. Schwerin und Frank: 
reich wegen gegenfeitiger Auslieferung der Verbrecher vom 26. Januar 1847 
(Raabe Bd. 5, ©. 489). 

2. Aus der in der Anlage abgedructen, den preußifchen Vorfchriften über 
das Auslieferungsverfahren entnommenen Zufammenftellung geht hervor, daß 
der Auslieferungsverkehr zwifchen Preußen und Frankreich, welcher auf dem 
Vertrag vom 21. Juni 1545 (Preuß. Gejeg:Sammlung ©. 579 ff.) beruht, 
mehrfache Erweiterungen und Ergänzungen erfahren hat. Die zwifchen Preußen 
und Frankreich beftehende Ausdehnung des Auslieferungsverfehrs wird wohl 
auch im Auslieferungsverkehr mit Mecklenburg: Schwerin zugeftanden werden. 
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Anlage: 
Der auf dem Vertrage vom 21. Juni 1845 beruhende Auslieferungs- 

verfehr zwifchen Preußen einerfeits und Frankreich andererfeits hat im Laufe 
der Zeit durch Austauſch von Gegenfeitigfeitserflärungen und in anderer 
Weife die folgenden Erweiterungen und Ergänzungen erfahren. 

I. 

A. Auf Grund förmlicher Gegenjeitigfeitserflärungen findet die 
Auslieferung ftatt: 
1, wegen Körperverlegung mit tötlihem Ausgang, ſowie wegen 

vorjäßlicher Körperverlegung, fofern Tatumftände vorliegen, die nad) 
dem Rechte des einen oder des andern Teiles die Strafbarkeit erhöhen; 

2. wegen Blutſchande, wenn die Handlung zugleich nach $ 173 des 
Reichs-Strafgeſetzbuchs und nach Art. 3831. Abj. 2 des Code penal 
ftrafbar ift; 

3. wegen Entführung von Minderjährigen, gleichviel ob die Tat 
fich nach dem Hecht des einen wie des andern Teiles als Verbrechen 
oder Vergehen daritellt; 

Im Auslieferungsverfehr zwifchen Preußen und Frankreich findet 
auf Grund von Gegenjeitigkeitserklärungen die Auslieferung wegen 
Entführung von Minderjährigen beiderlei Gefchlechts ftatt, wenn die 
Tat nad) der Gefeßgebung des einen wie de3 andern Teiles ala Verbrechen 
oder Vergehen ftrafbar ijt (SS 235 bis 237 des Reichsſtrafgeſetzbuchs 
und $ 21 des preußifchen Gejeßes vom 2. Juli 1900 — Geſetz 
Samml. ©. 264 —; Artifel 354 ff. des Code pénal und das den 
Artikel 357 ergänzende franzöfifche Gefe vom 5. Dezember 1901). 

4. wegen einfahen Diebftahls ohne Nückficht auf den Wert des 
Gegenftandes, jofern die betreffende Handlung nach der Geſetzgebung 
des einen wie de3 andern Teiles als Verbrechen oder Vergehen unter 
Strafe geftellt iſt; 

5. wegen Unterfchlagung ohne NRückficht auf den Wert des Gegen- 
ftandes, wenn die Handlung nach deutichem Rechte al3 Unterjchlagung 
und nach franzöfiichem Rechte als abus de confiance ftrafbar ift. 

Auslieferungen im Verkehr zwifchen Preußen einerfeit3 und Frank— 
reich andererjeit3 finden künftig auf Grund der Gegenfeitigfeit auc) 
wegen jolcher Handlungen ftatt, die nach deutjchem Rechte. al3 Untreue 
($ 266 St. ©. 3.) und nad) frangöfifchem Rechte als abus de confiance 
ftrafbar find, 
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6. wegen Betrugs, jofern die Handlung gleichzeitig nach deutſchem Recht 
als Betrug und nad, franzöfifchem Recht als eseroquerie ftrafbar ift; 

7, wegen aftiver und paffiver Beamtenbeftehung, wenn die 
Handlung gleichzeitig nach deutſchem Recht als Beitechung öffentlicher 
Beamten zum Zweck einer Verlegung ihrer Arntspfliht (N. St. ©. B. 
58 332 bis 334) und nach franzöfifchem echte als corruption de 
fonctionnaires publies (Code penal art. 177 bis 179, 181, 182) mit 
Strafe bedroht it; 

8, wegen Begünftigung, wenn die Handlung als Begünftigung nad) 
S$ 257, 258 und 260 des R. St. ©. B. und nad rt, 248 des 
Code pönal mit Strafe bedroht ift. 

B. Wegen Verſuchs der im Auslieferungsvertrage und den in Ergänzung 
diefed Vertrages ausgetaufchten Gegenfeitigfeitserflärungen findet die 
Auslieferung ftatt, jomweit der Verſuch nad) der Geſetzgebung beider Länder 
ftrafbar ift. 

I. 
Ferner befteht wechjeljeitiges Einverjtändnis über erweiternde Auslegung 

des a rg Hinfichtlich folgender Punkte: 
. Die Hehlerei ift al8 Teilnahme an dem Verbrechen oder Vergehen 

aufzufaffen, durch das die verhehlten Sachen erlangt find. Die Aus- 
lieferung wegen Hehlerei hat daher in gleicher Weife wie wegen jonftiger 
Teilnahme ftattzufinden. 

2. Unter dem im Art. 2 Nr. 3 des Auslieferungsvertrages vom 21. uni 
1845 aufgeführten Verbrechen der Berfälihung von authentifchen 
Schriften oder Handel3papieren und von Privatichriften iſt 
nicht nur die Fälfchung einer diefer Urkunden, fondern auch das 
Gebrauhmachen von einem jolchen verfälichten Schriftſtück verftanden. 

3. Auch nach Übergabe einer ausgelieferten Perjon foll nod die nad): 
trägliche Genehmigung zur Strafverfolgung wegen jolcher in dem 
urjprünglichen Auslieferungsantrage nicht enthaltener Handlungen be- 
willigt werden, wegen deren die Auslieferung nach dem Auslieferung: 
vertrage vom 21. juni 1845 und den zu feiner Erläuterung oder 
Ergänzung getroffenen ſonſtigen Abmachungen überhaupt zu bemilligen ift. 

4. Wenn eine ausgelieferte Perfon nach rechtsfräftiger Aburteilung wegen 
der Straftat, wegen deren die Auslieferung erfolgt iſt, es unterlaſſen 
follte, da8 Gebiet des Staates, an den fie ausgeliefert worden ift, 
innerhalb einer ihr gejtellten Frift, deren Bemefjung der Juſtiz— 
verwaltung zufteht, zu verlaffen, jo kann jie auch wegen eines vor der 
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Auslieferung begangenen gemeinen Verbrechens oder Vergehens, megen 
deffen die Auslieferung nicht erfolgt ift (d. h. alfo auch wegen eines 
in dem Auslieferungsvertrag oder den fonftigen Abmachungen nicht 
vorgejehenen gemeinen Verbrechens oder Vergehens), von den Gerichten 
des erfuchenden Staates ftrafrechtlich verfolgt werden. — — — — 

3. Welche Urkunden zur Begründung des Antrages erforderlich find, 
beftimmt Artikel 5 (vgl. SS 12 ff.). 

4. Wird die vorläufige Feitnahme wegen einer Straftat beantragt, die 
unzweifelhaft unter den Auslieferungsvertrag oder eine Gegenjeitigfeitserflärung 
fällt, jo fann in dringenden Fällen das Erſuchen um Herbeiführung der vor- 
läufigen Feſtnahme unmittelbar an die Raiferliche Botſchaft in Paris gerichtet 
werden, fofern nicht etwa anzunehmen ift, daß der Verfolgte ſich in den 
Amtsbezirk eines der Kaiferlihen Berufstonfulate in Havre, Bordeaur oder 
Marfeille geflüchtet hat. In den leßterwähnten Fällen ift die Vermittelung 
des für den Zufluchtsort zuftändigen Kaiferlichen Konful® unmittelbar in 
Anspruch zu nehmen. (Vgl. die Bekanntmachungen vom 26. Oktober 1874 
(Raspe Bd. 2 ©. 1127) und vom 23. April 1895 (Regierungs-Blatt ©. 128). 

5. In nicht dringenden Fällen, ſowie wenn Zweifel darüber beftehen, ob 
die Straftat unter den Auslieferungsvertrag fällt, ift an das Juſtizminiſterium 
wegen Herbeiführung der vorläufigen Feitnahme zu berichten. 

6. Die Koften der Feſtnahme, des Unterhalt3 und des Transports des 
Auszuliefernden bis zur deutjchen Grenze find an Frankreich zu erftatten. 
(Artifel 10 des Vertrages.) 

& 38. 

Griechenland. 

1. Mafgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen den Reich und 
Griechenland vom 12. März 1907 (Neich3-Gefegblatt ©. 545). 

2. Nach der Bekanntmachung vom 17. Auguft 1907 betreffend die Rati— 
fifation des Auslieferungsvertrags ſowie nad) einer in Anfehung der Beftimmungen 
des Artifel 2 des Vertrags durch Schriftwechjel vom 30. Mai 1907 getroffenen 
Verftändigung (Reichs Geſetzblatt S. 558) foll die Auslieferung wegen der 
im Artikel 2 des Vertrags vorgefehenen ftrafbaren Handlungen unter den im 
Bertrag angegebenen Bedingungen nur dann ftattfinden, wenn dieje ftrafbaren 
Handlungen in der Gefehgebung des Reichs und Griechenlands vorgejehen 
find, und wird demgemäß insbefondere wegen der im Artikel 2 Ziffer 19 
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vorgefehenen Straftaten die Auslieferung nur in dem Falle beanfprucht werden 
können, wenn dieje Handlungen auch nach der griechifchen Gejeßgebung als 
ein Verbrechen oder Vergehen anzufehen find. 

3. Bemerkt wird zu Artifel 2 des Auslieferungsvertrags: 

Ziffer 1. Wegen Vergiftung wird nach dem griechifchen Strafgeſetzbuch 
beftraft: Wer einem anderen Gift oder andere Stoffe, die den 
Tod zur Folge haben können, vorſätzlich beibringt (Artikel 289) 
und wer Brunnen, Zifternen, Mafferleitungen, Duellen, öffentlich 
verfäufliche Waren oder überhaupt Sachen, wodurd eine Anzahl 
Menfchen Leben oder Gefundheit verlieren fann, vorſätzlich 
vergiftet (Artikel 290). Dieſe Tatbeſtände entſprechen im 
weſentlichen denen der 88 229, 324 des deutjchen Strafgefeb- 
buchs. 

Bei Ziffer 5 iſt der Raub von Perfonen,unter 14 Jahren neben der Ent: 
führung Minderjähriger beſonders vorgejehen. Er ift im 
griechischen Strafgeſetzbuch (Artikel 321) auch dann mit jchwerer 
Strafe bedroht, wenn die den Eltern oder dem Vormund ohne 
deren Einwilligung entzogene Perfon (unter 14 Jahren) felbit 
eingewilligt hatte, während die Entführung einer mehr als 
12 jährigen Perfon mit ihrem Willen im griechifchen Straf: 
gefegbuch (Artikel 332) nur mit Strafen bedroht ift, die unter 
zwei jahren Gefängnis bleiben und daher die Auslieferung 
nicht rechtfertigen. Dagegen ift die Entführung (zu Zwecken 
der Unzucht oder der Che) mit jchwerer Strafe bedroht 
(Artikel 331 des griechiichen Strafgefegbuchs), wenn fie ohne 
Einwilligung der entführten Perfon, mit Lift oder Gemalt 
erfolgt, oder wenn die, fei es ohme ihre, jei es mit ihrer 
Einwilligung entführte Perfon unter 12 fahren ift. 

Ziffer 7. (Notzudt.) Wegen anderer Verbrechen oder Vergehen” gegen 
die Gittlichfeit findet eine Auslieferung nicht ftatt. 

Ziffer 20. (Hehlerei.) Diefe Handlung ift im griechifchen Rechte nicht 
befonder8 aufgeführt fondern fällt unter den Begriff der 
Teilnahme (Artikel 72, Nr. 5 des griechifchen Straf: 
geſetzbuchs). 

4. Nach Artikel 9 des Vertrags ſoll neben den daſelbſt ſonſt aufgeführten 
Urkunden, wenn möglich, eine Perſonalbeſchreibung des Verfolgten oder irgend 
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eine fonftige zur Feſtſtellung feiner Identität geeignete Bezeichnung beigebracht 
werdet. (Dal. 8 14). 

5. Die vorläufige Feitnahme fann nur im diplomatischen Wege 
($ 9) und nur beim Borhandenfein der im Art. 9 genannten Urkunden 
beantragt werden (Artikel 10). Die verfolgende Behörde hat fich deshalb zu 
legterem in ihrem Bericht ($,.23), zu äußern. 

6. Die vorläufige Feithaltung dauert höchftens einen Monat (Artikel 9). 
7. Die Roften der Yeitnahme, des Unterhalts und der Beförderung des 

Auszuliefernden bis zur griechifchen Grenze oder bis zur Einfchiffung trägt 
Griechenland (Artikel 12). 

8. Nach Artikel 12, Abſah 4 ſoll der Auszuliefernde nach demjenigen 
griechiſchen Hafen oder griechifchen Grenzort geführt werden, welcher diesfeits 
bezeichnet wird. Der an das uftizminifterium zu erftattende Bericht der 
verfolgenden Behörde hat fich hierüber zu äußern (vgl. auch $ 29). 

9. Der Auszuliefernde ift binnen einer Friſt von drei Monaten nach 
feiner Feſtnahme außerhalb Griechenlands zu jchaffen, wenn nicht der Aus: 
lieferungsanfpruch überhaupt verwirkt fein ſoll (Artikel 13). In dieſe Friſt 
ift übrigens gemäß Abf. 2 die Zeit nicht miteinzurechnen, während welcher 
der Auszuliefernde der griechiichen Strafrechtspflege genüge Teiften muß 
(Artikel 5, Abf. 1). 

g 39, 
Vereinigtes Königreih von Großbritannien und Irland nebft den britifchen 

Kolonien und auswärtigen Befigungen. 

1. Maßgebend ift der Bertrag zwifchen dem Reich und dem Vereinigten 
Königreihe vom 14. Mai 1872 (Reichs-Geſetzblatt, S. 229 ff.). 

2. Nah Artikel I findet die Auslieferung aus dem Vereinigten 
Königreiche nur ftatt wegen ftrafbarer Handlungen, die auf deutfchem Gebiet 
begangen find. Darunter fallen auch ſolche Handlungen, die vom Gebiet des 
Vereinigten Königreich® aus in Deutichland begangen find. Co ijt die Aus- 
lieferung z. B. bewilligt worden wegen Erlangung von Geld oder anderen 
Sachen durch faljche Borfpiegelungen (Artikel II Abſatz 1 Nr. 6) in folchen 
Fällen, in denen die Betrugshandlungen von dem Gebiet des Vereinigten 
Königreich aus nach Deutſchland gerichtet waren. 

3. Zu Urtifel II Abfaß 1 Nr. 4 bis 8, Wr. 14, 15: Bei 
allen Straftaten, durch welche das Vermögen anderer gejchädigt wird, ift zu 
beachten, daß die englifche NRechtiprechung geneigt ift, eine Handlung nicht als 
fteafrechtlich verfolgbar anzufehen, wenn der Gejchädigte fich auf Verhandlungen 
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eingelafjen hat, die feinen Berzicht auf Verfolgung des Täters gegen Abtragung 
oder Sicherftellung feiner Forderung zum Gegenftande hatten; es ift daher, 
wenn fich ſolches aus den Zeugenausfagen ergibt, die Ablehnung des Antrags 
zu gemärtigen. 

4 Zu Artifel I Abfag 1 Nr. 6 ift zu vergleichen, was vorher zu 
Artikel I bemerkt iſt. Als falfche Borjpiegelungen werden nad) englifchem 
Recht nur Vorfpiegelungen falſcher Tatjachen erachtet, während z. B. eine 
lediglich durch Verfprechungen bewirkte Erregung falfcher Erwartungen nicht genügt. 

5. Zu Artikel II Abſatz 1 Nr. 7 ift zu beachten, daß jebt die 
Strafvorfchriften der Konkursordnung — in der Faſſung der Belanntmachung 
des Reichsſskanzlers vom 20. Mai 1898 (Reichs Geſetzblatt, S. 612 ff.) — 
88 239 ff. maßgebend, von den dort vorgejehenen Handlungen aber die unter: 
lafjene oder mangelhafte Führung der Handelsbücher ($ 239 Nr. 3, 4. $ 240 
Nr. 3) und die in $ 240 Nr. I, 4 aufgeführten Handlungen jowie der Tat: 
beftand des $ 244 nach dem englifchen Konkursrecht überhaupt nicht ftrafbar 
find, auch nach englifchem Recht die bloße Zahlungseinflellung für den Tat- 
beftand des Bankrotts nicht genügt, vielmehr ftet3 die Eröffnung des Konkurs: 
verfahrens erforderlich ift. Sm übrigen erfordert das englijche Recht bei 
Verheimlichung oder Beifeitefhaffung von Vermögensftücen ($ 239 Nr. 1), 
daß diefe einen Wert von mindejtens zehn Pfund Sterling (200 Mark) haben, 
außer bei der Verſchweigung oder Zurüchaltung von VBermögensjtücen dem 
Konkursvermwalter gegenüber — mobei es auf den Wert nicht anfommt — 
jowie ferner, daß die in $ 239 Nr. 1, 2 vorgejehenen Handlungen und 
die Berheimlichung, Vernichtung oder Veränderung von Handelsbüchern ($ 239 
Nr. 4 und 8 240 Nr. 3), ſoweit nicht diefe Handlungen dem Konfurs- 
verwalter gegenüber und ſomit erit nad Eröffnung des Konkursverfahrens 
begangen werden, nad) dem Antrag auf defjen Eröffnung oder in den leßten 
vier Monaten vor dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden find. Die in 
8 240 Nr. 2 vorgefehene Berfchleuderung von Waren oder Wertpapieren ift 
nad englifchem Rechte nur jtrafbar, wenn der Schuldner ein Handeldgewerbe 
betreibt und während der legten vier Monate vor dem Eröffnungsantrag oder 
dem Eröffnungsbeſchluß anders al3 im regelmäßigen Betrieb feines Gewerbes 
Waren oder Wertpapiere, die er auf Kredit entnommen und nicht bezahlt hat, 
verpfändet oder fonft darüber verfügt. Der Tatbejtand des 8 241 iſt nad 
englifchem Rechte nur ftrafbar, injoweit die Handlung fich zugleich als Beiſeite— 
Ihaffung von Vermögensftücen in Werte von mindeftens zehn Pfund Sterling 
(200 Mark) darjtellt und nad) oder in den lebten vier Monaten vor dem 
Eröffnungsantrag begangen worden ift. Wegen der in $ 242 erwähnten 



Nr. 38. 1907. 313 

Handlungen kann eine Auslieferung nur beanfprucht werden, wenn fie eine 
Teilnahme an einer Handlung de3 Gemeinfchuldners, wegen deren die Aus: 
(teferung ftattzufinden hätte, enthalten. Someit e3 nad) vorftehenden auf den 
Zeitpunkt anfommt, zu dem der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens 
gejtellt worden ift, iſt diefer Zeitpunkt erfichtlich zu machen und gleich den 
übrigen wejentlichen Tatbeftandsmerfmalen durch die BemweiSaufnahme feſtzu— 
ftellen. Iſt eine Eröffnung des Konfursverfahrens nicht erfolgt, fo hat der 
Antrag auf Auslieferung feine Ausficht auf Erfolg. 

6. Zu Artikel II Abf. 1 Nr. 10. Eine nah $ 235 des Gtraf- 
geſetzbuchs ftrafbare Entführung ift nach englifchem Nechte als Abduktion nur 
ftrafbar, wenn die entführte Perſon eine unverehelichte Frauensperfon unter 
16 fahren ift, und die nach $ 236 ftrafbare Entführung nur, wenn fie durch 
Gewalt begangen ift, oder wenn fie ohne Gewalt, aber in gemwinnfüchtiger 
Abficht erfolgt ift und die Entführte Vermögen befigt oder eine Erbjchaft zu 
erwarten hat. Der Tatbeſtand des 8 237 ift nad) englifhem Recht nur 
ftrafbar, wenn eine Srauensperfon unter 18 Jahren entführt wird, um zur 
Unzucht gebracht zu werden, oder wenn eine minderjährige Frauensperſon 
entführt wird, die Vermögen beſitzt oder eine Erbjchaft zu erwarten hat, und 
die Entführung in arglijtiger Weife (fraudulently) erfolgt. Jahr und Tag 
der Geburt oder wenigftend das Alter der Entführten und die fonft nach 
vorftehendem erforderten Merkmale des Tatbeftandes jind gleich den übrigen 
wejentlichen Tatiachen anzugeben und durch die Beweisaufnahme feftzuftellen. 
Die Nücjührung eines entjührten minderjährigen Mädchens ift nur durch 
zivilprogejjualifche Schritte des Vaters oder Vormundes (Antrag auf Erlaß 
eines Befehls zur Vorführung vor Gericht, eines fogenannten Writ of Habeas 
Corpus) herbeizuführen. Die Entführte pflegt dem Vater oder VBormund, der 
am beften jofort perſönlich vor dem englifchen Gericht erjcheint, übergeben zu 
werden, wenn fie nach gerichtlichem Ermefjen noch nicht die zur Erkenntnis 
ihrer Lage erforderliche Einficht befißt, was bei Mädchen bis zu 16 Jahren 
regelmäßig angenommen wird. 

7. Zu Artikel II Abſ. 2. Nach dem englifchen Außslieferungsrecht 
wird nicht nur, wer zu einer jtrafbaren Handlung anjtiftet oder Hilfe leiftet, 
fondern auch, wer nad, Begehung der jtraibaren Handlung Beiftand Teiftet 
(accessory after the fact), al3 Teilnehmer ebenjo wie der Täter ausgeliefert. 
Hiernach fann auch wegen Begünftigung und Hehlerei mit Beziehung auf 
eine der im Vertrag vorgefehenen Handlungen eine Auslieferung aus England 
nachgefucht werden. Zu bemerken ift, daß die Teilnahme der Ehefrau an 
ftrafbaren Handlungen ihres Ehemann nach englichem Necht nur dann ftrafbar 
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ift, wenn nachgemwiejen wird, daß fie die Handlungen unabhängig und unbe» 
einflußt von ihrem Ehemann vorgenommen hat. 

8. Zu Artikel V. Verjährung der Strafverfolgung oder Strafvoll- 
ftreefung tritt im Vereinigten Königreich im allgemeinen nicht ein. 

9. Zu Artifel VII. Da die ausgelieferte Perſon wegen anderer vor 
der Auslieferung verübter jtrajbarer Handlungen oder auf Grund anderer 
Tatſachen al3 derjenigen, wegen deren die Auslieferung erfolgt ift, nicht verfolgt 
werden darf, fi auch eine Erklärung der Großbritannifchen Regierung, daß 
fie zu folcher Verfolgung ihre Zuftimmung erteile, nach der Auslieferung 
regelmäßig nicht herbeiführen läßt, jo ift es zweckmäßig, daß alles, was gegen 
den DVerfolgten vorgebracht werden joll, vor Ausführung der Auslieferung bei 
der Großbritannifchen Regierung anhängig gemacht wird. 

10. Nah Ausführung der Auslieferung ift eine Verfolgung megeu 
anderer vor der Auslieferung verübter ftrafbarer Handlungen oder auf Grund 
anderer Tatjachen al3 derjenigen, wegen deren die Auslieferung erfolgt ift, 
nur zuläſſig: 

a) wenn der Befchuldigte nach dem Vereinigten Königreich zurück— 
geführt und feine Auslieferung von neuem bemilligt wird, oder 

b) wenn er Gelegenheit gehabt hat, nach dem Bereinigten Königreich 
zurüczufehren, und er jomit nicht mehr als Ausgelieferter :zu 
erachten tft. 

Zu a. Wird die Zurücdführung für angezeigt erachtet, fo muß der 
Ausgelieferte kurz vor Ablauf der Strafzeit nach dem Vereinigten Königreich 
zurückgefchafft werden. Die verfolgende Behörde hat dementjprechend unter 
Beifügung der mit dem neuen Auslieferungsantrag vorzulegenden Schriftftücke 
jobald wie möglich, mindeftens aber einen Monat vor Ablauf der Strafzeit, 
zu berichten. 

Zu b. Daß ein Ausgelieferter Gelegenheit zur Rückkehr nad) dem 
Vereinigten Königreich gehabt hat, ift nach einem mit der Großbritannifchen 
Regierung erzielten Einverſtändnis anzunehmen, wenn er das Gebiet des 
Deutjchen Reichs nicht binnen einen Monat rad Beendigung der fi an die 
Auslieferung anfchließenden Unterfuchung oder, im Falle der Verurteilung, 
nah Gntlaffung aus der Strafhaft verlaffen hat, obwohl er vor feiner 
Entlaffung darauf hingemwiefen worden ift, welche Folgen fein Verbleiben im 
Inland für ihn haben würde. Dem Ausgelieferten ift deshalb vorlommenden— 
fall3 vor feiner Entlaffung zu Protofoll zu eröffnen, daß er wegen der anderen 
vor feiner Auslieferung begangenen ftrafbaren Handlungen gleichfalls zur 
Verantwortung gezogen werden würde, wenn er nach Beendigung der fich an 
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die Auslieferung anfchließenden Unterfuchung oder, im Falle der Verurteilung, 
nah Entlafjung aus der Strafhaft fich einen Monat lang auf freiem Fuße 
befunden hat und danach im Gebiete des Deutjchen Reichs betroffen werden 
follte, oder wenn er auch vorher nach Verlafjen Deutjchlands dahin zurück— 
gelehrt ift. 

11. In Anfehung der Urkunden, die nach Artikel VIII bis XI mit 
dem Antrag auf Auslieferung vorzulegen find, ift folgendes zu 
beachten: 

12, Falls es fih um die Auslieferung einer bereit3 verurteilten 
Perjon handelt, muß die beizubringende Ausfertigung oder beglaubigte Abfchrift 
des Urteils ($ 12 Abſatz 1) den zu Grunde liegenden Sachverhalt Elar erkennen 
lafjen. Someit dies nicht der Fall ift, muß eine kurze Darftellung des Sad): 
verhalt3 beigefügt werden; wegen der fchwurgerichtlichen Urteile vgl. außerdem 
5 12 Abf.1 Sag 3. Im Übrigen muß unter der Ausfertigung oder der beglaubigten 
Abjchrift des Urteils befcheinigt werden, daß die Hauptverhandlung in Anweſenheit 
des Angeklagten ftattge'unden hat und daß das Urteil rechtskräftig geworden ift. 

13. Hat die Hauptverhandlung in Abwejenheit des Angeklagten ftatt: 
gefunden, oder ift das Urteil noch nicht rechtskräftig geworden, fo ift zu ver- 
fahren, wie wenn es ſich um die Auslieferung einer noch in Unterfuchung 
befangenen Perfon handelt. 

14. Handelt e3 fi) um die Auslieferung einer nod in Unter- 
Juhung befangenen Perſon, jo find nad) Artitel VIII Abjab 2 ein 
Haftbefehl und Beweife beizubringen. 

15. Der Haftbefehl (vgl. SS 13 bis 21) darf fein früheres Datum 
tragen al3 das des Tages, an dem die lebte Zeugenausfage ftattgefunden hat. 
Auh muß er in den Fällen des Artikel II Abjag 1 Nr. 6, 7, 10, Abjat 2 
die Umftände angeben, die nach englifchem echt zum Tatbeftand der Straftat 
gehören. Er kann in Urſchrift, Ausfertigung oder beglaubigter Abfchrift ein- 
gereicht werden. Die Ausfertigung oder beglaubigte Abjchrijt ijt von einem 
Richter zu vollziehen. 

16. Die beizubringenden Beweiſe müfjen nach Artitel VIII Abjat 2 
und Artikel X genügen, um nach englifchem Recht, falls die Handlung auf 
britifchem Gebiet begangen worden wäre, die Verhaftung des Befchuldigten 
und die Verweiſung des Ergriffenen zur Hauptunterfuchung zu rechtfertigen. 
Es müfjen ſich daher aus den Beweifen die Umftände ergeben, die nad) 
englifchem Necht zum Zatbeftande der Straftat gehören (vgl. das zu Artikel II 
Abjag 1 Nr. 6, 7, 10 Abjag 2 Bemerfte), 
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17. Hinfichtlic) der Bemweisftüce ift folgendes genau zu beachten: 
18. Ausjagen von Zeugen und Sadhverftändigen fommen 

in dem Vereinigten Königreich zur Belaftung des Angefchuldigten regelmäßig 
nur in Betracht, wenn eine Beeidigung der Zeugen und Sachverftändigen 
jtattgefunden hat. Dienfteidliche Verficherungen oder Berufungen auf einen 
früher in derjelben Sache oder im allgemeinen geleijteten Eid find nicht aus: 
reichend, vielmehr ift jeder Zeuge oder Sachverftändige bei jeder VBernehmung 
zu beeidigen. Wenn der Beweis für wefentliche Tatſachen nicht anders als 
durch die Ausfagen von Mitbefchuldigten oder von Perfonen erbracht werden 
fann, die nad) $ 56 der Strafprozekordnung unbeeidigt zu vernehmen find, 
jo können ausnahmsweife auch ſolche unbeeidigte Ausſagen mit vorgelegt 
werden. 

19. Das Zeugnis von Eheleuten gegeneinander ift nach englifchem Hecht 
nur ausnahmsweiſe — fo, wenn es fich um körperliche Mißhandlungen handelt 

— zuläſſig. 
20. Die Ausſage eines Zeugen wird in dem Vereinigten Königreich 

nur inſoweit berückſichtigt, als ſie auf Grund der eigenen ſinnlichen Wahr: 
nehmung des Zeugen erfolgt iſt. Der Beweis durch Zeugen, deren Ausſagen 
auf Mitteilung anderer Perſonen oder auf Hörenſagen beruhen, iſt nach 
engliſchem Geſetz unzuläſſig. Es empfiehlt ſich daher, derartige Ausſagen aus 
den Beweisverhandlungen fortzulaſſen. Auch iſt die Ausſage der Zeugen 
möglichſt knapp wiederzugeben. 

21. Schriftſtücke, die als Beweismittel dienen ſollen, ſind von dem 
Zeugen, in deſſen Händen ſie ſich befinden, bei ſeiner Vernehmung mit der 
Angabe, wie ſie in ſeinen Beſitz gelangt ſind, vorzulegen. Befinden ſich die 
Schriftſtücke bereits in den Akten oder ſonſt in gerichtlichem Gewahrſam, ſo 
find fie dem Zeugen oder Sachverſtändigen, der darüber ausſagt, bei feiner 
Vernehmung vom Richter vorzulegen. Handelt e3 ſich um eine größere Anzahl 
von Schriftftücen, fo empfiehlt es fich, fie mit Nummern zu verjehen und in 
den Zeugenausfagen auf die Nummern zu verweilen. Vermag ein Zeuge 
nicht anzugeben, ob ein ihm oder von ihm vorgelegtes Schriftjtiid von deſſen 
angeblichem Urheber herrührt, jo ift über diefe Frage ein weiterer Zeuge zu 
vernehmen, der die Schriftzüge des angeblichen Urhebers fennt Dasſelbe hat 
in Anfehung der Schriftitüce zu gefchehen, die einem Sachverftändigen als 
Unterlage für fein Gutachten vorgelegt werden, und auf die er fich in feinem 
Gutachten bezieht. 

22. Soll eine Abbildung oder Perfonenbefhreibung als 
Beweismittel für die Feſtſtellung der Perfönlichkeit des Verfolgten dienen, jo 
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muß ein Zeuge, dem oder von dem fie bei feiner Vernehmung vorgelegt wird, 
eidlich befunden, daß er den ihm befannten Verfolgten in der Abbildung oder 
Beichreibung erfennt. 

23. Die Zeugenausfagen und Gutachten find in beglaubigter Abjchrift 
beizubringen. Sie find ohne Freilaffung von Zmwifchenräumen hintereinander 
abzufchreiben; die einzelnen Bogen find miteinander durch Schnur und Siegel 
zu verbinden. Am Schluffe der Gefamtabjchrift ift von dem Richter folgendes 
zu beſcheinigen: 

„sch befcheinige hiermit, daß die im vorftehenden enthaltene Abfchrift 
eine richtige Abfchrift der eidlichen Zeugenausfagen (Gutachten) ift, 
auf Grund deren am (Tag des Haftbefehls) ein Haftbefehl gegen 

‚ den (Name des Berfolgten) wegen (Bezeichnung der Tat) erlaffen 
worden ift.“ 

Diefe Beicheinigung ift bei Zeugenausfagen und Gutachten, die aus: 
nahmsweife erſt nach Erlaß de3 Haftbefehls abgegeben werden, dahin zu ändern, 
daß Hinter den Worten „auf Grund deren“ fortgefahren wird: 

„Mt OEM 2.0.00 gegen den ..... WEN...» » » erlajjene 
Haftbefehl beftätigt wird.“ 

24. Befinden ſich unter den Beweiſen unbeeidigte Zeugenausfagen, fo ift 
ferner zu befcheinigen, daß die Vereidigung nach der einfchlägigen Beftimmung 
der deutfchen Strafprogeßordnung, deren Wortlaut mitzuteilen ift, nicht erfolgen 
darf, daß aber in Gemäßheit des gleichfall® wörtlich anzuführenden $ 260 
der Strafprozeßordnung von dem deutjchen Gericht auch die umbeeidigten Aus: 
jagen der vernommenen Perſonen bei der Entjcheidung über das Ergebnis der 
Beweiaufnahme würden berückjichtigt werden fünnen. Entjprechend ift zu ver- 
fahren, wenn fich unter den Beweijen Ausfagen von Mitbejchuldigten befinden. 

25. Befinden ſich unter den Beweiſen Vernehmungsprotofolle, die nicht 
in Deutjchland aufgenommen worden find, fo iſt, fofern fich dies nicht bereits 
aus den Protofollen ergibt, am Schlufje der Gejamtabjchrift bejonders zu 
befcheinigen, daß die Vernehmung auf Erfuchen einer deutfchen Behörde erfolgt ift. 

26. Bon den Schrijtftücten, auf die Zeugen und Sadjverftändige bei ihrer 
Vernehmung Bezug nehmen, fann, wenn es fich um kurze Urkunden handelt, 
Abfchriit in das Vernehmungsprotofoll aufgenommen werden. Gejchieht dies 
nicht, jo ift von ihnen eine beglaubigte Abjchrift beizubringen. Die Abjchrift 
hat die Schrijtftüce, wenn fie mit Nummern verjehen find (vgl. Abſ. 21), in 
der Reihenfolge der Nummern, fonft aber in der Reihenfolge, in der fie in 
den Zeugenausjfagen oder Gutachten erwähnt werden, wiederzugeben. Die 

; 63 



318 Nr. 38. 1907. 

Schriftftücde find ohne Freilaſſung von Zmwifchenräumen hintereinander abzu- 
jchreiben; die einzelnen Bogen find miteinander durch Schnur und Siegel zu 
verbinden. Am Schluffe der Gefamtabfchrift ift von dem Richter folgendes 
zu bejcheinigen: 

„Ich bejcheinige hiermit, daß die vorftehenden mit 1, 2 uſw. be- 
zeichneten Abjchriiten richtige Abjchriften der Schriftitüce find, die 
den Zeugen (Sadjverftändigen) A, B ufm. bei ihrer (nad) Ort und 
Tag näher zu bezeichnenden) Vernehmung in der Strafiache gegen 
den wegen (Bezeichnung der Tat) verfolgten (Name des Berfolgten) 
vorgelegen haben und daß fich die Ausjagen der Zeugen (Sachver— 
ftändigen) auf diefe Schriftjtüce beziehen.“ 

27. Die Überfendung der Schriftftücke felbft, auf die von Zeugen oder 
Sachverſtändigen Bezug genommen ift, empfiehlt fich im allgemeinen nur, wenn 
fie befonders umfangreich find. Werden fie überfandt, fo find fie, wenn fie 
mit Nummern verjehen find (vgl. Abf. 21), in der Reihenfolge der Nummern, 
fonft aber in der Reihenfolge, in der fie in den Zeugenausfagen oder Gut— 
achten erwähnt werden, mit einander durch Schnur und Siegel zu verbinden, 
Sodann ift von dem Richter folgendes zu befcheinigen: 

„sch bejcheinige hiermit, daß die beigehefteten, mit 1, 2 uſw. be- 
zeichneten Schriftjtüce diejenigen Schriftftüce find, die den Zeugen 
(Sadjverftändigen) A, B uſw. bei ihrer (nach Ort und Tag näher 
zu bezeichnenden) Bernehmung in der Straffache gegen den wegen 
(Bezeichnung der Tat) verfolgten (Name des Berfolgten) vorgelegen 
haben, und daß fich die Ausfagen der Zeugen (Sachverftändigen) 
auf diefe Schriftftücte beziehen.” 

28. Unter einer Abbildung oder Bejchreibung des Berfolgten, auf die 
von Zeugen Bezug genommen ift, hat der Nichter folgendes zu befcheinigen: 

„sch befcheinige hiermit, daß die vorftehende Abbildung (Beichreibung) 
des (Name des Lerfolgten) den Zeugen A, B ufw. bei ihrer (nad) 
Ort und Tag näher zu bezeichnenden) Vernehmung vorgelegen hat 
und daß ſich deren Ausfage darauf bezieht.“ 

29. Jede der vorjtehend erwähnten Beicheinigungen muß den Ort und 
Tag ihrer Ausftellung angeben und mit der Unterfchrift des Richters unter 
Bezeichnung jeiner Amtsftellung und mit dem Gerichtsfiegel verjehen jein. 

30. Soll ein Beweis durch die Ausſage eines in dem Vereinigten König- 
reich befindlichen, noch nicht vernommenen Zeugen erbracht werden, fo erfolgt 
dejien Vernehmung durch den mit der Prüfung des Auslieferungsantrags be: 
faßten britifchen Hichter nicht von Amts wegen, wohl aber auf Erjuchen. Es 
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ift in ſolchem Falle mit dein Bericht, womit die Auslieferung nachgefucht wird, 
ein Erjuchungsfchreiben. vorzulegen, das an das zuftändige britifche Gericht zu 
richten if. Eines Erfuchungsjchreibend bedarf e3 nur dann nicht, wenn eine 
in dem Bereinigten Königreich befindliche Perjon lediglich zur Feitftellung der 
Perfönlichkeit des Ergriffenen vernommen werden foll. 

31. Ob Perfonen, welche die Identität des Ergrifjenen feftftellen 
fÖnnen, in dem Vereinigten Königreiche vorhanden oder ob zuverläffige im 
Inlande wohnhafte Perfonen bereit find, nötigenfall3 zur Feſtſtellung der 
Identität des Verfolgten vor dem englischen Gericht zu erfcheinen, ift bei der 
Sammlung der Bemeife alsbald feftzuftellen. Die Namen diefer Perfonen find 
in dem Berichte, mit dem die Auslieferung nachgefucht wird, unter genauer 
Angabe ihrer Adreſſe mitzuteilen. 

32. Die vorläufige Feſtnahme des BVerfolgten ift im Vertrage nicht 
vorgefehen; fie kann indes ermwirft werden. In dieſer Hinficht ift folgendes 
zu beachten: 

33. Ein Antrag auf Herbeiführung der vorläufigen Feſtnahme iſt in der 
Negel nicht zu jtellen, wenn der Berfolgte in dem Vereinigten Königreich 
anfällig oder ſonſt der Flucht von dort nicht unmittelbar verdächtig ift. Aus: 
nahmsweije fann aber auch in folchen Fällen aus befonderen Gründen, z. B. 
wegen Gefahr der Verdunfelung des Tatbeftandes oder der Beifeitefchaffung 
bedeutender Werte, die vorläufige Feſtnahme nachgejucht werden. 

34. Der Antrag auf Herbeiführung der vorläufigen Feitnahme ift vegel- 
mäßig bei dem Juſtizminiſterium zu ftellen. Anders ift nur dann zn verfahren, 
wenn ein Anhalt dafür vorliegt, dab der Verfolgte fich auf der Flucht nach einem 
beſtimmten Orte in dem Vereinigten Königreich wendet oder gewandt hat, und 
die Gefahr bejteht, daß jeine Spur verloren geht. Das Erſuchen um Herbeiführung 
der vorläufigen Feſtnahme ift alsdann unter Hervorhebung der in Betracht 
fommenden Umjtände unmittelbar an dasjenige Kaiferliche Konfulat zu richten, in 
defjen Bezirke der Berfolgte vermutet wird. Dem Kaiferlihen Generalfonful 
in London ift gleichzeitig mitzuteilen, daß ein ſolches Erjuchen geftellt und an 
welches Konjulat es gerichtet worden ift; diefe Mlitteilung hat, wenn das 
Erfuchen telegraphifch geftellt war, gleichfalls telegraphifch zu erfolgen. An 
das Generalfonjulat in London ift das Erjuchen ausschließlich, zu richten, wenn 
der verfolgenden Behörde das örtlich zuftändige Konſulat nicht befannt ift. 
Bol. übrigens auch die Bel. vom 6. uni 1904, betreffend vorläufige Feſt— 
nahme in England verfolgter Verbrecher (Regierungs-Blatt — Amtliche Beilage — 
von 1904. Nr. 30, ©. 146.). 

63* 
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35. Der Antrag auf Herbeiführung der vorläufigen Feſtnahme muß 
erkennen lafjen: 

a) daß in Deutfchland ein rechtsfräftiges Urteil gegen den Verfolgten 
ergangen oder ein gerichtlicher Haftbefehl gegen ihn bereit3 er- 
lafjen ift; 

b) daß die Stellung des Auslieferungsantragd beabfichtigt wird. 
Außerdein muß die dem Berfolgten zur Laft gelegte ftrafbare Handlung an- 
geführt und der Tatbeftand kurz mitgeteilt werden. In den Fällen des Ar: 
tifel IT Abſatz 1 Nr. 6, 7, 10 Abſaß 2 muß erfichtlich jein, daß auch nach 
englifchem Recht eine ftrafbare Handlung vorliegt. Endlich find dem Antrag 
auf Herbeiführung der vorläufigen Feſtnahme, fomweit möglich, eine Abbildung 
des Verfolgten aus neuerer Zeit, eine Bejchreibung feiner Perjon und etwaige 
von ihm herrührende Schreiben, aus denen fich fein Verbleib ergibt, nebjt den 
dazu gehörigen Umfchlägen beizufügen. (Vgl. $ 11 Abſatz 3.). Auch em- 
pfiehlt fich die Benennung von Identitätszeugen (vgl. Abſatz 31). 

36. Sobald die Herbeiführung der vorläufigen Feſtnahme nachgejucht 
worden ift, hat die verfolgende Behörde zu prüfen, ob die zur Begründung 
des Auslieferungsantrags in dem Vereinigten Königreich beizubringenden Be— 
weiſe fchon vollftändig vorliegen, und, fomweit dies nicht der Fall ift, für ihre 
Erhebung ohne Verzug Sorge zn tragen. Bon der Herftellung oder Vor: 
legung beglaubigter Abfchriften der Beweiſe kann jedoch abgefehen werden, 
folange fein bejtimmter Anhaltspunkt dafür vorliegt, daß fich der Verfolgte in 
dem Vereinigten Königreich aufhält. 

37. Iſt die vorläufige Feſtnahme erfolgt, fo find die Schriftftücke, die 
mit dem Auslieferungsantrag beigebracht werden müflen, in gehörig beglaubigter 
Form dem Auftizminifterium fofort einzureichen. Liegt das Beweismaterial 
noch nicht vollftändig vor, jo ift jedenfall unverzüglich unter Vorlegung des 
gegen den Verfolgten erlaffenen Haftbeiehl® und mindeftens einer Beweis: 
verhandlung die Auslieferung zu beantragen und fodann für die nachträgliche 
Beibringung des übrigen Beweismateriald in der Weife Sorge zu tragen, 
daß binnen 14 Tagen nach der vorläufigen Feſtnahme das bi dahin fertig: 
geftellte Beweismaterial und tunlichft binnen weiteren 14 Tagen das nod 
ausftehende Beweismatetial dem Auftizminifterium vorgelegt wird. 

38. Nach Artikel XII des Vertrags wird der Ergriffene wieder in 
Freiheit gefeßt, wenn nicht binnen zwei Monaten von dem Tage feiner 
Ergreifung ab die zur Auslieferung genügenden Beweife beigebracht werden. 
Auf die Feithaltung einer vorläufig feftgenommenen Perjon bi8 zum Ablaufe 
diefer Friſt ift jedoch nicht zu rechnen. 
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39. Zu Artikel XIV. Die Koften der Feſtnahme, des Unterhalts 
und der Beförderung des Auszuliefernden bis zur Einfchiffung, die regelmäßig 
in London erfolgt, trägt daS Vereinigte Königreich. Nach einer Vereinbarung 
mit der Großbritannifchen Aegierung wird die Auslieferung in der Regel fo 
zur Ausführung gebracht, daß die auszuliefernden Perfonen durch britifche 
Polizeibeamte gegen Erftattung der hierdurch entjtehenden Koften von London 
nah Hamburg geführt werden. Wenn ausnahmsweife die Abholung des 
Auszuliefernden von London durch deutiche Polizeibeamte erwünſcht ift, jo ift 
dies im Bericht wegen Herbeiführung der Auslieferung mitzuteilen. 

40. Nah Artikel XV des Vertrags kommen defjen Beitimmungen 
auch dann zur Anwendung, wenn die Auslieferung aus einer britifchen 
Kolonie oder auswärtigen Beſitzung nachgefucht werden fol. Wird 
in folchen Fällen die vorläufige SFeftnahme des Verfolgten für erforderlich 
oder wünſchenswert erachtet, jo ift mit tunlichfter Befchleunigung, nötigenfalls 
telegraphifch, an das AYuftizminifterium zu berichten. An die in den Kolonien 
und auswärtigen Bejigungen angejftellten Konjuln oder an die britifchen 
Behörden dafelbft haben die Juſtizbehörden derartige Erjuchen nicht zu richten. 

8 40. 

Stalien. 

1. Maßgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem Reich und Italien 
vom 31. Oftober 1871 (Reichs-Geſetzblatt ©. 446 ff.) 

2. Zu Artikel 1 Ziffer 9 des Auslieferungsvertrags ift zu beachten, daß 
unter exeitation à la debauche nicht nur Kuppelei im Sinne des deutfchen 
Strafgefegbuchs, jondern jede ftrafbare Verleitung zur Unzucht zu verftehen 
und auf Grund diefer Beitimmung z. B. die Auslieferung wegen Vornahme 
unzüichtiger Handlungen mit Kindern bewilligt ift. 

3. Aur Grund von Artikel 1 Ziffer 11 und 12 des Vertrags findet die 
Auslieferung wegen Diebftahls, Unterfchlagung und Betrugs auch dann ftatt, 
wenn mehrere Straftaten diefer Art begangen find nnd der Wert des Gegen- 
ſtandes zwar in jedem einzelnen Falle den Betrag von 1000 Franken nicht 
erreicht, der Gefamtwert aber diejen Betrag überfteigt. 

4. Außer wegen der in Artikel 1 des Betrags aufgeführten Straftaten 
findet die Auslieferung auf Grund von Gegenfeitigfeitserflärungen auch wegen 
der nachftehend bezeichneten jtrafbaren Handlungen ftatt, fofern diefe nach der 
Geſetzgebung beider Teile mit Strafe bedroht find: 

1. wegen TFeilhaltung, Ausftellung oder Verbreitung von unzüchtigen 
Schriften, Abbildungen, Darftellungen oder jonftigen Gegenftänden; 
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2. wegen Berhehlung von Sachen, die durch ein im Artikel 1 des 
Auslieferungsvertrags aufgeführtes Verbrechen oder Bergehen erlangt 
find; und wegen Beiftandes, der dem Täter oder dem Teilnehmer 
an einem dieler Verbrechen oder Vergehen nach defjen Begehung 
geleiftet ift; 

3. wegen Nötigung ($ 240 des deutjchen Strafgeſetzbuchs, Artikel 154 
Abfa 1 des italienischen Strafgeſetzbuchs). 

5. Nach Artikel 7 iſt neben der Urteilsausfertigung oder dem Haftbefehl 
(vgl. 88 12 ff.) die Einreichung einer Perjonalbejchreibung des BVerfolgten 
erforderlich und find fonftige zur Feftitellung der Identität geeignete Angaben 
zu machen. 

6. Nach Artifel 8 kann die vorläufige Feitnahme des Berfolgten 
regelmäßig nur im diplomatischen Wege (vgl. jedoch Abjat 7) beantragt werben. 
Der Antrag muß fi auf das Vorhandenſein eines Strafurteil® oder eines 
Haftbefehls gründen; der an das Juſtizminiſterium zu erftattende Bericht ($ 23) 
hat fich demnach, über dieſen Punkt auszulafien. 

7, Nur in Fällen, welche einer befonderen Beichleunigung bedürfen, ift 
e3 den diesjeitigen Suftizbehörden nach Maßgabe der Bek. vom 5. Februar 1892, 
betr. die vorläufige Feitnahme nach Stalien entflohener Verbrecher, (Regierungs: 
Blatt S. 19) geftattet, das Erfuchen um vorläufige Feitnahme unmittelbar an 
die zuftändige deutſche Kaiferliche Konjulatsbehörde in Italien zu richten. 

8. Die vorläufige Feithaltung fann nicht länger als zwanzig Tage dauern. 
9. Die Koften der Feſtnahme, des Unterhalt und des Transports des 

Auszuliefernden bis zur italienischen Grenze trägt Italien. 

g 41. 
Japan. 

1. Bis zum Inkrafttreten der vorbehaltenen beſonderen Vereinbarung über 
Auslieferung bleibt Nr. 2 des Protokolls zu dem Konſularvertrage vom 
4. April 1896 (Reichs-Geſetzblatt S. 742) maßgebend. 

2. Die Anträge auf vorläufige Feitnahme und Auslieferung find im 
diplomatischen Wege zu ftellen; es ijt deshalb in jedem Falle unter Beifügung 
der entiprechenden Urkunden zu berichten (vgl. 88 9, 12 ff., 23). 

g 42. 
Zuremburg. 

1. Maßgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem Reich und 
Luremburg vom 9. März 1876 (Reichs-Geſetzblatt ©. 223 ff.). 
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2. Bemerft wird: 

Zu Artikel 1 Ziffer 11 des Vertrags: Als Notzucht wird nach Artikel 375 
und 377 des Iuremburgifchen Strafgefegbuchd auch der Tatbeftand der Blut- 
Schande behandelt, fall3 dabei Gemalttätigkeiten, fchmwere Drohungen, Lift oder 
Kunftgriffe angewendet oder das Verbrechen gegen eine Perſon verübt ift, 
die ihre Zuftimmung frei zu geben oder Widerftand zu leijten außer: 
jtande war. 

Zu Artikel 1 Ziffer 18 und Artikel 2: der Verſuch des Betrugs ift in 
Luremburg nicht ftrafbar; die Auslieferung wegen dieſes Vergehens kann daher 
nicht beantragt werden. 

Zu Artikel 7: Die Strafvollftredung verjährt, falls auf kriminelle Strafen 
im Sinne des luxemburgiſchen Strafgeſetzbuchs (Zuchthausftrafe von mindejtens 
fünf jahren) erkannt ift, in zwanzig ‘jahren, ſalls auf Gefängnisjtrafe über 
prei Jahre erfannt ift, in zehn Jahren, und wenn die Gefängnisftrafe weniger 
beträgt, in fünf Jahren, Die Unterbrechung erfolgt nur durch Berhaftung. 
Die Strafverfolgung verjährt wegen Verbrechen in zehn Jahren, wegen Ver— 
gehen in drei Jahren; die Verjährung wird nur durch Unterfuchungs- oder 
Berfolgungshandlungen (actes d’instruetion ou de poursuite), alſo weſentlich 
richterliche Handlungen unterbrochen. 

Artikel 8 gibt an, welche Urkunden zur Stellung des Auslieferungsantrags 
erforderlich find (vgl. 88 12 ff.). 

3. Die vorläufige Feſtnahme kann von der verfolgenden Behörde 
im Wege des unmittelbaren Gejchäftsverfehrs bei der zuftändigen luremburgifchen 
Behörde beantragt werden unter Berufung darauf, daß ein Strafurteil oder 
ein Haftbefehl gegen den Verfolgten ergangen ift. Zuftändige Behörden find 
der Unterfuchungsrichter desjenigen Ortes, an welchem der Verfolgte betroffen 
werden fann, oder fall3 der verfolgenden Behörde der Aufenthalt des Verfolgten 
in Luremburg nicht befannt ift, der Generalprofurator in Luremburg (Art. 9 
des Bertrages). 

4. Die vorläufige Feithaltung dauert höchftens fünfzehn Tage (Artikel 9). 
Die Einfendung der zur GEtellung des Auslieferungsantrags erforderlichen 
Urkunden ift deshalb, fall die vorläufige Feſtnahme erfolgt oder beantragt 
ift, vorzugsweiſe zu bejchleunigen. 

5. Die Koften der Feitnahme, des Unterhalts und des Transports des 
Auszuliefernden bis zur deutfchen Grenze trägt Luremburg. 
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g 48, 
Niederlande. 

1. Maßgebend für die Auslieferung zwifchen dem Deutjchen Reich und 
den Niederlanden ſowie den niederländifchen Kolonien ift der Vertrag vom 
31. Dezember 1896 (Reichs-Geſetzblatt 1897. ©. 731). 

2. Bemerft wird: 
Zu Artikel 1 Ziffer 24 des Vertrags: Artikel 326 des niederländifchen 

Str.G.B. lautet in Überfegung: „Wer in der Abficht, fi oder einem 
anderen einen widerrechtlichen Vorteil zu verfchaffen, durch Annahme eines 
faljchen Namens oder einer faljchen Eigenfchaft oder durch liftige Kunftgriffe 
oder durch ein Lügengemwebe jemanden zur Herausgabe einer Sache oder Ein: 
gehung einer Schuld oder Aufhebung einer Forderung bewegt, wird wegen 
Betrugs mit Gefängnis bis zu drei Jahren beftraft.“ Hiernach genügt nicht 
ein bloßes Vorjpiegeln einer faljchen oder Unterdrücen einer wahren Tat: 
fache, vielmehr find liftige Kunftgriffe oder ein Lügengewebe erforderlich, 
welches geeignet ift, auch verftändige, umfichtige Perfonen zu täufhen Der 
Haftbefehl muß diefe Tatjachen erfichtlich machen. Bezieht fich der Betrug 
auf die Aufhebung einer Forderung, jo müfjen die Kunftgriffe uſw. das Er: 
löfchen der Forderung durch einen Akt der getäufchten Perfon zur Folge 
haben; die Unmöglichkeit, die Schuld beizutreiben, ift nicht ausreichend zum 
Tatbeftande des Betrugs. 

Zu Artikel 1 Ziffer 27 des Vertrags: Zum Tatbeftande des betrüg- 
lihen Bantrott3 gehört, daß das gerichtliche Konkursverfahren eröffnet ift. 
Eine beglaubigte Abjchrift des Beſchluſſes über die Eröffnung des gericht: 
lichen Konkursverfahrens ift indeflen nur dann einzureichen, wenn das Urteil, 
auf Grund deijen die Auslieferung erfolge ſoll, feine Angaben über die 
Tatſache und über den Zeitpunkt der Konfurseröffnung enthält. Angaben 
hierüber find in den Haftbefehl aufzunehmen, wenn die Auslieferung einer 
noch nicht verurteilten Perfon beantragt wird. 

3. Welche Urkunden zur Stellung des Auslieferungantrags erforderlich 
find, ergibt Artikel 7 des Vertrags (vgl. SS 12 FF). Alle Urkunden, welche 
der niederländiichen Regierung mitgeteilt werden, find mit lateinifchen 
Schriftzeichen zu fchreiben. Vgl. das Aundfchreiben an die Gerichte und 
Staatsanwälte vom 13. Juli 1881. 

4. Über die Behandlung von Erfuchen um vorläufige Feitnahme eines 
Verfolgen vgl. die Bel. vom 28. uni 1899 (Reichs-Geſetzblatt S. 473) 
und das dort veröffentlichte Verzeichnis der Behörden der Niederlande, bei 
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welchen die vorläufige Feitnahme zur Sicherung einer Auslieferung von 
deutfchen Behörden unmittelbar beantragt werden kann. 

5. Über die im Strafverfahren zuläffige Beichlagnahme von Gegen- 
ftänden, welche ſich in den Niederlanden befinden, vgl. die Bel. vom 
3. Juni 1896 (Regierungs-Blatt S. 129). 

6. Die Koften der Feſtnahme, des Unterhalt3 und des Transports des 
Anszuliefernden bis zur deutfchen Grenze tragen die Niederlande, 

S 44, 

Norwegen. 

1. Maßgebend find der Auslieferungsvertrag zwijchen dem Reich und 
Schweden und Norwegen vom 19. Januar 1878 (Reichs-Geſetzblatt S. 110 ff.) 
und der Zufaßvertrag zwiichen dem Neid) und Norwegen zu diefem Bertrage 
vom 7. März 1907 (Neich8-Gejehblatt S. 239 ff.). 

2. Die vorläufige Feitnahme fann nur auf Grund eines gegen den 
Flüchtigen bereits ergangenen Ctrafurteil3 oder Haftbefehl8 und regelmäßig 
nur im diplomatischen Wege (SS 9, 23), in dringenden Fällen jedoch aud) 
auf unmittelbares Erſuchen der zuftändigen Behörde ($ 24) beantragt werden 
(Artikel 9 des Vertrages, Artifel 3 des Zufagvertrages). 

S 45. 

Ofterreich- Ungarn. 

1. Maßgebend ift im Auslieferungsverfehr mit Ofterreich der Beichluß 
der Deutfchen Bundesverfammlung vom 26. Januar 1854 wegen gegen: 
feitiger Auslieferung gemeiner Verbrecher. (Vgl. die Belanntmachungen vom 
21. Oftober 1854 und vom 6. Dezember 1854 — Raabe Bd. 5 ©. 500 —). 

Die ungarijche Regierung betrachtet den Vertrag zwar als nicht ver- 
bindlich, beachtet ihn aber unter Vorausjegung der Gegenfeitigfeit tatjächlich, 
infofern nad) dem Bertrag ausländifche nichtpolitifche Verbrecher ausgeliefert 
werden follen. 

2. Über die Frage, inwieweit im Außslieferungsverfehr zmwifchen ‘dem 
Reich und Ofterreich von den Grundfägen der Spezialität auszugehen ift, vgl. 
die Bel. vom 30. Januar 1900 (Negierungs-Blatt ©. 97). 

3. Bemerft wird, daß der Bundesbeichluß vom 18. Auguft 1836 (Haabe 
Bd. 2 ©. 522) bezüglich. der Auslieferung politifcher Verbrecher nicht mehr 

64 
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al3 in Kraft befindlich erachtet wird, die Auslieferung alfo nur megen ge 
meiner Verbrechen und Vergehen beanjprucht werden fann. Die Beftimmung, 
wonach die Auslieferungspflicht jolche Perfonen umfaßt, die von einem Gericht 
desjenigen Staates, in welchem oder gegen welchen das Verbrechen oder 
Vergehen begangen worden, verurteilt uſw. find, ift dahin ausgelegt worden, 
daß darunter alle ftrafbaren Handlungen gemeint find, wegen deren im In— 
lande eine Strafverfolgung jtattfinden kann, alfo auch folche, welche im Aus- 
(ande begangen find, wenn wegen derfelben ein Strafverfahren im Inlande 
ſchwebt. 

4. Nach Artikel IV des im Abſatz 1 genannten Beſchluſſes können die 
diesſeitigen Behörden die öſterreichiſche Behörde, in deren Bezirk ſich der Verfolgte 
befindet, unmittelbar um die Auslieferung erſuchen. Im Verkehr mit Ungarn 
iſt jedoch ſtets die Vermittlung des Juſtizminiſteriums nachzuſuchen. Wenn 
auch die Beifügung einer Urteilsausfertigung oder eines Haftbefehls in dem 
Bundesſchluſſe nicht erwähnt wird, ſo iſt ſie doch zweckmäßig, da auf dieſe 
Weiſe am einfachſten die im Artikel IV Abja 2 erſorderten Angaben über 
die jtrafbare Handlung, wegen welcher die Auslieferung nachgefucht wird, erbracht 
werden (vgl. SS 12 ff.). 

5. Die vorläufige Feftnahme von * Oſterreich geflüchteten Perſonen 
kann, da zwiſchen den diesſeitigen und öſterreichiſchen Behörden der unmittel— 
bare Geſchäftsverkehr zuläſſig iſt, ebenfalls unter Berufung auf den erlaſſenen gericht: 
lichen Haftbefehl durch ein unmittelbar zu überſendendes Erſuchungsſchreiben 
beantragt werden (vgl. 5 41 der Bel. vom 6. Dezember 1905, betr. Die 
Erſuchen der Yuftigbehörden nach dem Auslande, ſoweit fie nicht auf Aus: 
lieferung oder Feftnahme gerichtet find (Negierungs-Blatt ©. 303). Ein 
Verzeichnis der Gerichte in den im Öfterreichifchen Reichsrat vertretenen König: 
reihen und Ländern ift in Nr. 26 des Zentr.-Bl, für das Deutfche Reich 
vom 29. Juni 1883 abgedrudt). 

6. Die Koften, welche durch die Feftnahme, den Aufenthalt und den 
Iransport des Auszuliefernden entftehen, find der öfterreichifchen oder ungarifchen 
Behörde nach Artikel VI des Befchluffes von der diesfeitigen Behörde zu 
erjtatten. 

7. Nach einer von der Kaiferlich und Königlich öfterreichifch-ungarifchen 
Regierung abgegebenen Erklärung ift, auch wenn die Perfön, deren vorläufige 
Fe ſtnahme und Auslieferung erwirkt werden ſoll, ſich in Bosnien oder in 
der Herzegowina aufhält, in Gemäßheit des Vundesbeſchluffes vom 26. Januar 
1854 zu verfahren. 
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8 46. 

Schweden. 

1. Maßgebend ift der Auslteferungsvertrag zwifchen dem Weich und 
Schweden und Norwegen vom 19. Januar 1878 (Reichs-Geſetzblatt S. 110 ff.). 

2. Zu Artikel 1 Ziffer 16 ift im Hinbli darauf, daß die Auslieferung 
nur dann beanfprucht werden kann, wenn die ftrafbare Handlung, welche zu 
diefem Antrage Anlaß gibt, in Schweden mit jchwererer Strafe ala Gefängnis: 
ſtrafe bedroht tft, zu bemerken, daß der Betrug in Schweden nur, wenn er 
unter befonders erjchwerenden Umjtänden begangen ift, mit Strafarbeit, d. i. 
mit einer fchwereren Strafe als Gefängnisftrafe bedroht ift, fonft nur mit 
Gefängnis bis zu ſechs Monaten. Es kuann aljo die Auslieferung megen 
Betrugs nur bei dem Vorhandenfein befonder3 erfchwerender Umftände verlangt 
werden, und es ift im Haftbefehl anzugeben, worin dieſe erſchwerenden Umftände 
gefunden werben. 

3. Die zur Stellung des Auslieferungsantrags erforderlichen Urkunden 
find im Artikel 8 bezeichnet ($$ 12 ff.). 

4. Die vorläufige Feitnahme kann nur im diplomatifchen Wege 
($ 9) beantragt werden, und nur, wenn bereits ein Strafurteil oder ein Haft- 
befehl gegen den FFlüchtigen ergangen ift (Artikel 9). Die verfolgende Behörde 
hat fich deshalb über diefen Punkt in ihrem Bericht ($ 23) zu äußern. 

5. Die zuläffige Dauer der vorläufigen Feithaltung ift auf fechs Wochen 
beftimmt (Artikel 9 des Vertrags). 

6. Die Koften der Feftnahme, des Unterhalts und des Transports des 
Auszuliefernden bis zu feiner Einfchiffung trägt Schweden. 

7. Bei Auslieferungen von Schweden nach Deutichland behält fich die 
ſchwediſche Regierung die Bezeichnung der ſchwediſchen Übergabebehörden für 
jeden einzelnen Fall vor. Auf Begleitung des Auszuliefernden durch Schwedische 
Beamte ift nicht zu rechnen. Es ift daher zur Überführung des Auszuliefernden 
in der Regel ein diesjeitiger Polizeibeamter zu entjenden, welcher an eine 
beftimmte Route nicht zu binden ift, vielmehr den Transport nach den Weifungen 
der Kaiferlihen Konfularbehörde in dem betreffenden jchwedifchen Abgangs- 
hafen auszuführen Hat, da die lehtere befjer zu überſehen vermag, welche 
Route nach Lage der Witterungs- und Schiffahrtsverhältniffe fi) für den 
Transport empfiehlt. 

Kommt die Leitung des Transports durch dänifches Gebiet in Frage, 
jo find rechtzeitig bei dem Juſtizminiſterium Anträge nad) Maßgabe des 

64* 
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$ 30 zu ftellen, damit die Durchführung durch Dänemarl auf diplomatijchem 
Wege ficher, geftellt werden kann. 

8 47. 
Schweiz. 

1. Maßgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem Reich und der 
Schweiz vom 24. Januar 1874 (Reichs-Geſetzblatt S. 113 ff.). 

2. Bemerkt wird: 
Zu Artikel 1 Ziffer 10: Die Auslieferung ift verweigert worden 

wegen Tötung im Zweikampf ($ 206 EStr.-G.-B.). 
Zu Artikel 1 Ziffer 12: Nah dem Strafgefegbuch des Kantons 

Zürich ift Unterfchlagung nur dann von Amtswegen ftrafbar, wenn fie von 
der Ableugnung des Befies der fremden Sache oder von folchen pofitiven 
Handlungen begleitet ift, welche darauf berechnet find, über die rechtswidrige 
Aneignung zu täufchen; anderenfalls ift der Antrag des Gefchädigten erforderlich. 
Bei der Faſſung des Haftbefehl wird deshalb auf diefe Umftände bejondere 
Rückſicht zu nehmen fein. 

3. Nach den Bekanntmachungen vom 6. Dezember 1897 (Regierungs: 
Blatt S. 277), vom 21. Juli 1903 (Negierungs-Blatt S. 165, berichtigt 
Negierungs-Blatt S. 192) und vom 17. Eeptember 1903 (Regierungs-Blatt 
.S. 193) findet zwifchen Deutfchland und der Schweiz die Auslieferung von 
Perjonen, außer wegen der in dem Auslieferungsvertrag vom 24. Januar 
1874 aufgeführten ftrafbaren Handlungen, ftatt: 

I, Auf Grund förmlicher Gegenjeitigfeitserflärungen: 
1. wegen vorfäßliher Körperverlegung, die eine Arbeitsunfähigkeit 

von mehr als 20 Tagen zur folge gehabt hat; 
2. a) wegen Verſtrickungsbruchs im Sinne des 8 137 des Reichs. 

Strafgefegbuchs, fofern die Verſtrickung mit Rückſicht auf ein 
fchwebendes oder bevorftehendes Zwangsvollſtreckungs- oder Konkurs: 
verfahren erfolgt ift, und 

b) wegen der in $ 288 a. a. D. vorgefehenen Handlungen 
zur Benachteiligung eines Gläubigers- bei drohender Zwangsvoll⸗ 
ftreefung; beide Vergehen fallen nach fchweizerifchem echte unter 
den Begriff der „Pfandunterfchlagung“ ; 

3. wegen Kuppelei mit großjährigen Perjonen, foiern die be- 
treffende Handlung nach deutjchem Recht als gewohnheitsmäßig oder 
aus Eigennuß betriebene und nach fchweizerifchem Recht als gewerbs. 
mäßige Kuppelei zu beurteilen iſt; 
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4. wegen des Verbrechens der Blutfchande; 
5. wegen gemaltjamer Vornahme unzüchtiger Handlungen an 

einer Frauensperſon; 
6. wegen Mißbrauch einer geiſteskranken Frauensperſon zum 

außerehelichen Beiſchlaf; 
7. wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Kindern unter 

14 Fahren und mit folhen Perſonen, welche der Pflege des 
Berfolgten anvertraut waren. 

8. wegen unerlaubter Aufbewahrung von Sprengftoffen im 
Sinne des $ 8 des Reichsgeſetzes gegen den verbrecherijchen und 
gemeingejährlichen Gebrauch von Sprengftojfen vom 9. Juni 
1884 (Reich3-Gefeßblatt ©. 61). 

I. Auf Grund gegenjeitigen Einverftändniffes über erweiternde 
Auslegung des Bertrags: 

9. wegen Hehlerei als einer Form der in Art. 1 Abj. 1 vorgejehenen 
Teilnahme. 

4. Im übrigen hat fich die Schweiz bereit erklärt, auf Auslieferungs- 
anträge wegen anderer Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit 
und wegen Sachbefchädigung einzugehen, ſoweit es die fchmweizerifchen Geſetze 
geftatten. 

5. Nach Artifel 7 des Yuslieferungsvertrages follen neben den dafelbjt 
fonft aufgeführten Urkunden, wenn möglich, eine Perfonalbefchreibung des 
Derfolgten und andere zur Feitftellung feiner Identität dienende Angaben bei: 
gebracht werden (vgl. $ 14). Wenngleich) nad) Maßgabe des Abkommens 
vom 1./10. Dezember 1878 (Regierungs-Blatt 1879 ©. 1) zwiſchen den 
deutjchen und den jchmweizerifchen Juſtizbehörden unmittelbarer Schriftwechjel 
ftattfindet, jo darf doch der Auslieferungsantrag nicht im unmittelbaren Ge- 
jchäftsverkehr, jondern nur im diplomatischen Wege geftellt werden (vgl. 8 9). 

6. Hingegen ift e8 nach Artikel 8 des Vertrags geftattet, die ſchwei— 
zerijehen Behörden unmittelbar um die vorläufige Feſtnahme des Ver— 
folgten zu erjuhen. Ein folches Erjuchen kann jedoch nur dann Erfolg 
haben, wenn bereits ein Strafurteil oder ein Haftbefehl gegen den Flüchtigen 
ergangen ift und diejes Umftandes in dem Antrag Erwähnung gefchieht (vol. 
g 24). 

7. Ein Verzeichnis derjenigen jchmweizerijchen Behörden, an melde un: 
mittelbare Erfuchen um vorläufige Fefinahme flüchtiger Verbrecher gerichtet 
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werden fönnen, ift im Negierungs-Blatt 1905 ©. 260 veröffentlicht. Wegen 
der Verzeichniſſe fchmeizerifcher Gerichtsbehörden vgl. auch die Bekanntmachung 
vom 6. Dezember 1905 $ 46 Abja 5 (Regierungs-Blatt ©. 306). 

8. Die vorläufige Feithaltung dauert höchftens 20 Tage. Über die Art 
der Berechnung diefer Frift vgl. die Befanntmachung vom 7. Juni 1893 
(Regierungs-Blatt ©. 58). 

9. Die Koften der Feftnahme, des Unterhalts und des Transports des 
Auszuliefernden bis zur deutjchen Grenze trägt die Schweiz. 

8 48. 
Serbien. 

In Gemäßheit de3 Artikels XXV des Konfularvertrags zwifchen dem 
Reiche und Serbien vom 6. Januar 1883 Reichs-Geſetzblatt ©. 62 ff.) erfolgt 
bis auf weiteres die Auslieferung flüchtiger Perfonen aus Serbien gegen Zu: 
fiherung der Gegenfeitigfeit nach; Mabgabe der von Serbien mit anderen 
Staaten abgefchloffenen Auslieferungsverträge. Nach Inhalt dieſer legteren 
ift die Auslieferung flüchtiger Verbrecher aus Serbien im allgemeinen an die: 
jelben Borausfegungen geknüpft und wegen derfelben Verbrechen und Ber: 
gehen zuläffig, wie foldhe in den ſeitens des Reichs in neuerer Zeit abge- 
ſchloſſenen Verträgen, insbefondere in demjenigen mit Belgien feftgeftellt find. 
Die Anträge auf vorläufige Feitnahme, wie auf Auslieferung fünnen, nur 
im diplomatiichen Wege geftellt werden; es ift deshalb in jedem alle unter 
Beifügung der entjprechenden Urkunden zu berichten (vgl. 88 9, 12 ff., 23). 

8 49, 
Spanien. 

1. Mafgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem Reiche umd 
Spanien vom 2. Mai 1878 (Reichs-Geſetzblatt S. 213 ff.). 

2. Welche Urkunden zur Stellung des Auslieferungsantrags erforderlich 
find, ergibt Artikel 8 (vgl. 88 12 ff.). 

3. Um die vorläufige Feſtnahme darf nach Artifel 9 die verfolgende 
Behörde die zuftändige fpanifche Behörde im Wege des unmittelbaren Ge— 
ſchäftsverkehrs erfuchen (vgl. $ 24). Macht eine Suftizbehörde hiervon Ge— 
brauch, fo Hat fie ungefäumt wegen Stellung des Auslieferungsantrags zu 
berichten. 

4, Die vorläufige Feithaltung dauert höchftens zwei, und fall die Feſt⸗ 
nahme in den überſeeiſchen Ras Spaniens jtattfand,  höchftens Drei 
Monate, 
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5. Die Koften der Feitnahme, des Unterhalt® und des Transports des 
Auszuliefernden bis sur fpanifhen Grenze oder bis zur Einfchiffung trägt 
Spanien. 

S 50, 

Uruguay. 

1. Mafgebend ift der Auslieferungsvertrag zwifchen dem Weiche und 
Uruguay vom 12. Februar 1880 (Reichs-Geſetzblatt 1883 ©. 297 ff.). 

2. Artifel 8 gibt an, auf welche Urkunden der Auslieferungsantrag zu 
ftügen ift (vgl. 88 12 ff.). Diefer Antrag kann nur im diplomatifchen Wege 
geftellt werden; wenn Abſatz 3 de3 Artikels 8 die Möglichkeit vorfieht, daß 
der Antrag im fonfularifchen Wege geftellt wird, jo haben doch die dies— 
feitigen Behörden fich wegen Herbeiführung der Auslieferung nicht an einen 
in Uruguay befindlichen deutichen Konful zu wenden, fondern gemäß $ 9 an 
das Juſtizminiſterium zu berichten. 

3. Nach Artikel 9 kann auch der Antrag auf vorläufige Feftnahme 
nur im diplomatifchen Wege geftellt werden und nur dann, wenn ein Straf: 
urteil oder ein Haftbefehl gegen den Verfolgten vorliegt ($ 23). Der Bericht 
der verfolgenden Behörde muß deshalb über diejen Umſtand Auskunft geben. 

4. Die vorläufige Feithaltung dauert höchſtens neunzig Tage. 
5. Die Koften der Feftnahme, des Unterhalt3 und des Transports des 

Auszuliefernden bis zur Grenze von Uruguay oder bis zur Einfchiffung trägt 
Uruguay, die Koften während des Seetransport3 Mecklenburg: Schwerin. 

8 51. 
Vereinigte Staaten von Amerika. 

1. Maßgebend ift der zwifchen Preußen und anderen Staaten des Deutjchen 
Bundes einerjeit3 und den Vereinigten Staaten von Amerifa andererjeits 
wegen der in gemifjen Fällen zu gemwährenden Auslieferung der vor der 
Juſtiz flüchtigen Verbrecher abgejchloffene Vertrag vom 16. Juni 1852 
(B.G.Bl. 1868 ©. 2831), welchem Mecklenburg - Schwerin gemäß der 
Bel. vom 6. März 1854 (Raabe Bd. 5, ©. 497) beigetreten ift; vgl. 
auch Artikel 3 des Bertrags zwifchen dem Norddeutichen Bund und 
den Bereinigten Staaten von Amerika, betr. die Staatsangehörigfeit der- 
jenigen Perjonen, welche aus dem Gebiete des einen Teils in dasjenige des 
anderen Teils einwandern, vom 22. Februar 1868 (NRegierungs-Blatt S. 374). 
Wegen der Philippinen vgl. Abſatz 24. 

2. Da die Herbeiführung einer Auslieferung aus den Vereinigten Staaten 
infolge des dajelbft ftattfindenden Verfahrens regelmäßig einen fehr erheblichen 
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Kojtenaufwand verurfacht, fo hat die Yuftizbehörde, bevor fie die zur Begründung 
des Auslieferungsantrags erforderlichen Urkunden einreicht, über die Angelegen- 
heit zu berichten und fich dabei über die Natur und Schwere des begangenen 
Verbrechens, ſowie darüber zu äußern, ob im öffentlichen Intereſſe troß der 
vorausfichtlich erheblichen und in der Regel der Staatsfafje zur Laft bleibenden 
Koften die Stellung des Auslieferungsantrags angezeigt erfcheint. 

3. Nach Artikel I des Vertrags erfolgt die Auslieferung nur auf Grund 
folcher Beweife, welche nad) dem Geſetze des Ortes, wo der Flüchtling auf: 
gefunden wird, defjen Verhaftung und Stellung vor Gericht rechtfertigen würden, 
wenn das Verbrechen oder Vergehen dort begangen wäre, Es werden alfo 
in den Vereinigten Staaten die gegen den erfolgten vorhandenen Beweiſe 
einer richterlichen Prüfung unterzogen. Der Auslieferungsantrag muB deshalb 
geftüßt werden auf das gegen den Verfolgten erbrachte Beweismaterial. Diejes 
gilt audy dann, wenn es fih um die Auslieferung eines im Inland bereits 
verurteilten Verbrechers handelt. Demgemäß ift eine beglaubigte Abjchrift der 
für die Überführung des DVerfolgten wejentlichen Beweisverhandlungen eins 
zureichen. Dabei ift zu bemerken, daß nur befchworene Ausjagen geeignet 
find, vor den amerikaniſchen Gerichten als Beweismittel zu dienen, daß deshalb 
jeder Zeuge oder Sacverftändige bei feiner-Bernehmung zu beeidigen ift, und 
daß die Verficherung der Nichtigkeit einer Ausſage auf einen früher bereits 
in derjelben Sache geleifteten Eid oder auf einen Dienfteid nicht ausreicht. 
Sprechen ſich Sadyverftändige über eigene Wahrnehmungen aus, fo find fie auch 
al3 Zeugen zu beeidigen; es empfiehlt jich, daß das Gutachten Sachverſtändiger 
in Form eines Protofol3 und nicht in Form einer fchriftlichen Erklärung 
beigebracht wird. Auslafjungen von Mitbefchuldigten oder von Zeugen, welche 
aus irgend einem Grunde nicht beeidigt werden fünnen, find aus der Abjchrift 
des Beweismaterial3 fortzulafjen. 

4. Bon den Überführungsftücen, insbefondere von gefälichten Urkunden, 
ijt ebenfalls Abfchrift beizubringen. Handelt e3 fich um kurze Urkunden, mie 
Wechſel und dergleichen, jo ift die Abfchrift der Urkunde am bejten in das 
Protokoll über die Vernehmung der Zeugen, von welchen die Urkunde über- 
veicht, oder welchen fie vorgelegt wird, mitaufzunehinen. Soweit dies nicht 
geichehen ift, hat die Beglaubigung der Abfchriften der Überführungsftücke 
dahin zu lauten, daß das Schriftſtück eine mwortgetreue Abfchrift des bei den 
Gerichtsakten befindlichen Originals ift, daß legteres dem Zeugen (Bor: und 
Zuname) bei feiner (nad) Ort und Tag näher zu bezeichnenden) Vernehmung 
— hat und daß die Ausſage des Zeugen ſich auf vorſtehende Urkunde 
bezieht. 
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5. Urteile und Beſchlüſſe des die Unterfuchung führenden deutjchen Gerichts 
können nicht als Beweismittel angejehen werden, Dasjelbe gilt von Tyefl- 
ftellungen dieje8 Gerichts (3. B. Augenfchein), oder anderer öffentlicher Behörden, 
ſoweit es fich nicht um die Beglaubigung von Abjchriften und Auszügen aus 
gerichtlichen Alten und öffentlichen Büchern handelt. 

6. Die Beifügung des gerichtlichen Haftbefehls ift vertragsmäßig und 
geieglich in den Vereinigten Staaten nicht erforderlich; es empfiehlt fich jedoch 
aus praftifchen Gründen, den Haftbefehl beizufügen. 

7. Beſonders wichtig ift die Beibringung einer genauen Perſonen— 
bejchreibung und momöglich einer Abbildung des Verfolgten. Wenn die 
Perfonenbefchreibung oder Abbildung nicht nur zur Ermittelung des Verfolgten, 
jondern auch für den Fall, daß er feine Identität beftreitet, als Beweismittel 
dienen joll, jo genügt es nicht, daß unter der Beichreibung oder Abbildung 
die Identität der befchriebenen oder abgebildeten Perjon mit dem Verfolgten 
gerichtlich befcheinigt ift, fondern es muß dieje Identität durch eidliche Aus- 
fage eine Zeugen, welcher die Perjonenbejchreibung oder Abbildung überreicht, 

. oder welchem fie bei feiner Vernehmung vom Richter vorgelegt wird, bekundet, 
und unter der Perfonenbefchreibung oder Abbildung vom Richter befcheinigt 
werden, daß diefelbe von dem Zeugen (Bor: und Zuname) bei feiner (nad) 
Ort und Tag näher zu bezeichnenden) Vernehmung überreicht, oder ihn vor- 
gelegt worden ift, und daß die Ausfage des Zeugen fich auf diefelbe bezieht. 
Sind in den Vereinigten Staaten wohnhafte Perjonen befannt, welche als 
Identitätszeugen verwendet werden können, jo ift deren Aufenthaltsort in dem 
Bericht anzugeben. 

8. Gemäß Abfchnitt 5 des Geſetzes der Vereinigten Staaten vom 
3. Auguft 1882 jollen die zur Erwirkung der Auslieferung vorgelegten 
Dokumente dann ald Beweismittel zugelaffen werden, wenn fie gehörig und 
gejelich beurfundet und fo ausgeftellt find, daß fie für ähnliche Zwecke auch 
von den Gerichten ded Landes, aus welchem der Angejchuldigte entflohen ift, 
zugelafjen werden. Diejer Beweis wird durch die entjprechende Bejcheinigung 
des betreffenden diplomatischen oder konſulariſchen Vertreters der Vereinigten 
Staaten erbracht. Die Bejcheinigung wird von dem Juſtizminiſterium herbei— 
geführt werden, 

9. Die Stellung des Auslieferungsantrags hat in jedem Tall im 
diplomatischen Wege ftattzufinden; von der im Mertrage den betreffenden 
Beamten oder Behörden gegebenen Befugnis, derartige Requifitionen zu erlaffen, 
dürfen die diesjeitigen Behörden feinen Gebrauch machen. 

65 
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10. Befondere Sorgfalt ift zu verwenden, wenn es fich darum handelt, 
die vorläufige Feitnahme eines Flüchtigen, deſſen Auslieferung aus den 
Vereinigten Staaten vertragsmäßig beanjprucht werden kann, herbeizuführen. 
Da nad den gemachten Erfahrungen die Feſtnahme des Verfolgten fich erheb- 
lich leichter erreichen läßt, wenn fchon vor dem Eintreffen des Verfolgten in 
den Vereinigten Staaten die erforderlichen Anordnungen dajelbit getroffen 
werden können, jo kommt e3 in folchen Fällen darauf an, mit möglichiier 
Beichleunigung vorzugehen, namentlich auch ohne Zeitverluft dahin zu wirken, 
daß alsbald im Inland ein Haftbefehl gegen den Verfolgten erlaffen wird. 

11. Behufs Feftnahme des DVerfolgten in den Vereinigten Staaten kann 
das Generalkonfulat in New-York von der verfolgenden Juſtizbehörde unmittelbar 
erjucht werden, und zwar auch dann, wenn der Beftimmungshafen des Schiffes, 
welches der Verfolgte zu feiner Flucht benußt hat, ein anderer als New-VYork 
ift; e8 empfiehlt fich jedoch, die DVermittelung des Juſtizminiſteriums nicht zu 
umgehen, da anderenfall3 durch etwaige Telegramme an das Generalfonfulat, 
welche nicht alle erforderlichen Angaben enthalten, und deshalb vervolljtändigt 
werden müſſen, leicht Verzögerungen und nicht umbeträchtliche Mehrkoſten ent- 
ftehen, Erfcheint die Feftnahme des Verfolgten alsbald bei feiner Ankunft in 
den Bereinigten Staaten nah) Maßgabe der über feine Abfahrt aus einem 
europäifchen Hafen eingetroffenen Nachrichten noch möglich, jo wird in der 
Regel doch die Zeit zur Erftattung fchriftlicher Berichte nicht ausreichen; 
alsdann find alle Angaben dem Yuftizminifterium telegraphifch mitzuteilen, und 
das Telegramm hat fich in diefem Falle auch über die Schwere der Tat furz 
auszulafjen. Hat jedoch die verfolgte Perfon inzmijchen bereit3 Amerika 
erreicht, fo tft nur bei befonderer Dringlichkeit der Antrag telegraphifch zu ftellen. 

12, Der Bericht oder das Telegramm, in welchem Maßregeln zur vor: 
läufigen Feſtnahme des Verfolgten in Anregung gebracht werden, hat zu enthalten: 
die Vor- und Zunamen des Verfolgten, defjen Stand, legten Mohnort und 
Geburtsort, deſſen Perfonenbefchreibung, die Bezeichnung des ihm zur Laft 
gelegten Verbrechens, den Ort und die Zeit der verübten Tat nebjt kurzer 
Angabe der näheren Umftände, fodaß fich beurteilen läßt, ob die Tat unter 
diejenigen Verbrechen fällt, wegen deren vertraggmäßig die Auslieferung 
beansprucht werden kann; bei Wechſel- und anderen Urkundenfälfchungen die 
genaue Bejchreibung der Urkunde (Tag der Ausftellung und Zeitpunft der 
Fälligkeit, Summe, Name des Ausftellers, des Bezogenen und der Perjon, an 
welche gezahlt werden fol), ſowie die Angabe, welcer Name oder welcher 
andere Zeil der Urkunde gefälicht ift; die Angabe, daß, wann und von welchen 
Gericht ein Haftbefehl im Inland gegen den Verfolgten erlafjen ift; die genaue 
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Bezeichnung des befchädigten Teiles nach feinem Vor- und Zunamen, bei einer 
Firma die Namen ihrer Inhaber, bei einer öffentlichen Kafje ihre amtliche 
Benennung, den ungefähren Betrag des durch daS DBerbrechen verurjachten 
Schadens. Wünjchenswert ift ferner: die Benennung etwa befannter pentitäts- 
zeugen und die Angabe des Namens des Schiffes, auf welchem der Flüchtige 
ſich eingefchifft hat; ift diefer Name nicht bekannt, fo iſt der Abgangshajen, 
der Zeitpunkt der Abfahrt, jowie ferner mitzuteilen, ob der Verfolgte die 
Überfahrt auf einem Segelfchiff oder einem Dampfſchiff gemacht, und nad) 
welchem amerifanijchen Hafen das Schiff bejtimmt war. Hat hierüber nichts 
ermittelt werden können, fo ift mwenigjtens anzuzeigen, bis wohin die Spur 
des Flüchtlings verfolgt worden ift, fofern daraus Mutmaßungen hinfichtlich 
der zur Ueberfahrt benußten Gelegenheit fich ergeben können. 

13. Sind jene Maßnahmen telegraphijch beantragt, jo ift nachträglich 
noch ein ausführlicher fchriftlicher Bericht zu erftatten. Werden die beantragten 
Maßnahmen aus irgend einem Grunde überflüffig, fo ift hiervon fofort 
telegraphifch dem AYuftizminifterium Anzeige zu erjtatten, damit die alsbaldige 
Freilafjung des etwa inzwifchen Feſtgenommenen mitteljt Depefche veranlaßt 
werden kann. 

14. Hat die Verhaftung eines Berfolgten auf Grund eines telegraphifchen 
Antrags in den Vereinigten Staaten ftattgefunden, jo find die wejentlichen 
ichriftlichen Beweismittel mit tunlichfter Beichleunigung einzureichen, da die 
amerifanifchen Richter den Verhafteten in Ermangelung folcher Beweismittel 
in der Regel nicht länger als drei bis vier Wochen in Haft halten. 

15. Anträge, .in Amerifa auf den Berfolgten zu fahnden, haben, wenn 
feine Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der Berfolgte ſich in der Tat nad) 
Amerifa gewendet hat, in der Regel feinen Erfolg und find daher zu unter 
lafjen. Mehr Eriolg ift in ſolchem Falle zu erwarten, wenn die betreffenden 
Behörden in den europäifchen, insbefondere engliichen Hafenplägen zu einer 
genauen Beobachtung der nach Amerika abgehenden Schiffe veranlaßt werden. 
Es empfiehlt fich, Hierzu die Mitwirkung der Konjuln in den Hafenpläßen 
in Anſpruch zu nehmen. 

16. Die durch die Feſtnahme, den Unterhalt, den Transport des Auszu- 
liefernden bis zum Einfchiffungshafen entitehenden Koften find den Vereinigten 
Staaten zu erftatten, desgleichen die Kojten des vor dem amerifanifchen Richter 
über den Auslieferungsantrag ftattjindenden Verfahrens. 

17. Die Übergabe des Verfolgten an die deutjchen Behörden pflegt 
regelmäßig in New-York ftattzufinden; der Ausgelieferte wird dann auf einem 
deutichen Schiffe, in der Hegel nad) Bremerhaven oder Hamburg, übergeführt. 
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18. Das Auslieferungsverfahren betrifft in Amerifa nur die Perſon 
des Flüchtigen, nicht auch die von ihm etwa mitgeführten Gegenftände. Sollen 
die Bejchlagnahme und Ablieferung der leßteren erwirkt werden, jo bedarf es 
hierzu einer von dem gejchädigten Teil gegen den Flüchtigen in Amerifa zu 
erhebenden Klage. Die uftizbehörden haben hierbei nur auf Antrag des 
geichädigten Teils und unter denjelben, unten näher bezeichneten Vorausſetzungen 
mitzumirken, wie in Fällen, in denen die Auslieferung der Perfon des Flüchtlings 
nicht in Frage kommt, die Gejchädigten aber die Aushändigung der von dem 
Berfolgten mitgeführten Gegenftände herbeiführen wollen. Iſt der gejchädigte 
Zeil jedoch eine Reichs- oder Staatskaffe, jo ift auf den Antrag diefer Kafje 
die Beichlagnahme der von dem Flüchtling mitgejührten Gegenftände alsbald 
bei dem Gefuh um Feftnahme oder Auslieferung in Anregung zu bringen, 
ohne daß die nachſtehend angegebenen Grundſätze insbefondere hinfichtlich der 
Sicherftellung der Koften des Bejchlagnahmeverfahrens zu beachten find. 

19. In denjenigen Fällen, in welchen ein Auslieferungsantrag ver: 
tragsmäßig nicht zuläffig ift, zum Beifpiel wenn der nach den Vereinigten 
Staaten Geflücjtete de3 betrüglichen Bankrotts oder der Unterjchlagung von 
Geldern, welche Privatperfonen gehören ufw., befchuldigt ift, wird von den 
Geſchädigten zumeilen beantragt, zu erwirken, daß fie mwenigftend wieder in 
den Beſitz der von dem Flüchtigen mitgenommenen Gelder und anderen Gegen- 
ftände gelangen. Die Bejchlagnahme und Herausgabe diefer Sachen kann, 
wie bemerkt, in den Vereinigten Staaten nur im Wege eines Zivilprozefjes 
erwirkt und daher eine Vermittlung feitens der Konfuln in Amerifa nur in 
der Weiſe geübt werden, daß diefe namens der Geſchädigten durch einen 
Anwalt eine Klage erheben laſſen. Da hierbei die Konfuln nad der ameri- 
faniichen Gejeggebung die tatjächlichen Borgänge, unter welchen die jchädigende 
ftrafbare Handlung begangen ift, eidlich zu vertreten haben, jo können jie in 
diefer Richtung im Intereſſe der Gefchädigten nicht eher vorgehen, bis fie in 
amtlicher Weife von jenen Tatjachen zuverläffig unterrichtet worden jind. 
Aus diefem Grunde erjcheint es zweckmäßig, daß die verfolgenden Juſtiz— 
behörden den Geſchädigten, falls diefe hierzu deren Vermittlung in Anſpruch 
nehmen, zur Anftrengung der Klage hilfreiche Hand leiſten. Da jedod die 
Koften des in Amerika anzuftellenden Verfahrens ausjchließlih von den 
Gläubigern zu tragen find, fo haben die juftizbehörden, bevor von ihnen 
irgend etwas in diefer Richtung veranlaft wird, die gefchädigten Perjonen 
zu Protofol darauf aufmerkſam zu machen, daß fie zur Tragung aller aus 
der Führung des Zivilprozefjes, insbejondere auch für die dem Anwalt in 
Amerika zuftehenden Gebühren, jowie für die Koften der zur Benachrichtigung 
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de3 betreffenden Konſuls erforderlichen Telegramme ufw. verpflichtet find, daß 
die Staat3fafje irgend welche Zahlungen für fie auch nicht vorfchußmeije 
leiften werde und daß fie deshalb Sicherheit für die entitehenden Auslagen 
zu beftellen haben, ferner, daß die Verfolgung derartiger Rechtsanfprüche in 
Amerifa mit fehr erheblichen Koften, deren Höhe im voraus auch nicht an- 
nähernd zu beftimmen fei, verknüpft ift, und daß häufig, in&befondere wenn 
e3 fi) um nicht erhebliche Beträge handelte, die von den Gejchädigten zu 
tragenden Koften nicht allein die bei dem SFlüchtigen mit Beichlag belegten 
Summen aufgezehrt, jondern noch überftiegen haben, jo daß die Gläubiger 
den Mehrbetrag haben eritatten müfjen. Erſt nachdem fich die Gefchädigten 
zur Tragung fämtlicher durch das Beichlagnahmeverfahren entftehenden Koften 
bedingungslos und fchriftlich verpflichtet, die Hinterlegung einer Sicherheit, 
welche regelmäßig mindeftens dem Betrag der in Anſpruch genommenen 
Forderungen gleichfommen muß, verfprochen und wenigſtens den Betrag von 
eintaufend Mark tatfächlich bei der Gerichtsfafje eingezahlt haben, hat die 
Juſtizbehörde die erforderlichen weiteren Anträge unter Beachtung der folgen: 
den Gefichtspunfte zu ftellen. 

20. Da es auch bei diefem Vorgehen bejonderer Eile bedarf, damit, 
wenn möglich, die entjprechenden Maßregeln in Amerifa getroffen werden 
fönnen, ehe der Flüchtige den amerikanischen Boden betritt, jo find derartige 
Anträge regelmäßig telegraphifch an das Yuftizminifterium zu richten. 

21. Das Telegramm hat zu enthalten: den Vor: und Zunamen, Stand, 
Geburtsort und letzten Wohnort des Flüchtigen, feine Perjonalbejchreibung, 
etwaige Angaben, die feine Soentifizierung in Amerika ermöglichen, den 
Namen des Schiffes, auf welchem die Flucht bewertitelligt ift, den Tag der 
Abfahrt, den Abfahrtshafen, die Bor: und Zunamen der Gejchädigten, den 
Betrag und den Grund der Forderung eines jeden Gläubigerd, Zeit, Ort 
und in Kürze die näheren Umftände der begangenen Straftat, den Antrag 
auf Ermirfung der Beichlagnahme der von dem Fylüchtigen mitgeführten 
Gelder und anderen Sachen, endlid die Angabe, daß die Gläubiger fich zur 
Tragung und Sicherftellung der entjtehenden Koften verpflichtet haben, und 
welcher Betrag zu diefem Zweck vorläufig eingezahlt ei. 

22, Liegt zwifchen dem Zeitpunfte, zu welchem ein jolcher Antrag gejtellt 
werden fann, und dem mutmaßlichen Tage der Ankunft des Schiffes, auf 
welchem fich der SFlüchtige befindet, in Amerifa nur ein Zeitraum von drei 
Tagen oder weniger, jo hat die uftizbehörde das nach vorftehenden Angaben 
abgejaßte Telegramm unmittelbar an das Konfulat im Ankunftshafen, gegebenen- 

68 



338 Nr. 38. 1907. 

falls an das Generalkonſulat in New VYork abzulaſſen, gleichzeitig aber dem 
Juſtizminiſterium hierüber zu berichten. 

23. Es iſt darauf zu halten, daß der volle Betrag der erforderlichen 
Kaution tunlichit bald von den Gejchädigten hinterlegt werde, damit nicht 
etwa jpäter für die Behörden, welche hierbei ausſchließlich im Intereſſe der 
Privatperfonen handeln, Weiterungen entjtehen. Sollten die Gejchädigten, 
nachdem die Einleitungen zur Beichlagnahme der von dem Flüchtigen mit: 
geführten Gelder getroffen find, ſich der Einzahlung der Kaution entziehen, 
jo ift hierüber ungefäumt an das TYuftizminifterium zu berichten, damit die 
Einftellung des in Amerika eingeleiteten Verfahrens herbeigeführt werden fann. 

24, Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erachtet 
die von ihr mit Preußen und anderen deutichen Staaten abgejchloffenen Aus: 
lieferungsverträge für die Philippinen für anwendbar. Auf Grund des Aus: 
lieferungsvertrags vom 16. uni 1852 wird fonach die Feitnahme und Aus: 
lieferung von Perfonen, die nach diefem Bertrag aus den Vereinigten Staaten 
auszuliefern wären, auch auf den Philippinen herbeigeführt werden können. 

Schwerin, den 29. Oktober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 27. November 1907. 

Inhalt. 
J. Abteilnug. (M 26) Verordnung, betreffend die am 2. Dezember 1907 vorzunehmende 

Viehzählung. 
II. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Beilegung der amtlichen Bezeichnung 

„Winkelmoor* für die auf der fFeldmarf der Stabt Grabomw errichtete 
Büdnerkolonie. (2) Bekanntmachung, betreffend die Verwendung von 
Schreibmafchinen und Stempeln bei der Herftellung von Urkunden. 
(3) Bekanntmachung, betreffend Verleihung der Nechtsfähigkeit an den 
Herdbbuch: Verband der Medlenburgijchen Rindviehzuchtvereine für ſchwarz— 
weißes Niederungsvieh in Güſtrow. (4) Belanntmachung, betreffend 
Verleihung der Nechtsfähigkeit an den Herdbuch-Verband der Mecklen— 
burgifchen Rindviehzuchtvereine für rotweißes Niederungsvieh in Güftrom. 

L Mbteilung. 

(M 26) Verordnung vom 23. November 1907, betreffend die am 2. Dezember 
1907 vorzunehmende Bichzählung. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürſt zu Wenden, Schwerin und Nabeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roſtock und Stargard Herr ufm. 

Bur Ausführung des Bundesratsbeichluffes vom 17. Dftober 1907 verordnen 
Wir nach hausvertragsmäßiger Verftändigung mit Seiner Königlichen Hoheit 
dem Großherzoge von Meclenburg-Streli und nad verfaffungsmäßiger Be- 
ratung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt: 

8 1. 

An Stelle der durch den Bundesratsbefchluß vom 7. Juli 1892 für das 
Jahr 1907 vorgejchriebenen WViehzählung befchränfteren Umfanges ift am 

— 
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2. Dezember 4907 eine Biehzählung von erweitertem Umfange, verbunden mit 
einer Zählung dersin der Zeit vom 1. Dezember 1906 bis zum 30. November 
1907 vergenommenen Schlachtungen, bei denen gemäß den beftehenden Bor: 
ſchriften die amtliche Fleiſchbeſchau aunterblieben iſt, vorzunehmen. 

| g 2. 
Die Zählung gefchieht ortjchaftsweife nah Haushaltungen unter Leitung 

und Berantwortlichkeit der Ortsobrigfeiten. 

Die Ortsobrigkeiten können die ihnen .unterjtellten Gemeindevorftände mit 
der Ausführung der Zählung beauftragen. 

Auf allen Grundſtücken, welche Unferm Hofmarichallamte ſowie foriftigen 
au Unſerer Hofverwaltung gehörenden Behörden unterjtellt jind, joll die Zählung 
‚allgemein denjerigen Ortsobrigfeiten übertragen fein, in deren Ortsgrenzen 
diefe Grundſtücke belegen find ‘oder mit deren Gebiete fie in unmittelbarer 
Verbindung stehen. 

In Zweifelsfällen beftimmt Unſer Minifterum des Innern die— 
jenige Ortsobrigkeit, welthe die Zählung auf dieſen Grundſtücken aus— 
zuführen hat. 

88. 
Die Ortsobrigkeiten und die Gemeindevorſtände können ſich bei der Er— 

hebung zu ihrer Hülfe beſonderer Beauftragter — der Zähler — bedienen. 

Die Bürger und Einwohner in den Städten und die Mitglieder der 
ländlichen Gemeinden ſind verpflichtet, auf Verlangen der Ortsobrigkeit oder 
des Gemeindevorſtandes als Zähler zu wirken. 

Auf Kirchendiener erſtreckt ſich dieſe Verpflichtung nicht. 

Alle Haushaltungsvorſtände, insbeſondere die Viehbeſitzer und die Vor— 
ſtände ſolcher Haushaltungen, in denen während der Zeit vom 1. Dezember 
1906 bis zum 30. November 1907 Vieh ohne Vornahme der amtlichen 
Fleifchbeichau oder nur unter Vornahme der Trichinenſchau geichlachtet ift, 
find verpflichtet, den Ortsobrigfeiten, Gemeindevorftänden oder Zählern jede 
für diefe Zählung erforderliche Ausfunft zu erteilen. jeder Haushaltungs— 
vorstand, der im Haufe ſelbſt oder im dem zugehörigen Nebengebäuden und 
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fonftiaen Räumlichkeiten in der Nacht vom 1. zum 2. Dezember 1907 Vieh 
beherbergt oder im deſſen Haushaltung in dev Zeit nom 1, Dezember 1906‘ 
bis zum 30. November 1907 Bieh geſchlachtet ift, Hat eine Haushaltungs:- 
lifte unter genauer Berückjichtigung, der. auf; diefer- gegebenen näheren Gr: 
läuterungen auszufüllen. 

Nah) den Haushaltungsliften werden von den Ortsbehörden die Orts: 
liften aufgeftellt. In Orten, für welche mehrere Zählbezirke gebildet wurden, 
fönnen die Angaben der Haushaltungsliften zuvor in Zählbezirksliſten zu: 
jammengeftellt und aus diefen ſummariſch in die Oxtslifte. übernommen werben. 

54. 

Die Ortsobrigfeiten haben die aufgeftellten Haushaltungsliſten, Zählbezirks- 
liften und Ortsliſten nach beendigter Zählung einer genauen Prüfung zu 
unterziehen und die etwa erforderlichen Ergänzungen und Berichtigungen fofort 
zu veranlaffen. Etwa nötig werdende Nachzählungen haben ſich auf den Be— 
ftand vom 1. Dezember d. Is. zu beziehen. 

Die Ortslijten. mit den. zugehörigen Zählbezirks. und Haushaltungsliſten 
find bis zum 15. Dezember 1907 einzufenden: 

a) von den mit der Erhebung beauftragten Gemeindevorftänden 
in. Unferm Domanium, den Klofter- und. Stadtgebieten 
an die vorgefegten Amter, Klofterämter und Magiftrate, 

b) von den ritterfchaftliden Gutsobrigfeiten unmittelbar 
an Unfer Statiftijches Ant zu Schwerin. 

Die Ämter, Klofterämter und Magiftrate haben die von ihren Ge- 
meindevorftänden cingejandten Liften zu prüfen und fie nach Veranlaſſung 
der notwendigen Berichtigungen und Bervolljtändigungen bi3 zum 30. De: 
zember 1907 an Unfer Statiftifches Amt zu Schwerin einzufenden. 

8 5, 

Die für die Zählung vorgefchriebenen Formulare werden den Orts- 
obrigfeiten nach dem mutmaßlichen Bedarf aus der Regijtratur Unſeres 
Miniſterinms de3 Innern vechtzeitig vor der Zählung zugefertigt werden. 

67* 



342 Nr. 39. 1907. 

Sollten einzelnen Ortsobrigfeiten die Formulare überhaupt nicht oder 
nicht im genügender Anzahl zugegangen fein, jo haben fie ich diejerhalb 
jchleunigft an Unfer Statiftifches Amt zu Schwerin zu wenden. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 23. November 1907, 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Preſſentin. Langfeld. 

II. Abteilung. 
— — — 

(1) Bekanutmachung vom 11. November 1907, betreffend Beilegung der amtlichen 

Bezeichnung „Winkelmoor“ für die auf der Feldmark der Stadt Grabow errichtete 

Büdnerkolonie. 

Der im ſogenannten Winkelmoor auf der Feldmark der Stadt Grabow er— 
richteten Büdnerkolonie iſt die amtliche Bezeichnung „Winkelmoor“ beigelegt 
worden. 

Schwerin, den 11. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanutmachung vom 7. November 1907, betreffend die Verwendung von 

Schreibmafhinen und Stempeln bei der Herjtellung von Urkunden. 

Dem unterzeichneten Minifterium Haben in letter Zeit meßrfach gerichtliche 
und notarielle Urkunden vorgelegen, welche den an fie zu ftellenden An- 
forderungen binfichtlich der Lesbarkeit und Haltbarkeit nicht genügten. Das 
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unterzeichnete Minifterium nimmt deshalb Veranlaſſung, nachftehendes zu 
beſtimmen: 

J. Von den Gerichten ſind 

1. für die Schreibmaſchinen in Zukunft nur die auf der Anlage N 
zeichneten Farbbänder und Farbfifien zu verwenden. ihre Um: 
hüllung wird von den Herftelleen mit dem Vermerfe verjehen, daß 
das Band (Kiffen) bei der (von dem Materialprüfungsamt in Or.: 
Lichterfelde vorgenommenen) amtlichen Prüfung al3 zur Herftellung 
von Urkunden geeignet befunden ift, auch wird jedem einzelnen 
Bande (Kiffen) ein Zettel gleichen Inhalts mit der gedruckten 
Unterfchrift des Herſtellers beigefügt. 

Someit bereit? andere Farbbänder (Kiffen) bezogen fein 
follten, fünnen fie aufgebraucht werden. 

2. Wie es ſich für die über die Beurkundung eines Rechtsgefchäfts 
aufgenommenen Protofolle im $ 76b der Ausführungsverordnung 
zum Gejeß über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(in der Fafjung der Verordnung vom 10. uni 1905 — Rbl. 
Nr. 19) ausdrüclich ausgefprochen findet, fo find auch, foweit 
nicht etwas anderes zugelafjen ift, alle iibrigen dauernd aufzu— 
bewahrenden Urkunden (UÜrfchriften, Ausfertigungen, beglaubigte 
und einfache Abjchriften, insbefondere auch alle Beglaubigungs: 
vermerfe) an fich grundiäglich zu ſchreiben, aljo handfchriftlich 

* herzuftellen, insbefondere dürfen Kautichufitempel und vergl. dazu 
nicht verwandt werden. Es joll jedoch, nachdem nachgemwiefen ift, 
daß bei Verwendung der in der Anlage aufgeführten Farbbänder 
die Mafchinenschrift ebenfo dauerhaft und mwiderftandsfähig ift wie 
eine mit quter Tinte hergeftellte Handſchrift, hierdurch geftattet fein, 
die im Sat 1 genannten Urkunden, insbejondere auch folche in 
Angelegenheiten der freiwilligen Gericht3barfeit und in Grundbud)- 
fachen, bei Verwendung der gedachten Farbbänder mit der Schreib- 
majchine herzuſtellen. Es ijt aber darauf zu halten, daß zur Her-, 
ftellung wichtiger Urkunden möglichjt friſche Farbbänder verwendet 
und daß die abgenußten Bänder bei der Herftellung minder wichtiger 
Schhrijtftücte aufgebraucht werden. 

Mittels Durchichlags dürfen Urfchriften, Ausfertigungen und 
beglaubigte Abfchriften von Urkunden der freiwilligen Gerichts: 
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Barfeit einfchließfich der Grumdbuchjachen wegen der geringen Halt: 
barkeit der jo hergeftellten Schrift nicht angefertigt werden. 

Eintragungen aller Art in das Grundbuch oder: im ein öffent: 
liches Regifter find: ftets: handfchriftlich herzuftellen,. foweit nicht 
da3: Rundſchreiben des! unterzeichneten. Minifteriums vom 23. Mai 
1903 ausdrüclich eine. Ausnahme: zuläßt. 

Für nichtgerichtliche Behörden finden die Vorfchriften unter 
I 2 auf die ihrem Gefchäftsfreis unterfallenden Urkunden in An- 
gelegenheiten der. freiwilligen Gerichtsbarkeit und in Grundbud)- 
fachen entjprechende Anwendung, 

Auf Notare finden die Vorfchriften unter I 2 mit der Maßgabe 
Anmendung, daß e3 den Notaren, die in einer.dem unterzeichneten 
Minifterium einzureichenden Erklärung die Verpflichtung über: 
nehmen, nur die für die Gerichte zugelaffenen Farbbänder oder 
Trarbtiffen zu verwenden, gleichfalls freiftehen joll, ſich bei der 
Miederſchrift oder der Ausfertigung pp. vom Notariat3aften der 
Schreibmajcdine zu bedienen. Für die Koſtenberechnung dürfen 
auch Kautfchufftempel verwandt werden. 

Die Verwendung von Durchichlägen muß bei Notariats- 
urfunden aller Art einfchließlih der Ausfertigungen und bes 
glaubigten Abjchriften aus den oben angegebenen. Gründen unter- 
bleiben. 

Die Bedeutung der unter II 1 und 2 genannten: Urkunden er- 
fordert, daß für. fie ſowie für die von ihnen erteilten Aus: 
fertigungen und beglaubigten Abfchriften nur. völlig furrogatfreies 
Papier verwandt wird. 

Schwerin, den 7. November 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 



Beyerlen & Eo. in Stuttgart 

Dr. Adolf Heinemann in Worms 
Elsbeth Horlbogen in Wilmers- 

dorf 

Aug. Leonhavdi in Dresden 

Molimens & Co. in Barmen 

Diefelben 

Diefelben 

Barl Schütte in Berlin 

Dr. Wenzlif in Cöln 
Eopying Union in London 

4 Erescent-Typemwriter«Supply Co. 
in Bojton 

Imp. Manf. Eo. in Newark 

Mittag &Bolger Part Ridge M.J. 

The Remington Typemniter Co. 
New: Porf 

Diejelbe 

Nachweiſung. 

Nr. 89. 1907. 

J 
Bgeichmung 

des Farbbandes 
(Farbliſſens) 

Vertreter 

Indelible (Farbkiſſen) U. Beyerlen:& Co. in Berlin W., 
Yeipzigeritraße 93 

Dr. Adolf Heinemann in Worms 

Eisbeth ‚Horlbogen in MWilmers- 
dorf bei Berlin, Heidelberger: 
plaß 1 

Hermann ‚Krandt in Berlin SW,, 
Leipzigerftraße 67 

J. Buz in Berlin NW., Schiff: 
bauerdamm 21 

Adler Fahrradwerke vorm. Hein— 
rich Kleyer in Frankfurt a. M. 
(Filiale in Berlin W., Mark— 
grafenſtraße 43/44) 

H. Büttner in Berlin N., Oranien— 
burgerſtraße 1/3 

Carl Schütte in Berlin W., Leip— 
zigerſtr. 13 

| Dr. Wenzlit in Cöln 
Fürft & Weiniger in Berlin S,, 

Stalljchreiberitraße 57 
Bellers Regiſtrator "Compagnie 

m. b. 8. in Berlm 80., Eli- 
fabethufer :5/6 

Henry Mewald Nachf. Alfred 
Dürfelen in Berlin W., Frie— 
drichſtraße 59/60 

Fay Sholet Company G. m. b. 9. 
in Berlin C, Münzſtraße 20 

Glogowsky & Eo. in Berlin W., 
| Sriebriöjfträße 83 

Aktenband 
Klondyle 

Schreibmaſchinenband 

Diamant (diamond) 
Indelible) 

Adler (Unauslöſchlich) 

Juſtizia (Unauslöſch— 

lich) 
Schütteband 

Deutſches Farbband 
Strongman 

Crecent 

Black Copy Blue In— 
delible 

Paragon 
Dfficia 

Dificial Record 

Indelible 

Indelible 
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Lid. 

Nr. 

16, 

17. 

Herjteller 

Smith Premier Typemwriter Co. 
in Syracufe N. 2. 

3. ©. Webfter Co. in Bofton 

Dyett & Eo. in New-York 

The Smith Premier Typemriter 
&o. m. b. H. ın Berlin W. 8, 
Friedrichſtraße 62 

Typemwriter Ribban Mfg. Co. 
in Philadelphia 

Diejelbe 
Ellam® Duplicator Co. in 

London 
Firma Carl Nuefe in Berlin 

MW... 

Dr. Adolf Hölfen (Inhaber der 
Firma „Chemifches Labora— 
torium für induſtrielle Zwecke 
Dr. Adolf Hölken“ in Char— 
lottenburg, Windſcheidſtr. 23) 

Firma Robert Lentz, chemiſche 
Fabrik für Tinten uſw. in 
Stettin, Steinſtraße 2 

A. Gieſecke in Hannover, Im 
Moore Nr. 14. 

Mittag & Vogler, Park Ridge 
N. J. U. S. A. 

wie zu 27. 

Groyen & Richtmann in Cöln 
und Berlin W. 8, Leipziger— 
ſtraße 29 

Nr. 39. 1907. 

Bezeichnung 
des Farbbandes 

(Farbkiſſens) 

Offieial Indelible 

Star 

Eagle Brand Inde— 
lible 

Premier Brand: Offi- 
cial Record 

Black copying blue 

Black record 

Derby Indelible 

Marke „Welt“ 

Bico 

Sedinia-Farbband 

Schwarz jchreibendes 
Schreibmafchinen- 
Farbband. 

„Climax“ Black Re 
cord 

„Climax“ Black Copy 
Blue 

Blickens derfer Farb— 
rolle „Imperial“ 

Vertreter 

The Smith Premier Typewr 
Company in Berlin W., X 
zigerjtraße 23 

Hermann Dürfelen & Co. 
Berlin W., Friedrichftr. 59/ 

Mar Kornider, Lindners N 
folger in Breslau 

The Smith Premier Typemrit 
(&o. m. b. H. in Berlin W. | 
Friedrichitraße 62 

Schmiß- Fellner in Eöln 

Diefelben 
Firma Bluen & Co. in 

W 66, Mauerjtraße 2 
Firma Garl Nueje in Ba 

NW,7 

Firma „Chemiſches Laboratori 
für induſtrielle BZmwede | 
Adolf Hölken“ in Charlott 
burg, Windicheidftraße 23 

Berl 

Firma Nobert Lens, chemiſ 
Fabrit für Tinten ufm. 
Stettin, Steinftraße 2 

A. Giefede in Hannover, ; 
Moore Nr. 14 

Aberle & Birk in Berlin SW. 
Alte Jakobſtraße 9 

wie zu 27 

Groyen & Richtmann in Ci 
und Berlin W. 8, Xeipzia 
ftraße 29 
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(3) Befauntmarhung vom 20. November 1907, betreffend Berleihung der Rechts— 
fähigfeit am den Herdbuch-Verband der Medlenburgifchen Rindvichzuctvereine 

für ſchwarzweißes Niederungsvieh in Güſtrow. 

Dem Herdbuch:Berband der Mecklenburgifchen Rindviehzuchtvereine für ſchwarz— 
weißes Niederungsvieh in Güftrom ift die Nechtsfähigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 20. November 1907. 

Großherzoglich Medlenburgiiches Juſtizminiſterium. 

Langfeld. 

(4) Bekanntmachung vom 20. November 1907, betreffend Verleihung der 

Nechtöfähigfeit an den Herdbuch-Verband der Medlenburgiihen Rindvichzudt- 
vereine für rotweißes Niedernngsvieh in Güſtrow. 

Dem Herdbuch- Verband der Mecklenburgiſchen Aindviehzuchtvereine für rot: 
weißes Niederungsvieh in Güſtrow ijt die Nechtsfähigfeit verliehen morden. 

Schwerin, den 20. November 1907. 

Großherzoglich Mecdlenburgifches Yuftiz-Minifterium. 

Zangfeld. 

Mit diefer Nr. 39 werden ausgegeben: Nr. 47 und 48 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Regierungs— Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Jahrgang 1907. | 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 13. Dezember 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (M 27) Verordnung, betreffend Aufhebung der Verordnung von 16. Mai 

1898, betreffend die gelundheitspolizeiliche Kontrolle der einen Mecklen— 
burgifchen Hafen anlaufenden Seejchiffe. 

U. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend die Allodifizierung des Lehnguts Neu: 
Stuer, A. Lübz. (2) Belanntmachung, betreffend die Allodifizierung des 
Lehnguts Nuftrom, A. Gnoien. (3) Belanntnrachung, betreffend die 
Verwendung von Schreibmajchinen und Stempeln. bei der Herjtellung), 
von Urkunden. 

A. Wbteitung. 
(1 27) Verordnung vom 4. Dezember 1907, betreffend" Aufhebung der 

Verordnung vom 16. Mai 1898, betreffend die gejundheitspofizeiliche Kontrolle 

der einen Medienburgiihen Hafen anlanfenden Seeſchiffe. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin. der 
Lande Roſtock und Stargard Herr ufw. 

Wir verordnen nad) Beratung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt: 
Die Verordnung, betreffend die gefundheitspolizeiliche Kontrolle der einen 

Mecklenburgiſchen Hafen anlaufenden Seefchiffe, vom 16. Mai 1898 (Rbl. 
Nr. 19 von 1898) wird aufgehoben. 

Gegeben durch Unjer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 4. Dezember 1907. 

Friedrich Franz. 
C. Graf von Bafjewig-Levegow. A. von Prefjentin. Langfeld. 
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II. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 19. Oftober 1907, betreffend die Allodifizierung des 

Lehugutes Neu-Stuer, A. Lübz. 

Das Lehngut Neu-Stuer, Amts Lübz, ift unter dem heutigen Datum 
allodifiziert worden. 

Schwerin, den 19. Oktober 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Auftizminifterium. 

Langfeld. 

(2) Bekannutmachung vom 23. November 1907, betreffend die Allodifizierung des 

Lehngutes Nuftrow, A. Guvien. 

a3 Lehngut Nuftrom, Amts Gnoien, ift unter dem heutigen Datum 
allodifiziert worden. 

Schwerin, den 23. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Yuftizminifterium. 
Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(3) Bekauntmachnug vom 2. Dezember 1907, betreffend die Verwendung von 

Schreibmafchinen und Stempeln bei der Herftellung von Urkunden. 

In Ergänzung der Anlage der Bekanntmachung vom 7. November d. J., 
betreffend die Verwendung von Schreibmafchinen und Stempeln bei Her: 
ftellung von Urkunden (Rbl. 1907 ©. 342), werden die in nachjtehender 
Nachtragsnachmweifung aufgeführten Farbbänder für geeignet zur Verwendung 
im Juſtizdienſte erflärt. 

Schwerin, den 2. Dezember 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches AYuftizminijterium, 
Im Auftrage: Mühlenbrud. 
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Nachtragsnachweiſung—. 

e.| 
Nr. Heriteller — des 

arbbandes Vertreter 

30. | The Hammond Type: | Hammond-Spezial | Ferdinand Schrey in Berlin 
weiter Co. 69 th u. Blad-Record. SW. 19, Leipziger— 
70th Streets, 537—551 ftraße 51. 
Eaft River Nem:Porf. 

31. | The Progreß Typemriter Apple Brand The Progreß Typemriter 
Supply Eo. Ltd. London |(ndelible bla vecord). er Ltd. London 
E. €. .C. 

32. | Firma Aug. Leonhardi in JStolzenberg-Farbband. Fabrik Stolzenberg Verlin, 
Dresden. G.am. b. H., in Berlin 

W.8, Eharlottenftr. 23. 

33. | Firma Wilhelm Brauns in | Schwarz Necord Farb: | Firma Wilhelm Brauns in 
Reichenberg in Böhmen. | band von Wild. Brauns, Neichenberg in Böhmen. 

Chemiſche Farbenfabrif 
Reichenberg. 

34. | Bay State Supply Com: | Bay State Brand | Seitter & Co. in Berlin 
pany in Boiton Maff. | (indelible copying). W.8, Sironenftraße 56. 
U. ©. 4. 

35. | Firma B. Pahle in Friede: Kosmos: Farbband. | Firma B. Pahle in Friede— 
nau bei Berlin, Taunus: nau bei Berlin, Taunus: 
ftraße 6. jtraße 6, 

36. | The Carter Ink Company Victor: Farbband W. Ottemann in Hannover, 
in Bofton Maſſ. (blad record). Gretchenitr. 7. 

37. | Firma Günther Wagner in Pelitan-Farbband. | Firma Günther Wagner in 
Hannover, Hannover. 

38. | Firma Eduard Beyer in Beyer Deutjches Firma Eduard Beyer in 
Chemnitz. Farbband. Chemnitz. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scwerin. 

Jahrgang 1907. 

J Ausgegeben Schwerin, Dontag, den. 23, Dezember 1907. 

Inhalt. 

IT. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Hinterbliebenenbezüge auf Grund 
des $ 31 des Militärhinterbliebenengejeges vom 17. Mai 1907. 

II. Abteilung. 
— — — 

Bekauntmachung vom 10. Dezember 1907, betreffend die Hinterbliebenenbezüge 

auf Grund des $ 31 des Militärhinterbliebenengefeges vom 17. Mai 1907. 

Aus gegebener Veranlaſſung werden die beteiligten Behörden darauf auf- 
merffam gemacht, daß in den Fällen des 8 31 zweiter Abja des Militär: 
binterbliebenengefeges vom 17. Mai 1907 der Militärverwaltung feitens der 
Zivilbehörden entiprechende Mitteilung zu machen ift, fobald von einer Zivil: 
behörde Witwen: und Waifengeld jür folche Beamtenhinterbliebenen angewieſen 
wird, für welche eintretenden Falle neben den Bezügen aus Zivilfonds auch 
Gebührniffe aus Militärpenfionsfonds in Frage kommen können. 

Nach den betreffenden Beftimmungen fommen hierfür nur Sinterbliebene 
von folcyen Beamten in Betracht, die 

I. als Offiziere mit einer lebenslänglichen Penfion verabichiedet find, oder 

2. als ehemalige Militärperfonen der Unterflaffen 

a) nach mindeftens achtzehnjähriger Dienftzeit eine Nente beziehen oder 
b) eine Dienftbefchädigung erlitten” hatten und infolge diefer Dienft- 

befhädigung vor Ablauf von ſechs Jahren nad) Entlafjung aus 
dem aktiven Militärdienjt jterben. 

70 
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Die Zivilbehörden haben ihren Mitteilungen eine Abfchrift der Nach: 
weifung über das fejtgeftellte Witwen: und Waifengeld aus Zivilfonds beir 
zufügen. 

Die Mitteilungen find an das in Betracht kommende Kriegaminifterium 
zu richten, wenn es fich um Hinterbliebene eines ehemaligen Offiziers handelt, 
andernfalls an die Intendantur desjenigen Armeekorps, in defjen Bezirk der 
Berftorbene beim Ableben feinen Wohnfis gehabt hat. Handelt es fi um 
ehemalige Marine: bezw. Schußtruppenangehörige, jo gehen die Mitteilungen 
an den Staat3jefretär des Reichs-Marine-Amts bezw. des Reichs-Kolonial-Amts. 

Schwerin, den 10. Dezember 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Schwerin 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 30, Dezember 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (M 28.) Verordnung, betreffend das Schleppen von gekuppelten Fahr: 
zeugen auf der Elbe. (M 29) Berordnung, betreffend den Radfahr- 
verkehr. 

I. Abteilung. 
— )ꝰ;ꝰꝰ —— 

(2. 28) Verordnung vom 20. Dezember 1907, betreffend das Schleppen von 
gefuppelten Fahrzeugen auf der Elbe. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roftoc und Stargard Herr uſw. 

Mir verordnen nad) verfafiungsmäßiger Beratung mit Unferen getreuen 
Ständen, was folgt: 

An die Stelle der Verordnung vom 10. Dezember 1897, — (Rbl. Kr. 41) — 
betreffend das Fahren und Schleppen von gefuppelten Fahrzeugen auf der 
Elbe, treten für die Mecklenburgifchen Elbftreden vom 1. Januar 1908 ab 
die nachjtehenden Beftimmungen: 

81. 
Das Schleppen gefuppelter Fahrzeuge zu Berg und zu Tal ift bei allen 

MWafjerftänden mit der Maßgabe geitattet, daß die Fahrzeuge eine Gejamtbreite 
von 22 m nicht überfchreiten dürfen. 

71 
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Bei Wafferftänden von mehr als 1,50 m am Pegel zu Wittenberge darf 
im Berg: wie im Talverfehr die Gejamtbreite der gefuppelten Fahrzeuge bis 
zu 24 m betragen. 

8.2. 
Die Vorfchriften des $ 1 finden auch auf die Dampfichiffe und die von 

. diefen längsfeit3 geführten Fahrzeuge derart Anwendung, daß ein oder mehrere 
Fahrzeuge mit einem Dampfichiffe nur dann verfuppelt werden dürfen, wenn 
leßtere8 und das, beziehungsmweije die mitgeführten Fahrzeuge zufammen die 
als zuläffig bezeichnete Höchjtbreite nicht überfchreiten. 

83. 

Die für die Nacht für die Dampfer vergefchriebenen feitlihen Lichter 
— 838 Ziffer b der Polizeiordnung für die Schiffahrt und Flößerei auf der 
Elbe vom 24. März 1894 (Rbl. Nr. 10) — find, ſobald Fahrzeuge neben den 
Dampfern geführt werden, auf dem Außenbord der Fahrzeuge gut fichtbar 
anzubringen. 

An den Dampfern find, wenn ihre Namensbezeichnung durch das feitlich 
geführte Fahrzeug verdeckt wird, Schilder mit dem Namen in der durd $ 6 
der Polizeiordnung vom 24. März 1894 vorgefchriebenen Ausführung derart 
anzubringen, daß der Name über den längsſeits gejchleppten Fahrzeugen ficht- 
bar ift. 

84. 
Bei den in Schleppzügen befindlichen Dampjbaggern, Baggerprahmen 

und Ähnlichen Fleineren Fahrzeugen gelten die unmittelbar hintereinander ver: 
bundenen Fahrzeuge, ſoweit fie die Yänge eines größeren Elbichiffs nicht 
überfchreiten, für ein Fahrzeug im Sinne der vorftehenden Beſtimmungen. 

Das an lebter Stelle einer folchen Gruppe befindliche Fahrzeug muß 
mit einem Steuer verjehen fein, welches während der Fahrt zu bedienen ift. 

85. 

Naddampfer mit mehr ala 70 qm uud Schraubendampfer mit mehr als 
50 qm Feffelheizfläche dürfen auf der Talfahrt bei Waflerftänden von mehr 
al3 1,50 m am Magdeburger Pegel außer den nach 8 2 geftatteten Seiten- 
fahrzeugen zwei hintereinander hängende Staffeln (einfache oder gefuppelte 
Fahrzeuge) nach den Borjchriften des $ 1 im Anhange führen. 

Im übrigen ift das Schleppen von hintereinander folgenden Anhängen 
zu Tal verboten. 
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8 6. 
GSegelnde oder treibende Fahrzeuge dürfen niemals zu mehr al3 zwei 

nebeneinander gefuppelt werden. In bezug auf die zuläjjige Breite find die 
Vorſchriften des $ 1 maßgebend. 

er 
Übertretungen der vorftehenden Vorjchriften werden mit Geldftrafe bis 

zu 60.4 oder mit Haft bis zu 14 Tagen bejtraft. 
Die Strafen können durch polizeiliche Verfügung fejtgejegt werden. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 20. Dezember 1907. 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. N. von Preſſentin. Zangfeld. 

(3. 29) Berordnung vom 20. Dezember 1907, betreffend den Radfahrverkehr. 

Friedrih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecdlenburg, 
Fürft zu Wenden, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, der 
Lande Roftod und Stargard Herr ufm. 

Wir verordnen nach hausvertragsmäßigem Benehmen mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Großherzoge von Medlenburg:Strelig und nach verfafjungsmäßiger 
Beratung mit Unſeren getreuen Ständen zur Regelung des Radfahrverfehrs 
auf öffentlichen Wegen und Plägen, was folgt: 

A. Allgemeine Vorſchriften. 

8 1. 
Für den Nadfahrer gelten finngemäß die den Berfehr von Fuhrwerken 

auf öffentlichen Wegen und Plätzen regelnden polizeilichen Vorſchriften, ſo— 
weit nicht in nachjolgendem andere Beitimmungen getroffen find. 

Auf Fahrräder, welche im öffentlichen Transportgewerbe verwendet 
werden, jowie auf die Fahrer dieſer Räder finden neben den nachitehenden 
Vorſchriften die allgemeinen Beitimmungen über den Betrieb der dem öffent: 
lihen Transportgewerbe dienenden Beförderungsmittel Anwendung. 

Ir 
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Auf Fahrräder, die nicht ausschließlich durch menfchliche Kraft betrieben 
werden, finden die nachitehenden Vorfchriften inſoweit Anmendung, als nicht 
in den Vorjchriften, betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, ein anderes 
beftimmt iſt. 

B. Das Sahrrad. 

82. 
Jedes Fahrrad muß während der Benutzung verjehen fein: 

1. mit einer ficherwirfenden Hemmvorrichtung, 

2. mit einer helltönenden ®lode zum Abgeben von Warnungszeichen, 
3. während der Dunkelheit, jedenfalls in der Zeit von einer Stunde 

nad) Sonnenuntergang bis zu einer Stunde vor Sonnenaufgang 
und bei ftarfem Nebel mit einer hellbrennenden Laterne mit farb- 
* Gläſern, welche den Lichtſchein nach vorn auf die Fahrbahn 
wirft. 

C. Der Radfahrer. 

a. Ausweis über die Perſon des Radfahrers. 

88. 
Der Radfahrer hat eine auf feinen Namen lautende Radfahrfarte bei 

fich zu führen und auf Verlangen dem zuftändigen Beamten vorzuzeigen. 

Die Karte wird von der Ortspolizeibehörde des gewöhnlichen Auf: 
enthaltsorts des Radfahrer nach dem Mufter der Anlage unter Verwendung 
von auf Leinwand aufgezogenem Papier ohne zeitliche Beichränfung ihrer 
Gültigkeit gegen Wahrnahme einer Gebühr von 25 Pfennig ausgeftellt. 

Für Perfonen unter 14 Jahren erfolgt die Ausftellung auf Antrag des 
Vaters, Vormundes oder fonftigen Gemalthabers. 

Die Polizeibehörden haben über die Erteilung ein Regifter zu führen, 
welches unter fortlaufender Nummer die Nummer der Nadfahrfarte, den 
Namen, Stand und Wohnort des Inhabers und das Datum der Ausftellung 
enthält. 

Die Radfahrkarte gilt für den Umfang des Deutfchen Reichs. 
Radfahrer, welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Deutichen 

Neichs haben, haben einen anderweiten genügenden Ausweis über ihre Perjon 
bei fich zu führen und auf Verlangen dem zuftändigen Beamten vorzuzeigen. 
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b. Befondere Pflichten des Radfahrers. 

8 4. 
Jeder Radfahrer ift zur gehörigen Vorficht bei der Leitung feines Fahr— 

rades verpflichtet. 
Auf den Haltruf oder das Haltzeichen eines als folcher Fenntlichen Polizei» 

beamten hat jeder Radfahrer fofort anzuhalten. Zur Kenntlichmachung eines 
Polizeibeamten ift auch das Tragen einer Dienftmübe ausreichend, 

85. 

Die Fahrgefchwindigfeit ift jederzeit jo einzurichten, daß Unfälle und 
Berfehrsitörungen vermieden merden. 

Innerhalb gefchloffener Ortsteile darf nur mit mäßiger Geſchwindigkeit 
gefahren werden. 

Auf unüberſichtlichen Wegen, insbeſondere nach Eintritt der Dunkelheit 
(vergl. 8 2, Ziffer 3) oder bei ſtarkem Nebel, beim Einbiegen aus einer 
Straße in: die andere, bei Straßenfreuzungen, bei feharfen Straßenfrümmungen, 
bei der Ausfahrt aus Grumdftücen, die an öffentlichen Wegen liegen, und bei 
der Einfahrr in folhe Grundſtücke, ferner beim Paffieren enger Brücen und 
Tore, ſowie ſchmaler oder abfchüffiger Wege, ſowie da, wo die Wirffamkeit 
der Hemmvorrichtung durch die Schlüpfrigfeit de Weges in Frage gejtellt ift, 
endlich überall da, wo ein lebhafter Verfehr ftattfindet, muß langſam und fo 
vorfichtig gefahren werden, daß das Fahrrad nörigenfall® auf der Stelle zum 
Halten gebracht werden kann. in allen diefen Fällen jowie bei jedem Berg- 
abfahren ift es verboten, beide Hände gleichzeitig von der Lenkftange oder die 
Füße von den Pedalen zu nehmen. 

8 6. 
Der Radfahrer hat entgegentommende, zu überholende, in der Fahrt— 

richtung ftehende oder die Fahrtrichtung freuzende Menſchen, insbejondere die 
Führer von Fuhrwerken, Reiter, Viehtreiber uſw. durch deutlich hörbares 
Glockenzeichen rechtzeitig auf das Nahen des Fahrrads aufmerkjam zu machen. 

Auch an unüberfichtlichen Stellen ($ 5. Abſatz 3.) ift das Glockenzeichen 
zu geben. 

Das Abgeben des Glockenzeichens ift jofort einzuftellen, wenn Tiere da- 
durch unruhig oder chen werden. 

Zwecklofes oder beläftigendes Klingeln ift zu unterlaffen. Der Gebrauch 
von Gignalpfeifen, Suppen und beftändig tönenden Glocken (Schlittengloden 
und dergleichen) ſowie von fogenannten Radlaufgloden ift unterjagt. 
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Merkt der Radfahrer, daß ein Tier vor dem Fahrrade fcheut, oder daß 
fonft durch das Vorbeifahren mit dem Fahrrade Menfchen oder Tiere in 
Gefahr gebracht werden, fo hat er langfam zu fahren und erforderlichenfalls 
jofort abzufteigen. 

8 7. 
Das Einbiegen in eine andere Etraße hat nad) rechts in kurzer Wendung, 

nad) links in weitem Bogen zu gejchehen. 

g 8. 
Der Radfahrer hat, foiern er nicht befondere, für den Radfahrverfehr 

eingerichtete Zeile der Straße (Radfahrftreifen) benußt, bei der Fahrt die 
rechte Seite der Fahrbahn einzuhalten und entgegenfommenden Fuhrwerken, 
Kraftfahrzeugen, Neitern, Radfahrern, Fußgängern, Viehtransporten oder 
dergleichen rechtzeitig und genügend nach rechts auszumeichen oder, fall dies 
die Umftände oder die Ortlichfeit nicht geftatten, jolange abzufteigen, bis die 
Bahn frei ift. 

Auf Fahrwegen haben entgegentommende Fuhrwerke, Kraftfahrzeuge ufw. 
dem Radfahrer fo viel Plat frei zu laffen, daß er auf der Fahrſtraße ohne 
Gefahr recht3 ausweichen Fann. 

Bei Chauffeen ift unter Fahrbahn (Fahrſtraße) im Sinne der 88 8 und 
9 die Stein. oder Steinfchlag:Bahn zu verftehen. 

89. 

Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerfen, Kraftfahrzeugen, Reitern, 
Nadfahrern, Fußgängern, Biehtransporten oder dergleichen hat auf der linfen 
Geite zu erfolgen. 

Auf Fahrwegen haben die zu überholenden Fuhrwerfe, Kraftfahrzeuge 
ufw. auf das gegebene Glocdenzeichen foviel Pla freizulaflen, daß der Rad— 
fahrer auf der Fahrſtraße ohne Gefahr vorbeifahren kann. An unüberficht- 
lien Stellen ($ 5, Abſatz 3) ſowie überall, wo die Fahrbahn durch Fuhr— 
werke, Kraftfahrzeuge ufw. verengt ift, ift das Überholen verboten. 

g 10. 
Bei Benutzung der Bankette und Fußwege ($ 12, Abfag 1 und 2) darf 

der Verkehr der Fußgänger nicht geftört werden. Das Bankett hat der Rad— 
fahrer bei Annäherung an Fußgänger rechtzeitig zu verlaſſen; fofern dies aber 
nicht möglich ift, hat er abzufteigen. 



Nr. 42. 1907. 361 

— 
Das Umkreiſen von Fuhrwerken, Menſchen und Tieren und ähnliche 

Bewegungen, welche geeignet ſind, Menſchen oder Eigentum zu gefährden, den 
Verkehr zu ſtören oder Tiere ſcheu zu machen, ſind verboten. 

D. Die Benutzung öffentlicher Wege und plätze. 

g 12. 
Das Radfahren iſt, außer auf den für den Radfahrverkehr eingerichteten 

beſonderen Wegen (Radfahrwegen), nur auf den für Fuhrwerke beſtimmten 
Wegen und Plätzen geſtattet. Außerhalb der geſchloſſenen Ortſchaften darf 
das Fahren mit Zweirädern auch auf den neben den Fahrwegen hinführenden, 
nicht erhöhten Banketten ftattfinden. 

Die Ortspolizeibehörden find befugt, den Radfahrverfehr auf Fußwegen 
und auf Pläßen, die für Fuhrwerke nicht bejtimmt find, zuzulaffen. 

Reiten, Fahren, Schieben von Handwagen und Handfarren oder Vieh: 
treiben auf den Nadfahrwegen (Abja 1, Sab 1) iſt nicht geitattet. 

8 18. 
Durch allgemeine ortSpolizeiliche Vorfchriften oder durch befondere, für 

einzelne Fälle getroffene polizeiliche Anordnungen kann auf beftimmten Wegen, 
Plägen und Brücen oder Teilen derjelben jowie auf Banfetten neben den 
Fahrwegen das Fahren mit Fahrrädern oder mit beftimmten Arten von Fahr: 
rädern verboten oder befchränkt, jowie auf den Nadfahrwegen ($ 12, Abjaß 1, 
Sag 1) der Fußgängerverfehr verboten werden. 

Allgemeine Borfchriften diefer Art find öffentlich befannt zu machen und, 
vorbehaltlicy andermeiter Anordnungen Unferes Minifteriums des Innern, an 
den betreffenden Strecken durch öffentlichen Anfchlag zur Kenntnis zu bringen. 

Die bereits beftehenden Verbote bleiben in Kraft. 

g 14. 
Das Wettfahren und die Veranftaltung von Wettfahrten auf öffentlichen 

Wegen und Pläßen find verboten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung 
der zuftändigen Polizeibehörde, welche im einzelnen Falle die befonderen Be: 
dingungen fejtjeßt. 
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E. Strafbeftimmungen. 

g 15. 
Zumiderhandlungen gegen die vorfjtehenden Beitimmungen und gegen die 

darin vorbehaltenen allgemeinen ortSpolizeilichen Vorſchriften oder bejonderen 
polizeilichen Anordnungen ($ 13) werden in Gemäßheit des $ 366, Nr. 10 
des Reichsſtrafgeſetzbuchs mit Geldftrafe biß zu 60 .4 oder mit Haft bis zu 
14 Tagen beftraft. 

F. Ausnahmen. 

$ 16. 
Die Vorfchriften des S 3 finden auf Militärperfonen in Uniform oder 

auf Reichs-, Staats: und Gemeindebeamte, die Amtskleidung oder Amtszeichen 
tragen, feine Anwendung, fofern diefe Perfonen das Fahrrad zu dienftlichen 
Zwecken benußen. 

Ob und inwieweit Ausnahmen von den in Gemäßheit des $ 13 er- 
gangenen Vorfchriften für den dienftlichen Radfahrverfehr der Beamten der 
Poft und Telegraphenverwaltung und anderer öffentlicher Verwaltungen zu- 
zulaffen find, beftimmt nad; Gehör der Ortsobrigfeiten Unfer Minifterium des 
Innern, 

G. Schlußbeftimmungen. 

8 17. 
Die Vorfchriften im $ 3 Abſatz 1 bis 4 diefer Verordnung treten mit 

dem 1. Februar 1908, die Übrigen Beftimmungen mit dem 1. Januar 1908 
in Kraft. 

Mit dem 1. Januar 1908 find, unbefchadet der Beftimmung im $ 13 
Abf. 3, die bisherigen Vorfchriften über den Radfahrverfehr auf öffentlichen 
Wegen und Plägen aufgehoben. 

Gegeben durch Unfer Staatsminifterium. 

Schwerin, den 20. Dezember 1907, 

Friedrich Franz. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Preſſentin. Langfeld. 
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Schwerin, 

Im Berlage der Bärenjprungichen Hofbuchdruderei. 
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dem Gutsbeſitzer Otto Ahlers auf Poorſtorf .. 
dem Gutöbefiger Friedrich von Hildebrandt auf 

Schwartow 

Bezeichnung des Inhalts. 

end Gewährung der erforder— 
eit an Beamte zur Ausübung 

des MWahlrechts bei den bevorftehenden Reichstags- 
. oe. :. oh rer a a oe 

Fe ee ee Be EEE er Be Eee EEE 

\ Eu TEE N, 4 —— De. 

Dee BE Er SE 

De Be Er Be EEE 

. 7 7 Tr Tr Tr rer 

..—. € n. nn nö —m—nm— m Tr he 

Datum 

der 

Belanntmadhungen. 

5. Januar. 

21, Januar. 

25. Januar. 

11. Februar. 

13. Februar. 

9. Oktober. 

1906. 

27, Dezember. 
1907. 

19. Februar. 

24, Mai. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. B e. 

2 |ı7 

6 19 

8 | 25 

11 | 39 

12 42 

62 | 257 

1 3 

13 48 

27 | 126 



Bezeichnung des Inhalts. 

dem Megierungs:Referendar Enno Stratmann, 
Mitbefizer des Allodialgutes Schladendorf . . . 

dem Gutsbefiger Marian Rudolf von Bülow 
auf Gorow c. p. und Hl.-Böllow- . ..... 

dem Gutöbefiger Johann Schulte-Marrloh auf 
1 ÜBER 

dem Gutsbeſitzer Guſtav von Branconiauf Retgendorf 
dem Gutsbefiger Dr. jur. Albert Marfgraff auf 

Leezen und Langen Brüuß . 22 nn 
dem Gutsbefiger Paul Efhenburg auf Marxhagen 
dem Gutöbefiger Waldemar von Tresfom auf 

Auguſtenhfff.. 
dem Guisbeſitzer Richard Siem on auf Rögnitz c. p 
dem Gutsbefiger Wichard von der Heyden auf 
Eee er 

dem Gutsbefiter Richard Siemers auf Beſelin 
dem Gutsbefiger Wilhelm Plautz anf Gr.:Nienhagen 
dem — — —— auf Holdorf und 

Meetzen 

Pe Fe EEE BE 

"ie? ⏑⏑ Cl A " 

II. Kirchen, Unterrichtd: und 
Stiftungsjadhen. 

Bekanntmachung, betreffend die eier des Geburts- 
tages Sr. Majeftät des Kaifers in den Schulen 

Bekanntmachung, betreffend die — von — 
mufif x. am 27. Januarld. J. 

Bekanntmachung, betreffend die im Juli 1907 ftatt- 
findende wiflenichaftliche Prüfung der Yehrerinnen 
(Oberlehrerinnenprüfung) - > 2» 2 2 222... 

Verzeichnis der VBorlefungen auf der Univerfität Roſtock 
im Sommerhalbjahr 1907 U Bu er Ser vr er Ver er Tr 

1907. 
19. unit, 

2. September. 

7. September. 
23, September. 

25. September. 
2. Oktober. 

4. Oftober. 
9, Oktober. 

15. Oftober. 
18, Oktober. 
5. November. 

11. November. 

12. Januar. 

15. Januar. 

19, Januar, 

30 142 

46 215 

47 | 222 

50 245 

50 245 

öl 255 

53 266 
54 269 
56 | 282 

56 283 

4 15 

> 17 

| 

T 23 

Beilage 
zu 
il 



Der 
Amtlichen 

Bezeihnung Des Inhalts. — 

1907. 
Bekanntmachung, betreffend Beſetzung von Oberlehrer— 

ſtellen bei den Bildungsanſtalten der Kaiſerlichen 
Mäineeeeee We a a 2. März. 16 60 

Bekanntmachung, betreffend die Statijtif der Taub- 
BRRINENE: ie 5 ae ee 18. März. 17 64 

Befanntmachung, betreffend das Ergebnis der Domanial: 
bauptichulfaffenrechnung für die * vom 1. Juli 
1905 bis 30. Juni 1906 . 2: 2 2 2 2 22 e. 3. April. 20 | 88 

Befanntmahung, betreffend Die ———— für 
Studierende der Univerſität Roſtock. .. . . 3. April. 21 | 9 

Bekanntmachung, betreffend die im Dezember 1907 
ftattfindende wiffenfchaftliche Prüfung der Yehre- | 
rinnen (Oberlehrerinnenprüfung) - » » » 2... 8. Juni. 29 132 

Bekanntmachung, betreffend die Reklamation unab- | 
kömmlicher Schullebrer . . » 2 2 2220. 26. uni. 31 147 

Belanntmahung, betreffend die Verwaltung des durch 
den Tod des Superintendenten Konfiitorialrats 
D. Sojtmann erledigten Superintendentur Malchin 
bis zur Wiederbefegung derfelben . . . . . . - 9. Juli. 33 | 165 

Bekanntmachung, betreffend Gejtattung von Ernte: | 
ua a er 12. Juli. 33 | 162 

Bekanntmachung, aa die ern der Schul- 
jteuer für die Zeit vom 1. Juli 1907 bis | 
DI: a DE 2 wre a ar 25. Juli. 37.178 

Bekanntmachung, betreffend die Geftattung von Ernte: 
DEDRDRIR 4 = cr ze a er ar er 30. Juli. 37.178 

Beilage 
Verzeichnis der Vorlejungen auj der Univerfität zu zu 

Roftod im Winterhalbjahr 19078 . 2.2... | 38 



Bekanntmachung, betreffend die Gejtattung von Ernte: 
URDEINEN. 9 cin Sa aaa he he ne we 

Bekanntmachung, betreffend die Statiftif der Taub- 
PRRIHBEN Bra an ae as: Hamas AR ae 0 ray 

Bekanntmachung, betreffend die Anmeldung der für 
n Fall einer Mobilmahung im Fahre 1. April 

1908/09 als unabkömmlich zu bezeichnenden Lehrer 

Belanntmachung, betreffend die im Juli 1908 ftatt- 
findende wifjenjchaftliche Prüfung der Lehrerinnen 
(Oberlehrerinnenprüfung) - -» - 2 222.0... 

III. Suftizjachen. 

Belanntmahung, betreffend die Aufbringung der Koften 
der Fideilommißbehörde für das Jahr 1907 . . 

Bekanntmachung, betreffend die Aufftellung der Urliſten 
für Schöffen für das Jahr 1908 . »..... 

Bekanntmachung, a a die Zujammenjeßung der 
Sahverftändigen-Kammern für Werfe der bilden: 
den Fünfte und der Photographie. . . . . . . 

IV. Domanial-, Finanz, Zoll: und 
Steuerſachen. 

Bekanntmachung, betreffend die zur Rückzahlung am 
1. Juli 1907 ausgeloſten ra —* 
der Eiſenbahnſchuld von 1870 und die früher 
ausgeloſten, jedoch nicht zur Einlöſung vorgelegten 
Schuldverſchreibungen derſelben Eiſenbahnſchuld. 

20. Auguſt. 
3. September. 
19. September. 

17. September. 

23. November. 

26. Nwember. 

4. März. 

30. Juli. 

3. Oktober. 

3. Januar. 

39 

52 

2953 

60 

186 

258 

10 



IX 

Bezeihnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend die in den lebten vier 
Jahren zahlfällig gewordenen, jedoch nicht abge- 
hobenen Zinfen derjelben Eifenbahnichul . . . . 

Bekanntmachung, betreffend die zum 1. Auguft 1907 
zurücdzuzahlenden Schuldverfchreibungen der Med. 
Anleihe von 18343....... 

Bekanntmachung, betreffend Verleihung des Titels 
„Unterförſter“ an alle Holzwärter in der Großh. 
IECBBRER - 52 3: vereinen 

Bekanntmachung, betreffend Auflöfung der Foritinfpeftion 
Güſtrow und Errichtung der Oberförjtereien Güftrom 
ID EEE: a ee em 

Bekanntmachung, betreffend die Außerkursjegung der 
Eintalerftüce deutfchen Gepräged . . .» ... - 

Bekanntmachung, betreffend die Ablieferung der bei 
den Großherzoglichen Kaſſen eingehenden Eintaler- 
Ka deutfchen Gepräges an die Großherzogliche 
BERDRBDER a A N en a 

Bekanntmachung, betreffend Ermächtigung des Steuer: 
amt3 Yudmwigsluft ir Berfauf von Stempel: 
marken für Frahturlunden . » » 2 2.2... 

Bekanntmachung, betreffend Zulegung der Raſtower 
Tannen zur Oberförjterei Jasniß . . » » 

Belanntmachung, betreffend die Einfehung einer 
Kommijjion zur Prüfung für den Regiftraturdienft 
bei den Großherzoglichen Domanialämtern 

Bekanntmachung, betreffend die Beitellung von Sad): 
verftändigen jür die Bornahme der Unterfuchungen 
der bei dem Sauptzollamt in Roſtock zur Ein- 

* —9* gelangenden —* und ſonſtigen Gegen: 
tänden des Gartenbaus . . . . . - I a 

3. Januar. 

12. März. 

9. April. 

1. Juni. 

6. Juli. 

6. Juli. 

1. Auguft. 

1. Oktober. 

2, Oftober. 

30. November. 

17 

19 

28 

38 

51 

52 

Amtlichen 
Beilage 

64 

128 

157 

‚ 158 

182 

248 

258 

15 zZ 10 



Datum 

Bezeihnung des Inhalts. der 

Bekanntmachungen. 

V. Allgemeine Verwaltungs: und 

Polizeiſachen. 

Bekanntmachung, betreffend Aufhebung des Dammzolles 
auf dem Vipperower Erddamm . . 2.2... 29. Dezember. 1 1 

1907. | 
2. Februar. 9 31 

Bekanntmachung, betreffend Beftellung von Schieds- 2 — er 17 
männern für die Feſtſtellung und Abſchätzung von 26. Juni. 31 148 
Wildfchäden "er TH Tamm: Faal EHE‘ 465 16 Juli. 35 174 

30. Juli 38 183 

26. November. | 58 | 294 
Bekanntmachung, betreffend Ergänzung des Verzeichniffes | 

der angeförten im Privatbefi befindlichen Hengjte | 19. Februar. 14 | 4 

Belanntmachung, betreffend die diesjährige Verteilung 
von Preifen für die in das Geftütbuch für edle 
Pferde eingetragenen Zuchtftuten ſowie die Ge- 
währung von Beihilfen zur Förderung des genofjen- | 
Schaftlichen Anfaufs von Mutterftuten . . . . . 19. Februar. 14 | 52 

Bekanntmachung, betreffend Zulafjung des Vertriebes 
der an einer Verlofung teilnehmenden Eintritts- 
karten zu der Deutjchen Armee, Marine- und | 
Kolonial-Ausftellung in Berlin . . 2.2... 22. März. 18 | 67 

Bekanntmachung, betreffend die Erhebung über den 
landwirtfchaftlichen Anbau für das Sjahr 1907. . 25. März. 18 68 

Bekanntmachung, betreffend das Jahresheft 1906 des | 
Gejtütbuches für edle Pferde im Großherzogtum | = 
Mecklenburg Schwerin . 2» 2 2 22 0a 8. April. 21 | 92 



XI 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend Zulaſſung des Vertriebes 
von Loſen der vom Preuß. Landesverein vom 
Roten Kreuz für 1907 zu veranſtaltenden Geld— 
BEE a ae a ee 

Bekanntmachung, betreffend die Beitellung von Sad: 
verftändigen gemäß Art. I der Novelle der Ge- 
mwerbeordnung vom 7. Januar 1907... . .'. 

Bekanntmachung, betreffend internationale Tourenfahrt 
für leichte Kraftwagen . . 2. 2 2 22m. 

Bekanntmachung, betreffend die diesjährigen Borführungs- 
termine für die in das Gejtütbuch für edle Pferde 
einzutragenden bezw. zu prämierenden Stuten . 

Bekanntmachung, betreffend Abänderung des Planes für 
die Reifen der Kommifjion für die Yandespferde- 
zucht N, 0) re 

Bekanntmachung, betreffend die Aufbringung der —— 
der mecklenburgiſchen Handwerkskammer 

Bekanntmachung, betreffend Beſtimmungen über die 
Zulaſſung und Kennzeichnung außerdeutſcher Kraft: 
fahrzeuge und über die Zulaffung der Führer 
ſolcher Fahrzeuge während der Zeit vom 1. bis 
BO al; IOOE a ee 

Bekanntmachung, betreffend Ergänzung des Verzeich— 
nifjes der angeförten im Beivarbejit befindlichen 
Hengſte Be ee Re 

Bekanntmachung, betreffend Die IRRE. und 
Beleuchtung der Kraftzweiräder.. . . 

Betanntmachu betreffend die Veranftaltung einer 
Geldlotter® zum Beiten des „Erholungshaufes 
Warnemünde“ zu Roftod . . . 2.222... 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

16. April. 

17, April. 

23, April. 

1. Mai. 

14. Mai. 

15. Mai. 
3. Juni. 

18. Mai. 

17. Juni. 

23. Juli. 

7, Auguft. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

22 

23 

24 

25 

25 
28 

26 

42 

97 

98 

103 

109 

‚194 



Xn 

Bezeihnung des Inhalt. 

Bekanntmachung, betreffend die Aufbringung der Koften 
der medlenburgifchen Handwerkskammer für das 
Jahr DONE IO: 3: wen ee 

Bekanntmachung, betreffend die im Jahre 1907 erfolgte 
Preisverteilung für ausgezeichnete, in das Geſtüt— 
bud für edle meclenburgifche ‚Pferde eingetragene 
FERNER u 50 2 ee ae 

Bekanntmachung, betreffend die diesjährige Hengſt— 
FE a a a a a a ie 

Bekanntmachung, betreffend die Einfendung der Beiträge 
zum nächjtjährigen Staatsfalender . . . ... . 

Belanntmachung, betreffend die Aufjtellung von War- 
nungstafeln für Kraftfahrzeuge zur Kennzeichnung 
befonders gefährlicher Wegeftellen durch den Kaiſer— 
lihen Automobillub . ». . 2 2 2 2 2 2 20. 

Bekanntmachung, betreffend die am 2. Dezember 1907 
vorzunehmende VBiebzählung . .» » » 2 22... 

Bekanntmachung, betreffend die Vergütung für Die 
Getreidegefälle nah den Martinipreifen des 
SVCREEE AO ar 

Belanntmahung, betreffend rlaubniserteilung zum 
Vertrieb von Loſen der Neubrandenburger Pferde: 
lotterie innerhadb des hiefigen Großherzontums . 

— — betreffend Ankörung von im Privat— 
bejig befindlichen Hengiten . . . . . . . — 

Ciſenbahn⸗Verwaltung. 

Bekanntmachungen, betreffend Geländeerwerb zu 
Eiſenbahnzwecken: 

aus der Gutsfeldmark Pritzier und aus den Pfarr— 
ländereien dafelbft - - » 22 nr ren 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. * 

1907. 

9. September. 

12. September. 

12. September. 

19. September. 

25. September. 

30. Oktober. 

13. November. 

15. November. 

29, November. 

23. Januar. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

r. S. 

47 218 

48 223 

48 229 

49 239 

50 243 

55 274 

56 280 

57 285 

59 297 

| 
| 

8 26 



XIII 

Bezeichnung des Inhalts. 

aus der me DOW. ae een re 
aus der Gutsfeldmart Marin . » » 2» 2 2220. 
der Häuslerei Nr. III zu Wendifh-Rambomw. . 
aus Kämmereigebiet, aus dem Gebiete der Armen: 

ordnung und aus dem Gebiete der St. Marienkirche 
BE OR + 5 nn wo 

ans der Stadtfeldmarl Stavenhaaen. ...... 
aus der Erbpachthufe Nr. IV zu Dabel ..... 
aus der Dorffeldmarf Gielow. . . . 22.2... 
aus dem Kämmereigebiet pp. der Stadt Noftod . . 

Berichtigung hierzu. . >» 2 u 2 nn nn 
aus der Feldmark des Gutes Bogaelow ..... 
aus der Feldmark des Erbpachthofes Blanfenberg . 
aus der Dorffeldmart Medlenburg . ...... 
aus der Dorffeldmark Sülftorf . . . 222.0. 
aus der Gutsfeldmark Tübjee . . » 2. 2 2220. 
aus der Butsfeldmarf Lüfjow. . ». . 2 2 22... 
aus der Gutsfeldmarf Karow, R. U. Lübz . 
aus den Pfarrländereien auf der Soffeldmart Boddin 
aus dem Stadtbinnenfelde zu Shwerin. . ... . 
aus dem WBoftgrundftükd auf der Gutsfeldmarf 

BORHBOBER. 4.0 en ae a he 
aus der Sutsfeldmait ETW re 
aus der Dorffeldmart Stren: . . .» 2 2 22.0. 
aus ber Feldmart Rom . -» .» 2: 2:2 2 2m 
aus der Dorffeldmart Warnomw, D. A. Bübow . 
aus dev Dorffeldmarf Neu-Kaliß, D. U. Dömitz .. 
aus der Gutöfeldmart VBollrathbsruhbe . .... . 
aus der Erbpachhthufe Nr. X zu Parkentin . . .. 
aus der Gursfeldmarf Eickhof . » . 2 2 220. 
aus der Gutsfeldmart Al.:Blaften . . ...... 
aus der Büdnerei Nr. XIV zu Langhagen . . . 
aus den Erbpachthufen Nr. IX und X zu Bartentin 
aus der Feldmarf der Stadt Neuftadt. . .... 

Bekanntmachung, betreffend die Eifenbahn- Neubau: 
ftrede Malchin-Dargun . . » 2 2 222. 

1907. 
4. Februar. 
8. Februar. 
15. Februar. 

27. Februar. 

15. April. 
15. April. 
19. April. 
22, April. 
1. Mai. 
3. Mai. 
27. Mai. 
7, uni. 
4, Juli. 

9. Juli. 
9, Juli. 

7. Auguit. 
12. Auguit. 
27. Auguft. 
31. Auguft. 

14. September. 
9. Oktober. 
17. Oktober. 
29. Dftober. 

16. November. 
7. Dezember. 
10. Dezember. 

19. April. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. ©. 

10 | 3 
11 40 
13 ! 4 

15 57 
17 63 

21 gl 
20 | 87 
20 | 88 
21 36 
21 |; 9 
21,9 
22 99 

22 | 9 
94 111 
44 112 
97 124 

29 , 132 
33 161 

33 | 162 

33 ı 162 
4a 193 

42 19 
45 | 207 
46 | 213 

48 | 229 
53 | 263 
54 | 267 
55 273 

57 | 286 
60 | 307 
60 308 

22 38 



XIV 

Bezeihnung Des Inhalts. 

Ehaufiee- und Slußbauſachen. 
Für den Öffentlichen Verkehr find freigegeben: 

Teiljtredden der Nebenchauffee Boizenburg-Gallin . . . 

die Nebenchaufiee Wittenburg— Perdöhl— Körhom . 
die Nebenchauffee Bobitz Gr.-Kranfom— Petersdorf 
Teilftrecte von Ribnig bis Hirfchberg der Nebenchaufjee 

Ribnitz Mürie ©. > 2 . 
eine Teiljtredde der Nebenchauſſee Barchim— Ziegendorf 
die jee Gelbenfande— Willershbagen— Blanken- 

BE as era BE a a 
die Zeilftrece Marlom— Trefjentin der Nebenchauffee 

Marlom—Ribnig . » » 2» 2 2 . 
die Nebenchauſſee Eordshagen—Grejenhorft . 
die — Barhim— Ziegendorf in ihrer ganzen 

ö VE TE EEE I BE 
die Neititrede der Nebenchauſſee Lübz— Schlemmin . 
Teilitredte der Nebenchaufjee Boizenburg — Gallin 
die Nebenchaufjee Ribnitz Mürs ...2.2.2.. 
die Nebenchaufjee Doberan— Elmenborft . . . . . . 
die Nebenchaufjee Graal— Mürik . . . 2.222... 
die Nebenchaufjee Marlow— Ribniß . . . . 22... 
eine Teilftredte der Nebenchauffee Altenhof —Jakbetz 
die Teilſtrecke Yanfom— Warnitz der Nebenchauffee 

Lankow — Mühlen-Eihin . . - > 2 2 22.0. 

Betanntmachung, betreffend Einreichung von Überfichts- 
farten bei Anträgen auf Bewilligung von Landes: 
hülfen zum Bau von Nebenhaufjen . .. . . 

Dandelsjaden. 

Bekanntmachung, betreffend Verlegung des Frübjahrs-, 
Vieh: und Pferdemarktes in Eriviß.. . . .. . 

Belanntmachung, betreffend Abhaltung eines Füllen: 
und Starfenmarftes in „riedrichsthal, D. N. 
ER 2 0 ee Be ea 

Der Datum Antlichen 

ber Beilage 
Bekanntmachungen. 

Nr. ©. 

1906. 

3l. Dezember. 3 9 

1907. | 
3. Januar. 3.110 
7. Februar. 11 | 40 

18. April. 22 | 98 
27. April. 23 104 

11. Mai. 25 116 

30. Mai. 29 132 

15. Juni, 30 140 

20. Juni. 30 | 141 
27. uni 31 145 
28. Juni 31 146 
1. Juli 32 155 
1. Juli. 32 156 

1. Auguſt. 39 185 
17. Auguſt. 42 196 

16 September. 48 230 

18. September. | 49 | 235 

9. Februar, 12 4l 

26. April | 23 | 104 

23. Mai | 27,133 



XV 

Bezeihnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend Abhaltung eines Füllen— 
und Starkenmarktes in Blau. -. » 2» 222. . 

Bekanntmachung, betreffend Abhaltung eines Füllen: 
und Starfenmarktes in Kojjebade, D. A. Erivig . 

Bekanntmachung, betreffend Abhaltung eines Füllen: 
und Starfenmarktes in Hagenow . . . 2... 

Bekanntmachung, betreffend die —— des Füllen⸗ 
und Starkenmarktes zu Dorf Satow, D.A. Doberan 

Bekanntmachung, betreffend Abhaltung von Schweine: 
und }erfelmärkten in der Stadt Schwaan . 

Belanntmahung, betreffend Abhaltung dev Schweine 
märfte in der Stadt Schwaan . . » . 2... 

Bekanntmachung, betreffend Abhaltung einer Wolautuen 
und eines Wollmarktes in Güftrow . . . . 

Ritterfhaftlibe Polizeiämter. 

Übertritt des Gutes Langhagen, Amts Goldberg, vom 
ritterfchaftlichen Polizeiverein Grubenhagen zum 
Bolizeiverein Teterom . . 2 2 2 2m nen 

Unfalle Kranken und Invaliden-Derfiherung. 

Bekanntmachung, betreffend die nach den Gefegen über 
die Krankenverjicherung der Arbeiter und die ein 
geichriebenen Hülfskaſſen für das Jahr 1906 
aufzuftellenden Nachwefungen . . » 2...“ 

Bekanntmachung, betreffend die Errichtung einer neuen 
Amtsſtelle für Invalidenverſicherung in Warnemünde 

Datum 

der 

Bekanntmachungen.. 

1907. 

24. Mai 

12. Juni 

19. Juni 

12. Juli 

24 Auguſt 

4. November 

- 

7. Dezember 

1. Juli. 

2. Januar. 

15. juni. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. | S. 

27 124 

| 
| 

30 139 

30 141 

35 172 

44 | 204 

56 279 

59 303 

32 156 

3 10 

30 140 



xVi 

Datum 

Bezeihnung des Inhalts. der 

Bekanntmachungen. 

Den Anforderungen des $ 75 des Krankenver— 
ad al haben, vorbehaltlich der 
Höhe des Kranfengeldes, genügt: 

die — Hülfskrankenkaſſe zu Gnoien.... 1. März. 16 | 59 
die Kranken- und Totenlade für Arbeitäleute zu Schwerin 27. Mai. 27 124 
die allgemeine Unterſtützungskaſſe in Krankheitsfällen | 

für die Ortſchaften Dabel, Dabel-Wohlandund Turloff 11. Juli. 3b | 171 
die allgemeine Unterſtützungskaſſe in Krankheit: und 

Sterbefällen für die Stadt Güfrom . . .. . . 27. Auguit. 45 | 208 
Zurücknahme der vorftehenden Belanntmahung . .| 4. September. 47,217 

die Krankenkaſſe der Arbeitsleute in Güftrom . . . .| 5. September. 47 | 218 
die allgemeine Männerkrankenkaſſe zu Ribnitz . . .1 26. September. | 51 247 
die allgemeine Unterftügungsfafje in Krantheits: und | 

Sterbefällen jür die Stadt Güftom . . . . . „| 1. November. | 55 | 274 
die Kranfen- und Begräbnisfafje des Gewerkvereins | 

gemifchter Berufe in Roftod . . » 2.2.2... 19. Noveinber. | 57 | 286 
die Maurer- und Zimmerer: Kranken: und Sterbefaffe 

KR SSRTRENÄNE: 18. Dezember. 61 | 313 
die freie Hülfskrankenkaſſe in Maldin . . . . . .| 20. Dezember. | 61 314 

Medizinal-Derwaltung. 
Bekanntmachung, betreffend die mißbräuchliche Ber- | 

wendung von zur Aufnahme von Nahrungs: und | 
Genußmitteln bejtimmten Flafhen . ..... 15. Januar. 6 20 

Bekanntmachung, betreffend die Einführung eines neuen 
Hebammen-Lehrbuh® . . .» 222200. 16. Januar. 6 20 

DERRDIENE 5 a ae a ee 56 | 284 

Bekanntmachung, betreffend die Gegenden bzw. Länder, | 
in welchen die ägyptifche Augenkrankheit heimiſch ift 4. Februar, 10 36 

Bekanntmachung, betreffend die Einreichung der Impf— | 
überfichten für das Jahr 1906 . . 2... . 1. März. 15 58 

Belanntmahung. betreffend das Nichtbeitehen einer 
Verpflichtung zur Anzeige vom Ausbruchder Faulbrut | 
unter den Bienen außerhalb Mecklenburgs . . . 1. März. 16 | 60 



XVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

Belanntmadhung, betreffend die Deutfche Arzneitare 

Bekanntmachung, betreffend Einziehung von Diphtherie- 
heiſerenennnnnn 

Bekanntmachung, betreffend das Kreisphyſikat Gnoien 

Bekanntmachung, betreffend Einziehung von Diphtherie— 
BREITEREN 52 SS 20, wre a re 

Befanntmadhung, betreffend den XIV. Internationalen 
Kongreß für Hygiene und Demographie in Berlin 

Befanntmadhung, betreffend die Zuſammenſetzung der 
ärztlichen Benfungstommiffion zu Noftoc für das 
Präfungsjahr 1907/08... 22 

Bekanntmachung, betreffend die Gefahren des Genufjes 
verdorbener Konferven und die Verhütung derfelben 

Bekanntmachung, betreffend Erteilung der Ermächtigung 
zur Annahme eines Medizinalpraktifanten an das 
Stadtfrankenhaus zu Wismar . 2.2... 

Belanntmahung, betreffend die Zuſammenſetzung der 
pharmazeutifhen Prüſungskommifſion zu Roſtock 
im nächſten Prüfungsjaht - » -» 2» 2220. 

Bekanntmachung, betreffend die Zujammenfehung der 
Prüfungstommiffion für die pharmazeutische Bor: 
prüfung für die Jahre 1. Oltober 1907/10 . . . 

Bekanntmachung, betreffend die Zuſammenſetzung der 
Kommiffion für die ärztlichen Vorprüfungen im 
Winterhalbjahr 1907/08 und im Sommer: 
BEIONE FBDB:.. 25:00 we ee 

Bekanntmachung, betreffend diepharmazeutische Brüfungs- 
fommiffion zu Rojtod. . . . . . ER EEE 

Datum 

der 

Belanntmadhungen.| —_— 

1907. 
13. April. 

13. April. 

30. Mai. 

8. Juli. 

1. Auguſt. 

26. Auguſt. 

30. Auguſt. 

4. September. 

9. September. 

10. September. 

20. September. 

20. September. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. ©. 

21 93 

21 93 

27 | 18 

33 | 163 

39 | 186 

45 | 209 

46 | 214 

47 | 219 

48 | 230 

48 | 230 

49 | 239 

49 239 



XVII 

Bezeihnung des Inhalts, 

Bekanntmachung, betreffend die fachmänniſche Borbildung 
der Probeentnehmer bei der Tridhinenihau . . . | 25. September. | 50 | 244 

Belanntmachung, betreffend die Zufammenfegung der 
Prüfungstommiffion für Nahrungsmittelchemiter im 
Salre 3008: 15:.: 5% 00 ae a ee et 18, Oftober. 54 | 268 

Belanntmadhung, betreffend die Prüfungskommiſſion für | 
die ärztlichen Vorpüfungen in Roftod ae Are 23. Oftober. 55 | 275 

Bekanntmachung, betreffend diejenigen Krankenanſtalten 
im biefigen Großherzogtum, welche bis auf weiteres 
zur Annahme von Prattifanten ermächtigt find | 3. Dezember. 59 | 303 

Bekanntmachung, betreffend die Deutjche Arzneitare | 21. Dezember. | 61 | 314 

Deterinärfaden. 
Bekanntmachung, betreffend Maßregeln zur Abwehr 

und Unterdrüdung der Maul: und Klauenjeuche 5. Januar. 2 7 

Bekanntmachung, betreffend Aufhebung von Maßregeln 
zur Abwehr der Maul: und Klauenſeuche . . . 9, Januar. 3 13 

Bekanntmachung, betreffend Zulafiung des ftädtiichen 
Schlachthauſes zu Ludmwigsluft für die Einfuhr 
von Schlachtvieh aus Ofterreich-IIngarn . . . „| 16. Januar, 6 21 

Bekanntmachung, betreffend die Maul» und Klauen: 
ERBE: u. .47 A Here ve re re 19, Januar. 7 24 

Bekanntmachung, betreffend die Maul- und Klauen: 
EG a enter We te we 5. Februar. 10 36 

Bekanntmachung, betreffend die Schiedsmänner zur 
Abſchähßung getöteter ufmw. Tiere...» ..| 8. Februar. 13 | 4 

8 | 73 BERG ee 



XIX 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend Aufhebung von Mearft- 
befchränfungen » : 2 2 2 nn nen 

Befanntmadhung, betreffend die Unterfuchung der aus 
dem NeichSausland zur Einfuhr gelangenden 
Pferde, Wiederfäuer und Schweine... .. . 

Befanntmahung, betreffend Berbot der Einfuhr von 
lebenden Wiederfäuern und Schweinen, jowie von 
tierifchen Rohſtoffen aus Belgien und den Nieder 
— u ie A a a ee are 

Bek anntmachung, betreffend Bejtellung von Schieds- 
männern zur Abſchätzung getöteter ufw. Tiere 

Bekanntmachung, betreffend Beitellung von Schieds- 
männern zur Abſchätzung getöteter uſw. Tiere 

Bekanntmachungen, betreffend den Ausbruch und das 
Erlöfchen der Schafräude vom 31. Januar in 
Nr. 9, ©. 31; vom 20. September in Wr. 49, 
©. 239. 

— — betreffend den Ausbruch und das 
— er Geflügelcholera vom 4. Januar in 

Nr. 3, ©. 14; vom 27. Juni in Nr. 31, ©. 148; 
vom 30. ul in Nr. 38, ©. 182; vom 16. Sep— 
tember in Nr. 48, ©. 231: vom 30. September 
in Nr. 51, ©. 249; vom 15. Oftober in Nr. 53, 
©. 264; vom 29. Oftober in Wir. 55, ©. 275; 
vom 4. November in Nr. 56, ©. 280; vom 
12. November in Wr. 56, ©. 281; vom 16. No: 
vember in Nr. 57, ©. 286; vom 25. November 
in Wr. 57, ©. 287. 

Bekanntmachungen, betreffend den om 2 Ri und das 
Erlöfchen der Roskrantheit vom 2. März 1907 
in Wr. 15, ©. 58; vom 8. April 1907 in Nr. 20, 
©. 89; vom 2. Juli 1907 in Nr. 32, ©. 158; 
vom 1. Augujt 1907 in Nr. 39, ©. 187. 

9. Auguft. 

17. Auguit. 

8. November, 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

.|e 

17 | 64 

31 147 

42 194 

43 | 199 

56 | 280 



XX 

Bezeihnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend den Ausbruch der Pferde: 
räude vom 14. November in Nr. 57, ©. 286. 

VI. Veränderungen im Beſitze von 
Zehn: und Allodialgütern. Ableiftung 

von Zehn: und Homagialeiden. 

Den Lehneid haben abgeleiftet: 

der Landwirt Albert Lütken megen des auf ihn 
vererbten Lehnguts Louifenhof, Amts Lübz . . 17. Januar. 

der Landwirt Hermann Sodemann megen des 
fäuflih von ihm erworbenen Lehnguts — 
Amts Gnoien.. 17. Januar. 

der Gutsbeſitzer Major a. D. Carl von Gra ev enitz 
auf Wafchow wegen des auf ihn vererbten Lehn- 
und Fideifommißgutes Zühr, Amts Mittenburg 21. März. 

der Amtmann Hermann von Derben zu Ribnitz, 
der Hauptmann Willy von Deren zu Schwerin, 
der Oberleutnant Hans von Deren zu 
Darmftadt und der Neferendar Otto Jaſper 
von Der&en zu Schwerin wegen des auf fie 
vererbten Lehnguts Alt: und Neu-Vorwerk, Amts 
REN u 0 a re re ee 3. uni. 

der Landwirt Guſtav Rathke zu Schönfeld wegen 
des Fäuflich von ihm erworbenen Lehnguts Din- 
nies, Amts Sternberg » 2 2 2 2 nen 3. Juni. 

der Landwirt Mar Bride aus Stubbe wegen des 
käuflich von ihm erworbenen Lehnguts Langhagen, 
Amts Goldberg.. 27. Juni. 

der Landwirt Eduard Jeſſe zu Lieblingehof wegen 
des Ffäufli von ihm erworbenen Lehnguts 
Lieblingshof, Amts Ribnik . . » » 2 2 22... 5. Juli. 

der Kammerherr Graf Hermann von Bernjtorff 
auf Bernftorff wegen des auf ihn verftammten 
Sehn. und Fideikommißguts Groß-Hundorf c. p., 
Amts BaBebukle .. 2. 0 4-4 #0 15. Auguft. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

6 22 

8 28 

| 

18 | 73 
| 

30 | 144 

| 
30 144 

33 | 166 

42 196 

43 201 



XXI 

Bezeichnung des Inhalts. 

der Landwirt Kurd von Reſtorff wegen des ihm von 
ſeinem Vater, dem Gutsbeſitzer Rudolph von Reſtorff 
zu Miteigentum überlaſſenen Lehnguts Werle, 
Amts Grabowpopp... . Oftober. 

der Yandwirt Hans Schwart megen des von feinem 
Bater, dem Gutsbefiger Guftav Schwark an ihn 
verkauften Lehnguts Grünenhagen, Amts Schwerin . DOftober. 

der Gerichtsaffefjor Rötther von Biel zu Berlin 
wegen des auf ihn vererbten Lehnguts Kalkhorit, 
Amts Grevesmühblen . > 2 2 2 nn nn 31. Oftober. 

der Kammerherr Auguft von Flotow auf SKogel 
wegen des Fäuflih von ihm erworbenen Yehnguts 
Grüffom, Amts Lübl -. . » 22 200. 31. Oftober. 

die Brüder Carl und Hans Kühl zu Lüffom wegen 
des auf fie vererbten Yehnauts Lüſſow, AmtsGüftrow | 31. Dftober. 

Den Homagialeid haben abgeleijftet: 

der Landwirt Albert Lütken wegen der auf ihn ver- 
erbten, zum Lehngut Sophienhof, Amts Lübz ge- 
hörigen allodialen Pertinenz Reimershagen, Amts 
MROEDDEE: tu EN 

der Landwirt Enrique Gildemeijter durch einen 
Vertreter wegen des fäuflich von ihm erworbenen 17. Januar. 
Allodialgutes Dummerftorf, Amts Ribnig 

der Landwirt Walter Duve durch einen Vertreter 
wegen des fäuflich von ihm erworbenen Allodial: 
gutes Belit, Amts Güftrem . . . 2... - 

der Dr. Wilhelm Schröder zu Poggelow und der 
Neferendar Enno Straatmann zu Gifhorn 
wegen de3 fäuflich von ihnen erworbenen Allodial: 
gutes Schladendorf, Amts Gnoin . .... - 17, Januar. 

der Yandmwirt Friedrich von Hildebrandt wegen 
des fäuflih von ihm erworbenen Allodialgutes 
Schwartow, Amts Boizenburg . . : 2... 21. März. 

Frau Beata von Bülow, geb. von Schulje, wegen 
des auf jie übergegangenen Allodialgutes Ludorf 
e. p., Amts Wredenhagen. . -. 2: 22 0. 11. April. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. ©. 

54 272 

54 272 

55 | 278 

56 284 

56 284 

612 

8 | 28 

18 73 

22 101 



XXII 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

Bezeichnung des Inhalts. 

Frau Alexandrine von Uslar, geb. von Vieregge, 
Frau Eliſabeth von Bülow, geb. von Uslar 
und Fräulein Helene von Uslar wegen des auf 
fie vererbten Allodialgutes Wilhelmshof, Amts 
— u. 0 a ee 13. Juni. 

der Gerichtsaffefjor Dr. Wilhelm von Bülow zu 
Wismar wegen des auf ihn vererbten Allodial- 
gutes Wackſtow, Amts MWredenhagen. . . . . . 13. Juni. 

der Landwirt (Kaufmann) Rihard Siemon zu 
Earlshorft wegen des fäuflich von ihm erworbenen 
Allodialgutes Rögnis m. N. Woldhof und Fege 
tafch, Amts Wittenburg und Gadebufh . . . . 11. Juli. 

der Landwirt Ernft Kubinzky wegen des fäuflich von 
ihm erworbenen Allodialgutes Harmshagen, Amts 
Grevesmühlen .. rn 11. Juli. 

die Frau Frieda von Langen, geb. Freiin von Richt— 
hofen, für fi) und als gejetliche Vertreterin ihrer 
minderjährigen Tochter Jrmela wegen des auf 
fie vererbten Allodialgute8s Rothenmoor m. N. 
Groß-Labenz, Amts Medlenburg, durch einen 
BRRENRRER u; ee a ae a 25. Juli. 

der Yandmwirt Guſtav von Branconi wegen des fäuflich 
von ihm erworbenen Allodialgutes Retgendorf, 
Amts Medlenburg - - - > 2 2 2 nn. 25. Juli. 

der Dr. jur. Albert Markgraff und feine Ehefrau 
Margarete, geb. Muetell wegen der von ihnen 
erworbenen Allodialgüter Leezen c. p. Panſtorf, 
Amts Schwerin und Crivitz, und Langen-Brüß, 
Amts Schwerin und Eriviß . - » 2 2... 25. Juli. 

der Leutnant a. d. Wichard von der Heyden wegen 
des von ihm erworbenen Allodialgutes Kreffin, 
Amts Erivig und Lüb} . . . 2: 2200 25. Juli. 

der Landwirt Georg Lemde wegen des von ihm 
erworbenen Allodialgutes Keez, Amts Mecklenburg 25. Juli. 

der Landwirt Rihard Siemers aus Oberlangjeifersüorf 
in Schlefien wegen des fäuflich von ihm erworbenen 
Allodialgutes Befelin, Rojtoder Diftrilis . . . - 15. Auguft. 

30 | 144 

30 | 14 

42 | 197 



XXII 

Der Datum Amtuchen 

Bezeichnung des Inhalts. der Beilage 
Belanntmachungen. 

der Gutsbeſitzer Walter Seelemann auf Rockow 
wegen des von ihm erworbenen Allodialgutes 
Rethwiſch, Amts Neuſtadt.... . 

der Landwirt Adolſ Brunk aus Hamburg wegen des 
käuflich von ihm erworbenen Anodinigutes 
Kummin ce. p., Amt3 Grabow . . . 2.2... 15. Auguit. 

der Landwirt Paul Ejchenburg aus Lübeck megen 
des käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes 
Marrhagen c. p., Amts Stavenhagen . . . . . 15. Auguſt. 

der Kammerherr Graf Hermann von Bernitorff 
auf Bernftorff wegen des fideifommifjarifch auf 
ihn veritammten Allodialgutes Wedendorf c. p, 
Amts Gadebuſch... 15. Auguſt. 

der Landwirt Wilhelm Plautz wegen des käuſlich 
von ihm erworbenen Allodialgutes Groß-Nien— 
hagen, Amts Bulow . . 2 2 2m nenn 29. Auguft. 

der Leutnant der Reſerve Waldemar von Tresfomw 
wegen des fäuflich von ihm erworbenen Allodial- 
gutes Auguftenhof, Amts Erivi . . . 2... 29. Auguit. 

der Yandmwirt Hans Dierfs wegen des von ihm er: 
mworbenen Allodialgutes Carlsruhe, Amts Ribnitz 29. Auguit. 

der Landwirt Johannes Schulte-Marrloh megen 
des käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes 
Moijall m. N, Amts Medlenburg . ..... 29. Auguit. 

der Landwirt Friedrich Fratzſcher wegen des fäuflich 
von ihm erworbenen Allodialgutes Klein-Varchow, 
Amts Neuftadt, durch einen Vertreter . . . . . 29. Auguit. 

der Landwirt Julius Kulenfampff wegen der 
käuflich von ihm erworbenen Allodialgüter Finten- 
berg und Klein-Kufjewit, Roftoder Dijtritts.. . . 29. Auguft. 

der Kaiſerlich Deutfche Konjul Franz Rathkens zu 
Middlesbrougb wegen des käuflich von ihm er- 
worbenen A lodinigutes Poiichendorf, Amts 
2 RE 12. September. 

der Leutnant a. D. Adolf Reinbed wegen des von 
ihm erworbenen Allodialgute® Zurow, Amts 
GE a 26. September. 

- Oo 5. Auguft. 

— Lie} — © 

48 | 233 

5l | 256 



XXIV 

Bezeichnung des Inhalts. 

der Gutspächter Ernſt Peters zu Quilow wegen der 
von ihm erworbenen Allodialgüter Holdorf und 
Meetzen c. p. Amts Gadebufh . ...... 26. September. 

der Senator Dr. Wilhelm König zu Wismar wegen 
des von ihm erworbenen Allodialgutes Kahlen- 
berg, Amts Medlenburg . » » 2» 2 2 222... 17. Oftoler. 54 | 272 

der Referendar Dr. Albrecht Wendhaufen mwegen 
des von ihm zu Miteigentum erworbenen Allodial- 
gutes Spotendorf c. p., Amis Güftrow . . 31. Oftober. 55 | 278 

der Landwirt Arthur Middendorf wegen des fäuflich 
von ihm erworbenen Allodialgutes Raftorf c. p., 
Amts Grevesmühlen . 2 2 2 22 nee. 31. Oftober, 55 | 278 

der Leutnant a. D. Joahim von Stralendorff, 
gen. von Kolhans wegen des fideikommiſſariſch 

Kauf ihn — Allodialgutes Golchen, Amts 
TMecklenburg.... De Be a ee Ye 21. November. | 57 | 289 

der” Hofkammerrat a. D. Hermann Paſchke zu | 
Berlin wegen de3 von ihm erworbenen Alodial 
—— Wuftrom m. N., Amts Bukow, durch einen 

BRSTIRER 55. ze, ver 
der Gerichtsaffefjor Dr. Wilhelm von Schulje: 

Bülow auf Wackſtow wegen des von ihm zu 
Miteigentum erworbenen Allodialgutes Ludorf Ä 
m. N, Amts Wedenhagen. . » 2» 2 2220. 5. Dezember. 59 | 306 

der Hauptmann a. D. Fritz von Bülow zu Möbel 
wegen des von ihm zu Miteigentum erworbenen 
Allodialgutes Wadjtow, Amts Wredenhagen 

- 

a . Dezember 59 | 306 

[> . Dezember. 59 , 306 

Sonjtige Veränderungen im Befite 
ritterfhaftlider Xandgüter: 

der Gutsbefiter Detlof von Dergen auf Holz 
Lübchin ift, nachdem derjelbe infolge Vereinbarung 
mit feinem bisherigen Mitbefiger das ausſchließ— 
liche Eigentum dieſes Gutes erworben hat, als 
alleiniger Yehnsbefiger von Holz-Lübchin anerkannt 
VE 23. Februar 14 56 

nad) —— Ableben des Kammerherrn Auguft von 
Pleffen auf Damshagen iſt der bisherige Mit: 



XXV 

Bezeichnung des Inhalts. 

eigentümer Hans John von Pleſſen auf Dams— 
hagen als alleiniger Lehnsbeſitzer von Damshagen 
c. p. Nedderhagen und Pohnſtorf Amts Greves— 
mühlen anerfannt worden . . 2 2 222 .. 6. März 16 62 

nad) dem Ableben des bisherigen Miteigentümers Kurt 
von Mofengeil ift das Allodialgut Groß-Ridſenow | 
mit dem Nebengute Depzow'er Mühle, Amts | 
Güftrom,kin das alleinige Miteigentum der Frau | 
Geh. Medizinalrat Helene von Mofengeil geb. 
Brym, zu Bonn, der Frau Dr. Hertha Bender | 
geb. von Mojengeil, zu Heidelberg, der Frau 
Dr. Maria Pauly geb. von Mofengeil, zu 
Würzburg und der Frau Ingenieur Margaretha 
Elijabeth Mannesmann, geb. von Mofengeil, 
zu Remfcheid übergegangen . . 2220. . 11. Juni 30 | 144 

die Lehngüter Lübzin und Diedrichshof Amts Schwerin | 
find in den alleinigen Befis des Kurt Viering 
übergegangen.. 5. September 48 232 

Se. Königliche Hoheit der regierende Großherzog 
Adolf Friedrid von Medlenburg- | 
Strelig ift ala —— Lehnsbeſitzer des 
auf Allerhöchſtdenſelben vererbten Lehngutes Lang— 
hagen, Amts Stavenhagen, anerkannt wordeu. . . | 15. November 57 288 

| 
VII. Pot: und Telegraphenſachen. | 

Belanntmachung, betreffend Einrichtung einer deutjchen 
| Boftanjtalt in Tetuan Marocco) . ...... 11. Januar 4 16 

Bekanntmachung, betreffend die Boft- und Eifenbahnkarte | 
des Deutfhen Rih . - 2 2 22220. | 38. Januar 8 | 26 

Belanntmadhung, —— Briefſendungen nach und aus | - 
Dftafien über Sibirien 15. Februar 13 47 

Belanntmacung, betreffend Verjendungen von Paketen | 
während der Ofterzeit - » 2 2 22 nn 10, März 16  6l 



XXVI 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend die Poft- und Eifenbahnkarte 
des Deutfchen Rihs . . . 2 2 nen 

Bekanntmachung, betreffend die Verfendung von Poſt— 
en in der Zeit vom 12, bis einſchließlich 

De ee BEE BEE Er Beer Bee er er Be EEE Er 

..... 

Bekanntmachung, betreffend Umrechnungsverhältnis für 
die in der Dollarwährung auszuſtellenden Poſt— 
welſunge in ee 

Bekanntmachung, betreffend die Poſt- und Eijenbahnfarte 
des Deutfhen Reh . . » 20. 

Bekanntmachung, betreffend Bezeichnung des Poſtamts 
DIRT 2 te ef 

Bekanntmachung, betreffend die Taren für Brieffendungen 
von Deutjchland nad) den deutjchen Poftanftalten in 
Mareeceeee an a ee 

Bekanntmachung, betreffend Aufhebung des Feldpoftver- 
fehrs mit Deutih-Südweltaftila . . .» .. . - 

Belanntmachung, betreffend die Poſt- und Eifenbahnkarte 
des Deutfhen Nils . . : > > 2 nn 

1. Mai, 

26. Juli. 

21. Auguft. 

20. September. 

30. September. 

15. Oftober. 

11 November. 

14. Dezember. 

17. Dezember. 

19 

37 

44 

49 

60 

60 

179 

204 

240 

ı 281 

ı 308 

ı 309 



XXVII 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

Bezeichnung des Inhalts. 

1906. 
Errichtung und Aufhebung 

von Poſtſtationen, Poſtagenturen, Ppoſthilf⸗ 
ſtellen, Telegraphenämtern, Sernſprechanſtalten | 

im biefigen Großberzogtum. | 
Bekanntmachung, betreffend Ummandlung der Poftagentur | 

in Tarnow (Medlb.) in ein Boltamt . . . . . 27. Dezember. l 2 

Belanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphen- 1907. — 
anſtalt mit Fernſprechbetrieb in Stove bei Blowatz, 28. Januar. 8 26 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung von Telegraphen— 
anſtalten mit Fernſprechbeirieb in Boek, Serioſen | 
Grittel und Liepe, fämtlich bei Eldenan . . . 27. April. 23 | 105 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung einer — 
anſtalt mit Fernſprechbetrieb in Kankel . . . 3. Mai. 24 | 112 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung des Telegraphen- 
betriebes bei der Poftagentur in Klein-Lunow — 
ER un ar ee ee 15. Mai. 25 | 117 

Belanntmahung, betreffend die Poſtanſtalten in den Cu en 
Dftfeebadeorten während der Badezeit . . . . . 23, Mai. 27,125 

Befanntmadung, betreffend Einrichtung von Rofthilf- 
jtellen in Kirch-Roſin bei Güftrow und Zahrens— 
dorf bei Boizenburg und Aufhebung der Poithilf- B 

jtelle in Kurzen-Trechow bei Bübom . . . . . 2. Juli. 32 159 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphen- j 
anjtalt mit SFerniprechbetrieb in Boiensdorf 2. Juli. 32 | 159 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphen- i 

anſtalt mit Ferniprechbetrieb in NRobertsdorf . . 10. Juli. 33 163 

Belanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphen- _ _ 

anjtalt mit Fernſprechbetrieb in Kirch-Roſin . . 21. Juli. 37 179 



XXVIII 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung von ——ãa ſ 
anftalten mit Fernſprechbetrieb in Stubbendorf und 
Groß-Methling bei Gnvien . . . 22 2.. 

” Tue EEr ED Sauer Van SE Tas DE ME VauEL Sr TE DEE u, Tas, SET se — 

Bekanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphen- 
anftalt mit Fernſprechbetrieb in Glaſow bei Dargun 

Belanntmachung, betreffend 32 des Telegraphen⸗ 
rg bei der Bofthilfftelle in Moraas bei Kirch- 

ö a Re ⏑ 

ee u ee er ET u 

Bekanntmachung, betreffend die Boftanftalten in Arendfee, 
Graal, Heiligendamm und Mürib . . ..... 

Belanntmachung, betreffend let bes Telegraphen- 
betriebes bei der Pofthilfitelle in Minzow bei 

| DEE Ser er Ta Tr Tee Vase er Tr Taerar TEE Te EEE Ber Tr \ 

Belanntmachung, betreffend Eröffnung des Telegraphen- 
betriebes bei der Kofsirfelte in Barnin bei Crivitz 

Belanntmachung, betreffend Eröffnung einer Poſthilf— 
ftelle mit Zelegraphenbetrieb in Wangelin . bei 
DRRBE a At Aa 

Bekanntmachung, betreffend Einrichtung einer Poſt— 
agentur in Lellendorf . . » : 222200. 

22. Yulı. 

22. Juli. 

31. Juli. 

5. September. 

10. September. 

11. September. 

24, September. 

5. Oftober. 

6. Dftober. 

12. Oftober. 

22, November. 

37 

37 

39 

47 

48 

48 

49 

52 

52 

179 

187 

| 221 



XXIX 

Bezeichnung des Inhalts. 

VIII. Militärſachen. 
Belanntmachung, betreffend die Durchichnittspreife von 

Naturalien im Jahre 1906 und in den legten 10 
Friedensjahren 1897 bis 1906 . .. 2... 2. Februar. I, 29 

Bekanntmachung, betreffend Generaljtabsreife des 
IE Nam - nenn 11. Mai. 25 | 115 

Belanntmachung, betreffend Generaljtabsreife des 
III. EEE a a 4. Juli. 32 | 157 

Bekanntmachung, betreffend die diesjährigen Truppen- | 
DEE ee ne 16. Zuli. 34 | 167 

Bekanntmachung, betreffend Geſuche von Landwirten um | 
Beurlaubung von Mannfchaften zu Erntearbeiten . 18, Juli. 35 | 172 

Belanntmachung, betreffend die Truppenübungen der | 
DA SNDRIEEN: 2,0 L 20. Juli. 36 | 175 

| 

Belanntmahung, betreffend die Truppenübungen ber | 
16; 4. Auguft. 40 | 189 

Belanntmahung, betreffend die Truppenübungen ber | 
a | "> REF a Er 17. Auguit. 41 191 

— betreffend die diesjährigen Truppen— | 24. Auguft 4 | 208 
ee Er ee ee ul | 27. Auguft 11 1304 

Bekanntmachung, betreffend Verlegung des Bureaus ber 
Erjaglommiffion des Aushebungsbezirts Waren von 
Mollenftorf nah Waren... 2.222 2.. 7. September. | 47 218 

Belanntmadhungen, betreffend die für Leiftungen an das 
Militär zu vergütenden Durchfchnittspreife von 
Raturalien: 

für den Monat Dezember 1906 . . . 2.2.2... 3. Januar. 1 1 



XXX 

Bezeihnung des Inhalte. 

ee 2 8 tt 8 ee na 

u SEE Si oe ee 
J 7 vB —— 3 m 

—— — Et — 
— A ae ne ehe 
7 7 7 7 | Da» SEE Zn. 

— » li ande 

IX. Sefandtichaften und Konsulate. 

Bekanntmachung, betreffend das Königlich Niederländische 
Konfulat für Medlenburg- Schwerin . . . . . . 

Bekanntmachung, betreffend das Portugieſiſche Vize— 
konſulat zu Roſtocke.. 

Bekanntmachung, betreffend das Kubaniſche General— 
konſulat zu Hamburgg 

Bekanntmachung, betreffend das Konſulat für Uruguay 
I en we 

Bekanntmachung, betreffend das Generalkonſulat der 
Republik Panama zu Hamburg.... 

X. Varia. 

Bekanntmachung, betreffend Erteilung der Erlaubnis zur 
Anlegung der von Se. Majeſtät dem Deutſchen Kaiſer 
und König von Preußen unterm 19. März 1907 
geſtifteten Südweſtafrika-Denkmünze für diesſeitige 
Siaatsangehörig 

3. Juli. 
1. Auguft. 

2. September. 
3. Oftober. 

4. November. 
3. Dezember. 

17. Januar. 

8. Februar. 

11. April. 

10. September. 

21. November. 

6 

29 ı 131 



XXXI 

Bezeichnung des Inhalts. 

Bekanntmachung, betreffend das Ergebnis der Rechnung 
des Witwen-|njtituts für Zivil» und Militärdiener 
für die Zeit vom 1. April 1906 bis dahin 1907 . 

aeg Te betrejfend das Ergebnis der Rechnung 
des Witwen-Inftituts für Prediger, Organijten, 
Kantoren, Küfter und Schullehrer für die Zeit 
vom 1. April 1906 bis dahin 1907 . . .. . . 

XI. Berjonal:Beränderungen. 

Im Großberzogliben Baufe, Baus: und 
Bofbalt: 

dem Rechtsbeiftande des Hofmarjchallamts, Rechtsanwalt 
Dtto Faull, der Charakter als Hofrat verlichen 

die Kaſtellane Hünemörder a Ludwigsluſt und 
Kanter zu Schwerin zu Ober-Kaſtellanen, der 
Offiziant Gafow zum Sammerdiener und der 
Kammerlalai Johann Schul zum Offizianten 
BERRNER : a a are ee re ka 

dem SHofgärtner Fritz Schulze der Charakter als 
berhofgärtner verliehen . » » 2» 22220. 

der Oberleutnant à la suite des Med, Kontingents 
Walter von Leers zu Ludwigsluſt, beauftragt 
mit den Geſchäften als Kavalier Sr. Hoheit des 
Herzogs Paul Friedrich, zum Kammerherrn ernannt 

der Scloßhauptmann Graf Werner von Bülow 
auf Kühren zum Oberjchloßhauptmann ernannt 

der Oberzahlkommiſſär Friedrih Köpde in den 
Ruheſtand -DEIREBE 4.2 5,00 

der Hofjefretär Carl Stahl mit dem Charakter als 
Rechnungsrat zum Vorſtand der Zentralkaſſe des 
Sroßherzoglihen Haushalts ernamıt . .... 

der Regijtrator Knüppel zum Regijtrator im Zentral- 
bureau bes ei Haushalts ernannt . 

4. September. 

19. September. 

9. April 

9, April 

1. Zuli 

12. Juli 

24. Auguft 

30. September 

1. Oftober 

1. Oftober 

49 

19 

33 

236 



XXXII 

Bezeichnung des Inhalts. 

der Protokolliſt Heinrich Lübbe im Zentralbureau 
Großherzoglichen Haushalts unter Ernennung 

zum Regiſtrator an die Verwaltungsbehörde der 
Domänen des Großherzuglichen Haushalts verſetzt 

der Amtsverwalter Dr. Sohm kommiſſariſch auf ein 
—* in die Großherzogliche Haushalts-Verwaltung 

_ Der TEE as SEE Ve Tr 

E8 erhielten den Titel: 

als — — der Maurermeiſter Adolph 
ggert a 

als Hoftraiteur der Reſtaurateur Fritz Küchen— 
meiſter zu Schwerin . . 22. 2 2 nn. 

als Due der Maurermeijter Heinrich 
oye zu Gabebufh - - 22 2 2 nen. 

or —— Heinrich Sieden 
.. . . 8 a eo er rar oe 

ea ee Eee —4 

als Hefbichfenmacher der Militärbüchfenmader Gu ftav 
Richter u Bdiwern ..... 222020. 

als HofsOptifer und Mechaniker der — und Mecha⸗ 
niker Paul Krille zu Schwerin . ..... 

ſowie der Optiker und — $ Karl Krille 
TI: ee 

als Hofichlachter der EUREN Carl Hohen- 
ſte in zu BE: ee an at 

als fbrunnenmacher der Brunnenmaher Paul 
eimers zu Schwerin . 2. 22220. 

als Hofmufifalien- und ——— der Kauf⸗ 
mann Albert Julich, Inhaber der Firma 
Ludwig Trutſchel zu Roſtockk 

als Hoflieferanten Witwe Marie sun und Kauf⸗ 
a in Firma C. L. Friederichs, 
jj 

1. Oktober 

1. November 

7. Februar 

Jl. 

9. 

9. 

9. 

9. 

4. 

4. 

4. 

2. September 

20. Oktober 

14. November 

April 

April 

April 

April 

April 

Juli 

Juli 

Juli 

Belanntmachungen| _____-— — 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. S. 

51 252 

55 278 

13 47 

9 | 7% 

19 78 

19 78 

19 79 

20 89 

33 163 

33 164 

33 164 

48 232 

56 282 

58 294 



Xxxxtit 

Der 
Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. Beilage 

Beim Staatsminifterium: 
dem Staatsrat Dr. Langfeld das Prädikat Erzellenz 

WERTLEBERE  &. 7.4: > Zur er ee ae 5 

Bei der Disziplinarfammer für nidt- 
rihterlihe Beamte find ernannt: 

zu nichtrichterlichen Mitgliedern: 
Kammerpräſident von Schuckmann, gleichzeitig zum 

Vorſitzenden, die Geheimen Minifterialräte von 
PBrollius und Heud, Oberſchulrat Dr. 
Strenge und die Minijterialräte Dr. Stege- 
mann und Balfe Een 

zu richterlichen Mitgliedern: 

die Landgerichtsräte Dr. Brauns, Dr. von Buchka 
RUE RBRIE SG 2 ne a 

als Sekretär und Regiftraturvorftand ift der Mini- 
jterialjefretär Dr. Beutin der Disziplinarfammer 
41. 3, © BMBF ARPRDPI NIEREN — 

1./2. Oktober. | 54 | 268 

2. Dftober. 54 268 

1. Oftober. 54 | 268 

Beim Minifterium der auswärtigen 
Angelegenbeiten: 

der Minifterialtopitt Maeld zum Minifterialtanz- 
BIHIER SERIE u. 2.0 ee 9. April. 19 | 79 

Beim Minifterium des Innern und im 
Derwaltungsbereihe defielben: 

der Minijterial-Botenmeifter Geh. Minifterialregiftrator 
Schmidt in den Ruheſtand verfeßt . . . . . 

der Erpedient Wilhelm Paſſow unter Verleihung 
des Charakters als Regiſtrator zum Meinifterial- 
DBotenmeilter ernannt . 2 2 cu nn 

dem Minijterialrat Zidermann der Charakter als 
Geheimer Minifterialrat verliehen . . 2... | 9. April. 19 79 

1. April. 18 ' 70 

2, April, 18 | 70 



XXXIV 

Bezeihnung des Inhalts. 

Beim Geheimen und Hauptardip ift: 
Amtsfchreiber Friedrih Zaftrom zum Regijtratur- 

Gehülfen ernannt . . . 2: 220 

Bei der dDirigierenden Kommiſſion des 
Landarbeitshaufes ift: 

Droft Havdemann zu Güſtrow zum landesherrlichen 
Kommiffar ernannt .» 2 2 nn 

Bei der Ziviljtandsfommiffion ift: 
dem Aktuar Theodor Müller der Charakter als 

Regiftrator verliehen . . » > > 22 nn 

Beim Statiftifden Amt ift: 
der Unterzahlmeijter Friedrih Sonnenberg zum 

Ralkulator ernannt . . » 2 2 2 2 nen 

Beider Kommiffion für das Vereinsweſen 
find beftellt: 

der Minifterialrat Walter zum dritten Mitgliede 
der Minijterialrat Melz zu deſſen Stellvertreter 
der Staatsanwalt Seer zum Stellvertreter des Staats— 

BETEN Nun, che ar sarah Yes nie 

In der Eifenbahn-Berwaltung ift: 
Dberbauinjpeltor Baul Arno Möbius unter Ver— 

feihung des Charakters als Baurat zum Mitgliede 
der General-Eijenbahn-Direktion ernannt ; 

Baumeifter Rihard Dahſe zum Vorjteher der Eifen- 
bahıı-Bausfnfpektion V zu Wismar ernannt . . 

dem Ober-Betriebsinſpekto Brüfjomw in Schwerin 
der Charakter als Eijenbahn-Betriebsdirektor, dem 
Eifenbahn-Bauinfpeftor Bries in Roftod der Cha- 
alter als Ober-Bauinſpektor und dem Vorſteher 
der Wagenkontrolle, Eifenbahnjefretär Abshagen 
in Schwerin, der Charakter als Oberkontrolleur 
BEER 4 2 u 5 ee wear 

6. April. 

9. April. 

20. Zuli. 

14, Januar. 
14. Januar. 

23, Oktober. 

11. Februar. 

18, Februar. 

Amtlichen 
Beilage 

32 160 

20 89 

19 79 

37 | 180 

6 21 
6 21 

55 276 

12 42 

13 48 

19 79 



XXXV 

Vezeichnung des Inhalts. 

Regierungsbaumeiſter Guſtav Klein aus Baben— 
hauſen zum Großh. Baumeiſter ernannt 

In der Chauſſee- und Flußbau— 
verwaltung iſt: 

dem a Schul der Charakter als Sefretär 
U EHER TE SER ⏑8 Zee 6 

Bei der Spezial-Kommiſſion zur Beſchaf— 
fung der Landlieferungen im Kriege find: 
der Droft von Lehften zu Hagenow zum Landesherr- 

lihen Kommijjar und Vorſitzenden bejtellt und 
der Gutsbeſitzer Hillmann auf Zülow und der Bürger- 

meifter Dr. Burmeister zu Boizenburg zu jtändi- 
chen Mitgliedern erwählt und landesherrlich bejtätigt 

Bei der Landesfommiffion für Boden- 
meliorationen find: 

der Geh. Regierungsrat Peters zu Schwerin zum 
Borjigenden und der Amtmann Seh. vonMeer- 
2 dafelbft zum ftellvertretenden Vorjigenden 
ernann 

Bu Standesbeamten find beftellt für den 
Standesamtsbezirf: 

Goldebee der Lehrer Hans Schlihting dajelbit 

Brut ln ler Te u 

Bock der Organist August Boldt dafelbit . . . 
Drevesfirhen der Gutspächter Yeopold von 

Pleſſen zu Friedrichsdorf 
Grevesmühlen der Bürgermeijter Dr. jur. von 

Leitner bafelbit 
a der Betriebsinfpektor Karl Schwenn 

. > ee 3 Tr 0 nn da dh 

eo 0 ou 5 TE a arte dafe 
Klütz der Akte: Ernſt en. dajelbit . . 
Lütgendorf der Küfter Bernhard Awe dafelbft 
a Gutspächter Heinrih von Meibom 

. 07T Tr rer hr hr rer re 

16. Juli. 35 

9. April. 19 

15. Februar. 13 

21. Februar. 14 

1906. 
27. Dezember. l 

1907. 
7. Januar. 3 

12. Januar. 5 

18. Januar. 8 

21. Januar. 8 
11 Februar. 13 
14. März. 17 

5. Juni. 29 

Amtlichen 
Beilage 

48 

54 



XXXVI 

Der 
Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. Beilage 

Slate der Küſter Friedrich Fehlandt daſelbſt 
Vilz der Lehrer Wilhelm Bollow daſelbſt. . . 
Althof der Lehrer Johannes Spindler zu 

henfelde 15. Juli. 35 | 173 
Redefin der Lehrer Otto Stiebeler dafelbit . . 3. Auguft. 39 | 187 
Moifall der Gutsbefiger Johannes Schulte | 
17 1 N SEEN SR 17. Auguft. 44 | 205 

Retgendorf der Gutsbeſitzer Guſtav von Bran- | 
coni auf Retgedorf - 2: 2 22 22. 23. Auguft. 44 | 206 

en Jefar der Schulze Friedrih Fentzahn | 
DOREEN ann ara ae var ur oe 26. Auguft. 45 | 210 

Zehnea der Küfter Wilhelm Wulff dafelbit 18. September. | 49 | 241 
Petſchow der Gutsbefiger Jeſſe auf Lieblingshof 8. Oftober. 52 | 261 

Roſtock der Ratsherr Dr. Paul Müller dajelbit . 
Jabel, Kl.A. Malchow, der Lehrer Adolf Bruſch 

EU DDARERORN: 72 105 29 
Granzin, D.-W. Lübz, der Lehrer Adolf Kähler 

BUND. 72 2:8: vn a a ee Shan 
Groß-Brütz der Lehrer Heinrich Kaven dajelbit 
Woſerin der Lehrer Heinrich Günther dajelbit 

28. Oktober. 55 | 277 

13. November. | 57 | 287 

4. Dezember. 59 305 
6. Dezember. 59 | 305 
18. Dezember. 60 311 

Zu Bertretern von Standesbeamten find 
bejtellt für den Bezirk: 

Boef der Gutsinpeftor Otto Kruſe dafelbit . . 7. Januar, 3, 14 
Redefin der Poftagent Karl Drenkhahn dajelbit | 8. Januar. 4, 16 
Boizenburg der Ratsherr Karl Döbbede dafelbit 12. Januar. 6 21 
Binnom der Wirtfhafter Johann Satom bafelbjit | 21. Januar. BC 
Klütz der Rentmeifter Hermann Roſe RIEF .| 11. Februar. 13 | 48 
a a A äh 

DOREBEE > 5.054 4 a me en A 14. März. 17 | 66 
Ueliß der Schulze Johann Möller zu Rajtow . 11. April. 21 | % 
Xütgendorf der Gutsbefiger Albert Greffrath | 

BUT MIDRBEES: 5,0 8 ee res 20. April. 23 106 
Wuftrom der Sapitän a. D. Harder dafelbit . . 22, Mai. 27 | 125 
Ruchow der Lehrer Benedir daielbit . . . . . 28. Mai. 27 | 126 
SE der Gärtner Wilhelm Behrens dajelbit 7. Juni. 29 | 134 
Alt-Rarin der Lehrer Alerander Wöhlert 

zu Altenhagen.. 13. Juni. 30 142 



XXXVII 

Der 
Datum Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. der Beilage 
Bekanntmachungen.·· 

Nt. S 

1907. 
Gammelin der Küſter Friedrich Paetow dajelbit . Zuni. 30 | 143 

Bieſtow der Erbpädhter und Scöffe Albrecht 
Shüit Milk ....:.. 22000“ . Suni. 30 143 

Slate der Kaufmann Robert Niemann dajelbit . . uni. 31 148 

Bilz der Gutsjäger Auguſt Schrader dajelbit . 7. uni. 31; 149 

Röbel der Stadtjefretär Franz Köjter dafelbit . Juli. 33 165 

Vietlübbe, r. A. Gadebuſch, der Schulze Heinrich | 
Dettmann zu Dragun . v2. 2 22m. . Juli. 85 | 173 

noien der Magiitratsprotofolliit Baul Köppen 
u dajelbit . — * — F — A Juli. 35 173 
Schwarz der Revierjäger Fritz Kliefoth zu 

EEE 2:0 ee 6. Auguft. 42 196 

Schönberg der Lehrer Friedrich Klodmann 
20. Auguſt. 44 205 

Neukalen der Stadtſekretär Heinrich Köpke 
217211 VRR 12. September. | 48 | 233 

Zehna der Statthalter Emil Harder dajelbit . . | 18. September. | 49 | 241 
Gr.-Laajch der Organiſt Friedrich Porepp 

eeeee 18. Eeptember. | 49 | 241 

Petſchow der Gutsverwalter Schnell dafelbit . . 8. Oftober. 52 | 261 
Ueliß der Schulze Johann Breuel zu Raſtow 22. Oftober. 54 | 270 

Briüel der Ratsherr Ludwig Baumann dajelbit | 22. Oftober. b5 | 275 

Roftod der Ratsherr Moritz Wiggers dajelbit | 28. Oktober. 65 27 
Klaber der Gutsinſpektor Alexis Jüncke dafelbit | 29. Oktober. 56 27 
Alt-Rehſe der Lehrer Wilhelm Zimmermann 

I 30. Oktober. 55 277 
Grüſſow der Lehrer Karl Radtke zu Walom .| 30. Oktober. 55 277 
Ruſſow der Gutsinfpeftor Wilhelm ae | 

zu ROBBE = 2: 3 ee ee ee j 21. November. | 57 288 
Borgfeld der Lehrer Otto Schmidt dafefbft . | 22. November. | 57 289 
Kreien der Lehrer Karl Pinkpank dajelbit . . | 30. November. | 58 295 
Polchow der Gutsjefretär Karl Gutzke zu Dalwik | 30. November. | 58 | 295 

Groß-Brüß der Lehrer Matthias Kaphengſt | 
zu Gottesgabee ENDE 6. Dezember. 59 305 



XXXVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

Beider Landesverfiderungsanftalt Med- 
lenburg find ernannt: 

zu Bureau-Wffiftenten: 

die Diätare Karl Fröck, Louis Schwarz, am 

| 
| 
| 
| 
| 

rih Zilher und Adolf Dunder .. 20. April. 22 | 100 
der Diätar Karl Llemde . . . .: 2 2 2 2. 30. April. 23 106 
die Diätare Ernit Beters und Ernft Ley . . . 10. Mai. 25 118 
der Diätar Rudolf Heyden . .. 2222 .. 5. Juli. 32 | 159 

zu Bureaubeamten mit dem Charafter 
als Aktuar: 

der Divifionsicreiber Adolf Biemann .... 30. Juli. 38 | 183 
der bisherige Gerichtsjchreibergehilfe a. Carow .| 16. Oftober. 53 | 266 
der bisherige Gerichtsichreibergehilfe Emil Müller. | 3. Dezember. 59 | 305 

Zu Bermwaltern von Amtsijtellen | 
für Invalidenverfiherung find beftellt: 

in © in: der Diätar Rudolf Schnoor dajelbit 5. April. 19 | 77 
in ſch: der Stadtjefretär Friedrich Wendorf 

DRM 2505 00 de rn en 5. Juli. 32 160 

Beim Schiedsgericht für Arbeiterverfide- 
rung in Roſtock iſt: 

Amtsgerichtsrat Kraad zum Stellvertreter des Vor— | 
4 12. April. 21 | 9% 

Beim ritterfhaftliden Kreditverein find | 
gewählt bezw. bejtätigt auf 6 Jahre: 

der Gutöbejiger Graf von Bajjemwis auf Burg⸗Schlitz 
zum Mitgliede der Hauptdiretion . . .» . 2... 2. Juli. 32 | 156 

der Gutsbefiger Knebuͤſ Er auf Greven zum Kreis— 
direftor bei der Meckl. Kreisdireltion . . . . . 2. Juli. 32 | 156 

der Gutsbeſitzer Baetomw auf Alt-Pannekow zum Kreis— Ä 
direftor bei der Wendiſchen Kreisdireftion . . . 2, Juli. 32 | 156 

der Gutsbejiger Bo d auf Gr.-Welbien zum’ zweiten De— | 
putierten bei der Med, Kreisdireltion . . . . . | 2. Juli. 32 | 156 



XXXIX 

Bezeichnung des Inhalts. 

der Gutsbefiger von Heyden auf Bredenfelde zum 
zweiten Deputierten bei der Wendifchen Streis- 
WIIEERNEN 2: 2.23: 

der Landrat Freiherr von Maltzahn auf Moltzow 
zum Mitglied der Hauptdirektion auf weitere 
BE STORE u aa u a a we ae 

r der Gutsbeſitzer von Mecklenburg auf Wieſchendorf 
zum erſten Deputierten bei der Mecklenburgiſchen 
Kreisdirektion auf weitere 6 Jahre... ... 

Bei den Stadtmagiftraten: 

dem Gerichtsaſſeſſor Dr. Philipp von Leitner iſt 
die erledigte Bürgermeijterjtelle in Grevesmühlen 
a EEE 

dem Bürgermeijter der Reſidenzſtadt Schwerin, Hofrat 
Karl Tadert, der Charakter als Geheimer Hof- 
VOR: WESEN 2.6.5008. 2, 2.00 en 

dem Bürgermeijter der VBorderjtadt Güftrow Philipp 
Wilhelm —— der Charakter als Ge— 
heimer Hofrat verliehen . 2: 2 2 — 

dem Ratsherrn Auguft Kofjomw zu Neufalen der 
Charakter als Kommifjionsrat verliehen . . . . 

Beiden Prüfungskommiſſionen für Feld- 
mefjer find bejtellt: 

Amtshauptmann Mau zu Roſtock zum 1. Mitgliede 
und Sopilı par der Kommiffionen für die theo- 
retifche und praftiiche Prüfund . . . 2... 

Kammer-Ingenieur Timm zu Schwerin zum 5. Mit- 
gliede der Kommiſſion für die theoretifche Prüfung 

BeimRuratoriumderlandmwirtihaftliden 
Verſuchsſtation zu Roftod ift: 

Profeſſor der Botanit Dr. Falkenberg dajelbjt zum 
Mitglied ernannt > 2 2 nn nn 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

1907. 

2. Juli. 

7. Dezember. 

7. Dezember. 

4. Januar. 

9. April. 

5. Juli. 

26. Oktober. 

21. Januar. 

9. Februar. 

Der 
Amtlichen 

13 

Beilage 

IV un | 

ı 164 



XL 

Bezeihnung des Inhalts. 

Bei der BPrüfungsfommijfion für 
Schornjteinfeger: 

der a eg Woojt zu Schwerin vom 
1. Sanuar 1908 auf drei Jahre zum Mitgliede und 
Schornfteinfegermeijter Oderih zu Neubukow 
zum Stellvertreter desjelben bejtelft 

Beim SinanzMinifterium und im Der: 
waltungsbereid desjelben: 

dem Minifterialdireftor von Shudmann der Charal- 
ter als Kammerpräfident verliehen . . .... 

Beim Revifionsdepartement: 

Bautechnifer Emil Heing zum Kaltulator ernannt . 

Bei der Renterei: 

dem Mentjchreiber Rohrmann der Charakter als 
Kaſſier verlichen. 3 re 

Bei der Kommijjion zur Berwaltung des 
Domaniallapitalfonds: 

dem Oberbuchhalter Beters der Charakter als Rech— 
nungsrat verlieben .» . 2 2 nee 

dem Buchhalter Beet der Charakter als Sekretär ver- 
DRM: ar en 

In der Verwaltung der Domänen 
und Forjten: 

Domanialbeamte, 

dem Oberlanddroſt Bald zu Güſtrow die nachgejuchte 
Dienjtentlaffung erteilt . » 2 2 22 nn. 

Amtsverwalter von Pleſſen zu Doberan zum Amt— 
mann ernannt........ Rn 

Amtsaſſeſſor Dr. jur. Sohm zu Doberan zum Beamten 
und Amtsverwalter ernannt . » 2 2 2 22. 

Batum 

ber 

Bekanntmachungen. 

24. Juli. 

9. April. 

1. Juli. 

9. April. 

9. April. 

9. April. 

1906. 

31. Dezember. 
1907. 

2, Januar. 

to . Januar. 

37 

31 

19 

19 

180 

80 

149 

79 

80 

80 



XII 

Amili 
Bezeichnung des Inhalt. der erneg 

Belanntmahungen| ___.__ 
Nr. S 

1907. 
Referendar Otto Heinrich Kolbow als Amts— 

aſſeſſor angenommen und dem Amte Toitenwinkel 
zu Roſtock zugewieien . . . 2... 4. Februar. 10 37 

Droſt Havemann zu Boizenburg als feitender Be- 
amter an das Amt Güſtrow verfeßt . . . . . . 2. April. 18 10 

AUmtmann Schwabe zu Grabow als leitender Beamter 
an das Ant Boizenburg verfeßt . . 2... . 2. April. 18 70 

Amtsaffeffor Dr. jur. v. Shudmann zu Boizenburg 
nad) Grabow veriebt - - » >22 20m 2. April. 18 : 70 

dem Amtsafjeffor Dr. jur. Altvater die nachgejuchte 
Dienftentlaffung erteilt... 2... 0. 4. April. 19 | 76 

PRADA. Dr. jur. Zübde zu Schwerin nad) Bützow 
BRTEBE» ri 8. April. 19 77 

Amm Peeck zu Neubukow zum Amtshauptmann 
BER a a ri 9 April, 19 80 

Amtmann von Schmidt zu Gadebujd) zum Amtshaupt- 
mann PERDNNE = 4. 3 a a 9. April. 19 80 

Amtsverwalter Dr. Wünſch zu Grevesmühlen zum | 
Amtmann ernannt . 2» 2 22 9. April. 19 80 

Amtsverwalter Schlie zu Warin zum Amtmann 
F - 9. April. 19 80 

Gerichtsaſſeſſor Dr. jur. Reinhold Lobedanz zu 
Oſtorf als Amtsaſſeſſor angenommen und dem 
Amte Schwerin zugewieſenn.... — 22. April. 22 | 100 

dem Landdrojt Kittel in Bützow die nadhgefuchte Ver⸗ 
ſetzung in den Ruheſtand gwähtt . . ... - 30. uni. 31.149 

dem Droftvon Bajjemwih in Schwerin die nachgefuchte 
Berjegung in den Ruheſtand unter Verleihung des 
Charakters als Landörojt gewählt... . . .» 30. Juni. 31.149 

Amtshauptmann von Blücher in Wismar zum leiten— | 
den Beamten des Amtes Schwerin ernannt . . . - 1. Juli. 31 150 

Amtmann Schmidt zu Grabow zum Amtshauptmann 
CERERNE: 4: Se ne le Re a en 1. Juli. 31 | 150 

Amtmann Fenſch zum leitenden Beamten des Amtes | 
Büpow ernannt . » » - 2 220 1. Juli. 31 150 

Amtmann von Brollius zum leitenden Beamten des | 
Amtes Wismar ernannt . 2 2 2 2 nen 1, Juli. 3l 150 



XL 

. Bezeichnung des Inhalts, 

— Dr. Wünfch zu Grevesmühlen nad) dagenew 
erſetz 

al Burdard zu dagenom nach Bügon 
verjeßt 

Amtsverwalter Dr. von Bülow-Trummer zu 
Hagenow nad) Grevesmühlen verjegt . . 

Amtsverwalter Dr. Sohm zu Doberan nad Schwerin 
verjeßt 

Amtsatfeflor Wilhelm von Bülow zu Dargun zum 
Amtsverwalter ernannt 

Amtsafjeifor Haad zu Lübz zum Amtsverwalter ernannt 
Amtsajjefior Dehns zu Warin nad) Hagenow verjegt 
Amtsaſſeſſor Berndes zu Criviß na Barin verjeßt 
Amtsaſſeſſor Dr. Lübcke zu Bützow nad Güftrom 

verießt  . 
dem Amtsafjejjor C. Avon Bülow zu Doberan das 

volle beamtlicye Stimmredjt verliehen : 
dem Amisaſſeſſor KH olbom zu Roftod das volle beamt- 

lihe Stimmredt verliehen 
dem Amtsajjeffor Dr. Lobedanz zu Schwerin das 

volle beamtliche Stimmrecht verliehen 
Serichtsaffeffor Franz Hilmar Waechter aus 

Schwaan als Amtsaſſeſſor angenommen und dem 
Amte Warin zugewieſen . . 

Amtsaſſeſſor Wa ſecht er von Warin nach Erivig verfeßt 
Gerichtsaſſeſſor Dr. jur. Erich Schlefinger al 

Amtsaffeffor angenommen und dem Amte Güftrow 
zugewiejen 

Amtmann Schmidt in BWarin mit dem Charakter als 
Amtshauptmann in den Ruheſtand verſetzt 

Amtmann von Dersen in Ribnik zum — 
mann ernannt . . 

Amtmann Jeſſel in Röbel als leitender Beamter an 
das Amt zu Warin verjegt AT 

Amtmann Leo in Güſtrow als leitender Beamter“ an 
das Amt zu Möbel verjeht 

Amtsverwalter Dr. jur. Bade in Grabom zum Amt- 
mann ernannt . ; ae $ 

1907. 

1. Juli. 

1. Juli. 

1. Juli 

1. Juli. 

1. Zuli. 
1. Juli. 
1. Juli. 
1. Juli. 

1. Juli. 

1. Juli. 

1 Juli. 

1. Juli, 

13. Juli. 
5. Auguft. 

16. September. 

1. 

1. 

J. 

I; 

30. Eeptember. 

Dftober. 

Dftober. 

Dftober. 

Dftober. 



XLIII 

! 

Bezeihnung des Inhalts. 

Amtsverwalter Dahje zu Wittenburg nach Güſtrow 
1 SEE UNE 

Etatsmäßiger Amtsaffeffor Dehns zu Hagenow zum 
Amtsverwalter ernannt . » 2 2 2 2 nn 

Etatsmäßiger Amtsaffeffor Franz Berndes zu 
Warin zum Amtsvermwalter in Wittenburg ernannt 

Amtsafjeffor Dr. jur. Lobedanz von Lübz nad) 
Warin verſett.  Sr 

Amtsaſſeſſor Dr. jur. Lübcke von Güſtrow nach 
Schwerin verſett 

Afſeſſor Dr. ir Burmeijter aus Neu-Schlags- 
dorf als Amtsafjefjor angenommen und dem Amte 
Erivig zugewieſen.. 

Ajeffor Mar von VBiered aus Drevesfirchen als 
Amtsaffejfor angenommen und dem Amte Warin 
DRESBRERER: 1 ee er 

dem Amtsaſſeſſor Dr. jur. Schlefinger in Güjtrom 
das volle beamtliche Stimmrecht verliehen 

Forftbeamte, 

dem Oberförfter Berlin in Schwerin die Oberförfter- 
telle zu Malchow verliehen . » 2 2220. 

den Oberförftern Rojenmwange r zu Leuſſow, Reh— 
feldt zu Stavenhagen, Döhn zu Wredenhagen 
ud Harms —— der Charakter als Forſt— 
meiſter verlichen. ar an 

dem Revierförjter re zu Nienhagen die 
Verjegung in den Ruheſtand gwährtt . . . . . 

dem Oberförfter Negenftein zu Schwerin die Ober- 
förjterjtelle zu Cammin verliehen . . 2... 

dem Oberförfter Zeeden die Oberförfterftelle zu 
Güſtrow verlicen - : - - 2» 22 2 2000. 

Forſtaſſeſſsr Mar Raſſow zum Oberförjter und 
Borftand der TForfteinrichtungs » Kommiffion zu 
Schwerin ernannt > 2: 2 2 

Mevierförfter Krüger von Gammin nad) Doberan 
DEE: ra a 

Datum 

der 

Belanntmachungen. 

1. Oftober. 

1. Oftober. 

1. Oftober. 

1. Oftober. 

1. November. 

8. November. 

9, November. 

6. Dezember. 

2, April. 

9. April. 

30. Juni. 

1. Juli. 

1. Juli. 

1. Juli. 

1. Juli. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

M.| & 

| 
5l | 252 

51 252 

51 252 

51 | 253 

55 | 278 

56 283 

56 | 283 

59 305 

18 70 

| 

19 | 80 

31 | 149 

3] 151 

31 | 151 

31 | 152 



XLIV 

Der 
Amtlichen 

Bezeihnung dei Inhalts. Beilage 

Stationsjäger, Forftlandidat Guftav Bardey zum 
Revierförfter in Nienhagen ernannt . . .... 

Nevierförfter Mühlenbruc zu Spornig in den 
Ruheſtand verfeßt - » > 2: ann 

Nevierförfter Wagener von Venzkow nad) Spornit 
BRRHRER ES: 30 ne en a ee ca 

Forſtlandidat Carl Beeſe zum Forfttarator ernannt 
Stationsjäger Forſtkandidat Scheel zum Korftrendanten 

ernannt und mit Wahrnahme der Rendantengejchäfte 
für die Oberförjtereien Friedrichsmoor, Gädebehn 
und die Lewitz-Wieſenverwaltung mit vorläufiger 
Anweiſung des Wohnſitzes in Crivitz beauftragt 

Stationsjäger Forſtkandidat Louis Holftein zu 
Goloberg zum Revierförfter in Venzkow ernannt . 

1. Juli. 31 152 

30. September. | 51 | 250 

1. Oftober. 51 253 
1. Oftober. 5I | 253 

1. Oftober. sl 253 

1. Oftober. 51 2353 

Baubeamte, 

Diplomingenieure Mar Wendt aus Nibnik zum Re— 
gierungsbauführer ernannt . . » 2 22... 12. März. 18 169 

Regierungs bei Dtto Neumann aus Parchim 
zum Regierungsbaumeijter ernannt . ..... 16. April. 21 96 

Diplomingenieur Otto Beuthien aus Güſtrow zum | 
Regierungsbauführer emannt . . . . 2.2... 2. Mai. 25 | 117 

Negierungsbaumeifter Dtto Neumann zum Großh. 
Regierungsbaumeifter im Schweriner Baudiſtrikt 
BERN 5 na 1. Juli. 31 | 152 

Diplomingenieur Er ich Lübde aus Wismar zum | 
Regierungsbauführer enanıt . 2.2.2.2 .. 10. Auguft. 42 | 19 

Diplomingenieur Franz Söffing aus Güſtrow zum | 
Negierungsbauführer ernanıt . . 2.2... 16. Dezember. 61 | 34 

Die Brüfungals Baumeifter bejtand: 

der Regierungsbauführer Dtto Neumann aus Par- 
him (für das Hohbaufah) . . » 22.2... 18. März. 17 66 

Ingenieure, 

dein Kammeringenieur Paul Kleiſt die erbetene Ent- 1906. 
Safjung aus dem Großh. Dienjt gewährt . . . . | 31. Dezember 173 



XLV 

Bezeichnung des Inhalts, 

Ingenieur Rudolf Buß zum Kammeringenieur ernannt 
Ingenieur Alfred Brumm zum Kammeringenieur 

ernannt , Dauer THE ⏑ ee Taerar er Tas Tee TaEr Tuer TREE Der 

Subalternbeamte der Ämter, 

dem Amtsregijtrator Zander in Ribnitz der Charakter 
als Amtsfekretär verliehen . . » . 2 

Amtsregijtrator Diedermann zu Lübz als nad 
geordneter Amtsregiftrator nach Wismar verjeßt 

Amtsprotofollift Klähn zu Crivitz zum Amtsregiftrator 
in Lübz ernannt U JE: Er 8 WET BET MEET Em" MN Ya: ar er 

In der Steuer- und Zollverwaltung ift: 

dem Oberkontrolleur Emil Buttfarfen in Hamburg 
und dem Hauptamtsaffiitenten Guftav Ruba 
in Lübeck die nachgeſuchte Entlaffung gewährt 

Steuerfupernumerar Hans Voß in Lübed ei 
Aſſiſtenten ernannt . . 2. 22 2 220. 

Ka Meere Ulrid Treu in Roftod unter 
feihung des Charakters als Steuerregiftrator in 

den Ruheſtand verſetzt 
Steuerſupernumerar Heinrich Wüſtney zum Aſſi— 

ſtenten ernannt 
dem — — Otto Engel in Lübeck die 

erbetene Entlaſſung gewährt 
Hauptamtsaſſiſtent Georg Franke zum Oberſteuer— 

fontrolleur ernannt 2 2 22 onen 
Steuerfupernumerar Karl Schmidt zum Affiftenten 

—— - 4.2 0 000 a er ade, ae ren Be 

dem BZollamtsaffijtenten Rudolf Scemann in 
Warnemünde die erbetene Entlafjung erteilt 

ae En 

et a art. a 

BeimErbjhaftsfteueramtzufRojftodiit: 

der Amtögerichtsrat Wilhelm Peters zum Gtell- 
vertreter des Vorjtandes bejtellt u een 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 

1907. 
1. Juli 

2. Juli 

9. April 

1. Oktober 

1. Oktober 

28. Februar 

1. März 

30. März 

2. April 

30. Juni 

1. Juli 

1. Juli 

30. November 

9. Juli 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Mr. | ©. 

31 | 152 

31 -152 

| 

19 | 80 

51 253 

51 | 253 

| 

14 | 55 
I 

| 
14 | 55 

18 69 

18 71 

3L | 149 

31 | 152 

al 152 

58 295 

33 , 165 



XLVI 

Bezeihnung des Inhalts. 

In der Verwaltung der Poſten und 
Telegrapben. 

Poſtratſtellen bei der Ober-Poſtdirektion 
in Schwerin find übertragen: 

dem Bojtrat Thunspdorf, bisher in Königsberg 
dem Boftrat Buche, bisher in Straßburg (EIf.) 
dem Poſtrat Craemer, bisher Ober-Rojtinipektor in 

Hamburg . . Da Eee Aa cr 
dem Poſtrat Krilte, bisher Ober-Boftinipeftor in 

Düffeldorf a a hr ee te A 

Zum Bezirfsaufjihtsbeamtenifternannt: 

der Pojtinjpeftor Sparnecht aus Elmshorn unter Er- 
nennung zum Ober-Poſtinſpektor 

Die Nendantenftelle bei der Ober-Poſt— 
direktion in Shwerinift übertragen: 

dem Ober-Boftkajienkafjierer Dr. Plog, bisher in 
Hamburg, unter — — — — 
rendanten 

Etatmäßige Stellen für Bureaubeamte 
I. Klaſſe ſind übertragen: 

dem Ober-Poſtpraktikanten Johannes Richter, 
bisher in Dortmund . . 

den Über » Boftpraftifanten Guſtav Weitphat, 
Gujtav Hader und Karl Barejel .. 

dem Ober. Bojtpraftifanten —— Stier, bisher in 
Weißenfels Dee Sn Ta ee 

Der Titel „Kanzleifefretär” iftverlichen: 

dem Kanzliſten Otto Grahlow 

Zu Bojtdireftoren find ernannt: 

Rojtinipeltor Alfred Joerges in Maldin 
Poſtinſpektor Albert Stein in Parchim 

Datum 

der 

Belanntmadhungen. 

2, April 
30. Mai 

5. Juni 

5. Juni 

16. Dezember 

9, Oktober 

1. Februar 

8. Juni 

1. November 

1. Oftober 

18. Mai 
9, Oktober 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

M. | 

18 | 70 
27 126 

29 | 134 

>29 | 134 

6o 311 

53 | 265 
| 

9 31 
| 

29 | 135 
| 

55 | 278 

| 
Bl | 254 

26 121 
53 | 265 



XLVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

Zu Poſtinſpektoren find ernannt: 

die Ober » Poftpraftifanten Karl Beggeromw in 
Wismar und Albert Gundlach in Roftod.. . 

Zum Ober-Boftpraftilanten ift ernannt: 

Poſtpraktikant Dtto Wejtphal 

Zu Ober-Poſtſekretären findernannt: 

Poſtſekretär Mar Schmidt 
Poſtſekretär Heinrih Lehmann 

Zum Poſtmeiſter findernannt: 

Boftiefretär Friedrich Weinrebe in Röbel . . 
Poſtſekretär Friedrich Karl Beditröm in Gade- 

buch . — an . 8 dd 2 oe 

Inden hiefiegen Öber- Boftdireftions- 
bezir£ find verjegt: 

mes Karl Wachter, bisher zu Filehne 
ber-Boftaffiftent Karl Benzin, bisher in Siegen 

Pojtafjiitent Karl Kuhlmann, bisher in Berlin 
Poſtinſpektor Mar Simonis, bisher in Stettin, unter 

Ernennung zum Telegrapheninfpeftor in Rojtod 
Ober-Telegraphenafliftent Wilhelm Nademader, 

Telegraphenafjiftent Wilhelm Bud, die Poſt— 
aſſiſtenten AUguſt Behn und Hermann Wil- 
fen, rt asia hipiee Hermannkangeund 
die Boftaffiftenten Theodor Radeloff, Ernit 
Krüger und Hermann Suhr 

Ober-Bojtpraftifant Heinrih Krüger, bisher in 
Mermelstirhen, unter Übertragung einer Ober— 
—2 in Ludwigsluſt 

die Poſtaſſiſtenten Hugo Möller, bisher in Berlin, 
und Auguſt Klickermann, bisher in Templin 

Pe Ber Er En 6* 

Der Titel „Poſtſekretär“ ift verliehen: 

dem Boftverwalter Rudolf Henkel 

Datum 

der 

Belanntmachungen. 

1907. 

8. Juni 

1906. 
29. Dezember. 

1907. 
25. Oktober. 

12. November. 

26. März. 

24. Mai. 

2, Januar. 
1. Mai. 
1. Mai. 

8. Juni, 

. Juni. 

Juni. 

Juli. 

2. Januar. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

ww Te 

24 | 135 

| 

i|ı 3 

55 276 
56 | 283 

18 | 69 

27 | 1% 

l | 4 

3, 106 
4 113 

29 134 

29 135 

30 142 

31 | 153 

1 5 



XLVIH 

Bezeichnung des Inhalts. 

26. Januar. — ag sei Ernſt Krüger 8 28 
ber-Poftaffiftenten Ernft Eihler . . . . - 26. Februar. 14 55 

= ftverwalter Zudwig Wedel ....... 2. April. 18 70 
dem Boftaffiftenten Hans Kröger .. 2.2... 30. Mai. 2819 

ber=Bojtajfiftenten Wilhelm Lembde ’ 1. Juli. 31 153 
dem Boitverwalter Qudmwig Beyer ....... 1. Oftober. 5l | 254 
dem Boltaffiitenten His Lorenzen-Schmidt 2, November 55 | 278 
dem Boftaffiftenten Hermann Willen ..... 20. Dezember. 61 315 

Der Titel „TZelegraphenjefretär“ iſt 
verliehen: 

dem Ober-Telegraphenaffiftenten Karl Wrampe 2. Januar. l 5 
— zoſtaſſiſtenten Hugo Scheuermann 26. Februar. 14 54 

ber⸗Poſtaſſiſtenten Friedrich Möller . . .| 26. Februar, 14 55 

Der Titel — iſt 
verliehen: 

den ti ng: Wilhelm Femerling, Gujtav 
Buje ud EmilShramm . -. 2.2... 2. Januar. I 5 

den Boftaffiitenten Friedrih Seedorf, Wilhelm 
Schulz, Rihard Koſſow, Friedrid 
Kufahl, Dtto Stolz, Raul Rathke, 
Arthur Bannier, Karl Dettmer, Franz 
Bland, Mar Steinhagen, Johann Pof, 
Hermann Wendt und Ferdinand Bade. 2, April. IS 70 

den lee Wilhelm Bühring, Ludwig 
heffel, Baul Kaufe, Auguft Behn, 

Subwia Sorgenfrey, Ludwig Deutler, 
Karl Weiten, Karl Buffe, Karl Pries, 
Richard Bollow, Helmuth Hader, Wil- 
belmSchud, Hans Saß,Heinrih Plad- 
meyer, Ernit Bauer, Johannes Breh— 
mer, Karl Hagemeifter und Wilhelm 
3% BU N 1. Zuli. 31 153 
Boftaffiitenten Friedrich Lemmermann, 
Ernſt Ganſchow, Auguſt Klidermann, 
Karl Zach und Wilhelm Bell . . j 1. Oftober. 5l | 254 

der — 



XLIX 

Bezeihnung Des Inhalts. 

Der Titel „Ober-Telegraphenaſſiſtent“ 
iftverliehen: 

dem Bojtaffiitenten Karl VBitenfe und dem Tele- 
graphenaffiitenten Baul Meißner ..... 

dem Telegraphenaffiftenten Wilhelm Bädfer 

Etatsmäßig angeitellt find: 

Poſtſekretär Ludwig Rohr . . 2... 2 220. 
die re Karl Fehſe und Wilhelm 

MOBILER +. 000 ee ee ae ie 
Poſtſekretär Ernjt Gütfhow . ..... 
die Boitaffiltenten Heinrih Bade um Emil 

DBERIBET: 2. en na 
Telegraphenjeftetär Bernhard Bachert, die Poſt— 

jefretäre Otto Kayatz und Karl Koch, Tele- 
ee Karl Ketelhohn und Bf 
jekretär Sohannes Propp . . 

die irn ee Baul Anders, Alexander 
öttcher, Walter Loebe, Adolf Haſſe, 

Ewald Böttder, Hermann Plef, Nobert 
Tonagel, Fritz Fehſe und Guſtav Möller 

Poſtſekretär Richard Jenß. 
Telegraphenſekretär Helmuth Träger — 
ee Hugo Schröder 
Poſtſekretär Max Becker 

Unkündbar angeſtellt ſind: 

RBojtafjiitent Albert Hecht... 2 22. 
—231 Ernſt Gaarz .. 
Poſta 

.o.e.2 2 2.2 6 

filtent Wilhelm Moldt BIRPRIEH TEE 

Beim Hoftheater ift: 

Bühneningenieur Friedrich Kranich zum Verwalter 
des Mafchinen- und Deforationsweiens unter Ver- 
leihung des Titels als Majcinerie-Direktor ernannt 

dem Hofmufitus Wiesner der Charakter als Kammer— 
muſikus verliehe.. a 

1. 

2. Januar. 

2. Januar. 
1. 

L: 

* 

1. Oftober. 

2. Januar. 

u 

— ——7 

Juli. 
1. Oktober. 

Mai. 

Mai. 

2. April. 
1. November. 

2. April. 

9. April. 19 

135 

81 



Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 
Bezeichnung des Inhalts. 

Beim Minifterium der Juftiz und bei den 
mit demfelben verbundenen Abteilungen für 

geiſtliche, Anterrihts- und Medizinal- 
Angelegenbeiten: 

Minifterialfekretär Dr. Fri Lange auf feinen Antrag 
aus Keen Umte entlaflen . - . - - - . .. - 31. Dezember. 1 3 

Gerichtsaffeffor Roderih Voß zum Minijterial- 1907. 
a EEE 2. April. 18 71 

dem Minifterialrat Ku ndt der Charakter eines Geheimen | 
Minifterialrats verliehen . . . 2» 22 2.2.. 9. April. 19 81 

den Schulräten Sche ven und Dr. Strenge der Cha— | 
rafter als Oberſchulrat verliehen . . ..... 9. April. 19 | 81 

dem Minifteriallanzlijten Karjtien der Charakter als 
Geheimer Minifterialkanglift verliehen . . . . . 9, April. 19 | 81 

Amtsgerichtsaftuar Rihard Willers zum Regiftra- | 
turgehilfen ernannt..... ae 1. Oktober. 53 264 

Beim —— * Entſcheidung von 
Kompetenzkonflikten ift: 

der Landrat von Böhl auf Rubow zum ſtellvertretenden | 
Mitglide ernannt . » > 2: 2 2 nennen 15. März. 17 66 

Anftiz-Berwaltung. 

Richter und Staatsanwälte: 

Amtsrihter Paul Witt zu Teffin in den Ruheſtand 1906. 
— ee 31. Dezember. 1 3 

Etatmäßiger Gerichtsafjejfor Helmuth Kühne zum 1907. 
Amtsrichter in Tefjin ernannt . .. 2.2... 2. Januar. 1 5 

dem Gerichtsajjejfor Walter Caejar ijt die Ber- 
waltung des Amtsgerichts zu Brüel bis auf weiteres | 
WOEEEEOBER: > 3 5 ee a ee ee ame 2, Januar. 1|ı 5 

Amtsrihter Carl Thierfelder von Krakow nad | 
Ribnitz verſettt 2. April. 18 71 

Amisricht S Hans Hillmann von Ribnitz nad) 
REINE VREHEBE ur 2. April. 8 | n1 



Bezeihnungi des Inhalts. 

Landgerihtsrat Wilhelm Peters in Güſtrow mit 
dem Titel „Amtsgerichtsrat“ als Richter an das 
ren zu Roftod verfeßt . . . 222. . 

dem Amtsgerichtsrat Grohmann in Pardim die er⸗ 
betene Verjegung in den Ruheſtand g we 
— Guido Saß zu Hagenow nach rchim 

De er 5 

a ejfor Wilhelm Shmidt zum Amtsrichter 
BER: EIHANDE: 2.050800 

Gerichtsatfelfor Dr. Carl Haadert in Ribmig zum 
etatmäßigen Gerichtsaſſeſſor ernannt.... 

Amtsrichter Dr. Lange in Parchim nach Wismar verſetzt 
Staatsanwalt Paul Peterſen in Schwerin zum 

Landrichter in Güſtrow ernannt . . .». 2»... 
Staatsanwalt Dr. Rihard Scheven in Güftrom zum 

Landrichter in Roftod ernannt . . .. 2... 
Amtsrihter Hermann Seer in Lubwigsluft zum 

Staatsanwalt in Schwerin ernannt . .». .... 
Hilfsarbeiter beim Juftizminifterium Amtsrichter Baul 

ehe! ried zum Wmtsrichter in Ludwigsluſt 
a N a ala. de 

Amtsrichter Gerhard Schmalk zu Röbel zum 
Staatsanwalt ın Güſtrow ernannt . . » 2... 

Serichtsafjeifor Wilhelm Radloff zum Amtsrichter 
in Parchim ernannt . 2 2 2 nn 

Hilfsarbeiter beim Juftizminifterium Gerichtsaſſeſſor 
Friedrich Kittel zum Amtsrichter ernannt 

dem Gerichtsafjejfor Wi ih elm Zen ing$ die Ver- 
waltung des Amtsgerichts zu Röbel übertragen . . 

dem Geridhtsafjeffor Dr. Conrad Lemme die Ver» 
waltung des Amtsgerichts zu Brüel übertragen . 

15. April. 

30. uni. 

1. Zuli. 

1. Zuli. 

1. Juli. 

Subalternbeamte: 

dem OOberlandesgerichtsfefretär Pöhl der Charakter 
als Kanzleirat verliehen -. . . » 2 2 222. 

den Amtsgerichtsaktuaren Tiede zu Schwerin und 
Kunkel zu Parchim der Charakter ald Amis» 
gerichtsjefretär verlichen . . 2. 2: 222020. 

9. April. 

9. April, 

1. Oftober. 

. Dftober. 

. Oftober. 

. Oftober. 

. Oftober. 

. Oftober. 

. Oftober. 

. Dftober. 

. Oftober. 

. Oftober. 



LI 

Bezeichnung des Inhalts. 

Etatmäßiger Gerichtsichreibergehilfe Hans Dewerth 
zum AmtsgerichtSaftuar in Ströpelin ernannt j 

Etatmäßiger Gerichtsfchreibergehilfe Wilhelm Dreyer 
zum Amtsgerichtsaftuar in Grevesmühlen ernannt 

Zu etatmäßigen Gerihtsfchreibergehilfen 
find ernannt: 

Serichtsfchreibergehilfe Louis Brindmann beim 
Amtsgericht zu Süle . - . 2: 2 2 222. 

Serichtsichreibergehilfen Paul Doermwaldt zu 
Schwerin und Ernft Link zu Wittenburg . 

Amtsanwälte: 

Bürgermeiſter Dr. Pfennigsdorf zu Kröpelin auf 
feinen Antrag aus dem Amte als Amtsanwalt beim 
dortigen Amtsgericht entlaffen . . - ..... 

Bürgermeifter HeinrihVBorbed zu Sülze aus feinem 
Amte ald Amtsamwalt beim dortigen Amtsgericht 
—— ee ee 

Bürgermeijter Dr. BhilippvonLeitnerzu Greves- 
mübhlen zum Amtsammalt beim dortigen BEN 

die Verwaltung der Amtsanwaltsgeſchäfte beim Aınts- 
gericht zu Ströpelin iſt bis auf weiteres dem Gen— 
.darmerie-Wachtmeifter Baguhl übertragen 

die Verwaltung der Amtsamwaltsgejchäfte beim Amts- 
gericht zu Sülze ift bis auf weiteres dem Amts» 
gerichtsaltuar Otto Voß daſelbſt übertragen 

die dem Rentner George Schule übertragene Ver— 
waltung der Amtsamvaltsgejchäfte beim Amtsgericht 
Doberan auf feinen Antrag zurüdgenommen . . . 

die Verwaltung der Amtsanwaltsgeichäfte beim Amts- 
gericht zu Gadebuſch ijt bis auf weiteres dem Amts» 
gerichtsaftuar Friedrich llllerich daſelbſt über- 
ERBEN: 5 0 ae 

die Verwaltung der Amtsanwalisgeſchafte beim Amis⸗ 
gericht zu Doberan iſt bis auf weiteres dem Amts— 

1. Juli. 

1. Oftober. 

1. Juni, 

1. Juli. 

1906. 
31. Dezenber. 

31. Dezember. 

1907. 
. Januar. ID 

2, Januar. 

to . Januar. 

I. uni, 

1. Juli. 

28 

1 

1 

28 



LIII 

Bezeichnung des Inhalts. 

anwalt, Gendarmerie-Wactmeiiter a. D. Greve, 
bisher zu Gadebuſch, übertragen . » 2.2.2... 

die Verwaltung der Amtsanwaltsgejchäfte beim Amts— 
gericht zu Waren ijt bis auf weiteres dem Stadt- 
wachtmeifter Salzwedel übertragen... . . 

die Verwaltung der Amtsamvaltsgefchäfte beim Amts» 
gericht zu Kröpelin ift dem früheren Gutspächter 
W. Wiefe zu Doberan übertragen . . 2»... 

Gerihtsvollzieher: 

Vizefeldwebel Ernjt Jörn im Meckl. Füf.-Regt. Nr. 90 
zum Gerichtsvolfzicher in Teffin ernannt . . - 

Bizefeldwebel Franz Zander im Meckl. Füſ. Regt. 
Nr. 90 zum Gerichtsvollzieher in Stavenhagen 
— ——— 

Gerichtsvollzieher Guſtav Albrecht zu Röbel in 
den Ruheſtand verſetztt 2 22 nn 

Serichtsichreibergehilfe Paul Lüthcke zu Neubukow 
mit der Verwaltung der Gerichtsvollziehergejchäfte 
im Amtsgerichtsbezirk Neubukow beauftragt 

dem Serichtövollzieher Remer zu Güſtrow find für das 
Seichäftsjahr 1908 die Gerichtsvollziehergeichäfte im 
Bezirk des Amtsgerichts Krakow übertragen . . 

Unterbeamte: 

dem Oberlandesgerichtsdiener Hohnsbein in Roſtock 
und dem Landgerichtsdiener Voß in Güſtrow der 
Charakter als Haugmeifter verlieben . . . . . . 

Diezmeite jurijtifhe Prüfung haben 
beitanden Die Referendare: 

Paul Gehrke aus Rewiih . . 2 22 .2.. ; 
Dans Lanſemann aus WVismar . . 2. 2 2 2.2. 
Dr. Reinhold Lobedanz aus Schwerin 
Ernit Fadlam aus Gr.-Trebbomw 
Dr. Adolf Sprenger aus Wismar —— 
Carl Alerander Jatzow aus Süle . ... . 

z 

1. Zuli. 

1. Oftober. 

1. Nwember. 

2. April. 

1. Juli 

30. Eeptember. 

1. Oftober. 

16. Dezember. 

9, April. 

13. Februar. 
20. Februar. 

4. März. 
11. März. 
27. März. 
15. April. 

öl 

55 

16 

81 



LIV 

Bezeihnung des Inhalts. 

1907. | 
Dr. Ernit Schlefinger aus Güſtrow . . . .. 22, April. 22 100 
Heinrih Kaßbaum aus Aehnma . . 2.2... 29. April 23 1.106 
Carl Grimm aus Schwerin . . 22 222... 13. Mai 25 | 118 
Dr. Otto Mohr aus Maldow . . 2222 2.. 21. Mai 27 | 125 
Sn Heydemann aus Roitof . ..... 17. um. 30 | 142 
Adolf Martini aus Rofod . . . 2.2 220. 8. Juli. 33 | 165 
Ernft Burmeister aus Neu-Schlagsdurf . . . . 2. Oftober. 52 | 261 
Marvon VBiered aus Preveslirhen . . . 2... 7. Oftober. 52 | 261 
Hans Weidt aus Roftod . . 2 2 2 2 2200... 9. Oftober. 53 | 2365 
Hans Roſenow aus Roftod . . 2.22.22... 28. Oktober. 55 | 277 
Dr. Fritz Oppermann aus Schwerin . . . . „| 19. November. | 57 | 288 
Walter Tretomw aus Wismar . . . 2 2 2 2.2. 2, Dezember 5090 305 
Hermann Abraham aus Goldbera . » . . . .| 11. Dezember. 60, 310 
Dr. Hans Barfurtb aus Roftod . . . 2... 16. Dezember. 60 311 

Zu Gerichtsaſſeſſoren ſind ernannt die | 
ſſeſſoren: | 

Baul Gehrke aus Rebwiihd . .» » 2.22.20. . 21. Februar. 18 | 6 
Dr. Reinhold Lobedanz aus Schwerin . . . . 7. März. 1765 
Dr. Adolf Sprenger aus Wismar . . 2... 3. April. 19 | 76 
Dr. Erich Schleſinger aus Süftrm . ... . 30. April. 25 | 117 
Carl Alerander Jatzow aus Süle ..... 6. Mai. 25 | 117 
_... Kaßbaum aus Nehla ... 2... 8. Mai. 25 | 117 
arl Grimm aus Schwerin . . . 2 2 22. 1. Juni 29 | 133 

Dr. Dtto Mohr aus Maldow . . 2 222. . 1. Juni. 29 | 138 
Heinrih Heydemann aus Roftod . ... . . 26. uni. 31 | 148 
Adolf Martini aus Rottod .. . 2.222 .. 12. Juli. 85 | 173 
Hans Rofenow aus Roitod . . 2.2.2... 1. November. 57 | 287 
Dr. Fri Oppermann aus Schwerin . . . . . 29. November. | 58 | 294 

Zum Amte eines Notars find zugelajjen: | 
der Bürgermeijter Dr. jur. Philipp von Leitner | 

zu re Eee 19. Januar. 8127 
der Aſſeſſor Ernit Facklam zu Schwerin .. 5. April. 19 77 
der Rechtsanwalt Dr. Hans Lanfemann zu Wismar 14. Mai. >55 | 118 
der Aſſeſſor Hans Weidt zu Rofod ...... 23. November. | 57 | 289 

Erloſchen ift: | 
das Amt des Notars Carl Sellmann zu Roftod .| 16 September. | 48 | 233 



LV 

Bezeichnung des Inhalts, 

Bu — — find ernannt die 
andidaten der Redte: 

Heinz Bannier aus Rofod ... 2.22... 
Wilhelm von Dergen aus Schwerin... . . 
Carl Dabelftein aus Schwerin . 2.2.2... 
Paul Koopmann aus Wismar . . 2.2.2.2... 
eh Ulrich Behm aus Bardim . ». 2... 

ulter Rhode aus Rojod . .. 22.2.2. . 
Paul Floerke aus Rofod . . 2.222020. 
Bilhelm Krajfemann aus Bützww 
Hermann Lifh aus Schwerin . 2 222.2... 
Erih Kortüm aus Zehma . 2. 2: 2 nn. 
Otto Derken aus Schwerin . . 2 22.2.0... 

Bei der Strafanjtalt Dreibergen ijt: 

Rechnungsrat Hermann Bohlken in den Ruheſtand 
DECHERE 2 Seen en fee ae 

Rendant Baul Kümmel zum Arbeits- und Wirt- 
ihaftsinfpeftor ernannt . . » 2. 222220. 

Polizeiinjpeftor, Major a. D.von Wid zu Dreibergen 
in den Ruheſtand verfeßt . » » 222.2... 

Gerichtsfchreibergehilfe Theodor Junghans zum 
endanten und Regijtratur-Vorjtand ernannt 

3 

Unterrichts-Augelegenheiten. 

Bei der Landes-Univerſität zu Roſtock: 

Hausverwalter Steinbed am Univerjitäts-Stranken- 
Kam auf jeinen Antrag in den Ruheſtand verjegt 

Bureauaſſiſtent am Univerjitätssstrankendaufe Paul 
Brüdigam auf feinen Antrag aus feinem Amt 
und dem landesherrlichen Dienjt entlajjen ; 

Wactmeifter Rehſſe im Meckl. Dragoner-gt. Nr. 17 
zum Magazinverwalter im Univerjitätssstranfen- 
DERE: SENOERL <a ee 

Buchbindermeifter Wilhelm Schornad ver Charakter 
als Univerfitäts-Buchbinder verliehen . . . . . 

1907. 

22, April. 
11. 
15. 
15. 
15. 
15. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19, 

2. 

2. 

30. September. 

Dftober. 
Oktober. 
Diftober. 
Oftober. 
Oktober. 
Oktober. 
Oktober. 
Oktober. 
Oktober. 
Oktober. 

April. 

April. 

1, Oftober. 

4. 

6. 

1906. 
31. Dezember. 

1907. 
März. 

April. 

22. April. 

18 

18 

51 

51 



LVI 

Bezeichnung des Inhalts. 

Brofeffor Dr. Johannes Geffcken zu Hamburg 
zum ordentlichen Profeſſor und Profeſſor Dr. Wil- 
helm Ule zu Halle a. S. zum außerordentlichen 
Profeſſor in der philofophijchen Fakultät ernannt . 

Unterzahlmeifter Carl Fiſcher zu Roſtock zum Kaſſier 
und Bureauverwalter an der Univerjitäts-Augen- 
flinit und Obrenklinif emanıt . .. 22... 

Profeſſor Dr. Rudolf Weber zu Heidelberg zum 
außerordentlichen Profeffor in der philojophifchen 
Fakultät ernannt . » 2 2: 2 2 nennen 

Dr. phil. Hermann Zenke, wijjenjchaftlicher Hilfs- 
arbeiter an der Reichstagsbibliothek zu Berlin, zum 
Bibliothekar bei der Univerfitäts-Bibliothef ernannt 

Bizefeldwebel Heinrih Schollähn in der Med. 
Invaliden-Abteilung zum Bureauverwalter im Uni- 
verſitäts- Krankenhaus ernannt . . » 2.2... 

außerordentlicher Profeſſor lic. theol. Richard Grütz— 
macder zum ordentlichen Brofefjor in der theolo- 
giſchen Fakultät emannt . 2 2 2 2 2m 

Gymnaſien, NRealgymnafien. 

den Oberlehrern Dr. Wiehmann in Ludwigsluſt, 
Dr. Brinfer und Metzmacher in Scmerin, 
Dr. Dopp und Dr. Schwarz in Rojtod der 
Charakter als Gymnafialprofefjor verliehen . . 

dem theologifchen Hilfslehrer am Realgymnafium zu 
Ludwigsluft Karl Augujt Behm der Charafter 
Oberlehrer verliehee... nee 

der Kandidat des Lehramts an höheren Schulen Dr. 
Wilhelm Bath zum Oberlehrer am Gymnaſium 
zu Doberan ernannt.. — 

Zum ordentlichen Mitgliede der Schul— 
fommiffion iſt berufen: 

der Superintendent Behm zu Bardim . . .. . . 

7. Augnit. 

26, DOftober. 

9. April. 

11. Oftober. 

22, DOftober. 

30. Juli. 

29 

42 

a or 

19 

54 

59 1587 



LVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

Als Mitgliederder Prüfungskommiſſion, 
betreffend die wiſſenſchaftliche Prüfung 
von Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprü- 

fung) find berufen: 
die Univerfitätsprofefjoren Dr. Michaelis und Dr. 

Ule zu MORE. ee ee 

Städbtifhe Schulen: 
Standidat der Theologie Hager in Lühburg zum Rektor 

in Teſſin berufen 
cand. min. Stard in Schwerin zum Rektor in Brüel 

DER ann a ee a 
dem Kandidaten der Theologie Mori Müller aus 

Rofto die Rektorſtelle in Ribnitz verlichen 
dem Kandidaten der Theologie Stammer in Schwerin 

die Rektorſtelle in Rehna verliehen 
cand. theol. Heinrih Behm zum Stonreftor in 

Waren ernannt 
dem Rektor Hager in Teſſin die Rektorſtelle in Warin 

verliehen 
dem Rektoör Rohnert in Marlow die Rektorjtelle in 

Brüel verliche.. nee ae 
dem Konreftor Fritzſche in Teterow die Konrektor— 

jtelle in Gnoien verliehen 
dem Konrektor Lehnhardt in Gnvien die NRektorftelle 

in Dargun verliehen 

eo er re ee a he 

te ae a ee ee 

Pe, Ve LT WER Ta 

m 

Beim Schullehrer-Seminar zu Neukloſter iſt: 
der Konrektor Koch an der Stadtſchule zu Grabow 

zum Seminarlehrer berufen 

demſelben der Titel „Oberlehrer“ verliehen 

DEE Pe Br BE BE 

Abteilung für Medizinal:-Angelegenheiten. 

Kreisphyfißer: 
Kreisphyſikus Medizinalrat Dr. Stephan zu Dargun 

zum Kreisphyfitus des Medizinalbezirts Güſtrow 
mit dem Sig in der Stadt Güſtrow ernannt 

19, Juli. 

14. Januar. 

19. April. 

30. April. 

4. Mai. 

24. Oftober. 

5. November. 

3. Dezember. 

18. Dezember. 

23. Dezember. 

1906. 
22. Dezember. 

17. 
13. Dezember. 

31. Mai. 

37 

27 

180 



Bezeichnung des Inhalts. 

Hebammenauffidhtsärzte: 
Kreisphyfilus Medizinalrat Dr. Ste 

zum Auffichtsarzt für die Bezir 
(Güſtrow A und B) beitellt . 

Kreisphyſikus Medizinaltat Dr. Mozer zu Maldin 
mit der einftweiligen Verwaltung der Gejchäfte des 
Auffichtsarztes für den Bezirf Nr. 46 (Dargun) 
beauftragt 

LVII 

N han zu Güſtrow 
e Nr. 31 und 32 
Dee Fe BE Se 

? Ger er ee Ser "Ger Tuer EEE Tue Es TEusı SE SET SE Kar ve 

Berliehen ift der Titel als Sanitätsrat: 

bem Arzt Heitmann in Goldberg, dem Dr. med. 
Möller in Schaan, dem Kreisphyſikus Dr. 
Dugge in Roftod und dem Dr. Griewant 

Die Approbation als Arzt 
Kandidaten der Ei 

in Büutzow "Je, Ye Ver ee er TEE Er Ze Ze Ze 

Emil Oſteroth aus Börffum . 
Eonftantin Past 
Rudolf Hirt aus 
Walther Neumann aus Waldenburg i. ©. 

ları ze 

aus Caſſel 
nnheim . 

Richard Krieger aus Berlin 
rit Straßner aus Magdeburg o 

—*8*— Frieboes aus Gotha 
zent Benter aus M Sen. rthur Zehden aus 

iſt erteilt den 
edizin: 

. 08 8 8 8 8 02 oe 

. ee 8 13 8.8 € 

orftmann aus Bremerhaven 
Imann aus Magdeburg ee ee m 

.;o es sa 

. here 

. sv 8 8. 6 

(ET SE? Re ae Var TER 

' Ger Zur Ger Teuer er Der Ver 

Karl Bogt aus Hirahbarg . » : > 2220. 
Alfred Herrnberg aus Allenftein . . .. . - 
Bruno Reitz aus Roftod ... 2.222202. 
Rudolf PBraetorius aus Berlin 
Carl Graichen aus Havelberg 
Walter Mylius aus Eberswalde 
Dr Mertens aus Hamburg 
oland Koeppler aus Friedland 

Johannes Bar aus Trlong . 

UacE ar er — 

A tie — 

oa ee 

a er DET ——— 

De ee FE BE ES 

9, April. 

5. Januar. 
9. Januar. 
15. Januar. 
17. Januar. 
1. Februar, 
4. Februar. 
9. Februar. 
19. Februar. 
21. Februar. 
21. Februar. 

6. März. 
6. März. 
7. März. 
8. April, 
23. April. 
27. April. 
18. Mai. 
23. Mai. 
1. uni. 
16. Juli 

30 

19 

' 134 

ı 142 

82 



Bezeichnung des Inhalts. 

o Bernhardt aus Bämalde . . . 2... 
.. Scharlau aus Rofod ........ 
Matthias Tepling aus Spandu ...... 
Otto Nidelaus Cabborf - . . . 2 2 2 22. 
Adalbert PBraetorius aus Honib . ..... 

Die Approbation als Zahnarzt ift erteilt 
den Kandidaten der Zahnheilkunde: 

Felix Wolff aus Koerlin . 2. 2. 2 20m 
Karl Hiltebrandt aus Noveanıt . . 2.2.2... 

Beider Irrenanftalt Sadhjenberg ift: 

der Oberpflegemeijter Friedrich Tose in den Ruhe— 
hand: Derbehb: 

der Oberwärter Friedrich Ziems zum Oberpflege- 
BOEIHEL SIRORBE u © ne rare ae 

Bei der Bildungs- und Pflegeanjtalt für 
geiſtesſchwache Kinder zu Schweriniſt: 

der Lehrer Hermann Mildenſtrey zum dritten 
Lerer ann 

In der Militär-Derwaltung und im Medlen- 
burgifhen Kontingent ift: 

Unterzahlmeifter Rohde zum Zahlmeiſter bei ber 
andesgendarmerie ernannt . > 2: 2 220. 

Hauptmann der Landwehr-nfanterie a. D. Faull 
à la suite des Meckl. Kontingents geftellt . 

dem Stabshoboijten im Meckl. Füfilier-Rgt. Nr. 9 
Nitzſchke der Titel eines Mufikdirigenten erteilt 

Sonftige Veränderungen im Medlenburgifchen Kontingent 

197. 
8. Auguft. 
12. Auguft. 

I1. September, 
11. OÖftober. 
7. Dezember. 

16. November. 
16. November. 

1906. 
31. Dezember. 

12. Juli. 

22. April. 

27. März. 

8. April. 

9. April. 

83). Januar. 
1. März. 
4. April. 
1. Mai. 

57 
57 

35 

23 106 



LX 

Bezeihnung des Inhalts. 

1907. 
Sonftige Veränderungen im Mecklenburgiſchen Kontingent 3. Juni. 29 | 135 

[73 [73 7 „ ” 21. Juni. 30 143 

” „ 2 „ " 5. Juli. 32 160 

„ [7 „ 7 7 30, Juli. 38 183 

Br > 3. September. 46 215 

7) " 7 „ 1. Oftober. 51 255 

7 „ 7) „ 23. Oktober. 54 | 270 

7 7 „ „ „ 9 Dezember. 59 306 

Militär-Erfaß- Behörden: 

Die Gefchäfte des Zivilvorfigenden der Erfagtommiffion 
und des Bezirkskommiſſars für den Aushebungs- 
bezirt Waren find dem Oberleutnant a. D. B. von 
Gundlach zu Hinrichsberg übertragen . . . 3. September. | 47 | 222 

bei der verftärften —— — I iſt ber 
Bürgermeijter Steinkopff zu Maldin zum 
zweiten bürgerlichen Mitgliede, der Ratsherr 
Paſchen in Roſtock zu feinem Stellvertreter, bei 
der verjtärkten Ober-Erſatzkommiſſion II der Guts- 
—— von Zepelin auf Clausdorf zum zweiten 
bürgerlichen Mitgliede, der Rittmeiſter z. D. Frei⸗ 
herr von Campe auf Hülſeburg zu ſeinem Stell- 
vertreter für die Jahre 1908 bis 1910 ernannt . | 13. Dezember. | 60 | 310 

Beim Oberfirhenrat und im Verwaltungs: 
bereich desielben. 

Beim Oberen Kirhengericht zu Roftod iſt: 

Superintendent Dr. Behm in Doberan zum ordent- 
lichen theologifchen Mitgliede ernannt . . . .— 26. September. | 51 249 

Beim Konjijtorium in Rojtod ift: 

Superintendent Zeo in Maldin zum Bertreter des ” 
Aſſeſſors DER 2 ee er 26. Oftober. 55 277 



LXI 

Bezeihnung dei Inhalts. 

Beider Landesgeiftlichkeit: 

dem Bajtor Ba u dh in Herzfeld das Amt eines Präpoſitus 
des Meuftädter Zirkels übertragen . ..... 

Baftor Köhnde in Melz zum Paſtor in Hanftorf und 
Heiligenhagen erwählt und eingefühtt . . . . . 

Paſtor Kittel in Kieth auch zum Paftor an der Kirche 
und Gemeinde in Dobbin beftellt . . . .... 

Hülfsprediger und Rektor Jahr in Brücl zum Paſtor 
in Cramon erwählt und eingeführt . . . .... 

Rektor Walm in Neufalen zum Paſtor in Hohen- 
Wangelin erwählt und eingefüht . . .... 

dem ae rer Bartholdi in Zarrentin und dem 
Präpofitus Wolff in Waren der Titel eines 
Kirchenrats verliehen . . » > 2 2 2 nn. 

Bajtor Welgien in Rehna zum Paftor in Marlow 
erwählt und eingefühtt . . - : 22 2 nn 

PBaftor Wulff in Blankenhagen zum Präpofitus des 
Marlower Zirkels beitelt . . 2. 2220. 

—— Preß in Zweedorf zum zweiten Paſtor 
Rehna erwählt und eingefühtt . . .. 

—— Walter in Schwerin an Stelle des in 
den m le verjegten Kirchenrats Dr. Weiß 
zum Baltor in Sülze erwählt und eingeführt 

Baftor Fentzahn in Brüz zum zweiten Paſtor in 
Teterow erwählt und eingeführt . » .:... 

Rektor Bruhns in Dömig zum Hilfsprediger in Zwee— 
dorf⸗Noſtorf beitelt  . » > > 2 2 2 nen 

Rektor Schilbe in Neuftadt zum Baftor in Brüz er- 
wählt und eingefühtt . . 2 2 2 2 20a. 

Baftor Hübener in Bampow zum Paſtor in Muchow 
berufen und eingefühtt . ©» 2: 22 2000. 

Rektor Jaads in Warin zum Paſtor in Börzom 
erwählt und eingeführt . . » > 2 2 2 20. 

Baftor Weißenborn in Weflin zum Paſtor in 
Badendiet erwählt und eingefüht . ..... 

28. Dezember. 

31. Dezember. 
1907. 

15. Sanuar. 

21. Februar. 

14. März. 

9. April. 

17. April. 

1. Mai. 

17. Mai. 

1. uni. 

10. Juni. 

4. Juli. 

18. Juli. 

16. Auguſt. 

„21. Auguſt. 

24, Auguft 

45 

45 



LXO 

Bezeichnung des Inhalts. 

Paftor Fentzahn in Teterom in die erjte Prediger- 
—— aufgerückt und Paſtor Schumacher in 
lmenhorſt zum zweiten Prediger in Teterow 

erwählt und eingeführt.. nun. 
Paftor Piper in Hohenkirhen zum Präpofitus des 

Grevesmühlener Zirkels beftellt . . .».... 
Rektor Bufhmann zu Dargun an Stelle des in den 

Ruheſtand verfegten Paſtors Reit zum Bajtor 
in Klütz erwählt und eingefühtt . . ..... 

Rektor und a —— Wilhelm Stard in Brüel 
an Stelle des in den Ruheſtand verjesten Paſtors 
Kankelwitz zum Paſtor in Lütgendorf erwählt 
NR ae te te 

Paftor Bahmann in Lübfee zum PBajtor in Pampow 
berufen und eingeführt... 22200. 

Paſtor Riſſche aus Warin zum zweiten Domprediger 
in Schwerin berufen und eingeführt . . . .» . -» 

Baflor Grohmann in Krakow zum Präpofitus des 
Krakower Zirkels beitelt . . » 2 2 220... 

Rektor Harm in Goldberg zum Paſtor in Elmenhorjt 
erwählt und eingefühtt . . 2. 222. 

—— Leo zu Schwerin zum Superintendenten 
der Malchiner Diözefe und zum erjten Prediger an 
der St. Johanniskirche in Malchin ernannt und in 
diefe Ämter eingefühtt . . » > 2220 

Paftor Willers in Mlt-Gaarz zum Präpofitus des 
Bukow'er Zirkeld ernannt . 2.2. 22220. 

Paſtor Walter aus Hannover zum Baftor in Lübfee, 
Präpofitur Gadebufch, berufen und eingeführt . . 

Paſtor Stolzenburg in Borgfeld zum Paſtor in 
Warin berufen und eingeführt... 2.2... 

Dberfehrer cand. min. Friedrid Wehner in Par— 
him zum Bajtor in Borgfeld erwählt und eingeführt 

Rektor Rohnert in Marlow zum Hülfsprediger in 
BrüelsBenzin beftellt  . 2: 222 nn 

31. Auguft. 

5. September. 

7. September. 

7. September. 

. September. 

. September. 

3. September. 

. September. 

. September. 

1. Oktober. 

8. Oftober. 

12. DOftober. 

25. Oftober. 

22. November. 

Belanntmachungen.| ___ 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. | © 

47 222 

47 222 

48 232 

48 ı 232 

48 | 233 

49 241 

49 241 

52 260 

51 249 

52 261 

53 265 

53 266 

55 276 

57 | 289 



LXIII 

Bezeichnung des Inhalts. 

Rektor Hermann Jahn in Plau zum Hülfsprediger 
in Erivig ernannt und eingefühtt . . ..»... 

Paſtor ———— an der Pfarrlirche in Güſtrow 
Verſetzung des —5 Söffing in den 

heſtand in die erſte Pfarre an dieſer Kirche auf— 
erh und Rektor Goeſch zu Kröpelin zum 
— Paſtor an dieſer Kirche erwählt und ein— 
J Rene ae 

Hülfsprediger Behrmann in Neukalen zum — 
Paſtor in Penzlin erwählt und eingeführt . . . 

Bei der alten Waiſenſtiftung zu Schwerin ift 
Bajtor Kliefoth zum dritten VBorfteher ernannt an 

Stelle des ver egten Domprediger® Leo j 

Küfter, DOrganiften und andere firden- 
Diener: 

den Küfterjchullehrern Lampe in Ludorf, Heine in 
Brunshaupten, Nabein in Plate und Weſten— 
dorf in Levin der Titel eines Kantors verliehen 

der Rechtsanwalt Ernjt Otto Reisner in Blau 
ift zum Okonomus und Proviſor bei der Kirche 
daſelbſt beitellt worden . . . .» > 2 222... 

dem SKüfterfchullehrer Theodor Grügmader in 
Briggow der Titel eines Kantors verliehen 

Derleibung von Orden und Ebrenzeicen. 
Bom Hausorden der Wendifhen Krone ift 

verliehen: 

das Großkreuz mit der Krone in Gold: 
dem Oberjägermeijter, Oberlandforftmeifter von 

BROUTON 0.0 2a ee 
dem Generalintendanten des SHoftheaters Frhrn, von 

BEDERER 21.255 aaa a a 

Datum 

ber 

Belanntmachungen.| —— 
Nr. 

1907. 

13. Dezember. 

17. Dezember. 

18. Dezember. 

29, Dftober. 

9, April. 

31. Juli. 

3. Oftober., 

9. April. 

9. April. 
8. Auguft 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

©. 

60 310 

61 315 

61 315 

bb | 277 

19 82 

39 187 

52 261 

19 | 88 

19 | 883 
43 | 201 



dem 
dem 
dem 

dem 
dem 
dem 

dem 

dem 
dem 
dem 

dem 
dem 

dem 

dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 

dem 
dem 
dem 

LXIV 

Bezeihnung Des Inhalts. 

das Komturfreuz: 

Seh. Kammerrat 3. D. von Koppelomw 
Geh. Minifterialrat von Prollius .. 
außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten 
Minifter, Geh. Legationsrat Frhrn. von Bran- 
denjtein zu Berlin 
Landdroſt Kittel zu Bützow 
Bürgermeiſter Dr. Simonis zu Rojtod . 
Oberforftmeifter Angerftein zu Ludwigsluſt 

Be at a en et 

7 UEer ER ae ee Gr VaE Tuer 

das Ritterfreuz: 

Major 3. D. und Bezirksoffizier beim Landwehr- 
bezirt Schwerin von Storch und dem Hauptmann 
in der Medl. Invaliden-Abteilung von Lüden 
Amtsgerihtsrat Grohmann zu Pardim 
Bürgermeifter Dr. Behn zu Dömitz 
Bolizeiinfpeftor von Wid zu Dreibergen 

das VBerdienftfreug in Gold: 

Nechnungsrat Bohlken zu Dreibergen . - 
Oberzahlmeijter Voß im Mecklenb. Srenadier- 
Regiment Nr. 89 
—5 Riebell zu Ribnitz und dem Ober— 
Be Hamann zu Roſtock 

ber-Poftjefretär Kaſt arff zu Schwerin 
— Klett zu 
ber⸗Poſtſekretär Huth zu 

Apothefer Müller zu Malchow 
Klofteroberförfter Wagener zu Jabel . . . . 
Nevierförfter Mühlenbrucd zu Spornik 

7 RL We” ne, Sur WacaL Immer ae) Dame Cams: 

.» 82 8.2 8 48 

ee 

— 

das Verdienſtkreuz in Silber: 

Realgymnaſiallehrer Junge zu Ludwigsluſt 
Poſtſekretär Diederihs zu Neuſtadt 
Güterexpedienten J. Klaſſe Schröder zu Roftod 

dem Stationsvorficher I. Klaſſe Eberhard zu Doberan 

Datum 

ber 

Bekanntmachungen. 

9. April 
9. April 

9. April 
30. Juni 
2. Juli. 

29. September. 

8. April 
30. Juni. 

6. September 
30. September. 

31. März 

8. April 

9. April 
30. April. 
1. Juli 

1. Juli 
9. September. 
20. September. 
30. September 

9. April 
9, April. 
9. April, 
9. April. 



LXV 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Datum 

ber 

Belanntmachungen. 
Bezeihnung des Inhalts, 

dem Regijtrator Heitmann und dem Revifor Schmell 
0 FLUR 

dem Lehrer Strath am Nealgymnajium zu Grabow 
dem Lehrer Lindemann am ſtädtiſchen Realgym— 

nafium zu Güfteorm . 2 2 2 nun 

24. Auguft 45 210 
27. September. | 52 260 

11. Oftober. 54 269 

Bom Greifenorden ift verliehen: 

das Komturfreuz: 

dem Dberjten und Kommandeur des Mecklenburgiſchen 
Säger-Bataillons Nr. 14 Schmundt 

dem Oberjten und Kommandeur des Medlenburgifchen 
Grenadier-Regiments Nr. 89 von Dergen . . 

21. März. 19 76 

8. April. 19 77 

das Ehrenfreuz: 

dem Oberjtleutnant von Schöler und dem Major 
schen. Duadt-Wyfradt-Hüchtenbrud im 
Medlenburgifchen Grenadier-Regiment Nr. 89 . 

dem Oberjtleutnant 3. D. und Kommandeur des Land» 
wehrbezirts Wismar Weltzien, dem Major im 
Mecklenb. Füfilier-Regiment Nr. 90 von Wal- 
ther, dem Major im Mecklenburgiſchen Feld— 
Artillerie-Regiment Nr, 60 von Rankau umd 
dem Major 3. D. und Vorſtand des Artillerie 

depots Schwerin KRoenig... 

— — 9. April. 19 

9, April. 19 |, 84 

das NRitterfreuz mit ber Krone: 

dem Hauptmann im Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon 
I IE VOR MER ae na 

den Zn von Widede und Fehr. von 
ehmar im Mecklenburgiſchen Grenadier-Regi- 

EHE DR 6666 
dem Hauptmann 3. D. und Bezirksoffizier beim Land— 

wehrbezirt Schwerin von Holleben und dem 
Kriegsgerichtsrat Gartbe ... 22220. 

dem Boitdireftor Trutfchel zu Wismar 

26. Januar 9 31 

8. April. 19 1 — 

9. April. 19 ' 85 
7. Mai. 24 ; 113 



LXVI 

Bezeihnung des Inhalts. 

dem Boftdireftor Hoeffke zu Roſtock 
dem — a. D. von Buchwald, — im 

enburgiſchen Füſilier⸗Regiment Nr. 

. 0. a 

das Ritterkreuz: 
dem Oberleutnant von Witzendor,ff im Mecdlenb. 

Grenadier-Regiment Nr. 89 
dem Oberleutnant von Preſſentin im Medlenb. 

Füfilier-Regiment Nr. 90 
dem Oberleutnant von Bülow im Mecdlenb. Feld— 

Ürtillerie-Regiment Nr. 60 
dem Oberleutnant von Koppelow im Mecklenb. 

Grenadier-Regiment Nr. 89 

. 0 8. a ir ah 

= en ee 

Dievondem Großherzog Friedrich FranzlJ. 
geftiftete Medaille ijt verliehen: 

mitderinfhrift,demredlihenManneund 
dem guten Bürger“: 

inSilber: 
dem Rentner Burmeister zu Maldin und dem Bött- 

eilter Kummerom zu Grevesmühlen . . . 
dem Simmermeifter Ehlers zu Sternberg 
dem Rentner Boigt zu Wismar 
dem Rentner Boldt zu Warin 
dem Hofwurfifabrifanten Shult zu Erivi.. . . . . 

Per Ye LE 

" ET WEReL WEBER TaEr IauaE a VaaT Te 

ah ee —— 

DievondemGroßherzogFriedrich FranzlI. 
geftiftete Berdienjtmedaille ijt verliehen: 

in old: 
dem Rentner Dr. Kühl zu Roftod 

in Silber: 
dem Amtsgerichtsdiener Müller zu Noftod . 

dem Schullehrer Sporns zu Trams 
dem Schneidermeifter Rüpbüldt zu Sternberg 

Datum 

der 

Bekanntmachungen. 

1907. 

1. Oktober 

24. Oktober 

8. April 

20. April. 

19. Juli. 

3. September. 

11. Januar. 
25. Januar 

5. Juli. 
12. November. 
8. Dezember. 

9. April. 

1906. 
31. Dezember. 

1907. 
28. Januar. 
8. März. 

21 

31 

200 

283 

305 



LXVII 

Der 
Amtlichen 
Beilage Bezeichnung des Inhalts, 

1907 
dem Kammermufifus Neubed zu Schwerin . . . . 9. April. 19 83 
dem Slofterförjter Bejter zu Cramon .. 2... 9. April. 19 83 
den Hausmeiftern Henjel zu Federow und Brang zu 

MORE: 2... 5. So 9. April. 19 83 
dem Waffenmeifter beim Mecklenb. Feld-Artillerie-Regi- 

ment Nr. 60 Schina und den per Tach ai in der 
Sandesgendarmerie Arpund Hanfenl .. . . 9. April. 19 85 

dem Oberkoch Borhert zu Schwerin . . . 2... 1. Juli. 32 | 159 
den Lehrern Schröder und Wille zu Schwerin . .| 24. Auguft. 45 | 210 
dem Ratsprotofolliften Schned zu Dömik . . . . . 6. September. | 48 | 232 
dem Unterförjter Wülferling zu Alt-Steinbet . .] 30. September. | 51 | 251 
dem Gutsinſpektor Hagemeijter zu Spriehufen . . | 19. November. | 59 | 304 

in Bronze: | 

den Gutsleuten Langhans, Voß, W. Grüt- 
mafer, Meint, Schlie J, Schlie L, W. 
Klauk, F. Klauk, D. Grütmaker und 
Nagel zu Melkof, Gamelin und Pagel a 1906. 
Jeſow und Dähling zu Langenheide . . 3, — 1 2 

1907. 
dem Statthalter Sommer zu Böhledorf . . . . 8. Januar. 8 27 
dem Statthalter Krüger zu Hlaber . . . 2... 1. Februar 10 37 
der Hebamme Chriftine Duandt, geb. Schlünz, 

23. genssss 2. März. 14 55 
dem Kirchenvorſteher Schuhmachermeiſter Tröp ner 

zu Goldberg, den Oberbriefträgern Lüth zu 
Bübow, Kremer zu Sternberg, Lehmann 
zu Drönnewig, Gaftmeyer zu Doberan 
und Helms zu Laage, dem Wegierungsheizer 
Goosmann, den Bahnwärtern Dobbertin 
und Boll auf der Strede Warnow —Bützow 
bzw. Bobig— Kleinen, den Weichenwärtern Ahrens 
zu Schwaan und Parbs zu Kleinen, den Stations- 
arbeitern Hafemeifter zu Stleinen und Jabs 
zu Schönberg, dem Werkjtattdrefer Schramm zu 
Schwerin, dem MWerkftattihmied Weſtphal zu 
Maldin, den Holzvögten Never zu Biendorf, 
Kaping zu Strohfirhen und Köſter zu Tarne— 



bem 
dem 
dem 
dem 
dem 

dem 

LXVIII 

Bezeichnung des Inhalts. 

witz, dem Forſtaufſeher Schwarz zu Gr.Pankow, 
dem Vorarbeiter Müller zu Siggelkow, den 
Forſtarbeitern Kollmorgen zu Wotenitz, Witt 
zu Bölkow und Vick zu Fulgenkoppel, dem Heu— 
binder Wilken zu Schwerin, dem Maurerpolier 
Lange zu Gadebuſch, dem Dienſtmädchen Doris 
Göldenitz zu Roftod, dem Diener Groth zu 
Yürgensdorf, dem Gärtner Bud zu Dreilükom, 
den Gutsleuten Moll zu Groß-Welzin, Iben— 
dahl zu Subenhof, Kröpelim zu Rofenhagen, 

röder zu Prebberede, Ranz und Runge 
zu Trams, Möller und Dldenburg zu 
Moltom, Harms zu Toddin, Auguſt, Joa— 
chim, Johann und Karl Schmidt und 
Brandt zu Klenz, Kollmorgen, Bur— 
meifter und Gen el zu Böhlendorf, Bruger 

Medow, Zabel zu Duaslin, Körner zu 
Sefendor, Wulff zu Damshagen, Buſch und 
Junge zu Thurem Martin zu Meeben, 
Keen zu Reppentin, Koth zu Manderom, 

olft, Sternberg, Blohm und Helms zu 
Mierendorf, Mau zu Triwall, Richter zu * 
und Schröder zu Hof Mummendorf A 
Militärgerichtsboten Bagels in Schwerin 
Vorknecht Schmidt zu Hlen .. 2... 
Segelmaher Nolandt zu Roftod ..... 
Arbeiter Mallow zu Malen ...... 
Hoftagelöhner Höppmer und dem Kutſcher 
Spiegel zu HleinWolterdorf ...... 
Gutstagelöhner Asmus zu Sapshagen 

der Sajtellanin Sophie Lindh zu Winden 
den 

den 

Gutsleuten Weſtphal zu Keez und Wulff zu 
Schmadthagen, dem Flurwächter Wendt zu 
Malhow und dem Steinmeggehülfen Strumwe 
19 
Butsleuten Dettmann und Meinhard zu 
Drönnewis und Dreier zu Neuenkirchen 

der Wirtjchafterin Carolina Ladendorf zu Brücl 

9, April. 
9. April. 
19. April. 
19. April. 
23. April. 

26. April. 
1. Mai. 
3. Mai. 

5. Juli 

5. Juli 

5.3Juli. 205 



LXIX 

D „Der 

tum Amtlichen 
Bezeichnung des Inhalts. der Beilage 

Belanntmahungen.].-—— — 
Nr. | ©, 

17. 

Ba a ee 6. Juli. 33 | 165 
dem Statthalter Will zu Gaedebehn . . ..... 6. Juli. 44 . 205 
dem Holzvogt Fentzahn zu Kirch-fefar . . . . . 9. Juli. 85 |; 172 
den Gutsleuten Frenz und Mälte r zu Hohen-Demzin 16. Juli. 35 | 173 
dem Oberbriefträger Kluth zu Dafiw ..... . 1. Auguft. 42 | 196 
der Schloßwirtin Heiden und dem Diener Dubbert | 
A a 8. Auguft. 43 | 201 

dem Gartenarbeiter Roloff zu Dobbertin und den | 
Gutsleuten Facklam zu Wolde, Moll zu Wen- 
diſchhof, Wilken zu Slein-Upahl, Schulz zu 
Sietow und Köhn zu Lerm . 2. 222.2 .. 23. Auguſt. 50 | 245 

dem feuerböter a. D. Harringer zu Schwerin . .| 25. Auguft. 45 | 210 
dem Gutstagelöhner Hartwig zu Steinhagen . . .| 31. Auguit. 48 | 232 
den Holzvögten Kruje zu Damerow und Holtmann 

u Jabel ſowie den Vorarbeitern Gerdes zu 
lojter Malhow, Brinktmann zu Loppin und 

Prohl zu Drwib 2: 2 2 en 20. September. | 49 | 242 
den Gutsleuten Retzlag und Nidel zu Thürkow .. | 27. September. | 54 | 268 
dem Holzuogt Witt zu Raftom . . » 2 2.2... 30. September. | 51 | 251 
den —— ern Edler zu Teterow, Behrens 

zu Gade id, Koſſow zu Grevesmühlen, Brod- 
mann zu Demen und Röfter zu Barhim . . | 30. September. | 51 | 21 

dem Gärtner Klatt zu Goldenow ....... 9. Oktober. 54 | 269 
dem Kutſcher Ewert zu Sagebeet . ....... 14. Oftober. 54 | 269 
den Gutsleuten Shlottmann und Trojt zu Renſow, 

Witing zu Gottin und Timm zu Derfenow . 23. Oktober. 55 | 276 
den Hoftagelöhnern Dettmann, Naping und 

Möller zu Ganom . 2. 2. 2 20 23. Oktober. 55 276 
dem Dienſtmädchen Sophie Behncke zu Hagenow | 24. Oktober. 270 
dem Kutſcher Jenß zu Doberan und den Gutsleuten 

Strübing zu Teſſenow, Meyer zu Moidentin 
und Schnaefel gen. Goodmann zu Vogtshagen | 24. Oftober. 54 | 270 

dem Füllenfütterer Brümmer zu Teeffom . . . .| 29. Oftober. b5 | 277 
dem Hoftagelöhner Beder zu Bobzin ...... 6. November. 56 | 282 
dem Hoftagelöhner Below zu Nienhagen und den Guts- 

euten Brandt, Gutom, Reuſch und Vid 
ED ee ee en 12. November. | 57 | 287 



LXX 

Bezeihnung des Inhalt. 

dem Hoftagelöhner Richter zu Ziddeih . . . . . 
dem tiber Trost zu Carlsdorf . . . 2... 
dem Vogt Düder zu Roſenhagen... 
dem Statthalter Lackmann zu Neu-Boferin . 
dem 
dem 
dem 

DievondemGroßherzog Friedrich Franzlll. 
geſtiftete ſilberne Medaille iſt verliehen: 

Statthalter Bökenhauer zu Paſtin . . . . 
Vogt Beutz zu Neuhff 
Statthalter Boy zu Rodim . . 2.2.2... 

der Gejchäftsführerin Auguſte Rieckhoff zu Doberan 
den Feldwebeln Kayfjerund Jenß, den Vizefeldiwebeln 

dent 
den 

Lambrecht und Beder und dem Sergeanten 
Schröder im Medlenburgifchen Grenadier-Regi- 
BUCHE DEE N 0 ae ee re 
Wachtmeiſter in der Landesgendarmerie Hanjen 
Sculfehrern Reeſe zu Nöbel, Birjher und 
Ame zu Ribnig, Peeck zu Plau, Krambeer zu 
Brodhagen, Dieckmann zu Ziesfübbe, Heyden 
zu Warnow, Bunge zu Gr.Welzin, Bernitt 
zu Nienhagen, den Sirchenjuraten Schullchrer 
Haader zu Groß-Ridſenow, Erbpächteraltenteiler 
Hamann zu Groß-Laaſch und Erbpädteralten- 
teiler Balhorn zu Warlig, dem Küfter Wegner 
zu Noftod, dem Gerichtsvollzieher Drews zu 
Parchim, den Amtögerichtsdienern Füllgraf zu 
Waren und Johann zu Dömitz, dem Revifions- 
aufſeher Thießen zu Roftod, den Steueraufjehern 
Fuchs zu Roſtock und Kabelmann zu Waren, 
den Oberpoftichaffnern Bu f zu Schwerin, Harder 
zu Bützow, Meyer zu Maren, O[dag zu Güſtrow, 
Stodfijc zu Ludmwigsluft und Yau zu Möbel, 
dem Zugführer Home zu Waren, dem Lokomotiv— 
führer Fückert zu Schwerin, dem Ortsvorjteher 
Schofneht zu Dargun, den Schulzen Kohl zu 
Neu-Gülze, Schwarz zu Boitin, Fahning zu 
Qualitz, Blohm zu Wendorf, Find zu Klein— 

13. November. 
15. November 
19. November. 
27. November. 
30. November. 
10. Dezember. 
10. Dezember. 

20, Februar 

8. April. 
8. April. 19 

48 



LXXI 

Der 
Amtlichen 

Bezeichnung des Inhalts. Beilage 

Bollhagen, Weſtendorf zu Haſtorf, Lange zu 
Gehlsdorf und Buchholz zu Buchholz, den Guts— 
jägern Pinnow zu Klein-Markow und Lier— 
mann zu AltSühlem . . . 2.2.2220. 9. April. 19 |- = 

dem Unterzahlmeifter beim Mecklenb. Feld-Artillerie- 
Regiment Nr. 60 Weinert, dem Bizefeldiwebel, 
Hoboiften im Mecklenb. Füjilier-Regiment Nr. 90 
Fahrenheim, den Bizefeldiwebeln in der Meckl. 
Snvaliden-Abteilung Shröderud Shwemer, 
den Wachtmeiftern in der Yandesgendarmerie Ahl— | 
grimm, Stahlfaft, Möller, Spangen- | 
berg und Aßmus ..... 5 .1. 9. April. 19.8 

dem Bizefeldwebel im Mecklenb. Grenadier-Hegiment | 
DE. BU. Peters -. 2 5 2 ale nk 8. April. 22 | 100 

den Strandvogt Freitag zu TZarnewiß . » 22. . 5. Juli. 43 | 200 
dem Mevierjäger Lippert und dem Mundkoch | 

Hammerl zu oennd -.... 2.222... 8. Auguft. 43 | 201 
dem Sicchenvorjteher Uhrmacher Holz zu Marlom .| 3. September. | 48 232 
den Meijtern bei der Dynamitfabrik zu Dömig Reuſch, 

Lembke und Leiſe...... . 6. September. | 48 232 
dem früh. Schulzen, Erbpächteraltenteiler Hader zu : 
a 9. September. | 48 | 233 

BREI 7 2 ne ma een de 17. September. | 50 | 245 
dem SKranfenwärter Richter zu Kloſter Maldomw .| 20. September. | 49 242 
dem Steindruder Berg zu Roitod . . 2.2.2... 1. Oftober. 5ı | 252 
dem Obergärtner Brümmer zu Serrafn . .... 19. November. | 59 | 304 
dem Oberpoftichaffner Hübbe zu Wismar . . . . . 30. November. | 58 | 295 
dem Gutsförjter Krüger zu Damerrw . 2... 16. Dezember. 60 311 
dem Schulzen Never zu Biendorf . . ». 2.2... 20. Dezember. 61 | 314 

Diejelbe Medaille 
am Bande der Berdienjtmedaille | 
(Medaille für Rettung aus Lebensgefahr) | 

iſt verliehen: 
dem Wirtjchafter Hüffen zu Kam . . 2.2... 28. Januar, 8 28 
dem Arbeiter Wilhelm Kröplin zu Cramonshagen | 15. Februar. 13 48 
dem Maurerlehrling Kunkel zu Rofod ..... - 12. April. 22 | 100 



LXXI 

Bezeichnung des Inhalts. 

dem Torpedomatrofen Eugen Weber, ſ. Zt. zu 
MOOTTEWERDE: 1. 2 0 re ne ea 

dem Steinmeg Marquardt zu Güftem . 
dem Dragoner im 2, edtienburgifcen Dragoner-Kegi- 

ment Nr. 18° Sıildt iR —— 
dem Kutſcher Poſſehl zu Hof Glashagen. . . . 
dem Schüler Hans Schröder zu Roftod ... . . 

Die Kriegervereins- Medaille 
ijt verliehen: 

dem Sattlermeijter Wichmann zu Stavenhagen, dem 
Schuhmachermeiſter Somann zu Srafow, dem 
tämmereiberechner Eggers zu Dömitz, dem 
Sclofjermeijter Fund zu Grabow, dem Sanitäts- 
rat Dr. Jahn zu Grevesmühlen, dem Zimmer— 
meifter Hanſen zu Sröpelin und dem Wentier 
Brüdigam zu Kool . .. 2.2.2220. 

dem Lehrer Grethmann zu Benzlin . ..... 
dem Öruftgräber a. D. Bodholdt zu Schwaan, dem 

Rentner Goldenbaum zu Blau, dem Altſitzer 
Boigt zu Roſſow, dem Bädermeijter Kagel 
zu Dargun, dem Sanitätsrat Dr. Seeler zu 
Lübtheen, dem Sanitätsrat Dr. Sch marbed zu 
Pardim, dem Erbpächter Graad zu Stroh— 
firhen, dem Stellmader Bruhn zu dergjeld, 
dem Kaufmann Zogolla zu Kröpelin . . . 

Das Medlenburgifhe Militär-Verdienſt— 
freuz II. Klaſſe ift verliehen: 

dem Leutnant Ernjt Reith, dem Wachtmeijter 
Sriedrih Wolffram, dem Vizewachtmeiſter 
Wilhelm Shulg, den Sergeanten Heinrich 
Wehr und Heintid Stoll in der Schußtruppe 
für Südwejtafrifa und dem Hauptmann Gujtav 
Fabricius in der Schußtruppe für Kamerun . 

dem Xeutnant Alfred von Haven, dem Büchjen- 
madher Heinrich Fuhrberg, den Sergeanten 

1907. 

26. April. 
3. Mai. 

10. Juli. 
23. Oktober. 
10. Dezember. 

9. April. 
29. Auguſt. 

2. Dezember. 

3. März. 

24 
25 

42 
55 
60 

19 
46 

58 295 

61 



LXXII 

Bezeihnung Des Inhalts. 

Heinrih Laubinger, Hermann Wahls, 
Hermann Gräber und Dtto Krüger, ben 
Unteroffizieren Karl Laafh und Arthur 
Röder, den Gefreiten Baul Fett und Paul 
Seelig fowie dem Reiter Baul Horn, ſämtlich 
noch — früher in der Schutztruppe für Süd— 
deſſſſſſ........... — 

dem Leutnant Wilhelm Danneel in der Schutz— 
truppe für Südweſtafrik 

Das Medlenburgifhe Militär-Verdienft- 
freuz II. Klaſſe am roten Bande 

ijt verließen: 
dem BZahlmeijter Dtto Bielefeldt, dem Magazin- 

auffeher Friedrich Hinrichs, dem Lofomotiv- 
führer Gefreiten d. 2. I. Aufgebots Wilhelm 
Barnekow in der Schußtruppe für Südweſt— 
afrifa und dem Unteinbtueiier Auguſt Schep— 
ler in der Schutztruppe für Deutſch-Oſtafrika 

dem Sanitätöunteroffizier Hermann Knaak 
den: Stabsveterinär Joſef Ludwig, dem Proviant- 

amtsaffijtenten Julius Ignée und dem Gar- 
a ae ee Friedrich Möller 
in der Schußtruppe für Südmweltafrifa . . . . . 

Die Erlaubnis zur Anlegung fremder 
Drden und Ehrenzeichen ijt erteilt: 

dem Wachtmeifter Dewitz in der Landesgendarmerie 
dem Geh. Finanzrat Büfing zu Schwerin, den Ober- 

briefträgern Möller zu Teſſin und Prahl zu 
Hagenow, dem Oberpoitichaffner Schreiber zu 
Wismar, dem Lafaien Jacobs zu Wiligrad, dem 
Lakaien Ulrich, dem Forjtmeijter von Baſſewitz 
und dem Stationsvorjteher I. Klafje von Seyde— 
wit hiejelbjt, dem Revierförfter Guth und den 
Revierjägern Möhr und Grünom zu Zidhufen, 
dem Stationsauffeher Oldenburg und dem Haus— 
burfhen BPommerende zu Wiligrad . 

22, NAuguft. 

26. September. 

3. März. 
22. Auguft. 

26. September. 

14. Januar. 

25. Januar. 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Nr. | S. 

| 

| 
| 
| 

| 
44 | 205 

53 | 261 

| 
| 

| 

16 61 
44 205 

| 

53 264 

6 21 

8 28 



LXXIV 

Dezeihnung des Inhalts. 

dem Oberregierungsrat a. D.vonDergen auf Remlin, 
dem Gutsbefißer Dr. Tu jt auf Bafthorjt, dem Ober- 
poftichaffner Köpfe zu NRojtod, dem Oberhofmar- 
Ichall und Oberfammerheren von Vietinghoff, 
dem SKabinettsrat von Widede, dem Kammer— 
herrn von Engel, dem Hofmarſchall Grafvon 
Hahn und dem Bizeoberhofmeifter von Koeckritz 

dem Oberbriefträger Benthien zu Roftod, den Lakaien 
Jacobs und Paſſow zu Wiligrad, dem Hof- 
marfchall Kammerherrn v. d. Lühe, dem Kammer— 
lakaien Shönfeldt und dem Lalaien Bohl zu 
Schwerin, dem Leutnant der Refervevon Blücher 
zu Gr.-Varhow und dem Kutſcher Burmeijter 
DI EROBERN > u du a 

dem Hausmarſchall und Kammerherrn von Bülomw- 
Stolle, dem Poftjetretär Kühl, dem Ober- 
poſtſchaffner Rein, der DOberhofmeijterin Gräfin 
von Shwidheldt zu Schwerin, dem Dr, Kühl 
zu Noftod, dem Boftverwalter Shulb und dem 
Poſtboten Gütfhom zu Wiligd . ..... 8. Mai. 

dem Poſtdirektor Trutfchel zu Wismar, dem Dber- 
poftichaffner Ehmde zu Schwerin, dem Hof- 
marfhallvon Rantzau, dem Lalaien Dankert 
zu Wiligrad, dem Meinifterialrat von Heyden 
auf Bredenfelde zu Vietgeit, dem Fürftlichen Förjter 
Mohnkte zu Ichlim, dem Gutsfefretär Kraje- 
mann, früher zu Dobbin, dem Gutstagelöhner 
Handorf zu Dobbin, der Frau von Rantzau 
zu Dftorf, der Hofdame Gräfin von Wedel, 
dem Kavalierdiener Hohnsbein ...... 5. Juli. 

dem Wachtmeifter Hamann II in der Landesgendarmerie 10. Juli. 

dem Generalintendanten Freiherrn von Ledebur, 
dem Marjtallamts-Regiftrator Lübbe und dem 
Photograppen Lewerenz, dem Oberkaſtellan 
Kanter, dem Kammerdiener Zange, dem Haus- 
meifter Ahrendt und dem Übermwagenführer 
Koh, dem Tafeldeder Warnde, dem Ober— 

5. April. 

33 | 164 
33 | 166 



LXXV 

Der 
Amtlichen 
Beilage 

Im Te 

Bezeichnung des Inhalts. 

hofgärtner Schulze, dem Kaſtellan Dubbert, 
dem Hofjäger Dau, dem Sabinettsboten Kuhl-— 
mann, dem Zugkutfcher Bull und dem Wagen- 
führer Ibendor Ar dem Hofmarſchall von 
Rantzau, dem Leibkutſcher Böhls .... . 

den Wachtmeiftern Ohrt II, TroftundBurmeijterl 
in der Landesgendarmerie . > 22 nn nen 

dem Oberhofmarſchall von Vietingho if ‚ dem 
Kammerlataien Martens, dem Lakaien Runge, 
dem Dberwagenführer Koch, dem Kammerherrn 
von Flotomw auf Kogel, dem Kammerherrn von 
Behr-Negendand auf Torgelow, dem Haus» 
bhofmeifter Draegert, dem Hoffurier Wulf, 
den Oberfüchen Griecke und Gödel, dem Futter— 
meijter Lorenz, dem Marjtallfutiher Wachholz 
und dem Wagenwaicher Beyer . ...... 

dem Poſtdirektor Hoeffke zu NRojtod, dem Bojtfetretär 
Danfert in Schwerin, den Uberbriefträgern 
Reimer zu Gnoien und Kamps zu Goldberg, 
dem Stationsauffeher Oldenburg zu Wiligrad, 
dem Oberhofmarjchall von Vietinghoff, dem 
Kammerherrn von Bülow auf Gamin, dem 
Kammerdiener Ihde, dem Dffizianten Yübbert, 
den Lakaien Hanjen und Ihde und dem Hof- 
jäger Hageljtein zu Schwerin ...... 

dem Wachtmeifter im Dragoner-Regt. Nr. 18 Sudom, 
dem Regimentsjattler Böer, den Wachtmeijtern 
Sefde und Timm im Dragoner-Regt. Nr. 17 
und den Bizewachtmeijtern Schütt und Ahn— 
feldt im Dragoner-Regt. Nr. 18 ...... 8. November. 56 | 283 

dem Fräulein Sophie von Arnim in Schwerin .| 19. November. | 57 | 288 

dem Hauptmann von Dergen in der Landesgendarmerie 
fowie dem Sanitätsfeldwebel Lützo w und dem 
Unterzahlmeifter Völcker im Mecklenb. Füfilier- 
Negiment Br. WI. 40 0 en m 28. November. | 58 294 

dem Hofmarſchall Graf von Hahn, dem SHofitall- 
meijter Freiherrn von Maltzan, dem Staatsrat 

31. Auguit. 45 211 

20. September. | 49 242 

30. September. | 51 

8. November. 56 282 



LXXVI 

Bezeichnung des Inhalts. 

Dr. Zangfeld, dem Kabinettsrat von Widede, 
dem Stadtfyndifus Prehn zu Schwerin und dem 
Eifenbahn-Bauinfpeftor Schlejinger zu Gü— 
ſtrow, dem Bahnmeifter Krüger in Krakow und 
dem Oberforjtmeifter Phüſchow zu Schwerin . 

dem Oberwachtmeifter Benn und dem Wachtmeijter 
Both im der Landesgendarmerie . 2... 

dem Apothekenbeſitzer Jörß zu Laage, dem Ober-Boft- 
fner Schulz zu Roſtock, den Feuerwärtern 

Lembde, Kluth und Schmaal, dem Hof- 
jäger Ha gelitein, dem General» Eifenbahn- 
direftor Geh. inifterialrat Ehlers, dem Käm— 
merier Heitmann, dem Kammerlafaien Har— 
(off, dem Haushofmeifter Drägert, dem Ober- 
tajtellan Kanter, dem Oberkoch G riede, dem 
Tafeldecker Warn d e, dem Kammerlakaien Bocr- 
gejen, dem Salaien Krü ger, dem SHeiduden 
Holtfoth und dem Lafaien II, fämtlich 
DE RERDERRE. u ee ee de a te and 

Derleibung von Titeln an nicht beamtete 
Perſonen: 

Es iſt verliehen der Charakter: 

als Gutsförſter dem Gutsjäger Heinrich Millahn 
in ee 

als Geh. Kommiſſionsrat dem Kommiſſionsrat Theo— 
dor Schneider in Roitof . . . 22. 2.. 

als Geheimer Juſtizrat dem Juftizrat Georg Erull 
in Roſtock und dem Kitterfhaftlichen Syndikus 
Juſtizrat Eduard Dahlmann daſelbſt . . 

als Domänenrat dem Gutsbeſitzer Enoch Lemcke auf 
Groß⸗Dratow.. RE 

als Okonomierat den Hausgutspächtern Se er zu Fahren— 
‚ Kod zu Bröbberow und Hoffmann zu 

Kämmericd, den Domänenpächtern Voigt zu 
Deperjtorf und Voß zu Noffewis, ſowie dem 
Gutspächter Bünger zu Negebad ..... 

2. Dezember. 

14. Dezember. 

20. Dezember. 

1. März. 

16. März. 

9. April. 

9, April. 

9, April. 

59 

60 

19 

304 

310 



LXXVII 

Bezeichnung des Inhalts. 

als Geheimer SKommerzienrat den Stommerzienräten 
Ernit Winter und Georg Mahn in Rojtod 

als Kommerzienrat dem Kaufmann Otto Diedmann 
in tm WERTEN EEE I U 

als ommiffionsrat dem Kaufmann Sally Burdard 
in TREUEN. u 00:2 un ne een 

als Geheimer Kommerzienrat dem SKommerzienrat 
Morig Engel in Röbel .. ...2.22.. 

a. nn he a are re — 

als Sommerzienrat dem Kaufmann Wilhelm 
Sibrand Scheel zu Rofod ....... 

als Mufildireftor dem Stapellmeifter Gütjhom zu 
a BE EEE EEE RE PEREN 

als Geheimer Kommiffionsrat dem früheren Hotelbefiger 
Ktommifjionsrat Guftav Bülle zu Maldin 

Geſtattet iſt: 

den Hofpianofortefabrikanten Gebr. Perzina zu 
Schwerin die Führung des ihnen von Sr. Majeſtät 
dem Könige von Portugal verliehenen Titels als 
Hoflieferant Allerhöchſtdesſelbbennn 

dem Hofkonſervator Knuth zu Schwerin die Führung 
des ihm von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzoge 
von Sachſen verliehenen Titels als Hoflonfervator 
Allerhöcjitdesielben . . 2 2:2 2 222. 

9. April. 

9. April. 

9. April. 

7. Auguit. 

20. Auguft. 

25. Auguit. 

14. September. 

15. Oftober. 

30. November. 

12. April. 

12. April. 

21 

21 

95 



Digitized by Google 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
Ml. 

Jahrgang 1907. 

Alrnegegeben Schwerin, Freitag, den 4, Januar 1007. — 
Anhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Aufhebung des Dammzolles auf dem 
Vipperow'er Erddanım. (2) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen 
an das Militär zu vergütenden Durchjchnittspreife von Naturalien für 
den Monat Dezember 1906. (3) Bekanntmachung, betreffend Ummandlung 
der Poftagentur in Tarnow (Mecklb.) in ein Boftamt, 

U. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Befauntmahung vom 29. Dezember 1906, betreffend die Aufhebung des 

Dammzolles auf dem Bipperow’er Erddamm. 

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß eine Erhebung von Zoll auf dem 
Vipperomw’er Erddamme vom 1. Januar nächſten Jahres nicht mehr ftattfindet. 

Schwerin, den 29. Dezember 1906. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Befauntmahung vom 3. Januar 1907, betreffend die für Leitungen au 
das Militär zu vergütenden Durdfchmittspreife von Naturalien für den Monat 

Dezember 1906. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt Nr. 13) durd den hiefigen Magiſtrat 

1 



2 Nr. 1. 1907, 

für den Monat Dezember 1906 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weien . 17 Dart 23 Pig. 

9) ⸗ ⸗ Tannenholz 10 = — 

10) 1000 Soden Trf . » . 5 

Der gemäh $ 9 Ziffer 3 bes Neichsgeießes vom 24. Mai 1898 nach bem Durchſchnitt 
der höchſten Tagespreife des Monats Dezember 1906 berechnete und mit einem Aufichlage von 
fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Januar d. 3. an Truppenteile auf 
dem Marſche ufw. gelieferte Furage beträgt — einfchlieflich biefes Aufihlags — für 

* Kilogramm Hafer . 16 Mark 91 Pfg., 
⸗ Heu.. 4 ⸗83 , 

⸗ ⸗ Stroh 4 = 73 ss. 

Schwerin, ben 3. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecdlenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

2) » ⸗ Roggen . 15 87 
3) = 5 Gele . . 16 = 30 =: 
4) ⸗ ⸗ Hafer 25, -48 ⸗ 85 ⸗ 

5) = ‚ Erben. . 6 =: — + 
6) = ⸗ Stroh.. 4» 4 ⸗ 
7) Heu J 4 s 34 s 

8) ein Ransuneier Bucenholz 0 :— s 

(3) Bekauntmachuug vom 27. Dezember 1906, betreffend Umwandlung der Poſt⸗ 
agentur in Tarnow (Medib., im ein Poftanıt. 

Die Poftagentur in Tarnow (Medib.) wird am 29. Dezember in ein Poftamt umgewandelt. 

Schwerin, den 27. Dezember 1906. 

Kaiferliche Ober-Poftdireftion. 

Dehn. 

II. Abteilung. 
— —, 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gutsleuten Langhans, Voß, 
W. Grütmater, Meint, Schlie I, Schlie IL, W. Klauk, $. Klauf, D. Grüt- 



Nr. 1. 1907. 8 

mafer und Nagel zu Mellof, Gamelin und Pagel zu Jeſow und Dähling zu Langen- 
beide die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 3. Dezember 1906. 

(2) Der Konreftor Koch an der Stabtfchule in Grabom ift zum 1. Januar 1907 zum 
Seminarlehrer am Großherzoglichen Lehrerfeminar in Neuflofter Allerhöchſt berufen worden. 

Schwerin, den 22. Dezember 1906. 

8) Dem preußischen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Grafen Ewald von Herkberg auf 
Böfow-Ofthof, Amts Grevesmühlen, ift die mecklenburgiſche Stantsangehörigkeit verliehen worben. 

Schwerin, den 27. Dezember 1906. 

4) Der Lehrer Hans Schlihting zu Goldebee ift zum Stanbesbeamten für ben 
Standesamtsbezirt Goldebee bejtellt worden. 

Schwerin, ben 27. Dezember 1906. 

Schwerin, ben 28. Dezember 1906. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Boftpraftifanten Otto Weſtphal 
biefelbjt mit Wirfung vom 23. November 1906 ab zum Über: Boftpraftifanten zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 29. Dezember 1906. 

7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberlanddroft Bald in Güſtrow 
die nachgeſuchte Dienftentlaffung in Gnaden zu erteilen geruht. 

Schwerin, ben 31. Dezember 1906. 

9) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kammeringerieur Paul Kleift 
biefelbjt die erbetene Entlafjung aus dem Großherzoglichen Dienft zu gemähren geruht. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ben Miniſterialſekretär Dr. Fritz 
Zange auf feinen Antrag aus feinem Amte in Gnaden zu entlafjen gerubt. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Amtsrichter Paul Mitt zu 
Teſſin die von ihm erbetene Verjegung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 



4 Sr. 1. 1907. 

(11) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsanwalt Bürgermeifter 
Dr. Pfenningsdorf zu Kröpelin auf feinen Antrag aus feinem Amte als Amtsanwalt 
beim dortigen Amtsgericht in Gnaden zu entlaffen geruht. 

Schwerin, den 31. Dejember 1906. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Orofergog — den Amtsanwalt Bürgermeiſter 
Heinrich Vorbeck zu Sülze aus feinem Amte als Amtsanwalt beim dortigen Amtsgericht 
in Gnaden zu entlafjen gerubt. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

(13) Seine Königliche Hoheit der Broßferg — dem Amtsgerichtsdiener Müller zu 
Roſtock die Verdienſtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

(14) Seine Königliche Hoheit ber — Haben den Hausverwalter Steinbed am 
Univerfitäts-Krantenhaufe zu Roſtock auf feinen Antrag in Gnaden in den Ruheſtand zu 
verjegen geruht. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 
Se. 

(15) Der Oberpflegemeifter Friedrich Tohze an ber rrenanitalt — iſt auf 
ſeinen Antrag in den Ruheſtand verſetzt worden. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

(16) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsverwalter von Bleffen zu 
Doberan zum Amtmann zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(17) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Amtsaſſeſſor Dr. jur. 
Sohm zu Doberan zum Beamten und Amtsverwalter beim dortigen Amte zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(18) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtmeiſter Karl Wachter, bisher 
zu Filehne, zum Poſtmeiſter im biefigen Ober-PBojtdireftionsbezirf mit Wirkung vom 1. d. Mis 
ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

19) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtſekrelär Ludwig Rohr zum 
1. d. Mis. als ſolchen etatmäßig anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 



Nr. 1. 1907. 5 

(20) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Voftverwalter Rubolf Henkel 
den Titel Poftjekretär, dem Ober:Telegraphenajfiitenten Karl Wrampe ben Titel Telegraphen- 
fetretär und den Poitaffiitenten Wilhelm Femerling, Guſtav Bufe und Emil Shramm 
den Titel Ober-Boftaffijtent zum 1. d. Dits. zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(21) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtaſſiſtenten Albert Hedt zum 
1. d. Mts. als folden unfündbar anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(22) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Gerichtsafjeflor 
Helmuth Kühne zum Amtsrichter in Teſſin zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 2. Januar 1907, 

(23) Die Verwaltung des Amtsgerichts zu Brüel ift bis auf weiteres dem Gerichtsafleljor 
MWalter Caeſar übertragen. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(24) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Bürgermeifter Dr. Philipp von 
Leilner zu Grevesmühlen zum Amtsanwalt beim dortigen Amtsgericht zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(235) Die Verwaltung der Amtsanwaltsgefchäfte beim Amtsgericht zu Kröpelin ift bis auf 
weiteres bem Gendarmerie-Wachtmeifter Baguhl übertragen. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

(26) Die Verwaltung der Amtsanwaltsgefchäfte beim Amtsgericht zu Sülze ift bis auf 
weiteres dem Amtsgerichtsaftuar Otto Voß dajelft übertragen. 

Schmerin, den 2. Januar 1907. 
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Tegierungs:Blatt 
für da3 

Großherzogtum Merklenburg-Scmerin. 

Amtliche Beilage. 
A. 2. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 8. Januar 1907. 

Inhalt. 
IL Abteilnug. (1) Belanntmadhung, betreffend Gewährung der erforderlichen dienftfreien 

Zeit an Beamte zur Ausübung des Wahlrechts bei den bevorjtehenden 
Reichdtagsmwahlen. (2) Bekanntmachung, betreffend Mafregeln zur 
Abwehr und Unterdrüdung der Maul: und Hlanenfeuche. 

I. Abteilung. 

(1) Befauntmachung vom 5. Jannar 1907, betreffend Gewährung der erforder: 
lichen dienftfreien Zeit am Beamte zur Ausübung des Wahlrechts bei den 

bevorftehenden Reihstagewahlen. 

Die Behörden des Landes werden hierdurch aufgefordert, bei den bevorſtehenden Reichstags: 
mwahlen zur Ausübung des MWahlrechts jomohl an dem Tage der Hauptwahl, wie an dem 
Tage einer etwa notwendig werdenden engeren Wahl den ihnen angehörenden und unterftellten 
Beamten die erforderliche dienfifreie Zeit zu gewähren. 

Schwerin, den 5. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Staatsminifterium. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Prefjentin. Zangfeld. 

(2) Bekanntmachung vom 5. Jannar 1907, betreffend Mafregeln zur Abwehr und 

Unterdrüfung der Maul» uud Klauenſeuche. 

Nachdem in ber Streligichen Enflave auf dem ritterfchaftlihen Gut Blanfenhof bei Mölln, 
Medizinalbezirt Malin, der Ausbrud der Maul» und Klauenfeuche feftgeftellt worden iſt, 
wird hierdurd) zur Abwehr und Unterbrüdung ber Seuche folgendes landespolizeilich angeordnet: 

3 



1: 

104) 

Nr. 2. 1906. 

Im Amtögerichtsbezirt Penzlin: ftehen bis auf weiteres alle Wieberfäuer und 
Schweine mit der Maßgabe unter polizeiliher Beobachtung, daß unbeſchadet 
der weitergehenden Beichränfungen in den Fällen des $ 59 Nbf. 7 und $ 64 
der Inſtruktion zum Viehjeuchengejeg die Erlaubnis zur Ausführung der Tiere aus 
dem Beobadhtungsgebiet für Orte, in welchen feine Fälle von Maul: und Klauen: 
feuche vorliegen, von den Ortspolizeibehörden der Regel nach ſchon auf Grund 
einer polizeilihen Unterfuhung gegeben werden fann, während für Orte, in 
welchen die Maul- und Slauenfeuche ausgebroden ift, die tierärztliche Unter: 
ſuchung notwendig iſt (j. übrigens die Bekanntmachung vom 6. Dftober 1899, 
Negierungs-Blatt 1899 Nr. 43). 

Wegen der im Beobadhtungsgebiet gelegenen Sammelmolfereien wird 
insbefondere darauf hingewieſen, daß in allen Sammelmolfereien die Diager: 
milch nur in gefodhtem Zuſtand zurüdgegeben werden darf und der Yentrifugen: 
ihlamm durch Verbrennen vernichtet werden muß (Befanntmahung vom 
5. November v. %., Regierungs:Blatt 1906 Amtlihe Beilage Nr. 41), und 
daß im Beobadytungsgebict das Weggeben von Milch aus den Sammelmoltereien 
nur unter der Bedingung geichehen darf, daß die zum Transport der Milch 
benupten Behälter vor ihrer Entfernung aus der Molkerei innen und außen 
gründlich und tunlichſt mit heifem Waller abgeipült werden (vergl. Belannt- 
machung vom 3. September 1902, Negierungs-Blatt 1902 Nr. 33). 

. In den YUmtsgerichtsbezirfen Stavenhagen, PBenzlin und Maren wird der 
Handel mit Wiederfäuern, Schweinen und Gänjen im Umberziehen bis zum 
1. Februar d. %. verboten. 

Wegen des Treibens der Schweine in den Mebdizinalbezirfen Malin und 
Waren wird an die Befanntmahung vom 24. November v. J. (Regierungs: 
Blatt 1906, Amtliche Beilage Nr. 44) erinnert. 

. Wie für den Medizinalbezirt Malin ſchon durd die Belanntmahung vom 
26. November v. J. (Negierungs - Blatt 1906, Amtliche Beilage Nr. 44) 
geichehen ift, fo wird hierdurch auch für den Amtsgerichtsbezirt Waren die 
Einftellung aller Vieh: und Pferbemärkte und der öffentlichen Tierfchauen, 
ſowie der Ausfchluß aller Wiederfäuer, Schweine und Gänje von der Benutzung 
der Märkte jeglicher Art bis auf weiteres angeordnet. 

Schwerin, den 5. Januar 1907. 

Großherzoglid) Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

Dit dieſer Nr. 2 wird ausgegeben: Nr. 1 bes Reichs-Geſetzblatts von 1907. 



Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
MR 3. 

Spahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 11. Januar 1907. 

J. Abteilung. 

U. Abteilung. 

Inhalt. 
(1) Bekanntmachung, betreffend Freigabe von Teilftreden ber Neben: 
chauffee Boizenburg— Gallin für den öffentlichen Verkehr. (2) Bekannt: 
machung, betreffend die nach den Geſetzen über die Krankenverſicherung 
der Arbeiter und die eingejchriebenen Hülfskajfen für das Jahr 1906 
aufauftellenden Nachmweifungen. (3) Bekanntmachung, betreffend Freigabe 
der Nebenchaufjee Wittenburg— Berdöhl— Körhomw für den öffentlichen 
Verkehr. (4) Bekanntmachung, betreffend die zur NRüdzahlung am 
1. Juli 1907 ausgeloften Schuldverfchreibungen der Eifenbahnichuld 
vom Jahre 1870 und die früher ausgeloften, jedoch nicht zur Einlöjung 
vorgelegten Schuldverfchreibungen derfelben Eiſenbahnſchuld. (5) Bekannt: 
machung, betreffend die in den letzten vier Jahren zahlfällig gewordenen, 
jedoch nicht abgehobenen Zinſen der Eifenbahnjchuld vom fahre 1870. 
(6) Belanntmachung, betreffend Aufhebung von Mafregeln zur Abwehr 
der Maul: und Klauenjeuche. (7) Belanntmacjhung, berreffend das Er- 
löjchen der Geflügel-Cholera in Roftod. 
Dienft: ufm. Nachrichten. 

[. Abteilung. 

(1) Befanutmahung vom 31. Dezember 1906, betreffend Freigabe von Teil- 
ftreden der Nebeuchauſſee Boizenburg — Gallin für den Öffentlichen Verkehr. 

Bon der im Bau befindlichen Nebenhauffee Boizendurg—Gallin find die Strede ++ 0,0 
bis + 31,80 nebit der Zweigftrede bis zum Staatsbahnhof Boigenburg ſowie die Strede 
+# 94,85 bis # 113,16 auf den Feldmarken Lüttenmarf und Greven für den öffentlichen 
Verkehr freigegeben. 

Schwerin, den 31. Deyember 1906. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern, 
Im Auftrage: Schmidt. 

4 
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(2) Bekanntmachung vom 2. Januar 1907, betreffend die nad) den Geſetzen fiber 

die Kranfenverfiherung der Arbeiter und die eingefhriebenen Hülfskaſſen für 
das Jahr 1906 anfzuftellenden Nachweiſungen. 

In betreff der nad) den Geſetzen über die Krankenverſicherung ber Arbeiter und bie einge⸗ 
ſchriebenen Hülfskaſſen aufzuftellenden Nachmweifungen werben die Gemeinde: und Kranfentafjen- 
voritände ſowie die Auffichtsbehörden daran erinnert, daß die für das Jahr 1906 unter Be: 
nugung befonderer Formulare für die Gemeindefranfenverfiherung und die einzelnen Arten 
der Krankenkaſſen aufzuftellenden Nachweifungen von den Gemeinde: und Krankenkaſſenvorſtänden 
in doppelter Ausfertigung bis zum 31. März d. Is. an bie zuftändigen Auffichtsbehörben 
abzugeben find. Die Nacdmeifungen find von ben Vertretern zu unterzeichnen. 

Bezüglich der für die Hülfefaffen aufzuftellenden Nachweiſungen wird noch auf die Be- 
fiimmung des unterzeichnelen Minifteriums im zweiten Abjap der Belanntmadhung vom 
7. Januar 1893 (Regierungs-Blatt Nr. 2) verwiefen. Die erforderlichen Formulare werben 
in nächſter Zeit den Auffichtsbehörden zur Übermittelung an die Kaffenvorftände aus ber Re- 
giftratur des unterzeichneten Minifteriums zugeitellt werden. 

Seitens der Auffihtsbehörden find bie Nahmeifungen unter 
Berüdfihtigung ber Anleitungen auf den Formularen einer ſorg— 
fältigen Prüfung zu unterziehen und foweit erforberlidh zu vervoll: 
ftändigen und zu beridtigen. 

Die richtiggeftelten Nachweifungen find in doppelter Ausfertigung fpäteftens bis zum 
80. April d. 38, an das unterzeichnete Minifterium einzureichen. 

Schwerin, den 2. Januar 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 

(3) Bekanntmachung vom 3. Januar 1907, betreffend Freigabe der Nebeuchauſſee 

Wittenburg— Berdögl— Körhow für den Öffentlichen Verkehr. 

Die neuerbaute Nebenchauſſee Wittenburg— Perdöhl — Körchow ift für den öffentlichen 
Verkehr freigegeben. 

Auffichtsbehörbe iſt die MWenebefichtigungsbehörbe des Diftrifts Wittenburg. 
Schwerin, den 3. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 3. Jannar 1907, betrefiend die zur Rüdzahlung am 

1. Zuli 1907 ausgeloſten Schuldverfhreibungen der Eiſenbahnſchuld vom 
Fahre 1870 und die früher ansgeloften, jedoch nicht zur Einlöfung vorgelegten 

Schuldverſchreibungen derfelben Eifenbahufhuld. 

Dei der heute ftattgefundenen Nuslofung der zum 1. Juli 1907 zurüdzuzahlenden Schuld: 
verfchreibungen der Großherzoglih Mecklenburg: Schwerinihen Eiſenbahnſchuld von 1870 find 
folgende Nummern gezogen worden: 



Nr. 3. 1907. 11 

Lit. A. Nt. 170. 178. 235. 245. 356. 383. 401. 
428. 476. 526. 538. 542. 663. 678. 
713. 766. 769. 84. — 18 Std. zu je 

1000 Tir. Kour. a ne —= 18000 Tir. Kour. 

Lit. B. Nr. T. 54. 148. 235. 479. 480. 497. 

533. 551. 600. 641. 679. 719. 752. 
880. 897. 902. 1028. 1086. 1110. 1146. 

1244. 1278 1367. 1408. 1448. 1549. 1555. 
1613. 1624. 1691. 1692. 1698. 1791. 1800. 

— 35 Std. zu je 500 Tr. Kour. — 17500 Tir. Kour. 
Lit. ©. Wr. 42. 243. 254. 277. 335. 348. 565. 

628. 673. 715. 752. 797. 906. 916. 
926. 987. 1081. 1116. 1150. 1221. 1278. 

1315. 1461. 1470, 1472. 1525. 1701. 1773. 
1785. 1805. 1806. 1907. 1912. 1936. 1992, 
2065. 2121. 2176. 2198. 2221. 2236. 2247. 
2307. 2376. 2386. 2444. 2495.”2556. 2589, 
2643. 2841. 2848. 2916. 3044.”3130. 3145. 
3195. 3219. 3255. 3267. 3340.43359. 3370, 
3569. 3584. 3667. 3671. 3768. 3793. 3806. 
3813. 3920. 3958, 4003. 4009. 4116. 4163, 
4213. 4259. 4283, 4386. 4487. 4504. 4539, 
4557. 4618. 4625, 4674. 4819. 4909. 4910. 
4980. 5005, 5064. 5077. 5168. 5169. 5212. 
5252. 5398. 5415. 5472. 5494. 5539 5589, 
5612, 5662. 5731, 5751. 5779. 5824. 5857. 
5974. 6050. 6149. 6152. 6155. 6198. 6203. 
6242. 6412, 6420. 6454. 6460. 6559. 6612. 
6725. 6781. 6935. 6976. 6997. 7032. 7049. 
7073. 7164. 7188. 7255. 7268. 7327. 7335. 
7434. 7456. 7514. 7543. 7566. 7567. 7649. 
7686. 7734. 7810. 7888. 7952. 7970. 8056. 
8097. 8152. 8174. 8201. 8264. 8278. 8427, 
8593. 8619. 8709. 8762. 8770. 8776. 8791. 
8809. 8894. 8947. 9042. 9056. 9115. 9152. 
9191. 9308. 9392. 9395. 9422. 9425. 9429. 
9434. 9470. 9507, 9660. 9721. 9748. 9751. 
9766. 9772. 9817. 9906. 9914. 9963. 10016. 
10070. 10136, 10204. 10355. 10358. 10384. 
10460. 10470. 10486. 10546. 10584. 10755. 
10801. 11206. 11262 11323. 11376. 11444. 
11532. 11617. 11701. 11728. 11734. 11770. 
11851. 11856. 11915. 12002. 12018. 12028. 
12044. 12051. 12088. 12133. 12147. 12241. 
12303. 12330. 12380. 12452. 12488. 12578, 
12579. 12628 — 240 Std. zu je 200 Tir. Kour. — 48000 Tr. Kour. 

im ganzen = 83500 Tr. Kour. 
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Die Einlöfung der ausgeloften Schuldverfchreibungen erfolgt vom 1. Juli 1907 ab bei 
der Großherzoglihen Renterei zu Schwerin, ſowie bei der Bereinsbanf in Hamburg, 
der Roftoder Bank in Roftod und dem Bankhauſe A. 9. Heymann & Eo. in Berlin. 

ugleich werden die betreffenden Inhaber darauf aufmerffam gemacht, daß von ben 
bisher — —— Schuldverſchreibungen der Großherzoglich Medlenburg-Schwerinfchen Eifen- 
bahnſchuld von 1870 bisher zur Einlöfung nicht vorgelegt find: 

bie am 1. Juli 1900 zahlfällig gewordenen Schuldverſchreibungen 
Lit. ©. Nr. 1962. 9936. 

bie am 1. Juli 1901 zahlfällig gewordene Schulbverfchreibung 
Lit. ©. Ne. 2, 

bie am 1. Juli 1902 zahlfällig gewordenen Schuldverjchreibungen 
Lit. ©. Nr. 1824. 2328, 2692, 4347. 5056, 

die am 1. Juli 1903 zahlfällig gewordenen Schuldverſchreibungen 
Lit. ©. Nr. 4327. 7901. 8943. 11306. 11307, 

die am 1. Juli 1904 zahlfällig gewordenen Schuldverſchreibungen 
Lit. B. Nr. 146. 377, 
Lit. ©. Nr. 1076. 1295. 1322. 4666. 5458. 10671. 12094, 

die am 1. Yuli 1905 zahlfällig gewordenen Schuldverfchreibungen 
Lit. B. Nr. 1460, 
Lit ©. Nr. 1498. 1523. 9057. 11849 und 

die am 1. Juli 1906 zahlfällig gewordenen Schuldverfchreibungen 
Lit. A. Nr. 321, 
Lit. B. Nr. 461, 
Lit. ©. Nr. 765. 2420. 2905. 4055. 6142. 6160. 6601. 10952. 
10967. 11662. 

Die Beträge dieſer ausgeloiten, bisher zur Einlöfung nicht vorgelegten Schuldverjchreibungen 
find ſeit dem Fälligfeitstermin zinfenlos hinterlegt. 

Schwerin, den 3. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Finanzminifterium. 
A. von Prejfentin. 

(5) Bekanntmachung vom 3. Januar 1907, betreffend die im dem letten vier 

Jahren zahlfälig gewordenen, jedoch nicht abgehobenen Zinfen der Eiſeubahnſchuld 

vom Jahre 1870. 

Nachſlehend wird das Verzeichnis ber in den legten vier Jahren zahlfällig gewordenen, bis— 
ber aber nicht abgehobenen Zinsicheine der Großherzoglich Medlenburg-Schwerinfhen Eifen: 
bahnſchuld von 1870 befannt gemacht: 

Zinsſchein Nr. 7 vom 1. Juli 1908. 

Lit. A. Nr. 703—= 52 .# 50 A. 
Lit. ©. Nr. 2089. 2504. 2542. 3701. 3703. 4362. 5500. 6375. Bun 6387. 8993 Aa 

10. MH 50 I. 
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Zinsſchein Nr. 8 vom 2. Januar 1904. 

Lit. A. Nr. 703 — 52 .# 50 4. 
Lit. ©. Nr. 2089. 2504. 2542. 3701. 3703. 4362. 5500. 6375. 6377. 6387. 8993 à 

10..%# 50 4. 

Zinsidhein Wr. 9 vom 1. Juli 1904. 
Lit. A. Nr. 703= 52 4 50 A, 
Lit. B. Nr. 586 = 26.4 35 4. 
Lit. C. Nr. 2089. 2542. 3701. 3703. 4362. 5500. 6375. 6377. 6387. 8726. 8993. 

11135. 11787. 11789 à 10.# 50 A). 

Zinsihein Nr. 10 vom 2. Januar 1905. 
Lit: A. Nr. 70352 .# 50 A). 
Lit. ©. Nr. 1119. 2089. 2542. 3701. 3703. 4362. 5500. 6375. 6377. 6387. 8993. 

11552. 12244 à 10.6 50 A. 
Zinsidhein Wr. 11 vom 1. Juli 1905. 

Lit. A. Nr. 70352 # 50 4. 
Lit. ©. Nr. 1119. 2089. 2542. 3701. 3703. 4362. 5500. 6375. 6377. 6387. 8993. 

10261. 12244. 12630 à 10.# 50 4. 

Zinsſchein Nr. 12 vom 2. Januar 1906. 

Lit. A. Nr. 703= 52 # 50 .. 
Lit. B. Nr. 141. 886. 1555 à 26.# 25 Al. 
Lit. ©. Nr. 1779. 1936. 2089. 2542. 3701. 3703. 4362. 5874. 6375. 6377. 6397. 

6844. 8993. 12144. 12244. 12386. 12387. 12587 à 10.# 50 4. 

Schwerin, den 3. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Finanzminifterium. 
A. von Preiientin. 

(6) Befauntmahung vom 9. Januar 1907, betreffend Aufgebung von Mafregeln 

zur Abwehr der Maul: und Klauenſeuche. 

Die Belanntmahung vom 19. Oktober v. J., betreffend das Verbot des Auftriebs von 
Schweinen und Wiederfäuern auf Jahr: und Wochenmärkte (Negierungs-Blatt 1906, 
Anliche Beilage Nr. 39), wird, jomweit fie den Medizinalbezirk Roſtock betrifft, und die 
Belanntmahung vom 3. November v. J., betreffend Beichräntungen zmweds Abwehr der 
Maul- und Klauenſeuche (Regierungs-Blatt 1906, Amtliche Beilage Yir. 41), überhaupt 
hierdurch aufgehoben. 

Zugleid tritt die Belanntmahung vom 26. November v. J. (Negierungs:-Blatt 1906, 
Amtliche Beilage Nr. 44), fomweit fie den Amtsgerichtsbezirf Nibnig betrifft, außer Geltung. 

Schwerin, den 9. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 
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(7) Befanntmahung vom 4. Januar 1907, betreffend das Erlöjchen der Geflügel- 
Cholera in Roftod. 

Die in Roftod auf dem Grunditüf Margaretenſtraße Nr. 53 ausgebrochene Geflügel: 
Cholera iſt erlojchen. 

Schwerin, den 4. Januar 1907. 

II. Wbteilung. 
— 9 — 

1) Der Paſtor Köhnde in Mel; ift am 3. Adventsionntage, den 16. Dezember d. %., 
durh Stimmenmehrheit der Gemeinden zum Paftor in Hanftorf und Heiligenhagen erwählt 
und fofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 31. Dezember 1906. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die erledigte Bürgermeilteritelle zu 
Grevesmühlen dem Gerichtsafjeffor Dr. Philipp von Leitner zu Brüel zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 4. Januar 1907. 

(3) Dem Kandidaten der Medizin Emil Dfteroth aus Börſſum iſt, nachdem berjelbe 
am 11. v. M. die ärztlihe Prüfung vor ber Prüfungsfommiffion zu Roſtock bejtanden hat 
und von den Beitimmungen über das praftiihe Jahr dispenfiert worden ilt, die Approbation 
als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet des Deuiſchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 5. Januar 1907. 

WM Der Organift Augujt Boldt zu Boef ift zum Standesbeamten und der Gutsinjpeftor 
Dtto Kruſe zu Boek zum Stellvertreter des Standesbeamten für den Standesamtsbezirf 
Boek bejtellt worden. 

Schwerin, den 7. Januar 1907. 



Negierungs-Blatt 
für da3 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 4. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 15. Januar 1907. 

Anhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Feier des Geburtstages Seiner 

Majeftät des Kaiſers in den Echulen. (2) Bekanntmachung, betreffend 
Einrichtung einer deutfchen Poftanftalt in Tetuan (Marocco). 

U. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Befanntmadhung vom 12. Januar 1907, betreffend die feier des Geburts⸗ 
tages Seiner Majeftät des Kaiſers in den Schulen. 

Das unterzeichnete Minifterium nimmt hierdurch Weranlafjung, auf die Beltimmungen ber 
Belanntmahung vom 30. April 1902 (NRegierungs-Blatt 1902, Amtliche Beilage Nr. 18 
©. 103) binzumeifen, wonach der Geburtstag Seiner Majeftät des Kaifers in diefem Jahre 
am Sonnabend, ben 26. d. M., in allen Schulen des Landes bei Ausfall des Unter: 
richts in üblicher Weife feftlich zu begehen ift. 

Schwerin, den 12. Januar 19U7. 

Großherzoglih Meclenburgifches Miniftertum, Abteilung für 

Unterrichtsangelegenbeiten. 

Yangfelb. 
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(2) Befauntmahung vom 11. Januar 1907, betreffend Ein richtung einer 
deutfchen Poftanftalt in Tetnan (Marocco). 

N Tetuan (Marocco) ift eine deutihe Poitanitalt eingerichtet worden, beven Tätigkeit fich 
auf den Briefpoft:, Zeitungs-, Poftanmeilungs: und Nachnahmebienit eritredt. 

Über die Taren und Verjendungsbedingungen geben die Poftanitalten auf Verlangen 
Auskunft. 

Schwerin, den 11. Jamuar 1907. 

Kaiſerliche Ober: Poftdireftion. 
Dehn. 

II. Abteilung. 
—— —— — 

U) Der Pojtagent Karl Drenkhahn zu Redefin ift zum Stellvertreter des Standes: 
beamten für den Standesamtsbezirt Redefin beftellt worden. 

Schwerin, den 8. Januar 1907.| 

) Dem Kandidaten der Medizin Conſtantin Schang aus Caſſel ift, nachdem berjelbe 
am 11. Yuyuft 1905 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock 
beftanden hat und von den Beltimmungen über das prakliſche Jahr teilmeife dispenſiert 
worden ift, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom heutigen Tage ab für das 
Gebiet des Deutichen Reichs erteilt. 

» Schwerin, den 9. Januar 1907. 

Mit diefer Nr. 4 wird ausgegeben: Nr. 2 des Reichs-Geſetzblatt von 1907. 



Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merlenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 5. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Veittwoch, den 16. Januar 1907. 
— nn —— 

Inhalt. 

I. Abteilnug. (1) Belanntmadung, betreffend bie Geftattung von Tanzmuſik ujw. am 
27. Januar d. J. 

U. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Befanntmadhung vom 15. Januar 1907, betreffend die Geftattung von 

TZanzmufit njw. am 27. Januar d. J. 

Bur Feier des Geburtstags Seiner Majeftät bes Deutichen Kaiſers follen Allerhöchfter 
Beitimmung gemäß Tanzmufifen, Bälle und ähnliche Luftbarfeiten -— unter Borbehalt der 
für öffentliche Tanzvergnügungen nötigen obrigfeitliden Erlaubnis — am Sonntag, den 
27. Januar d. %., bis 2 Uhr nachts geitattet fein. 

Schwerin, ben 15. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 

geiftliche Angelegenheiten. 

Langfeld. 

— 
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II. Abteilung. 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben bie Poftaffiftenten Karl Fehſe und 
Wilhelm Kähler als ſolche etatmäßig zum 1. d. Mis. anzuftellen geruht. 

Schmerin, den 2. Januar 1907. 

— —— = 

@) Der Gutspächter Leopold von Pleſſen zu Friedrichsdorf ift zum Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Dreveskirchen beftellt worden. 

Schwerin, ben 12. Januar 1907. 

Mit diefer Nr. 5 wird ausgegeben: Nr. 3 bes Reichs-Gefegblatt von 1907. 



Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M6. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstao, den 22. Januar 1907. — 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die bevorftehende Neichstagswahl. (2) Be- 

kanntmachung, betreffend die mißbräuchliche Verwendung von zur Auf: 
nahme von Nahrungs» und Genußmitteln bejtimmten Flajchen. (3) Be- 
fanntmachung, betreffend die Einführung eines neuen Hebammen-Lehrbuchs. 
(4) Belanntmachung, betreffend Zulaſſung des ftädtifchen Schlachthaujes 
zu Ludwigsluſt für die Einfuhr von Schlachtvieh aus Öfterreich-Ungarn. 

U. Abteilung. Dienft: uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Belanntmachung vom 21. Jaunar 1907, betreffend die bevorſteheude 

Reichstagswahl. 

Nach den Reichstagswahlen im Jahre 1903 find vielfach Strafverfolgungen wegen Wahl: 
fälihung bei Perſonen durchgeführt worden, die unter falſchem Namen oder mehrfah in 
verjchiedenen Mahlbezirfen gewählt hatten. 

Im Hinblid auf diefe Vorkommniſſe macht das unterzeichnete Minifterium darauf auf: 
merffam, daß die Wahlvorjteher berechtigt find, von den zur Wahl erjcheinenden Perfonen 
bei Zweifel über ihre Identität eine Legitimation zu verlangen, ſowie erjcheinende Wähler, 
die neu zugezogen find, oder von denen fonit anzunehmen ift, daß fie auch anderwärts in die 
MWählerlifte eingetragen find, in geeigneter Weiſe darauf aufmerkſam zu maden, baf jeder: 
mann nur in einem Wahlbezirfe und bei der Haupt und bei der Stichwahl je nur einmal 
wählen darf. 

Schwerin, den 21. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern, 
E. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 
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(2) Befauntmahung vom 15. Jannar 1907, betreffend die mißbräuchliche Ver⸗ 

wendung von zur Aufnahme von Nahrungs und Genußmitteln beftinmten 

Flaſchen. 

Die mißbräuchliche Verwendung von Bier-, Mineralwaſſer- uſw. Flaſchen durch Auffüllung 
derſelben mit giftigen Flüſſigkeiten hat in den letzten Jahren vielfach zu verhängnisvollen 
Verwechſelungen und infolge davon zu ſchweren Geſundheitsſchädigungen geführt. 

Das unterzeichnete Miniſterium nimmt hieraus Veranlaſſung, die Vorſchrift in 8 15 
ber Verordnung, betreffend den Verkehr mit Giften, vom 13. April 1895 (Regierungs- Blatt 
1895 Nr. 14), wonad) es verboten ijt, 

„Bitte in Trink» oder Kochgefäßen oder in foldhen Flaſchen oder Krügen ab- 
zugeben, deren Form oder Bezeichnung die Gefahr einer Verwechſelung des Inhalts 
mit Nahrungs: oder Genußmitteln herbeizuführen geeignet iſt“ 

bierdurd; in Erinnerung zu bringen fowie die Ortspolizeibehörden aufzufordern, die Beachtung 
der gedachten Vorſchrift in ihrem Bezirk aufs Sorgfältigite zu überwachen und bei Zumwider: 
bandlungen gegen diefelbe das Strafverfahren auf Grund des 8 22 der Verordnung ein: 
zuleiten oder zu veranlajfen. 

Schwerin, den 15. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfelb. 

(3) Befanutmahung vom 16. Januar 1907, betreffend die Einführung eines 

neuen Hebammen-Lehrbud)s. 

An Stelle des durch die Belanntmahung des unterzeichneten Minifteriums vom 13. Juni 
1885 (Regierungs-Blatt 1885, Amtlibe Beilage Nr. 18, Seite 126) vorgejchriebenen 
Sachſiſchen Lehrbuhs der Hebammenkunſt wird hierdurd) 

das im Auftrage des Königlich Preußiſchen Minifters der geiſtlichen, Unterrichts: 
und Mevizinalangelegenheiten herausgegebene Hebammen-Lehrbuch (Berlin, Verlag 
von Jultus Springer, 1904) 

mit der Magyabe eingeführt, daß es vea bereits ausgebildeten Hebammen freiitehen fol, in 
ihier Berufsltätigkeit jih ferner nach den Vorjihriften des Sächiſchen Lehrbuchs zu richten. 

Schwerin, den 16. Januar 19U7. 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Miniiterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 
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(4) Bekanntmachung vom 16. Januar 1907, betrefjend Zulafjung des ſtädtiſchen 
Schlahthanfes zu Ludwigsluſt für die Einfuhr von Schladhtvich aus öſterreich⸗ 

Ungarn. 

Bu den Schlahthäufern, welche für die Einfuhr von Schlachtvieh aus Öfterreich-Ungarn zu: 
gelaffen find (Befanntmahung vom 25. Mai v. Is.; Negierungs:Blatt 1906, Amtliche Bei- 
lage Nr. 23 und 27), gehört auch das ſtädtiſche Schladhthaus zu Ludwigsluſt. 

Schwerin, den 16. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zungfelb. 

II. Abteilung. 
m Tr 

() eine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Rentner Burmeiiter zu 
Malhin und dem Böttchermeifter Kummerom zu Grevesmühlen die Medaille mit der 
Infchrift „Dem reblihen Danne und dem guten Bürger“ in Silber und mit dem Bande 
zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 11. Januar 1907. 

2) Der Ratsherr Karl Döbbede zu Boizenburg ift zum Stellvertreter. des Standes- 
beamten für den Standesamtsbezirf Boizenburg bejtellt worden. 

Schwerin, den 12. Nanuar 1907. 

(8) An Stelle des Miniiterialrats Dr. — iſt der Minifterialrat Walter zum 
dritten Mitglieve der Kommiſſion für das Wereinswefen und zu deſſen Siellvertreter der 
Minijterialrat Melz bejtellt worden. 

Schwerin, den 14. Januar 1907. 

(4) Der Kandidat der Theologie PER in Lahburg iſt zum 1. Januar d. J. zum Rektor 
an der Stadtſchule in Teſſin Allerhöchſt berufen worden. 

Schwerin, den 14. Januar 1907. 

(6) Nach Verleihung des ſilbernen Kreuzes des Fürſtlich Bulgariſchen Militär-Berdienft- 
ordens an den Wachtmeiſter Dewitz in der Landesgendarmerie haben Seine Königliche Hoheit 
der Großherzog dem Genannten die nachgeſuchte Erlaubnis zur Anlegung diefes Ehrenzeichens 
zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 14. Januar 1907. 
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6 Dem Kandidaten der Medizin Rudolf Hirt aus Mannheim ift, nachdem derſelbe am 
24. Yuli 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock beftanden hat 
und von den Beitimmungen über das praktiſche Jahr teilmeife dispenfiert worden ift, bie 
Approbation ald Arzt mit der Geltung vom heutigen Tage ab für das Gebiet des Deutjchen 
Reichs erteilt. 

Schwerin, den 15. Januar 1907. 

(7) Der Paſtor Kittel in Kieth ift auch zum Paſtor an der Kirde und Gemeinde in 
Dobbin beitellt und am 1. Sonntag nad) Epiphanias, den 13. d. Mts., in dies Amt ein- 
geführt worden. 

Schwerin, den 15. Januar 1907. ° 

&O Der Kommerzienrat Bernhard Bauch hieſelbſt ift zum Königlich Niederländiſchen 
Konjul für das Gebiet des hiefigen Großherzogtums ernannt und in dieſer Eigenichaft 
Landesherrlich anerfannt worden. 

Schwerin, den 17. Januar 1907. 

I) Dem Kandidaten der Medizin Walther Neumann aus Waldenburg i. ©. ift, 
nachdem derjelbe am 11. v. Mts. die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu 
Roſtock beitanden hat und von den Beitimmungen über das praftifche Jahr dDispenfiert worden 
ift, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet bes 
Deutichen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 17. Januar 1907. 

(10) Bor dem Yuftiz-Minifterium bat der Landwirt Albert Lütken heute den Zehn: 
und Homagial:Eid wegen des auf ihn vererbten Lehnguts Zouifenhof, Amts Lübz, mit der 
allodialen Pertinenz Neimershagen, Amts Goldberg, abgeleitet. 

Schwerin, den 17. Januar 1907. 

A, Vor dem Juſtiz-Miniſterium haben heute der Landwirt Enrique Gildemeiſter 
den Homagialeid wegen bes fäuflicd von ihm erworbenen Allodialgutes Dummerftorf, Amts 
Nibnig, duch einen Vertreter und der Landwirt Walter Duve den Homagialeid wegen 
des — von ihm erworbenen Allodialgutes Belitz, Amts Güſtrow, durch einen Vertreter 
abgeleiſtet. 

Schwerin, den 17. Januar 1907. 

Mit diefer Nr. 6 wird ausgegeben: Nr. 4 des Reichs-Geſetzblatt von 1907. 
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Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 23. Januar 1907. 

Inhalt. 

L Ubteilaug. (1) Bekanntmachung, betreffend die im Juli 1907 ftattfindende wiffen- 
fchaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung). (2) Be 
fanntmadhung, betreffend die Maul: und Klauenjeuche. 

2. Abteilung. 
— ———,; 

(1) Bekanntmachung vom 19, Jaunar 1907, betreffend die im Juli 1907 ftatt- 
findende wiffenihaftlige Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung). 

Auf Grund des $ 2 Abſatz 2 der Verordnung vom 7. Mär, 1905, betreffend die wiflen- 
—— Prũfung = Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) — Regierungs-Blatt 1905 
Nr. 9 — wird der Termin für bie nächſte Prüfung hierdurch auf Anfang Juli 1907 beftimmt. 

Geſuche um Zulaffung find fpäteftens bis zum 14. Februar d. J. an das unterzeichnete 
Minifterium zu richten. 

Dem — * ſind anzuſchließen: 
1. Ein felbftverfaßter Lebenslauf, in welchem ber vollſtändige Name der Bewerberin, 

ber Stand des Vaters, Tag und Ort der Geburt und bas Religionsbefenntnis, 
ſowie die genaue Adreſſe anzugeben, die genofjene Schul: und Seminarbildung 
zu bezeichnen und der Gang und Umfang ber Vorbereitung für die Prüfung 
eingehend darzulegen find. Nachmweife über ben Befuh von PVorlefungen, 
Übungen, wiſſenſchaftlichen Seminaren u. a. find beizufügen. 

2. Die Urfchrift oder eine beglaubigte. Abfchrift bes —* über bie Lehr: 
befähigung an höheren Mäbchenjchulen, ſowie etwaige andere Prüfungszeugniffe. 

3. Der Nachweis über bie bisherige Lehrtätigkeit. 
4. Ein Führungszeugnis (für die nicht im Shulamte ftehenden Lehrerinnen). 

9 
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Die auf Grund der eingereichten Zeugniffe zur Prüfung zugelaffenen Bewerberinnen 
werben hiervon durch das unterzeichnete Minifterium in Kenntnis gejegt und von dem Vor» 
figenden der Prüfungsfommiffion zur a geladen werben. 

. Schwerin, ben 19. Januar 1907, 

Großherzoglich Medlenburgiſches Miniſterium Abteilung für 
‚ Ünterricptünngelegeubeiten. J 

ee 

(2) Bekanntmachung vom 19. —— 1907, betrefiend die'Maul- und Klauenſeuche. 

I. Die Beitimmung in Abjag 2 der Belanntmahung vom 18. Dftober v. J. (Regierungs⸗ 
Blatt 1906, Amtliche Beilage Nr. 38), nach welcher im Bereich des Mebdizinalbezirks 
Gnoien die im $ 7 Abſatz 1 der Verordnung zur Ausführung des Viehſeuchengeſetzes 
genannten Beauffidtigungen durch den Bezirkstierargt vorzunehmen find, tritt hiermit 
außer Geltung. 

Zugleich wird die Belanntmahung vom 19. Dftober v. J., betreffend den Aus—⸗ 
ſchluß von Wieberfäuern und Schweinen von der Benugung der Jahre und Wochenmärkte 
(Regierungs-Blatt 1906, Amtliche Beilage Nr. 39) aud für die Mebizinalbezirte Gnoien 
und Malin (vgl. Belanntmahung vom 9. d. M., Regierungs-Blatt 1907, Amtliche 
Beilage Nr. 3) aufgehoben. 

Ebenjo werden die Bekanntmachung vom 24. November v. %., betreffend den Amts- 
gerichtsbezirf Sülze als Beobachtungsbezirk, und bie Belanntmadhung vom 26. November 1906, 
betreffend die Abhaltung von Viehmärkten ulm. aud in den Medizinalbezirten Gnoien und 
Malchin (vgl. Belanntmahung vom 9. d. M., Abſatz 2), außer Kraft gelegt. 

I. Es find hiernach von den feit dem 18. Oftober v. J. zur Belämpfung der Maul» und 
Klauenſeuche erlafjenen landespolizeilihen Anordnungen nur noch von Beitand: 

1. die Belanntmadhung vom 5. November v. %., betreffend die Anzeige vom 
Auftreten der Maul: und Klauenieuche, und die Bekanntmachung vom 5. Nos 
vernber v. J., betreffend die Eammelmolfereien ufw. (Regierungs:Blatt 1906, 
Amtliche Beilage Nr. 44), 

2. die Befanntmahung vom 24. November v. %., betreffend das Treiben ber 
Schweine uſw. (Negierungs-Blatt 1906, Amtliche Beilage Nr. 44), -- 

3. die Betanntniahung vom 5. d. M., betreffend Schußmaßregeln in ben Amts» 
gerichtebezirfen Penzlin, Stavenhagen und Waren (Negierungs:Blatti 1907, 
Amtliche Beilage Nr. 2). 

Außerdem wird bierdurh für die Amtsgerichtsbezirfe Penzlin und Stavenhagen (vgl. 
Biffer 3 der Bekanntmachung vom 5. d. DM.) die Einftellung aller Vieh: und Pferbemärfte 
und der öffentlichen Tierſchauen ſowie der Ausichluß aller MWiederfäuer, Schweine und Gänfe 
von der Benupung der Märkte jeglicher Art bis auf weiteres angeordnet. 

7 Schwerin, den 19. Januar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minijterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfeld. 

— 
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für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
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Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 31. Januar 1907. 
—— 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Wiedereröffnung der Landtags- 
Verhandlungen. (2) Belanntmadhung, betreffend Geländeerwerb zur 
Verbreiterung des Bahnkförpers innerhalb des Bahnbofes Pribier. 
(3) Belanntmahung, betreffend die Poſt- und Gijenbahnfarte des 
Deutſchen Reichs. (4) Belanntmadhung, betreffend Eröffnung einer 
Telegraphenanftalt mit Fernfprechbetrieb in Stove bei Blowatz. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— ——— — 

(1) Bekanntmachung vom 25. Jannar 1907, betreffend die Wiedereröffnung der 

Landtagd-Berhandlungen. 

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß von Seiner Königlichen Hoheit 
dem Großherzoge die Wiedereröffnung der Verhandlungen des Landtages zu Malchin auf den 
18. k. Mts. feitgefegt worden it. 

Schwerin, den 25. Januar 1907. 

Die Allerhöchft verordneten Großherzoglichen Landtags-Rommiffarien. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. A. von Prefientin. 
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(2) Bekanntmachung vom 23. Jannar 1907, betreffend Geländeerwerb zur Ber- 
breiterung des Bahnförpers innerhalb des Bahnhofes Prißier.! 

Nach Maßgabe der Beſtimmung im 8 1 Abſ. 2 des Enteignungsgeſetzes vom 6. Januar 1842 
ift auf den Antrag des Großherzoglichen Eifenbahn-Kommifjariates für die als notwendig 
erfannte Verbreiterung des Bahnförpers innerhalb des Bahnhofes Prigier an der Berlin: 
Hamburger Eifenbahn der Erwerb von 218 qm Gelände aus der Feldmark des Gutes Prigier 
und von 194 qm Gelände aus den Pfarriändereien dafelbft genehmigt worden. 

Scdwerin, den 23. Januar 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Befanutmahnng vom 28. Januar 1907, betreffend die Poft: und Eijen- 

bahnfarte des Deutſchen Reiche. 

Von der im Kurobureau des Reichs-Poſtamts neu bearbeiteten Poſt- und Eifenbahnfarte 
des Deutſchen Reichs ift jebt das Blatt XIII erſchienen; diefes umfaßt den größten Teil bes 
Königreihs Sachſen, den füdwejtlihen Teil des Negierungsbezirks Liegnig und den größten 
Teil von Böhmen. 

Das Blatt fann im Mege des Buchhandels zum Preije von 2 Mk. für das unaus- 
gemalte Eremplar und 2 DE. 25 Pf. für das Eremplar mit farbiger Angabe der Grenzen von 
dem Verlage, dem Berliner Lithographifchen nftitut von Julius Mofer (Berlin Was, Pots- 
damerftraße 110), bejogen werden. 

Schwerin, den 28. Januar 1907. 

Kaiferlihe Ober-PBoftdireftion. 

Dehn. 

(4) Bekanntmachung vom 28. Jannar 1907, betreffend Eröffnung einer Telegraphen— 

anftalt mit Fernſprechbetrieb in Stove bei Blowatz. 

n Stove bei Blowas it eine Telegraphenanitalt mit Ferniprechbetrieb eröffnet worden, 
welche die Bezeichnung Stove, Medib. führt. 

Schwerin, den 28. Januar 1907. 

Kaiferliche Ober-Poſtdirektion. 

Dehn. 
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II. Abteilung. 
— m 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Statthalter Sommer zu 
Böhlendorf die Verdienitmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 8. Januar 1907. 

2) Der Bürgermeilter Dr. von Leitner zu revesmühlen ift zum Standes- 
beamten für den Standesamtsbezirf Grevesmühlen beftellt worden. 

Schwerin, den 18. Januar 1907. 

(8, ar Der ‚Bürgermeifter Dr. jur. Philipp von Leitner zu revesmühlen it 
heute zum Amte eines Notars zugelaflen. 

Schwerin, den 19. Januar 1907. 

(4) An Stelle des mit Ende v. J. ausgeichiedenen Ober-Landdroſt Bald zu Güſtrow iſt 
der Amtshauptmann Mau zu Roſtock wiederum zum erſten Mitgliede und Vorſitzenden der 
beiden Prüfungskommiſſionen für die theoretiſche und praktiſche Prüfung der Feldmeſſer 
berufen worden. 

Schwerin, den 21. Januar 1907. 

(6) Der Betrieböinjpeftor Karl’ Schwenn zu Gehlsheim iſt zum Standesbeamten für 
ben Standesamtsbezirf Gehleheim beitellt worden. 

Schwerin, den 21. Januar 1907. 

G) Der Wirtichafter Johann Satom zu Pinnow it zum Stellvertreter des Standes: 
beamten für den Standesamtäbezirt Pinnow beitellt worden. 

Schwerin, den 21. Januar 1907. 

MN Nach Verleihung 
des Königlich Preußifchen Noten Adlerordens 2. Klaſſe an den Geheimen Finanzrat 

Büfing biejelbit, 
des Königlich Preußiſchen Allgemeinen Ehrenzeihens an die Oberbriefträger Möller 

zu Teifin und Prahl zu Hagenow und den Oberpoitichaffner Schreiber 
zu Wismar, 

der Herzoglich Anhaltiichen filbernen Verdienitmedaille an den Lakaien Jacobs zu 
Miligrad, 

ber Fürftlih Schwarzburg-Rudolſtädtiſchen Ehrenmedaille in Silber an den Lafaien 
Ulrich, 

des Dffizierfreuges des Fürſtlich Bulgariſchen St. Wleranderortens an den ort: 
meilter von Baſſewitz hiefelbit, 

bes Ritterkreuzes besjelben Ordens an den Stationövorfteher 1. Klaffe von Seydemwig 

hiejelbit, 
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des Nitterfreuzes des Fürſtlich Bulgariſchen Zivilverdienitordens an ben Revier: 
föriter Guth zu Zidhufen und den Stationsauffeher Oldenburg zu 
Wiligrad, 

der Fürſtlich Bulgariſchen Werdienitmedaille in Silber an den Lafaien Jacobs zu 
Wiligrad und 

derjelben Medaille in Bronze mit der Krone an die Revierjäger Möhr und 
Hrünom zu Zidhufen, ſowie den Hausburfben Bommerende zu Wiligrad 

haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung diefer Ordens* 
zeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 25. Januar 1907. 

8) Seine Königliche Hoheit der (Großherzog haben dem Boftaffiitenten Ernit Krüger 
nad) beftandener Poſiſekretärprüfung den Titel Poſtſekreiär mit Wirkung vom 15. Dezember 1906 
ab zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 26. Januar 1907. 

9 Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Mirtichafter Hüſſen zu 
Karow die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Scwerin, den 28. Januar 1907. 

(10) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Schullehrer Sporns zu 
Trams die Verdienitmedaille in "Silber zu verleihen gerüht. 

Scmerin, den 28. Nanuar 1907. 

(11) Bor dem Juſtizminiſterium bat der Landwirt Hermann Sodemann heute den Lehneid 
wegen des fäuflich von ihm erworbenen Zehnguts Lüchow Amts Gnoien abgeleiftet. 

Schwerin, den 17. Januar 1907. 

12) Vor dem Juſtiz-Miniſterium haben der Dr. Wilhelm Schröder zu Poggelomw und der 
Neferendar Enno Straatmann zu Gifhorn heute den Homagialeid wegen des käuflich von 
ihnen erworbenen Allodialgutes Schlactendorf Amts Gnoien abgeleitet. 

Schwerin, den 17. Januar 1907. 

Mit diefer Nr. 8 wird ausgegeben: Nr. 5 des Reichs-Geſetzblatt von 1907. 
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Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin E Dienstag, den 5. Februar 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, "betreffend die Durchichnittspreife von Naturalien 

im Jahre 1906 und in den legten 10 Friedensjahren 1897 bis 1906. 
(2) Belanntmadhung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu 
vergütenden Durchfchnittspreife von Naturalien für den Monat 
Januar 1907. (3) Belanntmahung, betreffend Ausbruch der Schaf: 
räude auf dem Hausgutspachthof Dambed. 

II. Abteilung. Dienjt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
m Tr / 

(1) Bekanntmachung vom 2. Februar 1907, betreffend die Durchſchnittspreiſe von 
Naturalien im Jahre 1906 und in den letzten 10 Friedensjahren 1897 bis 1906. 

In Gemäßheit der Bekanntmachung vom 27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt Nr. 13) wird 
hierdurch zur öffentlihen Kenntnis gebradht, daß nad den Crmittelungen des hiefigen 
Magiftrats die Durchichnittspreife für das Jahr 1906 betragen haben für: 

1) 100 — Mejen . 17 Dart 39 Die. > 
2) Roggen . 15 52 
3) — ⸗ Gerfie. 16 = 06 
4) = : Sfr. 15 = 897 
5) — s Erbſen. . 6 =: — 
6) = 5 Stroh.. 4A =: 8 — 
7,8 Heu . a) : 38 » 

8) ein Raummeier Buchenholz 10 « 33 — 

9) ⸗ — er er 
10) 1000 Soden Torf . . bs — ⸗ 

11 
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Gleichzeitig wird mit Nüdficht auf die Beftimmungen in $ 11 und $ 19 Abjag 2 
und 3 des Meichsgefeges vom 13. Juni 1873 über die Nriegsleiftungen befannt gemadıt, 
daß in den legten zehn Friedensjahren 1897 bis 1906 einſchließlich — mit Weglafjung des 
wohlfeilften und des teuerften Jahres — der Durchichnittspreis in Schwerin als dem Haupt- 
marftorte des hiefigen Großherzogtums betragen hat für: 

1) 100 Kilogramm Weizen. . 15 Mark 99 Pfg., 
2) = ⸗ Weizenmehl 1884 = 
Ba ⸗ Rogden . 13 = 5l = 
4) = s Roggenmefl' 16 = 91 =: 
5) ⸗ ⸗ Hafer . 13 =» 57 = 
6) = ⸗ Stroh. - 4 =: 55 ⸗ 
7) — Heu bs — 

Diefe Preife finden eintretendenfalle für die Zeit vom 1. April 1907 bis zum 
31. März 1908 Anwendung. 

Schwerin, den 2. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Befanntmahung vom 4. Februar 1907, betreffend die für Leiftungen au 

das Militär zu vergütenden Durchſchuittspreiſe von Naturalien für den Monat 

Januar 1907. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an bie bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt Nr. 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat Januar 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weieen . 17 Mart 21 Pfg., 
s * 53 ⸗ 2) » Roggen . 15 

3) — s Gerfe . . 16 = 9 « 
4) = s Sfr . . 16 «» 11 » 
5) = . Ein. . 6 =: — + 
6) — ⸗ Stroh. . 4 = W : 
7) ⸗ ⸗ Su ..4.: . ⸗ 
8) ein Raummeter Buhenpl; 10 = — = 

9) — : Tannen; 0: — ⸗ 
10) 1000 Soden Trf . ». ». 5 ss — 

Der gemäß 5 9 Ziffer 3 des Neichsgefeges vom 24. Mai 1898 nah dem Durdjicniti 
der höchſten Tagespreife des Monats Januar 1907 berechnete und mit einem Aufichlage von 
fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Februar d. I. an Truppenteile auf 
dem Marſche ufw. gelieferte Furage beträgt — einſchließlich dieſes Auffhlags — für 
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100 Kilogramm Hafer . 17 Markt 14 Pfg., 
⸗ ⸗ Su. . 4 s 73 «, 
, ⸗ Stroh. 4 » 57 ⸗. 

Schwerin, den 4. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 31. Jannar 1907, betreffend Ausbruch der Schafräude 
anf dem Hausgutspachthof Dambed. 

Au dem Hausgutspahthof Dambed, Amts Schwerin, ift die Räude unter den Schafen 
ausgebrochen. 

Schwerin, den 31. Januar 1907. 

1) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Zimmermeifter Ehlers zu 
Sternberg die Medaille mit der Inſchrift „Dem redlihen Manne und dem guten Bürger“ 
in Silber und mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 25. Januar 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hauptmann im Medlenburgiichen 
Sägerbataillon Nr. 14 von Rex das Ritterkreuz mit der Krone bes Greifenordens zu 
verleihen gerubt. 

Schwerin, den 26. Januar 1907. 

8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Ober-Poſipraktikanten Johannes 
Richter, bisher in Dortmund, eine etatsmäßige Stelle für Bureaubeamte I. Klafje bei der 
hiefigen Ober-Boftdireftion zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Februar 1907. 

(4) Dem Kandidaten der Medizin Hinrih Horftimann aus Bremerhaven ift, nachdem 
berjelbe am 12. Juli 1906 bie ärztliche Prüfung vor ber Prüfungs-Kommilfion zu Rofiod 
beitanden bat und von den Beltimmungen über das praftifche Jahr teilmeife dispenfiert worden 
it, Die Approbation ald Arzt mit der Geltung vom heutigen Tage ab für das Gebiet bes 
Deutſchen Reichs erteilt. 

Schwerin, ben 1. Februar 1907. 

5) Der Hausgutspächter Friedrih Boedmann zu Wooſten ift zum ftellvertretenden 
Schiedsmann für die Feftftellung von Wildfchäden im Amtögerichtöbezirt Goldberg beftellt worben. 

Schwerin, den 2. Februar 1907. 
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(6) Sm Medlenburgiichen Kontingent haben nachſtehende Perfonalveränderungen ftatt: 
gefunden: 

Der Hauptmann und Kompagniehef im Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon Nr. 14 
Schwartz ift unter Beförderung zum überzähligen Major dem Bataillon agaregiert. 

Es find befördert: 

der Oberfileutnant und Kommandeur des Medlenburgifchen Jäger-Bataillons Nr. 14 
Schmundt zum Oberſten, 

der Leutnant im Medlenburgiichen Füfilier-Regiment Nr. 90 von Seeler zum 
Oberleutnant, 

der Oberleutnant im Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon Nr. 14 von Weyraud zum 
überzähligen Hauptmann, 

der Unteroffizier im 1. Mecklenburgiſchen Dragoner:Regiment Nr. 17 Graf von Brod: 
dorff-Ahlefeldt, der harafterifierte Fähnrih von Deren und der Unteroffizier von Bülow 
im 2. Medlenburgiihen Dragoner-Regiment Nr. 18 zu Fähnrichen, 

der Fähnrih im 4. Garde-Regiment zu Fuß von Maffom nad) Verjegung in das 
Mecklenburgiſche Feldartillerie-Regiment Nr. 60 zum Leutnant, 

der Vizewachtmeifter im Landmwehrbezirt Raſtenburg von Glaſow zum Leutnant der 
Rejerve des 2. Medlenburgiihen Dragoner:Regiments Nr. 18, 

der Wizewachtmeifter im Landmwehrbezirt Wiesbaden Erecelius zum Leutnant der 
Reſerve des Medlenburgiihen Feldartillerie-Regiments Nr. 60, 

der Aſſiſtenzarzt beim Mecklenburgiſchen Fülilier-Regiment Nr. 90 Dr. Braeunig zum 
Oberarzt, 

die Oberärzte der Neferve Dr. Eberhard im Landwehrbezirk Noftod und Dr. Droft 
im Yandwehrbezirt Wismar zu Stabsärzten und 

der Unterarzt der Reſerve im Landwehrbezirt Waren Dr. Kleiminger zum Ajfiftenzarzt. 
Der Oberft und Flügeladjutant Seiner Majeftät des Kaiſers und Königs, beauftragt 

mit der Führung der 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgiſchen) Freiherr 
Marſchall ift zum Kommandeur diefer Brigade ernannt. 

Der Oberſt und Kommandeur des 1. Medlenburgifhen Dragoner: Regiments Nr. 17 
Graf von Bredom ift mit der Führung der 33. Ktavallerie-Brigade beauftragt. 

Es find verjegt: 

der Oberftleutnant und Chef bes Generalftabes des VII. Armeeforps Graf von Walderjee 
als Regimentsfommandeur zum 1. Medlenburgiihen Dragoner-Regiment Nr. 17, 

der Oberleutnant im Medlenburgiihen Füftlier-Regiment Nr. 90 von Bülow unter 
Beförderung zum Hauptmann als Adjutant zur 74. Infanterie-Brigade, 

der Hauptmann und Sompagniehef im Medlenburgiihen Jäger-Bataillon Nr. 14 
von Rer unter Beförderung zum überzähligen Major als aggregiert zum Brandenburgifchen 
Yäger:Bataillon Nr. 3, 

der Oberleutnant in der Mafchinengewehr:Abteilung Nr. 8 von Knobelsdorff: 
Brenfenhoff unter Beförderung zum Hauptmann als Kompagniechef in das Medlenburgiiche 
Jäger-Bataillon Nr. 14, 

der Zeugleutnant beim Artilleriedepot in Schwerin Braun zur Artilleriewerkjtatt in 
Straßburg i. E, 
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ber Beugfelbwebel bei der 3. Artilleriedepot-Direftion Steinert unter Beförberung zum 
Zeugleutnant zum Artilleriedepot in Schwerin, 

ber Oberarzt beim Mecklenburgiſchen Grenabier-Regiment Nr. 89 Dr. Goege zum 
Telegrapben-Bataillon Nr. 1. 

Der Abichied ift bemilligt: 
bem Hauptmann ber Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots im Landwehrbezirt Schwerin 

Faull und dem Oberleutnant der Referve des Medlenburgifchen Grenadier-Regiments Nr. 89 
Peters, beiden mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Armee-Uniform, 

dem Leutnant der Landwehr-Jäger 2. Aufgebots im Landmwehrbezirt Waren Harms und 
bem Leutnant der Landwehr⸗Feldartillerie 2. Aufgebots im Landmwehrbezirt Neuftrelig Thilo. 
Schwerin, ben 30. Januar 1907. 
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Großherzogtum Merklenburg-Schmerin, 

Amtliche Beilage. 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 9. Februar 1907. 

Inhalt, 
T. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb zum Ausbau der Blod- 

ftelle Bibow zur Militärfreugungsftation. (2) Bekanntmachung, 
betreffend die Gegenden bezw. Länder, in welchen die ägyptiſche Augen: 
franfheit heimifch ift. (3) Bekanntmachung, betreffend die Maul: und 
Klauenſeuche. 

II. Abteilung; Dienſt- uſw. Nachrichten. 

AI. Wbteilung. 
m, Tr 

(1) Bekanntmachung vom 4. Februar 1907, betreffend Geländeerwerb zum Ausbau 

der Blodjtelle Bibow zur Militärfrenzungsftation. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2, iſt auf ben 
Antrag der Großherzoglichen General-Eifenbahn-Direktion für den als notwendig erkannten 
Ausbau der Blockſtelle Bibow zur Milttärfreuzungsftation der Erwerb von rund 1700 qm 
Gelände aus der Feldmarf des Gutes Bibom genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen liegen jüdlic der Eifenbahn von Lübel nah Straßburg 
zwifchen den Bahnjtationen 72,6 und 73,2. 

Schwerin, den 4. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 4. Februar 1907, betreffend die Gegenden bezw. Läuder, 
in welchen die ägyptifhe Augenkraukheit heimisch iſt. 

Auf Grund des 8 1 Nbf. 2 der Verordnung vom 23. Juni 1900 über die Verhütung der 
Einjchleppung der ägyptiſchen Augenkrankheit macht das unterzeichnete Minifterium hierdurch 
befannt, daß die ägyptiſche Augenfrankheit 

1. innerhalb des Deutichen Reichs: 
in den Provinzen DOftpreußen, Weftpreufen und Pofen der Preußiſchen Monardjie; 

2, im Ausland: 
in den Ruffiichen Oftfee- Provinzen und in Ruffiih- Polen; 
in den Ländern Böhmen, Mähren, Galizien und Ungarn der Oſterreichiſch- 

Ungariſchen Monardjie ; 
in Belgien; 
in Rumänien ; 
in Stalien ; 
in Spanien ; 
in der Türtei ; 
in Griechenland 

heimisch iſt. 

Schwerin, den 4. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minijterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfelbd. 

(3) Befauntmadhung vom 5. Februar 1907, betreffend die Mauf- und Klanenſeuche. 

Die Bekanntmachung vom 5. Januar d. Is., betreffend Maßregeln zur Abwehr und Unter: 
drüdung der Maul: und Klauenſeuche (NRegierungs-Blatt 1907 Amtliche Beilage Nr. 2), und 
die Beltimmung in Ziffer II Abjag 2 der Bekanntmachung vom 19. Januar d. Is. betreffend 
die Maul: und Klauenjeuche (Regierungs:Blatt 1907 Amtliche Beilage Nr. 7), treten hiermit 
außer Geltung. 

Es bleiben jedod bis auf weiteres in den Amtsgerichtsbezirfen Stavenhagen, Penzlin 
und Waren Miederfäuer und Schweine von der Benugung folher Jahr- und Wochenmärkte 
ausgeſchloſſen, welche nicht ortspolizeilich durch einen Tierarzt beauffichtigt werben. 

Schwerin, den 5. Februar 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Lungfeld. 
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II. Abteilung. 
nn 

(ı) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Statthalter Krüger zu Alaber 
die Verdienjtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Februar 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Neferendar Otto Heinrich 
Kolbomw aus Schwerin als Amtsaſſeſſor mit dem Stimmredt in Polizeiſachen in der 
Domanialverwaltung anzunehmen gerubt, und ift derjelbe zunächſt dem Großherzoglichen Amte 
Toitenwinfel zu Roſtock zugewieſen worden. 

Schwerin, ben 4. Februar 1907. 

(3) Dem Kandidaten der Medizin Carl Wellmann aus Magdeburg iſt, nachdem 
derſelbe am 16. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock 
beitanden und den Beftimmungen über das praftiihe Jahr mit dem 28. v. M. entiprocden 
bat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutfchen Reis erteilt. 

Schwerin, den 4. Februar 1907, 

4) Der Kaufmann Auguft Cords zu Roſtock iſt an Stelle des Vizefonfuls Walter 
Raddatz wiederum zum Königlich Portugiefiihen Vizefonful daſelbſt ernannt und in folder 
Eigenſchaft Landesherrli anerkannt worden. . 

Schwerin, den 8. Februar 1907. 

Mit diefer Nr. 10 wird ausgegeben: Nr. 6 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
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Jahrgang 1907. 

Ausaegeben Schwerin, Mittwoch, den 13. Februar 1907. 

Inhalt. 
L Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Einberufung des Reichdtags. (2) Bekannt: 

machung, betreffend Freigabe der Nebenchauffee Bobitz Gr.:Kranlom— 
Petersdorf für den öffentlichen Verkehr. (3) Bekanntmachung, betreffend 
Geländeerwerb zur Ermweiterung der Gleisanlagen des Bahnhofes Marin. 
(4) Verzeichnis der Borlefungen auf der Univerfität zu Roſtock im 
Sommerhalbjahr 1907. 

II. Abteilung. Dienſt- ujm. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
mi To 

(1) Bekanntmachung vom 11. Februar 1907, betreffend Einberufung des Reichstags. 

Durch Kaiferliche Verordnung vom 4. d. Mits. iſt ber Reichstag berufen worden, am 19. Februar 
b. Is. in Berlin zufammenzutreten. 

Schwerin, den 11. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Ministerium des Innern. 

G. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

14 
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(2) Bekanntmachung vom 7. Februar 1907, betreffend Freigabe der Nebenchauſſee 
Bobig — Gr.:tranfow — Peter&dorf für den üffentlihen Verkehr, 

Die neuerbaute Nebenhauffee Bobig —¶ Gr.Krankow — Petersdorf nebit Abzweigung nad) Ki. 
Krankow ift für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Auffichtsbehörde ift die Wegebefichtigungsbehörde des Diftrifts Grevesmühlen. 

Schwerin, den 7. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

C. Graf von Baſſewitz-Le vetzow. 

(3) Bekanntmachung vom. 8. Februar 1907, betreffend Geländeerwerb zur Er: 

weiterung der Gleisanlagen des Bahuhofes Marin. 

Nah Maßgabe des Enteignungsgejeßes vom 29. März 1845, 8 1 Abfap 2, ift auf ben 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erkannte 
Erweiterung der Gleisanlagen des Bahnhofes Darin der Erwerb von 1950 qm Gelände aus 
der Feldmark des Gutes Darin genehmigt worden. 

Die zu ermwerbende Fläche liegt füdlih von Stat. 120,8 der Eifenbahn von Lubwigsluft 
nad Neubrandenburg und öjtlih des Weges von Gr.-Flotow nad Marin. 

Schwerin, den 8. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

(4) Das Verzeichnis der Vorlefungen auf der Univerſität zu Roſtock im Sommer, 
halbjahr 1907 befindet ſich in der Beilage. 

U. Abteilung. 

1) Dem Kandidaten der Medizin Rihard Krieger aus Berlin it, nachdem 
derjelbe am 27. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock 
beitanden und den Beltimmungen über das praftiiche Jahr mit dem 27. v. M. entiproden 
bat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutichen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 9. Februar 1907. 



(Beilage zu Nr. 11 der Amtlihen Beilage 
des Regierungs-Blattes.) 

Verzeichnis der Vorleſungen, 
welche an ber 

Univerfität Roftod im Sommerjemejter 1907 
vom 15. April bi3 15. Auguft 1907 gehalten werden. 

I. Nberfiht der Dorlefungen nad der Ordnung der Lehrer in den Satultäten. 

Herr 

Herr 

In der theologiſchen Fakultät. 

Konfiftorialrat Profefjor Dr. Ludwig Schulze: 1. Prolegomena zur Dogmatif mit 
befonderer Rückſicht auf apologetiiche Grundfragen der Gegenwart, Montags bis 
Freitags von 11—12 Uhr; 2. Einführung in die Theologie und in das Stubium der 
theologifhen Wiſſenſchaften, Montags, Dienstags und Mittwochs von 12—1 Uhr; 
3. Neuteftamentlie Chriftologie, Donnerstags und Freitags von 12—1 Uhr; 
4. Syſtematiſche Übungen, jeden zweiten Donnerstag von 6—8 Uhr; 5. Nepetitorium 
zur Encyllopädie, jeden zweiten Donnerstag von 6—8 Uhr. 
Konfiftorialrat Profeffor Dr. Karl Friedrich Noesgen: 1. Auslegung des Evan- 
gelium Marci und feiner ſynoptiſchen Parallelen, ‘Montags bis J——— von 
9—10 Uhr; 2. Auslegung der Briefe an die Epheſer und an bie Koloſſer, Freitags 
und Sonnabends von 9—10 Uhr; 3. Bibliiche Theologie des Neuen Teftamentes, 
Montags bis Freitags von LO—11 Uhr; 4. Eregetiiche Gefellihaft (Die eigentümlichen 
Sleichniffe des Lukas), Sonnabends von 10—11 Uhr. 
Profefior Dr. Johann Friedridh Hashagen, d. 3. Dekan: 1. Paftoraltheologie, 
Montags, Mittwochs und Donnerstags von 7—8 Uhr, früh; 2. Praktifche Auslegung 
der epiftoliichen Perifopen (Neue Folge), Montags und Mittwochs von 8—9 Uhr; 
3. Islam, Heidentum und hriftlihe Miffion in den deutfchen Kolonien, Dienstags von 
7—8 Uhr, publice; 4. Leitung der Übungen im homiletifch-fatechetiihen Seminar, 
Montags von 6—8 Uhr, Sonnabends von I1—1 Uhr, publice. 

N a 



Herr 

Herr 

Herr 

Profefjor Dr. Wilhelm Walther: 1. RKirchengefchichte, TI. Teil (Das Mittelalter), 
5ftündig; 2. Dogmengefchichte, II. Teil (Entftehung des proteftantiihen Lehrbegriffs), 
Aftündig; 3. Dogmengefchichtliche Übungen, Iftündig. publice, privatiffime. 
Profeſſor Dr. Yuftus Köberle: 1. Erflärung bes Propheten Jeſaja, Montags, 
Mittwochs und Freitags von 3—4 Uhr, Dienstags von 8-9 Uhr; 2. Geſchichte des 
Volles Israel mit befonderer Berüdfihtigung der vorderafiatiihen Ausgrabungen, 
Dienstags und Donnerstags von 3—5 Uhr; 3 Arabiſch, Zftündig; 4. Altteſtamentliche 
Übungen, Dienftags von 6—8 Uhr. 

Profefior Lie. theol. Rihard Grügmader: 1. Dogmatif, II. Teil, Mittwochs von 
4—5 Uhr; Freitags und Sonnabends von 7—9 Uhr, früh; 2. Syſtematiſche Sozietät 
(Altlutherifche Dogmatit, TI. Teil), Mittwochs von 8 —10 Uhr, abends, privatiffime 
und gratis. 

An der juriftifhen Fakultät. 

Profeffior Dr. Franz Bernhöft: 1. Einführung in die Rechtswiſſenſchaft, 2ſtündig; 
2. Net der Schuldverhältniffe, Diontags bis Donnerstags von 12—1 Uhr; 3. Kon: 
verjatorium über Recht der Sculbverhältniffe, Freitagg von 6—8 Uhr; 4. Kon- 
verjatorium über Familienrecht, Mittwochs von 6—8 Uhr. 
Profeffior Dr. Bernhard Matthiak: 1. Bürgerliches Net, allgemeine Lehren, 
Montags bis Donnerstags von 11 bis 12 Uhr; 2. Bürgerliches Recht, Erbredit, 
Montags bis Donnerstags von 12—1 Uhr; 3. Konverfatorium über Bürgerliches 
Recht, allgemeine Lehren, Dienstags von 6—8 Uhr; 4. Praktikum im Bürgerlichen 
Recht für Anfänger mit jchriftlichen Arbeiten, Montags von 6—8 Uhr. 
Profeffor Dr. Hugo Sachſſe: 1. Medlenburgifhes Staats: und Verwallungsrecht, 
Montags und Dienftags von 4—6 Uhr; 2. Konverfatorium über Kirchen: und Eheredit, 
Mittwochs von 4—6 Uhr; 3. Leſen Mecklenburgiſcher Staatsurfunden, (nad) „Medlen- 
burgifche Urkunden und Daten“, Roftod 1900), Donnerstagg von 4—6 Uhr; 
4. Ranoniftifches Exegetikum, Freitags von 4—6 Uhr. 
Profeffor Dr. Karl Lehmann, d. 3. Dekan: 1. Handels-, Wechſel- und Schiffahrts- 
recht, Montags bis Sonnabends von 8—9 Uhr; 2. Mecklenburgiſches Landesprivatrecht, 
—— und Freitags von 7—8 Uhr, früh; 3. Konverſatorium über Sachenrecht, 
2ftündig. 

Herr Profeſſor Dr. Friedrih Wachenfeld: 1. Strafredht, Montags bis Freitags von 

Herr 

10—11 Uhr; 2. Strafprogekrecht, Montags bis Freitags von 11—12 Uhr; 3. Übungen 
im Zivilprozeß mit jchriftlichen Arbeiten, Donnerstags von 6—8 Uhr: 
Profefior [Dr. Rudolf Hübner: 1. Deutfche Rechtsgeſchichte, Montags bis Donnerstags 
von 9—10 Uhr; 2. Grundzüge des deutſchen Privatrechts, Montags bis Donnerstags 
von 8—9 Uhr; 3. Konverfatorium über deutiche Hechtsgeichichte und beutjches Privat: 
recht, Zftündig. 

Profeffor Dr. Hans Albreht Fiſcher: 1. Ausgewählte Lehren der Pandekten, 
Montags bis Sonnabends von 9—10 Uhr; 2. Syitem des römiſchen Privatredts, 
Montags bis Freitags von 10—11 Uhr ; 3. Eregefe des corpus juris civilis, 2ftündig. 



In ber medizinifhen Fakultät. 
Herr Geh. Medizinalrat Profeffor Dr. Albert Thierfelder: 1. Allgemeine Pathologie und 

allgemeine pathologische Anatomie, I. Teil, täglih von 7—8 Uhr, früh; 2. Pathologiſch— 
anatomifcher und hifliologifher Demonftrationsfurfus, verbunden mit Sezierübungen, 
Montags, Mittwochs und Freilags von 3—5 Uhr; 3. Balteriologiſch-diagnoſtiſcher 
Kurfus, Aſtündig, hiervon 2 Stunden Sonnabends von I1—1 Uhr; 4. Zeitung von 
Arbeiten Geübterer im pathologiihen Inſtitut, täglih von 7 Uhr ab, privatiffime und 
gratis; 5. Pathologiſch-anatomiſcher Kurfus mit einer Übungsſtunde im Beichreiben von 
Zeichenteilen, Dienstags und Donnerstags von 2'/s—4 Uhr und eine noch zu ver: 
einbarende Stunde. 

Herr Brofefior Dr. Oskar Langendorff: 1. Phufiologie, II. Teil (vegetative Funktionen), 
täglich von 9--10 Uhr; 2. Phyſiologiſches Praktikum, gemeinfam mit Herrn Privatdozent 
Dr. Müller, Montags und Donnerstags von 5—7 Uhr; 3. Über Stimme und Sprache, 
Mittwochs von 6—7 Uhr, publice; 4. Arbeiten für Geübtere, täglich, pripatiffime und gratis. 

Herr Geh. Medizinalrat Profeffor Dr. Fedoı Schudardt: 1. Pſychiatriſche Klinit, Montags 
und Donnerstags von 2'7/—4 Uhr; 2. Gerichtlihe Pſychiatrie mit Demonftrationen, 
Dienstags von 3—5 Uhr für Mediziner und Yuriften; 3. Arbeiten im Laboratorium 
der Klinik, täglich, privatiffime und gratis; 4. Poliklinik für Nerven- und Gemütstrante, 
Dienstags und Freitags von 12’/%;—1’/s Uhr, gratis; 5. Die Rechts- und Geſetzes— 
funde des Arztes, 2ſtündig. — Gerichtsärztliches Praktikum. — Zeit nad) Verabredung. 

Herr Profeſſor Dr. Dietrih Barfurth, Kaiferlich Ruſſiſcher Staatsrat a. D.: 1. Syſte— 

Herr 

matijche Anatomie, II. Teil (Gefäße, Nervenſyſtem, Einnesorgane), täglih von 11 bis 
12 Uhr; 2. Mifroffopiicher Kurfus der allgemeinen und fpeziellen Hiftiologie (mit Herrn 
Dr. Martini), täglid von 10—11 Uhr; 3. Entwidlungsgeihichte des Menjchen, 
Montags, Mittwochs und Freitags von 8-9 Uhr; 4. Selbitändige Arbeiten für Vor: 
eichrittenere, privatiffime und gratis. 
rofefjor Dr. med. et jur. Rudolf Kobert, Kaiferlih Ruffiiher Staatsrat a. D., 

d. 3. Rektor: 1. Die mwichtigften Kapitel der praftifhen und gerichtlichen Torifologie mit 
Demonftrationen für Mediziner und Pharmazeuten, Montags und Mittwochs von 4 bis 
5 Uhr; 2. Pharmakognofie mit Demonftrationen, unter Berüdjihtigung der deutſch— 
folonialen Rohprodukte, Montags bis Freitags von 9—10 Uhr; 3. Bäder: und fur: 
ortfunde, Mittwochs von 5—6 Uhr; 4. Übungen in phfiologifchschemiichen und gerichtlich 
chemiſchen Unterſuchungen, täglih von I9I—1 Uhr und von 3—6 Uhr, privatiffime. 

Herr Profeffor Dr. Friedrich Martius: 1. Medizinische Klinik, täglih von 10'/%— 12 Uhr, 
Sonnabends von 10-11 Uhr; 2. Mediziniiche Poliklinik, täglih; Krankenbeſprechung 
und Vorſtellung: Mittwochs von 6—7 Uhr und Sonnabends von 11-—12 Uhr; 
3. Die Entwiclung der modernen Medizin, Fortfegung, Infektionskrankheiten, Donnerstags 
von 6—7 Uhr, publice. 

Herr Profefjor Dr. Ludwig Pfeiffer: 1. Vorträge über Hngiene mit Erkurfionen, Dienstags, 
Mittwochs und Freitags von 6—7 Uhr; 2. Kurfus der hygieniſchen, einfchließlich der 
bafteriologifchen Unterjuhungsmethoden, zweimal, 2ſtündig; 3. Impffurfus mit Be 
Iprehung der Geſchichte und Entwidlung des Impfweſens, Dienstags von 5—6 Uhr; 
4. Rurfus der Sterilifationsverfahren für Pharmazeuten von 14tägiger Dauer, täglich 
2ſtündig; 5. PVraftifche Übungen im Hygieniſchen Inſtitute, täglich, mit Ausnahme von 
Sonnabend, von 9—1 Uhr und von 3—7 Uhr, privatiffime und gratis; 6. Die 
wichtigften Tropenkrankheiten, 1ftündig, publice. 

* 
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Herr Profefior Dr. Otto Körner: 1. Klinik der Ohren-, Nafen- und Kehlkopfkrankheiten für 
BVorgeichrittenere, Dienstags und Sonnabends von 12—1 Uhr; 2. Kurſus ber Otoſtopie, 
zn. und Laryngoffopie, Montags, Donnerstags und Freitagg von 7—8 Uhr, 
abends. 

Herr Profeilor Dr. Wilhelm Müller: 1. Chirurgifche Klinik, täglich, außer Sonnabenbs, 

Herr 

von 9—10’ Uhr; 2. Chirurgifcher Operationsturfus in Gemeinihaft mit Profeſſor 
Dr. Ehrid, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 5—7 Uhr; 
3. Praktiſcher Kurfus der Antifeptit, in Gemeinihaft mit Dr. Beder, Sonnabends 
von 9—10 Uhr. 
Profefjor Dr. Albert Peters, d. 3. Dekan: 1. Augenärztlihe Klinik, Montage, 
Mittwochs und Freitags von 12—1’/s Uhr; 2. Augenärztlihes Praktitum (Augen: 
fpiegeln, Funftionsprüfung), Dienstags und Donnerstags von 4—5 Uhr; 3. Arbeiten 
im Zaboratorium der Klinik, täglich, privatiffime und gratis. 

Herr Profeſſor Dr. Otto Sarwey: 1. Geburtshülflich-gynäkologiſche Klinit, Montags bis 
Freitags von 8—9 Uhr; 2. Geburtshülfliche Operationslehre mit praftiihen Übungen 
am Phantom, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags von 7—8 Uhr, früh. 

Herr Profefior Dr. Marimilian Wolters: 1. Klinit ber Haut- und Gefchlechtsfrankheiten 
Dienstags und Donnerstags von 12—1 Uhr; 2. Pathologie und Therapie der Gonorrhoe, 
Mittmohs von 5—6 Uhr. 

Herr Profefior Dr. Theodor Gies: 1. Kurfus der chirurgiſchen Diagnoje und Therapie, 
Montags, Mittwochs und Freitags von 12—2 Uhr; 2. Verbandfurfus, Dienstags von 
4—5 Uhr. 

Herr Profefior Dr. Friedrich Reinke: Knochen: und Bänderlehre, Montags, Mittwochs und 
Freitags von 9I—10 Uhr. 

Herr Privatdozent Profeffor Dr. Ulrih Scheven: 1. Allgemeine Pſychiatrie, Mittwochs von 

Herr 

Herr 

4—5 Uhr; 2. Die feinere Anatomie und allgemeine Pathologie des Zentralnerven: 
ſyſtems, 1’/sftündig, privatiffime und gratis; 3. Neurologiihe und pſychiatriſche Unter: 
fuchungsmethoden mit praftifchen Übungen, Iftündig. 
Privatdozent Profeffor Dr. Ernit Ehrich: 1. Chirurgiſche Poliklinik, Sonnabends 
von 12—2 Uhr; 2. Ehirurgiicher Operationskurfus, gemeinfam mit Herm Profeſſor 
Dr. Müller, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 5—7 Uhr; 
3. Anleitung zur Begutachtung Unfallverlegter von 1—2 Uhr, an einem nod zu 
beftimmenden Tag. 
Privatdozent Brofeffor Dr. Dtto Büttner: 1. Gynäkologie, Dienstags und Mittwochs 
von 7—8 Uhr, abends; Freitags von 5—6 Uhr, abends ; 2. Geburtshülflicher Unter 
fuhungsfurfus mit Toudierübungen, 2ftündig. 

rivatdogent Dr. Adolf Kühn: Allgemeine Diagnoftif und Therapie, mit praftifchen 
bungen und Demonitrationen, Litündig. 

Privatdozent Dr. Johannes Müller: 1. Allgemeine Phyliologie, Dienstags und 
Freitags von 6-—7 Uhr oder zu pafjenden Stunden; 2. Phyſiologiſches Praktikum, ge: 
meinfam mit Herrn Profeffor Langendorff, Montags und Donnerstags von 5—7 Uhr. 
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Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Privatdozent Dr. Hermann Brüning: 1. Klinik und Poliklinit der Kinderkranfheiten, 
Mittwochs und Sonnabends von 2—3 Uhr; 2. Diftriktspoliklinit für kranke Kinder 
(je nad Material), gratis; 3. Die Therapie im Kindesalter, Iftündig, gratis. 
Privatdozent Dr. Joſeph Meinerg: 1. Aurfus der Perkuſſion und Austultation, 
Dienstags und Freitags von 5—6 Uhr; 2. Kurfus der Elinifch michtigen chemijchen 
und mifroftopifchen Unterjuchungsmethoden (Unterfuhung von Harn, Sputum, Faeces, 
Deageninhalt, Blut), Montags und Donnerstags von 5—6 hr. 
Privatdozent Dr. Hans Winterftein: 1. Die Mechanik des menjchlichen Bewegungs— 
apparates, Ijtündig; 2. Vergleichende PVhyfiologie der Bewegung, Iftündig, publice. 
Privatdogent Dr. Baul Erdmann: Kurſus der normalen und phathologiichen Anatomie 
bes Auges, Iftündig, gratis. 

In der philofophifchen Fakultät. 

Profefior Dr. Eugen Geinig: 1. Geologie, Montags, Dienstags und Mittwochs 
von 7—8 und von I9—10 Uhr; 2. Mineralogiich-geologifches Praktitum, Dienstag von 
2—5 und Mittwochs von 10—1 Uhr; 3. Geologische Erkurfionen. 
Profefjor Dr. Paul Falkenberg: 1. Allgemeine Botanik, Montags bis Freitags von 
12—1 Uhr; 2. Übungen im Beſtimmen von Blütenpflanzen mit Beſprechung der 
wichtigſten Familien, Dienstage von 5—7 Uhr; 3. mikroffopifhe Kurfe: a) für 
Anfänger, allgemeine Anatomie, Sonnabends von I—1 Uhr; b) für Vorgefchrittene, 
Unterfuhung von Drogen, Donnerstags von 5—7 Uhr. 
Profeſſor Dr. Otto Staude, Kaiſerlich Ruſſiſcher Staatsrat a. D.: 1. Analytifche 
Geometrie der Ebene, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 1I—12 Uhr; 
2. Algebra, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 12—1 Uhr; 
3. Mathematifhes Seminar, Mittwochs von 11—1 Uhr, privatiffime und gratis. 
Profeffor Dr. Auguit Michaelis: 1. Anorganiſche Chemie, Montags bis Freitags 
von 10—11 Uhr; 2. Chemifhe Übungen im Laboratorium: a) Großes Praftitum, 
Montags bis Freitags von I9—6 Uhr; b) Stleines Praktikum, Montags, Mittwochs 
und Freitags von 3—6 Uhr; c) Übungen für Mediziner, Dienstags und Donnerstags 
von 3—5 Uhr; d) Übungen fü: Nahrungsmitteldhemifer, Sonnabends von 8—1 Uhr. 
Profeſſor Dr. Wolfgann Golther: 1. Gefchichte der deutichen Sprache (hiftorifche deutfche 
Grammatit), Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9I—10 Uhr; 2. Schillers 
Leben und Werke, Mittwochs und Sonnabends von 9 -10 Uhr; 3. Deutich-philologifches 
Seminar, Frühmittelhochdeutihe Terte, Mittwochs und Sonnabends von 8—9 ihr, 
privatiffime und gratis. 
Profeffor Dr. Dsmwald Seeliger: 1. Zeugung im Tierreih, Dienstags und Donners» 
tags von 11—12 Uhr; 2. Vergleichende Anatomie der Sinnesorgane, Freitags von 
11—12 Uhr; 3. Kleines zoologisches Praktikum für Mediziner und Anfänger, Mittwochs 
von 2—6 Uhr; 4. Großes zoologiihes Praktikum für Geübtere, täglich, Sonnabends 
ausgenommen, von 8—6 Uhr; 3. und 4. in Verbindung mit Herrn Profeſſor Will. 
Profeſſor Dr. Franz Erhardt: 1. Ethif, Mittwochs und Freitags von 4—5 Uhr; 
2. Geſchichte der neueren Philofophie vor Kant, Montags, Dienftags und Donnerstags 
von d4—5 Un; 3. Leben und Lehre Schopenhauer, Mittwochs und Freitags von 
5—6 Uhr; 4. Übungen über Kants Kritit der Urteilstraft, Mittwochs von 6—7 Uhr. 
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Herr Profeffor Dr. Rihard Ehrenberg: 1. Allgemeine Wirtichaftslehre, Diontags bis Freitags 
von 9—10 Uhr, 2. Finanzwiſſenſchaft, Montags bis Freitags von 8—9 hr; 
3. Übungen im ftaatswiflenfchaftlihen Seminar, Montags von 3—5 Uhr, privatiffime. 

Herr Profeſſor Dr. Dtto Kern, db. 3. Dekan: 1. Griechiſche Heldenfage mit einer Ein: 
leitung über die griechiſchen und lateinischen Diythographen, Montags, Dienstags und 
Donnerstags von 10—11 Uhr; 2. Platons Leben und Werke mit einer Einleitung 
über die Vorſokratiker, Mittwochs, Freitags und Sonnabende von 10-11 Uhr; 
3. Klaffiich-philologifches Seminar: I. Kurs: Beiprehung der eingereichten Arbeiten, 
II. Kurs: Interpretation des homeriſchen Demeterhymnus, Dienstags von 6—8 Uhr, 
privatiffime und gratis. 

Herr Profeſſor Dr. Hermann Bloch: 1. Allgemeine Geſchichte des Mittelalters bis zum 
Ausgange der Karolinger, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 1I—12 
Uhr; 2. Entwidlung der deutſchen Territorien (mit befonderer Rüdficht auf Nord» 
deutichland), Mittwochs von II—1 Uhr; 3. Übungen im hiſtoriſchen Seminar: a) für 

Anfänger, Montags von 6—8 Uhr; b) für Vorgefchrittene, Sonnabende von 11—1 Uhr. 
Herr Profefior Dr. Rudolf Zenker: 1. Hiftoriihe Grammatik der franzöfiihen Sprade I: 

Zautlehre, mit befonderer Berüdfichtigung des Bulgärlateins, Montags, Dienstags, 
Donnerstags und Freitags von 8—9 Uhr; 2. Einführung in das Studium der 
provenzaliihen Sprache und Literatur, Mittwochs von 10 --12 Uhr; 3. Romanifches 
Seminar: Chanson de Roland. Donnerstags von 5—7 Uhr. 

Herr Profeſſor Dr. Heinrih Lüders: 1. Einleitung in die vergleichende indogermanifche 
Sprachwiſſenſchaft, Dienstags und Freitags von 12—1 Uhr; 2. Sanskritgrammatif 
für Anfänger, 3ftündig; 3. S’üdraka’s Mrechakatika, 3ftündig; 4. Eprachmilien: 
ichaftliche Übungen, 1ftündig, privatifime und gratis. 

Herr Profeffor Dr. Konrad Dieterici: 1. Erperimentalphyfit I. Teil, Mechanik, Akuftik, 
Märme, Montage bis Freitags von 8—9 Uhr; 2. Phyſikaliſches Praftitum für 
Mediziner und Pharmazeuten, Montags von 3 —7 Uhr; 3. Phyſikaliſches Praktikum 
für Mathematiker und Naturwiffenihaftler, Dienstags und Mittwochs von 3—7 Uhr; 
4. Phyſikaliſches Praktitum für Geübtere, ganztägig, täglich ; 5. Phyſikaliſches Seminar, 
Sonnabends von 11—1 Uhr, privatiffime und gratis. 

Herr Brofefior Dr. Reinhold Heinrich, Geh. Öfonomierat: Großes agrikulturchemiſches 
Praktikum, täglih von 8—4 Uhr. 

Herr Profeffor Dr. Felir Lindner: 1. Ausgewählte Kapitel aus der engliſchen Grammatil, 
Dienstags und Freitags von 7—8 Uhr ; 2. Shakeipeare's Tempest. Montags und 
Donnerstags von 7— 8 Uhr; 3. Englifcher Kurs für Anfänger, 2 ſtündig; 4. Eng 
lifcher Kurs für Vorgeichrittene (Lektüre, Sprechen), 2 jtündig; 5. Engliiches Seminar: 
Elene, Mittwochs und Sonnabends von 7—8 Uhr, privatiffime und gratis. 

Herr Profefior Dr. Ludwig Will: 1. Naturgefchichte der wirbellofen Tiere, Dienstags, 
Donnerstags und Freitagg von 3—4 Uhr; 2. Naturgefhichte der Säugetiere, mit 
beionderer Berüdiichtigung der in Deutichland und ben Kolonieen vorfommenden formen, 
Montags von 3—4 Uhr; 3. In Verbindung mit Herren Profeſſor Seeliger: a) Zoolo— 
aifches Praktitum für Geübtere, täglid, Sonnabend ausgenommen, von 8—6 Uhr; 
b) Zoologiiches Praftitum für Anfänger und Mediziner, Mittwochs von 2—6 Uhr. 
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Herr Profeffior Dr. Rihard Stoermer: 1. Aromatifche Berbindungen (organifche Chemie) 
II. Teil, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitagg von 12—1 Uhr (ev. zu 
einer andern Stunde); 2. Maßanalyje, Mittwochs von 5—6 Uhr; 3. Repetitorium 
der aliphatifchen Reihe, Montags und Donnerstags von 6—7 Uhr. 

Herr Profeſſor Dr. Otto Plasberg: 1. Erflärung des Lucretius mit einer inleitung 
über Epikur und die epifureifche. Literatur, Montags, Dienstags, Donnerstags und 
reitage von 8—9 Uhr; 2. Griehifhe und lateiniſche ftiliftifche und metrifche 
bungen, Mittwochs von 7—9 Uhr, privatiffime und gratis; 3. Klaſſiſch-philologiſches 

Seminar: I. Kurs: Interpretation von Cicero de legibus, Bud) I, und Beſprechung 
der eingereichten Arbeiten, Freitags von 6—8 Uhr, privatiffime und gratis’; III. Kurs: 
Lektüre aus Dvids Fasti, Montags von 5—6 Uhr, privatiffime und gratis. 

Herr Profeffor Dr. Walter Kolbe: 1. Gedichte der römiſchen Kaiferzeit, Montags, 
Dienstags, Donnerstags und Freitags von 7—8 Uhr; 2. Einleitung in die lateinische 
Epigraphik (für Anfänger), Mittwochs von 6—8 Uhr; 3. Seminar für alte Geſchichte: 
Pieudo: Kenophon "AInvaiwy mmolırela, Donnerstagg von 6—8 Uhr, privatijfime 
und gratis. 

Herr Brofehtor Dr. Karl Waginger: I. Topographie von Athen, Montags und Donners- 
tags von 12—1 Uhr; 2. Geſchichte der griechiichen Wajenmalerei, Mittwochs und 
Sonnabends von 12—1 Uhr; 3. Archäologiihe Übungen, 2 jtündig, privatiffime 
und gratis. 

Herr Profeſſor Dr. Mar Friederihfen: 1. Länderfunde von Nordamerifa, 3 ftündig; 
2. Allgemeine Erdkunde, II. Teil: Die Lufthüle. Das Meer, 2ftündig; 3. Die 
deutfchen Kolonieen, unter Vorführung von Projektionsbildern und mit Demonftrationen im 
ethnographiſchen Muſeum, 1 fündig, publice, für Hörer aller Fakultäten ; 4. Geographifches 
Seminar: Anleitung zu geographiihen Aufnahmen auf Reifen mit Hülfe einfacher 
Inſtrumente (Routenaufnahmen ufw.), 2 ſtündig, privatiffime und gratis; 5. Geographifches 
Rolloquium für Vorgejchrittene, 14 tägig, 1'/aftündig, privatiffime und gratis. 

Herr Privatdozent Profeffor Dr. Gottfried Rümmell: 1. Elektrochemie, Dienstags und 
Freitags von 11—12 Uhr; 2. Atomlehre, Donnerstags von I9—10 Uhr; 3. Kleines 
eleftrochemifches Pratıiftum, Sonnabends von 8—12 Uhr; 4. Elektrochemiſche Analyſen 
und Präparate, Mittwohs von 8—11 Uhr; 5. Phyſikochemiſches Vollpraktikum 
(Zeitung jelbftändiger Arbeiten), täglih von 9—6 Uhr, privatiffime. 

Herr Privatdozent Profefjor Dr. Franz Kundell: 1. Repetitorium der pharmazeutifchen 
Chemie, Montags, Donnerstags und Sonnabends von 8—9 Uhr; 2. Chemiſche 
Unterfuhung der Wrzneimittel, Mittwohs von 8—9 Uhr; 3. Einführung in die 
Nahrungsmittel und Harnanalyſe, privatiſſime und gratis. 

Herr Profeffior Dr. Albert Thierfelder, afademijher Muſiklehrer: 1. Geſchichte der 
Liturgie in mufifalifcher Beziehung, 1 ſtündig; 2. Harmonielehre, Zftündig; 3. Litur: 
giiche Übungen, Zftündig, privatijiime umd gratis; 4. Leitung der Übungen des 
afademifchen Gejangvereins, 2 ftündig. 



II. Uberſicht der Vorlefungen nad den Lebrgegenftänden. 

Theologische Wiſſenſchaften. 

Einleitungs-®Borlefungen. 

Einführung in die Theologie und in das Stubium ber theologiihen Wiſſenſchaften. Konſi⸗ 
ſtorialrat Schulze. 2 ſtündig. 

Exegetiſche Theologie. 

a. Altes Teſtament. 

Erklärung des Propheten Jeſaja. Profeſſor Köberle. 4ſtündig. 

Arabiſch. Derjelbe. 2ſtündig 
b. Neues Teſtament. 

Auslegung der Briefe an die Epheſer und an die Koloſſer. Ronfiitorialrat Noesgen. 2 ftündig. 

Auslegung bes Evangelium Marci und feiner ſynoptiſchen Parallelen. Derjelbe. 4 jtündig. 

Eregetiiche Geſellſchaft (Gleichniſſe des Matthäus). Konfijtorialrat Noesgen. 1ftündig. 

Biblifhe Theologie. 

Altteftamentliche Übungen. Profefior Köberle. 2 jtündig. 
Biblische Theologie des Neuen Teitaments. Konfiftorialrat Noesgen. 5 jtündig. 

Neuteftamentliche Chriftologie. Konfiftorialrat Schulze. 2 jtündig. 

Hiftorifche Theologie. 

Kirchengeſchichte, II. Teil (das Mittelalter). Profeffor Walter. 5 ftündig. 

Dogmengeichichte, II. Teil. Derfelbe. 4 ftündig. 

Dogmengeichichtlihe Übungen. Derjelbe. 1ftündig. 

Seichichte des Voltes Jsrael mit bejonderer Berüdfichtigung der vorderafiatiihen Ausgrabungen. 
Profeſſor Köberle. 4 jtündig. 

Syitematiihe Theologie. 

Dogmatik, IT. Teil. Profeffor Grügmader. 5ftündig. 
Prolegomena zur Dogmatik. Konfiftorialrat Schulze. 5 jtündig. 

Dogmatifches Repetitorium und Übungen. Derfelbe. 2 jtündig. 

Spitematifche Sozietät (altlutheriihe Dogmatik, TI. Teil). Profeſſor Grügmacher. 2ſtündig. 

Praktiſche Theologie. 

Paſtoral⸗Theologie. Profeſſor Hashagen. 3 ftündig. 

Praftiiche Auslegung der epiftoliichen Perikopen (neue Folge). Derjelbe. 2ftünbig. 

Jolam, Heidentum und chriftlihe Miffion in den deutſchen Kolonieen. Derfjelbe. 1 ftündig- 

Homiletifch-katechetiiches Seminar. Derjelbe. 4 ftündig. 



Rechtswiſſenſchaften. 

Einleitungs-Vorleſungen. 
Einführung in die Rechtswiſſenſchaft: Profeſſor Bernhöft, Zftündig. 
Deutiche Rechtsgeichichte: Profeſſor Hübner, Aftündig. 

PBrivatredt. 

Spitem des römiſchen Brivatrehts: Profeflor Fiſcher, 5ſtündig. 
Srundzüge des deutichen Privatrechts: Profeſſor Hübner, Aſtündig. 
Ausgewählte Lehren der Pandelten: Profeſſor Fiſcher, Hftündig. 
Bürgerliches Recht, allgemeine Lehren: Profeſſor Matthiaß, Aſtündig. 
Bürgerliches Recht, Recht der Schulbverhältniffe: Profeſſor Bernhöft, Aftündig. 
Bürgerliches Recht, Erbredt: Profeſſor Matthiaß. Aftündig. 
Handels:, Wechſel- und Schiffahrtsrecdht: Profeifor Lehmann, Hftündig. 
Medlenburgiiches Landesprivatredht: derjelbe, Zjtündig. 

Staats- und Verwaltungsredt. 
Mecklenburgiſches Stoats- und Verwaltungsrecht: Profeffor Sachſſe, Aſtündig. 

Strafrecht und Strafprozeßrecht. 

Strafrecht: Profeſſor Wachenfeld, 5ſtündig. 
Strafprozeßrecht: derſelbe, 5ftündig. 

Konverſatoriſche Vorleſungen. 

Römiſches und deutſches Recht. 

Exegeſe des corpus juris eivilis: Profeſſor Fiſcher, Zftünbig. 
Konverjatorium über deutſche Rechtsgeſchichte und bdeutfches Privatrecht: Profeſſor Hübner, 

2ſtündig. 
Bürgerliches Recht. 

Konverſatorium über Bürgerliches Recht, allgemeine Lehren: Profeſſor Matthiaß, 2ſtündig. 
Konverſatorium über Recht der Schuldverhältniſſe: Profeſſor Bernhöft, 2ſtündig. 
Konverſatorium über Sachenrecht: Profeſſor Lehmann, 2ſtündig. 
Konverſatorium über Familienrecht: Profeſſor Bernhöft, 2ſtündig. 
vr 2 Bürgerlihen Recht für Anfänger mit jchriftlichen Arbeiten: Profeſſor Matthiaß, 

2ftündig. 
Staats:, Kirchen- und Eheredt. 

Konverfatorium über Kirchen: und Eherecht: Profeſſor Sachſſe, 2ſtündig. 
Leſen Medlenburgiicher Staatsurktunden : derjelbe, 2ftündig. 
Kanoniſtiſches Exegetikum: derjelbe, 2ftündig. 

Zivilprozeß. 

Übungen im Zivilprozeß mit ſchriftlichen Arbeiten: Profeſſor Wachenfeld, Atündig. 
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Medizinische Wiſſenſchaften. 

Geſchichte der Medizin. 

Die Entwidlung der modernen Medizin, Fortfegung: Profeſſor Martius, Iftündig. 

Anatomie. 

— * Anatomie, II. Teil (Gefäße, Nervenſyſtem, Sinnesorgane): Profeſſor Barfurth, 
situ 

Difceftnilde Kurfus der allgemeinen und jpeziellen Hiftiologie: derſelbe (mit Dr. Martini), 
Gjtündig. 

Entwicklungsgeſchichte des Menſchen: derfelbe, 3ſtündig. 
Selbftändige Arbeiten für Vorgeſchrittene: derſelbe. 
Knochen: und Bänderlehre: Profeſſor Reinke, 3ſtündig. 

Phyſiologie. 

Phyſiologie, II. Teil (vegetative Funktionen): Profeſſor Langendorff, 6ſtündig. 
Phyſiologiſches Praktikum: derſelbe mit Dr. Müller, Aſtündig. 
Arbeiten für Geübtere: derſelbe, täglich. 
Über Stimme und Sprade: derſelbe, Iſtündig. 
Allgemeine Phyfiologie: Dr. Müller, 2jtündig. 
Übungen in phyfiologiichschemifchen und gerichtlichchemifchen Unterfudyungen : Profeſſor Robert, 

täglich vor: und nachmittags. 
Die Mechanik des menſchlichen Bewegungsapparates: Dr. Minterftein, Iftündig. 
Vergleichende Phnfiologie der Bewegung: derſelbe, 1jtünbig. 

Allgemeine Pathologie und pathologiiche Anatomie. 

Allgemeine Pathologie und allgemeine pathologiiche Anatomie, I. Teil: Profeſſor A. Thierfelder, 
6jtündig. 

Pathologiih:anatomifcher und hiftiologischer Demonftrationsfurfus, verbunden mit Sezierübungen: 
berjelbe, Hftündig. 

Balteriologifch-diagnoftischer Kurſus: derſelbe, Aſtündig. 
Leitung von Arbeiten Geübterer im pathologiſchen itut— derſelbe, täglich. 
Pathologiſch⸗ anatomiſcher Kurſus, dazu Übungen im Beſchreiben von Leichenteilen: derſelbe, 

2 mal 1ſtündig und 1 mal ſſtündig. 

Pharmakologie. 
Pharmakognofie mit Demonitrationen pp.: Profeffor Kobert, Aſtündig. 

Innere Medizin (einjhlieklih Kinderheilkunde). 

Medizinifche Klinik : Profeffor Martius, S'/sftündig. 
Mediziniſche Boliklinif: berfelbe, Krankenbeſprechung und Vorſtellung, 2ſtündi 
Poliklinik für Nerven und Gemütskranke: Geh. Medizinalrat Schuchardt, 2 Mlündig. 
Kurjus der Nuskfultation und Perkuffion: Dr. Meinerg, 2jtündig. 
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Allgemeine Diagnoftit und Therapie: Dr. Kühn, 1ftündig. 
Bäder: und Kurortkunde: Profeſſor Robert, Iſtündig. 
Klinif und Poliklinik der Kinderfrankheiten: Dr. Brüning, 2jtündig. 
Die Therapie im Kindesalter: berfelbe, Iſtündig. 
Diſtriktspoliklinik für franfe Kinder: derfelbe (je nad Material). 
Kurfus der kliniſch wichtigen chemiſchen Unterfuchungsmethoden: Dr. Meinerk, 2jtündig. 

Chirurgie. 

Chirurgie Klinik: Profeſſor Müller, 7/sftündig. 
Chirurgiſche Poliklinik: Profeffor Ehrich, 2ſtündig. 
Chirurgiſcher Operationskurſus: Profeſſor Müller mit Profeſſor Ehrich, Sſtündig. 
Kurfus der chirurgischen Diagnoſe und Therapie: Profeſſor Gies, bſtündig. 
Verbandfurfus: derjelbe, 1 jtünbig. 
Praftifcher Kurfus der Antifeptif: Brofeffor Müller gemeinfam mit Dr. Beder, 1ftündig. 

Geburtshülfe und Gynäkologie. 

Geburtshülfliche gynäkologiſche Klinik: Profeſſor Sarwey, 5ftündig. 
Seburtshülflihe Operationslehre: derfelbe, 3ſtündig. 
Gpnäfologte: Profeſſor Büttner, 3Zftündig. 
Geburtshülflicher Unterfuhungsturfus: derfelbe, 2ſtündig. 

Piydiatrie und Neurologie. 

Pſychiatriſche Klinik: Geh. Mebizinalrat Schuhardt, 3ſtündig. 
Boliklinit für Nerven: und Gemütskranke: derjelbe, 2jtündig. 
Arbeiten im Laboratorium der Klinik: derfelbe, täglich. 
Allgemeine Pſychiatrie: Profefjor Scheven, Iſtündig. 
Die feinere Anatomie und allgemeine Bathologie des Zentralnervenjyitems: derjelbe, 1’/sjtündig. 
Neurologifhe und. pſychiatriſche Unterfuchungsmethoden mit praftiichen Übungen: derſelbe, 

lftündig. 

Augenheilfunde. 

Augenärztliche; Klinif: Profeffor Peters, 4'/aftündig. 
Augenärztliches Praktikum (Augenſpiegeln, Funktionsprüfung): derjelbe, 2jtündig. 
Arbeiten im Laboratorium der Klinik: derfelbe, täglich. 
Kurfus der normalen und pathologifchen Anatomie des Auges: Dr. Erdmann, Ijtündig. 

Obren:, Najen- und Kehlkopfkrankheiten. 
Klinik * — Naſen- und Kehlkopfkrankheiten für Vorgeſchrittene: Profeſſor Körner, 

2ſtündig. 
Kurſus der Otoskopie, Rhinoskopie und Laryngoskopie: derſelbe, 3ſtündig. 

Haut: und Geſchlechtskrankheiten. 

Klinik der Haut: und Geſchlechtskrankheiten: Profeſſor Wolters, 2ſtündig. 
Pathologie und Therapie der Gonorrhoe: derfelbe, Ijtündig. . 
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Hygiene. 

Vorträge über Hygiene mit Erkurjionen: Profeſſor Pfeiffer, 3ftündig. 
Kurfus der hygieniſchen Unterfuhungsmethoden: berjelbe, Aitündig. 

mit Beiprehung der Geſchichte und Entwidlung des Impfweſens: derſelbe, 
1ftündig. 

Praftifche Übungen im Hygieniichen Inftitute: derjelbe, täglid) mit Ausnahme von Sonnabend. 
Kurfus der Sterilifationsverfahren für Pharmazeuten: derjelbe, 14tägig, täglich 2ſtündig. 
Die wichtigſten Tropenkrankheiten: Profeſſor Pfeiffer, Iſtündig. 

Gerichtliche Medizin und Staatsarzneikunde. 
Gerichtliche Pſychiatrie mit Demonſtrationen: Geh. Medizinalrat Schuchardt, 2ſtündig. 
Die Rechts- und Geſetzeskunde des Arztes: derſelbe, 2 ſtündig. — Gerichtsärztliches Praktikum. 
Die wichtigſten Kapitel der praktiſchen und gerichtlichen Toxikologie mit Demonftrationen für 

Mediziner und Pharmazeuten: Profeſſor Kobert, 2ftündig. 
Übungen in phyfiologiichchemiichen und gerichtlich-chemifchen Unterfuchungen: berfelbe, täglich 

vor: und nachmittags. 
Anleitung zur Begutachtung Unfallverlegter: Profeſſor Ehrich, Iſtündig. 

Zur philoſophiſchen Fakultät gehörende Lehrgegenſtände. 

Philoſophie. 

Ethik: Profeſſor Erhardt, 2ſtündig. 
Geſchichte der neueren Philoſophie vor Kant: derſelbe, 3ſtündig. 
Leben und Lehre Schopenhauers: derſelbe, 2ſtündig. 
Übungen über Kants Kritif der Urteilsfraft: derjelbe, 1jtündig. 

Philologie. 

Vergleichende Sprachwiſſenſchaft. 

Einleitung in die vergleichende indogermaniihe Sprachwiſſenſchaft: Profeſſor Lüders, 2ftündig. 
Sprahwillenichaftliche Übungen: derſelbe, 1ftündig. 

Drientalifche Philologie. 

Sansfritgrammatif für Anfänger: Profeflor Lübers, Zſtündig. 
S’üdraka’s Mrechakatika: berfelbe, 3ftündig. 
Arabiſch: Profeſſor Köberle, Zftündig. 

Klaſſiſche Philologie und Altertumstunde. 

Griechiſche Heldenjage mit einer Einleitung über die griechifchen und lateiniſchen Mythographen: 
Profefjor Kern, 3ftündig. 

Platons Leben und Werfe mit einer Einleitung über die Vorſokratiker: derfelbe, 3ſtündig. 
Erflärung des Lucretius mit einer Einleitung über Epifur und die epifureilche Literatur: 

Profeſſor Plasberg, Aftündig. 
Topographie von Athen: Profeſſor Watzinger, 2ſtündig. 
Einleitung in die lateinische Epigraphik: Profeflor Kolbe, Zjtündig. 

12 



F —— der eingereichten Arbeiten: Profeſſor Kern und Profeſſor 
. Kurs: Plasberg. 

Ze — aa Cicero de legibus, Buch I: Profefjor Plasberg. 
Semmar: | IT. Kurs: Interpretion des homerifchen Demeterhymnus: Profefjor Kern. 
Sftündig. IIII. Kurs: Leftüre aus Ovibs Fasti: Profefjor Plasberg. 

Griechiſche und lateinische jtiliftiiche und metrifche Ilbungen: Profeſſor Plasberg, 2ſtündig. 
(Siehe auch Kunftgeichichte unten). 

Neuere Philologie. 

Geſchichte der deutſchen Sprade (Hiftorifche beutfche Grammatik): Profeſſor Golther, Litündig. 
Schillers Leben und Werke: berfelbe, 2jtündig. 
Deutich-philologijches Seminar: Frühmittelhochdeutiche Texte: derfelbe, 2 ftündig. 
Hiftorifche Grammatik der franzöſiſchen Sprache I.: Zautlehre, mit befonderer Berüdfichtigung 

des Qulgärlateins: Profeſſor Zenker, Aitündig. 
Einführung in das Studium der provenzaliichen Sprache und Literatur: derſelbe, 2itündig. 
Ausgewählte Kapitel aus der englifchen Grammatik: Profeſſor Lindner, 2ftündig. 
Shafejpeares Tempest: derſelbe, 2ſtündig. 
Englifcher Kurs für Anfänger: derjelbe, 2ſtündig. 
Englifher Kurs für Vorgefchrittene: derfelbe, 2jtündig. 
Romanifch-englifhes | Chanson de Roland: Profelior Zenker, 2ſtündig. 

Seminar. \Elene: ®rofeffor Lindner, 2ftündig. 

Klaſſiſch⸗ | 

Geſchichte 
Geſchichte der römischen Kaiſerzeit: Profeſſor Kolbe, 3ſtündig. 
Allgemeine Geſchichte des Mittelalters bis zum Ausgange der Karolinger: Profeſſor Bloch, 

Aſtündig. 
Entwicklung der deutſchen Territorien (mit beſonderer Rückſicht auf Norddeutſchland): derſelbe, 

2jtündig. 
Seminar für alte Geſchichte: Pfeubo-Xenophon "AInvaiwv okıreia: Profeſſor Kolbe, 2jtündig. 
Seminar für mittlere und neuere Gefchichte: 

1. für Anfänger: Profeffor Bloch, 2ſtündig. 
2. für Vorgefchrittene: derſelbe, 2ſtündig. 

Kunſtgeſchichte. 

Geſchichte der griechiſchen Vaſenmalerei: Profeſſor Watzinger, 2ſtündig 
Archãologiſche Übungen: derſelbe, 2ſtündig. 

Geographie. 
Allgemeine Erdkunde, II. Teil: die Lufthülle, das Meer: Profeſſor Friederichſen, 2ſtündig. 
Länderkunde von Nord-Amerika: derſelbe, 3jtündig. 
Die deutſchen Kolonieen unter Vorführung von Projektionsbildern und mit Demonſtrationen: 

berjelbe, 1ftündig. 
Geographiiches Seminar: Anleitung zu geographiichen Aufnahmen: derfelbe, Zftündig. 
Geographiiches Kolloquium für Vorgejchrittene: derfelbe, 1’/. ſtündig. 
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Mathematif. 

Analytiiche Geometrie der Ebene: Profeſſor Staude, Aftündig. 
Algebra; derjelbe, Aftündig. 
Mathematifches Seminar: derjelbe, 2ſtündig. 

Naturwiſſenſchaften. 

Phyſil. 

Experimentalphyſik, I. Teil, Mechanik, Akuſtik, Wärme: Profeſſor Dieterici, 2ſtündig. 
Phyſikaliſches Praktikum: 

a) für Mediziner und Pharmazeuten: derſelbe, Aſtündig. 
b) für Mathematifer und Naturwiſſenſchaftler: derfelbe, Sftündig. 
c) für Geübtere, ganztägig, täglich: berfelbe. 

Phyfitalifches Seminar: derjelbe, 2ftündig. 
Eleftrochemie: Profeſſor Kümmel, Zftündig. 
Kleines eleftrochemifches Praktikum: berfelbe, ſtündig. 
Elektrochemiſche Analyfen und Präparate: berfelbe, 3ftünbig. 
Phyſikochemiſches Vollpraktitum: berjelbe, täglih von 8—6 Uhr. 

Chemie. 

Anorganifche Chemie: Profeffor Dlichaelis, 5ſtündig. 
Chemifhe Übungen im Laboratorium: 

a) Großes Praftifum, Montag bis Freitag von 9—6 lihr: 
b) Kleines Praktikum, Montag, Mittwoch, Freitag von 2—5 Uhr: 
c) Übungen für Mediziner, Dienstag, Donnerstag von 3—5 Uhr: 
d) Übungen für Nahrungsmittelhemiter, Sonnabends von 9—1 Uhr: 

Maßanalyſe: Profeſſor Stoermer, 1jtündig. 
Aromatifhe Verbindungen: derielbe, Hitündig. 
Repetitorium der aliphatifchen Neihe: derjelbe, Zftündig. 
Repetitorium ber pharmazeutiihen Chemie: Profeffor Kundell, Z3ſtündig. 
Chemiſche Unterfuhung der Arzneimittel: derfelbe, Iſtündig. 
Einführung in die Nahrungsmittel: und Harnanalyfe: derjelbe. 
Atomlehre: Profeſſor Rümmell, 1ftündig. 

Mineralogie. 

| derfelbe. 

Geologie: Profeſſor Geinig, Gjtündig. 
Mineralogifch-geologiiches Praktikum: derfelbe, Gitündig. 
Geologiſche Exkurſionen: derſelbe. 

Botanik. 

Allgemeine Botanik: Profeſſor Falkenberg, 6ſtündig. 
Übungen im Beſtimmen von Blütenpflanzen: derſelbe, 2ſtündig. 
Mikroſkopiſche Kurfe: 

a) für Anfänger: allgemeine Anatomie: derfelbe, Aitündig. 
b) für Vorgeichrittene: Unterfuhung von Drogen: derfelbe, Zjtündig. 
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Hoologie. 

Zeugung im Tierreich: Profeſſor Seeliger, Zftündig. 
Vergleichende Anatomie der Sinnesorgane: derſelbe, Iftündig. 
Naturgefchichte der wirbellofen Tiere: Profeſſor Will, Sjtündig. 
Naturgefchichte der Säugetiere: derſelbe, 1ftündig. 
Zoologiihes Praktikum für Geübtere: Proferfor Seeliger mit Profefjor Mill, täglich, 

Sonnabend ausgenommen. 
Zoologiſches Praktikum für Mediziner und Anfänger: berjelbe mit Profeiior Wil, Aſtündig. 

Staatswiffenjdhaften. 

Allgemeine Wirtfhaftslehre: Profeſſor Ehrenberg, 5ftündig. 
Finanzwiſſenſchaft: derjelbe, 5ftündig. 
Übungen im ftaatswifjenichaftlicen Seminar: derfelbe, 2ſtündig. 

Landwirtſchaft. 

Großes agrikulturchemiſches Praktikum: Profeſſor Heinrich, täglich. 

Künſte. 
Geſchichte der Liturgie in muſikaliſcher Beziehung: Profeſſor Thierfelder, lſtündig. 
Harmonielehre: derſelbe, Iſtündig 
Liturgiſche Übungen: derſelbe, 2ſtündig 
Leitung der Übungen des akademiſchen Gefangvereins: derſelbe, 2ſtündig. 

Vorleſungen 
auf dem Gebiete des Kolonialweſens. 

Die deutſchen Kolonieen unter Vorführung von Lichtbildern und mit Demonſtrationen im 
ethnographiſchen Diufeum, für Hörer aller Fakultäten: Profefjor Friederichfen, Iſtündig. 

Anleitung zu Aufnahmen auf Reifen, mit Hülfe einfacher Inftrumente, unter Verwendung 
der in den Kolonieen üblichen Methoden: derfelbe, 2—3ſtündig. 

(Siehe auch Seite 7). 

Islam, Heidentum und criftlihe Miffion in den deutjchen Stolonieen: Profeſſor Hashagen, 
wöchentlich 1 Stunde, zu einer fpäter zu beſtimmenden Tageszeit. 

(Siehe auch Seite 1). 

Die wichtigſten Tropenkrankheiten: Profeſſor Pfeiffer, Iftündig. 
(Siehe auch Seite 3). 

Naturgefhichte der Eäugetiere, mit bejonderer Berückſichtigung der in Deutſchland und den 
Kolonieen vorkommenden Formen: Profeſſor Wil, Iſtündig. 

(Siehe auch Seite 6). 

Pharmakognoſie mit Demonfirationen. Unter Berückſichtigung der beutich-folonialen Roh: 
probufte: Profeſſor Kobert, 5ftündig. 

(Siehe auch Seite 3). 
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Akademische Anjtalten und Sammlungen. 

Die Bücerausgabe der Univerſitätsbibliothek (Univerjitätsgebäude) ift, mit Aus— 
nahme der Sonn: und Feſttage, fowie der Tage vor und nach den drei großen Feſten und 
der Zeit vom 15. Auguit bis 1. September, täglid) von 11 —1 Uhr geöffnet. 

Das akademiſche Leſezimmer und das Bibliotheks: Arbeitszimmer bajelbit find 
an Wochentagen vormittags von 9-—1 Uhr, nachmittags von 3—7 Uhr geöffnet, geſchloſſen 
bleiben diejelben an den Tagen vor und nad) den drei großen Feſten. 

Die arhäologiihe Sammlung (Univerfitätsgebäude III. Stod) ift Sonntags von 
12—1 Uhr nad) Meldung beim Hausverwalter öffentlich zugänglich. 

Die Befichtigung der anatomifhen Sammlung (anatomijches Jnftitut — Gertruben- 
jtraße) ift nach Meldung bei dem Inftitutsdiener am Sonntag Vormittag, zu anderen Zeiten 
nur mit Erlaubnis des Direktors (Profeſſor Barfurth) geftattet. 

Die zoologiihe Sammlung (zoologiiches Inſtilut — Blücherplag) ift Sonntag von 
11—1 Uhr zugänglich, fonft nad) Meldung bei dem Direktor (Profefjor Seeliger). 

Der Beſuch des mineralogifch-geologiihen Inftituts und bes geologiſchen 
Landesmufeums (Vlücherplag) ift Mittwochs und Sonntags von 11—1 Uhr geltattet, fonft 
nad) vorheriger Meldung bei dem Direktor (Profeſſor Geinip). 

Der botanı[he Garten (Doberanerjtraße 148) ift im Sommer von S—12 und von 
2—6 Uhr geöffnet, die Gewächshäuſer find von 2—6 Uhr nad) Meldung bei dem botanifchen 
Gärtner zugänglich. 

Die Befihtigung der übrigen akademiſchen Inſtitute und Sammlungen ift nur 
mit bejonderer Erlaubnis der betreffenden Direktion geftattet. 
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Tegierungs:Blati 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
12, 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 14. Februar 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Ginreichung von lÜberfichtsfarten ; bei 

Anträgen auf Bewilligung von Yandeshülfen zum Bau von Neben: 
chauffeen. (2) Befanntmadjung, betreffend die am 19. d. Mts. ftatt- 
findende Eröffnung des Reichstags. 

- U. Mbteilung. Dienft: uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 9. Februar 1907, betreffend Ginreihung von Über— 
fichtsfarten bei Anträgen auf Bewilligung von Laudeshülfen zum Ban von 

Nebeuchauſſeen. 

Unter Bezugnahme auf S 2 der Inſtruktion (Anlage A) zur Verordnung vom 26. Mai 
1897, betreffend den Bau von Nebendauffeen, werden die Beteiligten aufgefordert, etwaigen 
Anträgen auf Bewilligung von Landeshülfen zum Bau von Nebenchauffeen allemal außer der 
vorfchriftsmäßigen Überfihtsfarte im Maßſtabe von 1: 25000 noch eine zweite Überfichts— 
farte im Mafitabe von 1: 100000 beizufügen, auf welcher die in dem betreffenden Landes— 
gebiet bereits vorhandenen für die Beurteilung der Vorlage ins Gewicht fallenden Chauffeen 
und Eifenbahnen in verfchiedenen Farben kenntlich gemacht find. 

Sämtliche Überfichtsfarten müſſen zufammenlegbar fein und bürfen fein größeres als 
das gewöhnliche Aktenformat haben. 

Schwerin, den 9. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern, 

G. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 
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(2) Bekauutmachung vom 13. Februar 1907, betreffend die am 19. d. Mts. 
jtattfindende Eröffnung des Reichstags. 

Eine Bekanntmachung des Reichskanzlers vom geitrigen Tage, betreffend die am 19. d. Mies. 
ftattfindende Eröffnung des Neichstags, wird für das hiefige Großherzogtum nachſtehend zur 
allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Schwerin, den 13. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

Befanntmadung. 

Mit Bezugnahme auf die in Nr. 6 des Neichs-Gejegblatts verfündete Kaiferliche Ver: 
ordnung vom 4. d. Mts., durch welche der Reichstag berufen ift, am 19. d. Mts. in Berlin 
zufammenzutreten, wird hierdurch befannt gemacht, daß die Eröffnung des Weichstags an 
diefem Tage um 11 Uhr vormittags im Meißen Saale des hieligen Königlichen Schlofjes 
ftattfinden wird. Zuvor wird ein Gottesdienjt und zwar 

für die Mitglieder ber evangelifchen Kirche 
in ber Schloßkapelle um 10 Uhr, 

für die Mitglieder der fatholifchen Kirche 
in der St. Hedwigsfirhe um 10’/s Uhr 

abgehalten werben. 
Die weiteren Mitteilungen über die Eröffnungsfigung erfolgen im Bureau des Reichstags, 

am Königsplag, am 18. d. Mis. in den Stunden von 9 Uhr morgens bis S Uhr abends 
und am 19. d. Mts. von 9 Uhr vormittags ab. 

In diefem Bureau werden aud) die Zegitimationsfarten für die Eröffnung ausgegeben 
und alle ſonſt erforderlihen Mitteilungen gemacht. 

Zufchauer können zu dem Eröffnungsafte nicht zugelaſſen werden. 

Berlin, den 12. Februar 1907, 

Der Stellvertreter des Reichskanzlers. 
Graf von Poſadowsky. 

IE. Abteilung. 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Ober-Bauinſpeltor Baul Arno 
Möbius hieſelbſt unter Verleihung des Charakters als Baurat zum Mitgliede der General: 
Eifenbahn- Direktion zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 11. Februar 1907. 
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für das 

Großherzogtum Aecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
2 13. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 28. Februar 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Erwerb der Häuslerei Nr. III zu 

MWendiich-Rambow für die Beichaffung von Bahnmwärterwohnungen. 
(2) Bekanntmachung, betreffend die Schiedsmänner zur Abſchätzung 
getöteter ufw. Tiere. (3) Bekanntmachung, betreffend Brieffendungen 
nach und aus Dftafien über Sibirien. 

U. Abteilung. Dienft: uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Befauntmahung vom 15. Februar 1907, betreffend Erwerb der Hänslerei 
Nr. III zu Wendiſch-Rambow für die Beihaffung von Bahnwärterwohnungen. 

Mac Maßgabe des Enteignungsgefeges vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2 iſt auf ben 
Antrag der Großberzoglihen General:Eijenbahn-Direktion für die als notwendig erfannte 
Beihaffung von Bahnmwärterwohnungen zu Wendiſch-Rambow der Erwerb ber Häuslerei 
Nr. III dajelbit in 1843 qm Größe genehmigt worden. 

Die zu erwerbende Häuslerei Nr. ILL liegt nördlich der Eifenbahn von Lübeck nad 
Kleinen bei Bahnitation 55,1. 

Schwerin, den 15. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befauntmachung vom 8. Februar 1907, betreffend die Schiedsmäuner zur 
Abſchätzung getöteter uſw. Tiere. 

as unterzeichnete Miniiterium macht in der Anlage A die Namen der Sciedsmänner 
befannt, die in den einzelnen Mebdizinalbezirfen wegen der auf Grund der Verordnung zur 
Ausführung des Geſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrüdung von Viehſeuchen in der 
Faſſung vom 24. Juni 1885 ftattfindenden Abſchätzungen für Diejenigen Fälle ernannt 
worden find, in’ welchen bie Berufung der Schiedsmänner durch die Ortsobrigfeiten nicht 
erfolgen barf. 

Schwerin, den 8. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

Aulage A. 

Schiedsmänner 

I. für den Bezirk Boizeuburg. 
Kammerherr von Bülow auf Gamin. Gutsverw. von Lüden zu HZahrensdorf. 
Schulze Bantin zu Lüttenmark. |  Hauswirt Grewe zu Niendorf. 
Pächter Cölle zu Warfow. ' Graf von Bafjewig auf Berlin. 
Butsbefiger von Koenemann auf Goldenitz. | Erbpachthofbeſitzer Mauſch zu Horit. 
Ofonomierat Willrath zu Harft. '  Gutsbefiger von Stern auf Tüſchow. 
Graf von Bernjtorff auf Dreilügom. '  Gutsbefiger Sellihopp auf Scharbow. 
Butsbefiger von Laffert auf Dammereez. Butsbefiger von Treuenfels auf Neuhof. 
Yutsbefiger Gabe auf Badekow. Gutspächter Kortüm zu Zülow. 
Kammerherr von Bülow auf Rodenwalde. Gutspäcdter WB. von Arnswaldt zu Toddin. 
Butsbefiger Pentz auf Volzrade. 

I. für den Bezirf Gadebuſch. 

Pächter Tretom zu Parber. Oberforftmeifter von Amsberg zu Rehna- 
Pächter von Blücher zu Parin. Früherer Pächter Levecke zu Grevesmühlen. 
Gutsbefiger Dieſtel-Fedderſen auf Othen— Pächter Hellmann zu Bauhof Gadebuſch. 

ftorf. Gutsbeſitzer Bobjien auf Nanfendorf. 
Früherer Gutsbefiger Kraufe in Lübeck. Pächter Dittmann zu NewSteinbed. 
Butsbefiger VBorbed auf Dönkendorf. |  Oberftleutnant a. D. von Schmarſow auf 
Butsbefiger von Leers auf Vietlübbe. | Bentin. 
Gutsbefiger H. I. Bod auf Gr.-Welzin. | Pächter Nölting zu Gr.-Krankow. 
Graf von Baſſewitz-Behr auf Lügow. Gutsbeſitzer Müller auf Dukow. 
Pächter Haffelmann zu Queftin. Gutſbeſiher Clüver auf Webelsfelde. 
Butsbeiiger Keding auf Gramfomw zu | 

Gr.:Walmftorf. 
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III, für den Bezirf Wismar. 
Butsbefiger Rübke auf Buſchmühlen. 
Gutsbeſitzer von Zepelin auf Clausdorf. 
Gutsbefiger von Reſtorff auf Rofenhagen. 
Pächter Röper zu Möbdentin. 
Butsbefiger Vedoua auf Laafe. 
Ökonom Uhthoff zu Kl.-Woltersdorf. 
Butsbefiger Schröder auf Bogelfang. 
Major von Langen auf Neuhof. 

j 

Gutsbeſitzer Ernſt Robert Staunau 
auf Kl.⸗Strömkendorf. 

Butsbefiger von Reſtorff auf Rafom. 
Butsbeliger Hillmann auf Rambom. 
Butsbefiger Seeler auf Levetzow. 
Okonom Seeler zu Boifchendorf. 
Domänenrat Kaya auf Bibom. 
Erbpachthofbeſitzer Tretow zu Kartlow. 
Oberamtmann Rühmekorf auf Kraſſow. 

IV. für den Bezirk Schwerin. 
Rentner Holt zu Schwerin. 
Butsbefiger von Bülow auf Deffin. 
Pähter Mann zu Hof Stralendorf. 
Butsbeliger Dieftel auf Keez. 
Gutsbefiger von Barner auf Kl. — 
Pächter Speegen zu Rampe. 

Butspähler Schwieger zu Guftävel. 
Okonomierat Schubart zu Gallentin. 
Hutsbefiger von Böhl auf Eramonshagen. 
Okonomierat Schwieger zu Friedrichsruh. 
Graf von Baſſewitz-Behr auf Lügom. 
Pächter Schad zu Groß: Miedemege. 

V. für den Bezirf Ludwigsluſt. 

Gulsbeſitzer von Reftorff auf Werle. | 
Butsbefiger v. Treuenfels auf Möllenbed. 
Pächter Evers zu Bedentin. 
Revierförſter Mühlenbrud zu Spornip. | 

Früherer Pächter Negendand zu Grabow- 
Revierföriter a. D. Hennings zu Lübtheen. 
Nittmeifter a. D von Schulg auf Balow. 

VI. für den Bezirk Pardim. 

Ofonomierat Zarnde zu Reppentin. 
Butsbefiger Penglin auf Dinnies. 
Erbpachthofbeiiger Krüger zu Leppin. 
Yutsbeliger Hegeler auf Neuhof. 
Pächter Pagels zu Welzin. 
Pächter Steinkopff zu Zahren. 
Qutsbeliger Anebufch auf Greven. 
Qutsbefiger Nedel auf Poltnig. 
Ofonomierat Grimm zu Kreien. 
Adminiftrator Rüft zu Karom. 

I 

Schlachthaue-Inſpektor Geitmann in 
Parchim. 

Outsbeſitzer Dehns auf Nutteln zu Meſtlin. 
Okonomierat Kortüm zu Woeten. 
Pächter Kulow zu Darze. 
Pächter Möller zu Schlemmin. 
Gutsbeſitzer Dieker auf Severin. 
Pächter Warnecke zu Sehlſtorf. 
Bauhofpächter Waad zu Dobbertin. 

VII. für den Bezirk Güftrow. 

Butsbefiger Vedoua auf Laafe. 
Dr. Wien zu Friebrichshagen. 
Nevierförfter Jürgens zu Tarnomw. 
Domänenrat Brödermann auf Anegenborf. 
Qutsbefiger Wodarg auf Groß-Grabom. 
Butsbel. von Harder auf Alt: u. Neu-Kätwin. 

Pächter R. Shadow zu Cammin. 
Oberſt von Baſſewitz auf Derfentin. 
Gutsbeſ. von Pleſſen auf Kurzen-Trechow. 
Gutsbeſiter Alerander von Buch auf 

Zapfendorf. 
Gulsbeſitzer Schwartz auf Grünenhagen. 
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Pächter Schnapauff zu Subfin. 
Gutspächter Schlange zu Bülowburg. 
Früherer Pächter Kleber in Arafow. 
Gutsbefiger Stachow auf Hägerfelde. 
Gutsbeſitzer Nittmeifter von Engel auf 

Wamdow. 
Ofonomierat Cordua zu Striesdorf. 

Nr. 13 

j 

| 

| | 
| 
| 

1907. 

Major a. D. von Voß auf Katelbogen. 
Gulspächter Staudinger zu Lübjee. 
Pfarrpächter Kühl zu Lüſſow. 
Pächter Wildfang zu Striggom. 
Schulze Lüth zu Badendief. 
Schulze Prüß zu Bernitt, 

VII. für den Bezirf Roftod. 

Erbpädhter Strömer zu Gölbenip. 
Gutspächter Hahn zu Benlwiſch. 
Pächter Sak zu Noggentin. 
Okonomierat Burmeifter zu 

Bollagen. 
Pächter Strad zu Nier. 
Pächter Albrecht zu Garlemip. 
Rentner H. Schomann in Noftod. 
Pächter Baller zu Kl.Bölkow. 
Schulze Harder zu Klingendorf. 
Erbpadhthofbefiger Kluth zu Hütten. 
Pächter Sellihopp zu Hof Satom. 

Vorder: 

| 
| 

Schulze Winter zu Sandhagen. 
Forſtmeiſter Freiherr von Brandenftein 

zu Doberan. 
Pächter Koch zu Bröbberom. 
Hutöbeliger Albredt » Collmann auf 

Freudenberg. 
Nentner W. Garls zu Doberan. 
Oberamtmann Brumme auf Ziejendorf. 
Pächter Kluge zu Lambrechtshagen. 
Gutsbeſitzer Schröder auf Groß: Siemen. 
Nentner Auguft Keding zu Roſtock. 

IX. für den Bezirf Gnoien. 

Butsbefiger von Kardorff auf Granzow. 
Pächter Krüger zu Schulenberg. 
Gutsbeſitzer Schod auf Staffom. 
Gutspächter C. Siemſſen zu Nütichom. 
Gutsbeſitzer Bockhahn auf Gr.Nieköhr. 
Gutsbeſitzer Blohm auf Viecheln. 
Gutsbeſitzer von Bülow auf Bäbelitz. 
Okonom Hillmann zu Hohen-Gubkow. 
Gulsbeſitzer Ch. Melms auf Wöopkendorf. 
Rittmeiſter a. D. von Schack auf Nuſtrow. 
Gutsbeſitzer Lübbe auf Kl. Lunow. 

Kammerherr Graf von Baſſewitz auf 
Lühburg. 

Pächter Stever zu Woltow. 
Butsbefiger von Prollius auf Stubbendorf. 
Baller zu Alt-Steinhorft. 
Sraf von Bafjewig auf Weflelitorf. 
Gutspächter Hoffmann zu Kämmerich. 

Graf David von Baljewig auf Bark— 
vieren zu Zarnewanz. 

Gutsbeſitzer Edzardi auf Neu:Nieföhr. 
Pächter Duve zu Dargun, Neubauhof. 

X. für den Bezirk Maldin. 

Gütspächter Simonis zu Neu-anitorf. 
Pächter Dahlmann zu Hof Küſſerow. 
Gutspächt. Wandſchneider zu Ehriftinenhof. 
Butsbefiger von Blücher auf Jürgenſtorf. 
Bursbeiiger Krey auf Mongerfin. 
Butsbefiger Lemke auf Paſſentin. 

Gutspädter Hans Sellihopp zu Langwip. 
Nentner Hoh zu Teterom. 
Gutsbefiger von Müller auf Kl.-Lukow. 
Sutspähter von Malkahn zu Chemnig. 
Gutsbefiger Wend auf Gr.-Vielen. 
Ofonomierat Bobfien zu Hof Wagun. 
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Senator Maerder zu Penzlin. \  Gutspädter Sellſchopp zu Lupendorf. 
Ölonomierat Kruſe zu Tenze. |  ©utsbefiger Carl von Blüder auf 
Graf von Baſſewitz auf Burg Schlitz. Rofenow. * 
Okonomierat Zachau zu Scharpzow. Gutsbefiger Dr. Griſebach auf Rethwiſch. 
Kammerberr Graf von Schlieffen auf Qutsbefiger von Schroeder auf Alein- 

Schwandt. Lukow. 
Gutsbeſitzer Heldt auf Klein-Roge. Gutsbeſitzer von Levetz ow auf Lelkendorf. 
Gutsbeſiher Hoehne auf Groß-Lukow. 

XI. für den Bezirk Waren. 
Butsbefiger von Flotow auf Altenhof. Qutsbefiger von Ferber auf Karbom. 
Butsbefiger Baron le Fort auf Boek. Gutsbefiger von Flotow auf MWalow. 
Butsbefiger von Ferber auf Priborn. Rentier Kähler zu Waren. 
Freiherr von Malkan auf Molgom. Qutsbefiger Nedel zu Sparom. 
Okonomierat Zidermann zu Hungerftorf. Pächter Burchard zu Roez. 
Pächter C. Hoppenrath zu Neu-Schlön. Kammerherr von Flotom auf Kogel. 
Qutsbefiger von Lüden auf Maflom. 

(3) Bekanntmachung vom 15. Februar 1907, betreffend Brieffendungen nad) und 
aus DOftafien über Sibirien. 

er Weg über Sibirien ift von jegt ab wieder für Brieffendungen nad) und aus Dftafien 
benugbar. Tie Beförderung über Sibirien findet vorläufig mit den zweimal wöchentlich 
zwiihen Mostau und Wladiwoſtok verfehrenden Erpreßzügen jtatt und ift auf diejenigen 
gewöhnlichen und eingefchriebenen Briefe und Poſtkarten befchränft, für die ber Leitweg 
über Sibirien durch einen Vermerk des Abjenders in der Auffchrift vorgefchrieben ift. 

Schwerin, den 15. Februar 1907. 

Raiferliche Ober-Poſtdirektion. 
Dehn. 

IL. Abteilung. 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Maurermeifter Adolph Eggert 
in Wismar den Titel als Hofmaurermeifter zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 7. Februar 1907. 

2) In die Kommiffion für die theoretiiche Prüfung der Feldmeſſer ift als fünftes Mit- 
gied der Kammer:ngenieur Timm hiejelbft berufen worden. 

Schwerin, den 9. Februar 1907. 

— 17 
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3) Der Aftuar Ernft Harms zu Klütz ift zum Standesbeamten und der Nentmeifter 
Hermann Roſe bafelbjt zum Stellvertreter des Standesbeamten für ben Standesamtsbezirt 
Klüg beftellt worden. 

Schwerin, den 11. Februar 1907. 

4) Der Referendar Paul Gehrke aus Rethwiſch hat die zweite juriftiiche Prüfung vor 
dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 13 Februar 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Arbeiter Wilhelm Kröplin zu 
Gramonshagen die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 15. Februar 1907. 

(6) An Stelle des verjtorbenen Oberlanddroit Bald zu Güſtrow ift der Droft von 
Lehiten zu Hagenow zum Landesherrlichen Kommiſſar und Vorfigenden der Spezial-Kommiſſion 
zur Beſchaffung der Landlieferungen im Kriege Allerhöchit beftellt worden. 

Zu ftändijchen Mitgliedern diefer Kommilfion find auf dem legten allgemeinen Zandtage 
der Gutsbefiger Hillmann auf Zülow und der Bürgermeifter Hofrat Dr. Burmeifter zu 
Boizenburg für die nädjften 6 Jahre 1907 bis 1912 wieder ermählt und in folder Eigen: 
ſchaft Landesherrlich bejtätigt worden. 

Schwerin, den 15. Februar 1907. 

(7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Baumeijler in der Großherzoglichen 
Eifenbahn- Verwaltung Rihard Dahſe zum Vorſteher der Eifenbahn-Bau-nipeftion V zu 
Wismar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 18. Februar 1907. 

(8) Dem medlenburg : ftreligichen Staatsangehörigen Gutsbeſitzer Otto Ahlers auf 
Alt-Poorftorf Amts Bukow, ift die mecklenburg⸗ ſchwerinſche Staatsangehörigfeit verliehen worden. 

Schwerin, den 19. Februar 1907. 

9 Dem Kandidaten der Medizin Horit Straßner aus Magdeburg ift, nachdem derſelbe 
am 16. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs: Kommiljion zu Roftod beftanden 
und den Beflimmungen über das praftifche jahr mit dem 31. v. M. entſprochen hat, bie 
Approbation als Arzt mit ber Geltung vom leptbezeichneten Tage ab für das Gebiet bes 
Deutſchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 19. Februar 1907, 

(10) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben ber Gejchäftsführerin Augufte 
Riedhoff zu Doberan die filberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 20. Februar 1907. 



Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 14. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 4. März 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Ergänzung des Verzeichniffes der ange: 

förten im Privatbeſitze befindlichen Hengſte. (2) Belanntmadung, 
betreffend die diesjährige Verteilung von Preifen für die in das Geftüt- 
buch für edle Pferde eingetragenen Zuchtituten ſowie die Gewährung 
von Beihülfen zur Förderung des genofienfchaftlichen Antaufs von 
Mutterftuten. (3) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen an 
das Militär zu vergütenden Durchichnittspreife von Naturalien für den 
Monat Februar 1907. 

U. Abteilung. Dienft: ufm. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Bekanntmahung vom 19. Februar 1907, betrefiend Ergänzung des Ber- 

zeichniſſes der angeförten im Privatbefige befindlihen Heugſte. 

as Verzeichnis derjenigen im Privatbefige befindlichen Hengite, welche bei der vorjährigen 
orbentlihen Hengſtkörung nad) Maßgabe der Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Be: 
förderung der Landes: Pferdezucht angekört worden find, wird infolge von Nachkörungen, wie 
folgt ergänzt. 

Schwerin, den 19. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 



50 

Laufende Nummer 

Nr. 14. 1907. 

Derzeihnis der von der Kommiſſion für die Landespferdezudt 

im Privatbeit 

Name, Stand, 

| Wohnort und Roftftation 

bes Beligers 

| 

| 

N 
N 

| 

| 
Name des Hengites 

Geburtsjahr 

Farbe und Abzeichen 

Graf von Baſſewitz, 
Gutsbeſitzer, 
Burg Schlitz 

bei Hohen⸗Demzin 

C. R. Keding, Gutsbeſitzer, 
Gr. Walmſtorf 

bei Grevesmũhlen 

C. Bobſien, 
Butsbefiger, 

Rankendorf bei Daſſow 

Sally Burchard, 
Pferdehändler, 
Neubukow 

Graf von Baſſewitz, 
Gutsbeſitzer, 
Prebberede 

bei Gr. Wüſtenfelde. 

Mastoc d’Awans 
(Kaltblut) 

Nepomud 
(Halbblut) 

Martin 
(Halbblut) 

Finanzrat 
(Kaltblut) 

Sans Peur de La 
Louviere 

(Kaltblut) 

A, Bis auf 

(Vierjährige und ältere Hengite. — 

‚1902 Rotihimmel, rechte Hinterfeſſel weis 

B. für die 

($ 45 der Verordnung 

1904 Fuchs, Stern, El. Schnibb, reöir 

Hinterfuß weiß, Meine jcwar 

Flecke auf dem Körper. 

1904 Braun, längliher Stern, Schnibt 

1903 Rotbraun, kl. Stern, beide Vorder 
und rechte Hinterfeilel mis 
linfe Hinterfeifel inwendig weis 

1904 Fuchs, Stiefelhaar, Bläſſe, Schnibt 
ſchwarzer Fleck lints am Naler 
bein, helle Mähne und Schmei, 
Vorderbeine 
beide Hinterfefjel weiß. 

unten hellgefärtt, 
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bei der Nahkörung im Februar 1907 angekörten, 

beindliben Bengite. 

Größe 

a. Abftammun | | 
Bandmaß | goterland Standort 

b. | —— des Hengſtes 
Stockmaß väterlicherſeits | mütterlicherfeits 

cm | 

Weiteres. 
S 46 der Verordnung vom 16. Januar 1895.) 

a. 184 v. Vaillant Nr. 8956 a. d. Plume Nr. 19805 Belgien | Burg Schlig 

b. 166 Societt: „Le Cheval de Trait Belge“ | 

| 
Deckzeit 1907. 
vom 16, Januar 1895.) 

a. 173 v. Nepal a.d. Kiandri (Hannv. Geſtb.)y). Hannover Gr. MWalmftorf 
b. 164 Kingow u. d. Garbe v. Gaſtow⸗ 

ı Hogarth: N. Norfolf: Zampa= 
ı Farmer » right » Brunsmider 

a. 176 v. Martin v. Siegfried (Pr. B.) und Oſtfriesland Rankendorf 
h. 165 Ditfriefifcher Stute 

a. 180 v. Ahorn Nr. 1134 a. d. Optima Nr. 29023 Schleswig Braunsberg 

b. 168 des Geftütbuches des Verbandes der Schleswigichen bei Zehna 
Pferbezuchtvereine 

“. 180 v. Reve d’Or Rr.7406 a. d. Bertine de Eout y Taut‘ Belgien Prebberede 
bh. 166 Nr. 26967. 

- "Societe: „Le Cheval de Trait Belge“ 

18* 
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(2) Bekanntmachung vom 19. Februar 1907, betreffend die diesjährige Verteilung 

von Preifen für die in das Geftürbucd für edle Pferde eingetragenen Zuchtſtuten 
fowie die Gewährung von Beihülfen zur Förderung des geuofjenshaftlihen 

Anfanfs von Mutterſtuten. 

Für die diesjährige Verteilung von Preiſen an die Beſitzer von Zuchtſtuten, welche in das 
Geſtütbuch für edle Pferde im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin eingetragen ſind, ſowie 
für die Gewährung von Beihülfen zur Förderung des genoſſenſchaftlichen Ankaufs von Mutter⸗ 
jtuten (vergl. $S 32 und 39 der landesherrlihen Verordnung zur Beförderung der Landes: 
pferdezuht vom 16. Januar 1895 in ber Fallung der Abänderungsverordnung vom 
30. März 1906 — NRegierungs-Blatt Nr. 18 —) hat das unterzeichnete Minifterium auf 
den Antrag der Kommilfion für die Landespferdezucht den nachſtehend abgedrudten Plan 
genehmigt. 

Schwerin, den 19. Februar 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

Plan 
für die im Monat Juni 1907 von der Kommiffion für die Kandespferdezucht vor- 
zunehmenden Preisverteilungen für die in das Geftütbuch eingetragenen Stuten. 

Anzahl der eventl. zur Verteilung 
Lfd. Nr. ’ \ S e 

fommenden reife. je ER 

1 se 

1. BR a 300 1500 

2. DI RE u: 100 2000 
3. it 5 ee | 50 3500 

Summe 7000 |! 

Anmerkung: Von der als Preife zur Verfügung ftehenden Summe von 10000 Marf 
find 3000 Mark mit Bezug auf $ 39 bes Neuabbruds der Berordnung zur Beförderung ber 
Zandespferbezucht vom 16. Januar 1895 (Negierungs-Blatt Nr. 18, 1906) zur Förderung 
des genofjenjchaftlihen Ankaufs von Mutterftuten, melde dem AZuchtziel des Geftütbuchs 
entiprechen und auch font in jeder Weife zuchttauglich erfcheinen, als Beihülfen an Genofjen: 
ſchaften und Vereinigungen fleiner Züchter referviert. Die Beihülfe ift für den einzelnen 
Fall bis zur Höhe von 300 Mark zu gewähren. 

Die Gewährung einer Beihülfe darf nur erfolgen, nachdem die angefaufte Stute der 
Kommiffion vorgeführt. worden ift. Die Vorführung hat nach vorgängiger fchriftlicher An— 
meldung bei dem Kommiflionsvorfigenden in einem ber für die Zwecke bes Abfchnitts II 
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(Eintragung in das Geſtütbuch) oder bes Abfchnitts IV (Hengitförung) der Verordnung zur 
Beförderung der Landespferdezucht ftattfindenden Termine zu geſchehen. Die fchriftliche An- 
meldung bei dem Kommilfionsvorfigenden zur Vorführung folder Stuten zu den genannten 
Terminen hat im Jahre 1907 bis zum 25. Mai bezw. 25. September zu erfolgen. 

Liegen Anmeldungen von Genofjenihaften und Vereinigungen fleiner Züchter auf 
Gewährung von Beihülfen nicht vor, fo werden biefe 3000 Mark zum Ankaufe von Zuchtituten 
EIERN bezw. als Prämien von der Kommilfion für die Landespferbezucht verwendet 
werden. \ 

Redefin, den 16, Februar 1907. 

Kommiffion für die Landespferdezudt. 

Fehr. von Stenglin. 

(3) Befauntmahung vom 2. März 1907, betreffend die für Leifiungen au 

das Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 

Februar 1907. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
ju vergütenden Durchſchnitispreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt Nr. 13) durch den hiefigen Magiſtrat 

für den Monat Februar 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weien . 17 Mark 92 Pfg., 
2 ⸗ Roggen . 16 50» 
3) ⸗ ⸗ Serfe . . 16 .: 69 ⸗ 

4) = . Safer . . 16 =» Tl» 
5) — Erbſen — 86 ⸗ — ⸗ 

6) = Stroh . . 4 »: 16 » 
7) ⸗ Su .. 436 5 
8) ein Raummeter Buhenhl; 10 =: — ⸗ 
9) = ⸗ Tannenhoiz 10 — ⸗- 

10) 1000 Soden Torf . . . 5 = P 

Der gemäß 5 9 Ziffer 3 bes Neichsgefeges vom 24. Mai 1898 nah dem Durdfcnitt 
der höchſten Tagespreife des Monats Februar 1907 berechnete und mit einem Auffchlage von 
fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat März d. J. an Truppenteile auf 
dem Marfche ufw. gelieferte Furage betrögt — einſchließlich diefes Aufſchlags — für 

100 Kilogramm Hafer . 17 Mark 81 Pfg., 
⸗ ⸗ Stroh. 4 » 62 «, 
⸗ Su. . 4 ⸗ 8 ⸗ 

Schwerin, den 2. März 1907. 

Großherzoglich Mecdlenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 
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II. Abteilung. 
— ——— — 

() Der Referendar Hans Lanſemann aus Wismar hat die zweite juriſtiſche Prüfung 
vor dem Prüfungsſenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock mit Auszeichnung beſtanden. 

Schwerin, den 20. Februar 1907. 

(2) Nach erfolgtem Ableben des bisherigen Vorſitzenden der Landeskommiſſion für Boden— 
meliorationen, Ober:Landdroften a. D. Bald zu Güftrom, und nahdem dem Minifterialrat 
Bidermann hieſelbſt die erbetene Entlaffung aus der Stellung bes ftellvertretenden Kommiſſions— 
vorfigenden erteilt worden ift, haben Seine Königlihe Hoheit der Großherzog den Geheimen 
Regierungsrat Peters bhiefelbft zum Worfigenden und den Amtmann Freiherrn von 
Meerheimb hiefelbft zum ftellvertretenden Vorfigenden der bezeichneten Kommiſſion zu 
ernennen geruht. 

Schwerin, den 21. Februar 1907. 

(3) Dem Kandidaten der Medizin Walther Frieboes aus Gotha ift, nachdem derfelbe 
am 6. Februar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſſon zu Roftod beitanden 
und den Beflimmungen über das praftiihe Jahr mit dem 7. d. M. entiproden hat, bie 
Approbation ald Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das Gebiet des 
Deutihen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 21. Februar 1907. 

4) Dem Kandidaten der Medizin Paul Zenfer aus Magdeburg iſt, nachdem berjelbe 
am 31. Januar 1906 bie ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock beftanden 
und den Bejtimmungen über das praftiihe Jahr mit dem 12. d. M. entiproden hat, die 
Approbation als Arzt mit der Geltung vom leptbezeichneten Tage ab für das Gebiet des 
Deutſchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 21. Februar 1907. 

(6) Der Hülfsprediger und Rektor Jahr in Brüel ift am Sonntag Invokavit, den 
17. d. Mis., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paftor in Cramon erwählt und 
fofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 21. Februar 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit ter Großherzog haben dem Boftaffiftenten Hugo Scheuer: 
mann nad beitandener Telegraphenfefretärprüfung den Titel Telegraphenfefretär mit Wirkung 
vm 15. Januar d. %. ab zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 26. Februar 1907. 
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) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Ober: Poftaffiftenten Friedrich 
Möller nad) beftandener Telegraphenfetretärprüfung den Titel Telegraphenfefretär mit Wirkung 
vom 13. d. M. ab zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 26. Februar 1907. 

8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Ober-Boftaffiitenten Ernft Eichler 
nach bejtandener Poftiefretärprüfung den Titel Poſiſekretär mit Wirkung vom 13. d. M. 
ab zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 26. Februar 1907. 

9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberfontrolleur Emil Puttfarken, 
z. Zt. in Hamburg, die nachgefuchte Entlaffung aus dem Dienft der Großherzoglichen 
Steuer: und Zollverwaltung in Gnaden zu gewähren gerubt. 

Schwerin, den 28. Februar 1907. 

(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hauptamtsaffifienten Guftav 
Rubach, z. Zt. in Lübeck, die nachgeſuchte Entlafjung aus dem Dienft der Großherzoglichen 
Steuer: und Zollverwaltung in Gnaden zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 28. Februar 1907. 

11) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Steuerfupernumerar Hans Voß, 
z. Zt. in Lübeck, zum Affiitenten in der Großherzoglichen Steuer: und Zollverwaltung zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. März 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gutsjäger Heinrich Millahn 
in Federow den Charakter als Gutsförfter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Mär; 1907. 

(13) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben der Hebamme Chriftine Quandt 
geb. Schlünz zu Hagenow die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. März 1907. 

= In Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtatt⸗ 
gefunden: 

Es ſind befördert: 

Der Vizewachtmeiſter im Landwehrbezirk Danzig von Neden zum Leutnant der Reſerve 
des 2. Medlenburgifchen Dragoner: Regiments Nr. 18, 

ber Vizewachtmeiſter im Landwehrbezirt II Hamburg Heß zum Leutnant ber Reſerve 
des Medlenburgiihen Feldartillerie-Regiments Nr. 60 und 

der Affiftenzargt der Nejerve im Landwehrbezirt Wismar Dr. Bätke zum Oberarzt. 
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Es jind fommanbdiert: 

Der Oberleutnant im Mecklenburgiſchen Grenadier:Hegiment Nr. 89 von Dergen 
als nfpektionsoffizier zur Kriegsihule in Potsdam und 

der Oberleutnant im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 von Maltzan 
Ssreiherr zu Wartenberg und Benzlin als Reitlehrer zur Haupt-Hadettenanjtalt. 

Es find verjegt: 

Der Leutnant im Medlenburgiichen Jäger-Bataillon Nr. 14 Neander in das 
Schleswig: Holfteinfhe Dragoner-Hegiment Nr. 13, 

der Leutnant, in der Mafchinengewehr- Abteilung Nr. 9 von den Brinden in das 
Mecklenburgiſche Jäger-Bataillon Nr. 14 und 

der Hauptmann im Generaljtabe des I. Armeeforps Hoffmann von Waldau als 
Nittmeifter und Esfadrondhef in das 2. Medlenburgifhe Dragoner-Regiment Nr. 18. 

Der Major und Wataillonsfommandeur im nfanterie - Regiment Graf Kirchbach 
(1. Niederſchleſiſchen) Nr. 46 von der Lühe ift mit der gejeplihen PBenfion zur Dispofition 
geftellt und zum Kommandeur des Landwehrbezirts Waren ernannt. 

Der Rittmeiſter und Esfadrondef im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner:Regiment Nr. 18 
Freiherr von Stolgenberg iſt zum perjönlihen Adjutanten des Prinzen Friedrich Leopold 
von Preußen, Königlide Hoheit, ernannt. 

Der Oberftleutnant 3. D. Floerke ijt mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform 
des Medlenburgiihen Füfilier-Hegiments Nr. 90 von der Stellung als Kommandeur des 
Landwehrbezirtd Waren enthoben. 

Der Abſchied ift bewilligt: 

Dem Oberleutnant der Landwehr:nfanterie 2. Aufgebots im Yandwehrbezirt Wismar 
von Koppelomw und 

dem Hauptmann der Landwehr-Jäger 1. Aufgebots in demjelben Landwehrbezirf 
Heidemann, legterem mit der Erlaubnis zum Tragen feiner bisherigen Uniform. 

Schwerin, den 1. März 1907. 

(15) Nachdem der bisherige Miteigentümer des Lehngutes Holz-Lübchin Amts Gnoien, der Guts- 
befiger Detlof von Dergen auf Holz-Lübchin infolge Vereinbarung mit feinem bisherigen 
Mitbefiger das ausichlieglihe Eigentum diefes Gutes erworben hat, ijt er jept als alleiniger 
Lehnsbefiger von Holz-Lübchin anerkannt worden. 

Schwerin, den 23. Februar 1907. 



Negierungs-Blatt 
Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilnge. 
AR 15. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 5. März 1907. 

Iuhalt, 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb zur Erweiterung der 
Werkitattgleife auf dem Zentralbahnhofe in Roftod. (2) Belanntmachung, 
betreffend die Einreichung der Sympfüberfichten für das jahr 1906. 
(3) Belanntmachung, betreffend Ausbruch der Rotzkrankheit in Züſow, 
Amts Warin. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
— — EEE 

(1) Bekanntmachnuug vom 27. Februar 1907, betreffend Geläudeerwerb zur Er- 
weiternug der Werkftattgleife auf dem Zentralbahuhofe in Moftod. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglihen GeneralsEifenbahn: Direktion für die als notwendig erkannte Er: 
mweiterung der Werfitattgleiie auf dem Zentralbahnhofe in Roftod der Erwerb von rund 

6905 qm aus Kämmerei-Gebiet, 
3309 qm aus dem Gebiete der Armenordnung und 
7236 qm aus dem Gebiete der St. Marienfirhe zu Roftod 

genehmigt worden. 
Die zu ermwerbenden Flähen liegen im Anſchluß an den Bahnhof, der Maſchinen⸗ 

werfjtatt auf dem Zentralbahnhofe Roftod gegenüber. 
Schwerin, den 27. Februar 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 1. März 1907, betreffend die Ginreihung der Jmpf. 

überfihten für das Jahr 1906. 

Die Ortsobrigfeiten werden darauf aufmerfjam gemacht, daß die Überfichten über das Er- 
gebnis der Jmpfungen und Wiederimpfungen im Ralenderjahre 1906 nad $ 13 ber er: 
ordnung vom 20 Dezember 1899 zur Ausführung des Reichsimpfgeſetzes bis zum 1. April d. J. 
dem unterzeichneten Miniſterium vorzulegen ſind. 

Schwerin, den 1. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfelb. 

(3) Befanntmahnung vom 2. März 1907, betreffend Ausbruch der Rotzkrankheit 

in Züfow, Amts Warin. 

Km Domanialdorf Züjow, Amts Warin, ift auf der Hufe VI unter den Pferden die Rop- 
franfheit ausgebrochen. 

Schwerin, den 2. März 1907. 

II. Abteilung. 

(1) Nach Verleihung 
des Königlich Preußiſchen Noten Ablerordens 2. Klaſſe mit Eichenlaub an ben Ober: 

regierungsrat a. D. von Dergen auf Remlin, 
der 4. Klaſſe desjelben Ordens an den Gutsbefiger Dr. Tuft auf Bafıhorft, 
des in Preußifchen Allgemeinen Ehrenzeichens an ben Oberpoftidaffner Köpke 

zu Noftod, 
des Kaiſerlich Ruffifchen St. Annenorbens 1. Klaſſe an den Oberhofmarjchall und 

Oberfammerherrn von VBietinghoff, 
der 2. Klaſſe deſſelben Orbens an den Kabinettsrat von Wickede und den Kammer: 

bern von Engel jowie 
bes Kaiſerlich Ruffiihen St. Stanislausordens 1. Klaſſe an ben Hofmarſchall 

Graf von Hahn und den PVizeoberhofmeifter von Koeckritz 
haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung biefer Orbens+ 
zeichen zu erteilen gerubt. 

Schwerin, den 1. März 1907. 

— — — 

Mit dieſer Nr. 15 wird ausgegeben: Nr. 9 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 



Negierungs- Blatt 
Großherzogtum Merklenburg- Schwerin, 

L teilung. 

II. Abteilung. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 16. Mir, 1907. . 

Amtliche Beilage. 
M 16, 

Sahrgang 1907. 

Inhalt. 
(1) Bekanntmachung, betreffend die freie Hülfskrankenkaſſe (E. H.) zu 
Gnoien. (2) Belanntmachung, betreffend das Nichtbeftchen einer Ver— 
pflihtung zur Anzeige vom Ausbruch der Faulbrut unter den Bienen 
außerhalb Medlenburgs. (3) Bekanntmachung, betreffend Befegung von 
Dberlehrerjtellen bei den Bildungsanftalten der Kaiferlichen Marine, 
(4) Bekanntmachung, betreffend die Aufbringung der Koſten der Fidei— 
fommißbehörde für das Jahr 1907. (5) Bekanntmachung, betreffend 
Verjendung von Paketen während der Dfterzeit. 
Dienſt- uſw. Nachrichten. 

(1) Bekauntmachung vom 1. März 1907, betreffend die freie Hülfskrankenkaſſe (E.H.) 

zu Gnoien. 

Auf Grund des $ 75a Abſatz 4 bes Krankenverficherungsgeleges in der Faſſung ber Novelle 
vom 25. Mai 1903 (Reichs-Gefegblatt S. 233) ift ber freien Hülfskrankenkaſſe (E. H.) zu 
Gnoien nad vorgängiger Statutenänderung von neuem die Bejcheinigung erteilt worben, daß 
fie vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes den Anforderungen bes $ 75 bes Kranken⸗ 
verficherungsgefeges genügt. 

Schwerin, den 1. März 1907. 

Großherzoglic Meclenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 
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(2) Bekanntmachung vom 1. März 1907, betreffend das Nichtbeſtehen einer 

Berpflichtung zur Anzeige vom Ansbrud der Faulbrut unter den Bienen aufer- 
bald Medlenburgs. 

Unter Bezug auf $ 15a Abjag 2 ber Verordnung betreffend bie Abwehr und Unterbrüdung 
der Faulbrut in der Faſſung vom 21. Juni 1897 (Regierungs-Blatt 1897 Nr. 24) macht 
das unterzeichnete Minifterium hierdurch befaunt, dag außer in den Großberzogtümern 
Medlenburg- Schwerin und Medlenburg-Strelig eine allgemeine gefegliche Pflicht zur Anzeige 
vom Ausbruh der Faulbrut nicht befteht. 

Schwerin, den 1. März) 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

(3) Bekauntmachuug vom 2. März 1907, betreffend Beſetzung von Oberlehrer⸗ 
ftellen bei den Bildungsanftalten der Kaiferlihen Marine. 

Um bei ben Bildungsanftalten der Kaiſerlichen Marine (DMarinefchule zur Zeit in Kiel, ipäter 
in Flensburg, und Dedoffizierfhule in Wilhelmshaven) freimerdende Oberlehreritellen (für 
Franzöſiſch, Englifh, Italieniih, Spanish, Ruffiih, Mathematik, Chemie und Phyſik) jederzeit 
ohne Aufenthalt befegen zu fönnen, ift e& für Die Marineverwaltung erwünſcht, laufende 
Bemwerberliften zu führen. 

Solche Lehrer, welche Luft haben, in den nädjiten Jahren in den Marinelehrdienſt über: 
zutreten, haben ihre Abſicht dem Staatsfekretär des Reichsmarineamts fundzugeben und von 
diefem die Zufendung einer Zufammenftellung der Grundfäge für die Anftellung der Marine 
oberlehrer zu erbitten. 

Schieerin, den 2. Mär; 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Unterrichtsangelegenheiten. 

Langfeld. 

(4) Bekanutmachung vom 4. März 1907, betreffend die Aufbringung der Koften 

der Fideifommißbehörde für das Jahr 1907. 

Bur Beitreitung der Koften der Großberzoglichen Fideilommißbehörde für das Jahr 1907 
wird die Aufbringung von acht Marf für jede Hufe derjenigen Fideikommißgüter erforderlich, 
welche der Nufficht derſelben unterworfen find. 

Unter Bezugnahme auf $ 18 der Verordnung vom 16. Juni 1842 fordern wir jämtliche 
Befiger diefer Fideikommißgüter hierdurch auf, diefe Einzahlung bis zum 1. April d. J. in 
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Roftod an den Sekretär Babe zu leiften, welcher zur Entgegennahme und zur Quittungs- 
erteilung beauftragt ift. 

Roftod, den 4. März 1907. 

Großherzogliche Fideifommißbehörbe. 
9. Altvater. U. von Dergen. MW. Freiherr von Maltzan. 

Graf von Schwerin. %. von Stralendorff. 

(5) Bekanntmachnug vom 10. März 1907, betreffend Berfendung von Paketen 
während der Ofterzeit. * 

Die Vereinigung mehrerer Pakete zu einer Poftpaketadrefie ift für die Zeit vom 24. bis 
einſchließlich 31. März im inneren deutfchen Verkehr nicht geftattet. Auch für den Auslands» 
verkehr empfiehlt es ſich im Intereſſe des Publitums, während biefer Zeit zu jedem Pakete 
befondere Begleitpapiere auszufertigen. 

Schwerin, den 10. März 1907. 

Raiferliche Ober-Poftdirektion. 
Dehn. 

II. Abteilung. 
— — — 

() Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben zu verleihen geruht: 
das Medlenburgifhe Militär-Verdienſtkreuz II. Klaffe: 

dem Leutnant Ernfi Reith, dem Wachtmeifter Friedbrih Wolffram, dem Vize 
mwachtmeifter Wilhelm Schulg, ben Sergeanten Heinrih Wehr und Heinrich Stoll 
in der Schutztruppe für Südmeftafrifa, jowie dem Hauptmann Guſtav Fabricius in der 
Schugtruppe für Kamerun; 

das Medlenburgifhe Militär-Verdienſtkreuz II. Klaſſe am 
roten Bande: 

dem Zahlmeifter Otto Bielefeldt, dem Magazinauffeher Friedrih Hinrichs, 
dem Lofomotivführer Gefreiien der Landwehr I. Aufgebots Wilhelm Barnelom in ber 
Schugtruppe für Sübmeftafrifa und dem Unterzahlmeifter Auguſt Schepler in ber Schup- 
iruppe für Deutſch⸗Oſtafrika. 

Schwerin, den 3. Mär, 1907. 

2) Der Referendar Dr. Reinhold Lobe danz aus Schwerin hat die zweite juriftifche 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Oberlanbesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, ben 4. März 1907. 
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0) Der Bureauaffiftent am Univerfitätsfranfenhaus zu Roftot Paul Brüdigam ift auf 
feinen Antrag aus feinem Amt und dem landesherrlichen Dienft entlafien worden. 

Schwerin, den 4. März 1907, 

4) Mad dem Ableben des Kammerherrn Auguft von Pleſſen auf Damshagen ift ber 
bisherige Miteigentümer Hans John von Pleſſen auf Damshagen als alleiniger Lehns⸗ 
befiger von Damshagen c. p. Nedderhagen und Pohnſtorf Amts Grevesmühlen anerkannt worden. 

Schwerin, den 6. März 1907. 

(6) Dem Kandidaten ber Mebizin Arthur Zehden aus Berlin ift, nachdem berfelbe 
am 14. Januar 1906 bie ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Stommiffion zu Roftod beftanden 
und den Beitimmungen über bas praftiiche Jahr mit dem 28. v. M. entfprocdhen bat, bie 
Approbation als Arzt mit der Geltung vom leßtbezeichneten Tage ab für das Gebiet bes 
Deutihen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 6. März 1907. 

(6) Dem Kandidaten der Medizin Karl Vogt aus Hirfchberg ift, nachdem berfelbe am 
16. Juli 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungsfommiffion zu Roſtock beftanden und 
den Beitimmungen über das praftiiche Jahr mit dem 28. v. M. inſoweit entiprochen hat, 
als er von der Ableiftung defjelben nicht dispenfiert worden ift, die Approbation als Arzt 
mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das Gebiet des Deutichen Reichs erteilt. 

Schwerin, ben 6. Mär; 1907. 

(7) Dem Kandidaten der Medizin Alfred Herrnberg aus Allenftein ift, nachdem ber: 
jelbe am 10. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungsfommiffion zu Roftod 
beitanden und den Beitimmungen über das praftiiche Jahr mit dem 28. v. M. entſprochen 
bat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutichen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 7. März 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Schneidermeifter Rüßbüldt zu 
Sternberg die Verbienftmebaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 8. März 1907. 

9) Der Referendar Ernft Facklam aus Gr.-Trebbow hat bie zweite juriftiiche Prüfung 
vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 11. März 1907. " 

(10) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben dem Kommiffionsrat Theodor 
Schneider zu Roftod den Charakter als Geheimer Kommiffionsrat zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 16. März 1907. 

— zn _ — 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
A. 17. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 25. März 1907. 

Inhalt. 
L Mbteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Stadtfeldmart 

Stavenhagen. (2) Belanntmachung, betreffend die Statiftif der Taub- 
ftummen. (3) Bekanntmachung, betreffend Aufhebung von Markt: 
bejchränfungen. (4) Befanntmachung, betreffend die zum 1. Auguft 1907 
zurüdzuzahlenden Schuldverjchreibungen der Medlenburgifchen Anleihe 
vom Sabre 1843. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
mn 

(1) Befauntmachnug vom 18, März 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 
Stadtfeldmarf Stavenhagen. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1, Abfag 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eifenbahn-Direftion für die als notwendig erfannte 
Erweiterung bes Bahnhofes Stavenhagen der Erwerb von rund 41 a 36 qm aus Privat: 
grundftücden der Stadtfeldmarf Stavenhagen genehmigt worden. 

Die zu ermerbenden Flächen liegen zwiichen den Stationen 166,7—167,1 und 
167,6—167,7 der Bahn von Lübeck nach Straßburg und zwar 28 a 05 qm weſtlich und 
13 a 33 qm öftlic des Bahnhofes Stavenhagen. 

Schwerin, den 18. Mär; 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befauntmachung vom 18. März 1907, betreffend die Statiftif der Taubftunmen. 

Unter Hinweis auf die Verordnung vom 22. September 1902, betreffend die Veranftaltung 
einer fortlaufenden Statijtif der Taubftummen, (Regierungs-Blatt 1902, Nr. 37, Seite 317 ff), 
werden die Ortsobrigfeiten daran erinnert, daß für jedes taubftumme oder der Taubſtummheit 
verdächtige Kind bei jeinem Eintritt in das jchulpflichtige Alter ber Vollfinnigen ein vom 
Sroßherzogliben Statiftiihen Amte zu Schwerin zu beziehender Fragebogen anzulegen iſt. 
Diejer Fragebogen ift, nad) Maßgabe der in Anlage A der Verordnung enthaltenen Be: 
ftimmungen ausgefüllt, dem Großherzognlichen Statiftiidhen Amte zu Schwerin in boppelter 
Ausfertigung ftets fofort einzufenden und außerdem bei Aufnahme eines taubftummen Kindes 
in eine Taubjtummenanftalt in einfacher Ausfertigung der Anftalt zu übergeben. 

Schwerin, ben 18. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
UnterrichtSangelegenheiten. 

Im Yuftrage: Mühlenbruch. 

(3) Bekanntmachung vom 19. März 1907, betreffend Aufhebung von Markt— 
beſchränkuugen. 

Die Marktbeſchränkung für die Amtsgerichtsbezirke Stavenhagen, Penzlin und Waren in 
Abſatz 2 der Bekanntmachung vom 5. Februar d. J. (Regierungs-Blatt 1907 Amtliche Beilage 
Nr. 10) tritt hiermit außer Geltung. 

Schwerin, den 19. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Yangfelb. 

(4) Befanntmahung vom 12. März 1907, betreffend die zum 1, Auguſt 1907 

zurüdzuzahlenden Schuldverfchreibungen der Medlenburgifhen Anleihe vom 
Jahre 1843. 

Dei der heute vorgenommenen Auslofung der zum 1; Auguft 1907 zurüdzuzahlenden Schuld— 
verſchreibungen der Mecklenburgiſchen Anleihe vom Jahre 1843 find folgende Nummern 
gezogen worden: 

Lit. A. Nr. 133. 230. 240. 274. 413. 487. 658. 679. 708. 730 und 897 über 
je 2000 Mt. Bco. 

Nr. 120 über 1000 ME. Bco. 
Lit. B. Nr. 17. 213. 269. 302. 373. 763. 862. 961 und 1014 über je 

1000 Mt. Bco. 
Nr. 309 und 345 über je 500 Mf. Bco. 

Lit. ©. Nr. 40. 46. 174. 476. 676. 709. 916 und 971 über je 500 Mf. Bco. 
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Die Einlöjung der ausgeloften Schulbverichreibungen erfolgt vom 1. Auguft 1907 ab bei 
der Großherzoglihen Schuldentilgungs:Kaffe zu Roſtock, bei der Medlenburgijchen Hypotheken— 
und Wechſelbank zu Schwerin und deren Agenturen in Medlenburg, fowie in Hamburg bei 
ber dortigen Filiale der Deutihen Bank zu Berlin. 

Zugleih werben unter Bezugnahme auf die früheren Verfündigungen und unter Hinweis 
auf $ 4 der Verordnung vom 28. September 1844 die nachitehend bezeichneten Zinsſcheine 
der Anleihe vom Jahre 1843, melde bisher zur Zahlung nicht vorgezeigt find, hiermit 
öffentlich aufgerufen unter dem Bemerfen, daß dieje Zinsicheine fortan zur Empfangnahme 
der Zahlung bei der Großherzoglichen Schuldentilgungs-Kaſſe zu Roſtock, oder bei vorbenannten 
weiteren Zablitellen einzureichen find und mit dem Hinzufügen, daß, wenn fich innerhalb zehn 
Jahre, vom Tage des erſten Aufrufs an, Niemand dazu als berechtigt ausweift, die unabgefordert 
gebliebenen Sinfen verfallen find und der Kaſſe überwieſen werden. 

Rückſtändig find nur geblieben die Zinsicheine zu den Schuldverfchreibungen: 

1. fällig am 1. Februar 1899: 
Nr. 123 über 26 Mt. 25 Pf. 

2. fälligam 1. Februar 1906: 

Lit. A. Nr. 890 über 52 Mt. 50 Pf. 

3. fällig am 1. Auguſt 1906: 
Lit. A. Nr. 487 über 52 Mt. 50 ®f. 
Lit. B. Nr. 341 und 342 über je 26 Mt. 25 Pf. 
Lit. C. Nr. 444. 1112 und 1140 über je 13 Mt. 13 Pf. 

Roftod, den 12. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifche Schuldentilgungs-Kommilfion. 
N. von Prejjentin. 9. von Dergen. Frhr. von Malkan. 

II. Abteilung. 
— —— ——— 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Dr. Reinhold Lobedanz 
aus Schwerin nad) bejtandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichtsaflefior zu er: 
nennen gerubt. 

Schwerin, den 7. März 1907. 

(2) Der Küfter Bernhard Awe zu Kirch-Lütgendorf ift zum Standesbeamten für ben 
Etandesamtsbezirt Lütgendorf beitellt worden. 

Schwerin, den 14. März; 1907. 
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3) Der Küfter Johannes Wramp zu Hohen: Mangelin ift zum Stellvertreter bes 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirf Hohen-Wangelin beftelt morben. 

Schwerin, den 14. Mär; 1907. 

(4) Der Rektor Walm in Neufalen ift am Sonntag Lätare, den 10. März d. $., durch 
Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paftor in Hohen-Wangelin erwählt und nad) vorauf: 
gegangener firhenorbnungsmäßiger Ordination fofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, ben 14. Mär, 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben auf erfolgte Präfentation bes Engern 
Ausihufles an Stelle des verjtorbenen Grafen Andreas von Bernjtorff auf Wedendorf, als 
bisherigen Vertreters in Behinderungsfällen von Mitgliedern des Gerichtshofes zur Ent: 
ſcheidung von Rompetenzfonfliften, den Landrat von Böhl auf Rubow wiederum zum fiell- 
vertretenden Mitgliede dieſes Gerichtshofes zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 15. Mär; 1907. 

(6) Vor ber Großherzoglihen Prüfungsfommiffion für die Kandidaten des Baufaches hat 
der Regierungsbauführer Otto Neumann aus Pardim die Prüfung als YBaumeifter für 
das Hochbaufach nad Maßgabe der Verordnung vom 11. Dftober 1898 am 15. db. Mis. 
beitanben. 

Schwerin, den 18. Mär) 1907. 

Mit diefer Nr. 17 wird ausgegeben: Nr. 12 des Reichs-Geſetzblatis von 1907. 



 Negierungs:Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 18. 

Jahrgang 1907. 

Nusgegeben Schwerin, Freitag, den 5. April 1907. 

Inhalt. 
[. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Zulafjung des Vertriebes der an einer 

Verlofung teiluchmenden Eintrittäfarten zu der Deutjchen Armee:, 
Marine und Kolonial-Ausitellung in Berlin. (2) Bekanntmachung, 
betreffend die Erhebung über den landwirtichaftlidden Anbau für das 
Jahr 1907. (3) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen an das 
Militär zu vergütenden Durchjchnittspreije von Naturalien für den 
Monat März 1907. 

U. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Befauntmahung vom 22. März 1907, betreffend Zulafjung des Vertriebes 
der am einer Verlofung teilnehmenden Gintrittöfarten zu der Dentihen Armee-, 

Marine: und Kolonial-Ansjtellung in Berlin, 

Der Vertrieb der an einer Verloſung teilnehmenden Eintrittsfarten zu der in diefem Jahre 
in Berlin jtattfindenden Deutfchen Armee, Marine und Kolonial-Ausftellung ijt im hiefigen 
Großherzogtume zugelaffen worden. 

Schwerin, den 22. Mär; 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

[547 IV 
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(2) Befauntmahung vom 25. März 1907, betrefiend die Erhebung über den 

landwirtfchaftlidien Anbau für das Jahr 1907. 

Die auf Grund der Verordnung vom 17. Mai 1899 — Regierungs-Blatt Nr. 30 — vor: 
zunehmende Erhebung über den landwirtichaftlihen Anbau für das Jahr 1907 hat zu 
Anfang des Monats Juni d. %. ftattzufinden. 

Die auf diefe Erhebung bezüglichen Drudjahen — Erhebungs: und Berechnungsmuſter 
nebjt Anleitung zur Ausfüllung derjelben — werben den Ortsobrigfeiten durch die Regiftratur 
des unterzeichneten Minifteriums zugejandt werben. 

Die Ortsobrigfeiten haben die Ermittelung in Gemäßheit der Anleitung vorzunegmen. 

Schwerin, den 25. März 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekauntmachung vom 4. April 1907, betreffend die für Leiſtungen an 

das Militär zu vergütenden Durdfdnittspreife von Noturalien für den Monat 

März 1907. 

Die im biefigen Großbherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 8 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belurntmahung vom 
27. Mai 1875 (Regierungs-Blatt Nr. 13) durch den biefigen Magiftrat 

für den Monat Diärz 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weien . 18 Markt 05 Pfg., 
16 = 9% 2) » ⸗ Roggen . 5 

3) , Gerſte. 16 = 70 : 
4) » s Sfr . . 6 = % » 

. 5b) ⸗ . Erbfen . 2b 3: — 5 
6) = ⸗ Stroh 4 : 16 ⸗ 

7) » s fu .. 4: 6 + 
8) ein Raummeter Buchenholz 12 =» — ⸗ 
9) — s Tannenhoiz 12 =: — + 

10) 1000 Soden Trf . x». DB ee 5%, 

Der gemäß $ 9 Ziffer 3 bes Reichsgejeges vom 24. Mai 1898 nad dem Durchſchnitt 
der höchſten Tagespreije des Monats März 1907 berechnete und mit einem Aufichlage von 
fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat April d. 3. an Truppenteile auf 
dem Marſche ujw. gelieferte Furage beträgt — einſchließlich dieſes Aufſchlags — für 
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100 Kilogramm Hafer . 18 Mark 08 Bin., 
, s St. 4» 92 «, 
‚ » dur. de BB: 

Schwerin, den 4. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium de3 nnern, 
Im Auftrage: Schmidt. | 

II. Abteilung. 
— m / 

() Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Paul Gehrke aus Reth— 
wiſch nad beftandener zweiter juriftiiher Prüfung zum Gerichtsaſſeſſor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 21. Februar 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Diplomingenieur Mar Wendt 
aus Nibnig zum Negierungsbauführer zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 12. März 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtſekretär Friedrih Wein: 
rebe in Nöbel zum Boltmeifter mit Wirkung vom 1. Juli 1906 ab zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 26. Mär) 1907. 

Der Neferendar Dr. Adolf Sprenger aus Wismar hat die zweite juriftifche 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Noftod beitanden. 

Schwerin, den 27. März 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hauptzollamtsaffiitenten Ulrich 
Treu in Roftod die erbetene Verjegung in den Ruheſtand unter Verleihung des Charakters 
als Steuerregiftrator in Gnaden zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 30. März 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Nechnungsrat Bohlken zu 
Dreibergen das Verdienjifreuz in Golo des Hausordens der MWenbdifchen Krone zu verleihen 
geruht. 

Schwerin, den 31. März 1907. 

22* 
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M) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Miniſterial-Botenmeiſter Geheimen 
Minifterial-Regiftrator Schmidt die erbetene Verfegung in den Ruheſtand zum 1. April d. 3. 
in Gnaden zu bemwilligen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Erpedienten beim Minifterium des 
Innern Wilhelm Paſſow unter Verleihung des Charakters als Negiftrator zum Minifterial: 
Botenmeifter zu befördern geruht. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

N) Der Droft Havemann in Boizenburg iſt als leitender Beamter an das Amt 
Güſtrow verjegt worden. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(10) Der Amtmann Schwabe in Grabow ift als leitender Beamter an das Amt zu 
Bolzenburg verjept worden. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

A) Der Amtsafjeffor Dr. jur. von Shudmann, bisher zu Boizenburg, ift an das 
Amt zu Grabomw verſetzt worden. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberförſter Berlin hieſelbſt 
die Oberförfterftelle zu Malchow zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(13) Die durch das Ableben des Pojirats Gothe bei der Staiferlihen Ober: Boftdireftion 
biejelbit erledigte Poitratsitelle ift zum 1. d. Mts. dem Poftrat Thunsdorff aus Königs- 
berg (Pr.) übertragen worden. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(14) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben zum 1. d. M. dem Poſtverwalter 
Ludwig Wedel den Titel Boftjefretär und den Poſtaſſiſtenten Friedrich Seedorf, 
Wilhelm Schulz, Rihard Koſſow, Friedrih Kufahl, Otto Stolz, Paul Rathke 
Arthur Bannier, Karl Dettmer, Franz Blanck, Mar Steinhagen, Johann Voß, 
Hermann Wendt und Ferdinand Babe den Titel Ober-Boftaffiftent zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 2. April 1907, 

(15) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtaſſiſtenten Ernft Gaarz zum 
1. April d. J. als folhen unfündbar anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 2. April 1907. 
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(16) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Steuerjupernumerar Heinrich 
Wüſtney zum Aſſiſtenten in der Steuer» und Zollverwaltung zu ernennen geruft, 

Schwerin, den 2. April 1907. 

97 Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben zum 1. d. Mts. den Bühneningenieur 
Friedrich Kranich biefelbit zum Verwalter des Maſchinen- und Dekorationsweiens beim 
Großberzoglihen Hoftheater unter Verleihung des Titels als Mafchineries Direktor zu 
ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(18) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ben Gerichtsafjefior Roberih Voß 
zum Minifterialjefretär beim Auftizminiftertum und deffen Abteilungen für geiftlihe, Unter: 
richts- und Mebdizinalangelegenheiten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

19) Der Amtsrihter Carl Thierfelder zu Krakow ift in gleicher Eigenſchaft an das 
Amtsgericht zu Ribnig verjegt. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(20) Der Amtsrichter Hans Hillmann zu Ribnitz ift in gleicher Eigenſchaft an das 
Amtsgericht zu Krakow verlegt. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(21) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Rechnungsrat Hermann Bohlen 
an ber Strafanftalt Dreibergen die von ihm erbetene Berfegung in den Ruheſtand in Gnaden 
zu gewähren gerubt. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(22) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Nendanten Baul Kümmel zum 
Arbeits: und Wiriſchafts-Inſpeltor an der Strafanftalt Dreibergen zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 2. April 1907. 

(23) Seine Königlidie Hoheit der Großherzog haben den Vizefeldwebel Ernſt Jörn im 
Medlenburgiichen Füfilier-Negiment Nr. 90 zum Gerichtsvollzieher in Teffin zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 2. April 1907. 
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en „sm Medlenburgiichen Kontingent haben nachſtehende Perfonalveränderungen ftatt: 
gefunden: 

Es find beförbert: 

der Oberleutnant ber Reſerve des 2. Medlenburgiichen Dragoner-Regiments Nr. 18 
Fehling zum Rittmeifter, 

der Oberarzt der Landwehr 1. Aufgebots im Landwehrbezirk Roftot Dr. Schmidt 
zum Stabsarjt, 

die Afliftenzärgte der Referve im Landwehrbejirt Schwerin Dr. Schulg und Dr. 
Hafemann zu Oberärzten. 

Der Major beim Stabe des Mecklenburgiſchen eldartillerie-Megiments Nr. 60 von 
der Lippe hat ein Patent feines Dienjtgrades erhalten. 

Der überzählige NRittmeifter in der Schugtruppe für Südweftafrifa von Alüber ift als 
Esfadrondef im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 angeftellt. 

Der Leutnant im Medlenburgiihen Fäger-Bataillon Nr. 14 Mafius ift zur Verſuchs— 
Kompagnie des Luftichiifer-Bataillons kommandiert. 

Bei der Kabettenverteilung find zugemwielen : 
ber Portepees-Ulnteroffizier von Bülow als Leutnant, vorläufig ohne Patent, und der 

Kadett von Gruben als charakterifierter Fähnrich dem Mecklenburgiſchen Grenadier: 
Regiment Nr. 89, 

der Kadett Behm als harakterifierter Fähnrich dem Mecklenburgiſchen Füſilier-Regiment 

der Kadett von Dergen als darakterifierter Fähnrich dem Medlenburgifhen Jäger: 
Bataillon Nr. 14, 

ber Portepee-Unteroffizier von dem Kneſebeck als Leutnant, vorläufig ohne Patent, 
und ber Kadett von Döringen als charafterifierter Fähnrih dem 1. Mecklenburgiſchen 
Dragoner:Regiment Nr. 17, 

der Kadett Freiherr Marjchall als charafterifierter Fähnrih dem 2. Medlenburgiichen 
Dragoner-Regiment Nr. 18. 

Es find verjegt: 

der Oberleutnant im 5. Garde-Regiment zu Fuß von Schidfus und Neudorf unter 
Beförderung zum überzähligen Hauptmann in das Mecklenburgiſche Grenadier-Regiment Nr. 89, 

der Oberftleutnant beim Stabe des Grenadier-Regiments König Friedrich I (4. Dit: 
preußifchen) Nr. 5 von Bülow in das Mecklenburgiſche Fülier-Regiment Nr. 90 unter 
Beauftragung mit der Führung des leßteren, 

der Oberitleutnant beim Stabe des Medlenburgifhen Füfilier-Regiments Nr. 90 von 
Hugo unter Beförderung zum Oberſten ala Regimentsfommandeur zum Snfanterie-Regiment 
Herzog Friedrih Wilhelm von Braunfchweig (Oftfriefiichen) Nr. 78, 

der Major und Bataillonsfommandeur im Infanterie-Negiment Graf Kirhbah (1. 
Niederichlefiichen) Nr. 46 von Jarotzky zum Stabe des Medlenburgiichen Füſilier-Regi— 
ments Nr. 90, 

der Oberleutnant im Medlenburgiihen Fühlier-Regiment Nr. 90 von Seeler als Er: 
jieher zum Kadettenhauſe in Plön, 
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der Oberft und Kommandeur des Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillons Nr. 14 Schmunbt 
als Negimentstommandeur zum 7. Badiſchen Infanterie-Regiment Nr. 142, 

der Major und Bataillonsftommandeur im nfanterie-Regiment Graf Tauengien von 
Wittenberg (3. Brandenburgifhen) Nr. 20 von Demwig als Kommandeur zum “WDiedlen- 
burgijchen Jäger-Bataillon Nr. 14. 

Der Abſchied iſt bewilligt: 

dem Nittmeijter und Esfadrondyef im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 
Grafen von Perponcher-Sedlnitzky mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 1. 
Medlenburgiihen Dragoner:Regiments Nr. 17. 

Schwerin, den 4. April 1907. 

(25) Vor dem Juftizminifterium hat der Gutsbefiger Major a. D. Carl von Graevenig 
auf Waſchow heute den Lehneid wegen des auf ihn vererbien Zehn: und Fideifommißgutes 
Zühr, Amts Wittenburg, abgeleijtet. 

Schwerin, den 21. März 1907. 

(26) Vor dem Juftizminifterium hat der Landwirt Friedrih von Hildebrandt heute den 
Homagialeid wegen des fäuflich- von ihm erworbenen Allodialgutes Schwartow, Amts 
Voizenburg, abgeleijtet. 

Schwerin, den 21. März 1907. 

Berichtigung. 
In Anlage A der Belannimahung vom 8. v. Dits., betreffend bie; Schiebsmänner 
zur Abjchägung getöteter ujw. Tiere — Negierungs-Blatt Amtliche Beilage Nr. 13 — muß 
es unter I jtatt Gutsverwalter von Lüden zu Zahrensdorf heißen: Gutsbefiger von Lüden 
auf Zahrensdorf. 

Mit diefer Nr. 18 werben ausgegeben: Nr. 13 und 14 des Neichs-Gejegblatts von 1907. 



Negierungs- Blatt 
für das 

Großherzogtum MWerklenburg-Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
MÆ 19. 

Jahrgang 1907, 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 9. April 1907. 

Inhalt. 
I. Übteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Verleihung des Titels „Unterförfter” an 

alle Holzwärter in der Grofherzoglichen Verwaltung. (2) Bekannt— 
madhung, betreffend die Poſt- und Eifenbahnkarte des Deutjchen Reichs. 

U. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 9, April 1907, betreffend Verleihung des Titels 

„Unterförſter“ an alle Holzwärter in der Großherzoglichen Berwaltung. 

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben allen Holjwärtern in der Grofherzoglichen 
Verwaltung den Titel „Unterförfter” beizulegen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

Großherzogliches Finanzminifterium, Oberfte Verwaltungsbehörde 
Abteilung für Domänen und Forften. des Großherzoglichen Haushalts. 

A. von Breffentin. von Derpen. 

(2) Befauntmahung vom 4. April 1907, betreffend die Poſt- und Eifenbahn- 

farte des Deutſchen Reichs. 

on der im Kursbureau des Reichs-Poſtamts neu bearbeiteten Poſt- und Eiſenbahnkarte 
des Deutſchen Reichs find jetzt die Blätter XVIII und XIX. erfchienen. 
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Es umfaßt: . 
das Blatt XVII den füböftlihen Teil von Bayern, Ober-Öfterreih, Teile 

von Böhmen, Tirol, Nieder-Ofterreih und Steiermarf, 
das Blatt XIX Teile von Mähren und Nieder-Ofterreich, fowie den größten 

Teil von Ungarn. 
Die Blätter können im Wege bes Buchhandels zum Preife von 2 Mk. für das 

unausgemalte Eremplar und 2 ME. 25 Pf. für das Eremplar mit farbiger Angabe der 
Grenzen von dem Berlage, dem Berliner Lithographiihen Inftitut von Julius Mofer 
(Berlin Wss, Potsbamerftr. 110), bezogen werden. 

Schwerin, den 4. April 1907. 

Kaiſerliche Ober-Boftdireftion. 
Dehn. 

II. Abteilung. 

1) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Oberſten und Kommandeur des 
Medlenburgifhen Fäger:Bataillons Nr. 14 Schmundt das Komturkreuz des Greifenordens 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 21. März 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Unterzahlmeifter Rohde zum Zahl: 
meifter bei der Landesgendarmerie zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 27. Mär; 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Reftaurateur Frig Küchenmeiſter 
in Schwerin den Titel als Hoftraiteur zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. April 1907. 

4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Dr. Adolf Sprenger 
aus Wismar nad) beitandener zweiter juriftifcher Prüfung zum Gerichtsaffellor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 3. April 1907. 

(5) Seine Stönigliche Hoheit der Großherzog haben dem Amtsafjeffor Dr. jur. Altvater 
die Entlaffung aus dem landesherrlichen Dienfte in Gnaden zu gewähren gerubt. 

Schwerin, ben 4. April 1907. 
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(6) Nach Verleihung 
des Kreuzes des Königlich Preußischen Allgemeinen Ehrenzeichens an ben Ober: 

briefträger Benthien zu Noftod, 
ber Großherzoglih Badiſchen filbernen Verdienſtmedaille an bie Lakaien Jacobs 

und Paſſow zu Wiligrad, 
des Großkreuzes des Königlich Nieberländifhen Hausordens von Dranien an ben 

Hofmarſchall, Kammerherrn von ber Lühe, 
ber Ehrenmebaille in Silber desjelben Ordens an den Rammerlafaien Schönfeldt 

und den Zafaien Bohl, 
der Königlich Aumänifchen Yubiläumsmedaille an den Leutnant ber Referve von 

Blüder zu Groß-Varchow und 
ber Fürſtlich Bulgarifchen bronzenen Berdienitmebaille mit der Krone an ben Kutjcher 

Burmeijter hiejelbit 
haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung diefer Ordens: 
zeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 5. April 1907. 

NM An Stelle des bisherigen Amtsftellenverwalters Lemcke ift der Diätar Rudolf Schnoor 
ne wiederum zum Verwalter der Amtsftelle für Invalidenverſicherung hieſelbſt beftellt 
worden. 

Schwerin, ben 5. April 1907. 

8) Der Aſſeſſor Ernft Fadlam zu Schwerin ift heute zum Amte eines Notars zugelaffen. 
Schwerin, den 5. April 1907. 

9) Der Amtsaffeilor Dr. jur. Lübcke, bisher zu Schwerin, ift an das Amt zu Bützow 
verjeßt morben. 

Schwerin, den 8. April 1907. 

(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den nachbenannten Offizieren und 
Unteroffizieren bes Medlenburgiihen Grenadier-Regiments Nr. 89, nämlich: 

dem Oberjten und Regimentsfommandeur von Dergen 
das Komturfreuz des Greifenordens; 

dem Oberftleuinant von Schöler und dem Major Freiherr Quadt-Wykradt— 
Hüdtenbrud 

das Ehrenfreuz besjelben Ordens; 

den Hauptleuten von Widede und Freiherr von Wedhmar 
das Nitterfreuz mit der Krone desjelben Ordens; 

dem Oberleutnant von Witzendorff 
das Ritterkreuz desfelben Ordens; 
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dem Oberzahlmeifter Voß 
das Verbienfifreug in Gold bes Hausordens der Wendiſchen Krone; 

den Feldwebeln Kanfer und Jen, 
den Vizefeldwebeln Lambrecht und Beder, 
dem Sergeanten Schröder 

die filberne Medaille; 

ferner 

dem Major z. D. und Bezirksoffizier beim Landwehrbezirt Schwerin von Stord, 
dem Hauptmann in der Mecklenburgiſchen nvaliden-Abteilung von Lüden 

das Nitterfreuz des Hausordens der Wendiſchen Krone; 

dem Wachtmeifter in der Landesgendarmerie Hanjen 
" die filberne Medaille 

zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 8. April 1907. 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Hauptmann der Landwehr: 
Infanterie a. D. Faull A la suite des Medlenburgifchen Kontingents zu ftellen geruht. 

Schwerin, den 8. April 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Nechtsbeiltande des Hofmarſchall⸗ 
amts, Rechtsanwalt Dtto Faull hiefelbit, den Charakter als Hofrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(13) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben 

die Raftellane Heinrich Hünemörder zu Ludwigsluft und Friedrih Kanter 
biefelbft zu Ober⸗Kaſtellanen, 

den Offizianten Wilhelm Gaſow hiejelbit zum Kammerdiener und 
den Rammerlafaien Johann Schulß hieſelbſt zum Offizianten 

zu ernennen gerubt. j 
Schwerin, den 9. April 1907. 

(14) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Mlaurermeifter Heinrih Bone 
in Gadebuſch den Titel als Hofmaurermeifter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(15) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Schloffermeifter Heinrich 
Sieden in Schwerin den Titel als Hofichloffer zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 
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(16) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Sclofjermeifter Hermann Lau 
in Hagenow ben Titel als Hofichlojjer zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(17) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Staatsrat Dr. Langfeld das 
Prädifat Erzellenz zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(18) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Minifterialfopiften beim Minis 
jterium der auswärtigen Angelegenheiten Daeld zum Minifteriallanzliften zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(19) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Dinifterialrat Friedrih Zider- 
mann biejelbit den Charafter ald Geheimer Dlinifterialrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

— 

(20) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Ober:Betriebsinfpeftor Brüffom 
biefelbft den Charakter als Eifenbahn-Betriebsdireftor, dem Eifenbayn-Bauinfpeftor Pries zu 
Roftod den Charakter als Ober-Bauinipeftor, und dem Vorfteher der Wagentontrolle Eifenbahn- 
fefretär Abshagen hiefelbft den Charafter als Oberkontiolleur zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(21) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Regiſtrator bei der Chauffee- und 
Flußbauverwaltungs-Kommiffion Auguſt Schulg hieſelbſt den Charakter als Sekretär zu 
verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(22) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Aftuar bei der Großherzoglichen 
Zivilitandsfommilfion Theodor Müller hiefelbit den Charakter als Negiftrator zu ver: 
leihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(23) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Bürgermeifter der Reſidenzſtadt 
Schwerin, Hofrat Karl Tadert, den Charakter als Geheimer Hofrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(24) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Rentjchreiber Ouftav Rohrmann 
hiefelbjt den Charakter als Kaſſier zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 
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(25) Geine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberbuchhalter bei ber Groß— 
herzoglichen Kommiffion zur Verwaltung des Domanialfapitalfonds Karl Peters hiejelbit 
den Charafter als Rechnungsrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1907. 

(26) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Buchhalter bei der Großherzog: 
lien Kommiſſion zur Verwaltung des Domanialfapitalfonds Ludwig Beet hieſelbſt den 
Sharafter als Sekretär zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(27) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem WMinifterialdireftor im Finanze 
minifterium, Abteilung für Domänen und Forſten, Karl von Shudmann den Charakter 
als Rammerpräfident zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1907. 

(23) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtmann Peek zu Neubukow 
zum Amtshauptmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1907. 

(29) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtmann von Schmidt in 
Gadebuſch zum Amtshauptmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(30) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsverwalter Dr, Wünſch in 
Grevesmühlen zum Amtmann zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

81) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsvermwalter Schlie in Warin 
zum Amtmann zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(82) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Amtsregiftrator Zander in 
Ribnig den Charakter als Amtsfekretär zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(33) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Oberförfien Rofenwanger zu 
Leuffom, Rehfeldt zu Stavenhagen, Döhn zu Wredenhagen und Harms zu Finkenthal 
den Charakter als Forftmeifter zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 
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(34) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Hofmufifus Wiesner den 
Charakter als Kammermufitus zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(35) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Minifterialrat Wilhelm Kundt 
zu Schwerin den Charakter eines Geheimen Minifterialrats zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(36) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Schulrat Scheven und bem 
Sculrat Dr. Strenge den Charakter als Oberſchulrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(37) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Minifterial-Ranzliften Heinrich 
Karftien zu Schwerin den Charakter eines Geheimen Dinifterial-Kanzliften zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(38) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben bem Oberlandesgerichtsſekretär 
Wilhelm Pöhl in Noftod den Charakter als Kanzleirat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(39) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsgerichtsaktuaren Eugen Tiede 
zu Schwerin und Ludwig Kunkel zu Parchim den Charakter als Amtsgerichtsfefretär zu 
verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(40) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberlandesgerichtsbiener Carl 
Hohnsbein zu Roſtock und dem Landgerichtsdiener Heinrich Vo zu Güſtrow den Charakter 
eines Hausmeiſters zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(41) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Vorfigenden der Anmwaltsftammer 
Juſtizrat Georg Erull zu Roſtock und dem ritterichaftlihen Syndifus, ftellvertretenden 
Vorfigenden der Anwaltsfammer AJuftizrat Eduard Dahlmann zu Roftod den Charafter 
als Geheimer Juſtizrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(42) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die Oberlehrer Dr. Wiehmann am 
Realgymnafium zu Ludwigsluſt, Dr. Brinker am Nealgymnafium zu Schwerin, Mepmader 
am Realgymnafium zu Schwerin, Dr. Dopp am Gymnafium zu Roftod, Dr. Schwarz 
am Gymnafium zu Roftod zu Gymnafialprofefforen zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 
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(43) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Arzt Wilhelm Heitmann in 
Goldberg, dem Dr. med. Julius Möller in Schwaan, dem Kreisphyſikus Dr. med. Karl 
Dugge in Roftod und dem Dr. med. Otto Griewanf in Bützow den Titel eines 
Sanitätsrats zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1907. 

(44) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Präpofitus Bartholdi in 
Barrentin und dem Präpofitus Wolff in Waren den Titel eines Kirchenrats zu verleihen gerubt. 

Schwerin, ben 9. April 1907. 

(45) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Küfterfchullehreen Lampe in 
Ludorf, Heine in Brunshaupten, Nabein in Plate und Meftendorf in Levin den Titel 
eines Kantors zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(46) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gutsbefiger Enoch Lemde auf 
Groß-Dratow den Charakter als Domänenrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(47) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben 
den Hausgutspädtern Chriftian Seer zu Fahrenhol, Ludwig Koh zu 

Bröbberomw und Chriftian Hoffmann zu Kämmerich, 
den Domänenpädtern Alerander Voigt zu Deperftorf und Ernſt Voß zu 

Roſſewitz, ſowie 
dem Gutspächter Ferdinand Bünger zu Netzeband 

den Charakter als Okonomierat zu verleihen geruht. 
Schwerin, den 9. April 1907. 

(48) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kommerzienrat Ernit Winter 
in Roftod und dem Kommerzienrat Georg Mahn in Roftod den Charakter als Geheimer 
Kommerzienrat zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(49) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dein Kaufmann Dtto Diedmann zu 
Roftod den Charakter als Kommerzienrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 9. April 1907. 

(50) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kaufmann Sally Burchard zu 
Neubulow den Charakter als Kommiffionsrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907, 
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(51) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Stabshoboiiten im Medlen- 
burgiſchen Füfilier-Regiment Nr. 90 Nitzſchke den Titel eines Militär-Mufikdirigenten zu 
erteilen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(62) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben zu verleihen geruht: 
dem Oberjägermeifter, Oberlandforftmeifter von Monroy, 
dem Generalintendanten bes Hoftheaters Freiherr von Ledebur 

das Großkreuz mit der Krone in Gold des Hausordens der Wendijchen Krone; 

dem Geheimen Kammerrat 5. D. von Koppelom, 
dem Geheimen Minifterialrat von Prollius, 
dem auferorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter, Geheimen Legations- 

rat Freiherr von Brandenftein zu Berlin 
das Komturfreuz besjelben Orbeng; 

dem Poftmeifter Riebell zu Ribnitz, 
dem Oberpoftjefretär Hamann zu Roſtock 

das Verdienſtkreuz in Gold desjelben Ordens; 
dem Realgymnafiallehrer Junge zu Ludwigsluſt, 
dem Poſtſekretär Diederichs zu Neuftabt, 
dem Gütererpedienten I. Klaſſe Schröder zu Roftod, 
dem Stationsvorfteher I. Klaſſe Eberhard zu Doberan 

das Verdienftfreuz in Silber besjelben Ordens; 

dem Rentner Dr. Kühl zu Roftod 
die Verdienftmedaille in Gold; 

dem Kammermuſikus Neubed, 
dem Klofterförjter Befter zu Cramon, 
ben Hausmeiftern Denfel zu Federow und Prang zu Güftrow 

die Verdienftmedaille in Silber; 

den Schullehrern Reeſe zu Möbel, Pirſcher und Awe zu Ribnig, Peed zu 
Plau, Krambeer zu Brodhagen, Diedmann zu Zieslübbe, Heyden zu 
Warnow, Bunge zu Groß-Welzin und Bernitt zu Nienhagen, 

den Kirchenjuraten Schullehrer Haader zu Groß-Ridſenow, Erbpädteraltenteiler 
Hamann zu Groß-Laaſch und Erbpächteraltenteiler Balhorn zu Warlig, 

dem Küfter Wegner zu Roftod, 
dem Gerichtsvolljieher Drews zu Parchim, 
den Amtsgerichtsdienern Füllgraf zu Waren und Johann zu Dömip, 
dem Reviftonsaufjeher Thießen zu Nojtod, 
den Steueraufiehern Fuchs zu Rojtod und Kabelmann zu Waren, 
den Oberpoftichaffnern Buß biefelbit, Harder zu Bügow, Meyer zu Waren, 

Oldag zu Güſtrow, Stodfifch zu Ludwigsluſt und Lau zu Röbel, 
dem Zugführer Howe zu Waren, 
dem Xofomotivführer Fückert hiefelbit, 
dem Ortsvorfteher Schoknecht zu Dargun, 
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den Sculzen Kohl zu Neu-Gülze, Schwarz zu Boitin, Yahning zu Qualig, 
Blohm zu Wendorf, Find zu Klein-Bollhagen, Weftendorf zu Haftorf, 
Zange zu Gehlsdorf und Buchholz zu Buchholz, 

den Gutsjägern Pinnomw zu Klein-Markow und Liermann zu Alt-Sührkow 
die filberne Medaille; 

dem Kirchenvorſteher, Schuhmachermeifter Tröpfner zu Goldberg, 
den Oberbriefträgern Lüth zu Bügow, Kremer zu Öternberg, Lehmann zu 

Drönnewig, Gaftmeyer zu Doberan und Helms zu Laage, 
dem Regierungsheizer Goosmann, 
den Bahnmwärtern Dobbertin und Boll auf der Etrede Warnom— Bügom bezw. 

Bobig— Kleinen, 
den MWeichenwärtern Ahrens zu Schwaan und Parbs zu Kleinen, 
den Stationsarbeitern Hafemeifter zu Kleinen und Jabs zu Schönberg, 
dem Werkſtattdreher Schramm hiejelbft, 
dem Werkſtattſchmied Weſtphal zu Malin, 
den Holzvögten Never zu Biendorf, Kaping zu Strohfirhen und Köfter zu 

Tarnewiß, 
dem Forftauffeher Schwarz zu Groß-Pankow, 
dem Vorarbeiter Müller zu Siggelfow, 
ben Forſtarbeitern Kollmorgen zu Wotenig, Witt zu Bölkow und Bid zu 

Fulgenkoppel, 
dem Heubinder Wilken hieſelbſt, 
dem Maurerpolier Lange zu Gadebuſch, 
dem Dienſtmädchen Doris Göldenitz zu Roſtock, 
dem Diener Groth zu Jürgensdorf, 
dem Gärtner Buck zu Dreilützow, 
den Gutsleuten Moll zu Groß-Welzin, Ibendahl zu Sudenhof, Kröpelin zu 

Roſenhagen, Schröder zu Prebberede, Ranz und Runge zu Trams, 
Möller und Dldenburg zu Moltow, Harms zu Toddin, Auguft, 
Joachim, Johann und Karl Schmidt und Brandt zu Klenz, 
Kollmorgen, Burmeifter und Genkel zu Böhlendorf, Bruger zu 
Medow, Zabel zu Quaslin, Körner zu Yefendorf, Wulff zu Damshagen, 
Buſch und Junge zu Thurow, Martin zu Meepen, Henkel zu Reppentin, 
Roth zu Manderow, Holft, Sternberg, Blohm und Helms zu 
Mierendorf, Mau zu Triwalk, Richter zu Keez und Schröder zu Hof: 
Mummendorf. 

die Verdienftmebaille in Bronze. 
Schwerin, den 9. April 1907. 

(58) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben zu verleihen gerubt: 

dem Oberjtleutnant 5. D. und Kommandeur des Landmwehrbezirts Wismar Welgien, 
dem Major im Medlenburgifchen Füfilier-Regiment Nr. 90 von Walther, 
dem Major im Mecklenburgiſchen eldartilleries-Regiment Nr. 60 von Rantzau, 
dem Major 3. D. und Vorftand des Artillerie-Depots Schwerin Koenig 

das Ehrenkreuz des Greifenordens; 
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dem Hauptmann 3. D. und Bezirksoffizier beim Landwehrbezirt Schwerin von Holleben, 
dem Kriegsgerichtsrat Garthe 

das Ritterkreuz mit der Krone besjelben Orbens; 
dem MWaffenmeijter beim Mecklenburgiſchen Feldartillerie-Regiment Nr. 60 Schiya, 
den Wachtmeiftern in der Landesgendarmerie Arp und Hanjen I 

die Verbienfimedaille in Silber; 

dem Unterzahlmeifter beim Mecklenburgiſchen Feldartillerie-Regiment Ne. 60 Weinert, 
dem Bizefeldwebel, Hoboiften im Mecklenburgiſchen Füſilier-Regiment Nr. 90 

Fahrenheim, 
ben Bizefeldwebeln in ber Medlenburgiichen Invaliden-Abteilung Schröder und 

Schwemer, 
den Wachtmeiſtern in der Landesgendarmerie Ahlgrimm, Stahlfaſt, Möller, 

Spangenberg und Aßmus I 
bie filberne Medaille; 

dem Militärgerichtsboten Pagels 
die Verdienſtmedaille in Bronze. 

Schwerin, den 9. April 1907. 

(54) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben den nachſtehend aufgeführten Perfonen 
die Kriegervereins- Medaille zu verleihen geruht: 

dem Sattlermeifter Wiehmann zu Stavenhagen, 
dem Schuhmacermeifter Somann zu Krakow, 
dem Kämmereiberechner Eggers zu Dömiß, 
dem Scloffermeifter Fund zu Grabom, 
dem Sanitätsrat Dr. Jahn zu Grevesmühlen, 
dem Zimmermeifter Hanjen zu Kröpelin, 
dem Rentier Brüdigam zu Noftod. 

Schwerin, den 9. April 1907. 



Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 20. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 12. April 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Dorffeldmark 

Gielomw zur Erweiterung der Gleisanlagen auf dem Bahnhofe dajelbft. 
(2) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb zur Erweiterung der 
Werkitattgleife auf dem Zentralbahnhofe Roftod. (3) Bekanntmachung, 
betreffend das Ergebnis der Domanialhauptjchullaffenrechnung für die 
Zeit vom 1. Juli 1905 bis 30. Juni 1906. (4) Bekanntmachung, 
betreffend Ausbruch der Rotzkrankheit in Dömitz. 

U. Abteilung. Dienft: uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Befanntmahung vom 2. April 1907, betreffend Geländeerwerb ans der Dorf- 
feldmarf Gielow zur Erweiterung der Gleisanlagen auf dem Bahuhofe dafelbft. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1846, 8 1, Abſ. 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erkannte 
Erweiterung der Gleisanlagen auf bem Bahnhofe Gielow der Erwerb von 1236 qm Gelände 
aus der Erbpachthufe X VI zu Gielom und von 1121 qm Gelände aus ber Erbpachthufe VII 
bafelbft genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen liegen ſüdlich der Eifenbahn von Malin nah Waren 
bei Station 21,9. 

Schmerin, den 2. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmibt. 
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(2) Befauntmadhung vom 2. April 1907, betreffend Geländeeriwerb zur Erweiterung 
der Werkftattgleife auf dem Zeutralbahnhofe Roftod. 

Nach Maßgabe des ———— vom 29. März 1845, $ 1, Abſatz 2, ift auf Iden 
Antrag nn Großherzoglichen GeneralsEifenbahn: Direktion für die als notwendig erfannte 
Erweiterung der Werkitattgleife auf dem Zentralbahnhofe Roſtock der Erwerb von nad: 
benannten Geländeflächen: nämlich von 5838 qm aus Kämmereigebiet, 1350 qm aus dem 
Gebiete der St. Marienkirche genehmigt worden. 

Die zu ermwerbenden Flächen liegen füblih des Bahnhofes zwiſchen Werkſtatt und 

Empfangsgebäube. 
Die benfelben Gegenftand behandelnde Belanntmahung vom 27. Februar d. %. wird 

hierdurch aufgehoben. 
Schwerin, den 2. April 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekauutmachuug vom 3. April 1907, betreffend das Ergebnis der Domanial- 
hauptſchulkaſſeurechuung für die Zeit vom 1. Juli 1905 bis 30. Juni 1906, 

Das Schlußergebnis der Domanialhaupticultaffenrechnung für die Zeit vom 1. Juli 1905 
bis zum 30. Juni 1906 wird in Gemäßheit des 5 9 der Verordnung vom 1. Mai 1900, 
betreffend die Errichtung einer Domanialhaupiſchulkaſſe ujw., nachitehend befannt gemacht: 

Einnahme: 

1. Vorrat aus dem VBorjahte - . : : > 22 22. 10 805,02 Mt. 
2. Landesherrlicher Zuſchuß... 530 000,00 „ 
3. Zuſchuß zu Penſionen. 35 066,70 „ 
4. Beiträge der Domanial-Eingefeflenen . . » » - - -» 241 361,51 „ 
5. Erhobene Zinſen.. — 1085,00 „ 
6. Insgemein und NAußerordentlih . -. » » — 4500,00 „ 

342 818,23 NE, 

Ausgabe: 
1. Stellenzulagen und perfönlihe Zulagen . . . - . : 19061,50 Mt. 
DEREN: 188702,59 „ 
DD: : REDNER Fun. ul 87 666,75 „ 
4. Rüdzahlung von Beiträgen . . » 2: 2.2... — +4 
5. Belegte Rapitalien - > 22220 10155,10 „ 
6. Insgemein und Außerordentlih . - - : 674,51 „ 

306 260,45 Mt. 
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Abſchluß: 
Einnahme.. .». 342 818,23 Mk. 
Auge . 2.2... 306 260,45 „ 

bleibt Beitand 36 557,78 DIE. 
welcher auf den Jahrgang 1906/07 übertragen ült. 

Schwerin, den 3. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifteriun, Abteilung für 
Unterrichtsangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(4) Belanntmahung vom 8. April 1907, betreffend Ausbruch der Rotzkraukheit 
in Dömitz. 

Unter den Pferden des Schlachters Boffe in Dömig auf dem Grundſtück Walftrafe Nr. 109 
ift die Rotzkrankheit ausgebrochen. 

Schmerin, den 8. April 1907. 

11. Abteilung, 
—— ——— — 

) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Droſten Havemann zu Güſtrow 
zum landesherrlichen Kommiſſar bei der Dirigierenden Kommiſſion des Landarbeitshauſes zu 
Güſtrow zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 6. April 1907. 

2) Dem Kandidaten der Medizin Bruno Reitz aus Roſtock iſt, nachdem derſelbe am 
23. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Roſtock beſtanden 
und den Beſtimmungen über das praftiiche Jahr mit dem 28. Februar d. J. entſprochen 
bat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom leßtbezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutjchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 8. April 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Militärbüchfenmadher Guſtav 
Nichter in Schwerin den Titel als Hofbüchſenmacher zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. April 1907. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merlenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
RR 21. 

Sahrgang? 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 19. April 1907. 

I Abteilung. 

II. Abteiluug. 

Inhalt. 
(1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Grbpachthufe 
Nr. IV zu Dabel für den Ausbau des Perfonenhaltepunftes Dabel zu 
einem Bahnhof. (2) Bekanntmachung, betreffend das Jahresheft 1906 
des Geftütbuches für edle Pferde im Großherzogtum Medlenburg- 
Schwerin. (3) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der 
Feldmark des Gutes Poggelow für Herftellung eines Wärtermohnhaufes. 
(4) Belanntmahung, betreffend Geländeerwerb aus der Feldmark des 
Erbpachthofes Blankenberg für Herftellung einer neuen Wafferftation. 
(5) Belanntmachung, betreffend die Deutjche Arzneitare. (6) Belannt- 
machung, betreffend Einziehung von Tipbtberieheilferum. (7) Bekannt: 
machung, betreffend die Preisaufgaben für Studierende der Univerfität 
Roftod, 
Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
—— ⸗———⸗—— 

(1) Bekanntmachuug vom 27. März 1906, betreffend Geländeerwerb aus der 
Erbpachthufe Nr. IV zu Dabel für deu Ausbau des Berjonenhaltepnuftes Dabel 
zu einem Bahnhof. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für den als notwendig erkannten 
Ausbau des Perfonenhaltepunftes Dabel zu einem Bahnhof der Erwerb von 5985 qm Ge: 
lände aus ber Erbpachthufe Nr. IV zu Dabel genehmigt worden. 

26 



92 Nr. 21. 1907. 

Die zu ermwerbenden Flächen liegen teils zwiſchen der Chauſſee von Sternberg nad) 
Goldberg und der Bahn von Wismar nad) Karow, teils nördlid) der Bahn zwiſchen den 
Stationen 40,5 und 40,8. 

Schwerin, den 27. März 1907, 

Großherzoglich Mecktenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Nuftrage: Schmidt. 

(2) Befanntmahung vom 8. Aprit 1907, betreffend das Jahresheft 1906 des 

Geftütbuces für edle Pferde im Großherzogtum Medlenburg- Schwerin. 

Das unterzeichnete Minifterium bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, daß das Jahres: 
heft 1906 des auf Grund der landesherrlihen Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Be- 
förderung der Landespferdezucht angelegten Geftütbuches für edle Pferde im Großherzogtum 
Medlenburg- Schwerin im Drud erichienen ift und von dem Büreau der Kommiſſion für die 
Landespferbezucdht zu Nedefin gegen Einfendung eines Betrages von 45 Pfg. für das Stüd 
zu beziehen ift. 

Schwerin, den 8. April 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Befanntmahuug vom 15. April 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 

Feldmark des Gutes Poggelow für Herftellung eines Wärterwohnhanjes. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Grofherzoglihen General:Eifenbahn-Direktion für die als notwendig erfannte 
Herftellung eines Wärtermwohnhaufes bei km 17,7 + 50 ber Strede Teterom— Gnoien der 
Erwerb von 1800 qm Gelände aus der Feldmark des Gutes Poggelow genehmigt worden. 

Die zu erwerbende Fläche liegt öftli) der Eifenbahn von Teterow nad Gnoien zwifchen 
den Stationen 17,7 + 50 und 17,9. 

Schwerin, den 15. April 1907. 

Großherzoglich Mecdlenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 135. April 1907, betreffend Geländeerwerb ans der 
Feldmark des Erbpachthofes Bianfenberg für Herftellung einer neuen Wafferftation. 

Nah Maßgabe des Enteignungsgefepes vom 29. März 1845, 8 1, Ablag 2, ift auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erfannte 
Heritellung einer neuen Waiferitation auf dem Bahnhofe Blanfenberg der Erwerb von rund 
2907 qm Gelände aus der Feldmark des Erbpachthofes Blanfenberg genehmigt worden. 
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Die zu ermwerbenden Flächen, nämlid 2700 qmiAder, 127 qm Ufer und 80 qm 
Weide liegen füdlih von Station 76,0 + 504der Eifenbahn von Nleinen nah Bützow 
zwifchen ber Überführung der Wismar-Karower Eijenbahn und dem Tempziner See. 

Schwerin, den 15. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(5) Befauntmahung vom 13. April 1907, betreffend die Deutſche Arzueitare. 

Die Deutfche Arzneitare für 1907, mie folde durch die Bekanntmachung vom 19. Dezember 
1906 in Beilage zu Nr. 49 der Amtlihen Beilage des Regierungs-Blattes von 1906 ver: 
öffentlicht worden it, erfährt die nachitehenden Änderungen: 

l, 

sn 

A. In den Örundfägen: 

In Nr. 5 (5. 2) erhält der Abi. 2 folgende Faſſung: 
„Bei den unter c, d, g, h, i, 1 aufgeführten Arten von galeniſchen Arzneimitteln 
wird zur Wusgleihung des bei der Herſtellung ſich ergebenden durchſchnittlichen 
Dtaterialverluftes von 10 vom Hundert dem berechneten Preiſe ein Neuntel desjelben 
zugefchlagen.“ 

. In Nr. 5 Abſ. 3 (S. 3) wird unter f zweimal das Wort „desgleichen“ vor „wenn“ 
geftrihen und dafür nad) „wenn“ eingefügt „dabei“; ebenjo wird unter i das Wort 
„desgleichen“ geitrihen und nad) „wenn“ eingefügt „dabei”. 

. In Nr. 6 Abſ. 3 Zeile 2 (S. 3) wird das Wort „Preis” erfegt durch „Preisfap“. 

. In Nr. 8 Eap 3 (5. 4) wird das Mort „Preis” erjegt durch „Preisſatz“. 

B. In der Preislifte der Arzneimittel: 

. Auf Seite I1 werden die Worte „Xeroformium ...... Bismutum tribrom- 
phenylicum‘* gejtrichen. 

. Auf Seite 15 werben die beiden auf Bismutum tribomphenylicum bezügliden 
Zeilen geftrichen. 

. Auf Seite 38 wird bei Keroformium das in Klammern Beigefügte geftrichen. 

Schwerin, den 13. April 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfelb. 

(6) Befauntmahung vom 13. April 1907, betreffend Einziehung von Diphtherie- 

heilſerum. 

Im Anſchluß an die Bekanntmachung vom 3. Januar 1905, betreffend die Prüfungeſtelle 
für Diphtherieſerum und die Kennzeichnung des geprüften Diphtherieſerum (Negierungs- Blatt 
1905, Amtliche Beilage Nr. 3) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß fortan 
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ſämtliche Proben von Diphtherieheilferum 3 Jahre nad Ausführung ihrer erften ftaatlichen 
Prüfung ferienweife der laufenden Kontrollnummer nad) eingezogen werben. 

Die für die Einziehung in Frage kommenden Serien werben regelmäßig befannt 
gemacht werben. 

Schwerin, den 13. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten, 

Zangfelb. 

(7) Bekauntmachung vom 3. April 1907, betreffend die Breisaufgaben für 

Studierende der Univerſität Roſtock. 

In Gemäßheit des $ 12 des am 23. Auguſt 1906 Allerhöchſt beſtätigten Regulativs für bie 
Stellung von Preisaufgaben an die Studierenden ber Univerfität zu Roſtock wird, bie Preis: 
aufgaben für 1906 betreffend, befannt gemacht: 

I. Es ift verliehen: 

bem stud. theol. Johannes Schrader aus Dorf Medlenburg ber volle Geld— 
preis für die Löfung der von der theologifchen Fakultät geitellten Preisaufgabe: „Der 
verfchiedene Umfang des Begriffs der Hoffnung in den Schriften des Neuen Teftaments”, 

dem stud. jur. Dtto Dergen aus Echwerin ber volle Geldpreis für die Löfung 
der von ber juriltiihen Fakultät geftellten Preisaufgabe: „Der Blankowechſel“. 

Il, Für das Jahr 1907 find folgende Preisaufgaben geftellt worden: 

Bon der theologischen Fakultät: 
Der biblifche Begriff der cıxodos als homiletifches Prinzip. 

Bon der juriftifchen Fakultät: 

Die Ergebnifje der jüngften beutfchen Thronfolgeftreitigfeiten (Zippe, Oldenburg) für bie 
Lehre von der Ebenbürtigfeit. 

Bon der medizinifchen Fakultät: 
Unterfuchungen über die pathologifche Anatomie der verfchiedenen Kataraftformen. 

Bon der philofophifchen Fakultät: 

Die Fakultät wünſcht eine vollftändige theoretiiche Bearbeitung der adiabaten Zuftands- 
änderung von Gaſen bei reverfiblem und irreverfiblem Verlauf und daran anfchließend eine 
fritifche Unterfuhung der Frage, ob und in welchem Maße die Reſultate der vorliegenden 

Erperimentalunterfuhungen über das Verhältnis — — eine AÄnderung erfahren, wenn 

man die tatſächlich ausgeführten Verſuche als irreverſibel betrachtet. 
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Bon dem Direktor des deutjch-philologifchen Scminars in Verbindung mit den Defanen 
der vier Fakultäten. 

Nah melden Quellen dichtete Heinrih von dem Türlin feinen Artusroman: „Die 
Krone der Abenteuer?” 

Roſtock, den 3. April 1907. 

Rektor und Konzil der Univerfität. 
3.8: Geinig. 

IE. Abteilung. 
—J ⸗ — 

() Der Wachtmeiſter Rehſe im 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 17 iſt zum 
Magazinverwalter im Univerſitäts-Krankenhaus Allerhöchſt ernannt. 

Schwerin, den 6. April 1907. 

2) An Stelle des abberufenen Kubaniichen Generalfonfuls Falco ift dem neuernannten 
Senerallonjul Guillermo Dolz y Arango zu Hamburg das Erequatur namens bes 
Reiches erteilt worden. 

Schwerin, den 11. April 1907. 

3) Der Schulze Johann Möller zu Raſtow ift zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirf Uelitz beitellt worden. 

Schwerin, den 11. Mpril 1907. 

(4) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben den Hofpianofortefabrifanten Ge- 
brübern Perzina hiefelbft die Führung des ihnen von Seiner Majeſtät dem Könige von 
Portugal verliehenen Titels als Allerhöchſtdeſſen Hofpianofortefabritanten zu geftatten geruht. 

Schwerin, den 12. April 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hoflonfervator Knuth biejelbit 
die Führung des ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Sachſen ver: 
liehenen Titels als Allerhöchſideſſen Hoffonjervator zu geftatten geruht. 

Schwerin, den 12. April 1907. 

(6) An Stelle des verftorbenen Amtsgerichtsrats Bunfen ift der Aıntögerichtsrat Kraad 
wiederum zum Stellvertreter des Vorfigenden bei dem in Roſtock errichteten Schiedsgerichte 
für Arbeiterverfiherung ernannt worden. 

Schwerin, den 12. April 1907. 
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MN Der Landgeritsrat Wilhelm Peters zu Güjtrom ift mit dem Titel „Amtsgerichtsrat” 
als Richter an das Amtsgericht zu Roſtock verjegt. 

Schwerin, den 15. April 1907. 

O9 Der Referendar Carl Alerander Jatzow aus Sülze hat die zweite jwriftifche 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerihts zu Roftod beftanden. 

Schwerin, den 15. April 1907. 

(9) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben ben Regierungsbauführer Dtto 
Neumann aus Parchim nad) bejtandener Prüfung als Baumeifter für das Hochbaufach zum 
Regierungsbaumeifter zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 16. April 1907. 

Berichtigung. 
Sn ber Bekanntmachung vom 2. April 1907, betreffend Geländeerwerb zur Erweiterung der 
MWerkftattgleife auf dem Zentralbahnhof Roſtock — Amtlihe Beilage Nr. 20, S. 88 — muß 
es Zeile 4 und 5 ftatt „nämlich von 5838 qm aus Kämmereigebiet, 1350 qm aus bem 
(Hebiete der St. Marienkirche” heißen: „nämlich von 5838 qm aus Kämmereigebiet, 1350 qm 
aus dem Gebiete der Armenordnung, 3660 qm aus dem Gebiete der St. Marienkirche”. 

Mit diefer Nr. 21 wird ausgegeben: Nr. 15 bes Neichs-Gefegblatts von 1907. 
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Großherzogtum ee Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
AR. 22. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Trreitag, den 26. April 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. N Bekanntmachung, betreffend Zulafjung des VBertriebes von Loſen der 

vom Preufifchen Yandesverein vom Noten Kreuz für 1907 zu ver 
anftaltenden Geldlotterie. (2) Bekanntmachung, betreffend die Beitellung 
von Sadjverjtändigen gemäß Artikel I der Novelle der Gewerbeordnung 
vom 7. Januar 1907. (3) Bekanntmachung, betreffend die Freigabe 
einer Strede der Nebenchauſſee Ribnitz —Müritz für den öffentlichen 
Verkehr. (4) Bekanntmachung, betreffend die Eijenbahn:Neubauftrede 
Malhin—PDargun. (5) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus 
der Dorffeldmart Medlenburg. (6) Bekanntmachung, betreffend Gelände: 
erwerb aus der Dorffeldmarf Sülitorf. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
u — m 

(1) Befanntmadhung vom 16. Aprit 1907, betreffend Zulaſſung des Vertriebes 

von Lofen der vom Preußiſchen Zaudesverein vom Noten Krenz für 1907 zu 

veranftaltenden Geldlotterie. 

Der Vertrieb von Loſen der vom Preußifchen Lanbesverein vom Noten Kreuz für 1907 zu 
veranftaltenden Geldlotterie ift im hiefigen Großherzogtume zugelaflen worden. 

Schwerin, den 16. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 



98 Nr. 22. 1907. 

(2) Befauntmahung vom 17. Aprit 1907, betrefiend die Beitellung von Sad): 

verftändigen gemäß Art. I der Novelle der Gewerbeordnung vom 7. Janunar 1907. 

Gemäß Artikel I der Novelle der Gewerbeordnung vom 7. Januar 1907 — vergl. auch bie 
Befanntmahung des unterzeichneten Minifteriums vom heutigen Tage betreffend Ausführung 
diefer Novelle — find zu Sachverſtändigen ernannt: 

I. für den Bezirf bes Landgerihts Schwerin mit Ausnahme des obrigkeitlihen Bezirks ber 
Stadt Wismar: 

1. der Hofmaurermeifter 2. Glewe zu Schwerin, 
2. der Zimmermeifter W. Biefenthal zu Schwerin, 
3. ber Zimmermeifter X. Wahls zu Pardim; 

U. für den Bezirk des Landgerichts Roſtock mit Ausnahme bes obrigfeitlihen Bezirks ber 
Stadt Roſtock: 

1. der Maurermeiiter J. P. Brindmann zu Roſtock, 
2. der Daurermeifter E. Ehlers zu Roftod, 
3. ber Zimmermeifter 2. Hanſen zu Kröpelin; 

III. für den Bezirk des Landgerichts Güftrow: 
1. ber DMaurermeifter Dito Martens zu Güftrom, 
2. der Zimmermeifter M. Albrecht zu Stavenhagen, 
3. ber Maurermeifter MW. Rathcke zu Teterom. 

Schwerin, den 17. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 18. April 1907, betreffend die Freigabe einer Strede 
der Nebenchauſſee Ribnig— Mürig für dem öffentlihen Verkehr. 

Die 6,0 km lange Strede von Ribnitz bis Hirfhburg der im Bau befindlichen Neben: 
chauſſee Ribnig— Mürig ift für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Auflichtsbehörde iſt die Wegebefichtigungsbehörde des Dijtrifts Ribnig. 

Schwerin, den 18. April 1907. 

Großherzoglic Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekauntmachung vom 19. April 1907, betreffend die Eifenbahn-Nenbauftrede 
Maldin— Dargun. 

Auf den Antrag ber Großherzoglichen Eifenbahn-Baufommilfion wird hierdurch zur allge: 
meinen Kenntnis gebracht, daß die Neubauftrede Malchin — Dargun zur weiteren Herftellung 
des Oberbaues demnächſt mit Lokomotiven und Arbeitszügen befahren werden wird. 

Das über die Bahn verfehrende Publitum hat ſich daher nad der Vorichrift des $ 79 
Abſ. 4 der Eiſenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 zu richten, 
welche lautet: 
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Es ift unterfagt, die Schranfen oder fonjtigen Einfriedigungen eigenmädhtig zu öffnen 
ober zu überfchreiten, etwas darauf zu legen oder zu hängen. Solange die Übergänge ge 
ichloffen find, wenn an ben mit Zugichranfen verjehenen Ülbergängen die Glode ertönt oder 
wenn ein Zug Sich nähert, müfjen Fuhrwerfe und Tiere an den Warnungstafeln, und wo 
ſolche fehlen, in angemejjener Entfernung von der Bahn angehalten werden. Fußgänger 
dürfen bis an die Schranfen der damit verfehenen Übergänge herantreten. 

Schwerin, ben 19. Ypril 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

(5) Bekanntmachung vom 19. Aprit 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 

Dorffeldmarf Mecklenburg. 

Nah Mafgabe des Enteignungsgefeges vom 29. März 1845, $ 1, Abſatz 2, ift auf ben 
Antrag der Großherzoglihen General-Eifenbahn-Direktion für den als notwendig erfannten 
Ausbau der Station Medlenburg zur Zugfreuzungsftation der Erwerb von zufammen 1046 qm 
Gelände aus der Dorffeldmark Mecklenburg genehmigt worben. 

Die zu erwerbenden Flächen, nämlich 
540 qm aus der Erbpachthufe II, 
80 qm aus ber Erbpachthufe KILL, 

426 qm aus Gemeindeland 
liegen füdweftlich des Bahnhofes Mecklenburg zwiſchen den Stationen 91,8—91,9, bei Station 
92,1 und 92,3 der Bahn von Kleinen nad Wismar. 

Schwerin, den 19. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrag: Schmidt. 

(6) Bekanntmachung vom 22. April 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 

Dorffeldmarf Sülftorf. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgefeßes vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, ift auf den 
Antrag der Großherzoglichen General:Eifenbahn- Direktion für den als notwendig erfannten 
Ausbau der Station Sülftorf zur Zugfreuzungsftation ber Erwerb von 1526 qm Gelände 
aus der Dorffeldmart Sülftorf, nämlich 

870 qm aus der Erbpadhthufe Nr. IV, 
108 qm aus der Erbpadthufe Nr. VIII 
548 qm aus der Erbpadthufe Nr. V 

genehmigt worden.) 
Die zu erwerbenden Flächen liegen öjtlid der Eijenbahn von Schwerin nad Lubwigs- 

luft zmifchen den Stationen 51,5--51,6 und 51,9— 52,1. 

Schwerin, den 22. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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IE. Abteilung. 
— en —ñNñ— 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Vizefeldwebel im Mecdlen— 
burgiichen Grenadier-Regiment Nr. 89 Peters II die filberne Medaille zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 8. April 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Maurerlehrling Kunkel zu 
Roftod die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 12. April 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Vorknecht Schmidt zu Klenz 
bie Verdienfimedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 19. April 1907. 

(4 Die Rektorftelle an der Stadiſchule in Brüel ift dem cand. min. Stard in Schwerin 
verliehen mworben. 

Schwerin, den 19. April 1907. 

9) Die Diätare Karl Fröd, Louis Schwarz, Heinrich Zilder und Adolf Dunder 
biefelbft find zu Bureau-Aififtenten bei ber Landesverficherungsanftalt „Mecklenburg“ Allerhöchft 
ernannt worden. 

Schwerin, den 20. April 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsaffellor Dr. jur. Reinhold 
Lobedanz zu Dftorf als Amtsaſſeſſor mit dem Stimmrecht in Polizeifahen in der Domanial: 
verwaltung anzunehmen geruht, und ift derjelbe zunächſt dem Großherzoglichen Amte Schwerin 
zugewieſen worden. 

Schwerin, ben 22. April 1907. 

(M) Der Referendar Dr. Ernit Schlejinger aus Güftrow hat die zweite jwriftifche 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 22. April 1907. 

(8) eine Königlihe Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Rechte Heinz 
Bannier aus Noftod nach beitandener erſter juriftiicher Prüfung zum NReferendar zu ernennen 
gerubt. 

Schwerin, den 22. April 1907. 

(9) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Buchbindermeifter !Milhelm 
Schornad zu Roſtock den Charakter als Univerfitäts-Buchbinder zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 22. April 1907, 
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(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Arbeiter Mallom zu Malchow 
die DVerdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 23. April 1907, 

AU) Dem Kandidaten der Medizin Rudolf Praetorius aus Berlin ift, nachdem derjelbe 
am 26. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungskommiſſion zu Roftod beftanden ' 
und ben Beitimmungen über das praftiihe Jahr mit dem 15. d. M. entiprochen hat, die 
Approbation als Arzt mit der Geltung vom letztbezeichneten Tage ab für das Gebiet bes 
Deutfchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 23. April 1907. 

(12) Bor dem Juſtiz-⸗Miniſterium hat die Frau Beata von Bülow, geb. von Sculfe, 
den Homagialeid wegen des auf fie übergegangenen Allodialgutes Ludorf c. p. Amts Wreden⸗ 
bagen durch einen Vertreter abgeleiftet. 

Scmerin, den 11. April 1907. 



Negierungs-Blatt 7 
für das 

Großherzogtum WMerklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 23. 

Jahrgang 1907. 
___ Ausgegeben Schwerin, Freitag, ben 3. Mai 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend internationale Tourenfahrt für leichte 

Kraftwagen. (2) Bekanntmachung, betreffend Verlegung des Frühlings: 
Vieh- und Pferdemarftes in Crivitz. (3) Bekanntmachung, betreffend 
Freigabe einer Strede der Nebenchauffee Parhim— Ziegendorf für den 
öffentlichen Verkehr. (4) Bekanntmachung, betreffend die für Leiltungen 
an das Militär zu vergütenden Durchichnittspreife von Naturalien für 
den Monat April 1907. (5) Belanntmachung, betreffend Eröffnung von 
Telegraphenanitalten;mit Ferniprechbetrieb in Boek, Gorlojen, Grittel 
und Xiepe. 

U. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 23. April 1907, betreffend internationale Toureufahrt 

für leichte Kraftwagen. 

Unter dem Proteftorate des Naiferlihen Automobilklubs zu Berlin wird in der Zeit vom 
6. bis 8. Mai d. Is. von der Deutihen Motorradfahrer-Vereinigung E.:®. in München 
eine internationale Tourenfahrt für leichte Kraftwagen veranftaltet werben. 

Für diefe Tourenfahrt, die eine Zuverläfligfeitsprüfung für leichte Kraftfahrzeuge im 
KRatalogwerte von nicht über 6000 ME. fein foll, wird, ſoweit fie das Gebiet des Groß— 
herzogtums berührt, nad; Diahgabe von $ 22 Abjag 2 der Verordnung vom 26. September 1906, 
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, die erforderliche Genehmigung hiermit erteilt. 

Eine Bewertung der Geſchwindigkeit ift nur auf einer furzen Bergfahrt in der Nähe 
von Dresden und auf einer Fleinen Teilftrede in der Lüneburger Heide vorgejehen, auf ber 
ganzen übrigen Fahrt aber ausgeſchloſſen. 

30 
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Am 7. Mai werden von der Fahrt berührt werden: Grabow, Abzweigung nad) Elbena, 
Ludwigsluſt, Wöbbelin, Dreenkrögen, Fahrbinde, Ortkrug, Hafenhäge, Schwerin, Friedrichsthal, 
Lützow, Gadebuſch, Holdorf, Rehna, Roduchelsdorf. 

Schwerin, den 23. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

(2) Bekauntmachung vom 26. April 1907, betreffend Verlegung des Frühlings: 

Vieh- und Pferdemarftes in Grivig. 

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntnis gebradjt, daß ber auf den 12. Juni d. Se. 
angejegte Vieh: und Pferdemarkt in Crivig mit Nüdfiht auf die an diefem Tage ftattfindende 
Berufs: und Betriebszählung auf den 14. Juni d. Is. verlegt worden ift. 

Schwerin, den 26. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmibt. 

(3) Bekanntmachung vom 27. April 1907, betreffend Freigabe einer Strede der 
Nebenchanfiee Parhim— Ziegendorf für den äffentlihen Verkehr. 

Die neuerbaute 10,3 km lange Strede vom Rotenbach (44 64,50) bis nad Ziegendorf 
ke im a befindlichen Nebenchauſſee Pardim— Ziegendorf ift für den öffentlichen Verkehr 
reigegeben. 

Schwerin, ben 27. April 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Minifterium des Junern. 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

(4) Belauntmahung vom 2. Mai 1907, betreffend die für Leiftungen au 
das Militär zu vergütenden Durhfhnittspreife von Naturalien für den Monat 

April 1907. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Negierungs:Blatt Nr. 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat April 1907 
ermittelt und betragen für 
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) 100 Kilogramm Weien . 18 Marf 59 Pig. 
98 . . Roggen . 16 = 

3) s s Gere. -. 16 = 75 — 
4) » ⸗ Sfr .. 7, 3. 
5) = ⸗ Erbſen .. 26 =» — ⸗ 

6) = * Stroh . . 4 ⸗ lb = 

7) s * Heu 4 ⸗ 36 . 

8) ein Raummeter Buchenholz 2 =: — ⸗ 
9) +» . — ll» — ⸗ 

10) 1000 Soben Torf . . De a ⸗ 

Der gemäß $ 9 Ziffer 3 des Neichsgefeges vom 24. Mai 1898 nach dem Durchfchnitt 
ber höchſten Tagespreife des Monats April 1907 berechnete und mit einem Aufſchlage von 
fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Mai d. J. an Truppenteile auf 
bem Marſche uſw. gelieferte Furage beträgt — einſchließlich dieſes Aufſchlags — für 

* Kilogramm Hafer . 18 Mark 52 Pfg., 
⸗ Stroh. 4 » 62 ⸗, 

s . Su... As BB ». 
Schwerin, den 2. Mai 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(5) Befauntmachung vom 27. April 1907, betreffend Eröffnung von Telegraphen- 
anftalten mit Fernfprechbetrieb in Boek, Gorlofen, Grittel und Liepe. 

In Boek, Gorloſen, Grittel und Liepe, ſämtlich bei Eldena (Mecklb.), find Telegraphen- 
anſtalten mit Fernſprechbetrieb eröffnet worden, welche die Bezeichnung Boek (Mecklb.), 
Gorloſen, Grittel und Liepe (Mecklb.) führen. 

Schwerin, den 27. April 1907. 

Kaiſerliche Ober-Poſtdirektion. 
Dehn. 

II. Abteilung. 
u — ⸗ꝰ 

A) Der Paſtor Welkien in Rehna ift am Sonntag Mifericordbias Domini, den 
27. März d. Is., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paſtor in Marlom ermählt 
und ſofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 17. April 1907. 
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2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberleutnant im Meclenburgifchen 
Füftlier-Regiment Nr. 90 von Prefjentin das Ritterkreuz des Greifenorbens zu ver: 
leihen gerubt. 

Schwerin, den 20. April 1907. 

8) Der Butsbefiger Albert Greffrath auf Alt-Gaarz ift zum Stellvertreier bes 
Standesbeamten für den Standesamtöbezirt Lütgendorf beftellt worden. 

Schwerin, ben 20. April 1907. 

(4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Lehrer Hermann Milbdenftrey 
zu Wöbbelin zum dritten. Lehrer an der Bildungs: und Pflegeanftalt für geiſtesſchwache 
Kinder zu Schwerin zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 22. April 1907. 

(5) Dem Kandidaten der Medizin Carl Graihen aus Havelberg, ift, nachdem berfelbe 
am 11. April 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungsfommilfton zu Roſtock beitanden 
bat und von den Beitimmungen über das praftiiche Jahr bispenfiert worden ift, bie 
Approbation als Arzt mit der Geltung von heute ab für das Gebiet des Deutjchen 
Reichs erteilt. 

Schwerin, den 27. April 1907. 

6) Der Referendar Heinrih Kaßbaum aus Nehna hat die zweite juriftiiche Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 29. April 1907. 

M) Der Diäter Karl Lemde hiefelbit ift zum Bureau » Wififtenten bei ber Landes: 
verficherungsanftalt Medlenburg Allerhöchit ernannt worden. 

Schwerin, den 30. April 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem ber: Poftfefretär Kaftorff 
biefelbit das Verbienfifreuz in Gold des Hausordens der Wendiichen Arone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. April 1907. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Ober-Boftaffiftenten Karl Benzin, 
bisher in Siegen, zum Ober-Poſtaſſiſtenten im biefigen Ober:Poftbireftionsbezirt zu er- 
nennen gerubt. 

Schwerin, ben 1. Mai 1907. 
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(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gutstagelöhner Asmus zu 
Sapshagen die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Mai 1907. 

(ul) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ber Kaftellanin Sophie Lindh zu 
Finden bie Verbienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, ben 3. Mai 1907. 

(12) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ftatt” 
gefunden: 

Es ſind befördert: 

der Major beim Stabe des Mecklenburgiſchen Füſilier-Regiments Nr. 90 von Jarotzky 
zum Oberftleutnant, 

ber Oberftleutnant und Kommandeur bes 2. Medlenburgifhen Dragoner-Regiments 
Nr. 18 von Arnim zum Oberſten; 

ber Oberftleutnant, beauftragt mit ber Führung des Mecklenburgifchen Fülilier-Regiments 
Nr. 90 von Bülom ift unter Beförderung zum Oberften zum Kommandeur biejes Regiments 
ernannt. 

Es find angeitellt: 
ber Zeutnant ber Referve des Infanterie-Regiments General-Feldmarſchall Prinz Friedrich 

Karl von Preußen (8. Brandenburgiihen) Nr. 64 Gudomwius als Leutnant im Mecklen⸗ 
burgiſchen Füfilier-Regiment Nr. 90, 

ber Nittmeifter in der Schugtruppe für Sübmeftafrifa von Tresdom als Esfabron: 
ef im 1. Medlenburgifchen Dragoner-Regiment Nr. 17. 

Es find verjegt: 

ber Oberft und Kommandeur des Medlenburgiichen Grenabier-Regiments Nr. 89 
von Dergen unter Beförderung zumfGeneralmajor als Kommandeur zur 38. Anfanterie: 
Brigade, 

: ber Oberftleutnant beim Stabe bes 4. Miagdeburgifchen Infanterie-Regiments Nr. 67 
von Vietinghoff unter Beförderung zum Oberften als Regimentsfommandeur zum 
Medlenburgiichen Grenadier-Regiment Nr. 89, 

der Hauptmann und Kompagniechef im Mecklenburgiſchen Grenadier-Regiment Nr. 89 
Freiherr von Wehmar zur Infanterie-Schießſchule, 

der Hauptmann und Kompagniechef im Braunfchmeigiichen Infanterie-Regiment Nr. 92 
von Hennig in das Medlenburgiihe Grenadier-Regiment Nr. 89, 

ber Rittmeilter und Esfabrondef im 1. Medlenburgiichen Dragoner-Regiment Nr. 17 
von' Koß als Adjutant aur 35. Dirifion, 

der Leutnant im Medlenburgiichen SFeldartillerie- Regiment Nr. 60 FFreiher von 
MWolzogen (Walther) in das Lehr-Regiment der Feldartillerie-Schiekichule, 

der Leutnant ber Reſerve bes Medlenburaiichen Feldartillerie Regiments Nr. 60 
Grecelius zu den Mejerveoffizieren des 2. Heffiichen sFelbartillerie - Regiments Nr. 61, 

81 
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der Stabs- und Bataillonsarzt beim III. Bataillon Medlenburgifchen Füfilier-Regiments 
Nr. 90 Dr. Brunzlomw unter Beförderung zum Oberſtabsarzt als Regimentsarzt zum 
2. Niederjchlefiichen Infanterie-Regiment Nr. 47, 

der Stabs- und Bataillonsarzt beim III. Bataillon 6. Rheiniſchen Infanterie-Regiments 
Nr. 68 Dr. Riemer zum III. Bataillon Medlenburgifhen YFüfilier-Regiments Nr. 90, 

der Stabes: und Bataillonsarzt beim Medlenburgiihen Jäger » Bataillon Nr. 14 
Dr. Franke zum Bezirkskommando III Berlin, 

der Oberarzt beim Jnvalidenhaufe in Berlin Dr. Shmidt unter Beförderung zum 
Stabsarzt als Bataillonsarzt zum Mecklenburgiſchen Jägerbatailloen Nr. 14. 

Der Abſchied ijt bemilligt: 

dem Hauptmann der Landwehr: Feldartillerie 2. Aufgebots im Landmehrbezirt Waren 
Hoppenrath, 

dem Oberleutnant der Landwehr⸗-Infanterie 2. Aufgebots im Landwehrbejirt Wismar 
Tretomw und 
* Oberleutnant der Landwehr⸗Kavallerie 2. Aufgebots im Landwehrbezirk Neuſtrelitz 

von Bülow. 

Schwerin, den 1. Mai 1907. 

Mit diefer Nr. 23 werden ausgegeben: bie Subrpläne der im Großherzogtum befindlichen 
Eifenbahnen vom 1. Mai 1907 ab. 
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Negierungs-Blatt " 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scmerin. 

Amtliche Beilage. 
MR 24. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schweri n, Freitag, ben 10. Mai 1907. 

Inhalt. 

T. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die diesjährigen Vorführungstermine für 
die in das Geftütbuch für edle Pferde einzutragenden bezw. zu präs 
mierenden Stuten. (2) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus 
der Feldmark des Gutes Lübfee R. A. Güftrom. (3) Bekanntmachung, 
betreffend Geländeerwerb aus der Feldmark des Gutes Lüffom, 
(4) Bekanntmachung, betreffend,die Verfendung von Poſtpaketen in der 
Zeit vom 12. bis einfchließlich 19. Mai d. Is. (5) Bekanntamchung, 
betreffend Eröffnung einer Telegraphenanftalt mit Fernfprechbetrieb in 
Rantel. 

If. Abteilung. Dienft: uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Bekauntmachung vom 1. Mai 1907, betreffend die diesjährigen Vorführnugs 
termine für die in das Gejtütbudh für edle Pferde einzutragenden bezw zu 
prämierenden Stnten. 

Die nach näherer Vorjchrift des S 24 der Verordnung vom 16. Januar 1895 zur Be: 
förderung der Landespferdezucht alljährlih durch die Kemmiſſion für die Landespferdezucht 
abzuhaltenden Termine zur Vorführung von Stuten, welche zur Eintragung in das Geftütbuc 
für edle Pferde im Großherzoglum Miedlenburg Schwerin, beziehungsweile zum Bewerb um 
Preife angemeldet worden find, werden in diefem Jahre an den aus dem nachfolgenden Plane 
erſichtlichen Tagen und Orten jtattfinden. 

Echwerin, den 1. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Mtinifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

32 
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lan 
für die Reifen der Kommiſſion für die Landespferdezucht zwecks Vornahme 

der Eintragung von Stuten in das Geſtütbuch bezw. Prämierung der in das 
Geftütbuc, eingetragenen Stuten im Monat Juni 1907. 

Genaue Bezeichnung Zeit 
1907 

Vorführungsort des der 
Monat! Tan Borführungsplates Vorführung 

Juni ı 3. | Maren Bei dem Anlcgeplag der 
| Dampfboote 7'/s Uhr vormittags 

Kambs Dei der Dedijtalion 10° Uhr vormittags 

” 4. | Dargun Dei der Dedftation 9% Uhr vormittags 
Malin Bei der Deditation 3'/ı Uhr nachmittags 

5. | Stavenhagen Bei der Dediftation 7'/s Uhr vormittags 
Teterom Bei der Dedjtation 10° Uhr vormittags 
Mierendorf Auf dem Gutshofe 4'/ Uhr nadmittags 

’ 6. | Güjtrom Auf dem Sonnenplak 8°, Uhr vormittags 
Bügomw Bei der Deditation 3'/4 Uhr nahmittags 

“ 7.1 Schwaan Bei den Echeunen beim 
Schlachthauſe 7'/ Uhr vormittags 

Laage Bei der Deckſtation 11°/, Uhr vormittags 

a 8. | Roftod Bei der Deditation s°’/, Uhr vormittags 
(Helbenfande Bei der Dechkſtation 1'/ı Uhr nahmittags 

a 10. | Marlow Bei der Deditation 9°/ Uhr vormittags 
Doberan Bei der Deditation 4'/ Uhr nachmittags 

ir 11. | Satow Bei der Dedftation 9'/s Uhr vormittags 
Neubukow Bei der Deditation 1’/ı Uhr nachmittags 

n 12. | Warin Bei der Deditation 9 Uhr vormittags 
Mismar Bei dem Schüpenhaufe 3'/ı Uhr nachmittags 

z 13. | Grevesmühlen Auf dem freien Plag am Zee | 8°/s Uhr vormittags 
Gadebuſch Bei dem Schuͤtzenhauſe 3'/s Uhr nachmittags 
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Genaue Bezeichnung Zeit 
* Vorführungsort des der 

Vorführungsplatzes Vorführung 
Monat! Tag 

Juni , 14. | Schwerin Auf dem Luifenplag 8'/a Uhr vormittags 
Boizenburg Bei der Gerberei 11'/s Uhr vormittags 

= 15. | Hagenow j Auf dem Schüpenplat 9°/ı Uhr vormittags 
| Mittenburg Bei dem Schügenhaufe 12 Uhr mittags 

n 17. | Malliß Bei dem Bahnhofe 9'/ı Uhr vormittags 
Ludwigsluſt In der Bauſtraße 11 Uhr vormittags 
Neuſtadt Auf der Neuhöfer Tritt | 37/s Uhr nachmittags 

f IS. | Marnip Bei dem Gafthaufe 9° Uhr vormittags 
Grivig Bei der Deditation 3% Uhr nadhmittags 

5 19. | 2übz Bei der Dedftation s°/ı Uhr vormittags 
Plau Bei der Deditation 2'/» Uhr nachmittags 

„20. | ®oldberg Auf dem Schüßenplabe 7°/ Uhr vormittags 

(2) Bekanutmachung vom 1. Mai 1907, betreffend Geläudeerwerb ans der Feld 

mark des Gutes Lübfee, R.A. Güſtrow. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erkannte 
Erweiterung der Gleisanlagen auf der Ladeſtelle Lübſee bezw. für Erſatz von Dienſtland da— 
felbft der Erwerb von zufammen 705 qın Gelände aus der Feldmark des Gutes Lübjee 
genehmigt worden. 

Die zu erwerbende Fläche liegt bei Station 65,1, weftlidy der Eifenbahn von Neuftrelig 
nah Warnemünde unweit des MWärtermohnhaufes Nr. 42. 

Scmerin, den 1. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(3) Befauntmahung vom 3. Mai 1907, betreffend Geländeerwerb ans der 

Feldmarf des Gutes Lüſſow. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erkannte 
Beihaffung von Dienftländereien der Erwerb von 475 qm Gelände aus ber Feldmark des 
Gutes Lüſſow genehmigt worden. 

Die zu ermwerbende Fläche liegt weſtlich des Bahnhofes Lüſſow, dem Empfangsgebäube 
gegenüber. 

Schwerin, den 3. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 1. Mai 1907, betreffend die Verſendung von Poſt— 

pafeten in der Zeit vom 12. bis einfchliehli 19. Mai. 

ie Bereinigung mehrerer Pakete zu einer Poſtpaketadreſſe ift für die Zeit vom 12. bis 
einjchlieglih 19. Mai im inneren deutfchen Verkehr nicht geftattet. Auch für den Auslands: 
verkehr empfiehlt es fich im Intereſſe des Publitums, während diefer Zeit zu jedem Pafete 
bejondere Begleitpapiere auszufertigen. 

Schwerin, den 1. Mai 1907. 

Kaiferliche Ober: Poftdireftion. 

Debn. 

(5) Befanutmahung vom 3. Mai 1907, betreffend Eröffunng einer Telegrapheu: 
anftalt mit Feruſprechbetrieb in Kaukel. 

In Kankel bei Hohen-Sprenz iſt eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb eröffnet 
worden, welche die Bezeichnung Kankel, Mecklb. führt. 

Schwerin, den 3. Mai 1907. 

Kaiferlihe Ober-Poftdireftion. 

Debn. 

II. Abteilung. 
m —— — 

() eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Torpebomatrofen Eugen Weber, 
feinerzeit zu Warnemünde, die Medaille für Nettung aus Lebensgefahr zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 26. April 1907. 
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(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hoftagelöhner Höppner und bem 
Kutſcher Spiegel zu Klein-Woltersborf die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 26. April 1907. 

8) Die Rektorftelle an der Stadtſchule zu Ribnig ift dem Kandidaten ber Theologie 
Morig Müller aus Roſtock Allerhöchſt verliehen worden. 

Schwerin, den 30. April 1907, 

- (4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtſekretär Ernit Gütſchow als 
ſolchen etatsmäßig anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 1. Mai 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poitaffiitenten Karl Kuhlmann, 
bisher in Berlin, zum Poſtaſſiſtenten im biefigen Ober: Bojtdireftionsbezirk ju ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Mai 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die Poftaffiftenten ‚Heinrich Bade und 
Emil Schreiber als ſolche etatsmäßig anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 1. Mai 1907, 

N Der Paſtor Wulff in Blanfenhagen ijt zum Präpofitus des Marlower Zirkels 
Allerhöchſt bejtellt worden. 

Schwerin, ben 1. Mai 1907. 

& Die Rektorſtelle an der Stadtihule in Rehna ift dem cand.Ätheol. Stammer in 
Schwerin zum 1. Mai d. Is. verliehen worden. 

Schwerin, den 4. Mai 1907. 

9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Pojtdireftor Trutſchel zu Wismar 
das Nitterfreug mit der Krone des Greifenordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 7. Mai 1907, 

Mit diefer Nr. 24 werben ausgegeben: Nr. 17 und 18 bes Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs: Blatt 
für da3 

Großherzogtum MWerklenburg-Schmerin. 

Amtliche Beilage. 
N. 25. 

ER Su Jahrgang 1907. —W 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 18. Vai 1907, 

Inhalt. 

J. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Gencraljtabsreife des IX. Armeekorps. 
(2) Bekanntmachung, betreffend Freigabe der Nebenchauffee Gelbenfande— 
Willerspagen— Blantenhagen für den öffentlichen Verkehr. (3) Belannt- 
machung, betreffend Abänderung des Plans für tie Reifen der Kommiſſion 
für die Landespferdezucht im uni d. %. (4) Bekanntmachung, betreffend 
die Aufbringung der Koſten der Meclenburgiichen Handwerkskammer. 
(5) Bekantmachung, betreffend Eröffnung des Telegraphenbetriebes bei 
der Poftagentur in Klein-Lunow-Boddin, 

II. Abteifung. Dienit- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
— Team“ 

(1) Bekanntmachung vom 11. Mai 1907, betr. Generalftabsreife des IX. Armeckorps, 

Die diesjährige Generaljtabsreife des IX. Armeeforps wird — etwa vom 2. bis 15. Yuni 
dauernd — teilmeife im öftlichen Gebiete des Grofherzogtums abgehalten werden und fich 
gegebenenfalls bis zum Abfchnitt der Warnow und Elde ausdehnen. 

Mit Rüdfiht auf die befonderen Verhältniffe der Übungsreiſe wird den betreffenden 
Ortsbehörben jedesmal jpätejtens am Abend vorher die Einquartierung durch Quartiermader 
angefagt werben. Schwierigfeiten für die Bevölferung werden vorausſichtlich nicht entitehen, 
da in erfter Linie Gajthöfe in Anipruch genommen werden follen. 

An der Reife nehmen außer dem Chef des Generaljtabes des IX. Armeeforps teil: 
4 Stabsoffiziere, 1 Unterzahlmeilter, 

14 Hauptleute, 2 Unteroffisiere, 
7 Oberleutnants, 35 Mannſchaften (einjchlieklih Offizierburſchen) 
1 Intendanturrat, und 

45 Pferde. — 1 Intendantur⸗Aſſeſſor, 

Schwerin, den 11. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 34 
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(2) Bekanntmachung vom 11. Mai 1907, betreffend die Freigabe der Nebenchauſſee 

Gelbenfande— Willershagen — Blanfenhagen für den öffentlichen Verkehr. 

Die neuerbaute Nebenchauſſee Gelbenjande— Willershagen— Blanfenhagen ift für den öffent» 
lichen Verkehr freigegeben. 

Auffichtsbehörde ift die Wegebefichtigungsbehörde des Diitrifts Ribnitz. 
Schwerin, den 11. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

(3) Bekanntmachung vom 14. Mai 1907, betreffend Abänderung des Plaus für 

die Reiſen der Kommiffion für die Landespferdezubt im Juni d. 38. 

Der unterm 1. d. Mts. befannt gegebene Plan der diesjährigen Heilen der Kommiffion für 
die Landespferdezucht zur Abhaltung der Vorführungstermine zwecks —*8* von 
Anträgen auf Eintragung in das Seftütbud für edle medlenburgifche Pferde und auf Er- 
teilung von Preijen für Geftütbuchituten wird infolge der am 12. Juni d. Is. ftattfindenben 
Berufszählung für die Vorführungsorte Warin, Wismar, Grevesmühlen und Gadebuſch, dahin 
abgeändert, daß bie Vorführungstermine nunmehr ftatıfinden 

am 20. Juli in Warin, nahmittags 2 Uhr, bei der Dedlitation, 
„2. u Wismar, vormittags 8/4 Uhr, bei dem Schügenhaufe, 
„ 21. „ „Gadebuſch, nachmittags 3 Uhr, bei dem Schügenhaufe, 
„22. »  „ Grevesmühlen, vormittags 8°/ı Uhr, auf dem freien Plake am See. 

Schwerin, den 14. Mai 1907, 

Großherzoglic; Mecklenburgijches Miniſterium des Innern. 
m Schmidt. 

(4) Befanntmahung vom 15. Mai 1907, betreffend die Aufbringung der Koften 
der Medlenburgiihen Handwerkskammer. 

Unter Bezugnahme auf die Belanntmahung vom 10. ‚Februar 1902, betreffend die Be— 
ftimmungen über die Nufbringung der Koſten der Mecklenburgiſchen Handwerkskammer — 
Nr. 5 des Negierungs-Blatts für 1902 — werden die Ortsobrigfeiten aufgefordert, bie vor- 
geichriebenen Auszüge aus den Gemwerbejteuerlijten beziehungsmweife Vakatanzeigen bis zum 
1, Juni dv. %. dem unterzeichneten Miniſterium einzureichen. 

Die Auszüge find im dreifacher Ausfertigung umd aufgeredjuet einzufenben. 

Schwerin, den 15. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(5) Befauntmahung vom 15. Mai 1907, betreffend Gröffuung des Telegraphen- 
betriebes bei der Roftagentur in Hlein-Lunow—Boddin, 

Bei ber Poftagentur in Klein-Lunow —Boddin ift der Telegraphenbetrieb eröffnet worden. 

Schwerin, den 15. Mai 1907. 

Kaiſerliche Ober-Boftdireftion. 
Dehn. 

(l) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Segelmacher Nolandt zu Roftod die 
Verbienitmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 19. April 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ben Aſſeſſor Dr. Erich Sclefinger 
aus Güſtrow nach bejtandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichtsaffeffor zu ernennen 
geruht. 

Schwerin, den 30. April 1907. 

@) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Diplomingenieur Otto Beuthien 
aus Güſtrow zum Regierungsbauführer zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 2. Mai 1907. 

(4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Steinmeg Marquardt zu Güſtrow 
die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 3. Mai 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Alleffor Carl Alexander Jatzow 
aus Sülze nad) beflandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichtsaffeffor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 6. Mai 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Affeffor Heinrih Kaßbaum 
aus Rehna nad) bejtandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichtsaffeffor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 8. Mai 1907. 

(7) Nach Verleihung 
des Königlich Preußiſchen Kronenordens 2. Klaſſe an den Hausmarſchall und 

Kammerherrn von Bülow-Stolle hieſelbſt, 
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der 4. Klaſſe desielben Ordens an den Poftjetretär Kühl biefelbft, 
des Königlich Preußischen AllgemeinenEhrenzeichens an den Oberpoftichaffner Rein hiefelbft, 
der Fürftlih Schaumburg-Lippiichen Silbernehochzeits-Medaille an die Oberhofmeifterin 

Gräfin von Shwidelbt, 
des Nitterfreuges des Kaiſerlich Königlich ſterreichiſch-Ungariſchen Franz Joſeph— 

Ordens an ben Dr. Kühl zu Roſtock, 
des Nitterfreuges mit der Krone des Fürſtlich Bulgarifhen Zivilverdienftorbens an 

den Pojtverwalter Schulg zu Wiligrad und 
ber Fürftlih Bulgariichen Verdienitmedaillein Bronze an ben Boftboten Gütſch om daſelbſt 

haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung dieſer Ordens» 
zeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 8. Mai 1907. 

8) Die Diätare Ernit Peters und Ernst Ley hiefelbit find zu YBureau-Affiftenten bei 
der Zandesverficherungsanftalt Diedlenburg Allerhöchſt ernannt worden. 

Schwerin, den 10. Mai 1907. 

() Der Rentner Ad. Frande zu Wittenburg ift zum zweiten ftellvertretenden Schiedsmann 
für die Feſtſtellung von Wildfchäden im Amtögerichtsbezirt Wittenburg beftellt worden. 

Schwerin, den 10. Mai 1907. 

(10) Der Referendar Carl Grimm aus Schwerin hat die zweite juriftiihe Prüfung 
vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, ben 13. Mai 1907. 

(11) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Profefior Dr. Johannes Geffden 
zu Hamburg zum ordentlihen Profeffor in der philofophifhen Fakultät der Llniverfität zu 
Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 14. Mai 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Profeffor Dr. Wilhelm Ule 
zu Halle a. S. zum aufßerordentlihen Profeſſor in der philofophifhen Fakultät der Univerfität 
zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 14. Mai 1907. 

(13) Der Rechtsanwalt Dr. Hans Lanjemann zu Wismar ift heute zum Amte eines 
Notars zugelafien. 

Schwerin, den 14. Mai 1907. 

Mit diefer Nr. 25 wird ausgegeben: Nr. 19 des Neichs-Gefegblatts von 1907. 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merlenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilnge. 
AR. 26. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 23. Mai 1907, 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Beitimmungen über die Zulaflung und 

Kennzeichnung außerdeuticher Kraftfahrzeuge und über die Zulaffung der 
Führer jolcher Fahrzeuge während der Zeit vom 1. bis 30, uni 1907. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
—⸗se ——, 

(1) Befauntmachung vom 18. Mai 1907, betreffend Beitimmungen über die 
Znlaffung und Kennzeichnung außerdeutſcher Araftfahrzenge und über die Zu- 

fafjung der Führer ſolcher Fahrzeuge während der Zeit vom 1. bis 30. Juni 1907. 

us Anlaß des am 14. Juni d. 28. ftattfindenden Kaiferpreisrennens mit Kraftfahrzeugen 
wird in Gemäßheit eines darüber am 10. Mai d. 8. gefaßten Bundesratsbeſchluſſes hiermit 
bas Nachitehende bejtimmt: 

Für die Zulaffung und Kennzeichnung der vom Tage bes Inkrafttretens diefer Ver— 
orbnung bis zum 14. Juni 1907 einfchließlich zu vorübergehendem Aufenthalt in das Gebiet 
bes Deutichen Reichs aus dem Auslande gelangenden außerdeutfchen Kraftfahrzeuge und für 
die Zulaffung der Führer folcher Fahrzeuge treten vorübergehend, nämlidy für die Zeit vom 
1. bis 30. Juni d. J. an Stelle des $ 24 der Verordnung vom 26. September 1906 bie 
nachſtehenden Beftimmungen: 

$ 1. 

Die Vorfchriften über die Anmeldung und AZulafjung von Kraftfahrzeugen zum Verkehr 
auf öffentlichen Wegen und Plägen in den 88 4. 5 der Verordnung vom 26. September 1906, 
betreffend ben Verkehr mit Kraftfahrzeugen, finden auf außerbeutfche Kraftfahrzeuge feine 
Anwendung. Leptere müllen an Stelle der durch 88 7, 10 a. a. D. vorgefchriebenen 
polizeilihen Kennzeichen ein befonderes länglichrundes Kennzeihen (Mufter 6 a. a. D.) 
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führen. Das Kennzeichen iſt an der Nüdjeite des Fahrzeugs nah außen bin an leicht 
fichtbarer Stelle feft anzubringen und bei Kraftwagen während ber Dunkelheit und bei ſtarkem 
Nebel fo zu beleuchten, daß es deutlich erkennbar iſt; die Beleuchtungsporrichtung darf das 
Kennzeichen nicht verdeden. Etwa vorhandene ausländiiche Kennzeichen find zu entfernen ober 
zu überdeden. 

Die für das Kennzeichen zu — — — 
für Kraftwagen F 
für Krafträder . . » re 

Wird für die Ausgabe bes Rennzeichens bie Tätigkeit einer amtliden Stelle außerhalb 
ber Geſchäftszeit, d. h. vor 7 Uhr vormittags und nah 8 Uhr nachmittags in Anfprud 
genommen, jo erhöht ſich die Gebühr 

für Kraftwagen uf. » » > 2 410 A., 
für Arafträder auf . . ee 

Beim Berlaffen des Deutichen Reichs if das Rennpeldhen an bie nächſte amtlihe Aus: 
gabejtelle (Grenzzollamt) abzuliefern. 

Die dur $ 14 Nbf. 1 a. a. O. für die Führer von Kraftfahrzeugen vorgefchriebenen 
Zeugniſſe können für die Führer außerdeutiher Kraftfahrzeuge durch die in ihrem Heimat: 
lande üblichen Ausweiſe erfegt werben. 

Den Eigentümern außerbeuticher Kraftfahrzeuge fann vom Miniſterium des Innern auf 
Antrag geftattet werden, das deutiche Kennzeichen zu führen. Die betreffenden Kraftfahrzeuge 
find in dieſem Falle in polizeiliher Beziehung als deutfche anzufehen und unterliegen dem» 
gemäß den Vorjchriften ber SS 4, 5, 7, 10 a. a. O. Die techniihe Kommiſſion hat die 
Eintragung des Kraftfahrzeugs in bie Lijte zu bewirken und die Erfennungsnummer zujzuteilen. 

S 2. 

Diefe Vorfhriften treten mit Ablauf des 30. Juni 1907 außer Kraft. 

Schwerin, den 18. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgijches Staatsminifterium. 
G. Graf von Bafjewig-Levegom. 

1) Ders Hülfsprediger Preß in Zweeborf iſt an Stelle bes verjegten Paſtors C. Welgien am 
Sonntag Eraudi, den 12. Mai d. 36., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum zweiten 
Paſtor in Rehna erwählt und jofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, ben 17. Mai 1907. 
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(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ben Boftinfpektor Alfred Joerges 
in Malin zum Poſtdirektor mit Wirfung vom 1. Oftober 1906 ab zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 18. Mai 1907. 

3) Dem Kandidaten ber Medizin Walter Mylius aus Eberdwalbe ift, nachdem berjelbe 
am 22. Februar 1906 bie ärztlihe Prüfung vor der Prüfungs-Kommiffion zu an 
bejtanden und ben Beltimmungen über das praftiidhe Jahre mit dem 15. April d. 3. 
entiprohen hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab 
für das Gebiet des Deutſchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 18. Mai 1907. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merlenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
A 27. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 3; Juni 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Abhaltung eines Füllen und Starfen- 
marftes in der Ortjchaft Friedrichsthal, D.-A. Schwerin, (2) Bekannt: 
machung, betreffend Abhaltung eines Füllen: und Starkenmarktes in der 
Stadt Plau. (3) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der 
Feldmark des Gutes Karom, R. A. Lübz. (4) Bekanntmachung, be: 
treffend die Kranken» und Totenlade für Arbeitsleute (E. 9.) in Schwerin. 
(5) Bekanntmachung, betreffend das Kreisphyſikat Gnoien. (6) Belannt- 
machung, betreffend die Boftanitalten in den Dftieebädern während der 
diesjährigen Badezeit. 

II. Abteilung. Dienft- ujw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
——Ns— 

(1) Bekanntmachung vom 23. Mai 1907, betreffend Abhaltung eines Füllen— 

und Starfenmarktes infder Ortichaft Friedridhsthal, DA. Schwerin. 

In der Ortichaft Friedrihsthal, DA Schwerin, wird am 

u Dienstag, den 25. Juni 1907, 

ein Füllen und Starfenmarft abgehalten werben. 

Schwerin, ben 23. Mai 1907. 

Großherzoglich Meclenburgijches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befauntmahung vom 24. Mai 1907, betreffend Abhaltung eines Füllen: 

und Starfenmarftes in der Stadt Plan. 

In der Stadt Plau wird am 

Mittwoch, den 19. Juni d. J., 

ein Füllen- und Starkenmarkt abgehalten werden. 

Schwerin, den 24. Mai 1907. 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftcage: von Blüder. 

(3) Bekanntmachung vom 27. Mai 1907, betreffend Geländeerwerb Jans der 

Feldmark des Gutes Karow, R. A. Yübz. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2, iſt auf ben 
Antrag der Großherzoglihen General:Eifenbahn:Direftion für die als notwendig erfannte 
Erbauung von Dienftwohnungen und Beichaffung von Dienftländereien auf Bahnhof Karow 
der Erwerb von rund 12500 qm Gelände aus der Feldmark des Gutes Karow ge: 
nehmigt worden. 

Die zu ermwerbende Fläche liegt weſtlich des Bahnhofes Karow zwiſchen dem Feldwege 
bei Station 24,2 und dem Kirchhofe bei Station 24,6 450 der Bahnitrede Güſtrow — Dieyenburg. 

Schwerin, den 27. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern, 

Im Auftrage: von Blücher. 

(4) Bekanntmachung vom 27. Mai 1907, betreffend die Kranken- und Totenlade 

für Arbeitsiente (E. 9.) in Schwerin. 

Auf Grund des $ 75a Abjag 4 des Arankenverficherungsgejeges in der Faſſung der Novelle 
vom 25. Mai 1903 (Reichs-Geſetzblatt S. 233) ift der Kranken» und Totenlade für Arbeits: 
leute (E. 9.) bierjelbit nach vorgängiger Statutenänderung von neuem die Bejcheinigung erteilt 
worden, daß fie vorbehaltlich der Höhe des Kranfengeldes den Anforderungen des $ 75 des 
Kranfenverficherungsgeieges genügt. 

Schwerin, den 27. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Nuftrage: von Blüder. 
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(5) Bekanntmachung vom 30. Mai 1907, betreffend das Kreisphyfifat Gnoien. 

Das Kreisphyfitat Gnoien wird vom 1. Juni d. J. an einige Zeitlang unbefegt fein. 
Die Verwaltungsgeichäfte desielben werden inzwiſchen ber Belanntmahung vom 

5. April 1907 (Regierungs:Blatt 1907 Nr. 14) gemäß vom Kreisphyfifus zu Malchin, die 
gerichtsärztlihen Funktionen nad) Wayl der Behörden von dem Kreisphyfifus zu Malin 
oder dem Kreisphyſikus zu Roſtock bejorgt. 

Schmerin, den 30. Mai 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 
Im Auftrage: Müblenbrud). 

(6) Bekanntmachung vom 23. Mai 1907, betreffend die Pojtanftalten in den 

Ditfeebadeorten während der diesjährigen Badezeit. 

Bom 1. Juni ab werden für die Dauer der Badezeit die Poitagenturen in Arendjee (Medib.), 
Graal (Medib.) und? Mürig in Poſtämter umgewandelt; in Heiligendamm tritt vom 
24. Mai, in Boltenhagen vom 1. Juni ab ein Poftamt in Wirkjamteit. 

Scmerin, den 23. Mai 1907, 

Kaiſerliche Ober-Poftdirektion. 
Dehn. 

II. Abteilung. 
—— 

ld) Der Neferendar Dr. Dtto Mohr aus Malchow hat die zweite juriftiiche Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Dberlandesgerichts zu Roſtock beftanden. 

Schwerin, den 21. Mai 1907. 

2) Der Kapitän a. D. Harder zu Wuftrom ijt zum Stellvertreter des Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Wuſtrow beftellt morden. 

Schwerin, ben 22. Mai 1907. 

3) Dem Kandidaten der Medizin Heinrih Mertens aut Hamburg ill, nachdem berjelbe 
die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommilfion zu Roſtock beitanden und den Beitimmungen 
über das praftiihe Jahr infoweit entiprochen hat, als er von der Ableiftung desfelben nicht 
bispenfiert worden ijt, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom 20. d. M. ab für 
das Gebiet des Deutichen Reichs erteilt. 

Schmerin, den 23. Mai 1907. 
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Dem preußifchen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Friedrih von Hildebrandt auf 
Schwartomw, Amts Boizenburg, iſt die meclenburgiiche Staatsangehörigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 24. Mai 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtſekretär Friedbrid Karl 
Beditröm in Gadebufh zum Poſtmeiſter mit Wirkung vom 1. Oktober 1906 ab zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, ben 24, Mai 1907. 

6) Der Lehrer Benedir zu Ruchow ift zum Stellvertreter des Standesbeamten og den 
Standesamtsbezirt Ruchow beftellt worden. 

Schwerin, ben 28. Mai 1907. 

MM) Die durd) Flug des Poſtrats — nach Breslau bei der Kaiſerlichen Ober: 
Poftdireftion hieſelbſt zum 1. April d. I. erledigte Poſtratsſtelle iſt dem Poftrat Bude, 
bisher in Straßburg Elſ.), übertragen worden. 

Schwerin, den 30, Mai 1907. 

(83) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kreisphyſikus Mtedizinalrat 
Dr. Stephan zu Dargun zum Kreisphyſikus des Medizinalbezirfs Güftrom mit dem Sig 
in der Etabt Güftrom zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 31. Mai 1907. 

Mit diefer Nr. 27 werden ausgegeben: Nr. 20 und 21 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Großherzogtum Mecklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
AR. 28, 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwe rin u Mittwoch), den 5. Juni 1907. 

Inhalt. 
L Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Aufbringung der Koften der Mecklen— 

burgiichen Handmwertstammer. (2) Belanntmahung, betreffend die für 
Leitungen an das Militär zu vergütenden Durchichnittspreife von 
Naturalien für den Monat Mai 1907. (3) Bekanntmachung, betreffend 
Auflöſung der Forftinipeltion Güftromw und Errichtung der Überförftereien 
Güſtrow und Gammin. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
— u 7 EEE 

(1) Bekanntmachung vom 3. Juni 1907, betreffend die Aufbringung der Koften 
der Medlenburgifhen Handwerkskammer. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 15. v. Mts. (Nr. 25 der amtlichen Bei- 
lage des Negierungsblatts), betreffend die Nufbringung der Kojten der Mecklenburgiſchen 
Handwerkskammer, werben die Ortsobrigfeiten hierdurch wiederholt aufgefordert, die vorgeichriebenen 
Auszüge aus den Gewerbeiteuerliften (in dreifacher Ausfertigung) beziehungsweiſe Vakatanzeigen 
dem unterzeichneten Miniftertum nunmehr umgehenb einzureichen. 

Scmerin, den 3. Juni 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 
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(2) Belauntmahung vom 4. Juni 1907, betreffend die für Leijiungen an 

dad Militär zu vergütenden Durchſchuittspreiſe von Naturalien für den Monat 

Mai 1907. 

Die im hiefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete Macht 
zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmahung vom 
27. Mai 1875 (Megierungs-Blatt Nr. 13) durch den biefigen Magiſtrat 

für den Monat Mai 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weien . 19 Mart 80 Pfg., 
2) » ⸗ Roggen. 18 » 9 ⸗ 
3) = ⸗ Gerſte. 17 = 31 >» 
4) » s Hafer . 18 :» 80 » 

5) > . Erbjen u ss — 5 

7) » ⸗ In :.. 4 76 
8) ein Raummeter Buchenhoz 12 — ⸗ 
9) ⸗ Tannenhoiz 1 = — ⸗ 

10) 1000 Soden Trf - »- Be -— 
Der gemäß $ 9 Ziffer 3 des Neichsgejeges vom 24. Mai 1898 nad) dem Durchſchnitt 

der höchſten Tagespreile des Monats Mai 1907 berechnete und mit einem Aufichlage von 
fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Juni d. J. an Truppenteile auf 
dem Marfche uſw. gelieferte Furage beträgt — einſchließlich dieſes Aufihlags — für 

100 Kilogramm Hafer . 20 Mark 05 Pfg., 
s , Stroh. 5 »s 78 s, 

. s : Su... 5 2 ». 
Schwerin, den 4. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

(3) Bekanntmachung vom 1. Juni 1907, betreffend Auflöſung der Forjtinjpeftion 

Güftrow und Errichtung der Oberförftereien Güſtrow und Cammin. 

Mi Allerhöchlter Genehmigung werden unter Auflöfung der Forftinfpeftion Güftrow zum 
1. Juli 1907 die Oberförfterei Güftrow mit dem Vermwaltungsfig in Güſtrow und die Ober: 
förfterei Cammin mit dem Verwaltungsfig in Cammin neu errichtet werden. 

Die Oberförfterei Güftrom umfaßt als Spezialforft den bisherigen Fort Klueß unter 

Hinzulegung des Schupbezirfs Sarmitorf und die Revierförjterei Nienhagen. 

Die Oberförfterei Cammin umfaßt als Spezialforft den bisherigen Forſt Cammin, bie 
Nevierförfterei Hohen-Sprenz und die Revierförfterei Korleput mit Ausihluß des bisher dazu 
gehörigen Schugbezirfs Sarmitorf. 
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Die Kaſſengeſchäfte ber beiden Oberförjlereien werden von dem Großherzoglichen Forits 
rendanten zu Güſtrow beſchafft. 

Schwerin, den 1. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Finanzminifterium, 
Abteilung für Domänen und Forften. 

A. von PBrejfentin. 

(h Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Boitafjiitenten Hans Kröger 
nad) beftandener Poſtſekretärprüfung den Titel Poſtſekretär mit Wirkung vom 15. d. Mis. 
ab zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. Mai 1907. 

2) Die dem Rentner George Schulge übertragene Verwaltung ber Amtsanwalts: 
geichäfte beim Amtsgericht zu Doberan ift auf feinen Antrag zurücdgenommen. 

Schwerin, den 1. Juni 1907. 

6) Der Serihtsichreibergehilfe Louis Brindmann ift als etatmähiger Gerichte: 
ichreibergehilfe beim Amtsgericht zu Sülge feft angeitellt worden. 

Schwerin, den 1. Juni 1907. 

Mit diefer Nr. 28 wird ausgegeben: Nr. 22 des Neichs-Gefepblatts von 1907. 
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Negierungs: Blatt 7 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
2 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 13. uni 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Erteilung der Erlaubnis zur Anlegung 

der Südweſtafrika-Denkmünze. (2) Bekanntmachung, betreffend die Frei— 
gabe der Nebenchauffeeitrede Marlom— Trefientin für den öffentlichen 
Verkehr. (3) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus den Pfarr: 
ländereien auf der Hoffeldmarf Boddin. (4) Bekanntmachung, betreffend 
die im Dezember 1907 ftattfindende willenfchaftlihe Prüfung der 
Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung). 

II. Abteilung. Dienjt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
I, Tu‘ 

(1) Befauntmahung vom 7. Juni 1907, betreffend Erteilung der Erfaubnis zur 

Aulegung der Südweſtafrika-Denkmünze. 

Auf Grund Allerhöchſter Entſchließung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs wird 
hierdurch zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß den diesſeitigen Staatsangehörigen, 
welchen die von des Deutſchen Kaiſers und Königs von Preußen Majeſtät unter dem 
19. März d. Is. geſtiftete Südweſtafrika-Denkmünze verliehen worden iſt oder noch 
verliehen werden wird, die Erlaubnis zur Anlegung dieſes Ehrenzeichens hiemittelſt 
erteilt ſein ſoll. 

Schwerin, den 7. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Staatsminiſterium. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. Langfeld. 
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(2) Bekanntmachung vom 30. Mai 1907, betreffend die Freigabe der Nebenchauſſee⸗ 

jtrede Marlow-Trefjentin für den öffentlichen Verkehr. 

Die 7 km lange Strede von Marlow bis Trefjentin der im Bau befindlichen Neben: 
chauffee Marlow-Ribnig ift für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Auffichtsbehörde iſt die Wegebefichtigungsbehörde des Diſtrikts Ribnib. 

Schwerin, den 30. Mai 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern, 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

(3) Bekanntmachung vom 7. Juni 1907, betreffend Geländeerwerb aus deu 

Pfarrländereien anf der Hoffeldmark Boddin. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845 $ 1, Abſatz 2 ift auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eifenbahn- Direktion für die als notwendig erkannte 
Erweiterung der Gleisanlagen auf dem Bahnhofe Kl.Lunow der Erwerb von 1150 qm 
Gelände aus den Pfarrländereien auf Hoffeldmark Boddin genehmigt worden. 
: Die zu erwerbende Fläche liegt weſtlich der Bahnjtrede Teterom— Gnoien bei 

tation 20,6, 

Schwerin, den 7. Juni 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blüder. 

(4) Bekanntmachung vom 8. Juni 1907, betreffend die im Dezember 1907 ftatt- 

findende wiſſenſchaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung). 

Auf Grund des $ 2, Abjab 2 der Verordnung vom 7. März 1905, betreffend die 
wifjenfchaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) — NRegierungs: 
Blatt 1905 Nr. 9 — wird der Termin für die nächfte Prüfung hierdurch auf Anfang 
Dezember 1907 bejtimmt. 

Gefuche um Zulaffung find fpäteftens bis zum 7. Juli d. J. an das unterzeichnete 
Minifterium zu richten. 

Dem Gefuche find anzujchließen: 
1. ein jelbitverfaßter Lebenslauf, in welchem der vollftändige Name der Bewerberin, 

der Stand des Baterd, Tag und Ort der Geburt und das Religions: 
befenntnis, fomwie die genaue Adreſſe anzugeben, die genofjene Schul« und 
Seminarbildung zu bezeichnen, und der Sim und Umfang der Vorbereitung 
für die Prüfung eingehend darzulegen find. Nachweiſe über den Beſuch 
von Vorlefungen, Übungen, wiffenfchaftlichen Seminaren u. a. find beizufügen. 

. die Urfchrift oder eine beglaubigte Abjchrift des Zeugniſſes der Lehrbefähigung 
an höheren Mädchenfchulen, ſowie etwaige andere Prüfungszeugniffe, 

10 
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3. der Nachweis über die bisherige Lehrtätigkeit, 
4. ein Führungszeugnis (für die nicht im Schulamte ftehenden Lehrerinnen). 

Die auf Grund der eingereichten Zeugnifje zur Prüfung zugelaffenen Bewerberinnen 
werden hiervon durch das unterzeichnete Minifterium in Kenntnis gejegt und von dem 
Vorfigenden der Prüfungsfommiffion zur Prüfung geladen werden. 

Schwerin, den 8. Juni 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Unterrichtsangelegenheiten. 

Zanafeld. 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Affefjor Carl Grimm aus 
Schmerin nad beftandener zweiter juriftifcher Prüfung zum Gerichtsaflefjor zu er- 
nennen gerubt. 

Schwerin, den 1. uni 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Affefjor Dr. Otto Mohr 
aus Malhom nad) beflandener zweiter juriltifcher Prüfung zum Gerichtsaſſeſſor zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. uni 1907. 

(3) Dem Kandidaten der Medizin Roland Koeppler aus Friedland ift, nachdem 
derjelbe am 26. Januar 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu 
Roſtock beftanden und den Beitimmungen über das praftifche Jahr mit dem 30. April d. J. 
enifprochen hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom lettbezeichneten Tage 
ab für das Gebiet des Deutfchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 1. Juni 1907. 

4 An Stelle des zum 1. Juli d. 8. in den Ruheſtand verjegten Kirchenrats 
Dr. Weiß in Sülze ift der —— Walter, bisher in Schwerin, am Sonntag 
Zrinitatis, den 26. Mai d. Is. durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paſtor in 
Sülze erwählt und fofort in fein neues Amt eingeführt worben. 

Schwerin, den 1. Juni 1907. 
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5) Der Kreisphufitus Medizinalrat Dr. Stephan zu Güftrom ift an Stelle des 
verjtorbenen Kreisphyfitus Dr. Habermann wiederum zum NAuffichtsarzt über die 
Hebammen des Auffichtsbezirts Nr. 31 und 32 (Güſtrow A und B) beitellt. 

Schwerin, den 4. Juni 1907. 

(6) Der Butspähter Heinrich von Meibom zu Paſſee iſt zum Standesbeamten 
für den Standesamtsbezirt Paſſee beftellt worden. 

Schwerin, den 5. juni 1907. 

(7) Die zum 1. April d. J. bei der Kaiferlichen Ober: Poftdireftion hieſelbſt eingerichtete 
neue Boftratitelle ift dem unterm 27. Mai d. J. zum Boftrat ernannten bisherigen 
Ober: Boftinjpeftor Craemer aus Hamburg übertragen worden. 

Schwerin, den 5. Juni 1907. 

9) Die durch Verfegung des Poſtrats Erbe nach Königsberg (Pr.) bei der Kaiſer— 
lihen Ober-Bojtdireftion biefelbit zum 1. April d. J. erledigte Boftratjtelle iſt dem 
unterm 27. Mai d. J. zum Boftrat ernannten bisherigen Ober-Boftinfpeltor Krille 
aus Düfjeldorf übertragen worden. 

Schwerin, den 5. Juni 1907. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Unterzahlmeifter Carl Fifcher 
zu Roſtock zum Kaſſier und Bureauverwalter an der Univerfitäts:Augenklinit und 
Ohrenklinik in Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 5. Juni 1907. 

(10) Der Gärtner Wilhelm Behrens zu Breefen ift zum Stellvertreter des Standes: 
beamten für den Standesamtsbezirt Breeſen bejtellt worden. 

Schwerin, den 7. Juni 1907. 

(11) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Boftinfpeftor Mar Simonis 
zum Telegrapheninipeftor im hiefigen Ober: Boftdirektionsbezirt zu ernennen und dem- 
jelben die Telegrapheninipeftorftelle beim Telegraphenamte in Roftod mit Wirfung vom 
1. April d. Is. ab zu übertragen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1907. 
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(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die Ober: Boftpraftifanten 
Karl Beggerom und Albert Bundlad) zu Pojtinfpektoren bei den Poftämtern I 
in Wismar bezw. in Roftod mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1907. 

(18) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben den Ober-Bojtpraktifanten 
Guſtav Weitphal, Guftav Hader und Karl Barejel eine etatmäßige Stelle 
für Bureaubeamte I. Klafje bei der hiefigen Ober: Boftdireftion mit Wirkung vom 
1. April d. Is. ab zu übertragen gerubt. 

Schwerin, den 8. Juni 1907. 

(14) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben im hiefigen Ober-Poſtdirektions— 
bezirt mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab den Ober-Telegraphenaffiitenten Wilhelm 
Nademacher, den Telegraphenaffiftenten Wilhelm Bud, die Poftaffiitenten August 
Behn und Hermann Wilken, den Telegraphenaffiftenten Hermann Lange und 
die PVoftaffiftenten Theodor Radeloff, Ernft Krüger und Hermann Suhr an- 
zuftellen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1907, 

(15) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Telegraphenfefretär Bernhard 
Bachert, die Poſtſekretäre Otto Kayas und Karl Koch, den Telegraphenfetretär 
Karl Ketelhohn und den Poſtſekretär Johannes Propp etatmäßig mit Wirkung 
vom 1. April d. 38. ab anzujtellen gerubt. 

Schwerin, den 8. uni 1907. *° 

(16) Seine Königliche * der Großherzog haben den Profeſſor Dr. Rudolf Weber 
zu Heidelberg — außerordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Fakultät der 
Univerſität zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1907. 

(17) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Dr. — Hermann Zenke, 
wiſſenſchaftlichen Hilfsarbeiter an der Reichstagsbibliothek zu Berlin, zum Bibliothekar 
bei der Univerſitätsbibliothek zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1907. 

(18) Im Mectlenburgifchen Kontingent haben nachitehende Perfonalveränderungen jtatt: 
gefunden: 

Es find befördert: 
der Oberleutnant im Mecklenburgifchen Grenadier-Regiment Nr. 89 Freiherr von 

Schleinitz zum überzähligen Hauptmann, 
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der Hauptmann und Kompagniechef im Mecklenburgifchen Füfilier-Regiment Nr. 90 
von Gamm unter Übertritt zum Stabe des Regiments zum überzähligen Major, 

der Oberleutnant im Mecklenburgiſchen Füfilier-Regiment Nr. 90 von Lüttihau 
unter Ernennung zum Rompagniechef zum Hauptmann, 

der Hauptmann und Kompagniechef im Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon Nr. 14 
von Falfenhayn unter Übertritt zum Stabe des Bataillons zum überzähligen Major, 

die Leutnant von Zülow im Mecdlenburgifchen Grenadier-Regiment Nr. 89, 
Kaifer, von Amann, Freiherr von Nettelbladt und von Tigerftröm 
im Mecklenburgifchen Füfilier-Regiment Nr. 90 zu Oberleutnants, 

der Wizefeldwebel im Landmehrbezirt Schwerin Paſchen zum Leutnant der 
Referve des Mecklenburgifchen Yäger-Bataillons Nr. 14, 

der Vizewachtmeifter im Landwehrbezirk werin von Monroy zum Leutnant 
der Referve des Mecklenburgifchen Feldartillerie-Regiments Nr. 60, und 

der Unterarzt der Reſerve im Landmwehrbezirt Wismar Burmeifter zum 
Affiftenzarzt. 

Es find ernannt: 
der liberzählige Major, agaregiert dem Mecklenburgifchen Grenadier-Regiment 

Nr. 89 Freiherr Quadt-Wykradt-Hüchtenbruck zum Bataillonstommandeur, 
der überzählige Hauptmann in demfelben Regiment von Schidfus und 

Neudorff zum Kompagniechef, 
der überzählige Hauptmann im Mecdlenburgifchen Jäger-Bataillon Nr. 14 

von Weyraud zum Kompagniechef. 
Der Oberſt und Kommandeur des Küraffier-Regiments Kaifer Nicolaus I. von 

Rußland (Brandenburgifchen) Nr. 6 von Schwerin ift mit der Führung der 
17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgiſchen) beauftragt. 

Der überzählige Major, aggreggiert dem Mecklenburgiſchen Grenadier-Regiment 
Nr. 89 von Alt-Stutterheim iſt zum Stabe des Regiments übergetreten. 

Es find verfeßt: 

der Oberft, Flügeladjutant und Kommandeur der 17. Kavallerie-Brigade (Groß- 
herzoglich Meclenburgifchen) Freiherr Marſchall als dienfttuender Flügeladjutant 
Seiner Majeftät des Kaiſers und Königs, 

der Oberftleutnant und Bataillonsfommandeur im Medlenburgifchen Grenadier: 
Regiment Nr. 89 von Schöler ald Kommandeur zum Landmwehrbezirf III Berlin, 

der Oberleutnant im Mecklenburgiſchen Grenadier-Regiment Nr. 89 von Thielau 
zur Unteroffizierfchule in Potsdam, 

der Hauptmann und Kompagniechef im Mecklenburgiſchen Füfilier-Regiment Nr. 90 
von Bundlad (Ehriftian) unter Beförderung zum überzähligen Major zum Stabe 
des 6. Thüringifchen Infanterie-Regiments Nr. 95, 

der Hauptmann und Kompagniechef im Mecklenburgiſchen Füfilier-Regiment 
Nr. 90 von Sell, fommandiert beim Lehr-nfanterie-Bataillon, unter Beförderung 
zum überzähligen Major als aggregiert zum Infanterie-Leib-Regiment Großherzogin 
(3. Großherzoglich-Heffifchen) Nr. 117, 

der überzählige Hauptmann im Oldenburgifchen Sjnfanterie-Regiment Nr. 91 
von Müller-Schubart als Kompagniehef in das Medlenburgifche Füſilier— 
Regiment Nr. 90, 
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der Oberleutnant im Kurheſſiſchen Jäger:Bataillon Nr. 11 Moldenhauer als 
Hauptmann und Kompagniechef in das Mecklenburgifche Jäger-Bataillon Nr. 14. 

Dem Leutnant im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 von Klenze 
ift der Abfchied mit der gefeglichen PBenfion aus dem aktiven Heere —— zugleich 
iſt derſelbe bei den Offizieren der Landwehr⸗Kavallerie 1. Aufgebots angeſtellt. 

Der Leutnant der Reſerve des Mecklenburgiſchen Feldartillerie-Regiments Nr. 60 
von Wolframsdorff ift ald Leutnant beim Feldartillerie-Regiment General: 
Teldzeugmeifter (2. Brandenburgifchen) Nr. 18 angeftellt. 

Der Abſchied ijt bewilligt: 
u * Leutnant der Reſerve des Mecklenburgiſchen Grenadier-Regiments Nr. 89 

rndt, 
dem Rittmeijter der Referve des 2. Mecklenburgifchen Dragoner-Regiments Nr. 18 

Freiherrn von Schröder, 
dem Stabsarzt der Landwehr 1. Aufgebot3 im Landmehrbezirt Roſtock Profefjor 

Dr. Beters mit der Erlaubnis zum Tragen feiner bisherigen Uniform und 
dem Oberarzt der Landwehr 2. Aufgebot? im Landwehrbezirk Wismar 

Dr. Weberjtäbdt. 
Schwerin, den 3. Juni 1907. 

— — — 
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IT. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
— nn 

(1) Bekanntmachung vom 12. Juni 1907, betreffend Abhaltung eines Füllen: und 

Starfenmarftes in der Ortichaft Koſſebade. 

In der Ortfchaft Koſſebade D.-A. Crivig wird am 
Dienftag, den 16. Juli d. Ne. 

ein Füllen: und Starfenmarft abgehalten werden. 
Schmerin, den 12. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern 
Im Auftrage: von Blücher. 

Be an 39 
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(2) Befanntmahung vom 15. Juni 1907, betreffend die Errichtung einer neuen 

Amtöjtelle für Anvalidenverfiherung in Warnemünde. 

Auf Grund des 8 8 der Verordnung vom 30. Dezember 1899 zur Ausführung des 
Invaliden-Berficherungs:Gejeges — Regierungsblatt 1900 Nr. 3 — tft zum 1. Juli d. 38. 
eine neue Amtsitelle jür nvalidenverficherung in Warnemünde errichtet worden, deren 
Bezirk die Ortschaften Warnemünde, Diedrihsdagen, Gr.-Klein, Elmenhorjt Anteil, 
Elmenhorft, Domanial-Amts Doberan, Lichtenhagen, Kl. Lichtenhagen, Lütten-Klein, 
Klofter-Amt zum Heiligen Kreuz, und Schmarl umfaßt. 

Zum Verwalter diefer Amtsjtelle ift der Vogtei-Protokolliſt Paul Scheerer in 
Warnemünde beftellt worden. 

Schwerin, den 15. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 

— —— — 

(3) Bekauntmachung vom 15. Juni 1907, betreffend Freigabe der Nebeuchauſſee 

Gordshagen— Grejenhorft für den Öffentlichen Verkehr. 

—* — Nebenchauſſee Eordbshagen— Grefenhorft iſt für den öffentlichen Verkehr 
eigegeben. 

Aufſichtsbehörde iſt die Wegebeſichtigungsbehörde des Diſtrilts Ribnitz. 

Schwerin, den 15. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 

(4) Bekanntmachung vom 17. Juni 1907, betreffend Ergänzung des Verzeichniſſes 

der angeförten im Privatbejige befindlichen Hengſte. 

Das Verzeichnis derjenigen im Privatbefige befindlichen Hengfte, welche bei der vor- 
jährigen ordentlichen Hengittörung nad) Maßgabe der Verordnung vom 16. Januar 1895 
zur Beförderung der Landespferdezucht angefört worden find, wird infolge einer weiteren 
Nachkörung, wie folgt, ergänzt. 

Schwerin, den 17. Juni 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 
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Derzeihnis über einen von der Kommiffion für die Landespferdezucht bei der 
Aachkörung im Juni 1907 angekörten, im Privatbeſitz befindliben Denaft. 

| " Größe 
Name, Stand, SE _ . Abftammung Standort 

Wohnort und, Name des ® Farbe und Bandmaß Vater: des 
Poſtſtation Hengſtes S Abzeichen J land ı_ 

| des Beſihers 3 Stodmaß väter- mütter: ‚Hengites 

cin 
licherſeits licherfeits 

A. Für die Dedperiode 1907. 
($ 45 der Verordnung vom 16. Jannar 1895.) 

E. Weber, ° Rumor 1904) Braun a. |v.Nuthard a. d. Eilika Olden- Gr. 
Gutöbefiser, (Halbblut) 177 em (Nr. 1255 | (Nr. 1025 burg Vieliſt 

‘ Gr.» Bielift b. desOldenbg. des Oldenbg. 
b. Grabomwhöfe 166 cm Stutbuchs) Stutbuchs) 

' | | v. Eberhard 
|u.d. Ellida 
' Nr, 380) | 

v. Rynald 
u. d. Nedoute 
(Nr. 1766) 

| 

(5) Befauntmachung vom 19. Juni 1907, betreffend Abhaltung eines Füllen- 

uud Starfeumarftes in der Stadt Hagenow. 

In der Stadt Hagenow wird am 

freitag, den 19. Inli d. Js. 
ein Füllen: und Starkenmarkt abgehalten werden. 

Schwerin, den 19. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des mern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(6) Bekanntmachung vom 20, Juni 1907, betreffend Freigabe der Nebeuchauſſee 

Pardim— Ziegendorf für den öffentlichen Verkehr. 

ie neuerbaute Nebenchaufjee Parhim— Ziegendorf ift jetzt ihrer ganzen Länge nad 
für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Schwerin, den 20. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Yuftrage: Schmidt. 

— — — — 
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IL. Abteilung. 
— — —— 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Ober-Rojtpraftifanten 
Heinrich Krüger, bisher in Wermelsfirchen, zum Ober-Boitpraftifanten im biefigen 
DOber-Bojtdireftionsbezirt zu ernennen und demjelben eine Ober-Boftjekretärftelle beim 
Poftamt I in Ludwigslujt mit Wirkung vom 1. April d. 8. ab zu übertragen gerubt. 

Schwerin, den 8. Juni 1907, 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die Poftaffiitenten Paul Anders, 
Alerander Böttcher, Walter Loebe, Adolf Hafje, Ewald Böttcher, Hermann 
Pleß, Nobert Tonagel, Frig Fehſe und Guftav Möller als folche etatmäßig 
mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 8. Juni 1907. 

3 Der Paſtor Fentzahn in Brüz ift an Stelle des verftorbenen Baftors Kleiminger 
am 1. Sonntag nad) Trinitatis, den 2. Juni d. 8, durch Stimmenmehrheit der 
Gemeinde zum zweiten Paſtor in Teterow ermwählt und fofort in fein neues Amt 
eingeführt worden. 

Schwerin, den 10. Juni 1907. 

4) Der Lehrer Alexander Wöhlert zu Altenhagen ijt zum Stellvertreter des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Alt-Karin bejtellt worden. 

Schwerin, den 13. Juni 1907. 

5) Der Kreisphyſikus Medizinalrat Dr. Mozer zu Malchin ift mit der einftweiligen 
Verwaltung der Geichäfte des Auffichtsarztes über die Hebammen in dem bisher von 
dem Kreisphufiftus Medizinalrat Dr. Stephan verwalteten Hebammenauffihtsbezirt XLVI 
(Dargun) beauftragt worden. 

Schwerin, den 13. Juni 1907. 

(6). Der Neferendar Heinrich Heydemann aus Roſtock hat die zweite juriſtiſche 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgeridhts zu Roſtock beitanden. 

Schwerin, den 17. Juni 1907. 

NM) Dem preußischen Staatsangehörigen, Regierungs:Referendar Enno Stratmann, 
Mitbefizer des Allodialqutes Schladendorf, Amts Gnoien, ift die meclenburgifche 
Staatsangebörigfeit verliehen worden. 

Schwerin, den 19. Juni 1907. 
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9). Der Küfter Friedrih Paetow zu Gammelin ift zum Stellvertreter des Standes: 
beamten für den Standesamtsbezirt Gammelin bejtellt worden. 

Schwerin, den 20. Juni 1907. 

N) Der ftellvertretende Schiedsmann für den I. Wildjchadensbezirt des Amtsgerichts> 
bezirt3 Röbel, Gutsbefiger Mejer auf Wildkuhl, ift gleichzeitig zum jtellvertretenden 
Schiedsmann für den II. Wildjchadensbezirt des Amtsgerichtsbezirks ernannt worden. 

Schwerin, den 20. Juni 1907. 

(10) Der Erbpächter und Schöffe Albrecht Schütt zu Bieſtow ijt zum Stellvertreter 
des Standesbeamten für den Standesamtsbezirf Bieſtow beftellt worden. 

Schwerin, den 21. Juni 1907. 

91) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtatt— 
gefunden: 

Es ſind befördert: 
die Rittmeiſter und Eskadronchefs im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment 

Nr. 18 Freiherr von Loen und Freiherr von Maltzahn zu überzähligen Majors, 
der Vizefeldwebel im Landwehrbezirt Noftod Schloffer zum Yeutnant der Reſerve 

des Mecklenburgiſchen Fäger-Bataillons Nr. 14, 
der Vizewachtmeiiter im Landwehrbezirk Noftod Mencde zum Yeutnant der Reſerve 

des Mecklenburgifchen Feldartillerie-Negiments Nr. 60, 
der Oberarzt der Landwehr 1. Aufgebots im Landwehrbezirk Rojtod Dr. Mojer 

zum Stabsarjt. 
Der Nittmeifter 3. D. und Pferdevormuſterungs-Kommiſſar in Waren von 

Prejfentin hat den Charakter als Major erhalten, 
Die Leutnant? von Bülow (Ernft) im Meckienburgiichen Grenadier - Regiment 

Nr. 89 und von dem Kneſebeck (Dtto) im 1. Meclenburgiichen Dragoner-Regiment 
Nr. 17 haben ein Patent ihres Dienftgrades erhalten. 

Der Hauptmann und Kompagniedhef im 2. Ermländiichen „Infanterie-Regiment 
Ir. 151 Söderftröm ift in das Mecklenburgische Füſilier-Kegiment Nr. 90 und 

der Oberleutnant der Landwehr-Kavallerie 2. Aufgebots im Yandwehrbezirt Waren 
von Behr-Negendand zu den Keferve-Offizieven des 2. Mecklenburgiſchen Dragoner: 
Regiments Nr. 18 verjeht. 

Der Abſchied ijt bewilligt: 

dem NRittmeifter der Landwehr Kavallerie 1. Aufgebots im Landwehrbezirt Waren 
von Nathufius mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Armee-Uniform, 

dem Oberleutnant der Yandwehrsinfanterie 2. Aufgebots im Yandwehrbezirk 
Roſtock Peters, 

dem Leutnant der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebot im Yandmwehrbezivt Wismar 
Simonis, 
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dem Oberarzt der Landwehr 2. Aufgebots im Landmwehrbezirt Schwerin 
Dr. Kaejtner und 

dem Stabsarzt der Landwehr 1. Aufgebot? im Landmwehrbezirt Roſtock 
Dr. Schlüter, diefem mit der Erlaubnis zum Tragen feiner bisherigen Uniform. 

Schwerin, den 21. Juni 1907. 

(12) Nah dem Ableben des bisherigen Miteigentümerd Kurt von Mofengeil iſt das 
Allodialgut Groß Ridſenow mit dem NMebengute Depzow'er Mühle, Amts 
Güſtrow, in das alleinige Miteigentum der Frau Geh. Medizinalrat Helene 
von Mofengeil, geb. Prym zu Bonn, der Frau Dr. Hertha Bender, geb. 
von Mofengeil, zu Heidelberg, der Frau Dr. Maria Pauly, geb. von Mofengeil, 
zu Würzburg und der Frau Sngenieur Margaretha Elifabeth Mannesmann, 
geb. von Mojengeil, zu Remfcheid übergegangen. 

Schwerin, den 11. Juni 1907. 

13) Bor dem ZuftizMinifterium haben heute 
der Amtmann Hermann von Dergen zu Ribnitz perſönlich, der Haupt: 

mann Willy von Dergen zu Schwerin, der Oberleutnant Hans von 
Oertzen zu Darmſtadt uno der Referendar Otto Jafper von Dergen 
zu Schwerin durch einen Vertreter den Lehneid wegen des auf fie ver- 
erbten Lehnguts Alt und Neu-Vorwerk, Amts Gnoien, und 

der Landwirt Gujtav Rathke zu Schönfeld bei Mühlen-Eichjen den Lehneid 
— wegen des käuflich von ihm erworbenen Lehnguts Dinnies, Amts Sternberg 

abgeleiſtet. 

Schwerin, den 13. Juni 1907. 

14) Bor dem Zuftizminifterium haben heute 
die Frau Alerandrine von Uslar, geb. von Vieregge, die Frau Elifabeth 

von Bülow, geb. von Uslar, und Fräulein Helene von Uslar 
den Homagialeid wegen des auf fie vererbten Allodialgutes Wilhelmshof, 
Amts Gnoien, durch einen Vertreter und 

der Gerichtsafjefjor Dr. Wilhelm von Bülom zu Wismar den Homagialeid 
wegen des auf ihn vererbten Allodialgutes Wadjtow, Amts Wredenhagen, 

abgeleiftet. 

Schwerin, den 13, Juni 1907. 

Mit diefer Nr. 30 werden ausgegeben: Nr. 26 und 27 des Neichs-Gejeßblattö von 1907. 
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Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 4. Juli 1907. 

Inhalt, 
I. Wbteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Freigabe der fertiggeftellten Reſtſtrecke der 

Nebenchaufjfee Lübz —Schlemmin für den öffentlichen Verkehr. (2) Be: 
fauntmachung, betreffend Freigabe der Teilftrede der Nebenchauffee 
Boizenburg— Gallin auf den Feldmarken Schwartomw und Grejje für 
den Öffentlichen Verkehr. (3) Belanntmadhung, betreffend die für 
Leiftungen an da3 Militär zu vergütenden Durchichnittspreife von 
Naturalien für den Monat Juni 1907. (4) Belanntmachung, betreffend 
die Rellamation unablömmlicher Schullehrer. (5) Belanntmachung, 
betreffend die Unterfuchung der aus dem Reichsausland zur Einfuhr 
gelangenden Pierde, Wiederfäuer und Schweine. (6) Belanntmachung, 
betreffend Ausbruch der Geflügelcholera im Domanialdorf Lieffom, Amts 
Güftromw. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
mn Tr‘ 

(1) Bekauntmachung vom 27. Juni 1907, betreffend Freigabe der fertiggeitellten 

Neititrede der Nebenchauſſee Lübz-Schlemmin für den öffentlichen Berfehr. 

Die fertiggeitellte Reftftredde der Nebenchaufjee Lübz-Schlemmin zwifchen den Ortfchaften 
a. und Schlemmin ijt jetzt gleichfalls für den öffentlichen Verkehr freigegeben 
worden. 

Schwerin, den 27. Yuni 1907, 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 
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42) Bekanntmachung vom 28. Juni 1907, betreffend Freigabe der Teilftrede 

der Nebencaufjee Boizenburg— Gallin auf den Feldmarken Schwartow und Greſſe 

für den öffentlihen Verkehr. 

Bon der Nebenchauſſee Boizenburg— Gallin ift nunmehr auch die Teilſtrecke auf den 
Feldmarken Schwartow und Grefje fertiggeftellt und für den öffentlichen Verkehr 
freigegeben worden. 

Schwerin, den 28. uni 1907. 

Großherzoglih Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücdher. 

(3) Bekanntmachung vom 3. Juli 1907, betreffend die für Leitungen an 

das Militär zu vergütenden Durdjhnittspreife von Naturalien für den Monat 
Juni 1907. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete 
Macht zu vergütenden Durhfchnittspreife find in Gemäßheit der Bekanntmachung 
vom 27. Mai 1875 (Negierungs: Blatt Nr 13) durch den hiefigen Magijtrat 

für den Monat Juni 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 19 Marf 99 Pig., 
83 = 2) = s Roggen . 19 — 

3) — . Gerite. . 17 = 31» 
4) = . fer. . 9 :» 32» 
5) = s ten . 6 =: — >» 
() = . Stroh. . 5 =: 2% : 
7) = s —* Pe ER WR | ⸗ 
8) ein Raummeter Buchenholz 12 =: — «= 
9) = ⸗ Tannenholz 11 = —- 

10) 1000 Soden Torf . bs» 2. ⸗ 
Der gemäß $ 9 Ziffer 3 des Reichsgeſetzes vom 24. Mai 1898 nad) dem Durch— 

ſchnitt der höchſten Tagespreife des Monats Juni 1907 berechnete und mit einem 
Aufjchlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Juli d. I. an 
Zruppenteile auf dem Marfche ufw. gelieferte Furage beträgt — einfchließlich dieſes 
Aufſchlags — für 

100 Kilogramm Hafer . 20 Marl 48 Pig., 
⸗ ⸗ Stroh. 5 78 =, 
⸗ s Heu Fer 5 :» 25 F 

Schwerin, den 3. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(4) Bekanntmachung vom 26. Juni, betreffend die Reklamation unabfömmlicher 

Schullehrer. 

Unter Bezugnahme auf die 88 125 und 126 der deutſchen Wehrordnung in der Faſſung 
der Bekanntmachung vom 16. April 1904, betreffend Anderungen der deutichen Wehr: 
ordnung — Negierungs-Blatt 1904 Nr. 13 — fordert das unterzeichnete Minijterium 
alle Großherzoglihen Amter, Gutsobrigfeiten und Magijtrate, fowie die Direktoren der 
landesherrlichen Schulen hierdur ver bis zum 15. Auguft d. %8. diejenigen Lehrer 
an Bolls:, Bürger: und höheren Schulen namhaft zu machen, 

1. welche zu Anfang d. Is. für den all einer im Jahre 1. April 1907/08 
eintretenden Mobilmachung reflamiert worden find, und deren Neflamation 
jest nicht mehr nötig tft; 

2, deren Reklamation jest nötig erjcheint, obgleich fie zu Anfang d. Is. nicht 
beantragt ift. 

Diefen Anmeldungen ift das Mufter 20 zu $ 126 der MWehrordnung zugrunde 
zu * mit der Abänderung, daß unter „Wohnort“ ſtatt „Kreis“ der „Aushebungs— 
bezirk" eintritt. 

In den Berichten zu 1 ift der Grund, weshalb die Reklamation wegfällt, anzugeben. 
In den Reflamationsgefuchen zu 2 ift dem Namen das Lebensalter des zu 

Reklamierenden beizufügen und anzugeben j 
bei Lehrern an Volks- und Bürgerfchulen, wie viele wiſſenſchaftliche Lehrer 
oder Lehrerinnen an der betreffenden Schule außer den angemeldeten Lehrern 
tätig find, und aus wie vielen Klafjen die Schule befteht; bei Yehrern an 
höheren Schulen, ob fie an der betreffenden Schule die einzigen Vertreter 
eines wifjenjchaftlichen Unterrichtägegenitandes find. 

Gefuche, bei denen diefe Angaben fehlen, bleiben unberücfichtigt. 
Diejenigen Lehrer, welche der Landwehr 2. AufgebutS oder dem Landſturm 

angehören, find nicht zu reflamierien. 

Schwerin, den 26. uni 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifche® Minifterium, Abteilung für 
Unterricht3angelegenbeiten. 

Zangfeld. 

(5) Bekanntmachung vom 21. uni 1907, betreffend die Unterſuchnug der aus 

dem Reichsausland zur Einfuhr gelangenden Pferde, Wiederfäuer und Schweine. 

Durch die Verordnung vom 1. November 1893 mit der Abänderungsverordnung vom 
18. März 1904 (Regierungs-Blatt 1893 Nr. 19 und 1904 Nr. 5) iſt vorgeſchrieben 
worden, daß, unbejchadet der einzelnen weitergehenden Einfuhrverbote und Einfuhr- 
beichränfungen, alle aus dem Reichsausland in das Großherzogtum zur Einfuhr gelangenden 
Pferde, Wiederfäuer und Schweine an der Landesgrenze, alfo da hier nur die Einfuhr 
zur See in Betracht fommt, in den Häfen von Warnemünde und Wismar, durch den 
Bezirkstierarzt zu unterfuchen und die an einer übertragbaren Seuche leidenden Tiere 
von der Einfuhr auszuschließen find. 
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Das unterzeichnete Minifterium ſieht fich veranlaßt, darauf aufmerffam zu 
machen, daß auch im Sinne diefer Verordnung übertragbare Seuchen nicht bloß die: 
jenigen Seuchen find, auf welche fich im Inlande die Anzeigepflicht erſtreckt, und daß 
insbejondere bei Pferden auch die Drufe, die infektiöfe Lymphangitis, die Bruftfeuche 
(Influenza), die Rotlauffeuche, die anjtedende Anämie, die fanadifche Pferdepode, die 
Stomatiti pujtulofa contagiofa, die Tfetfefrankheit, die Surra und die Pierdeiterbe zu 
den übertragbaren Seuchen gehören. 

Schwerin, den 21. Juni 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangjeld. 

(6) Bekanntmachung vom 27. Juni 1907, betreffend Ausbruch der Geflügel: 

cholera im Domanialdorf Lieſſow, Amts Güjftrow. 

Im Domanialdorf Lieſſow, Amts Güſtrow, iſt auf dem Bahnwärtergehöft die Geflügel: 
cholera ausgebrochen. 

Schwerin, den 27. Juni 1907. 

1) Der Küfter Friedrich Fehlandt zu Slate ift zum Standesbeamten und der 
Kaufmann Robert Niemann dafelbjt zum Stellvertreter des Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Slate beitellt worden. 

Schwerin, den 24. Juni 1907. 

I) An Stelle des früheren Gutsbeſitzers Dieitel auf Keez ift der Gutspädter 
Lembfe zu Tempzin wiederum zum Schiedsmann zur Abſchätzung von Wildſchäden im 
Amtsgerichtsbezirt Brüel beftellt worden. 

Schwerin, den 26. Juni 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Heinrich Heyde— 
mann aus Rojtocd nad bejtandener zweiter juriftifcher Prüfung zum Gerichisafjeflor 
zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 26. Juni 1907. 
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M) Der Lehrer Wilhelm Bollomw zu Vilz it zum Gtandesbeamten und der 
Butsjäger August Schrader dafelbft zum Stellvertreter des Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirk Vilz beftellt worden. 

Schwerin, den 27. Juni 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Landdroft Kittel zu 
Bützow das Komturkreuz des Hausordens der Wendifchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. Juni 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Landdroft Kittel zu 
Bützow die Berfegung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren gerubt. 

Schwerin, den 30. Juni 1907. 

MD Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Droft Carl von Baſſewitz 
biefelbft die Verfegung in den Ruheſtand unter Verleihung des Charakters als Yand- 
droft in Gnaden zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 30. uni 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Revierförfter Oppermann 
zu Nienhagen die Berfegung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren geruht. 

Scmerin, den 30. Juni 1907, 

() Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hauptamtsaffiftenten Otto 
Engel in Fübed die erbetene Entlafjung aus dem Dienjt der Großherzoglichen Steuer: 
und Zollverwaltung in Gnaden zu erteilen gerubt. 

Schwerin, den 30. Juni 1907. 

(10) Seine Köni liche Hoheit der Großherzog haben dem Amtsgerichtsrat Grohmann 
zu Parchim das Ritterkreuz des Hausordens der Wendifchen Krone zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. Juni 1907. 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Amtsgerichtsrat Grohmann 
zu —— die von ihm erbetene Verſetzung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren 
gerubt. 

Schwerin, den 30. Juni 1907, 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Bautechnifer Emil Hein 
hiefelbit zum Kalkulator im Revifionsdepartement zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 
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(13) Der Amtshauptmann von Blücher, bisher beim Amte zu Wismar, ift zum 
leitenden Beamten des Amtes Schwerin Allerhöchſt ernannt worden. 

Schwerin, den 1. Yuli 1907. 

(14) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtmann Schmidt zu 
Grabow zum Amtshauptmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(15) Der Amtmann Fenſch ift zum leitenden Beamten des Amtes Bützow Allerhöchſt 
ernannt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(16) Der Amtmann von Prollius biefelbft ift zum leitenden Beamten des Amtes 
Wismar Allerhöchft ernannt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(47) Der Amtmann Dr. Wünſch zu Grevesmühlen ift an das Amt zu Hagenow 
verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

— Amtsverwalter Burchard zu Hagenow ift an das Amt zu Bützow verſetzt 
worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(19) Der Amtsverwalter Dr. jur. von Bülow-Trummer zu Hagenow ijt an das 
Amt zu Grevesmühlen verſetzt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907, 

(20) Der Amtsverwalter Dr. jur. Sohm zu Doberan ift an das Amt zu Schwerin 
verjeßt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907, 

(21) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsafjeffjor Wilhelm von 
Bülow in Dargun zum Amtsverwalter beim dortigen Amte zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 
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(22) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Amtsaffefjor 
Haad in Lübz zum Amtsverwalter beim dortigen Amte zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(23) Der Amtsaffefjor Dehns, bisher zu Warin, ift an das Amt zu Hagenow 
verſetzt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(24) Der Amtsaffeffor Berndes, bisher zu Crivitz, ift an das Amt zu Warin 
verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

25) Der Amtsaffefjor Dr. jur. Lübcke, bisher zu Bützow, iſt an das Amt zu 
Güſtrow verſetzt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(26) Dem beim Amte Doberan beſchäftigten Amtsaſſeſſor C. A. von Bülow iſt das 
volle beamtliche Stimmrecht verliehen. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

ET) Dem Amtsafjefjor Kolbow beim Amte Toitenwinfel zu Roſtock ift das volle 
beamtliche Stimmrecht verliehen. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(28) Dem Amtsafjefjor Dr. jur. Lobedanz hiefelbft ift das volle beamtliche Stimm: 
recht verliehen. 

Schwerin, den 1. Juli 1907, 

(29) Dem Oberförfter Regenftein, bisher zu Schwerin, ijt die neu errichtete Ober- 
förfterftelle in Cammin Allerhöchſt verliehen worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(30) Dem Oberförfter Zeeden ift die neu errichtete Oberförfterftelle in Güſtrow 
Allerhöchſt verliehen worden. . 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 
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31) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Forftafjefjor Mar Raſſow 
biefelbit zum Oberförfter und PVorjtand der Forfteinrichtungs-ftommiffton biefeloft zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(32) Der Revierförfter Krüger ift von Cammin nad) Doberan verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(33) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Stationsjäger, Forfttandidaten 
Guſtav Bardey zu Kaſſow zum Revierförfter in Nienhagen, Oberförfterei Güftrom, 
zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(84) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Negierungsbaumeifter 
Dtto Neumann biefelbjt zum Großherzoglichen Regierungsbaumeifter im Schweriner 
Baudiftrikte zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Zuli 1907. 

(35) Seine Königliche" Hoheit der Großherzog haben den Ingenieur Rudolf Buß 
biefelbft zum Kammeringenieur zu ernennen geruht. 

Schwerin, den I. Juli 1907. 

(36) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den ingenieur Alfred Brumm 
biejelbit zum Kammeringenieur zu ernennen gerubht. 

Schwerin, den 2. Juli 1907. 

(37) Seine Königliche Hoheit der Großherzeg haben den Hauptamtsafjiftenten 
Georg Franke zum Oberfteuerkontrolleur in der Steuer- und Zollverwaltung zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907, 

(38) Seine Königliche Hoheit der ‚Großherzog : haben den Steuerfupernumsrar Karl 
Schmidt zum Aififtenten in der Steuer: und Zollverwaltung zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 
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39 Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poftfefretär Richard Jenß 
als jolchen etatsmäßig anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(40) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Telegraphenfefretär Helmuth 
Traeger als folchen etatsmäßig anzuftellen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907, 

(41) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Ober: Boftafjiftenten Wilhelm 
Lembcke den Titel Pojtjefretär, dem Boitaffiitenten Karl Vitenfe den Titel Ober: 
Telegraphenafjiitent, den Boftaffiitenten Wilhelm Bühring, Ludwig Sceiiel, 
Paul Kraufe, August Behn, Ludwig Sorgenfrey, Ludwig Deutler, Karl 
Weiten, Karl Buſſe, Karl Pries, Richard Bollow, Helmut Hader, Wilhelm 
Schuh, Hans Saf, Heinrich Pladmeyer, Ernjt Bauer, Johannes Brehmer, 
Karl Hagemeijter, Wilhelm Rütz den Titel Ober-Boitaffiftent und dem Telegraphen- 
affiftenten Paul Meißner den Titel Ober-Telegraphenaffiitent zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(42) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die Boftaffiitenten Hugo Möller, 
bisher in Berlin, und Auguſt Klickermann, u in Templin, zu Poſtaſſiſtenten im 
hiefigen Ober-Rojtdireftionsbezirk zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(43) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poftaffiftenten Hugo Schröder 
als folchen etatsmäßig im hiefigen Ober-Poſtdirektionsbezirk anzuftellen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(4) Der Amtsgerichtsrat Guido Saß zu Hagenow ift an das Amtsgericht zu 
Parchim verjegt. 

Schmerin, den 1. Juli 1907. 

(45) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsafjefjor Wilhelm 
Schmidt zum Amtsrichter in Hagenow zu ernennen gerubht. 

Schmerin, den 1. Juli 1907. 

(46) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsafjefjor Dr. Carl 
Haadert zum etatmäßıgen Gerichtsaffeifor beim Amtsgericht zu Ribnitz zu er- 
nennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 
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(47) Die Berwaltung der Amtsanwaltsgefchäfte beim Amtsgericht zu Gabebufch ift 
bis auf weiteres dem Amtsgerichtsaftuar Friedrich Ullerich daſelbſt übertragen. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(48) Die Verwaltung der Amtsanmwaltsgejchäfte beim Amtsgericht zu Doberan iſt bis 
auf weiteres dem Amtsanmwalt, Gendarmerie-Wachtmeifter a. D. Greve, bisher zu 
Gadebufch, übertragen. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(49) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Gerichtsſchreiber— 
gehilfen Hans Demwerth zum Amtsgerichtsaftuar in Kröpelin zu ernennen gerubt, 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

50) Die Gerichtsfchreibergehilfen Paul Doerwaldt und Ernjt Ling find als etat- 
mäßige Gerichtsfchreibergehilfen beim Amtsgericht zu Schwerin bezw. beim Amtögericht 
zu Wittenburg feft angejtellt worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

51) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Vizefeldwebel Franz Zander 
im Mecklenburgifchen Füfilierregiment Nr. 90 zum Gerichtsvollzieher in Stavenhagen zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Juli 1907, 



Tegierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
MR. 32. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 9. Juli 1907. 
Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Freigabe der Nebenchauffee Ribnitz — Müritz 
für den öffentlichen Berlehr, (2) Bekanntmachung, betreffend Freigabe 
der MNebenchauffee Doberan— Elmenhorſt für den öffentlichen Verkehr. 
(3) Bekanntmachung, betreffend Übertritt des (Hutes Langhagen zum 
ritterichaftlichen Polizeiverein Teterow. (4) Belanntmachung, betreffend 
die Wahlen zu Mitgliedern ufw. der Hauptdireftion und der Kreis— 
direftionen des Witterfchaftlichen Kreditvereins. (5) Belanntmachung, 
betreffend Generalftabsreife des III, Armeekorps. (6) Belanntmachung, 
betreffend Außerkursſetzung der intalerftüce deutſchen Gepräges. 
(7) Belanntmachung, betreffend die Ablieferung der bei den Grof- 
herzoglichen Kaſſen eingehenden Eintalerftüde deutjchen Gepräges an die 
Großherzogliche Renterei. (8) Bekanntmachung, betreffend Grlöfchen 
der Rotzkrankheit in Züjom. (9) Belanntmachung, betreffend Einrichtung 
und Aufhebung von Rofthilfitellen. (10) Bekanntmachung, betreffend 
Eröffnung einer Telegraphenanftalt mit Ferniprechbetrieb in Boiensdorf. 

U. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

I. Wbteilung. 

(1) Befauntmachung vom 1. Juli 1907, betreffend Freigabe der Nebenchauſſee 

Ribnitz — Mürig für den öffentlichen Verkehr. 

Die neuerbaute Nebenchaufjee Ribnitz —Müritz ift jegt ihrer ganzen Yänge nad) für den 
öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Auffichtsbehörde ift die Wegebefichtiaungsbehörde des Diftrifts Ribnitz. 
Schwerin, den 1. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 
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(2) Befanntmahnng vom 1. Juli 1907, betreffend Freigabe der Nebendaufiee 

Doberan— Elmenhorſt jür den öffentlichen Verkehr. 

Die neuerbaute Nebenchaufjee Doberan-Elmenhorft ift für den öffentlichen — frei— 
gegeben 

Auffichtsbehörde ift die Megebefichtigungsbehörde des Diſtrikts Doberan. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern 

C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. 

(3) Bekauntmachuug vom I. Juli 1907, betreffend Übertritt des Gutes Yang: 

bagen zum ritterſchaftlichen Polizeiverein Teterow. 

Das Gut Langhagen, Amts Goldberg, iſt vom ritterjchaftlichen Polizeiverein Gruben: 
hagen zum vitterfchaftlichen PBolizeiverein Teterow übergetreten. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung von 2. Juli 1907, betreffend die Wahlen zu Mitgliedern 

njw. der Hanptdireftion und der Kreisdireftionen des Mitterfchaftlihen Kredit— 

vereins. 

In der am 25. Juni d. J. zu Roſtock abgehaltenen außerordentlichen Generalverſammlung 
des Ritterſchaftlichen Kreditvereins find: 

1. — en Graf von Baſſewitz auf Perlin zum Mitgliede der Haupt: 
ireftion 

2. der Gutsbefiger Knebufch auf Greven zum Kreisdireftor bei der Medklen- 
burgifchen Kreisdireftion, 

3. der Butsbefiger Paetow auf Alt:Pannefom zum Kreisdirektor bei der 
MWendifchen Kreisdirektion, 

4. der Gutsbeſitzer Bock auf Gr-Welbien zum zweiten Deputierten bei der 
Mecdlenburgiichen Kreisdireftion, und 

5. der Gutsbeſitzer von Heyden auf Bredenfelde zum zweiten Deputierten bei 
der Wendifchen Kreisdireftion 

auf 6 jahre gewählt worden, und haben diefe Wahlen die Landesherrliche Betätigung 
gefunden. 

Schwerin, den 2. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(5) Befauntmahung vom 4. Inli 1907, betreffend Generaljtabsreife des 
IH. Armeeforps. 

Die diesjährige Generaljtabsreife des III. Armeekorps wird in der Beit vom 29. Juli 
bis 10. Auguft d. 3. zum Teil im Bereiche des Großherzogtums (im Geländeabjchnitt 
Ludmwigsluft, Parchim, Waren) ftattfinden. j 

Mit Rücficht auf die befonderen Verhältniſſe der Übungsreije wird den betreffenden 
Ortsbehörden jedesmal fpäteitens tags zuvor die Einquartierung militärifcherfeits ans 
gemeldet werden. Schwierigkeiten für die Bevölferung werden vorausfichtlich nicht ent- 
ftehen, da in erjter Linie nur Etädte zur Gewährung der Unterkunft herangezogen 
werden follen. 

Das Kommando hat vorausfichtlich eine Stärfe von 25 Offizieren, 32 Mannjchaften 
und 50 Pferden. 

Schwerin, den 4. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterinm des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(6) Befauntmachnng vom 6. Juli 1907, betreffend die Außerkursſetzung der 

Eintalerſtücke deutſchen Gepräges. 

Nachſtehend wird die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 27. Juni 1907 
(Reichs-Geſetzblatt ©. 401), betreffend die Außerkursſetzung der Eintalerſtücke deutſchen 
Gepräges zur allgemeinen Kenntnis gebradıt. 

Schwerin, den 6. Juli 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Finanzminifterium. 

A. von Prejientin. 

Auf Grund der Artikel 8, 15 Abſ. 1 Ziffer 1 des Münzgeſetzes vom 9. Juli 1873 
(Reichs-Geſetzblatt S. 233) hat der Bundesrat die nachfolgenden Beftimmungen getroffen. 

g 1. 
Die Eintalerjtüce deutjchen Gepräges gelten vom 1. Oftober 1907 ab nicht 

mehr als gefegliches Zahlungsmittel. Es ift von diefem Zeitpunkt ab außer den mit 
der Einlöjung beauftragten Kafjen niemand verpflichtet, diefe Münzen in Zahlung zu 
nehmen. 

S 2. . 
Die Taler der im $ 1 diefer Bekanntmachung bezeichneten Gattung werden bis 

zum 30, September 1908 bei den Reichs- und Yandesfafjen zu dem Wertverhältnijje 
von drei Mark gleich einem Taler ſowohl in Zahlung als auch zur Umwechſelung 
angenommen. 
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$ 3. 
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtaufche ($ 2) findet auf durch: 

löcherte und anders ald durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte ſowie 
auf verfälfchte Münzſtücke feine Anwendung. 

Berlin, den 27. Juni 1907. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Freiherr von Stengel. 

(7) Bekanntmachung vom 6. Juli 1907, betreffend die Ablieferung der bei den 

Großherzoglichen Kaſſen eingehenden Eintalerſtücke deutſchen Gepräges an die 

Großherzogliche Reuterei. 

Nachdem der Bundesrat laut der vorſtehend veröffentlichten Bekanntmachung vom 
27. uni 1907 die Außerkursſetzung der Eintalerjtücde deutfchen Gepräges zum 
1. Oftober 1907 mit einer Frift zur Einlöfung bei den Reichs- und Landeskaſſen bis 
zum 30. September 1908 bejchlofien hat, werden die Großherzoglichen Kaſſen bierdurd) 
angemwiefen, die bei ihnen zur Einlöfung kommenden Taler an die Großherzogliche 
Nenterei in Schwerin mit tunlichiter Beichleunigung abzuliefern. 

Die furz vor Ablauf der Einlöfungsirift bei den Kaffen eingehenden Taler werden 
von der Reichsbant und vom Münzmetall-Depot bei der Königlichen Münze in Berlin 
noch bis zum 15. Dftober 1908 angenommen werben. 

Um zu verhüten, daß bei der Annahme der deutfchen Taler etwa auch öfter 
reichifche Bereinstaler zur Einlöfung fommen, deren NAußerfursfegung bereit zum 
1. Januar 1901 mit Einlöfungsfrift bis zum 31. März 1901 erfolgt ift (Regierungs: 
blatt 1900 Amtliche Beilage Nr. 58), wird den Großherzoglichen Kaſſen zur Pflicht 
gemacht, bei der Annahme der Taler genau auf ihr Gepräge zu achten. 

Schwerin, den 6. Juli 1907. 

Großherzoglich Mectlenburgifches Finanzminifterium. 

U. von Prefjentin. 

(8) Bekanntmachung vom 2. Juli 1907, betreffend Erlöſchen der Rotzkrankheit 

in Züfow. 

Auf der Hufe VI im Domanialdorf Züfow, Amts Warin, ift die Rotzkrankheit unter 
den Pferden erlojchen. 

Schwerin, den 2. Juli 1907. 
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(9) Bekauntmachung vom 2, Juli 1907, betreffend Einrichtung und Aufhebung 

von Pofthilfitellen. 

In Kirch-Roſin bei Güſtrow und Zahrensdorf bei Boizenburg find Poſthilfſtellen 
eingerichtet worden. 

Aufgehoben iſt die Poſthilfſtelle in Kurzen-Trechow bei Bützow. 

Schwerin, 2. Juli 1907. 

Kaiſerliche Ober⸗Poſtdirektion. 
In Vertretung: Thunsdorff. 

(10) Bekanutmachung vom 2. Juli 1907, betreffend Eröffuung einer Telegrapheu— 

anftalt mit Feruſprechbetrieb in Boiensdorf. 

In Boiensdorf bei Blowatz (Mecklb.) iſt eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb 
eröffnet worden, welche die Bezeichnung Boiensdorf führt. 

Schwerin, 2. Juli 1907. 

Kaiferliche Ober-Poftdirektion. 
In Vertretung: Thunsdorff. 

II. Abteilung. 
— 3;⸗ eꝰ;7; 

) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberkoch Borchert die 
Berdienftimedaille in Silber zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 1. Zuli 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Bürgermeifter Dr. Simonis 
zu Roftod das Komturkreuz des Hausordens der Wendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. Juli 1907, 

8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Bürgermeifter der Border: 
ftabt Güſtrow Philipp Wilhelm Süfferott den Charakter als Geheimer Hofrat zu 
verleihen geruht. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

4) Der Diätar Rudolf Heyden hiejelbft ift zum Bureau-Affiitenten bei der Landes» 
verficherungsanftalt Mecdlenburg Allerhöchit ernannt worden. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 
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6) An Stelle des bisherigen Amtsftellenverwalters, Amtsanwalis Greve zu Gadebuſch, 
iſt der Stadtjefretär Friedrich Wendorff dafelbft wiederum zum Bermalter der Amts: 
jtelle für jnvalidenverficherung zu Gadebuſch bejtellt worden. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsfchreiber Friedrich 
Zaſtrow hiefelbjt zum Negiftratur-Gehülfen beim Geheimen und Hauptarchiv zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 6. Juli 1907. 

(7) Am Mecklenburgiſchen Kontigent haben nachitehende Perfonalveränderungen ftatt: 
gefunden: 

€3 jind verjegt: 
der Major beim Stabe des 2. Mecklenburgiſchen Dragoner:Regiments Nr. 18 

von Voß in das Thüringifche Ulanen-Regiment Nr. 6 unter Beauftragung mit der 
Führung des letteren, 

der Major, perjönliche Adjutant mweiland Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen 
Albrecht von Preußen, von der Schulenburg zum Stabe des 2. Mecklenburgiſchen 
Dragoner-Regiments Nr. 18 und 

der Fähnrich im 4. Garde-Regiment zu Fuß von Wigendorff in das Mecklen— 
burgifche Feldartillerie-Regiment Ir. 60. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 13. Juli 1907. 
—— ————— — — Tr — — — — 

Inhait, 

l. Abteiluna.. 11) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb zur Gleiserweiterung 
auf dem Güterbabnhofe zu Schwerin. (2) Bekanntmachung, betreffend 
Geländeerwerb aus dem Poſtgrundſtück auf der Gutsfeldmark Langhagen. 
(3) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Gutsfeldmark 
Karow. (4) Bekanntmachung, betreffend die Geftattung von Ernte: 
arbeiten. (5) Belanntmachung, betreffend die Einziehung von Diphtherie: 
heiljerum. (6) Bekanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphen: 
anftalt mit Fernſprechbetrieb in Mobertsdorf. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
—ñ— A 

(1) Bekauntmachung vom 4. Juli 1907, betreffend Geläudeerwerb zur Gleis: 

erweiterung auf dem Güterbahnhofe zu Schwerin. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, iſt auf 
deu Antrag der Großherzoglihen General:Eifenbahn- Direktion für die als notwendig 
erlannte Gleisermweiterung auf dem Güterbahnhofe hierfelbit der Erwerb von zufammen 
8608 qm Gelände aus den Grumdjtücen 153 und 154 au) dem Stadtbinnenfelde hier: 
ſelbſt genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen liegen zwiichen der Eifenbahn von Schwerin nad) 
Nehna und dem Medeweger See nördlich bei Station 2,0-—2 1, 

Schwerin, den 4. juli 1907. 

Großherzoglich Meclenburgiiches Mintfterium des Innern 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(?) Bekanntmachung vom 9. Auli 1907, betreffend Geländeerwerb aus dem 

Pojtgrundftü anf der Gutsfeldmark Laughagen. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, iſt auf 
den Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig 
erkannte Herſtellung eines Anſchlußgleiſes nach dem beim Bahnhofe Langhagen auf: 
zuſchließenden Kieslager der Erwerb von 266 qm Gelände aus dem Poſtgrundſtück auf 
der Butsjeldmarf Langhagen genehmigt worden. 

Die zu ermwerbende Fläche liegt füdlich der Eifenbahn von Neuftrelig nad) 
Warnemünde am Bahnhoje Langhagen. 

Schwerin, den 9. Juli 1907. 

Großherzoglih Meclenburgifches PMinifterium des Innern, 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 9. Juli 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 

Gutöfeldmarf Karow. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgejeges vom 29. März 1845, 8 1, Abjat 2, ift auf 
den Antrag der Großberzoglichen General:Eijenbahn-Direftion für die als notwendig 
erfannte Errichtung eines Wärterwohnhaufes auf Bahnhof Karow der Erwerb von rund 
2500 qm aus der Feldmarf des Gutes Karow genehmigt worden. 

Die zu erwerbende Fläche liegt nördlich des Übergangs der Karom:Malchomer 
Chauſſee über die Ludwigslujt-Neubrandenburger Eifenbahn bei Bahnftation 61,6-+ 50. 

Schwerin, den 9. Juli 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern. 

sm Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekauntmadung vom 12, Juli 1907, betreffend die Geſtattung von Ernte: 

arbeiten. 

Allerhöchſter Beſtimmung gemäß ſoll es mit Rückſicht auf die fortdauernde ungünſtige 
Witterung hierdurch geftattet ſein, daß an den nächſten beiden Sonntagen. am 14. und 
21. Juli, die zur VBeichaffung der Klee und Heuernte erforderlichen Arbeiten vor 
genommen werden. Es darf damit jedoch) erit eine Stunde nach gänzlich) beendetem 
—— begonnen und dürfen Arbeiter dabei nur mit ihrer Einwilligung beſchäftigt 
werden. 

Schwerin, den 12. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 

geiftliche Angelegenheiten. 

Yangjeld. 
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(5) Bekanutmachnug vom 8. Juli 1907, betreffend die Einzichung von Diphtherie: 
heiljerum. 

Im Anſchluß an die Bekanntmachung vom 13, April 1907, betreffend Einziehung von 
Diphiheriferum (Regierungs- Blatt Amtl. Beil. Nr.21, Ziff. 6) wird hierdurch zur öffentlichen 
Kenntnis gebracht. daß die Beſtimmung diejer Bekanntmachung nicht fofort, fondern erjt 
mit Ende diefes Jahres in Kraft tritt, mit der Maßgabe, dab 

1. Ende diefes Jahres alle Diphtherieheilfern, die bi$ zum Jahre 1904 ein: 
Ichließlich zugelafjen find, eingezogen werden, 

2. vom 1. Januar 1908 ab alle über drei Jahre alten Sera vierteljährlich 
jerienweije eingezogen werden. 

Schwerin, den 8. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 

Mepdizinalangelegenheiten. 

Zangfeld. 

(6) Bekanntmachung vom 10, Juli 1907, betreffend Eröffnung einer Telegraphen⸗ 
anftalt mit Feruſprechbetrieb in Robertsdorf. 

In Robertsdorf bei Blowatz iſt eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb erbſfue 
worden, welche die Bezeichnung Robertsdorf führt. 

Schwerin, den 10. Juli 1907. 

Haiſerliche Ober-Poſtdireltion. 

Dehn. 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hofgärtner Fritz Schulze 
zu Schwerin den Charakter als Oberhofgärtner zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

c ro 

2) Seine Königliche ae der Großherzog haben dem Optiker und Mechaniker 
Baul Krille, in Firma Friedrich Krille, in Schwerin den Titel als Hof-Optifer und 
Mechaniker zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 4. Juli 1907. 
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8 Seine Köni Tiche Hoheit der Großherzog haben dem Optiker und Mechaniker 
Karl Krille, in Firma Friedrich Krille, in Roſtock den Titel als Hof-Optiter und 
Mechaniker zu verleihen geruht. 

‚Schwerin, den 4. Juli 1907. 

(9. Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Schlachtermeiiter Carl 
Hohenstein in Roſtock den Titel als Hofichlachter zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 4. Juli 1907. 

(6) Der ordentliche Profefjor der Botanif Dr. Falkenberg zu Roſtock ift zum 
Mitglied des Kuratoriums der Landwirtichaftlichen VBerfuchsftation zu Roftod ernannt worden. 

Schwerin, den 4. Juli 1907. 

(6) Der Rektor Bruhns, bisher in Dömis, ift zum Hülfsprediger in Zweedorf— 
Noftorf Allerhöchft beftellt worden. 
Schwerin, den 4. Juli 1907. 

(7) Nach Verleihung 
des Königlich Preußischen Kronen-Ordens 3. Klaſſe mit der Zahl 50 an den 

Boftdireftor Trutfchel zu Wismar, 
des Königlich Preußifchen Allgemeinen Ehrenzeihens an den Oberpoftichaffner 

Ehmde biefelbit, 
des Sterns zum Komturkreuz des Großherzoglich Sächſiſchen Hausordens der 

Wachſamkeit oder vom Weißen Falken an den Hofmarfchall von Rautzau, 
des Großherzoglihd Sächſiſchen Allgemeinen Ehrenzeichens in Silber an den 

Lakaien Danfert zu Wiligrad, 
des von Seiner Durchlaucht dem Fürften zu Schaumburg-Lippe anläßlich Höchit- 

feiner jilbernen Hochzeit gejtifteten Ehrenzeicyens an den Miniſterialrat 
a. D. von Heyden auf Bredenfelde zu Viergeft und den Fürjtlichen 
Förfter Mohnke zu Ichlim, 

des Verdienſtkreuzes in Silber des Königlich Niederländifchen Hausordens von 
Dranien an den Gutsjefretär Krafemann, früher zu Dobbin, 

der erg in Bronze desjelben Ordens an den Gutstagelöhner Handorj 
zu Dobbin, 

des Großherrlich Türkifchen Chefafat-Ordens 2. Klaſſe in Brillanten an Frau 
von Rantzau zu Oftorf und die Hofdame Gräfin von Wedel, 

des Medjidie-Ordens 1. Klaſſe an den Hofmarihall von Rantzau, 
ſowie der 5, Klaſſe desjelben Ordens an den Lakaien Danfert und den 

Ravalierdiener Hohnsbein, 
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des Grofoffizierfreuzges des Sterns von Rumänien an den Hofmarjgall 
von Rantzau, 

der Königlich Rumänifchen Jubiläumsmedaille an denjelben und die Hofdanie 
Gräfin von Wedel, 

der Königlich Rumänijchen Verdienftmedaille in Gold an den Lakaien Danfert, 
derjelben Medaille in Silber an den Kavalierdiener Hohnsbein, 
des Sterns zum Grofoffizierfreug des Fürſtlich Bulgarifchen &t. Alerander- 

Ordens in Brillanten an den Hofmarjchall von Rangau und , 
des filbernen Kreuzes des Bivil-Berdienftordens an den Lakaien Dantert 

ben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anfegung dieſer 
rdenszeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

9 Seine Königliche a sung der Großherzog haben den Gutsleuten Schlundt und 
Wolter zu Schwinfendorf die Verdientmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 6. Juli 1907, 

9) Der Stadtjefretär Franz Köfter zu Nöbel ijt zum Stellvertreter des Standes: 
beamten für den Standesamtsbezivt Röbel bejtellt worden. 

Schwerin, den 8. Juli 1907, 

(10) Der Referendar Adolf Martini aus Roſtock hat die zweite juriftifche Brüjung 
vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock bejtanden. 

Schwerin, den 8. Juli 1907. 

Al) Der Amtsgerichtsrat Milbelm Webers in Roſtock ift zum Stellvertreter des 
Vorſtandes des Erbjchaftsfteueramts daſelbſt beitellt worden. 

Schwerin, den 9. Juli 1907. 

(12) Nachdem die Superintendentur Malin durch den am 4. d. Mis. erfolgten Tod 
des Superintendenten Konfiftorialvates D Softmann zu Malin erledigt worden iſt, 
ift bis zur Wiederbefegung derfelben die Verwaltung des Superintendenten-Amtes 

in den Präpofituren Malchin und Neukalen dem Euperintendenten D. Linde: 
mann zu Güjtrom, 

in den Bräpofituren Benzlin, Stavenhagen und Waren dem Oberkirchenrate 
D. Haad zu Schwerin, 

in den Präpofituren Malchow und Nöbel dem Superintendenten Behm 
in Parchim 

mit dem Rechte der gegenfeitigen Vertretung in Behinderungsfällen übertragen worden. 

Schwerin, den 9. Juli 1907. . 
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(13) Nach Verleihung des Ehrenzeichens zum Herzoglich Braunfchweigischen Orden 
—— des Löwen an den Wachtmeiſter Hamann Il in der Landesgendarmerie haben 

eine Königliche Hoheit der Großherzog dem Genannten die nachgefuchte Erlaubnis zur 
Anlegung diefes Ehrenzeichens zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 10. Zuli 1907. 

(14) Bor dem JuftizMinifterium bat der Landwirt Mac Bride aus Stubbe heute 
den Lehneid wegen des käuflich von ihm erworbenen Lehnguts Langhagen, Amts 
Goldberg, abgeleijtet. 

Schwerin, den 27. Juni 1907. 

Mit diefer Nr. 33 werden ausgegeben: Nr. 29, 30 und 31 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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» für das 

Großherzogtum Merlenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 34. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 20. Juli 1907. 

Inhalt. 
T. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die diesjährigen Truppenübungen. 

I. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 16. Juli 1907, betreffend die diesjährigen Truppen- 

übungen. 

Im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin werden in dieſem Jahre von den Truppen— 
teilen der 17. und 18. Diviſion, ſowie von der zum III. Armeekorps gehörigen 
6. Diviſion größere Truppenübungen abgehalten werden, und zwar 

I. von der 17. Divifion in dem Gebiet öjtlih der Linie Teterom -- Hohen » 
Demzin-—-Lütgendorf—Rofjentin, 

II. von der 18. Divifion in dem Gebiet weitlich diejer Linie etwa bis zur Linie 
Süftrow— Sternberg — Crivig-—Lübtheen, 

III. von der 6. Divijion in dem vom Wlauer, Fleeſen-, Cölpin- und Mürit-See 
umſchloſſenen Landesteile. 

Die näheren Angaben über Ort und Zeit der Übungen, ſowie dic Unterfunfts- 
überfichten uf. werden für jede der drei Diviſionen befonders bekannt gemacht werden. 

Für alle Übungen gelten die nachjtehenden Beitimmungen: 

l. Duartieranweijung. 
In Gemäßheit der VBorjchrift zu $ 6 der Kaiſerlichen Ausführungsverordnung 

vom 13. Juli 1898 zum Naturalleiftungsgefege vom 24. Mai 1898 werden die Über» 
Jichten über die bevorjtehende Belegung der einzelnen Ortjchaften in den vorbezeichneten - 
Gegenden in der Amtlichen Beilage des Regierungs-Blattes -ald Uuartieranweifung (an 
Stelle der für die Regel fortfallenden Marjchrouten- Auszüge) zur Nenntnis und Nach— 
achtung der Obrigkeiten gebracht werden. Der Stärkenachweis am Schluſſe der Über- 
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fichten wird die Durchſchnittsſtärken der einzelnen Truppenteile enthalten und einen 
ungefähren Anhalt für die Höhe der Einquartierungen geben. Die Truppenteile werden 
bereits einige Tage vor dem Eintreffen der Einquartierung den Drtjchaften die an- 
nähernd genauen Belegungsziffern mitteilen; die einen Tag vorher Per) di Quartier⸗ 
macher werden dann die feſtſtehenden Zahlen für jeden Quartierort angeben. Die Unter— 
funfts-Überjichten werden nach Aushebungsbezirfen und innerhalb der letzteren nad) 
Städten, Domanial-, ritterfchaftlichen, Kloſterämtern ufw. geordnet aufgeitellt werden. 
Neben dem Namen eines jeden Ortes werden unter Angabe des Tags, des Truppenteils, 
der Stärke der Einquartierung und der Art des Quartier (dev Verpflegung) die den 
Ort treffenden Cinquartierungen aufgeführt werden. Auch die etwaige Belegung 
binjichtlih der Un- und Rüdmärjche der berittenen Truppen wird in 
den Unterfunftsüberfichten enthalten jein. 

Andere jchriftliche Quartieranweifungen werden den Ortsbehörden nur aus beſon— 
deren Gründen erteilt, namentlid; wenn aus militärischen Rückſichten die öffentliche Be— 
kanntmachung der Uuartierverteilung an einzelnen Tagen und für einzelne Truppenteile 
nicht zuläffig ift, bei jpäter eintretenden Veränderungen, Unterbringung einzelner Kom— 
mandos ujw. Im übrigen Liegt es den Örtsbehördenob, jihdemnädhit 
aus den Unterfunftsüberjidhten diefenntnisderihre Ortſchaften 
treffenden Einquartierungen felbftzuverfhaffenunddarnad ihre 
Maßnahmen zu treffen. Im Zweifelsfällen find Anfragen an das unterzeichnete 
Minijterium zu richten. 

Die Magiftrate, Domanial- und Kloſterämter werden angewiejen, die von der Be— 
legung betroffenen Gemeinden uf. ihrer Bezirfe von der Zeit, der Stärke und der Art 
der Verpflegung der Eingquartierungen demnächſt ungefäumt zu benachrichtigen. Die 
Magiſtrate der Garnijonftädte haben rüdjichtlich ihrer Garnifonen auch den am Tage 
des Ausrüdens von denjelben benötigten VBorfpann auf Erfordern ohne weitere An— 
weifung des Minifteriums zu gejtellen. 

Es bleibt vorbehalten, den Ortsobrigfeiten noch Abdrüde diefer Bekanntmachung 
ſowie der bejonderen Bekanntmachungen für die einzelnen Divifionen zuzufertigen. Im 
den Unterkunftsüberfichten werden die fich auf den Bereich der einzelnen Ortsobrigfeit er— 
jtredenden Einquartierungen durch Anjtreichen kenntlich gemacht werden. 

Wegen Zahlung und Liquidierung des Naturalquartierjervijfes in Ortsunterkunft 
und auf Märjchen wird auf die Bekanntmachungen vom 6. Juni 1903 in Nr. 24 des 
Negierungs-Blatts Seite 152 und vom 4. April 1905 in Nr. 11 des Regierungs-Blatts 
Seite 73 Bezug genommen. 

Wegen der Notqnartiere, welche den während der Brigade» und Divifion 
Manöver biwakierenden Truppen für den Fall befonders fchlechter Witterung militärijcher- 
jeits zugewieſen werden, ergehen bejondere Verfügungen. Bei den Notquartieren handelt 
es ſich weniger um ein Quartier, als um ein Obdad) für die Truppen zum Schutze gegen 
die Witterung, und es bringen die Truppen eintretendenfalls Holz, Stroh, Lebensmittel 
und Furage mit. Es iſt alſo weder Quartierverpflegung noch Furage zu gewähren und 
fünnen, wo folche deijenungeachtet verabfolgt werden, die Quartiergeber hierfür nach— 
träglid; feine Vergütung beanspruchen. 

Vie Uuartiergeber in fämtlichen Übungsgebieten und den umliegenden Ortichaften, 
insbejondere auf dem platten Lande, werden aufgefordert, nach erfolgter Anmeldung der 
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Eingquartierung die wirtjchaftlihen Einrichtungen dahin zu treffen, daß geeignete Quartier- 
räume für Mannjchaften und Pferde bereit gehalten werden. Mit Rückſicht auf die 
den Truppen ohnehin ſchon zugemuteten ſtarken Marjchleijtungen läßt es fich nicht ver- 
meiden, die Ortjchaften zum Leit erheblih über die abgeichägte Belegungsfähigkeit 
hinaus zur CEinquartierung heranzuziehen; die Truppen werden indejjen von den Kom— 
mandobehörden angewiefen werden, ſich nad) Möglichkeit mit demjenigen zu begnügen, 
was die Bevölkerung bei gutem Willen zu bieten vermag bezw. ihre Anjprüche der höheren 
Belegung entjprechend zu bejchränten. 

11. Verpflegung. 
Gemäß $ 4 des Gefeges über die Naturalleiftungen für die bewaffnete Macht im 

Frieden vom 13. Februar 1875 in der Faſſung vom 24. Mai 1898 wird gegen den 
eigen von 1,20 ME. für den Mann und Tag (einjchließlich Brot) die Verab— 
reichung der Verpflegung durch den Duartiergeber, ſowohl für die auf Märſchen befind- 
lichen, als auch für diejenigen Truppen in Anſpruch genommen werden, welche. vorüber- 
gehendes Quartier erhalten, mithin bei allen Einquartierungen, ausgenommen für 
diejenigen Truppen, welche etwa infolge Aufhebung eines Biwaks Notquartiere beziehen. 

Für die Offiziere darf die Verabreichung von Verpflegung gegen den geſetzlichen Ver— 
ütungsſatz jelbit dann verlangt werden, wenn für die Mannjchaften nur vorübergehendes 

Buartier ohne Verpflegung beanfprucht wird, bei Einquartierung in Ortfchaften mit mehr 
als 3000 Einwohnern jedoch nur die Morgenkoft. 

111. Furage. 
Für die fämtlihen an den Herbjtübungen teilnehmenden Truppen wird die Furage 

fowohl auf Märjchen als auch im vorübergehenden Quartier auf Grund des $ 5 des 
NReichsgejeges mit Zuftimmung des unterzeichneten Minifteriums allgemein von den 
bequartierten Gemeinden gefordert werden, wenn e8 jich nicht um Notquartiere handelt. 
Drtichaften, in denen ſich ftändige Proviantämter befinden oder Manöver =» Broviant- 
ämter eingerichtet werden, haben Furage nicht zu liefern. 

Diejenigen Gemeinden, welche den Furagebedarf nicht liefern können, find ermittelt 
bezw. werden noch feitgeitellt werden. Die Verabreichung des Bedarfs an Futter für 
die in jolchen Gemeinden unterzubringenden Truppen wird aus den Proviantämtern er» 
folgen. Zur Heranſchaffung der Furage aus den Proviantämtern haben dieje Gemeinden 
auf Erfordern die nötigen Fuhren zu leijten. 

Wegen Bezahluna der Furage wird auf die Bekanntmachung vom 5. Auguſt 1902 
in Nr. 31, Seite 279 des Regierungs-Blattes vermwiefen. 

Neben der Nation ijt das notwendige und hausübliche Streujtroh zuftändig. Als 
ſolches gelten für Pferd und Tag 1750 g. Tiefe Gebühr erhöht ich für den eriten Tag 
der Einquartierung auf 5000 g Strob, wenn die Stallung ohne jede Streulage zur Be- 
nugung überwiejen wird. Das Streuftrohb muß der Quartiergeber gegen 
Belajfung des Düngers liefern, aud) dann, wenn die Furage aus fisfalijchen 
Stallungen hergegeben wird. Nur in „engem Quartier (Motquartier) kann Streuftroh 
nicht gefordert werden. 

IV, Flurſchaden. 
Zur —— und Abſchätzung der Flurbeſchädigungen werden nach Maßgabe des 

8 14 des Reichsgeſetzes vom 13. Februar 1875 in der Faſſung des Geſetzes vom 24. Mai 
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1898 über die Naturalleiftungen für die bewaffnete Macht im Frieden, ſowie der zur 
Ausführung diefes Geſetzes unter dem 13. Juli 1898 ergangenen Kaiſerlichen Verordnung 
— Reichs-Geſetzblatt 1898, Seite 934 ff. — nebſt Abänderungen vom 10. Juli 1904 

Reichs⸗Geſetzblatt 1904, Seite 301 ff. — mehrere Kommiſſionen zujammentreten. Die 
Schäßungsbezirke und die Namen der Landesherrlichen Kommifjare werden beſonders 
befannt gegeben werden. 

Die Ortsbehörden, jowie die Bejiger, Pächter uf. von Grundftücden in den von den 
Truppenübungen bzrührten Gegenden werden angewiejen, den Unforderungen der Kom— 
mifjare, welche ihre Bekanntmachungen in den Amtlichen Mecklenburgiſchen Anzeigen, der 
Medlenburgifchen Zeitung, dem Roftocder Anzeiger und der Roſtocker Zeitung veröffentlichen 
werden, ungejäumt Folge zu leiften. Flurſchäden durch die Bevölkerung dürfen nicht ver— 
urjacht werden und wird — wo dies gejchieht — der Einzelne haftbar gemadıt. 

V. Allgemein. 
Die Ortsvorfjtände haben nah $ 11 Abſatz 1 des Reichsgeſetzes zu veranlajjen, 

daß zur möglichiten Verhütung von Flurſchaden vorzugsmweije zu —— än⸗ 
dereien durch Warnungszeichen kenntlich gemacht, auch die nicht von weither ſichtbaren 
Sumpfſtellen, Gräben, Löcher uſw. rechtzeitig und deutlich mit Strohwiepen bezeichnet 
werden. Auch ſind die Viehbeſitzer auf das Erfordernis einer Sicherung des Weideviehes 
während der Übungen auf ihren Feldmarken aufmerkſam zu machen. Gleichzeitig werden 
die Ortsbehörden aufgefordert, die in den Bereich der ÜUbungen fallenden Landwege und 
Brüden, ſoweit erforderlich, einer Ausbejterung zu unterziehen, ſowie für Aufjtellung 
und Initandhaltung der Wegweiſer, tunlichit auch an Feldwegen, Sorge zu tragen. 

Unter Bezugnahme auf die 88 8° und 9 der MWegeordnung werden die Orte: 
behörden aufgefordert, die Zweige der an den Öffenltichen Wegen jtehenden Bäume und 
Gebüſch ausäften und bejchneiden zu laflen, damit Truppen und Kolonnen, welche aus 
—— Gründen ſcharf eine Seite der Straße halten müſſen, ungehindert paſſieren 
Önnen. 

Mit Rückſicht auf die große Bedeutung, welche die Wafljerverforgung der Truppen 
während der Herbftübungen, insbefondere an den Bimalstagen, bat, und im Hinblic 
auf die geringe Zahl der Brunnen in einigen Teilen des Manövergeländes haben die 
Ortövorftände anzuordnen und zu überwachen, daß die Brunnen in dem Manövergelände 
rechtzeitig inftand gefegt und daß aud Brunnen mit jchlechtem, geiundheitsichädlichem 
Waſſer dur) Anbringung von Aufichriften und Mitteilung an die Uuartiermacher 
fenntlich gemacht werden. 

Schwerin, den 16. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

— — —— 

Mit dieſer Nr. 34 wird ausgegeben: Nr. 32 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scdmerin. 

Amtliche Beilage. 
N. 55. 

Jahrgang 1907. 

Ausgexeben Schwerin, Montag, den 22. Juli 1907. 

Inhalt. 

L, Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die allgemeine Unterſtützungs-Kaſſe in 
Krankheitsfällen für die Ortichaften Dabel, Dabel-:Wohland und Turloff, 
DM. Warin (E. 9.) (2) Bekanntmachung, betreffend Verlegung des 
Füllen: und Starfenmarftes zu Dorf Satow, D.⸗« A. Doberan. (3) Belannt- 
machung, betreffend Gejuche von Landwirten um Beurlaubung von 
Mannichaften zu Erntearbeiten. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Ubteilung. 
m en, —T—— 

(1) Bekanntmachung vom 11. Juli 1907, betreffend die allgemeine Unterjtügungs: 

Kaffe in Kraukheitsfällen für die Ortſchaften Dabel, Dabel-Wohland und 

Turloff, D.A. Warin (E. ©.) 

Auf Grund des $ 75 de? Krankenverficherungsgejeges in der Faſſung der Novelle vom 
25. Mai 1903 ift der allgemeinen Unterſtützungs-Kaſſe in Krankheitsfällen für die Ort- 
ichaften Dabel, Dabel:Wohland und Turloff, D.-N. Warin (E. 9.) die Befcheinigung 
erteilt worden, daß fie, vorbehaltlich der Höhe des Kranfengeldes, den Anforderungen 
des S 75 des Kranfenverficherungsgejeges genügt. 

Schwerin, den 11. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Miniiterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befauntmadinug vom 12, Juli 1907, betreffend die Verlegung des Füllen: 

und Starfenmarftes zu Dorf Satow, D.-A. Doberan. 

In Dorf Satow, D.:A. Doberan, wird der bisher alljährlich am vorletzten Mittwoch 
des Monats Juli abgehaltene Füllen- und Startenmarkt in diefem Jahre am Mittwoch), 
Fe d. M. und vom kommenden Jahre ab am zweiten Mittwoch des Monats Zuli 
attfinden. 

Schwerin, den 12. Zuli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanutmachung vom 18. Juli 1907, betreffend Geſuche von Landwirten 

um Benrlaubung von Mannſchaften zu Erutearbeiten. 

Infolge bezüglicher Mitteilung des Generalkommandos des IX. Armeekorps zu Altona 
macht das unterzeichnete Miniſterium darauf aufmerffam, daß Geſuche von Landwirten 
um Beurlaubung von Mannjchaften zu Erntearbeiten nicht an das Generallommando, 
jondern an die Regimenter bezw. jelbjtändigen Bataillone zu richten find. 

Schwerin, den 18. Juli 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

HI. Abteilung. 
— ⸗— ——, 

) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hofgärtner Klett hieſelbſt 
das Verdienftkreuz in Gold des Hausordens der Wendiſchen Krone zu verleihen geruht. 

Schmerin, den 1. Juli 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberpoftfetretär Huth 
biefelbjt daß Verdienſtkreuz in Gold des Hausordens der Wendifchen Krone zu 
verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Juli 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Holzvogt Fentzahn zu 
Kirch: Jefar die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schmerin, den 9. Juli 1907. 
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(4) Der Schulze Heinrich Dettmann zu Dragun ift zum Stellvertreter des Standes: 
beamnten für den Standesamesbezirk Vietlübbe, r. A. Gadebufch, beftellt worden. 

Schwerin, den 12. Juli 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Adolf Martini 
aus Roftot nad bejtandener zweiter juriftiicher Prüfung zum Gerichtsafjefjor zu er 
nennen geruht. 

Schwerin, den 12. Juli 1907. 

(6) Seine Königliche Hheit der Großherzog haben den Oberwärter Friedrich 
Ziems an der rrenanjtalt Sacjjenberg zum Oberpflegemeifter an diefer Anftalt zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 12. Juli 1907. 

(7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsaſſeſſor Franz 308 
Hilmar Waechter aus Schwaan als Amtsafjefjor mit dem Stimmrecht in Polizeie 
jachen in der Domanialverwaltung anzunehmen geruht, und ift berjelbe zunächit dem 
Großherzoglichen Amte Warin zugemiejen worden. 

Schwerin, den 13. Juli 1907, 

I Der DOrganift Johannes Spindler zu Hohenfelde ift zum Standesbeamten für 
den Standesamtsbezirt Althof beftellt worden. 

Schwerin, den 15. Juli 1907. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gutsleuten Frenzy und 
Müller zu Hohen-Demzin die Verdienftmebaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 16. Juli 1907. 

(10) Seine pr Hoheit der Großherzog haben den NRegierungsbaumeiiter 
Buftav Klein aus Babenhaufen, Großherzogtum Heffen, zum Grofhergoglichen Bau: 
meifter in der Eifenbdhn:Berwaltung zu ernennen geruht. 

Sd;mwerin, den 16. Juli 1907. 

1!) Der Magiftratsprotofolliftt Paul Köppen zu Gnsien ift zum Stellvertreter des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Gnoien beitellt worden. 

Schwerin, den 16. Juli 1907, 
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(12) Der Major von Langen — iſt zum Schiedsmann für Abſchätzung von 
Wildſchäden im Amtsgerichtsbezirk Warin beſtellt worden. 

Schwerin, den 16. Juli 1907. 

(13) Dem Kandidaten der Medizin Johannes Bart aus Trlong ift, nachdem der— 
jelbe am 11. Juni 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiſſion zu Rojtock 
beftanden und den Beitimmunaen über das praftiche Jahr mit dem 6. d. M. ent- 
Iprochen hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom lettbezeichneten Tage ab 
für das Gebiet des Deutichen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 16.Juli 1907. 

A Vor dem Juſtizminiſterium haben heute 

der Landwirt (Kaufmann) Richard Siemon zu Carlshorjt bei Berlin den 
omagialeid wegen des käuflich von ihm ‘erworbenen Allodialgutes 
ögnitz m. N. Woldhof und Tegetaih, Amts Wittenburg und 

Gadebujch, durch einen Vertreter und 
der Landwirt Ernjt Kubinzky den Homagialeid wegen des fäuflih von 

ihm erworbenen Allodialgutes Harmshagen, Amts Grevesmühlen, 
abgeleiitet. 

Schwerin, den 11. Juli 1907. 



Tegierungs-Blatt 7 
für das 

Großherzogtum Werklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
JR. 36. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, ben 25. Juli 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend die Truppenübungen der 17. Divifion. 

I. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 20. Juli 1907, betreffend die Truppenübungen der 

17. Divifion. 

Im Verfolg der allgemeinen Bekanntmachung vom 16. d. Mts. wird bekannt gegeben, 
daß die Truppenübungen der 17. Diviſion wie folgt ſtattfinden: 

1. Die Geländeübungen der Feldartillerie-Negimenter Nr. 24 und 60 ſowie der 
17. Feldartillerie-Brigade vom 19. bis 28: Auguſt in dem Gelände zwijchen 
Waren-Malhin-Stavenhagen, 

2. die Brigademanöver der verftärkten 33. Infanterie-Brigade vom 30. Auguft 
bis 2. September zwifchen Malin und Waren, 

3. die Brigademanöver der verftärkten 34. Infanterie-Brigade vom 30, Auguft 
bis 2. September in dem Gelände zwiſchen Neuftrelig- Penzlin-Neubrandenburg, 

4. das Divifionsmandver der 17. Divijion am 3. September im Gebiete des 
Großherzogtums, und zwar nordweitlicd; der Stadt Neubrandenburg. 

Die Quartieranweifung ift aus der 
Anlage A 

erfichtlich. ’ 
Zur Feititelung und Abſchätzung der Flurbefhädigungen anläßlich diefer Truppen: 

übungen werden zwei Kommiffionen zujammentreten, denen die nachitehend näher be- 
zeichneten Schägungsbezirfe zugewieſen find: 

1. Kommiſſion I. Yandesherrlicher Kommifjar: Amtmann Fenſch in Büsom. 
Der Bezirk umfaßt das Gebiet wejtlih der Linie Ivenack-Ritzerow-Breden— 
felde-Möllenhagen-Granzin. 5 
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2. Kommiffion IL. Landesherrlicher Kommiffar: Droft von Lehften in Hagenow. 
star it das Gelände öſtlich der vorſtehend unter Ziffer 1 an- 
gegebenen Linie. 

Schwerin, den 20, Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 



Anlage A. 

ÜUberfidt 
über die 

Belegung des Großherzogtums Mecklenburg: Schwerin durch Truppen 

der 17. Divifion während der Übungen im Jahre 1907. 

Bemerfungen: 
1. BF bedeutet Quartier mit Verpflegung und Furage. 

2. V bedeutet Quartier mit Verpflegung, aber ohne Furage. 

3 Bon den in Bruchform gefchriebenen Bezeichnungen der Truppenteile bedeuten die römischen Ziffern 
die Nummern des Bataillons, die arabifchen Ziffern die Nummer des betreffenden Jnfanterie-Regiments, 
3.8. 1/75 gleich T. Bataillon Infanterie-Regiments Bremen (1. Hanfeat.) Nr. 75. 
Sonftige Abkürzungen: 

Stab u. 4 Komp. IT/90 bedeutet: Stab und vier Kompagnien vom II. Bataillon Füfilier-Regi- 
ments Nr. 90. 

2 Komp. IIl/s9 zwei Kompagnien vom III. Bataillon Grenadier-Regiments Nr 89. 
2 u. 12 3. Est. Huf. R. 15, * die zweite Eskadron und die Hälfte der dritten Eskadron 

Hufaren:Regiments Nr. 15, 
Stab I. Abt., fomwie 2. u. 

3. Batt. FAN. 24 ü Stab der I. Abteilung, ſowie die Hälfte der zweiten und die 
ganze dritte Batterie Feld-Artillerie-Regiments Nr. 24 

1 Komp. Yäg.B. 9 „ eine Kompagnie des Jäger-Bataillons Nr. 9. 
4. Der Stärkenachweis der einzelnen Truppenteile befindet fi) am Schluſſe diejer Überficht. — 



| 2 wird belegt 

Gemeinde | mit En z mit a: am | ce m (Truppenteil) cH 
=ä) "co 

I. Aushebungsbezirf Schwerin. 

1, Domanialamt Grivik. 

Pinnow | 23.8. | 3. Est. HufR15 VF 

2. Domanialamt Schwerin. 

Dambed, Hof 121.u.22,8.| '/s 4. Est. Huf.R. 15 BE 
Dambed, orf 21. u. 22.8. '/s 4. Est. HufR. 15 VB, 
Gallentin '21.u.22.8.| '/s 4. Et. Huf.R. 15 DEF 
Godern 23.8. 1/4 3. Est. Huf.R. 15 BF 
Grambow m. Ehar- | 

lottenthal * u. 22.8.!. 2. Esk. Huf.R. 15 | g 
Rampe 23.8. | Stab er 15 BF 
Groß:Rogahn, u 19.8. 140 6. ueR. 15 VBF 
Stralendorf, 198. 1/5 5. Ef. HufR. 15 85 
Stralendorf, Dorf 198. 15 5. Est. Huſ.R. 13. VBF 
Wittenförden 19.8. * 5. Est. Huſ. RK. I3 95! 
Zickhuſen 21.u.22.8.|'/s 4. Est. Huſ.R. I3 BEI | 

3. Nitterfchaftliches = Grioit, 

Auguſtenhofb. Raben⸗ | 
fteinfeld 23.8, |! 3. Esk. Huf.R. 15 25 

Baſthorſt (b. Erivib) N 
m. Sameloem | 20.8. |!/ 5. Est. Huf R.15 BE 

Gneven b. Raben | 
fteinfeld | 20.8. |1/ 5. Es. Huf. 15 BE 

Kladow (bei Eriviß) | ' 
mit Nönfenhof | 23.8. |Y/s 3. Est. Huf.R. 15 BE 

Vorbeck bei Raben: | 
fteinfeld 20.8. )'/5 5. Est. Huf. R.15 VF 

4. Nitterfchaftliches Amt Schwerin. 

Ahrensboetb.Cambs | 23.8. |'/ 2. Est. Huf.R. 15 VF | 
Langen-Brüß bei | 

Rabenfteinfeld | 20.8. 4 5. Est. Huf.R. 15 BE 
Groß-Brüßb. Roſen⸗ 

berg 21.u.22.8. 14 2, Est. HujR. 15 VF 
Gambs i. M. mit | | 

Bittower Pfarre, 23.8. 2. Est. Huf. R. 15 VF | 

2 



Gemeinde 
am | 

| | mit 
2% 
Br: 
353 (Truppenteil) 5 3 

Gramonshagen mit | 
Eramon bi | 
Warnitz ı 198. A 1. Est. Huſ. R. 15 BF 

Gettsägehe bei | | 
ittenförden 21. u. 22.8. 1/4 2. Esk. Huf.R. 15 VF 

Kleefeld Be Gambs) | 
mit Brahlſtorf, 23.8. 

Klein-Trebbow (bei 
112 2. Est. HufR. 15 ws 

Wiligrad) mit | | 1 
Groß-Trebbom, | | | 
Ant. ı 198. | '/. 1. Est. Huſ. R. 15 BE) 

Groß-Welzin bi | | | 
Renzom 21. u. 22.8. Stab Huf.R. 15 BF 

I, Aushebungsbezirt Hagenow. 

1. Städte. 

MWittenburg 17. u. 18,8.| !/. 5. Est. Huf.R. 15 BF 

2. Domanialamt Wittenburg. 

Dümmer 1. u. 22.8. '/s 3. Est. Huf. R. 15 BF 
Dümmerbütte Bin 22.8. 1/3. Est. Huſ. R. 15 BF 
Dümmerjtüd, Hof 21. u. 22.8. "/ı 3. Est. Hui. R. 15 ® 
Dümmerjtüd, Dorf |21. u. 22.8. /uB. Est. Huf.R. 15 BF 
Walsmübhlen, gef 21.u. 22.8. Y/ıa 3. Ef. Huf.R. 15 DE 
Walsmühlen, Dorf |21.u. 22.8. '/a 3. Est. Huf.R. 15 BF 
Barrentin 20.8. | Stab Huf.R. 15 DF 

3. Nitterfchaftlices Amt Wittenburg. 

Neuhof (bei Bantin) 
mit Boiffom und | 
Schaliß 20.8. 2. Esk. Huf.R. 15 23 

Waſchow bei Witten- 
burg 17. u. 18.8. Ya 5. Est. Huf.R.15  |BF 

3 

28 
mit P-7 * 

(Zruppenteil) CH 
—— 

a* 



wird belegt 

mit 
(Truppenteil) 

mit 
(Zruppenteil) 

Art des 
T.uartier® Quartiers 

=} 3 

Art dee 

III. Aushebungsbezirt, Wismar. 

1. Städte, 

Brüel | 238. 4. Esk. Huf.R- 15 BF | 
Sternberg hı. u. 22.8. 5. Eat. Huf. R. 15 VF 24. u. 25.8. Stab Huf. R. 15 % 

| 24. u. 25.8.3. Esf. Huſ. R. 15 Bir 
Wismar 10. 8. Stab II. Abt. Ber 24 BF 10.1. 11.8, I u. 6. Batt. FAN. 24 U u 

Dor:Wendorf 10. u. 
Hinter-Wendorf 10.u. 
Mittel-Wendorf 10. u. 

8 

8. 5 5. Batt. FAR. 24 85 
8. do 5. Batt. FAR. 24 2 
8. %Yıo 5. Batt. FAR. 24 BF 

2. Domanialamt Warin. 

Bäbelin ' 128. |7/55. Bat. FAR 24 BE | 
Glaſin 12.8. Nio 4. Batt. F. A. R. 24 VF | 
Teplit | 12.8 */10 5. Batt. FAN. 24 BF 

Züſow 12.8. |'/. 5. Batt. FAR 24 BE 

3. Ritterſchaftliches Amt Crivitz. 

Guftävel (b. Brüel) | | 
m. Schönlage 208. |/a 1. Est. Huſ. R. 15 BF | 

Müffelmom (b. Brüel) | | | 
m. Holzendorf 20.8. |'/. 1. Esk. Huf.R. 15 DT | 

4. Nitterfchaftlihes Amt Medlenburg. 

Eickhof b. Warnow |24. u. 25.8. "/s 2. Ef. Huf. R. 15 BF 
Eicelberg bei | Ih 
Warnow 24. u. 25.8. "/ 2. Est. Huſ. R. 15 BEI | 

Laaſe b. Warnom 24.u.25.8. '/s 2. Ef. Huf.R. 15 DE | 

5. Ritterfchaftlihes Amt Schwerin. 

Diedrichshof bei | 
Warnow 21. u. 22.8. '/s 1. Esf. Huſ. R. 15 VF 

Zübzin b. Warnow 21. u. 22.8. 1. Esk. Huſ. R. 15 BE | 

4 
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wi d belegt r 

Gemeinde 28 | ; 2% 
mit 3* | mit 53* 

(Truppenteil) #8 (Truppenteil) EB 

| — — 

IV. Aushebungsbezirk Grevesmühlen. 

1. Städte. 

Gadebufch 20.8. 4. Esk. Huf.R. 15 BF | 
Grevesinühlen 98. Stab II. Abt. FAN. 24. 8 | | 

2. Domaninlamt Gadebuid). 

Kneeſe, Hof 20.8. 3. Ef. Huf.R. 15 VF | | 
Kneeſe, Dorf 208.  Yır 3.8. Huſ.K. I3 VF | 

3. Domanialamt Grevesmühlen. 
Klein: Pravpishagen 98. 4. Batt. FAR 24 BF | | 

4. Nitterfchaftliches Amt Gadebuſch. 

Klein-Salitz bei | 1 
Roggendof 17.u. 18.8. Yu 1. Es. Huf.R. 15 DE 

Groß: Sal (b. Gade⸗ | 
bufch)m.Nadegaft 17. u. 18.8. %/ı 1. Est. Huſ. R. 15 BF 

5. Witterfchaftliches Amt Grevesmühlen. 

Bothmer bei Klütz —— — — | | 
Elmen horſt 98. e 4. Batt. FAR. 24 VF 
Grundshagen 9.8. '/ 4. Batt. FAN. 24 BF 
Stellshagen 9.8, 'z 6. Batt. FAR. 24 905 

Damshagen bei 
Srevesmühlen 9.8. 

Redewiſch (bei Klütz) | 
mit Hafthagen 9.8. 15. Batt. FAN. 24 DE 

Zierow bei Wismar _ = — | 
Hoben 10.u. 11.8. '/5 5. Batt. FAR. 24 VE, | 

Yes 6. Batt. FAN. 24 BF 
| 
| 
| 
| 

V. Aushebungsbezirf Doberan. 

1. Domanialamt Bufow, 

Wendiſch⸗Mulſow m.) | I I | 
Neu-Roorftorf 128. 8 6. Batt. FAR.24 BF | i 

Paſſee 12.8. Stab II. Abt. F. A.R. 24 VF | 

5 



— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Gemeinde 

N wird belegt 

mit FE mit 
* (Truppenteil) 533 * (Zruppenteil) 

"6 

2. Domanialamt Bütow, 

Boitin, Hof 24. u. 25.8. '/ı 4. Esk. Huf.R. 5 (BF 
Schlockow 21. u. 22.8. )4 1. Esk. Huſ. R. 15 BF 
Tarnow 24. u. 25.8. /ı 4. Est. Huf.R. 15 BF 
Warnkenhagen 12.8. *4 4. Batt. FAR. 24 35 
Warnow 21. u. 22.8. )4 1. Es. Huf.R. 15 35 | 

3. Nitterfchaftliches Amt — 

Klein-Belig(b. Penzin) 
mit Neukirchen 13. u. 14.8. Stab II. Abt. FAN. 24 BF 

Poifchendorfb.Ölafin 12.8  °/ıo 4. Batt. FAR. 24 BF 
Alt: Poorftorf bei | 

Kich-Mulfom 12.8. | ®/ıo 6. Baıt. FAN. 24 DE: 
Tüzen bei Pafjee 12.8. |"/s 6. Batt. FAR. 24 VF 

VI. Aushebungsbezirt Roftod. 

Domanialamt Schwaan. 

Bandomw '13.u. 14.8.) %5 4. Bat. FAR 24 BF | 
Tatſchow, Dorf 13. u. 14.8.) 10 4. Batt. FAR. 24 35 | 

Groß-Grenz 13. u. 14.8.) '/2 5. Batt. FAR. 24 BE 
Klein-Brenz 113. u. 14.8. '/s 5. Batt. FAR. 24 VF | 
Kambs 13.u.14.8. | 2/56. Batt. FAR. 24 VF | 
Tatſchow, Hof 13. u. 14.8.| Ye 4. Batt. FAN. 24 35 
Borbed 13. u. 14.8. '/s 6. Batt. FAR. 24 05 

VI. Aushebungsbezirf Güjtrow. 

1. Städte. 

Güftrom 23.8 1. Est. Huſ. R. 15 BI 26.8. Stab Huf.R. 15 
23.8. |5. Est. Huf.R. 15 B 26.8. 2 Est. Huf.R. 15 

Glaſewitz 268. | "/54. Ei. huſcd 15 DE, 

2. Domanialamt Güſtrow. 

Groß-Roge '24.u.25.8.| Y/ı5. Est. Huf.R. 15 BF 

6 

Art des 
Duartierd 



Gemeinde 

Gülzow bei Güftrom |! 26.8. 
a (bei 

Güftrom) mit 
Parum I 26.8. 

Appelhagen bei 
Teterom 16.8. 

Barteldhagen bei 
Groß-Roge ‚24. u.25.8. 

Bergfeld — 
Klaber b.Lalendorf 16.8. 

Dehmen b. Güftrom 26.8. 
Wattmannshagen b. 
—æ i 27.8. 

Gremmelin (b. Lalen⸗ 
dorj)m.Ahrens: | 
berg 26.8 

Bierjtorf b.Gr.:Roge 24.u.25.8 
Mieckow b. Teterom 16.8. 
— Lalendf.) 

m.Sclieffenberg 27.8. 
a en b. Zalen: 

\ 26.8. 
ein, Roge bei@roß- | 
— 24.u. 25.8. 

Rothſpalt b. Lang⸗ 
hagen | 16.8. 

Thürkow i. M. mit! 
Hohen-Shli | 27.8. 

Warntenhagen (bei, 
Sclieffenberg) | 
mit Heffenftein | 24.u.25.8 

Wotrum b. Gr-Roge | 24.u.25. 8. 

Boldebud b.Güftrom | 26.8. 

wird belegt 

mit 
(Truppenteil) 

| mit 
8 
SE am gs 

®äö 

3. Nitterfchaftlihes Amt Crivitz. 

* 3. Est. Huf.R. 15 BE] | 

BF 's 3. Est. Huf.R. 15 

4. Nitterfchaftlihes Amt Güftrow, 

| 
1/6. Batt. FAR. 24 BE 278. | 142. Est. Huſ. R. 15 

17,1. Est. Huf. R. 15 BF) 

Ya 5. Batt. FAR. 24 DE) 
7/04. Ef. Huf. 15 85 

1/5 3. Est Huſ.R. 15 BF 

. | 7% 4. Est. Huf.R. 15 |BF| 
. a1. Et. Huf. 15 BF, 

!/a 6. Batt. FAR. 24 VBF 24.u.25.8.| '/ı 5. Ef. Huf.R. 15 

*/s 3. Est. Huf.R. 5 BEI | 

1/4. Et. Huf. 15 IM. 

145. Est. Huf.R. 15 35| 

!/g 5. Batt. FAR. 24 BF) 

31,2. Est. Huf.R. 15 85] 

Y/ 1. Est. Huf.R. 15 BF 
145. Ef. Huf R. 5 BF 

5. Nitterfchaftliches Amt Schwerin. 

| 3. Est. Huf.R. 5 DEI | 

7 

UF 

BF 



Gemeinde 

win belegt, i 

mit 

VIII. Aushebungsbezirt Maldin. 

1. Stüdte. 

| 

| 
| | 

38 
— 

= 

c! 

am 
| mit 

(Truppenteil) 
Art Des 
Quartiers 

Malin 1268. 11.68. Huf RR 15 BE | R 
Stavenhagen 21. u. 22.8. Stab I. Abt., jowie 1.u.) 31.8.u1.9. 3. Batt. FAN. 24 U 

| 2. Batt. FAR. "BE 29. Stab Inf‘. 76 N 
31.8. 1.1.9. Stab Inf. R. 75 BF. 29 Stab u.4 Komp. 1776 8B8 
31.8.u,1.9. Stab u. 3 Komp. 111,75 BF 29. Stab Huf.R. 15 Y 
31.8.u.1.9.) Stab Huf.R. 15 BEI 29. Stab FAN. 24 BR 
131.8.u.1.9. Train-Ibt. 33. Inf. Brig. | 29. Stab II. Abt. u.5. Batt. | 
| (3 Of, 6 Mann, | FAN. 24 U 
| “6 Pferde) BF! 

2. Domanialamt Stavenhagen. 

Neue Bauhof 20.- 22.8. Stab II. Abt. FAR. 60 BF 31.8.u.1.9. '/ Komp. 11,75 % 
Gielow 17.-20.8. 1. Batt. FAN. 24 VE 29.8. Train: Abt. 33. Inf. Brig. 

28.8. 1. Batt. FAR. 24 Bin; (2 Mann, 3 Pferde) Ts 
| 298. Stab u. 1'/. Komp. 11/75 BF 308. Stab I. Abt. u. 2. Batt. 

| I FAN. 24 % 
—“ 29.8. je Komp. 1/75 BF u 

Gülzow 17.-20.8. 3. Batt. FAR. 24 BE 298. 1. Batt. FAR. 24 U 
ı 17.-20.8. Stab II. Abt. FAN. 24 BF 31.8. u.1.9. Stab 1/75 

298. Stab I. Abt. FAN. 24 BF 31.8.u.1.9. 2 Komp. 1/75 Y% 
Kleeth 29. 1" Komp. III/75 BF | 
Kölpin 31.8.u.1.9. '/s Komp. 1/75 Din} ü 
Lehſten 23.-26.8. 1). 1. Batt. F. A.K. 60 VE 2.9. 6 4. Esk. Huſ.R. 13 MM 
Markow 2.9. Stab 1. Abt. FAN. 24 BF . 
Pribbenow 20.-22.8. )2 4. Batt. F. A.R. 60 VE 2.9. 6. Batt. FAR. 24 

31,8.u.1.9. °/ı Komp. 11/75 VF 
Ritzerow 21.u.22.8.,4. Batt. FAR. 24 BE 29. 2Komp. Jäg. B. 9. Tr 

31.8.u.1.9. %s 2. Est. Huf.R. 15 BE | ' 
Scharpzomw 117.—20.8..2. Batt. FAR. 24 DE. 298 17% Komp. 1,75 Y 

| 288. 2. Batt. FAR. 24 BF 318.u.1.9.| 17/2 Komp. 1/75 % 
Stavenhof 2.9. Komp. Zäg.B. 9 BF 2 
Hof Sülten 21.u.22.8. ı/s 6. Batt. FAN. 24 DEI 2.9. | '/s Komp. III/76 7 

31.8.u.1.9. !/s 2. Est. Huf.R. 5 BF * J 
Sülten, Dorf 21.u.22.8. »0 6. Batt. FRA. 24 BF 31.8.u.1.9.|'/5 2. Est. Huſ.R. 5 8 

278. A 1. € Hui R. 15 VF 29. 1' Komp. III/76 I 

| 



Gemeinde 

Grambzow bei 
Teterom 

Teſſenow bei Teterom | 

JIvenack i. M. 

Baſepohl 
Goddin 
Griſchow 
Klockow 

Krummſee 

Wackerow 
Zolkendorf 

Lehſten bei Möllen— 
agen 

Treſſow bei 
Schwinkendorf 

Lupendorf 

Baſedow i. M. mit 
Seedorf u. Städer: 

ſahl 

Chriſtinenhof 

8 — - o 

BE - 2 
7 
— - nn — 

mit 
(Truppenteil) 

z 3 

Art des Duartiers 

=) 3 

3. Nitterfhaftliches Amt Güftrow. 

97.8. F s 4. Et. Huf. 15 85. 29.8. 
29.8. 2 Komp. Zäg.B.9 BE. 

4. Nitterfhaftlihes Amt Ivenack. 

21.0. 22.8. Stab FAR. 24 BF 29. 
21.u.22.8. 3. Batt. FAR. 24 3 2.9. 
31.8.u.1.9. Stab I. Abt. u. 1. Batt. 

FAN. 24 DE 
31.8.u.1.9. | 1 Komp. IIT/75 VF 2.9. 

2.9. | »/ı Komp. 11/75 BE 
29. Komp. 1/75 DE 

21. u. 22.8. 5. Batt. FAR. 24 BE 29. 
31.8.1.1.9. 2. Batt. FAR. 24 BF 
20.—22.8. '/s 6. Batt. FAR. 60 BE, 29. 
31.8.u.1.9.)"/5 2. Es. Huf.R. 5 DEF 

2.9. |1 Romp. I1/75 BF 
2.9. 2. Batt. FAR. 24 VF 

5. Ritterſchaftliches Amt — 

23.—26.8, !e 1. Batt. FAN. 60 25 

' 208. |"% 3. Batt. FAR. 60 BF 30.8. 

Ist 

| mit [+ 
(Truppenteil) SE 

| 
= 2 

| 
>, 3. Batt. FAR. 4 VF 
| 

| Stab Inf. R. 75 Ei 
Stab u. 2 Komp. 1/75 BE 

| | 
Pr Est. Huf.R. 15 188 

14, Komp. 1/75 © 
| 

| 

| 
'"/a Komp. 111/76 BF 
| ı 

| 
| 

| | 
' Train-Abt. 33. Sl; Brig. | 

(2 Mann, 3 Pferde) = 
' 30.8. |Stab u. 1 Komp. 11/75 BF Mexish Komp. 1/76 

30.8. 1 Romp. 1/75 35 31.8.u.1.9. 1 Romp. 111/76 ” 

28. u. 29.8. 1/2. Esk. Huf. R. 15 VI 29.8 

6. Nitterfchaftlies Amt Stavenhagen. 
| 

| 
| Train-Abt. 33. Inf. Brig. 
(80, 6 Mann, 6 Pferde) | DT 

298. | Stab nf. R. 75 BE 308. 2. u. j 3. Est. Huf. R. 15 VF 
298. |Stabu.3 Komp. IIl/75 BF 31.8.u.1.9. 3. Esk. Huf.R. 15 VF 

17.— 20.8. 7/55. Batt. FAR. VE 308. Komp II/75 BF 
31.8.u.1.9. '/e Komp. 11/76 BF. | | 

9 b 



wird belegt 
| an 1 |, a 

Gemeinde | | mit FE | mit ZE 
| an (Truppenteil) 35 ae (Truppenteil) &5 
| "0 | 8 

I 4 | | 
Geſſin 2.8. | 1 Komp. III/75 BF | | 
Langwitz 28. u. 29.8. 12 2. Esk. Huſ. R. 15 33 31.8. u.1.9. 1 Komp. 1/76 2; 

' 30.8. eg IL/75 Bin | 
Schwinfendaf | 208. 11/23. Batt. FAR. 60 BE 30.8. 1 Komp. II/75 Tr 

' 30.8. | Stab Inf.R. 75 BF B1.8.u.19. Stab u. 1 Komp. 1/76 3% 
Dinrihshagen | 30. 8. | Train-Abt. 33. Inf.» Brig. 

(3 Offz., — 6 Pferde) ns 31.8. u. l. 9. !/s Komp. 1/76 Ein; 
Levenftorf 31.8.u.19, Ya Komp. I 1,76 | 
Lanſen 27.8. 3. Batt. FAR. 24 8 31.8.u.19.1 Komp. 11/76 Tr 

Schwarzenhof '31.8.u.1.9. Ya Komp. II/76 BE 
Ulrichshuſen 31.8.u.1.9.| '/2 Komp. 1/76 DE 

Borgfeld i. M. \ 29 1% 1. Batt. FAR. 24 VF 
BYredenfelde b. Sülten 23.-26.8.| 3. Batt. FEAR. 60 BE 29. 1°/ı Komp. 11/76 T 
Briggow b. Kleeth 278. "1% 1. Est. Huf.R. 15 BF 2.9. Stab u. 1 Komp. IL/76 Br 

— | 29. Train: Abt. 33. Inf.Brig. 
(3 Mann, 4 Pferde) Bi 

Briftom (b. Teterom) | | | 
m.Ölajowu.Grube 298. |2 Komp. Jäg. B. 9 Binz | 

Bülow b. Vollvaths- | Lo 
ruhe 27.8. | Stab Huſ. R. 15 BE 298. | Stab u. 1 Komp. Jäg. B.9, 35 

Schorſſow b. Boll: | 
rathsruhe '28.0.29,8.|'/ 3. Esk. Huſ. R. I3 VBF 

Carlshof 298.. Komp. Jäg. B.9 | E 
Demzin b. Gielow | 17.-20.8. | Stab FAN. 24 BF 21.u.22.8.|%5 3. Bat?. FAN. 60 8 

\17.-20.8. | !/a 6. Batt. FUR.24 BF) 29.8. |1Ys Komp. 1/75 '% 
'21.u.22.8. | Etab I. Abt. FAR. 60 V 30.8. 1. Batt. FAN. 24 U 

Liepen b. Gielow | 17.—-20.8. ‚”/s 5. Batt. FAR. 24 BE. 298. Komp. 1/75 Ti 
Faulenroft b. Gielom 20.8. x I. Abt. u. 1. Batt. | R 

AR. 60 BF 31.8. u.1.9. Stab 33. nf.Brig. Pt 
Rittermannshagen . 
iM. 30.8. |®4 Komp. 11/75 BF 31.8.u.19. | Stab u. 1/a Komp. 1/76 © 

31.8.u.1.9.| Train: Abt. 33. Inf. Brig 
| (3 Mann, 4 Pferde) % 

Galenbeck bei Kleeth 21.u. 22.8. Stab II. Abt. FAR. 24 Q% 29. | 1 Komp. 11/75 Ei) 
Vollrathsrube i. M. 17.— 19.8. Stab I. Abt. FAR. 60 BF 17.— 19.8. %/ı 3. Batt. FEAR. 60 Bi 
Schloß Grubenhagen | | 

b. Vollrathsruhe 16.8. | Stab IT. Abt. FAR. 24 BF 
Jürgenſtorf bei | | 

Stavenhagen 20.— 22.8.) 5. u. '/a 6. Batt. FAR. 60 Fl 2.9. Stabu.1'/.Romp.Fäg.B.9 3 
31.8.u.1.9.| 1 Komp. I1/75 BF ' 

| N} i 

10 



wird befegt 

Gemeinde | | — 88] | mit 2: 
am | (Truppenteil) 5 ä am | (Truppenteil) 5 3 

Kaſtorf bei Kleeth 2.9. Stab u. 1'/ Komp. IL/75 BE 2.9 - rain. 33. nf. Brig. 
| | (2 Mann, 3 Pferde) DE 

Kittendorf(b. Staven- | 
bagen) 20.— 26,8. Stab FAR. 60 BF 20.— 26.8.2. Batt. FAR. 60 VF 

Kittendorf mit | 
Deveigünde 2.9. Stab u. 1'/ Komp. III/76 BE 29. Train-Abt. 33. Inf. Brig. 

| (3Of5.,7Mann, 7 Pferde)) BF 
Mittelbof ı 29 4. Batt. FAR. 24 DF 

Knorrendorf b.Kleeth 29. Komp. III/75 BF 
Großen-Ludom (bei | 

Vollrathsrube) | | 
mit Peenhäufer 17. 19.8, 1. Batt. FAR. 60 BE 

Luplow (bei Groß: | 
Varchow) mit | 
Carlshof 23.— 26,8. 5. Batt. FAN. 60 BE 29. | 1’/ı Komp. IL/76 BF 

Remplin i. M. 26.8. jel. Est. Huf.R. 15 BF 
Bampomw 29,8. /1 3. Batt. FAR 24 DE 

Rofenow bei Kleeth 2.9. ex 33. Inf. Brig. BF 
Rothenmoor bei | | 

Dahmen ' 308, Stab u. 1'/s Komp. 1/75 BF 31.8. 0.1.9.) 1'/s Komp. III/76 win; 
| 31.8.u.1.9. Stab FAR. 24 BF 

Dahmen 28.0.29.8. "u 3. Esk. Huſ.K. 13. VF 
BurgẽSchlitzb. Hohen: 

Demzin _— | — — 
Hohen-Demzin | 

i. M. 16.8. 14. Yatt. FUN. 24 288. 13. Batt. FAR. 24 BF 
278. 5 4. Est. Huſ. R. 15 Ri 

Ziddorf 28. u. 29.8. !2 3. Est. Huſ.R. 5 BR 
Tarnow bei Kleeth 2.9. Stab u. 1 Komp. III/75 BF 2.9. Train-Abt. 33. Inf.Brig. 

| | (3 Offz., 6 Mann, 6 Pferde) | BF 
Varchentin i. M. mit | 

Marienberg 23.-26.8. *%s 3. Batt. gas 24 Bg 23. 27.8. Stab I. Abt. FAR. 24 |8F 
— 28.-26. 8. 3 3. Batt. FAN. 24 VF 

olde, Ant., bei 
Borgfeld 29. 78 3. Batt. FAR 24 BF 

Zwiedorf 2.9. 11% 3. Batt. F. A.R. 24 VF 
Friedrichshof 2.9. 1141. Batt. FAR. 24 VF 



| — = . wird belegt | 

Gemeinde mit 2: mit FE 
am (Truppenteil) kr — am (Truppenteil) ke Ei 

Fo "5 

IX. Aushebungsbezirt Waren. 

1. Städte, 

Penzlin 30,8. Stab Gren.R. 89 | BI 3.0.4.9. | Stab FAN. 24 DH 
‚ 30.8. | Stab und 4 Komp. 1/89 8 E. 4.9, | 3. Batt. FAN. 24 DR 

Waren - 28.u.29.8. Stab Huf.R. 15 IB! 30. 8. Stab Fnf.R. 76 T 
298. Stab Anf.R. 76 BB 308. | Stab und 4 Komp. 1/76 | v 

| 29.8. 1 Komp. 1/76 '®B 308. | Stab und 4 Komp. 11/76, 8 
298 Stab und 4 Komp. 11/76 BD 308. Stab Huf.R. 15 We 
' 298. Stab und 4 Komp. IIL/7E| DB 308. Stab FAR. 24 F 

20.8.  Train-Abt. 33. Inf.Brig. | 30.8. | Stab II. Abt. u. 6. Batt. 
(3Offz.,7 Mann, 7 | © FAR. 24 V 

29.u.30.8. Train-Abt. 33. Inf. Brig. 
(3 Mann, 4 Pferde) ® | 

Falfenhagen 29.8. | Y/s Komp. 1/76 BE | 
Alt: Falfenhagen 29.8. | !/s Komp. 1/76 B3F 31.8.u.1.9.| "/a Komp. Jäg. B. 9 Br 
Jägerhoſ 29.8. | "/s Komp. 1/76 VF. 
Rügeband 298. | '/4 6. Batt. FAN. 24 BF 
Warenshof 30.8. 5. Batt. FAR. 4 BF 
Schwenzin 28.u. 29.8. 176 4. Ef. Huf.R. 5 BE 308. | 1% 5. Ball. FAR 4 Vp 

2. Nitterfhaftliches Amt Yübz. 

Alt-Gaarz bei Boll: | I | 
rathsruhe 117. _198, 3 /s 6. Batt. FAR. 600 | B 

Neu-Gaarz (9. Jabel) 17. — 19.8. 1a 6. Batt. FAR. 60 85 
Neu: Gaarz mit | | 

Gaarzer Krug 30.8. Komp. Jäg. B. 9 DE 
Klockſin (b. Vollraths⸗ 

ruhe) mit Neu— | 
Klockſin u. Neu: | — 
hof 17.—-19.8. Stab IT. Abt. F. A.R. 60 BF 17.-19.8. 5. Batt. FAR. 60 TH 

Klockſin 29.u.30.8. Stab 33. Inf.Brig. BF | | 
Blücherhof bei Voll— | | 

rathsruhe 17.—19.8.| Stab FAR. 60 V | 
Sophienhof | | * 

bei Grabowhöfe 17.—19.8.| 2)4 4. Batt. FAR. 60 BF 30.8. 1 Komp. Jäg.B. 9 ıd5 

12 



— —— 

wird belegt 
| | | 

f TFT = Ion ©] . ur} 
Gemeinde | mit Fr | mit 28 

Jam (Truppenteil) 85 am (Truppenteil) 58 
eo 5 

3. Nitterfchaftliches Amt Neuſtadt. 

Ankershagen i.M. | 278. 2. Batt. FÜR. 60 DE 
Ave bei Penzlin 27.8. 115 5. Batt. FAN. 60 vs 
Baumgarten bei | | | 

Grabowhöfe 30.8. | Train-Abt. 33. Inf. Brig. 31.8. u. .9. 1 Komp. Zäg.B. 9 05 
(3 Offz., 7 Mann, 7 Bferde) VF 

Grabomhöfe i. M. 30.8. 1 Komp. Jäg.B. 9 BF 31.8.u.1.9..4. Batt. FAR. 24 DEF 
. 31.8.u.1.9.| Stab u. '/s Komp. Fäg.B.9 5 
Louiſenfeld bei | | 

Grabowhöfe 31.8.u.1.9. 7 5. Batt. FAR. 24 V | 
Sommerjtorf bei | | 

Grabowhöfe 31.8.u.1.9. */s 5. Batt. FAR. 24 VF 
Banfchenhagen | | | 

b.Srabomhöfe 29.8. Komp. 1/76 VF 31.8.u.1.9. Komp. Jäg. B. 9 BF 
Federow bei Kargom 27.8. | "a 5. Esk. Huſ.K. 5 BE 298 Stab FAR. 24 BF 
Groß-Lufom bei | | 

Penzlin 30.8. Stab I. Abt. FANR.60 | VBB30.8. |" 1. Batt. FAR. 60 V 
Marin i. M. ı 278. Stab FAN. 60 V | 

27.8 |. 3. Batt. FAR. 60 BB, 308. 2. Batt FAR. 60 V 
Möllenhagen i. M. 23.—27.8. 6. Batt. FAR. 60 VF 
Alt⸗Schönau bei 

Schönau⸗ J 
Falkenhagen 308. 40 4. Esk. Huf.R. 13 VF 31.8. u. .9. 4 Komp. Jäg. B. 9 DE 

Neu:-Schönau bei | 
Schönau:Falten: | 
hagen 31,8.u.1.9.| Y/« Komp. Yäg.B. 9 VF 

Torgelom (b. Waren) | | | 
mit Schmad)t- 
hagen 23.—27.8. 1. Batt. FAN. 24 VF 

Torgelow 29.8. 4 6. Batt. FAR. 24 WF 30.8.-1.9.|"/s 4. Esk. Huſ.kK. 5 VF 
Godow 298. |Y4 4. Batt. FAR 24 V 
Schloen 23.—28.8. Ys 5. Batt. FAN. 24 BE 29.8. 4 5. Batt. F. A.K. 24 VF 
Neu⸗Schloen 23.—28.8.| °/s 
Schmachthagen 298. 1a 
Ueberende 23.—28.8.| "/s 

Klein⸗Varchow bei 

. Batt. FAR. 4 BF 298. |" 5. Bau. FÜR 24 83 
 Batt. FAR. 24 08 | 
. Batt. FAR. 24 BF | sum san 

Marin 23.— 26.8, Stab I. Abt. FAR. 60 BF 
GSroß-Vielen bei 

Penzlin 278 1. Batt. F. A.R. 60 rs 30.8. |1 Komp. 11/89 DE 

13 



—— — Grabow⸗ 

Klein-Vieliſt 
Zahren bei Penzlin 

Zahren mit Friede: | 
rikenshof 

Adams dorf 
Klein-Vielen (bei | 

Benzlin) mit 
Hartwigshof 

Breejen bei Neus 
brandenburg 

Chemnitz bei Neu: | 
brandenburg 

Groß⸗Flotow bei 
Marin mit 
Klein: Flotomw 

Friedrichsruh bei 
Kleeth 

Gädebehn bei Kleeth 
Groß-Gievitz i. M. 

m. Klein⸗Gievitz 
Groß⸗Gievitz 

Klein⸗Helle bet Mölln | 

Kalübbe (bei Neu: 
brandenburg) 
mit Neuhof 

Kargow i. M. mit 
Eharlottenhof 

Kraaje bei Möllen- 

agen | 
Krukow bei Penzlin 28. u. 29.8. 

| 

| 

| 

N 
| 

| 
} } 

29.8. 
30.8. 
29.8. 
27.8. 

30.8. 

2.9. 
2.9. 

123.-—27.8, 
123.—28.8. 

2.9. 

2,9, 

27.8. 

93.—28.8, 

1, 3. Est. 

mit 
(Truppenteil) 

Stab u. 1 Komp. Jäg. B. 9. 
!/s Komp. 1/76 
2/5 5. Batt. FAN. 60 

| 
| 
Stab u. 1 Komp. 1/76 

|1 Komp. 11/89 

wird belegt 

e m 
28 | am mit r- 

53 (Truppenteil) cH 
ch | 55 

BF 31.8.u.1.9. ‚Stab 1I. Abt. u. 6. Batt, 

VF FAN. 24 F 
8 a] '/a Komp. Zäg.®d. 9 Di 

| | | 
O5 | 

4. Nitterfchaftlihes Amt Stavenhagen. 

!/; Komp. 11/89 

. 3. Ef. Huf.R. 15 

.|1!/s Komp. III/76 

%5 3, Batt. FAR. 24 

!/s 3. Est. Huf.R. 15 
uſ.R. 15 

12. Batt. FAR. 24 
Stab FAR. 24 
4 3. Et. Huj.R. 15 

| Stab u. ?/ Komp. 11/90 

Na 5. Est. Huſ. R. 15 

4. Batt. FUN. 24 
Ya 1. Est. Huj.R. 15 

| 
| 

| 
14 

8 | 

VF 23.—27.8, Stab II. Abt. u. 4. Batt. 
FAN. 60 I 

UF 
BF 3.u.4.9. 6. Batt. FAR. 24 9 
DE 
'BF31.8.u.1.9 |°/s 4. Est. Huf.R. 15 
'®'3.u.49.|&tab II. Abt. u. 4. Batt. 

FAN. 24 

VF 3.0.49. 

cz 

3. Esk. Huf. R. 15 

Stab II. Abt. u. */ı 4. Batt. 
FAR 24 

29.8. 
[= 

Bı 
V 3. u. 4.9. Stab I. Abt. u. 2. 
| FAR. 24 

| 

Batt. 
* 



wird belegt | | 
Gemeinde | mit 2: mit FE 

| “m | (Truppenteil) u 3 | am (Truppenteil) * 3 

I} 

Klein⸗Lukow (bei | | 
Benzlin) mit | 
Garljtein 30,8. * 1. Batt. FAN. 60 BF 

Mallin b. Wulkenzin 28. — Stab 17. F. ABrig. VF 3.0.49. 11. Batt. FAR. 24 VF 
29.8 '/ Komp. II/90 DE. 3.u.4.9. Stab u.'/s Komp. Fäg.B.9 BE 

Marrhagen bei | | 
— 26.8. 4 5. Est. Huſ.R. 13. VE 31.8.u.1.9. Stab Ynf.R. 76 DEF 
nı mit 
Buchholz 2.9. 7/3. Esk. Huf. R. 5 BE 3.0.4.9. 5. Batt. FAR. 24 BF 

Moltzow i. M. mit 
— Ram: 

‚17.— 19,8. 2, Batt. FAR. 60 nz 
Molhomi M. mit, 

Rambow 26.8. 5. Ef. Huſ.R. 15 BF 31.8.u.1.9.| Stab u. I Komp. 11/76 DE 
30.8. | 1'/e Komp. 1/75 BF 318.u. 1.9. Train:Abt. 33. Inf.Brig. 

| ® DOffz., Mann, 7Bferde) VF 
Paſſentin bei Wulken⸗ | | 

zin ‚28.u.29,8. | 14 1. Ef. Huf.R. 5 BE 3. u. 49. |  1/s Komp. III/76 BF 
29.8. | Stab u, "/s Komp. 11/90 BF | 

Peckatel (b. Penzlin) 
mit Jennyhof 
ohne Bruſtorf | 30.8. ' Stab u. '/s Komp. 11/89 BF. 308. | Train-Abt. 34. Inf. Brig. 

Burg Wenzlin (bei | | (3Offz., 9 Mann, 12 Wferde) DT 
Penzlin)m. Neu⸗ 
hof 30.8. | !/s Komp. 11/89 BF | 

Merder 30,8. | Y/s Komp. Il/89 25 308. 6 5. Est. Huſ. R. 15 VF 
Groß-Plaſten bei 

Klein⸗Plaſten 23.28.8. Stab II. Abt. F. A.R. 24 BF 23.—28.8. '/s 6. Batt. FAR.24 VF 
Klein-Plaſten i. M. | 23.—28.8.| ?/s 6. Batt. FAR. 24 BF | | 
Alt⸗Rehſe b. Benzlin | 3.u.4.9. | '/s 1. Batt. FAR. 24 DE | 
Rumpshagen bei | | | 

Antershagen 278. | Stab I. Abt. u. '/. 3. Batt. ' 308. 3. Batt. FAR. 60 Bir: 
| | FAR. 60 BF | | 

Schwandt (b. Mölln), | | 
mit Marienhof 29. 1 Komp. III/75 DE | 

Voßfeld 16.8. / 3. Batt. F. A.K. 4 BE 2.9. 1,8 4 Est. Huf. 15 VF 
Groß-Varchom i.M. 23.—27.8. Stab 17. F. A.Brig. BE 0 29. 3/5 4. Est. Huf. 15 VF 
—* bei Neu⸗ | j | 

tandenburg 29. 1Komp. I1/90 BF 3.0.4.9. 1 Komp. 11/75 DE 

Ä | 



wird belegt 

Gemeinde au | mit 22 mit 
\ | (Truppenteil) = S| am | (Truppenteil) 
| | ae 

5. Kloſteramt Maldyow. 

Damerom 28.u.29.8.|'/ 4. Est. Huf. 15 BF 30.8. |"/ 4. Batt. FAR. 24 
Hagenow 17.—19.8. 2 4. Batt. FAR. 60 BF 308. A Komp. Jäg. B. 9 
Jabel 28. u. 298. */4 4. Esf. Huſ.K. I3. BE, 308. 7% 3. Batt. FAN. 24 

30.8. 11. 4. Batt. FAN. 24 VF | 
a. glein-Reh 30.8. '/s 3. Batt. FAR. 24 VF | 

roß: u. Klein-NANeh⸗ | 

berg 17.—19.8.) 3. Batt. FAN. 60 BF! 

16 
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Ungefähre Sfärke 

der 

Truppenteile der 17. Divilion. 
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Für die Pferde find an Rationen 

2 em y zu J 

3 33 Hafer Heu Stroh 
er | 

w| zu zu zu zu au 
2| 6376 5 | 60008 | 52508 | 30 | 17808 

is — | 60000 — 45000 31500 
7 — 442000 — | 17500. 12250 

4 — — | 86750| Iran] 12250. 
I - — | 26250| 12500, 8750. 

I — | — | 5250) 2500) 1750| 

wi ei — 90000 | 63000 

7 — — | 666750| 317500) 222250 
2 — | 72000) — 30000 21000 

12 -- — | 63000 | 30000 | 21000 
| 

0 — — | 52500, 25000. 17500 

70 267750 | 156000 | 10500| 175000 | 122500 
| | 

I 

53) 178500 | 144000 | 5250. 132500 92750 
| | | — — | 31500 15000 10500 

li — 5250 2500, 1750 

18 | 
Bi 

jpann 18 8 
find er: — 

forderlich —41 — 
2|2| Bemerfungen. 

3 — Zwei-⸗· —— 
85 Be EB 
N 8 

2,3% *) Für alle in demfelben Orte 
| einquartierten Truppenteile ein ge: 

1 | meinfames Wachtlofal. 

11 — 

1 — — **, Bei II./90 31 Gemeine. 
| | 
| | 

)1 — — 7) Zuſtändig für 1—2 Kom— 
ıl panien, Eskadrons oder Batterien. 

H1|-|- 
I 

11—|— 
| | 
Ä 1 —— 

1 — 
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Negierungs: Blatt 
fir das 

Großherzogtum Merklenburg-Schmerin. 

Amtliche Beilage. 
MR 37. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 31. Juli 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Kennzeichnung und Beleuchtung 
der Kraftzweiräder. (2) Bekanntmachung, betreffend die Erhebung der 
Schulfteuer für die Zeit vom 1. Juli 1907 bis 30. Juni 1908, 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Geftattung von Grntearbeiten. 
(4) Belanntmachung, betreffend Eröffnung einer Telegraphenanftalt mit 
Ferniprechbetrieb in Kirch-Roſin. (5) Bekanntmachung, betreffend 
Eröffnung von Telegraphenanftalten mit yernfprechbetrieb in Stubben— 
dorf und Gr.Methling bei Gnoien. (6) Bekanntmachung, betreffend 
Eröffnung einer Telegraphenanitalt mit Fernfprechbetrieb in Klockow 
bei Rraßeburg. (7) Bekanntmachung, betreffend Poſtanweiſungsverkehr 
mit Rußland. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
—tt 9 ER 

(1) Bekanntmachung vom 23. Juli 1907, betreffend die Kennzeichnung und Be- 

leuchtung der Araftzweiräder. 
> .. . — — * 1 - ‚. 

Mir Rückſicht auf die Schwierigkeiten, welche jich der Durchführung der Vorſchriften 
über Kennzeihnung und Beleuchtung der Nraftzweiräder entgegenftellen, ift auf An— 
regung des Reichskanzlers vom unterzeichneten Minijterium die Großberzogliche Tech- 
nische Kommiſſion zu Schwerin angewiefen worden, von der Anbringung des hinteren 
Stennzeichens (val. $ 7 Abſatz 1 der Verordnung vom 26. September 1906, betreffend 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen) und der zu deſſen Beleuchtung dienenden Laterne 
(oval. $ 10 dajelbit Abjag 1) abzujchen. 

an 



178 Nr. 37. 197. 

Die Beleuchtung des vorderen Stennzeichens behält Bejtand, und ijt diejes Kenn— 
zeichen in der Längsrichtung des Fahrzeugs anzubringen. 

Schwerin, den 23. Juli 1907. 

Großherzoglicd; Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 25. Juli 1907, betreffend die Erhebung der Schul: 

jtener für die Zeit vom 1. Juli 1907 bis 30, Juni 1908, 

Auf Grund des $ 6 der Verordnung vom 26. März 1907, betreffend die Domanial- 
hauptſchulkaſſe, — Regierungs-Wlatt 1907 Nr. 12 — wird hierdurch bejtinimt, daß 
für die Zeit vom 1. Juli 1907 bis 30. Juni 1908 als Sculjtener 50 (Füntzig) 
Prozent des Betrages der ediftmäßigen Landesfteuer der Beitragspflichtigen nach Maß— 
gabe der Vorjchrift im $ 5 der genannten Verordnung durch die Großherzoglichen Amter 
zu erheben jind. 

Schwerin, den 25. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 

UnterrichtSangelegenheiten. 

Sangfeld. 

(3) Bekanntmachung vom 30. Juli 1907, betreffend die Gejtattung von Ernte: 
arbeiten, 

Wegen der anhaltenden ungünstigen Witterung wird Allerhöchiter Beitimmung gemäß 
hierdurch geitattet, da an den nächiten drei Sonntagen, am 4., 11. und 18. Auguſt, 
Erntearbeiten nach gänzlich beendetem öffentlichen Gottesdienfte mit Einwilligung der 
Arbeiter verrichtet werden. Es darf damit jedoch erjt eine Stunde nad) Beendigung des 
Gottesdienſtes begonnen werden. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

Langfeld. 



Nr. 37. 1907. 179 

(4) Befauntmahung vom 21. Juli 1907, betreffend Eröffnung einer Telegraphen: 

anftalt mit Fernſprechbetrieb in Kird-Rofin. 

In Kirch-Roſin bei Güſtrow iſt eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb er— 
öffnet worden, welche die Bezeichnung Kirch-Roſin führt. 

Schwerin, den 21. Juli 1907. 

Kaiſerliche Ober-Poſtdirektion. 
Dehn. 

(5) Bekanutmachuug vom 22. Juli 1907, betreffend Eröffunug von Telegraphen- 

anftalten mit Fernfprechbetrieb in Stubbendorf und Groß-Methling bei Gnoieu. 

In Stubbendorf und Groß-Methling bei Gnoien ſind Telegraphenanitalten 
mit Fernſprechbetrieb eröffnet worden, welche die Bezeichnung Stubbendorf, MedIb., 
und Groß-Methling führen. 

Schwerin, den 22. Juli 1907. 

Raiferliche Ober-Poftdireftion. 
Dehn. 

(6) Bekanntmachung vom 22. Juli 1907, betreffend Eröffnung einer Telegraphen— 
anjtalt mit Feruſprechbetrieb in Klockow bei Krateburg. 

In Klockow bei Kratzeburg iſt eine Telegraphenanſtalt mit Fernſprechbetrieb eröffnet 
worden, welche die Bezeichnung Klockow, Mecklb., führt. 

Schwerin, den 22. Juli 1907. 

Kaiſerliche Ober-Poſtdirektion. 

Dehn. 

(7) Bekanntmachung vom 26. Juli 1907, betreffend Poſtanweiſungsverkehr mit 

Rußland, 

Der Meiftbetrag für Poſtanweiſungen nah Rußland (ausjchließlich Finnland) wird 
vom 1. Auguſt ab auf 300 Rubel — 648 M erhöht. Die Gebühr beträgt wie bisher 
20 Bf. für je 20 Me 

Schwerin, den 26. Juli 1907. 

Kaiferliche Ober:Poftdirektion. 

Dehn. 
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II. Abteilung. 
— r — 

(1) Nach erfolgter Verſetzung des Paſtors Fentzahn iſt der Rektor Schilbe in 
Neuſtadt am VI. Sonntage nach Trinitatis, den 7. Juli d. Is., durch Stimmenmehrheit 
der Gemeinde zum Paſtor in Brüz erwählt und nad voraufgegangener Ordination 
jofort in jein neues Amt eingeführt worden. i 

Schwerin, den 18. Juli 1907. 

2) In die Prüfungstommifjion, betreffend die wiſſenſchaftliche Prüfung von 
Lehrerinnen ———— ſind als Mitglieder die Univerſitäts-Profeſſoren 
Dr. Michaelis und Dr. Ule zu Roſtock Allerhöchſt berufen worden. 

Schwerin, den 19. Juli 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den bisherigen Unterzahlmeijter 
Friedrich Sonnenberg zum Kaltulator am Statijtifchen Amte biejelbit zu er- 
nennen geruht. 

Schwerin, den 20. Juli 1907. 

(4) Der Schornfteinfegermeifter Wo o jt hieſelbſt ift für den Zeitraum vom 1. Januar 
1908 bis ebendahin 1911 wiederum zum Meitglievde dev PBrüfungstommiijion für 
Schornjteinfeger berufen worden. 

Als Stellvertreter desjelben ijt der Schornfteinfegermeifter Oderich in Neu— 
bukow wiederum bejtellt worden. 

Schwerin, den 24. Juli 1907. 

9 Bor dem Juſtizminiſterium haben heute 
die Frau Frieda von Langen, geb. Freiin von Richthofen, für ſich 

und als gejegliche Vertreterin ihrer minderjährigen Tochter Jrmela 
den Homagialeid wegen des auf fie vererbten Allodialgutes Rothen— 
moor m. N. Groß-Labenz, Amts Medlenburg, duch einen Bertreter, 

der Landwirt Guſtav von Branconi den Homagialeid wegen des käuf— 
ih von ihm erworbenen Allodialqutes Netgendorf, Amts Medlenburg, 

der Dr. jur. Albert Marfgraff und feine Ehefrau Margarete, 
geb. Muetzell, letztere durch einen Vertreter, den Homagialeid wegen 
der von ihnen erworbenen Wllodialgüter Leezen c. p. Banftorf, Amts 
Schwerin und Crivitz, und Yangen-Brüb, Amts Schwerin und Crivitz, 

der Leutnant a. D. Wihard von der Heyden den SHomagialeid 
wegen des von ihm erworbenen Allodialqutes Kreſſin, Amts Grivig 
und Yübz, und 

der Landwirt Georg Lemcke den Homagialeid wegen des von ihm er- 
worbenen Allodialgut:S Keez, Amts Medlenburg, 

abaeleiitet. 

Schwerin, den 25. Juli 1907. 
— — ——————— 
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1. Abteilung. 
a eV WE 

(1) Befauntmachnug vom 1. Auguſt 1907, betreffend die für Leiftungen au das 

Militär zu vergütenden Durcichnittspreife von Naturalien für den Monat 

Juli 1907. 

Die im hiefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete 
Macht zu vergütenden Durchſchnittspreiſe find in Gemäßheit der Belanntmachung 
vom 27. Mai 1875 (Regierungs:Blatt Nr 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat Juli 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 20 Mark 35 Pfg., 
174 =: 2) ⸗ 5 Roggen . 19 — 

3) — : Geite. . 17 = 85 
4) = a Safer. . 9 = 40 — 

5) ⸗ : Erbin . 6 — . 
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6) 100 Kilogramm Stroh. . 5 Mark 26 Pfg., 
7 4 : 76 = ) : ⸗ * — 
8) ein Raummeter Buchenholz 12 =: — ⸗ 
9) = ⸗ Tannenholz 2 =: — : 

10) 1000 Soden Tr . » . 5» 3 
Der gemäß $ 9 Ziffer 3 des Neichägejehes vom 24. Mai 1898 nad) dem Durch— 

ſchnitt der höchſten Tagespreife des Monats Yuli 1907 berechnete und mit einem 
Aufichlage von Pi vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Auguft d. J. an 
Truppenteile auf dem Marfche ufw. gelieferte Furage beträgt — einfchließlich diefes 
Auffchlags — für 

100 Kilogramm ger . 20 Mark 58 Pig., 
⸗ ⸗ tb. 6⸗78 =, 
‚ ⸗ Su. . 5 = 3 

Schwerin, den 1. Auguſt 1907. 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

2) Bekanntmachung vom 1. Auguft 1907, betreffend Ermächtigung des Steuer: 

amts Ludwigsluſt zum Verkanf von Stempelmarken für Frachturkunden. 

Das Steueramt Ludwigsluft it zum Verkauf von Stempelmarken für Frachturfunden 
(Nr. 6 des Tarifs zum Reichsſtempelgeſetz vom 3. Juni 1906) ermächtigt worden. 

Schwerin, den 1. Auguſt 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Finanzminifterium. 

Im Auftrage: von Harlem. 

(3) Bekanntmachung vom 30. Juli 1907, betreffend Erlöſchen der Geflügel: 
holera im Domanialdorf Lieſſow, Amts Güſtrow. 

Die Beflügelcholera auf dem Bahnmärtergehöft im Domanialdorf Lieſſow, Amts Güjtrom, 
ijt erlofchen. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

(7) Das Verzeichnis der Vorlefungen auf der Univerfität zu Roſtock im Winter: 

halbjahr 1907/08 befindet fi im der Beilage. 
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1) Der Hausgutspächter Ahrens zu —J Steffenshagen iſt zum ſtellvertretenden 
Schiedsmann für Abſchätzung von Wildſchäden im Amtsgerichtsbezirk Kröpelin beſtellt worden. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

2) Der Divifionsfchreiber Adolf Biemann hierfelbft iſt mit dem Charakter als 
Altuar zum Bureaubeamten der Landesverficherungsanjtalt Mecklenburg hierſelbſt 
Allerhöchſt ernannt worden. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

(3) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen 
ſtattgefunden: 

Es ſind befſördert: 

der Leutnant im Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillon, Nr. 14, kommandiert zur 
Dienftleiftung bei der Verſuchs-Kompagnie des Luftichiffer-Bataillons, Mafius und 

der Leutnant der Reſerve des Medlenburgijchen Füfilier-Negiments Nr. 90 
von Züttichau zu Oberleutnants, 

der Unteroffizier im Mecklenburgiſchen Feldartillerie-Regiment Nr. 60 von Bülow 
zum Fähnrich, 

der Oberleutnant der Reſerve des Medklenburgifchen Yeldartillerie-Regiments 
Nr. 60 Brunnengräber um 

der Oberleutnant der Landwehr-infanterie 1. Aufgebots im Landwehrbezirt Neu: 
jtrelig Grüder zu Hauptleuten, 

der Vizewachtmeifter im Landwehrbezirk Anklam Kolbe zum Leutnant der Reſerve 
des Mecklenburgifchen Yeldartillerie-Regiments Nr. 60, 

der Unterarzt der Hejerve im Yandwehrbezirt Roſtock Dr. Martini zum Affiftenzarzt. 
Der Major 3. D. und Borftand des Artilleriedepots in Schwerin Koenig hat 

den Charakter als Oberjtleutnant erhalten. 
Der Major 3. D. und Zweite Stabsoffizier beim Kommando des Landwehrbezirts 

Elberfeld von Lukowicez it zum Kommandeur des Landwehrbezirks Neujtrelig 
ernannt, 

Der Abjchied ijt bewilligt: 

dem Oberleutnant im Mecklenburgiſchen Feldartillerie-Regiment Ir. 60, fommandiert 
zur Dienjtleiitung bei der Gefchüsgießerei, von Bülom unter Verleihung des 
Charakters als Hauptmann, mit der gefeglichen Penſion und der Erlaubnis zum 
Tragen der Regimentsuniform, 
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dem Dberjtleutnant 3. D. und Kommandeur des Landwehrbezirts Yteujtrelis 
von Heyfing unter re des Kronenordens 3, Klafje mit feiner Benfion, der 
Ausfiht auf Anjtellung im Zivildienft und der Erlaubnis zum Tragen der Uniform 
des Füſilier-Regiments Königin (Schleswig:Holjteinfchen) Nr. 86, 

dem Oberleutnant der Yandmwehr-Feldartillerie 1. Aufgebots König und 
dem Leutnant der Yandmwehr-yeldartillerie 2. Aufgebots Nölting, beide im Land- 

mwehrbezirt Wismar, fomie 
dem Stabsarzt der Landwehr 1. Aufgebots in demjelben Landwehrbezirk Dr. Evers, 

dieſem mit der Erlaubnis zum Tragen feiner bisherigen Uniform. 
Schwerin, den 30. Juli 1907. 



(Beilage zu Nr. 38 der Amtlichen Beilage 
des Regierungs-Blattes.) 

Verzeichnis der Borlefungen, 
welche an der 

Univerfität NRojtod im Winterſemeſter 1907,08 
vom 15. Oftober 1907 bis 15. März 1908 gehalten werden. 

[2 

1. überſicht der Dorlefungen nad der Ordnung der Lehrer in den Fakultäten. 

Herr 

In der theologiſchen Fakultät: 
Konfiftorialrat Profeffor Dr. Ludwig Schulze (von der VBerpflihtung, 
Borlefungen zu Halten, entbunden): 1. Dogmatif, Montags bis freitags von 
11-12 Uhr; 2. Das Leben Jeſu, Montags bis Freitags von 12—1 Uhr; 3. Dog- 
matijche Übungen über die Lehre von der heiligen Schrift, jeden zweiten Donnerstag 
von 6—8 Uhr, abwechſelnd, privatijjime und gratis; 4. Biblifch = theologifche 
Übungen über die Wunder im Leben Jeſu, jeden zweiten Donnerstag von 6—8 Uhr, 
privatijjime und gratis. 

Herr Konſiſtorialrat Profejfor Dr. Karl Friedrih Noesgen: Einleitung in das 

(3 

herr 

Herr 

Neue Tejtament, Montags bis Freitags von 10-11 Uhr. 
Profeffor Dr. Johann Friedrich Hashagen: 1. Praktiſche Theologie, 
I. Zeil (Homiletit und Sirchenverfafjung), Montags bis Donnerstags von 9 bis 
10 Uhr; 2. Evangelifche Pädagogik, Freitags von 9—10 Uhr und Sonnabends 
von 10-11 Uhr; 3. Zeitung der Übungen im praftifchen Seminar, Montags von 
6- 8 Uhr, Sonnabends von 11—1 Uhr, privatijjime und gratis. 
Brofejjor Dr. Wilhelm Walther, d. 3. Rektor: 1. Die Kicchengejchichte, 
II. Zeil (von 1517 an), Montags bis Freitags von 11—12 Uhr; 2. Symbolik, 
Dienstags bis Freitags von 12—1 Uhr. 

l a 



Herr Bere: Dr. Juftus Köberle, d. 3. Dekan: 1. Pſalmen, Montags, Dienstags, 
ittwochs, ze von 3—4 Uhr; 2, Ultteftamentliche Theologie, Montags, 

Dienstags, Mittwochs von 4—5 Uhr, Donnerstags von 3—5 Uhr; 3. Arabiſch, 
I. Kurſus, 2 jtündig, in noch zu bejtimmenden Stunden; 4. Übungen zur alttejta- 
mentlichen Bibelfunde, Dienstags von 6—7 Uhr, privatiffime und gratis. 

Herr Lie. theol. Rihard Grützmacher, defignierter ordentlicher Profeffor: 1. Theo— 
fogifche Ethik, Mittwochs von 5—6 Uhr, Donnerstags von 5—7 Uhr, Freitags von 
4—6 Uhr; 2. Apologetit I (Das Verhältnis des Chrijtentums zu Religion und Reli— 
ven chichte), Zftündig; 3. Syftematifhe Sozietät (Beiprehung der ethijchen 

bjchnitte des Neuen Teſtaments verbunden mit jchriftlihen Arbeiten), jeden 
zweiten Mittwoch von 8—10 Uhr, privatiffime und gratis. 

Ein zum Winterfemefter 1907/08 zu berufender Profeffor für neutejtamentliche 
Eregeje wird Evangelium Johannis leſen und eregetifche Übungen veranjtalten. 

In der juriftifhen Fakultät: 

Herr Profeffor Dr. Franz Bernhöft: 1. Erbrecht, Montags, Mittwochs, ahnen 
von 12--1 Uhr; 2. Römifche Hechtsgefchichte, Dienstags, Donnerstags, Freitags 
von 10—11 Uhr; 3. Konverjatorium über Erbrecht, Sonnabends von 9—11 Uhr; 
4. Konverjatorium über Sachenrecht, Mittwochs von 6—8 Uhr. 
Profeffor Dr. Bernhard Matthiaß: 1. Bürgerliches Recht, Recht der Schuld- 
verhältniffe, Montags bis Donnerstags von 9—10 Uhr; 2. Bürgerliches Recht, 
Sachenrecht, Montags bis Mittwochs von 10—11 Uhr; 3. Konverjatorium über 
Bürgerli Recht, Recht der ———— Dienstags von 6—8 Uhr; 
4. Exegeſe des Corpus iuris eivilis, Montagg von 6-8 Uhr; 5. Praktijche 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgeſchrittenere (mit jchriftl. Arbeiten), 
2 ftündig. 
Profeſſor Dr. Hugo Sadjje: 1. Kirchen und Chereht, Montags und 
Dienstags von 4—6 * 2. Konverſatorium über Staatsrecht, Mittwochs von 
4—6 Uhr; 3. Leſen Mecklenburgiſcher Staatsurkunden (nach „Mecklenburgiſche 
Urkunden und Daten‘, Roſtock 1900), Donnerstags von 4—6 Uhr; 4. Einleitung 
in nn — iuris canonici mit Übungen im Interpretieren, Freitags von 
4— r. 

Herr Profeſſor Dr. Karl Lehmann: 1. Deutſche Rechtsgeſchichte, Montags bis 
Donnerstags von 12--1 Uhr; 2. Bürgerliches Recht, Familienrecht, Montags bis 
Mittwochs von 11--12 Uhr; 3. Konverfatorium und Praktikum über Handels— 
recht, ‚Freitags von 6— 8 Uhr; 4. Praktiiche Übungen im bürgerlichen Recht für 
Anfänger, mit jchriftlichen Arbeiten, 2 jtündig. 

Herr Profeffor Dr. Friedrich Wachenfeld: 1. Zivilprogekrecht, ohne die Lehre 
von der Zwangsvollitredung, Montags bis Freitags von 10—11 Uhr; 2. Die 
Lehre von der erg ee Freitags von 11-12 Uhr; 3. Konkursrecht 
und Konkursverfahren, Montags, Mittwochs von 9—10 Uhr; 4. Strafrechtliche 
Übungen von 6—8 Uhr. 

Her En 3 

- Her 
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Herr 

Her -i 

Herr Geh 

Herr 

Herr 

Her - 

Herr 

Profeffor Dr. Rudolf Hübner, d. 3. Dekan: 1. Einführung in die deutjche 
gr Sonnabends von 11—1 Uhr; 2. Deutiches Staatsreht, Mon- 
tags bis Donnerstags von 11—12 Uhr; 3. Deutjche Verfafjungsgeichichte im 
19. Jahrhundert, Freitags von 12—1 Uhr; 4. Deutjches Ktolonialrecht, Montags 
von 6—7 Uhr; 5. Übungen über den Sachjenfpiegel, 1 ftündig. 

Zune Dr. Hans Albredt 3 Fiſcher; 1. Ausgewählte Lehren der Pandekten, 
ontags bis Donnerstags von 8-9 Uhr, Freitags von 8-10 Uhr; 2. Allgemeine 

Lehren des B. G. B., Montags bis Donnerstags von 11—12 Uhr; 3. Konver— 
fatorium über Pandelten 2 jtündig; 4. Konverſatorium über allgemeine Lehren des 
B. G. B., 2 ftündig. 

In der mediziniſchen Fakultät:, 
. Medizinalrat Profeſſor Dr. Albert Thierfelder, d. 3. Dekan: 

1. Allgemeine pathologifche Anatomie, II. Teil (progreſſive Gemwebsveränderungen, 
allgemeine Ätiologie ufw.), täglich von 8S—9 Uhr; 2. Pathologiſch-hiſtologiſcher 
Demonftrationskurfus, verbunden mit Segierübungen, Montags, Mittwo 
Freitags von 12—11/, Uhr; 3. Bakteriologijch » diagnoftiicher Kurſus, 4 ftünbdig, 
hiervon 2 Stunden Sonnabends von 11-1 Uhr; 4. Leitung von Arbeiten Ge- 
übterer im pathologischen Inftitut, privatiffime und gratis; 5. Diagnoſtiſcher Kurfus 
der pathologischen Anatomie und Hiftologie, Dienstagg und Donnerstags von 
21/, präz. bis 4 Uhr, dazu 1 noch —— Repetitionsſtunde. 
Profeſſor Dr. Ostar Rangendageft hyſiologie, J. Teil (animale Funk— 
tionen), täglich von 9—10 Uhr; 2. Bpfiofogi ches Praftitum, gemeinjam mit Pri- 
vatdogent Dr. Müller, Montags, Donnerstags von 5-—7 Uhr; 3. Urbeiten 
im phyfiologifchen Institut für Geübtere, täglich, privatifjime und gratis; 4. Phyjio- 
logiſches Kolloquium, gemeinfam mit Privatdozent Dr. Müller und Privat- 
dozent Dr. Winterjtein, Mittwochs von 6--7 Uhr, privatijfime und gratis. 
= Medizinalrat Profeffor Dr. Fedor Shuchardt: 1. Piychiatriiche Klinik, 
Montags, Donnerstags von 2/, 4 Uhr; 2. Gerichtliche Medizin, Dienstags, 
Freitags von 3-4 ühr; 3. Poliklinik für Nerven- und Gemüttzante, mit Pri- 
vatdozent Profeffor Dr. Scheven, Dienstags, Freitags von 121/,—1!/, Uhr, 
privatiffime und gratis. 
Profefjor Dr. phil. et med. Dietrih Barfurtb, Kaiſerlich Be 
Staatsrat a. D.: 1. Syftematifche Anatomie, I. Teil, täglih von 12-1 
2, Sezierübungen mit Dr. Martini, täglich von 8-1 Uhr; 3. — 
Anatomie, Dienstags, Mittwochs, Freitags von 5-6 Uhr; 4. Selbftändige Ar- 
beiten für Vorgefchrittenere, privatifjime und gratis. 

zen Dr. med. et jur. Rudolf Kobert, Kaiſerlich Ruſſiſcher Staatsrat 
Pharmakologie, Montags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags von 

5 ihr: 2. Ausgewählte Kapitel der bbnfiologifchen und pathologiſchen Chemie, 
Dienstags, Donnerstags von 12—1 Uhr; 3. Gejchichte der Medizin und Pharmazie 
von der humaniftiichen Periode an, Sonnabends von 12—1 Uhr; 4. Verordnungs- 
fehre mit Übungen im Nezeptichreiben, Dienstags, Mittwochs von 3—4 Uhr; 
5. Selbjtändige Arbeiten für VBorgejchrittenere, Montags bis Freitags von 9 big 
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1 Uhr, Montags bis Donnerstags von 3—6 Uhr, privatiffime und gratis; 6. Übungen 
in gerichtlich-hemifchen Analyjen für VPharmageuten. Freitags von 3-6 Uhr und 
Sonnabends von 9—1 Uhr 
rag Dr. FKriedrih Martius: 1. Medizinifche Klinik, täglich von 10'/, 

2 Uhr, Mittwoch! und Sonnabends von 10—11 Uhr; 2. Mediginifche Poli- 
—3— täglich von 10-12 Uhr, Krankenbeſprechung Mittwochs von 6—7 Uhr, 
Sonnabends von 11-12 Uhr; 3. Die Entwidflung der modernen Medizin, Fort— 
feßung, Donnerstags von 6— 7 Uhr, publice. 
Brofeffor Dr. Ludwig Pfeiffer: 1. Vorträge über Hygiene (Fortſetzung), 
Dienstags, Mittwochs, Freitags von 7—8 Uhr abends; 2. Kurſus der hygienischen 
Unterjuchungsmethoden, gemeinjhaftlich mit Privatdozent Dr. Riemer, zweimal, 
2 ftündig; 3. Arbeiten im Laboratorium, täglih von 9—1 Uhr und von 3 bis 
7 Uhr, privatijjfime und gratis. 

Profeffor Dr. Dtto Körner: 1. Übungen in der Unterfuchung des Ohres, 
der Nafe und des Kehlkopfes, Dienstags, Donnerstags, Freitags von 6-7 Uhr; 
2. Klinik der Ohren», Naſen- und Ke to ftranfheiten, Mittwohs von 11 bis 
12 Uhr, Sonnabends von 9—10 Uhr; 3. Gefchichte und Kritik der ärztlichen Ethik, 
Mittwochs von 6—7 Uhr, publice. 
Profeffor Dr. Wilhelm Müller: 1. Chirurgifche Klinik, Montags bis Frei— 
tags von 9—101/, Uhr; 2. Praftifcher Kurfus der Antifeptif, gemeinfam mit 
Privatdozent Dr. Beer, Sonnabends von I—10 Uhr, pubfice. 
Selle: Dr. Albert Peters: 1. Augenärztliche Klinik, Montags, Mittwochs, 
reitags von 12—11/, Uhr; 2. Augenärztlices Praktitum (Augenſpiegeln, Funf- 

tionsprüfung uſw.), mit Privatdozent Dr. Erdmann, Montags, Donnerstags 
von 5—6 Uhr; 3. Arbeiten im Laboratorium der Klinit, täglich, privatifiime und 

atis. 
Herr —* Dr. Otto Sarwey: 1. Geburtshülflich-gynäkologiſche Klinik, Montags 

is Freitags von 8—9 Uhr; 2. Geburtshülflich-gynäkologiſche Poliklinik, täglich; 
3. Arbeiten im Laboratorium der Klinik, täglich, privatifjime und gratis. 

Brofeffor Dr. Marimilian Wolters: 1. Klinik der Haut- und Gefchlechts- 
frankheiten, Dienstags, Donnerstags von 12-1 Uhr; 2. Pathologie und Therapie 
der Syphilis, Mithvodhg von 5—6 Uhr. 

Profeffor Dr. Theodor Gies: 1. Kurfus der chirurgischen Diagnofe und 
Therapie, Montags, Mittwochs, Freitags von 12-2 Uhr; 2. Verbandkurfus, 
Dienstags von 4—5 Uhr. 
Profeffor Dr. Friedrich Reinke: 1. Allgemeine Anatomie, Dienstags, 
Donnerstags von 6—7 Uhr; 3. Knochen- und Bänderlcehre, Montags, Mittwochs, 
Freitagg von 6—7 Uhr. 

Brofeffor Dr. Ulrih Scheven: 1. Allgemeine Pſychiatrie, Dienstags von 6 bis 
7 Ubr; 2. Die Neurofen, 1ftündig; 3. Mikroftopifche Arbeiten in der Hiftologie 
des Zentralnervenſyſtems, 2 ftündig. 



Herr rau Brofeffor Dr. Ernſt Ehrich: 1. Chirurgische Poliklinik, Sonnabends 
n 12— 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Uhr; 2. Ausgewählte Kapitel der allgemeinen Chirurgie, 2 ftündig. 

—— Brofeffor Dr. Otto Büttner: 1. Theoretiiche Geburtshülfe, 
Montags von 3—4 Uhr, Dienstags, Miittwochd, Donnerstagg von 7—8 Uhr 
abends; 2. Geburtshülflicher Operationskurfus, 3 jtündig. 
Privatdozent Dr. Adolf Kühn: 1. Allgemeine Diagnoftit und Therapie, mit 
praftifhen Übungen und Demonftrationen, 1ftündig, privatijfime und gratiß; 
2. Einführung in die ärztlichen Berufs- unb Standesfragen, 1 ftündig, privatiffime 
und gratis, 

Privatdogent Dr. Johannes Müller: 1. Übungen in der qualitativen und 
ee Analyje des Harns mit theoretifchen Erläuterungen, Dienstags von 
5—7 2. Phyſiologiſches Praktitum, aemeinfam mit Profeffor Langen» 
Dr 533 Donnerstags von 5—7 Uhr; 3. Phyſiologiſches Kolloquium, ge— 
meinfam mit Profeſſor Langendorff und Privatdozent Dr. Winterſtein, 
Mittwochs von 6—7 Uhr, privatiſſime und gratis; 4. Die Anwendung ber phnfi- 
falifchen Chemie auf die Whyfiologie, 1ftündig, Zeit nach Vereinbarung: 
5. Brofiofogie des allgemeinen Stoffwechjel3 und der Ernährung, Sonnabends von 
12—1 Uhr. 
Privatdozent Dr. Hermann Brüning: 1. Klinik und Poliklinik der Kinder- 
frankheiten, Mittwochs, Sonnabends von 2—3 Uhr: 2, Diftriktsfinderpoliffinif; 
3. Moderne Säuglings- und Rinderfürforge, 1 ftündig. 
Privatdozent Dr. Joſeph, Meiners: 1. Kurjus der Berkuffion und Auskul— 
tation, Dienstags und Freitags von 5—6 Uhr; 2. Kurſus der Elinifch wichtigen 
chemiſchen und mikroskopischen Unterfuchungsmethoden (Unterfuchung von Urin, 
Sputum, Faeces, Mageninhalt, Blut), Montags und Donnerstags von 4—5 Uhr. 
ge Dr. Hans Winterftein: 1. Ausgewählte Kapitel aus der ver— 
aleichenden Foyfiologie, für Hörer der Medizin und der Naturwiffenichaften, 
2 ſtündig: 2. Phyſiologiſches Kolloanium, gemeinfam mit Profejfor Langen- 
dorff und. Privatdozent Dr. Raller, Mittwochs von 6-7 Ubr, privatiffime 
und gratis. 

Privatdozent Dr. Paul Erdmann: 1. Augenärztliches Praktitum, gemeinfam 
mit Profeffor Peters, privatiifime; 2. Die Beziehungen der Allgemeinleiden 
und Organerkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans, Mitt- 
wods von 4-5 Uhr. 
Privatdozent Dr. Adolf Beder: 1. Rrafturen und Zurationen (mit Kranken— 
vorftellungen). Zftündig: 2. Praktifcher Kurſus der Antifeptit, gemeinfam mit 
Profefior Müller, 1 ftündia. 
Privatdozent Dr. Marimilian Niemer, Stabsarzt: 1. Kurſus der Steri- 
fifationstechnif für Pharmazeuten, von 14 tägiger Er täglich, 2 ftündig; 
2. Kurſus der hogieniſchen Unterſuchungsmethoden, gemeinſchaftlich mit Profeſſor 
Pfeiffer, zweimal, 2 ftündig. 



Herr 

Herr 

Herr 

Dr. 3. A. Reinmöller, Lektor der Zahnheiltunde: 1. Zahnärztliche Boli- 
init: Schröderftr. 36, täglih von 8-9 Uhr; 2. Zahnärztlicher Operations- 
— Dienstags und Donnerstags von 3—5 Uhr; 3. Plombierkurfus, Montags, 
Mittwochs, Freitags, Sonnabends von 3-6 Uhr; 4. Zahntechnifches Labora— 
torium, täglich. 

Philoſophiſche Fakultät. 
Profeſſor Dr. Eugen Geiniß, 3.3. Dekan: 1. Mineralogie mit Petrographie, 
Montags bis Sonnabends von 9—10 Uhr; 2. Mineralogifch-geologifches Prak— 
titum, Mittwochs und Sonnabends von 10-1 Uhr. 
Rrofeifor Dr. Baul Falkenberg: 1. Syitematifche Botanit, Montags bis 
Freitags von 9—10 Uhr; 2. Mikrojkopifche Kurje: a) Für Anfänger, allgemeine 
Anatomie, Sonnabends von 9—1 Uhr; b) Für Vorgefchrittene: a. Unterfuchung von 
pflanzlichen Nahrungs- und Genußmitteln, Montags und Donnerstags von 11—1 

hr; — —— von pflanzlichen Drogen und Drogenpulvern, Mittwochs von 
11—1 Uhr. 

Herr Profefjfor Dr. Otto Staude, Kaiſerlich Ruſſiſcher Staatsrat a. D.: 1. Differen- 

be] * - - 

tial- und Integralrechnung (oder nad Bedarf: Analytifche Geometrie des Naumes), 
Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags von 11—12 Uhr; 2. Elliptifche Funk— 
tionen, Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags von 12-1 Uhr; 3. Mathes 
matifches Seminar, Mittwochs von 11—1 Uhr, privatiffime und gratis. 
anpalle Dr. Auguſt Michaelis: 1. Organifche Chemie, Montags, Dienstags, 
Mittwochs, Donnerstags, Freitags von 10--11 Uhr; 2. Ehemifche Übungen im 
Laboratorium: a) Großes Praktitum, Montags bis Freitags von 9-6 Uhr; 
b) Kleines Praktikum, Montags, Mittwochs, Donnerstags von 2—5 Uhr; c) Übun- 
gen für Mediziner, Dienstags von 24 2 Uhr; d) Übungen für Nahrungsmittel» 
chemiter, Sonnabends von 9-—1 Uhr; . Bharmazeutifche Bräparatenktunde, 2= 
ftündig, privatiffime und gratis. 

Herr Profeffor Dr. Wolfaang Golther: 1. Nibelungenſage > — 

Herr 

Herr 

Herr 

Montags, Dienstags, —— Freitags von 9—10 Uhr; 2. Richard Wagner. 
Sein Leben und feine Werke, Mittwochs, Sonnabends von I- -10 Uhr; 3. Deutjch- 
philologiſches Seminar: Altnordiſch, Völfungafage, Montags von 5—7 Uhr, pri- 
vatiffime und gratis. 

Profefjor Dr. Dswald Seeliger: 1. Allgemeine Zoologie, Montags, Er 
no von 4- 5 Uhr, Mittwochs, Donnerstags, reitagg von 4--51/, 

Zoologiſches Praktikum für Geübtere, in Verbindung mit Profeſſor Bin 
—5 — bis Freitags von 8-6 Uhr. 
Profeſſor Dr. Franz Erhardt: 1. Logik, Montags, Mittwochs, Donnerstags 
von 3—4 Uhr; 2. Gejchichte der neueren deutichen Philofophie von Kant bis 
zur Mitte des 19. Nahrhunderts, Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags von 
4—5 Uhr; 3. Repetitorium über Geſchichte der Philofophie bis zu Leibniz, Mitt- 
wochs von 4—6 Uhr. 
Profeffor Dr. Rihard Ehrenberg: 1. Landwirtichaft und Gewerbe, Mon- 
tags bis Donnerstags von 5--6 Uhr; 2. Handel, Banf- und Börfenwejen, Montags 
bis Donnerstags von 6—7 Uhr; 3. Koloniahvirtjchaftliche Probleme, Donners— 
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Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

tags von 7—8 Uhr, publice; 4. Übungen im ſtaatswiſſenſchaftlichen Seminar, 
Freitags von 5-7 Uhr, privatiffime und gratis. 
Profefjor Dr. Hermann Blod: 1. Geſchichte des europäiſchen Staatenſyſtems 
im 15. und 16. — Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags von 
1112 Uhr, 2. Quellenkunde des deutſchen Mittelalters, Mittwochs von 11 bis 
1 Uhr; 3. Übungen im hijtorifchen Seminar: a) für Anfänger, Montags von 
5—7 Uhr, privatijfime und gratis; b) für Vorgejchrittene, Sonnabends von 
11—1 Uhr, privatifjime und gratis. 
rs “ Dr. Rudolf Zenter: 1. Hiftorifche Grammatik der — 
Sprade II: Formen- und Wortbildungslehre, Montags, Dienstags, Donnerstags, 
Freitags von 10-11 Uhr; 2. Italienifcher Kurjus für Vorgejchrittene (Gram- 
matit und Lektüre von Dantes Divina commedia), Mittwochs von 11—1 Uhr; 
3. Romaniſch-⸗engliſches Seminar: Molidres Mifanıhrope, Freitags von 57 Uhr, 
privatiſſime und gratis. 
Profefjor Dr. Heinrich Lüders: 1. Griechifche Lautlehre, Dienstags, Frei— 
tags von 12—1 Uhr; 2. Sanskritgrammatif für Anfänger, 3ftündig; 3. Kali- 
däsa’s Kumärasaınbhava, 3ftündig. 
Profeffor Dr. Johannes Geffden: 1. Platons Leben und Werke mit einer 
Einleitung über die Vorſokratiker, Dienstags, Donnerstags, Sonnabends von 
10-11 Uhr; 2. Gejchichte der griechiſchen Komödie, Montags, rn 
Freitags von 10-11 Uhr; 3. Klaſſiſch-philologiſches Seminar: I. Kurs: Be- 
ſprechung der eingereichten Arbeiten. —— Interpretation der ars poötica des 
Doraz, Dienstags von 6—8 Uhr, privatifjime und gratis. 
Dr. N. N., ordentlicher Profeffor: 1. Erperimentalphyfit, II. Teil, Optik, Elet- 
trizität und Magnetismus, Montags bis Freitags von 6—7 Uhr; 2. Phyſikaliſches 
Praktikum für Anfänger: a) für Mathematiker und Naturwifjenjchaftler, Diens- 
tags, Mittwochs von 3—7 Uhr; b) für Mediziner und Pharmazeuten, Freitags von 
3—7 Uhr; 3. —e Prattitum für Geübtere, täglich von 9—7 Uhr; 

Poyiitaliihes Seminar, gemeinfam mit Profeſſor Weber, Sonnabends von 
1 Uhr, privatifjime und gratis. 

Profefjor Dr. Reinhold Heinrich, Geh. Okonomierat: Großes agrikultur— 
miſches Praktikum, pe von 8 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags. 
ofejjor Dr. Felix Lindner: i. 9. Fielding und feine Zeit, Montags, 
onnerstags von 8—9 Uhr morgens; 2. The Duke of Buckingham’s Rehear- 

sal, Dienstags, Freitags von 8-9 Uhr morgens; 3. Engliſcher Kurs für An— 
fünger, 2ftündig; 4. Englifcher Kurs für Vorgejchrittene, 2 jtündig; 5. Romaniſch— 
englifches Seminar: Judith mac) der Ausgabe von Coof. Student’s Edition 
Bofton, N. S. A. 1893, Mittwochs, Sonnabends von 8-9 Uhr morgens, priva- 
tiffime und gratis. 
Brofefjor Dr. Ludwig Will: 1. Big a ap Entwicklungsgeſchichte der Tiere, 
Montags, Dienstags, Donnerstags von 6--7 Uhr; 2. Anleitung zum Sammeln 
und SKonfervieren von Tieren auf Reifen, 1 mal wöchentlich, halbtägig; 3. Zoo— 
naijdet Praktikum für Anfänger, Dienstags, Donnerstags von 2—4 Uhr; 
—— Praktikum für Vorgeſchrittene, täglich, außer Sonnabends, von 
6 Uhr in Verbindung mit PBrofejfor Seeliger). 

7 



Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Profefjor Dr. Rihard Stoermer: 1. Analytifche Chemie, Montags, Mitt- 
wochs, Donnerstags, Freitags von 12—-1 Uhr; 2. Gerichtliche Chemie, Dienstags, 
Freitags von 8ÿ9 Uhr; 3. Chemie der Zuderarten, Montags von 6—7 Uhr. 

nn Dr. Otto Plasberg: 1. Cicero philoſophiſche Schriften, mit einer 
berficht über die philoſophiſche Literatur der helleniftiichen Zeit, Dienstags, 

Mittwochs, Donnerstags, Freitags von 8—9 Uhr; 2. Griechifche und Tateinijche 
Stilübungen, Dienstags von 5-6 Uhr, privatiffime und gratis; 3. Klaſſiſch-philo— 
logiſches Seminar, privatifjime und gratis: I. Kurs: Beiprechung der eingereichten 
Arbeiten; II. Kurs: Interpretation von Antiphons Nede über die Ermordung des 
Herodes, Freitags von 6—8 Uhr; II. Kurs: Yeltüre von Quintilians Institutio 
oratoria, Bud) X, Dienstagg von 6—7 Uhr. 

Profeffor Dr. Walther Kolbe: 1. Griechifche Geſchichte von den Perſer— 
kriegen bis auf ke: von Makedonien, Montags, Dienstags, Donnerstags, 
Freitags von 9—10 Uhr; 2. Gejchichte der römischen SKaiferzeit (Fortjegung), 
Donnerstags, Freitags von 56 Uhr; 3. Seminar für alte Gejchichte: Hiſtoriſche 
Übungen über den Hannibalifchen Krieg: Mittwochs von 6—8 Uhr, privatijjime 
und gratis. 

Profeſſor Dr. Karl Wapinger: 1. Homerifche Altertümer, Montags, Don- 
nerstags von 12—1 Uhr; 2. Griechiſcher Tempelbau, als Cinführung in das 
Studium der griechiſchen Arditeltur, Sonnabends von 11—1 Uhr; 3. Archäolo- 
gifche Übungen, 2 jtündig, privatijjime und gratis. 

zen Dr. Wilhelm Ule: 1. Länderkfunde von Afien, Montags, Dienstags, 
onnerstags, Freitagg von 10—11 Uhr; 2. Pflanzen» und Tiergeographie, 

Mittwochs, Sonnabends von 10-11 Uhr; 3. Die deutjchen Kolonien der Süd- 
je, Mittwochs von 6—7 Uhr, publice; 4. Geographifches Seminar: Freitags von 
5-7 Uhr, privatijjime und gratis; 5. Übungen im Sartenzeichnen, mehrftündig. 

tofeffor Dr. Rudolf H. Weber: 1. Einführung in die Gebiete der theoreti- 
yſik, Montags bis Donnerstags von 9--10 Uhr; 2. Übungen zur theore- 

tiichen Phyſik, Freitags von 9-10 Uhr; 3. Vektoranalyſis, 1 ftündig; 4. Phyſi— 
kalifches Seminar, gemeinfam mit PBrofeffor Dieterici. 

Privatdozent Profeffor Dr. Gottfried Kümmell: 1. Chemiſche Verwandt— 
jchaftslehre (Statik, Kinetik, Thermochemie, Photochemic), Wontags, Dienstags, 
Donnerstags, Freitags von 11-12 Uhr; 2. Kleines phyfitochemijches Praktikum, 
Sonnabends von 9--1 Uhr; 3. Phyſikochemiſches Bollpraktitum (Leitung ſelb— 
jtändiger Arbeiten), täglich von 9-6 Uhr. 

Privatdozent Profeſſor Dr. Franz Kundell: 1. Repetitorium der pharma 
zeutifchen Chemie, Montags, Donnerstags, Sonnabends von 8-9 Uhr; 2. Che— 
mijche Unterfuchung der Ylrzneimittel, Mittwochs von 8--9 Uhr; 3. Einführung 
in die Nahrungsmittel- und Harnanalyje, 1 jtündig. 
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Herr Dr. Elair Zavoipiere, Lektor der franzöfifchen Sprache: I. Cours speciaux 

Herr 

pour les Etudiants de la Faculte de Philosophie. (Preparation aux 
examens) — privatijfime —: 1. Histoire de la Litterature frangaise, 1flündig; 
Syntaxe frangaise, Iftündig; 2. Lecture expliquee, 2ftündig. II. Cours pour 
les Etudiants des quatre Facult&s — privatiffime —: 1. Etudes de Litterature 
contemporaine (Conferences), 1jtündig; 2. Premieres notions de vocabulaire 
et de lecture, Exercices d’elocution et de conversation, (par groupes de 
4—5 participants), 2ftündig. 

ofeffor Dr. Albert Thierfelder, afademifcher Mufiklehrer: 1. Liturgifche 
Übungen, 2ftündig; 2. Kontrapunkt, 2ftündig; 3. Geſchichte der Notenjchrift, 
1ftündig; 4. Leitung der Übungen des akademischen Gejangvereins, 2 jtündig. 



II. uͤberſicht der Vorleſungen nach den Lehrgegenſtänden. 

Theologiſche Wiſſenſchaften. 

Exegetiſche Theologie. 

a. Altes Teſtament. 

Altteftamentliche Theologie. Profeſſor Köberle. 5 ftündig. 
— Derſelbe. 4 jtündig. 

ungen zur altteftamentlichen Bibelkunde. Derſelbe. 1 jtündig. 

b. Neues Tejtament, 

Einleitung ins Neue Teftament. Konfiftorialrat Noesgen. 5 ftündig. 

a re | ein neu zu berufender Profejjor. 

Biblifhe Theologie. 
Das Leben Jefu. Konfiftorialrat Schulze. 5 jtündig. 
Biblifch-theologische Übungen über die Wunder im Leben Jeſu. Derfelbe. 2 jtündig. 

Hiftorifhe Theologie. 
Ktirchengefchichte, III. Teil. Profeifor Walther. 5 ftündig. 
Symbolif. Derfelbe. 4 jtündig. 

Syitematifhe Theologie. 
Dogmatif. Konfijtorialrat Schulze. 5 jtündig. 
Dogmatijche — über die Lehre von der heiligen Schrift. Derſelbe. 2 jtündig. 
Theologische f. Profefjor Grützmacher. 5 jtündig. 
Apologetik I. jelbe. 3 jtündig. 
Spitematifche Sozietät. Derjelbe. 2 jtündig. 

Praktiſche Theologie. 
zn i — I. Zeil (GGomiletik, Kirchenverfaſſungſ. Profeſſor Hashagen. 

tündig 
Evangeliſche edagogit Derſelbe. 2ſtündig. 
Praktiſches Seminar. Derſelbe. 4 ftündig. 
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Rechtswiſſenſchaften. 

Einleitungsvorleſungen. 
Einführung in die Rechtswiſſenſchaft. Profeſſor Fern 2 ftündig. 
Hömifche Nechtsgefchichte. Profejjor Bernhöft. 3 jtünd 
Deutſche Rechtsgefchichte. Profeſſor Lehmann. — 

Privatrecht. 

Allgemeine Lehren des Bürgerlichen Geſetzbuchs. Profeſſor Fiſcher. 4ſtündig. 
Bürgerliches — Recht der Schuldverhältniſſe. Profeſſor Matthiaß. 4ſtündig. 
Bürgerli t, Sachenrecht. Derfelbe. 3 jtündig. 
Bürgerli Recht, Familienrecht. Profefjor Lehmann. 3 jtündig. 
Erbrecht. Profeſſor Bernhöft. 3 jtündig. 
Ausgewählte Lehren der Pandekten. Frofeſſor Fiſcher. 6 jtündig. 

Staatsredt. 
Deutſ Staatsrecht. Profeſſor Hübner. 4ſtündig. 
Deutſche Verfaſſungsgeſchichte im 19. Jahrhundert. Derſelbe. 1ſtündig. 
Deutſches Kolonialrecht. Derſelbe. 1 ftündig. 

Kirchen- und Eherecht. 
Kirchen- und Eherecht. Profeſſor Sachſſe. 4ſtündig. 

Prozeß- und Konkursrecht. 
Zivilprozeßrecht. Profeſſor Wachenfeld. 5ſtündig. 
Die Lehre von der Zwangsvollſtreckung. Derſelbe. 1 ſtündig. 
Konkursrecht und Konfursverfahren. Derjelbe. 2 jtündig. 

Konverfatorifche Vorlefungen und Übungen. 

Römiſches Recht. 
Exegeſe des corpus iuris civilis. Fa or Matthiaß. 2 ftündig. 
Konverfatorium über Pandekten. Profeſſor Fifcher. 2 fündig. 

Deutſches Nedt. 
Übungen über den Sachſenſpiegel. Profeſſor Hübner. 1 ftündig. 

Brivatreht einjhließlich des Handelsrechts. 
Praftifche Übungen für Anfänger mit jchriftlichen Arbeiten. Profeſſor Lehmann. 2ftündig. 
Praktiiche Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgefchrittene mit fchriftlichen Arbeiten. 

rofeſſor Matthiaß. — — 
Konverſatorium über Sachenrecht. Profeſſor Bernhöft. 2 ftündig. 
Ktonverjatorium über Erbrecht. Derjelbe. 2 jtündig. 
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a über Necht der Schuldverhältniffe. Profeſſor Matthiaß. 2 ftündig. 
Konverfatorium und Praktikum über Handelsrecht. Profefjor Lehmann. 2 ftündig. 
Stonverfatorium über allgemeine Lehren des B.G.B. Profeſſor Fiſcher. 2 ftündig. 

Staats- und Kirchenrecht. 
Konverſatorium über Staatsrecht. Profeſſor Sachſſe. 2ſtündig. 
Leſen Mecklenburgiſcher Staatsurkunden (nad „Mecklenburgiſche Urkunden und Daten” 

Roſtock 1900). Derjelbe. 2 jtündig. 
rn in das Corpus iuris canonici mit Übungen im Interpretieren. Derjelbe. 

2 ftündig. 

Strafredt. 
Strafrechtlihe Übungen. Profeſſor Wachenfeld. 2 jtündig. 

Medizinische Wiſſenſchaften. 

Geſchichte der Medizin. 
Geſchichte der Medizin und Pharmazie von der humaniftischen Periode an. Profeſſor 

Kobert. 1 jtündig. 
Die Entwidlung der modernen Medizin, Fortſetzung. Profeſſor Martius. 1 ftündig. 

Anatomie, 
Spitematifche Anatomie, I. Teil. Profeſſor Barfurth. De 
Sezierübungen. Derjelbe mit Dr. Martini. 30 ftündi 
Topographijche Anatomie. Derjelbe. 3 jtündig. 
Selbftändige Arbeiten für Vorgefchrittene. Derfelbe. 
Knochen- und Bänderlehre. Profeſſor Neinte. 3 itündig. 
Allgemeine Anatomie. Derjelbe. 2 jtündig. 

Physiologie. . 
Phyfiologie, I. Teil: (animale Funktionen). Profeſſor Langendorff. 6 ftündig. 
Phyſiologiſches Praktikum. Derſelbe mit Privatdozent Dr. Müller. 4 ftündig. 
Arbeiten im phyſiologiſchen Inſtitute. Derfelbe. Täglich. 
Phyſiologiſches Kolloquium. Derſelbe mit Privatdozent Dr. Müller und Dr. Winter- 

ftein. 1 ftündig. e 
Te ni Kapitel der phyfiologiichen und pathologischen Chemie. Profeſſor Kobert. 

2 jtündig. 
Übungen in der qualitativen und MRARAMLIDER Analyfe des Harns. Privatdozent Dr. 

Müller. 2 jtündig. 
Die Amvendung der phyſikaliſchen Chemie auf die Phnfiologie. Derfelbe. 1 fündig. 
Phyjiologie des Allgemeinen Stoffwechiels und der Ernährung. Derfelbe. 1 ftündia. 
Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden Phyfiologie. Privatdozent Dr. Winterftein. 

2 ftündig 
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Allgemeine Bathologie und pathologifche Anatomie. 
Allgemeine pathologifche Anatomie, II. Teil (progreffive Gewebsveränderungen, allge- 

meine Atiologie ufw.) Geh. Medizinalrat Thierfelder. 6 jtündig. 
——— —— Demonſtrationskurſus, verbunden mit Sezierübungen. Derſelbe. 

Batteriofsgifebiagnoftiher Kurſus. Derfelbe. 4 ftündig. 
Arbeiten im pathologijchen Inſtitut. Derjelbe. 
bir Kapitel der phyfiologifchen und pathologischen Chemie. Profeſſor Kobert. 

2 jtünd 
Kurſus der —— Anatomie und Hiſtologie. Profeſſor Thierfelder. 51/, jtündig. 

Pharmakologie und Pharmafotherapie. 
Pharmakologie. Profejjor Kobert. 4 jtündig. 
Berordnungslehre mit Übungen im Rezeptjchreiben. — 2 ſtündig. 
Selbſtändige Arbeiten für Vorgeſchrittene. Derſelbe. Täglich. 
Übungen in gerichtlich-chemiſchen Analyſen für Pharmazeuten. Derſelbe. 7 ſtündig. 

Innere Medizin (einſchließlich Kinderheilkunde). 
Medizinische Klinik. a Nr Martius. el 
———— Poliklinik. Derſelbe. 12 ſtündig. Krankenbeſprechung. 2 fündig. 

e Entwicklung der modernen Medizin. Derſelbe. 1 ftündig. 
Allgemeine Diagnoftif und Therapie mit praftifchen Übungen und Demonftrationen. 

Privatdozent Dr. Kühn. 1 jtündig. 
Kurfus der Berkufjion und Auskultation. Privatdozent Dr. Meinerg. 2 ftündig. 
Kurfus der kliniſch wichtigen chemifchen und mikroſkopiſchen Unterfuchungsmethoden. 

Derjelbe. 2 ftündig. 
Klinik und Boliktinit der Kinderkrankheiten. Privatdozent Dr. Brüning. 2 ftündig. 
Diftriktsfinderpoliklinit. Derfelbe. 
Moderne Säuglings- und Kinderfürſorge. Derjelbe. 1 jtündig. 

Chirurgie. 
Chirurgifche Klinik. Profejjor Müller. 7'/, jtündig. 
Praftifcher Kurfus der Antifeptif. Derfelbe mit Dr. Beder. 1 ftündig. 
Kurſus der hirurgifchen Diagnofe und Therapie. Profejjor Gies. 6 ftündig. 
Verbandkurfus. Derjelbe. 1 jtündig. 
Chirurgiſche Poliklinik. Privatdozent Profeſſor Ehrich. 2 ftündig. 
Ausgewählte Hapitel der allgemeinen Chirurgie. Der elbe. 2 ftündig. 
Frakturen und Lurationen. Privatdozent Dr. Beder. 2 jtündig. 

Geburtshülfe und Gynäkologie 
Gynäkologische Klinik. Profeſſor Sarwey. 5 jtündig. 
Gynäkologiſche Poliklinik. Derjelbe. Täglich. 
Arbeiten im Laboratorium der Klinik. Derjelbe. Täglich. 
Theoretifche Geburtshülfe. Privatdozent Profeſſor Büttner. 4 jtündig. 
Geburtshülflicher Operationskurfus. Derjelbe. 3 ftündig. 
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Piyhiatrie und Neuropathologie. 
Piychiatrifche Klinit. Geh. Medizinalrat Schuchardt. 3 ftündig. 
Poliklinik für Nerven- und Gemütstrante. Derfelbe mit Profeffor Dr. Scheven. 2 jtündig. 
Allgemeine Piychiatrie. Privatdozent Profeſſor Scheven. 1 ftündig. 
Die — Derſelbe. 1ſtündig. 
Mikroſtopiſche Arbeiten in der Hiſtologie des Zentralnervenſyſtems. Derſelbe. 2ſtündig. 

Augenheilkunde. 
Augenklinik. Profeſſor Peters. 41/, ſtündig. 
Augenärztliches Praktikum (Augenſpiegeln, Funktionsprüfung). Derſelbe mit Privat- 

dozent Dr. Erdmann. 2 ftündig. 
Urbeiten im Laboratorium der Klinik. Derjelbe. Täglich. 
Die Beziehungen der Allgemeinleiden und Organerfranfungen zu Beränderungen und 

Krankheiten des Schorganes. Privatdozent Dr. Erdmann. 1 ftündig. 

Ohren-, Najen- und Kehlkopfkrankheiten. 
Klinik der Ohren», Naſen- und Kehlkopftrankheiten. Profeſſor Körner. 2 ftündig. 
Übungen in der Unterfuchung des Ohres, der Nafe und des Stehlkopfes. Derjelbe. 

g 3 ftündig. 
Haut» und Geſchlechtskrankheiten. 

Klinik der Haut» und Gejchlechtsfrantheiten. Profefjor Wolters. 2 ftündig. 
Pathologie und Therapie der Syphilis. Derjelbe. 1 jtündig. 

Hygiene. 
Vorträge über Hygiene (Fortfesung). Profeſſor Pfeiffer. 3 jtündig. 
Kurfus der hygieniſchen Unterjuchungsmethoden. Derjelbe, gemeinfchaftlih mit Privat- 

dozent Dr. Riemer. 4 jtündig. 
Arbeiten im Laboratorium. Derfelbe. Täglich. 
Kurfus der Sterilijationstechnit für Pharmazeuten. Privatdozent Dr. Riemer. 24 ftündig, 
Bakteriologie, fiche Allgemeine Pathologie ujw. 

Gerihtlihe Medizin. 
Gerichtliche Medizin. Geh. Medizinalrat Schuchardt. 2 fündig. 

Zahnheilkunde. 
ee Poliklinik. Dr. NReinmöller. 6 itündig. 
Zahnärztlicher Operationskurfus. Derjelbe. 4 jtündig. 

lombierfurjus. Derjelbe. 12 jtündig. 
hntechnifches Laboratorium. Täglid). 

Arztlihe Standesfragen. 
Gefchichte und Kritik der ärztlichen Ethik. Profeſſor Körner. 1 jtündig. | 
Einführung in die ärztlichen Berufs- und Standesfragen. Privatdozent Dr. Kühn. 

1 ftündig. 



Zur philoſophiſchen Fakultät gehörende Lehrgegenftände. 

Philoſophie. 
Logik. Profeſſor Erhardt. 3 jtündig. 
Sehichte der neueren deutfchen Philvjophie von Kant bis zur Mitte des 19. Jahr— 

bunderts. Derfelbe. 4 jtündig. 
Repetitorium über Gejchichte der Philofophie bis zu Leibniz. Derfelbe. 2 jtündig. 

Philologie. 

Drientalifche Philologie. 

Arabiſch, II. Kurſus. Profejjor Köberle. 2 jtündig. 
Sansfritgrammatif für Anfänger. Profeſſor Lüders. 3 jtündig. 
Kälidäsa’s Kumärasambhava. Derfelbe. 3jtündig. 

Klaffiiche Philologie und Altertumstunde. 

Geſchichte der griechiſchen Komödie. Profeſſor Geffden. 3 jtündig. 
Platons Leben und Werke mit einer Einleitung über die Vorſokratiker. Derfelbe. 3 jtündig. 
Griechiſche Lautlehre. Profeſſor Lüders. 2 ftündig. . 
Homeriſche Altertümer. zırm Wasinger. 2 ftündig. 
Eiceros philojophifche Schriften, mit einer Überjicht über die philofophifche Literatur der 

helleniftiichen Zeit. Profeſſor Plasberg. 4 ftündig. 
Bejprechung der eingereichten Arbeiten. Profeſſor Geffcken 

Klaſſiſch⸗ I. Kurs: | und Profeſſor Plasberg. 
philofogifches Interpretation der ars poötica des Horaz. Profeſſor Geffden. 

: II. Kurs: interpretation von Antiphons Rede über die Ermordung 
Seminar: des Herodes. Profeffor Plasberg. 
5ftündig. IIII. Kurs: Lektüre von Quintilians Institutio oratoria, Bud X. 

Derjelbe. 5ftündig. 
Griechiſche und lateinische Stilübungen. Profeſſor Plasberg. 1 ftündig. 

Siehe auch unter Kunſtgeſchichte. 

ä Neuere Philologie. 

Nibelungenjage und Nibelungenlied. Profejior Golther. 4 jtündig. 
Richard Wagner. Sein Leben und feine Werke. —2 2 ftündig. 
Deutjch-philologifches Seminar: Altnordiſch, VBölfungafaga. Derfelbe. 2 ftündig. 
Hiftorifhe Grammatik der franzöfiichen Sprache II.: Formen» und Wortbildungs- 

lehre. Profeſſor Zenker. 4 jtündig. 
Italieniſcher Kurſus für Vorgeſchrittene (Grammatik und Lektüre von Dantes Divina 

commedia). Derſelbe. 2 jtündig. 
H. Fielding und feine Zeit. Profeſſor Lindner. 2 jtündig. 
The Duke of Buckingham’s Rehearsal. Derjelbe. 2 jtündig. 
— Kurs für Anfänger. Derjelbe. 2ſtündig. 
Engli Kurs für Vorgefchrittene. Derjelbe. 2 jtündig. 
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Romanifch-englifches ran Mifanthrope. Profefjor Zenker. 2jtündig. 
Seminar. Judith nad) der Ausgabe von Cook. Profeffor — 2ſtündig. 

Cours spéciaux pour les Etudiants de la Faculté de Philosophie. (Preparation 
aux exaınens): 

Histoire de la Litt6rature frangaise. Lektor Lavoipière. Ljtündig. 
— frangaise, Derſelbe. Iſtündig. 

2. Lecture expliquée. Derſelbe. 2ſtündig. 
Cours pour les Etudiants des quatre Facultes: 

1. Etudes de Litterature contemporaine (Conferences). Derjelbe. 1ftündig. 
2. Premieres notions de vocabulaire et de lecture. Exercices d’elocution 

et de conversation (par groupes de 4--5 partieipants). Derſelbe. 2ſtündig. 

Geſchichte. 
—— hg — von den Perſerkriegen bis auf Philipp von Makedonien. Profeſſor 

Kolbe. 
Bel te der — Kaiſerzeit (Fortjegung). Derſelbe. 2 jtündig. 

* er —— Staatenſyſtems im 15. und 16. —— Profeſſor Bloch. 

—— Ges deutichen Mittelalters. Derjelbe. 2 jtündig. 
Deutſche Verfaſſungsgeſchichte im 19. Jahrhundert. Profejjor Hübner. 1 jtündig. 
— * _ ae Hiftorifche Übungen über den Hannibalifchen Krieg. Pro— 

ejjor Ko 2 jtündig 
Seminar für mittlere und neuere Gefchichte: 

1. für Anfänger. Profeſſor Bloch. 2 fündig. 
2, für Borgejchrittene. Derfelbe. 2 jtündig. 

Kunſtgeſchichte. 
Griechiſcher Tempelbau. Profeſſor Watzinger. 2 ftündig. 
—*2 Übungen. Selle 2 jtündig. 

Geographie. 
Länderfunde von Ajien. Profeſſor Ule. 4 jtündig. 
— und Tiergeographie. Derſelbe. 2 ftündig. 

ie deutſchen Kolonien der Südfee. Derjelbe. 1 jtündig. 
Übungen im Kartenzeichnen. Derjelbe. mehrftündig. 
Geographiſches Seminar. Derjelbe. 2 jtündig. 

Mathematik. 
ee und Integralrechnung (oder nad) Bedarf: Analytische Geometrie des Raumes). 

Profeffor Staude. 4 ftündig. 
Elliptiſche Funktion. Derjelbe. 4 ftündig. 
Vektoranalyfis. Profejfor Weber. 1 jtündig. 
Mathematifches Seminar. Profejfor Staude. 2 jtündig. 
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ö Naturwifjenfhaften. 

Phyſit. 
— — II. Teil, Optit, Elektrizität und Magnetismus. Profeſſor N. N. 

tündı 
Phyſika * Praktikum für Anfänge er: 

ür Mathematiker und Naturwiffenfchaftler. Derfelbe. 8 jtündig. 
ür Mediziner und Pharmazeuten. Derfelbe. 4 jtündig. 

33 an er Praktifum für Geübtere. Derſelbe. Ganztägig, täglich). 
ikaliſches Seminar. Derfelbe mit ae Weber. 1 ftündig. 

hun in Die Gebiete der theoretif rolle Brofejjor Weber. 4 ftündig. 
Übungen zur theoretifchen Phyſik. Derſelbe. 1 jtündig. 
Kleines phyfifochemifches Praktikum. Profeffor Kümmell. 4 jtündig. 
Phyſikochemiſches Vollpraktitum. Derjelbe. Täglich von I—6 Uhr. 

Chemie. 

Organiſche Chemie. Profefjor Michaelis. 5 jtündig. 
Chemiſche — im Laboratorium: 

Großes Faee Montags bis Freitags von I—6 Uhr. 
b) Kleines Praftiftum. Montags, ittmochd, Donnerstags von 

2—5 Uhr. Derfelbe. 
ec) Übungen für Mediziner. Dienstags von 2—6 Uhr. 
d) Übungen für Nahrungsmitteldjemiker. Sonnabends von 9—1 Uhr. 

Pharmazeutifche Präparatenkunde. Derjelbe. 1 ftündig. 
Analytiſche Chemie. Profeffor Stoermer. Aftündig. 
Gerichtliche Chemie. Derjelbe. Raon 

emie der Zuderarten. erjelbe. 1 ftünd 
emifche —— (Statif, Kineit, Thermochemie, Photochemie). Profeſſor 

* mmell. — ſchen Ch Profeſſor Ku a. 3 fünbi 
epetitorium der pharmazeutischen Chemie. ie) or Stunde tündig. 

Chemiſche Unterfuhung der Arzneimittel. Der ie 1 ftünd 
Einführung in die Nahrungsmittel und Harnanalyfe. Derfelbe. 1 ftündig. 

Mineralogie. 

Mineralogie, mit Petrographie. Profeſſor Geinit. 6 ftündig. 
Mineralogifch-geologifches Praktikum. Derfelbe. 6 ftündig. 

Botanik. 

Spftematifche Botanik. Profeſſor Falkenberg. 5 ftündig. 
Mikrofkopifche Kurfe: 

ß ür Anfänger: allgemeine Anatomie. Derfelbe. A ftündig. 
b) für Bor efchrittene: 

a) Untee ung von pflanzlichen Rohrungs- und SERHREIIOR.. Derjelbe. 
4 ftündig. 

B) ie bon Mlanglichen Drogen und Drogenpulvern. derſelbe. 
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Zoologie, 

Allgemeine Zoologie. —R Seeliger. 6 ftündig. 
Vergleichende Entwicklungsgeſchichte der Tiere. Brofejlor Will. 3 jtündig. 
Anleitung zum Sammeln und Sonjervieren von Tieren auf Reifen. Derfelbe. Halbtägig. 
—— Praktikum für Vorgeſchr — Täglich, Sonnabends ausgenommen. Pro— 

ſor Seeliger mit Profeſſor 
goofori dies Praktikum für —— — Will. 4 ſtündig. 

Staatswiſſenſchaften. 
Landwirtſchaft und Gewerbe. Profeſſor Ehrenberg. 4ſtündig. 
Handel, Bank» und Börſenweſen. Derjelbe. 4ſtündig. 
Kolonialwirtſchaftliche Probleme. Derfelbe. 1 jtündig. 
— im ſtaatswiſſenſchaftlichen Seminar. Derfelbe. 2 ftündig. 

Landwirtſchaft. 
Großes agrikulturchemiſches Praktikum. Profeſſor Heinrich. Täglich. 

Künſte. 
Liturgiſche Übungen. roll, Thierfelder. 2 jtündig. 
Kontrapunft. Derfelbe. 2 jtündig. 
Gefchichte der Notenfchrift. Derfelbe. 1 ftündig. 
Leitung der Übungen des akademischen — Derſelbe. 2ſtündig. 

Vorleſungen 
auf dem Gebiete des Kolonialweſens. 

Deutſches Kolonialrecht. Profeſſor Hübner. 1 ftündig. 
(Siehe auch Seite 3). 

Kolonialwirtſchaftliche Probleme. BAR: Ehrenberg. 1 ftündig. 
(Siehe auch Seite 6). 

Anleitung zum Sammeln und Konfervieren von Tieren auf Reifen. Profeſſor Will. 
1 mal wöchentlich. Halbtägig. 

(Siehe auch Seite 7). 

Die deutfchen Kolonieen der iR Profeſſor Ule. lag) 
(Siehe auch Seite 8). 



Akademiſche Anftalten ımd Sammlungen. 

Die Bücherausgabe der Univerfitätsbibliothef (Univerfitätsgebäude) ift, 
mit Ausnahme der Sonn- und Feittage, ſowie der Tage vor und nad} den drei großen 
Selten und der Zeit vom 15. Auguſt bis 1. September, täglich von 11—1 Uhr geöffnet. 

Das afademifche Lefezimmer und das Bibliothefs-Arbeitszimmer 
dafelbft find an Wochentagen vormittags von 9—1 Uhr, nachmittags von 3—7 Uhr 
geöffnet, geſchloſſen bleiben diefelben an den Tagen vor und nad} den drei großen Zeiten. 

Die archäologiſche Sammlung (Univerfitätsgebäude II. Stod) ijt Sonntag, 
bon 12—1 Uhr nad) Meldung beim rose 1 zugänglich. 

Die Befichtigung der anatomijhen Sammlung (anatomifches Inſtitut — 
Gertrudenftraße) ijt nach Meldung bei dem Inftitutsdiener am Sonntag Vormittag von 
— Uhr, zu anderen Zeiten nur mit Erlaubnis des Direktors (Profeſſor —*2*8* 
geſtattet. a Le 

Die zoologifhe Sammlung (zoologifches Inftitut — Blücherplatz) ift Sonntag 
von 11—1 Uhr ugänglich, ſonſt nad) Meldung bei dem Direktor (Profefjor Seeliger). 

‚Der Behuch des er ifhen Inftituts und des geo— 
logifhen Landesmufeums (Blücerplah) if ithooch und Sonntag von 11 big 
1 Uhr gejtattet, fonft nach vorheriger Meldung bei dem Direktor aaneofellor Geinitzh. 

Der botaniſche Garten Doberanerſtraße 143) iſt im Winter von 8—12 und 
von 2—4 Uhr geöffnet, die Gewächshäufer find von 2—4 Uhr nad Meldung bei dem bota- 
nifchen Gärtner zugänglich. 

Die Befihtigung der übrigen akademiſchen Injtitute und Samm— 
lungen ijt nur mit befonderer Erlaubnis der betreffenden Direktion gejtattet. 
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Regierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merlenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
IR. 39. 

sjahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 8. Auguſt 1907. 

Inhalt. 

L Wbteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Freigabe der Nebenchauifee Graal— Mürik 
für den Öffentlichen Berkehr. (2) Bekanntmachung, betreffend die Auf: 
jtellung der Urliften für Schöffen für das Jahr 1908. (3) Belannt- 
machung, betreffend den XIV. Internationalen Kongrei für Hygiene 
und Demographie in Berlin. (4) Bekanntmachung, betreffend Erlöjchen 
der Rotzkrankheit zu Dömis. (5) Bekanntmachung, betreffend Eröffnung 
einer Telegraphenanftalt mit Ferniprechbetrieb in Glaſow bei Dargun. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
mn —T—/ 

(1) Bekauntmachung vom 1. Auguſt 1907, betreffend Freigabe der Nebenchauſſee 

Graal —Müritz für den öffentlichen Verfehr. 

Die neuerbaute Nebenchauffee Graal— Mürig ijt für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 
Auffichtsbehörde iſt die Wegebefichtigungsbehörde des Dijtrifts Ribnitz. 

Schwerin, den 1. Auguſt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachuug vom 30. Juli 1907, betreffend die Auffteltiing der Urliften 
für Schöffen für das Jahr 1908. 

Die zur Wufftellung der Urliften für Schöffen nad) $ 36 des deutjchen Gerichtäver- 
fajjungsgefeges und nach der Beftimmung unter I, 1 der Bekanntmachung vom 17. Juni 
1879, betreffend die Schöffengerichte, berufenen Perſonen nämlich: 

a) für die Domänen einjchließlich der Inkamerata, die Ortsvorſteher, 
b) für die ritterjchaftlichen Landgüter und die Befigungen der übrigen Land— 

begüterten, mit Ausnahme der Kämmereigüter, die Träger der Ortsobrigfeit, 
c) für die Städte und deren Gebiet mit Einjchluß der Kämmereigüter, der 

Hebungsgüter und Dörfer, ſowie in Roftod auch mit Einfchluß der Hofpital- 
güter und des Hafenortes Warnemünde, die Bürgermeijter oder die von 
den Magijtraten mit der Vertretung der Bürgermeijter beauftragten 
Magijtratsmitglieder 

werden daran erinnert, daß in Maßgabe der Vorfchriften unter I, 4 und unter II der 
Belanntmahung vom 17. Juni 1879 die Urliften für Schöffen für das Jahr 1908 bis 
zum 1. Oktober d. 3. aujzujtellen, an diefem Tage nad) voraufgegangener ordnungs— 
mäßiger Bekanntmachung in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einficht aus- 
zulegen und nad Ablauf diejer Friſt mit dem vorfchriitsmäßigen Zeugnis an den Amts- 
richter des Bezirks einzujenden jind. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgiſche Minifterien 
des Innern. der Juſtiz. 

Im Auftrage: Schmidt. Langfeld. 

(3) Bekanntmachung vom 1. Auguſt 1907, betreffend den XIV. Internationalen 

Kongreß für Hygiene und Demographie in Berlin. 

In der Zeit vom 23. bis 29. September d. I. findet in Berlin der XIV. Internationale 
Kongreß für Hygiene und Demographie jtatt, mit welchem eine fachwisjenjchaftliche Aus— 
jtellung auf dem Gebiet der Hygiene verbunden jein wird. 

Um die Beteiligung an dem Kongreß aus dem Großherzogtum zu fürdern und eine 
Vermittelungsitelle zwifchen dem Organifationskomitee zu Berlin und den Kongreßbe— 
fuchern zu jein, ift ein Landesfomitee gebildet, welches aus 

dem Geheimen Sei, Daniel zu Schwerin, 
dem Profejfor Dr. Pfeiffer, | e 
dem Privatdozenten, Stabsarzt Dr. Riemer zu Roſtock 

bejteht, und jein Gejchäftsbureau im hygieniſchen Injtitut zu Roftod, Königſtraße 7/8, hat. 

Schwerin, den 1. Auguſt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 
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(4) Bekanntmachung vom 1. Auguft 1907, betreffend Erlöfchen der Rotzkraukheit 
zu Dömitz. 

R Die Ir — unter den Pferden auf dem Grundſtück Wallſtraße Nr. 109 zu Dömitz 
iſt erloſche 

Schwerin, den 1. Auguſt 1907. 

(5) Bekauntmachung vom 31. Juli 1907, betreffend Eröffnung einer Telegraphen- 

q anftalt mit fFernfprechbetrieb in Glajow bei Dargan. 

n Glaſow bei Dargun wird am 5. Auguft eine Telegraphenanftalt mit Fernfpre 
betrieb eröffnet, welche die Bezeichnung Glaſow, Medib. Me 7 

Schwerin, den 31. Juli 1907. 

Kaiferliche Ober:Pojtdireftion. 
Dehn. 

A) An Stelle des verftorbenen Konjijtorialrats D. Softmann zu Malin ift der 
Superintendent Behm zu Parchim wiederum zum ordentlichen Mitgliede der Schul» 
fommijjion Landesherrlid berufen worden. 

Schwerin, den 30. Juli 1907. 

2) Der Rechtsanwalt Ernit Otto Reisner in Plau ift zum Ofonomus und Pro- 
vijor bei der Kirche zu Plau Allerhöchit bejtellt worden. 

Schwerin, den 31. Juli 1907. 

3) Der Rentner Fulſt in Zürgenjtorf ijt zum Schiedsmann und der Gutsinjpektor F 
Ahrens in Krummſee zum ſtellvertretenden Schiedsmann für Abſchätzung von Wild— 
ſchäden im Amtsgerichtsbezirk Stavenhagen beſtellt worden. 

Schwerin, den 1. Auguſt 1907. 

(4) Der Lehrer Otto Stiebeler zu Redefin ift zum Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Redefin beitellt worden. 

Schwerin, den 3. Auguſt 1907. 
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9 Der Amtsaffeffor Waechter, bisher zu Warin, ift, unter Verleihung des vollen 
beamtlichen Stimmrechts, an das Amt zu Crivitz verſetzt worden. 

Schwerin, den 5. Auguſt 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kommerzienrat Morig 
Engel zu Röbel den Gbnratter als Geheimer Kommerzienrat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 7. Auguſt 1907. 



Megierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 40. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 2. Auguſt 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Truppenübungen der 18. Diviſion. 

I. Abteilung. 

(1) Bekanntmachuug vom 8. Augnſt 1907, betreffend die Truppenübungen der 

18. Divifion. 

Im Verfolg der allgemeinen Bekanntmachung vom 16. Juli d. Is. wird befannt gegeben, 
daß die ie ee der 18. Divifion wie folgt ftattfinden: 

. Die Geländeübungen der seldartillerie-Regimenter Nr. 9 und 45 ſowie der 
18. Feldartillerie-Brigade vom 15.—23. Auguſt in dem Gelände jüdlich der 
Bahnlinie Sternberg—-Karom -Alt-Schwerin bis zur Linie Banzkow—Gar— 
witz Bardhim- -Burow und am 24. Auguſt außerdem an der Straße Gold- 
berg— Kratom— Teterom, 

2. vom 26.—30. Auguſt: 
a) die Brigademanöver der verjtärkten 35. Infanterie-Brigade in dem Ge— 

(ände nördlich der Bahnlinie Sternberg— —Karow—Alt-Schwerin, 
b) die Brigademanöver der verjtärkten 36. Infanterie-Brigade in dem Ge— 

(ände jüdlich diefer Bahnlinie bis zur Linie Banztom— Garwig— 
Bardhim— Burom, 

c) die Brigademanöver der verjtärkten 81. Infanterie-Brigade in dem Ge— 
lände jüdlich der Linie Banztlom — Garwis— Pardhim— Burom, 

3. die Divifionsmanöver der 18. Divifion vom 31. Auguſt bis 6. September in 
den vorjtehend unter Ziffer 2a und b genannten Gebieten, 

4. das Manöver der 18. Divifion gegen markierten Feind am 7. September in 
dem Gelände zwijchen der Linie Sternberg —Narom- -Alt-Schwerin und 
Banzkow — Garwitz — Parchim - Burom. 

53 



190 Nr. 40. 1907. 

Die Quartieranweifung ift aus der 

Anlage A 
erfichtlich. 

Auch die erforderlichen Notquartiere find in die Anlage mit aufgenommen und in 
der Spalte: Art des Quartier mit „E“ bezeichnet worden. 

Über diejenigen Gejuche um Wbänderung der vorläufig angemeldeten Belegung ein- 
— Ortſchaften, welche nach den Angaben der Anlage noch nicht berückſichtigt ſind, wird 
eſondere Verfügung ergehen. 

Einzelne Kavallerie- oder Telegraphen-Patrouillen (etwa 1 Offizier, 4 Unteroffiziere, 
4 Mann und 11 Pferde jtarkı werden fich gelegentlich ſelbu einquartieren, fich aber in 
jolchen Fällen ſelbſt beköftigen oder etwa notwendig gewordene Verpflegung für Mann 
und Pferd jofort bar bezahlen. Über das in Anjprucd genommene Quartier werden 
die Batrouillenführer in jedem alle eine Quartierbejcheinigung ausfertigen. 

Beim Beziehen von engem oder Notquartier (Allgemeine Bekanntmachung vom 
16. Juli d. Is., Amtliche Beilage Nr. 34 unter I, Abſatz 6) in weit auseinander ge— 
(egenen Ortfchaften ift darauf Rücdjicht zu nehmen, daß die Mannjchaften und Pferde 
der einzelnen Verbände (Kompanie, Eskadron oder Batterie) nicht weit auseinander 
gelegt werben. 

Zur Feitftellung und Abjchägung der Flurbefchädigungen anläßlich diefer Trup- 
penübungen werden 3 Kommijjionen zujammentreten, denen die nachſtehend näher be— 
zeichneten Schäßungsbezirke zugewiejen find: 

1. — I. Landesherrlicher Kommiſſar: Amtshauptmann Mau zu 
Roſtock 

Das Schägungsgebict umfaßt die Aushebungsbezirke Wismar und 
Güſtrow ſowie angrenzende Teile der Aushebungsbezirte Malin und Waren. 

2. Kommifjion IT. Landesherrlicher Kommiſſar: Droft Eihbaum zu Erivig. 
Schäßungsgebiet: Die Aushebungsbezirte Schwerin und Parchim, letzterer 

jedoch ausſchließlich des Gebiets füdlich der Elde. 
3. Kommiſſion III. Landesherrlicher Kommiſſar: Droſt Bierſtedt zu Lübz. 

Schätzungsgebiet: Die Aushebungsbezirke Ludwigsluſt und Hagenow 
ſowie der Aushebungsbezirk Parchim, ſoweit er ſüdlich der Elde belegen iſt. 

Von der —— werden im Manövergelände längs der Wege 
auf Bäume oder auf die Erde Feldkabelleitungen gelegt werden, deren Schonung geboten 
iſt. Unter Hinweis auf die $$ 317 und 318 des Strafgeſetzbuchs wird die Bevölkerung 
vor Entwendung oder unvorjichtiger oder mutrwilliger Beſchädigung der Feldkabel drin- 
gend gewarnt. 

Schwerin, den 8. Auguſt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 



Anlage A. 

Überfidt 
Über die 

Belegung Des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin durch Truppen 
der 18. Diviſion während der Übungen im Jahre 1907. 

Bemerfungen: 
l. BF bedeutet Quartier mit Verpflegung und Furage. 

2. B bedeutet Quartier mit Verpflegung, aber ohne Furage. 
3. E bedeutet Notquartier (ohne Berpflegung und Furage). 

4. Bon den in Bruchform gejchriebenen Bezeichnungen der Truppenteile bedeuten die römischen Ziffern 
die Nummer des Bataillons, die arabifchen Ziffern die Nummer des betreffenden Infanterie-Regiments, 
3. B. 1/84 gleich I. Bataillon Infanterie Regiments von Manftein (Schlesw.) Nr. 84. 
Sonftige Abkürzungen: 

Stab Füf.R. 86 bedeutet: Stab Füfilier-Regiments Nr. 86. 
Stab u. 4 Komp. 1/31 a Stab 4 Kompanien vom I, Bataillon Infanterie-Regiments 

r. 31. 
1 Komp. II/85 eine Kompanie vom II. Bataillon Infanterie-Regiments Nr. 85. 
Stab u. 1 fomp. 111/162 , Stab und 1 Kompanie vom ILL. Bataillon nfanterie-Regiments 

Nr. 162. 
%/s Komp. IIT/163 — zwei Drittel einer Kompanie Infanterie-Regiments Nr. 163. 
'/a 2. Est. Huſ. R. 16 u die Hälfte der 2. Esfadron Huſaren-Regiments Nr. 16. 
Stab u. 1 Batt. II. Abt. 

FAR.9 „ Stab und eine Batterie von der II. Abteilung Feldartillerie- 
Regiments Nr. 9. 

2, Batt. FAN. 45 = die zweite Batterie Feldartillerie-Negiments Nr. 45, 
2. u. 4. Komp. PBion.B.9 „ die zweite und die vierte Kompanie Pionier-Bataillons Nr. 9. 
Korps-Telegr.-Abt. u Korps-Telegraphen: Abteilung. 

— — — 



wird belegt 

Gemeinde | mit 38 mit I 
am (Truppenteil) = S| am (Truppenteil) cE 

=, u 

I. Aushebungsbezirf Schwerin. 
1. Städte. 

Crivitz 13.—18.8.| Stab J. Abt. FAR. 45 VF 28. -30.8.| Stab Inf. R. 31 % 
13.-—18,8, 2. Batt. F. A. R. 45 BF 28, 30.8. Stab u. 4 Komp. 1/31 IR 

23.8. Be Js 3. Esk. Huf.R. 16 BF 28.—30.8. Stab u. 4 Komp. 31 © 
27.8. Stab u. 1 att. IT. Abt. '28.u.29.8. Stab u. 2 Komp. III/31 T 

AR. 9 BF 30.8. | 2.Romp. IIT/31 % 
27. - 30,8. Stab FAR. 9 BF 30.8. | Stab II. Abt. FAR.9 U 
28. 30.8. /. 2. Est. HufR. 16 BF 30.8. 1/g Yatt. II. Abt. FANR.9I TU 
4.u.5.9. | 1 Komp. IIl/163 BF 4.u.5.9. Stab u. 4 Komp. Il/163 % 

4. u. es Stab Fnf.R. 163 DEF 4.0.5.9. , Stab u. & — * Abt. 
4. u. 5.9. Stab u. 4 Komp. I/I63 BF % 

Schwerin 10.u.1 * 8. Offiziere des Stabes der | 99, 8 — T dir FAN. I 
| IL. Abt, fowie der 6.| | 98. jiered. IE AbL.FANRH 3 
| u. 6. Batt. FAR. 45 V 

Bippendorf 9.9. | Stab u. 1 Batt. I. Abt. | | 
FAN. 45 DE | 

2, Domanialamt Griviß. 
Barnin ı13.— 18.8, >/5 3. Batt. FAR. 45 DE 

28. u. 29.8. 1% Komp. 111/31 BF 
28.— 30.8. '/s 2. Est. Huf.R. 16 BE 

30.8. Stab u. 2 Komp. III/31 BF 
Barnin, Dorf 4.u.5.9. | Stab u. 2 Komp. III/163 BF . 
Barnin, Hof 4.0.5.9. 1 Komp. III/163 BF 7.0.8.9. | "/s Batt. IT. Abt. F. A.R.“ U 

4.0.5.9.  /s Batt. I. Abt. FAR. 9 OF 
Barnin, Dorf ,7.u.89. "/ Batt. IL. Abt. FANR.9 UF | 

Demen ohne Aus- | | 
bauten 4.u.5.9. 2 Komp. II/85 BF | 

Demen 7. u. 8.9. Y/s Batt. T. Abt. FAR.9I DE 
Domfühl 27.8. Stab u. 1 Komp. II /31 DE, 
Friedrichsruhe, Hof 13.—18.8. 2 5. Batt. FAN. 45 BF 4.0.5.9. | Stab u. "/a Batt. I. Abt. _ 

278. Stab Inf.R. 31 Pin FAR. 9 u 
30.8. | Stab u. 2 Komp. III/85 BF, 7.1.8.9. | */s Batt. II. Abt. F. A. R.45 Vi 

4.u.5.9. 1 Komp. III/162 US ® 
Sriedrichsruhe, Dorf 4. u. 5.9. ı 1 Komp. III/ 162 OF 7.0.8.9. | Y/s Batt. IT. Abt. FAR.45 Ti 

4.0.5.9. Y/s 1. Ef. Huf.R. 16 VF F 
— — Dorf, | 

und Hof 23.8.  %s 2. Esf. Huſ.K. 16 VE 30.8. | !/, Batt. IT. Abt. F. A.R.9 3 
278. Stab u. 1 Komp. IIT/31 BF 

2 



Gemeinde | mit 3* 
am | ? vr 

| (Truppenteil) 88] 
| 35 

Göhren = 
Krudopp 4.u.5,9. Komp. 11/162 Fr 
Settin ‘128 "s 6. Batt. FAR. 45 Kin} 

Boldenbow 13.—18.8. '/ı 5. Batt. FAR. 45 8 
23.8, | 15 2. Est. Huj.R. 16 F 
27.8. Komp. III/B31 2° 
30.8. |1 Komp. IIL/85 BF 

Hof Grabow und| 13.— 18.8. Y/s 4. Batt. FAR. I5 DE 
Neu:Grabom | 19.8. | 1% 2. Batt. FAR. I5 BF 

26.8. !/s Komp. 11/31 DE 
Kladrum 13.— 18,8. !/s 4. Batt. FAR I5 DB 

26.8.  Stabu. —* IL. Abt. | 
| F. A.R. 9 BF 

26. u.27.8. 1 Komp. 1/31 BF 
27.8. 2. et. Huſ.K. | € 
30.8. Stab Inf. R. 85 | 

Klinken — — — 
Göthen '4.u.5.9. "as Komp. 1/162 B 

Groß-Niendorf 13.u. 14.8.) Stab II. Abt. F.AUR.9 BF 
13.u.14.8. *%s 5. Batt. FAÜR9 BE 
19.— 23,8. Stab II. Abt.- FAR. 9 OF 

Groß-Niendorf, Hof 26.8. | Stab Inf. R. 31 BF 
Groß-Niendorf, Dorf 26.8. | Stab u. 1 Komp. 131 BR 

26.8. Stab u. 1 Komp. II/31 | € 
26.8. 52. Esk. Hui. 16 | € 
278. Stab u. 1 Komp. 1/85 VF 

23.u.29.8. Stab u. 1 Komp. IIL/85 33 
Pinnom 9.9. 4 Batt. I. Abt. FAR. 45 BF 
Hohen: Brig 13.u.14 8. 4. Batt. FAN. 9 BF 

198. | Stab FAR. 45 BE 
| 19.8. 6. Batt. FAR. 45 BF 
Runow 26.8. 1 Komp. 1/31 BF 

278. | ja Komp. 1/85 VF 
28. u. 29.8. Ya Komp. III/85 BE 

Ruthenbeck 23.8. 1/5 2. Esk. Huſ. R. 16 BE 
27.—29.8. 3. Komp. Bion.B. 9 DE 
28. u. 29.8. "/s Batt. IT. Abt. F. A.R. 9 BF 

30.8. 1Komp. 111/85 VF 
4. u. 5.9. Komp. II / 162 | 
N 

wird belegt 

=) 3 

PPRP 

| 1 Komp. 

mit 
Truppenteil) 

®/s Komp. 11/162 
"/s Batt. IT. Abt. FAR. 9 
1. u. 3. Komp. Pion. B. 9 
Ya 1. Est. 
1/s Batt. II. 

!/s Komp. II/31 
1/31 

%/5 Salt, 1. Abt. F. A. R.45 
Stab u. 2 Komp. II/85 
1 3. Huf. R. 16 
Stab u. 2 Komp. III/85 
11. Est. 
— Batt. II. 

uf. R. 16 
bt. FAR. 9 

19.— 23.8. 5. Batt. FAN. 9 
7.0.8.9. Stab u. 1 Batt. I. Abt. 

FAN. 45 
27.— 29,8. Stab Inf. R. 85 
28.u. 29.8. "/s Batt. II. Abt. F. A. R.9 
4.u.5.9. Stab Inf. R. 85 
4.u.5.9. ' Stab u. 2/5 Komp. RA 
4.0.5.9 |%s 2. Est. Huf.R. 16 

.8. 

ne 

8.9 

5.9. 

.5.9. 

I Komp. 1/85 
29.8. 1 Komp. 111/85 
8.9. 
5.9. 
8.9. 

"2 3. Esf. Huf. R. 16 
I Komp. 1/85 

' "/a Batt. II. Abt. FAR. 9 

| ®2/s Komp. Il/162 
"/s Batt. I. Abt. FAR. 9 
1 Komp. TII/162 

| 
*/ Batt. II. Abt. FAR. 45 

ee 16 
bt. FAR. a 

Art des Quartierö 

Tg 
BF 
DEF 
UF 
TI, 

€ 
ẽ 

ı 38 97 

98 

33 

Bin} 



wird belegt 2 

Gemeinde mit 2 | mit 2: 
* (Truppenteil) 5 E am | (Truppenteil) ER 

Ts ee 

Sukow 12.8. |, 5. Batt. F. A.R. «43 DI 99 | 1/5 Batt. J. Abt. F. A.M. Vi 
Tramm 12.8.  */s 6. Batt. FAR.I5 BF 4.u.5.9. | Stab u. 3% Komp. 1/162 ı © 

28. — 30.8. Y/s Batt. II. Abt. FAR. IBF 4.0.5.9. | "/s Batt. I. Abt. FAR. 9 | U 
Bapel, Dorf 13.—18.8.| /s 3. Batt. FAR. 45 BE | 

4.u. 5.9. | Stab u. 1%/s Komp. 11/162 Q5 4.u.5.9. | '/s Batt. IT. Abt. FAR.9 | Ci 
Bapel, Hof 13.— 18.8. '/s 3. Batt. FAR. s5 BF | | 

4.0.5.9. '/s Komp. 11/162 BF 4.u.5.9. | Y/s Batt. II. Abt. FAR.9 V 
Bapel, Hof und Dorf 28.1.29.8. Stab u. '/s Batt. II. Abt. | 30.8. | 1/5 Batt. II. Abt. F. A.R. 9 U 

| FAN. 9 DF | 
' 30.8. 3. Komp. Pion.B. 9 Din: | 

Zieslübbe ı 27.8. |" Komp. II/31 DE | | 
Bietliß I 99. '/g Batt. I. Abt. FAR. 45 BF | 
Zölkow 13.- 18.8. !4 4. Batt. FAN. 5 BE, 26.8. Bi Komp. 11/31 € 

19.8. | '/e 2. Batt. FAR. BE 268. Stab u. I Komp. 1/31 € 
26.8.  1Y/ Komp. 11/31 BE 4.0.59 41.68. Huf R. i 
26.8. | "/a Batt. II. Abt. FAR. BF 7.u.8.9. | Y/s Batt. I. Abt. F.U.R.45 | Ti 

3. Domanialamt Schwerin. 

Banzkow 12.8. Stah IT. Abt. F. A.K. aß BF 12.8. | %/s 5. Batt. FAR. 45 IT 
Friedrichsthal 10.u. II.S. '/ 4. Batt. FAR. 45 BF | 
Godern 99. | "6 Batt. T. Abt. FAR. 45 OF | | 
Görries — — — | | 
Holthufen 9.9. | '/s Batt. II.Abt. FA.R.45 VF | 
Santo 10.u.11.8. 954 Batt. FAR. BF 
Lehmkuhlen 9.9. 40 Batt. II. Abt. F. A.R. 45 BF 
Groß⸗Medewege 21.u.22.8.| 2. Est. Huf.R. 16 VF 
Klein-Medemwege 21.u.22.8. '/s 2. Es. Huf.R. 16 BE | 
Peckatel 12.8. 142 4. Batt. F. A.R. 45 BF 9.9. Batt. J. Abt. F. A.R. 45 Ti 
Plate 12.8. 1a 1. Batt. FAR. 45 DE 9.9. /s Batt. I. Abt. FAR. 45 % 
Raben:Steinfeld 9.9, !/s Batt. I. Abt. F. A.R. 46 VF 
Groß:Nogahn, Dorf | 
Klein⸗Rogahn 21.u.22.8. 4 3. Esk. Huſ.R. 16 BE 
Görries | 
Kirch⸗Stück 21.u.22.8. '/ 2. Esk. HufR. 16 VBF 
Süljtorf 128. 3. Batt. FAR 45 BE 99. */s Batt. 11. Abt. F.A.R.I5 Bi 
Sülte 128. "5 1. Batt. FAR 5 DE 38 41. Esk. SR IE U 
Wandrum und 

Wittenförden 21.u.22.8. "/s 3. Esk. Huf.R. 16 BE 
Warnit 10.u. II.8S. %/s 4. Batt. FAR 5 DE 

4 



- 
Gemeinde | 

am 

Bülow (b. Crivitz) 13.— 18.8.| 
m. Badegow 13.— 18.8 
u, Müggenburg 19.8. 
aberohnme Dann- | 19.8. 
hufen | 26.8. 

26.8. 
28.— 30.8. 

Deffin b. Wamckow | 
Radepohl bei Erivi, |13.— 18.8. 

26.8. 

30.8. 

Wamdom i. M. 113. u.14,8, 
13.u. 14.8. 
| 27.8. | 

Wamckow mit Deffin 7.1.8.9. 
Weſſin bei Erivik 28.u. 29.8. 

30.8. 
4.1.5.9. 

— bei Roſen⸗ 

Mahlen Fichſen i. M 9.8. 
— b.Rofen- 

10.9. ber 
Barner-Stüct (bei 

Schwerin) mit 
Moorbrint 

Groß: Trebbow 
'21.u.22.8. 
21.u. 22.8. 

Preitin(b.Wamcom)l 
m.Wilhelmshoff 

19.8. 
27.8. 

wird Betegt 

mit 
(Truppentril) 

Art des Quartiers 

am 

4. Ritterſchaftliches Amt Grivig. 
DE! Stab FAN. 45 

| /ı 1. Batt. F. A. R. 45 
Stab I. Abt. FAN. 45 
1. Batt. FAN. 45 
! 2. Esk. Huſ.R. 16 
1 Komp. 1/31 

| Stab 36. Inf. Brig. 

1/4 1. Batt. FAR. 45 
1 2. Esk. Huf. R. 16 
1 Komp. 1/85 
Stab FAN. 9 
Js 5. Batt. FAR. 9 
!/a Komp. 1/85 
* Batt. I. —* F. A.R.9 
'/s Komp. TI1/31 
'/s Batt. 11. Abt. FAN. 9 

| Stab 81. Inf. Brig. 

BE 

BF 

30.8. 
30,8. 
30.8. 

25 4.u.5.9. 
4.0.5.9. 

4.0.5.9, 

N; 

7.1.8.9. 
7.0.8.9, 

5 4u.5.9. 
' 4.1.5.9. 

DE 

7.1.8.9, 
28.0.29.8. 
4.0.5.9. 
4.u.5.9. 

4.u.5.9. 
4.1.5.9. 
7.0.8.9. 

5. Ritterſchaftliches Amt Schwerin. 

1 Batt. J. Abt. FUR.I5 
Ya 1. Batt. FAN. 9 

!;s Batt. I. Abt. F. A.R. 45 

Y/, 2. Esk. Huſ. R. 16 
1/6 2. Est. Huf.R. 16 

VF 
VF 

BF 

DEF 

T3 

H) 

6. Ritterſchaftliches Amt Sternberg. 

DE! 4.0.5.9. 
DE — 

3. Batt. F. A.R. 45 
‚1 Komp. 1/85 

28.u.29.8.| 1 Komp. 111/85 

5 

881 7.1.8.9. ke Lk — I. Abt. 

| | | 

Art des | Quartiers 

| mit 
| (Truppenteil) _ 

| Stab und 3 Komp. 1/85 ‚25 
2 3. Est. Huf.R. 16 DEF 

ABatt. II. Abt. F. A.R.9 2 
'1!/s Komp. III/85 
‚ Stab 18. Kav.Brig. 
1 Batt. T. Abt. FUN. 9 
1 Batt. I. Abt. F. A.R.9 
!/; Batt. 11. Abt. FAR.9 

%/; Komp. III/85 
‚ Batt. I. Abt. F.U.R. 9 
*/; Batt. II. Abt. FAR. 9 
'/;s Komp. III/85 | 
1a Komp. 1/85 VF 
Ya 2. Est. Huf.R. 16 Fi 

Stab FAN. 9 2 
BF !/; Batt. I. Abt. F. A.R.9 

' Stab u. '/ı Batt. II. Abt. | 
| FAR. 9 VF 

Stab u. 2 Komp. 1185 
1,2. Ef. Huf. R. 16 

BF 
DF 

3 



wird belegt 

3 — | J 7— Gemeinde nit 2: | * 3: 

am (Truppenteil) mu. m (Truppenteil) ER 
"go | og 

II. Aushebungsbezirt Hagenow 

1. Städte. 

Wittenburg 10.u.11.8.| Stab I. Abt. F. A.K. 45 BF ,10.u.11.8.|2. Batt. FAR. 15 3 

2. Domanialamt Hagenow. 

Bandenitz 9.9. Batt. II. Abt. F. A.R.450 VF 
Beſendorf 238. 17.1. Esk. Huſ. R. 16 5 9.9. Batt. II. Abt. F. A. R.45 % 
Hoort 12.8. 52. Batt. FAR.I UF 
uͤelitz 128. van FAR 45 BE 238. y 1. Est. Huf.R. 16 U 
Warfom 23.8. 1. Esk. Huf. R. 16 25 99. Stab u. 2/s Batt. IT. Abt. 

| FA. N. 45 % 
Alt⸗ Zachun 128. 7752. Batt. FAR BF 
Neu⸗Zachun 12.8. Stab J. Abt. F. A.R.4ß5. BF 

3. Domanialamt Wittenburg. 

Bantin 10.9. 17/5 Batt. II. Abt. F. A.R.45 VF 
Boize 9.8. la 2. Batt. FAR. 45 VF | 
Karft 10.9. | "/s Batt. II.Abt. F-U.R.45 BF | i 
Kölzin 9.8. 2 1. Batt. FAR. 45 25 10.9. | "/s Batt. IL.Abt. F.AU.R.45 U 
Lüttom 98. ‚Stab _ a Batt. I. Abt 10.9. 40 Batt. II. Abt. F. A.R. 45 Ir 

; 45 BF | 
Pamprin m. Krohnshoff 98. '/5 1. Batt. FAN. IS DE | 
Schadeland 9.8. 17/23. Batt. FAR. I 83 | 
Teftorf 9.8. '/s 2. Batt. FAR. 45 25 | 
Barrentin 10.9. Stab u. 1 Batt. II. Abt. | 

| F.A. R. 45 37 

4. Nitterfchaftlices Amt Wittenburg. 

Dreilügom b.Wittenb. — — — 
Luckwitz u. Neu— | 

Ludwig 10.u.11.8 |%/s 3. Batt. FAN. 45 V 
Scharbowb.Hagenow 10 u 11.8. | 1. Batt. FAR. 45 BF 
Waſchow b. Wittenb. 10.9. ”s Batt. II. Abt. 5 A.R.45 DE 
Wölzowb.Wittenburg 10.u.11.8. '/s 3. Batt. FAR. 45 DE 
Zapel b. Bobzin 23.8. /ı 3. Est. Huf. R. 16 VF 

6 



e | wird belegt 

s — | PR | Im ® Gemeinde u mit Fr * mit ei; 
i 58 | ruppenteil 3 | | (Truppenteil) & E | (Trupp ) 5 3 

III. Aushebungsbezirk Ludwigsluft. 

1. Städte. 

Grabow 26.8. Stab u. 2 Komp. I1/163 BF, 26.8. 1. Batt. FAR. 9 VF 
26.8. * 1. Est. Huſ.R. 16 BE | 

Ludwigsluſt 24. u. 25.8. Stab Inf. R. 163 V 24. u. 25.8. Offz. u. Pferde v. Stabe, 
'24.u.25.8. Stab u. 4 Komp. 1/1638 | fowie 3 Komp. III/163 | ® 
24.u.25.8.| Stab u. 3 Komp. II/163 V 24.u.25.8., "/s 1. Esk. Huf. 16 V 

2. Domanialamt Grabow. 

Brunow 27.0.28.8. '/. 1. Esk. Huf.R. 16 VF | 
Dambed, Hof 27. u. 28.8. 2. Batt. FAN 9 VF | 
Dambed, Dorf 27. u. 28.8. '/s 2. Batt. FAR. 9 VF | 
Horft 27.u.28.8. Komp. 11/163 BE | 
lüß 27. u. 28.8. %s 3. Batt. FAR 9 OF | 

Kolbomw 26.8. Komp. IT/163 VF 
Groß Laaſch 24. u. 25.8. 1 Komp. 11/163 BF 24. u. 25.8. 1 Komp. III/163 VF 
Prislich 26.8. 13 Komp. II/163 BF 
Techentin 24. u. 25.8. 1. Batt. F. A.R. 9 DE 
Biegendorf 27.0. 28.8. 1'/a Komp. TI/163 VF 
Hof Zierzow 26.— 28.8. Stab Inf. R. 163 Bir 
Zierzow 26.- 28.8. 1 Komp. 1/163 VF 

3. Domanialamt Neuſtadt. 

Blievenitorf 26.8. | 1 Komp. III/162 DE 2368. | Stabu. */s Komp. ITIj162 E 
Brenz 26.8. I Komp. III/162 BF | 
Dütſchow, Hof 26.8. Stab Inf. R. 162 BF | 
Dütichow, Dorf 26.8 1'!/ Komp. II/162 VF 
Muchow 26.8. Stab u. 2 Komp. III/163 € 27. u. 28.8. 2 Komp. III/ 1683 VF 
Spornitz 26.8. | Stab u. 3 Komp. 1/162 BF 4.u.5.9. | Stab u. 4 Komp. III/S6 VF 

26.8. 1. Es. Huſ. R. 16 VE 4.0.5.9. | Stab u. 1% Batt. T.Abt. | 
( | FAN. 45 VF 

Steinbeck 26.8. | 1 Komp. III/162 €, | | 
Primank 26.8. A Komp. III/I62 €, | 

Stolpe 24.— 26,8. Stab 81. Inf. Brig. DE 
Strefendorf 27.0. 28.8. '/a Komp. 11/163 BF 



Gemeinde | mit FH 

u | (Truppenteil) E E | m 

4. Nitterjcaftlices Amt Grabow. 

Balow i. M. 127.u. * Stab u. 1%/s Komp. II /163 
Meierftorf bei | 

Biegendorf 27. u. 98.8. Stab 81. Inf. Brig. BE 29.8. 
29.8. | %s 1. Est. Huf.R. 16 VF 

Möllenbeck b. Zierzom 26. — 28, 8. 2 Romp. IIl/163 
‚27.u.28.8. Stab III/163 Din; 

Neeſe bei Grabow 26.—28.8. 1 Komp. 1/163 BF 
Boltnit bei Marnig ° 29.8. 3. Batt. FAR. 9 Wi 
Tefjenow(b. Parchim) | 

mit Mühlenberg 24.u. 25.8. °/s 1. Est. Huf.R. 16 BE 29.8. 
Werle bei Zierzom 26.—28.8. 

Goldberg 20.—23.8. Stab FAR. 45 | V 
20.-22.8. Stab I. Abt. F. A.R. 45. V 
20.-22.8. 1. u. 3. Batt. F. A.R. 4ß V 
20.—22,8. 12 2. Batt. FAR. 5 V 

27.8. Stab u. 4 Komp. 1/84 2 
27.8. Stab u. 2 Komp. II/84 VB 
27.8. 4. Komp. Pıon.B. 9 V 
278. Ya 5. Es. Huf.R. 16 V 

Yübz 24.u.25.8. Stab FAR. 9 BF 
24.u.25.8. Stab II. Abt. FUN. 9 BF 

Stab u. 2 Komp. 1/163 BF 

IV. Aushebungsbezirk Parchim. 

1, Städte. 

24. u. 25.8. 5. u. 6. Batt. FAR. 9 BF 
29.8. 

— 
1. Batt. FAR. 9 BF 

29.u. 30.8. Stab u. 2 Komp. 11/162 BF 
30.8. 

30.8. 
30.8. 
30.8. 

4. u. 5.9. 

4. u. 5.9. 
4. u. 5.9. 

Stab 81. Inf.Brig. VF 
Stab Inf.R. 163 BF 
Stab u. 4 Komp. 1/163 VF 
Stab u. 2 Komp. III/ 163 BF 
Stab 36. Inf.Brig. BE 
Stab nf. R. 31 UF 

2'/s Komp. 1/31 2 

ze 00 on Do bo in 

22355555322 

vi m — 3 

— DE dk u u ——* 

wird belegt 

Bun o% 

mit 
(Zruppenteil) 

25 27. u. . 8. 24 3. Batt FAN. 9 
| 

' Stab I. Abt. FAR. 9 

Bi 27. u. 28.8. Stab I. Abt. FAR. 9 

| 
| 
 Eiob u. 1 Komp. I1/163 

Stab FAN. 45 
Stab 11. Abt. FAR. 45 

: 1 Batt. IT. Abt. FAR. 45 
. Stab Ynf.R. 162 
Stab u. 4 Komp. 11/162 
Stab u. 4 Komp. IIT/162 

. Stab 81. Inf. Brig. 
.9. 1. u. 3. Komp. Pion.B. 9 

Stab u. 4 Komp. II/3l 
Stab 36. Inf. Brig. 
Stab FÜR. 86 
‚ Stab u. 4 Komp. 1/86 
Stab u. 4 Komp. 11/86 
| Stab 35. Anf.Brig. 
Stab u. 3 Batt. II. Abt. 

AR. 45 
| Stab Inf. R. 31 
Stab u. 4 Komp. 1/31 
Stab u. 4 Komp. 11/31 
Stab u. 4 Komp. 111/31 

Art bes 
Quartlers 

W Sr 

ir 
TH 

% 

Ri) 

*** 

mann anna 



wird belegt 

. 2%! „8 
Gemeinde * mit 8 * mit — 

i zs i 53 (Truppenteil) a5 (Truppenteilı 3 3 

Parchim 238. 1. Batt. FAR. 9 B27.u er Ya 1. Est Huf. 6:8 
24. u. 25.8. Stab Inf. R. 31 V 27. u. 28.8. 1. Batt. FAR. 9 V 
24. u. 25.8. Stab u. 4 Komp. 1/31 VB30.8. 1. Esk. Huſ. R. 16 V 
24. u. 25.8. Stab u. 4 Komp. 11/31 B308. Stab I. Abt., ſowie 1.,2. 
24. u. 25.8. Stab u. 4 Komp. IIT/31 | u. 3. Batt. FAR. 9 3 
24.u.25.8 3. Komp. Pion.B 9 V 4.0.5.9. , Stab 35. Anf.Brig. V 
24. - 30.8. Stab 18. Kav Brig. V 4.0.5.9. | Stab Inf.R. 84 V 
24. u. 25.8. Stab Jnf.R 162 B 4. u. 5.9. Stab u. 4 Komp. 1/84 B 
24.u. 25.8. 2 ftomp. 1/162 B 4.0.5.9, | Stab u. 4 Komp 1184  ® 
24. u. 25.8. Dit. u. Pferde v. Stabe, 4.u.5.9. Stab Füf.R. 86 V 

ſowie 4 Komp. III 162 V4.u. 5.9. Stab u. 4 Komp. 780 B 
26.8. 2. u. 3. Batt. FAR.9 V4. u. 5.9. Stab u. 4 Komp. 11/86 VB 

27. u. 28.8. Stab Inf. R. 162 VB, 4.0.5.9. Offz. der 4. u. 5. Esk. 
27. u. 28.8. Stab u. 4 Komp. V/I62 WB | Huf. R. 16 B 
27. n. 28.8 Stab u. 4 Komp. Il/162 8 4.1.5.9. | Stab FACH. 45 V 
27. u. 28.8. Offz. u. Pferde v. Stabe, 

ſowie 4 Komp. III-II62 V 
Damm 26.8. 1 Komp. II/IGꝰ VF 4. u. 5.9. 1. Komp Pion. B.9 VF 

4.u.5.9. | '/a Batt. I. Abt. F. A.R. 45 DR 
Giſchow 24.0.25.8. 2. Batt. F. A.R. 9 BR 4.u.59. Stab 18. F. A. Brig. DEF 

24.8, 1'!/e Komp. 1/162 & 4.0.5.9. Stab u. 2 Komp. 111/31 BE 
30.8. /s Komp. 1/162 DE 4.0.5.9.  "/5 Batt. J. Abt. FANR.I5 VF 
6.9. Stab 18. Feldart.Brig. E 6.9, 1 Batı. 1. Abt. FANR.I5 € 
6.9, Stab u. 4 Komp. 1/84 E 

Kiefindemarf 26.8. 1 Komp. 1-162 RA. 4.0.5.9. 1 Komp. III/S VF 
Matzlow 26.8. Stab u. 1’/s Komp. II/ 162 VF 

Neu⸗Matzlow 26.8. Komp. II/162 BF 
Neuburg 24. 26.8. Stab I. Abt. FANR.9 BE 298. Stab 81. nf. Brig. Ur 

24.u.25.8. Stab 11/162 BE 4.0.5.9. | '/% Komp. IITS4 VF 
Paarſch 24. u. 25.8. 2. Komp. 11/162 BE 4. u. 5.9. 1 Komp. III/S4 TR 

29. u. 30.8.1. Komp. PBion.B. v VE 4.0.59.  '/5 Batt. II. Abt. FAN.I5 VF 
Nom 24.0.258. 1'/s Komp. 1/1062 REF 29. u. 30.8. 1 Komp. IIT/162 DE 

Slate 24.u.25.8.'/ Komp. 11/162 VE 4.u.5.9. Stabu. 1’ Komp I1I84 BE 
24. — 28.8.1. Komp. Pion. B. 9 VF 4. u. 5.9. *a Batt. II. Abt. F.A.R. 45 RE 

29.8, 1 a Komp. 11/163 VF 
Stralendorf 24.0.2587 2. Est. Huſ.R. 16 BF 29 u. 30.8. 1 Komp. III 162 VF 

9 



Gemeinde 

Augzin 

Amts:Bauhof 

Below 

Benzin 

Bobzin 

Brood 

Burom 
— 
Gallin 
Grebbin mit 

Wozinkel 
of Hagen 
Jarchow 
Kadow 

Koſſebade 

Kreien, gef 
Kreien, Dorf 

Krihom 
Langenhagen 

10 

| wird belegt 

t a 
| mit 2: mit 5? 

am Truppenteil) It 8 am CTruppenteil) =: 
| | a] Fü 

2. Domanialamt Lübz. 

115.—23.8.| 6. Batt. FAR.9 BF 31.8. u. I.9. 1 Komp. IIT/85 TH 
‚ 278. °/s Komp. III/85 Br 131.8.u.1.9. Yr 4. Batt. FUN. 9 U 
28. u. 29.8. °/s Komp. 1/85 Br 

30.8.  '/s Komp. ITl/163 BEI 69. 1 Komp. III/85 E 
4.u. 5.9 I; Komp. 1/31 VF 
13. u. 14.8. °/s 2. Batt. FAN. 9 VF 278. |'/a Komp. II/85 By; 
119.—23 8.|%% 4. Batt. FAR. 45 8F126.—29.8.| Ya 4. Batı. FAR.ICU 
24.u. 25.8. 4. Batt. FAN. 9 VF 31.8.u.1.9., Stab u. 2"/s Komp. 1/85 Ui 
24.— 26.8. 1 Komp. 11/85 BF 31.8.u.19.'/e 3. Ef. Huf. 16 Wi 

' 30.8. 1% Komp. II/163 IE 69. Stabu 1%: Batt. II. Abt. 
| 4 FAR. 9 € 

6.9. Stab Inf. R. 84 E 69 2Komp. III/84 € 
4.u.5.9. | '/ı 3. Ef. Huf.R. 16 95) 69 1143, Ef. Huſ. R. 16 € 

6.9. Stab u. 2 Komp. III/s4 | € ! 
308. | 1Y/a Komp. III/163 35 69 Stab FAR 9 6 

69 Stab u. 4 Komp. IT/84 | E 6.9. | 17/ Batt. II. Abt. F. A.R.9. € 
29. u.30.8. 2 Komp. 1/162 BF | 
| 978. |1% Komp. I1/31 VF 
69. 345.68 Huf R. |E | 
) 26.8 1'/: Komp. II1/31 BF) 27.8 " Komp. IT/31 T 
\\ 27.8. 13 Batt. II. Abt. FAR.I BF 
20.— 23.8. "ı 5. Batt. FAR.45 BF 
‚31.8.u.1.9. *%/s Komp. I1/31 VF 

29.8. '/ı Komp. II1/163 DE 
13.0. 148. Js 2. Batt. FAR 9 BF 31.8. 0.1.9.) 4 Komp. 11/85 U 
19.—23.8. '/ 4. Batt. FAN. 45 | | 
13.— 18.8. 6. Batt. FAR 45 BF 278. |'/ Komp. II1/31 —E 

26.8. 1 Komp. IIT/31 BE), 278. 2. Esk. Huſ. R. 16 Er 
26.8.  '/a Batt. IT. Abt. FAR. 9 2° 7. u. 8.9. Stab u. 1 Batt. I. Abt. 
97.8. 1 Komp. 1/31 BE | AN. 45 Tr 
30.8. Komp. 11/163 BE 69. | Stab FAR. 45 GE 
30.8. Stab u. 1'/. Komp. 11/163 VF 6.9. Stab u. 1 Batt. I. Abt. 

| FUR. 45 
30.8. |!’ Komp. I1/163 VF 

15. — 18.8. %s 5. Batt. F. A.K.d BF 31.8.u.1.9. 6. Batt. FAN. 9 IB 
20.— 23.8. 4 5. Dat. FAR. BE 
31.8.u.1.9. Stab u. 2 Komp. 11/31 % 



Gemeinde 

Langenhagen 
mit Dagen 

Yutheran 

Malow 
Marnig mit — 

Marnitz und 
Malower Mühle 

Medow 

Groß: Pankow 
Ruthen 

Sandhof m. Wooſter 
Teerofen und 
Grüner Jäger 

Siggelfom 

Sudom 
Techentin 

MWendiih-Waren 

Werder 
Woeten 
Wooſten 

Zachow 
3138. u 1.9, 

vird belegt | 

abe FE 
| mit 127 

| em | (Truppenteil) e = am 
| | Fol 

| j 
3. u.25.8. 1 Komp. 111,85 BF 
24.u.25.8| 8. CH. HulR. 16 VE 

26.8. | Stab Ini.R. 85 BF 
26.8. |1 Komp. I1/85 2] 

24.u.25.8. 3. Batt. FAN. 9 UF 4 u. 59. 
29. u. 30.8.) Stab u. 1 Komp. IIT/162 UF 69. 
29. u.30.8.| ’/a Komp. 11/162 BE 69. 
4. u. 5.9. 2 Komp. III/31 VF 
29.8. 4 Komp. III/ 163 az 

298. | Stabu. 2%: Komp. III]163 BF 
115.—18.8. Stab II. Abt. FAR. 9 BE) 26.8. | 
15. - 18.8.) Y/s 5. Balt. FAR. 9 PR31.8.u19. 

120.-- 22,8. ). 2. Batt. FAR. 45 Ri 31.8.u.1.9. 
24.u.25.8.| *s Komp. 111/85 S 

298. 1 Komp. 1/163 Fr 29,8, 
'4.u.5.9. | Stab u. 1 Komp. 131 35 69. 
4.u.5.9. 1 3. Esk. Hui. 16 95 6.9. 

6.9. Stab u. 1 Komp. 111/85 | E 

318. u. I.9. 1 Komp. 1/163 Fe | 
24.u.25.8. 2% Komp. 11/162 BR 29.8. 

29,8, Stab Inf.R. 163 BF, 4.0.59. 
298. 1 Komp. 1/163 B; 
29.8. 1 Komp. I1/163 UF 
298. 2. Batt. FAN 9 Re | 

15.— 23.8. 4. Batt. FAN. 9 BF 28. u. 29.8. 
24.u.25,8. 1 Komp. 11/85 BF 318.019. 

26.8 1 Komp. 1/85 BF 31.8.u.1.9. 
26.8. I Komp. 1/85 E 31.8.v.1.9. 
27.8 I Komp. 11/85 % 
27.8 2 Batt. IT. Abt. FAN. 45 BF 318. u 1. 9. 

31.8.u.1.9. Stab u. 2 Komp. ILT/163 BF | 
6.9 Stab u. 4 Komp. I15 € 6.9. 
26.8 Y/ 3. Komp. Pion.B. 9 BR 28. u. 298. 

24.— 26.8, 1 Komp. IIT/85 
1’/s Komp. III/ 163 

BE 24. — 26.8, 
- BF 31.8.0.1.9. 

24.u.25.8. !/s Komp. 11/162 DE 298 
24.u.25.8.| !/s 1. Est. Huf.R. 16 VF | 

—11 

‚1 Batt. I. Abt. FAR. 45 

mit 
(Trappenteil) 

Art des Quartiers) 

35 2,5 Batt. J. Abt. FAR. 45 | 
€ Stab u. 4 Komp. III 86 

| 
| 

Stab u: */s nl IIl/85 | VF 
1’/s Konp. 11/3 BF 
Stab u. "/s Bat. A. Abt. 

I IHR F 

Aa Komp. — 5*— DF 
' Stab Anf.R. 85 € 
AA 8. Et. Huf R. 16 E 

Stab u. 2 Komp. 1/163 € 
Stab u. 2 Batt IT. Abt. 

UR. 45 VF 

Stab u. 1'/ Komp. 11/85 V 
Stab FAN. 9 pin: 
Stab u. 2 Komp. I/31 VF 
5. Batt. FAUR. 9 BE 

!/y Batt. T. Abt. FAR.I VF 

4 Es. Huf.R. 16 E 
"a 3. Est. Huf.R. 16 BF 
'/a 3. Est. Huſ.K. 16 VF 
Stab 18. Kav.Brig. win} 
!/s Komp. 111/163 DEF 



wird belegt 

Gemeinde mit 

| (Truppenteil) 

| mit 

(Truppenteil) 
2 2 

"| Arı des 
uartiers 

Zahren 24. u. 25.8. *)4 Komp. 1/85 VF 31.8. u. 1. 9. '/s Batt. I. Abt. FAR. IV 
31.8.u.1.9., 1 Romp. 11/163 R j 

Zidderich u. Steinbed 19. - 23.8. Stab II. Abt. FAR. 45 BF 31.8. u. 1.9. Stab 36. Inf Brig. % 
20.—23.8. 6. Batt FAR 45 VF 318.u1.9. 2 Komp. 1/31 T 
'24.—26.8. Stab u. I Komp. 11/85 BF 31.8.u.1.9. "a 2. Est. Huf.R. 16 U 

278. 1 /s Komp. ı11/85 VF 

3. Ritterſchaftliches Amt Crivitz. 

Frauenmark bei | 13.— 18.8. Stab II. Abt. FAN 45 BE 278 1 Komp. ILl/31 y 
Friedrichsrube | 13.— 18.8. "/ı 5. Batı. FUN 45 VE 278 1152. Est. Huſ.K. 16 3% 

268. Stab FAN. 9 BF, 30.8. 2 Komp. 11/85 W 
26.8. 2 Batt. II Abt. FAN.9 BF) 30.8. Batt. II. Abt. F. A.R.9 Va 

Frauenmark mit |, 4:u.5.9. | Stab Inf.R. 162 BE 4u59 1. Esk Huſ.R. 16. M 
Schönberg [: 4.u.5.9. | Stab u. 1 Komp. III-162 BF 7. u. 8.9. Stab u. I Batt. II. Abt. 

FAN. 45 Y 
Herzberg i. M. 15.— 23.8. Stab 1. Abt. FAR. 9 VB 278. | Stabu. 1'/s Komp. III / Sd Vi 

15.—23.8 "/s 2. Batt. FAR. 9 V 28.u.29.8. Stab u. 1 Komp. 1/85 U 
268. Ns Batt. IT. Abt. F. A.K.9 VB 28.u 298. 75 3. Est, Huf.R. 16 8 
26.8. Stab u. 1 Komp. IIV/31 VF 28.u 298. "5 Batt. 11. Abt. FANR.9 8 
278. ?/4 3. Esk. Huf. R. 16 V 

Kreſſin bei Gallin 24.u.25.8. 2 Komp. 1/85 VF 31.28.u. I.9. 1 Komp. T1/163 Be) 
| 31.8.0. 1.9. "/- Batt. 1. Abt. FAN.9 Ti 

Muschwig( bei Herz: 
berg) u. Neu— 
Herzberg 15. 23.8. "5 2. Batt. FAN. 9 V 28. u. 29.8. Nr Komp. 185 Br 

Klein-Niendorf bei | 24. u. 25.8. Stab u. %s Komp. 162 BF 308. Stab u '% Komp. I 162 B 
Yübz li 29.8. Stab u. "/ Komp. I/1l62 € 

Klein-Pritz b. Borkow 198. 1 5. Batt. F. A.RK. 4„5 BE 7 u. 8.9. '43.€s Huſ. R. 16 Ti 
Schlieven b. Domfühl, 27.8. "a Komp. 11/31 BF, 278. x Batt. II. Abt. F. A.A. 9 Ti 

4. Witterfchaftliches Amt Goldberg. 

Brüz (bei Paſſowel 24.u.25.8. *s Komp. I 85 VF B18.u. 1I.9. 1" Komp. 111/31 T 
mit Neu: Brig 31 81.1.9. 4 6. Batt. FAR 9 T 

Dieftelowb. Goldberg 24. u. 25.8. Stab u. 1", Komp. 111/85 ER 24.— 26.8. 3. Est. Huſ. R. 16 B 
26.8. | 17/2 Komp 111/85 vs‘ 



wird belegt | 
i 3 — Gemeinde mit 38 mit 6.5: 

* Truppenteil) ke z sm | (Truppenteil) CH 
"2 | —E 

Neuhof 24. u 25.8. !/s Komp. 1/85 BF | | 
Diejtelow mit | 

Neuhof 31.8.u.1.9 | Stab u. 2 Komp. IL/163 VF 31.8.u.19. Stab u. 1 Batt. IT. Abt. 
| | FAR. 9 V 

Finkenwerder bei 
Goldberg 31.8. u. I.9. ⸗Komp. IIL/163 BF | 

Severin bei Domfühl' 278. | 1 Komp. IIL/31 BE 278. | "/ Batt. II. Abt. FAR.9 VF 

5. Witterfchaftlidies Amt Grabow. 

Möderig bei Parchim , 4.u.5.9. |". 4. Komp. Pion.B. 9 VE 
Neuhof bei Pardim 4. u. 5.9. Stab u. '/s 2. Komp. | 

| Pion.B. 9 NE 

6. Ritterſchaftliches Amt Yüb;. 

Bertendorf b. Yübz '29.u.30.8. | "/2 Komp. IT/162 BF 
Damerow i. M. mit) | | 

Ktlein-Boferin u. | | | 
Redewiſch 24. u. 25.8. * Komp. 1/85 VF 31.8. u. .9. Stab u. I Komp. 1/163 | BF 

Slave b. Dobbin 24.0.25.8. 1 Komp. 11/84 BE 
Grambowb. Goldberg 15.—18.8.| 4 3. Batt. FAN. 9 BA 318. u. .9. Stab Anf.R. 31 % 

24.u.25 8. Stab Inf. R. 85 VF 31.:38. u. .9. 1'/a Komp II1/31 BF 
26.8. '/» Komp. III/85 Br 

Greven b. Yübz 20.8. * 1. Esk. Huſ R. 16 VF 29u.308. 1 tomp. 11/162 Br 
29.u.30.8., Stab nf. R. 162 VF 

Karomw i. M. 23.8. | Stab 18. Feldart. Brig. BF 
Kuppentin b. Gallin 6.9315 Esk Huſ R. 16 E 
Yanden b Rom 24.u.25.8. 2. Ef. Huf. R. 16 VF 29.u.30 8.) 1 Komp. I11/162 VF 
Lenſchow b. Herzberg 15. - 23.8. Stab FAN. 9 V 28.u.29.8. 1 Komp. 1/85 BF 

15.-- 23.8.) 2. Bau. FAN. 9 V 28u 29.8. 3. Esk. Huſ. R. 16 ı 3 
| 26.8. 1/2 3. Komp. Bion.B. 9 VF 

Paſſow i.M. m. | 24.u.25.8.| Stab 36. Inf Brig. VF 4.5.9, Stab Huf. R. 16 PIRS 
Eharlottenhof [| 30.8. | Stab 18. Div. VF 4. u. 5. . "7/43. Esk. Huſ.R 16 VF 

308. Korps-Telegr.Abt DE 6.9 Korps-Telegr.:Abt. E 
4. 6.9. | Stab 18. Tiv BE 69. Stab Huſ. R. 16 E 
4.u 5.9. Korps-Telegr.Abt. 25 69. "3. Esk. Huſ. R. 16 E 

Welzin 4.u.5.9. , Stab 18. Kav. Brig. BE 69. Stab 18. Kav. Brig. € 
6.9, € 69. | Stab u. 4 Komp. 1/85 |€ 

13 

1744. Et. HufR. 16 



wird belegt 

; Wa u u 44 Zu . —5 Gemeinde mit Fr | RC z: 

| am (Truppenteif) 55 . | (Zruppenteil) €; 
| oO | = 

| | Id 

Neu:Boferin (b. Da: | | Ä 
merow)m Groß: | | | 

Boferin 24.0.25.8.| Stab u 1 Komp. 1/85 3% 31.8.u.1.9. 1'/s Komp. 1/163 27 
‚31.8.u 1.9.) Stab Inſj. R. 163 VF 31.8.u.1.9. " Batt. I. Abt. FANR.9 Tr 

Weifin b. Pafjom 4. u. 5.9. 4 3. Est. Huj.R. 16 BE 6.9. 113. ES Huſ. R. 16 € 
68.  |2 Komp. III/85 € 

7. Nitterfchaftlies Amt Sternberg. 

Dinnies b. Borkow 19.8. 5. Batt. FAR. 45 BE 318.019. 1/4 3. Esk. Huf. R. 16 % 
31.8.u.1.9. 1 Komp. 1/85 BE 

8. Klofteramt Dobbertin (f. auch N.:B. Güſtrow) 

Darze 24.u.25.8. | "/3 2. Ef. Huf. R. 16 35 | 
| | | I 

Meitlin 13. u. 14238. Stab I. Abt. FAUNR.9 BE 278. 4 3. Esk. Huſ. R. 16 € 
13.—22,8. °%u 1. Batt. FAN 9 VF 26.u 27.8.| Stab 36. Inf Brig. ER 
19.— 22.8, Stab 18. Feldart. Brig. BF 28.u.29.8.| 1% Komp. 11/85 Bil 
24.u.25.8. | I Komp. 11/85 DE 28.u.29.8. | "/s Batt. II. Abt FAR.9 U 
268. Stab u. 1 Komp. 1/85 E ‚31.8.u.1.9. Stab Inf. R. 85 % 
\ 26.8. I Komp. 1/85 VF 31.8.u 1.9.) 2'/s Komp. 111/85 Ti 

268. 11/5 3. Est. Huf R.16 | E 318.u.1.9. 2. Est. Huſ. R. 16 F 
27.8. Stab u. 2 Komp. IISsß E | 

Mühlenhof 15.— 23.8. '/2 6. Batt. FAR. 9 BF 28.1.29.8.| */s Komp 1/85 BI) 
\ 27.8. | *%s Komp. III/85 BE | 

Rueſt 13 u 14.8. 3. Batt. FAN. 9 WE 278. | "a Komp. 11/85 Ei) 
19. - 23.8. 3. Batt. FAR. 9 DB 28.0.298.| 1 Komp. 11/85 YA 
24 — 29.8. Ya 4. Batt. FAN. 9 BF. 31.8.u.1.9. Stab u. 3'/s Komp. Il85 © 

268. |, 1 Komp. 11/85 BF 318.u 19. 3. Est. Huſ. R. 16 T 
Sehlsdorf 15.—18.8. 3. Batt FAN. 9 VF 31.28.u 19. Stab u. 1?/ Komp. IIT/31 U 

26.8. '/e Komp. III/S VF 31.8.u.1.9. "/2 4. Bart. FAR. 9 gu 
Vimfow 13.—22 8. . 1. Batt. FAR. 9 VF 28.u.29,8. | "/a Komp. 1/85 vã 

27.8. | "/s Komp. 111/85 VF .31.8u.19. %s Komp. 111/85 EL 

9. Kämmerei⸗ und Okonomiegüter der Städte und milden Siiftungen. 

Bergrade b Domfühl, 27.8. Komp. I1/31 BF 



| wird belegt 

Gemeinde mit 8 er 

am mit ht E am m 
58 (Truppenteil) E 
Fo — 

| (Truppenteil) 

V. Aushebungsbezirt Wismar. 

I, Städte. 

Steruberg 7.0.8.9. 2. Esf. Huſ. R. 16 BF 

2, Domanialamt Warin. 

Dabel m Dabel-Wo- 
| | 

land u. Turloff 13. u. 14.8.) '/s 6. Batt. FAR. 9 D3 7. u. 8.9. 3. Est. 6 7 uf. R. 9 VF 
Gãgelow 128. 1/5 1. Batt. FAR. 9 BF, 7. u 8.9. 14 4. Est. 313 ißs 85 
Holzendorf 128. '/ 1. Batt. FAR 9 BF 7.089 1. Esk. Huſ.R 16 BF 
Langen-Jarchow 9.9. 3. Esk. Huſ.kß 16 VF— | 
Kobrow 7.u.8.9. 1. Est. Huf R. 16 BE 
Kajtin 128. 372 1. Batt. FAR 9 2F 7.089 145.6 Huſ.R. 16 VF 

28.8 17/5 5. Esk. Huf.R. 16 BF | 
Klein:Raden '21.u.228 4 4. Es. HufR. 16 VF 
Roſenow 21. u. 22.8. . 4 Esk. HuſR. 16 DE. 
Tempzin 12.8. 6. Batt. FAR.9I BR 99. 'i 3. Es. Huſ. R. 16 Br 
Wisin 12.8. *3 3. Batt FARI BE 7u.89. 1% 5. Esk. Huſ. R. 16 RE 

238. 5 5. Est. Huf. 16 9% Ä | 
Zahrensdorf 12.8. e 6. Batt. FAR. 9 BF 9.9. 3. Esk. Huſ. R. 16 33 

3. Domanialamt Wismar 

— 9.9. 2 Est. Huf. 16 Br | | 
legin 10.u.11.8.| '/s 5. Batt. FANR.9 VF | | 

Soiten 99 1142.68. Huf R.us BF | v4 
Moidentin '10.u. 11.8.) "/s 5. Batt. FAN. 9 VE. 99. ' 2. Est. Huf. R. 16 DE 

20.8. '/ 4. Est. Huf. R. 16 BR 
Hohen-Biecheln mit) 10.u.11.8., Stab II. Abt. FAR.9 VS; 208. 94. Est. Buff. 16 BF 

Hädchenshof u. | 10.u. 11.8. %5 6. Batt. FAR9 BE 99 112.6. Huſ.R. 16 WE 
Neu: Biecheln ' 

4. Nitterihaftlihes Amt Grivig. 
Haſenwinkel (bei | ' J | | 

Barin)u. Bibow 21.u.22.8. "4 5. Es. Huf.R. 6 WE 99. "4. Est. HufR. IE VF 
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wird belegt 

3 : 
Gemeinde | mit Er | mit FE 

- | (Truppenteil) u 1 am | (Truppenteil) ER 
| Au ® | "U 

5. Nitterjchaftlihes Ant Medlenburg. 

rear Tag u.11.8. 2. Batt. FAUR9 95, 99. | "a 5. Est. HuſR. 6 © 
ämelow b. Bent: | 
—— 9.9. 1, 4. ie er 16 a 9.9, | 5. Est. Huſ.R. 6 9 

ickhof b. Warnow 21.u.22.8. '/ 4. Esk. HufR. 6 U | 
—— ee 10. u. 11.8. 1 3. — FAN. 9 = 21. u 28. 5. Est. Huf R. 16 U 

olchen b. Brüel 12.8. !a 4. Batt. FANR.I © 

Jeſendorf b. Bent: 10.u. 11.8. "/s 1. en 9 = 9.9. '/, 1. Est. Huſ.R. 16 9 
om 21. u. 22.8. 4 5. Est. Huf.R. 16 | | 

ri b. Bent: | 10.u. 11.8. "/s 6. er FAR 9 no 9.9. 1. Et. Huſ.K. 16 © 
m 20.8, I, 4. Est. NR. 16 8 

Make b. Yübom 10.u.11.8. 2, 4. a eh. 9 2 | 
Neperitorf bei Bent: | 

ſchow IO. u. II.S. e 3. Batt. FAN. 9 WF 21. u. 22.8. 1 5. Est. Huf. R. 16 % 
Neuhof b. Warin  10.u.11.8. Stab 1. Abt. FUN. 9 BE: 99. 13. Est. Huf R. 16 U 
——— es 22.8. Stab Huf.R. 16 VF 099. 5, 4. Est. Huf. 16 U 
Hubom (b. Bentichom 

m. Alt-Schlags: i 
m ‚do 10. u. 11.8.) ®/ 2. Batt. FAN. 9 VF 9.9. „5. Est. Huf. 16 U 
Schimm b. Ventfchomw 10 u. 11.8. "/5 4. Batt. FAR 9 BE R 

Tarzom 10.u. 11.8.) "/s 1. Batt. FAR. 9 BE 99. 1. Est. Huf R. 16 % 
Thurom b. Brüel 12.8. Stab Il. Abt. FAR. 9 BE 12.8. '/2 4. Batt. FAR. 9 © 
Trams b Ventſchow 10.u. 11.8. "/s 1. Batt. FAR 9 WE 989. 1. Est. Huſ.R. 16 U 

Moltom 10.u.11.8 "5 5. Batt. FAR. 9 DE 98. 2 Est. Huſ.R. 16 B 
20.8. "75 4. Est. Huſ.R. 16 DE 

6. Ritterſchaftliches Amt Sternberg. 

Bolz b Borkow 128. 2 2. Batt. FAR. 9 VF . 
Borkom i. M. 13. u. 14.8. "/2 6. Batt. FAR 9 Br 3.9. Korps-Telegr. Abt. Y% 

j 3.9. Stab 18. Div. BF T.U89. 11% 4. Est. Huſ.K. 16 B 
Sa ma Sa Ya 4. — a 16 a2 | 
aarz b. Brite 28. */s 5. Batt. FAN. 9 F I 

Muſtin b. Borkow 128. Stab IR FAN 9 BE 128 782. Bat. F. A.R. © 
23.8. | Stab Huſ.R. 16 VF 

Groß-⸗Raden b. Stern: | s 
bera 12.8. | '/ 3. Batt. FAR. 9 BE 21.0228 "4 4. Est Huſ. R. 16 Ey 

Hothen b. Borlow 7.1.8.9. 4. Esk. Huſ.k 16 DE 

16 



wird belegt 

Gemeinde mit 28 mit gE 
am (Truppenteil) 5 3 am (Truppenteil) * 4 

Ruchow b. Borkow 23.8. 5. Est. Bu 1635: 7. u. 8.9. 5. Est. Huf.R. 16 BF 
Stieten b. Sternberg 7.u.8.9. 1. Est. Huf.R. 16 BF 
Meitendorf b. Brüel 128. '/s 5. Batt. FAR. 9 VF 

VI. Aushebungsbezirf Grevesmühlen. 
1. Städte. 

Gadebuſch 21.u.22.8. * 1. Esk. Huf.R. 16 VF 10.9. Stab u. 1 Batt. IT Abt. | 
SR. FAR. 9 BE 

Grevesmühlen 20.8. Stab Huf.R. 16 VF 109 1. Esk. Huf.R. 16 VF 

2. Domanialamt Gadebuſch. 

Amts⸗Bauhof 10.9. 44 Batt. II. Abt. F. A.R.9 BF 
Buchholz 10.9. | "/s Batt. II. Abt. FAR.I DE | 
Ganzow 98. 4. Batt. FAR. 45 DE 109 | %/ Batt. I. Abt. FAR.I VF 

21.0.22.8. Ya 1. Est. Huf.R.is. BE 
Güſtow 10.9. | "/s Batt. II. Abt. FAN. 9 BF 
Krembz 10.9.  "/s Batt. I. Abt. FANR.I DE | 
Möllin 98, !/5 5. Batt. FAN. 45 BE 109. 4. Batt. IT. Abt. FAR.9I VF 
Roſenow 10.9. Batt. I. Abt. F. A.R. 45 VF 
Wakenſtädt 10.9.  '/ Batt. J. Abt. FAUR.9 VF 

3. Domanialamt Grevesmühlen. 

Barendorf 10.9. 4 4. Esk. Huſ.R.16. BF 
Börzow 10.9. 4 2. Esk. Huſ.R. 16 BE 
Boienhagen 9,8. !/ 4, Batt. FAR 9 VF 
Degtow 10.9. 142. Ef. Huſ.K. 16 BF: 
Diedrichshagen 9.8. 1/4 5. Batt. FARI BE 208. 145. Esk. Huſ. R. 16 BF 
Friedrichshagen 10.9. 45. Ef. Huf.R. 16 BE 
Greſſow 10.9. '/r 3. Est. Huſ. R. 16 DE 
Bilgendorf 10.9. 4. Esk. Huf R. 16 BE 
Jamel 10.9. '/s 4. Est. Huf. R. 16 v8 
Naſchendorf mit | 

Hungerjtorf 10.9. 4. Est. Huf.R. 16 DE 
Plüſchow 10.9. 2 5. Est. Huſ.R. 16. BF 
Groß-Pravtshagen 10.9. 4. Ef. SUR. 16 VBF 
Queftin 10.9. 1/2. Est. Hui. 16 BF 
Rüting, Hof 98. Stab IT. Abt. F.A.K. BE 208. 55. Est. Huſ. R. 16 BF 

.- 98, !/5 6. Batt. FAR. 9 DE 

KRüting, Dorf 9.8. 4 6. Bat. FAR 9 VE 208. 6 5. Est. Huf. 16. VF 

17 c 



Gemeinde 

Sievershagen, Hof 
Sieverähagen, Dorf 
Teitorf 
Upahl 
Wotenitz, Hof 

Frauenmark bei 
Gadebuſch 

Holdorf i M. 
Wedendorf b. Kirch— 

Grambow 
Klein-Hundorf 
Bliejchendorf 
Kaſendorf 

Lützow i. M. 
Othenſtorf b. Rehna 
Pokrent b. Lützow 

Neuendorf 
Reggendorf i. M. 

Klein-Salitz 
Groß⸗Salitz (b. Gade⸗ 

buſch) m. Rade: 
galt 

Bernitorf bei 
Grevesmühlen 

Seefe 
Hanshagen 

Harmshagen bei 
Bobitz 

Groß-Krankow bei 
Bobitz 

Bobitz 
Petersdorf 
Quaal 
Köchelſtorf 

19.8. 
19.8. 
10.9. 
19.8, 
9.8. 

9.8. 
208. 
10.9. 

10.9. 

Art des 
tmartiers 

mit LS de mit 
(Truppenteil) Er (Truppenteil) 

1/4 6. Batt. FAR 9 BE 
'/s 6. Batt. FAR. 9 VF | 
2/5 4. Batt. FAR I 7 VF 208. 45. Est. Huſ. R. 16 
7, 5. Batt. F.A.K. BF | 
14.2. Est. Huf.R. 16 BE 

4. Nitterfhaftlihes Amt Gadebnid). 
I 

1/5 2. Est. Huf R. 16 BF 
2%: 5. Balt. FAR. IS5 DE 109. !/a Batt. II. Abt. FAR. 9 

Yy Batt. II. Abt. FAR. IDF 
2 4. Est. Huſ.R. 16 BE 
2 4. Esk. Huf R. 16 BE 

\1 Batt. I. Abt. FAR. ISVF; 
u 4. Est. Huſ.K. 16 VF— 
Stab II. Abt. u. %/s6. Batt. - 10.9. Stab u. "/s Batt. I. Abt. 

FAN. 45 BF FAR. 45 
'/; 6. Batt. FAR. IS BE 
"Ja 2. Esk. HR. 16 VE 10.9. Batt. I. Abt. FAR. 9 
/s Batt. I. Abt. FAN. 9 BF 

Stab u. 1 Batt. I. Abt. 
FAR. 9 V 

5. Ritterſchaftliches Amt Grevesmühlen. 

ih 4, Esk. Huf‘. 16935 
2:0 4. E88. Hul.R. 16 VE 

5 3. Batt. FAR.I WE | 

Stab I. Abt. FARO VF 9.8. !/s 2. Batt. FAR. 9 
Ya 2. Batt. FAR. 9 RR 
I’ 2. Batt. FAN.9 BE 109. 3. €. Huf. R. 16 
3 5. Est. Huſ.R. 16 VF | 
Ja 3. Est. HSuf.R. 16 VF 

18 
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wird belegt 

| 
| | | | 

Gemeinde * mit 2: * mit — 
(Truppenteil) E8 (Truppenteil) E53 

"G "oO 
| 

Treſſow i. M. 10.9 is 5. Est. Huf.R. 16 VF 
Klein⸗Krankow bei | 

Bobik 9.8. 1 3. Batt. FAR. 9 DE 
Schönhof bei Bobitz 9.8. 
Fräulein-Steinfort b. | 

Mühlen-Eihjen 9.8. 

Güſtrow 27.— 30.8. 
27.— 30.8. 

28.— 30.8. 

98.— 30.8. 
28.— 30.8. 

28.u.29.8. 

Krakow 238, 
23.8. 

24 u.258. 
24. u. 25.8 

24.u.25.8. 

Badendief 27.8. 
28.— 30,8 

Amts:Bauhof 30.8. 
Bülow 30.8. 
Ganſchow 27.8 

30.8 

Butow m. Weinberg 30.8 
Groß⸗Upahl 30.8. 1.9 
Groß-Wofern mit | 

Neu-Wokern 24.u.25.8 
Klein-Wokern 24. u. 25.8 

.9. Stab u. I Komp. IIT/S6 

12 1. Batt. FARI BF 

1/6 1. Batt. FZARI BF 

VI. Aushebungsbezirt Güſtrow. 

1. Städte. 

Stab 18. Feldart. Brig. | VB 28. u. 29.8. 
Stab u. 3 Batt. I. Abt. 28. u. 29.8. 

F.A.R. 45 V 28. u. 29.8. 
Stab FAR. 45 V 28. u. 29.8. 
Stab Huf.R. 16 V 28. u. 29.8. 
4. Est. Huſ.R. 16 IB 308. 
Stab Fül.R. 86 DB 30.8. 
Stab I. Abt. FAR. 45 BF 24. u. 25.8. 
1. Batt. FAR. RE MU28, 
Stab Inf. S4 
Stab FAR. 45 BE 26.8. 
Stab II. Abt. FAR. 45 UF. 268. 

2, Domanialamt Güſtrow. 

1’/a Komp. 1/s6 
1 Komp. 1,84 
1 5. Ef. Huf. R. 16 
'r5.€ Huſ.K. VB 
1!/: Komp. 1/86 BF 31.8. u. 1. 9. 
2 Komp. ILs6 
1'/s Komp. 11,86 VF 

* —* 

/a 2. Batt. F. A. R. 

19 

DE 24. u. 25.8. 
Stab u. 4 Komp. 1/84 

BF 318.019. 
BF 318.019. 

BF 31.8.0.1.9. 

BFBLS.W19. 

Stab u. 4 Komp. 1/86 V 
Stab u. 4 Stomp. IL86 WB 
Stab u. 4 Komp. IIL/S6 V 
Stab Pion.B. 9 | 
2. u. 4. Komp. Vion.B.9 | DB 
Stab II. Abt. F. A.R. 45 V 
— IT. Abt. F.UR.I5 | DB 
4., 5. u.6. Batt. F. A.R.45. BF 
Stab Huf.R. 16 VF 
5. Ef. Huſ. R. 16 VF 

BF 
Stab u. 4 Komp. IIl/s4 BE 

BF 1'/s Komp. I1/84 

25 1/5 1. Batt. FAR. 45 

ı Komp. ITl/s4 DE 
s Batt. I. Abt. FAR. I 

'/s Batt. I. Abt. FAR. 45, ER; 

J 24. u. 25.8. Stab u. 2. Komp. Bion.B.9 | UF 
Batt. FAR 1 DE 

c* 



wird belegt j 

3 | — 2 Gemeinde mit 23 mit | 2: 

* (Truppenteil⸗ |% 8 am Truppenteil) F 

— a! 

3. Nitterjchaftlihes Amt Goldberg. 

Bellin bei Zehna 23.8. | Stabu.?/4.E.HU RIED 30.8. | Stab u. 2 Komp. II/84 Th 
278. | Stab Füſ.R. 86 VF 318.u1.9. a. 18. Div. Tr 

‚278 Stab u. 1 Komp. II,86 VF 31.8.u.1.9. 1'/s Komp. 11/84 T 
I 27.8 Stab u.2.Komp. Pion.B.9 VF 31.8.u.1.9. er U 
28.— 30.8. Stab Inſ. R. 84 VF 31.8.u.1.9. Stab u. 6. Batt. F. A.r R. 45 Ti 
28. u.29.8. 12» Komp. Il/s4 BF 

Derfentin bei Yang« 
hagen 26.8,  Stabu.2 Komp. Rion.B.9 233 

Dobbin i.M. N | 
Zietlitz 24. u. 25.8. tab u. 's Komp. I1/84 BF | 

Kuchelmiß b. Serrahn! 26.8. | Stab 35. Inf. Brig. DB. la 5. Est. Huf. 16 GG 
| 26.8. 1 Komp. II/84 2 26.8. 1 Komp. II/84 TH 

Serrahn i. M. 24. u. 25.8. 3 Komp. — BE 206. 1Konmp. II84 € 
| 26.8. Stab Inf.R BE 268. 4 5. Es. Huſ. R. € 
' 268. Stab u. 1 En 11/84 wi | 

Wilſen "268. 1Komp. TII/86 
Wilfer-Hüte | 268. | 4. Ci. HufR. 16 © | 

Langhagen i. M. 26.8. Stab Füſ.R. 86 BEI 26.8. | Stab u. 2 Komp. III/86 Bi 
26.8. Komp. 1/86 BF 26.8. 44 4. Est. Huſ.R. 16 Vi 

Marienhof i. M. 28. u. 29.8. Stab u. '/s Komp. 11/84 v5 31.8. u. J. 9. K Komp. 11/84 Tr 
Steinbed b. Hoppen: 

rade ı 23.8. , | '/ 4. Esk. Huf. R. 16 85. 31 8.u.1. 9. 2/5 5. Batt. FAR. 5 VW 

. 4. Nitterfchaftliches Amt Güjtrow. 

Ahrenshagen bei | | ‚ka3 N 7 
>  Serrahn | 26.8. 4. Komp. Pion.B. 9 BE 268. 5 Es. HufR 16 Vi 

Hingenhagen bei | | | | 
Langhagen | 26.8. "1 Komp. III/86 '€ | 

Braundbergbeiehnn, 27.8. Komp 1/86 BF 31.8.u. 1.9. Stab u. I Komp. 11,84 B 
\ 27.8. 1% 4. Esf. Huf.R. 16 VF 31.8.u.1.9., Stab u. "/s Batt. I. Abt. 
128. 30.8. 1 Komp. 1/84 BF | | FAR 45 % 

Earlsdorf bei Yang: | 
hagen 1 26.8. |'/ Komp. 1/86 BE 

Ebarlottenthal bei 1 | Ä 
Krakow 26.8. | Stab 18. Feldart.Brig. BF, 368. | Stab Huf.R. 16 ‚Ti 

Klein-Grabow bei | | | 
Hoppenvade | 238. 5 4. Est. Huf. BF | 

Gägerfelbeb. Tarnow) 30.8. |1 Komp. 1/s6 BE | 
Karcheez bei Tarnom 30.8. | Stab u. 1 Komp. 1/86 85 

20 



ird 

G 2 dv ur | ; nn 

emeinde mit —— | mit Fr: 
am 8 am ws: 

(Truppenteil) 3 | (Truppenteil) es 
5 | 35 

Klaber bei Lalendorf 268.  1'/ Komp. T/86 DEF | | 
Groß⸗Köthel bei | | | 

Teterom 24.u.25.8. '/: 4. Es. HufR. 16 DE | | 
Klein-Köthel bei | | | 

Teterom 24.u.25.8. )2 4. Est. Huf.R. 16 | 8 | | 
Neuhof (bei Zehna) | | 

mit Wendorf 27.8. | *s Komp. III/86 VF 30.8.-1.9., 1 Komp. III/84 E F 
28. u. 29.8. !/a Komp. 1/84 BF 31.8.u.1.9. " 4. Esk Huſ.R. 16 | VF 

Rothſpalk bei Lang: | | | | | 
agen 268. | Stab u. 1'/. Komp. 1/86 BF 26.8. | '/. 4. Es. HufR. 16 VF 

Schönwolde bei | | | 
Gutom ı 278 Stab u. '/a Komp. 1/86 DE 308. Stab u. '"/s Komp. II/s6 | BF 

Zehna i. M. 23.8. | 4. Est. Huf.R. 16 BF 28.u. 29.8. 5. Est. Huf. R. 16 v 
ı 278. I Komp. III/86 BE 308 Stab u. 2 Komp. 1/84 V 

27.8. Stab Huf.R. 16 BF 31.8.u.1.9. Stab Inſ. R. 84 BF 
278. | . 4. Est. Huf.R. 16 85 31.8.u.1.9. 2 Komp. 1/84 VF 
27.8. 4 4. Esk. Huſ.R. 16 E 31.8.u.1.9. Stab 18. Feldart. Brig. | BF 

28. u. 29.8.| Stab u. re 1/84 VF 31.8.0.1.9. 4. Batt. FAR. 45 VF 

5. Ritterſchaftliches Amt a 

Klein-Breefen | | | 
(bei Zehna) | | | 

'1 Komp II/86 By 30.8. 1 Komp. II/S84 VF 
.Komp. II /84 VF 31.8. u. I.9. Stab u. I Komp. 1/84 BF 

mit Rothbed 27.8. 
28.u.29.8. 

AS BOB. 1,5. Ef. Huſ. R. 16 WF 31.8. “| 45. Est. Huſ. R. 16 VF 

Louiſenhof | 
bei Marienhof 28.u.29.8. 1 Komp. I1/84 BF 318.u.1.9. Stab Huſ. R. 16 5 

31.8.u.1.9. 1 Komp. 11/86 DB | 
Reimershagen 31.8.u.1.9. '/; Komp. 11/86 DE 

26.8. | Stab IT. Abt. FAR. 45 VF 
Neu-Sammit 

bei Krakow 23.8. * 3. Batt. F. A.R. 45 DE 
Suckwitz bei Zehna 23.8. 2. Batt. FAR. 45 BE 308. | Stabu.2.Romp. Pion. B.9 VF 

28. u. 29.8. ab II. Abt. FAR. 45 BF 31.8.u.1.9. Stab u. 1'/: Komp. 1/86 KR) 
28.u.29.8. 1 Batt. IT. Abt. FAN 45 © 31.8.u.1.9. '/4 4. Est. Huf. 16 VE 

Groß: u. Klein-Teffin | 

| 

| 
Alt: Sammitb.Rratom 23.8. 5 3. Batt. FAR 5 VE 236.8. 1 Bat, II. Abt. F. A.R. 45 ‚38 

| 

bei Krakow | 26.8. | 1 Batt. IT. Abt. ha R.45 33 31.8.u.1,9. Stab FAR. 45 DEF 
31.8.u.19. Stab, 2. u. 4. Komp. ‚31.8.u.1.9.| %/s Batt. II. Abt. F.A.R.45 | BF 
| Bion.B. 9 123) | | 
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wird belegt 

Gemeinde ur ———— El — er ar 

| mit 22 | mit + 
| * (Truppenteil) E 5 | am (Truppentei) ch 

6. Nitterfchaftlihes Amt Schwaan. 

Prügen (bei Tarnow) | 
mir Mühlengeez 30.8. 2 Komp. 1/86 BE 

7. Nitterfhaftlices Amt Stavenhagen. 

Groß:Bäbelin | | | 
bei Serrahn 24. u. 25.8, Stab u. 1 Komp. 1/84 BF | 

8. Kloſteramt Dobbertin (f. auch A.-B. Barchim). 

Altenhagen 28. u. 29.8.| J Batt. Il. Abt. F. A. R 45 VF 31.8. u. 1.9. Komp. 1/86 U 
Nienhagen '28.0.29 8. 1)4 Batt IT.Abt. F. A.R. 45 VF 31.8.u.1.9. */s Komp. 1/86 T 

Groß-Breejen 27.8.-1.9. Stab 35 Inf. Brig. By; 31.8.u.1.9. i "Komp. 1/84 U 
28.0.29.8. !/s Komp II/84 285 5 :31.8.u.1.9.| 6. Est. SUR. M 

30.8. 1 Komp. II/84 V | 
Dobbertin 278. | Stab nf. R. 84 BE 278 |2 Komp. II/84 W 

278. | Stab u. 2 Komp. III/S4 VF 31.8.u.1.9., Stab u. 2'/s Komp. I/162 3 
278. 14 5. Est. Huf. 16 BF 31.8.u.1.9. u 1. Est. Huſ. R. 16 Ti 
278 | — 5. Esk. Huſ. R. 16 E 

Dobbin 31.8.u.1.9. *%/s Komp. 1/85 DEF | 
Garden 30.8. | %a Komp. TIL/86 VF 31.8.u.1.9.| '/ 4. Esk. Huf. R. 16 T 

31.8.n.1.9. ?/s Komp. III/86 B | 
Gerdshagen ‘ 27.8. | Gtabu.2'/s Komp. III/86 BF, 308. | Stab u 3 Komp. IIT/84 | Ui 

28. u. 29.8. Stab u.2 Komp. III/8s4 BF 31.8.u.1.9. Stab u. 2 Komp. 111/84 Ti 
28.u 29.8. '/ı 5. Est. Huf.R. 16 BF 31.8.u.1.9.| 2.u.'/33.Batt. FAR.I5 VG 

Kleeften 27.8. Komp. III/84 ' € 31.8.u.1.9.| '/s Komp. 1/162 U 
Kirch-Kogel 23.8. 2. Batt. FAR. I5 VE 318.19. 19a Komp. [1/86 Rip) 

26.8. 1 Batt. II. Abt. FAR. 45 BF 31.8.u.1.9. u 5. Est. Huſ.R. 16 © 
Run: Kogel 268. | Stab FAR. 45 BF 318 u.1.9. Stab u. 1 Komp. 11/86 Ey 

| | 31.8.1 9. 5.68. Huſ. R.16 U 
Lohmen 27.8. 2 Komp. II/S6 E 130.8.-1.9. | 1'/s Komp. 111/86 J 

28. u. 29.8. 1 Komp. III, 84 VF 31.8.u.1.9.| 4. Esk. Huſ. R. 16 F 

28. u.29.8. '/ 5. Est. Huf.R. 16 BF j 
Neuhof u. Kläden 28.u.29.8. 1/2 Vatt. IL. Abt. FAR. 45 VF 31.8. u. 9. 1Esk. Huſ. R. 16 EL 

31.8.u.1.9. Komp. 1/162 DE . 
Oldenjtorf 28. u.29.8. Year IT. Abt. F. A.R. 15 BF 31.8.0u.1.9. 1 Komp. 1/86 Ti 

30.8. 4. Komp. PBion.B. 9 VF 31.8.u.1.9. '/ 4. Est. Huſ. R. 16 BR, 
| | 



wird belegt: 

Gemeinde | mit zE mit FE 
j = aM | (Truppenteil) BE — am | (Ttuppenteil) 58 
| "öl | Pd 

Schwinz 31.8 u.1.9. Komp. 1/162 BF, 
Spendin 27.8. | 1 Komp. IIL/s4 E 31.8. u. .9. A 1. Esk. Huf.R. 16 VF 

31.8. u. I.9. 2 Komp. 1/162 VF | 
Klein-⸗UNahl 28.u.29.8. 1 Komp. 111/84 BF 31.8.u.1.9. Stab Füf.R. 86 BF 

30.8. |, Stab Füf.R. 86 35 131.8.u.1.9. 1 Komp. III/86 VF 
30.8. | 1 Komp. IIT/s6 35 31.8. 1.1.9.) '/s 3. Batt. FAN. 45 

VI. Auspebungsbezirt Maldin. 

1. Städte. 

Teterom 24.0.25.8. Stab I. Abt. FAR. 45 BF 24.u.25.8. Stab u. 4 Komp. 1/86 VF 
24.u. 95.8. 1. u. 3. Batt. FAR. 45 BF 24.u.25.8. Stab u. 4 Romp. I1/86 | BF 
24.u.25.8. Stab Füſ.R. 86 BF 24.u.25.8. Stab u. 4 Komp. III; 86) VF 

2. Ritterſchaftliches Amt Stavenhagen. 

Kirch-Grubenhagen b. | 
Vollvathsrube 26.8. 2 Komp. II/86 BF | 

Hallalit 24.u.25.8. 4. Komp. Pion.B. 9 BF 24.u.25.8.| 1 Komp. II/84 VF 
Schloß Grubenhagen | I | 

b. Vollrathsruhe 26.8. 1 Romp. 11/86 BF 
Großen-Lucdom b. | 

Vollrathsruhe 26.8. 1Batt. I. Abt. FUN. 45 VF 
Klein⸗Luckow (b. Voll⸗ 

rathsruhe) m. | 
Bocholt und | | | 
Krevtſee 26.8. | Stab u. 1 Komp. II/86 BF | 

Burg Scliih.Hofen | 9 | 
Demzin) m. 
Karſtorf 24.u. 25.8. Stab 35. Inf. Brig. BE 268. Stab I. Abt. FAR. 45 VF ta 

24. u. 25.8. Stab 18. Feldart.Brig. Te, 26.8. 2 Batt. I. Abt. FAR. 4: BF 
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wird belegt 

Gemeinde mn * FE mit 2: 
z (Truppenteil) 5 * Truppenteil) Es 

—J bunt I ai] 

IX. Aushebungsbezirt Waren. 

l. Domaninlamt Wredenhagen zu Möbel. 

— or Ali 
u. Kieth 24.u.25.8. Komp. II/s4 BF 24. u. 25. 8. 1'/% Komp. 111/84 SF 

Klein-Bäbelin 24.u.25.: 8 /s Komp. 11/84 BF 
Hinrichshof | N 

mit Bornfrug 24. u. 25. 8. '/ Komp. Ill,s4 VF 

2. Kloſteramt Malchow. 

Cramon 24.u.25.8. Komp. III/84 DE 
Liepen 24.u.25.8.|°e Komp. I1/84 Pin? 
Malkwitz 24. u. 25. Komp. IIL/84 BF 
Dohen:Wangelin 24.u.25.8. Stab u. 1'/a Komp. III,84 By} 



Ungefähre Stärke 

der 

Iruppenteile der 18. Divijion. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 41. 

Sahrgang 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Truppenübungen der 6. Divifion. 

J. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 17. Auguft 1907, betreffend die Truppenübungen der 

6. Divifion. 

Im Verfolg der allgemeinen Bekanntmachung vom 16. v. M. wird bekannt gegeben, 
daß die Truppenübungen der 6. Diviſion in dem vom Plauer-, Fleeſen-, Kölpin- und 
Mürig-See umſchloſſenen Landesteile und in dem Grenzgebiete bezw. den Enklaven nad) 
den bisher getroffenen Abmachungen wie folgt jtattfinden: 

1. Die Brigademanöver der veritärkten 12. Infanterie-Brigade in der Zeit 
zwijchen dem 5. und 9. September vorübergehend an der Südgrenze; 

2. die Divifionsmanöver der 6. Divifion und deren Kriegsmärjche zum Korps: 
manöver in der Zeit vom 10. bi$ 18. September in den Aushebungsbezirfen 
Parhim und Waren innerhalb des Seengebiets ıc. 

Die Duartieranmeifung iſt aus der 

Anlage A 
erjichtlich. 

Auch die erforderlichen Notquartiere find in die Anlage mit aufgenommen 
in der Spalte: Art des Quartiers mit „E“ bezeichnet worden. 

54 



192 Nr. 41. 1907. 

Über diejenigen Gefuche um Abänderung der vorläufig angemeldeten Belegung ein: 
zelner Ortfchaften, welche noch feine Erledigung gefunden haben, und über jonft nod 
eintretende Anderungen wird bejondere Verfügung ergehen. 
. Zur Feititellung und Abſchötzung der Flurbefhädigungen wird für das gejamte 
Übungsgebiet der 6. Divifion im biefigen Großherzogtum cine Kommiffion zufammen: 
treten, Yandesherrlicher Kommiffar ift der Amtmann Jeſſel in Röbel. 

Schwerin, den 17. Augujt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 



Anlage A. 

AÄberſicht 
über die 

Belegung des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin durch Truppen 

der 6. Diviſion während der Ubungen im Jahre 1907. 

Bemerkungen—: 
1. VF bedeutet Quartier mit Verpflegung und Furage. 
2. V bedeutet Quartier mit Verpflegung, aber ohne Furage. 
3. Qu bedeutet Quartier ohne Verpflegung und Furage. 
4. E bedeutet Notquartier (ohne Verpflegung und Furage). 
5. Von den in Bruchform gefchriebenen Bezeichnungen der Truppenteile bedeuten die römifchen Ziffern 

die Nummer des Bataillons, die arabifchen Ziffern die Nummer des betreffenden Infanterie-Regiments, 
3. B. 1/20 gleich J. Bataillon Infanterie-Regiments Graf Tauengien von Wittenberg (3. Brandenb.) Nr. 20. 
Sonftige Abkürzungen: 

Füſ.R. 35 bedeutet: Megimentsftab, ſowie 3 Bataillonsjtäbe und 12 Rompanien 

Stab u. 3'/; Komp. TIT/24 B 

J/Inf.R. 64 e 

' 1. Esk. Huf. R. 3 5 
II/ F. A.K. 3 — 

Stab u. A Batt. R/3 Pr 

1 Batt. 11/39 - 

Stab u. 3 Komp. Jäg.B. 3 B 
Maſch.Gew. Abt. 
Stab u. 1 Komp. Pion.B. 3 J 
TrainAbt. 11. u. 12. Inf. Brig. „ 

Füfilier-Regiments Nr. 35. 
Bataillonsftab und 3’/s Kompanien vom III. Bataillon 

Infanterie-Regiments Wr. 24. 
Bataillonsstab und 4 Kompanien vom IT. Bataillon Infan— 

terie-Regiments Nr. 64. 
ein Viertel der 1. Esfadron Hufaren-Regiments Nr. 3. 
Stab und drei Batterien von der II, Abteilung Feldartillerie- 

Regiments Nr. 3, 
Stab und ein Drittel einer Batterie von der reitenden Abteilung 

Feldartillerie-Regiments Nr. 3. 
eine . von der II, Abteilung Feldartillerie-Regiments 

Nr. 39, 
Stab und drei Kompanien Jäger-Bataillons Nr. 3. 
Mafchinengewehr-Abteilung Nr. 7. 
Stab und eine Kompanie Pionier-Bataillons Nr. 3. 
die TrainsAbteilungen der 11. und der 12. Infanterie— 

Bri gade. j 
6. Der Stärfenachweis der einzelnen Truppenteile befindet ſich am Schluffe diefer Überficht. 

— — — 

1 a 



2 | z 
| (Truppenteil) —E si | (Zruppenteil) * 
| öl | a 

Altenhof bei Wend.: | 
Priborn 

Darze bei Fincken 
Grüſſow bei Malchow 

ir bei Malchow 

Aislom 
— bei Stuer 
Stuer-Vorwerk bei 

Stuer 
Suckow bei Stuer 

Malchow 

Röbel 

wird belegt 

| mit 

I. Aushebungsbezirt Bardim. 

Nitterfchaftliches au üb. 

14.u.15.9.| Stab u. 1 Batt. I1/3 
! Fe 

'14.u. 15.9. 1 Komp. II/24 3% 
13.9. | fe 5. Est. Huf.R. 3 25 14.u. 15,9. Stab Inf. R. 20 Ei; 

M ‚14. u.15.9.| 1 Komp. II/20 Tr 

14. u. 15.9. Stab 12. Inf. Brig. 23 14.u.15.9. 1 Romp. IIT/64 '% 
14.u. 15.9. 1 Komp. 11/24 

‚14.u.15.9.| Stab u. 1 Komp. 11/24 25 
| | 
'14.u.15.9. 1 Romp. ITI/64 U 
14.u.15.9. 1 Romp. 11/24 VF 

II. Aushebungsbezirk Waren. 

1. Städte. 

113.— 15.9. | Füſ. R. 35 BF 1.158. Sb u. 2 Komp. I1/20 8% 
13.—15.9.,2. Est. Huf.R. 3 BF 14.u.15.9. Stab FAN. 3 'd 
13.—15.9. | Stab u. 2 Batt. 1/3 F 
10. u. 11.9. 1 Batt. 1/39 5 139. ubn 3'/s — * 
12.9. Stab 11. Inf.Brig. DE 139. * 1. Est. Huſ.R % 
‘ 129 Stab 6. Feldart. Brig. VE 13.9. Stab u. 2 Batt. 11/3 75 

12.9. Maj. u. 4. Est. Huf.R.3 Qu) 13.9. | TrainAbt. 12. Inf.Brig. W 
' 129 Maſch.Gew. Abt. Qu 14. u. 15.9. Stab 6. Kav. Brig. U 
ı 12.9. ) TramAbt. 11. Inf. Brig. VF 14. u.15.9. ‚Inf. 24 % 

12.9. 1 Jnf.R.Stab E 14.u.15.9. Stab u. 3. Est. Huf. R. 3 U 
12.9. 1 Bataillon E 16.u. 17.9. Stab 6. Div. 8 
12.9. 1 Komp. ' € 16.0. 17.9.) ‚Stab 11. nf.Brig. 195 
12.9. 1 Batl3.-Stab E 16.u. 17.9. Stab 6. Feldart. Brig. | 
13.9. | Stab 6. Div. VF 16. u. 17.9. Füſ. R. 35 3 
13.9. | Stab 12. Inf. Ye BF 16.u.17.9.| Stab u. '/ Komp. 1/20 A 
13.9. Stab nf. VF 16.0.1791 FAR. 3 Bi 
13.9. ‚| StabZu. 4 — 1/24 0% 16. u. 17.9. TrainAbt. 11. u. 12. Inf. 

13.9. Stab u. 4 Komp. II24 VF Brig. 

2 



wird belegt . 

2 27T = zu‘ J [PX -} 
Gemeinde mit 2* mit 22 

am (Truppenteil) #5 am | (Truppenteil) 55 

2. Domauialamt Wredenhagen zu Röbel. 

Adamshoffnung 14. u. 15.9.) %/s Komp. 11/20 UF | 
Betersdorf ‚14. u. 15.9. 4 Komp. 11/20 BF 

Kambs ‚10.u. 11.9. Y/s Komp. 1/35 VF 129. Stab 12. Inf. Brig. 185 
10.u.11.9. Stab FAR. 39 % 13.9. Stab u. 1'/ Komp. 1/64 | 22 

; 129. | 1 Batlö.-Stab u. 2 Komp. | € 16.u. 17.9. Stab Jnf.R. 24 ı23 
10. u. I1.9. Stab u. 1 Batt. 1/39 VF 16. u. 17.9. 1'/ Komp. 11/24 
'14.u.15.9.. 1 Komp. 11/20 BF 

Kieve 10. u. 11.9.) II/In|.R. 20 B5 1289. ı Bataillon € 
10.u.11.9. '/a 4. Est. HulR.3 VE 129. 1 Batt. € 

12.9. 1. Esf. Huſ.R. 3 Qu 16. u. Komp. III/24 Bin: 
Marienfelde 13.9. | *% Komp. 111/24 Qu 16.u. 17.9. 1 Komp. 1/20 ‚Qu 

ı 13.9. 1 Komp. E 16. u. 17.9. "/s Komp. 11/20 Qu 
Minzom \ 12.9. |1 Batt. E 16.u. 17.9.) Stab u. 2 Komp. 11/20 | BF 

ı 13.9. ‚1 Bataillon E 16.u. 17.9.1 Batt. 1/3 BF 
14. u. 15.9. J/ Inf. R. 64 VF 

Vipperow ‚10.u.11,9.2 Komp. III/35 VF 16. u. 17.9.3 Komp. 1/64 VF 
12.9. |1 Bataillon E 16. u. 17,9. Stab u. 1 Komp. Pion.B.3 | BF 

13.9. 1 Komp. 1/64 BF 
Hof Wredenhagen 10.u.11.9., Stab dit, R. 20 25 12.9 1 Bataillon € 

mit Dinrichshof) 10. u, 11 9. Stab u. 2 Komp. 1/20 9% 12.9. |1 Abteil.-Stab € 
und Mönchshof) 10. u. 11.9. 1 Batt. 11/39 VF 12.9. / Batt. E 

'10.u.11.9. Train Abt. 11. nf. Brig. VF 16. u. 17.9. Stab FAR. 39 VF 
12.9. 2. Eskt. Huſ. R. 3 ‚Qu 16.u. 17.9. 2 Batt. 1/39 VF 
12.9. | Train Abt. 12. Inf. Brig. VF 

Wredenhagen \ 10.u.11.9.| 2 Komp. 1/20 25129 14. Bataillone € 
mit Neu-Krug [ 10,u. 11.9. Stab u. 1 Batt. 1139 BE 129. 4 Batt. E 

12.9. |! 2. Esk. Huſ.R. 3 Qu 16. u. 17.9. Stab u. 1 Batt. 1/39 BF 
12.9. |1 Inf. R. Stab Ej 

Zepkow I0. u. 11.9. IIInf.R. 20 BEI 12.9. |1 Abteil.-Stab E 
12.9. 2. Esk. Huſ. K. z Qui, 12.9. 1 Batt. E 
12.9. 1 Bataillon E 

3. Ritterſchaftliches Amt Lübz. 

Walow b. Malhow 13.—15.9.| Maj.u.!4. Esk. Huf.R.3 Kg 13.—15.9. — Gew. Abt. VF 
13.—15. 9. Stabu. 1Romp. Pion. B.z3 BF 

13.9. |'/ 5. Esk. Huſ.R. 3 Qu 14. u. 16.9. Siab u. 2 Komp. III/64 Qu 

3 a’ 

Moldzegarten 



wird belegt 

wu 28! nt 
Gemeinde 2 | 4 2: Br FE 

* | (Zruppenteil) ws 3 AM (Truppenteil) ce 
| Isle 55 

s 4. Nitterfchaftlices Amt Wredenhagen. 

Ahrensberg bi 1 99. | Stab Füſ.R. 35 BF 189 |1 Bataillon € 
Weiendrg I 99. | Stab u. 2 Komp. III/35 2 18.9. |2 Batt. € 

9.9. |1 Batt. 1/89 ® 
Krümmel bei |. 9.—11.9. | Stab 6. Div. 2° 16.u.17.9.| 1 Batt. R/3 W 
Mirow 10. u. 11.9. Stab 6. Kav.Brig. BF | | 

Below bei Wreden: | | 
hagen '10.u. 11.9. '/s 5. Esk. Huf.R. 3 DE 129. 1 Batt. € 

Blücher bei Malchow 13.—15. 9. 1 Komp. 1/20 Qu 13.—15.9.| 1 Batt. 1/3 Du 
13.—15.9. Stab 6. Belart Brig. Qu 13.—15.9.| 1 Batt. 1/39 Du 
13.— 15.9. Stab FAR Qu) | | 

Buchholz, Amts 10. u. 11.9. Stab u. 2 — 11/35 BF 12.9. | 1. Esk. Huſ.RK. 3. u 
NS N 10.u. 11.9. Stabu. IKomp. Pion.B.3 BF 12.9. |1 Bataillon € 

10. u. 11.9. Mafch.Gew.Abt. 35 129. Batt. 6 
! ' 16.0. 17,9. Stab u. 3 Komp. Jäg.B.3 3 

Dambed i. M. mit 10.u.11.9.| 1 Batt. 1/39 Qu. 13.9. Stab u. '/s Batt. RZ Ku 
Carlshof 12.9. 1 Inf.Regts.Stab E 14. u. 15.9. 5. Esk. Huſ. R. 3 Ou 

12.9. 1Bataillon E 14. u. 15.9. Stab u. '/s Batt. R/3 Lu 
13.9. | Stab Inf.R. 64 Qu 16.u. 17,9.) Stab u. 1 Komp. II/64 Cu 

" 13.9. 1 Komp. III/64 'Qu 16.0. 17.9.) Stab u. 1 Batt. II/39 Du 
‚ı 139. Stab FAN. 3 'Qu 

Bollewick 10. u. 11.9. Batt. II/39 'Qu 14.u. 15.9. Stab u. 1 Komp. III/20 Cu 
12.9. | 1 Batls.-Stab u. 2 Komp. | E 16. u. 17.9.) °/s Komp. 1/20 Ca 
13.9. | °/s Komp. IIT/64 Qu ‘16. u. 17.9. Komp. 11/64 'Cu 

Karchow '10.u.11.9.) !/s Batt. II/39 Qu 14. u. 15.9. '/a Komp. III/20 Qu 
12.9. 1Batls.Stab u.! Komp. | € ‚16. u.17,9.| 2 tomp. 1/20 Cu 
"13.9. |'% Komp. Pion.B. 3 Qu) | 

Erlenkamp '10.u.11.9.| Batt. 11/39 Que 14. u. 15.9. */ Komp. II1/20 Su 
' 12.9. 2 Komp. E 16.u. 17.9. i Komp. 11/24 Du 

13.9. | 1 Komp. III/64 Qu! | 
Nätebow 12.9. | '/a Komp. E 16. u. 17.9. '/s Komp. 1/20 

13.9. |"/s Komp. III/6G4 Qu | 
Spitzkuhn 12.9. |1 Komp. E 14.u. 15.9. '/ı Komp. TII/20 Du 

ı 13.9. | "/a Komp. III/64 'Qu 16. u. 17.9. Komp. 11/64 Du 
Finden i. M. ‘ 12.9. 1Art.Regts.Stab E| 139. 3. Est. Huf. R. 3 Er 

| 129. | 1% Batt, E 14.u.15.9.| Stab Inf.R. 24 G 
' 189. | Stab 6. Kav.Brig. 4 14.u.15.9. 2 Komp. 111/24 8 
| 13.9. Mala Huſ. R. 3 | 



N J DE wird belegt 

Gemeinde | mit 2 | mit 2: 
J Truppenteil) es 3 am | (Truppenteil) ce 
| | ae! —⸗ 

| \ 

Bütom "12.9. 1 Abel Stab u. 2 Batt. '€ 14. u. 169) 1 Komp. II1/20 DEF 
13.—15.9.| */s Batt. R/3 BF 16.u. 17.9. 2 Batt. IT/39 DE 

Gotthun bei Nöbel 13.9. | 1 Batld.-Stab u.3 Komp. | E 16. u. 17.9. Stab Inf.R. 20 2° 
16.u.1 B 14. u.15.9.| Stab u. 2 Komp. Jäg. B.3 BF 

Grabenitz bei Waren 13.—15.9.| 1 Batt. 11/39 BE 
Klint bei Waren 113.—15.9. Stab u. 1 Batt. 1/39 Kt | 

Grabow b. Freienftein 10. u. 11.9. "/s 5. Esk. SufR.3 VE 129 1 Balt. 
Hinrichsberg b.Röbel' 13.9. | Stab 11. Inf.Brig. BF 14. u. 15.9. Stab u. 1 Komp. 11/64 

7. s '1?/s Komp. II /20 

Karbow bei Röbel 10. u. 11.9. Stab 11. Inf. Brig. BE 13.9. | %s Komp. 1/64 DEF 
10.u. 11.9.) %s Komp. 1/35 BF 14. u. 16.9. '/s Batt. R/3 DF 
ı 12.9. | Stab 6. Div. BF 16.u. 17.9. Stab u. 1 Komp. II1/24 | BF 

Groß⸗Kelle b.Röbel | 13.9. 1 Komp. 11:20 VF 14. u. 15.9. Stab Inf. R. 64 VF 
16. u. 17.9. Stab FAN. 3 V14. u. 15.9. 1 Komp. II/64 BF 
16.u.17.9. Stab u. 1 Baıt. 1/3 V 14. u. 15.9. 1 Batt. 11/3 | 3 

Zeizen bei Dambet | 12.9. | 1 Abteil.-Stabu.1"/s Batt. | E, 139. 1 Batt. R/3 * 
13.9. | Stab u!Komp. III/64 Qu 14. u. 15.9. Stab u. 2 Komp. III/24 

Ludorf bei Röbll 12.9. 5. Est. Huſ.kK. 3. Que14. u. 15.9. 1 Komp. Pion.B. 3 
12.9. 1Batls-Stab u.2 Komp. € 14. u. 15.9. "a 1. Est. Huſ.R. 3. BF 
13.9. 2 Komp, II/64 VF 16. u. 17. 9. Stab 12. Inf. Brig. IR} 
139. 77. 1. Est. DufR. 3 Vg 16. u. 17.9. Stab Juf. R. 64 BF 

13.9. |1 Batt. 11/3 BF 16.u. 17.9. IIL/INER. 64 ® 
Wackſtow 1243.9. 1 Komp. E 16. u. 17.9. Stab u. '/s Komp. IL/24 | Br 

\ 13.9. | %s Komp. Pion.d. 3 |B5,16. u. 17.9. "/s Komp. 1/20 DE 
Melz bei Röbel 10. u.11.9. Stab u. 2 Komp. 1/35 BF 12.9. |3 Komp. E 

10.u. II.9. Maj.u. 4. Esk. Huſ.R.3 DB 14. u. 16.9. 4 Batt. R/3 V 
12.9. Stabu.!3. Esk. Huſ.R.3 | Qu 16. u. 17.9. 2 Komp. II1/24 VF 

Priborn bei 10. u. I1I.9. Stab Fiſ vi. 35 BE 12.9. 2 Komp. E 
Vipperow 10. u. II.9. 2 Komp. II/35 BF 16. u. 17.9. 1 Komp. Jäg.B. 3 VF 

12.9. 3. Esk. Huf.R. 3 |Qu 16.1179. Maſch. Gew. Abt. BF 
12.9. 1 Inf. Regts.Stab Ei | | 

Retzow i. M. 10,u. 11.9. Stab 12. Inf. Brig. VBF 10. u. 11.9, '/s 3. Est. Huf.R. 3 UF 
Rechlin 16. u. 17.9. ?/s 2. Est. Huſ. K. 5 BE 
Klopzow 16.u. 17.9. ıo 2. Est. Huf.R. 3 BF) 
Leppin '16.u.17. 9. 0 2. Est. Huf. 3 BE 
Roggentin 16. u. 17.9. Maj.u.'.4. Est. Huf.R.3 BE 

Solzow b. Röbel i0. u.11.9. Stab u. 1 Komp. 111/35 V 13.9. | Stab u. 1 Komp. II/64 VF 
129. 14 5. Est. Huf. 3 [Qu .14.u. 15.9. u 1. Esk. Huſ. R. 3 BF 
| 12.9. |1 Komp. | € 16.u.17.9.) 1Y/s; Komp. 11/64 BF 



wird belegt 
| u © [PT Gemeinde | mit > mit 3: 
1 (Truppenteil) CH . (Truppenteil) cH 
| ale] ”ö 
ll | j | ! 

Wildkuhl b. Dambeck 10.u.11.9. Stab 6. Feldart.Brid. BF 12.9. | 1 Komp. 6 
‚10.u.11.9.| 1 Komp. 1/35 BE 13.9. | 1 Komp. 1/64 Tr 

12.9. | Stab 6. Kav.Brig. BF 14. u. 15.9. Batt. R/3 V 
16. u. 17.9. 1 Komp. 11/24 Ei; 

Zielow b. Röbel 10.u.11 8. 1 Komp. IIL/35 BF 14. u. 15.9. 4 1. Est. HufR. 3 WB 
12.9. |1 Komp. E 16, u. 17.9.| %/s Komp. 11/64 U 
13.9. | 1 Komp. 11/64 23. 

Zierzow b. Röbel 13.9. | 1 Komp. 11/20 DE 16. u. 17.9. Y/a Komp. 1/20 % 
14.u. 15.9. 1 Batt. I1/3 BF 16.u.17.9. 1 Batt. 1/3 % 

5. Kloſteramt Dobbertin. 

Diemitz 69. /a 1. Est. Huf.R. 3 BF 7.0.8.9. | 1 Komp. 111/24 W 
Lärz I0O. u. 11.9.) FR und 2 Komp. III/24 25 16. u. 17.9. Stab u. 5. Est. Huf.R.3,% 

'10.u.11.9.) "/s 3. Ef. Huf.R. 3 DEF 
Lexow 13.9. | 1 Batt. 11/39. VF 14. u. 15. 9. 1 Batt. 11/39 SB 

| | 14.u.15.9. 1 Komp. 11/64 % 
Roez 14. u. 15.9. 1 Komp. II/64 VF 13.— 15.9. Train Abt. 11. Inf. Brig. Bi 

Schwat⸗ mit 97 En 7 2. Est. Huf. 3 BF 10.0.11.9. 1 Komp. II1/24 Ü 
Schwarzerhof 7. u. 8 Stab u. u. I11/24 VF 10.u. 11.9. Stab FAR. 3 % 

16. u. — 1. Et, Huſ. R.: BF 10.u. 11.9. Stab u. 1 Batt. R/3 Pin 
j | 10.u. 11.9. 1 Komp. Pion. B. 3 in 

Sietom 13.9. | Stab u. 2 Komp. 11/20 VF 14.u.15.9. 2 Komp. Jäg. B. 3 % 

6. Kloſteramt Maldyow. 
Kifferom 113.--15.9.| 13 Komp. 1/20 BF 13.—15.9.) Y/s Batt. 11/39 % 

. 13.15. 9. 1/2 4. Est. Huf.R. 3 BF | 
Laſchendorf 13.— 15.9.) Stab u. */s Batt. 11/39 BF 
Klojter Malchow 
Penkow | 
Boppentin | | 

Il 

Sembzin 

14.u.15.9. Stab 6. Div. 
13.9. | 

13.9. | Stab Inf.R. 20 
13.9, | 1 Komp. 1/20 

13.— 15.9. 1 Batt. 1/39 

BF 14.u. 15.9. Stab 11. Inf. Brig. 
Stab u. 1° Komp. 1/20 VF 14. u. 15.9. Stab u. 1% Komp. 1/20 

Pin} ‚14. u. 15.9. 1 Komp. 1/20 
BF 
A 14. u. 16.8. TrainAbt. 12. Inf. Brig. ? 



Ungeführe Slärke 

der 

Truppenteile der 6. Diviſion. 



Truppenteil uſw. 

1 Divifionsftab 

1 Infanterie-Brigadeftab 

1 Ravallerie:Brigadeftab 

1 Artillerie-Brigadeftab . . . . 

1 Infanterie-Regimentsftab 

I Infanterie-Bataillonsjtab 

1 Infanterie-Kompanie 

1 Kavallerie-Regimentsjtab 

1 Major beim Stabe 

1 Esfadron 

1 Artillerie-Regimentsftab . . 

1 Artillerie-Abteilungsftab . . 

1 Batt. der I. Abt. 

1 Batt. der II. Abt... . . . 

l reit. Batterie -. - 2 2 2 20. 

1 Bionier-Bataillonsjtab 

1 Pionier-Hompanie 

1 Mafchinengewehr-Abt. 

1 Train-Abt. 11. Inf.Brigade 

I Train:Abt. 12. Inf.Brigade 

— 66—— 

Generale 
Stabsoffiziere 

Hauptleute, Rittmeiſter, 

Leutnants 

Sanitätsoffiziere 
Bahlmeifter, Stabs⸗ 

veterinãre, Oberveterinãre Feldwebel, Wachtmeiſter, Unterärzte, Unterveterinäre Fähnriche, Vizefeldwebel 

to 

Unterojfiziere 
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Negierungs:Blati 7 
für das 

Großherzogtum Meclenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 42. 

Sfahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Wittwoch, den 21. Auguft 1907. 

Inhalt. 

J. Abteilung. (I) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Dorffeldmart 
Strenz, D.A. Güftrow. (2) Bekanntmachung, betreffend Veranitaltung 
einer Geldlotterie zum Beſten des „Erholungshaufes Warnemiünde* zu 
Noftod. 13) Belanntmadhung, betreffend Verbot der Einfuhr von 
lebenden Wiederfänern und Schweinen fowie von tierifchen Rohſtoffen 
aus Belgien umd den Niederlanden. (4) Bekanntmachung, betreffend 
Geländeerwerb aus der Feldmark Nom. (5) Bekanntmachung, betreffend 
die Freigabe der neuerbauten Nebenchauffee Marlow— Ribnit für den 
öffentlichen Verkehr. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— — — 

(1) Bekanntmachung vom 7. Auguſt 1907, betreffend Geläudeerwerb ans der 

Dorffeldmarf Strenz, D.:N. Güſtrow. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845 8 1 Abſatz 2 iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erkannte 
Herſtellung eines dritten Gleiſes auf der Bahnſtrecke Schwieſow-Güſtrow der Erwerb 
von 2300 qm Gelände aus der D ee u D.:N. Güftrom, nämlich aus der 

Erbpachthufe IV . . 0.0. 925 qm 
Büdnerei I...... ee ee AB 5 
Büdnerei ll . - 2 2 2 2 2 m nn nn. 897 ” 
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— a 77 qm 
igentumsparzelle 4.2 303 „ 

J VE DEE 105 „ 
genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen liegen nördlich der Eifenbahn von Bützow nad) 
Güſtrow zwifchen den Bahnftationen 110,4 und 111,6. 

Schwerin, deri 7. Auguft 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniftertum des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 7. Auguft 1907, betreffend die Beranftaltung einer 

Geldlotterie zum Bejten des „Erholungshaufes Warnemünde” zu Roſtock. 

Dem eingetragenen Verein „Erholungshbaus Warnemünde” zu Roſtock ift für Zwecke 
der Krankenpflege die Veranftaltung einer Geldlotterie geftattet worden. 

Schwerin, den 7. Auguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern 

Im Auftrage: von Blücher. 

(3) Bekanntmachung vom 9. Auguft 1907, betreffend Verbot der Einfuhr von 

Icbenden Wiederfänern und Schweinen fowie von tierifchen Rohftoffen aus 

Belgien und den Niederlanden. 

Da in Belgien und in den Niederlanden die Maul: und Klauenfeuche, die Schweine: 
feuche und der Rotlauf in einem für den inländifhen Viehbeftand bedrohlihen Umfang 
herrſchen, wird Hierdurch landespolizeilich bis auf weiteres aus den genannten Ländern 
die Einfuhr 

1) von lebenden Wiederfäuern und Schweinen; 
2) von frifchen und frifchgefalgenen Häuten und Fellen, von frifchen Hörnern 

und Klauen der Wiederfäuer, von frifchen Klauen der Schweine, von 
tierischem Dünger fomwie von unbearbeiteten oder feiner Fabrikwäſche unter: 
worfenen Haaren, Borften und Wolle 

in das Großherzogtum unterjagt. 
Trotz des Verbot eingeführte Gegenjtände find einzuziehen. 
Auf die Einfuhr überjeeifcher roher Wolle, die durch Belgien und die Niederlande 

nur unmittelbar durchgeführt worden ift, erſtreckt fi) das Verbot nicht. 
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Das unterzeichnete Minifterium behält fi vor, in außerordentlichen Fällen Aus: 
nahmen von dem Berbot zu machen. 

Die Bekanntmachungen vom 10. und 29. Dezember 1892, betreffend das Verbot 
der Einfuhr von Vieh und tierischen rg aus den Niederlanden (Regierungs- 
Blatt 1892 Amtliche Beilage Nr. 52; 1893 Amtliche Beilage Nr. 1, 16, 27; 1894 
Amtliche Sg Nr. 8) treten außer Geltung. Das Verbot der Einfuhr frifchen Rind» 
fleifches aus Belgien vom 8. Zuli 1899 (Regierungs-Blatt 1899 Amtliche Beilage 
Nr. 27) bleibt bejtehen. 

Schwerin, den 9. Auguſt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifche® Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

gangfeld. ' 

(4) Bekanntmachung vom 12. Augnjt 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 
Feldmark Nom. 

Nah Mafgabe des Enteignungsgefeges vom 29. März 1845, $ 1, Abſatz 2, ift auf 
den Antrag der fing won Beneral-Eifenbahn-Direktion für die al3 notwendig 
erkannte Anlegung von Brandichußtreifen an der Strede Ludwigsluft—Neubranden- 
burg Feldmark Rom der Erwerb von zufammen 4665 qm Gelände aus der Feldmarf 
Rom, nämlich aus der Erbpachthufe 

Nr. II dafebft -. ». . » . . 1424 qm 
syn ee! |. 6 
RE 981. 

Gr "3: 
u DE. 919 „ 

genehmigt worden. 

Die zu ermwerbenden Flächen liegen nördlich und füdlich der Eifenbahn von 
Ludmwigsluft nad) Neubrandenburg zwifchen den Stationen 34,8 + 50 und 35,1 + 50. 

Schwerin, den 12. Auguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(5) Befanntmahnng vom 17. Aüguft 1907, betreffend die Freigabe der neu— 

erbauten Nebenchauſſee Marlow— Ribnig für den öffentlichen Verkehr. 

Die neuerbaute Nebenhauffee Marlow—Ribnitz ijt jeßt ihrer ganzen Länge nad) für 
den öffentlichen Verkehr freigegeben. 

Auffichtsbehörde ift die MWegebefichtigungsbehörde des Dijtritts Ribnitz. 

Schwerin, den 17. Augujt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium de3 Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

II. Abteilung. 

l) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Dragoner im 2. Mecklen— 
burgifchen Dragoner-Regiment Nr. 18 Schildt die Medaille für Rettung aus Lebens: 
gefahr zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 10. Juli 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Oberleutnant a la suite Des 
Medlenburgifchen Kontingents Walter von Leers zu Pudmwigsluft, beauftragt mit den 
Gejhäften als Kavalier Seiner Hoheit des Herzogs Paul Friedrih zu Medlenburg. 
zum Kammerheren zu ernennen gerubht. 

Schwerin, den 12. Juli 1907. 

3) Vor dem Suftizminifterium bat der Landwirt Eduard Jeſſe zu Lieblingshof 
heute den Lehneid wegen des käuflich von ihm erworbenen Lehnguts Yieblingshof, Amts 
Ribnitz, abgeleiftet. 

Schwerin, den 25. Juli 1907. 

(4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberbriefträger Kluth zu 
Dafjow die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 1. Auguft 1907. 

5) Der Nevierjäger Fritz Kliefoth zu Schwarzerhof ift zum jtellvertretenden 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Schwarz beftellt worden. 

Schwerin, den 6. Auguſt 1907. 
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(6) Der Vizefeldwebel Heinrih Schollähn in der Medlenburgifchen Invaliden— 
abteilung ift zum Bureauvermwalter im Univerfitätsfranfenhaus zu Roſtock Allerhöchft 
ernannt worden. 

Schwerin, den 7. Augujt 1907. 

NM Dem Kandidaten der Medizin Hugo Bernhardt aus Bärmalde ift, nachdem 
derjelbe am 20. Januar 1907 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungstommiffion zu 
Roſtock beitanden hat und den Beitimmungen über das praftifche Jahr unter An: 
rechnung des im Einverjtändnis mit dem Neichsfanzler gewährten Erlafjes des halben 
Praftifantenjahrs mit dem 21. v. M. entfprochen hat, die Approbation ald Arzt mit der 
Geltung vom letbezeichneten Tage ab für das Gebiet des Deutjchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 8. Auguft 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Diplom-Ingenieur Erich 
Lübcke aus Wismar zum Negierungsbauführer zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 10. Auguft 1907. 

9) Dem Kandidaten der Medizin Gujtav Scharlau aus Roſtock ift, nachdem der- 
ſelbe am 24, Juli 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungs-Kommiffion zu Roſtock 
beftanden und den Beftimmungen über das praktifche Jahr mit dem 31. v. M. entfprochen 
hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das 
Gebiet des Deutſchen Neichs erteilt. 

Schwerin, den 12. Auguft 1907. 

(10) Bor dem Suftizminifterium haben heute 
der Landwirt Richard Siemers aus Oberlangjeifersdorf in Schlefien den 

Homagialeid wegen des käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes 
Bejelin, Roſtocker Diſtrikts, 

der Gutsbeſitzer Walter Seelemann auf Rockow den Homagialeid wegen 
des von ihm erworbenen Allodialgutes Rethwiſch, Amts Neuſtadt, 

der Landwirt Adolf Brunk aus Hamburg den Homagialeid wegen des 
käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes Kummin c. p., Amts 
Grabow und 

der Landwirt Paul Eſchenburg aus Lübeck den Homagialeid wegen des 
käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes Marxhagen c. p., Amts 
Stavenhagen, 

abgeleijtet. 
Schwerin, den 15. Auguſt 1907, 

— ——— — — 

Mit dieſer Nr. 42 wird ausgegeben: Nr. 36 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
JR. 43. 

Sahrgang 1907... 

Ausgegeben Schwerin, Vittwoch, den 21. Auguft 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Beftellung von Schiedsmännern zur 
Abſchätzung getöteter Tiere. (2) Bekanntmachung, betreffend die 
Geitattung von Erntearbeiten. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten. 

J. Abteilung. 

(1) Bekanntmachuug vom 17. Auguſt 1907, betreffend Beſtellung von Schieds— 

männern zur Abſchätzung getöteter Tiere. 

Zum Schiedsmann für die auf Grund der Verordnung zur Ausführung des Bieh- 
jeuchengejeßes in der Faſſung vom 24. Juni 1885 ftattfindenden Abſchätzungen it für 
diejenigen Fälle, in welchen die Berufung der Schiedsmänner durch die Ortsobrigkeit 
nicht erfolgen darf, ernannt worden: für den WDiedizinalbezirt Parchim (Nr. VI) an 
Stelle des Gutsbeſitzers Penslin auf Dinnies der Ortsvorfteher Adminiftrator Behm 
zu Gr.:Niendorf bei Wamckow und für den Medizinalbezirt Malin (Nr. X) an 
Stelle des Gutsbeſitzers Dr. Grieſebach auf Rethwiſch der Gutsbefiger von Rodeid 
auf Marin. 

Schwerin, den 17. Auguſt 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 
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(2) Befanntmahung vom 20. Augujt 1907, betreffend die Geftattung von 

Grutenrbeiten. 2 

Die am 30.0. M. erteilte Erlaubnis zu Erntearbeiten — NRegierungs-Blatt, Amtliche 
Beilage Nr. 40, 13 (S. 178) — wird auf Grund Allerhöcjter Ermädtigung anf 
Sonntag, den 25. Auguſt d. Js. und Sonntag, den 1. September d. Js., eritredt. 

Schwerin, den 20. Augujt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

Langfeld. 

II. Abteilung. 
— — —— 

) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gutsleuten Weſtphal zu 
Keez und Wulff zu Schmachthagen, ſowie dem Flurwächter Wendt zu Malchow und 
dem Steinmetzgehuͤlfen Struwe zu Malchin die Verdienſtmedaille in Bronze zu ver— 
leihen geruht. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gutsleuten Dettmann und 
Meinhard zu Drönnewi und Dreier zu Neuenkirchen die Verdienſtmedaille in Bronze 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

3) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Rentner Voigt zu Wismar 
die Medaille mit der nfchrift „Dem redlichen Manne und dem guten Bürger‘ in 
Eilber und mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

(4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Strandvogt Freitag zu 
Tarnewitz die filberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 5. Juli 1907, 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberleutnant im Medlen: 
burgifchen Feldartillerie-Negiment Nr. 60 von Bülow das Nitterfreuz des Greifen- 
ordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 19. Juli 1907. 
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(6%) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Grafen von Pleſſen 
auf Ivenack das Großfreuz mit der Krone in Gold des Hausordens der Wendifchen 
Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 8. Auguft 1907. 

(7) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Nevierjäger Lippert und 
dem Mundfoh Hammer! zu Ivenack die filberne Medaille jowie der Schloßmirtin 
Heiden und dem Diener Dubbert dafelbjt die Werdienjtmedaille in Bronze zu 
verleihen gerubt. 

Schwerin, den 8. Auguft 1907. 

G) Bor dem Suftiminifterium hat der Kammerherr Graf Hermann von Bernftorff 
auf Bernftorf heute den Homagialeid wegen des fideifommiffarifch auf ihn verftammten 
Allodialgutes Wedendorf c. p., Amts Gadebufch, abgeleijtet. 

Schwerin, den 15. Auguit 1907. 

D Vor dem Suftizminifterium hat der Kammerherr Graf Hermann von Bernftorff 
auf Bernftorf heute den Lehneid wegen des auf ihn verftammten Lehn- und Fidei— 
fommißguts Groß-Hundorf c. p., Amts Gadebufch, abgeleiftet. 

Schwerin, den 15. Auguft 1907. 

(10) Der Paſtor Hübener in Pampom ift zum Paftor in Muchow berufen und am 
11. Sonntag nach Trinitatis, den 11. August d. Is., nad) voraufgegangener Solitär— 
präfentation in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 16. Auguft 1907. 



Negierungs:Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
MR 44. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 28. Augujt 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend die diesjährigen Truppenübungen. 
(2) Befanntmachung, betreffend die diesjährigen Truppenübungen. 
(3) Bekanntmachung, betreffend Abhaltung von Schweine: und Ferkel: 
märften in der Stadt Schwaan. (4) Belanntmachung, betreffend 
Bezeihnung der Poftagentur Marnitz. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 

(1) Bekanntmachung vom 24. Augnft 1907, betreffehd die diesjährigen Truppen- 

übungen. 

Aus Veranlafjung der diesjährigen Truppenübungen der 6. Divifion ijt der Amtmann 
Sefiel zu Röbel mit der Leitung des Vorſpannweſens und der Verteilung der Fuhr— 
leiitungen innerhalb des Aushebungsbezirfs Waren beauftragt worden. 

Das unterzeichnete Minijterium richtet an alle Behörden des in Betracht fommenden 
Bezirks die Aufforderung, den Requifitionen und Anordnungen des Amtmanns Jeſſel 
die gebührende Folge zu leijten. 

Schwerin, den 24. Augujt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 27. Augujt 1907, betreffend die diesjährigen Truppen: 

übungen. 

Im Verfolg der allgemeinen Bekanntmachung vom 16. Juli d. J. wird zur Vermeidung 
von Mißverſtändniſſen hierdurch beſonders darauf aufmerkſam gemacht, daß, wenn für 
einzuquartierende Teile der bewaffneten Macht Notquartier gefordert wird, nach $ 2 des 
Gejeßes vom 21. Juni 1887, betreffend Abänderung bezw. Ergänzung der Gejege über 
die Quartierleiftung und über die Naturalleiftungen, die Mannfchaften vom Feldwebel 
abwärts in einem gegen die Witterung jchügenden Obdache nur Anſpruch auf eine 
Zagerjtätte von friſchem Stroh und auf eine Gelegenheit zur Aufbewahrung der 
Waffen und zum Niederlegen der Montierungs: und Ausrüftungsitüce, ſowie auf Mit: 
benußung vorhandener Kocheinrichtungen haben. 

Schwerin, den 27. Augujt 1907. 

Großherzoglic; Meclenburgifches Minifterium de3 Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 24. Auguſt 1907, betreffend Abhaltung von Schweine: 

uud Ferkelmärkten in der Stadt Scwaan, 

In der Stadt Schwaan wird künftig am erſten und dritten Sonnabend jedes Monats 
ein Schweine: und Ferkelmarkt abgehalten werden. 

Fällt der betreffende Sonnabend auf einen Feſttag oder im die ftille Woche, fo 
findet der Markt am Sonnabend der folgenden Woche ftatt. 

Schwerin, den 24. Auguft 1907, 

Sroßherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrag: Schmidt. 

(4) Bekauntmachung vom 21. Anguſt 1907, betreffend Bezeichnung der Rojtagentur 

Marnitz. 

Die Poſtagentur in Marnig führt fortan die zufäßliche Bezeichnung „Mecklb.)“ 

Schwerin, den 21.,Auguft 1907. 

Kaiferliche Ober-Poſtdirektion. 
Dehn. 
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II. Abteilung. 
— — ⸗ꝰ 

() Seine Königliche Hoheit, der Großherzog haben der Wirticafterin Carolina 
Ladendorf zu Brüel die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 5. Juli 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Statthalter Will zu 
Gaedebehn die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 6. Juli 1907. 

3) Der Gutsbefiger Johannes Schulte auf Moifall ift zum Standesbeamten für 
den Standesamtsbezirt Moijall bejtellt worden. 

Schwerin, den 17. Auguft 1907. 

(9 Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Maler Ferdinand ar 
zu Schwerin den Titel eines Profefjors zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 20. Auguft 1907. 

5) Der Lehrer Friedrih Klodmann zu Schönberg iſt zum Stellvertreter des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Schönberg beitellt worden. 

Schwerin, den 20. Auguſt 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben zu verleihen gerubt: 

das Medlenburgifche Militär-Berdienftfreuz II. Klafie: 

dem Leutnant Alfred von Raven, dem Büchſenmacher Heinrich Fuhr— 
berg, den Serganten Heinrich Saubinger, Hermann Wahls, Hermann 
Gräber und Otto Krüger, den Unteroffizieren Karl Laafch und Arthur 
Röder, den Gefreiten Baul Fett und Paul Seelig ſowie dem Reiter 
Paul Horn; 

das Medlenburgifche Militär-Verdienjtfreuz IL Klajje am roten Bande: 
dem Sanitätsunteroffizier Hermann Knaaf, 

fämtlih zur Zeit noch beziehungsweile früher in der Kaiſerlichen Schußtruppe für 
Südmeitafrifa. 

Schwerin, den 22. Auguft 1907. 
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(NM) Der Gutsbefiger Gujtav von Branconi auf Retgendorf ift zum Standes- 
beamten für den Standesamtsbezirk Netgendorf bejtellt worden. 

Schwerin, den 23. Augujt 1907. 

9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dein Bildhauer Hugo Berwald 
zu Wilmersdorf bei Berlin den Titel eines Profeſſors zu verleihen gerußt. 

Schwerin, den 25. Auguft 1907. 



Negierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
JR 45. 

Jahrgang 1907. 
Ausgegeben Schwerin, Dienstaq, den 3. September 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Dorffeldmart 

Warnow, DA. Büsow. (2) Bekanntmachung, betreffend die allge: 
meine Unterftügungstajje in Krankheits- und Sterbefällen für die Stadt 
Güſtrow (E. H.). (3) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen 
an das Militär zu vergütenden Durchjchnittspreife von Naturalien für 
den Monat Auguft 1907. (4) Bekanntmachung, betreffend die Zu: 
jammenjegung der ärztlichen Prüfungstommiffion zu Roftod für das 
Prüfungsjahr 1907/8. 

II. Abteilung. Dienſt- ufm. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
ee EEE nn 

(1) Bekauntmachung vom 27. Auguſt 1907, betreffend Geländeerwerb ans der 

Dorffeldmarf Waruow, D.A. Bützow. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845 81 Abſatz 2 iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig erkannte 
Errichtung eines Wärterwohnhauſes beim Poſten 172 der Strecke Warnow — Bützow 
der Erwerb von 1505 qm aus dem Erbfruggehöfte zu Warnow, D.:A. Bützow, ge: 
nehmigt worden. 

Die zu erwerbende Fläche liegt füdlich der Eifenbahn von Warnom nah Bützow 
bei Station 900 und der Wärterbunde Nr. 172, 

Schwerin, den 27. Auguſt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des nern. 

59 
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(2) Befauntmahnng vom 27. Anguft 1907, betreffend die allgemeine Unter: 
ſtützungskaſſe in Krankheits- und Sterbefällen für die Stadt Güſtrow (E.“H.). 

Auf Grund des 8 750 Abſatz 4 des Hrankenverficherungsgefeges in der Faſſung der 
Novelle vom 25. Mai 1903 (Reichs-Geſetzblatt ©. 233) ift der allgemeinen Unterſtützungs— 
fafje in Krankheits- und Sterbefällen für die Stadt Güſtrow (E. H.) nach vorgängiger 
Statutenänderung von neuem die Befcheinigung erteilt worden, daß fie vorbehaltlid) 
der Höhe des Krankengeldes den Anforderungen des 8 75 des Kranfenverficherungs: 
geſetzes genügt. : 

Schwerin, den 27. Auguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Befanutmadung vom 2. September 1907, betreffend die für Leiftuugen an das 

Militär zu vergiitenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 

Auguſt 1907. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete 
Macht zu vergütenden Durhjchnittspreife find in Gemäßheit der Bekanntmachung 
vom 27. Mai 1875 (Negierungs:Blatt Nr 13) durch den hiefigen Magiftrat 

für den Monat Auguft 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 20 Marf 35 Pfg., 
46 = 2) = ⸗ Roggen . 18 = 

3) = ⸗ Gerite. . 17 = 50 = 
4) — . Safer. . 19 = 20 = 
5) = s Eben . 6 =: — ⸗ 
6) — . Stob. . 4 =: 16 » 
7) ⸗ ⸗ * re, 
8) ein Raummeter Buchenholz 12° = — « 
9) ⸗ ⸗ Tannenholz 2 =: — : 

10) 1000 Eoden Torf . . . 5 = 2 - 

Der gemäß 8 9 Ziffer 3 des Neichsgejfeges vom 24. Mai 1898 nad) dem Durch— 
ichnitt der höchften Tagespreife des Monats Auguſt 1907 berechnete und mit einem 
Aufjchlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat September d. J. an 
Truppenteile auf dem Marche ujw. gelieferte Furage beträgt — einfchließlich diefes 
Aufichlags — für 

100 Kilogramm Hajer . 20 Mark 37 Pfg., 
: s Str . 4:0 =, 
. ⸗ Su... 578 », 

Schwerin, den 2. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(H Bekanntmachung vom 26. Augujt 1907, betreffend die Zuſammenſetzung der 

ärztlichen Prüfungsfommijjion zu Roſtock für das Prüfungsjahr 1907/08. 

Zu Mitgliedern der ärztlichen Prüfungstommiffion bei der Univerfität zu Roſtock find 
für das Prüfungsjahr 1907/08 die Profefjoren: 

Geheimer Medizinalvat Dr. Thierfelder, Dr. Langendorff, Geheimer 
Medizinalvat Dr. Shuchardt, Dr. Barfurth, Dr. Kobert, Dr. Martius, 
Dr. Pfeiffer, Dr. Körner, Dr. Müller, Dr. Peters, Dr. Sarmwey, 
Dr. Wolters, Dr. Gies, Dr. Ehridy, Dr. Büttner und der Medizinalvat 
Dr. Scheel zu Rojtod 

ernannt. 
Für die zahnärztlichen Prüfungen iſt der Kommiffion der Lektor der Zahnheilkunde, 

Dr. med. Reinmöller beigeordnet. 
Vorfigender der Prüfungsfommiffion ift der Geheime Medizinalvat Profefjor 

Dr. Thierfelder, fein Stellvertreter Profefjor Dr. Langendorff. 

Schwerin, den 26. Auguft 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Langfeld. 

9) Der bisherige Rektor Jaacks in Warin iſt am 12. Sonntag nad) Trinitatis, den 
18. Auguſt d. Is. durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paftor in Börzom ermählt 
und nach voraufgegangener firchenordnungemäßiger Ordination fofort in fein neues 
Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 21. Auguft 1907. 

2) Der Paſtor Weifenborn in Wefjin ift am 10. Sonntage nad) Trinitatis, den 
4. Auguft d. Is., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Pastor in Badendiel er- 
wählt und fofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 24. Nuguft 1907. 
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(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Schloßhauptmann Grafen 
Werner von Bülow auf Kühren zum Oberjchloßhauptmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 24. Auguft 1907. 

4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Mitgliedern des Schloß: 
firchenchors, Regiftvator Heitmann und Reviſor Schmell das Vervienftkreuz in Silber 
des Hausordens der Wendifchen Krone und den Lehren Schröder und Wille die 
Verdienjtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Auguft 1907. 

9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Feuerböter a. D. Harringer 
biefelbft die Verdienjtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 25. Auguft 1907. 

(6) Der Schulze Friedrich Fentzahn zu Kirch-Jeſar ijt zum Standesbeamten für 
den Standesamtsbezirt Kirch-Jeſar beftellt worden. 

Schwerin, den 26. Augujt 1907. 

() Bor dem Jujtizminifterium haben heute 

der Landwirt Wilhelm Plauß den Homagialeid wegen des käuflich von 
ihm erworbenen Allodialgutes Groß:Nienhagen, Amts Bukow, 

der Leutnant der Nejerve Waldemar von Tresfom den Homagialeid 
wegen des fäuflich von ihm erworbenen Allodialgutes Auguſtenhof, 
Amts Crivig, 

der Landwirt Hans Dierks den Homagialeid wegen des von ihm erworbenen 
Alodialgutes Carlsruhe, Amts Ribnitz, 

der Landwirt Johannes Schulte-Marrloh den Homagialeid wegen des 
käuflich von ihm erworbenen Allodialgutes Moifall m. N., Amts 
Meclenburg, und 

der Landwirt Friedrich Frasicher den Homagialeid wegen des Fäuflich 
von ihm erworbenen Allodialgutes Klein-Varchow, Amts Neuftadt, 
durch einen Vertreter 

abgeleitet. 

Schwerin, den 29. Auguit 1907. 
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(8) Nach Verleihung 
des Königlich Preußiſchen Kronenordens 1. Klaſſe an den Generalintendanten 

Freiherr von Ledebur, 
der 4. Klaſſe desfelben Ordens an den Marjtallamts:Regijtrator Lübbe und 

den Vhotographen Lewerenz biejelbit, 
des Königlich Preußischen Allgemeinen Ehrenzeichens an den Oberfaftellan Kanter, 
der Königlich Preußiſchen Noten Adler-Medaille an den Kammerdiener Lange, 

den Hausmeiſter Ahrendt und den Oberwagenführer Koch, 
der Königlich Preußischen Kronenorden:Medaille an den Tajeldeder Warnde, 

den Oberhofgärtner Schulze, den Kajtellan Dubbert, den Hofjäger 
Dau, den Kabinetisboten Kuhlmann, den Zugkutfcher Bull und den 
Wagenführer Jbendorff, 

des Groffreuzes des Königlich; Siamefijchen Kronenordens an den Hofmarjchall 
von Rantzau, 

der goldenen Medaille des Kaiſerlich Ruſſiſchen St. Stanislausordens an den 
Leibkutſcher Pöhls und 

der Ehrenmedaille in Sılber des Königlich) Niederländischen Hausordens von 
Dranien an den Wagenjührer Jbendorff 

haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog_die Erlaubnis zur Anlegung diefer 
Ordenszeichen zu erteilen gerubt. 

Schwerin, den 31. Augujt 1907. 

Mit diefer Nr. 45 wird ausgegeben: Änderungsbeftimmung zu dem Statut der land- 
wirtichaftlichen Berufsgenofjenschaft für Mecklenburg: Schwerin. 

60 



Anderungs · Seftimmung 

dem Statut der landwirtſchaftlichen Berufsgenoſſenſchaft 

für Meclenburg - Schwerin. 

— 

A: Grumd der Beitimmung des $ 40 des Unfallverfiherungsgejeges für Land» 

und Forftwirtichaft vom 30. Juni 1900 genehmigt das unterzeichnete Landesverficherungsamt 

hierdurch die aus dem Anſchluſſe erfichtliche 

inderunas-Bejtimmung 
zu dem Statut der landwirtfchaftlichen Berufsgenoffenfchaft für Meclenburg-Schwerin 

vom 26. Juli 1901, 

wie biefelbe von der Genoſſenſchaftsverſammlung am 11. Juli 1907 beſchloſſen worden ift. 

Schwerin, ben 19. Juli 1907. 

(L. S.) 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Landesverfiherungsamt. 
A. von Blücher. 

Anderungs-Beftimmung. 

Der $ 29 des Genoffenfhaftsftatuts erhält folgende Safjung: 

„Iſt ein Betrieb eingeftellt worden, fo ift hiervon binnen 1% Tagen dem 

Genoffenfchaftsvorftand durch den Unternehmer jchriftlich Nachricht zu geben. ft 

die Anzeige von der Einftellung des Betriebes nicht erfolgt, fo werden die auf den 

Unternehmer umzulegenden Beiträge von dem bisherigen Unternehmer oder deſſen 

Erben forterhoben. Als Betriebseinftellung find vorübergehende oder periodifch 

wiederkehrende Betriebsunterbrediungen nicht anzufehben. Im übrigen finden die 

Beftimmungen des $ 28 dieſes Statuts entjprechende Anwendung.” 

m — — — — — 



Negierungs:Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
N 46. 

Sabrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 5. September 1907. 

Inhalt. 

I, Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Dorffeldmart 
Neu-Kalif, DU. Dömis. (2) Bekanntmachung, betreffend die Gefahren 
des Genufjfes verdorbener Konferven und die Verhütung derfelben. 
(3) Belanntmadhung, betreffend die Gejtattung von Erntearbeiten. 

I. Abteilung. Dienft- ufm. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
I, Tu‘ 

(1) Bekanntmachuug vom 31. Auguſt 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 
Dorfjeldmarf Nen-Halif, D.-A. Dömitz. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1 Abſatz 2, iſt auf 
den Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig 
erfannte Erbauung eines MWärtermohnhaufes am Bahnhojfe Neu-Kaliß der Erwerb von 
rund 1490 qm aus der Büdnerei Nr. 3 zu Neu-Kaliß, D.-A. Dömis, und von rund 
3070 qm aus der Büdnerei Nr. 1 dafelbjt genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen liegen füdlich der Eifenbahn von Dömitz nach Malliß 
zwilchen den Bahnjtationen 5,6 +4 40 und 5,8. 

Schwerin, den 31. Auguſt 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgisches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

61 



214 Nr. 46. 1907. 

(2) Bekanntmachung vom 30. Auguſt 1907, betreffend die Gefahren des Genufjes 

verdorbener Konjerven und die Verhütung derjelben. 

Die Vergiftungen, welche durch den Genuß verdorbener Konferven verurjacht worden 
find, bieten dem unterzeichneten Minijterrum Weranlaffung, darauf aufmerkſam zu 
machen, daß auch in luftdicht verjchlojjenen Gefäßen giftige Zerfegungsprodufte fich 
bilden können, bejonders bei den Konferven, welche im Haushalt hergeitellt find, weil 
hierbei nicht immer fo fichere Verfahren in Anwendung kommen, wie beim Betriebe in 
den größeren Konjervenfabrifen. 

Zur Verhütung der aus dem Genufje von Konferven drohenden Gefahren empfiehlt 
es fi bei der Herjtellung der Konferven jorgfältig und fauber zu verfahren, und 
namentlich nicht mehr ganz frifche oder unfaubere Nahrungsmittel bei der Konjerven: 
heritellung auszufchließeu. 

Ferner empfiehlt «8 fih, daß Händler und Publikum fich ſelbſt zu vergemifjern 
verfuchen, ob die in ihren Händen befindlichen Konjerven noch gut find. Dies fann 
bei Beachtung der im Folgenden aufgeführten Punkte leicht gejchehen. 

Wenn gejchloffene Konfervenbüchjen Ausbauchungen der Wände oder Vorwölbungen 
der Dedel zeigen oder wenn beim Offnen aus vdenfelben Gaſe entweichen, ift an: 
zunehmen, daß der Inhalt zerfegt ift; als der Zerfegung verdächtig muß der Inhalt 
ferner angefehen werden, wenn er einen auffallenden oder gar üblen Geruch befikt, 
jchäumt oder mit Gasblaſen durchjegt if. Der inhalt von Konfervenbüchien, die alt 
erjcheinen, deren Wände rojtig oder beichädigt find, ift befonders aufmerffam zu prüfen. 

Verdorbene oder verdächtige Konferven find unter feinen Umftänden zu Genuß: 
zwecken zu verwenden. 

Im Bweifelsfalle Tann durch Einfendung der Konferven an das Hygienifche 
Snftitut der Univerfität zu Roſtock, Abteilung für die technifche Unterfuchung von 
Lebensmitteln, unentgeltlich Auffchluß über die Verwendbarkeit der Konjerven erlangt 
werden. 

Echwerin, den 30. Augujt 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 
Im Auftrage: Kraufe. 

(3) Bekanntmachung, betreffend die Gejtattung von Erntearbeiten. 

Die am 30. Juli und 20. Auguſt d. J. erteilte Erlaubnis zu Erntearbeiten — 
Negierungs: Blatt, Amtliche Beilage Nr. 40 und Nr. 43 — wird auf Grund Aller: 
höchſter Ermächtigung auf Sonntag, den 8., und Sonntag, den 15. September d. J. erſtreckt. 

Schwerin, den 3. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kundt. 
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IE. Abteilung. 
— — — — 

() Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Lehrer Gretbmann zu 
Penzlin die Kriegervereind: Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 29. Auguit 1907. 

2) Bor dem Auftizminifterium hat der Landwirt Julius Kulenkampff heute den 
J——— wegen der käuflich von ihm erworbenen Allodialgüter Finkenberg und 
lein-Kuſſewitz, Roſtocker Diſtrikts, abgeleiſtet. 

Schwerin, den 29. Auguſt 1907. 

3) Dem bisherigen ruſſiſchen Staatsangehörigen, Gutsbeſitze Marian Rudolf 
von Bülom auf ——— e. p. und Kl.Bölkow, Amts Bukom, iſt die mecklenburgiſche 
Staat3angehörigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 2. September 1907. 

(4) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveränderungen ſtatt— 
gefunden: 

Es ſind befördert: 
die Fähnriche von Schmidt und von Below im Mecklenburgiſchen Grenadier— 

Regiment Nr. 89, von Zeuner und Graf von Broddorff:Ahlefeldt im 1. Mecklen— 
burgischen Dragoner-Regiment Nr. 17, von Dergen im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner- 
Regiment Nr. 18 fowie von Wigendorff und von Müller im Mectlenburgifchen 
Feldartillerie- Regiment Nr. 60 zu Leutnants, 

der Vizefeldwebel im Landwehrbezirk I Hamburg Glant zum Leutnant der Rejerve 
des Meclenburgifchen Grenadierregiments Nr. 89, 

der Vizefeldwebel im Landwehrbezirk II Berlin Schloßer zum Leutnant der Referve 
des Mecdlenburgifchen Füſilier-Regiments Ne. 90, 

der Unterarzt beim Mecklenburgiſchen Feldartillerie-Regiment Nr. 60 Dr. Braune 
zum Aifijtenzarzt und 

die Unterärzte der Nejerve von Knobloch im Landmwehrbezirt Roſtock und Dr. 
Müller im Landmwehrbezirt Schwerin zu Aſſiſtenzärzten. 

Der Oberjt, beauftragt mit der Führung der 17. Kavalleri-Brigade (Großherzoglich 
Meclenburgiichen), von Schwerin tjt zum Kommandeur diefer Brigade ernannt. 

Es jind verfegt: 

die Leutnants von Chappuis im Näger-Bataillon von Neumann (1. Schlefifchen) 
Nr. 5 und von Loefen von der Unteroffizierfchule in Marienwerder, leßterer mit dem 
1. Oftober d. J. in das Meclenburgifche Jäger-Bataillon Nr. 14. 

Schwerin, den 3. September 1907. 

—— — — — 

Mit dieſer Nr. 46 wird ausgegeben: Nr. 37 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs-Blatt 7 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
MR 47. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den. „1, , September 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die allgemeine Unterftügungstaffe in 

Krankheits- und Sterbefällen für die Stadt Güſtrow (E. H.) (2) Belannt: 
machung, betreffend die Krankenkaſſe der Arbeitsleute in Güſtrow (E. 9.). 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Verlegung des: Bureaus der Erjah- 
fommiffion des Aushebungsbezirt3 Waren von Mollenftorf nach Waren. 
(4) Belanntmachung, betreffend die Aufbringung: der KRoften der med: 
lenburgifchen HSandmwerfstammer für das Jahr 1907/8. (5) Belannt: 
machung, betreffend Erteilung der Ermächtigung zur Annahme eines 
Medizinalpraktilanten an das Stadtkranfenhaus zu Wismar. (6) Befannt- 
machung, betreffend das Ergebnis der Rechnung des Witwen: Anftituts 
für Zivil und Militärdiener für die Zeit vom 1. April 1906 bis 
dahin 1907. (7) Bekanntmachung, betreffend Eröffnung des Telegraphen— 
betriebs bei der Pojthülfsftelle in Moraas bei Kirch— Jefar. 

II. Abteilung. Dienft» ufw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 5 

(1) Bekanntmachung vom 4. September 1907, betreffend die Allgemeine Inter: 

ſtützungskaſſe in Krankheits- und Sterbefällen für die Stadt Güſtrow (E. H.). 

ie diesfeitige Bekanntmachung vom 27. v. Mits. in Nr. 45 der Amtlichen Beilage 
des Regierungs-Blatts, betreffend Erteilung einer erneuerten Befcheinigung aus $ 75a 
des Srankenverficherungsgefeßes an die allgemeine Unterſtützungskaſſe in Krankheits- und 
Sterbefällen für die Stadt Güftrow (E. H.) wird hiermit zurüdgenommen. 

Schwerin, den 4. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Befanmtmachung vom 5. September 1907, betreffend die Kranukenkaſſe der 
Arbeitslente in Güſtrow (E.“H.). 

Auf Grund des 4 75 a Abſatz 4 des Krankenverſicherungsgeſetzes in der Faſſung der 
Novelle vom 25. Mai 1908 (Reichs-Eeſetzblalt S. 233) iſt der Krankenkaſſe der Arbeits- 
leute in Güſtrow (E. 9.) nad) vorgängiger Statutenänderung von neuem die Bejchei- 
nigung erteilt worden, daß fie vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes den Anfor- 
derungen des 8 75 des Sranfenverficherungsgejehes genügt. 

Schwerin, den 5. September 1907. 

Großherzoglicd Medlenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 7. September 1907, betreffend die Verlegung des 

Bureaus der Erſatzkommiſſion des Anshebnngsbezirfs Waren von Motlenftorf 

nad Waren, 

Das Bureau der Erſatzkommiſſion des Aushebungsbezirks Waren ift von Mollenjtorf 
nad) Waren verlegt. 

Schwerin, den 7. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern 

Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 9. September 1907, betreffend die Aufbringung der 

KRoften der medlenburgiichen Handwerfsfammer für das Jahr 1907/8. 

Auf Grund des $ 3 der Betimmungen über die Aufbringung der Koſten der medlen- 
burgifchen Handwertstammer (Bekanntmachung vom 10. Februar 1902 — Negierungs- . 
Dlatt Nr. 5) wird hierdurch bekannt gemacht, daß zur Dedung der von den Gemeinden 
aufzubringenden Koften der mecklenburgijchen Handwertsfammer für das Jahr 1907/8 
die Erhebung eines Zuſchlags zur Gewerbejteuer der beitragspflichtigen Handwerksbe— 
triebe in der Höhe von 10 Prozent erforderlich ift. 

Schwerin, den 9. September 1907. 

Großherzoglih Mecdlenburgifches Minifterium des Innern, 
Im Auftrage: von Blüder. 
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(5) Bekanntmachung vom. 4. September 1907, betreffend Erteilung der Ermäch— 

tigung zur Annahme eines Medizinalpraftifanten an das Stadtkranfeihaus zu 

Wismar. 

Im Einverſtändnis mit dem Reichskanzler iſt dem Stadtkranfenhaus zu Wismar bis 
auf weiteres die Ermächtigung zur Annahme eines INCH MAURRANHIERUEN gemäß 8 59 
der Prüfungsordnung für Arzte vom 28. Mai 1901 erteilt. 

Schwerin, den 4. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung. für 
Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Kundt. 

(6) Bekanntmachung vom 4. September 1907, betreffend das Grgebnis der 

Rechnung des Witwen-Auftitnts für Zivil- und Militärdiener für die Zeit vom 

1. April 1906 bis dahin 1907. 

Das Ergebnis der Rechnung des Witwen- Inftituts für die landesherrlichen Bivil- und 
Militärdiener auf den Jahrgang vom 1. April 1906 bis 1. April 1907 wird in Ges 
mäßheit der Schlußbeftimmung des $ 47 der Sapung vom 15. Februar 1898 durch 
den nachjtehenden Auszug zur allgemeinen Kenntnis gebrad)t. 

Schwerin, den 4. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abteilung für 
geiſtliche Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Kundt. 

Auszug 
aus der Rechnung des Witwen-Inſtituts für Zivil- und Militärdiener 

des Jahrganges 1, April 1906/07, 

I. Einnahme. 

Kap. I. Rafjenvorrat aus voriger Rehnung . x... . — Mut — pf. 
Kap. II. Rüctftände: 

1. vor dem 1. April 1906 . ». . 2 2... 4 ss — : 
j 2. nad) dem 1. April 1906. . 2 2 2 2... 71 = 7 =» 

Kap. III. Gefegliche Beiträge der Wiitglieder nach dem 
Fundationsbrief vom 1. September 1797 . . 12 : — ⸗ 

Kap. IV. Gefegliche Beiträge der Mitglieder nach der Satzung 
vom 15. Februar 1898 

I. Antritts- pp. Gebühren..... 5908 = 50 - 
Bi ROBHRIDE u a re Dane a ca 249227 = 238 « 

Summe 255413 Mark 53 Pi. 



Summe 730823 Mark 62 Bf. 
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Übertrag: 
Kap. V. Bufäfe: 

1. geſetzlicher Zufchuß aus landesherrlicher Kaffe 
2. außerordentliher Zufhuß -. . . ... - 
3. aus der Königl. Preußifchen Militär-Witwen- 

Penſionsanſtalt pro 1. April 1906 e 
4. von der Großherzogl. Nentei in Neuſtrelitz 

Kap. VI. Benfionsabzüge infolge Zahlung von Penſionen ins 
REN: > 5 nl 

Kap. VII. Zinfen vom Kapitalvermögen: 
1. auf feitbelegte Gelder... ...... 
2. auf zeitweilig belegte Gelder... . . . 

Kap. VIII. Zurüdgezahlte Kapitalien . -. -. -» 2 > 222. . 
Kap. IX Aus Bemerkungen. 
Kap. X. Außerordentlih - - » > 2 22 

Il. Ausgabe. 

Kap. I. Borfchuß aus voriger Nechnung . . » 22... 
Rap. II Penſionsrückſtände: 

1. an Bitwhen 
2. an Erben verftorbener Witwen . . . . . 
D. an Waiſen 

Kap. IM. eg nad) "dem Fundationsbrief vom 
1L. September 1T0F 5% ee 

Kap. IVA. Wıtwenpenfionen nad dem Statut vom 17. März 
1863: 
0 BB: 2 a re 
2. an ältere Gendarmen: Witwen . . .. . 

Kap. IVB. ——— nach der Satzung vom 15. Februar 
BI na a a Ne TE RE IE 

Kap. IVC. Baifenpefioien nach der Sabung vom 15. Februar 

Rap. V. — ae Be 
Kap. VI. Bermaltungskoiten: 

1 UDO 5.2: a rannte wine 
2. Drudjachen und Schreibmaterialien pp. . 
2. er Er er 

Kap. VIEL Rückſtände.... ni 
Kap. VIII. Insgemeinnn....... 
Kap. IX. Aus Bemerkungen. .. 
Kap. X. Außerordentlich.. anne 

Summe 

255413 Mark 53 

35 000 
339 000 

48 428 
18 

1395 

sE 

E 

nn Bw 

s 

* 

1348 Mark 50 Pi. 

12 353 

375 692 
603 

289514 

21910 

7140 
856 
916 

272 

710608 Mark 13 

1. 

v v 

14 
40 

75 

Pi. 
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II. Abſchluß. { 
VBRREERIBE. © 1 u ce a ee 730 823 Mark 62 Pf. 
RE ee a da ee 710608 = 13 » 

Kafjenvorrat 20215 Markt 49 Bf. 

IV. Darftellung des VBermögensbeflandes. 

Belegte Kapitalfjumme am 1. April 1907.22 2220. 1320200 Mark —- Pf. 

V. Rückſtände. 

Nicht eingegangene und in die nächſte Rechnung übertragene 
ERRLERDR: ara 48 Marl -- Pi. 

VI PBerjonalbeftand der Anftalt am Schluß des Jahrgangs. 

l. Zahl der beitragenden Mitglieder: 
a) nach dem Fundationsbrief vom 1. September 1897 mit 1137 Mark 50 Bf. 

verficherter Witwenpenſiong. 2 
b) nach der Satung vom 15. Februar 1898 mit 1629302 Marf 50 Bf. 

verficherter Witwenpenfion - © > 2 2 2 nn m rn 2447 
2. Zahl der Witwen, welche om Schluß des Jahrgangs penfionsberechtigt blieben: 

a) nach dem Fundationsbrief vom 1. September 1797 mit 12353 Marf 39 Pf, 
jährlichem PBenfiondbeirag . - - - - 0 20 2 ernennen 25 

b) nach dem Statut vom 17. März 1863 mit 376296 Mark 33 Pf. jähr- 
lichem Penſionsbetrag.. en 607 

c) nad) der Satzung vom 15. Februar 1898 mit 289514 Mark 62 Pf. jähr- 
hhem SHERTIORBBEILBG,. = 2.0.8 6 Wa 66 436 

3. Zahl der Waifen, welche am Schluß des Jahrgangs penjionsberechtigt blieben: 
154 (unter 83 Vormundfchaften) mit 21910 Mark jährlichem Benfionsbetrag. 

(7) Befauntmachnng vom 5. September 1907, betreffend Gröffunng des Tele: 
graphenbetriebes bei der Pofthülfsjtelle in Moraas bei Kirch-Jeſar. 

Bei der Bojthüffitelle in Moraas bei Kirch-Jeſar iſt der Telegraphenbetrieb er» 
öffnet worden. Die Telegraphenanftalt führt die Bezeichnung Moraas, Mecklb. 

Schwerin, den 5. September 1907. 

Kaiſerliche Ober: Pojtdirektion. 

Dehn 

63 
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(l) Nachdem der erjte Prediger in Teterom, der Bräpofitus Rönnberg, zum 
1. Oftober d. I. in den Ruheſtand verjeßt ift, wird der bisherige zweite Paſtor dafelbit, der 
Baftor Fentzahn, im die erjte Predigerftelle aufrüden. Statt des leßteren ijt der 
Paſtor Shumader in Elmenhorſt am 12. Sonntage nad Trinitatis, den 18. Auguit 
d. J., wieder zum zweiten Prediger in Teterow ermwählt und fofort in jein neues Amt 
eingeführt worden. 

Schwerin, den 31. Augujt 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die Verwaltung dev Gejchäfte des 
BZivilvorfigenden der Erſatzkommiſſion und des Bezirtsfommifjars für den Aushebungs- 
bezivt Waren an Stelle des auf fein Anfuchen von diefer Gejchäftsführung entbundenen 
Landrats von Gundlah auf Mollenjtorf dem Oberleutnant a. D. B. von Gundlad 
zu Hinrichsberg zu übertragen geruht. 

Schwerin, den 3. September 1907. 

3) eine stönigliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberleutnant im Mecklen— 
burgifdjen Srenadier-Hegiment Nr. 89 von Koppelow das Ritterkreuz des Greifen- 
ordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 3. September 1907. 

M) Der Paftor Piper in Hohenkirchen it zum Bräpofitus des Grevesmühlener 
Zirkels Allerhöchſt bejtellt worden. 

Schwerin, den 5. September 1907. 

6) Dem preußifchen Staatsangehörigen, Gutsbejiger Johann Shulte-Marrloh 
auf Moijall m. N., Amts Mecdlenburg, ift die mecklenburgiſche Staatsangehörigteit 
verliehen worden. A 

Schwerin, den 7. September 1907. 

(6) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Wpothefer Müller zu 
Malchow das Verdienſtkreuz in Gold des Hausordens der. Wendijchen Krone zu ver» 
leihen geruht. 

Schwerin, den 9. September 1907. 

Mit diefer Nr. 47 werden ausgegeben: Nr. 38 und 39 des Reichs: GeiegblattS von 1907. 



Negierungs- Blatt 
für 

Großherzogtum MWerlenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
MR 48, 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 19. 19. September 1907. 

[, Abteilung, 

II. Abteilung. 

Inhalt. 
(1) Bekanntmachung, betreffend die in diefem Jahre erfolgte Preisverteilung 
für ausgezeichnete, in das Geftütbuch für edle mecdlenburgiiche Pferde 
eingetragene Zuchtjtuten. (2) Bekanntmachung, betreffend die diesjährige 
Hengftlörung. (3) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der 
Gutsfeldmark Vollrathsruhe, r. A. Stavenhagen. (4) Befunntmachung, be: 
treffend Freigabe einer Zeiljtrede der Nebenchauſſee Altenhoſ—Jaëkbetz. 
(5) Bekanntmachung, betreffend die Zuſammenſetzung der pharmazeutifchen 
PBrüfungstommiffion zu Roftocd im nächiten Prüfungsjahr. (6) Bekannt» 
machung, betreffend die Jufammenjegung der Prüfungstommiffion für die 
pharmazentifche Vorprüfung für die jahre 1. Oktober 1907/1910. (7) Be: 
fanntmachung, betreffend die Geftattung von Erntearbeiten. (8) Bekannt— 
machung, betreffend den Ausbruch der Geflügelcholera auf dem ritterichaft- 
lichen Bute Klodom, Amts venad. (9) Belanntmachung, betreffend Eröff: 
nung einer Bofthülfftelle mit Telegraphenbetrieb in Klein-Sien bei Bernitt. 
(10) Bekanntmachung, betreffend Schliefung des Poſtamts in Boltenhagen. 
Dienſt- uſw. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
———— — 

(1) Bekanntmachuug vom 12. September 1907, betreffeud die in dieſem Jahre 

erfolgte Preisverteilung für ausgezeichnete, in das Geſtütbuch für edle medlen- 

burgijche Pferde eingetragene Zuchtſtuten. 

as Ergebnis der auf Grund der Landeöherrlichen Verordnung vom 16. Januar 1895 
zur Beförderung der Landespferdezucht in diefem Jahre eriolgten Preisverteilung für 
ausgezeichnete, in das Geftütbuch für edle mecklenburgiſche Pferde eingetragene Zucht: 
ftuten im Befitze kleinerer Züchter wird nachftehend zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Schwerin, den 12. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 64 
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Ergebnis 
der 

Preisverteilung für ausgezeichnete in das Geftütbuch eingetragene Zuchtftuten, 
welche fich im Beſitze Eleinerer Züchter befinden, ‘für 1907. 

| 

Si. 
Nr. | 

| 
Name und Stand 

Aug. Körner, Erbpädhter | 

Fr. Dahncke, Erbpächter 
V. Papenbrook, Schulze 
W. Lampe, Schulze 
G. Siewert, Gehöſtsbeſitzer 
W. Maaß, Gehöftsbeſitzer 
Fr. Möller, Erbpächter 
A: Grambow, Schulze 
F. Schlapmann, Erbpäcter 
G. Schwarz, Erbpächter | 

F. Cummerow, Aderbürger 
W. Möller, Erbpächter 
H. Ebcke, Erbpächter 
C. Kohrs, Erbpächter 
R. Behrens, Erbpächter 
F. Luchow, Erbpächter 
C. Kienappel, Erbpächter 
C. Gernentz, Erbpächter 
F. Peters, Erbpächter 
O. Poſſehl, Erbpächter 
H. Babendererde, Schulze 
H. Siems, Erbpächter 
F. Schultz, Hauswirt | 
H. Milhahn, Aderbürger 
H. Mauck, Erbpächter 

F. Dethloff, Hauswirt 
Ebert, Hauswirt 
E. Köſter, Erbpächter 

Des Stutenbeſitzers Name 

der 

Wohnort | Stute 

I. Preife je 1100 Mark. 
Upahl-bei Diedrichähagen Yasmunda 

11. Preiſe je 50 Marf. 
Kabel an der Südbahn Ehriftine 
Kabel an der Südbahn Erispina 

Kambs bei Möbel Dreiblatt I 
Dorf Grabom bei Fregetftein , Uliffa 
Buchholz D.:N. Wredenhagen Köniasfifcherin 

Brudersdorf bei Dargum | Barba 
Mariom bei Neufalen Barbary 

Brudersdorf bei Dargun Hofinga 
Alt: Darbein bei Dargun Billau 

Malchin Waiſe II 
Geſſin bei Baſedow Colonie 

Wackerow bei Stavenhagen Trommel 
Sülten bei Stavenhagen Schamröthe 
Gülzow bei Stavenhagen Achille 
Varchentin bei Kl.Plaſten Tromba 
Wendiichhagen bei Remplin Ndjuta 

hürkow Waſſerſchlange 
Kuſſow bei Glaſewitz Jimme 

Glaſewitz Anſelma 
Glaſewitz Flenna 
Glaſewitz Marga 
Parum Die Züchtige 
Güſtrow Nabe 

Strenz bei Güſtrow Pia 
Parum bei Güſtrow Voltige 
Parum bei Güſtrow Pinelle 
Bölkow bei Gutow Volute 

Bernitt Nama J. Upplegger, Erbpächter 
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Boldt, Erbpaͤchter 

C. Jörß, 
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Des Stutenbefigers 

Name und Stand 

Stahl, Erbpächter 
N. Prüß,. Schulze 
J. Pierjtorff, Erbpächter 
Kröplin, Schulze 

F. Wolter, Erhpächter- Witwe, 
5 Ahrens, Schulze 
C. Facklam, Erbpächter 
8. Mahn, Erbpächter 
Uplegger, Erbpächter 
Kerſting, Erbpächter 
Fr. Lierow, Erbpächter 
—J Klinkmann. Erbpächter 
J. Brandt, Erbpächter 
H. Schmidt, Erbpächter 

. Romwoldt, Erbpächter 
Schulze | 

Herm. Cammin, Erbpächter 
Salow.: Schulze 

C. Lehmann, Erbpächter 
%. Sternberg, Hausmirt 

I 

J. Brinkmann, Erbpächter | 
IJ. Brinfmann, Erbpäcdter 
' Albr. Gerds, Erbpädterr 

60 
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65 
66 | B.:Troft, Erbpächter 
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W. Hagemeifter, Erbpächter 
P Bruß, Erbpächter | 
9. Bruß, Erbpächter 
9. Bruß, Erbpächter 
9. Bruß, Erbpächter | 
GE. Schumacher, Erbpädter | 
%. Nagel, Aderbürger 
Chr. Koſſow, Acterbürger 
J. Bull, Erbpächter 
K. Mobs, Baumann 
Rohrmann, Ortsvorfteher 
C. Sommer, Baumann 
H. Grieje, Erbpächter 

Wohnort 

Bernitt 
Bernitt 

Sclemmin bei Bützow 
Bujtohl bei Bütom 
Tarnow bei Bützow 
Zepelin bei Bügom 

Baumgarten 
Selow bei Benzin 
Parkow bei Bützow 

Baumgarten 
Zeez bei Schwaan 

Klingendorf bei Kavelſtorf 
Gr.Böltow bei Clausdorf 

Hoh.⸗Sprenʒ 
Hoh.Sprenz 

Ließow bei Laage 
Gr.Lantow bei Laage 

Ließow bei Laage 
Ließow bei Laage 
Liſſow bei Laage 

Bieſtow bei Roſtock 
Lütten⸗Klein bei Lichtenhagen 
Lütten-Klein bei Lichtenhagen 

GreSchwaß bei Roſtock 
Willershagen bei Gelbenſande 
Blankenhagen bei Gelbenſande 

Jahnkendorf bei Marlow 
Jahnkendorf bei Marlow 
Jahnkendorf bei Marlow 
Brüukendorf bei Marlow 

Marlow 
Marlow 

Stülow bei Doberan 
Kröpelin 

Diedrichshagen bei Warnemünde 
Kröpelin 

Glashagen bei Reddelich 
Bartenshagen bei Parkentin 

Name 

der 

Stute 

Gajandra 
Schluckerin 
Quilota 
Gunſt 
Genf 

Genovefa 
Volte 

Schlemme 
Hechthauſen 
Norditta 

Yafja 
Norita 
Flieſe 
Xanthi 

Naberine 
Diplomatie 
Gaſteinerin 

Zeutha 
Schlange 
Hoſta 

Brigitte 
Noblefje 
Greifin 
Julihitze 
Julſa 
Vicea 

Rochsburg 
Adona 
Adora 

Collection 
Naberin 
Juvele 
Sage 
Jule 

Schanze 
Caſperla 
Fliede 

Brillenſchlange 

64* 
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Nr. 

| des 

Geſtüt⸗ 

buches 

371 
601 

737 
\ 787 
, 1003 
‚ 1063 
, 1054 
' 1127 
1131 

ı 1134 

733 
796 
S75 
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ed. | Des Stutenbefigers | — des 

| er | 

Ar. | Name und Stand Wohnort Stute age 

| pres 
| II 

67 1 Fr. Weftendorf, Erbpächter Stülomw bei Doberan Schlofbrüdte | 1046 
68%. Bull, Erhpächter Stülow bei Doberan Optimifliin 1079 
69 ? Böckmann, Erbpächter | Niederfteffensbagen bei Reddelich Samoa | 1123 
70 &. Rumoldt, Erbpächter Satow-Niederhagen bei Satow Aragıva ı 718 
71 Ballier, Schulze Neinshagen bei Retſchow Flensburg 1049 
72 H. Roß, Erbpächter | Neinshagen bei Retſchow Neluska II | 1085 

73 Zelck, Exrbpächter Queftin bei Neubukow | Bis \ 59 
74 M.Hlünder, Erbpächtermitwe Kamin bei Neubufom \ Barchimenferin | 889 
75 Chr. Lange, Erbpächter | Horst bei Kröpelin \  MNelusfa I | 1124 
76 8. Mobs, Baumann | Kröpelin | AJuvenca \ 944 
77 W. Fadlam, Erbpächter Alt:Meteln bei Wiligrad Quitte ' 3 
78 J. Kähler, Ortsvorfteher Alt-Meteln bei Wiligrad Werkſtatt 906 
79 W. Detels, Erbpächter Gehrum bei Boizenburg | Bellina ' 519 
80 W. Kohl, Erbpäcter Bandekow bei Boizenburg Belladonna 614 
81 W. Lüneburg, Erbpächter Gothmann bei Boizenburg Barbette 701 
82 G. Mundt, Erbpächter Beſitz bei Blücher NNotarin 834 
83 J. Kohl, Erbpächter Nr. 4 Bandekow bei Boizenburg | Bemerfung | 909 
84 A. Wegner, Erbpächter Beſitz bei Blücher | Trottin 1030 
85 2. Yübbe Erbpächter | Warlit bei Prigier N Xanten 1031 
86 Vrahl, Exbpächter '  Balendorf bei Gammelin | Ortologie ) 1039 
87 Fr. Kähler, Erbvächter Boddin bei Püttellom Altenburg 1041 

589. Mau, Erbpächter | Küsin bei Wittenburg Morfolterin | 621 
89%. Wanzenberg, Erbp. Nr, 3 Woez bei Püttelkow Harpune 694 
90 J. Wanzenberg, Erbpächter Woez bei Püttelkow Altdamm 1042 
91 J. Trilk, Erbpächter Gallin bei Greven Belluno | 705 
92, %. Beder, Schulze Krumbed bei Holthujen | Nabora 838 
93 F. Pröſch, Schulze Kützin bei Wittenburg Alchymie 914 
94 J. Lange, Hauswirt | Mariom bei Vellahn | Altmark 1036 
95 6G. Hillmer, Holländer Dreilützow bei Wittenbura | Anficht 1038 
96 , 9. Dreyer, Erbpächter Dadow bei Grabomw | Obelia ' 6% 
97 6 Köpde, Schulze | Alt⸗Jabel Normale 915 
98 H. Schuhr, Erbpächter | Vielank bei Alt-Jabel un III ' 1033 
99%. Diehn, Erbpächter Picher 920 

100 H. Jauert, Büdner Kl.Krams bei Picher Die —58* 921 
101 K. Timm, Erbpäcter Sporniß Sühne ı 531 
102 Joh. Sadıtleben, Erbpächter Brenz bei Blievenftorf Achſe I 922 
103 GHinrichs, Erbpächter Nr. 41 | Spornitz Achilla \ 969 
104 , Hinrichs, Erbpächter Nr. 41) Spornitz Norm | 970 
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ep. Des Stutenbejigers | ame 

Nr der 

Name und Stand Wohnort Stute 

105 Ortmann, Erbpächter Brenz bei Blievenftorf Achaja 
106 Du Erbpächter Blievenſtorf | Urbani 
107 Joh. Seid, Erbpächter Blievenftorf Adilaja 
108 Joach. Simon, Erbpächter Spornitz Jülich 
109 Linck, Erbpächter Nr. 20 Blievenſtorf Baracke 
110 | fr. Geick, Erbpächter Marnig Bohne 
111 %. Arnholdt, Erbpächter Brunow bei Ziegendorf Aladina 
112 Memes, Schulze Brunow bei Ziegendorf Manſchette 
113 Joh. Döſcher, Erbpächter Koſſebade bei Kladrum Viees 
114 Chr. Herbſt, Erbpächter Kreien bei Karbow Sonnengöttin 
115, W. Schröder, Erbpächter Kreien bei Karbom Volante 
116 E. Schmidt, Erbpächter Karbow Donate 
117 W. Wahls, Erbpächter Gallin Naite 
118 5 Feilde, Erbpächter Werder bei Lübz Jaſione 
119 . Zagemann, Erbpächter Piauerhagen bei Blau Wara 
120. W. Scult, Erbpächter PBlauerhagen bei Plau Ampel 
121. 8. Henkel, Erbpächter Gnevsdorf bei Plau Corporation 
122 W. Schleede, Erbpächter Gnevsdorf bei Plau Gavallerie 
123 Aug. Schröder, Schulze Zislow bei Stuer Harfe 
124 H. Dahnde, Erbpäcdhter Blauerhagen bei Plau Bariolette 
125 E. Baumgarten, Erbpäcdter Gnevsdorf bri Plau Nadi 
126 W. Peters, Erbpärhter | Gnevsdorf bei Plau Stange 
127 Fr. Rodaß, Erbpächter | Langenhagen bei Goldberg Avila 
128 F. Nehls, Erbpächter | Dobbin bei Dobbertin Antilope 
129 F. Simon, Erbpädter Büſchow bei Warin Vilette 
130 Joh. Kröger, Erbpächter Zahrensdorf bei Brüel Schlaue 
131 | A. Kölzow, Erbpächter-Wtw. Langen-Jarchow bei Brüel Cosma 
132 Karow, Schulze | Mecklenburg Nita 
133 H. Winter, Erbpädter Züſow bei Kartlow Jula 
134 H. Viereck, Schulze Benzin bei Rehna Adele 
135 H. Kaping, Erbpächter | Paſſow bei Gadebufch Nichtsnügige 
136 | Öriem, Schulze Krembz bei Gadebuſch Wella 
137 Derſelbe Krembz bei Gadebuſch Drtolana 
138 J. Möller, Erbpächter Gr.Eichſen bei Mühlen:Eichien Norfa 
139 | Derfelbe ' Gr.-Eichien bei Mühlen-Eichjen Kreola 
140 | 9. Lüth, Schulze Törber bei Rehna Zöllnermädchen | 
141 | 9. Meier, Erbpächter-Wtw. Nüting bei Diedrichshagen Qual 
142 J. Subhrbier, Schulze | Roggenftorf Apollonia 

461 
613 
743 
901 
902 

1060 
987 
24 

509 
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4 Name und Stand Wohnort Stute Der 
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143.) Aug. Körner, Erbpächter Upahl bei Diedrichshagen Ariſtola 1111 
144 Fr. Möller, Erbpächter | Nüting bei Diedrihshagen Nab 742 
145, H. Stein, Schulze —— bei Grevesmühlen Nota 894 
146 C. Kiencke, Erbpächter Warnkenhagen bei Klütz Schlucht 996 
147 Fr. Dahncke, Erbpächter Jabel an der Südbahn Colania 1147 
148 Fr. Behncke, Pfarrpächter Wredenhagen Scheriane | 1151 
149 | 2. Wagenknecht, Erbpächter: Gielow Opitica 1156 
150 ' F. Dethloff, Hausmirt Parum bei Güſtow Voltigeurin 1177 
151: Martens, Erbpächter Parkow bei Bützow Delia 1178 
152°" W. Radioff Erbpächter Nr.4 Zepelin bei Bützow Genevre 1183 
153: ®. Seen Erbpächter Miftorf Cola 1188 
154°) H. Bernitt, Erbpächter Sabel bei Hoh.Sprenz Schloßfrau | 1193 
155 J. Bruhn, Erbpächter Klockenhagen bei Ribnitz Schloßdame 1200 
156 | J. Bruhn, Erbpächter Klocenhagen bei Ribnig Dornbede: 1201 
157: Levetzow, Erbpächter Börgerende bei Doberan Juliarde 1209 
158, Beefe, Erbpäcdter Geiligenhagen bei Elausdorf Königdaarin , 1210 
159 F. Schröder, Ortsvorfteher. | atom Jaſena 1212 
160° K. Mohs, Baumann Kröpelin Nedelje 1216 
161 Knapp, Erbpächter Looſen bei Leuſſow Nitara 12832 
162° Henning, Erbpächter Lüblow bei Wöbbelin ultanca. | 1235 
163° Schwand, Schulze Klinken Clemenſa 1245 
164: J. Pingel, Erbpächter Damerow bei Domſühl Welfin 1246 
165. W. Niemann, Schulze Göhren bei Sudom Noana 1247 
166 , ®. Wahls, Erbpächter Gallin Nelujja 1252 
167°. Buichhufen, Erbpächter Lübberftorf bei Neukloſter Dadwinne 1262 
168. 9. Krufe, Erbpäcter | Gägelow bei Wismar Juſtara 1267 
169 J. Gehrcke, Erbpächter Martensdorf bei Wismar Aula. 1269 
170 , &. Warnemünde, Hauswirt | Nedderhagen bei Grevesmühlen Nathania 1275 
171 | U. Yuchmann, Hauswirt Gutow bei Grevesmühlen Ambrofia 1279 
172, H. Schröder, Erbpächter Niederklüb bei Klütz Jaſaline 1282 
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(2): Bekanntmachung vom 12. September 1907, betreffend. die-diesjährige Heugſt⸗ 

fürung. 

Das diesjährige: Gejchäft der ordentlichen Hengftlöuung nach Maßgabe: der Verordnung 
vom 16. Januar 1895 zur Beförderung der Yandespferdezucht wird nach Bericht des 
Vorfigenden der Kommiſſion für die Yandespferdezucht an den nachbenannten ‚Tagen 
und Orten vorgenommen werden. 

Schmerin, den 12. September .1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

Reiſeplan 
zu den ordentlichen Hengſtkörungen im Jahre 1907. 

30. September: Waren, am Bahnhof, 3 Uhr Nachmittags. 
1. Dftober: Teterow, bei der Dedijtation, 7°, Uhr Vormütiags. 

Guvien, am Bahnhof, 9 Uhr Vormittags. 
Güſtrow, bei der Eifengießerei, 11%: Uhr Vormittags. 

. Dftober: Lübz, bei der Deditation, 7'/. Uhr Vormittags. 
Schwerin, am Luilenplag, 12/4 Uhr Nachmittags. 
Wittenburg, am Bahnhof, 2’, Uhr Nachmittags. 

3. Oftober: Grevesmühlen, bei dem Schügenhanfe, 8°/ı Uhr Borntittags. 
Ghriftinenfeld, auf dem Gutshofe, 11'/ Uhr Vormittags. (Mur für 

das Gut Ehrijtinenfeld.) 
4, Oftober: Wismar, bei dem Schügenhaufe, 8°/ Uhr Vormittags. 

Neubufow, am Bahnbofe, 12'2. Uhr Nachmittags. 
5. Oftober: Roſtock, bei der Deditation, Uhr Vormittags. 

Bützow, am Bahnhofe, 12'/ Uhr Nachmutags. 

to 

43): Befauntmarhnng vom 14. September :1907, ‚betreffend! Geländeerwerb aus 
der Gutsfeldmark Vollratheruhe, r. A. Stavenhagen. 

"Nach Mafgabe des Enteignungsgejeges vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, ift- auf 
den Antrag der Großherzoglichen General-Eijenbahndirektion für die als notwendig er— 
fannte Öleiserweiterung am Bahnbofe Vollrathsruhe der Erwerb von 3160 qm aus 
der Gutsfeldmart Vollrathsruhe, x. A. Stavenhagen, genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen liegen nördlich. des Bahnhofes Bollrathsruhe und 
bilden einen Teil des Bahnkörpers der früheren Anſchlußbahn Bollrathsruhe-Dahmen. 

Schwerin, den 14. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des nern. 

Im Auftrage: von Blücher. 
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(4) Befauntmahung vom 16. September 1907, betreffend Freigabe einer Teil- 

ftrede der Nebeuchauſſee Altenhof-Jaëbetz. 

Die Teiljtrede der im Bau befindlichen Nebenchauſſee Altenhof —Jasbetz zwijchen ber 
Landeschaufjee Plau—Röbel und dem Dorfe Jasbetz ift für den öffentlichen Verkehr 
freigegeben worden. 

Schwerin, den 16. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

(5) Bekanntmachung vom 9. Scptember 1907, betreffend die Zuſammenſetzung 

der pharmazentifchen Prüfungsfommiffion zu Roſtock im nächſten Prüfungsjahr. 

In die gar Prüfungstommiffion bei der Univerfität zu Roſtock (Prüfungs- 
ordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 — Regierungs-Blatt 1904 Nr. 17 —) find 
für das mit dem Winterhalbjahr diejes Jahres beginnende PBrüfungsjahr die Profejforen 
Dr. Faltenberg, Dr. Kobert, Dr. Michaelis und der Apotheker Dr. Schal— 
horn zu Roſtock berufen worden. Vorfigender der Kommiſſion ijt Profejjor Dr. Fal— 
fenberg, jein Stellvertreter Profeffor Dr. Kobert. Die Berufung eines —— der 
Phyſik in die Kommiſſion bleibt vorbehalten. 

Schwerin, den 9. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 
Im Auftrage: Kundt. 

(6) Bekanntmachung vom 10. September 1907, betreffend die Zujammenjegung 

der Prüfungsfommiffion für die pharmazeutiſche VBorprüfung für die Jahre 

1. Oftober 1907/1910, 

In die Prüfungskommiſſion für die pharmazeutiſche Vorprüfung star einge vom 
26. Auguſt 1904, Negierungs-Blatt 1904 Nr. 31) oe auf die drei Jahre 1. Oktober 
1907/1910 der Brofefjor Dr. Michaelis in Roſtock als Vorfigender und als Mit- 
glieder der Hofapothefer Konow und der Natsapothefer Dr. — in Roſtock 
berufen. 

Zum Stellvertreter des Vorſitzenden iſt der Profeſſor Dr. Störmer zu Roſtock, 
zum Stellvertreter des Hofapothefers Konomw der Apotheker Dr- Arcularius in 
Rojtod und zum Stellvertreter des Ratsapothefers Dr. Schalhorn der Apotheker Dr. 
Köpf in Malchow ernannt, 

Schwerin, den 10. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiiches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 
Im Auftrage: Rundt. 
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(7) Bekanntmachung vom 19. September 1907, betreffend Gejtattung von 

Erutearbeiten. 

Die am 30. Suli, bezw. 20. Auguſt und 3. September d. 8. erteilte Erlaubnis zu 
Erntearbeiten — Regierungs:Blatt, Amtliche Beilage Nr. 40, 43 und 46 — wird auf 
Grund Allerhöhiter Ermächtigung auf Sonntag, den 22. September d. 8. erjtrect. 

Schwerin, den 19. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
geiftliche Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Heud. 

(8) Bekanntmachung vom 16. September 1907, betreffend den Ausbruch der 

Geflügeldjofera anf dem ritterfchaftlicen Gute Klockow, Amts Jvenad. 

Auf dem ritterfjchaftlihen Gute Klockow, Amts Jvenack, ift die Geflügelcholera aus» 
gebrochen. 

Schwerin, den 16. September 1907. 

19 Bekanntmachung vom 10, September 1907, betreffend Gröffuung einer Poft. 
hilfitelle mit Telegraphenbetrieb in Klein-Sien bei Bernitt. 

In Klein-Sien bei Bernitt iſt eine Poſthilſſtelle mit Telegraphenbetrieb eröffnet 
worden. Die Telegraphenanſtalt —* die Bezeichnung Klein-Sien. 

Schwerin, den 10. September 1907. 

Kaiferliche Ober-Poſtdirektion. 
Dehn. 

(10) Bekanntmachung vom 11. Septeuber 1907, betreffend Schließung des 
Poftamts in Boltenhagen. 

Fur das laufende Jahr wird das Poſtamt in Boltenhagen am 14. September ge— 
ſchloſſen. Gleichzeitig hören die Pojtverbindungen mittel$ Privat = Berjonenfuhrmwerts 
zwiſchen Boltenhagen und Klütz auf. 

Schwerin, den 11. September 1907. 

Kaiferliche Ober-Bojtdirektion. 
Dehn. 
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(). Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gutstagelöhner Hartwig 
zu Steinhagen die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 31. Auguft 1907. 

(2) eine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Brunnenmaher Paul 
Reimers zu Schwerin den Titel als Hofbrunnenmadher zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. September 1907. 

3) Keine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kirchenvoriteher, Uhrmacher 
Holz zu Marlow die filberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 3. September 1907. 

4) Die Lehngüter Lübzin und Diedrihshof Amts Schwerin find in den alleinigen Beſitz 
des Kurt Biering übergegangen. 

Schwerin, den 5. September 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Bürgermeijter Dr. Behn 
zu Dömis das Ritterkreuz des Hausordens der Wendifchen Krone, dem Ratsprotofolliften 
Schned dajelbit die Verdienftmedaille in Silber und den Meiftern bei der Dynamit» 
bet daſelbſt Reuſch, Lembke und Leiſe die filberne Medaille zu verleihen 
geruht. 

Schwerin, den 6. September 1907. 

(6) An Stelle des zum 1. Dezember d. 3. in den Ruheſtand verfegten Paitors Reit 
ift der Rektor ———— in Dargun am 14. Sonntag nach Trinitatis, den 1. Sep— 
tember d. J., durd Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paſtor in Klüg erwählt und 
nad) voraufgegangener Ordination ſofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 7. September 1907. 

N An Stelle des zum 1. Oktober d. 3. in den Ruheſtand verjegten Paitors Kan— 
felwig ijt der Rektor und Hülfsprediger Wilhelm Stard in Brüel am 14. Sonntag 
Bl Trinitatis, den 1. September d. J., durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum 
Paſtor in Lütgendorf ermwählt und fofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 7. September 1907. 
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8) Geine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem früheren Schulzen, Erbpächter- 
altenteiler Hader zu Mollenftorf bie Ülberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. September 1907. 

N) Das Konjulat für Uruguay zu Hamburg, gegenwärtig vertreten durch den Konful 
Dr. Drio! Sole y Rodriguez dafelbft, ift fortan auch für das hiefige Groß— 
herzogtum zujtändig. 

Dasjelbe unterjteht dem Generaltonjulate für Uruguay zu Berlin (zu vergl. Be- 
fanntmachung vom 26. Dftober 1906 — Amtliche Beilage 1906 Nr. 40 

Schwerin, den 10. September 1907. 

110) Der Paſtor Bahmann in Lübjee ift an Stelle des verjegten Paftors Hübener 
er Pajtor in Pampow berufen und am 15. Sonntag nad) Trinitatis, den 8. September 

. 38., nach voraufgegangener Solitärpräfentation in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 10. September 1907. 

A) Dem Kandidaten der Medizin Matthias Tepling aus Spandau ijt, nachdem 
derjelbe am 5. Juli 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüſungskommiſſion zu Roſtock 
bejtanden und den Beitimmungen über das praktifche Jahr mit dem 31. v. M. ent» 
gran bat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom leßtbezeichneten Tage ab 
ür das Gebiet des Deutjchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 11. September 1907. 

(12) Der Stadtjekretär Heinrich Köpke zu Neufalen ift zum Stellvertreter des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Neukalen bejtellt worden. 

Schwerin, den 12. September 1907. 

(13) Das Amt des Notars Carl Sellmann zu Roſtock it erlojchen. 
Schwerin, den 16. September 1907. 

(14) Vor dem Suftizminifterium hat der Kaiſerlich Deutjche Konjul Franz Rath— 
fens zu Middlesbrougb heute den Homagialeid wegen des käuflich von ihm erworbenen 
Allodialgutes Poiſchendorf, Amts Bukow, abgeleijtet. 

Schwerin, den 12. September 1907. 
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Negierungs:Blatt ” 
für das 

Großherzogtum Meclenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage. 
MÆ 49, 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 26. September 1907, 

Inhalt, 
T! Abteilnug. I) Belunntmachung, betreffend Freigabe der Teilſtrecke Lankow— 

Warnitz der Nebenchaufjee Lankow— Mübhlen-Eichjen für den öffent: 
lihen Verkehr. (2) Bekanntmachung, betreffend die Statiftit der Taub- 
ftummen. (3) Belanntmachung, betreffend das Ergebnis der Rechnung 
des Witwen nitituts für Prediger, Organijten, Kantoren, Küfter und 
Schullehrer im Jahrgang 1. April 1906/7. (4) Belanntmadhung, be- 
treffend die Zujammenjegung der Kommiſſion für die ärztlichen Vor— 
prüfungen im Winterhalbjahr 1907.08 und im Sommerhalbjahr 1908. 
(5) Bekanntmachung, betreffend die pharmazeutijche Prüfungstommiffion 
bei der Univerfität zu Roftod. (6) Bekanntmachung, betreffend Erlöfchen 
der Räude auf dem Hausgutspachthof Dambed. (7) Bekanntmachung, 
betreffend die Einſendung der Beiträge zum nächftjährigen Staatsfalender. 
(8) Belanntmachung, betreffend Umrechnungsverhältnis für die in der 
Dollarwährung auszuitellenden PBoftanmweifungen. (9) Belanntmachung, 
betreffend die Boftanftalten in Arendfee, Graal, Heiligendamm und Müritz. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
nn — 

(1) Bekanntmachung vom 18. September 1907, betreffend Freigabe der Teil: 
ſtrecke Laukow — Warnik der Nebenchauſſer Lanfow — Mühlen-Eichſen für den 

öffentlichen Verkehr. 

Die Teilſtrecke Lankow—Warnitz der im Bau befindlichen Nebenchauſſee Lankow— 
Mühlen-Eichjen ijt für dem öffentlichen Verkehr freigegeben worden. 

Schwerin, den 18. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifteriumm des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 
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(2) Belfauntmahung vom 17. September 1907, betreffend die Statiftif der 

Taubjtummen. 

Unter Hinweis auf die Verordnung vom 22. September 1902, —— die Veran⸗ 
ſtaltung einer fortlaufenden Statiſtik der Taubſtummen (Regierungs-® att 1902, Nr. 37, 
Seite 317 fj.), werden die Ortsobrigkeiten daran erinnert, daß für jedes taubftumme oder 
der Taubjtummbeit verdächtige Kind bei feinem Eintritt in das ſchulpflichtige Alter der Voll- 
jinnigen ein vom Großherzoglichen Statiſtiſchen Amte zu Schwerin zu beziehender Frage— 
bogen anzulegen ift. Diejer ——— iſt, nach Dre; gabe der .in Anlage A der Ber- 
ordnung enthaltenen Beitimmungen ausgefüllt, dem Großherzoglichen Statiſtiſchen Amte zu 
Schwerin in doppelter Ausfertigung ftets_fofort einzufenden und außerdem bei Auf— 
nahme eines ———— Kindes in eine Taubſtummenanſtalt in einfacher Ausfertigung 
der Anſtalt zu übergeben. 

Schwerin, den 17. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abteilung für 

Unterrichtsangelegenheiten. 

Im Auftrage: Heuck. 

(3) Bekauntmachung vom 19. September 1907, betreffeud das Ergebnis der 
Rechnuung des Witwen-Juſtituts für Prediger, Organiften, Kautoren, Küſter 

und Schullehrer im Jahrgang 1. April 1906/7. 

Das Ergebnis der Rechnung des Witwen-Inftituts für —— Organiſten, Kantoren, 
Küſter und Schullehrer auf den Jahrgang vom 1. April 1906 bis 1. April 1907 wird 
in Gemäßheit des $ 44 der Sapung vom 22. Dezember 1897 in Beihalt der Vorjchrift 
des 8 47 Ubf. 2 der Sabung des Zivil» und Militärbiener-Witwen- Inſtituts vom 15. Fe— 
bruar 1898 durch den nadhfichenben Auszug zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Schwerin, den 19." September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 

geiftliche Angelegenheiten. 

Am Auftrage: Mühlenbruch. 
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Auszug 
aus der Prediger: und Schullehrer-Witwen-nftitut3-Rechnung 

Rap. I 
fap. II 

Rap. III 

Kap. IVA 

Kap. IVB 

Rap. V 

ap. VI. 

ap. VI. 

Kap. VII. 
Rap. IX. 
Kap. X. 

Kap. J. 
Kap. I 

Kap. III. 

Kap. IVA. 

Kap. IVB. 

des Jahrganges 1. April 1906/7. 

J. Einnahme. 

.Kaſſenvorrat aus voriger Rechnung . 

. Riüctjtände: 
1. vor dem 1. April 1906 . 

Zurücgezahlte Kapitalien 
Aus Bemerkungen . 
Außerordentlid . — 

Summe 

TI. Ausgabe. 

Vorſchuß aus voriger Rechnung . 
. Benftionsrüditände: 

l. an Witwen . . 
2. an Exben verftorbener Witwen” 
3. an Wailen . 

Witwenpenfionen nad "dem Fundationsbrief vom 
12. Mai 1835 . . . 
Witmenpenfionen nach dem Siatut vom 21. Januar 

Bitmenpenfionen nach der © Sasung vom 22. Desember 
1897... »-; — 

Seite 

70671 Mark 

122 = 2. nach dem 1. April 1906. . . 
. Gefegliche Beiträge der Mitglieder nad) dem Funs 
dationsbrief vom 12, Mai 1835 . . 8 = 

. Gejegliche Beiträge der Mitglieder nach dem Statut 
vom 21. Januar 1864 . . 830 = 

. Gejeßliche Beiträge der Mitglieder nach der Satzung 
vom 22. Dezember 1897: 

1. Antritts- pp. — ; 3473 — 
2. Beiträge . . . ; . 121482 = 

, ee Aufhu: 
. aus landesherrlicher Kafje 9345 ⸗ 
3. aus ſtädtiſchen Kaſſen . 4l = 

Benfionsabzüge infolge ——— von \ Penfionen. "ins 
Ausland . . — 
Zinſen vom Kapitalvermögen: 

1. auf feſtbelegte Gelder . i . 142669 =: 
2. auf zeitweilig belegte Gelder in : 

7750 ⸗ 
— s 

357233 Mark 

Mart 

340 

3707 — 

85596 

9781l = 

65 

76 

19 

187 455 Mark 66 

66*, 

237 

Pi. 

Bi. 
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Übertrag: 187455 Mark 66 Pi. 
Kap. IVC. Waijenpenfionen Ba der UN. vom 22. — 

1897 15267 43 =: 

Kap. V. Kapitalanlegung ...410903158 ⸗ 32 ⸗ 
Kap. VI. een. 

Gehalte . . re MER —— 
; Drudjachen, Schreibmaterialien pp. Fe S6 =: BB ⸗ 
3. Poftged . . . te 497°: 0 — : 

Kap. VII. Rückftände en — — — ⸗ 
Kap. VIII. Insgemein . . sg re er nie At re ne 38 : — =: 
Kap. IX. Aus Bemerkungen . > Yang ne A — — — ⸗ 
Kap. X. Außerordentlich.. 2 2.2. — — ⸗ 

— 314720 Mark 54 Bf. 

III. Abſchluß. 
Einnahme.. 4337 233 Mark 18 Pf. 
Ausgabbee. 4314720 ⸗ b4 ⸗ 

Vorrat 42512 Mark 64 Pf. 

IV. Darjtellung des Vermögensbeitandes. 
Belegte Kapitaljumme am 1. April 1907 . . 2 2 .2.2...3867200 Mark — BP. 

V. Rüdftände. 

Nicht eingegangene und in die mächjte Rechnung übertragene 
rs 10 Mark — Pf. 

VI. Perſonalbeſtand der Anſtalt am Schluß des Jahrgangs. 
1. Zahl der —— Mitglieder: 

a) nach dem Fundationsbrief vom 12. Mai 1835 mit 43 Mark 75 Pf. 
verficherter Witwenpenfion. . 

b) nad) dem Statut vom 21. Januar 1864 mit 4425 Mark verficherter 
MWitwenpenfion . . 13 

e) nach der Satzung vom 22, Dezember 1897 mit 904900 Mart verficherter 
MWitwenpenfion . 1795 

2, Zahl der Witwen, welche am Schluf des Zahrgangs penfionsberechtigt blieben: 
a) nach dem Fundationsbrief vom 12. Mai 1835 mit 3707 Mark 82 Pf 

jährlichem Penftonsbetrag . . 17 
b) nad) dem Statut vom 21. Januar 1864 mit 83832 Matt 82 Pf. 

jährlichem Penſionsbetrag . .. 243 
e) nach der Satzung vom 22. Dezember 1897 mit 102775 Mart jährlichen 

Penſionsbetrag . . 201 
3. Zahl der Waijen, welche am Schluß des Jahrgangs penfionsberechtigt blieben: 

(unter 72 Vormundſchaften) mit 15066 Marf 67 ‘Pf. jährlichem Penſionsbetrag 138 
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(4) Befauntmadhung vom 20. September 1907, betreffend die Zuſammenſetzung 

der Kommiſſion für die ärztlichen Borprüfungen im Winterhalbjahr 1907/08 

und im Sommerhalbjahr 1908. 

In die Kommiſſion für die ärztlichen Vorprüfungen an der Univerſität zu Roſtock ſind 
für das Winterhalbjahr 1907/08 und für das Sommerhalbjahr 1908 die Profeſſoren 
Dr. Barjurtb, Dr. Yangendorfi, Dr. Midhaelis, Dr. Seeliger, Dr. 
Falkenberg und für das Winterhalbjahr 1907/08 der Profefjor Dr. Weber berufen. 

Den Vorſitz in der Kommiſſion führt der Profefjor Dr. Barfurth, Stellver- 
treter des Vorſitzenden ift der Profeffor Dr. Yangendorff. 

Schwerin, den 20. September 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud). 

(5) Bekanntmachung vom 20. September 1907, betreffend die pharmazeutijche 

Prüfungsfommiffion bei der Univerſität zu Roſtock. 

n die pharmazeutische Prüfungstommiffion bei der Univerfität zu Roſtock (Prüfungs- 
ordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 — Negierungs-Blatt 1904 Nr. 17 —) ift 
weiter (vergl. Bekanntmachung vom 9. d. Mts. — Negierungs-Blatt 1907 Nr. 48 —) 
für das Winterhalbjahr 1907/08 der Profeffor Dr. Weber in Roſtock berufen worden. 

Schwerin, den 20. September 1907. * 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 

(6) Bekanntmachung vom 20. September 1907, betreffend Erlöjchen der Räude 

anf dem Hansgutspachthof Dambeck. 

ie Räude unter den Schafen auj dem Hausgutspachthof Dambed, Amts Schwerin, 
ijt erloſchen. 

Schwerin, den 20. September 1907. 

(7) Bekanntmachung vom 19. September 1907, betreffend die Einſendung der 

Beiträge zum nächſtjährigen Staatsfalender. 

mM it dem Drud des Jahrganges 1908 des Großherzoglic; Medlenburg » Schwerinfchen 
Staatsfalenders wird in nächſter Yeit begonnen werden. Das unterzeichnete Amt wird 
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aus diefer Veranlaſſung den in Betracht fommenden Behörden, Anjtalten, Vereinen, Per: 
jonen uſw. Ktorrefturausschnitte zufenden, um deren forgjältige Prüfung, Berichtigung und 
umgebende Rückſendung gebeten wird. Sollte einer Stelle, welche Veränderungen anzu- 
zeigen Hat, ein Korrekturausfchnitt nicht zugehen, fo wird gleichwohl um Mitteilung der 
Veränderungen gebeten und zwar der den 2. Teil des Staatskalenders (ftatiitifch = topo- 
nn Jahrbuch) — Veränderungen bis zum 15. Oftober, der den 1. Teil 
halle er betreffenden bis zum 15. November d. 8. 

ber jpäter eintretende Veränderungen wird jedesmal tunlichjt ſofort, fpäteftens 
jedoch pr zum 5. Januar 1908 Anzeige erbeten, damit folche Anderungen je nach dem 
Stande des Drudes im Terte oder in den Nachträgen noch berüdjichtigt werden können. 

Schwerin, den 19. September 1907. 

Das Großherzogliche Statiftifche Amt. 

Dröfcer. 

— — — 

(8) Bekanntmachung vom 20. September 1907, betreffend Umrechunngsverhältnis 

für die in der Dollarwährung auszuſtellenden Poftanweifungen. 

om 1. Oktober ab kommt bei Boltanweifungen nach Canada, den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Cuba und den Philippinen das Umrechnungsverhältnis von 100 Dollars — 
422 ME. 50 Pf. in Anwendung. 

Schwerin, den 20. September 1907. 

Raiferliche Ober-Boftdirektion. 
Dehn. 

(9) Bekanntmachung vom 24. September 1907, betreffend die Poſtauſtalten in 

Arendſee, Graal, Heiligendamm und Mürit. 

ie Poſtämter in Arendſee, Graal, Heiligendamm und Müritz werden 
für das laufende Jahr am 30. September geſchloſſen werden. Vom gleichen Tage ab 
treten in Arendſee, Graal und Müritz Poſtagenturen in Wirkſamkeit. 

Schwerin, den 24. September 1907. 

Kaiſerliche Ober-Poſtdirektion. 
Dehn. 

=... 
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HE. Abteilung. 
— —— 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kaufmann Wilhelm 
Sibrand Scheel zu Rojtod den Charakter als Kommerzienrat zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 14. September 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Berichtsaffelfor Dr. jur. 
Erich Schleſinger als Amtsafjeffor mit dem Stimmrecht in Bolizeifachen in der 
Domanialverwaltung anzunehmen gerubt, und ift derjelbe zunächit dem Sroßherzoglichen 
Amte Güftrom zugemwiejen worden. 

Schwerin, den 16. September 1907. 

I) An Stelle des zum 1. Dftober d. 3. zum Superintendenten der Malciner Diö- 
zeje ernannten Dompredigers Leo ift der Paſtor Rijche aus Warin zum zweiten Doms 
prediger in Schwerin berufen und am 16. Sonntag nad Trinitatis, den 15. Sep- 
— d. J. nach voraufgegangener Solitärpräſentation in ſein neues Amt eingeführt 
worden. 

Schwerin, den 17. September 1907. 

(4) Der Küfter Wilhelm Wulff zu Zehna ift zum Standesbeamten und ber 
Statthalter Emil Harder dafelbjt zum Stellvertreter des Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Zehna bejtellt worden. 

Schwerin, den 18. September 1907. 

5) Der Organift Friedrich Borepp zu Gr.Laaſch ift zum Stellvertreter des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Gr.Laaſch bejtellt worden. 

Schwerin, den 18. September 1907. 

(6) Der Paftor Grohmann in Krakow ift zum 1. Oktober d. I. zum Präpojitus 
des Krakower Zirkels Allerhöchſt beftellt worden. 

Schwerin, den 18. September 1907. 
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7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem ——— Wagener 
zu Jabel das Verdienſtkreuz in Gold des Hausordens der Wendiſchen Krone, dem Kranken— 
wärter Richter zu Kloſter Malchow die ſilberne Medaille und den Holzvögten Kruſe 
zu Damerow und Holtmann zu Jabel ſowie den Vorarbeitern Gerdes zu Kloſter 
Malchow, Brinkmann zu Loppin und Prohl zu Drewitz die Verdienſtmedaille in 
Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 20. September 1907. 

(8) Nach Verleihung der ſilbernen Medaille des Königlich Niederländiſchen Ordens von 
Oranien-Naſſau an die Wachtmeiſter Ohrt II, Troſt und Burmeiſter I in der 
Yandesgendarmerie haben Seine Nönigliche Hoheit der Großherzog den Genannten die nach— 
gejuchte Erlaubnis zur Anlegung dieſes Ebhrenzeichens zu erteilen gerubt. 

Schwerin, den 20. September 1907. 



Negierungs: Blatt " 
für das 

Großherzogtum Meclenburg-Schmwerin. 

Amtliche Beilage. 
AR 50. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, den 30. September 1907. 
— un nn nen es mr ET enge eg EEE 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend die Aufftellung von Warnungstafeln 
für Kraftfahrzeuge zur Kennzeichnung befonders gefährlicher Wegeftellen 
durch den Kaiferlichen Automobiltlub. (2) Bekanntmachung, betreffend 
die fachmänniſche Vorbildung der Probeentnehmer bei der Trichinenfchau. 

II. Abteilung. Dienſt- ufm. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
Tr 

(1) Bekanntmachung vom 25. September 1907, betreffend die Anfftellung von 

Warnungstafeln für Araftfahrzenge zur Kennzeihnung bejonders gefährlicher 

Wegeftellen durch den Anijerlihen Automobilklub. 

Der Kaiferlihe Automobilklub beabfichtigt, im Intereſſe der Sicherheit des Verkehrs 
und zur Verhinderung von Unglücdsfällen in ganz Deutichland an den Straßen zur 
Kennzeichnung befonders ‚gefährlicher Stellen Warnungstafeln anbringen zu laſſen. 
Durch die international einheitlich feftitehenden Warnungszeichen foll auf gefährliche 
Kurven, Vertiefungen im Straßenkörper, Höcker, Bahnübergänge, Straßenfreuzungen und 
Doppelfurven aufmerffam gemacht werden; die Aufitellung joll gleihmäßig in der ein 
für allemal fejtgefegten Entfernung von 250 m vor der gefährlichen Stelle erfolgen. 

Das in Ausficht genommene Vorgehen muß im allgemeinen Berfehrsintereffe 
als zweckmäßig und erwünſcht bezeichnet werden. Die Behörden des Landes werden daher 
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aufgefordert, dem Kaiferlichen Automobilflub bei der Aufftellung der Warnungstafeln 
tunlichjte Unterftügung und Förderung zu teil werden zu lajjen. 

Schwerin, den 25. September 1907. 

Großherzoglic Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: von Blücher. 

(2) Bekanntmachung vom 25. September 1907, betreffend die fachmänniſche Vor: 

bildung der Probeentnehmer bei der Trichinenjchan. 

In 89 der Verordnung, betreffend die Trichinenſchau bei Schlachtungen im Inlande 
vom 25. Januar d. 38. (Regierungs-Blatt 1907, Nr. 4) ift es vorgefehen, daß die Probe: 
entnahme auf dem platten Yande außerhalb des Wohnorts des Trichinenfchauers durch 
bejondere, obrigfeitlich angeitellte und an Eidesftatt durch Handichlag verpflichtete Probe: 
entnehmer erfolgen darf. Nach 8 13 Abſ. 2 fteht den Probeentnehmern auch das Recht 
zu, auf Grund eines Befundicheines des Trichinenfchauers das Fleiſch mit dem amtlichen 
Stempel zu kennzeichnen. Ausdrücliche Vorjchriften über einen Befähigungsnachweis 
der Probeentnehmer enthält die Verordnung nicht. 

Um für die zuverläffige Durchführung der Trichinenichau auch in den Fällen, wo 
die Brobeentnahme nicht durch die Trichinenschauer ſelbſt bewirkt wird, eine ausreichende 
Bürgichaft zu haben, erfcheint es jedoch zutreffend, daß die Probeentnehmer für ihr 
Amt befonders ausgebildet und geprüft find, da nur dann aenügende Sicherheit dafür 
gegeben jein wird, daß fie den an fie geitellten Anforderungen in ausreichendem Maße 
gerecht werden. 

Das unterzeichnete Minifterium nimmt deshalb Veranlaſſung, die Ortsobrigkeiten 
m. aufzuforden, nach Möglichkeit nur fachmännifch vorgebildete Probeentnehmer 
anzuftellen. 

Schwerin, den 25. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgisches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbrud. 
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IE. Abteilung. 

(l) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gartenarbeiter Roloff zu 
Dobbertin und den Gutsleuten Facklam zu Wolde, Moll zu Wendifchhof, Wilken zu 
Klein-Upabl, Schulz zu Sietom und Köhn zu Lerom die Birdienitmedaille in Bronze 
zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 23. Auguft 1907, 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem bisherigen FKirchenjuraten, 
Erbpächter Behrens zu Warnomw die filberne Medaille zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 17. September 1907. 

3) Dem preußischen Staatsangehörigen, Butsbefiger Guſtav von Branconi auf 
— Amts Mecklenburg, iſt die mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit verliehen 
worden. 

Schwerin, den 23. September 1907. 

4 Dem preußischen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Dr. jur. Albert Marfgraff 
auf Leezen und Langen:Brüs, Amts Schwerin und Erivig, ift die mecklenburgiſche 
Staatsangehörigkeit verliehen worden. 

Schmerin, den 25. September 1907. 
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Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Scdwerin. 

Amtliche Beilage. . 
N 31. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 4. Oftober 1907. 
Inhalt. 

J. Abteilung. (1) Belunntmachung, betreffend die allgemeine Männerkrankenkaſſe zu 
Ribnitz (E. H.). 12) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen 
an dad Militär zu vergütenden Durchichnittspreife von Naturalien für 
den Monat September 1907. (3) Belanntmachung, betreffend Zulegung 
der Raftower Tannen zur Oberförjterei Jasnitz. (4) Bekanntmachung, 
betreffend das Erlöfchen der Geflügelcholera auf dem ritterjchaftlichen 
Gute Klockow, Amts Ivenack. (5) Bekanntmachung, betreffend die Poſt— 
und Eijenbahnfarte des Deutfchen Reichs. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
mn mm / 

(1) Befauntmachung vom 26. September 1907, betreffend die allgemeine Männer- 
krankenkaſſe zu Ribnitz (E. 9.) 

Auf Grund des 8 75a Abſatz 4 des Krankenverſicherungsgeſetzes in der Faſſung der 
Novelle vom 25. Mai 1903 (Reichs-Geſetzblatt S. 233) ift der allgemeinen Männer» 
krankenkaſſe zu Ribnis (E. 9.) mach vorgängiger Statutenänderung von neuem die Be- 
fcheiniqung erteilt worden, daß fie vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes den Anfor- 
derungen des $ 75 des Krankenverſicherungsgeſetzes gemügt. 

Schwerin, den 26. September 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: von Blücher. 
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(2) Bekanntmachung vom 3. Oftober 1907, betreffend die für Leiftungen am das 
Militär zu vergütenden Durdjchnittspreife von Naturalien für den Monat 

September 1907. 

ie im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete 
Macht zu vergütenden Durhfchnittspreife find in Gemäßheit der Bekanntmachung 
vom 27. Mai 1875 (Regierungs: Blatt Nr 13) durch den hiefigen Magiitrat 

für den Monat September 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 20 Bun 29 Pig. 
2) = ⸗ Roggen . 18 55 
3) —⸗ ⸗ Gerſte.. 6 71— 
4) = . Sfr. . 6 - 63 = 
5) — . Ein . 6 =: — = 
6) = Stroh 4: 795: 
7 = = Heu . Fr 5 s 75 s 

8) * Aanv meter Buchenholz 12 — ⸗ 
9 Tannenholz 2 = — = 

10) 1000 Soden Torf.. er ie 

Der gemäß $ 9 Ziffer 3 des Reichögefehes vom 24. Mai 1898 nad) dem Durch— 
fchnitt der höchiten Tagespreife des Monats September 1907 berechnete und mit einem 
Auffchlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Oftober d. J. an 
Truppenteile auf dem Marjche ufw. gelieferte Furage beträgt — einfchließlich diefes 
Auffhlags — für 

100 ET Safer . 17 Mark 83 Pfg., 
⸗ trh. 5 » 25 =, 
‚ , Su. - 6 =» 80 ». 

Schwerin, * 3. Oftober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Lübcke. 

(3) Bekanntmachung vom 1. Oftober 1907, betreffend Zulegung der Raſtower 

Tannen zur Oberförjterei Jasuitz. 

Mit Allerhöchiter Genehmigung geben die Raſtower Tannen vom Pulverhöfer Fort 
der Oberförjterei Radelübbe zum Jasniger Forft der Oberföriterei Jasnig über. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Finanzminifterium, 

Abteilung für Domänen und Foriten. 

A. von Prefientin. 



Nr. 51. 1907. 249 

(4) Befanutmahung vom 30. September 1907, betreffend das Grlöjchen der 

Geflügelholera auf dem ritterjchaftlichen Gute Klockow, Amts JIvenack. 

Die Geflügelcholera auf dem ritterfchaftlichen Gute Klodom, Amts Jvenack, ift erlofchen. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(5) Befauntmahnng vom 30. September 1907, betreffend die Poſt- und Gifen- 

bahnfarte des Deutſchen Reidjs. 

Bon der im Kursburenu des Reich: Poftamis neu bearbeiteten Poſt- und Eifenbahn: 
farte des Deutfchen Reichs find jest die Blätter I und XV erfchienen. 

Es umfaßt: 
das Blatt I den nördlichen Teil von Niederland, DOftfriesland ſowie den 

nordweitlichen Teil von Oldenburg, 
das Blatt XV den füdlichen Teil von Polen fomwie einen Teil von 

Galizien und angrenzende Eleinere Teile von Ungarn. 
Die Blätter fönnen im Wege des Buchhandels zum Preife von 2 ME. für das 

unausgemalte Exemplar und 2 ME. 25 Pf. für das Exemplar mit farbiger Angabe der 
Grenzen von dem Verlage, dem Berliner Lithographifchen Injtitut Julius Mofer 
(Berlin W 35, Potsdamerjtraße 110),“bezogen werden. 

Schwerin, den 30, September 1907. 

Kaiferliche Ober-Boftdireftion. 
Dehn. 

IE. Abteilung. 
— — — — 

() Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben an Stelle des verſtorbenen Kon— 
fiftorialrats D. Softmann in Malin den Superintendenten Dr. Behm in Doberan 
zum ordentlichen theologifchen Mitgliede des Oberen Kirchengerichts in Roſtock zu er- 
nennen gerubt. 

Schwerin, den 26. September 1907. 

2) Der bisherige Domprediger Leo zu Schwerin iſt an Stelle des am 4. Juli d. Is. 
verftorbenen Konfijtorialrats D. Sojtmann in Malchin zum 1. Oftober d. 8. zum 
Superintendenten der Malchiner Diözefe und zum erjten Prediger an der St. Johannis: 
fiche in Malchin Allerhöchſt ernannt und am 17. Eonntag nad) Trinitatis, den 22. Sep— 
tember d. Is. in diefe Amter eingeführt worden. 

Schwerin, den 27. September 1907. 

3) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberforftmeifter Angerſtein 
zu Ludwigsluft das Komturkreuz des Hausordens der Wendiichen Krone zu verleihen 
geruht. 

Schwerin, den 29. September 1907. 
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6 Nach Verleihung 
des Großkreuzes des Großherzoglich Badiſchen Ordens vom Zähringer Löwen an 

den Oberhofmarichall von Bietinahofj 
der goldenen Be bien nchailte des Herzoglich 'Sacjfen - Erneftinifchen Haus- 

ordens an den Kammerlafaien Martens, 
derjelben Medaille in Silber an den Lafaien Rung 6, 
der filbernen Medaille des Kaiferlih Ruffischen & Stanislausordens an den 

Oberwagenführer Koch, 
des Komturkreuzes des Königlich Niederländifchen Ordens von Oranien-Naſſau 

an den gen von Flotow auf Kogel, 
des Komturkreuzes des Königlich Niederländischen Hausordens von Dranien an 

den Hammerherrn von Behr-Negendand auf Torgelom, 
des Verdienftfreuzes in Gold desfelben Ordens an den Haushofmeijter 

Draegert, 
desjelben Verdienjtkreuges in Silber an den Hoffurier Wulf, 
der Ehrenmedaille in Gold desjelben Ordens an die Oberköche Griede und 

Gödel fowie den Futtermeiſter Lorenz, 
derjelben Medaille in Silber an den Marftalltutiher Wadhholz und 
derjelben Medaille in Bronze an den Wagenwajcher Beyer 

haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung diefer Ordens- 
zeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog en den Oberzahllommifjär Friedrid 
Koepde biejelbit auf feinen Antrag in Gnaden in den Ruheſtand zu verfegen geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(6. Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Amtmann Schmidt zu 
Warin die Verſetzung in den Ruheftand unter Verleihung des Charakters als Amtshaupt- 
mann in Gnaden zu gewähren geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(M) Seine Ktönigliche Hoheit der Großherzog haben dem Revierförſte Mühlenbruch 
zu Spornik das Verdienjtfreuz in Gold des Hausordens der Wendijchen Krone zu ver- 
leihen geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Nevierförfter Mühlenbrud 
zu Sporniß die Verſetzung in den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1907. 
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(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Unterförfter Wülferling 
zu Alt-Steinbeck die VBerdienjtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(10) Seine Köni liche vn der Großherzog haben dem Holzuogt Witt zu Raftom 
die Verdienjtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

11) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Oberbriefträgern Edler zu 
Teterow, Behrens zu Gadebuſch, Koſſow zu Grevesmühlen Brodmann zu 
Demen und Köſter zu Parchim die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Bolizei - Infpektor 
von Wic zu Dreibergen das Ritterkreuz des Hausordens der Bendifden Krone zu 
verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(13) eine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Polizei-Inſpektor, Major 
a. D. von Wid an der Strafanftalt Dreibergen. die von ihm erbetene Verſetzung in 
den Ruheſtand in Gnaden zu gewähren gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(14) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gerichtsvolfzicher Guſtav 
Albrecht zu Röbel die von ihm erbetene Verſetzung in den Ruheſtand in Gnaden au 
gewähren gerubt. 

Schwerin, den 30. September 1907. 

(15) Der Negiftrator im Zentralbureau des Großherzoglicen Haushalts, Hofſekretär 
Gar! Stahl, ijt mit dem Charakter als Nechnungsrat zum Borjtand der Yentral- 
kaſſe des Großherzoglichen Haushalts Allerhöchſt ernannt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

(16) Der Regiftrator Ernit Knüppel bier iſt zum Regiſtrator im Bentralburcau 
des Großherzoglichen Haushalts Allerhöchſt ernannt worden. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

— — — 
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(47) Der Prototoltift Heinrih Lübbe im Zentralbureau des Großherzoglichen 
Haushalts ift unter Ernennung zum Negijtrator an die VBerwaltungsbehörde der Domänen 
des Großherzoglichen Haushalts in Schwerin verjeßt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(18) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Steindruder Berg zu 
Roftod die filberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 

(19) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtmann von Deren 
in Ribnig zum Amtshauptmann zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(20) Der Amtmann Jeſſel in NRöbel ift als leitender Beamter an das Amt zu 
Warin verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(21) Der Amtmann Leo in Güſtrow ift als leitender Beamter an das Amt Wredenhagen 
in Röbel verfegt worden. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 

22) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsverwalter Dr. jur. 
Bade in Grabom zum Amtmann zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

23) Der Amtsverwalter Dahſe, bisher zu Wittenburg, ift an das Amt zu Güſtrow 
verſetzt worden. 

Schwerin, den 1. Dktober 1907. 

(24) Seine Ktönigliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Amtsaſſeſſor 
Dehns zu Hagenow zum Beamten und Amtsverwalter zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(25) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Amtsafjeifor 
Franz Berndes, bisher zu Warin, zum Beamten und Amtsverwalter beim Amte 
Wittenburg zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 
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(26) Der Amtsaffeifor Dr. jur. Lobedanz, bisher zu Lübz, ift an das Amt zu 
Warin verjeßt worden. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(27) Der Umtsregiftrator Diedermann, bisher beim Amte zu Lübz, ift als nach— 
geordneter Amtsregiftrator an das Amt zu Wismar verjegt worden. 

Scwerin, den 1. Oktober 1907. 

(28) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsprotokolliſten Klähn 
in Grivig bei gleichzeitiger Verjegung an das Amt zu Lübz zum Amtsregijtrator zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

29) Der Nevierförfter Wagener iſt von Venzkow, Überförfterei Turloff, nad) 
Spornitz, Forjtinfpeltion Ludwigsluſt, verjegt worden. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(80) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Forjtfandidaten Carl Beeſe 
hiefelbjt zum Forſttaxator zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 

31) Seine Königliche — der Großherzog haben den Stationsjäger, Forſtkandidaten 
Scheel zu Warin zum Forſtrendanten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(32) Der Forjtrendant Scheel it mit der Wahrnahme der Gefchäfte eines Forſt— 
rendanten für die Oberförjtereien Friedrichsmoor, Gädebehn und die Lewitz-Wieſenver— 
waltung beauftragt und ihm als Wohnſitz zunächſt Erivig angewiefen. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

(33) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Stationsjäger, Forſtkandidaten 
Louis Holftein zu Goldberg zum Revierförſter in Venzkow, Oberföriterei Turloff, 
zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

(34) Seine Stönigliche Hoheit der Großherzog haben dem Boftdircktor Hocfjke zu 
Roſtock das Nitterfveuz mit der Krone des Greifenordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 
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(35) Seine Königliche Den der Großherzog haben den Poſtſekretär Mar Beder 
als folchen etatsmäßig anzujtellen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

(36) Eeine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem Bojtverwalter Ludwig 
Beyer den Titel Boftjekretär, dem Kanzliiten Otto Grahlom den Titel Kanzlei- 
jefretär, den pre jiltenten Sriedrih Lemmermann, Ernjt Ganſchow, 
Auguſt Klidermann, Karl Zad und Wilhelm Bell den Titel Ober-Poſt— 
aſſiſtent ſowie dem Telegraphenaffiitenten Wilhelm Bädker den Titel Ober-Tele- 
graphenaffiftent zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

ET) Der Amtsrichter Dr. Lange zu Parchim ift in gleicher Eigenſchaft an das 
Amtsgericht zu Wismar verjegt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

88) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Staatsanwalt Paul Peterſen 
zu Schwerin zum Landrichter beim Landgericht zu Güſtrow zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(39) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Staatsanwalt Dr. Richard 
Scheven zu Sühteom zum Landrichter beim Landgericht zu Roftod zu ernenmen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(40) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsrichter Hermann Seer 
zu Ludwigsluſt zum Staatsanwalt beim Landgericht zu Schwerin zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(41) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den bisher als Hilfsarbeiter beim 
Großherzoglichen Juftizminiiterium bejchäftigten Amtsrichter Paul Siegfried zum 
Amtsrichter in Ludwigsluſt zu beftellen gerubt. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 

(42) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsrichter Gerhard 
—— zu Röbel zum Staatsanwalt beim Landgericht zu Güſtrow zu ernennen 
geruht. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 
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43) Eeine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsajjeifor Wilhelm 
Radloff zum Amtsrichter in Parchim zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

4) Seine Stönigliche Hoheit der Großherzog haben den zurzeit als Hilfsarbeiter beim 
Großherzoglichen Juftizminifterium und dejjen Abteilungen beſchäftigten Gerichtsaſſeſſor 
Friedrih Kittel zum AUmtsrichter zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(45) Die Verwaltung des Amtsgerichts zu Röbel ift bis auf weiteres dem Gerichts- 
affefjor Wilhelm Hennings übertragen. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(46) Die Verwaltung des Amtsgerichts zu Brüel iſt bis auf weiteres dem Gerichts— 
aſſeſſor Dr. Conrad Lemme übertragen. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(47) Die Verwaltung der Amtsanwaltsgefchäfte beim Amtsgericht zu Waren iſt bis 
auf weiteres dem Stadtwachtmeiiter Salzwedel übertragen. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

AI Der Gerichtsichreibergehilfe Paul Lüthcke zu Neubukow ift vom 1. Oftober 
d. Is. ab bis auf weiteres mit der Verwaltung der Gerichtsvollzichergejchäfte im Amts— 
gerichtöbezirt Neubukow beauftragt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

AN Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsichreibergehilfen 
Theodor Junghans zum Rendanten und Negiitratur-Boritand an der Strafanftalt 
Dreibergen zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 

(50) Dem Lübeeifchen Staatsangehörigen, Eutsbefiger Paul Eſchenburg auf Marr- 
hagen, Amts Stavenhagen, iſt die mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 2. Oftober 1907. 

(51) Am Meclenburgifchen Kontingent haben nachſtehende Berfonalveränderungen 
jtattgefunden: 

die Hauptleute und Kompagniechefs von Goetze im Medlenburgifchen Grenadier- 
Regiment Nr. 89 und von Hackewitz im Medlenburgiichen Füfilier-Regiment Nr. 90 
find unter Beförderung zu überzähligen Majors den betreffenden Regimentern aggregiert. 
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Es jind befördert: 
der Oberleutnant und Adjutant der 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Med: 

lenburgifchen) Graf von Roedern zum Rittmeijter, 
die Oberleutnants im Mecklenburgiſchen Füfilier-Regiment Nr. 90 von Preſſentin 

mn — unter Ernennung zu Kompagniechefs zu Hauptleuten, vorläufig 
ohne Patent, 

der Unterarzt der Neferve im Landwehrbezirk Roftod Hinrichfen zum Aſſiſtenzarzt. 
Der Hauptmann und Kompagniechef im Mectlenburgifchen Füfilier-Regiment Nr. 90 

Söderftröm hat ein Patent feines Dienftgrades erhalten. 
Der Nittmeifter und Esfadrondef im 1. Meclenburgifchen Dragoner:Regiment 

Nr. 17 von Koppelow hat den Charakter ald Major erhalten. 
Der überzählige Hauptmann im Mecklenburgiſchen Grenadier-Regiment Nr. 89 

Freiherr von Schleinig ift zum Kompagniechef ernannt. 
Der Oberleutnant in der Schußtruppe für Südweftafrifa Strödel iſt aus diefer 

ausgeschieden und im Mecklenburgijchen YFüfilter-Regiment Nr. 90 wieder angejtellt. 

Es jind verfeßt: 
der Hauptmann und Kompagniehef im Medlenburgifchen Grenadier-Regiment 

Nr. 89 von Widede in das Militärfabinett Seiner Majeftät des Kaifers und Königs, 
der Hauptmann im großen Generaljtabe von Haeften als Kompagniechef in das 

Medlenburgiiche Grenadier-Reaiment Nr. 89, 
der Hauptmann und SKompagniechef im Mecklenburgifchen Füfilier: Regiment 

Nr. 90 Freiherr von Zedlig und Neukirch unter Beförderung zum überzähligen 
Major als aggregiert zum Lauenburgiichen Jäger: Bataillon Nr. 9, 

der Hauptmann im Generaljtabe des VII. Armeeforps Freiherr von Nettelbladt 
= Nittmeifter und Esfadrondef in das 1. Medlenburgifhe Dragoner-Regiment 
Jr. 17 und 

der Oberleutnant der Landwehr-Kavallerie 2. Aufgebots im Landwehrbezirt Neu- 
— Paetow zu den Reſerve-Offizieren des 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiments 
Nr. 18. 

Dem Rittmeiſter und Eskadronchef im 1. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment 
Rr. 17 von Tresckow iſt der Abſchied mit der geſetzlichen Penſion und der Erlaubnis 
zum Tragen der Regiments-Uniform bewilligt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

(52) Bor dem Juftizminifterium hat der Leutnant a. D. Adolf Neinbed heute 
den Homagialeid wegen des von ihm erworbenen Allodialgutes Zuromw, Amts Med- 
lenburg, abgeleiitet. 

Scwerin, den 26. September 1907. 

(53) Vor dem Yuftizminijterium hat der Gutspächter Ernit Peters zu Quilow heute 
den Homagialeid wegen der von ihm erworbenen Allodialgüter Holdorf und 
Meeten c. p., Amts Gadebuſch, durch einen Vertreter abgeleijtet. 

Schwerin, den 26. September 1907. 

— — — 
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Großherzogtum Merklenburg-Schmerin, 

Amtliche Beilage. 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 12. Dftober 1907. 
—— 

Inhalt. 

L, teilung. (1) Belunntmachung, betreffend Einberufung des Landtags. (2) Be 
kanntmachung, betreffend die Einſetzung einer Kommiſſton zur Prüfung 
für den Regiftraturdienft bei den Großherzoglichen Domanialämtern. 
(3) Bekanntmachung, betreffend die Zufammenfegung der Sachverftändigen: 
Kammern für Werke der bildenden Künfte und der Photographie. 
(4) Bekanntmachung, betreffend Eröffnung des Telegraphenbetriebes bei 
der Vojfthilfitelle in Minzow bei Dambed. (5) Befanntmachung, be: 
treffend Eröffnung des Telegraphenbetriebes bei der Bofthilfftelle in 
Barnin bei Erivig, 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
— —— 

(1) Bekanntmachung vom 9. Oktober 1907, betreffend Einberufung des Landtags. 

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß der diesjährige Landtag Aller- 
höchſter Bejtimmung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs gemäß am 13. November 
d. Is. zu Sternberg eröffnet werden wird. 

Zur Verhandlung gelangen folgende 

Capita proponenda: 

I. Die ordentliche Kontribution. 
.II. Bewilligung der ediktmäßigen Stontribution zur Dedung der Bedürfniffe 

der Landesiteuerkafie. 
II. Der Etat der Eijenbahnverwaltung für das Rechnungsjahr 1908/09. 
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IV. Verlängerung des für die Jahre Johannis 1905/08 getroffenen Abkom- 
mens vom 26./27. Januar 1905 en Zahlung eines Averſums von 
384 000 ME. aus der Sanbeöfteuerkafte zu den Roften des Landesregiments 
für den weiteren Beitraum von Johannis 1908 bis Seren 1910. 

V. Beltreitung der Koften der Juftizverwaltung nad; Ablauf der hierüber für 
ir Zeit von Johannis 1903 bis Johannis 1908 abgefchloffenen Berein- 

rung. 

Schwerin, den 9. Oktober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Staatsminifterium. 
C. Graf von Baſſewitz-Le vetzow. A. von Preſſentin. Langfeld. 

(2) Bekauntmachung vom 2. Oktober 1907, betreffend die Einſetzung einer 

Kommiſſion zur Prüfung für den Regiſtraturdienſt bei den Großherzoglichen 

Domanialämtern. 

Zur Prüfung für den Negiftraturdienft bei den Großherzoglichen Domanialämtern (Be- 
fanntmachung vom 12. Februar 1907 — Negierungsblatt Nr. 6 — $ 16) ift eine 
Kommiſſion mit dem Sige in Schwerin eingefegt, in welche berufen find: 

1. der Stammerrat Kleffel zu Schwerin als Borfigender, 
der Geheime Kammerrat von Blücher zu Schwerin als Stellvertreter 

des Vorſitzenden, 
2. der Droft Eihbaum zu Erivik, 

der Umtmann Fenſch zu Bützow als Stellvertreter besjelben, 
3. der Amtsverwalter Shwaar zu Schwerin, 

der Amtsverwalter Dr. Sohm zu Schwerin als Stellvertreter desjelben. 

Schwerin, den 2. Oktober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgische Finanzminifterium, Abteilung 
für Domänen und Foriten. 

N. von Prefjentin. 

(3) Befanntmahung vom 3. Oftober 1907, betreffend die Zuſammeunſetzung 

der Sadverjtändigen - Kammern für Werfe der bildenden Künfte nnd der 

Photographie. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 21. September d. 8., betreffend den 
Anſchluß an die für das Königreih Sachſen gebildeten Sacdverftändigen - Kammern für 
Werfe der bildenden Künſte und der Photographie (Regierungs-Blatt S. 221) wird 
hierdurd; zur Stenntnis gebracht, daß ernannt worden find: 
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I. bei der Sachverſtändigen-Kammer für Werke der bildenden Künſte in Dresden 

1: 

Due zn 

> m nemew mw 

zu ordentlichen Mitgliedern: 
der Profeſſor an der Akademie der bildenden Künfte Geh. Hofrat 
Hermann Heinrih Prell in Dresden, zugleich zum Borfigenden, 

. der Bildhauer Friedrih Dffermann in Dresden, zugleich zum 
jtellvertretenden Borfigenden, ’ 
der Maler Karl Ehrenberg in Dresden, 
der Profeffor Ermenegildo Donadimi in Dresden, 
der Kunjthändler Guſtav Adolf Ernjt in Dresden, 
der Maler und NRadierer Eugen Ludwig Otto in Dresden, 
der Lehrer an der Akademie der bildenden Künſte Brofeffor Osmar 
Schindler in Dresden, 

. der Direltor der Kunſtgewerbeſchule Baurat Profeſſor Loſſow in 
Dres den, 

. der Architekt Profejfor W. Kreis in Dresden, 
zu Stellvertretern der ordentlichen Mitglieder: 

. der Brofeffor Alfred Diethe in Dresden, 

. der Bildhauer Rudolf Hölbe in Dresden, 

. der Maler Karl Oskar Schü in Dresden, 

. der Architekt Baurat 3. W. Gräbner in Dresden; 

II. bei der Sadwerftändigensftammer für Werke der Photographie in Dresden 
zu ordentlichen Mitgliedern: 

. der Photograph Ernſt Julius Sonntag in Dresden-Trachau, zu— 
ng Kar wer. er i 

. der Photograph D. Bohr in Dresden-A., zugleich zum ftellvertretenden 
Vorſitzenden 

. der Photograph James Aurig in Blaſewitz, 

. der Photograp) Raphael Arthur Bofjard-Schlegel in Dres- 
n⸗A. 

der Photograph Hermann Bähr in Dresden-W., 
. der Rentner 3. Emil Frohne in Dresden-W., 
. der Photograph Adolf Sander in Leipzig-Gohlis, 

zu Stellvertretern der ordentlichen Mitglieder: 
. der Photograph Heinrih Strube in Zittau, ber Berlagebnchöin lagsbuhhändler Johannes William Meinhold in Dres- 

den-W., 
. der Direktor der Aftiengefellfhaft für Camera-Fabrikation Heinrid 
Ernemann in Dresden-Striejen. 

Schwerin, den 3. Oktober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Juſtizminiſterium. 
Im Auftrage: Mühlenbruch. 
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(4) Bekanntmachung vom 5. Oftober 1907, betreffend Eröffnung des Telegraphen- 

betricbes bei der Pojthilfftelle in Minzow bei Dambed. 

Bei der Poſthilfſtelle in Minzom bei Dambeck (Mecklb.) iſt der Telegraphenbetrieb 
eröffnet worden. Die Telegraphenanſtalt führt die Bezeichnung Minzow. 

Schwerin, den 5. Dftober 1907. 

Kaiſerliche Ober-Poftdireftion. 
Debn. 

(5) Bekanntmachung von 6. Oftober 1907, betreffend Eröffunng des Telegraphen: 

betriebes bei der Poſthilfſtelle in Barnin bei Grivig. 

Bei der Poſthilfſtelle in Barnin bei Eriviß ift der Telegraphenbetrieb eröffnet 
worden. Die Telegraphenanftalt führt die Bezeichnung Barnin, Dorf. 

Schwerin, den 6. Oftober 1907. 

Kaiferlihe Ober-Poftdirektion. 

Dehn. 

II. Abteilung. 
ee 

1) An Stelle des verſetzten Paſtors Schumacher zu Elmenhorft ift der bisherige 
Rektor Harm in Goldberg am 17. Sonntag nach Trinitatis, den 22. September d. Is., 
durch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paltor in Elmenhorjt erwählt und fofort 
in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 25. September 1907. 

(2) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Lehrer Strath am Neal: 
progymnafium zu Grabow das Verdienſikreuz in Silber des Hausordens der Wendifchen 
Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. September 1907. 
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3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben an Stelle de3 auf feinen Antrag 
aus dem Amte eines Präpofitus des Bukow'er Zirkels entlafjenen Präpofitus Berger 
in Ruſſow den Paftor Willers in Alt-Gaarz wiederum zum Präpoſitus des 
Bukow'er Zirkeld zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oftober 1907. 

9 Der Neferendar Ernit Einen aus Neu-Sclagsdorf hat die zweite 
juriftifche Prüfung vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Noflod am 
.d. M. beitanden. 

Schwerin, den 2. Oftober 1907. 

(5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Küfterfchullehrer Theodor 
Grützmacher in Briggom den Titel eines Kantor zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 3. Dftober 1907, 

(6) Der Neferendar Mar von Viexeck aus Dreveskirchen hat die zweite jurifüfe 
—*2 vor dem Prüfungsſenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock am 5. d. M. b 
tanden 

Schwerin, den 7. Oktober 1907. 

(7) Der Gutsbeſitzer Jeſſe auf Lieblingshof ift zum Standesbeamten und der Guts— 
verwakter Schnell zu Petſchow zum Stellvertreter des Standesbeanten für den Standes: 
amtsbezirt Petſchow bejtellt worden. 

Schwerin, den 8. Dftober 1907. 
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für das 

Großherzogtum Merlenburg- Schwerin, 

Amtliche Beilage. 

Sahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 19. Dftober 1907. 
Inhalt. 

J. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Erbpachthufe 
Nr. X zu Parkentin. (2) Bekanntmachung, betreffend den Ausbruch 
der Geflügelcholera in Rehna. 13) Bekanntmachung, betreffend Eröffnung 
einer Bofthilfitelle mit ZTelegraphenbetrieb in Wangelin bei Ganzlin. 
(4) Bekanntmachung, betreffend Bezeichnung des Poſtamts in Neu-Kaliß. 

II. Abteilung. Dienſt- uſw. Nachrichten, 

1. Abteilung. 
—⸗s— 

(1) Bekauntmachung vom 9. Oktober 1907, betreffend Geläudeerwerb aus der 

Erbpachthufe Nr. X zu Parkentin. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845 8 1, Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eijenbahndirektion für die als notwendig erkannte 
Errichtung eines Wärtermohnhaufes auf Bahnhof Parkentin und zur Beichaffung von 
Dienjtland der Erwerb von 3800 qm Gelände aus der Erbpachthufe Ar. X zu Parkentin 
genehmigt worden. 

Die zu eriverbenden Flächen liegen füdlic des Bahnhofes Parkentin an der Bahn- 
jtrede Wismar—Roitod. 

Schwerin, den 9. Oftober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 15. Oftober 1907, betreffend den Ausbruch der 

Geflügelholera in Rehna. 

uf dem Hausgrundjtüd Hinterftr. Nr. 137 zu Nehna ift die Geflügelcholera aus- 
gebrochen. 

Schwerin, den 15. Oftober 1907. 

(3) Bekanntmachung vom 12, Oftober 1907, betreffend Eröffnung einer Poſthilf— 
ftelle mit Telegraphenbetrieb in Wangelin bei Ganzlin. 

In Wangelin bei Ganzlin iſt eine Poſthilfſtelle mit Telegraphenbetrieb eröffnet 
worden. Die Telegraphenanſtalt führt die Bezeichnung Wangelin, Mecklb. 

Schwerin, den 12. Oftober 1907. 

Kaiſerliche Ober-Poftdireftion. 
Dehn. 

(4) Bekanntmachung vom 15. Oftober 1907, betreffend Bezeichnung des Pojtamts 

in Neu⸗-Kaliß. 

Das Poftamt in Neu-Kaliß führt fortan die zufägliche Bezeichnung „(Mecklb.)“. 

Schwerin, den 15. Oftober 1907. 

Kaiferlihe Ober-Boftdirektion. 
Dehn. 

HI. Abteilung. 
ns —— 

) Seine Ktönigliche Hoheit der Großherzog haben zu verleihen gerubt: 
das Medlenburgijche Militär Berdienfiirenz II. Klaſſe: 

dem Leutnant Wilhelm Danneel, 
das Medlenburgifhe Militär-Verdienjtfreuz II. Klaſſe am 
toten Bande: 

dem Stabsveterinär Jojef Ludwig, dem Proviantamtsafjiftenten Julius 
Sande und dem Garnijonverwaltungssnipettor Friedrich Möller, 

fämtlih in der Schugtruppe für Südmeltajrifa. 
Schwerin, den 26. September 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Amtsgerichtsaftuar Richard 
Willers zum NRegijtraturgehilfen beim Jujtizminifterium und dejjen Abteilungen für 
geiftliche, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den etatmäßigen Gerichtsjchreiber- 
gebilfen Wilhelm Dreyer zum Amtsgerichtsaftuar in Grevesmühlen zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 1. Dftober 1907. 
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(9 Dem preufifchen Staatsangehörigen, Gutsbejiger Waldemar von Treskow 
auf Auguftenhof, Amts Crivig, ift die mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit verlichen 
worden. 

Schwerin, den 4. Oktober 1907. 

5) Der Paſtor Walter aus Hannover, früher zu Uualig, iſt an Stelle des zum 
1. Oktober d. 8. verjegten Pajtors Bachmann zum Kaftor in Lübſee, ne Gade⸗ 
buſch, berufen und am 19. Sonntage nach Trinitatis, den 6. Oktober d. Is., nad) vorauf- 
gegangener Solitärpräfentation in fein Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 8. Oktober 1907. 

(9) Dem preußifchen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Rihard Siemon auf Rög- 
nig c. p., Amts Wittenburg und Gadebuſch, iſt Die mecklenburgiſche Staatsangehörigfeit 
verliehen worden. 

Schwerin, den 9. Oktober 1907. 

(7) Die bei der Kaiferlichen Ober-Poſtkaſſe hiejelbit durch Verjegung des Ober-Poit- 
fafjenrendanten, Nechnungsrats Ehrich, in den Ruheſtand erledigte Nendantenitelle it 
dem Ober-Boftkafjenkaffierer Dr. Blog aus Hamburg unter Ernennung zum Ober-Poſt— 
fafjenrendanten mit Wirfung vom 1. April 1907 ab übertragen worden. 

Schwerin, den 9. Oktober 1907. 

9) Seine stöniglihe Hoheit der Großherzog haben den Poſtinſpektor Albert Stein 
zu Parchim zum Poſtdirektor mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 9. Dftober 1907. 

N Der Neferendar Hans Weidt aus Roſtock hat die zweite juriftifche Prüfung 
vor dem Prüfungsfenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock — 

Schwerin, den 9. Oktober 1907. 

(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog jaben den Kandidaten der Rechte 
Wilhelm von Bergen aus Schwerin nad beitandener erfter jurijtifcher Prüfung 
zum WReferendar zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 11. Oktober 1907. 

A) Dem Kandidaten der Medizin Otto Nidell aus Cafdorf ijt, nachdem derfelbe 
am 23. Juli 1906 die ärztliche Prüfung vor der Prüfungstommiffion zu Roftod bejtanden 
und den Beitimmungen über das praftijche Jahr mit dem 1. September d. 8. entiprochen 
hat, die Approbation als Arzt mit der Geltung vom legtbezeichneten Tage ab für das 
Gebiet des Deutjchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 11. Oftober 1907, 
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(12) An Stelle des verjegten Pajtors Riſche ift der Baftor Stolzenburg in Borg» 
feld zum Paſtor in Warin berufen und am 19. Sonntage nad) Trinitatis, den 6. Oltober 
d. Is., nach voraufgegangener Solitärpräfentation in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 12. Oktober 1907. 

(13) Dem preußiichen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Wihard von der Heyden 
auf Kreflin, Amts GCrivig und Lübz, ift die mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit ver- 
lieben worden. 

Sc;werin, den 15. Oktober 1907. 

(14) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Standidaten der Rechte Carl 
Dabeljtein aus Schwerin nad) beitandener erjter juriftifcher Prüfung zum Neferendar 
zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 15. Oktober 1907. 

(15) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Rechte Paul 
Koopmann aus Wismar nad beftandener erjter juristifcher Prüfung zum Referendar 
zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 15. Oktober 1907. 

(16) Eine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Nechte Hans 
Ulrid Behm aus Parchim nach bejtandener erjter juristifcher Prüfung zum NRefe- 
rendar zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 15. Oktober 1907. 

17) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Rechte Walter 
Rhode aus Roftod nach beitandener erfter juriftifcher Prüfung zum Referendar zu er- 
nennen gerubt. 

Schwerin, den 15. Oktober 1907. 

(18) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kapellmeifter Gütjchom in 
Rojtod den Charakter als Muſikdirektor zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 15. Oktober 1907. 

IN Der bisherige Gerichtsichreibergehilfe Paul Carom hiefelbit ift mit dem Charaf- 
ter als Aktuar zum Bureaubeamten der Landesverjicherungsanftalt Mecklenburg hiejelbit 
Allerhöchit ernannt worden. 

Schwerin, den 16. Oktober 1907. 
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Ausgegeben Schwerin, Sonnabend, den 26. Oftober 1907, 

Inhalt. 

L Mbteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der Feldmark des 
Gutes Eickhof. (2) Bekanntmachung, betreffend die Zuſammenſetzung 
der Prüfungstommiifion für Nahrungsmittelchemiter im Sabre 1908. 

II. Abteilung. Dienjt- uſw. Nachrichten, 

1. Abteilung. 
m Tr. 

(1) Bekanntmachung vom 17. Oftober 1907, betreffend Geländeerwerb ans der 
Feldmark des Gutes Eickhof. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845. 8 1, Abſatz 2, iſt auf den 
Antrag der Großherzoglichen General-Eifenbahndirektion jür die als notwendig erkannte 
Herftellung eines Wärterwohnhaufes bei Eickhof und zur Befchaffung von Dienjtland der 
Erwerb von 2350 qm Gelände aus der Feldmark des Gutes Eickhof genehmigt worden. 
. Die zu erwerbende Fläche liegt nördlich der Eijenbahn von Kleinen nach Bützow 
bei Station 87,8. 

Scmerin, den 17. Oktober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftvage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung von 18. Oftober 1907, betreffend die Zufammenjegung 
der Prüfungskommiſſion für, Nahrungsmitteldhemifer im Jahre 1908. 

N; n die Prüfungstommifjion für Nahrungsmittelchemifer, welde ihren Sig in Roſtock 
hat, find auf das Kalenderjahr 1908 

1. für die VBorprüfung: Oberjtaatsanwalt Geheimer Juftizrat Giffenig zu 
Roſtock als Vorfigender, Profejjor Dr. Michaelis, Profefjor Dr. Falken— 
berg und bis Ah weiteres Brofeffor Dr. Weber; 

2. für die Hauptprüfung: Oberjtaatsanvalt Geheimer Juftizrat Giffenig 
als Vorjigender, Profeffor Dr. Michaelis, Profeffor Dr. Bfeiffer, 
Profejfor Dr. Falkenberg 

vom unterzeichneten es in Gemäßheit des $ 1 Abſ. 2 der Verordnung vom 
7. September 1894, betreffend die Prüfung der Nahrungsmittelchemifer, berufen worden. 

Stellvertreter des Borfigenden ift für die Vorprüfung und für die Hauptprüfung 
der Landgerihtsrat Schultetus zu Roſtock. 

Schwerin, den 18. Dftober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgische Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfelb. 

HE. Abteilung. 

1) Seine Königliche —— der Großherzog haben den Gutsleuten Retzlag und 
Nickel zu Thürkow die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. September 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kammerpräſidenten von 
Shudmann zum nichtricgterlichen Mitglied und gleichzeitig zum Vorjigenden und 
die Geheimen Minijterialräte von Prollius und Heud zu nichtrichterlichen Mit— 
gliedern der Disziplinarfammer für nichtrichterliche Beamte zu ernennen fowie den 
Minijterialfetretär Dr. Beutin der Disziplinarfammer als Sekretär und Regijtratur- 
vorjtand bis auf weiteres beizuordnen gerubt. 

Schwerin, den 1. Oktober 1907. 
—— 

3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Oberſchulrat Dr. Strenge 
und die Minifterialräte Dr. Stegemann und Walter zu nichtrichterlichen und die 
Landgerichtsräte Dr. Brauns, Dr. von Buchka und Witt zu richterlichen Mit- 
gliedern der Disziplinartammer für nichtrichterliche Beamte zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 2. Dftober 1907. 
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4 Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gärtner Klatt zu Golden- 
bow die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 9. Oktober 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem theologifchen Ana am 
Nealgymnafium zu Ludwigsluft Karl Augujt Behm den Charakter „Oberlehrer” zu 
verleihen geruht. 

Schwerin, den 11. Oktober 1907. 

(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Lehrer Lindemann am 
jtädtifchen Realgymnafium zu Güſtrow das Verdienſtkreuz in Silber des Hausordens 
der Wendifchen Krone zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 11. Oktober 1907. 

(7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kutfcher Ewert zu Hageboek 
die Verdienjtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 14. Dftober 1907. 

8 Dem —— a Staatsangehörigen, Gutsbefiter Richard Siemers auf 
Bejelin, Roftoder Dijtrikts, ift die mecklenburgiſche Staatsangehörigkeit verliehen worden. 

Schwerin, den 18. Oktober 1907. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Rechte Paul 
Floerke aus Rojtod nad) bejtandener erjter jurijtifcher Prüfung zum Referendar zu 
ernennen geruht. 

Schwerin, den 19. Oktober 1907. 

(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Rechte Wilhelm 
Kraſemann aus Bützow nad) bejtandener erjter juristifcher Prüfung zum Neferendar 
zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 19. Dftober 1907. 

(11) Geine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Nedhte Hermann 
Liſſch aus Schwerin nad bejtandener eriter juriftifcher Prüfung zum Neferendar zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 21. Dftober 1907. 
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(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Nechte Erich 
Kortüm aus Zehna nach beſtandener erſter juriſtiſcher Prüfung zum Referendar zu 
ernennen geruht. 

Schwerin, den 21. Oktober 1907. 

13) Der Schulze Johann Breuel zu Raſtow ift zum Stellvertreter des Standes» 
beamten für den Standesamtsbezirk Ueli bejtellt worden. 

Schwerin, den 22. Dftober 1907. 

(14) Der Kandidat des Lehramts an höheren Schulen Dr. Wilhelm Bath ift zum 
Oberlehrer an dem Gymnafium zu Doberan Allerhöchſt ernannt worden. 

Schwerin, den 22. Oktober 1907. 

(15) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Dienftmädchen Sophi: € 
Behnde zu Hagenow die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Oktober 1907. 

(16) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kutſcher Jenß zu Doberan 
und den Gutsleuten Strübing zu Teſſenow, Meyer zu Moidentin und Schnaekel 
gen. Goodmann zu Vogtshagen die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Oktober 1907. 

(17) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Ratsherrn Auguſt Koſſow 
zu Neufalen den Charakter als Kommiffionsrat zu verleihen gerußt. 

Schwerin, den 26. Oktober 1907. 

(18) Im Mecklenburgiſchen Kontingent haben nachſtehende Perſonalveranderungen ſtatt— 
gefunden‘ 

Es find befördert: 
der Oberleutnant im Mecklenburgifchen Grenadier-Regiment Nr. 89 von Alt— 

Stutterheim (Elimar) unter Ernennung zum Kompagniechef zum Hauptmann, vorläufig 
ohne Patent, 

der Vizefeldwebel im Landwehrbezirt Roſtock Sohm zum Leutnant der Referve 
des Mecklenburaiichen Füſilier-Kegiments Nr. 90, 

der Bizefeldwebel im Landmwehrbezirt Schwerin von Hugo zum Leutnant der 
Neferve des Meclenburgiichen Jäger-Bataillons Nr. 14, 

der Leutnant der Reſerve des 1. Mecklenburgiſchen Dragoner: Regiments Nr. 17 
von Kalditein zum Oberleutnant, 

der Unteroffizier im Medlenburgifchen Feldartillerie-Regiment Nr. 60 von Hagen 
zum Fähnrich, 
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der Oberarzt! der Landwehr 1.“ Aufgebots im Landwehrbezirk Neuſtrelitz- Dr. 
Hagen zum Stabarzt, 

die Affiftenzärgte der Reſerve Dr. Lüneburg im Landwehrbezirt Wismar und 
Dr. Glan im Landwehrbezirk Roſtock ſowie der Aſſiſtenzarzt der Yandmwehr 1. Auf: 
gebot8 Dr. Bufchmann in demjelben Landwehrbezirt zu. Oberärzten. 

Es find angeftellt: 
der Leutnant der Referve des 5. Lothringiichen Infanterie-Regiments Nr. 144 

Freyer als Leutnant im Mecklenburgiſchen Fäger-Bataillon Pr. 14, 
der Bortepee-Unteroffizier der Hauptfadettenanjtalt Freiherr Grote als Fähnrich 

im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18. 

Es find verjeßt: 
der Hauptmann und Kompagnieführer an der Unteroffizierichule in Marienmerder 

zur Megede als Kompagniecher in das Mectienburgifche Füfilier-Regiment Nr. 90, 
der Stabs- und Bataillonsarzt des 2. Bataillons Eifenbahn- Regiments Nr. 1 

Dr. Ejjer unter Beförderung zum Oberjtabsarzt als ARegimentsarzt zum Mecklen— 
burgifchen Grenadier- Regiment Nr. 89, 

der Stab: und Bataillonsarzt des Mecklenburgiſchen Jäger-Bataillons Nr. 14 
Dr. Schmidt zur Kaifer Wilhelms-Afademie für das militärärztliche Bildungsweſen, 

der Oberarzt beim 4. Garde-Negiment zu Fuß Dr. Goldbac, unter Beförderung 
zum Stabsarzt ald Bataillonsarzt zum Mecklenburgijchen Jäger-Bataillon Nr. 14, 

Der Hauptmann und Kompaniechef im Mecklenburgiichen Grenadier-Negiment 
Nr. 89 von ——— iſt in Genehmigung ſeines Abſchiedsgeſuches mit der gefeglichen 
Penſion und der Erlaubnis zum Tragen der Regimentsuniform zur Dispofition geſlellt. 

Der Abjchied iſt bewilligt: 

dem Hauptmann und SKompaniehef im Mecklenburgiſchen Füfilier-Regiment 
Nr. 90 von Buchwald mit der gejeglichen Penfion und der Erlaubnis zum Tragen 
der Negimentsuniform, 

dem Oberleutnant der Landmwehr-Änfanterie 2. Aufgebots im Landiwehrbezirk 
Wismar, Booth, 

dem Oberjtabs: und Regimentsarzt des Medlenburgiichen Grenadier-Negiments 
Nr. 89 Dr. Schillbach mit der gefeglichen Penfion und der Erlaubnis zum Tragen 
feiner bisherigen Uniform, 

dem Aſſiſtenzarzt beim Mecklenburgifchen Grenadier-Regiment Nr. 89 Meyer mit 
der ae Penfton; zugleich ift derfelbe bei den Sanitätsoffizieren der Reſerve 
angeftellt, 

dem Oberarzt der Landwehr 2. Aufgebot? im Landmwehrbeziit Wismar 
Dr. Hellfrig. 

Schwerin, den 23. Oftober 1907. 
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(19) Bor dem Juſtizminiſterium haben heute | 
der Landwirt Kurd von Reſtorff den Lehneid wegen des ihm von feinem 

Bater, dem Gutsbeſitzer Rudolph von Reftorff zu Miteigentum über- 
lafjenen Lehnguts Werle, Amts Grabow, und 

der Landwirt Hans Schwark den Lehneid wegen des von feinem Bater, 
dem Gutsbefiger Guſtav Schwark an ihn verkauften Lehnguts Grünen- 
hagen, Amts Schwerin, 

abgeleijtet. 
Schwerin, den 17. Oktober 1907. 

20) Bor dem Juftizminifterium hat der Senator De. Wilhelm König zu Wismar 
heute den Homagialeid wegen des von ihm erworbenen Allodialgutes Kahlenberg, 
Amts Medlenburg, abgeleijtet. 

Schwerin, den 17. Oktober 1907. 

Mit diefer Nr. 54 wird ausgegeben: Nr. 44 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 5. November 1907. 

Inhalt. 
L, Wbteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend Gelänbeerwerb aus der "Hoffeldmart 

Kl. Plajten. (2) Bekanntmachung, betreffend die am 2. Dezember 1907 
vorzunehmende Viebzählung. (3) Belanntmachung, betreffend die all- 
gemeine Unterftügungstaffe in Krankheits- und Gterbefällen für die 
Stadt Güſtrow (E. 9.) (4) Belanntmachund, betreffend bie für 
Leiftungen an das Militär zu vergütenden Durchfchnittspreife von 
Naturalien für den Monat Dktober 1907. (5) Belanntmachung, be: 
treffend die Prüfungstommiffion für die ärztlichen VBorprüfungen in 
Röſtock. (6) Bekanntmachung, betreffend den Ausbruch der Geflügel« 
cholera auf der zum ritterfchaftlichen Gute Neuhof, Amts Wittenburg, 
gehörigen Pertinenz Schalif. 

II. Abteilung. Dienft- uſw. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
mn m / 

(1) Bekanntmachung vom 29, Oftober 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 
Hoffeldmarf Klein-Plaſten. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, z 1, Abſatz 2, iſt auf 
den Antrag der Großherzoglichen GeneralsEijenbahndirektion für die als notwendig er= 
kannte Beichaffung von Dienjtländereien auf dem Bahnhofe Kl.-Plaſten der Erwerb: von 
rund 3000 qm Gelände aus der Feldmark des Gutes Kl.-Plaſten genehmigt worden. 

Die zu erwerbende Fläche liegt am öftlihen Ende des Bahnhofes Kl.-Plaften 
zwifchen der Waren-Stavenhagener Chaujfee und der Eifenbahn von Waren nach Neu— 
brandenburg. 

Schwerin, den 29. Oktober 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches;Minifterium des Innern. 
Im — —— 

75 
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(2) Bekanutmachuug vom 30.LOftober 1907, betreffend dieJam 2, Dezember 1% 

vorzunchmende Vichzählung. 

Nach einem Beſchluſſe des Bundesrats vom 17. Oktober d. Is. iſt am 2. Dezember 
d. Is. eine Viehzählung, verbunden mit einer Schlachtungsſtatiſtik, vorzunehemen. 

Da die zur Ausführung dieſer Zählung zu erlaſſende Verordnung erſt kurz vor dem 
Zählungstermine wird veröffentlicht werden können, werden die Obrigkeiten hierdurch 
benachrichtigt, daß die —— der Zählungsliſten ſchon vor Erlaß der Verordnung 
erfolgen wird. 

Schwerin, den 30. Oktober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
C. Graf von Baſſewitz-Levetzow. = 

(3) Bekanntmachung vom 1. November 1907, betreffend die allgemeine Unter— 

| ftiigungsfafje in Kraukheits- und Sterbefällen für die Stadt Güftrew (E. H.). 

Auf Grund des 8 75 a Abſatz 4 des Srankenverficherungsgefeges in der Fafjung der 
Novelle vom 25. Mai 1903 (Reichs-Geſetzblatt ©. * iſt der allgemeinen Unter— 
ſtützungskaſſe in Krankheits- und Sterbefällen für die Stadt Güſtrow (E. H.) nad) 
vorgängiger Statutenänderung von neuem die Beſcheinigung erteilt worden, daß ſie 
vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes den Anforderungen des 8 75 des Kranken— 
verſicherungsgeſetzes genügt. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches? Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 4. November 1907, betreffend die für Leiſtungen an das 
Militär zu vergütenden Durchſchnittspreiſe von Naturalien für den Monat 

Obktober 1907. 
Die im hiefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bewaffnete 
Macht zu vergütenden Durhfchnittspreife find in Gemäßheit der Bekanntmachung 
vom 27, Mai 1875 (Negierungs:Blatt Nr 13) durch den hiefigen Magijtrat 

für den Monat Oftober 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 21 Mark 72 Big., 
57 = 2) » s Roggen . 19 — 

3) = s Gerſte.. 7 = 10 = 
4) = * sn . 16 = 56 «= 
6) = ⸗ rbſen. 6 = — ⸗ 
6) = ⸗ Stroh.. 4 = 75 = 
7) * . Su ..6 = — ⸗ 
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“ ein Raummeter ee 12 Mark 50 Pig. 
. Tannenholz 11 = 

10 1000 Soden Torf . 5 = 25 ⸗ 
Der gemäß $ 9 Ziffer 3 des Reichsgefehes vom 24. Mai 1898 nad) dem Durch» 

fchnitt der höchſten Tagespreife des Monats Oktober 1907 berechnete und mit einem 
Auffchlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat November d. J. an 
—— auf — Maͤrſche uſw. gelieferte Furage beträgt — einſchließlich diefes 
ufſchlags — für 

* uegranm Er . 17 Mark 68 Pfg., 
tob . 6 =» 25 =, 

⸗ ⸗ Heu . . 6 J 56 — 

Schwerin, den 4. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(5) Bekanntmachung vom 23. Oktober 1907, betreffend die Prüfungskommiſſion 

für die ärztlichen Vorprüfungen in Roſtock. 

Für das Winterhalbjahr 1907/08 iſt in die Prüfungskommiſſion für die ärztlichen 
Vorprüfungen in Rojtod an Stelle des beurlaubten Profefjors Dr. Seeliger der Pro- 
jeffor Dr. Will in Roftod berufen. 

Schwerin, den 23. Dftober 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgisches Minifterium, Abteilung für 

Medizinalangelegenheiten. 
— 

(6) Befanntmachnug vom 29. Oktober 1907, betreffend den Ausbruch der 

Geflügeldolera auf der zum ritterſchaftlichen Gute Neuhof, Amts Wittenburg, 

gehörigen Pertinenz Schalif. 

Auf der zum ritterfchaftlihen Gute Neuhof, Amts Wittenburg, gehörigen SBertinenz 
Schaliß iſt die Geflügelcholera ausgebrochen. 

Schwerin, den 29. Dktober 1907. 5 

II. Abteilung · 

a) Dr Ratsherr Ludwig Baumann zu Brüel ift zum Stellvertreter des Standes- 
beamten für den Standesamtsbezirt Brüel beftellt worden. 

Schwerin, den 22. Dftober 1907. 
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2) Seine Königfiche Hoheit der Großherzog haben dem Kutſcher Poſſſehl zu Hof 
Glashagen die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen gerußt. 

Schwerin, den 23. Oftober 1907. 

9 Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gutsleuten Schlottmann 
und Troft zu Renfow, Witing zu Gottin und Timm zu Derſenow die Berdienit- 
medaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 23. Dktober 1307. 

4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Hoftagelöhnern Dettmann, 
Kaping und Möller zu Ganzow die Berdienjtmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 23. Oktober 1907. 

5 . An Stelle des Landrichter8 Peterfen zu Güſtrow ift der Staatsanwalt S e er hiefelbit 
zum Stellvertreter des Staatsfommiffars bei der Kommiljion für das Vereinsweſen 
bejtellt worden. 

Schwerin, den 23. Dftober 1907. 

(6) Geine Königliche te der Großherzog haben dem Hauptmann a. D., bisher 
im Medlenburgifchen Füfilier-Regiment Nr. 90, von Buchwald das Nitterfreug mit 
der Krone des Greifenordens zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 24. Oktober 1907. 

(7) Der Kandidat der Theologie Heinrih Behm aus Parchim ift zum Konrektor 
an der Stadtſchule zu Waren Allerhöchft ernannt worden. 

Edjwerin, den 24. Oktober 1907. 

8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtſekretär Mar Schmidt 
zum Ober-Poſtſekretär mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 25. Dftober 1907. —— 
ESTER Sn: er ug 

9) Der Oberlehrer cand min. Friedridh Wehner in Parchim ift an Stelle des 
verjegten Paftors Stolzenburg am 21. Sonntag nad Trinitatis, den 20. Dftober d. Is., 
durh Stimmenmehrheit der Gemeinde zum Paſtor in Borgfeld erwählt und nad} vor- 
gängiger Firchenordnungsmäßiger Ordination jofort in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 25. Dftober 1907. 

ar! 

—⸗ ⸗ 22 „2 2 97° — er .r 
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(10) Seine Königli oheit der Großher ben den außerordentlichen Profeſſor lie. 
theol. Richard ——— zu — si Bee * — 
giſchen Fakultät der Univerfität zu Roſtock zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 26. Oktober 1907. 

A) Seine Königli NE Vor ber Großherzog haben an — des —— 
Dr. Behm in Doberan den Superintendenten Leo in Malchin zum vtreter des 
Aſſeſſors beim Großherzoglichen Konfiftorium in Roſtock zu beftellen geruht. 

Schwerin, den 26. Dftober 1907. 

(12) Der Ratsherr Dr. Baul Müller zu ı Roftod ift zum Standesbeamten und der 
Ratsherr Mori ’ nt dafelbjt zum Stellvertreter de Standesbeamten für dem 
Standesamtsbezirt Roftod beftellt worden. 

Schwerin, den 28. Oktober 1907. 

13) Der Referendar Hans Kofenom. aus 9 Roſtock Hat die zweite jurifti rü 
vor dem Prüfungsſenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock —2* PER 

Schwerin, den 28. Oktober 1907. 

(14) Der Gutsinfpeftor Aleris Sande a u alaber iſt zum — des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Klaber beſtellt worden. 

Schwerin, den 29. Oktober 1907. 

(15) An Stelle des infolge feiner Berfehung aus dem Vorſtande der Alten. Waifen- 
ftiftung hieſelbſt ausgeſchiedenen Dompredigers Leo ift der Baftor ern hieſelbſt 
wieder zum dritten Vorſteher dieſer Stiftung ernannt worden. 

Schwerin, den 29. Oktober 1907. 

(16) Seine Königliche Hoheit der &rofiherzog | — dem Füllenfütterer Brüm mer 
zu Treſſow die Verdienftimedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 29. Oktober 1907. F 

an Id Lehrer Wilhelm Zimmermann zu Krukow iſt zum Stellvertreter des 
Standesbeamten für den Standesamtsbezirt Alt-Rehſe beftellt werden. 

Schwerin, den 30. Dtober 1907. 

18) Der Lehrer Karl Radtke zu Walom if zum Stellvertreter des Standes- 
beamten für den Standesamtsbezirk Stüffow »_bejtelft worden. 

Schwerin, den 30. Oktober 1907. 

8 
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(19) Der Amtsverwalter Dr. Sohm ift kommiſſariſch auf ein Jahr in die Grof- 
herzogliche Haushalts-VBerwaltung berufen worden. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

(20) Der Amtsaſſeſſor Dr. jur. Lübcke, bisher zu Güſtrow, ijt an das Amt zu 
Schwerin verſetzt worden. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

(21) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Ober-Poſtpraktikanten Paul 
Stier, bisher in Weißenfels, zum Ober - Boftpraktitanten im hieſigen Ober— 
PBoftdirektionsbezirt zu ernennen und ihm eine Bureaubeamtenftelle I. Klaſſe bei der 
biefigen Ober-Poſtdirektion zu übertragen geruht. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

(22) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Boftafjiitenten Wilhelm 
Moldt als foldien unkündbar anzuftellen geruht. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

(23) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Poſtaſſiſtenten Peter 
Xorenzen-Schmidt nad) bejtandener Poſtſekretärprüfung den Titel Poſtſekretär mit 
Wirkung vom 19. Oktober 1907 ab zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 2. November 1907. 

(24) Die Verwaltung der error beim Amtsgericht zu Kröpelin iſt bis 
auf weiteres dem früheren Gutspächter W. Wieje zu Doberan übertragen. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

(25) Bor dem Suftizminifterium Hat der Gerichtsafjeffor Rötther von Biel zu 
Berlin heute den Lehneid wegen des auf ihn vererbten Lehngutes Kalkhorjt, Amts 
Grevesmühlen, abgeleijtet. 

Schwerin, den 31. Oftober 1907. 

(26) Bor dem Zuftizminifterium Haben heute 
der Referendar Dr. Albrecht Wendhaufen zu von den Homagial- 

eid wegen bes von ihm zu Miteigentum erworbenen, Allodialqutes 
Spotendorf e. p., Amts Güſtrow, und 

der Landwirt Arthur Middendorf zu Raftorf den Homagialeid wegen 
des Fäuflic) von ihm erworbenen Allodialqutes Raftorf c. p., Amts 
Grevesmühlen, 

abgeleijtet. 

Schwerin, den 31. Oktober 1907. 

— — — — 
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Regierungs-Blatt 
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Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
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Ausgegeben Schwerin, freitag, den 15. November 1907. 
Inhalt. 

l, Abteilung, (1) Belunntmachung, ‚betreffend Abhaltung der Schweinemärkte in der 
Stadt Schwaan. (2) Belanntmadhung, betreffend die Vergütung für die 
Getreidegefälle nach den Martinipreifen de3 Jahres 1907. (3) Be 
fanntmachung, betreffend Ernennung von Schiedsmännern ‚zur Ab: 
ichägung getöteter uſw. Tiere. (4) Belanntmachung, betreffend das 
Erlöfchen der Geflügelcholera in Rehna. (5% Bekanntmachung, be: 
treffend den Ausbruch der Geflügelcholera in Bandekow, U. Boigenburg. 
(6) Bekanntmachung, betreffend die Zaren für Brieffendungen von 
Deutfchland nach den deutjchen Boftanftalten in Marocco. 

II. Abteilung. Dienft: pp. Nachrichten. 

1. Abteilung. 
— — U 

(1) Bekanntmachung vom 4. November 1907, betreffend Abhaltung der Schweine: 

märfte in der Stadt Schwaan. 

ie Schweinemärfte in der Stadt Echwaan werden vom 1. Dezember d. %. ab am 
eriten und dritten Freitag jedes Monats abgehalten werden. 

Fällt dev betreffende Freitag auf einen Feittag oder in die ftille Woche, jo findet 
der Markt am Freitag der kommenden Woche ftatt. 

Schwerin, den 4. November 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 

Im Auftrage: Schmidt. 

-1 — 
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(2) Bekanntmachnug vom 13. November 1907, betreffend die Vergütung für die 

Getreidegefälle nad) den Martinipreijen des Jahres 1907. 

Nach den Martinipreiſen dieſes Jahres in Schwerin beträgt die Vergütung für die 
Getreidegefälle zum laufenden Jahrgange: 

auf 59 ® Weizen (gleich dem bisherigen aaa 6 ME. 44 Pf. 
3 „ 56 „ Roggen (desgleichen) ee 

„ 48 „ Gerite (desgleichen) Te : 
„ 62 „ Erbfen (deögleichen) 5 „ 58 . 
5 Buchweizen (deögleichen) re Th 

41'/e ® Hafer (desgleichen) 3 u 8 
Beamte Großherzogliche Amts und orftbehörden werden angemwiefen, darnach 

den Empfangsberechtigten die Vergütung für den laufenden Jahrgang zu leiſten und 
die Ausgabe mit Bezug auf diefe Bekanntmachung durch die betreffenden Empfangs— 
befcheinigungen zu belegen. 

Scywerin, den 13. November 1907. 

Großherʒoglich Mecklenburgiſches Finanzminiſterium, 
Abteilung für Domänen und Forſten. 

Im Auftrage: von Schuckmann. 

(3) Bekanntmachung vom 8. November 1907, betreffend Ernenunng von Scieds- 

männern zur Abſchätzung getöteter njw. Tiere, 

Zum Schiedsmann für die auf Grund der Verordnung zur Ausjührung des Viehjeuchen- 
gefeßes in der Faſſung vom 24. Juni 1885 jtattfindenden Abſchätzungen iſt jür diejenigen 
Fälle, in welchen die Berufung der Schiedsmänner durch die Ortsobrigkeit nicht erfolgen 
darf, ernannt worden: 

für den Medizinalbezirt Schwerin (Nr. IV.) an Stelle des Gutsbefiters von 
Bülow auf Deffin der Pächter Barner zu Defjin und 

für den Medizinalbezivt Lugmwigsluft (Nr. V) an Stelle des Revierförſters 
Müblenbruc zu Spornig der Pächter Schufter zu Hof Dütſchow. 

Schwerin, den 8. November 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenpeiten. 

Langfeld. 

(4) Befauntmahung vom 4. November 1907, betreffend das Erlöſchen der 
Geflügelcholera in Rehna. 

Die Geflügelcholera auf dem Hausgrundſtück Hinterftraße Nr. 137 zu Nehna it 
erlojchen. 

Schwerin, den 4. November 1907. 
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(5) Bekanutmachnug vom 12. November 1907, betreffend den Ausbrud der 

Geflügelholera in Bandefow, Amts Boizenburg. 

n dem Domanialdorf Bandekow, Amts Boizenburg, ijt auf dem Erbpachtgehöft Nr. I 
die Geflügelcholera ausgebrochen. 

Schwerin, den 12. November 1907. 

(6) Bekanntmachung vom 11. November 1907, betreffend die Taren für Brief: 
Tenbungen von Dentjchland nad) den deutjchen Bojtanftalten in Marocco. 

Für Brieffendung en von Deutſhland nah den deutſchen Poſtanſtalten in 
Maroeco: Alkaſſar, Cajablanca, Fes, Larade, Marrakeſch, Mazagan, 
Meknes, Mogador, Nabat, Saffi, Tanger, Tetuan gelten vom 15. November 
ab folgende Taren: 

Briefe (frantiert) bis 208 . . ee a er 
über 20 bis 250 — er ae an Are, ee 

Pofttarten (frantiert) a an WE ae a Vor er ee 1 
mit Antwort at rt ae ee 

Dructjachen bis 50 B: 20 ur ae wie Ba ah an > aeret ar 
pr über 50 bis 100 & u ee ee Se nn I Ze in TEE ie 
5 BO 635 

„ 250 „ 500g — — 
ORT Eee BO 
rg Zur 5 5 re ee a 

Warenproben bis 2508 . . ee a 
über 250 bis 350 x. 20, 

Geſchäftspapiere und zufammengedackte Deuchahen, Warenyroben 
Geſchäftspapiere bis 2508 . . 10 „ 

B über 250 bis 500 g 1 
= „ 500 J ep 66 

1bi8 2 kg . 60 
Die neuen Portofäge für eingefchtiebene Briefe gelten auch "für Briefe mit 

Wertangabe; die VBerficherungsgebühr von 16 Pf. für je 240 ME. bleibt jedoch 
unverändert. 

Scwerin, den 11. November 1907. 

Kaiferliche Ober-Boftdirektion. 
Dehn. 

— — 

II. Abteilung. 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kandidaten der Rechte Otto 
Dergen aus Schwerin nach beſtandener erſter juriſtiſcher Prüfung zum Referendar zu 
ernennen gerubt. 

Schwerin, den 19. Oktober 1907. 
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2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kaufmann Albert Julich, 
Inhaber der Firma Ludwig Trutfchel in Roſtock, den Titel als Hofmufifalien- und 
Inſtrumenten-Händler zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 20. Oftober 1907, 

3) Dem preußifchen Staatsangehörigen, Gutsbefiger Wilhelm Plauß auf Gr.-Nien: 
hagen, Amts Bukow, ift die meclenburgifche Staatsangehörigfeit verliehen worden. 

Schwerin, den 5. November 1907. , 

MD Die Rektorftelle an der Stadtjchule in Warin ift dem Rektor Hager in Teffin 
Allerhöchſt verliehen worden. 

Schwerin, den 5. November 1907. 

5) Seine Königliche Hohzit der Großherzog haben dem Hoftagelöhner Beder zu 
Bobzin die Berdienjtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 6. November 1907. 

HN ad) Berleihung 

des Ann Preußifchen Kronenordens 3. Klafje an den Pojtdireftor Hoeffte 
zu Roſtock, 

des Königlich Preußifchen Noten Adlerordens 4. Klaſſe mit der Zahl 50 an 
den Poſtſekretär Dankert hiefelbit, 

de3 Königlich Preußifchen Nllgemeinen Ehrenzeichens an die Oberbriefträger 
Neimer zu Gnoien und Kamps zu Goldberg, 

des Verdienftfreuzes 1. Klaſſe des Herzoglich Braunfchweigifchen Ordens Heinrichs 
des Löwen an den Stationsauffehber Oldenburg zu Wiligrad, 

des Ehrenkreuzes 1. Klafje des Fürſtlich Schaumburg-Lippiichen Hausordens 
an den Oberhofmarichall von Vietingboff, 

des Kommandeurfreuzes 2. Grades des Königl. Dänifchen Danebrogordens an 
den Kammerherin von Bülow auf Camin, 

des Verdienftlreuzes in Silber des Königlich Niederländifchen Hausordens von 
Oranien an den Kammerdiener Ihde und den Offizianten Lübbert jomwie 

der Ehrenmedaille in Silber desjelben Ordens an die Lakaien Hanſen und 
Ihde und den Hofjäger Hagelitein 

haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung diefer Ordens— 
zeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 8. November 1907. 
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(7) Nach Verleihung des Kreuzes des Königlich —— Allgemeinen Ehren: 
zeichens an den Wachtmeifter im 2. Mecklenburgiſchen Dragoner-Regiment Nr. 18 
Sudomw und des Königlich Preußischen Allgemeinen Ehvenzeichens an den Regiments- 
fattler Böer, an die Wachtmeifter Sefcke und Timm im 1. Mecklenburgiſchen Dragoner: 
Regiment Nr. 17 ſowie an die Vizemachtmeifter Schütt und Ahnfeldt im 2. Mectlen- 
burgifchen Dragoner:Regiment Nr. 18 haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
den ee die nachgefuchte Erlaubnis zur Anlegung diefer Ehrenzeichen zu erteilen 
geruht. 

Schwerin, den 8. November 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Dr. Ernft Burmeifter 
aus Neu:Schlagsdorf als Amtsaſſeſſor mit dem Stimmrecht in Polizeifachen in der 
Domanialverwaltung anzunehmen geruht, und ijt derjelbe zunächit dem Großherzoglichen 
Amte Crivitz zugemwiefen worden. 

Schwerin, den 8. November 1907. 

(9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aſſeſſor Mar von Viered 
aus Dreveskirchen als Amtsafiejjor mit dem Stimmrecht in Polizeifachen in der Domanial- 
verwaltung anzunehmen gerubt, und ift derfelbe zunächſt dem Großherzoglichen Amte 
Warin zugewiefen worden. 

Schwerin, den 9. November 1907. 

(10) Dem preußifchen Staat3angehörigen, Gutsbefiger Ernft Peters auf Holdorf 
und Meeten, Amts Gadebufch, iſt die medlenburgifche Staatsangehörigfeit verliehen 
worden. 

Schwerin, den 11. November 1907. 

A) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Rentner Boldt zu Warin 
die Medaille mit der Inſchrift „Dem vedlihen Manne und dem guten Bürger“ in 
Silber und mit dem Bande zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 12. November 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Poſtſekretär Heinrich 
Lehmann zum Ober-Rojtjefretär mit Wirkung vom 1. Mai d. Is. ab zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 12. November 1907. 
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(13) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hoftagelöhner Richter zu 
Zidderich die Verdienſtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 13. November 1907. 

(14) Bor dem Juftizminifterium haben heute 
der Kammerherr Augujt von Flotow auf Kogel den LTehneid wegen des 

läuflic von ihm erworbenen Lehnguts Grüffow, Amts Lübz, und 
die Brüder Carl und Hans Kühl zu Lüſſow den Lehneid wegen des auf 

fie vererbten Yehnguts Lüſſow, Amts Güjtrom, 
abgeleijtet. 

Schwerin, den 31. Dftober 1907. 

Berichtigung. 
In der Bekanntmachung vom 16. Januar 1907, betreffend die Einführung eines neuen 
Hebammen-Lehrbuchs (Amtlicye Beilage 1907 Nr. 6) iſt 

in Zeile 6 jtatt „von Julius Springer, 1904)" zu lefen: „von Julius 
Springer, 1905)". 

Mit diefer Nr. 56 wird ausgegeben: Nr. 46 des Neichs-GejegblattS von 1907. 



Negierungs: Blatt 7 
für das 

Großherzogtum Merklenburg-Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
AR 57. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Donnerstag, den 28. November 1907. 

Inhalt, 
I. Abteilung. (1) Bekanntmachung, betreffend GErlaubniserteilung zum Vertrieb von 

Lofen der Neubrandenburger Pferdelotterie innerhalb des hiefigen Groß 
herzogtums. 2) Bekanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus der 
Büdnerei Nr. XIV zu Langhagen. (3) Bekanntmachung, betreffend die 
Kranken: und Begräbnisfaffe des Gewerkvereins gemijchter Berufe in 
Roftod (E. H.). (4) Bekanntmachung, betreffend Ausbruch der Pierde- 
räude im Dorfe Slate. (5) Bekanntmachung, betreffend Erlöſchen der 
Geflügelcholera auf der zum ritterfchaftlichen Gute Neuhof, A. Witten: 
burg, gehörigen Pertinenz Scalif. (6) Belanntmachung, betreffend 
Erlöſchen der Geflügelcholera im Domanialdorf Bandelom. (7) Be: 

fanntmachung, betreffend Ginrichtung einer Poſtagentur in Lelkendorf 
(R. U. Neukalen). 

II. Abteilung. Dienſt- pp. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
En mn 

(1) Bekanntmachung vom 15. November 1907, betreffend Erlanbniderteilung zum 

Bertrieb von Lojen der Nenubrandenburger Pferdelotterie innerhalb des; hiefigen 

Großherzogtums. 

em Komitee für den im Jahre 1908 in Ausficht genommenen Zuchtmarft für edlere 
Pferde zu Neubrandenburg it aeftattet worden, zu der in Verbindung mit diefem Zucht: 
markt beabfichtigten öffentlichen VBerlofung von Pferden, Wagen und anderen Gegenjtänden 
Loje innerhalb des biefigen Großherzogtums vertreiben zu lafjen. 

Schwerin, den 15. November 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgiiches Minifterium des Innern, 
Im Auftrage: Schmidt. 

” 
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(2) Befauntmachnng dom 16. November 1907, betreffend Geländeerwerb ans 

der Büdnerei Nr. XIV zu Laughagen. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, 8 1, Abſatz 2, iſt auf 
den Antrag der — General-Eiſenbahn-Direktion für die als notwendig 
erkannte Erweiterung des Bahnhofes Langhagen der Erwerb von 167 qm Gelände aus 
der Büdnerei Nr. XIV daſelbſt genehmigt worden. 

Die zu ermerbende Fläche liegt nördlic” der Eijenbahn von Neuftrelig rad) 
Warnemünde bei Station 59,7. 

Schwerin, den 16. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des ynnern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 19. November 1907, betreffend die Aranfen- nnd Be- 
gräbuisfaffe des Gewerfvereins gemifchter Berufe in Roſtock (E. 9.) 

Auf Grund des 8 75a Abfag 4 des Krankenverficherungsgeieges in der Faſſung der 
Novelle vom 25. Mai 1903 (R.G.Bl. ©. 233) iſt der Kranken- und Begräbnisfajje des 
Gewerkvereins gemiichter Berufe in Roftod (E. H.) nach vorgängiger Statutenänderung 
von neuem die Beicheinigung erteilt worden, daß fie vorbehaltlich der Höhe des Kranken— 
geldes den Anforderungen des 8 75 des Kranfenverjicherungsgejeges genügt. 

Schwerin, den 19. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 14. November 1907, betreffend Ansbrud der Pferde: 

rände im Dorfe Slate. 

In dem zur Stadtkämmerei Parchim gehörigen Dorfe Slate ift unter den Pferden 
des Sägereibefigerd Ebert die Räude ausgebrochen. 

Schwerin, den 14. November 1907. 

(5) Befanntmachung vom 16. November 1907, betreffend Erlöſchen der Geflügel: 

cholera auf der zum ritterjchaftlihen Gute Neuhof, A. Wittenburg, gehörigen 

Pertinenz Schaliß. 

Die Geflügelcholera auf der zum ritterſchaftlichen Gute Neuhof, Amts Wittenburg, 
gehörigen Pertinenz Schaliß iſt erloſchen. 

Schwerin, den 16. November 1907. 
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(6): Befanutmahung vom 25. November 1907, betreffend Erlöſchen der Ge- 
flügelholera im Domanialdorf Bandefow. ; 

Die Geflügelcholera auf dem Erbpachtgehöft Nr. I im Domanialdorf Bandekow, Amts 
Boizenburg, ift erlofchen. 

Schwerin, den 25. November 1907. 

(7) Bekanntmachung vom 22. Novenber 1907, betreffend Einrichtung einer 

Pojtagentur in Lelfendorf (N. A. Neufalen). 

Sn Lelkendorf (R. A. Neufalen) wird am 1. Dezember, dem Tage der Eröffnung des 
Betriebes auf der neuen Kleinbahnitrede Maldhin—Dargun, eine Poftagentur unter der 
Bezeichnung Lelkendorf (Mecklb.) Bahnhof eingerichtet. 

Dem Landbeftellbezirt von Lelkendorf (Mecklb.) Bahnhof werden die Oxtichaften 
Lelkendorf, Sarmjtorf, Groß-Markow, Ludwigsdorf, Küſſerow Gut und Dorf nebit 
Abbauten, die bisher fämtlich zum Landbeftellbezirk des P. A. Neukalen gehörten, zugeteilt. 

Schwerin, den 22. November 1907. 

Kaiferliche Ober-Poftdirektion. 

Dehn. 

IE. Hbteilung. 

l) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Ajfefjor Hans Roſenow aus 
Roſtock zum Berichtsafjeifor zu ernennen geruht. 

Schwerin, den 1. November 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hoftagelöhner Belom zu 
Nienhagen die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 12. November 1907. 

(8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gutsleuten Brandt, Gutomw, 
Reuſch und Bid zu Renzow die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 12, November 1907. 

9 Der Lehrer Adolf Brufch zu Damerow ift zum Standesbeanten für den 
Standesamtsbezirk Jabel, Kl.“A. Malchow, beftellt worden. 

Schwerin, den 13. November 1907. 
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5) eine Königliche Hoheit der regierende Großherzog Adolf Friedrich von 
Mecdlenburg:Strelig iſt als gegemmärtiger Lehnsbefiger des auf Allerhöchfidenjelben 
vererbten Yehngutes Yanghagen, Amts, Stavenhagen, anerkannt worden. 

Echwerin, den )5. November 1907. 

(6) Dem Kandidaten der Zahnbheilfunde Felir Wolff aus Koerlin ift, nachdem 
derjelbe am 12. d. M. die zahnärztliche Prüfung vor der Prüfungstommilfion zu Roſtock 
bejtanden hat, die Approbation als Zahnarzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage 
ab für das Gebiet des Deutichen Reichs exteilt. 

Schwerin, den 16. November 1907. 

(7) Dem Kandidaten der Zahnheilfunde Karl Hiltebrandt aus Noveant ift, nach— 
dem derjelbe am 12. d. M. die zahnärztliche Prüfung vor der Prüjungsfommiffion zu 
Rostock beftanden hat, die Approbation als Zahnarzt mit der Geltung vom bezeichneten 
Tage ab für das Gebiet des Deutjchen Reichs erteilt. 

Schwerin, den 16. November 1907. 

(8) Nach Ernenung des Fräuleins Sophie von Arnim hieſelbſt zur Ehrendame des 
Königlich Bayeriſchen Thereſienordens haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
die Erlaubnis zur Anlegung diefes Ordenszeichens zu erteilen gerubt. 

Schwerin, den 19. November 1907. 

9) Der Neferendar Dr. Frig Oppermann aus Schwerin hat die zweite juriftifche 
Prüfung vor dem Prüfungsjenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock bejtanden. 

Schwerin, den 19. November 1907. 

(10) Dem zum Generalfonful der Republik Panama für das Deutfche Reich mit dem 
Amtsfige in Hamburg ernannten Herrn Julio Arjona ift namens des Reichs das 
Erequatur erteilt worden. 

Schwerin, den 21. November 1907. 

1) Der Gutsinipeftor Wilhelm Maerder zu Roggow ift zum Etellvertreter des 
Etandesbeamten für den Etandesamtsbezirt Ruſſow beftellt worden. 

Schwerin, den 21. November 1907. 
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12) Der Lehrer Otto Schmidt zu Borafeld ift zum Stellvertreter des Standes: 
beamten für den Standesamtsbezirt Borgfeld bejtellt worden. 

Schwerin, den 22. November 1907, 

(13) An Stelle des verjegten Hülfspredigers Star it der Rektor Nohnert in 
Marlow wieder zum Hülfsprediger in Brüel-’Benzin bejtellt worden. 

Schwerin, den 22. November 1907, 

14) Der Aſſeſſor Hans Weidt zu Roſtock ift heute zum Amte eines Notars zugelaffen. 

Schwerin, den 23. November 1907. 

12]. Bor dem Juſtizminiſterium bat der Leutnant a. D. Joachim von Stralen- 
dorf, genannt von Kolhans, heute den Homagialeid wegen des fideikommiſſariſch auf 
ihn verjtammten Allodialgutes Golchen, Amts Mecklenburg, abgeleiftet. 

Schwerin, den 21. November 1907. 

80 



Negierungs: Blatt 
für das 

Großherzogtum Mecklenburg -Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
A 58. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Mittwoch, den 4. Dezember 1907. 

Inhalt. 
I. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu 

vergütenden Durchjchnittspreife von Naturalien für den Monat No: 
vember 1907. (2) Belanntmachung, betreffend die Beitellung von Sach: 
verftändigen für die Vornahme der Unterfuchungen der bei dem Haupt- 
zollamt in Roftod zur Einführung gelangenden Pflanzen und fonftigen 
Gegenitände de3 Gartenbaus. (3) Bekanntmachung, betreffend die 
Anmeldung der für den Fall einer im Sabre 1. April 1908/09 ein- 
tretenden Mobilmahung als unabtömmlich zu bezeichnenden Lehrer. 
(4) Belanntmachung, betreffend die im Juli 1908 ftattfindende wiffen- 
ichaftliche Prüfung der Lehrerinnen (Überlehrerinnenprüfung). 

II. Abteilung. Dienſt⸗ pp. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— — —— — 

(1) Bekanntmachung vom 3. Dezember 1907, betreffend die für Leiftungen an das 

Militär zu vergütenden Durhjchnittspreife von Naturalien für den Monat 

November 1907. 

Die im biefigen Großherzogtume für Lieferung von Naturalien an die bemaffnete 
Macht zu vergütenden Durhjchnittspreife find in Gemäßheit der Belanntmahung 
vom 27. Mai 1875 (Rbl. Nr. 13) durch den hiefigen Magiitrat 

für den Monat November 1907 
ermittelt und betragen für 

1) 100 Kilogramm Weizen . 21 Marf 76 Pig., 
87 = 2) =» s Roggen . 19 — 

8) ⸗ ⸗ Gerſte. 07: 5 = 
4) = a Safer. -. 6 =: 86 = 
6) ⸗ .. Eben . 6 =: — ⸗ 
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6) 100 Kilogramm Stroh. . 4 Mark 75 Pig., 
6 =: 40 » 7) = . Deu . .» 

8) ein Raummeter Buchenholz 2 « — = 
9) » ⸗ Tannenholz 2 = — =: 

10) 1000 Soden Torf . .. 5» MB » 
Der gemäß 8 9 Ziffer 3 des Neichögejeges vom 24. Mai 1898 nad) dem Durd; 

Schnitt der höchſten Tagespreife des Monats November 1907 berechnete und mit einem 
Auffchlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Dezember d. J. an 
Truppenteile auf dem Marfche uſw. gelieferte Furage beträgt — einfchließlich diefes 
Aufihlags — für 

100 Kilogramm Hajer . 17 Mark 89 Pfg., 
⸗ ⸗ Stroh. 6 =» 2 », 
. . Su... 6 = 8 =. 

Schwerin, den 3. Dezember 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(2) Bekanntmachung vom 30. November 1907, betreffend die Beſtellung von 

Sachverftändigen für die Vornahme der Unterſuchungen der bei dem Haupt— 

zollamt in Roſtock zur Einführung gelangenden Pflanzen und fonftigen Gegtu— 

jtände des Gartenbans. 

Für die Vornahme der Unterſuchungen der bei dem Hauptzollamt in Roſtock zur Ein— 
führung gelangenden Pflanzen und ſonſtigen Gegenſtände des Gartenbaus nach Maß— 
gabe der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 30. Auguſt 1887, betreffend 
die Einfuhr bewurzelter Gewächſe aus den bei der internationalen Reblauskonvention 
nicht beteiligten Staaten — R.G. Bl. 1887 Seite 431 — find beſtellt worden 

der Dirigent der landwirtſchaftlichen Verſuchsſtation in Roſtock, Geheimer 
Okonomierat Profeſſor Dr. Heinrich als Sachverſtändiger, ſowie die Aſſi— 
ſtenten an der genannten Anſtalt Dr. Zimmermann und Dr. Gſchwendner 
als Stellvertreter desjelben. 
Scmerin, den 30. November 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Finanzminifterium. 
A. von PBrefientin. 

(3) Befanuntmadhung vom 23. November 1907, betreffend die Aumeldung der 

für den Fall einer im Jahre 1. April 1908/09 eintretenden Mobilmahung 

als unabkömmlich zum bezeichnenden Lehrer. 

Unter Bezugnahme auf die 88 125 und 126 der Deutfchen Wehrordnung in der Faſſung 
der Belanntmadhung vom 16. April 1904, betr. Änderungen der Deutjchen Wehrordnung 
— Rbl. 1904 Ne 13 — fordert das unterzeichnete Minijterium alle Großherzog: 
lihen Aemter, alle Gutsobrigfeiten und alle Magiftrate, fowie die Direktoren der landes— 



Nr. 58. 1907. 293 

herrlichen Schulen hierdurch auf, bi zum 15. Januar k. Is. alle diejenigen Lehrer an 
Volks-, Bürger: und höheren Schulen namhaft zu machen, welche für den all einer 
im Jahre 1. April 1908/09 eintretenden Mobilmachung als unabfömmlih zu be: 
zeichnen find. 

Diefen Anmeldungen ift das Mufter 20 zu $ 126 der Wehrordnung zugrunde zu 
legen mit der Abänderung, daß unter „Wohnort“ jtatt „Kreis“ der „Aushebungsbezirk“ 
eintritt. 

Dem Namen ift das Lebensalter des zu Reflamierenden anzufügen. 

Anzugeben ift 
bei Lehrern an Volks- und Bürgerfchulen, mie viele wiſſenſchaftliche Lehrer 
oder Lehrerinnen an der betreffenden Schule außer den angemeldeten Lehrern 
tätig find, und aus wie vielen Klaſſen die Schule befteht; 
bei Lehrern an höheren Schulen, ob jie an der betreffenden Schule die 
einzigen Vertreter eines wiſſenſchaftlichen Unterrichtsgegenſtandes find. 

Gefuche, bei denen diefe Angaben fehlen, bleiben unberücfichtigt. 

Diejenigen Lehrer, welche der Landwehr 2. Aufgebot3 oder dem Landfturm ange: 
hören, find nicht zu reflamieren. 

Schwerin, den 23. November 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abteilung für 
Unterrichtsangelegenheiten. 

Im Auftrage: Kundt. 

(4) Bekanntmachung vom 26. November 1907, betreffend die im Juli 1908 

ftattfindende wiffenjhaftlice Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung). 

Auf Grund des $ 2, Abf. 2 der Verordnung vom 7. März 1905, betreffend die wifjen- 
—8 Prüfung der Lehrerinnen (Oberlehrerinnenprüfung) — Rbl. 1905 Nr. 9 — 
wird der Termin für die nächfte Prüfung hierdurch auf Juli 1908 bejtimmt. 

Gejuche um Zulafjung find fpäteftens bis zum 20. Januar 1908 an das unter: 
zeichnete Minifterium zu richten. 

Dem Geſuche find anzujchließen: 

1. ein felbftverfaßter Lebenslauf, in welchem der vollftändige Name der Bewerberin, 
der Stand des Vaters, Tag und Ort der Geburt und das Neligionsbefenntnis, 
jowie die genaue Adreſſe anzugeben, die genojjene Schul- und Seminarbildung 
zu bezeichnen und der Gang und Umfang der Vorbereitung für die Prüfung 
eingehend darzulegen find. Nachweiſe über den Beſuch von Vorlefungen, 
Übungen, wifjenfchaftlihen Seminaren u. a. find beizufügen; 

2. die Urfchrift oder eine beglaubigte Abichrift des Zeugniffes über die Lehr: 
befähigung an höheren Mädchenjchulen, ſowie etwaige andere Prüfungszeugnifie; 

3. der Nachweis über die bisherige Lehrtätigkeit; 
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4. ein Führungszeugnis (für die nicht im Schulamt ftehenden Lehrerinnen). 
Die auf Grund der eingereichten Zeugnifje zur Prüfung zugelaffenen Bewerberinnen 

werden hiervon durch das unterzeichnete Minifterium in Kenntnis gejegt und von dem 
Vorfigenden der Prüfungstommijfion zur Prüfung geladen werden. 

Schwerin, den 26. November 1907, 

Großherzoglich Medlenburgifches Minifterium, Abteilung für 
Unterrichtsangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

II. Abteilung. 

) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben der Witwe Marie Caſpar und 
dem Kaufmann Erich Caſpar, in Firma C. L. Friederichs, in Roſtock den Titel als 
Hoflieferanten zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 14. November 1907. 

2) Der Hausgutspächter Johannes Kluge zu Hof Yambrechtshagen ift zum Schieds- 
mann und der Hausgutspächter Louis Dähn zu Rabenhorſt zum ftellvertretenden 
Schiedsmann für Abſchätzung von Wildfchäden im Amtsgerichtsbezirk Doberan bejtellt 
worden, 

Schwerin, den 26. November 1907. 

8) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Etatthalter Yadmann zu 
Neu-Poſerin die Verdienjtmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 27. November 1907. 

(4) Nach Verleihung des Nitterkreuzes des Königlich Niederländifchen Ordens von 
DOranien-Nafjau an den Hauptmann und Diftriftsoffizier von Oertzen in der Landes: 
gendarmerie und des Königlich Preußifchen Allgemeinen Ehrenzeichens an den Eanitäts: 
eldwebel Lützow und den Ulnterzahlmeifter Bölder im Mecklenburgiſchen Füfilier: 
Negiment Nr. 90 haben eine Königliche Hoheit der Großherzog den Genannten die 
nachgefuchte Erlaubnis zur Anlegung diefer Auszeichnungen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 28. November 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Aijjefjor Dr. Fritz Opper- 
mann aus Schwerin zum Gerichtsaſſeſſor zu ernennen gerubt. 

Schwerin, den 29. November 1907. 
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(6) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Oberpoftichaffner Hübbe zu 
Wismar die filberne Medaille zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 30. November 1907. 

(7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Statthalter Bökenhauer 
zu Paſtin die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. November 1907. 

(9) Seine Königlihe Hoheit der Großherzog haben dem früheren SHotelbefiger 
Kommifionsrat Guſtav Bülle zu Malchin den Charakter als Geheimer Kommijfions: 
vat zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 30. November 1907. 

9) Der Lehrer Karl Pinkpank zu Kreien ift zum Stellvertreter des Standes— 
beamten für den Standesamtsbezirk Kreien beitellt worden. 

Schwerin, den 30. November 1907. 

(10) Der Gutsfetretär Karl Gutzke zu Dalwitz ijt zum Stellvertreter des Standes- 
beamten für den Standesamtsbezirt Polchow bejtellt worden. 

Schwerin, den 30. Nonember 1907. 

11) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Zollanmtsaffiftenten Rudolf 
Seemann in Warnemünde die erbetene Entlafjung aus dem Dienft der Großherzog: 
lichen Steuer: und Zollverwaltung in Gnaden zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 30. November 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den nachitehend aufgeführten 
Perfonen die Kriegervereins- Medaille zu verleihen geruht: 

dem Gruftgräber a. D. Bodholdt zu Schwaan, dem Rentner Goldenbaum 
zu Plau, dem Altfiger Boigt zu Roſſow, dem Bäctermeifter Kagel zu 
Dargun, dem Sanitätsrat Dr. med. Seeler zu Lübtheen, dem Sanitätsrar 
Dr. med. Schmarbed zu Parchim, dem Erbpädter Graad zu Strohficchen, 
dem Stellmaher Bruhn zu Herzfeld, dem Kaufmann Zogolla zu Kröpelin. 

Schwerin, den 2. Dezember 1907. 

Mit diefer Nr. 58 wird ausgegeben: Nr. 49 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Negierungs- Blatt 
Großherzogtum Merlenburg-Schmerin, 

Amtliche Beilage. 
M 59, 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 13. Dezember 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Belanntmachung, betreffend Ankörung von im Privatbefige befind 
lichen Hengſten. (2) Belanntmachung, betreffend Wiederwahl eines 
Mitgliedes der Hauptdireftion und eines Kreisdeputierten beim Ritter: 
ichaftlichen Kreditverein. (3) Belanntmachung, betreffend Abhaltung 
einer Wollauftion und eines Mollmarktes in der Stadt Güftrom. 
(4) Bekanntmachung, betreffend diejenigen Krankenanftalten im hieſigen 
Großherzogtum, welche bis auf mweiteres zur Annahme von Praktikanten 
ermächtigt find. 

II. Abteilung. Dienjt- pp. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— —— 

(1) Bekanntmachuug vom 29. November 1907, betreffend Ankörnug von im 

Privatbejige befindlichen Hengjten. 

Das Verzeichnis derjenigen im Privatbefite befindlichen Hengite, welche bei der im 
Dftober d. 8. nad) Maßgabe der landesherrlichen Verordnung vom 16. Januar 1895 
itattgehabten ordentlichen Hengitförung angekört worden find, wird nachjtehend hiermit 
zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Schwerin, den 29. November 1907, 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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Berzeidnis 
der von der Kommiffion für die Landespferdezucht im Oktober 1907 angeförten 

im Privatbefige befindlichen Hengſte. 

Name, Stand, 
Mohnort und Poſt— 

jtation des 
Hengſtbeſitzers 

Standen Name, Farbe, Abzeichen und Abflammung Vaterland | yo ann, 
Alter des Hengjtes 

Lid. Nr. 

A. Bis anf Weiteres. 
(VBierjährige und ältere Hengfte. — 8 46 der Verordnung.) 

Trotter (Kaltblut), Fuchs, | v. Droft (Mr. 967 d. | Dänemarf. Großen 1. | von Maltzan, Guts⸗ 
befiger, — fl. Stern, Schnibb, helle Jütſchen Geſtb.— Ludon 
Ludow b. Boll: Mähne u. Schweif, rechte Waldemar II. (Nr. 
ratsrube. Saale weiß, heller 382 d. Hütfchen 

gefärbte Beine. Geb. 1903. Gejtb.) v. Walde: 
mar (Nr. 280 d. 
Sütfchen Geitb ). 

Güſtron 2. H. Milhahn, Acker- Munfedaler(Kaltblut), Fuchs, | v. Horup Muntedal | Dänemarf. 
bürger in Güſtrow, gr. fl.Stern, etwas Stichel⸗ u.d. Thora v. Wal: 
Roftocderftr. 33. haar, fl. Schnibb, beide demar Morjö (Nr. 

Vorderbeine hellerBehang, 775 d. Sütfchen 
links ein ſchwarzer Fleck Geſtb.) v. Thorwald 
hinter der Sattellage, hin (Nr. 400 d. Jütſchen 
und wieder dunklere Flecke Geſtb.). 
auf dem Körper. Geb. 1908. 

3. A. Haſſelmann, Argus (Halbblut), Fuchs, Amtmann-Auditeur Hannover. JChriſtinene 
Gutspächter, Chri⸗ läſſe, linke Hinterfeſſel — Yg. Mambrino 
ftinenfeld b. Klütz. weiß, ſchwarzeFlecke rechts (Br. B. — Da. 

auf dem Kreuz. Geb 1903. Maitrant (Br. B.) 

2 

=} ‚Schwabenftreih( Pr. | Medklen- Goldeb: 
B. in Gr. Walm: burg» 
ftorf) u. d. Liefe v. | Schwerin. 
Bravo: Chamantx x. 

4. A.von Graeſe, Guts- | Fidelio (Halbblut), dunfel- 
befiger, Goldebee braun. Geb. 1902, 
bei Kartlow. 
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Name, Stand, 
Wohnort und Poſt—⸗ 

itation des 
Hengſtbeſitzers 

Baron v. Biel, Guts⸗ 
beſitzer, Zierow 
b. Wismar. 

Derſelbe. 

von Storch, Guts— 
beſitzer, Deters- 
hagen b. Kröpelin. 

Name, Farbe, Abzeichen und 
Alter des Hengſtes 

Nattenfönig (Raltblut), 
Schwarz. Stern, linker 
Hinterfuß innerer Saum 
weiß. Geb. 1903, 

Inpiter (Raltblut), dunkel: 
braun, einige weiße Haare 
v. d. Stirn und auf dem 
Nafenrücden, graue Haare 
am linfen Najenloch, linfe 
Hinterfeſſel weiß mit eini= 
gen Schwarzen Flecten auf 
dem Saum. 

Felix (Kaltblut), Goldfuchs, 
ſchmale, unvegelm. Bläffe, 
weißer Fleck a. d. Unter: 
lippe, Imfer Borderfuß 
und rechte Vorderfeſſel 
weiß, beide Binterfüße 
untere Teile heller gefärbt, 
helle Mähne und Schmweif, 
Nalftrih. Geb 1901. 

Abftammung 

v.Ugod-Rattenichwanz- 
Eilgod. (Dänifche 
Abftammung.) 

v. Winter u. d. Juno 
v. Munkedal u. d. 
Edel v. Waldemar 
Engbjerg. (Dänifche 
Abftammung.) 

v. Waldemar Lind: 
bjerg (Mr. 774 des 
Jütſchen Gejtb.)u.d. 
Nama (Nr. 2303 
des Yütfchen Geſtb.) 

B. Für die Dedperiode 1907. 
($ 45 der Verordnung). 

* Oertzen, Land | Dli (Kaltblut), Fuchs, uns | v. Olympien (Königl. 
tat, Roggow. regelmäßige Bläfje, helle 

Mähnen.Schweif,Stichel: 
haar, fchwarze Flecke auf 
dem Körper, großer 
ſchwarzer led a. d. linken 
Vorderknie, vier Feſſel 
heller gefärbt, ein weißer 
Fleck über dem rechten 
Sitzbein. Geb. 1905. 

Beichäler in Wick— 
vath)u.d.OmifronIl 
(Mr. 2957 d. Nhei: 
nischen Pferde⸗ 
ſtammbuches für 
Kaltblut). 

Vaterland 

Mecklen— 
burg⸗ 

Schwerin. 

Mecklen⸗ 
burg⸗ 

Schwerin. 

Dänemark. 

Rheinland. 

Standort 
des Hengſtes 

Zierow. 

Zierow. 

Detershagen. 

Wichmanns— 
dorf. 
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Lfd. Nr. 

WW 

— — 

Name, Stand, 
Wohnort und Poſt⸗Name, Farbe, Abzeichen und 

jtation des 
Hengſtbeſitzers 

E. Weber, Gutsbe⸗ 
ſitzer, Gr.Vieliſt 
bei Grabowhöfe. 

Graf von Baſſe— 
witz, Gutsbeſitzer, 
Prebberede bei 
Gr. Wüſtenfelde. 

E. von Randow, 
Kowalz b.Teſſin. 

E. A. Burgwedel, 
Gutspächter, Hof 
Malchow b. Blau. 

G. von Daade, 
Hutspächter, 
Garlshöhe bei 
Schwerin. 

Alter des Hengjtes 

Numor (Halbblut), braun. 
Geb. 1904. 

SansPenrdeLaLouviere| v. 
(Raltblut), Fuchs, helle 
Mähneu.Schweif,Stichel- 
haar, Bläffe, Schnibb, 
ſchwarzer Fleck linf3 am 
Nafenbein, Borderbeine 
unten hell gefärbt, beide 
Dinterjeffel weiß. Geb. 
1904. 

Kriſchan (Kaltblut), Fuchs, | v. 
breite durchgeh. Bläſſe, 
weiße Unterlippe, beide 
Hinterfeſſel weiß, helle 
Mähne u. Schweif, etwas 
Stichelhaar. Geb. 1904. 

Maulde (Kaltblut), 
ſchimmel, gr. Stern, vier 
Feſſel heller gefärbt. 
Geb. 1904. 

Hero (Kaltblut) 
durchgehende jchiefe Bläfje 
nach links, vechte Dinter: 
fefjel weiß. Geb. 1904. 

Rot: | v. 

hellbraun,| v. 

Abftammung 

d. Oldbg. Geftb.) u. 
d. Eilifa (Nr. 1025 
d. Oldbg. Geitb. v. 
Eberhard u.d.Ellida 
v. Rynald u. d. 
Redoute). 

Réve d’Or Mr. 
7406 d. Soeiete: 
„Le Cheval de 
Trait Belge“) u.d. 
Bertine de Eout y 
Taut (Nr. 26967 
desgleichen wie vor). 

Eonful (Pr. 3.) 
Paſcha⸗Lampe. 

Conquerant de 
Boulant(Nr.23610 
der Sociäte: „Le 
Cheval de Trait 
Belge*) u. d. Marie 
d’Hoves(Ntr 43513 
desgleichen wievor). 

Cartouche Mr. 
17336 d. Société: 
„Le Cheval de 
Trait Belge*) u. d. 
Boulette de Ho- 
beeq. (Nr. 40663 
desgleichen wie vor). 

v. Ruthard (Nr. 1255 | Oldenburg. 

Belgien. 

Medlen: 
burg⸗ 

Schwerin. 

Belgien. 

Belgien. 

Standert 
Vaterland des Hengis 

Groß Li‘ 

Prebberet. 

Romalı. 

Hof Malta 

Carlst⸗ 
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Name, Stand, 
Wohnort und Boft:| Name. Farbe, Abzeichen und 

ftation des 
Hengſtbeſitzers 

E. Prehn, Guts— 
pächter, Arps— 
hagen b. Klütz. 

A. Haſſelmann, 
Gutspächter, 
Chriſtinenfeld 

b. Klütz. 

Derſelbe. 

Derſelbe. 

Derſelbe. 

Derſelbe. 

Alter des Hengſtes 

Brocken (Halbblut), Fuchs, 
Bläſſe, ſchwarze Flecke a. 
d. Kruppe. Geb. 1905. 

Ballin (Halbblut), ſchwarz, 
Schnibb, linke Vorder— 
feſſel weiß, beide Hinter— 
füße weiß. haarfreie Stelle 
links hinterm Ellenbogen. 
Geb. 1905. 

Bartolomäns (Halbblut), 
ſchwarz, jchattierte Bläſſe, 
große breite Schnibb, 
weißer Fleck a. d. Unter: 
lippe, linke Vorderfeſſel 
auswendig weiß, beide 
Hinterfüße weiß. Geb. 
1905. 

Blücher (Halbblut), ſchwarz— 
braun, ſchattierter Stern, 
Schnibb, beide Vorder— 
feſſel und beide Hinter— 
füße weiß. Geb. 1905. 

Bismark (Halbblut), braun, 
linfe Hinterfejjel weiß 
mit fchwarzen Flecken a. 
dem Saum. Geb. 1905. 

Böfewicht (Halbblur), hell: 
braun, gr. Stern, gr. 
Schnibb, beide Hinter: 
füße weiß, weißer Drucd: 
flef a. d. Widerrift und 
längliche Narbe auf der 
rechten Keule. Geb. 1905. 

v. 

Abftammung 

Broden XX-Don 
Juan» Edzard TI: 
Nordoſt-Gard-Ju— 
piter. 

v. Nelusko u. d. Holke 

S 

= 

8 

(Hann. Geſtb.) v. 
Horatius-afal- 
Advokat -Corrector: 
Martin. 

. Mand u. d. An— 
dörte (Hann. Gejtb.) 
v. Anjelm » König: 
Genturion-&om- 
mandant. 

. Eolorift : Schlie- 
mann:Jtordend: 
Genturion- Attorney: 
General X X. 

. Nordenflycht u. d. 
Ottmana 
Geftb.) v. 
Jeſſick-Hunne. 

Gann. 
Ddo- 

.Aland-Nordlicht, 
König-⸗-Ramm. 

Vaterland 

Braun: 
ſchweig. 

Hannover. 

Hannover. 

Hannover. 

Hannover. 

Hannover. 

Standort 
des Hengſtes 

Arpshagen. 

Chriſtinen⸗ 
feld. 

Ehriftinen- 
feld. 

Ehriftinen- 
feld. 

Chriſtinen⸗ 
feld. 

Chriſtinen⸗ 
feld. 
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Name, Stand, 
= |Wohnort und Poft:| Name, Farbe, Abzeichen und 
3 ftation des Alter des Hengites 
a Hengſtbeſitzers 

16. Derſelbe. Amandus (Halbblut), Gold— 
fuchs, Bläſſe, 
Vorderfuß weiß. 

linker 

14. Rohrmann, 
Ortsvorſteher, 
Diedrichshagen 

bei Warnemünde. 

Ghriftian (Halbblut), hell: 
braun, fl. längl. Stern, 
beide Hinterfüße weiß. 
Geb. 1904. 

15.1] 9. Wiechmann, 
Erbpächter und 

Goran (Kaltblut), hellbraun, 
großer länglicher Stern, 

Schulze. Aalſtrich. Geb. 1905. 
Miendorf bei 
Schwaan. 

16. von Voß, Hübſch (Kaltblut), braun, 
Butsbejiger, gr. Stern, linfe Hinter: 

Ratelbogen bei fefjel weiß. Geb. 1905. 
Bützow. 

v. 

Abſtammung 

Amtmann u. d. 
Scheluwa (Hann. 
Gejtb.) v. Scharn: 
horſt u. d. Noude 
v. 9). Norfolk u. d. 
Martha v. Martin: 
Captain Cornish 
xx:Mob. Roy. 

v. Friedrich (Mr. 1495 

- 

* 

d. Oldbg. Geitb.) 
u d. Faleme 11 
(Nr. 11613 des: 
felben wie vor) v. 
Ailrat (Nr. 1193) 
u. d. Faleme Mr. 
8381) v. Eros Ir. 
1394) u. d. Fan— 
fare II Mr. 3840) 
v. Cyrus (Mr. 883) 
u. d. Arlette (Mr. 
3839) v. Harniſch 
(Nr. 643) v. Lan 
desjohn (Nr. 157). 

r. Sultan de Luttre 
(Nr. 22686 d. Soci- 
et@e: „Le cheval 
de Trait Belge*) 
u. d. Catherina 
dePont. (Nr.49723 
desgl. wie vor). 
Jupiter III (Br. 
Henaft-Nr.108 des 
Rheinischen Pferde: 
ftammbuches für 
Kaltblut) u. d. In— 
geborg Mr. 1232 
deögl. wie vor). 

Standon 
Vaterland des Henate 

Hannover. 

Oldenburg. 

Belgien. 

Rhein: 
land. 

Chriſtinen 
feld. 

Roſtoch 

Wiendon 

Katelbor 
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(2) Bekanntmachung vom 7. Dezember 1907, betreffend Wiederwahl eines 

Mitgliedes der Hnuptdireftion und eines Kreisdeputierten beim Ritterfchaftlichen 

Kreditverein. 

An der am 26. November d. 8. zu Sternberg abgehaltenen Generalverfammlung des 
Nitterfchaftlichen Kreditvereins find 

der Landrat Freiherr von Malkan auf Molgow als Mitglied der Haupt- 
direftion und 
der Gutsbeſitzer von Medlenburg auf Wiefchendorf als erjter Deputierter 
bei der Medlenburgifchen Kreisdireftion 

auf weitere 6 Jahre wied.rgewählt worden, und haben dieje Wiederwahlen die Landes- 
herrliche Betätigung gefunden, 

Schwerin, den 7. Dezember 1907. 

Großherzoglic; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 7. Dezember 1907, betreffend Abhaltung einer Woll- 
auftion und eines Mollmarftes in der Stadt Güſtrow. 

In der Stadt Güſtrow wird am 2. Mai 1908 eine Auktion für ungewaſchene Wolle 
und am 26. Juni 1908 ein Wollmarkt, verbunden mit Auktion für gemajchene und 
ungemwajchene Wolle, abgehalten werden. 

Schwerin, den 7. Dezember 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifterium des Innern 
Im Auftrage: Schmidt. 

(4) Bekanntmachung vom 3. Dezember 1907, betreffend diejenigen Kraufenanftalten 

im hieſigen Grofherzogtum, welche bis auf weiteres zur Annahme von 

Praftifanten ermächtigt find. 

In der Beilage zu Nr. 52 des Zentralblatts für das Deutſche Reich iſt vom Reichs— 
fanzler ein neues Verzeichnis derjenigen Krankenhäuſer und mediziniſch-wiſſenſchaftlichen 
Inſtitute veröffentlicht worden, welche gemäß $ 59 der Prüfungsordnung ii: Ärzte vom 
28. Mai 1901 (Rbl. 1901 Nr. 29) bis auf weiteres zur Annahme von Praktikanten 
ermächtigt find. ' | 

Im Großherzogtum befigen die Ermächtigung für eine beftimmte Zahl von Prat- 
tifanten nach dem Verzeichnis: 

die Landesirrenanftalt Sachſenberg bei Schwerin (5), 
die Anftalt für geiſtesſchwache Kinder zu Schwerin (1), 
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das Annahojpiial (tinderfrantenhaus) zu Schwerin (1), 
das Stadtkrantenhaus zu Schwerin (2), 
das Stadtfranfenhaus zu Güſtrow (1), 
das — —* Bethlehem zu Ludwigsluſt (1), 
das Stadtkrankenhaus zu Wismar (1). 

Schwerin, den 3. Dezember 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgisches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

EL. Abteilung. 
— — — — 

(1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Kutſcher Troſt zu Carlsdorf 
die Verdienjimedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 15. November 1907.- 

2) eine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gutsinipektor Hagemeijter 
zu. Spriehufen die Verdienjtmedaille in Silber zu verleihen geruht. 

Schmerin, den 19, November 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Obergärtner Brümmer zu 
Serrahn die filberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 19. November 1907, 

(4) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Vogt Düder zu Rojenhagen 
die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 19. November 1907. 

(5) Nach Verleihung 
des Kommandeurkreuzes 1. Klaſſe des Herzoglich Braunjchweigiihen Ordens 

Heinrichs des Löwen an den Hofmarſchall Graf von Hahn, 
des Ehrenkreuzes 2. Klaſſe dis Fürſtlich — —— Lippiſchen Hausordens 

an den Hofftallmeifter Sreiberr von Maltzan, 
des Großfreuzes des Königlich“ Niederländifchen Ordens von Dranien-Najfau 

an den Staatsrat Dr. Yanafeld, 
des Kommandeurkreuzes desſelben Ordens an den Kabinettsrat von Widede, 
des Offizierkreuzes desjelben Ordens an den Stadtiyndilus Prehn biejelbit 

und den Eiſenbahn-Bauinſpektor Schlejinger zu Güſtrow, 
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der Ehrenmedaille in Gold desjelben Drdens an den Bahnmeifter Krüger zu 
Krakow und 

des Dffizierkreuzes des Königlich Niederländifhen Hausordens von Dranien 
an den Oberforſtmeiſter Plüfchom hieſelbſt 

haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Erlaubnis zur Anlegung diejer Ordens⸗ 
zeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 2. Dezember 1907. 

6) Der Referendar Walter Tretow aus Wismar hat die zweite juriſtiſche Prüfung 
vor dem Prüfungsſenat des Oberlandesgerichts zu Roſtock beſtanden. 

Schwerin, den 2. Dezember 1907. 

M) Der bisherige Gerichtsichreibergehilfe Emil Müller hieſelbſt ift mit dem 
Charakter als Aktuar zum Bureaubeamten der Landesverficherungsanftalt Mecklenburg 
hieſelbſt Allerhöchſt ernannt worden. 

Schwerin, den 3. Dezember 1907. 

8) Die Rektorjtelle an der Stadtjchule zu Brüel ift dem Rektor Nohnert zu 
Marlow verliehen worden. 

Schwerin, den 3. Dezember 1907. 

(9) Der Lehrer Adolf Kähler zu Granzin ift zum Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Granzin, D.:W. Lübz, beftellt worden. 

Schwerin, den 4. Dezember 1907. 

10) Der Lehrer Heinrih Kaven zu Groß-Brüß ift zum Standesbeamten und 
der Lehrer Matthias Kaphengft zu Gottesgabe zum Stellvertreter des Standes- 
beamten für den Standesamtabegirt. Groß-Brüß bejtellt worden, 

Schwerin, den 6. Dezember 1907. 

(11) Dem Amtsaffeffor Dr. jur. Schlefinger in Güſtrow iſt das volle beamt- 
lihe Stimmredt verliehen worden. 

Schwerin, den 6, Dezember 1907. 

(12) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Hofwurjtfabrifanten Schulz 
zu Crivitz die Medaille mit der Inſchrift „Dem redlichen Manne und dem quten Bürger‘ 
in Silber und mit dem Bande zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 8. Dezember 1907. 
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oe Medlenburgifchen Kontingent haben nachjtehende Perfonalveränderungen ftatt- 
gefunden: 

Es find befördert: 
die charakterifierten Fähnrihe von Gruben im Medlenburgifchen Grenadier- 

Regiment Nr. 89, Behm im Medfenburgifchen Füfilier-Regiment Nr. M, von Deren 
im Meclenburgifchen Fäger-Bataillon Nr. 14, von Döringen im 1. Medlenburgijchen 
Dragoner-Regiment Nr. 17 und Freiherr Marjhall im 2. Medlenburgiichen 
Dragoner-Regiment Nr. 18 fowie die Unteroffiziere von Groß im Medlenburgifchen 
Grenadier-Regiment Nr. 89 und von Volkmann im 1. Medlenburgifchen Dragoner- 
Regiment Nr. 17 zu Fähnrichen, 

die Vizefeldwebel von der Cammer im Landwehrbezirt I Hamburg und 
Wüftney im Landwehrbezirt Frankfurt a. M. zu Leutnants der Neferve des Mecklen— 
burgifchen Grenadier-NRegiments Nr, 89, 

der BVizefeldwebel im Landwehrbezirt Perleberg Stellmadher zum Leutnant 
der Rejerve des Medlenburgifchen Füfilier-Negiments Nr. 90 und 

der Vizewachtmeiſter im Landwehrbezirt Neuftrelig Stever zum Leutnant der 
Rejerve des 1. Medlenburgifshen Dragoner-Regiments Nr. 17. 

Der Fähnrich zur See Mihahelles ift als Fähnrih im Mecklenburgiſchen 
Füſilier-Regiment Nr. 90 angeftellt. 

Der Leutnant der Reſerve des Mecklenburgiſchen Füfilier-Negiments Nr. W 
Düring iſt zu den Referve-Offizieren des Infanterie-Regiments Hamburg (2. Hanje- 
atifchen) Nr. 76 verjegt. 

Schwerin, den 9. Dezember 1907. 

1) Vor dem Juſtizminiſterium haben heute 
der Hoffammerrat a. D. Hermann Paſchke zu Berlin den Homagialeid 

wegen des von ihm erworbenen Allodialgutes Wuſtrow m. N., Amts 
Bukow, durch einen Vertreter, 

der Gerichtsajjeffor Dr. Wilhelm von Schulje-Bülomw auf Wackſtow 
- den Homagialeid wegen des von ihm zu Miteigentum erworbenen Allodial- 

gutes Ludorf m. N., Amts Wredenhagen, und 
der Hauptmann a. D. Fritz von Bülow zu Möbel den Homagialeid- wegen 

des von ihm zu Miteigentum erworbenen Allodialgutes Wadjtow, Amts 
Wredenhagen, 

abgeleiſtet. 
Schwerin, den 5. Dezember 1907. 
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Regierungs-Blatt 
für das 

Großherzogtum Merklenburg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
RR 60. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, t den 2 2. Dezember 1907. 

Inhalt. 

I. Abteilung. 0) Belanntmachung, betreffend Geländeerwerb aus den Erbpachthufen 
Ne. IX und X zu Barkentin. (2) Belannimachung, betreffend 
Geländeerwerb aus der Feldmark der Stadt Neuftadt. (3) Bekannt: 
machung, betreffend Aufhebung des Feldpoſtverlehrs mit Deutſch-Süd— 
weſtafrika. _(4) Bekanntmachung, betreffend die Poſt- und Eijenbahn: 
farte des Deutjchen Reichs, 

II. Abteilung. Dienft- pp, Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— 7 — 

(1) Bekanntmachung vom 7. Dezember 1907, betreffend Geländeerwerb ans den 

Erbpachthufen Nr. IX und X zu Parfentin. 

Nach Mafgabe des Enteignungsgejeßes vom 29. März 1845, $ 1, Abſatz 2, iſt auf 
den Untrag der Großherzoglichen Öeneral-Ei un eig für die als notwendig ers 
fannte Errichtung eines Wärterwohnhauſes auf Bahnhof Parkentin und zur Beichaffung 
von Dienftland unter Abänderung der Bekanntmachung vom 9, Dftober d. 38. der Erwerb 
von rund 1800 qm Gelände aus der Erbpachthufe Nr. X zu Parkentin und von rund 
2000 qm aus der Erbpachthufe Nr. IX daſelbſt genehmigt worden. 

Die zu erwerbenden Flächen Tiegen fübfic) und füdöftlich des Bahnhofes PBarkentin 
in den Badnftationen 4 46,0—46,1 und 46,2 -+ 40—46,3 + 80. 

Schwerin, den 7. Dezember 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 10, Dezember 1907, betreffend Geländeerwerb aus der 

Feldmark der Stadt Nenftadt. 

Nach Maßgabe des Enteignungsgeſetzes vom 29. März 1845, $ 1, Abſatz 2, iſt auf 
den Antrag der Großherzoglichen General-Eiſenbahndirektion für die als notwendig er— 
fannte Erweiterung der Gleisanlagen auf Bahnhof Neuftadt bezw. jür Beichaffung von 
Dienftland der Erwerb von rund 8000 qm Ader aus der Feldmark der Stadt Neujtadt 
genehmigt worden. 

Die zu erwerbende Fläche Liegt füdlich der Chauffee von Neuftadt nach Parchim 
bei Station 9,1 der Eifenbahn von Ludwigslust nad) Parchim. 

Schwerin, den 10. Dezember 1907, 

Großherzoglicd; Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekanntmachung vom 14. Dezember 1907, betreffend Aufhebung des Feld— 

poſtverkehrs mit Deutſch-⸗Südweſtafrika. 

Nachdem die zur Niederwerfung des Aufſtandes in DeutſchSüdweſtafrika erforderlich 
geweſenen Streitkräfte aus dem Schutzgebiete zurückgezogen worden ſind, wird der Feld— 
poſtdienſt vom 1. Januar 1908 ab wieder aufgehoben. Infolgedeſſen kommen die für 
die Truppen des SchußgebietS und für die Beſatzungen der in jenen Gewäſſern befind: 
lichen ei gewährten Bortofreiheiten und Bortoermäßigungen in Wegfall; aud) 
findet eine Nachiendung von im Poſtwege bezogenen Zeitungen gegen Entrichtung einer 
michlaggebühr nicht mehr ftatt. 9 

Im Poſtverkehr mit dieſen Truppen und Schiffsbeſatzungen gelten vom 1. Januar 
1908 ab, wie vor Einführung des Selbpoftbienites, die für den fonftigen Verkehr mit 
dem Scubgebiet und für den Verkehr mit Kriegsichiffen beftichenden Taren und Ber- 
jendungsbedingungen. Demnad kommen auf nie ojtkarten, Drudjachen, Geichäfts- 
papiere, Warenproben und Poſtanweiſungen im Berfehr mit der Schußtruppe die für 
den Poſtverkehr innerhalb Deutichlands feſtgeſetzten Portoſätze und Gewichtsgrenzen zur 
Anwendung; Druckſachen und Geichäftspapiere find jedoch auch im Getwicht von mehr 
als 1 kg bis 2 kg gegen eine Gebühr von 60 Pf. zugelafjen. Über die für andere 
Segenjtände jorwie für den Verkehr mit den Kriegsſ iffen beftehenden Taren und Ber- 
jendungsbedingungen geben die Poftanjtalten Auskunft. 

Es iſt erwünſcht, daß die Sendungen an die Truppen in Südweſtafrika allgemein 
wieder mit der Angabe des Stationsorts der Empfänger verſehen werden, 

Schwerin, den 14. Dezember 1907. 

Kaiſerliche Ober: Boftdireftion. 

Dehn. 
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(4) Bekauntmachnug vom 17. Dezember 1907, betreffend die Poſt- und Eiſen— 
bahnkarte des Deutichen Reichs. 

Von der im Kursbureau des Neihs-Poftamts neu bearbeiteten Poſt- und Eiſenbahn— 
karte des Deutſchen Reichs find jetzt die Blätter II und XVII erſchienen. 

Es umfaßt: 
das Blatt II Schleswig-Holſtein, den ſüdlichen Teil von Dänemark, den nord— 

öſtlichen Teil von Hannover und den nordweſtlichen Teil von Mecklen— 
bura. ferner die Gebiete der freien Städte Hamburg und Lübeck, 

das Blatt XVII den füdlichen Teil von Württemberg und Bayern, fowie 
den nördlichen Teil von Tirol. 

Außer diejen find bisher die Sartenblätter I, III, IV, V, VIE, IX, X, XII, 
XIV, XV, XVIII und XIX erjcienen. 

Die Blätter können im Wege des Buchhandeld zum Preife von 2°.# für das 
unausgemalte Eremplar und 2.4 25 Pf. für das u ai mit farbiger Angabe der 
Srenzen von dem Verlage, dem Berliner Lithographifchen Inſtitut Julius Mofer 
(Berlin W535, Botsdamer Str. 110), bezogen werden. 

Schwerin, den 17. Dezember 1907. 

Raiferlihe Ober: Poftdirektion. 

Dehn. 

EN. Abteilung. 
N .—m—/ 

A Dem Kandidaten der Medizin Adalbert Praetorius aus Konitz ift, nachdem 
derjelbe am 11. v. M. die ärztliche Prüfung vor der Prüfungstommiffion zu Röſtock be— 
ftanden hat und von den Bejtimmungen über das praktische Jahr dispenfiert worden ift, 
die Approbation als Arzt mit der Geltung vom bezeichneten Tage ab für das Gebiet 
des Deutjchen Reichs erteilt, 

Schwerin, den 7. Dezember 1907. 

(2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Schüler Hans Schröder 
zu Roſtock die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr zu verleihen geruht. 
— Schwerin, den 10. Dezember 1907. 

(3) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Vogt Beut zu Neuhof die 
Berdienftmedaille in Bronze zu verleihen. geruht. 

Schwerin, den 10. Dezember 1907. 
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(4) Seine Königliche Hoheit der Sroßherzog haben dem Statthalter Boy zu Rockow 
die Verdienftmedaille in Bronze zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 10. Dezember 1907. 

5) Der Neferendar Hermann Abraham aus Goldberg hat die zweite juriftiiche 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des Dberlandesgerichts zu Roſtock — 

Schwerin, den 11. Dezember 1907. 

(6) Zu zweiten bürgerlichen Mitgliedern der verftärkten Ober - Erfatfommiffionen I 
und II des hiefigen Großherzogtums find zweds Wahrnahme der in $ 30 Ziffer 4 des 
Reichs-Militärgefeges vom 2. Mai 1874 bezeichneten Gefchäfte auf Vorschlag des Engeren 
Ausihuffes von Ritter- und Landfchaft zu Roſtock für die drei Jahre 1908 bis 1910 
ernannt worden: 

a) bei der für die ar aeg Noftod, Ribnitz, Güſtrow, Maldin und 
Waren eingefegten Ober⸗-Erſatzkommiſſion I 

der Bürgermeifter Steinfopff zu Maldin 
und zu deſſen Stellvertreter 

der Ratsherr Paſchen zu Roftod; 
b) bei der für die Aushebungsbezirke Schwerin, Hagenow, Ludwigsluft, Pardim, 

Wismar, Grevesmühlen und Doberan eingeſetzten Ober-Erſatzkommiſſion II 
der Gutsbefiter von Zepelin auf Clausdorf 

und zu deifen Stellvertreter 
der Nittmeifter 3. D. Freiherr von Campe auf Hülfeburg. 

Schwerin, den 13. Dezember 1907. 

(N) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Scminarlehrer 9. Fr. Koch 
am Seminar zu Neuflofter den Titel „Oberlehrer“ zu verleihen gerubt. 

Schwerin, den 13, Dezember 1907, 

9) Der Rettor Hermann Jahn in Plau it zum Hilfsprediger in Crivitz er— 
nannt und am Sonntag 2. Advent, den 8. d. Mis., in dies Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 13. Dezember 1907. 

9) Nach Verleihung der Ehrenmedaille in Gold des Königlich Niederländiſchen Ordens 
von Dranien-Naſſau an den Oberwachtmeiſter Benn und der Ehrenmedaille in Silber 
desſelben Ordens an den Wa een Both, beide in der Landesgendarmerie, haben 
Seine Königliche Hoheit der Großherzog den Genannten die nachgefuchte Erlaubnis zur 
Anlequng diefer Ehrenzeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 14. Dezember 1907. 



Nr. 60. 1907. 311 

(10) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Gutsförfter Krüger zu 
Damerorw die filberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 16. Dezember 1907. 

Al) Die bei der Kaiſerlichen Ober-PBoftdirektion hiefelbjt durch Verſetzung des Ober: 
Poſtinſpektors Moerjchel nach Konftanz erledigte Stelle für Bezirksauffichtsbeamte ijt 
dem Poſtinſpektor Sparnecht aus Elmshorn unter Ernennung zum Ober-PBoftinfpeftor 
mit Wirkung vom 1. Zuli 1907 ab übertragen worden. 

Schwerin, den 16. Dezember 1907. 

(12) Der Referendar Dr. Hans Barfurth aus Roſtock hat die zweite juriftische 
Prüfung vor dem Prüfungsfenat des DOberlandesgerichts zu Roſtock bejtanden. 

Schwerin, den 16. Dezember 1907. 

(13) Die Gerichtsvoffzi i i i i ziehergejchäfte im Bezirke des Amtsgerichts zu Krakow find für 
das Geſchäftsjahr 1908 dem —— Remer zu Güſtrow übertragen. 

Schwerin, den 16. Dezember 1907. 

(14) Der Lehrer Heinrih Günther zu Woferin tft zum Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirt Woferin beftellt worden. 

Schwerin, den 18. Dezember 1907. 

(15) Die Konrektorjtelle an der Stadtjchule in Gnoien iſt dem Konreftor Fritzſche 
in Teterow zum 1. Dezember d. J. verliehen worden. 

Schwerin, den 18. Dezember 1907. 

Mit diefer Nr. 60 werden ausgegeben: Nr. 50 und 51 des Reichs-Geſetzblatts von 1907. 
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Regierungs: Blatt 
Großherzogtum Mehlenkirg- Schwerin. 

Amtliche Beilage. 
M 61. 

Jahrgang 1907. 

Ausgegeben Schwerin, Montag, t den 30. Dezember 1907. 
| 

Inhalt. 

I. Abteilung. (1) Belanntmahung, betreffend die Maurer: und Zimmerer-Kranken— 
und Sterbelaffe zu Zarrentin (E. H.). (2) Bekanntmachung, betreffend 
die freie Hülfskrankenkaſſe in Malchin (E. H.). 13) Bekanntmachung, 
betreffend die Deutſche Arzneitaxe. 

U. Abteilung. Dienſt⸗ pp. Nachrichten. 

I. Abteilung. 
— ⸗ñ — 

(1) Bekauntmachnug vom 18. Dezember 1907, betreffend die Maurer: nnd 

Zimmerer-Aranfen- und Sterbefaffe zu Zarrentin (E. H.). 

Auf Grund des 8 75a Abjab 4 des Krankenverfiherungsgejehes in der Faſſung der 
Novelle vom 25. Mai 1903 R.G. Bl. S. 233) iſt der Maurer- und Zimmerer-Kranken— 
und Sterbefajje zu Zarrentin E. H. RNnach vorgängiger Statutenänderung von neuem die 
Beicheinigung erteilt worden, daß fie vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes den An— 
forderungen des 8 75 des Krankenverſicherungsgeſetzes genügt. 

Schwerin, den 18, Dezember 1907. 

Großherzoglich Meclenburgifches Minifteriun des Innern. 
Im Yuftrage: Schmidt. 
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(2) Bekanntmachung vom 20. Dezember 1907, betreffend die jreie Hülfe— 
franfenfafje in Malchin (E. 9.). 

Auf Grund des $ 75a Abſatz 4 des Sranfenverficherungsgefeges in der Faſſung der 
Novelle vom 25. Mai 1903 (R.G.Bl. S. 233) ift der freien Hülfskraukenkaſſe in 
Malchin (E. H.) nad vorgängiger Statutenänderung von neuem die Bejcheinigung erteilt 
worden, daß jie vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes den Anforderungen des $ 75 
des Sranfenverficherungsgejeges genügt. 

Schwerin, den 20. Dezember 1907. 

Großherzoglich Mecklenburgifches Minifterium des Innern. 
Im Auftrage: Schmidt. 

(3) Bekauntmachung vom 21. Dezember 1907, betreffend die Teutjche 

Arzueitage.; 

An Sielle der Deutſchen Arzneitare vom 19. Dezember 1906 (Rbl. 1906 Amtliche Bei- 
lage Nr. 49 und 1907, Amtliche Beilage Nr. 21) tritt vom 1. Januar 1908 ab für 
das Großherzogtum Medlenburg-Schwerin die in der Anlage abgedrudte Deutjche Arznei— 
tare in Kraft. Darin find Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Tare vom 19. 
Dezember 1906 durch Kurfivfchrift, die geänderten Zahlen in der Preislijte außerdem 
noch durch Hinzufügen eines wagerechten Striches äußerlich kenntlich gemacht. 

Schwerin, den 21. Dezember 1907. 

Sroßherzoglich Mecklenburgisches Minifterium, Abteilung für 
Medizinalangelegenheiten. 

Zangfeld. 

ul. Abteilung. 
ee ⸗ —e 

1) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Schulzen Never zu Biendorf 
die jilberne Medaille zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 20. Dezember 1907. 

2) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Diplomingenieur Franz 
Söffing aus Güſtrow zum Negierungsbauführer zu ernennen gerubt. 

Scywerin, den 16. Dezember 1907. 



Nr.:61. 1907. 315 

(3) Der erjte Prediger an der Pfarrkirche in Güſtrow, Paſtor Söffing, ift zum 
15. November d. Is. in den Ruheſtand verjegt worden. Für ihm ijt der bisherige zweite 
Prediger an diefer Kirche, der Bajtor Bamperrien, in die erjte Pfarre an gedachter 
Kirche aufgerüdt. Zur Wiederbejegung der aljo erledigten zweiten Pfarre an der Pfarr- 
firhe in Güſtrow ijt der bisherige Rektor Goeſch zu Kröpelin am 26. Sonntage nad) 
Trinitatis, den 24. November d. Is., durd; Stimmenmehrheit der Gemeinde zum zweiten 
Pajtor an der Pfarrkirche in Güjtrow erwählt und am 3. Advent, den 15. Dezeniber 

. 38., nach voraufgegangener kirchenordnungsmäßiger Ordination in jein neues Amt 
eingeführt worden. 

Schwerin, den 17. Dezember 1907. 

4) Der Hüffsprediger Behrmann in Neutalen ijt an Stelle des infolge Über- 
nahme eines Pfarramts im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz aus dem Dienfte der 
einheimischen Kirche getretenen Paſtors Romberg am 2, Advent, den 8. Dezember d. Is., 
duch Stimmenmehrheit der Gemeinde zum zweiten Baftor zu Penzlin erwählt und fofort 
in fein neues Amt eingeführt worden. 

Schwerin, den 18. Dezember 1907. 

5) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Boftaffiftenten Hermann 
Wilken nach bejtandener Poſtſekretärprüfung den Titel Poſtſekretär mit Wirkung vom 
14. d. Mis. ab zu verleihen geruht. 

Schwerin, den 20. Dezember 1907. 

(6) Die Rektorftelle an der Fleckenſchule in Dargun ift dem Konreltor Lehnhardt 
in Gnoien zum 1. Dezember d. 3. verliehen worden, 

Schwerin, den 23. Dezember 1907. 

7) Nach Verleihung 
der * ich Pe Rettungsmedaille am Bande an den Apothefenbefiter 

örß zu Laage, 
. des Königlich Preußiſchen Allgemeinen Ehrenzeichens an den Oberpoſtſchaffner 

Schulz zu —2 
des mit dem Großherzoglich Oldenburgiſchen Haus- und Verdienſtorden des 

Herzogs Peter Friedrich Ludwig verbundenen Ehrenkreuzes 3. Klaſſe an 
die Feuerwärter Lembcke, Kluth und Schmaal, 

des Ehrenzeichens zum Herzoglich Braunſchweigiſchen Ordens Heinrichs des 
Löwen an den Hofjäger Hagelſtein, 
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des Großoffizierfrenges des Königlich Niederländifchen: Ordens von Dranien- 
an an den General- Eifenbahndireftor, Geheimen Minifterialrat 

ers, 
der großen goldenen Medaille mit dem Bande des Kaiferlich Ruffifchen St. 

Andreasordens an den Hämmerier Heitmann, 
der großen filbernen Medaille mit dem Bande des Kaiſerlich Ruſſiſchen St. 

Annenordens an den Kammerlakaien Harloff, 
der großen goldenen Medaille mit dem Bande des Kaiferlich Ruſſiſchen St. 

Stanislausordens an den Haushofmei ar Draegert, 
der großen jilbernen Medaille mit demfelben Bande an den Oberkaſtellan 

Kanter, den Oberkoch Griede, den Tafeldeder Warnde, den 
Kammerlafaien Boergejen um den Lafaien Krüger jowie 

der Eleinen jilbernen Medaille mit demjelben Bande an den Heiduden Holt- 
foth und den Lakaien Me uU 

haben Seine Königliche Hoheit der — die Erlaubnis zur Anlegung dieſer 
Ordenszeichen zu erteilen geruht. 

Schwerin, den 20. Dezember 1907. 



(Beilage zu Nr. 61 der Amtlichen Beilage des 
Negierungs » Blattes für das Großherzogtuni 

Medlenburg: Schwerin von 1907.) 

Deuffche Arznei-Taxe 
1908. 

1. Der Preis einer Arznei ſetzt ſich zuſammen: 

a) aus dem Preife der zu ihrer Herftellung verwendeten Arzneimittel, welche der 
Apotheker entweder in fertigem Zuftande bezieht oder auf Vorrat anfertigt, 

b) aus dem Preife der Bearbeitung und Herrichtung der Arzneimittel einſchließlich 
der Gefäße nah Maßgabe der im Einzelfalle gegebenen Vorfchriften zur Abgabe 
an das Publitum. 

I. Grundfäge für die Berechnung der Arzueimittelpreife. 
2, Bei der Berechnung von Arzueimitteln, welche nicht in den Apotheken hergeſtellt, 

fondern im rohen oder bearbeiteten Zuftaude eingefanft werden, findet die Feltiegung ber 
Preije in folgender Weife ftatt: 

a) Für das gefamte Neichsgebiet wird der durchſchnittliche Einfaufspreis der ein: 
zelnen Waren feitgeitellt. Maßgebend ift der Einfaufspreis für 1 kg; bei joldhen 
Mitteln, welche von Apotheken mittleren Gejhäftsumfanges in Diengen von 10 g 
oder weniger eingefauft zu werden pflegen, find bie Einfaufspreife diefer Mengen 
maßgebend. 

b) Beträgt der durchſchnittliche Einfaufspreis für 1 kg 30 .% oder weniger, jo wird 
dafür das Doppelte in Anja gebracht. 

c) Beträgt der durchfchnittliche Einfaufspreis für 1 kg mehr ale 30 ..#, aber nicht 
mehr als 40 ..#, jo wird bafür der Betrag von 60 .# in Anja gebradt. 

d) Beträgt der durchſchnittliche Einkaufspreis mehr als 40 .# für 1 kg, fo wird 
dafür ein um die Hälfte erhöhter Betrag in Anja gebradit. 

e) Iſt der Einfaufspreis für 10 & ober eine geringere ‘Menge für die Preisberechnung 
maßgebend, jo wird in allen Fällen der um die Hälfte erhöhte Betrag in Anſaß 
gebracht. 
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3. Zu dem nad Mafigabe der Nr. 2 angelegten Betrage wird für Berpadung und 
Fracht ein Zuſchlag von 0,15 .# auf 1 kg ober ein geringeres Gewicht als 1 kg berechnet. 
Diefer Zuſchlag wird bei denjenigen Waren, bei welchen der Eintaufspreis für 4* für die 
Preisberehnung maßgebend iſt, auf 0,50 .4 erhöht, wenn fie in beſonders in Rechnung 
geftellten Sefäken geliefert werden; dies gilt jedoch nicht bei folgenden, meilt in größeren 
Diengen bezogenen Waren: Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Acida cruda, Adeps 
suillus, Calcaris chlorata, Glycerinum, Kalium carbonicum erudum, Oleum 
Jecoris Aselli, Oleum Lini, Oleum Olivarum, Oleum ÖOlivarum commune, Oleum 
Pini, Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, 
Vaselinum., 

4. Dem nad) Nr. 2 und 3 angeiegten Betrage werden für Schneiden und Zerftoßen 
eines Arzneimittels”0,75 .#, für Herjtellung eines mittelfeinen oder feinen Pulvers 2,00 # 
zugerechnet. 

Iſt nad) Ne. 2 unter a) der Einfaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge für 
die Preisberechnung maßgebend, fo beträgt diefer Zufhlag 0,10 .#. 

5. Die Preife für galenifhe Arzneimittel, jegen ſich — unbeſchadet ter nachitehend 
unter k, ], ım aufgeführten Ausnahmen — zujammen aus den nad Nr. 2 bis 4 umd 
Nr. 6 bis 7 berechneten Preifen der zur Heritellung des galeniichen Arzneimittels ver: 
wendeten Arzneimittel und aus den nachitehend beftimmten Vergütungen für die erforderlichen 
Arbeiten (Defeftur-Arbeiten).. Maßgebend iſt die Herftellungsmenge von 1 kg; bei joldyen 
galenifhen Arzneimitteln, welde von Apotheken mittleren Gejchäftsumfanges in Diengen 
unter 1 kg hergeftellt zu werden pflegen, ift die Menge von 100 g maßgebend. 

Bei den unter c, d, g, h, i, l aufgeführten Arten von galenifchen Arzneimitteln wird 
zur Auegleihung des bei der Herftellung ſich ergebenden durdjchnittlihen Materialverluftes 
von 10 vom Hundert dem berechneten Preile ein Neuntel deſſelben zugefchlagen. 

Als Vergütungen find in Anſatz zu bringen: 
a) bei der Heritellung von Extrakten für je 1 kg ber ausjuziehenden Stoffe 

bei dünnen Extrakten.. 0 nu ’ 

„ bdiden " be ar aa Sr See ar ae Sure AAN 
„ trodenen „ ee 41660 
Fluid⸗ 6,00 „ 

bei der Anfertigung von trockenen, narfotiihen Ertraften aus diden Ertraften 
für 100 g des biden Extra » 2 2 2m nn 2,50 A. 

b) bei der Heritellung von Deftillaten einjchlichlid aller Nebenarbeiten für je I kg 
des Deitillats 
bei fpirituöfen oder ätherifhen. - > > > 2 2 nn nn en. 1L50.A. 
DL ERREGER: = ..0: 5 8 a ve ee ee 

Beträgt die Menge der herjuitellenden Dejtillate weniger als 1 kg, jo ift 
ber Preis für 1 kg in Anfaß zu bringen. 

ec) beim Koden von len und weingeiftgaltigen Flüſſigkeiten, einſchließlich bes 
etwa erforderlichen Abdampfens, Preffens und Filtrierens, für je 1 kg 4,00 4. 

d) bei der Herftellung von Latwergen und Paſten für den inneren Gebrand) für 
WIR: ee EEE 

e) bei der Herftellung von Mifchungen von Flüſſigkeiten für je Ikg. 0,50 „ 
f) bei der Herftellung von Löfungen von Ealjen, Gummi, Seifen oder Honig, 
.. von Baljamen, Ölen, einfchlieglich des Ausziehens und Filtrierens, für je 

wenn dabei Erwärmen erforderlid it » 2 2 2 — 1,50 „ 
wenn dabei noch weitere Arbeiten erforderlih find .» » » 2... 2,50, 

* 
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g) bei der Herftellung von Geraten, Pflaftern und Seifen für je l kg 400 .4 

h) bei der Mengung von feinen Bulveru für je 1 kg oe LANE, 
bei der Mengung von Tee joder groben Pulvern für ie 1 kg — AR 

i) bei der Heritellung non Salben und Paſten * den — On 
ohne Schmelzen für je 1 kg. a 2,00 , 
wenn dabei Schmelzen erforderlich it RE ER 4,00 , 

k) Sirupe werben einfichließli der verwendeten Aegneimittel, fofern i in ee Preistifte 
nicht befontere Preife feitgefegt find und unbejchadet der Beitimmungen unter 
Nr. 8. berechnet mit 0,10 #4 für 10 g, mit 0,70 .# für 100 g. 

I) Tinfturen und Elixiere jowie durch Ausziehen von Pilanyenitoffen hergeftellte 
Weine und Ejfige, bei benen ber Preis ber verwendeten Arzneimittel für je 
1 kg ber fertigen Aubereitung nicht mehr beträgt als 7,00 4, merden ein» 
ichließlih der verwendeten Arzneimittel, fofern in ber Preislifte nicht befondere 
Preiſe feitgefegt find und unbefchadet der Beitimmungen unter Nr. 8, berechnet 
mit 0,15 .# für 10 g, mit 1,00 .# für 100 g. 

Beträgt ber Preis der verwendeten Arzneimittel für 1 kg der fertigen 
Zubereitung mehr als 7,00 .#, fo werden angejeßt: der Preis der Arzneimittel 
und außerdem für die Herftellung ber Zubereitung 5,00 .# für 1 kg, bei 
geringeren Mengen 1,00 .# für 100 g. 

Für dieTnachbezeichneten galenifhen Arzneimittel gelten die mit Rückſicht auf die 
eigenartigen Berhältniffe bei der Heritellung und dem Verbrauch abmeichend be: 
rechneten, aus der Preislifte erfichtlihen Breife: Acetum Sabadillae, Aqua 
Amygdalarum amararum, Aqua Calcariae, Aquachlorata, Aqua Plumbi, 
Decoctum :Sarsaparillae compositum, Emplastrum Hydrargyri, Ex- 
tractuın Filicis, Folia Stramonii nitrata conc., Infusum Sennae com- 
positum, Liquor Aluminii acetici, Liquor Ferri albuminati, Liquor 
Ferri peptonati, Liquor Ferri peptonati cum Mangano, Liquor Ferri 
saccharati cum Mangano, Liquor Kalii arsenicosi,3Liquor" Plumbi 
subacetici, Mucilago Gummi arabiei, Oleum Chloroformii, Pastilli 
Hydrargyri bichlorati, Sapo kalinus, Species laxantes, Sulfur depu- 
ratum, Tinetura Ferri composita, Tinctura haemostyptica, Unguentum 
Cantharidum pro usu veterinario, Unguentum Hydrargyri cinereum, 
Unguentum Hydrargyri cinereum cum Adipe Lanae paratum. 

6. Der Preis für 100 8 iſt ein Achtel des nach Nr. 2 bis 5 angejegten Betrages. 
Der Preis für 200 g ift das eineinhalbfadhe, der für 500 g das dreifahe bes für 100 g 
ermittelten Preifes. -; Der Preis für 500 g ift maßgebend für die Berechnung der Preiſe 
aller größeren Mengen. Die Preife für 10 g, 1g, 0,1g, 0,01 g und 0,001 g find je 
ein Achtel der für 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g und 0,01 g ermittelten Preije. 

Iſt der Einfaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge maßgebend, fo ift der Preis 
für die zu Grunde gelegte Menge gleich dem nıh Nr. 2 bis 4 angelegten "Betrage. Die 
Preiie für 1 g, O,1g, 0,01 g und 0,001 g find je ein Adhtel der für 10 g, 1g,0,1g 
und 0,01 g ermitteltenz Preife. 

Bei Mengen, welche zwiichen den in Abja 1 und 2 bezeichneten Etufen liegen, 
it für die Berechnung des Preifes der PBreisfa der nächjtniederen Stufe maßgebend. 
Wenn auf diefe Weile der Preis jür die nächithöhere Stufe überſchritten würde, fo 
darf nur der Preis diefer Stufe berechnet werden. 

m — 
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7. Bei der Berechnung entftehende Pfennigbrüche find auf die nächſtgrößere ganze Zahl 
zu erhöhen, imz übrigen werden 1 bis 2 Pfennig auf O Pfennig, 3 bis 7 Pfennia auf 
5 Pfennig und 8 bis 9 Pfennig auf 10 Pfennig abgerundet. Der niedrigite Preis: 
anſatz ift 5 Pfennig. 

Im vorftehenden nicht verzeichnete Arbeiten find nad) den unter II 12 aufgeitellten 
Srundjägen zu berechnen. 

II. Grundſätze für die Berechnung der Arzneipreije. 
8. Der Preis der Arzneimittel wird nad) Verhältnis der verwendeten Mengen aus den 

Preifen der nachfolgenden ‘Preislifte berechnet. Wenn in der Preislifte nur ein Preis feit: 
gefeßt ift, jo wird nach diefem der Vreis für jede Menge des Arzneimittels berechnet. Sind 
die Preife eines Arzneimittels für verfchiedene Mengen abgeftuft, fo ift für die Berechnung 
des Preiſes der zwiſchen diefen Stufen liegenden Mengen der Preisſatz der nächſtniederen Stufe 
maßgebend. Wenn auf dieſe Weiſe der Preis für die nächſthöhere Stufe überfchritten würde, 
jo darf nur der Preis dieſer Stufe berechnet mwerben.*) Der für die höchjte Stufe feit- 
gejegte Preis ift maßgebend für die Berechnung der Preife aller diefe Stufe über- 
ichreitenden Mengen. 

9. Der niedrigite Preisanfag iſt 5 Pfennig, für Mittel der Tabelle B des Arznei: 
buchs 10 Pfennig. Jeder Pfennigbruch ift auf einen vollen Pfennig zu erhöhen. 

10. 20 Tropfen von Flüjfigfeiten (einschließlich der fetten und ätheriichen, Öle und 
Tinkturen), 25 Tropfen Efjigäther, Chloroform und Ätherweingeiſt, 50 Tropfen Äther find 
wie 1 g zu a 

11. Für Arzneimittel, welche in der Preisliſte nicht aufgeführt find, ijt der Preis nad) 
den im Abſchnitt I und in Nr. 8 enthaltenen Grundfägen feitzuftellen. 

12. Die Vergütungen für die zur Herftellung der Arzneien aufgewendeten Arbeiten find 
nad) — Grundfägen zu berechnen: 

a) für die Bereitung einer Arznei durch Mifchen mehrerer Flüffigfeiten, vor: 
behaltlich der Beſtimmungen unter bundc . 10 Bf. 

b) für die Bereitung einer Arznei, zu welder das "Aufföfen ober das Anreiben 
eines oder mehrerer nicht flüffiger Arzneimittel (Salze, Zuder, Olyuder, Manna, 
arabifhes Gummi, Phosphor, Karbolfäure, Latwergen, Diufe, Seifen, Storar 
und dergl. ſowie Ertrafte — mit Ausnahme der Ertrafte von dünner Konſiſtenz —) 
in einer oder mehreren lüffigfeiten, ferner die Anfertigung von Schleim aus 
Eibiſchwurzel, Tragant, Quittenfamen und dergl. erforderlich it, einſchließlich des 
verbraudten Deitillierten Waſſers bis zu einer Dienge von 300 g 35 Bi. 

Anmerkung: Sind die Salze in krijtallifiertem und in gepufvertem Zuftand in 
der Nrzneitare aufgeführt, jo darf bei Auflöfungen nur der Preis des Frıftallifierten 
Salzes berechnet werden. 

Bei der Angabe der Löjungsverhältnifie bedeuten die Ausbrüde 1=10, 1 : 10, "/ıo, 
1 -+ 9, daß 1 Zeil des zu löjenden Stoffes in 9 Teilen Flüſſigleit zu löſen ift. 

für die Bereitung einer Arznei, zu melder die Anfertigung von Abkochungen 
oder Anfgüffen (Schleim von Eibiſchwurzel fiehe zu b), von Einkochungen, von 
Auszügen (Mazerationen, Digeftionen), von Saturationen, Emulfionen, Gallerten 
oder von Salepjdleim, — aud in Verbindung untereinander oder mit einer oder 

Ü 

Beiſpiel: Koſten nach der Preistifte 1 g eines Mittels 10 Pf, 10 g diejes Mitteis 70 Ei., 
fo find für 9 e nicht 90 BE, fondern nur TO Pf. zu berechnen. 
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mehreren der unter b) aufgeführten Arbeiten — erforderlich ift, einichließlich des 
verbrauchten beftillierten Malers bis zu einer Menge von 300 2 40 Pf. 

d) für die Bereitung einer Latwerge*), einfchliehlich des erforderlichen Waſſers 30 „, 
e) für die Bereitung eines Pflafterd ohne Rüdficht auf die Menae . . 40 „ 
f) für das Streichen eincs Pflafterd bis zur Größe von 100 qem, 

einichließlich der erforderlichen Leinwand, des —— oder des — 30 „ 
für jede weiteren 100 gem. . . . WR 20 5 

g) für Die Vereitung einer Salbe’*). . . 40 „ 
Bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung von 

Ealben wird für je 1 Gabe (Dofis), einfchließlih MWachspapier, beredint 5 „ 
h) für die Bereitung von Baftillen, aud) an und ‚Beltdien, bis * 

5 Stüd einſchließlich, für jedes Stüd . . j 10°. 
für jedes mweitere Stüd . . eh —A 

i) für die Bereitung von Pillen bis einſchließlich 50 Stüt Dee a 
für jede weiteren 50 Billn . . 0 % 
für das Überziehen von Pillen mit weißen Leim, Hornftoff, z olus 

baliam, Zuder, Silber, Gold uſw., bis einichließlih 50 Stüd. . . 75 „ 
für die Bereitung von N BR. Boli, von .. ad 28 

für Tiere 1 Stüd . . . — 460 
für jedes weitere Stüd . . . 5 

Anmerkung: Hat der Arzt feine Befonderen Beftimmungen getroffen, jo wird 
zum Beftreuen der Billen Bärlappiamen angewendet. Dieler darf nicht berechnet werden. 

k) für die Bereitung von Körnern aller Art EUBENORANTEN des PEN) 
bis einihlieflih 10 Stüd . . . 40 Bf. 

für jede weiteren 10 Stüd. . 20; 
I) für die Mengung eines Tees oder Bulvers, ſowie für eine ie Verreibung 20 

bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung eines 
Tees oder eines Pulvers für jede Gabe (Dofis) . . 5 „ 

bei einer Verabreihung in —— aus Leim ober Oblatenmaſſe 
für jede Gabe (Dofis) . . . 10: ; 

ın) für die Vereitung von Suppofi itorien in jeder Form (Kugeln, Stäbchen, 
Zäpfchen oder bergl.) fowie von Mundftäbchen bis zu 3 Stüd. . . 40 

für jedes weitere Stüf . . . . 10 
In den unter a bis m angefepten Preiſen find bie Eingelpreife für alle 

zur Herſtellung der betreffenden Arzneiformen erforderlichen Arbeiten einſchließlich 
des etwa erforderlichen Zerreibens der angewendeten Stoffe ſowie bie Zugabe 
von Kapſeln aller Art, Brieftaſchen (Konvoluten) ujw. enthalten. 

n) für das Abdampfen einer Flüſſigkeit für jede zu verdampfenden 100 5 10 Bf. 
0) für das Zerquetfchen oder Zerreiben (Kontundieren) eines Stoffes, 

infofern es nicht Schon in den übrigen Arbeitspreifen enthalten it . . 10 „ 
p) für eine vorgefchriebene Filtration ne 10 Bi. 
9) für das Sterilifieren eines Gefähes bis 100 g Faffungsvermögen, 

eines Arzneimittel ober einer Arznei bis 100 g ER ee — 
für größere Gefäße oder für grökere Mengen . . . ...50 „ 
für das Sterilifieren eines Geräts . . .» 30 

Dem Stertlisieren eines Gefäßes oder Geräts ist das "Auskochen 
bezüglich der Vergütungen gleichsuachten. 

*) Den Yatwergen find die Pajten für den inneren Gebrauch zuzurechnen. 
**) Den Salben find die PBaften für den äußeren Gebrauch zuzurechnen. 

» 



r) für die Herrichtuug eines Arzneimittels oder einer Arznei zur Abgabe 
(Dispenfation) einfchließlich des Korkes, der Überdecke (Teltur), des 
erforderlichen Papierbeutels ſowie der Aufichrift (mit oder — ap. 
der Bejtandteile ber Arznei) . - 15 Pf. 

13. Die Gefähe, in melden bie Arynelen abgegeben — ſind — 
folgenden Grundſätzen zu vergüten: 

a) Gläſer, runde oder ſechseckige, mit enger oder weiter Öffnung, — 
oder farbige bis 700 g Inhalt das Stück mit . . 10 „ 

von mehr als: 
100 g bis 200g Inhalt das Stück mit. . » x»... BB. 

200 BE n 300 [4 " " " ne Tr To 20 ” 

3008 " 400 8 " " " "+ . . “ —A ⸗ 25 " 

400g „500g „ ea nike ar dr 
bei folden von mehr als 500 & für je 500 & bes Inhalts mehr mit 20 „ 

b) Gläfer (einfchlieglihb Tropfgläfer) mit eingeriebenen Glasftöpfeln, mit 
enger oder weiter Öffnung, bis zu 15 g Inhalt das Stüd mit . . 3 „ 

von mehr als: 
15 g bis zu 100 g Inhalt das Stüd mit .». ». » 2... 80, 

100 g bis zu 200 g Inhalt das Stüd mit . » » 2... 50. 
200 g bis zu 500 & inhalt das Stüd mit . ». » 2.2... 80, 

c) Gläser mit eingeschliffener Pipette das Stück . . 50 

d) fefte Dedel jeder Art zu —— und Er — bei oe 
füßen bis zu 20 & inhalt mitt . . . 10 „ 

bei größeren Sefähen . . . . . i =, EB: & 

Anmerkung: Gläſer (einschl. Tropfgläjer) mit — — ſowie Holz 
torkitöpfel dürfen nur berechnet werden, wenn fie ausdrücklich verlangt oder verordnet find 
oder wenn fie durch die Natur des Arzneimittels notwendig erfordert werben oder wenn Die 
Berhältnifie der Arzneiempfänger die Zuftimmung zu deren Verwendung vorausjegen laſſen. 

e) rufen: 
graue ober gelbe, 

bis 200 & Inhalt das Stüd mit. . :.. I®. 
von mehr als 200 g bis 500 g Inhalt das Stüd mit . — 
bei ſolchen von mehr als 500 g für je 500g des Inhalts mehr mit 10 

weiße, bis 50 g Inhalt das Stüd mit . . 15 
von mehr als 50 & Inhalt bis 100 & Anhalt das EStüd mit 20 , 
von mehr ald 100 g Anhalt bis 200 g Inhalt das Etüd mit 30 „ 
von mehr als 200 g Inhalt bis 300 g Inhalt das Stüd mit 50, 
von mehr als 300 & Anhalt bis 400 & Inhelt das Stüd mit! 60 „ 
von mehr als 400 g Anhalt bis 500 & Anhalt das Stüd mit 75 „ 

f) Pappſchachteln: das Stüd bis 100 & Anhalt mit . . .. MW, 
das Stüd von mehr als 100 g bis 200 8 Inhaft mit, 20 „ 

größere das Etüd mit . . . 30, 
£) Pulverfäftchen: für 1 bis 10 Pulver das Stüd mit. En ea. — 

für mehr als 10 Pulver das Stüd mit . . u 
14. Für die Berechnung des Gefäßes (abgefehen von Nr. 13 Pr 14 } it das Gewicht der 

darin enthaltenen Arznei maßgebend. 
Werden jedoch Gläſer und Krufen zur Aufnahme ;trodener Stoffe verwendet," jo wird 

der Preis der Gefäße nach ihrem Faljungsvermögen an deftilliertem Waſſer berechnet. 
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15. Merben verwenbbare reine Gläſer, Arufen, Schachteln oder Pulverfäfichen bei 
Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gejandt, jo it dafür ber volle 
Preis abzurechnen. 

16. Der Preis der Arznei ift durch Zufammenzählen ber einzelnen Anfäge zu ermitteln. 
Dabei iſt der Preis, wenn er 1.M nicht überiteigt, in der Weije abzurunden, daß 1— 4 Pfennig 
auf 5 Pfennig, und 6-— 9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöht werden; wenn er jeboh 1 .# 
überfteigt, fo werden 1—4 Pfennig auf O Pfennig, 6—9 Pfennig auf 5 Pfennig herabgefegt. 

17. Bei der Abgabe von Arzneien auf Koſten von öffentlichen Anitalten und Kaſſen und 
von ſolchen Vereinen und Anftalten, welche der öffentlichen Armenpflege dienen, fowie bei der 
Abgabe von Tierarzneien dürfen Pulverfäfthen, Gläfer mit eingeriebenen Glasftöpfeln (ein: 
ichließlich Tropfgläfer) und fefte Dedel jeder Art zu Salbenkrufen, ſowie weiße Krufen nur 
berechnet werden, wenn ihre Verwendung im ärztlichen Rezept angeordnet iſt. Jedoch find 
bei der Abgabe von abgeteilten Pulvern oder von PBaftillen, welche Mittel der Tabelle B des 
Arzneibuhs, Opium oder deſſen Alfaloide oder Chloralhydrat enthalten, Pulverfäftchen ftets 
zu verwenden und zu berechnen, ſoweit das Arzneibuch nicht andere Beftimmungen enthält. Bei 
der Abgabe von Augenfalben ift die Verwendung und Berechnung weißer Krufen mit Dedel zuläffig. 

18. Die in der Preislifte aufgenommenen Preife für Serum antidiphthericum 
und Tubereulinum verftehen ſich einfchließlih der zur Mbgabe erforderlichen 
Arbeiten und der verwendeten Gefäße. Bei Abgabe von Tuberkulinverdünnungen beträgt Die 
Mindeftmenge bes in Rechnung zu feßenden Tuberkulins O,1 ccm, jelbft wenn geringere 
Diengen verorbnet find. 

19. Homöopathiſche Arzucien werben einjchließlich der darin enthaltenen Arzneimittel 
berechnet wie folgt: 

Gegenftand Gewicht Preis 
Pf. 

IEBBiiRT: un te ee zu 18 10 
⸗ ee en Ace ER aa. Sit ai ·⸗ 55 30 

jebe ellerenn el ia 5„ 15 
Urtinkturen zum äußerlihen Gebraude - » > 2 2 20. 10 „ 15 

⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ee ec 100 „ | 100 

Verbünnungen J bis zu 5; 25 
B ee über 5g = s 10 „ | 40 
⸗ jede weiteren —— — 10 | 15 

Verreibungen . 2 —F bis zu By 30 
⸗ —— über 68⸗⸗ 10 ;, 50 
⸗ jede weiteren a A 1 25 

Streufügelchen : Re bis zu 6. 30 
: —— — über ñ58⸗* 10, | 50 
. jede WE ee ee 10 „| 25 

Streufügelchen, unbefeuhtet » > >: 22 2 nn nn L 5 
s “ ae a a arte Kan ——— 10 „, | 15 

Milchzucker, präparierteer.. 135 | 5 
s . ee ee Tr ee ne 10 „, 15 



Beträgt jedoch der Einfaufspreis mehr als bie Hälfte diefer Preife, oder find beſondere 
Zufäge zu homöopathiichen Arzneimitteln, wie beftilliertes Waſſer oder MWeingeift, oder bejonders 
verordnete Arbeiten zur Herftellung homöopathiſcher Arzneimittel erforderlich, fo werben fie 
nad den Vorfchriften von Nr. 8 bis 12 beredinet. Das Gleiche gilt von der Herrichtung 
zur Abgabe (Dispenfation) jowiehinfichtlich der verwendeten Gefäße (Nr. 13). 

20. Der Preis der Arznei ift mit feinen Einzelanfägen auf dem Rezepte zu vermerken. 
21. Wenn auf dem Rezepte Angaben fehlen, welche die Preisberechnung beeinflufien, 

müjjen fie vom Apotheker hinzugefügt werden. Wird z. B. bei einer Pillenmafje eine dem 
Apotheker anheimgeftellte Menge irgend eines Mittels zugelegt, fo ift fie auf dem Rezepte 
zu vermerken. 

22. Bei der Abgabe fabrifmäßig Hergeftellter Zubereitungen, welche nur in fertiger 
Aufmachung (Driginalpadung) in den Handel fommen, ift ein Zuſchlag von 60° zu dem 
Anfaufspreife zuzurechnen, fofern nicht ein höherer Verkaufspreis vom Herſteller feſtgeſeht üt. 
Depeſchengebühr, Porto, Zoll ufw. darf der Apotheker dann in Anrechnung bringen, wenn 
ihm derartige befondere Unkoſten nachweislich entjtanden find und der Beſteller auf jolde 
vorher hingewieſen worden war. 

Sind derartige fabritmäßig bergeitellte Arpneizubereitungen in fleineren Mengen ver: 
ordnet, als bie fertige Aufmachung enthält, fo ift außer ber Herrichtung zur Abgabe (Dispen- 
fation) und dem etwa erforderlichen Gefäße das Doppelte des Cinfaufspreifes zu berechnen. 

23. Bei der Verabfolgung von Arzneien während der Zeit von 10 Uhr abends bis 
6 Uhr morgens beträgt die zuläſſige Zujapgebühr 50 Pfennig (Nadttare). 



Preislifte ver Axrzneimittel. 



Berzeihnis 
der Arzneimittel, welche unter ihrer mit Wortfchug verfehenen Bezeichnung und unter, 
ihrem wiffenjchaftlichen Namen in die Preisliste der Arzneimittel aufgenommen worden find. 

Geſchützte Bezeichnu 

Actolum 
Agurinum . 
Airolum 
Antipyrinum 
Aspirinum 
Creosotalum 
Dermatolum . 
Diuretinum 
Duotalum . 
Eosotum 
Eunatrolum . 
Euphorinum . 
Exalginum 
Geosotum . 
Glutolum 
Heroinum . 
Heroinum hydrochloricum 
Hetolum 
Itrolum . 
Mizraeninum 
Proponalum 
Salipyrinum . 
Salolum 
Stypticinum . 
Theocinum 
Thiocolum 
Trionalum 
Urotropinum 
Yalidolum 
Veronalum . 

Riffenfchaftliche Namen. 
Argentum lacticum. 
Theobrominum ’natrio-aceticum. 
Bismutum subgallicum oxyjodatum. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum. 
Acidum acetylo-salieylicum. 
Kreosotum carbonicum 
Bismutum subgallicum. 
Theobrominum natrio-salieylicum. 
Guajacolum carbonicum. 
Kreosotum valerianicum. 
Natrium oleinicum. 
Phenylurethanum. 
Methylacetanilidum. 
Guajacolum valerianicum. 
Formaldehydgelatina. 
Diacetylmorphinum. 
Diacetylmorphinum hydrochloricum. 
Natrium einnamylicum. 
Argentuın citricum. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeino eitrico. 
Acıdum dipropylbarbituricum (Urea dipropylmalonylica). 
Pyrazolonum phenyldimethylicum salieylicum. 
Phenylum salicylicum. 
Cotarninum hydrochloricum. 
Theophyllinum. 
Kalium sulfo-guajacolicum. 
Methylsulfonalum. 
Hexamethylentetraminum. 
Mentholum valerianicum. 
Acidum diaethylbarbituricum (Urea diaethylmalonylica). 
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Colchici . ; 
Digitalis. . . . 
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aceticum . 
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aceticum aromaticum 
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arsenicosum pulv. 
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benzoicum 
>» 

boricum . 

boricum pulv... 
> >» 
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| 

11g —10 
100 „ !—175- 
200 „ ı 115— 
100 „ \—!70— 
200 „| 1 5— 
500 „| 310— 

1 „ 1110 
10, — 90 

100 „ — 10 
200, — 15 
500 „ — 30 
100 „ — 30 
200, — 45 
500 „ — 90 
101„ —15 
10. 1-18 

100 „ —10 
200, — 15 
500 „ — 30 
100. —15 
200 „ |—125 
500 „ — 45 
100 „ — 40 
200 „ — 60 
500 „1120 
10 „ '—I15 

10 „ 1-— 
10. — 5 

100 „ — 35 
200 „ !— 55 
50„ 15 
10 „ = 5 
10, — 2% 
200 „ — 30 
500 „ — 60 

' 10, —50- 

1. —5 
10 „ — 20 

‚100 „: 150 
10,„ —10 

100... "120 
1, !—10 
10„ — 70 
0. — 5 

100 „ — 25 
200 „ — 40 
500 „ —|75 
10, — 5 

100 „ — 25 
200. — 40 

Acıdum 
Acidum camphoricum 

> » 

Acidum carbolicum . 
» > 

* * 

* > 

Acidum 
» » 

>» » 

» » 

Acidum chromicum . 
» * 

Acidum 
Acidum citrieum . 

* » 

boricum pulv. . 

einnamylicum . 

carbolicum liquefactum | 
> 

» 

» 

erudum 
» 

» 

Acidum ceitricum pulv. . 
* * * 

Acidum diaethylbarbituricum 
v » 

Acidum dipropylbarbituricum 
* * 

Acidum formicicum . 
» * 

Acidum gallicum . 
» » oo. 

Acidum hydrobromicum 
» * 

Acidum hydrochloricum 
» DB 

* >» 

» r 

Acidum hydrochloricum 
B » 

» » 

Acidum hydrochlorieum dilutum 
» » 

» » 

» * 

Acidum lacticum . 
» > 

» > . 

Acidum nitricum . 
> * 

Acidum nitricum crudum . 
* * * 

* >» > . 

Acidum nitricum fumans . 
> >» * 

Acidum phosphoricum . = III EEE BEE HH HIT HH BRETT CH IH CB N HB BIN I BE NIT NIT I TH NH INH IS NH CH HH DU DT U U U U U U 



idum phosphoricum . 100 8 
idum pieronitricum 10 „ 
idum salieylicum . l,. 

» » 10 ” 

, 5 z 100 „ 

idum sulfuricum 10 „ 
* » 100 „ 

, » 1 Ser 200 „ 
s » ne MN 

idum sulfurieum crudum 100 „ 
s » B 200 „ 
’ » * 500 „ 

idum sulfurieum dilutum . 10 „ 
‚ » » .. 100 ,„ 

adum tannicum. . . 2.2. 1. 
2 » 10 ’ 

> 5 a 100 „, 

idum tartaricum 10 „ 
- ——— 100 „. 

ıdum tartaricum pulv. . 10 „ 
s » “ 100 „ 

idum trichloraceticum l., 
: » 10 „, 

idum valerianicum F 1, 
onitinum - 2 2 2 2.220. 001, 

» . . . . . . . . 0,1 ”„ 

tolum (s. a. Argentumlaectie. u. 
s.1 EU bier ar ia D;L:.; 

» 1 ,. 
> " » “ 10 „, 

leps benzoatus . 10 „ 
» » 100 „, 

’ » Be Se 200 „, 
'eps Lanae anhydricus . 10 „ 

» 3 » 100 „. 
'eps Lanae cum Aqua 10 ,, 
> x » 4100 

> . en, 00; 

eps suillus . — 10.5 
’ u — — — —7100 

> 3 . . B . . . + 200 + 

> 2 . . . . . . . 500 * 

rugo pulv. 10, 
» 100 „. 
ther 10 „, 
3 100 „, 

200 ,, 
| DR: 500 „, 
ther aceticus 10 „ 

ther bromatus . . . 2... In 

Aether bromatus . 

Aether jodatus 
Aether pro narcosi . . . . «| 
Aethylenum chloratum. . . . 

» » 

Agaricinum . 

Agathinum 
» 

Agurinum (s. a. Theobrominum | 
natrio-aceticum u. S. 11) . .| 

» * » * 

Airolum (s. a. Bismutum sub- 
gallicum oxyjodatum u. 8. 11) 

“ * * * | 

Albarginum . 

> . . . . 

Albumen Ovi sieccum —F 
Alcohol absoluts 

» >» 

» » . ‚ . . .| 

Aloö gross. modo pulv. 

* * r 

Alo& pulv. 

Alumen pulv. 
» * 

>» > 

“ » —— —— 

Alumen ustum pulv. 
» » » r\ * = 

Aluminium acetico-tartaricum 
>» » » 

Aluminium sulfuricum . 
» » 

Ammoniacum pulv. . 
* » 

> » . . F} . * 

Ammonium benzolicum . . . .ı 
* * | 

Ammonium bromatum . 
» * 

Ammonium carbonicum. 
» » P . . - 

Ammonium carbonic. pyro-oleos. 
Ammonium chloratum . j 



Ammonium chloratum . 
» * = . + || 

Ammonium chloratum ferratum 
Ammonium jodatum. . . . .) 
Ammonium nitricum. . . . .) 
Ammonium phosphoricum. . .| 
Ammonium sulfo-ichthyolicum . 

” * * 

Ammonium sulfuricum . R 
Amygdalae amarae (decorticatae) 
Amygdalae dulces (decorticatae) 

Amylenum hydratum . . . . | 
» » ———4 
» >» 

Amylium nitrosum 

Amyloformium. . eh 
» > . 

Amylum Marantae 

Amylum Oryzae . 
» » . 

Amylum Tritiei pulv. 
» * » 

» > >» 

Anaesthesinum. 
> . 

Anthrarobinum 

Antipyrinumpulv. (e. a. Pyrazolon. 
phenyldimethylic. pulv.u. 8. 1)! 

”» ” ».» ”„ 

y 2 .. „.. „” N 

Apomorphinum hydrochlorieum . 
» % 

> 

Aqua Amygdalarum amararum | 
» » » | 

Aqus Amygaalar. amarar. dilnte 
a ae Florum . 

Aus Oalcasiss 

= 
EN 
a 9 

Aqua Calcariae . 
— — (bis 5%) 

—— — 

— 
* * 

* * 

» >» “ . 

Aqua Cinnamomi. 
» » 

Aquacresol.cum Aquadest. parata 
* * * * * * 

> * » » » » . 

Aqua cresol. cum Aqua comm. Per. 
— SM er 

Aqua destillata fervida 
Aqua Foenieculi 

Aqua foetida antihysterica 

Aqua Matico 
Aqua Melissae . 

Aqua Menthae erispae 

Aqua Menthae piperitae 

Aqua Opü . . . 
Aqua Petroselini . 
Aqua Picis . . 

> » 

* * .. 

Aqua Plumbi . 
> » 

* » 

Aqua Rosae, 

Aqua Salviae . 
Aqua Sambuci. 
Aqua Tiliae 



qua Valerianae . 
rbutinum . . 
recolinum hydrobromicum ; 

» * 

rgentaminum. . » 
» . 

* 

rgentum citricum . 

rgentum colloidale. 
> » 

> » 

rgentum lacticum . 
» » 

» 3 . 

‚rgentum nitricum . 
» v 

* * 

‚rzentumnitric.cumKalionitrieo 
= » » » » 

‚rgoninum . 
‚ristolum 

» 

‚sa foetida pulv.. 
» > . . . D + . 

‚spirinum (siehe auch Acidum 
acetylo salieylicum u. 8. 11). 

» » » » 

» » > » 

‚tropinum sulfuricum . 
* * 

» » 

ropinum valerianicum 
» 

‚ur o-Natrium chloratum . 
2 » » 

B. 

alsamum Copaivae. 
>» » . 

alsamum Nucistae . 
>» » . . 

‚alsamum peruvianum . 
» » 

» » 

>» » 

» » 

yalsamum tolutanum 
> » 

100 & — 20 
0,1,1—| 5 

0,01, 1—| 5 
0,1, — 45 
0,1,1—|5 
L„1—|120— 

10 „ {—|95— 
0,1 7 5 

1I—340- 
0,1,.—10 

1,, !—|55 
10, | 435- 
0,1,— 5 
1, — 40—- 

10, 250— 

0,1 Let, 5 

1, — 20 
10 „ | 1160 
I, .!10 

.' 1%, — 95 
1, —15 

0,1 u IT 5 

1 ” —|40 

10 „ 3 30 
10, — 10 

100 „, — 80- 

1. —15 

10 — 

I100, 7 95-- 

| 0,01 u 7— 5 

| 0,1,'—|115 
| 1.| 235— 
| 0,01,.— 5 

N 0,1 ’ | 25 

001,:—| 5 

0,1,:—!25 

kJ 

10g — 15 
100, 1 35— 
10 „ |—|30 

100 „| 2 45— 
1, —|10— 

10 „ — 80- 
100 „ ı 6 25— 
200 „ 9 40— 
500 ” ‚18 75- 

' 10,'—!110 

100 „ — 85- 

Baryum chloratum 
» » 

Benzinum Petrolei 
» » 

» » 

» » 

Benzo& pulv. 
» » . . 

Benzonaphtholum. 
Bismutose 

» 

* 

Bismutum carbonicum . 

Bismutum oxyjodatum . 
Bismutum subgallicum . 

» » . 

* 

Bismutum 
* * » 

* * * 

Bismutum subnitricum . 
» » 

» * 

Bismutum subsalicylicum . 
» * 

Bismutum tannicum . 
Bismutum valerianicum 
Blatta orientalis pulv. . . 
Bo alba — gr. m. pulv. 

Bolus alba a . 

Borax pulv.. 

Bromalum hydratum 
Bromipinum (10°) . 

» » . 

Bromipinum (33 Ys %) 

» » 

Bromocollum 
» 

* 

Bromoformium . 
» 

Bromum . 

15 

subgallic, oxyjodatum | 

10g — 5 

100 „ — 25 
109, — 5 
100 „ — 35 
200 ,„ — 55 
500,. 1 5 

1, —| 5 

10 „ — 35— 
10, -— 25 
1, — 10 

10, — 9 
100 „ | 7165— 

1 ” I— 10 

10 „ — 60— 

1 ” — 10 

1, |—! 5 
10,1 — 456— 

100 „ 370- 

1 ” = 15 

10, 130 
100 „ 10 45— 

Re 
10, |1—55— 
100 „ ı #20— 

1,5 — 5 
I0, — 50 — 

—1 * — 10— 

1. io 
1 ” — 10 

100 „ | — 10 

200, — 15 
10 ” — 5 

100 „, ı= 20 
10, — 5 

100 „ — 50 
200 „ — 75 

500 „ , 1,50 
1 20 

10 „ | — 30 
100 „, | 255 — 

200 „, | 3 85 
10 „ — 85 
100, 6 B— 
200 „ 10 45— 

l „ (—t15 

10, 120— 
100 „, | 9 35 — 

1.17 5 

10, |1— 45— 
1.— 5 

10 „ — 5— 



Brucinum . . Ba CE 
Brucinum nitrium . . . . | 01» 
Bulbus Scillae conc. . . . „| 10 „ 
Bulbus Scillae pulv. — 10 
Butyl-chloralum hydratum 9% 

| 
Ü, a | 

| 

Cacao sine Oleo . 10 g 
» » 100 „, 

Cadmium sulfuricum L-\; 
Calcaria chlorata .. 4100 „, 

> — 200 „ 
» * . 500 ‚, 

Calcaria usta . . .' 100 „ 
Calcium carbonic. adu usum extern. ‘100 „ 
Caleium carbonicum praeecipit.. 10, 

» * »2 100 „ 

Caleium chloratum siccum 10. ;, 
ara a aa ae 10 „ 

100 „, 
Caleium giycerophosphoricum .| 1. 

| 10, 
Calcium Iynonhssnkonisne ah U 

2 —* | 10 „ 

Caleium jodatum. . . 2... 1, 
» » — — i 10 „ 

Calcium lacticum . 1. 
» » — ka 5 ar MR: 

Calcium lactophosphoricum . .. 1, 
ni e ı 10 „ 

Calcium phosphoricum . | 10 „ 
» » A 100 „, 

Calcium sulfuricum ustum .} 100 „ 
» » » 200 „, 

. . : .. 500 „ 
Camphora monobromata ae 
— trita 10, 

> e 100 „, 
Cannabinum tannicum F Ol. 

”» ® u 1 2 

Cantharides gr. — pulv. 10 „, 
» » » > 100 „ 

Cantharides pulv. ı 

> * 10 „ 
Cantharidinum. 0,01 „ 

» 0,1 1 

% 
5 
5 
5 
5 
0 

Carbo animalis pulv. 
a in Bar 

— Spongine pulv. 
Cardolum . 
Caricae conc. 
Carminum 

Carrageen cone. . 
* * 

Caryophylli pulv. 
Castoreum pulv. . 

» » 

Castoreum sibiricum pulv. 
Catechu pulv. . 

Cera alba 
» * 

Cera flava . 
» » . . + . * 

Ceratum Resinae Pini . 
» » » 

Cerium oxalicum . 
Cerussa pulv. . 

> » 

Cetaceum 

Charta cerata . 
Charta nitrata. 

Dispensation) 

» * * » 

Chinidinum sulfuricum . 
Chininum arsenicicum . 
Chininum bisulfuricum . 

» » . 

Chininum ferro-eitricum 
> » » . 

Chininum hydrobromicum.. 
» * 

Chininum hydrochlorieum 
>» > 

* >» 

>» > 

Chininum lacticum . 
» » . . 

Chininum salieylicum . 
» * ln un Zu Zu Zu Bu Bu Ber BE Er Be Be ee 

—* 

100 
.1000qem 

. ./1000 „ 
Charta sinapisata (einschließlich, 1 Blatt - 

.. von je 

Es 

EEE HH HH HH NH HH HB CM HH HU HU 

100 gem — IV 
10 Blatt — 
von je 

100 gem — \\ 
1 

0,1 
oO + 

* ed — — — dd — — u — 

—A * 

— — — — 

* 

2 

> 

— 5 

25 

— 2 

- „| | 

I. i 

| 



hininum sulfurieum . . . .. 01 
» » en 1 

2 r ar rar a. 0 

» » . - . .4100 

hininum tannicum. . .»....2 1 
» » . . . “ ! 10 

hininum valerianicum. . . . O1 
» » . * * 1 

hiniofdinum . . 2.2.2...) 10 
hinolinmmnmm. .1 

» — — 10 
hinolinum tartaricum. . . 1 

» > ee el 10 

hinosolum. . » 2.2 1 
» Ei are, fe Bee —— 

hloralum formamidatum. . . 1 
> » . . “| 10 

hloralum hydratum . . .., 1 
* » * .|l 10 

> * 100 

hloroformim41090 
Dr fr er Se as | 100 

» |, 

» ——460600 
'hloroforınium e Chloralo hydr., 10 

» » » » : 100 

hrysarobinum | 1 
» ee — — — 10 

inchoninum sulfuricum . . . 1 
BERTINRIN 5 wii re 

» — — 10 

itropheüum . . 2.2... 1 
» artist IR 

ocainum, hydrochloricum ‚0,01 
a » er 
> * Pr | 1 

'‘ocainum nitricum . . 0,01 
» » ra 
» * Be. Ti 1 

occionella pulv.. . . 2... 1 
* ⸗ 10 

odeinum 0,01 
» ee a ae 0,1 

» sro: aufn dee ee j 

odeinum hydrochloricum ‚0,01 
» » er 04 

u 
‘odeinum phosphoricum ‚0,01 

> > 0,1 
» » — —— 

Coffeino-Natrium benzoicum . 
» » x 

Coffeino-Natrium einnamylieum . 
* >» » 

Coffeino-Natrium salieylicum. 
* » » 

Coffeinum 
» . . . . 

Coffeinum eitricum . ; 
Coffeinum hydrobromicum 

» » 

Coffeinum valerianicum . 
» — 

Colchieinum . . 
Collodium . . .» 

Collodium cantharidatum . 

Te 
Collodium elasticum. . . . 

Colophonium — 

Conchas ————— — 

— 

— hydrobromicum. 
Cortex Aurantii Fruct. conc.et gr. 

modo pulv. . . x... 
» » » * a » » 

Cortex Aurantii Fruct. pulv. 
Cortex Cascarillae cont. et gr. 

modo pulv. ; ä 
» * * * * » 

Cortex Cascarillae pulv. 
Cortex Chinae cont. et gr. in. pulv.. 

“| 

» ” » » » » >» 

—— Chinae pulv. 
» » 

Cortex Cinnamomi cont. et gr. 
modo pulxv.. a ce 
.» > » 9» » ⸗ 

Cortex Cinnamomi pulv. . 
Cortex Citri Fruct. conc. . 
Cortex Condurango cone.. 

» » » u 

Cortex Coto cont. 
Cortex Frangulae conc. 

» r » 

100 * 



Cortex Granati cont.etgr.m.pulv.: 10g 
” x » * 2» » >» „N 100 * 

Cortex ——— pulv. . .. .L 10, 
> » a || 2° 

Cortex —— lern 10 „ 
Cortex Quercuscone.etgr.m.pulv. 100 „ 

» » » x * * * 200 * 

Cortex Quéreus pulv. 10 ,. 
» » N } 100 ‚, 

Cortex Quillaiae cone. . 104 
* » v 3 * 100 

Cotarninum hydrochlorieum „..001 
O1. 

— a: 0,1. 
’ . . . . . 1 1 

otornum (Vest) Be ee —— 
* * 0,1 ” 

Creosotalum (siehe auch Krcosotum 
carbonicum u. S. 11) —F 

10 

’ » » 100 . 

Cresolum erudumm. 100 „, 
* 200, 

: 500 „ 
Orte alba piaeparata i 100 „, 
Crocus pulv. — 1, 
Cubebae pulv. a ee 

5 ER EREBER: | | | Fe 

Cuinarinum . Se 
Cuprum aceticum. ....4 10, 
Cuprum aluminatum pulv. . . 1, 

» » > 100 * 

Cuprum earbonicum. 10 „ 
Cuprum oxydatum 10, 
Cuprum sulfocarbolicum l, 

> » 10 * 

Cuprum —— — 10 „ 
>» * “ 100 „ 

Cupruin — erudum . 100 „, 
: er 200 „, 

» v * — 500 

Cuprum sulfurie. erud. gr. ın.pulv. 100 
» 2» » 200, 

. . Er j 500 „ 
Curare 2.1. 

D. 

Decoetum Sarsaparillae comp. . 500g 
” . 5000 „. 

19— 

75— 

3 m — 

— 20 

18 

Dermatolum (s. auch Bisınutum 
subgallicum u. S. 11) 

» » 

Diacetylmorphinum . . . 
» . . . . . 

Diacetylmorphinumlhıydrochlorie. 
» » 

Dionnum .,..... 
* FRE [ — —— 

Diuretinum (s. auch Theobromin. 
natrio-salieylicum u. S. 11) 

>» 2» » * * 

* * * * » 

Duboisinum sulfurieum. 
* » . . . . 

Duotalum (siehe auch Guajacolum 
carbonicum u. S Il). . 

* * 

E. 
Electuarium e Senna 

Elixir amarum. . 2... 

Elixir Aurantii compositum JJ 
* * » . “ . ” 

Elixir e Succo Liquiritiae 

Elixir Proprietatis Paracelsi. 
* * * 

Emplastrum adhaesivum . . 
» » . . 

Emplastrum adhaesivum extens. 
» » >» 

Einplastrum Ammoniaei 
Emplastrum aromaticum . 
Emplastrum Belladonnae . i 
—— ——— ** 

Eiplastrum Cantharidum perpet. 

Eın plastrum Osntherid um pro usu 
veterinar. 

» * * * * 

Emplastrum Cerussae . 
» » ö 

Emplastrum Con . 
Emplastrum foetidum 

lg —W 
10. —®S 

100, 75 

001, — 5 
Ol, — 6& 

001, — 5 

O,L ls 

0,01 ’ — 5 

O1, — * 
I, 26 

l„ — B 

10, 19 

100,, 15 5 

001, — MW 

v0,l, —6 

1 3 — a 

10, 16 

100, I2 6% 

10g — 
100, — tr 

10, — 350 

100. 24 

10.:.— # 
100, 259 

10, — 6* 

100. 1- 

10, —# 

100 „ ET 

10 27 Te a 

100, Zr 

100 gem — 5 
1000 „ — 

10g — 6 
10 “+ — * 

10. — * 

10, — *— 

100. 1” 

10, —?” 
100. 1#- 

10 — I Z 

100, 12 
10„ — B 

100, 115 
10, — * 
0. — 145 



mplastrum fuscum camphorat. 

mplastrum Galbani cerocatum . 
mplastrum Hydrargyri 

» » 

mplastrum Hyoscyami 
mplastrum Lithargyri 

» >» 

ınplastrum ———— compos, 
* 

mplastrum 
mplastrum opiatum 
mplastrum oxycroceum 
mplastrum Picis irritans. 
mplastrum saponatum 

Meliloti 

ınpyroformium 

!osotum (s.auch Kreosotum vale- 
rianicum u. S. 11) 

* 

Spicarinum . 
» . . * “ . D 

;ucainum hydrochloricum. 
> 

>» 

v 

> 

Sucalyptolum . 
r 

Suchininum . 
» 

* 

Sumenolum . 
> . . . “ . . pr . 

Sunatrol.(s.a. Natr.oleinicu. S.11) 
* 

uphorbium 
* 

—duphorinum (s. a. Phenyluretha- 

pulv. 
» * 

v* 

num u. 8. 11) 

surophenum 
» 

xalginum 
nilidum u. 8. 11) 

Sxtractum Absinthii 
‘xtractum Aconiti 
‘xtractum Alots . 

> > 

a. Methylaceta- | 

108g —!15 Extractum Aloös . : 
100... 1— Extractum Alo&s Acido sulf. corr. 
10 .:—130 Extractum Belae indicae fluidum 
10 „1 — 30 Extractum Belladonnae 

100. 29 » » 
10. — 25 —F 

10, —; 10 Extractum Belladonnae siccum . 
100. — 95 » » * 

200 ., 45 Extractum Bursae pastoris fluid. 
500, 2185 Extractum Cacti grandiflori fluid. 
10. — 20 Extractum Calami | 

100. 150 Extractum Cannabis indicae . 
10, — 20 Extractum Cardui benedicti . 
10... ,— 35— } Extractum Cascarae sagrad. fluid. 
10 „, — 35 » » » * 

10. — 10— | Extractum Cascarae examaratum 
10, — 20 fluidum en eh 

100. 1155 ».» » » 
l„ —'10 Extractum Cascarillae. . . . 

10. —: 90— | Extractum Castaneae vescae fluid. 
> » * » 

1. — 10 Extraetum Centaurii 
10 —90 Extractum Chamomillae 

100. 7 5—Extractum Chelidonii 
lu — 20 Extractum Chinae aquosum . 

10.., 1:45 » * » 

0,1, —10 Extractum Chinae fluidum 
I„ —:70 > » * ——— 

10, 50-] Extractum Chinae spirituosum . 
ln. — 5 > » » ; 

10. —ı40 Extractum Cocae fluidum. 
0,1. — 5 Extractum Cocae spirit. spissum 

l. — 45— | Extractum Colae fluiduın . 
10 * 2 45 * » » . 

1. .—:10 Extraetum Colocynthidis . 
10 „ —|79— > » tat Ka 

Il. —15 Extractum Colocynthidis compos. 
10,. 1/15 Extractum nm. 
10, —10 > 

100. — 75 ra — Auidum 

l„ —[15 — Condurango spir ituos. 
10 I —- siceum . ie det 

1. —|40 Extractum Conii . 
10. 5130— | Extractum Conii siccum 

Fxtractum Cubebarum . 
I. — 30 Extractum Digitalis. 
I; 10 Extractum Digitalis siccum . 
1. — 10 Extractum Dulcamarae. 
l., — 70-- | Extractum Ferri pomati 

10, —55— > 5 — De — — — — — — — 

—22222 er Ser Gr Sue 



Extraetum Filicis. . » . .. lg 
* >» . . . . . . 10,, 

Extractum Frangulae fluldum .; 10, 
nd * 100 „ 

Extractum Gentianae — 
» » u year 10 „ 

Extraetum Gossypii fluirlum . 10;, 
> > » 100 „, 

Extractum Graminis. . . . .) 1, 
> > ar a 10 „, 

Extractum Gransti . . . 8 
Extractuin Grindeliae ; robustae 

fluidum ı 10, 
Extıactum Hamamelidis virgin. 

fluidum a.as BR, 
Extractum Helenii L, 
‘xtractum Hydrastis Aluidum 10, 

>» * » 100, 

Extractum Hydrastis siccum. EL; 
Extractum Hyoscyami . O1, 

» > . \ 1 Er 

ö » u 10, | 
Extractum Hyoscyami siccum 0, , 

» 

Extractum 

Extractum Lactucae viıoz. siccum 

» » 

Lactucae virosae . 

rBE---r 

+ 

* 

Extractum Ligni campechiani s 
Extractum Malti . — 

* 

Üxtractum Millefolii. ; 
Extractum Opüi re re |} 8° 

> e 1. 

Extractum Pichi Auidum R 10. 
" » » 100, | 

Extractum Pimpinellae. . 1, | 
Extractum Piscidiae Erythrinae | 

fluidum . “ U, 
Extractum Quassiae. . 1, 
ExtractumQuebracho Cort. spirit. 

siccum . —J F 
Extractum Ratanhiae 14 
Extractum Rhei . Eu 

> FE — 104 

Extractum Rhei compositum L. 
>» > > a 10 ,. 

Extractum Rhois aromatiec. fluid. 10. 
Extractum Sabinae . we 
Extractum Scillae . . Li; 
Extractum Secalis cornuti. E; 

r 

— | 

EBRSoEBoBEB&EBal 5a} 

Extractum Secalis cornuti fluid. 
» * » » 

Extractum Senegae . . . . - 
BE ———— ns | 

60 — Extractum Syaygl Jambol, Aid, 

30 
45 — Mar axaclı. . » .- | 
5 » > F N 

45 Extractum Tormentillae ; 
15 Extractum Trifohi fibrini. . ., 

» » E . . .| 

20 ⸗ ee Uvae Ursi Auidum . 
v » » ' 

125 — Valerianae . . 
-10 Extractum Viburni prunifol. Auid.) | 
N * 2 > » ı 

40 -— 

F. 

Farina Secalis . 
» » . . - . . . .| 

» » . . . . ’ 5 

Fel Tauri depuratum siccum 
Ferratinum . 

* 

Ferripyrinum n (Fer ropyrinum) 
* » 

Ferrum albuminatum siccum. 
= * * * FE H 

Ferrum carbonicum ——— 
» » — 

Ferrum chloratum 0 
Ferrum citricum ammoniatum 

30 » » » 

— Ferrum eitricum effervescens 
» » » 

* Ferrum citricum oxydatum . 
25 » » i 
20— | Ferrum jodatum saccharatum 
40— | Ferrum lacticum . 
15 * 
25— | Ferrum oxydatum dialysat. liquid. 
25 Ferrum oxydatum fuscum. 
20 Ferrum oxydatum 'saccharatum . 
5 > » * 

20 Ferrum peptonatum siccum . 
23—Tt » » > 

— — Br BER 
Es 

— 

— 



rrum peptonat. dialysat. siecum 
» » » * | 

rrum pulveratum . 
» * 

rrum pyrophosphoricum 
rrum pyrophosphoricum cum | 
Ammonio ceitrieo 
>» » » > * | 

rrum reductum. ‘| 
» » Fi Il 

» 

rrum sesquichloratum 
rrum sulfuricum . . . 

“ * 

rrum sulfuricum crudum 
2 » » . 

“ » » . . 

rrum sulfurie. erud. gr. m. pulv. 
* » » * » » 

> » » » » » 

rum sulfuricum siccum 
» ® » » Pr “ 

ores Arnicae cone, et gr. m. pulv. 
> * » » » » > 

ores Aurantii conc. i 
ores Chamomillae cone. et gr. 
modo pulv. 

* * * * v 

* > > » * 

> » * x ” * 

ores Chamomillae roman. cone. 
et gr. modo pulv.. 

» » > * * » * 

ores Cinae pulv. 
3 » > ” * * 

ores Convallariae cone.. . . 
oresKosocone.et gr.modo pulv. 

» » > * » * 

2 » * » v » * 

ores Koso pulv. . 
> » » ; 

ores Lamii ; 
ores Lavandulae conc. 
2» > » 

Malvae conc.. ores 
5 * ” ” “ * 

ores Malvae arboreae conc. . 
ores Millefolii conc. et gr. modo 
pulv. eg 

R 5 

ores Rhoeados cone, , 

lg 
10 „ 

| „Ag 

— 5 Flores Rosae conc. . 108 — 10 
— 40 * » » . . . . » 100 ” — 80- 

— 5 FloresSambucicone.etgr.m.pulv. 10, 10- 
— 30 » » * » 22 100 ' == d— 

— 10 > » » » » 200 * 15— 

| * » » »» » DUU * 225 — 

— 6 Flores Stoechados cone. 0, — 5 
— 16 Flores Tanaceti gr. modo pulv. 100. - 30 
— 5 Flores Tiliae cone. —* 10, — 10 
—' 10 a » v J 100 70 

— s5— | Flores Verbasei cone. WW, — 20 
— 5 » » 5 ie 100 „, 100 — 

— 5 Folia Althaeae conc. etgr. m. pulv 0, — 5 
— 25 22 IVOoO, — 40 — 

— 5 Folia Aurantii conc. . 1, 5 
— 10 Folia Belladonnae conc. et gr. 
— 15 — pulv. 10, -10 

- 18 W oo. 100 „, 70— 

—ı25 Folin Belladonnae pulv. 1, —'10 
— 46 Folia Bucco conc. 10 ,„ 10 
— 6 Folia Cocae conc. 0, —,15 
— 25-— | Folia Digitalis cone. u. —' 5 
—— Folia Digitalis pulv. 1, — 10 
— 50 Folia Eucalypti cone. u — 5 
— 35— | Folia Farfarae conc. 10, -: 5 

» r 5 e 10, — 30 

— 15— | Folia Jaborandi cone. WW, — 10 

u — > 2.2.10, — S0- 
150— | Folia Juglandis cone. et gr. modo j 
Be ‚palv. Ba ag er A ee 

W 100, — 30 

— 10 Folia — cone. — ın. pair, 0, — 5 
— 80 W 100. — 40— 

— 10 Folia Matico cone. it, — 10 
— 80 Folia Melissae conc. et gr. m. 1. pulv. 10 „, 10 
— 15 » oo» IWW, — 0 

—!10 Folin Menthae erispae conc. „et gr. 
—:30 modo pulv. 2.102 — 10 
1 20 » 2» 9» 100 „ — 70 

— —— — 200, 1 5— 
I —— “ > » » * 2 500 2 19 

— 55— | Folia Menthae piperitae cone. et 
— 10 gr. modo pulv.. — 10, -- 10 
WA} er 1004 85 
— 10 200, 130⸗ 

— NI— v ; > v 500 . 2 55 — 

— 10 Folia Nicotianae cone. et gr. modo 
pulv. 1. — 10 

— 5 > „ » 100 — 75— 

— 30 Folia Rosmarini cone. . 10 „, 5 
—'15 Folia Rubi fruticosi conc. Wu — 5 



Folia Rutae cone. 
TON“ a conc. et gr. m. pulv.. 

Folia 5 — ne . 
Folia Sennae conce. et gr. m. pulv. 

» » » > » » * 

* > » » vx » > 

a » » » » » * 

Folia Sennae pulv. 
» * 

Folia Sennae Spiritu extracta cond 
Folia Stramonii conc. et er. modo 

Dalv: 720 0, 6 
» » » 9 > » 

Folia Stramonil Bu 

Poli Stramoni nitrata cone. 
* * 

Folia Those nigrae N 
Folia Theae viridis . 
Folia Trifoliifibr.cone. etgr. modo 

pulv. . .. ; 
» » » 2 * » 

Folia Uvae Ursicone.etgr.m.pulv. 
» > % 2 » ’ * * 

» ’ » N * * * 2 

Folliculi Sennae cone.. 

Formaldehydgelatina 

Formaldehydum solutum . 

* 

Fructus Anisi ’ f 
Fructus Anisi gr. modo pulv. 

» ’ » J 

» 

Fructus 
Fructus 

et gr. 

— pulv.. } 
Aurantii immaturi eont. 
ınodo pulv.. 

y 1 » 

Cannabis. 
Capsici pulv. 

Fructus 
Fructus 

Fructus Cardamomi pulv.. 

Fructus Cardui Mariae. 

Fructus Carvi . 
» » 

w 

Fructus Carvi. . 
Fructus Carvi gr. modo pulv. . 

* * * » » 

» * v . * 

Fructus Carvi pulv. . 
Fructus IT palv.. N 

* 

Pructus Foeniculi 
» * 

* 

Fructus Foeniculi gr. modo pulv.. 
> > » » v 

» * v 

Fructus Foeniculi pulv. 
Fructus Juniperi...... 

* * ae —— 

v 

Fructus Juniperi gr. modo pulv. 
* » » » » 

>» » » » » 

Fructus Juniperi pulv.. 
Fructus Lauri gr. modo pulv. i 

» * * * 

» » ) v u 

Fructus Myrtilli 
* * 

Fructus Papaveris immaturi cone. 
» a * 2 

Fructus Petroselini . 
> 

% 

Fructus Phellandri 

Fructus Phellandri ii gr. modo opulv. 
» * * 

— Phellandrii pulv.. 
Fructus Sabadillae gr. modo > pulv. 

* » * * * 

* * » * 

Fructus Sabadillae pulv. 
* 2 » 

» v » . 

Fungus Chirurgorum 
Fungus Lariciscone.et gr.m.pulv. 
Fungus Laricis pulv. 

G. 

(Gralbanum pulv. A 
Gallae pulv. . . 2... 

Fructus Petroselini gr. modo pulv. 

10, 

un ae ı 

74 ei. 

m ee a 



“ir 

atina alba . 106 — 15 Herba Adonidis vernalis conc. . 
>» 2.2.2220. 0.5.100,. 275— | Herba Cardui benedicti cone. et 

‚sotum (siehe auch Guajacolum gr. modo pulv.. 
alerianicum u. 8.11} . . . 1. , -|20 sm» » 

» » » » » 10,: 1145 Herba Cardui ——— — 
ndulae Eupen . 1. — 5 Herba Centaurii conc. et gr. modo 

s A 10,— 25 pulv. 
tolum — auch Forinal- „oa » a 23 >. 
ehydgelatina u. S, 11). 1,.—,10 Herba Chenopodii ambros. cone. 

> > » » x 10 ,'—195 Herba Conii conc. et gr m. pulv. 
cerinum. . . 10, — 5 » » as 9 2.» 

» 100 „ — 35 Herba Conii pulv. 
s . 200 ,, -,55 Herba Equiseti conc. 
a FR 6: KIFALHRT MORE NS 500 I D » » » RL Bee: 

Aacetinum . 2. 2... I, —|30 Herba Galeopsidis conc.'et gross. 
: "ar 10. 435— ınodo pulv. . 

ajacolum. . . I; 3— 3 » ie SE ee 
s ride 10.,..— 0— | Herba Hyoscyami conc. et gross. 

ajacolum carbonicum li. —5 modo pulv. . 2.44 
» » 10. — 40 — »» » >» » s x 

» » — 1000 ——J—Herba Hyoscyami pulv. 
ajacolum valerianicum . 1,.j—115 Herba Ledi palustris conc. 

» > ; 10 nm — » " ” » * 

mmi arabicum pulv.. . 1,;--| 5 Herba Lobeliae cone. et gr. modo 
a » — 104 15 DRIN. 5: 050 Fa 
tta Percha . . . 10 „, 25 »» » » 3 > 

Be 100, 2 5— | Herba Majoranae cone. etgr.modo 
tta Percha alba . l.: -1130 pulv. 

* IE ER ae 10.,.—'80 »» » » 3» 9 

tta Percha lamellata 10. —!60 ————— cone. et gr.m. pulv. 
tti pulv.. 1 — 5 » » 2» 

w- 10, ‚50 Herba Millefoi conc, 

H | Herba Polygilss conc.. 
z | —— conc. et gr.ın. pulv. 

ematoxylinum . . 1, — 25 22 
emogallolum 1, —:15 Herbs Thymi conc. et gr. m. * 

» 0.0. 10, 115 — r » 2» » 

smoglobinum . . . . 1,r:—| A Herba Violae tricoloris cone. 

> Ib, | ---145 » » 5 » 
molum —10 

— 1053 — 80 Heroinum (siehe auch Diacety]- 
lonalum . 1, —25 morphinum u. 8. 11). . 

» a a a, WW, 24-—— » » i 

mitolum . . . l. —15 Heroinum hydrochloricum (siehe 
‘ba Absinthii conc. et gr. ‚ınodo | auch Diacetylmorphinum hydro- 
lv, 10. —| 5 Shloricum A 

’ » » » 9» > 100) „ — 30 » * 

» so» >» 200, — 45 Holdem (s. a. Natr. cinnamyl. 
» » a2» 500... — 90 te are 

'ba Absinthii pulv. . . . . 10, — 5 



Hexamethylentetraminum . . . le 
» 0. 10, 

Hirudines (einschl. Dispensation) 1 Stück 
Holocainum hydrochlorieum . . ©. 

* » —X Kar 
Homatropinum hydrobromieum . 0,01 „, 

» » DE: 
Hydrargyrum . ee, MM 

» . . . . 5 . . 100) “+ 

Hydrargyrum bichloratum . . —F 
10 „ 

> » ..1 MO. 

Hydrargyrum bijodatum . . . 1% 
» Fr 10 

Hydrargyrum chloratum . . . 1, 
» ’ ed ———— 

Hydrargyrum chloratum vapore 
paratum - - «2 0... I 

: » » » 11 BAR 

Hydrargyrum cyanatum . . .. 1, 
Hydrargyrum formamidat. liquid. 

(1 °/o) 104 
»» ” ’ 100 „, 

Hydrargyrum imido-suecinicum 0,1, 
> * * —1 * 

Hydrargyrum jodatum . . —F 
—— 9 

Hydrargyrum oxycyanatum . ba 
Hydrargyrum oxydatum 1. 

» » . . * 10 * 

Hydrargyrum oxydatum via hum. 
paratum a 

» » » » » . 10 er 

Hydrargyrum peptonatum liquid. 10 „, 
Hydrargyrum praecipitat. album 1, 

> » » 10 a 

Hydrargyrum salieylicum. . . In 
» » —F 10 ,. 

Hydrargyram sozojodolicum. .. 0,1, 
» * 1 * 

Hydrargyrum sulfuratum rubrum — 
* 10, 

Hydrargyrum sulfuricum neutrale er 
» * > 10 „, 

Hydrargyrum tannicum . . .' 1, 
Hvdrargyrum thymolo-aceticum 0,1 „. 

Hydrastininum hydrochlorieum . 0.01 „ 
» » 0:8, 

Hydrastinum hydrochlorieum 0,01 „ 
| » 0,1. 

[2 

-/5 Hydrochinonum . . . . 
— 20 Hydrogenium peroxydatum puris- 
—, 20 simum etwa 3°/ (Gewicht). 

10 »» > »>» > » 

— 85 22 * »2 > > 

— 25 — * »» » —— 

2 — — | Hydrogenium peroxydatum puris- 
— 20 simum etwa 30/0 (Gewicht). 
165 » » » » >» * — 

— 5 Hydroxylaminum hydrochloric. 
—ı15 
1.35 
-i10 I 

= 2 | Ichthalbinum 

* — 
— 5 Ichtharganum . 

20 
1 Infusum Sennae compositum. 

10 » » * 

55 Ingluvinum . 
ei — (s. auch Argentum eitricum 

Fe BE 
u 15 » w * 

— 10 
— 70 
— 5 
— 5 J. 

— 20 — (10 Ki. 

— Jodipinum 2%) ER EN 
— 25 » A — 
— 10 Jodoforminum : 
— 5 Sr 
— 20 Tode pulv. 
— 5 > » 

— 50 » » 
— 5 Jodoformogenum . 
— 30 » 
— 5 » * 

1: 20 Jodolum . 
— 5 » a 
— 15 Jodopyrinüum . . 2... 
— 5 » ee 
— 5 Jodothyrinum . . . . 
— 10 » a —— 
— 15— | Jodum 
T — — * J * . * . . . 

— 5 Jodum trichloratum. . . 
— 45 — J 

24 



ıli causticum fusum . 

alium 
> 

alium 
> 

alium 

alium 
* 

alium 
> 

» 

alium 

> 

alium 

alium 
> 

alium 

» 

carbonicum crudum . 
>» » 

* 

chloratum : 
alium chlorieum er ystallisatum. 

» » 

chloricum pulv. 
* » 

eitricum . 
>» . . 

dichromicum 
» 

>» 

» . . * 

dichromicum crudum alium 

» » 

aceticum . 
» N “ 

bicarbonicum 
>» 

bromatum 
» 

» 

» — 

bromatum pulv. 
» » 

» » 

>» » 

carbonicum . 
» 

alium jodatum . 

3 

alium 

alium 
K 

alium 
alium 

> 

alium 
alium 

alium 
> 

* 

>» 

» 

» . 

nitricum . 
» 

nitricum gr. modo pulv. 
» » » n 

» * 

nitricum pulv.. 
permanganicum 

* 

sozojodolicum . 
sulfo-guajacolicum 

» » 

sulfuratum 
» 

>» 

25 

Kalium sulfuratum purum . . 
— — gr. modopulv.. 

Kalium — — 
Kalium — 

» 

Kalium —— pulv. 
— — 

Kaolinum pulv. 
Kino pulv. . 

Kosinum. . . 
Kreosotalum (siehe Creosotahum) . 
Kreosotum . . - Da er ge 

* 

Kreosotum carbonicum. 
> » 

» > . . . 

Kreosotum valerianicum . . 
» 27 . - 

[3 » 

L. 

Lactophenimum 
> . 

Lactucarium pulv. er za 
Lichen islandicus cone. . . 

> » * 

Lignum campechianum conc. 
Lignum — cone. . 

> > 

—— Qunssine conc. 
> 

— — conc. 
» » * 

Linimentum ammoniato-camphor. | 
> > “ 

> >» * 

Linimentum ammoniatum. 
* * 

* * er er al 

Linimentum saponato-ammoniat. 
* * | 

Linimentum saponato-camphorat. 
» * » 

>» >» » 



Linimentum terebinthinatum .. 10g 
» » ‚100 „| 

f EN | , ! » 200 „ 

Tiquor Aluminü acetici . . .;, 100 „ 
» om » +4 200 „ 
Baar ie >» 0.2020. 500 „ 

Liquor Ammonii acetii . . . 10, 
» 2 4100 

Liquor Ammonii anisatus. 10, 
* * — 100 

Liquor Ammonii caustii . . . 10,„, 
» » » — a ME 
» » » ...200 

* 500 
Liquor Ammonii caustici spirit. 10 „| 

.» » » » 100 „ 

Liquor Ammonii suceinii . ., 10 ,„ 
Liquor Caleii sulfurati. . . ., 100 „ 
ur » » ... . +] 200 „ 

» » » er a . 

Liquor Carbonis detergens . ., 10, 
» » * . 100 

Liquor Cresoli saponatus., . .' 10 „ 
> » » - .:.1 100 „| 

» » » 3° 0 a SEM; 
* * v ..500 "| 

Liquor Ferri albuminati . . .' 100 „ 
» » » a. 200.5 

» > » 5 ch BO 
Liquor Ferri chlorati . . . . 10, 
Liquor Ferri oxychlorati. . .; 10 „ 

> » » “> 5244 200 
Liquor Ferri peptonati. . . .. 100 „ 

» > » *2 200 „, 
>» * > . . . “| 500 * 

Liquor Ferripepton.cum Mangano 100 „, 
> » » » » ı 200 „ 
» » » » * 500 * 

Liquor Ferri saccharati cum Man- 
gan 2 222 100 
»» * » » ı 200 „ı 

ya». > » » » 500 „ 

Liquor Ferri sesquichlorati . . 10, 
ve.» » .- +1:100 „ 

Liquor Ferri subacetii . . . 10, 
Liquor Ferri sulfuriei oxydati . 10 „ 

> > > > 100 

Liquor Kali caustici . . . .. 10, 
>» » » es er ei 

Liquor Kalii acetici. 
>» » * 

Liquor Kalii arsenicosi 
>» >» * 

* » » 

» » * 

Liquor Kalii carbonici . 
>» » > 

Liquor Natri caustici 
» » » 

Liquor Natrii silicici 
> * * 

» » >» . . 

Liquor Plumbi subacetici . 
» » ® 

> » * 

» » * 

Liquor Stibii chlorati . 
* » » 

Lithargyrum . i 
Lithium benzoicum . 

> » . 

Lithium bromatum . 
Lithium carbonicum. 

> * 

Lithium citricum. 
Lithium jodatum . 
Lithium salieylicum . 

Lycopodium 
» 

M. 

Macis pulv.. 
* * 

Magnesia usta. 
» >» . 

Magnesium boro-citrieum . . 
Magnesium carbonicum pulv. 

» >» * 

Magnesium eitricum. 
Magnesium citricum effervescens 

> >» » 

Magnesium lacticum. 
Magnesium phosphoricum . 



gnesium sulfuricum . 
> » 

> > . “ . . 

gnesium sulfuricum siccum . 
» » 

nganum sulfuricum . 
una 

stix pulv. 
. 

depuratum 
* 

rosatum 
itıolum . 

» * * . ” * 

ſtholum valerianicum . 

otanum . 

hylacetanilidum . 
hylenum eaeruleum. 

> * 

hylium salieylicum . 
hylsulfonalum pulv. 

% * 

» » “ * . 

raeninum (s. a. Pyrazolonum 
tenyldimethylicum cum Coffe- | 
o eitrico u. S. 11). 

> » * 

tura oleoso-balsamica . 
" » » 

» » 

tura sulfurica acıda 
® » J —— 

phinum hydrochlorieum . 
* > 

* * 

* * 

phinum sulfuricum . 
> » 

:hus . 
» 

llago Gummi arabici . 
* > » 

rha pulv. 

Aa 
100 — 10 
200 „ — 16 
500 — 30 
10. —6 

100 „ — 20 
0„ — 5 
10 „u -26 ⸗ 

100, 210— 
1,2 — 5 

‚100 „ .— 50 
200 „ —i75 
500 „ 150 
10 „ —- 10 

100 „ —ı75 
10„ —15 
I„ — 10 

10 — 60— 
l„ —20 

10 „ 1 40— 
1„ —15 

10 „ I 5— 
100 „  850-- 
1, :—!10 
1, |—110 

10 „ — 65— 
10 „ —15 
l„ —14 — 

10 „ı 1 53— 
100 „| 845— 

1. — 30 
10 „ : 2:40 
10 „ !—i10 

100, — 80 

200 „ 1 20— 
10 „ — 5 

100 „ — 35 
0,01 „ — 5— 
01. — 15— 
136M44 

10 „ 50⸗ 

0,01 2 4— 
0,1, — DB, 

I„: 1 3 
001 „ '— 10 
0,1, .—ı70 
10, — 10 
10. — 85 
10 „ —ı20 

27 

2 
Nafalanum . 

Naftalanum 

Naphthalinum 

* 

Naphtholum 

Narceinum . 
> . . . . . . 

Narceinum hydrochloricum 
» > . 

Natrium aceticum 
* * 

Natrium benzoicum . 
» » . . 

Natrium bicarbonicum . 
» » 

> P » 

» » . . 

Natrium bitartaricum pulv. . 
Natrium bromatum . 

” * 

Natrium cacodylicum 
» » 

Natrium carbonicum. 
» >» . N} * . 

Natrium carbonicum crudum. 
» > » 

* > .» 2 

Natrium carbonicum siccum . 
» » > 

» » > 

Natrium chlorat. erud. gr. m. pulv. 
» » » >» » » 

* * » * » 

Natrium chloratum pulv. . 
* * * 

Natrium chloricum pulv. . 
Natrium einnamylicum . 
Natrium ceitricum . 

* * 

Natrium jodatum. 
* * 

Natrium nitricum. 
Natrium nitricum gr. modo pulv. 

* » > >» >» 

» > * > * 

s 
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Natrium nitricum pulv. . . . 
Natrium nitrosum . . . .. 1 

D » REISTE 
— — ee Tun | 

10 
Natrium —— 10 
Natrium pyrophosphoric. ferrat.. 10 
Natrium salicylicum. . . H 1 

» E er J 10 
* Pe ' 100 

FR — — 1 
. 190 

Natrium sulto-ichthyolieum —4 
. 190 

Natrium — ——11900 
200 

J * 
Halzlam sulfuric erud. gr. m. ‚pulv. 11 

» 22» >» N 2 

> » .» » » 500 
— sulfuricum siccum . .| 10 

> > » . .| 100 
Natrium tetraboricum . . . .), 10 
Natrium thiosulfuricum | 10 

» » 4100 

Natrium thiosulfuricum — 100 
Neuronalum . : we 

» a ———— | 10 

Nitroglycerinum solutum (1°%%).| 1 
> > » .!ı 10 

0. 

— — 10 

— — aethereum 1 
Oleum animale aethereum >, 
Oleum animale foetidum . | 100 „ 

® > » ' 200 „, 

Oleum Anisi . . 2 22... Fe 
» » Eder gen Ce a her > 

Oleum Aurantii Florum 1 Tropf. 
* > » ı 0,1 g 

Oleum Bergamottae. . . . . 1 
— ag i 10 

= ae ie 100 
— —— ale 1 

>» > . . . + . . 

Oleum Calami. . . . 2... L, 
Oleum camphoratum 10 

» » ' 100 

= i 200 

Oleum camphoratum torte 10g — 65 
» » » .10, 1 

» » B "200 „ı 1 6- 
Oleum cantharidatum . .) 10 „io 

» »  . ...x100 „: Tre 

> » . DO „ Air 

Oleum Carvi . . —— I1„ —6 
Oleum Caryophyliorum — 1— 53 

* 10 — — 

Oleum Chamomilae aethereum 1 Tropf. — ‚ 
» 0,1g!—. 

Oleum —— — 103— 4 
.i 100 „ ' 1M 

Oleum Chloroformii . 10... 8 
> > ee Er Se 100 * hä- 

> » ne ar a 
Oleum Cinnamvmi . . . . » 1,!- 9 
Oleum Citri . . . 2 2 2. 1, —ım 
Oleum Cocos . Eee u | ER 

» » ee ee 
Oleum ng ea —— 1, — 5 

» 10 ”* - 

Oleum Eucalypti ee ee 
5 .ı 10, —B 
— Fagi empyreumaticum 10, —? 

* . 100 „ — a 

— ——— EB eh 1. — 5* 
FE | SE. * 

Oleum Gaultheriae . . . . . ln'— 8 
» » rc rn a —— 

Oleum Hyoscyami ... 10, -B 
* * an a OR 

> » 2.00.3200, 18 
Oleum Jecoris Aselli 100 „ —® 

v * * 200 „ — 

> > * .. . 500, — * 
Oleum Junipei . . 2... 1, 

» > . M . . . . 10 0 w 

Oleum Juniperi empyreumaticum 10 „.— ' 
» a > 100 „, 7 

Oleum Juniperi Ligni . 10 
* * * 100 „„, 

Oleum Lauri un 6a 
» » . . . . . . .: 100 „ 

» » ee ee ee — 
Oleum Lavandulae . . . . . I, 
Oleum Lini. 100 „ 

> > . . * . D . 200 " 

» Bi 5 ‚ 500 , 
Oleum Lini sulfuratum 100 „ 

* > » —— u * 



leum Macidis 

leum Menthae crispae 
leum — — 

leum — 
> » . 

leum ÖOlivarım . 
> >» 

* * 

>» * 

leum Olivarum commune 
> » 

> % 

leum Papaveris . 
> 2. 

* * 

= > 

eum Pedum Tauri 
r 

>» » 

eum Peiroselini 
ieum Pini. 

» 

* * * 

eum Pini silvestris 
eum Rapae . 

E > “ 

Ricini . 
> > 

* * 

* 

Rosae . 
Rosmarini. 

> » 

Rusei 
>» > ö 

Sabinae 
Santali. 

* * 

Sassafras . 
Sesami . 

> » 

>» > 

Sinapis. 
> * 

"am Tanaceti 

o 

» > . 

'eum Petrae italıcum.. 

» . . . . . 

eum Pini Pumilionis 

Succini rectificatum 

| 

| 
lg — 5 

10, — 45— 
l,„ — 15 

1 — 20 

10 „, 165— 

16, '—10- 
100 ‚, 1175— 

0, — 5 
100, — 45 

200, —70 
500 „, 1 35 

100, — 30 

200 „ — 45 
500 ,„ — 90 

| 10 * — 

ioo — 40 
200 „ 60 

500 „, 1120 

10, :'—| 5 
100 „ — 50 

10, — 10 
100 „ ı —|35— 

1, — 10 

100, — 20 
200 „ — 30 

10 „ |—|55— 

10 „ — 15— 

100 —8 —| 30— 

200 „ — 45 — 

500 — em 

10 ‚ang 5 

' 100, 1—135— 
200 ,„ — 55 — 

5008 7 5— 

1Tropf. — 15 
ig '— 5 

10, i—|20— 
10 J 5 

100 „ i—| 20 
1, — 5 

1, —-/10 
10, — 85 

| 1,„ — 5 

| 100, — 40- 
| 200 „ — H0— 

500 „, 1 20 — 

1, — 10 

10, — 80 
10, :— 10 

1, ,—|15 

Oleum Terebinthinae ..., 

> * 

» » . . . * 

Oleum Terebinthinae rectificatum 

Oleum Terebinthinae sulfuratum | 

Oleum Thymi . 

Oleum Valerianae 
Opium pulv. 

>» * 

« » . . . 

ÖOrexinum tannicum . 
» » 

Orthoformium novum 

Ossa Sepiae pulv. 
Ova gallinacea 
Oxymel Scillae 

Oxymel simplex 

P. 

Pankreatinum . . 
Papayotinum (1 Teil 200 Teile 

Blutfibrin peptonisierend) . 
* * >» » > » 

Paraffinum liquidum 
* > 

* * 

» » 

Paraffinum solidum . 
» » 

Paraldehydum . 

Pasta Guarana pulv. — 
Pastilli Hydrargyri bichlorati 

enth. 0,5 g Hydrarg. bichlor. 
» 05» » > 

» 0,5 » » * 

» 1 » » » 

> 1 » > * 

l» > * 

Pastilli Santonini. 

A 
101g — 5 
100 „ — 85 Ä 
200 „ — 55 
500... 15 
10,'-15 
100 „1 — 45 
10 „ — 5 | 

100, — 40 
1345 

10, —50 
1—-15 — 

01, |—| — 
1, — 15— 
10.7 13— 

0,1, — 5 
1, — 40 
1, — 30 

10,230 
10,„ — 5 

1 Stüd '— 15 
10g — 15 

100, 7 — 
10, — 10 

I 

1 

1.1-| 8 

1... | 25 
10 „ | 1 Ww— 
10, — 5 

100 „ \—|35 

200 „ — 55 

500,15 
100 „ 1 —155— 
200 „ \—!85— 
500 „ ! 765 — 

1,'-|15 
10 „ ;—15 

100 „ ! 115— 
200 „, 1| 73— 

l.,.— 1 

1 Std. —| 10 
10 „ !—35 

100 „, | 2 — 
1, |—110 

10, „—\50 
i 100 | 2 50 

10 „ |—\ 30 



Pelletierinum tannicum 0,1g —- 10 
Pepsinum 1. — 5 

> 10 „ | —-,20— 

> —“ I100 260— 
Peptonum siecum. | Il. —,10 

* 10 ,.— 40— 

Peruolum ı 10,1 — 40 
» 100 ,: 420 ⸗- 
» — 200 „: 480— 

Phenacetinum. . .|| 1,.:—1 5 
» 10 „ 1 —120 
» Es, Nas | 100 „| 165— 

Phenocollum hydrochloricum. 1, — 25 
» » 10, 2315 

Phenylum salieylicum . 1... 6 

u a 10 ” — 20 

» » 100 „ı 1145 

Phenylurethanum. 1. 1118 

> . 10 * 1 ugs 

Phloroglucinum 0,1, j—:10 
» Zr 1 „ 1—175— 

Phosphorus. . . 2... 1,i—ı 5 
Physostigminum salicylicum . 0,01 „ ıi— 5— 

» > 0.1, 1-50 
» * 1..." MIs 

Physostigminum sulfuricum . 0,01, tI—! 5_ 
> » 0,1, :1—150— 
* U 4| 15 

Pilocarpinum hydrochloricum 0,01, 5 
> » 0,1, — 25 
* * u 1 80— 

Pilulae aloöticae ferratae, 10 Std, — 10 * 
» » D . ..10 „80 

Pilulae Ferri carbonici Blaudii. 10 „ — 10 
» » » » 100 „.—!90 

Pilulae Jalapae 10 „n—i16 
» > j 100 ,: 135— 

Pilulae Kreosoti . 10 „ —10 
» > — .10 — 85 

Piper nigrum pulv. . 10g — 10 
Piperazinum 0,1, ,—;10 

; 1,.'—6 
» 10.: 530 

Pix iiquida . 10. — 5 
> » 100 „ —i20 
» » re rien Det 

Placenta Seminis Linigr.m.pulv. .. 100 — {20 
> » » >» » > 200 . 30 

; > a u WO: 
Plumbum aceticum 10, — 5 

: > 100 „ i—|35— 

Plumbum aceticum crudum . 
» >» > 

» » ‚ ons 
Plumbumacetic. erud.gr.m.pulv.. 

> > * 2 >», 

» » » » » » . 

Plumbum jodatum 
Plumbum nitricum 

» » . . . 

Plumbum tannicum siccum 
» > * 

Podophyllinum 

* 

Proponalum /s. a. Acidum dipropyl- 
barbituricum u. Urca dipropyl- 
malonylica, sowie 5. 11). 

v » 

Protargolum 
» . . . . . 

Pulpa Tamarindorum cruda 
Pulpa Tamarindorum depurata .| 

» » > 

Pulvis a@rophorus 
» » 

a R 

Pulvis aromaticus 
* * ad 

Pulvis gummosus. 
* * 

Pulvis Ipecacuanhae opiatus. 
» » * 

Pulvis Liquiritiae compositus 
» * > 

» » 

Pulvis Magnesiae cum Rheo, 
Pulvis salicylicus cum Talco. 

» » v * 

* * * * 

» » » 

Pulvis temperans. 
Pyoktaninum aureum 

e) » F 

Pyoktaninum caeruleum 
* * 

Pyramidonum . 

Pyrazol. phenyldimethylic. pulv. 

* * » 

» > » 

30 

| 

100g 
200 
500 
100 
200 , 
500 



vrazolonum phenyldimethyli- 
cam cum Cofteino citrico . 

» » > » 

yrazolonum* phenyldimethyli- | 
cum salieylicum pulv. 

> >» » 

* * * 

yridinum 
> . . 

vrogallolum . 
» 

adix Althaeaecone.etgr m pulv. 
* » * » » » > 

” » 1 * * 

» %» » * 

adiz Althasae Sin, 
adix Angelicae conc. et gr. modo 
pulv. —F 
2 * * — » 

adix Angelicae pulv.. 
adix Arnieae cone. et gr. modo 
pulv. . 

» » * * * — 

adix Artemisiae conc. 
adix Artemisiae pulv. 
«dix Asari cone. et gr.modopulv. 
> * * * * * * 

adix Asari pulv. 
adix Bardanae conc. . —J 
adix Carlinae cone. et gr. m. pulv. 
* * * » = » » 

” » » > » > = 

adix Colombo cone. et gr. modo 
pulv. i 

> » >» » > » 

ıdix Colombo pulv. . 
idix Gentianae cone. et er. modo 
pulv. 

> » - * 

> » v 

* * * * 

adix Gentianae pulv. 
ıdix Helenii cone. et gr. m. peiv. 

* * ¶ * 

— Helenii pulv.. sg aa 

SH 

= 

1 

Radix Ipecacuanhae conc. 

Radix Ipecacuanhae pulv. 
* * * 

Radix Levistici conc. et gr. modo 
pulv. 

> >» » » » * * 

Radix Liquiritiaecone.etgr. modo 
pulv. 

* » » » » 

* * 

* 

25 * 

*2 * 

Radix Läquiritine —* 

Radix Ononidin conc. 

Radix Pimpinellus cone. et er. 
modo pulv. 

a * * * * * * 

Radix Pyrethri cone. 
Radix Pyrethri pulv. 
Radix Ratanhiae conc. et Br. modo 

pulv. 
* > » * > » > 

» » >» * » * * 

* * > 

Bedix — — 
Radix Rhapontici gr. modo pulv.. 
Radix Rhei cone. etgr. modo pulv. 

* * * * * * 

Radix Rhei pulv. 

Radix Sarsaparillae cone. . 

* * > 

Radix Senegae conc. et gr. modo 
pulv. 

* * * * * » » 

* * * » > 

Radix pe. pulv, 

Radix Taraxaeı cum herba conc. 
> >» » 

Radix Turpethi 

Radix Valeri anae conc. net gr. „modo 
pulv. 

> » * >» >» » 

» » » » v * 
2 



Radix Valerianae 
Resina Guajaci pulv. 
— — Se Se — 

vulvy.. 408 

— Pini De en 
Resorbinum. . . 2 2 2 20. 
Resorcinum . 

> . . . + . . 

Resorcinum resublimatum. 

Rhizoma Calami conc. et gr. modo 
pulv. a A. 

> >» » * >» » 

» » * » > » * 

» > » » * > 

Rhizoma Calami pulv.. 
Rhizoma Calami non decort. conc. 

» » » >» >» 

>» » * * * 

— Filicis gr. modo pulv. 
* * * * 

—— Filicis pulv. . . 
Rhizoma Galangae conc. et er 

modo pulv. 
» » * * * * >) 

Rlizoma Galangae pulv. . 
Rhizoma Graminis cone. . 
Rhizoma Hydrastis conc. . . 
Rhizoma Imperatoriae conc. etgr. 

mode pulv. . ; — 
* * * * * *9 

Rhizoma Iridis conc. 

Rhizoma Iridis pulv. . . . .; 
Rhizoma Tormentillae conc. et, 

gr. modo pulv.. . . .| 
Rhizoma Tormentillae pulv.. 
Rhizoma Veratri conc. etgr. modo. 

pulv. } be 
> » * 2 * 

Rhizoma Veratri pulv.. 
Rhizoma Zedoariae conc. et gr. 

modo pulv. . 
” » » » * > » 

Rhizoma Zedoariae "pulv.. 
Rhizoma Zingiberis cone. et gr. 
— ad ar N 

Rhisoma Zingiberis — 
Rubidium jodatum 

Saccharinum . . 

Saccharum pulv. . —— 
* > . . . 

Saccharum Lactis pulv. 

> » » 

>» >» >» 

— 

Sal Ceroliaum factitium eryatali 
satum . . | 

* * * > | 

>» >» * 

Sal Carolinum factitium pulv. . 
> > * * 

* * * * «| 

Salipyrinum pulv. (s. auch Pyra- | 
zolonum phenyldimethylicum 
salicylicum pulv. u. S. 11) 

» > * * | 

» » » * 

Salolum (siehe auch Phenylum 
salicylicum u. S.1l) . 

* * > >» I 
u 

» » >» » N 

Salophenum. . . 2 2... 
> . . . y 

Sanoformium u 
Santonindum. » - 2 22 000 

Sapo j alapinus 

Sapo kalinus 

Sapo kalinus venalis 
>» >» * 

* » » 

Sapo medicatus pulv. 
> > > 

Scammonium 
» ” . * * * * 

Scopolaminum hydrobromicum . 
» » . 

Scopolaminum hydrochloricum . 



— — — — — — — — — — — — — — — — — 

:opolaminum hydrojodicum. 
:bum ovile 

— salicylatum 

— — 
:cale cornutum ad dispensation. 
recenter pulv. 

* 

* * * 

* * » 

men Arecae pulv.. 
> 

> 

'men 

‚men Foenugraeci gr. modo pulv. 

inen 

> 

inen 

ınen Phassoli pulv. 
men Quercus tostum gr. m. pulv. 

* ” 

men Sinapis gr. modo pulv... 

men ik gr. modo pulv. 
1— 

men Strychni pulv. . . 
rum antidiphthericum (400fach) 

O0 200 J. 
I 600 J. E. 

II 1000 J. E. 
III 1500 J.E. . . 

rum antidiphthericum (500fach) 

Stärke 

* 

’ 

* * 

* 

Cydoniae . 

Hyoscyami 
Lini. 

» 

> » 

» » 

Myristicae pulv. 
» 

—— 

* 

* * 

* 

* 

* 

upus — 

— Aıny ——— 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

» . . . . 

‚men Coffeae tostum pulv.. 

Lini gr. modo pulv. . 

» 

lcem 

2. 

3 „ 

108 

100 „ 

104 

ui > | 

Sirupus Aurantii Corticis. 
> > » . 

Sirupus Aurantii Florum . 
Sirapus Balsami peruviani 
Sirupus Balsami tolutani . 
Sirupus Calcii chlorhydrophos- 

phorici 
Sirupus Caleii "hy pophosphorosi 
Sirupus Calcii lactophosphorici 
Sirupus Caleii ——— 

ferratus 
Sirupus Cerasorum . 

» > . 

Sirupus Chamomillae 
Sirupus Cinnamomi . 

» » 

Sirupus Citri 

Sirupus Ferri jodati. 

Sirupus Ferri Isctophesphoriel 
ur ur Ferri oxydati,. 

— Foeniculi 

Sirupus Ipecacuanhae 
Sirupus Liquiritiae . 

* * 

Sirupus Mannae . 
Sirupus Menthae . 
Sirupus Papaveris 

Sirupus REN, catharticae . 

Sirupus Rhei 

Sirupus 
Sirupus 
Sirupus 

Rhosados 
Ribie . . . 
Rubi Idaei . 

Sirupus Senegae . 
» * 

Sirupus Sennae 

Sirupus simplex 

Sirupus Violae 
Sirupus Zingiberis 

LIE) 
101g —15 

100... 120 

10, ,— 10 
10,.'- !10 
10 „ —: 10 

100 „ -— 70 
1000 — 70 
100... — 70 

100 * — 70 

10,— 410 

100, — 70 

10, — 10 

10, —10 
100 „ — 70 
10 „i—115 

100 „120 
10 „!— 15 

100 „| 1/20 
100 „! —!70 
10 „"—110 

1000 —70 
10 „ —10 

100 „.: —| 70 

10 „. — 10 

10. —|10 

100 „, | 70 

10 „|| 10 
10, —10 
10 „ '—|10 
100 „ — 70 
10 a.) 10 

100 „ — 70 
10, — 10 

1006 — 70 
10, — 10 

10, — W 

10 „1 10 
100 „ — 70 
10 „ j— 10 
100 „ .—!70 
10 „ :—10 

1004 70 

0 ,'—| 5 

100 ., — 30 
200, 45 
500 ...—|90 
10, —!15 

10. '—ı 10 



Sparteinum sulfuricum . 
Species aromaticae 

» 

» 

> 

>» 

Species diureticae 
» 

» 

» 

* 

» 

» 

Species emollientes . 
= 

» 

>» 

* 

Species laxantes . 
> 

» 

* 

* 

Species Lignorum 
v * 

* 

Species pectorales 
* 

> 

Spiritus . 
> 

» 

Spiritus 
» 

Spiritus 
Spiritus 
Spiritus 

Spiritus 
» 

Spiritus 
> 

Spiritus 
> 

>» 

> 

Spiritus 
> 

Spiritus 
>» 

> 

» 

Spiritus 
> 

* 

Spiritus 
> 

2 

* 

aethereus 
> 

Aetheris chlorati. 
Aetheris nitrosi . 
Angelicae compositus . 

» 

aromaticus . 
* 

caeruleus 

camphoratus 
> 

» 

* 

Cochleariae. 
» 

dilutus 
» 

e Vino 
» ” 

* Ei . . 

Formicarum. 
>» 

» 

2 

Spiritus Formicarum — 
Spiritus Juniperi. . . » . .. 10 

” > ee re WO 
Spiritus Lavandulae. . . . . 10. 

» » LT |; | 00° 
Spiritus Melissae compositus . 10 „ 

> » > . 100 „ 
Spiritus Menthae piperitae . . 10, 

» » . = 100 u 

Spiritus Rosmarini . . . . . 10, 
» » gr ar ar PR 

Spiritus russicus . 100 „. 
» » j 200 „. 
» > ee DANN; 

Spiritus saponato-camphoratus . 10 „ 
“ » * . 100 . 

> » » . 200 „ 
> » » . 500 

Spiritus saponatus.. 10 
> » .. 100 „ 

> » 200 .. 
> * ** .. 500 „. 

Spiritus Saponis kalini. 100 „. 
L} > » 200 * 

500 » » ” 

Spiritus Serpylli. . . » ... 10, 
» » Fe | ı 10 

Spiritus Sinapis . » 2.10. 
s » Ph tan Ca Ye 100 „ 

> » ee een Kerr NE. 

Stibium sulfuratum aurantiacum 1; 
> » » 10 „ 

» » » 100 „, 

Stibium sulfuratum nigrum' gr. 
modo pulv. . en ER 

» 3» ».» » » 200 „ 

2 »» » » 500 „ 

Stibium sulfuratum pulv. . . . 10. 
Stipites Dulcamarae conc. 100 „, 
Stovainum . 2 2... ME 

B Be Are nr ee —F 
Strontium hydrobromicun . 104 
Strontium hydrojodieum . . . En 
Strophanthinum cerystallisatum . 0,01 „ 

’ > 01, 
Strychninum nitricum . 0,1 „ 

» > . . . . 1 * 

Styptieinum (s. auch Cotarninum 
hydrochloricum u. 8. 11) 0,01 8 

>» >» = » >» » » 0,1 * 



‚ccus ‚Juniperi inspissatus . 
» ’ » 

ccus Liquiritiae pulv. 
» » 5 

ıccus Liquiritiae depuratus 

— pulv. j 

‚far depurstum. 

I tur —— 

fur — 
⸗ 

» 

immitates Sabinae conc. 
modo pulv. . 

» » * * 

immitates Sabinae pulv. 

T. 

aleum pulv. 
” > 

2 » 

annalbinum 
> 

> 

annigenum 
* 

annoforınium . 

anocolum . 

artarus boraxatus . 
artarus depuratus pulv. . 

3 

artarus natronatus . 
a > 

et gr. 

200 
300 

10 
100 
10 

33230339333 33 33 3.339333 3 

4 

:_ 33323333 3 

— 30 

765 — 

- 120 

105-— 

— 10 

Tartarus natronatus pulv. 

Tartarus stibiatus pulv. 
* >» 

» » * 

Terebinthina 
» 

— — larieina 

— 
» . . D 

Terpinum hydratum. 
» » : 

Thallinum sulfuricum 
» » 

Thallinum tartaricum 
* » ” ” — * 

Thieobrominum natrio-aceticum . 
> * * 

Theobrominum natrio-salic lie. 
* * r 

» » 

— ib R. Theophyilin.n u. Ss. 11) 

Theophyllinum 

— (siehe auch Kalium 
sulfo-guajacolicum u. S. 11). 

* * > * * 

Thioformium 
* 

v . . 

Thiolum liquidum 
* * 

Thiolum siccum 
* * 

Thiosinaminum . . .. 
Thyınolum 

» . . . 

Tinetura Absinthii 
> 

Aconiti . 
* 

Tinctura Aloös 

Tinctura 

Tinctura Aloi composita 

Tinctura amara 
Y * 

Tinctura Arnicae. 
* * 

333393333 3 3 3 3333331 93 3 33 3 33 34 3 

3303 U 



Tinetura aromatica . 
» * 

Tinctura aromatica acida . 
Tinctura Asae foetidae. 

» » * 

Tinctura Aurantii 
* » . 

Tinetura Belladonnae 
Tinetura Benzois, 

» * 

Tinetura Benzots composita. 
Tinctura Bursae Pastoris Rade- 

macheri : 
Tincture lami 

— sn indicae 
» » * 

Tinctura Cantharıdum . 
B » 

Tinetura Capsici . 

Tinetura Cardui Mariae Rade- 
macheri 

Tinctura carminativa 
Tinetura Cascarillae 
Tinetura Castorei 

Tinctura Castorei aetherea 
* » 

Tinctura Castorei sibirici . 
Tinctura Castoreisibirieiaetherea 
Tinetura Catechu 

Tinetura Chelidonii Rademacheri 
Tinetura Chinae . 

Tinetura Chinae composita 
» , » 

Tinetura Chinioidini 
Tinetura Cinnamomi 

» » : 

Tincetura Coceionellae 
macheri 

Tinetura Colchici. 

Tinetura Coloeynthidis 
Tinetura Coto . 
Tinetura Croci 

Tincetura Cupri acetici 
macheri 

Rade. 

3] 
— — — — 

—— — — - 

| 
— 

Tinctura Digitalis 
» » 

Tinctura Digitalis aetheren . 
Tinctura Eucalypti . 
Tinetura Ferri 
Tinctura Ferri 
Tinctura Ferri 

. Tinetura Ferri 
» 

acetici aetheren.. 
acetici Radem. 
chlorati 
chlorati aetherea 

» * * 

Tinctura Ferri 
>» > * 

* * » 

Tinctura Ferri pomati . 
» » * 

Tinctura Gallarum 
> » 

Tinctura Gelsemii sempervirentis 
Tinetura Gentianae . 

» * 

Tinetura Guajaci Resinae 
Tincetura haemostyptica 

> » 

Tinetura Ipecacuanhae . 
Tinctura J alapae IBAN: 

* 

Tinctura Jodi 
* * 

Tinctura Jodi decnlorata . 
Tinetura Kino. 
Tinetura Lobeliae 
Tincetura Macidis . 
Tinctura Menthae crispae. 
Tinctura Menthae piperitae . 
Tinctura Moschi . 
Tinctura Myrrhae 

» * 

Tinctura Opii benzotca. 
* * * 

Tinctura Opii crocata . 
* * v 

* * 

Tinctura Opii simplex . 
* * * 

* > » 

Tinctura Pimpinellae 
Tinetura Pini composita . 
Tinetura Quebracho. 

» » 

Tinetura Ratanhiae . 

Tinctura Rhei aquosa 

composita . 

— + 

2— 

u [5 2 Eu 

‘ 

u | 5 
. em 



inctura Rhei aquosa . 
inctura Rhei vinosa . 

> » » 

> » » 

inetura Scillae . 
inctura Secalis cornuti 
inctura Stramonii . 
inetura Strophanthi 

> * 

inctura Strychni 
>» 2 - ” 2 ” 

inetura Strychni aetherea . 
inctura Valerianae., 

> » . . . . 

netura Valerianae aetherea 
* » r 

netura Vanillae 
netura Veratri i 

netura Zängibarik ; 
'agacantha pulv. 

» » 

aumaticinum 

jonalum pulv. (e. auch Methyl- 
sulfonaluın pulv. u. S. 11) 

» 

ıbora Aconiti gross. modo pulv. 
ıbera Jalapae pulw. 
ers — FR v. 

ibersaklanın Kochi walten) . 
» » 

» » 

ıberculinum R — 
» » » 

ıssolum 

U. 
ıguentum Acidi borieci 

= » * 

» » » 

» » » . 

ıguentum Adipis Lanae 
> » » 

guentum basilicum . 
» > 

. Dr . . 
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Unguentum camphoratum. 
* » 

Unguentum Cantharidum . 
Unguentum Cantharid. pro usu 

veterinario 
» » » » 

» Ri} * » 

» 

Unguentum cereum . 
> » . 

Unguentum Cerussae 
» » 

Unguentum Cerussae camphorat. 
» » 

Unguentum diachylon . 

» » 

Unguentum Elemj 
Unguentum flavum . 

> » . . 

Unguentum Glycerini . 
* * 

Unguentum Hydrargyri album . 
» » . 

Unguentum Hydrargyri cinereum 
» * » 

Unguentum Hydrargyri einereum 
cum Adipe Lanae paratum 

Unguentum Hydrargyri rubrum . 
» » . = 

Unguentum Kalii jodati 
* * » 

Unguentum leniens . 
> » . 

Unguentum Linariae 
Unguentum Majoranae . 
Unguentum Paraffini 

> » 

> >» 

———— —— 

——— Populi - f 
———— Rosmarini composit. 

» 

U — sulfuratum composit, 
» 2» 

» » » 

» >» » 

Unguentum Tartari stibiati . 
* 2 * 



Unguentum Terebinthinae . 108 
5 » — ID 

Unguentum Terebinthin. compos. 10 „, 
> » » 100 * 

Unguentum Zinci 10 „ 
» » 100 „, 
» » er te. aA 5 

Urea diaethylmalonylica (siche auch 
Acidum diaethylbarbiturichm) I, 

Ba > * Io .. 

Urea dipropylmalonylica (siehe | 
auch Acidum  dipropylbarbr- 
UFER) = x 4-3 ie a OR 

> * > > 2... 

Urea pura I. 
» N 10 „ 

Urethanum . Bra 2 Mir Zus he Er 
Urotropinumm (s. a. Hexamethylen- 

tetraminum u. S. 11) E 
» » * » 10 „ 

V. 

Validolum (s. a. Mentholum vale- 
rianicum u. S. Il). lg 

* * * % 10 * 

Vanillinum . u pe 
» Dee Aa —F 

Vaselinum americanum. 10 „ 
» » 100 ,, 

» » 200 „, 
» » 0 0. +8 500 „ 

Vaselinum americanum album 10 „ 
’ » » 100 „. 

’ » * 200 „, 
n » 500 

Veratrinum . 01 „. 
SE? en 

Veronalum siehe auch Acıdum 
diaethylbarbituricum u. Urea 
diaethylmalonylica,sowieS.11) I ;; 

» — 10 
Vinum album . 100 ., 

> » 200 

» > — er 500 „ 
Vinum aromatieum . 100 ,. 

» : 200 „ 
» » ‚500 „ 

» > 1000 

Vinum 
» 

>» 

Vinum 
Vinum 

Vinum 
» 

Vinum 
» 

» 

> 

Vinum 

Vinum 
» 

Vinum 
» 

» 

camphoratum 
>» 

Cascarae sagradae 
Chinae 

» 

> * * 

* * * * 

Chinae ferratum 
* * 

* * 

» » 

Colehici 
» . . . 

Condurango . . 
» . . 

» 

» P 
hungaricum . 

» . 

» 

» . 

Ipecacuanhae 
» 

madeirense 
» 

* 

malacense. 
» 

> 

marsalense 
* 

* 

Pepsini 
* 

> 

» 

portense 
» 

>» 

rubrum 
>» 

> 

stibiatum . 
» 

xerense 
» * 

* ve | | | 6 m 1 een u! ee Te OR re er 



X. 

voformium . » 2: 200.2. lg 
> * * 10 „ 

V. 

himbinum hıydrochlorieum. 0,018 
» » + . 0,1 ” 

2. 

cum aceticum. 2. 2...» 108 
» » ee in er OD; 

cum chloratum . . . .. 10... 
» > | | t 720 

s » a re Aa ar RR; 
* > P AH ; j r 500 * 

cum lactium. . 2.2... 14 

Zincum 
» 

Zineum 
» 

* 

Zincum 

Zincum 
Zincum 
Zincum 

» 

Zincum 
» 

» 

Zincum 
» 

Zinceum 

oxydatum 
* 

oxydatum crudum 
» >» 

» * 

» » 

permanganicum 
salicylicum . 
sozojodolicum . 
sulfocarbolicum . 

» . 

sulfuricum . . 
» 

» » . 

sulfuricum pulv. 
> * 

valerianicum 
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